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ZeitlicheÜbersicht

Rr.
Datum Ausgegeben Nr. vin

desGesetzes zur Juhalt des esetes Seiten
usw. Berlin Stückes usw.

1916 1917 » .
30. Dez. 2. Jan. Bekanntmachung,betreffendAnderungderAus= 1 5642 1—

führungsbestimmungenvom 10.und 27. Ok.
tober1916zuderVerordnungüberRohtabak. -

30. — 2. — Bekanntmachung,betreffenddenInternationalen 1 5643 3
Verband zum Schutze des gewerblichen
Eigentums.

1917 · -
4. Jan. 5. — Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon 2 5644 5

Ansprüchen von Personen, die im Ausland
ihren Wohnsitzhaben.

4. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddie Fristen des 2 5645 6
Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=
Lothringen.

4. — 5. — Bekanntmachungüber den Verkehrmit Schuh= 2 5646 7-9
sohlen, Sohlenschonern, Sohlenbeweh= "
rungen und Lederersatzstoffen. -

4. — 5. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim. 2 5647
« mungen zu der Verordnung über den Ver=

kehrmit Schuhsohlen, Sohlenschonern,
Sohlenbewehrungen und Lederersatz=
stoffen vom 4. Januar 1917.
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II

Datum Ausgegeben Nr. Nr.

desGesetzes Inbalt des bes Seiten, Gesetzes
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
5. Jan. 9. Jan. Bekanntmachungzur AnderungderAusführungs. 3 5654648 13

bestimmungenzurVerordnungdesBundesrats
über dieEinfuhr von kondensierter Milch
und von Milchpulver vom 18. April

4 16.Dezember1916.
6. — 9. — Bekanntmachungüber Saatgut von Buch= 3 56494-20

weizen und Hirse, Hülsenfrüchten,
Wicken und Lupinen.

7. — 10. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderPost. 5 5605123-2v
ordnung vom 20. März 1900. «

8.——·10.——BekanntmachungzurDurchfühnmgdcherords 5 5652 25
nung über phosphorhaltige Mineralien
und Gesteine.

9. — 10. — Verordnung,betreffendAbänderungder Prisen. 4 566021-22
ordnung vom 30. September1909.

9. — 10. — BekanntmachungüberBranntwein aus Wein. 5 566034528

9. —10. — Bekanntmachung,betreffendgewerblicheSchutz. 5 5654 29
« · rechte von AngehörigenItaliens.

11. — 13. — Bekanntmachungüber den Verkehr mit Hafer 6 56655138
und Sommergerste zu Saatzwecken. .-

11— 15.——BekanntmachungüberdieWahlennachdek 7 5656 39
Reichsversicherungsordnung.

11. — 15. —Verordnung über die Gebühren für Sachver. 7 5658 40
ständige in Rayonangelegenheiten.

12. — 15. — Bekanntmachung,betreffenddieVerlängerungder 7 6657 39 40
Prioritätsfristen. in den Vereinigten

1 Staaten von Mexiko. .

12. — 18. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der n0 5666344490
4 lageC zur Eisenbahn-Verkehrsordnung.

14. — 6. — Bekanntmachungüber die Gewährungeiner 5661 45
- Haferzulage an Holzabfuhrpferde.

14. — J 16. — BekanntmachungüberdieVornahmeeinerEr-⸗ 955662 46-48
hebungderVorräte an Brotgetreide und
Mehl, Gerste, Hafer sowieHülsen früchten
am 15. Februar 1917.

16. — 8 56569 41—4216. — Bekanntmachungüberdie RegelungderEinfuhr.

— — —



III

Datum Ausgegeben Nr. "
edeswesetzes zu. Inhalt des esetzesSeiten

usw. Berlin Stückessw. -

1917 1917
16.Jan. 16. Jan. JBekanntmachungzurAusführungderVerordnung 8 566042-4

vom 16. Januar 1917 über dieRegelung der
Einfuhr.

16.— 19. — Bekanntmachungüber die Preise für Saatgut 11 5666 53
von Wicken und Lupinen.

17.— 18. — Bekanntmachung,betreffend die Reichsstelle 10 5664 50
für Druckpapier.

17. — 18. — Bekanntmachung,betreffenddie Stundungsvor= 10 5665 51—52
schriftender Zahlungsverbote gegendas
feindliche Ausland.

17. — 19. — Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungder 11 5667 54
Ausführungsbestimmungenvom 10. und 27.
Oktober1916 zu derVerordnungüberNoh=
tabak.

18.— 19. — BekanntmachungüberdieBeurkundung von 12 5668 55-57
Geburts- und Sterbefällen Deutscherim
Ausland. -

18. — 19. — BekanntmachungüberdieEintragungderLegi= 12 5669 57
timation unehelicher Kinder von Kriegs=
teilnehmernin das Geburtsregister.

18. — 19. — Bekanntmachungüber die Verfolgung von Ju= 12 5670 58
widerhandlungen gegenVorschriften über
wirtschaftliche Maßnahmen.

18. — 19. — Bekanntmachungüber Stickstoff. 13 567v1 59—-60

18. — 19. — BekanntmachungüberMineralöle, Mineral. 13 56e7260—61
ölerzeugnisse, Erdwachs und Kerzen.

18. — 19. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim= 13 56073 61—65
mungen zur Verordnung über Minera löle,
Mineralölerzeugnisse, Erdwachs und
Kerzen.

18.— 19. — Bekanntmachungzur Ergänzung der Bekannt= 13 5674 65—66
machungvom31. Juli 1916, betreffendLiqui=
dation britischer Unternehmungen.

18.— 22. — Bekanntmachungzur Ausführung derBerordnung 14 5675 67
überdieSicherstellung vonKriegsbedarf.
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N PeitlicheübersichtdesekstenHalbjahrsdesJahrgangs1917
—

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
desGesetzes zu Inhalt des ri= Seiten
usp.Berlin Stückes usw.

1917 1917
18.Jan. 22. Jan. Verordnung zur Anderung derVerordnung über 14 5676 68

die Bereitung von Backware in derFassung
derBekanntmachungvom26.Mai 1916.

22. — 24. — Bekanntmachung über Ausdehnung der Ver15 5677 69
ordnungüber denVerkehrmit Harz vom
7. September1916. ·

22. — 24. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim= 15 5678
mungenzu derVerordnungüber Ausdehnung
der Verordnung über den Verkehr mit Harz
vom 22. Januar 1917.

25. — 26. — Bekanntmachung,betreffenddieVerordnungüber 16 5679 73
gewerbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger.

25. — 26. — Bekanntmachungüber Zement. 16 5680 74

25. — 27. — Bekanntmachungüber Preisbeschränkungenbei 17 5681 75—-77
Ausbesserungen von Schuhwaren.

25. — 27. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim= 17 5682855778
mungen zur Verordnung über Preisbeschräu=
kungenbei Ausbesserungen von Schuh=
waren vom 25. Januar 1917.

25. — 27. — BekanntmachungüberKranken., Unfall- und 18 568379—80
JInvalidenversicherung von Angehörigen
feindlicher Staaten.

30. — 1.Febr. Bekanntmachungüber die Vornahme kleiner 19 5684881-84
Viehzählungen.

30. — 2. — Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur 20 568585—87
Ansführung des Gesetzesüber den vater=

4 ländischen Hilfsdienst. . *

30. — 2. — Anweisung über das Verfahren bei den auf 20 5686 87-92
Grund des Hilfsdienstgesetzes gebildeten
Ausschüssen.

30. — 17. — llerhöchster Erlaß, betreffenddie Anrechnung 30 5713 149
des Jahres 1917 als Kriegsjahr.

2. Febr. 5. — Bek untmachung, betreffend Festietzung der In= 21 5687 93
- landsverkaufspreise fur bestimmteArten

von Kalisalzen.



V.

Datum e#Ausgegeben Nr. dr .
desGesehes u Inbalt .*e
usw. Berlin Stuͤckes usw.

1917 1917 .« . -
2. Febr 5. Febr.] Bekanntmachungüber eineErhebung der Vor= 21 5688 94-99

räte an Kartoffeln am1. März 1917.
2. — 5. — Verordnung über Höchstpreise für Hafer. 21 5689 100

3. — 8. — Bekanntmachung,betreffenddie Stundungsvor= 23 5691 103
schrit des Zahlungsverbots gegenRuß=
and.

5. — 7. — Bekanntmachung über die Verwendung von 22 5690 101
Rüben beider BereitungvonRoggenbrot. "

7. — 8. — BekanntmachungüberKartoffeln. 23 5692 104
7. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeUAu. 26 57044

derungderEisenbahn=Verkehrsordnung.

8. — 9. — Bekanntmachungüber denJahlungsverkeht 5693 105—108
. mit demAusland.

6. — 9. — Bekanntmachungüber den Jahlungsverkehr 24 569409-111
mit demAusland. »

8. — 9. — Bekanntmachungüber Preisbeschränkungen 24 56958111—12
bei Verkäufen von Spinnstoffen, Garnen
und Fäden.

8. — 9. — Bekanntmachung über Kettenhanbel in 24 56906112—113
Textilien und Textilersatzstoffen. .

8. — 9. — Bekanntmachungzum Schutze von Kriegs= 24 5697113—115
flüchtlingen. .

8. — 9. — Bekanntmachung,betreffenddieEntschädigungfür 24 5698 116—117
Verhaftung oder Aufenthaltsbeschrän=
kung auf Grund des Kriegszustandes
und desBelagerungszustandes.

8. — 9. — BekanntmachungüberGoldpreise. 24 5699 117—119
8. — 99. — Bekanntmachung,betreffendJollerleichterun= 24 5700 119

gen für Arbeitserzeugnisse der in der.
Schweiz untergebrachten deutschen Ge=
fangenen. , 4

8 — 99. — Bekanntmachung, betreffend Anwendung der 24 5701 120
Vertragszgollsätze. 6

8. — 9. — Bekanntmachung über den Ausschluß der 25 5702121—122
Offentlichkeit für Patente und Ge=
brauchsmuster. .
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VI FeitlicheÜbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
- — desdesGesetzes zu Inhalt des GeschesSeiten

usw. Berlin Stũckes] usw.

1917 1917
8. Febr. 9. Febr. BekanntmachungüberBeschaffungvon Dapier.,5703 122123

holz für Jeitungsdruckpapier in Elsaß=
Lothringen. · #

9. — 12. — Bekanntmachungüber die Durchfuhr von Mar.6 5705 126
meladen und anderenFruchtkonserven.

12. — 12. — Bekanntmachung,betreffenddie Reichsstell 5706126-127
» für Druckpapier.

14. — 14. — Bekanntmachungüberdie Einfuhr von Schal! 5707129-131
und Krustentieren sowieZuhereitungen
von diesenTieren.

14. — 117.— Bekanntmachung,betreffendvorübergehende n.30 5714149
derungderEisenbahn=Verkehrsordnung.

15. — 16. — Bekanntmachungüber Druckfarbe. 28 5708 133

15. — 16. — Bekanntmachung über den Verkehr mit29 57103-
Knochen, Knochenerzeugnissen, ins=
besondereKnochenfetten, und anderenfett.
haltigen Stoffen. «

15. — 16. — Bekanntmachungüber Wohlfahrtspflege?9 571243—147
* währenddesKrieges. ·
15. — 19. —.Bekann machung,betreffenddie Prägung von31 5719 156

Fünfpfennigstücken aus Aluminium. 6

16. — 16. — BekanntmachungüberDruckfarbe. 28 5709 134-136

16. — 16. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 571140—142
mungenzur Verordnungüber denVerkehr
mit Knochen, Knochenerzeugnissen, ins=
besondereKnochenfetten, undanderenfett.
baltigen Stoffen vom 15. Februar 1917. .

16. — 17. — Bekanntmachungüber die Vorverlegung der 30 5715 151
Stunden während der Zeit vom 16. April
bis 17. September1917.

16. — 17. — Bekanntmachung,betreffendBeschränkungendes 30 5716151—152
" Verkehrsmit Kampfer.

23. — Bekanntmachung,betreffend den Beitritt der3 5722 16116. —

Co

Niederlande zu derin Varis am 19.März
1902 unterzeichnetenÜbereinkunftzumSchutze
der für die LandwirtschaftnützlichenVögel.



Vil

DatumAusgegeben Nr. Nr. .
debGesetzes au Inhalt des o Seiten
usw. Berlin Stückes!lsw.

1917 1917 -
I7.Febr. 19. Febr. Bekanntmachungüberdie Ein fuhr von Wal= 31/5718.153—155

sischen, Robben, Tümmlern und Fleisch «
von diesenTieren.

17. — 20. — Bekanntmachungüber den Verkehrmit Ter= 32 5720 157-158
pentinöl undKienöl.

18. — 19. — BekanntmachungüberdenVerkehrmitSchwefel. 31 5717 163
kies.

20. — 20. —Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim332 57210
mungenzu derVerordnung über den Verkehr
mit Terpentinöl und Kienöl vom 17.Fe=
bruar 1917.

20. — 20. — Verordnung über Bier. 33 5723 162-164
23. —24. — Bekanntmachung,betreffendFestsetzungdesJuHi7 165

schlag8 zu denFriedenspreisen der zum ·
KriegsdienstausgehobenenPferde.

23. — 26. — Bekanntmachungüber die AbänderungderBe. 35 5729 177
kanntmachungüber die Errichtung eines

Kriegsernährungsamts. .

23. — 28. — Bekanntmachungüber die Anmeldung von 37 5733 183—190
Auslandsforderungen. --

24. — 26. — Bekanntmachungüber Negelung des Verkehrs 35 572567-1
mit Kohle.

21. — 26. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ver. 35 5726 169
ordnung über Mineralöle, Mineralöl.
erzeugnisse, Erdwachs und Kerzen, vom
18. Januar 1917.

24. — 26. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderAus35 5727 170
führungsbestimmungenzur Verordnung über
Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Erd=
wachs und Kerzen, vom 18.Januar 1917. ..

24. — 26. — VerordnungüberVersicherung der im vater. 35 5728.171—176
ländischen Hilfsdienst Beschäftigten.

24. — 27. — BekanntmachungüberdenVerkehrmit Brannt. 36 573079-—181
wein aus Klein=- und Obstbrennereien.

25. — 27. — BekanntmachungüberAnderungderVerordnung, 36 573182
betreffend die Regelung des Verkehrs mit
Lastkraftfahrzeugen, vom 22.Dezember
1915. · -

Cogle



VIII

Datum Ausgegeben Nr. dr.
desGesetzes r Inhalt des i= Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
26.Febr.27. Febr.BekanntmachungzurAnderungderAusführungs. 36 5732 182

· bestimmungenüber den Verkehr mit Jünd=
waren vom 16.Dezember1916.

26. — 1.März, Bekanntmachungüber die Verfütterung vo 38 5734 191
Hafer an Ochsenund Zugkühe während

.» derFrühjahrsbestellung.
26. — 1. — BekanntmachungüberBestimmungdesKrieggs 38 5735 192

gebiets im Sinne der Verordnung zum 1
Schutze von Kriegsflüchtlingen vom
8. Februar1917. »

26. — 6. — Verordnung, betreffend die Rückkehr der 43 5745211-212
Deutschen im Ausland. - * ·

28. — 1. — Bekanntmachung über die Bestellung eines 398 736 4
Reichskommissars für die Kohlenver= -

. teilung.
28. — 3. —6etz,betreffenddie Feststellungeinesdritten41 57432020S8

Nachtrags zumReichshaushaltsetat für
6 das Rechnungsjahr1916. ·

1.März — Verordnungüber Labmägen von Kälbern. 400 5737 195—196

1. — — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ver= 40 5738 196-—197
ordnungüber die Regelung des Verkehrsmit
Web-, Wirk., Strick- und Schuhwaren,

. vomlO Jmux23DezcmberlIld

l.— 2. — BekanntmachungüberManganerze undEisen= 40 5739 97—199
erze mit niedrigemPhosphorgehalte.

1.— 2. — Verordnung, betreffendKrankenversicherung 40 5741200-202
und Wochenhilfe währenddes Krieges.

1. — 2. — Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur 40 5742202-205
« Ausführung des § 7 des Gesetzesüber den

vaterländischen Hilfsdienst.

1. — 6. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder An.43 5746 212-213
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. «

.2.—— 2. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 5740 99-200
mungenzur Verordnung über Manganerze
undEisenerzemit nudrigenPhotphor.
gehalte vom 1.Maͤrz 1917



ZeitlichellbersichtbeserstenHalbfaerdchahrgangs1917 IX

Datum Ausgegeben * Nr. dr
d Cesetzs zu Inhalt des = Seiten
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
2. März 3. MärzBekanntmachung über Rohzucker und Qucker= 4 5744290

rüben sowieüber das Brennen von Rüben
nunndTopinamburs imBerriebsjahr1917/18.

4. — 6. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise fürßs 43 5747 214
Kleie.

5. — 6. — Bekanntmachungzur Ausführung der Verord= 44 5748 1215-216
nung über phosphorhaltige Mineralien
und Gesteine vom 30. November1916.

6. — 99. — Gesetz,betreffenddie Einberufungvon Hilfs= 45 5749 217
richtern zum Reichsmilitärgericht.

8. 110. — Bekanntmachungüber die freiwillige Ge.6 5750219-220
richtsbarkeit und andere Rechtsan=
gelegenheiten in Heer und Marine.

8. — 10. — Bekanntmachungüber diestaatlicheGenehmigung 46 57511220—221.
zur Ausgabevon Teilschuldverschreibun=

4 gen und Vorzugsaktien.
8. — 10. — Bekanntmachung,betreffend die Zahlung 46 5753 222

patentamtlicher Gebühren.
8. — 10. — Bekatmachung über den Verkehr mit! 47 5755 223

eisernen Flaschen.
9. — 10. — Bekanntmachungüber Vereinfachungenim, 46 5752 221

Patentamt.

9. — 10. — Bekanntmachungzur Ergänzungder Bekannt 46 5754 222
machungüberdenVerkehrmit Kakaoschalen.

9. — 10. — Bekanntmachungüber die Sicherung derr 5756 224
Ackerbestellung.

9. — 10. — BekanntmachungderFassungderBekanntmachung 47 5757 225-226
über die Sicherung der Acker. und
Gartenbestellung.

13. — 16. — Verordnung über den Verkehr mit auslän= 49 57599 229-230
dischemMehl.

14. — 15. — Bekanntmachung, betreffendLiquidation fran= 48 5758 227
zösischer Unternehmungen.

15. — 16. — Bekanntmachungüber die Invalidenversiche. 49 5760231-232
rung bei der freiwilligen Kriegs=
krankenpflege.

16. — 19. — Bekanntmachungüber die Dreise für Ver. 5761 233
packung von Kalkstickstoff.

Nchs-Gesetb1917. 2
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X ZeitlicheÜbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917
—— — — — — — — — — — — —¿Üe — S——

Datum Ausgegeben Nr. F
desGesetzes zu Inhalt des *m**i=. Seiten
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
17. März9. März,Bekanntmachung, betreffendVerbot der Ein= 51 5762 235-236

und Durchfuhr von Nubeln.
17. — 19. — Bekanntmachungüber die Errichtung von Her..51 5763 236-24s
" «stellungssundVertriebsgesellschaften '

in der Schuhindustrie.
19. — 19. — Verordnung über die Preise der landwirt— 52 576443-246

schaftlichen Erzeugnisse aus der Ernte1917
und für Schlachtvieh.

19. — 120. .— BekanntmachungeinerAnderungderAusführungs.53 5765 247
bestimmungenzu der Verordnungüber die
Höchstpreise für Petroleum usw. vom
1.Mai 1916.

20. — 22. — Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungde / 654 5766 249
Ausführungsbestimmungenvom10.Oktober1916
zu der Verordnung über Rohtabak.

20. ——22. — BekanntmachungüberdieHöchstpreise von ge= 54 5767 250
darrten Zichorienwurzeln.

20. — 5. ApriiAllerhöchster Erlaß,betreffendErgänzungderVer= 70 5802 315
ordnungen vom 7. September 1915, vom
21. Januar 1916 und vom 30. Januar 1917
überAnrechnungvon Kriegsjahren.

½1. — 22. März Anordnung über das Schiedsgericht für die 54 5768 250—252
Kohlenverteilung.

22. 23. — BekanntmachungüberdieAnderungdesGesetzeh, 55 5769 253
betreffendHöchstpreise.

22. — 23. — Belanntmachung über die fändung desRuhe= 55 5770 254
geldes der im Privatdienst angestellten
Personen.

22. — 123.— Bekanntmachung,betreffendeinigedie Kriegs5 5771 255
verordnungenergänzendeVorschriftenüberEin=
ziehung und überVeräußerung beschlag=
nahmter Gegenstände.

229 —33. — PVerordnung,betreffenddenHandel mit Opium 55 5772 256
und anderenBetäubungsmitteln.

229. — 23. — Bekanntmachungüber Verarbeitung von Kar.57 5774 259-260
toffeln auf Branntweine.

22 — 23. — Bekanntmachungüber ausländische Wert.57 5775 260-262
papiere.

22. ——24. — Bekanntmachungüber Befugnisseder Reichs. 56 5773 257-258
bekleidungsstelle.



ZeitlicheÜbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917 XI

Datum Ausgegeben Nr.
e .desGesetzes zu In h alt des Oesches Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
22. Maͤrz 24. März s Bekanntmachungüber Inanspruchnahme von 58 5776263266

Getreide und Hülsen früchten. -
22. — 26. — BekanntmachungüberdenHandel mitArzuei60 5780 270—273

mitteln.
22. — 28. — Bekanntmachung,betreffenddie Prägung von 61 5786282-283

. Zehnpfennigstücken aus Jink.
22. — 2. April] AllerhöchsteVerordnung, betreffendTagegelder,7 5796 299

Fuhrkosten und Umzugskosten der Be—
amten der Militär- und Marineverwal=.

6 tung.
23. — 26. März' Bekanntmachungüber Hülsenfrüchte. 59 5777 267
23. 26. —.Bekanntmachung zur Anderungder Bekannt. 59 5778 267-268

machungüber Saatgut von Buchweizen
und Hirse, Hülsenfrüchten, Wicken und
Lupinen vom 6. Januar 1917.

24. — 26. — BekanntmachungzurAnderungderAusführunggs 60 5779 269 270
bestimmungenzur Verordnung über Preis=
beschränkungen beiVerkäufenvonSchuh
waren vom 28. September1916.

24. — 126. — Bekanntmachungüber örtlichen Bereichund Sit 60 57781
der Herstellungs= und Vertriebsgesell=
schaften in der Schuhindustrie.

24. — 28. — Bekanntmachungüber Kartoffeln. 61 5784%2
24. — 28. — Bekanntmachung über den Verkehr mit 61 5785280—282

Zentrifugen und Buttermaschinen. « -
26 — 28. — Bekanntmachungüberdie GeltendmachungvonAn= 61 5782 277

sprüchen von Dersonen, die im Ausland
ihrenWohnsitzhaben.

26. — 28. — Bekanntmachung, betreffenddie Fristen des 61 5783 278
Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=
Lothringen. 6

27. — 30. — esetz über eine weitereKriegsabgabe der62 5787 285
Reichsbank für 1916.

29. — 30. — Bekanntmachungüber denAnbau von Früh= 63 5788 287
gemüse auf Tabakfeldern.

29. — 31. — Bekanntmachung über die Befreiung von 64 5791 292
Pfandbriefen (wischenscheinen)und Kom= «
munalsSchuldverfchreibungenZwischen-
scheinen)inländischeröffentlich-rechtlicherKredit.
anstalten von der Reichsstempelabgabe. .

II
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—XII ZeitlicheAbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917

Datum UAusgegeben Nr. Nr
desdesGesetzes zu Inhalt des Cesetzes,Seiten1

usw. Berlin Stückes usw. "
l
l

1917 1917
30. März 31. März Gesetz,betreffenddie vorläͤufige Regelungdes 64 6789 289-291

Reichshaushalts für das Rechnungsjahr
1917 -’. .

30. —31. 6esetz, betreffenddie vorläufige Regelung des 684 5790 291
Haushalts der Schutzgebiete für das

# Rechnungsjahr1917.
30. — 31. — Bekanntmachungüber Druckpapier. 65 5792 293-295

30. — 31. — GesetzzurAnderungdesReichsstempelgesetzes. 66 5794 297

30. —31. — BekanntmachungüberHerstellung von fett.66 5795 297—298
« armem Harkkäse.

30. — 2. AprilBekanntmachung, betreffendAnderung der An= 67 5797 300—301
lageC zurEisenbahn=Verkehrsordnung.

30. — 2. — Bekanntmachungüber Unfallversiicherung von 67 5798 301
Angehörigen feindlicher Staaten.

30. — 2. — Bekanntmachung,betreffendAnderung derPost= 67 5799 301—302
ordnung vom 20. März 1900.

31. —B1.März, Bekanntmachungüber Druckpapier. 65 5793295-—296

3. April 5. April VerordnungüberGemüse, Obst und Süud. 69 5801 307—314
früchte.

4. — 5. — BekanntmachungüberdenVerkehrmitBienen 68 5800.303-305
wachs. .

4.— 5.— Bekanntmachung,betreffendAbänderungberVes70 5803 316
kanntmachungüber die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915.

4. — 5. — Bekanntmachung,bet' effend Zollfreiheit für] 70 5804 317
Lederabfälle.

4. — 5. — Bekanntmachung,betreffend Ausdehnung des 70 5805 317-318
Gesetzesüber den vaterländischen Hilfs=
dienst auf Angehörige der österreichisch=
ungarischen Monarchie.

4. — 10. — Verordnung, betreffendErgänzung der Ziffer 171 72 5807 327
der Verordnung, betreffenddie Ausführung
des Gesetzesvom 13. Juni 1873 über die
Kriegsleistungen, vom 1. April 1876.

4. — 110.— Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili.! 5809 328
tär-Trausport-Ordnung.



ZeitlicheÜbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917 XIII

Datum #usgegeben Nr. dr=
Oeseheu Inhalt des geschesSeiten
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
5.April 7. April Verordnungüber dieSchlachtvieh-undFleisch= 71 5806 319-326

preise für Schweine und Rinder.
8. — 10. — VekanntmachungzurErgänzungderAusführungs= 72 5808 328.

bestimmungenzur VerordnungdesBundesrats
über die Verwendungvon Chlorzinn zur
Beschwerung von Seidenwaren vom
23. November1916.

8. — 12. — Gesetzüber die Besteuerung des Personen= 73 5810 329—339
und Güterverkehrs.

8. — 12. — HKohlensteuergesetz. 73 5811 340—348
9. — 12. — Gesetzüber die Erhebung eines Zuschlags zur 73 5812 349350

Kriegssteuer.
9. — 12.—GSesetz überSicherung derKriegssteuer. 73 5813351-352
12. — 13. — Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungder 74 5814353.354

Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober
1916 zu der Verordnung über Rohtabak.

I14.— 19. — Bekanntmachungüber Ausdehnung der Verord= 76 5816 357
nung, betreffenddie Einfuhr von Futter=
mitteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger,
vom28.Januar 1916undderdazuerlassenen
Ausführungsbestimmungenvom 31. Januar
1916. «

15. — 16. — Bekanntmachungüber Zusatzfleischkarten. 75 5815355—356
18. — 19. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim= 77 5817 359-360

mungenzur Verordnungüber Rohtabak
vom 10.Oktober 1916. «

19 — 19. — Gesetz,betreffendAbänderung des Vereins= 78 5818 361
gesetzes vom 19. April 1908.

19. — 19. — Gesetz,betreffenddie Aufhebung des Gesetzes 78 5819 362
über den Orden der Gesellschaft Jesu
vom4. Juli 1872. ·

19. — 21. — BekanntmachungüberdenTreuhänder für das 79 5820 363-366
. feindliche Vermögen.

19. — 21. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim= 79 5821366—369
mungenzu derVerordnungüber denVer=
kehr mit fettlosen Wasch- und Reini=
gungsmitteln vom5. Oktober1916.

20. — 23. — Bekanntmachung,betreffendAbänderungder 5822 371
Bundesratsverordnungvom21. Januar 1916,
betreffenddie Unterstützung von Familien
in den Dienst eingetretenerMannschaften.

Cocgle
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XIV SeitlicheÜbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917
—.W

Datum Ausgegeben Nr.
desGesetzes zu Inhalt des **= Seiten
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
20. April 23. April Verordnung zur Abänderung der Verordnung 80 5824 372
*„ überOlfrüchte und darausgewonnenePro=

dukte vom 26. Juni 1916. · . «

21. — 23. — Bekanntmachungüber die Höchstpreise für 80 582371-372
Häcksel.

24. — 26. — Bekanntmachung,betreffenddie Bildung von 81 5825 373
Weinbaubezirken. «

24. — 26. — Verordnung über Eier. 81 5826 374
25. — 30. — Gesetz,betreffendHerabsetzung von Mindest⸗ 84 5831 381-384

strafen des Militärstrafgesetz buchs.
26. — 28. — Bekanntmachungüber die gemeinsameBenutzung 82 5827 375

von Braustätten.
26. — 28. —Bekanntmachungder neuen Fassung der Ver= 82 5828 375-378

ordnung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf.

26. — 130.— VerordnungüberdieErgänzungderVerordnuungB,,83 5829 379
betreffenddieErsparnis von Brennstoffen
und Beleuchtungsmitteln, vom 11. De=
zember1916.

30. — 30. — BekanntmachungüberDruckpapier. 83 5830 380
30. — 3. MaiW Bekanntmachungüberdie Preise für Saatgut 86 5834 389

von Lupinen. -
1.Mai 2. — BekanntmachungüberHafer. 85 5832 385
2. — 3. — Verordnungüber die Regelungdes Fleisch6 5833 387-389

verbrauchs. .
2. — 4. — Bekanntmachungüber die Durchfuhr von 87 5835 391

Gemüse und Gemüseerzeugnissen.
2. — 4. — Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstelle. 87 5839 396

im Scheckverkehre.
3. — 4. — BekanntmachungüberdenSchutz der im vater= 87 5836 392

ländischen Hilfsdienst tätigen Personen.
3. — 4. — Bekanntmachungüberdiebei Behörden oder in 87 5837 393-394

kriegswirtschaftlichen Organisationen
beschäftigtenPersonen.

3. — 4. — Bekanntmachungzur Ergänzung der Bekannt= 87 5838 395
machung über den Verkehr mit Knochen,
Knochenerzeugnissen, insbesondere
Knochenfetten und anderenfetthaltigen
Stoffen vom 15.Februar1917.



Datum usgegeben Nr.
c .desGesetzes zu Inhalt des Gesedess Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
3. Mai 4. Mai Unordnung über das Schiedsgericht für 87 58410 306-397

Rohtabak andererals inländischerHerkunft.
3. — 7. — Bekanntmachung,betreffenddie dem Inter= 88 5842 400

nationalen Übereintommenüberden Eisen=
bahn frachtverkehr beigefügteListe.

5. — 7. — BekanntmachungzurErgänzungderAusführungs= 88 5841 399-400
b stimmungen zur Verordnung über den
Verkehr mit Seife, Seifenpulver und
anderenfetthaltigen Waschmitteln vom
21.Juli 1916.

5. — 8. — Bekanntmachung,betreffenddieVerlängerungder 89 5813 401
Prioritätsfristen in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

5. — 8. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder n.9 5815 4%
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

6. — 8. — Bekanntmachung,betreffenddenWegfall von 89 5841n 40s
Erleichterungenauf demGebietedesPatent. s
und Warenzeichenrechts in den Ver=
einigten Staaten von Amerika.

7. — 10. — Bekanntmachung,betreffendgewerblicheSchutz 90 5816 403
rechtevon AngehörigenItaliens.

10. — 11. — Bekanntmachung,betreffendJollfreiheit für 91 5847 405
Erdbeeren und Karpfen.

10. — 11. — Bekanntmachungüber die gewerbliche Ver= 91 5848 406
arbeitung von Reichsmünzen und den
Verkehr mit Silber und Silberwaren.

12.— 14. — Bekanntmachung,betreffenddas Verbot der 92 5819 407
Verarbeitung von Topinamburs auf
Branntwein.

16. — 18. — Bekauntmachungüber Aluminium. 93 5850 409—410
16.— 18. — BekanntmachungüberdenVerkehr mitSulfat. 93 55.51410—4s1
16.— 18. — BekanntmachungüberSchiffsregister und 93 5852 111-412

Hilfskriegsschiffe.
16.— 18. — Bekanntmachungüber die Beschäftigungvon 93 5853 412

Strafgefangenen mit Außenarbeit.
18.— 23. — BekanntmachungüberAmmoniakdünger. 96 5856 427-428
19. — 19. — Bekanntmachungzur Sicherung des Heeres= 95 5855 45

bedarfs an Hafer.
20. — 21. — Bekanntmachungüber eine Ernteflächener= 9. 585413-421

hebung im Jahre 1917

Cocgle



XVI

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des .desGesetzes zu Inhalt bes Cesetzes,Seiten

usw. Berlin Stuͤckes] usw.

1917 1917
20. Mai J26.Mai Bekanntmachung,betreffendAufhebung des 99 5862 433

83 derVerordnungvom22.Dezember1914
über die Höchstpreise für Wolle und
Wollwaren.

21. — 24. — Bekanntmachung,betreffendErleichterungenauf 97 5858 409
dem Gebiete des Yatent., Gebrauchs=
muster- und Warenzeichenrechts.

22. — 23. — Bekanntmachung,betreffenddieVerlängerungder 96 5857 428
Prioritätsfristen in Dänemark.

22. — 24. — Bekanntmachung,betreffenddie Überlassung 97 5859429-430
. ausländischerWertpapiere an das Reich.

24. — 1256.— Bekanntmachungzur ErleichterungderEinzah= 98 5860 431-432
lung auf Aktien usw.

21. — 25. — Bekanntmachungüber die Sahlung des Bar= 98 5861 432
gebots bei Jwangsversteigerungen.

21. — 26. — Verordnung über Saatkartoffeln. 99 5863 434
25. — 29. — Bekanntmachungüber Angestelltenversiche.00 5864435—437

rung der im vaterländischen Hilfsdienst
Beschäftigten.

29. — 31. — Bekanntmachungüber Druckpapier. 101 5865 439 440
30. — 4. Juni OGesetz,betreffenddie Abwälzungdes Waren⸗« 102 5866 441—-—42
« umsatzstempels.

30. — 5. — Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichs. 103 5869 445—467
haushaltsetats für das Rechnungsjahr
1917.

30. — 5. — Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haus.3 5870 468
haltsetats für dieSchutzgebieteaufdas
Rechnungsjahr1917.

30. — 5. — Gesetz,betreffendAnderung des Postscheck4 5871 469
gesetzes vom 26. März 1914.

31. — 4. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der ..102 5867 442
· lage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

2. Juni 4. — Bekanntmachungüber Frühdrusch. 102 5868143-444
2. — 6. — Bekanntmachungüber das Schlachten von 105 5872 471

Tieren.
2. — 9. — BekanntmachungüberdieBestimmungvonAus108 5880479180

. führuugsdkhördenunddenErlavonBes
stimmungenzur Durchfuͤhrung der Unfall⸗
versicherung von Tätigkeiten im vater=
ländischen Hilfsdienst im Ausland.



XV

ünsCesetzes zu Juhalt des ares Siiten
usw. Berlin Stückes] usw.

1917 1917
4. Juni 6. Juni Bekanntmachungüber die Invaliden- und 105 5873 472

Hinterbliebenenversicherung der im
vaterländischen Hilfsdienst Beschäftigten.

5. — 7. — Bekanntmachungüber denVerkehrmit Fässern.106 5874 473-474
6 — 8. — BekanntmachungüberSeetang und Seegras.07 587575476
6. — 8. — Bekanntmachungüber Schilfrohr. 107 5876476—477
6. — 8. — Bekanntmachung, betreffend Erhöhung des 107 5877 477

Wochengeldes.
6. — 8. — Bekanntmachungüber Ausdehnung der Verord., 10 5878 478

nungüber den Verkehrmit Terpentinöl
undKienöl vom17.Februar1917.

6. — 8. — Bekanntmachung,betreffendAbänderungder07 5879 478
Ausführungsbestimmungenvom18. April 1917
zur VerordnungüberRohtabak.

6. — 23. — BekanntmachungzurErgänzungderAusführungs20 5903 662
bestimmungenzur VerordnungüberdenVer=
kehr mit Terpentinöl und Kienöl vom
20.Februar1917.

7. — 9. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim.9 5881 481
mungenzu der Verordnung über denVerkehr
mit Sulfat vom 16. Mai 1917.

7. — 11. — Bekanntmachung,betreffendJZahlungsverbot0 5883 483
gegenItalien.

8. — 9. — BekanntmachungüberZichorienwurzeln. 109 5882 482
8. — 12. — Bekanntmachungüber die Preise für Stroh 112 5886 493

und Häcksfel.
9. — 11. — Bekanntmachung über die Errichtung eines 110 5884 484

Schiedsgerichts nach§ 22 derVerordnung
über Speisefette vom 20. Juli 1916.

9. — 11. — BekanntmachungüberdieErrichtungeinerer 5885 485—491
stellungs- und Vertriebsgesellschaft in
der Seifenindustrie.

11. — 12. —Bekanntmachung überHöchstpreise für Woll.11 5887 494
fett.

13.— 15. — Bekanntmachungüber die Verwendungvon 1135888 495
Steinnußmehl als Backstreumehl.

16.— 21. — Gesetz,betreffendAnderungdesGesetzesüberden 115 5892 501—503
, Absatz von Kalisalzen.

18 — 19. — BekanntmachungüberDruckpapier. 1144899749
18.— 19. — BekanntmachungüberDruckpapier. 114 5890 499

ee onnr 3
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Datum Ausgegeben Nr. Nr.
- desdesGesetzes zu Inhalt des CesetzesSeiten

usw. Berlin Stückes nsw.

1917 1917
18. Juni19. Juni Bekanntmachungüber Druckpapier. 114 5891 500

18. — 23. — Gesetz,betreffendAnderungdesGesetzes,betreffend 120 5902 651
eine mit den Post= und Telegraphen=-
gebühren t erhebende außerordentliche
Reichsabgabe, vom21. Juni 1916.

18. — 28. — Gesetz,betreffendden Gebührentarif für den21 5905 553
Kaiser=Wilhelm=Kanal.

19. — 21. — Bekanntmachungüber die Anwendung der Ver115 5893 503
ordnung, betreffendVerträge mit feindlichen
Staatsangehörigen,auf Portugal.

19. — 21. — Bekanntmachungüber Silberpreise. 116 5894 505—506

21. — 22. — Reichsgetreideordnung für die Ernte 191711|117 5895 507-533
21. — 22. — Bekanntmachungüberdie Erntevorschätzung 118 6896 535-542

im Jahre 1917.
21. — 23. — Bekanntmachungüber Elektrizität und Gass119 5897 543

sowieDampf,Oruckluft,Heiß=undLeitungs=
wasser.

21. — 23. — BekanntmachungzurAbänderungderVerordnung 119 5898 544
über den Verkehr mit fettlosen Wasch=
und Reinigungsmitteln vom 5. Oktober
1916.

21. — 23. — BekanntmachungzurErgänzungderAusführungs719 5899 544-545
bestimmungenzur Verordnung über den Ver=
kehr mit fettlosen Wasch- und Reini=
gungsmitteln vom 19. April 1917.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 119 5900 545
mungenzu derVerordnungüber das Verbot½%
der Verwendungvon pflanzlichen und
tierischenOlen undFetten zu technischen
Iweckenvom 6. Januar 1916.

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim1 5901 546—-550
mungenzur Verordnungüber den Verkehr
mit Seifen, Seifenpulvern und anderen
fotthaltigen Waschmitteln vom 18.April

21. — 23. — Bekanntmachung,betreffendAufhebungderBe10 904 552
kanntmachungüber die äußere Kennzeich=
nung von Waren vom 11. Oktober1916.



—

Datum JAusgegeben Nr.

detGesedes zu Inhalt .*e
usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
23.Juni 29. Juni Bekanntmachung,betreffendAnderungderTele2 5909 562

graphenordnung vom 16. Juni 1904.

25. — 2X. — Verordnung,betreffendAbänderungderPrisen121 5906 1554-559
ordnung vom30.September1909.

26. — 28. — Verordnung über Höchstpreise für Honig. 121 5907 1559-560
26. — 20. — BekanntmachungüberdenVerkehrmit Brannt22 5008 561

wein aus Klein- und Obstbrennereien.
28. — 29. — Bekanntmachungüber Herstellungvon Zigg22 5910562—563

retten.

28. — 29. — Bekanntmachung über den Handel mit Tabak. 122 5911 563—565
waren. .

28. — 20. — Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon122 5012 506
Ansprüchen von Personen, die im Aus=
land ihrenWohnsitzhaben.

28. — 29. — Bekanntmachung, betreffenddie Fristen des 122 5913 566
Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=
Cothringen.

28. — 29. — Bekanntmachungüber die Ausdehnungder Ver122 5914 567
ordnung zum Schutze von Angehörigenim. -
mobiler Truppenteile vom 20. Januar
1916 auf Angehörigeder österreichisch-un⸗
garischen Wehrmacht.

28. — 29. — Bekanntmachung,betreffendJollfreiheit fürr222 5015 567—568
Säcke.

28. — 29. — Bekanntmachung,betreffendsteuerfreieVer22 5916 568
wendungvon Branntwein. "

28. — 30. — Verordnung über die Kartoffelversorgung23 5917569—575
im Wirtschaftsjahr 1917/18. « «

28. — 30. — Bekanntmachungüber die Einrichtung einer 123 5918 575-576
Reichsstelle für Faßbewirtschaftung
(Reichsfaßstelle). -

28. — 30. — Bekanntmachungüber die Beschlagnahme 123 5919 577-579
von Fässern.

|
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XX ZeitlicheAbersichtdeserstenHalbjahrsdesJahrgangs1917

Datum Kusgegeben Nr. *
desGesetzes zu Inhalt des weseees Seiten
usw. Berlin Stückes usw.

1916 1916 Druckfehler-undsonstigeVerichtigungen.
28. Sept.29. Sept. In derEinleitung derBekanntmachung,betreffendK7 5473 —

AusführungsbestimmungenzurVerordnungüber
Preisbeschränkungenbei Verkäufenvon Schuh=
waren, ist an Stelle „§ 9. zu setzen: — — 1080

»8&124. 17 — 78
1917 1917
8. Febr. 9. Febr. Im Abs. 3 des Artikels 7 der Bekanntmachung 24 5694 —

über den Zahlungsverkehrmit demAusland
ist in Zeile 3 statt »Ausland« zu setzen: — — 111

„Inland“. 27 — 131
26. — 6. März n derÜberschriftzur Verordnung, betreffenddie 43 5745 —

Rückkehrder Deutschenim Ausland, muß es
statt -26. Februar 1916= heißen: — — 211

126.Februar1917=. 49 — 232
13.März 16 — Im SI Abs.1 Satz2 muß es nachdenWortenn49 5759 —

sfürbieAbgabesstattsausländifchensheißenr—- — 229
»inländischen«. 54 — 252

20. —22. —In der Bekanntmachung,betreffendweiterh4 5766 —
AnderungderAusführungsbestimmungenvom
10.Oktober1916zuderVerordnungüberRoh=
tabak,vom 20.März 1917 mußes amSchlusse
in dervorletztenZeile statt die durchschnittliche
Verarbeitung heißen: — — 249

bdiedurchschnittlicheAbgabe=. 75 — 356
20 —22— Außerdemist in Zeile 10 derselbenBekannt54 5766 249

machunghinterdemWorte =Jigarren=das
Bindestrichzeichenzu streichen. 75 — 356

30 —31. — Im §2 Zeile 2 muß es statt=20. Juni 191745 5792 294
heißen:

68 — 305:!380.Juni 1917=.



Zweites Halbjahr 1917

ZeitlicheÄbersicht
der im Reichs=GesetzblattevomJahre1917enthaltenen,in derJeit vom1.Juli
bis einschl. 3 1. Dezember1917 veröffentlichtenGesetze, Verordnungen usw.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des ,desGesetzes zu Inhalt des OsetesSeiten

usw. Berlin Stückesusm.

1917 1917
30. Juni 7. Juli Bekanntmachungüber denBeitritt Chinas z1125 5922 586—587
* fünf weiteren auf der Zweiten Haager

Friedenskonferenz abseschlossenenAbkom-=
men vom 18.Oktober 1997.

3. Juli 5. —BVerordnung überdenHandelmit Gänsen. 124 5920.581—584
3. — 7. — Bekanntmachung,betreffendAnderung ders152 87-588

Postordnung vom20.März 1900.
4. — 7. — Verordnung, betreffenddie Inkraftsetzung der• 5925 589

die Besteuerung des Güterverkehrs be=
treffenden Vorschriften des Gesetzes vom
8. April 1917.

5. — 7. — Bekanntmachungüber Miet- und Frachtver25 5921585-586
· träge für deutscheKauffahrteischiffe.
5. — 7. — Bekanntmachungüber die Durchfuhr von 125 5924 588

Luckerwaren.
5. — 7. — Bekanntmachungüber die Erstreckungvon m.126 5926 5900
“ fechtungsfristen gegenüber Kriegsteil=

nehmern.
6. — 99. BekanntmachungüberWochenhilfeausAnlaßß 127||5927591—597

desvaterländischen Hilfsdienstes.
7. — 21. — Bekanntmachung, betreffendAusnahme von 134 5946 635

dem Verbote von Mitteilungen über
Preise von Wertpapieren usw.

1“
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II LeitlicheMarcht deszweitenun desJahrgangs1917

Datam Ausgegeben Nr. wer

—— zu Inhalt des eeletesSeitr
usw. Berlin « Stückessw.

1917917 «
12. Juli 14. Juli Verordnung über denVerkehrmit Heu aus der8 5928.5599602

Ernte 1917. 6
12. — 14. — Bekanntmachungüber den Fang von Krar:28 5929 602

metsvögeln.
12. —4. — Bekanntmachungzur ErgänzungderVerordnunght 5930 603

betreffend Liqurdation britischer Unter=
nehmungen, vom 31. Juli 1916.

12. — 14. — Bekanntmachungüberzwangsweise Verwal. 5931603—604
tung und Liqnidation des inländischen
Vermögens landesflüchtiger Personen.

12. — 14. — Bekanntmachungüber wiederkehrendeöffentt28 5932 604
liche Lasten von Grundstücken.

12. — 14. — BekanntmachungüberAuskunftspflicht. 128 5933.601—-606
12. — 14. — Bekanntmachungüber die Besetzung der GS. 5934 606

werbegerichte, der Kaufmannsgerichte
und der Innungsschiedsgerichte während
desKrieges.

12. — 6 — VerordnungüberdenVerkehrmit Wild. 129 5935607—608
12. — 16. — Verordnung über den Verkehr mit Getreide,,30 5937609-—618

Hülsenfrüchten, Buchweizen und Hirse
aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken.

12. —16. — Verordmungüber Höchstpreise für Getreide30 5938 619-623
Buchweizen und Hirse.

12. — 18. — Bekanntmachung,betreffend die Außerkurs31 5940 625-626
setzung der Zweimarkstücke.

13. — 16. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili. 129 5936 608
tär=-Transport-Ordnung.

13. — 16. — VerordnungüberdieAufhebung derVerord, 5939 623
nungüberHöchstpreise für Rüben vom
26. Oktober 1916.

15. — 19. — Bekanntmachung,betreffendAufhebung des910 5945 633
« Abs. 2 der Bekanntmachungüber denHandel

mit Arzneimitteln vom 22. März 1917.
15. — 20. — Vekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 132 5942 27-630

Co

mungenzu derVerordnungüberdenVerkehr
mit LCeimvom 14. September1916.



Zeitliche Übersichtdes zweitenHalbjahrs desJahrgangs 1917 III

DOatum Ausgegeben Nr. e=. .
des Gesetzes zu JInhalt bes GesehesSeiten

usw. Berlin Stückes] usw. «

1917 1917
16. Juli 18. Juli VerordnungzurAnderungderVerordnungüber131 5941 626

den Handel mit Lebens= und Futter=
mitteln und zur Bekämpfung des Ketten=
handels.

16. — 19. — Verordnung, betreffend dbbänderung derr3 5943631—632
Prisenordnung vom 30. September1909.

18. — 19. — Verorduungüberdie Preise für Fleisch und!1333 5944 632-633
Fleischwaren ausländischer Herkunft.

19. — 21. — Bekanntmachungüber Verjährungsfristen34 5917635-636
· im Wechselrechte.

i8. — 21. — Bekanntmachungzur Abänderungder Verord3 59495 637—-638
· nung überPreisbeschränkungen beiVer=

käufen von Schuhwaren vom 28. Septem=
ber 1916.

20. — 21. — Verordnungüber die denUnternehmernland4 5918.636—637
•55 wirtschaftlicherBetriebe für dieErnährung der

Selbstversorger und für dieSaat zu be=
lassenden Früchte.

20. — 211. — Bestimmungüber eineAnderungin der Ju.1 5950 638
ständigkeit der Prisengerichte.

21. — 24. — Verordnungzur DurchführungderVerornuug51 639
über Gerste vom 6. Juli 1916.

21. — 24. — Bekannutmachungwegen Festsetzungder Über,35 5952 640
nahmepreise für Rohtabak anderer als
inländischerHerkunft.

21 — 24. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderAus. 135 5953 640—641
führungsbestimmungenvom 27. Oktober1916
zu derVerordnungüberRohtabak.

21. — 25. — esetz, betreffenddie Feststellungeines Nach!37 5957651—652
· » trags zum Reichshaushaltsetat für das

Rechnungsjahr1917.

22. — 24. — rrordnung über den Wegfall der Zusat%9 41442
fleischkarten.

23.— 24. — JVerordnungzur Abänderungder Verordnuun 136 5955 643—646
über Olfrüchte und daraus gewonnenePro=
dukte vom 206.Juni 1916.

Google



W-— ZeitlicheÜbersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917

Datum Ausgegeben Nr. q(
desGesetzes zu Inhalt « des qesschesSeiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917

23.Juli 24. Juli Bekanntmachungder neuen Fassung der Ver. 136 59566646-649
ordnung über Olfrüchte und daraus ge=
wonneneProdukte.

23. — 26. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehende 9An.13365959 656
derung derEisenbahn=Verkehrsordnung.

23. — 27. — Eesetzüber die nochmaligeVerlängerung der39 5960 657
Legislaturperiobe des Reichstags.

28. — 7. — esetz, betreffendden Landtag für Elsaß139 5961 657—658
Lothringen.

24. — 26. — Verordnung über Höchstpreise für Hülsen.138 5958.653—656
früchte.

25. —27.— Bekanntmachungüber Anderungder Bekannt9962 658
machung, betreffend Höchstpreise für
Schwefelsäure und Oleum, vom 28. Ok.
tober 1916. » . .

26.—27.-—BekamttmachungzumschutzedetMietet 140 5963659—660

26. —27.— Anordnungfür dasVerfahren vor denEini!40 5964661663
gungsämtern. *

26. — 27. — Bekanntmachungüber Druck farbe. 140 5966 663

26. —27—ekkanntmachung über Schuhhandelsgesell.0%967 666670
schaften.

26. — 27. — Bekanntmachung,betreffenddenAbsatzvonKali,.140 70
salzen. #

27 —27. — BekauntmachungüberDruckfarbe. 140 5966

28. — 1. Aug. Bekanntmachung,betreffendAnderung der Aus.11 5969671—-672
führungsbestunmungenzu derVerordnungüber
den Verkehrmit Zucker im Betriebsjahr
1916/I7.

28. — 1. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderMili.41 5970 672
tär-Transport=Ordnung.

28. — 5. Sept.] Postordnung für das DeutscheReich. 157 602863S16

28. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddie Postpretest, 157 — 817
aufträge mit Wechseln und Schecken, die
in Elsaß=Lothringen zahlbarsind.



Zeitliche ÜbersichtdeszweitenHalbjahrsdesJahrgangs1917 V

Datum JAusgegeben Nr.
PcsGesetzes zu Juhalt bes mim Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917

29. Julie 1. Aug. Bekanntmachungüber das Verfahrenvor dem 141 5972 673676
nachArtikelIII § 5 derBekanntmachungüber
dieErrichtung von Herstellungs- und Ver=
triebsgesellschaften in der Schuh=
industrie vom 17.März 1917 eingesetzten
Schiedsgerichte.

29. — 1. — Bekanntmachungüber das Verfahren vor den 141 5973 676—-677
nachArtikel III § 5 derBekanntmachungüber
die Errichtung einer Herstellungs= und
Vertriebsgesellschaft in der Seifen=
industrie vom 9. Juni 1917 eingesetzten
Schiedsgerichte.

31. — 1. — VerordnungüberHöchstpreisefürGrünkerrn4145 1672678
1. Aug. 6. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der Aus= 142 5974 679

führungsbestimmungenzu derVerordnungüber
den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlen=
schonern, Sohlenbewehrungen und
Lederersatzstoffenvom4. Januar 1917.

2. — 6. — Bekanntmachungüber Angestelltenversich4112975 680
rung währenddes Krieges.

2. — 6. — Bekanntmachungüber den privaten gewerb. 142 5979.683—685
lichen und kaufmännischen Fachunter=
richt.

2. — 6. — VerordnungüberdenVerkehrmitStroh und 142 5980685—692
Häcksel.

3. — 6. — Bekanntmachungüber Fristung im Sinne des 142 6976 680
839 Abs. 3 der Gewerbeordnung.

„:„ 6. — Bekanntmachung über den Bedürfnisnachweis 142 5977 681
für Schauspielnnternehmen. ç

3. — G. — Bekanntmachung über die Veranstaltung von? 5978.681—682
Lichtspielen.

3. — 6G. — Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur2 5981 692
AusführungdesGesetzesüberdenAbsatzvon
Kalisalzen.

1. — 6. — BekanntmachungüberGraphitindustrie. 1425982 693-694
5. — 3. Sept. Bekanntmachungüber die Julassung von Meß.155 6020 747748

werkzeugen für Flüssigkeitenzur Eichung.

Cocgle



führungsbestimmungenzu der Verordnung
über den Verkehrmit Cumaronharz vom
5.Oktober1916.

VI ZeitlicheÜbersichtdeszweitenHalbjahrsdesJahrgangs1917

Datum Lusgegeben Nr. Nr.
a I t des .desGesetzes zu Inha des Gesches Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917

6.Ang. 10.Aug. Bekanntmachungüber örtlichenBereich und443:335983 695-696
Sitz der Schuhhandelsgesellschaften. ·

7. — 10. — JBekanntmachung,betreffenddieVerlängernng 143 5984 697
der Prioritätsfristen in den Nieder= ·
landen.

7. — 110.— Verordnungüberdie Lieferung von Ol auss 143 5985697-699
Anlaß der Qusammenlegungvon Olmühlen
und über die gewerbsmäßigeHerstellung
von Ol.

7. — 10. — PVerordnungüber die Preise von Olfrüchten43 5986699—700
9. — 10. — Bekanntmachungüber die Erweiterung der43 5987/701-702

vierteljährlittenViehzählungen. ·
9. — 10. — Bekanntmachungüber das Verfahren bei derr33 5988702-703

Todeserklärung Kriegsverschollener.
9. — 10. — Bekanntmachungder Fassung der Verordnun43 5989 703—706

über die Todeserklärung Kriegsver=
schollener.

9. — 11. — Bekanntmachung,betreffendZollerleichterung44 5990 707
für elektrotechnische Erzeugnisseaus den
besetztenfeindlichenGebieten.

9. — 11. — Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbot!44 5992 708
gegen die Vereinigten Staaten von
Amerika.

10. — 2. Nov. Abkommenzwischendem DeutschenReiche uus 194% 6109981-982
dem Großherzogtume Luxemburg wegen
Begründung einerGemeinschaftder Kohlen=
steuer.

11. — 11. Aug.] Bekanntmachungüber den Absatzvon Petro4 599y97708
leum zu Leuchtzwecken.

11. — 15. — VerorduungüberDruschprämien für Hafer45 5993 709
undGerste.

12. — 3. Sept. Bekanntmachungüber die Zulassung von Prä- 155 6021 748
zisionsgewichten aus Eisenzu 500 Gramm,
1 Kilogrammund 2 KilogrammohneJustier=
höhlung zur Eichung.

13. — 15.Aug. Bekanntmachungzur Ergäuzung der Aus45 5994 710



Zeitliche Übersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917 VII
— —

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
desGesetzes zu Inhalt des hbesesserie

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917

15. Aug. 24. Aug. Gesetzüber Fürsorge für Kriegsgefangene. 149 6004725-726

16. — 17. — GVerordnungüber Saatkartoffeln aus der 1464 5995 71113
Ernte 1917.

16. — 17. — DerordnungüberKartoffeln. 146 713-714
17. — 20. — Derordnungzur Abänderungder Verordnung 17 5907 715-716

über die Verwertung von Tierkörpern
undSchlachtab fällen vom 29. Juni 1916.

18. — 20. — Bekanntmachungzur Anderung der Aus.147 5998 716
führungsbestimmungenzur Verordnungüber
den Verkehr mit Seife, Seifenpulver
und anderenfettbaltigen Waschmitteln
vom21.Juni 1917.

18. — 20. — Bekanntmachungüber wirtschaftliche Maß.47 5999 717-—719
nahmen in der Binnenschiffahrt.

18. — 20. — Bekanntmachungüber die Errichtungvon Be.114700=22
triebsverbänden in der Binnenschiff.
fahrt.

18. — 20. — Bekanntmachungüberdie erstmaligeAufstellung 1476001 722
einer versicherungstechnischen Bilanz
durchdieReichsversicherungsanstalt für
Angestellte.

18. — 21. — Bekanntmachung,betreffenddie Verlängerung 148 6003 724
derPrioritätsfristen in Norwegen.

18. — 6. Sept.] Bekanntmachungzur Abänderung der Bekannt+59 6030 823
machung über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung derVolksernährung.

19. — 21. Aug. VerordnungzurAnderungderVerordnungüber6002 723
· Gemüfe,Obstuanüdfrüchte.

20. — 24. —. Bekanntmachung,betreffenddie Verlängerung 149 6008 728
· derPrioritätsfristen in Schweden.

21. — 2114. — Verordnung,betreffendAnderungder Verord 1199 727
1p½ nungüberHöôchstpreisefür Hülsen früchte

vom24.Juli 1917.
22. — 21 1. — Bekanntmachung,betreffenddie Beschäftigung 1419006 727
*n von Arbeiterinnen und jugendlichen

Arbeitern in Glashütten, Glasschleifereien
und GlasbeizereiensowieSandbläserrien.

Neichs-Gesetzbl. 1917. 2
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Pflanzenkrankheiten. «
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VIII ZeitlicheÜbersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917

Datum #usgegeben Rr. d
edesGesetzes zu Inhalt des Ocfedess Seiten

usw. Berlin Stückes] usw.

1917 1917
22. Aug. 3. Sept. sBekanntmachung,betreffendAnderung unds 165 6022 749

Ergänzung der Eichordnung.
22. — 3. — Bekanntmachung,betreffendÜbergangsbestimmung 155 6023 749

für die Neueichung von Meßwerkzeugen
für Flüssigkeiten mit gleichartiger Ein=
teilung.

22. — 3. — BekanntmachungwegenAbänderungder Be. 155 6024 750
kanntmachungvom 25. Juni 1915, betreffend
Anderung und Ergänzung der Eichord=
nung.

22. — 3. — BekanntmachungwegenAbänderungder Be. 6025 750
- kanntmachungvom 15. November1916, be=

treffendAnderung und ErgänzungderEich=
ordnung.

23. ——24.Aug.Bekanntmachung, betreffendAnderung der Aus= 149 6007 728
führungsbestimmungenvom 10. Oktober1916
zu der Verordnung über Rohtabak.

24. —25.— PVerordnungzur Abänderungder Verordnun50 6009 729-730
- über die Verarbeitung von Obst. .
25.-—28.-VerordnungüberdiePreisefürButteL 151 60101
25. —31.—DBekanntmachung,betreffendAnderung derAm. 152 6015 742

lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.
26. —31. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der152 6011735-736

Postordnung vom20.März 1900.
26. — 131. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der152 6012736-737

Yostscheckordnung vom 22. Mai 1914.
28. — 5. Sept.] Verordnung über die Abänderung der Preise158 6029 819—821

für künstliche Düngemittel und die
Mischungvon Kunstdünger.

30. — 30. Aug.Bekanntmachung über die Bestellung eines 153 6016434
Reichskommissars für Elektrizität und
Gas. 6 .

,30.—31.—Bekauntmachung,betreffendbeaZeitpttnthes154 6017 745
Inkrafttretens der Bekanntmachungüber die
Veranstaltung von Cichtspielen vom
3. August 1917. «

30. — 31. — Bekanntmachungüber die Bekämpfung von5“ 745-746



ZeitlicheÜÜbersichtdeszweitenHalbjahrsdesJahrgangs1917 2

Datumusgegeben Nr. r
desGesetzes zu Inhalt des Cesetzes!Seiten

usw. Berlin Stückes usw.

1917 1917
30. Aug. 31. Aug. Bekanntmachung, betreffend die Veröffent.4 6019 746

lichung der Handelsregistereintragun=
gen usw.

30. — 3. Sept.] Verordnung über dieErhebung derGetreide.!,6 6027753-761
ernte und die Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung im Jahre 1917.

30. — 6. — AllerhöchsterErlaß über die Einrichtung des59 6031 824
Kriegsernährungsamts.

31. — 31. Aug. Bekanntmachungüber die Anmeldung vo52 6013737740
Zahlungsmitteln in ausländischerWährun
und von Forderungen auf verbündeteun
neutrale Länder.

31. — 31. — Bekanntmachung,betreffenddieÜbertragung 15242
von Jahlungsmitteln und Forderungen
in ausländischerWährung auf dieReichsbank.

o 3.Sept.Verordnung überWein. 156 6026 751-752
6. Seprt. 12. — Bekanntmachung über die Verlängerung der1 6034 829
Sep Amtsdauer beidenOrganen desHand=

werkerstandes.
9. — 12. — HBedkanntmachungüber das Außerkrafttretender 161 6035 829

Verordnung, betreffenddie Einschränkungder
Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien,
Wirkereien usw., vom 7.November1915.

10 — 11. — Verordnung über die Verfütterung von 160 6032825—826
· Hafer und Gerste.

11 — 12. — Bekanntmachungüber Anderung der Höchst.1 6033 827—828
6 preise für Soda. ç

12. — 13. — Bekanntmachung,betreffendwirtschaftlicheVLer.162 6036 831—832
' geltungsmaßnahmen gegenSiam, Li= -

beria und China.
13. — 15. — Bekanntmachung,betreffendZollfreiheit fürs 163 6037 833
· frischesObst.

15. — 15. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderBe.13 6038 834
' kanntmachungzumSchutze der Mieter vom

26.Juli 1917.
15 15. — GAmnordnungfür das Verfahren ver denAmts.163 6039834—835
6 gerichtenin Mieteinigungssachen.

2*
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X JeitlicheÜbersicht,des zweitenHalbjahrs des.Jahrgangs1917

Datum Auszgegeben Nr. naan s,..
desGesetzes zu Inhalt des Oebbes Seiten

usw. «Berlin Stückes usw.

1917 1917 · --«.
15.Sopt.15.Scpt.BekanntmachnngubecPapcer,Kart-)nund 16360403-

Pappe. «
15.—18.—Vetordnnngnbetdie Preise von Schlacht.4 6041 837
» «.« schweinen. E— 3 —-
20. 121. — Bekanntmachungüber Druckpapier. 165 6042 839—840
20. — 121. — daetahhun über Papier, Karton und165 6043 841—853

20. — 1. —Bekanntmachung über die Geltendmachung5 6044 854
von Ansprüchen von Personen,die im Aus -
land ihren Wohnsitzhaben. s ·. .«—

20.—2!.——Bekanntiiiachiiiig,bcticffrndbieFristendes165 6045 854
Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß= 7—
Lothringen. «-

21. 122. — Bekanntmachung„betreffend Höchstpreise für 166 604685-85
Schwefelsäure undOleum. n% .

22——.26.—Verordiiimgziik Abänderung der Verordnung167 6047 859.
-- über die Beaufsichtigung der Fnschver= (%

sorgung vom28.November1916. "
22. — 2. Okt. Bekanntmachung,betreffendLiquldation rus. 172 6058 876

· sischer Unternehmungen. s- .
25. —27. Sept. BekamtmachungüberDruckpapier. 168 6048 861-862
*75. 29. — VerordnungzurAuderungderVerordnungüber.9 6049 863

EXIIII Hülsenfrüchten, .
- Buchweizen und Hirse aus derErnte 1917 4
* zu Saatzwecken. « - ·- ·

2li.——29.——Bekaiiiituiachiiiig,betreffend-« Aufhebung dei-169 6050"86«4
- -- Bekanntmachungüber- den Absatz- von —

Brennesseln vom 27. Juli 1916. *!55
27. 29. —Bekanntmachung, betreffendZolifreiheit für 169 6051 864

Leim.
27. — 129. — VerordnungüberdieVernahme.einerSchweine, 16090 6052|865-866

« zwischenzählung. « -
27. — 29. — Bekanntmachung, betreffend Ausuahmen von 169 6053 867-870

den Bestimmungendes §.3. Abs.1 Satz 1
und des§ 4 Abs. 1 Sat 1 des Hausarbeit=
gesetzes vom 20. Dezember1911 sowieAn=
ordnungen des Bundesrats zur Ausführung.
derBestimmungdes§ 3 Abs. 1 Satz1 dieses
Gesehzes.



— Zeitliche Übersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917 XI
— — —

Nr. Nr.

des rolete Seiten
Stückes usw.

27. Sept. 29. Sept. Berorbnungzur Abänderungder Verordnung 170 6054-72
über Weintrester undTraubenkerne vom "
3. August1916. «

27. — 299. — Verordnungüber die denUnternehmernland, 70 055 872
wirtschaftlicher Betriebe für die Ernährung
der Selbstversorger und für die Saat -
zu belassendenFrüchte.

27. — 8. Okt. Bekanntmachungüber die Einrichtung des 076 6064 889
Kriegsernährungsamts. ·

28. — 29. Sept. VerordnungübervorläusigeRegelungdesVer1 6056 873
-—« kehrs mit Zucker im Betriebsjahr 1917/18.

28. — 2. Okt. Bekanntmachungzur Abänderung der Aus72 6057875-876
führungsbestimmungenvom 21. September
1916 zur Verordnung über Trester und

· Traubenkerne vom3. August1916.
238. —2Bekanntmachung überdenVordruckderVeräs726059876-873

· fichekiiiigsartefürbieAngestellteics
, versicherung.

2. Ort. 4. — VerordnungüberdieRegelungdes Fleisch. 174 6061881-883
, « verbrauchs undden Handel mit Schweinen. « --

3. — 33. — Bekanntmachungüber.Elektrizität und Gas3 60600879-880
1 sowie Dampf,Druckluft, Heiß= und

Leitungswasser. * «
3. — 5. — Vrrordnung überLuckerrübensamen. 175 6062885-886
3—Nllerhöchste Verordnungüber die Inkraft. 6067 893
' setzungder§§83, 4 desHausarbeitgesetzes x

vom20.Dezember1911.
4. — 5. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderVer1 6063 887
· ordnung über den Verkehrmit eisernen

Flaschen vom 8. März 1917.

4.— 8. — Verordnung überBucheckern. 1 176 6065 890

4 — 8. — Bekanntmachung,, betreffenddie Protestauf= 176 6068890-S91s
' träge mit Wechselnund Schecken, die in

Elsaß=Lothringen zahlbar sind. .

s — 0. — Bekanntmachungzur AnderungderAusfuhrungs⸗ 177 6068 894
bestimmungenüber denVerkehrmiktZünd=
waren.

Cocgle



XII ZeitlicheÜbersichtdeszweitenHalbjahrsdesJahrgangs1917

Datum Ausgegeben Nr. —F
desGesetzes zu Inhalt des Gesetes Seiten
usw. Berlin Stückes] usw.

1917 1917
11. Okt.]3. Okt.Bekanntmachung, betreffendAnderung der Ver.78 6069895-896

ordnung über die Regelung des Verkehrs
mit Web., Wirk., Strick- und Schuh.
waren vom 10. Juni 23. Dezember1916.

1I1.— 13. —4Verordnung über Verarbeitung von Kar.7 6073 898
toffeln in Trocknereien,Stärkefabrikenund
Brennereien.

12. — 13. — Bekanntmachungüber Angestelltenversiche7 6070 896
rung der im vaterländischenHilfsdienst im
Ausland Beschäftigten.

12. — 13. — Bekanntmachungüber Verjährung der Bei. 178 6071 897
tragsrückstände in der Angestellten=
versicherung.

12. — 13. — VerordnungzurErgänzungderVerordnungüber178 6072897—898
dieFestsetzungvon Pachtpreisen für Klein=
gärten vom4. Upril 1916.

12. — 15. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Be.g9 6074 899
kanntmachungüber die Beschlagnahme von
Fässern vom28.Juni 1917.

12. — 15. — Bekanntmachungüber die Gewährung von 179 6075 900
- Sterbegeld und Hinterbliebenenrenten

bei Gesundheitsschädigung durch aro=
matischeNitroverbindungen.

15. — 18. — Ausführungsbestimmungzu derVerordnungdes 180 6079 903-904
Bundesrats über die Beurkundung von
Geburts- und Sterbefällen Deutscherim
Ausland vom 18.Jannar 1917.

16. — 18. — Verordnungüber Höchstpreise für Grieß,0 6076901-902
- Graupen undGrütze.

16. — 18. — Bekanntmachungüber Atzalkalien und Sodals0 6077 902

17. — 18. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 180 6078 903
mungenzuderVerordnungüberA#tzalkalien
und Soda vom 16.Oktober1917.

17. — 22. — Verordnung über den Verkehr mit Jucker. 182 6082 1909-914

17. — 22. — Bekanntmachungder. neuen Fassung der Vrr.1832083911-923
ordnungüberdenVerkehr mit Jucker.



Zeitliche Übersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917 XIII

Datum ##usgegeben Nr. ar
desGesetzes zu Inhalt des CesetzesSeiten

us. Berlin Stückesusw.

1917 1917
18. Oktt. 19. Okt. BekanntmachungüberdieVornahmeeinerVolks= 181 6088906-908

zählung am 5.Dezember1917.

18. — 200. — VerordnungüberKleie aus Getreide. 188 6088 941-944

18. — 22. — Ausführungsbestimmungen zu der Ver= 182 6084924-=932
ordnungüberdenVerteht mit Jucker. »

18. — 22. — Verordnung zur AufhebungderVerordnungüber2 6085 932
vorläufige Regelung des Verkehrs mit «
Zucker im Betriebsjahr 1917/18.

18. — 222. — Bekanntmachungüber dieRegelungder wirt.2 6087934-939
schaftlichen Betriebsverhältnisse der
Branntweinbrennereien und der Be=
triebsauflagevergütungen für das Be=
triebejahr1917/18und über Essigsäure-=
verbrauchsabgabe. ,

19. — 1982. — Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ver.11 6080905—-906
ordnung über die Höchstpreise für Petro=
leum und dieVerteilung derPetroleum=
bestände.

19. — 22. — Bekanntmachungüber Beitragserstattung 182 6086 933-934
"1 « nach§ 398 desVersicherungsgesetzesfür

Angestellte.
19. — 23. — Bekanntmachungder Fassung der Verordnung 185 6091949-955
· über die Regelung des Fleischverbrauchs

und den Handel mit Schweinen.
20. — 22. — Bekanntmachung über Jigarettentabak. 184 6089 945-947

20. — 22. — HBekanntmachung,betreffendAußerkrafttreten 184 6090 948
· derVeroronungvom 19.April 1916überdie

Einfuhr von Jigarettenrohtabak.
1 — 24. — Gesetz,betreffendVereinfachungder Strafrechts= 186 6092 957-958
" pflege. Unvollständige Veröffentlichung.

1. — 15. Nov. Gesetzzur Vereinfachung der Strafrechts-202 6133 1037-1038
"' pflege. Vollständige Veröffentlichung.
1. — 25. Okt.esetz, betreffenddie Feststellungeines zweiten 187 6093959-960
— Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für

das Rechnungsjahr1917.

– — 25. — 3ierte Ergänzung des Besoldungsgesetzes. 187 6094 961



XIV ZeitlicheÜbersichtdes zweitenHalbjahrs des Jahrgangs 1917

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
desdesGesetzes zu Inhalt des Gesches Heiten

usw. Berlin Stückes] usw.

1917 1917
21. Okt.Okt. AllerhöchsterErlaß über die Errichtung des 188 6095 963

Reichswirtschaftsamts.
24. — 25. — VerordnungüberKalkstickstoff. 188 6096 963—964
24. — 27. — Bekanntmachung, betreffend Ausführungs 89 6097.965-966

bestimmungen zu der Verordnung vom
20. Oktober 1917 über Zigarettentabak.

24. — 27. — Bekanntmachung, betreffend Anderung der An= 189 6099 967-968
lageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.

24. — 29. — Gesetzzur Ergänzung des Gesetzesüber die pri. 19 6103 973
vaten Versicherungsunternehmungen.

25. — 27. — Bekanntmachung, betreffend Lollerleicht..89 6098 966-967
rung für Frucht- und Pflanzensäfte.

25. — 27. — Verordnung über Fleischbrühwürfel und 1900 6100 969—971
derenErsatzmittel.

25. — 27. — Verordnungzur Abänderungder Verordnung 190 6101 971
über die denUnternehmernlandwirtschaftlicher
Betriebe für die Ernährung der Selbstver=
sorger und für dieSaat zu belassenden
Früchte vom 20. Juli 1917.

26. — 27. — Bekanntmachung,betreffendAufhebungderBil,0g102 972
kanntmachungüber die Veranstaltung von
Lichtspielen vom 3. August 1917.

27. — 29. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehende191 6104 974
Anderung des §30 derEisenbahnVer=
kehrsordnung.

27. — 29. — Bekanntmachungüber tabakähnliche Waren.191 6105 974
27. — 30. — Verordnungüber Saatgut von Sommer 975-976

getreide.
29. — 3.Nov.] Bekanntmachung,betreffendAnderungdesMili195U03

tärtarifs für Eisenbahnen.
31. — 9. — GesetzzurAnderungdesReichsstempelgesetzes.9 6124 1013
1.Nov. 2. — Bekanntmachungüber denVerkehrmit Harz.93610 977

ersatzstoffen.
1. — 2. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim 193 6108978-980

mungenzurBekanntmachunguͤberdenVerkehr
mit Harzersatzstoffen vom 1. November
1917.



— — — — —
— — — —

XV

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
x des ,

desGesetzes zu Juhalt des EesetzesSeiten
usw. Berlin Stückes]usw.

1917 1917
1. Nov. 5. Nov. Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung 196 6119 1001-1002

über Kleie aus Getreide.

2. — 3. — Bekanntmachung,betreffenddie Unterstützung 195 61111985-986
von Familien in den Dienst eingetretener
Maunschaften.

2. — 3. — Bekanntmachung,betreffendFestsetzungdes LSu.| 195 6112 986
schlags zu den Friedenspreisen der zum
KriegsdienstausgehobenenPferde.

2. — 5. — Bekanntmachungüber die staatlicheGenehmi 96 6113987-988
gung zur Errichtung von Aktiengesell=
schaften usw.

2. — 5. — Ausführungsbestimmung,betreffenddie staatliche 196 6114 988
Genehmigung zur Errichtung von Aktien=
gesellschaften usw.

2. — 5. — Bekanntmachungüber Sammelheizungs- und 196 6115989-990
Warmwasserversorgungsanlagen in
Mieträumen.

2.— 5. — Anordnung für das Verfahren vor den 196 61164991-993
Schiedsstellen.

2. — 5. — Bekanntmachungüber die Zusammenlegung196 6117993-996
von Brauereibetrieben.

2. — 5. — BekanntmachungüberBeschaffungvon Papier.96 6118 996—1000
holz für Zeitungsdruckpapier.

3. — 5. — Bekanntmachungüber das Verfahren vor den197 6120 1003
· nach§ 14 Abs.3 derVerordnungüberdieZu=

sammenlegung von Brauereibetrieben
vom 2. November1917eingesetztenSchieds=
gerichten.

3. — 5. — Bekanntmachungüber die Anwendung der Ver.19 6121 1004
· ordnung,betreffendVetträgemitfeind-

lichen Staatsangehörigen, auf Rußland.
3. — 8. — Verordnung über die Bewirtschaftung von 198 6122 1005-1011
« Milch und den Verkehrmit Milch.
6. — 8. — Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Be. 198 6123 1011-1012
· kanntmachungüber Zigarettentabak vom

20. Oktober 1917.

dr. — 5. — Verordnung über Höchstpreise für Hafer99 6126 1014-1016
· nährmittel und Teigwaren.

eichs-Gesetbl. 1917 8

Cocgle



XVI

Datum
desGesetzes
usw.

Ausgegeben
zu
Berlin

Inhalt
Nr.
des

Stückes

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten

1917
7. Nov.

—

13. —

13. —

1917
9. Nov.

10. —

13. —

10. —

10. —

10. —

Co

BekanntmachungzurErgänzungderAusführungs=
bestimmungenzu der Verordnung über den
Verkehr mit Schuhsoblen, Sohlen=
schonern, Sohlenbewehrungen und Leder=
ersatzstoffenvom 4. Januar 1917.

Gesetzüber die Ergänzung der Beisitzer der
Gewerbegerichte, der Kaufmannsgerichte
und der Innungsschiedögerichte wahrend
des Krieges.

Gesetzüber die Wiederherstellung der dent.
schen Handelsflotte.

Bekanntmachungüber Anderung der Bekannt=
machung, betreffendVer bot von Mttteilungen
überPreise vonWertpapieren usw.,vom
25. Februar 1915.

Bekanntmachung,betreffendAusdehnungder
Verordnung über die Bew lligung von
Zahlungsfristen an Kriegsteiluehmer
vom 8. Juni 1016auf Kriegsteilnehmer ver=
bündeter Staaten.

VerordnungüberVornahmeeinerViehzählung
am 1.Dezember 1917. .

Bekanntmachung,beireffend Ausnahmen von
demVerbote von Mitteilungen überPreise
vonWertpapieren usw.

Bekanntmachung, betreffeud wirtschaftliche
Vergeltungsmaßnahmen gegendie Ver=
einigten Staaten von Amerika.

machungvom 21.Dezember 1916, betreffend

über den vaterländischen Hilfsdienst.
Bekanntmachung,betreffendweitereBestimmungen
zur Ausführung des §7 des Gesetzesüber
den vaterländischen Hilfsdienst.

Verordnung über die den Unternehmernland=

der Selbstversorger und zur Fütterung
zu belassendenFrüchte. «

gle

199

200

201

200

200

200

200

203

203

6125,

6127

6132

6128

6130

6135

6136

1014

1017-1018

1025-1035

1019

1021

1021-1024

1019-1020

1050

10399

1040-1045

1046



XVII

Datum Ausg egeben Nr. d

Inhalt des oesetzesSeiten
Stückes usw.

Verorbnung zur Abänderung der Verordnung 204 6137 1047—109
über zuckerhaltige Futtermittel vom
5.Oktober1916.

15. — 17. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungderUus. 204 6138 1019
führungsbestimmungenvom 24.Oktober1917
zu derVerordnungüberZigarettentabak.

15. — 1 17. — Bekanntmachung,betreffenddieVerlingerungder 204 6139 1050
Prioritätsfristen in Dänemar

15. — 17. — Bekanntmachungüberdie Kraftloserklärung05 6141 1051-1052
« von Aktien bei der Liquidation feind=

lichen Vermögens.

15. — 19. — Bekanntmachungüberdie Un fallversicherung?2066143 1056
der Betriebsbeamten.

16. — 10. — VerordnungüberKaffee-Ersamittel. 206 6142 (1053.105
19. — 24. — VerordnungüberSämereien. 207 6144 105:

20. — 124. — JVerordrumgzur Abaͤnderungder Verordnung]207 6145 sioss1060
· "i·tberUqulzinndGerftentontinente

der Bierbrauereien sowie den alz-
handel vom 7. Oktober 1916. ' .

20.....24.—-»BetenntmnchnngderneiiensniiiigderBers20761461060406
« " ordnungüber dieMalz- und Gerstenkon=
| tingente der Bierbranereien sowie den

Malzhandel.
21. — 26. — Bekanntmachung,betreffendVorschriftenüber 208 6152 1069—1079
« Krankheitserreger.

22 — 24. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungderVer.207 614
6 urdbungüber Rohtabak vom 10.Oktober

1916. "
244 — Bekanntmachung,betreffendAnderungderVer. 20 6148 11064-1065

***“ ordnungüber dieBestellungeines Reichs= «
kommissars für Übergangswirtschaft
vom3.August1916.

22. — 24. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderVer07 6119 1065-1066
*ie ordnung über den Verkehr mit Cumaron=

harz vom5.Oktober1916.
22. — 24. — Bekanntmachung,betreffendAnderungderUus. 207 6150 1066-1067
· führungsbestimmungenzuderVerordnungüber -

denchckehrsmitCnmaronharssooin5.0k-
tober 1916.

3•7

Cocgle
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Datum Ausgegeben Nr. Nr.
desGesetzes zu Inhalt des o Seiten· » tzes
usw. Berlin Stückes ssw.

1917 1917
22. Nov.24. Nov. BekanntmachungüberdieVerjährungs fristen.0 6151 1068
22. — 1. Dez..Bekanntmachung, betreffendKrankenversiche.0 6156 1085-1086

rung undWochenhilfe währenddesKrieges.
23. — 26. Nov. Verordnung über die Preise von Schlacht.0 6153 1079-1080

schweinen.
21. — 27. — Verordnung über Höchstpreise für Hafer und209 6154 1081-1082

Gerste.
21. — 27. — Verordnung über den Ausdrusch und die In.|09 6155 1 82-1084

anspruchnahmevonGetreide undHülsen=
früchten.

29. — 1. Dez.] VerordnungüberdieAusgestaltungderReichs.0 6157 1086-1088
fleischkarte. -

29. — 4. — Bekanntmachung,betreffenddie Mrägung von211 6159 1089-1090
Zehnpfennigstücken aus Zink.

30. — 4. — Verordnung,betreffenddieZulassungvonWert.211 6158 1089
papieren zum Börsenhandel.

30. — 4. — Bekanntmachung über die Aufstellung der11 6161 1091
Jahresrechnung der Orts., Land-, Be=
triebs= und Innungskrankenkassen.

1. Dez. 4. — Bekanntmachung, betreffend den Betrieb der An- 211 6160 1090
lagenderGroßeisenindustrie.

5. — 10. — Bekanntmachung über die äußere Kennzeich.2 6162 1093
nung von Waren.

6. — 10. — Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAnde212 6163 1094
rung des § 12 der Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung.

6. — 12. — Bekanntmachung,betreffenddie Prägung von21s3 6166 1098-1090
Fünfpfennigstücken aus Eisen.

7. — 10. — Verordnung über Kunsthonig. 212 6164 1094-1093

9. — 12. — Gesetz, betreffend die Feststellung eines dritten13 6165 1097-1098
Nachtrags zumReichshaushaltsctat für «
das Rechnungsjahr1917.

10. — 12. — Verordnung über die Preise ond besonderen13 6167 1099-1100
Lieferungsbedingungenfür Thamasphos=
phatmehl.

11. — 15. — Bekanntmachungüber die Wahlen nach der14 6168 1101
Versicherungsgesetze für Angestellte.



usw. Berlin

XIX

Nr.
des

Stückes

Nr.
des

Gesetzes
usw.

Seiten

1917

13. —

13. —

13. —

14. —

14. —

18. —

18. —

19. —

19. —

20. —

1917
15. Oez.

15. —

15. —

17. —

17. —

21. —

21. —

21. —

Bekanntmachungüber Lohnpfändung.

holz für Zeitungsdruckpapier in Elsaß=
Lothringen.

Bekanntmachung,betreffendAnwendungderVer=
tragszollsätze.

Bekanntmachung,betreffendzwangsweise Ver=
waltung amerikanischer Unterneh=
mungen.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der Be=
kanntmachungüber denVerkehrmit Knochen,
Knochenerzeugnissen, insbesondereKno=
cheufetten,und anderenfetthaltigenStoffen
vom 15. Februar 1917.

Bekanntmachung,betreffendAnderung der Aus=
führungsbestimmungenzur Verordnung über
denVerkehr mit Knochen, Knochenerzeug=
nifsen, insbesondereKnochenfetten, und
anderenfetthaltigenStoffenvom16.Februar
1917. '

Verordnung zur Abänderung der Verordnung
über Kaffee- Ersatzmittel vom 16. No=
vember1917.

Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim=
mungenzu derVerordnungüberAbkalien
und Soda vom 16.Oktober1917.

Verordnungzur Abänderungder Verordnung
über Höchstpreise für Hafer und Gerste
vom 24. November1917.

Verordnungüber die AbänderungderPreif e
für künstlicheDüngemittel.

Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung
überdieMalzkontingente derBierbrau=
ereien und denMalzhandel vom20.No=
vember1917.

Bekanntmachung über die Geltenbmachung
von Ansprüchen von Personen,dieiim Aus=
land ihrenWohnsitzhaben.

Cocgle

214

214

214

215

215

215

216

217

216

216

216

6169

6170

6171

6172

6173

6174

6175

6183

6176

6177

6178

6179

1102-1103

1103-1104

1104

1105

1106-1107

1107-1108

1109

1117-1118

1110

1110-1111

1112-1114

1114
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Datum Ausgegeben Nr. Nr.
desdesGesetzeu Inhalt des esetzesSeiten

usw. Berlin Stückes usw. «

1917 1917
20. Dez.Dez.] Bekanntmachung,betreffenddie Fristen des 216 6180 1114-115

Wechsel- und Scheckrechts für Elsaß=
Lothringen. .

20. — 21. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungderBeie.216 6181 1115
kanntmachungvom 10.Mai 1917 über die
gewerblicheVerarbeitung von Reichs=
münzen usw. ⸗

20 — 21. — Bekanntmachung,betreffendAnderungder Be.21 6182 1116
kanntmachungüberSäcke vom27.Juli 1916.

20 —½7. — I#mmtmachungüberdieWiederherstellungvos18 6186 1121-1124
Lebens- undKrankenversicherungen.

229. — 24. — Bekanntmachung,betreffenddieHerstellungvo217 6184 1118-1119
Margarine undKunstspeisefett.

22. — 24. — Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestim17 6185 1119
mungenzur Verordnung,betreffenddieHer= *v
stellungvon Margarine und Kunstspeise=
fett vom22.Dezember1917.

22. — 127.— Verordnungzur Abänderungder Verordnun118 1124
über den Verkehr mit Getreide, Hülsen=
früchten, Buchweizen und Hirse aus der
Ernte 1917zu Saatzwecken.

27. — 127.— PVerordnungüberdieGewinnungvonLaubbeus?2190 61881125
- und Futterreisig.

27. — 29. — Bekanntmachung,betreffendvorübergehende nn220 6189 1127
derungder §§ 55und56 der Eisenbahn=
Verkehrsordnung (Frachtbriefmuster).

27. — 29. — Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungderr 220 6193 1132
Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober
1916 zu der Verordnung über Rohtabak.

27. — 29. — Bekanntmachung,betreffendErgänzungderAus. 220 6194 1133
führungsbestimmungenvom 24. Oktober1917
zu derVerordnungüberZigarettentabakt“

28. — 29. — Verordnungüber die Preise für künstliche220 6190 1128
Düngemittel.

28. — 29. — Bekanntmachung,betreffendgewerbliche20 6191 1128-1129
Schutzrechtevon AngehörigenVortugals.

28.— 29 — BekanntmachungüberDruckpapier. 220 6192 1129-1132
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Drucchfehler und sonstigeBerichtigungen

Seite Unrichtige Stelle Statt: Ist zu lesen: Berichtigung

Seite

518 Zeile 5 von oben 50 58 608

606 Zeile 15 von unten 14.Juli 1917. 13.Juli 1917. —

630 Zeile 7 von unten 15.August1917 1. August1917 642

631 Seile 8 von unten und beaufsichtigt oder beausfsichtigt 652

610 Zeile 12 von oben den besonderenallgemeinen den besonderenund allgemeinen 677
Geschäftsunkosten Geschäftsunkosten

697 Zeile 5 vonoben 2.Juli 1911 2.Juni 1911 826

706 Zeile 20 von unten 88 1, 11 und 18 5 1, 13 und 18 821

859 Zeile 1 von oben (Nr. 6046) (Nr. 6017) —

95-. 158 Sollständige Fassung des Gesetzess. S. 1037/1038

101 Zeile 18 von oben Vollmehle Bollmehle 1084

1099 Zeile 1 von unten 100 Kilogramm 75 Kilogramm 1119
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Reichs-Gesetzblatt
Nr. 1

Inhalt: Srlnoch#ng enesr 5* der— — 10.und27.Oktober1916
zu der Verordnung über Rohtabak. S. 1. — Bekanntmachung, betreffendden Internationalen
Verband zum Schutzedes gewerblichenEigentums. S. z.

(Nr. 5642) BekanntmachungbetreffendAnderung der Ausführungsbesimmungenvom
10. und 27. Oktober1916 zu der Verordnungüber Rohtabak. Vom
30.Dezember1916.

A- Grund des §3 Abs. 2, # 12, 13 der Verordnungüber Rohtabakvom
10.Oktober1916 eichs=Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

1
Die Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.

S. 1149)zu derVerordnungüberRohtabakwerdenwie folgt geändert:
1. J 3 erhält folgendeFassung:

Tabak, dessenErwerb einem Hersteller von Tabakerzeugnissen
gestattetwird, darf nur entsprechendden Weisungender deutschen
Zentrale für KriegslieferungenvonTabakerzeugnissen,Sitz Minden in
Westfalen,verarbeitetwerden. Solange die Zentrale keineandere
Weisung erteilt, haben Hersteller von Tabakerzeugnissenvon ihrer
monatlichenErzeugungfür die Zentrale ebensovielzur Verfügungzu
halten, wie sie im Durchschnittder Monate Oktober, Novemberund
Dezember1916 an die Jentrale zu liefern hatten. Die zur Ver=
fügung zu haltendenMengen betragenindessenmindestensden nach=
stehendenAnteil der im Januar 1917 hergestelltenMengen:

bei Jigarren zum Herstellerpreisebis einschließlich
90 Mark für 1000 Stick. 60 v. H.

beiZigarren zumHerstellerpreisüber90 bis 130 Mark
für 1000 Stig . . .. 25 „

und bei Rauchtabegg . . .. . .. ... 60 „
Neichs=Gesehbl.1917. 1
AusgegebenzuBerlin den2. Jannar1917.

Cocgle



2.-.

Die Zentrale kannauf Lieferungder zu ihrer Verfügungzu haltenden
Tabakerzeugnisseverzichten.

Für die Jeit bis Ende Januar 1917 ist der Bedarf der Ver=
arbeiternachdenvon ihnen in der Jeit vom 1. Januar bis 31. Juli
1916 durchschnittlichverarbeiteten,derBedarf derKleinmengenverkäufer
nachden von ihnen in demgleichenZeitraumdurchschnittlichim Klein=
mengenverkaufabgegebenenTabakmengenzu bemessen.

Für die Jeit nachdem31. Januar 1917 ist der Bedarf nach
folgendenGrundsätzenzu bemessen:

bei Herstellern von Jigarren, Kau=und Schnupftabakist die
durchschnittlicheVerarbeitungder erstensiebenMonate des
Jahres 1915,

bei Herstellernvon Rauchtabakdie durchschnittlicheVerarbeitung
der erstensiebenMonate desJahres 1916 nachAbzug von
10 vom Hundert und

bei Kleinmengenverkäuferndie durchschnittlicheAbgabe im Klein=
mengenverkehrin denerstensiebenMonatendesJahres 1915

zugrundezu legen.
Die Auslandsgesellschaftkannauf Antrag derJentraleausnahms=

weisedenBedarfsanteilvon einzelnenHerstellernvon Tabakerzeugnissen,
die ganz oder überwiegendmit Heereslieferungenbeschäftigtsind, vor=
übergehenderhöhenund den Bedarfsanteil von anderenHerstellern
von Tabakerzeugnissenvorübergehendherabsetzen.Der Beschlußüber
die Erhöhung des Bedarfsanteils ist dem Reichskommissarzur Be=
stätigungvorzulegen;gegendie Herabsetzungdes Bedarfsanteils ist
Beschwerdean einenaus demReichskommissarund zwei vom Reichs=
kanzler zu bestimmendenVertretern der Tabakindustriezusammen=
gesetztenAusschußzulässig.

2 6 erhält folgendeFassung:
Auf die Verarbeitung der Vorräte der Hersteller von Tabak=

erzeugnissen,die bei Inkrafttreten der Verordnungsteueramtlichan=
gemeldetwaren,findendieVorschriftenim 3 entsprechendeAnwendung.

ii
Die Ausführungsbestimmungenvom 27. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.

S. 1200) werdenwie folgt geändert:
1. Jm &21 ist in Zeile1 zwischendenWorten „gewalztenRippen“ ein=
zufügen: oder geschnittenenoder gewalztenund geschnittenen.In
Jeile 4 und 7 ist zwischen,den Worten „gewalzteRippen“ einzu=
fügen: oder geschnitteneoder gewalzte und geschnittene. In Zeile 5
ist statt „deutschem"“zu setzen inländischem.
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.Im 722 ist in Zeile 2 binter „walzen“ einzufügen:oder schneiden
oderschneidenund walzen.

3. Im #29 Abs. 1 sinddieWorte von „ihrer nachihrer“ bis „gestatten“.
zu ersetzendurch:

eines Jahresbedarfsgestatten;auf seineBerechnungfindendie
Vorschriftenim 9 3 entsprechendeAnwendung.

Berlin, den 30. Dezember1916.

1

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

r□i
(Nr. 5643) Bekanntmachung,betreffenddenInternationalenVerband zumSchutzedesgewerb.

lichenEigentums. Vom 30.Dezember1916.

D. Königlich SchwedischeRegierung hat dem SchweizerischenBundesrat
unter dem21. November1916 den Beitritt SchwedenszuderPariser Verbands=
übereinkunftvom 20. März 1883 zum Schutzedes gewerblichenEigentums,
revidiert in Brüssel am 14. Dezember1900 und in Washingtonam 2. Juni
1911 (Reichs=Gesetzbl.1913 S. 209), angezeigt.

Berlin, den 30. Dezember 1916.

Der Reichskanzler
m Auftrage

Johannes

TLe#Vezusvesveeiche=GesenblattsvermittelwPr diePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, f in der Reichsdruckerei.

Google



Originalfrom
DigitizedbyGoogle UvaERslTYoFMchlGAN



— 5 —

Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Bekanntmachung überdie Geltendmachungvon AnsprüchenvonPersonen,die imAusland ihren
Wohnsitzhaben. S. S. — Bekanntmachung. betreffenddie Fristen des Wechsel.und Scheck=
rechtsfür Elsaß-Lothringen.S. 9. — Bekanntmachung über den Verkehrmit Schuhsohlen,
Sohlenschonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffen.S. 7. — Bekanntmachung, be=
treffendAusführungsbestimmungenzu der VerordnungüberdenVerkehrmit Schuhsohlen,Sohlen=
schonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffenvom4. Januar 1917. S lo.

(Nr. 5644) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchenvon Personen,die
im Ausland ihrenWohnsitzhaben. Vom 4. Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die WirksamkeitderBekanntmachungenüberdieGeltendmachung
von Ansprüchenvon Personen,die im AuslandihrenWohnsitzhaben,
vom 7. August und 22. Oktober 1914, vom 21. Januar, 22. April,
22. Juli und 21. Oktober1915, vom 6. Januar, 13. April, 13. Juli
und5.Oktober1916(Reichs=Gesetzbl.1914 S. 360,449; 1915S. 31,
236,451,679)1916S. 1, 273,694,1132)wird in derWeise
ausgedehnt,daß an die Stelle des 31. Januar 1917 der 30. April
1917 tritt.

Berlin, den 4. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Meichs-Gesetzbl.1917. 2

Ausgegebenzu Berlin den5. Januar1917.
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(Nr. 5645) Bekanntmachung,betreffenddie FristendesWechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen. Vom 4. Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermechtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im Anschlußan dieBekanntmachungvom 5.Oktober1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1133) folgendeVerordnungerlassen:

Die Fristen für die Vornahme einer Handlung, deren es zur
Ausübung oderErhaltung desWechselrechtsoder desRegreßrechtsaus
demScheckbedarf,werden, soweitsie nicht am 31. Juli 1914 abge=
laufen waren, für die in Elsaß=LothringenzahlbarenWechseloder
Schecksin der Weise verlängert, daß sie mit dem 30. April 1917
ablaufen, sofern sich nicht aus anderenVorschriftenein spätererAb=
lauf ergibt.

Diese Vorschrift findet keineAnwendungauf die Frist, innerhalb
deren nach den gesetzlichenVorschriften der Regreßpflichtigevon der
NichtzahlungdesWechselsoderScheckszu benachrichtigenist.

Berlin, den 4. Jannar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle
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(Nr. 5646) Bekanntmachungüber denVerkehrmit Schuhsohlen,Sohlenschonern,Sohlen.
bewehrungenund Lederersatzstoffen.Vom 4. Jannar1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. 81

Deier Reichskanzlerist ermächtigt,dieHerstellungvon Schuhsohlenjeder
Art, Sohlenschonernund SohlenbewehrungensowieSchuhwarenbestandteilenund
denVerkehrmit diesenGegenständenund daraushergestelltenSchuhwarenzuregeln.
Das gleichegilt für Lederersatzstoffe,die zur Herstellungoder Ausbesserungvon
SchuhwarenoderSchuhwarenbestandteilenVerwendungfindenkönnen.

Er kann bestimmen,daß Zuwiderhandlungengegendie auf Grund vor—
stehenderErmächtigung erlassenenBestimmungenmit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark bestraft werden, sowie
daß nebender Strafe auf EinziehungderGegenständeerkanntwerdenkann,auf
diesichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter ge—
hörenoder nicht.

82

Die Beamtender Polizei und die von ihr beauftragtenSachverständigen
sind befugt, in die Betriebsräume, in denenGegenständeder im & 1 Abs. 1
bezeichnetenArt gewerbsmäßighergestellt,aufbewahrt,feilgehalten,verkauftoder
sonstin denVerkehr gebrachtwerden,jederzeiteinzutreten,daselbstBesichtigungen
vorzunehmen,Geschäftsaufzeichnungeneinzusehenund nach ihrerAuswahl Proben
zur UntersuchunggegenEmpfangsbestätigungzu entnehmen.

Die Unternehmerder im Abs. 1 bezeichnetenBetriebe sowiedie von ihnen
bestelltenBetriebsleiterund Aufsichtspersonensind verpflichtet,den Beamtender
Polizei und den SachverständigenAuskunft über das Verfahren bei Herstellung
der Erzeugnisseund über die zur VerarbeitunggelangendenStoffe, insbesondere
über derenMenge und Herkunft, zu erteilen.

2•
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83 ·
Die Sachverständigensind, vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattung

und der Anzeigenvon Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,über die Einrichtungenund
Geschäftsverhältnisse,diedurchdieAufsichtzuihrerKenntniskommen,Verschwiegenheit
zu beobachtenund sichder Mitteilung und Verwertung der Geschäftsgeheimnisse
zu enthalten. Sie sind hierauf zu vereidigen.

4

Die zuständigeBehördekannBetriebe,in denenGegenständeder im &1
Abs. 1 bezeichnetenArt gewerbsmäßighergestellt,feilgehalten,verkauftoder sonst
in den Verkehr gebrachtwerden,schließen,wenn derenUnternehmeroder Leiter
sichin der Befolgungder Pflichtenunzuverlässigzeigen,die ihnendurchdienach&1
Abs. 1 erlassenenBestimmungenauferlegtsind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerdezulässig. Über die Beschwerdeent=
scheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig. Die Beschwerdebewirktkeinen
Aufschub.

*5 .
WirdeinBetriebgemäßF4geschlossen,soistderUnternehmeroder

Leiter verpflichtet,die vorhandenenBeständean diesenGegenständensowieden
zu ihrer Herstellung dienendenRohstoffender Ersatzsohlengesellschaftinnerhalb
8 TagennachSchließungdesBetriebsanzubietenundauf Verlangenabzuliefern.

Die Ersatzsohlengesellschaftsetztden Preis für die von ihr übernommenen
GegenständeundRohstoffefest. Ist derVerpflichtetemit demfestgesetztenPreise
nicht einverstanden,so setztdie höhereVerwaltungsbehördeden Preis endgültig
fest. Sie bestimmt,wer die baren Auslagen des Verfahrenszu tragen hat.
Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die endgültigePreisfestsetzungzu liefern,
die Ersatzsohlengesellschaftvorläufig den von ihr bestimmtenPreis zu zahlen.

Das Eigentuman denGegenständenundRohstoffengehtauf die Ersatz=
sohlengesellschaftüberin demJeitpunkt,in welchemdemVerpflichtetenoderdem
Inhaber desGewahrsamsdieÜbernahmeerklärungderErsatzsohlengesellschaftzugeht.

r 6
Die Landeszentralbehördenbestimmen,wer als zuständigeBehörde und als

höhereVerwaltungsbehördeim Sinne dieserVerordnunganzusehenist.
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Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=
hundertMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer vorsätzlichdie ihm nach&2 Abs.2 obliegendeAuskunft nicht
erteilt oder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;

2. wer denVorschriftendes § 3 zuwiderVerschwiegenheitnicht beobachtet
oderderMitteilung oder Verwertungvon Geschäfts=oderBetriebs.
geheimnissensichnichtenthält;

3. wer im Falle des&5 Abs.1 derVerpflichtungzumAnbieteninnerhalb
der gesetztenFrist oder zur Ablieferungnicht nachkommt.

Im Falle der Nummer2tritt dieVerfolgung nur auf Antrag desUnter=
nehmersein.

J6#s
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.

Berlin, den4. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers

Dr. Helfferich
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(Nr. 5647) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnungüber
« den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschonern, Sohlenbewehrungen und

Lederersatzstoffenvom 4. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 7). Vom
4. Jannar 1917.

A Grund des & 1 der Bekanntmachungüber den Verkehrmit Schuhsohlen,
Sohlenschonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffenvom 4. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 7) in Verbindung mit 9§9 der Bekanntmachungüber un=

tauglichesSchuhwerkvomzunnHn 1916 (Reichs=Gesetzbl.S.1100 wird folgen=

desbestimmt:

1 .
Schuhsohlen,die nicht ausschließlichaus Leder oder Holz in einemStück

bestehen,Sohlenschonerund Sohlenbewehrungen,zu derenHerstellungLederver=
wandt wird, sowie Lederersatzstoffe,die zur Herstellungoder Ausbesserungvon
SchuhwarenoderSchuhwarenbestandteilenVerwendungfindenkönnen,dürfennur
mit ZustimmungderErsatzsohlengesellschaftm. b. H. in Berlin gewerbsmäßigher=
gestellt,zur gewerbsmäßigenHerstellungoderAusbesserungvon Schuhwarenoder
Schuhwarenbestandteilenverwandt oder sonst in den Verkehr gebrachtwerden.

82

Die Bekanntmachungüber untauglichesSchuhwerkvom

Meichs-Gesesbl.S.2/02)trittaußerKraft.
LedernesStraßenschuhwerk,das vor dem10. Juli 1916 hergestelltist und

dessenAbsatzoderLaufsohleganzoderteilweiseoderderenBrandsohleoderHinterkappe
ganz oder zum größerenTeil aus Pappc oder aus einemanderenStoffe besteht,
der nicht auf Grund der Bekanntmachungüber untanglichesSchuhwerkvom
21. Juni
19.Oktober
einer entsprechendenBezeichnungder verwandtenErsatzstoffegewerbsmäßigfeil=
gehalten,verkauftoder sonstin den Verkehrgebrachtwerden. ·-

Die Bezeichnungmuß für dieLaufsohlediean Stelle von Leder verwandten
Stoffe angeben. Für den Absatzgenügt der Vermerk: »Nicht ausschließlichaus

21. Juni
19. Oktober 1916

1916 als geeignet,Leder zu ersetzen,zugelassenwar, darf nur mit
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Leder oder zugelassenenErsatzstoffen=,für die übrigenSchuhteilederVermerk:
„Nicht überwiegendaus LederoderzugelassenenErsatzstoffen.

83

Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenodermit Geldstrafebis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

1. wer denVorschriftendes § 1 oder den bei der Genehmigungfestge=
setztenBedingungenzuwiderhandelt,

2. wer den Vorschriftendes V2 Abs. 2 und 3 zuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

4
Die Bestimmungentretenmit dem25. Jannar 1917 in Kraft.

Berlin, den 4. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesenblatzts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs⸗Gesetzblatt
über die Einfuhr von kondensierterMilch und von Milchpulver vom 9 1916 S. 13.
— Bektmachung überSnatgut von Buchweizenund Hirfe, Hülsenfrüchtrn,Wickenund
#Lpi###n8. 14.

(Nr. 5648) Bekanntmachungzur Anderungder Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
desBundesratsüberdie Einfuhr von kondensierterRilch und von Milch=

18. Aprilpulver vom *n 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 303, 1392). Bom
5. Januar 1917.

A. Grund des & 2 der Verordnung des Bundesrats über die Einfuhr von

kondensierterMilchundvonMilchpulvervom16w 1916Qeichs-Gesetzol.
S. 302, 1391)bestimmeich:

1
& 4 Satz 2 der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung des Bundes=

n sorr die Einfuhr von kondensierterMilch und von Milchpulver vom
. pnme1916Geichs-Geseqbl.S.303,1392)erhältfolgendeFassung=

Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die Gesellschaftüber,
in dem die Übernahmeerklärungdem Veräußerer oder dem Inhaber
desGewahrsamszugeht.

MH
Diese Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 5. Jannar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

ReichsGesetzbl.1917. 3

Ausgegebenzu Berlin den9. Jannar 1917.
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(Nr. 6649) Bekanntmachungüber Saatgut von BuchweizenundHirse, Hülsenfrüchten,
Wicken und Lupinen. Vom 6.Januar 1917.

A- Grund der # 10, 13 der Verordnung überBuchweizen und Hirse vom
29. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 625)), des & 10 der Verordnungenüber
Hülsenfrüchtevom 29. Juni und 14. Dezember1916 (eichs-Gesetzbl.S. 846,
1360) und des & 2 der Verordnungüber Futtermittel vom 5. Oktober1916 in
der Fassungder Verordnungvom 14. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1108,
1360) in Verbindung mit & 1 der Bekanntmachungüber die Errichtung eincs
Kriegsernährungsamtsvom22.Mai 1916 Reichs=Gesetzbl.S. 102) wird bestimmt:

1
Buchweizenund Hirse, Erbsen,Bohnen und Linsen aller Art einschließlich

Ackerbohnenund Peluschken(Hülsenfrüchte,Gemenge,in demsichHülsenfrüchte
befinden,mit Ausnahmevon Gemenge,in dem sichHafer befindet, Wickenund
Lupinen dürfen zu Saatzweckennur abgesetztwerden, wenn sie zu Saatzwecken
freigegebensind. Die Freigabe erfolgt durch die Reichshülsenfruchtstelle,
G.m. b. H. in Berlin, für Wickenund Lupinen durch die Bezugsvereinigung
der deutschenLandwirte, G. m. b. H. in Berlin.

(2
Der Handel mit Saatgut (6 1) ist, vorbehaltlichderVorschrift im &3,

nur den von den LandeszentralbehördenbezeichnetenSaatstellen und den vo#n
diesenStellen zugelassenenHändlern gestattet.
Die Saatstellen, mit Ausnahme der Deutschenvandwirtschaftsgesellschaft,

könnennachMaßgabe des Bedürfnissesdie in ihrem Bezirk ansässigenHändler
zum Handel mit Saatgut zulassen. Als Händler geltenauchGenossenschaften,
Konsumvereincund dergleichen.

Die Saatstellenhaben den Handel mit Saatgut zu beaufsichtigen.Die
zugelassenenHändler habenüber jedenAn=und Verkauf vonSaatgut ordnungs=
mäßigBücher zu führen und von jedemAn- und Verkauf den zuständigenSaat=
stellen unverzüglichMitteilung zu machen. Die Zulassung kann an weiter=
gehendeBedingungengeknüpftwerden. Insbesonderekann die zulassendeStelle
sichdie Beaufsichtigungder Geschäftsführungvorbehaltenund dieArt derBuch=
führung hinsichtlichdes Handels mit Saatgut vorschreiben.

Die Zulassungkann jederzeitzurückgenommenwerden.

83 «
Erzeuger von Saatgut könnenvon den Saatstellenermaͤchtigt werden,

Saatgut unmittelbaran Verbraucherzur Aussaat abzusetzen.Die Ermächtigung
kann für den Einzelfall oder für bestimmteMengen Saatgut erteilt werden.

4
AnerkanntesSaatgut darf von dem Erzeuger nur an Saatstellenoder

unmittelbar oder durch Vermittlung landwirtschaftlicherBerufsvertretungenund

Cocgle



—15 —

Vereine an Verbraucherabgesetztwerden. Zum unmittelbarenoder mittelbaren
Absatzan Verbraucherbedarf der,Erzeugerder Ermächtigungnach83.

Als anerkanntesSaatgut gilt nur Saatgut, das von anerkanntenSaat=
gutwirtschaftenzu Saatzweckengezogenist. Als anerkannteSaatgutwirtschaften
geltensolcheWirtschaften,die in der Sondernummerdes „gemeinsamenTarif=
undVerkehrsanzeigersfür denGüter=undTierverkehr im Bereicheder Preußisch=
HessischenStaatseisenbahnverwaltung,derMilitäreisenbahnen,derMeckleuburgischen
undOldenburgischenStaatseisenbahnenund derNorddeutschenPrivateisenbahnen“
vom 8. September1915 nebstNachträgen,ErgänzungenundBerichtigungenals
für das betreffendeSaatgut anerkanntaufgeführtsind. Außerhalb desGeltungs=
bereichsdes gemeinsamenTarif= und Verkehrsanzeigersbestimmendie Landes=
zentralbehörden,welcheBetriebe als anerkannteSaatgutwirtschaftengelten.

Alle Lieferungenvon anerkanntemSaatgut hat der Veräußerer der für
ihn zuständigenSaatstelle unverzüglichunter Angabedes Empfängers sowieder
Art undMengedesSaatgutsanzuzeigen.

5
Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung von Saatgut ist nur

gegenSaatkarte erlaubt, mit Ausnahmeder Veräußerungund Lieferungan die
Saatstellen.

Die Saatkarte muß Art und Menge desSaatguts, Namen,Wohnort und
Bezirk des zumErwerbeBerechtigtensowiedenOrt, wohin geliefertwerdensoll,
und, wenn dasSaatgut mit der Bahn befördertwerdensoll, die Empfangs=
station angeben;sie ist unter Benutzung einesVordrucks nach untenstehenden
Mustern auszustellen.

Die Saatkartewird auf Antrag desErwerbersnachPrüfung desBedürf.
nisses ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt für Händler durch die zulassende
Saatstelle, für Verbraucher durch derenKommunalverband. Dieser kann die
AusstellungderSaatkarte an andereStellen übertragen.Der Kommunalverband
oder dieStelle, der er dieAusstellungübertragenhat, hat der zuständigenSaat=
stelle mitzuteilen,wieviel Saatkarten ausgestelltsind und über welcheMengen
Saatgut.

∆6
Der Erwerber von Saatgut hat die Saatkarte demVeräußerer spãtestens

bei Lieferungdes Saatguts auszuhändigen.Wird das Saatgut mit der Eisen=
bahn versandt,so hat sichderVeräußerervon der Versandstationauf der Saat=
kartedie erfolgteAbsendungunter AngabederversandtenMenge und des Ortes
bescheinigenzu lassen,nach dem das Saatgut verfrachttetist. Erfolgt die Ver=
sendungnicht mit der Eisenbahn,so hat sichder Veräußerer auf derSaatkarte
den Empfang bestätigenzu lassen.

Der Veräußerer hat die Saatkarte mit der von der Eisenbahnverwaltung
ausgestelltenBescheinigungüberdieAbsendungodermit derEmpfangsbestätigung
desErwerbers unverzüglichder Stelle, von der dieSaatkarte ausgestelltist, ein=
zusenden. Diese Stelle hat der Saatstelledes Bezirkes,aus dem die Lieferung

r5
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erfolgt ist, und, sofern die Lieferung in demBezirk einer anderenSaatstelle
erfolgt ist, auchdieserMitteilung zu machen,

Die DeutscheLandwirtschaftsgesellschafthat von ihren Geschäftenden
zuständigenSaatstellenunverzüglichMitteilung zu machen.

8
Bei demVerkaufevon Saatgut durch denErzongerdürfen folgendePreise

nicht überschrittenwerden:
bei Buchweitgen 75 Mark für denDoppelzentner
* wildemBuchweizen(EifelerBuch=

weizen,Bockheidekorn . .. 6E0 — 7
? Hirse ..................... 70. » "„ »

Erbsen .................... 75 » y» » v

» Bohnen .. . . . . . . . . . . . . . . ... 85 » »» ⸗
: Linsen 99. "
7 Ackerbohnen ................ 70 "„ * 54 y

» Peluschken.... .. .. . . . . . . ... 70 »
„: Gemengeder Betrag, der sichaus der ZusammensehungLes Ge⸗
menges und den festgesetztenHöchstpreisenfür die im Gemengeent=
haltenenFruchtartenergibt.

Die Festsetzungder Preise für Wickenund Lupinen bleibt verbehatten.
Die Preise geltenfür BarzahlungbeiEmpfang;wird derPreis gestundet,so

dürfenbis zu2 vomHundertJahreszinsenüberReichsbankdiskontzugeschlagenwerden.
Die Preise gelteneinschließlichderBeförderungskosten,soweit fie derVer⸗

käuferübernimmt. Der Verkänfer hat auf sedenFall dieKestenderBeförderung
bis zur VerladestelledesOrtes, von demdie Ware mit derBahn oder zuWasser
versandtwird, sowiedieKosten des Einladens daselbstzu tragen.

Für leihweiseÜberlassungder Säcke darf eine Leihgebührvon 1 Pfennig
für den Sack und Tag, gerechnetvom Zeitpunkt der Ablieferung an der Ver=
ladestellebis zum Tage des Wiedereingangesberechnetwerden. Werden die
Säcke mitverkauft, so darf der Preis 3 Mark für 100 Kilogramm Saatgut
nicht übersteigen.Werden die veihsäckenicht binnen vier Wochennach dem
Jeitpunkt der Ablieferung an die VerladestelledemVerkäufer zurückgeliefert,so
geltensie als zu dem im Satz2 angegebenenPreise mitverkauft.

*9
Beim Umsatzim Handel (&2) dürfen zu den im §&8 genanntenPreifen

insgesamtnicht mehr als 10 vom Hundert zugeschlagenwerden. In diesem
Juschlag sind etwaigeGebühreneingeschlossen,welchedieSaatstellezurErfüllung
ihrer Aufgabenbeansprucht.Der JuschlagumfaßtinsbesondereauchKommisfions=,
Vermittlungs=und ähnlicheGebührensowiealle Arten von Auswendungen,auch
für Lagerungund Vorfracht bis zur letztenVersandstation.

&0
Die in den9/f8,) festgesetztenPreisegeltennichtfür anerkanntesSaatgut (74).
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811
Die Landesjentralbehördenkönnen weitergehendeVorschriften über den

Verkehrmit Saatgut erlassen;sie könnenmit Zustimmung des Reichskanzlers
abweichendeBestimmungentreffen.

12
Die vorstehendenBestimmungenfindenkeineAnwendungauf Saatgut von

Hülsenfrüchten,das nachweislichzum Gemnseanbaubestimmt ist. Für den
Nachweisverbleibtes bei denBestimmungendes& 10 der Verordnungüber
Hülsenfrüchtevom 29. Juni 1916 in der Fassungvom 14. Dezemter1916
Reichs-Gesetzbl.S. 1360).

6/ 13
Diese Verordnung tritt mit dem 10. Januar 1917 in Kraft.
Berlin, den6. Januar 1917.

Der Präsident desAriegernährungsemus
von Batocki

Kreiskommunalverband:

Bundesstaat: .I ,..»...................,..-...».,............».»....

SaatkarteNr.·...............................
fur Landwirte.

EEEEIIIDDD in. ,
Kmmunaspnband:, Bundesstaat ........... ...,......,

Eisenbahnstation·.. 1sibc1echttqt, . ,
mWortcn»M JentnerVochwreita,Hirse, Erbsen,Vohian,
Vinsen,Acterbohnen,Peluschken,Gemenge,Lupinen,WickenzuSaatzweckenanzukaufenund
nach feinem Betriebsort (falls Beförderung mit der Eisenbahn stattfindensoll, nach oben

genannterEisenbahnstation)sendenzu lassen.

(Ort derAusstellung): ........ bden

«» -«-——--- EsausderKommnnalvcrbanbdirAusi
(F«lls.derKoWnal-ewddle SmfkvslstellungeinerandcrcnStelleübets

Karte selbstausstellt:) diei#em tragenhat:)
atuesellenten «

Der ausstellendeKommunalverband: Fürden ausstellenden Kommunalverband:
(Unterschrift) (Unterschrift)

Anmerkung: Karten ohneStemfpelder dieSaatkarteausstellendenStelle sindungülltig.
Nicht Intreffendes ist zudurchstreichen.

- Google



(Bei Versendungdes angekauftenSaatguts
mit derBahn:)

Von

Kommunalverband:

Saatstelle:

sindderhiesigenEisenbahnstation

in Worten: 1
.

Linsen,Ackerbohnen,Peluschken,Gemeng-,Lu.

(WenndieEisenbahnzurBeförderungnicht
benutzt wird:) --«z

Von

in.

Kommunalverbandn: . ...

sind mir auf Grund umstehenderSaatkarte

in Worten:

Linsen, Ackerbohnen,Peluschken, Gemenge,Lu=
pinen,Wickenzur Beförderungnach pinen,Wickengeliefertworden.

übergebenworden. Ort.

den Datmm.. í ,íí , .

(Unterschrift)

«.;;--.» NichtZutreffendesistzudurchstreichen.
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Saatstelle:

Bundesstaat:.»

SaatkatteNr...·»··.»»......·..»·.......
für zugelasseneHändler.

Der zumKaufevonSaatgutvonHülsenfrüchten(Erbsen,Bohnen,Linsen,Acker⸗
bohnen,Peluschken,Gemenge),Wicken,Lupinen,BuchweizenundHirse zugelasseneHändler

., ...in ·..,
Kommunalverband: , Bundesstaat: .,
Etfmbahnstatcon·»» ,1stberechttgt,.»«
in Worten: Zaentner Buchweizen,Hirse, Erbsen
Bohnen, Linsen,Ackerbohnen,Peluschken,Gemenge,WickenzumWeiterverkaufezu Saat=
zweckenaufzukaufenund nach seinemBetriebsort (falls Beförderungmit derEisenbahn
stattfindensoll, nachobengenannterEisenbahnstation)sendenzu lassen.

(Ort der Ausstellung . .

Die ausstellendeSaatstelle
W makes-schrift)

der Saatstelle

Anmerkung: Karten ohneStempelder Saatstellesindungültig.

Nicht Zutreffendes ist durchzustreichen.

*e
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(Rückseite)

(Bei VersendungdesangekauftenSaatguts! (WenndieEisenbahnzurBeförderungnicht
mit derBahn:) benutztwird:)

Von........... NVennnnnmmn..... —

iu.............«................................................in

Kommunalverband .. Kommunalverband

Saatstelll D„Q . Saatstelle

sind von der hiesigenEisenbahnstation sind mir auf Grund umstehenderSaatkarte

in Worten. « inWorten

Zentner Buchweizen, Hirse, Erbsen, Bohnen, Zentner Buchweizen, Hirse, Erbsen, Bohnen,
Linsen, Ackerbohnen, Peluschken, Gemenge, Linsen, Ackerbohnen, Peluschken, Gemenge,
Lupinen,Wickenzur Beförderungnach LCunpinen,Wickengeliefertworden.

übergebenworden. Ort

(Unterschrift)

Richt Zutreffendes ist durchzustreichen.

DenBezugdesNeichs=GrsesblausvermittelnnurdiePostanftaleen.
Herausgegebenim-Reicheamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrackerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 4
Inhalt UVerordnung, betreffendAbänderung der Prisenordnung vom 3/“ September 1909. S 21

(Nr. 5650) Verordnung, betreffendAbänderung derPrisenordnung vom 30. September1900
(Reichs-Gesetzbl.1914 S. 275, 441, 481, 509; 1915 S. 227) 1916
S. 137, 773). Vom 9. Jannar 1917.

J weitererVergeltungder von England und seinenVerbündetenabweichend
von der Londoner Erklärung über das Serkriegrccht getroffenenMaßnahmen
erhalten die in der Verordnung vom22. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 773)
enthaltenenKontrebandelistenfolgendeSusätze und Anderungen:

In Siffer 21 tretenfolgendeneuenNummern hinzu:
40. Isolierungsmaterial,roh und bearbeitet;
41. Seide jederArt und die aus ihr verfertigtenSeidenwaren;

Seidenkokons)künstlicheSeide unddieaus ihr verfertigtenSeidenwaren;
42. Wachsealler Artj Fettsäure;
43. Quillajarinde;
44. Talk, Schmirgel, Korund, Karborundum und alle anderenPolier=

mittel, natürlicheundkünstliche,sowiedieaus ihnenverfertigtenWaren;
Diamanten für den Industriegebrauch;

45. Albumin
46. Glas und Glassachenjeder Art;

FlaschenjederArt.

In Ziffer 21 werdenfolgendeNummern ergänzt:
In Nummer3 zwischen„OQuecksilber"“und„Pech)“zu setzen
„Asphalt Erdpecht

In Nummer20 wird hinter „ElektrischeArtikel, angefertigtfür Kriegs=
gebrauch“hinzugefügt:

„und ihre Bestandteile
Neichs-Gesetzbl.1917. 6% 4

Ausgegebenzu Berlin den 10.Jannar 1917.
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In Nummer26 wird hinter„Fässer“hinzugefügt:
„und Behälter“.

Nummer27 erhält folgendeFassung:
Gold, Silber, Papiergeld, Effekten,begebbareHandelspapiere,jedeArt
von Schecks,Tratten, Jahlungsaufträge, Gewinnanteilscheine,Zins=
und Rentenscheine,Kredit=,Überweisungs=und Avisbriefe, Gutschrift=
und Belastungsanzeigenoder andereUrkunden,die, sei es in sich, sei
es nach einer Vervollständigungoder auf Grund einer Handlung des
Empfängers zur Übertragungvon Geldwerten,Krediten oder Effekten
ermächtigen,eine solchebestätigenoder wirksammachen.

In Nummer34 wird hinzugefügt:
„Kadmiumerz;“.

In Nummer38 werdenhinzugefügt:
„Zink; KadmiumoderseineLegierungen;Zirkonium, Cerium,Thorium
oder ihre Legierungenund Verbindungen)Jirkonerde,Monazitsand“.

In Siffer 23 tretenfolgendeneueNummern hinzu:
12. Schwämme,roh oder bearbeitet;
13. Leim,GelatineundStoffe, die zu ihrer Herstellungaebrauchtwerden.
In Ziffer 23 Nummer2 wird hinzugefügt:

„Hefe“.
In Ziffer 27 fallen folgendeNummern fort: „1. Rohseide;“ 6. Por=

zellan und Glas;“. «
JnNummer2fälltfort:,,Harz,-«.
Nummer11 erhält folgendeneueFassung:

Edelsteinemit Ausnahme der für den Industriegebrauchgeeigneten
Diamanten) Halbedelsteine,Perlen, Perlmutter und Korallen;.

Berlin, den 9. Januar 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
von Capelle

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 5
Juhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900. S. 23. — Be=

kanntmachung zur Durchführung der Verordnung über phosphorhaltigeMineralien und Gesteine.
S. 25. — Bekanntmachung überBranntwein aus Wein. S. 25. — Bekanntmachung,
betreffendgewerblicheSchutzrechtevon Angehörigrn Italiens. S. 29.

(Nr. 5651) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20.März 1900.
Vom 7. Januar 1917.

A# Grund des & 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 347)unddes§3 Abs.2 desGesetzes,betreffenddieErleichterung
des Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) sowie auf
Grund der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 4. Januar 1917 (eichs=
Gesetzbl.S. 6), betreffenddie Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen,wird die Postordnungvom 20.März 1900 wie folgt geändert.
1. Im 9 18a „Postprotest“erhält der Abs.V unterB undC folgendeFassung:

B. Postprotestaufträgemit Wechselu,die in Elsaß=Lothringenzahlbar sind,
werdenerst an folgendenTagen nochmalszur Jahlung vorgezeigt:
a) wenn derJahlungstagdesWechselsin derZeit vom 30.Juli 1914
bis einschließlich27. April 1917 eingetretenist,

am 30. April 1917;
b) wenn der Jahlungstag des Wechselsnach dem 27. April 1917
eintritt

amBzweitenWerktagnachdemZahlungstage.
Solange dieVerlängerungderFristendesWechsel=undScheckrechts

nachderVorschriftdesvorhergehendenSatzes besteht,kannderAuftrag=
geberverlangen, daß ein davon betroffenerWechselmit demPost=
protestauftrageschonam zweitenWerktagnachdemJahlungstagedes
WechselsnochmalszurJahlung vorgezeigtund,wennauchdieseVorzeigung

Reichs-Gesetzbl.1917. 5

Ausgegebenzu Berlin den10. Januar 1917.

Cocgle ·



2

24—

oder der Versuch dazu erfolglos bleibt, protestiert werde. Dieses
Verlangen ist durch den Vermerk „Ohne die verlängerteprotest.
frist" auf der Rückseite des Postprotestauftrags auszudrücken.
Auch kann die Post damit betraut werden, für solche Wechsel
neben der Wechselsummeauch die für die verlängerte Frist
vomTage der erstenVorzeigungdesWechselsan fälligenWechselzinsen
einzuziehenund im NichtzahlungsfalledeswegenProtest zu erheben.
Wird hiervonGebrauch gemacht,so ist in den Vordruckzum Post=
protestauftragehinter „Betrag des beigefügtenWechsels"“einzutragen:
„nebst Verzugszinsenvon 6 v. H. vom Tage der erstenVorzeigung,
nämlich vom . . . . . . ab“. Der Seitpunkt, von dem an die Zinsen
zu berechnensind, ist nicht anzugeben,wenn die Post die ersteVor=
zeigung des Wechselsbewirkt. Hat der Auftraggeberdie Einziehung
der JZinsenverlangt, so wird der Wechsel nur gegenBezahlungder
Wechselsummeund derZinsen ausgehändigt,beiNichtzahlungauchnur
der Zinsen aber wegendes nicht gezahltenBetrags Protest mangels
Zahlung erhoben.
Als Jahlungstag gilt derFälligkeitstagdesWechselsoder, wenndieser
ein Sonn=oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt derSchlußtag
der Frist zur VorzeigungdesWechselsauf einenSonn=odergeiertag,
so wird der Wechselam nächstenWerktag zur Jahlung vorgezeigt.
Die Postverwaltungbehält sichvor, dieVorzeigungderWechsel,deren
Protestfrist am 30. April 1917 (Abs.B) abläuft, auf mehrerevorher=
gehendeTage zu verteilen.

— Januar 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Kraetke
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(Nr. 5652) Bekanntmachungzur Durchführungder Verordnung über phosphorhaltige
Mineralienund Gesteine.Vom 8. Januar 1917.

Auf Grund des § 1 der Bekanntmachungüber die Errichtung eines Kriegs=
ernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 102) wird als die nach
I derVerordnungüber phosphorhaltigeMineralien undGesteinevom 30. No=
vember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1321)zuständige Stelle die Kriegs=Phosphat
Gesellschaftm. b. H. in Berlin bestimmt.

Berlin, den8. Jannar 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batoecki

(Nr. 5653) Bekanntmachungüber Branntwein aus Wein. Vom 9. Januar 1917.

A Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßuahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 101) wird verordnet:

1
InländischerWein sowiesolcherausländischerRotwein, der bei der Ein=

fuhr wenigerals 10 Gramm Alkohol in 100 Kubikzentimeterenthält, darf vom
1. Februar 1917 ab nicht zur Herstellung von Branntwein verwendetwerden.
Der Erwerb solcherWeine zur Verarbeitungauf Branntwein ist verboten. Das
gleichegilt für ausländischenRotwein der bezeichnetenArt, der vor dem
11. Januar 1917 eingeführtworden ist.

Der VorsitzendederReichsbranntweinstellekann auf Antrag gestatten,daß
Brenner bis zum 1. April 1917 Wein der im Abs. 1 bezeichnetenArt, der sich
am 11.Januar 1917 in ihremEigentumebefindet,zur HerstellungvonBranntwein
verwenden. In demAntrag ist anzugeben:

1. wievielBranntwein in dem Brennereibetriebim Betriebsjahr1915/16
und im laufendenBetriebsjahr aus Wein erzeugtworden ist;

5“
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2. wieviel Personenin demBrennereibetriebebeschäftigtsind;
3. wievielWein,getrenntnachin=undausländischenWeinensowienach
Rot- und Weißweinen,sich im Eigentumedes Antragstellersbefindet;

4. ob der Wein, für den die Ausnahmebewilligungnachgesuchtwird,
gezuckertist.

Ferner ist nachzuweisen,daß derWein, für den dieAusnahmebewilligung
nachgesuchtwird, sichbereitsam 11. Jannar 1917 im EigentumedesBrenners
befand. Der Vorsitzendeder Reichsbranntweinstellekann weitereAngaben ver=
langen; er kann ferner verlangen,daß die RichtigkeitderAngabenzu1 bis 3
durchdas zuständigeHauptamtund dieRichtigkeitderAngabenzu4 durchSach=
verständigebestätigtwird.

2

Wer Branntwein aus Wein oder unter Jusatz von Wein herstellt, darf
denBranntwein, einschließlichder mit Beginn des11. Januar 1917 vorhandenen
Bestände,nur mit Genehmigungdes Vorsitzendender Reichsbranntweinstelleab=
setzen. Das gleichegilt für Personen, die, ohne selbstBrenner zu sein, mit
B ginn des 11. Jannar 1917 Eigentümervon unversteuertemoder unverzolltem
Branntwein der im Satze1 bezeichnetenArt sind.

(3

Wer derAbsatzbeschränkungnach2 unterliegt,hat dieVorräte auf Ver=
angen des Vorsitzendender Reichsbranntweinstelleden von diesembezeichneten
Stellen käuflichzu überlassenund auf Abruf zu verladen. Er hat die Vorräte
bis zur Abnahmeaufzubewahren,pfleglich zu behandelnund in handelsüblicher
Weisezu versichern.Der VorsitzendederReichsbranntweinstelletrifft die näheren
Bestimmungen. «

*4

Der Erwerberhat demzur ÜberlassungVerpflichtetenfür dieübernommenen
Mengen einenangemessenenÜbernahmepreiszu zahlen; dieserdarf die von dem
Vorsitzendender ReichsbranntweinstellefestgesetzteGrenze nicht überschreiten.
Einigen sich die Beteiligten über den Preis nicht, so setztder Vorsitzendeder
Reichsbranntweinstellenach den Weisungendes Reichskanzlersden Preis end=
gültig fest.

Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die endgültigeFestsetzungdes
Übernahmepreiseszu liefern, der Erwerber vorläufig den für angemessener=
achtetenPreis zu zahlen.
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NebendemÜbernahmepreisekann für dieAufbewahrungbei längererDauer
eine angemesseneVergütung gezahlt werden, deren Höhe der Vorsitzendeder
Reichsbranntweinstelleendgültigfestsetzt.

(5
Erfolgt dieÜberlassungnichtfreiwillig, so kanndasEigentumaufAntrag

des VorsitzendenderReichsbranntweinstelledurchAnordnungder von derLandes=
zentralbehördezu bestimmendenBehördeauf die in demAntrag bezeichneteStelle
übertragenwerden. Das Eigentum geht über, sobalddie Anordnung demzur
ÜberlassungVerpflichtetenoder demInhaber desGewahrsamszugeht. Juständig
ist die Behörde des Bezirkes,aus demdie Lieferungerfolgensoll.

86

Branntwein,der aus Wein oder unterZusatzvonWein hergestelltist,
darf nur mit Genehmigungdes Vorsitzendender Reichsbrauntweinstellegegen
Entrichtung der Verbrauchsabgabein den freien Verkehr übergeführtwerden.

87
Wer Branntwein aus Wein oder unterZusatzvonWein herstellt,hat der

Reichsbranntweinstelleüber Art und Umfang der Erzeugungauf ErfordernAus=
kunft zu erteilen. Er hat derReichsbranntweinstelleund demzuständigenHaupt=
amt bis zum 5. Tage jedesMonats über die bei Beginn des Monats vorhan=
denenVorräte an Branntwein sowie über die im Vormonat erzeugtenund
abgesetztenMengen Anzeigezu erstatten. Die Anzeigefür Januar 1917 ist bis
zum 20. Januar 1917 für die mit Beginn des 11. Januar 1917 vorhandenen
Vorräte zu erstatten.

Wer, ohne selbst Brenner zu sein, mit Beginn des 11. Januar 1917
unversteuertenoder unverzolltenBranntwein, der aus Wein oder unter Jusatz
von Wein hergestelltist, im Gewahrsam hat, hat die Vorräte, getrenntnach
Arten und Eigentümern,unter Nennungder Eigentümer,der Reichsbranntwein=
stelle und dem zuständigenHauptamt bis zum 20. Januar 1917 anzuzeigen.
Die Anzeige über Mengen, die mit Beginn des 11. Januar 1917 unterwegs
sind, ist unverzüglichnachEmpfang von demEmpfängerzu erstatten.

88.
Die Beamten der Polizei und die von demVorsitzendenderReichsbrannt=

weinstellebeauftragtenPersonen sind befugt, in die Betriebs- und Lagerräume
der Betriebe, in denen Branntwein aus Wein oder unter Jusatz von Wein
hergestelltwird, sowiein die Lagerräume,in denenunversteuerteroderunver=
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zollter Branntwein, der aus Wein oder unter Zusatz von Wein hergestelltist,
lagert, jederzeiteinzutreten,daselbstBesichtigungenvorzunehmen,Geschäftsauf=
zeichnungeneinzusehenund Proben ohne Entgelt zu Untersuchungszweckenzu
entnehmen.

89
Der Reichskanzlerkann Bestimmungenzur Ausführung dieserVerordnung

erlassenund bestimmen,daß Zuwiderhandlungenmit den im8 10 bezeichneten
Strafen zu bestrafensind. Er kannAusnahmen von den Vorschriftendieser
Verordnungzulassen.

810
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer der Vorschrift im 9 1 zuwiderWein zur Herstellungvon Brannt=
wein verwendetoder zur Verarbeitungauf Branntwein erwirbt)

2. wer der Vorschrift im § 2 zuwider ohne GenehmigungBranntwein
absetztoderderVerpflichtungzurÜberlassung,Verladung,Aufbewahrung,
pfleglichenBehandlungund Versicherung(8 3) nicht nachkommt;

3. wer der Vorschrift im §6 zuwider ohneGenehmigungBranntwein
gegenEntrichtung der Verbrauchsabgabein den freien Verkehrüber=
führt;

4. wer die ihm nach97 obliegendeAuskunft nicht in der gesetztenFrist
erteilt oder die ihm obliegendeAnzeige nicht innerhalb der gesetzten
Frist erstattetoder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngaben
macht.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenoder nicht.

-.-p
Diese Verordnung tritt mit dem 11. Januar 1917 in Kraft.

Berlin, den 0. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5654) Bekanntmachung,betreffendgewerblicheSchutzrechtevon AngehörigenItaliens.
Vom 9. Junuar 1917.

m Wege der Vergeltungwird auf Grund des 97 Abs. 2 der Verordnung
des Bundesrats über gewerblicheSchutzrechtefeindlicherStaatsangehörigervom
1. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 414) folgendesbestimmt:

Artikel 1
Die Vorschriftender I§#2 bis 4 der Verordnungüber gewerblicheSchutz=

rechtefeindlicherStaatsangehorigervom 1. Juli 1915 werdenauf dieAngehörigen
Italiens für anwendbarerklärt.

Artikel 2
DieseBestimmungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den9. Jannar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenVezugdesNeichs=GesestlattsvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 6
Inhalt: Bekanntmachung über den Verkehr mit Hafer und Sommergerstezu Saatzwecken. S. 31.

(Nr. 5655) Bekanntmachungüber den Verkehrmit Hafer und Sommergerstezu Saat=
zwecken.Vom 11.Januar 1917.

A Grund des & 6a der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom
6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811) und des & 7a der Verordnung über
Gerste aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 800) in
Verbindungmit & 1 der Bekanntmachungüber die ErrichtungeinesKriegs=
ernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

81
Die Veräußerung,derErwerb und dieLieferungvonHafer oderSommer=

gerstezu Saatzweckenist nur gegenSaatkarte erlaubt. Die Saatkarte wird auf
Antrag dessen,der Hafer oder Sommergerstezu Saatzweckenerwerbenwill, von
dem Kommunalverbandausgestellt,in dessenBezirk die Aussaat erfolgen soll,
bei Händlern von dem Kommunalverband,in dessenBezirk der Händler seine
gewerblicheNiederlassunghat. Der KommunalverbandkanndieAusstellungder
Karten an andereStellen übertragen.

82
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Kommunalverbanddes zum

Erwerbe Berechtigten,den Ort, wohin geliefert werden soll, und, wenn das
Getreidemit der Eisenbahnbefördertwerdensoll, die Empfangsstation,ferner
die zu erwerbendenMengen angeben;sie ist unter Benutzungeines Vordrucks
nachuntenstehendemMusterauszustellen.

83
Die Veräußerungbedarf bei Hafer nach& 2 der Verordnungüber Hafer

aus der Ernte 1916 vom 6.Juli 1916 Meichs-⸗Gesetzbl.S. 811), bei Sommer=
Reichs-GOesehöl1917. 6

Ausgegebenzu Berlin den 13. Januar 1917.
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gerstenachbenss2,22derVerordnungübeansteausberErnte1916vom
6.Juli1916(Reichs-Gesetzbl.S.800)derGenehmigungdesKommunalverbandes,
fuͤr den das Getreidebeschlagnahmtist.

Die Genehmigungist nicht erforderlich,wenn Unternehmeranerkannter
SaatgutwirtschaftenselbstgezogenesSaatgetreideder Getreideart,auf die sichdie
Anerkennungerstreckt,zu Saatzweckenveräußern,sowie für die Veräußerungund
Lieferung durch zugelasseneHändler (&4). Als anerkannteSaatgutwirtschaften
geltensolcheWirtschaften,die in der Sondernummerdes„gemeinsamenTarif=
undVerkehrsanzeigersfür denGüter- und Tierverkehrim BereichederPreußisch=
HessischenStaatseisenbahnverwaltung,der Militäreisenbahnen,der Mecklen=
burgischenund OldenburgischenStaatseisenbahnenund der NorddeutschenPrivat=
eisenbahnen“vom 8. September1915 nebstNachträgen,Ergänzungenund Be=
richtigungen als für die betreffendeGetreideart anerkannt aufgeführt sind.
Außerhalb des Geltungsbereichsdes gemeinsamenTarif= und Verkehrsanzeigers
bestimmendie Landeszentralbehörden,welcheBetriebe als anerkannteSaatgut=
wirtschaftengelten. %

Unternehmernanderer landwirtschaftlicherBetriebe, die sich nachweislich
in den Jahren 1913 und 1914 mit dem Verkaufe von Hafer- und Sommer=
gerstezu Saatzweckenbefaßthaben,könnender Kommunalverbandoderdie von
ihm ermächtigtenStellen die Genehmigungzum Verkaufe selbstgezogenenSaat=
getreideszu Saatzweckenallgemeinerteilen.

84
Wer mit nicht selbstgebautemHafer oder Sommergerstezu Saatzwecken

handelnwill, bedarfderZulassung.Dies gilt auchfür Genossenschaften,Konsum=
vereineund dergleichen.

Die Julassung wird durchdie Reichsfuttermittelstelleerteilt. Die Reichs=
futtermittelstellekann andereStellen zur Erteilung ermächtigen. Soweit es sich
um den Verkauf handelt,kann die Julassung von der Reichsfuttermittelstellefür
das ganzeGebiet des DeutschenReichs oder Teilgebiete von den von ihr er=
mächtigtenStellen nur für ihren Bezirk erteilt werden.

Die Zulassung kannan Bedingungengeknüpftwerden, insbesonderekann
bie zulassendeStelle sichdieBeaufsichtigungderGeschäftsführungvorbehaltenund
dieArt derBuchführunghinsichtlichdesHandelsmit Hafer oderSommergerste
zu Saatzweckenvorschreiben.

Die Zulassungkannjederzeitzurückgenommenwerden.

(5
Der Erwerbervon Saatgetreidehat dieSaatkartedemVeräußererspätestens

beiAbschlußdesVertrags auszuhändigen.Wird das Saatgetreidemit derEisen=
bahn versandt,so hat sichder Veräußerervon derVersandstationauf der Saat=
kartedie erfolgteAbsendungunter Angabeder Art desGetreides,der versandten
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Menge und desOrtes bescheinigenzu lassen, nach dem das Getreide verfrachtet
ist. Erfolgt dieVersendungnicht mit derEisenbahn,so hat sichder Veräußerer
auf derSaatkarte denEmpfang bestätigenzu lassen.

Der Veräußererhat die Saatkarte mit der von der Eisenbahnverwaltung
ausgestelltenBescheinigungüber die Absendungodermit derEmpfangsbestätigung
desErwerbers binnen zweiWochennachAbsendungdemKommunalverbandein=
zureichen,aus demdas Getreideausgeführtwird. DieserKommunalverbandhat
alsbald dem empfangendenKommunalverband eine entsprechendeMitteilung
zu machen.

86
ZuwiderhandlungengegendieVorschriftendieserVerordnungwerdengemaͤß

9 Nr. 6 der VerordnungüberHafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916
und & 10 der Verordnungüber Gersteaus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916
mit Gefängnis bis zu einemJahre oder mit Geldstrafebis zu zehntausendMark
bestraft.

87
DieseBekanntmachungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den11.Januar 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

6*
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Kreiskommunalverband:

Bundesstaat: . ..............

SaatkarttzNr
für Landwirte.

Der Landwirt in 7
Kommunalverband: .........undesstaait: —4
Eisenbahnstation: 4 l—iil..l...
in Worten: ZentnerHafer, Sommergerstezu Saatzwecken
anzukaufenund nachseinemBetriebsort (falls Beförderungmit der Eisenbahnstattfinden
soll, nachobengenannterEisenbahnstation)sendenzu lassen.

(Ort derAusstellung) * den. —

!½n (Falls der Kommunalverbanddie Aus.
(Falls derKommunalverbanddie – stellungderKarteeineranderenSorll

Karte selbstausstellt: ankraes übertragenhat)
Kommur

Der ausstellendeKommunalverband: F 5 Für denausstellendenKommunalverband:
(Unrerschrifh) — Unterschrift)

Anmerkung: Karten ohneStempeldesempfangendenKommunalverbandessindungültig.

Nicht Qutreffendesist zu durchstreichen.
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Bei Versendungdes angekauftenGetreides
mit der Bahn:)

Bon.......

Konnnunalverbandz

sindderhiesigenEisenbahnstatton..»»»«

inWorten:«

Zentner Hafer, Sommergerste zur Beförderung

nach-.

uͤbergebenworden.

—

,den............................................-

Wenn dieEisenbahnzur Beförderungnicht
benutztwird.)

Von.

Kommunalverbodd: í .

sind mir auf Grund umstehenderSaattkarte

—.. i Wortnnnnn..

Zentner Hafer, Sommergerstegeliefertworden.

Unterschrift)
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Kreiskommuualverband:.....................................,.......·...................»...................

Bundesstaat: ...........................

SaatkarteNr.
für zugelasseneHändler.

Der zumKaufe von Getreidezu SaatzweckenzugelasseneHändler

m......».·.......».........·. ,
Kommunalverband:..........,.......................»...........................................,Bundesstaat ,
Eisenbahnstation ,1stberechttgt -
in Worten: gentner Hafer,Sommergerstezum
Weiterverkaufez SaatzweckencgegenanderweiteSaatkarte aufzukaufenund nach seinem
Betriebsort (falls Beförderungmit der Eisenbahnstattfindensoll, nachobengenannter
Eisenbahnstation)sendenzu lassen.

(Ort der Ausstellung .. ........ ,dcn.... ..

, ,----«"«--—.«»(Falls derKommunalverbanddie Aus=
Galls derKommunalverbanddie “ ers siellungderKarte eineranderenStelle

Karteselbstausstellt.) !Sisnemt; übertragenhat:)
Der ausstellendeKommunalverband: rt Fürden ausstellendenKommunalverband:

(Unterschrift) (Unterschrift)

Anmerkung: KartenohneStempeldesempfangendenKommunalverbandessindungültig.

NichtQutreffendesist zu durchstreichen.
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(Bei VersendungdesangekauftenGetreides
mit derBahn:)

Von-

Kontmunalverband:

sindderhiesigenEisenbahnstation................·....·...........

inWorten:»«

Zentner Hafer, Sommergerstezur Beförderung
nach

uͤbergebenworden.

(WenndieEisenbahnzurBeförderungnicht
benutztwird:) .

Von

in

Kommunalverbondeeeeee:e

sind mir auf Grund umstehenderSaatkarte

...............................-inWorten:..

(Unterschrift)
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 7
JInhalt elenmackrng über die Wahlen nach der .i*çQçm—óJ , S. 39. — Bekannt.

machung, betreffenddie Verlängerung der Prioritätsfristen in denVereinigten Staaten von Mexiko.
S. 30. — Verordnung über Gebühren für Sachverständige in Rayonangelegenbeiten S. 40.

(Nr. 5656) Bekanntmachungüber die Wahlen nachder Reichsversicherungsordnung.Vom
11.Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Der in der Bekanntmachung,betreffenddie Wahlen nach der Reichsver=
sicherungsordnung,vom 18. April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 321) bestimmteJeit=
punkt, bis zu welchemdieAmtsdauerderVertreterderUnternehmeroderanderen
Arbeitgeberund der Versichertenbei Versicherungsbehördenund Versicherungs=
trägern sowieder nichtständigenMitglieder des Reichsversicherungsamtsund der
Landesversicherungsämterlängstenserstrecktwordenist, wird auf denSchluß des
Kalenderjahrsfestgesetzt,das demJahre folgt, in welchemder Krieg beendetist.

Berlin, den11.Jannar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5657) Bekanntmachung,betreffenddie Verlängerungder Prioritätsfristenin denVer=
einigten Staaten von Mexiko. Vom 12. Januar 1917.

A- Grund des 91 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artikel4 der revidiertenPariser ÜbereinkunftzumSchutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 272) wird hierdurchbekanntgemacht,daß
in denVereinigtenStaaten von Mexiko * bezeichnetenFristen, soweitsie nicht
Reichs-Gesetzbl.1917. 7

Ausgegebenzu Berlin den 15.Jannar 1917.
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vor dem 31. Juli 1914 abgelaufensind, bis zum Ablauf von sechsMonaten
nach der Beendigungdes europäischenKrieges zugunstender Angehörigender—
jenigen kriegführendenVerbandsländer,die denmexikanischenStaatsangehörigen
denselbenVorteil gewähren,mithin bis auf weiteresauchzugunstenderdeutschen
Reichsangehörigenverlängertsind.

Berlin, den12. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5658) VerordnungüberGebührenfür Sachverständigein Rahonangelegenheiten.Vom
11.Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §947 des Gesetzes,betreffenddie Be=
schränkungendes Grundeigentumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. De=
zember1871 (Reichs=Gesetzbl.S. 459) folgendeVerordnungerlassen:

81
Den auf Grund des § 40 des Gesetzes,betreffenddie Beschränkungendes

Grundeigentums in der Umgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871
(Reichs=Gesetzbl.S. 459) herangezogenenSachverständigenwerdenals Entschädigung
für ihre Schätzungendie gleichenSätze gewährt, die den Sachverständigenbei
Abschätzungenvon Flurschäden 14 des Gesetzesüber dieNaturalleistungenfür
die bewaffneteMacht im Frieden vom 24. Mai 1898 — Reichs=Gesetzbl.
S. 361 —) zustehen.

82
Bei besondersschwieriger,verantwortungsvolleroderzeitraubenderTätigkeit

dürfen ausnahmsweisehöhere Sätze durch die höhereZivilverwaltungsbehörde
bewilligt werden, jedochnicht über die für Sachverständigeim gerichtlichen
Verfahren vorgesehenenHöchstsätzehinaus.

83
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1917 in Kraft. Etwa entgegen=

stehendevertraglicheAbmachungenwerdenhierdurchhinfällig.
Berlin, den 11. Jannar 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Neichs=Gesetblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 8
Inhalt: Seiuntnachung über die Negelung der Einfuhr. S. 41. — Bekanntmachung jzur Aus=

Eführung der Verordnung vom 16. Januar 1917 über die Regelung der Einfuhr. S. 42.

(Nr. 5659) Bekanntmachungüber dieRegelung der Einfuhr. Vom 16. Januar 1917.
**

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 desGesetzesüber dieErmächtigungdes
Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Die Einfuhr aller Waren über die Grenzendes DeutschenReichs ist nur

mit Bewilligung der zuständigenBehörde gestattet.

*(2
Auf Juwiderhandlungengegendie Vorschrift des §1 finden die Straf=

vorschriftendes Vereinszollgesetzesüber KonterbandeAnwendung.
Der Reichskanzlerkannanordnen,daß Waren, die auf Grund desVereins=

zollgesetzeskonfisziertwerden,bestimmtenStellen zum Kaufe anzubictensind.

* 3
In den Fällen des § 139 des Vereinszollgesetzesbestimmtdie Jollstelle,

in Zollausschlüssendie von der Landeszentralbehördezu bezeichnendeStelle,
ob die Ware zurückzuschaffenoder gegenEntschädigungzu übernehmenist. Die
Rückschaffungist auch zulässig, wenn ein Aus=oder Durchfuhrverbot für die
Ware besteht.

4
Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenzur Ausführung dieserVer=

ordnung, er ist ermächtigt,Ausnahmenvon der Vorschrift des § 1 zu gestatten.
Reichs=Gesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den 16.Jannar 1917.
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85
Die Verordnung tritt mit demTage derVerkündungin Kraft, derReichs⸗

kanzler bestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 16. Januar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5660) Bekanntmachungzur Ausführung der Verordnung vom 16. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 41)überdieRegelungderEinfuhr. Vom16.Jannar 1917.

A. Grund des 4 der Bekanntmachungüber die Regelung der Einfuhr
vom 16. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 41) wird bestimmt:

81
Die Bewilligung zur Einfuhr von Waren über dieGrenzendesDeutschen

Reichs erteilt der Reichskommissarfür Aus⸗ und Einfuhrbewilligung in Berlin.

82
Die Zollbehörden,in Zollausschlüssendie von der Landeszentralbehördezu

bezeichnendenStellen, werdenermächtigt,ohneBewilligung desReichskommissars
für Aus=und Einfuhrbewilligung zuzulassen:

1. die Einfuhr der auf Grund des § 6 Ziffer 1 bis 10, 12 und 14 des
Jolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 (Reichs=Gesetzbl.S. 303) vom
Jolle befreitenGegenstände,soweit es sich nicht um Edelsteineoder
echtePerlen sowie mit Edelsteinenoder echtenPerlen besetzteoder
sonst verbundeneGegenständeim Werte von mehr als zweihundert
Mark handelt, auchwenn sie als angelegterSchmuckauf der Person
getragen werden. Der Reichskommissarfür Aus= und Einfuhr=
bewilligung kann weitereBeschränkungenvorschreiben;
die Einfuhr von Gegenständenim kleinen Grenzverkehrefür die
Bewohner des Grenzbezirkes,

3. die Einfuhr von Gegenständenbei einembestebendenVeredelungsverkehre
sowie im Ausbesserungs=und Rückwarenverkehre,soweit es sich nicht
um Edelsteineoder echteBerlen odermit EdelsteinenoderechtenPerlen

12
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besetzteoder sonst verbundeneGegenständehandelt und soweit nicht
sonstbestimmteGegenständedurch den Reichskommissarfür Aus=und
Einfuhrbewilligunghiervonausgenommenwerden;

4. die Einfuhr von Sendungen an Kriegs= oder Zivilgefangene, sofern
die Sendungenunmittelbar an die Gefangenenlagerausgehändigt
werden;

5. die Einfuhr von Liebesgabensendungen,die für deutscheTruppen, die
Ritterorden für die freiwillige Krankenpflegeoder die Vereinigung
vom Roten Kreuzegespendetwerden,soweitnicht der Reichskommissar
für Aus=und Einfuhrbewilligung etwas anderesbestimmt

6. die Einfuhrvon Prisengut, von Militärgut und Privatgut der Militär=
verwaltung im Sinne des 950 der Militär=Transportordnung für
Eisenbahnenvom 18. Januar 1899 (Neichs=Gesetzbl.S. 15);
die Einfuhr von Dienstgegenständenfür die diplomatischenVertreter
fremderRegierungenund von Gesandtschaftsgutim Sinne von Teil II
Jiffer 9 und22 derAnleitungfür die Jollabfertigung

8. dieEinfuhr von LebensmittelnundKleidungsstückenfür die im Deutschen
ReichezugelassenenBerufskonsuln fremderRegierungen;

9. die Einfuhr von Postpaketsendungenauf Grund konsularischerAus=
nahmescheine

10. die Einfuhr von Schiffsproviant für den eigenenBedarf desSchiffes.

*(3
In den Fällen des 9 139 des Vereinszollgesetzeshat die Zollstelle zu

prüfen, ob die zur EingangsabfertigunggestellteWare für dieHeeres=oderMarine=
verwaltungoderfür eineder kriegswirtschaftlichenStellen geeignetist, zutreffenden=
falls ist sie den genanntenVerwaltungen oder Stellen zum Erwerb anzubieten.
Findet sicheineStelle zumErwerbe derWare bereit, soerklärtdie Jollstelle dem
Inhaber des Gewahrsamsder Ware, daß diesefür die erwerbendeStelle über=
nommen wird. Mit dieser Erklärung geht das Eigentum auf die erwerbende
Stelle über. Diese setztden Übernahmepreisfest, zahlt den Preis an den In=
haber des Gewahrsamsder Ware und verfügt über sie.

Ist die Ware für keine der genanntenStellen geeignet oder ist keine
Stelle zumErwerbe bereit, so ordnetdie Jollstelle dieRückschaffungderWare an.

In Jweifelsfällen holt die Jollstelle dieEntscheidungdesReichskommissars
für Aus= und Einfuhrbewilligung ein. Dieser kann allgemeineBestimmungen
darüber erlassen,welcheArten von Waren zum Erwerb anzubietenoder zurück=
zuschaffensind.

In den Fällen des 9 137 Abs. 2 des Vereinszollgesetzesist ebensozu
verfahren wie in denendes 139.

In Sollausschlüssentreten an die Stelle der in den Abs. 1 bis 4 ge=
nannten Jollstellen die von der Landeszentralbehördezu bezeichnendenStellen.

—1
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84
Die Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Sendungen,die spätestensam Tage nach demInkrafttreten der Verordnung im
Ausland zur Beförderung angenommenworden sind, werdenohneBewilligung
zur Einfuhr zugelassen,wennes sichum Gegenständehandelt,derenEinfuhr seither
gestattetwar.

Berlin, den16.Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich 6

Den Bezug des Neichs=Gesetzblates vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

4
— —

Nr. 9
Inhalt: Bekanntmachung über die Gewährungeiner Haferzulagean Holzabfuhrpferde.S. 45. —

Bekanntmachung über die Vornahme einer Erhebung der Vorräte an Brotgetreide und Mehl,
Gerste,Hafer sowie Hülsenfrüchtenam 15. Februar 1917. S. 46.

(Nr. 5661) Bekanntmachungüber die Gewährungeiner Haferzulagean Holzabfuhrpferde.
Vom 14.Januar 1917.

A# Grund des § 17 Abs.3a derVerordnungüber Hafer aus derErnte 1916
vom 6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811) und des &1 der Verordnung über
die Errichtung einesKriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 402) wird angeordnet:

1
Die VorständederKommunalverbändesind ermächtigt,währendder Zeit

bis zum 15. März 1917 einschließlichfür Pferde,die Holz aus denWäldern
abfahren,das für Grubenbetriebeoder für unmittelbarenHeeresbedarfbestimmt
ist, mit Ausnahme von Brennholz, eine Haferzulagebis zu 1½Pfund täglich
auf die Dauer der Holzabfuhr zu bewilligen.

Zuständigist derVorstand des Kommunalverbandes,in dem sich der Be=
triebssitzdes Fuhrunternehmersbefindet.

Die LandeszentralbehördenkönnenAusführungsbestimmungenerlassen.

1
Diese Anordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin den14.Januar 1917.

Der Präsident desKriegsernährungsamts
von Batocki

Reichs=Gesehbl.1917. 9
Ausgegebenzu Berlin den16. Januar 1917.

Cocgle



— 46 —

(Nr. 5662) Bekanntmachungüber die Vornahmeeiner Erhebungder Vorräte an Brot=
getreideundMehl, Gerste,HafersowieHülsenfrüchtenam 15.Februar1917.
Vom 14.Januar 1917.

Ar Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401) wird folgendeVer=
ordnungerlassen:

*1
Am 15. Februar 1917 findet eine Aufnahmeder Vorräte an Brotgetreide

und Mehl, Gerste, Hafer sowieHülsenfrüchtenaller Art, mit Ausnahme von
Wickenund Lupinen, statt.

2
Die Aufnahmeerstrecktsichauf sämtlichelandwirtschaftlichenBetriebe.
Die Aufnahmeder Mehlvorräte erstrecktsich auf die Unternehmerland=

wirtschaftlicherBetriebe,die nach§6 der Verordnungüber Brotgetreideund
Mehl aus der Ernte 1916 vom 29. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 782) das
Recht als Selbstversorgerin Anspruchgenommenhaben.

Außerdemsind die Vorräte an Brotgetreideund Mehl, Gerste,Hafer und
Hülsenfrüchtenfestzustellen,die sichim Gewahrsamvon Kommunalverbändenoder
für einenKommunalverbandals Empfängeram Erhebungstagauf demTrans=
porte befindenoder von Kommunalverbändenbereits an Bäcker,Konditorenund
Händler sowiean Tierhalterabgegeben,aberam 15.Februar1917 nochvor=
handensind. 65%

JZurAufnahmederVorräte undwahrheitsgemäßenAnzeigedervorhandenen
Vorräte sind die Betriebsinhaberoder ihre Vertreter verpflichtet. Sie habendie
Richtigkeit der gemachtenAngabendurcheigenhändigeUnterschriftzu bescheinigen.

84
Die Aufnahmesoll die Vorräte an den nachstehendaufgeführtenFrucht=

und Mehlarten erfassen,die sich mit Beginn des 15. Februar 1917 im Ge=
wahrsamder zur AnzeigeVerpflichtetenoder im Falle des 9 2 Abs. 3 für einen
Kommunalverbandauf demTransporte befundenhaben:

a) Roggen, Weizen, Kernen (enthülster Spelz, allein oder mit an=
Dinkel, Fesen)sowieEmer und Einkorn, sämt- deremGetreide,außer
lich gedroschenund ungedroschen, Hafer, gemischt;

b) Roggen-undWeizenmehl(auchDunst), allein odermit anderemMehle
gemischt, einschließlichdes zur menschlichenErnährung dienenden
Schrotes und Schrotmehls;

) Gerste,gedroschenund ungedroschen
4) Hafer, sowie Mengkorn und Mischfrucht, worinsch Hafer befindet,
gedroschenund ungedroschen/
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o) Hülsenfrüchtealler Art (Erbsen,Bohnen, Linsen, einschließlichAcker—
bohnen und Peluschken),mit Ausnahme von Wicken und Lupinen,
sowieGemenge(Hülsenfrüchtealler Art, untereinanderodermit Körner=
früchtengemischt),gedroschenund ungedroschen.

Vorräte, die in fremdenSpeichern,Getreideböden,Schrannen, Schiffs=
räumen und dergleichenlagern oder von Selbstversorgernoder Kommunalver-
bändenan TrocknungsanstaltenoderMühlen zumTrocknenoderVermahlenüber=
wiesenworden sind, sind vom Verfügungsberechtigtenanzugebenund bei diesem
festzustellen,auchdann,wenner dieVorrätenichtuntereigenemVerschlussehat.

Die vorhandenenVorräte sind nachZentnern anzugeben.
Außerdemist die Zahl der nach der Verordnung über Brotgetreideund

Mehl imSelbstversorgerhaushaltedesBetriebsinhaberszu versorgendenPersonen.
anzugeben.

85
Die Anzeigepflichterstrecktsichnicht:
a) auf Vorräte, die im Eigentumedes Reichs, einesBundesstaatsoder
Elsaß=Lothringens,insbesondereim Eigentumeder Heeresverwaltungen
oder derMarineverwaltung stehen;

b) auf Vorräte, die im Eigentumeber Reichsgetreidestelle,G. m. b.H.,
der Zentral⸗Einkaufsgesellschaftm.b.H., derReichsgerstengesellschaft
m. b. H. oder der Reichshülsenfruchtstelle,G. m. b. H. stehen;

c) auf das von der Reichsgetreidestelle(Reichsfuttermittelstelle)zur Ver=
fütterungfreigegebeneBrotgetreideundMehl.

6
Die Kommunalverbändesind verpflichtet,bis Ende Februar1917 eine

Nachprüfung der Erhebung durch Beamte oder beeidigteVertrauensleutevor=
zunehmen,die sichauf mindestens10 vomHundert der abgegebenenAnzeigen
erstreckenmuß.

87
Die Erhebungder Vorräte erfolgt gemeindeweise.Die Ausführung der

Erhebungliegt den Gemeindebehördenob. Sie erfolgt grundsätzlichdurchOrts=
listen. Die Landeszentralbehördenkönnenbestimmen,inwieweitnebenoderan
Stelle von Ortslisten Anzeigevordruckezu verwendensind.

4 8
Die Landeszentralbehördenhabenbis zum12.März 1917 demPräsidenten

desKriegsernährungsamts das GesamtergebnisderErhebungen,fernerderReichs=
getreidestelleein Verzeichnisder vorhandenenVorräte an Brotgetreideund Mehl,
der Reichsfuttermittelstelleein solches der Vorräte an Gerste und Hafer, der
Reichshülsenfruchtstelleein olches derVorräte an HülsenfrüchtennachKommunal=
verbändeneinzureichen.
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89
Die Landeszentralbehördenerlassendie zur Ausführung der Erhebung

erforderlichenVerordnungenund Bekanntmachungen.

10
Die Herstellungund Versendungder Drucksachenerfolgt durch die mit

der Durchführungder ErhebungbetrautenLandesbehörden,Die durchdie Her=
stellungund VersendungderDrucksachenentstehendenKostenwerdendenLandes=
behördenersetzt.

· ·811
. Die zuständigeBehörde und die von ihr oder vom Kommunalverbande
gemäß §&6 beauftragtenBeamten und Vertrauensleutesind befugt, zur Er=
mittlung richtiger Angaben Vorrats= und Betriebsräume oder sonstigeAuf=
bewahrungsorte,wo Vorräte der im 4 genanntenArt zu vermuten sind, zu
durchsuchenund die Geschäftspapiereund bücher des zur AnzeigeVerpflichteten
zu prüfen.

6812
Wer vorsätzlichdie Angaben, zu denener auf Grund dieserVerordnung

verpflichtetist, nicht in der gesetztenFrist erstattet oder wissentlichunrichtige
oder unvollständigeAngaben macht oder der Vorschrift im § 11 zuwider die
Durchsuchungoder die Einsicht der Geschäftspapiereoder bücher verweigert,
wird mitGefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieserStrafen bestraft. NebenderStrafe könnenVorräte,
die verschwiegenwordensind, eingezogenwerden, ohneUnterschied,ob sie dem
Anmeldepflichtigengehörenoder nicht.

Wer fahrlässigdie Angaben,zu denener auf Grund dieserVerordnung
verpflichtetist, nicht in der gesetztenFrist erstattetoder unrichtigeoder unvoll=
ständigeAngabenmacht, wird mit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

13
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin den14. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Denu Bezus desReichs=Gesetzblatesvermittelnnur dieVostanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.10
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderAnlageC zurEisenbahnVerkehrsordnung.S. 40. —

Bekanntmachung, betreffenddie Reichsstellefür Druckpapier. S. 3ö. — Bekanntmachung,
betreffenddie Stundungsvorschriften der Jahlungsverbote gegen das feindliche Ausland. S. 51.

(Rr. 5663) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageC zur EisenbahnVerkehrs=
ordnung. Vom 12.Januar 1917.

D. AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel

2. Gruppe h)
Der mit „Gesteins=KoronitFl“ beginnendeAbsatzwird gestrichen.
Hinter demmit „Perilit“ beginnendenAbsatzwird nachgetragen:

Perkoronit oder Wetter=Perkoronit, auchmit angehängtenBuch=
staben oder Jahlen (Gemengevon höchstens80 Prozent Alkali=
Perchloraten, die zum Teil durch Ammoniaksalpeteroder Alkali=
Chlorate ersetztwerdendürfen, Paraffin oder anderenKohlenwasser=
— * und »

stoffen, Pflanzemnmehlenund aromatischenMono= oder Binitro=
verbindungen,auchmit Kohle, neutralen,die Gefahr nicht erhöhen=
den Salzen, auchmit höchstens4 Prozent Nitroglyzerin).

Ur. lb. Munition. AbschnittA. Verpackung
Zu 4. a) Sprengkapseln.Abs.(1)=

Hinter demWorte „Blechbehältern“wird ein Sternchen?)und am Fuße
der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

*) WährenddesKrieges sind auchstarke,dichtschließendePappebehälterzugelassen,
die außen mit Paraffin, Zeresin oder einemähnlichenStoffe getränkt sind.
Reichs-Gesetzbl.1917. 10

Ausgegebenzu Berlin den 18.Jannar 1917.
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Ur. le. Stoffe, die in Berührung mit Wasserentzündlicheoder die
Verbrennung unterstützendeGase entwickeln.

Abschnitt B. Sonstige Vorschriften
Im Abs. (3) wird hinter „Wagen“ ein Sternchen") und am Fuße der

Seite folgendeAnmerkunggesetzt:
) WährenddesKriegesdürfenfür Kalziumkarbid beiMangelbedeckterWagen

auchoffeneWagenohneDeckeverwendetwerden.

Die Anderungentretensofort in Kraft.

Berlin, den12.Januar 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
Wackerzapp

(r. 5664) Bekanntmachung,betreffenddieReichsstellefür Druckpapier. Vom 17.Jannar 1917.

A# Grund derVerordnungderBundesratsüberDruckpapiervom18. April 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 306)wird folgendesbestimmt:

* 1
Die in denMonatenNovemberund Dezember1916 erfolgtenLieferungen

von maschinenglattem,holzhaltigenDruckpapiersind zu den von der Reichsstelle
für Druckpapier (Reichs=Gesetzbl.1916 S. 863) festgesetztenPreisen zu be=
rechnen,soweitdas Papier zumDruckevon Tageszeitungenbestimmtist.

Die Vorschriftender §§#2, 3, & 4 Nr. 2 der Bekanntmachung,betreffend
dieReichsstellefür Druckpapier,vom 18. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1171)
#findenAnwendung.

2
Die Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 17. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5665) Bekanntmachung,betreffenddie StundungsvorschriftenderZahlungsverbotegegen
das feindlicheAusland. Vom 17.Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 66J3des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
Ungeachtetder Stundungsvorschriftdes & 2 der Verordnung, betreffend

TahlungsverbotgegenEngland, vom 30. September1914 (eichs=Gesetzbl.
S. 421) und ungeachtetder Bekanntmachungen,die den § 2 auf andereStaaten
für anwendbarerklären,kanndieErfüllung eines vermögensrechtlichenAnspruchs
gefordertwerden,wenn der AnsprucheinemDeutschenzusteht,der sichim In=
land oder innerhalbder verbündetenStaaten oderder von deutschenoderver=
bündetenTruppen besetztenGebieteaufhält. Das gleichegilt, wennderAnspruch
einer Gemeinschaftoder Gesellschaft,deren sämtlicheTeilhaber Deutschesind,
zustehtund von einemzur EinziehungbefugtenTeilhaber geltendgemachtwird,
der sich in den genanntenGebietenaufhält. Die Stundung endetmit demAb=
lauf einesMonats nachder Aufforderungzur Leistung.

Diese Vorschriftengeltennicht für Forderungen,die ein Deutscheroder
eine Gemeinschaftoder Gesellschaftder im Abs. 1 bezeichnetenArt erst nachder
Erklärung des Kriegszustandeszwischendem DeutschenReicheund demvon dem
ZahlungsverbotebetroffenenfeindlichenStaate von einemDritten erworbenhat.

Artikel 2
Endet bei einemWechsel,bei welchemdurch die Stundung gemäß9 4

der Verordnung vom 30. September1914 die Protesterhebunghinausgeschoben
ist, die Stundung auf Grund des Artikel 1, so bleibengleichwohldie Protest=
erhebungund der Rückgriffaus demWechselbis auf weiteresausgeschlossen.
Diese Vorschrift findet auf SchecksentsprechendeAnwendung.

Artikel 3
Der Reichskanzlerkann eine Ausnahme von der Stundungsvorschriftdes

&2 der Verordnung, betreffenddas Jahlungsverbot gegenEngland, und der
ausdehnendenBekanntmachungenbewilligen:

1. wenn, abgesehenvon den Fällen des Artikel 1, der Anspruch einem
Deutschen oder einer Gemeinschaftvder Gesellschaft,bei welcher
mindestensein Teilhaber ein Deutscherist, zustebtund der deutsche
Berechtigteoder der zur Einziehung befugtedeutscheTeilhaber, der
den Anspruch geltendmacht, sich außerhalb des feindlichenMacht=
gebietsaufhältt
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wennder Anspruch einem Angehörigeneines verbündetenStaates
oder einer Gemeinschaftoder Gesellschaft,bei welchermindestensein
Teilhaber Angehörigereines verbündetenStaates ist, zustehtund der
einem verbündetenStaate angehörigeBerechtigteoder der zur Ein=
siebun befugte,einemverbündetenStaate angehörigeTeilhaber,der
den Kuach geltendmacht, sich außerhalbdesfeindlichenMacht.
gebietsaufhält;

. wenn der Ansprucheiner natürlichenoder juristischenPerson zusteht,
die in den von deutschenoder verbündetenTruppenbesetztenGebieten
ihren Wohnsitzoder Sitz hat.

Die Stundung endet mit dem Ablauf eines Monats nachdemder

Die Vorschriftendes Artikel1 Abs.2 und des Artikel2 finden ent=

Artikel 4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

DeuBezugdesNeichs=GesesblattsvermitdelnwmurdieVosanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 11
Juhalt: Bekanntmachung über die Frrie für Saatgut von Wicken undS zös.— Be.

kanntmachung, betreffendweitereAnderungder Ausführungsbestimmungenvom 10. und 27.Ok.
tober1916zu der VerordnungüberRobtabak S 54

(Nr. 5666) BekanntmachungüberdiePreise fürSaatgut von Wickenund Lupinen. Vom
16.Januar 1917.

In Verfolg des & 8 Abs. 2 der Bekanntmachungüber Saatgut von Buch=
weizenundHirst Hülsenfrüchten,Wickenund Lupinen vom 6. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 14)wird bestimmt:

Beim Verkaufevon Saatgut von Lupinen undWicken durchdenErzeuger
dürfen folgendePreise nicht überschrittenwerden:

bei Lupiien .. 80 Mark für den Doppelzentuer
: Wickkken 100 " „ ·

Berlin, den16. Januar 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

nescheGesehll.1917. 11
Ausgegebenzu Berlin den19. Januar 1917.
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(Nr. 5667) Bekanntmachung, betreffendweitere Anderung der Ausführungsbestimmungen
vom 10. und 27. Oktober 1916 zu der Verordnungüber Rohtabak.
Vom 17.Januar 1917.

L
A## Grund des § 3 Abs. 2, K 12, 13 der Verordnung über Rohtabak
vom 10. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Im 63 der Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober 1916 zu der
Verordnungüber Rohtabak in der Fassungder Bekanntmachungvom 30. De=
zember1916 (Reichs=Gesetzbl.1917 S. 1) ist im Abs. 3 Zeile 3 bis 5 an Stelle
derWorte „bei Herstellern“ bis „jährlich 1915/ zu setzen:„bei Herstellernvon
Jigarren, Kau=und Schnupftabakist dieVerarbeitungder erstensiebenMonate
des Jahres 1915 oder diejenige der erstensiebenMonate des Jahres 1916,
wennletzterckleinerist als die der erstensiebenMonatedesJahres 1915///.

Berlin, den 17. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Rcichs=Gesetzblatts vermitteln nurdie Postanftalten.
Hernusgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrockerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 12
Inhalt: Bekanntmachung über die Beurkundung von Geburts, und Sterbefällen Deutscher im Ausland.

S. 55. — Bekanntmachung über die Eintragung der Legitimation unehelicherKinder von
Kriegsteilnehmern in das Geburtsregister. S 67. — Bekanutmachung über die Verfolgung
von Juwiderhandlungen genen Vorschriften über wirtschaftlicheMäßnahmen. S. ö8.

— —

(Nr. 5668) Bekanntmachungüber die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen Deutscher
im Ausland. Vom 18. Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. 81
Sind während des gegenwärtigenKrieges Deutschein die Gewalt des

Feindes geraten und in das Ausland verbrachtworden, so könnenGeburten
und Sterbefälle, die sich vor der Rückkehrin das Inland ereignethaben,durch
einen deutschenStandesbeamtenbeurkundetwerden. Die Vorschriften des
Gesetzesüber die Beurkundungdes Personenstandesund die Eheschließungvom
6. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 23; Reichs=Gesetzbl.1896 S. 618) finden
Anwendung,soweit sich nicht aus den folgendenbesonderenVorschriften Ab=
weichungenergeben.

82
Die Eintragung einerGeburt erfolgt durchdenStandesbeamten,in dessen

Bezirk die Mutter vor der Verbringung in das Ausland ihren Wohnsitz,die
Eintragung eines Sterbefalls durch den Standesbeamten,in dessenBezirk der
Verstorbenevor der Verbringung in das Ausland seinenWohnsitzgehabthat.
Ist die Zuständigkeiteines Standesbeamtenhiernachnicht gegebenoder nicht
festzustellen,so erfolgt die Eintragung durch den Standesbeamten,den der
Reichskanzlerbestimmt. Der Reichskanzlerkann den zur Eintragung zuständigen
Standesbeamtenauchdann bestimmen,wenn der nachSatz 1 maßgebendeWohn=
sitzsichin einemvom Feinde besetztenTeile des Inlandes befindet.
Reichs.Gesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den19.Jannar 1917. =
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83
Eine Verpflichtungzur Anzeigebestehtnicht.
Zur Anzeige berechtigtist jeder, der ein berechtigtesInteresse an der

Beurkundung glaubhaftmacht.
84

Eine Eintragung darf nur mit Genehmigungder Aufsichtsbehördenach
Ermittlung des Sachverhaltserfolgen.

5
Die amtlicheErmittlung des Sachverhalts liegt demStandesbeamtenob.

Er ist befugt, die Vorlegung von BeweisstückensowietatsächlicheAuskünfte zu
verlangen,das persönlicheErscheinender Auskunftspersonenanzuordnenund von
ihneneidesstattlicheVersicherungenzu erfordern. Er kann zur Erfüllung der
hierdurchbegründetenPflichten durchGeldstrafenanhalten,welchefür jeden
einzelnenFall denBetrag von fünßehnMark nichtübersteigendürfen. Er kann
die Amtsgerichteum die Vernehmung und Beeidigung einer Person ersuchen,
wenn nach seinemErmesseneine Aufklärung des Sachverhalts auf anderem
Wegenicht herbeizuführenist.

Die Aufsichtsbehördekann die Ermittlungen selbst übernehmen;sie hat
dann die im Abs. 1 bezeichnetenBefugnisse.

Der Reichskanzlerkann bestimmen,unter welchenVoraussetzungenund
inwieweit die 9 1 bis 5 in den Schutzgebietengelten.

Er kann zur VornahmederEintragungeneinenbesonderenStandesbeamten
bestellenoder einen inländischenStandesbeamtenmit Justimmung der Landes=
zentralbehördebestimmen.

—

87
Der Reichskanzlerkann bestimmen,daß und inwieweitdie 99 I bis 5 für

andereDeutschegelten,die währenddesKrieges im Ausland festgehaltenworden
sind. Der &6 Abs. 2 findetAnwendung. .

88
Die Vorschriften der Verordnung, betreffenddie Verrichtungen der Standes=

beamten in bezug auf solche Militärpersonen, welche ihr Standquartier nach
eingetretener Mobilmachung verlassen haben, vom 20. Januar 1879 (eichs=
Gesetzbl.S. 5; Neichs=Gesetzbl.1915 S. 583) Reichs=Gesetzbl.1916 S. 405) und
der Verordnung, betreffend die Verrichtung der Standesbeamten in bezug auf
solcheMilitärpersonen der Kaiserlichen Marine, welche ihr Standgquartier nicht
innerhalb des Deutschen Reichs haben usw., vom 20. Februar 1906 Ceichs=
Gesetzbl.S. 359; Reichs=Gesetzbl.1915 S. 105) Reichs=Gesetzbl.1916 S. 405)
bleiben unberührt.
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89
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung dieser

Verordnung.
Er bestimmt,von welchemJeitpunkt an Eintragungenauf Grund dieser

Verordnungnichtmehrzulässigsind.
Berlin, den18. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5669) Bekanntmachungüber dieEintragung der LegitimationunehelicherKinder von
Kriegsteilnehmernin das Geburtsregister.Vom 18.Januar 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: ·

Hat ein unehelichesKind, dessenVater Kriegsteilnehmerist oder gewesen
ist, dadurchdie Rechtsstellungeines ehelichenKindes erlangt, daß der Vater die
Mutter geheiratethat, so hat das Vormundschaftsgerichtdies auf Antrag eines
Beteiligten festzustellenund die Beischreibungder Feststellungam Rande der
Geburtsurkundeanzuordnen. Die Beischreibungerfolgt in diesemFalle auf
ErsuchendesGerichts.

Sind nachdenLandesgesetzendieVerrichtungendesVormundschaftsgerichts
anderenals gerichtlichenBehördenübertragen,so bestimmtdie Landeszentral=
behörde,welchedieserBehördenfür die im Abs.1 bezeichnetenGeschäftezu=
ständigist.

Berlin, den18. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5670) BekanntmachungüberdieVerfolgungvonZuwiderhandlungengegenVorschriften
über wirtschaftlicheMaßnahmen. Vom 18. Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §.3 des Gesetzesüber dieErmcchtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs⸗
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Bei JuwiderhandlungengegenVorschriften, die auf Grund des & 3 des

GesetzesüberdieErmächtigungdesBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.
vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327) ergangensind oder nochergehen,
kanndie Staatsanwaltschaft,solangedie öffentlicheKlage nichterhobenist, bei
demGerichtedie Einstellung desVerfahrens beantragen,wenn der Beschuldigte
in unverschuldetemIrrtum überdas Bestehenoderdie Anwendbarkeitderüber=
tretenenVorschrift die Tat für erlaubt gehaltenhat.

Über den Antrag entscheidetder Amtsrichter; der Beschluß ist un=
anfechtbar. Der Beschluß, durch den das Verfahren eingestelltwird, ist dem
Beschuldigtenbekanntzumachen.

Ist das Verfahren eingestellt,so kann es nur auf Grund neuerTatsachen
oder Beweismittel aufgenommenwerden.

8 2

Ist dieöffentlicheKlage erhoben und erachtetdas Gericht die Voraus—
setzungendes 81 für gegeben,so hat es die Eröffnung des Hauptverfahrens
abzulehnenoder, wennVoruutersuchung geführt ist, den Angeschuldigtenaußer
Verfolgung zu setzen;ist Strafbefehl beantragt,so hat das Gericht denAntrag
abzulehnen.

Ergibt die Hauptverhandlung,daß die Voraussetzungendes 1 vorliegen)
so ist der Angeklagtefreizusprechen.

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 18. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Gezua des Neeichs-.Geesblauts vermitteln nurdie Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt: Bekanntmachung bberStickstoff.S. 5öö.— Bekanntmachung überMineralöle, Mineral.
ölerzeugnisse,Erdwachs und Kerzen. S. d9. — Bekanntm achung, betreffendAusf#ihrungs=
bestimmungenzur Verordnung überMineralöl, Mineralslerzeugnisse,Erdwachs und Kerzen S. 61.
— Bekanntmachung zur ErgänzungderBekanntmachungvom31.Juli 1916, betreffendLiqui=
dation britischerUnternehmungen. S. 65.

(Nr. 5671) BekanntmachungüberStickstoff. Vom 18.Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Der Reichskanzlerernennt einen Reichskommissarfuͤr Stickstoffwirtschaft.
Der Reichskommissarfür StickstoffwirtschaftunterstehtdemKriegsamt.

62

Der Reichskommissarfür Stickstoffwirtschaftkann Anordnungenüber die
Herstellungund den Verbrauchvon Stickstoffsowieüber denVerkehrmit Stick=
stoff treffen. Er kannAuskünfteüber dieVorräte, die Erzeugungund denVer=
brauchvon Stickstofffordern.

Die Befugnis des Reichskommissarsfür Stickstoff erstrecktsich nicht auf
den Verkehr und denVerbrauch vonstickstoff haltigenDüngemitteln. Hierüber
kann das KriegsernährungsamtBestimmungentreffen.

*53 .
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer den auf Grund des 9.2 getroffenenAnordnungen oder Be=
stimmungenzuwiderhandelt;

2. wer die gemäß&2 Abs. 1 Satz 2 erfordertenAuskünfte nicht recht=
zeitig erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständigeAn=
gabenmacht. .

Reichs-weinten — . 13
Ausgegebenzu Berlin den 19.Januar 1917.
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NebenderStrafe könnendieGegenstände,auf diesichdiestrafbareHandlung
bezieht,eingczogenwerden,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehörenodernicht.

4
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündung in Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den 18. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5672) BekanntmachungüberMineralöle, Mineralölerzeugnisse,ErdwachsundKerzen.
Vom 18.Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Bestimmungenüber den Verkehrmit

mineralischemRohöl und allen bei der Verarbeitung von solchemRohöl an=
fallendenErzeugnissen(z.B. Schmieröl, Gasöl, Solaröl, Rückstandöl,Paraffin,
Olgoudron, Hartpech,Weichpech,Petrolkoks allein und in Mischungen)sowie
Erdwachs(z.B. Ozokerit,Jeresin),Kerzenund Kerzenersatzmittelnzu treffen.

12
DerReichskanzler kann bestimmen,daß Juwiderhandlungenmit Gefängnis

bis zu sechsMonaten odermit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraftwerden
und daß nebender Strafe auf Einziehungder Gegenständeerkanntwerdenkann,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

* 3
Der ReichskanzlerkanndieVorschriftendieserVerordnungauf Bienenwachs

ausdehnen.
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84
Der ReichskanzlerkannBestimmungenüber die Durchfuhr der in den

§ 1, 3 bezeichnetenGegenständetreffen.

5
Die Verordnungenüber den Kleinhandel mit Kerzen vom 25. September

1915 (NReichs-Gesetzbl.S. 621) und über Montanwachs vom 26. Mai 1916
(Reichs-=Gesetzbl.S. 419) werdenaufgehoben.

6
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmt,wann und inwieweit sie außer Kraft tritt.
Berlin, den18.Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5673) Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnung über
Mineralöle,Mineralölerzeugnisse,ErdwachsundKerzen.Vom18.Januar 1917.

A# Grund der Verordnung des Bundesrats über Mineralöle, Mineralöl=
erzeugnisse,Erdwachsund Kerzen vom 18. Januar 1917 (Neichs-Gesetzbl.S. 60)
bestimmeich:

1
MineralischesRohöl sowie alle bei der Verarbeitung von solchemRohöl

anfallendenErzeugnisse(z.B. Schmieröl, Gasöl, Solaröl, Rückstandöl,Paraffin,
Olgoudron, Hartpech, Weichpech, Petrolkoks allein und in Mischungen), ferner
Erdwachs (z.B. Ozokerit,Jeresin) und Kerzen,die nach demInkrafttretendieser
Bestimmungaus demAusland eingeführtwerden,dürfen nur durchdie Kriegs=
schmieröl=Gesellschaftm.b.H. in Berlin oder mit derenGenehmigungin den
Verkehrgebrachtwerden.

Wer nachdiesemZeitpunktGegenständeder bezeichnetenArt aus demAus=
land einführt, hat sie an die Kriegsschmieröl=Gesellschaftm.b.H. zu liefern.

13
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Als Einführenderim Sinne dieserBestimmungengilt, wer nachEingang
der Gegenständeim Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremde
Rechnungberechtigtist. Befindet sichderVerfügungsberechtigtenichtim Inland,
so tritt an seineStelle derEmpfänger. - ·

82
Wer Gegenständeder im &1 bezeichnetenArt, die im Inlanderzeugt sind,

in Gewahrsamhat, hat dieseGegenständederKriegsschmieröl=Gesellschaftzu liefern.
Die gleicheVerpflichtunghat, wer nach dem Inkrafttreten dieser Ver=

ordnungGegenständeder bezeichnetenArt im Inland erzeugt.

83
Wer aus demAusland Gegenständeder im & 1 bezeichnetenArt einführt,

ist verpflichtet,der Kriegsschmieröl=Gesellschaftunter Angabe von Menge, Art,
Einkaufspreisund Bestimmungsortunverzüglichnach der im Ausland erfolgten
Verladung Anzecigezu erstatten,auchalle sonsthandelsüblichenMitteilungen an
die Kriegsschmieröl=Gesellschaftweiterzuleiten. Er hat den Eingang der Gegen=
stände und den Aukfbewahrungsortder Kriegsschmieröl=Gesellschaftanzuzeigen.
Die Anzeigenund Mitteilungen erfolgen telegraphischund sind schriftlich zu
bestätigen.

(4
Wer Gegenständeder bezeichnetenArt zur Jeit des Inkrafttretens dieser

Bestimmungenin Gewahrsamhat oderwer solcheGegenständesräter im Inland
erzeugt, ist verpflichtet,der Kriegsschmieröl=Gesellschaftauf ihr VerlangenAus=
kunft über seineBeständeund die voraussichtlicheErzengungzu erteilen. Das
VerlangenkanndurchöffentlicheBekanntmachunggestelltwerden.

*5
Wer zur Lieferung der im & 1 bezeichnetenGegenständean die Kriegs.

schmieröl.Gesellschaftverpflichtetist, hat die Gegenständebis zur Abnahmedurch
die Kriegsschmicröl=Gesellschaftmit der Sorgfalt eines ordentlichenKaufmanns
zu behandeln,in handelsüblicherWeisezu versichernund auf Abruf zu verladen.
Er hat sie auf Verlangen der Kriegsschmieröl=Gesellschaftan einem von dieser
zu bestimmendenOrte zur Besichtigungzu stellenoder Proben einzusenden.

6
Die Kriegsschmieröl.Gesellschafthat sich unverzüglichnachEmpfang der

Anzeigevon der Einfuhr aus demAusland und, wenn eine Besichtigungvor=
genommenwird, nachder Besichtigungzu erklären,ob sie die Gegenständeüber=
nehmenwill. Wer zur Lieferung im Inland erzeugterGegenständeder im & 1
bezeichnetenArt an die Kriegsschmieröl=Gesellschaftverpflichtet ist, kann die
Kriegsschmicröl=Gesellschaftzur Abnahmeauffordern. Diese hat spätestensbinnen
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zweiWochennachEmpfangderAufforderungzu erklären,ob siedie angebotenen
Gegenständeübernehmenwill. Erklärt sich die Kriegsschmieröl=Gesellschaftnicht
unverzüglichnach Empfang der Anzeige von der Einfuhr oder binnen zwei
WochennachEmpfangder Aufforderung,so erlischtdie Lieferungspflicht.

«
Den Preis für die übernommenenVorräte setztdie Kriegsschmieröl=Gesell=

schaftendgültigfest. g8

Alle Streitigkeitenzwischender Kriegsschmieröl=Gesellschaftund demVer=
äußererüber die Lieferung, die Aufbewahrungund den Eigentumsübergangent=
scheidctendgültigdas Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftin Berlin.

89
Erfolgt dieÜberlassungnicht freiwillig, so wird das Eigentum auf Antrag

derKriegsschmierol=GesellschaftdurchAnordnung dervon derLandeszentralbehörde
bestimmtenBehördeauf sieoder auf dievon ihr in demAntrag bezeichnetePerson
übertragen. Das Eigentumgehtmit demZeitpunktauf dieGesellschaftüber, in
welchemdie Anordnung dem zur ÜberlassungVerpflichtetenoder dem Inhaber
desGewahrsamszugcht.

810
Die Abnahmehat auf Verlangen desVerpflichtetenspätestensbinnenzwei

Wochenvon demTage ab zu erfolgen, an welchemder Kriegsschmieröl=Gesell=
schaftdas Verlangen zugeht. Erfolgt die Abnahmenicht innerhalb dieserFrist,
so geht die Gefahr des Untergangesund der Verschlechterungauf die Kriegs=
schmicröl=Gesellschaftüber, und der Übernahmepreisist von diesemZeitpunktab
mit eins vom Hundert über demjeweiligenReichsbankdiskontsatzezu verzinsen.
Die Jahlung des Übernahmepreiseserfolgt spätestensbinnen zwei Wochennach
der Abnahme.

11
Die Kriegsschmieröl=Gesellschafthat beiAbgabedererworbenenGegenstände

die Weisungendes Reichskanzlersinnezuhalten.

* 12
Nicht unter dieseBestimmungenfallen Mineralöle, die bei plus 15 Grad

Celstus ein spezifischesGewicht von nicht über0)/538einschließlichhaben(Gasolin,
Benzin,Petroleum).

s13
Die Vorschriftender Bekanntmachung,betreffendBestimmungenfür den

Kleinhandel mit Kerzen,vom 4. Dezember1901 (Reichs-Gesetzbl.S. 494) finden
auch auf die Packungenmit Ceresin=und WachskerzenAnwendung.
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Außerdemmuß jedePackungmit Kerzenauf der Außenseitein einer für
denKäufer leicht erkennbarenWeise und in deutscherSprache folgendeAngaben
enthalten: "„
1 1. denNamenund die Firma sowiedenOrt der gewerblichenHaupt=

niederlassungdesjenigen,der die Kerzenhergestellthat;
2. den Kleinverkaufspreis

#a)für die ganzePackung,
b) für die einzelneKerze;

3. die Anzahl der in der PackungenthaltenenKerzen.
EinzelneKerzen dürfen nur aus den dazu gehörendenPackungenverkauft

werden,so daß der Käufer sichvon der Richtigkeitdes verlangtenPreises über=
zeugenkann) mehr als drei einzelneKerzenauf einmal abzugeben,ist verboten.

14
Kerzen und Kerzenabfälledürfen ohne Einwilligung der Kriegsschmieröl=

Gesellschaftzur gewerblichenVerwertungnicht umgeschmolzenwerden.

1
Die Kriegsschmieröl-Gesellschafthat beiAbgabevon Nohstoffenzur Kerzen=

herstellungvorzuschreiben,daß dieseStoffe nur zur Herstellungvon Kerzen zu
verwendensind. Sie hat weiter vorzuschreiben,welcheKleinverkaufspreisefür
die Kerzenauf den Packungenanzugebensind.

16
Die Kriegsschmieröl=GesellschaftkannAusnahmenvon diesenBestimmungen

zulassen;sie regelt den Verkchr mit Altarkerzenund Dosenlichten.

&17
DieseBestimmungenfindenwederAnwendungauf Vorräte, die im Eigen=

tumedesReichs,einesBundesstaatsoderElsaß-Lothringens,derHecresverwaltungen
oder der Marineverwaltung stehen,noch auf Mengen der im &1 bezeichneten
Gegenstände,die im Inland erzeugtund von diesenStellen gekauft oder im
Ausland erzeugtund in derenAuftrag eingeführtwerden.

*#18
Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenoderGeldstrafebis zu zehntausend

Mark wird bestraft:
1. wer den Bestimmungender #&#1 bis 3, 5, des & 13 Abs.1 oderder
dort genanntenBekanntmachung,des §913 Abs. 3, des & 14 oderden
gemäß& 15 vorgeschriebenenBedingungenzuwiderhandelt)
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2. wer die gemäß&4 erforderteAuskunftnicht innerhalbder gesetzten
du erteilt oder wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngaben
macht;

3. wer den Bestimmungendes & 13 oder der dort genanntenBekannt=
machungzuwider Kerzen ohne die vorgeschriebenenAngaben feilhält,
verkauft oder sonst in den Verkehr bringt oder Kerzenpackungenmit
Angabenversieht,die der Wahrbeit nicht entsprechen;

4. wer wissentlichKerzen,derenPackungmit unrichtigenAngabender im
& 13 oder der dort genanntenBekanntmachungvorgeschriebenenArt
versehenist, feilhält, verkauftoder sonstin Verkehr bringt;

5. wer den gemäß& 13 auf der PackungangegebenenKleinverkaufspreis
überschreitet.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezicht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

819
Die Bestimmungentretenmit dem21. Januar 1917, die Bestimmungen

des § 13 mit dem 15. Februar 1917 in Kraft.
Berlin, den 18: Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5674) Bekanntmachungzur ErgänzungderBekanntmachungvom 31. Juli 1916, be=
treffendLiquidation britischerUnternehmungen.Vom 18.Jannar 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Ist ein Grundstück,das auf Grund der Verordnung, betreffendLiqui=

dation britischerUnternehmungen,vom 31. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 871)
einer Liquidation untersteht,mit einer Hypothekoder Grundschuldbelastet,so
kann der Reichskanzler,falls er für nachgewiesenhält, daß derHypotheken=oder
Grundschuldbriefnicht erreichbarist, anordnen,daß im Falle derVeräußerung
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des Grundstücksdie HypothekoderGrundschuldganz oder teilweiseerlischt. Er
kannAnordnungendarübertreffen,in welcherWeisefür denGläubigeranderweit
Sicherheit zu schaffenist.

Zur Löschungist die Vorlegung des Hypotheken-oder Grundschuldbriefs
nichterforderlich. Die Löschungist auf Grund der im Abs. 1 Satz 1 bezeichneten
Anordnung des ReichskanzlersvomGrundbuchamtevorzunehmenund im Reichs=
anzeigerbekanntzumachen.

Der Reichskanzlerkann die ihm nachAbs. 1 zustehendenBefugnissedem
Reichskommissar(&11 der Verordnungvom 31. Juli 1916)übertragen.

(2
Die Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den18. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezusdesReichs=GesetzblattsvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegeben im ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 14
Juhalt: Bekanntmachung zur Ausführungder Verordnungüber die Sicherstellungvon Kriegsbedarf.

S. c7. — Verordnung zur Anderungder Verordnungüberdie Bereitungvon Backwarein der
Fassung der Bekanntmachungvom 26 Mai 1916. S. es.

(Nr. 5675) Bekanntmachungzur Ausführung derVerordnungüber die Sicherstellungvon
Kriegsbedarf. Vom 18.Januar 1917. ·

Auf GrunddcsFZdchetanntmachungüberdieSicherstellungvon
Kriegsbedarfvom24.Juni1915(Reichs-Gesetzbl.S.357)wirdfolgendes
bestimmt:

Der VorsitzendedesReichsschiedsgerichtsfür Kriegswirtschaftführtwährend
der Dauer seinerAmtsstellungdie BezeichnungPräsident.

Berlin, den18.Januar 1917.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

NeichsGeseybl.1917. 11
Ausgegebenzu Berlin den22. Jannar 1917.
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(Nr. 5676) Verordnungzur Anderungder Verordnungüberdie Bereitungvon Backware
in der Fassung der Bekanntmachungvom 26. Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.
S. 413). Vom 18.Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
In der Verordnung über die Bereitung von Backware in der Fassung

vom 26. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 413) werdennachstehendeAnderungen
erdennme «

Dem Abs. 5 des & 5 wird folgendeszugefügt:
„Der Reichskanzleroder die von ihm bestimmtenStellen fünnen

die Verwendung anderer als der genanntenStoffe statt Kartoffel
zulassenund das Mengenverhältnis,in dem sie zu verwendensind,
festsezen.Der Reichskanzlerist befugt,dieBrotstreckungmit Kartoffeln
undKartoffelerzeugnissenzu verbieten. Er kann im Bedürfnisfalle die
Verwendungeines anderenStreckungsmittelsvorschreiben.Die gleiche
Befugnis habendie vom ReichskanzlerbestimmtenStellen.“

2. Im 9 18 wird in Nr. 1 hinter denWorten: gauf Grund der 883,“
eingefügt: „5//] in Nr. 2 daselbstwird hinter den Worten: pauf
Grund der9“ eingefügt:„5//.

3. Hinter § 20 wird folgender& 20a eingefügt:
„Der ReichskanzlerkannAusnahmenvon denVorschriftendieser

Verordnungzulassen.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den18. Januar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 15
Juhalt: Bekanntmachung über J— der Verordnung über den Verkehr mit Harz vom 7. Sep=

tember1916. S. 69 — Bekanntmachung,betreffendAueführungsbestimmungenzuderVerordnung
überAusdehnungder Vererdnungüber den Verkehrmit Harz vom 22. Januar 1917. S. 70.

(Nr. 5077) BekanntmachungüberAusdehnungderTerorkmungüberdenVerkehrmit Harz
vom7.September1916(Reichs=Gesetzbl.S 2). Vom22.Jannar 1917.

A= Grund des & 3 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Harz vom
7. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1002) wird folgendesbestimmt:

s -81
Die Vorschriftender Bekanntmachungüber denVerkehrmit Harz vom

7. September1916 werdenausgedehntauf:
1. Schellack jeder Art und Sorte in unverarbeitetemZustand, auchin
rohen, trockenenoder feuchtenMischungenoder in Lösungenf

2. Schellack jederArt und Sorte in verarbeitetemZustand
a) in Schallplattenmassesowie unbrauchbarenSchallplatten und
Schallrollen,

b) in Bruch und Abfall jeder rt“
3. Gummi=Traganth;
4. Gummi=Mastix
5. GummiarabikumjederArt und Sorte, Gummi=Ghatti(Gummi=Gutti,
Galipot),

6. Gummi acaroides(Akaroidharz,Erdschellack)
7. Kopale jederArt und Sorte;
8. Carnaubawachs,
9. Japan-Wachs;
10. ChinesischesWachs.
« . -F2 -
Die Bestimmungentretenmit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. Januar 1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

Freiherr von Stein .
Reichs=Gesetzbl. 1917. 15

Ausgegebenzu Berlin den24. Januar 1917.
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(Nr. 5678) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnung über
Anusdehnung der VerordnungüberdenVerkehrmit Harz vom22. Januar
1917 (Reichs.Gesetzbl.S. 69). Vom 22.Januar 1917.

A- Grund des & 3 der Verordnung über den Verkehr mit Harz vom
7. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1002) in Verbindung mit & 1 der Be=
kanntmachungüber die Ausdehnungder Verordnungüber den Verkehrmit Harz
vom 22. Jannar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 69) wird bestimmt:

1
Wer mitBeginn des25. Januar 1917
1. Schellackjeder Art und Sorte in unverarbeitetemZustand, auch in

J rohen, trockenenoder feuchtenMischungen oder Lösungen,
2. SchellackjederArt und Sorte in verarbeitetemJZustand,

a) in in Schallplattenmassesowie unbrauchbarenSchallplatten und
Schallrollen,

b) in Bruch und Abfall jeder Art,
3. Gummi=Traganth,
4. Gummi-Mastix, «
5.GumcniarabikumjederArtundSorte,GuinmisGhatti,·(Gun-mi-
Gutti, Galipot),

6. Gummiacaroides(Akaroidharz,Erdschellack),
7. KopalejederArt und Sorte,
8. Carnaubawachs,
9. Japan=Wachs,
10. ChinesischesWachs

im Gewahrsamhat, ist verpflichtet,dieBeständegetrenntnachEigentümer,Arten
und Sorten in handelsüblicherBezeichnungunter Angabeder Menge, desEigen=
tümers und des Lagerungsorts und unter Beifügung versiegelterProben dem
Kriegsausschussefür pflanzlicheund tierischeOle undFette,G. m. b. H. in Berlin
bis zum 3. Februar 1917 durcheingeschriebenenBrief anzuzeigen.

Mengen, die sich mit Beginn des 25. Januar 1917 unterwegsbefinden,
sind von demEmpfängeranzuzeigen.

Wer Stoffe der im Abs. 1 bezeichnetenArten gewinntoder erwirbt, hat
demKriegsausschussedie im Vormonat angefallenenund erworbenenMengen bis
zum 10. jedes Monats durch eingeschriebenenBrief anzuzeigen,sofern nicht
andereVereinbarungengetroffensind.

82
Der Kriegsausschußhat sich unverzüglichnachEmpfang der Anzeigezu

erklären, ob er die Ware übernehmenwill. Geht binnen 3 WochennachAb=
sendungdes Angebotseine Erklärung nicht ein, oder erklärt der Kriegsausschuß,
daß er dieWare nicht übernehmenwill, so erlischtdieLieferungspflicht.Erklärt
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der Kriegsausschuß,die angeboteneWare übernehmenzu wollen, so ist sie auf
sein Verlangen an die von ihm angegebeneAdressezu korladen. ·

Das Eigentumgeht auf denKriegsausschußüber in demZeitpunkt,in
welchem die Übernahmeerklärung dem Eigentümer oder dem Inhaber des
Gewahrsamszugeht. . .

3
Wer aus demAusland Stoffe der im § 1 Abs. 1 bezeichnetenArten ein=

führt, ist verpflichtet,denEingangderWare im Inland demKriegsausschussefür
pflanzlicheund tierischeOle und Fette, G. m. b.H. in Berlin unterAngabe der
Menge, der Arten und Sorten, desEinkaufspreisesund des Aufbewahrungsorts
unverzüglichanzuzeigen. Die Anzeigehat durcheingeschriebenenBrief zu erfolgen.

Als Einführenderim Sinne dieserVerordnunggilt, wer nachEingang
derWare im Inland zur Verfügungübersiefür eigeneoderfremdeRechnung
berechtigtist. Befindet sichder Verfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt
au seineStelle der Empfänger.

(4
Wer aus demAusland Stoffe der im §&1 Abs. 1 bezeichnetenArten ein=

führt, hat sie an den Kriegsausschußzu liefern. Er hat sie bis zur Abnahme
mit derSorgfalt einesordentlichenKaufmannszu behandeln,in handelsüblicher
Weisezu versichernund auf Abruf zu verladen. Er hat sie auf Verlangendes
Kriegsausschussesan einemvon diesemzu bestimmendenOrtezurBesichtigungzu
stellenoder Proben einzusenden.

Der Kriegsausschußhat sichunverzüglichnachEmpfang der Anzeigeoder
nachder Besichtigungoder nach Empfang der Proben zu erklären, ob er die
Stoffe übernehmenwill.

Das Eigentumgeht auf den Kriegsausschußüber mit demZeitpunkt,in
welchemdie ÜbernahmeerklärungdemEinführendenoder demInhaber des Ge=
wahrsamszugeht.

* 5
Der Kriegsausschußsetzt für die von ihm übernommenenStoffe den

Übernahmepreisfest. -
Ist der Verpflichtetemit demvon demKriegsausschußangesetztenPreise

nicht einverstanden,so setztdie höhereVerwaltungsbehörde,die für den Ort
zuständigist, von demaus die Lieferungerfolgensoll, denPreis endgültigfest.
Die höhereVerwaltungsbehördebestimmtdarüber, wer die barenAuslagen des
Verfahrens zu tragen hat. Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die end=
gültige Feststellungdes Preises zu liefern, derKriegsausschußvorläufig den von
ihm festgesetztenPreis zu zahlen.

86
Die Zahlung erfolgt spätestens14 Tage nach Abnahme. Für streitige

Restbeträgebeginntdie Frist mit demTage, an dem die Entscheidungder
höherenVerwaltungsbehördedemKriegsausschussezugeht. ·
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87
Die gewerblicheVerarbeitungeinschließlichstofflicherVeränderungder von

dieserVerordnungbetroffenen,im & 1 Abs. 1 aufgeführtenStoffe darf nur mit
IustimmungdesKriegsausschusseserfolgen.

Dies gilt nicht für die Verarbeitung, die zur Erfüllung einesAuftrags
einer Heeres=oderMarinebehördenotwendigist, sofern mit der Verarbeitung
bereits vor demInkrafttreten der Bekanntmachungbegonnenwar.

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

wer die in 881,3 vorgeschriebenenAnzeigennichtrechtzeitigerstattet
oder wer wissentlichfalscheoder unvollständigeAngabenmacht;

2. wer den Vorschriftendes F7 Abs. 1 zuwiderhandelt.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkanntwerden,auf

die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,ob sie demTäter.
gehörenoder nicht.

*9
Die Bestimmungentretenmit dem25. Januar 1917 inKraft.
Berlin, den 22. Januar 1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

Freiherr von Stein

DenBezusdesReichs=CeseshlattsvermitrelnnurdiePostanftaltrn.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 16
JInhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Verordnungüber gewerblicheSchuzrechtefeindlicherStaats=

angehöriger. S. 73. — Bekanntmachung über JZement. S. 74.

(Nr. 5679) Bekanntmachung,betreffenddie VerordnungübergewerblicheSchutzrechteseind=
licherStaatsangehöriger.Vom 25. Januar 1917.

2 luf Grund des §&8 der Verordnung über gewerblicheSchutzrechtefeindlicher
Staatsangehörigervom 1. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 414) wird die genannte
Verordnung, soweitsieRußland und die AngehörigenRußlands betrifft, in An=
sehungder gegenwärtigenGebietedesGeneralgouvernementsWarschauund des
k. u. k. Militär=Generalgouvernementsin Lublin mit Wirkung vom Tage der
VerkündungdieserBekanntmachungaußerKraft gesetzt,jedochmitdemVorbehalte,daß

1. wer in derZeit zwischendem11.März 1915 unddemgenanntenTage
im Inland den Gegenstandeines damals unwirksamenRechtes 6
a. a. O.) benutztoder die zur BenutzungerforderlichenVeranstaltungen
getroffenhat, befugtbleibt, ihn für die Bedürfnissedes eigenenBe=
triebs auszunutzen;

2. die in der bezeichnetenJeit für Angehörigeandererals der feindlichen
Staaten ( 5 a. a. O.) begründetenRechteunberührtbleiben.

Berlin, den25. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanglers
Dr. Helfferich

Reichs-Gesetzbl1917. « 16

Ausgegebenzu Berlin den26. Januar 1917.
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. 5680) Bekanntmachungüber Zement. Vom 25. Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des BundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Der ReichskanzlerkannBestimmungenüber die Erzeugungund denAbsatz

sowie über die Preise und Lieferungsbedingungenvon Sement6 4 der Ver=
ordnungvom 29. Juni 1916, Reichs=Gesetzbl.S. 633) treffen.

Er kann bestimmen,daß Juwiderhandlungengegendie gemäßAbs. 1 er=
lassenenBestimmungenmit Geldstrafebis zu einhunderttausendMark odermit
Gefängnis bis zu sechsMonaten bestraftwerden.

82
Der Reichskanzlerkann Verträge über Lieferungenvon JZement(&1), die

eine Lieferungspflichtfür mehr als sechsMonate begründen,für aufgelöster=
klären. Die Erklärung ist insoweitohneWirkung, als der Vertrag durchLiefe=
rung der Ware erfüllt war.

Die Entscheidungdes Reichskanzlers,daß die Voraussetzungendes Abs. 1
gegebensind, ist endgültig

83
Die Verordnung tritt mit dem Tage derVerkündung in Kraft. Der

Neichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 25. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatstx
« Jahrgang1917

JIrbelt: Bekanntmachung über reitbeschränkungenbei Ausbesserungenvon Schuhwaren.S. 75. —
Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzurVerordnungüberPreisbeschränkungen
beiAusbesserungenvon Schuhwarenvom25. Januar 1917. S. 77.

(Nr. 5681) BekanntmachungüberPreisbeschränkungenbeiAusbesserungenvonSchuhwaren.
Vom 25. Jannar 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. s 1

Ausbesserungenvon Schuhwaren & 1 Abs. 2 der Vetanntmachungüber
Preisbeschränkungenbei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September1916
—Reichs=Gesetzbl.S. 1077 —) dürfenzu keinemhöherenPreise berechnetwerden
als dem, der sichaus der JusammenrechnungderGestehungskosten,eines an=
gemessenenAnteils der allgemeinenUnkostenund eines angemessenenGewinns
ergibt. Für die Preisberechnungsind die von der Gutachterkommissionfür
Schuhwarenpreise§ 7) aufgestelltenRichtsätzefür die Preisberechnungbei Aus=
besserungenvon Schuhwarenmaßgebend.

52
Den ausgebessertenSchuhwarenmuß bei Rückgabean denVerbraucher

ein Begleitscheinbeigefügtwerden, welcher in einer leicht erkennbarenWeise
folgendeAngabenenthält:

1. den Namen oder die Firma und den Ort der gewerblichenNieder=
lassung desjenigen,der die Ausbesserungdem Verbrauchergegenüber
übernommenhat,
die Art derAusbesserungund dendafür berechnetenPreis in deutscher
Wahrung

3. den Monat und das Jahr, in denen die Ausbesserungausgeführt
wordenist. ·

Reichs=Gesetzbl.1917. v 17

Ausgegebenzu Berlin den27. Januar 1917.
e
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Wer gewerbsmäßigBestellungenauf AusbesserungenvonSchuhwarenent=
gegennimmt,hat in seinenGeschäftsräumennachnähererBestimmungder Gut=
achterkommissionfür Schuhwarenpreiseeine Preisberechnungzum Aushang zu
bringen,aus der sichder Endpreis und die Art. der Berechnungfür Besohlen
und Fleckenergibt.

84 —
Der Besteller von Schuhwarenausbessserungen kann,wenn erglaubt,

daß der ihm berechnetePreis die Grenzen des §1 überschreitet,binnen zwei
WochennachEmpfang der ausgebessertenSchuhwaren Festsetzungdes Preises
durch ein Schiedsgericht(§6 der Bekanntmachungüber Preisbeschränkungen
bei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September1916 — Reichs=Gesetzbl.
S. 1077 —) beantragen.

Das Schiedsgerichtprüft auch auf Anrufen der zuständigenBehörde die
auf demAushang (6 3) verzeichnetenPreise nachund bestimmtdie nach§&1 in
Verbindung mit den von der betchtertonmnissionfür Schuhwarenpreiseauf=
gestelltenRichtsätzenangemessenenPreife.

Das Schiedsgerichtentscheidetunter Ausschlußdes Rechtswegs.Seine
Entscheidungist endgültig;sieerfolgt gebühren⸗undstempelfrei.

6 6

Ergibt die Prüfung durchdas SchiedsgerichtdenVerdachteinerstrafbaren
Handlung, so hat der Vorsitzendedes Schiedsgerichtsaußerdemder zuständigen
StaatsanwaltschaftMitteilung zu machen.

87 7

Der vom ReichskanzlerernanntenGutachterkommissionfür Schuhwaren⸗
preise 9 der Bekanntmachungüber Preisbeschränkungenbei Verkäufen von
Schuhwarenvom 28. September1916 — Reichs=Gesetzbl.S. 1077 —) liegt es
ob, allgemeineRichtsätzefür die PreisberechnungbeiAusbesserungenvon Schuh=
waren aufzustellen. Sie hat auch auf Ersuchendes Schiedsgerichtsoder der
zuständigenBehörde sich über die Angemessenheitder Preise im Einzelfalle
gutachtlichzu äußern.

88
Der Reichskanzlerkann Ausnahmenvon denVorschriften dieserVer=

ordnungzulassen. Er erläßt die Ausführungsbestimmungen.

%
Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenodermit Grans bis zu zehn.

tausendMark wird lestraft:
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I!. wer ausgebessertenSchuhwarendennach§9.2vorgeschriebenenVeglel=
scheinnicht beifügt,

wer in demnach§#2 vorgeschriebenenBegleitscheinunrichtige Angaben
macht,oder wer ausgebessertenSchuhwareneinenBegleitscheinbeifügt,
wissend, daß dieserunrichtige Angabenenthält, oder daß die Preis=
angabeerhöhtoder unkenntlichgemachtwordenist,

10

3. wer für Ausbesserungenvon Schuhwaren einen höheren als den in
demBegleitschein angeführtenPreis fordert oder annimmt,

4. wer, nachdemfür eine bestimmteArt von Ausbesserungenvon dem
Schiedsgerichtein angemessenerPreis festgesetztist, Ausbesserungen
gleicher Art mit einem höherenPreise auszeichnetund mit dieser
Auszeichnungzur Ablieferungbringt,

5. wer der Vorschrift des §&3 zuwiderhandelt.

810
Die Verordnungtritt mit dem15.Februar1917 in Kraft. Den Zeit⸗

punkt des Außerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler. ·
Berlin, den25. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5682) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnungüber
PreisbeschränkungenbeiAusbesserungenvon Schuhwarenvom 25. Januar
1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 75). Vom 25. Jannar 1917.

Ar# Grund des § 8 der Verordnung über Preisbeschränkungenbei Aus=
besserungenvon Schuhwaren vom 25. Jannar 1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 75)
wird folgendesbestimmt:

. sl
Die AusführungsbestimmungenzurVerordnung überPreisbeschränkungen

bei Verkäufenvon Schuhwarenvom 28. September1916 (Reichs=Gesetzbl.
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S.:1080)geltenentsprechendfür dieAusführungderVrrordnungüberPreis=
beschränkungenbei Ausbesserungenvon Schuhwarenvom25. Januar 1917.

2

Die Bestimmungentretenmit dem 15. Februar 1917 in Kraft.

Berlin, den25. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Druckhfehlerberichtigung
In der Einleitung der Bekanntmachung,betreffendAusführungs=

bestimmungenzur Verordnung über Preisbeschränkungenbei Verkäufen von
Schuhwarenvom 28. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1080) ist an Stelle
%%u setzen„ 127.

§* Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 18
JInhalt: Bekanntmachung über Kranken=,Unfall- und Invalidenversicherung von Angehörigen feindlicher

Staaten. S. 79.

(Nr. 5683) Bekanntmachung über Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherungvon Ange=
hörigenfeindlicherStaaten. Vom 25. Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des& 3 des Gesetzes,betreffenddieErmächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.,vom4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: —

81
DiejenigenAngehörigenfeindlicherStaaten, welche,ohneKriegsgefangene

zu sein, auf Grund von Maßnahmender deutschenHeeresverwaltungzumZwecke
ihrer Beschäftigungnach Deutschlandgekommenoder überführtworden sind,
werden, soweit sie wegender durch dieseMaßnahmen bedingtenGestalt ihres
Arbeitsverhältnissesnicht als versichertim Sinne derReichsversicherungsordnung
gelten,denVorschriftenderReichsversicherungsordnungüberKranken-undUnfall⸗
versicherungunterstellt.

Für sie geltenauchdas Gesetz,betreffendSicherung der Leistungsfähigkeit
der Krankenkassen,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 337) und & 2 der
Bekanntmachungüber Krankenversicherungund WochenhilfewährenddesKrieges
vom 28. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 49).

82
Soweit Beschäftigteder im & 1 bezeichnetenArt nachdenVorschriftender

Reichsversicherungsordnungüber Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungver=
sicherungspflichtigsein würden, sind sie von dieserVersicherungspflichtbefreit.

. . 83Die Heeresverwaltungkann jederzeitan Stelle des Trägers der Kranken=
oderderUnfallversicherungdas Heilverfahren(Krankenpflege,Krankenhauspflege—
Reichs-Gesetzbl.1917. 18
Ausgegebenzu Berlin den27.Januar 1917.
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Krankenbehandlung,Heilanstaltpflege)übernehmen.Ein solchesHeilverfahrensteht
für die Ansprüchedes VersichertengegendenVersicherungsträgereinement=
sprechendenHeilverfahrendesVersicherungsträgersgleich.

Der Versicherungsträgerhat derHeeresverwaltungdieKostenzu erstatten,
soweitdas Heilverfahrenin eine Jeit fällt, währendderer demVersichertenein
Anspruchauf Leistungendes Versicherungsträgerszusteht. Soweit für dieselbe
Jeit ein Anspruch gegendie Träger der Krankenversicherungund der Unfall=
versicherungbesteht,ist nur der Träger der Unfallversicherungersa

Alsöersa der Kosten für Krankenpstege 182°Nr. 1 derReichsversiche=
rungsordnung)oder Krankenbehandlung(#558 Nr. 1 der Reichsversicherungs=
ordnung)geltendrei Achtel des Grundlohns, nachwelchemsichdas Krankengeld
desVersichertenbestimmtjjedochist für Hilfsmittel, die bei Folgen von Betriebs=
unfällen erforderlichsind, um den Erfolg desHeilberfahrens zu sichernoder die
Folgen der Verletzungzu erleichtern(§&558 Nr. 1 der Reichsversicherungsord=
nung) stetsder wirklicheAuswandzu ersetzen.Ist derVersschertein ein Kranken=
haus (Lazarett)aufsgenommen,so sind außerdemfür denUnterhalt daselbstzwei
Achtel des Grundlohns zu vergüten. Ist kein Grundlohn bestimmt,so gilt als
solcher der wirkliche Arbeitsverdienstdes Versichertenbis 6 Mark für den
Arbeitstag.

Die Heeresverwaltungkann mit den Verficherungsträgernetwas anderes
vereinbaren.

Streitigkeiten über den Ersatzanspruchwerdenim Spruchverfahrennach
der Reichsversicherungsordnungentschieden.

KuappschaftlicheKrankenkassenund Ersatzkassenstehenden Versicherungs=
trägern im Sinne dieserVorschriftengleich.

4
DieseVerordnungtrittam12.Februar1917in Kraft,siewirktfürdas

Gebiet der Unfallversicherungzurück auf Unfälle, die Angehörige feindlicher
Staaten der im & ! bezeichnetenArt seit ihrem Eintritt in die Beschäftigungin
Deutschlanderlittenhaben.

Ansprücheauf folcheBeiträge zur Invalidenversicherung,welchebis zum
12. Februar 1917 für die im #2 bezeichnetenPerfonen noch nicht geleistet
wordensind, dürfen nicht weiter verfolgt werden.

Berlin, den 25. Januar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

###BezugdesMelchs=Gee er###nm###teVolntsisen.
Heransgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbrockerrl.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. I1I535353
Inhalt: Bekanntmachung überdie Vornahmekleiner—— S. 81.

(Nr. 5684) BekanntmachungüberdieVornahmekleinerBiehzaͤhlungen. Vom30.Januar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:*

Vom 1. März 1917 beginnend,ist im DeutschenReichebis auf weiteres
vierteljährlicheine kleineViehzählungvorzunehmen,die sich auf Pferde, Rind=
vieh, Schafe undSchweineerstreckt.Sie erfolgt nachMaßgabedes beiliegenden
Erhebungsmusters,in dem die Angabe des Zählungstags jeweils entsprechend
abzuändernist. [2

Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung
dieserVerordnung. Sie sind befugt,weitergehendeErhebungenanzustellen.

83
Dem KaiserlichenStatistischenAmte ist nach beiliegendemZusammen—

stellungsmusterbis zum 15. Tage nach der Zählung eine nach größeren .

6%
#

waltungsbezirkengeordneteÜbersichtder Jählergebnisseeinzusenden.Der ersten
Einsendungsind die von den BundesstaatenerlassenenAusführungsvorschriften
beizufügen. 4

Wer vorsätzlicheineAnzeige,zu der er auf Grund dieserVerordnungoder
der nach& 2 erlassenenBestimmungenaufgefordertwird, nicht erstattetoder
wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraft;
auch kannVieh, dessenVorhandenseinverschwiegenworden ist, im Urteil für dem
Staate verfallen erklärt werden. 655

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 30. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs=Gesetbl.1917. 19
Ausgegebenzu Berlin den 1. Februar 1916
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Anlage 1

Erhebungsmuster

Diebzählungim DeutschenReicheam 1.März 1917
Staanit:: Gemeindiiiieieieieii ..

Bezire: ˙0 ;;;;; 7U|

Anzugebenist dieZahl des in der Nacht vom 28. Februar zum 1.März 1917 im
raumlichenVerfügungsbereicheinerHaushaltung(sei es auf demGehäfteselbst,im Hause,
Stalle, Scheune,Schuppen,Hofe undGarten, sei es in Außenwerkenoderauf Wiese,Weide,
Feld usw.) vorhandenenViehes nach den untenbezeichnetenGattungenund Abteilungen.
Dabei ist gleichgültig,wer EigentümerdesViehes ist; auf längereZeit eingestelltesVieh
wird wie eigenesbehandelt(wegender von derHeeresverwaltungausgeliehenenPferde siehe
jedochunten). Viehstücke,die vorübergehend(aufReisen,Fuhrenusw.)abwesendsind,sowie
Viehstücke,die im Laufedes 1.März verkauftwerden,sindmit aufzuzeichnen.Dagegenist
Vieh, das im Laufe desJähltags erstgekauftwird oderdas nur zufällig undvorübergehend
anwesendist, nichtmitzuzählen.

Schlächter(Metzger)und Händlerhabenauchdas bei ihnenstehendeoder im Laufe
desJähltags eintreffendeund in derNacht vom 28. Februarzum 1.März 1917 auf dem
Transportegewesene,zumSchlachtenoderVerkaufebestimmteVieh aufzuführen,sofernes
nichtetwaerstam Zähltag gekauftwird.

Bei denPferdensinddieMilitärpferde nichtmitzuzählen.Als Militärpferdegelten
alle zu militärischenZweckengehaltenenPferde, für welcheRationen in Natur oderin Gestalt
von Geldvergütungoder gegenBezahlungaus MagazinenderMilitärverwaltungabgegeben
werden. Auchdie von derHeeresverwaltungausgeliehenenPferde geltenals Militärpferde.
Pferde derLandgendarmeriegeltennichtals Militärpferde.

Als MilchkühegeltenKühe, dieamJählungstageMilch gebenodersichtbartragendsind.
Schafherdensindstetsin derGemeindezu zählen,in der siesichauf Weideoderin

Fütterung,wenn auchnur vorübergehend,befinden,undzwar beiderHaushaltungdesjenigen,
in dessenObhut oderPflege siestehen,auchwennes nichtder Eigentümerist.

In der Nachtvom 28. Februarzum 1.März 1917 sindvorhandengewesen:
I. Pferde (ohneMilitärpferde): . Anzahl

1. unter 3 Jahre alt (einschließlichFohlen).. .. .. . . .. .. .. . . ..
2.3 bis nochnicht5 JahrealtePferdeim ganzen
darunterzurZucht benutzteoderbestimmteStuternn.

3. 5 Jahre alte und älterePferde im ganzen) .... . . . . . . . . ..
darunterzurZuchtbenutzteoderbestimmteStuten.

Gesamtzahl (Summezu I) .

1)AlsfüiisjährigtdniieiiPserdeerstgtlteii,wennihreletztenFohleaersatzzähiiebettitsinReibiiiig
getretensind.
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II. Nindvieh:
1. Kälber unter 3 Monateaat . . . . . . .. -.......
2. Jungvieh:

a) 3 Monate bis nochnicht1 Jahr at . ..
b) 1 Jahr bis nochnicht2 Jahrt alt. . .. . . . . . . . . . . . . ..

3. 2 Jahre alte und aältere:
a) Bullen, Stiere und Ochsen............ . . . . . .. . . ...

Anzahl

darunterMilchkühe

III. Schafe:
1. Schafe und Schaflämmer unter 1 Jahr alllt
2. 1 Jahr alte und ältere Schafee . . . ..

IV. Schweine:
1. Unter 8 Wochenalte Schweine(Ferkell!
2. 8 Wochenbis nochnicht½ Jahr alte Schweinn ..
3. ½⅛bis nochnicht 1 Jahr alte Schwein

Gesamtzahl (Summezu IV)
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Anlage 2

Ergebnisseder Vieh
in

I. Pferde (ohneMilitärpferde)

Vieh⸗ 3Zbis nochnicht 5 Jahrealteund
Staat besitzende unter 5 Jahre alte Pferde ältere Pferde gölber

und größere Ver= Haus. Jahre darunter darunter Pferde unter
. · alt(eiii- · zur Zucht « zur Zucht

waltungsbezirke 14 schließlich im krunhte im btene überhaupt3Monate
oder be= " lt

Fohlen)w stimmte ½ stimmte “
Stuten Stuten

— l —

1 2 3 ils 6 7 8 21
T. !—

1r

zählung am 1. März 1917
(Staat)

II. Rindvieh II. Schafe V. Schweine
2 « - "»1I«"

Jung-sieh «»Jshssksl·« Schafe sWochen.
und 1Jahr Unter (isnoch 1#pbis Jahr

3 Mo. 1Jahr Gulle -Kahe(auuchFürsen,Rindvieh Schaf· alte Schafe s8Wocheni cht i alte Schweine
natebis bisnochei RHPalbinnen)1 über. ämmer und üHber. — JahrB 1 Jahr und über.
nochnicht, nich tiere haupt unter ältere haupt Szweine rs v alte ältere haurr
1 Johr2 Jahre. n im darunter 1 Jahr Schafe (Gerkel)Schweine SchweineSchweine)
— en ; 5alt = ganzen W alt

[0KNNNNNN „ NNNSNNNNSNyNNNNN
1 r 6 "

1 ! 6 "„ | "1 i
« I « l

. . . l , -

"—"H-udezusve»ieiqosokimidiisverminkijsmvievpnapw 2
Herausgegebenim Reichsomt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Geetzblatt
Jahrgang1917

Nür.D20
— — F

Inhalt: Bekanutmachung, betreffendBestimmungenzurAusführungdesGesetzesüberdenvaterländischen
Hilfsdienst. S §5. — Anweisung über das Verfahren bei den auf Grund des Hilfsdienstgesetzes
gebildetenAusschüssen. S. s7.

(Nr. 5685) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
den vaterländischenHilfsdienst. Vom 30. Jannar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des& 19 desGesetzesüber den vaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) mit Justimmung
des vom ReichstaggewähltenAusschussesfolgendeVerordnungerlassen:

*
Wird das Beschäftigungsverhältniseines Hilfsdienstpflichtigendurch den

Arbeitgeberoder mit seinerZustimmungaufgelöst,so hat dieserdemHilfsdienst=
pflichtigenhierübereine Bescheinigung(Abkehrschein)auszustellen.

§r?
Erhebt ein Hilfsdienstpflichtiger,dem der Abkehrscheinverweigertwird,

nicht Beschwerdegemäß§9 Abs. 2 des Gesetzesbei demAusschuß,so kann er
von diesemtrotzdemeine schriftlicheAuskunft darüberverlangen,ob der Betrieb
seinesbisherigenArbeitgebersoderdieOrganisation,beiwelcherer bisherbeschäftigt
war, eine der im 9§2 desGesetzesbezeichnetenStellen ist. Die Auskunft erteilt
der Vorsitzendedes Ausschusses,sofern er nicht hiermit eine andereStelle be=
traut hat.

Ist die Auskunft erteilt, daß derBetrieb des bisherigenArbeitgebersoder
die Organisation,bei welcherder Hilfsdienstpflichtigezuletztbeschäftigtwar, eine
der im & 2 des GesetzesbezeichnetenStellen nicht ist, so darf der Hilfsdienst=
pflichtigein Beschäftigunggenommenwerden.

Durch die Auskunft wird der Entscheidungnach § 4 Abs. 2 und §96
des Gesetzesnicht vorgegriffen.

Abschrift der Auskunft ist dembisherigenArbeitgeberund der zuständigen
Kriegsamtsstellezu übersenden.

83
Jeder Arbeitgeber, der sich weigert, den von dem Hilfsdienstpflichtigen

beantragtenAbkehrschein(8 1) auszustellen, ist verpflichtet, den Hilfsdienst—
Reichs-Gesetzbl.1917. 20

Ausgegebenzu Berlin den2. Februar 1917.
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pflichtigenzu Arbeitsbedingungen,die mindestensnichtungünstiger als die bis=
herigensind, weiterzubeschäftigen. 51

Der Hilfsdienstpflichtige,der von der Beschwerdenach§ 9 Abs.2 des
GesetzesGebrauchmacht, hat das Beschäftigungsverhältnisbis zur Entscheidung
über seineBeschwerdefortzusetzen,es sei denn,daß ihm dieFortsetzungnachden
Umständendes Falles nicht zugemutetwerden kann. Hierüber entscheidetauf
Anruf durchdenArbeitgeberoderArbeitnehmerderVorsitzendedesAusschusses.

—5
Aus demAbtehrscheinemüssenName oder Firma des Arbeitgebersoder

der Organisationsowie Ort, Straße und Hausnummerder Beschäftigungsstelle,
wo der Hilfsdienstpflichtigezuletzt tätig war, sowie die Dauer der letztenBe=
schäftigungersichtlichsein.

Der Abkehrscheinmuß auf einembesonderen,von denArbeitspapierendes
HilfsdienstpflichtigengetrenntenBlatte erteilt werden.

Bei Eingehung eines anderenBeschäftigungsverhältnisseshat der neue
ArbeitgeberdemHilfsdienstpflichtigendenScheinabzunehmen. ·

Die Bestimmungenim Abs.1 bis 3 geltenauchfür dieBescheinigungen
nach Abs. 2 des Gesetzes. 6/6

Die Bescheinigungennach 99 des Gesetzesund nach & 1 dieser Ver=
ordnungsind stempelfrei.Das gleichegilt für die nach82 dieserVerordnung
erteiltenAuskünfte. 87

Das Verfahren vor der Zentralstellebeim Kriegsamt, vor den nach§ 4
Abs.2, &7Abs. 2, 69 Abs.2 des GesetzesgebildetenAusschüssenund vor
denVorsitzendenbietr Ausschüsseist gebühren=und stempelfrei.

18
Auf die Verpflichtungzur Abgabeeines JeugnissesoderGutachtensfinden

im Verfahrenvor denSchlichtungsausschüssendieVorschriftender Jivilprozeß=
ordnungentsprechendeAnwendung.

89
Der VorsitzendederZentralstelleoder einesAusschusseskann Zeugenoder

Sachverständige,die ohnegenügendeEntschuldigungsichnicht oder nicht recht=
zeitig einfindenoder die ihre Aussageunberechtigtverweigern,mit Geldstrafebis
iu einhundertMark bestrafen.

Ebenso kann er einen Beteiligten bestrafen,der ohne genügendeEnt=
schuldigungsichnicht oder nicht rechtzeitigzu einer mündlichenVerhandlungein=
findet,zu welchersein personlichesErscheinenangeordnetist.

Auf EinspruchgegendieFestsetzungeinerStrafe nachAbs.1, 2 entscheidet
die ZentralstelleoderderAusschußendgültig.

10
Diie Zentralstelleund die Ausschüssesind befugt,die Amtsgerichteum die

eidlicheVernehmungvon Zeugenund Sachverständigenzu ersuchen.
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811
Ein Hilfsdienstpflichtiger,der nachEmpfang der besonderenschriftlichen

Aufforderung(857Abs. 2 Satz2 des Gesetzes)bei einer der im §2 des Gesetzes
bezeichnetenStellen Beschäftigungerhält, hat hiervon unverzüglichdemAusschuß,
von demdie Aufforderungergangenist, unter Angabe desArbeitgebersund der
Art der BeschäftigungMitteilung zu machen. Die RichtigkeitdieserAngabehat
der ArbeitgeberdurchseineUnterschriftzu bestätigen.
« Unterläßt der Hilfsdienstpflichtigedie Mitteilung, so kann er vom Vor—
sitzendendes Ausschussesmit Geldstrafe bis zu zwanzigMark bestraftwerden,
wenn er hierauf in demAufforderungsbescheidehingewiesenist.

Dem Aufforderungsbescheidist ein zur Versendungmit derPost geeigneter
Vordruckbeizufügen,der dieMitteilungdernachAbs.1 erforderlichenAngaben
durchAusfüllungermöglicht. 12

Auf dieBeitreibung und dieVerwendungder nachV#9 und 11 verhängten
Geldstrafenfindet die Vorschrift des § 12 der Bekanntmachung,betreffend
Bestimmungenzur Ausführung des Gesetzes“über den vaterländischenHilfsdienst,
vom 21. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1411) Anwendung.

13
Den Arbeitgebernund ihren Vertretern ist untersagt,dieArbeiter oderdie

nach demVersicherungsgesetzefür AngestellteversicherungspflichtigenAngestellten
ihres Betriebs in der Ausübung des Wahlrechts bei den nach§ 11 Abs. 2, 3
des GesetzesvorzunehmendenWahlen zu den Arbeiteraussschüssenoder den
Angestelltenausschüssenoder in der Übernahmeoder Ausübung der Tätigkeitals
Mitglied eines solchenAusschusseszu beschränkenoder sie wegender Übernahme
oder der Art der Ausübung zu benachteiligen.

Arbeitgeberoder ihre Vertreter, die dagegenverstoßen,werdenmit Geld=
strafebis zu dreihundertMark odermit Haft bestraft.

814
Die Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 30. Januar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5686) Anweisungüber das Verfahren bei den auf Grund des Hilfsbienstgesehes
A gebildetenAusschüssen. Vom 30. Jannar 1917.

uf Grund des § 10 des Gesetzesüber den vaterlendischenHilfsdienst vom
5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) wird folgendesbestimmt:

Zuständigist: *
1. im Falle des § 4 Abs. 2 des Gesetzesder Ausschuß (Feststellungs=
ausschuß), in dessen Bezirk der Beruf ausgeübt wird oder die
OrganisationoderderBetrieb oderZweigstellenderselbenihrenSitz haben;

20“
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2. im Falle des 87 Abs.2 des Gesetzesder Ausschuß(Einberufungs.
ausschuß),in dessenBejirk der HilfsdienstpflichtigeseinenWohnsitzhat
oder sichaufhält;

3. im Falle des § 9 Abs. 2 des Gesetzesder Ausschuß (Schlichtungs=
ausschuß),in dessenBezirk das Unternehmenliegt, bei demderHilfs=
dienstpflichtigedie der Beschwerdezugrunde liegendeBeschäftigung
ausübt oder ausgeübthat, und, wenn dieseBeschäftigungan einem
Orte außerhalbdesBezirkesstattfindetoder stattgefundenhat, auchder
Ausschuß,in dessenBezirk dieserOrt liegt.

Kommen Orte außerhalb des DeutschenReichs in Frage, so kann der
Vorsitzendeder Jentralstelleden zuständigenAusschußbestimmen.

2

Ist eine Juständigkeit nach den Vorschriften des V 1 nicht gegeben,so
bestimmtder Vorsitzendeder Jentralstelleden zuständigenAusschuß.

* 3
Erachtet der Vorsitzendedes angegangenenAusschussesdiesenfür unzu=

ständig, so hat er die Sache demvon ihm für zuständigerachtetenAusschuß
zu überweisen.Hält der VorsitzendediesesAusschussesihn gleichfalls für unzu=
ständig,so bestimmtder Vorsitzendeder Zentralstelleden zuständigenAusschuß.

(4
Werdenmehrerean sichzuständigeAusschüsste mit derselbenAugelehenheit

befaßt, und wird eine Einigung über die weitereBehandlungunter ihnen nicht
erzielt, so bestimmtder Vorsitzendeder Zentralstelleden zuständigenAusschuß.

85
Entscheidungenund Anordnungensind nicht aus demGrunde unwirksam,

weil sie von einemörtlich unzuständigenAusschußergangensind.

86
Die Mitglieder der Ausschüsseund der Jentralstelle werdenvor der erst=

maligenAusübungihresAmtes vomVorsitzendendurchHandschlagzur unparteiischen
und gewissenhaftenFührungihres Amtes und zur Verschwiegenheit&9 Abs.1
der Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
den vaterländischenHilfsdienst, vom 21. Dezember1916 — Reichs=Gesetzbl.
S. 1411 —) verpflichtet.

8 ’—

Vorsitzendeund Mitglieder der AusschüssekönnenwegenBesorgnis der
Befangenheitabgelehntwerden,wenn Tatsachenvorliegen, die Mißtrauen gegen
ihre Unparteilichkeitrechtfertigen.

Der Antrag ist ohne weitereszurückzuweisen,wenn eroffensichtlichzum
IweckederVerschleppunggestelltwird.

Andernfalls entscheidetüber die Ablehnungder AusschußnachAnhörung
desAbgelehnten,der an derEntscheidungnichtteilnimmt. Bei Stimmengleichheit
ist seinStellvertreter zuzuziehen.
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88
ZustellungenvonAnordnungennach& 7Abs.2 und 3 desGesetzesundvon

SntscheidungenerfolgendurcheingeschriebenenBrief odergegenBehändigungsschein.

§595
Die Justellung für einenUnteroffizier oder einenGemeinendes aktiven

Heeres oder der aktivenMarine erfolgt an denChef der zunächstvorgesetzten
Kommandobehörde. u0

Eine außerhalbdesDeutschenReichs zu bewirkendeZustellungerfolgtdurch
Vermittlung desKriegsamts.

8 11
ZustellungenanPersonen, die zu einem mobilenTruppenteil oder zur

Besatzungeines in Dienst gestelltenKriegsfahrzeugsgehören, können mittels
Ersuchender vorgesetztenKommandobehördeerfolgen. «

812
Der Vorsitzendebereitetdas Verfahren soweit vor, als es erforderlichist,

um dem Ausschuß oder der Zentralstelle eine schleunigeEntscheidungzu er=
möglichen. Er kann Ermittlungen jeder Art anstellen, insbesondereamtliche
Auskünfte, schriftlicheErklärungen und Sachverständigengutachteneinholen) die
Vorlegung von Geschäftsbüchernund sonstigenUrkunden anordnen; Beteiligte,
ZeugenundSachverständigevor denAusschußoderdie Jentralstelleladenoder
durch ersuchteBehördenuneidlichvernehmenlassen.

Der Vorsitzendedes Schlichtungsausschusseshat Beschwerden,abgesehen
von den Fällen des § 34 Abs. 2, innerhalb einer Woche nach ihrer Anhängig=
machung vor den Ausschußzu bringen, wenn nicht vorher eine Verständigung
erfolgt oder die Beschwerdezurückgezogenwird.

13 .
Hält der Ausschußoder die Zentralstelledie Sache auf Grund der vor—

handenenUnterlagennicht für spruchreif,so beschließensie, welcheder im § 12
bezeichnetenMaßnahmennochgetroffenwerdensollen.

& 14
Die Entscheidungender Ausschüsseoder der Zentralstelle können ohne

mündlicheVerhandlungerfolgen.
Im Verfahrenbei denSchlichtungsausschüssensoll die mündlicheVer=

handlungdie Regel bilden. Der Abkehrscheindarf nur erteilt werden,nachdem
demArbeitgebervon der BeschwerdeKenntnis gegebenist.

Hat der Vorsitzendevon der Anberaumungeiner mündlichenVerhandlung
Abstandgenommen,so kann der Ausschußoder die Zentralstellemit Zweidrittel=
mehrheitbeschließen,daß mündlicheVerhandlungstattzufinden-at.

15
Ist mündlicheVerhandlung angeordnet,so kann die Entscheidungauch

beimAusbleibender zur VerhandlungGeladenenergehen.
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* 16
Die Verhandlungenvor denFeststellungs=unddenEinberufungsausschüssen

und vor der Zentralstellesind nicht öffentlich. «
Die Verhandlungenvor den Schlichtungsausschüssensind öffentlich,sofern

nicht der Ausschußbeschließt,daß die OffentlichkeitwegenwichtigerGründe aus=
geschlossenwird. Das Kriegsamt kann im Interesseder Landesverteidigungfür
einzelneBezirkeden Ausschlußder Offentlichkeitallgemeinanordnen.

Der Vorsitzendekann in allen Fällen einzelnenPersonenden Jutritt zur
Verhandlunggestatten. 17

Die Ausschüsseund die Zentralstellesind befugt, Jeugen und Sach=
verständigeuneidlichzu vernehmen.

Erscheintdie Beeidigungzur Herbeiführungeiner wahrheitsgemäßenAus=
sageerforderlich, so ist das Amtsgerichtum die eidlicheVernehmungzuersuchen.

18
Darüber, ob ein Jeuge oder SachverständigerdieAussage oder das Gut=

achtenzu verweigernberechtigtist, entscheidetin demVerfahren bei den Fest=
stellungs=und Einberufungsausschüssenund bei der Zentralstelle der Ausschuß
oder dieZentralstelle nach den Umständendes Falles, wobei insbesondereauf
nahe verwandtschaftlicheBeziehungensowie auf ein an der zu treffendenEnt=
scheidungbestehendesInteressedes Jeugenoder SachverständigenRücksichtzu
nehmenist. Für das Verfahrenbei denSchlichtungsausschüssengilt die Vor=
schrift des &d der Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung
des Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienst, vom30. Januar 1917 (Reichs=
Gesetzbl.S. 85). 19

Die Ladung der ZeugenundSachverständigengeschiehtunter Hinweis auf
die Folgen des Ausbleibens(&9 der Bekanntmachung,betreffendBestimmungen
zur Ausführung des Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienst, vom 30. Ja=
nuar 1917 — Reichs=Gesetzbl.S. 85 —).

Die LadungeinerdemaktivenHeereoderderaktivenMarineangehörenden
Person des Soldatenstandeserfolgt durchErsuchender Militärbehörde.

*20 .
Auf die Ablehnung von Sachverständigenfindet die Vorschrift des 87

entsprechendeAnwendung. &1 "

Die ZeugenundSachverständigenerhaltenGebühren nachder Gebühren—
ordnung für Zeugen und Sachverständige(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 689 und
1914 S. 214). 522

Beteiligte könnensichin jeder Lage des Verfahrens einesBeistandesund,
sofern nicht ihr persönlichesErscheinenangeordnetist, eines mit schriftlicher
Vollmacht versehenenVertreters bedienen. Beiständeund Vertreter könnendurch
Beschlußdes Ausschusseszurückgewiesenwerden,wennsie das Verfahrendurch
unsachlichesVerhaltenübermäßigerschweren.
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(23
Das persönlicheErscheinender Beteiligten kann angeordnetwerden. Auf

ihre Ladung findet§ 19 Anwendung. ,
124

Wieweit über Verhandlungen,insbesondereüber AussagenvonBeteiligten,
Jeugen und Sachverständigeneine Niederschriftaufzunehmenist, bestimmtder
Ausschußoder die Jentralstelle.

25
Die schriftlich abzufassenden,vom Vorsitzendenzu vollziehendenEnt=

scheidungendes Ausschussesoder der Jentralstellenach§ 4 Abs. 2, § 6 und §#7
Abs. 4 des Gesetzesmüssenenthalten:

1. die Bezeichnungdes Ausschusses,
2. die Namen desVorsitzendenund der bei derEntscheidungmitwirkenden
Mitglieder,

3. eine kurzeSachdarstellungund Begründung. Von derSachdarstellung
und Begründungkannabgesehenwerden,wenn der Antragstelleroder
der Beschwerdeführerhierauf verzichtet.

Nicht in der mündlichenVerhandlung verkündeteEntscheidungensind dem
Antragstellerund nachdemErmessendes Ausschussesoder der Jentralstelleauch
anderenBeteiligten zuzuskellen.Entscheidungenvon grundsätzlicherBedeutungsind
dem Kriegsamt mitzuteilen.

« Die EntscheidungenüberBeschwerdennach99 Abs. 2 desGesetzeswerden,
soweit sie auf mündlicheVerhandlungergehen,im Termin öffentlichverkündet.
Schriftliche AbfassungnachMaßgabedes Abs. 1 findet nur statt, wenn sie von
einemBeteiligten beantragtwird oder der Ausschußsie für erforderlicherachtet.

*(26
Beschwerdennach§96 und 7 Abs.4 desGesetzessind schritlich bei dem

Ausschußanzubringen,dessenEntscheidungangefochtenwird. Der Ausschußist,
erforderlichenfallsnachAnstellungweitererErmittlungen, befugt,der Beschwerde
abzuhelfen. 2

Die Feststellungsausschüssewerdenauf Veranlassungdes Kriegsamts oder
auf schriftlichenAntrag eines Beteiligten tätig. Beteiligt ist, wer an der vom
Ausschußzu treffendenFeststellungein unmittelbares berechtigtesInteressehat.

828
Die Beschwerdesteht im Falle des §&6 Satz1 des GesetzesdemAntrag=

steller,demBerufsauszübenden,demBetriebsinhaberoder der Organisationund,
wenn er es im öffentlichenInteressefür erforderlicherachtet,auch demVor=
sitzendendes Ausschusseszu. 6 22

Einberufungs=und Schlichtungsausschüssesind an die fir ihren Bezirk
ergangenenEntscheidungender Feststellungsausschüsseund der Zentralstelle
gebunden.
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830

Gibt ein Hilfsdienstpflichtiger,ohnedurch eine besondereAufforderungdes
Einberufungsausschussesherangezogenzu sein, seineBeschäftigungunter Nicht=
achtungentgegenstehenderVertragsbedingungenauf, um in den vaterländischen
Hilfsdiensteinzutreten,so kannseinbisherigerArbeitgeberdenVorsitzendendes
zuständigenEinberufungsausschussesbehufsAufrechterhaltungdesBeschäftigungs=
verhältnissesumseineVermittlungangehen.

31
Gegendie besondereschriftlicheAufforderungkönnenderHilfsdienstpflichtige

oder sein bisherigerArbeitgeberbei demAusschuß, von dem die Aufforderung
ergangenist, Vorstellungerheben.

Die Aufforderungist zurückzunehmen,wenn die Auflösung des bisherigen
BeschäftigungsverhältnisseseinenübermäßigenSchadenbereitenwürde, sofern
nicht die Bedürfnissedes Hilfsdienstesüberwiegen. Unter der gleichenVoraus=
setzungkann die Frist aus F. 7 Abs. 3 des Gesetzesverlängert werden. Der
Vorsitzendedes Ausschussesist in diesemFalle berechtigt,einen Vorbescheidzu
erlassen. Gegen diesenVorbescheidkann die Entscheidungdes Ausschussesange=
rufen werden,worauf im Vorbescheidehinzuweisenist.

832
Gegen die Überweisungsteht die Beschwerdesowohl dem Hilfsdienst=

pflichtigenals auchseinemletztenArbeitgeberzu.
(133

Im Verfahren vor den Schlichtungsausschüssensind Beteiligte nur der
Beschwerdeführerund der Arbeitgeber,gegenden die Beschwerdesich richtet.

* 34
Erachtetder SchlichtungsausschußeineBescheinigungnach§ 9 Abs. 1 des

Gesetzes(Abkehrschein)nicht für erforderlich,weil die bisherigeBeschäftigungdes
Beschwerdeführersnicht unter & 2 des Gesetes fiel, so stellt er hierüber eine
Bescheinigungaus (Befreiungsschein).

Diese Bescheinigungkann auch vom Vorsitzendendes Ausschussessofort
nachEingangderBeschwerdeausgestelltwerden. EineAnrufungdesAusschusses
findet hiergegennicht statt. (/ 35 ·

Bei zurückgestelltenWehrpflichtigenhat der Schlichtungsausschußauf Ver=
langender„Nilitärbehörde auch in den Fällen, die nicht bereits auf Grund des
& 9 Abs.2 des Gesetzes vor den Ausschuß gebrachtsind, festzustellen,welche
Gründe zu der Auflösung des Beschäftigungsverhältnissesgeführt haben.

Dabei kann der Ausschußvorschlagen,denWehrpflichtigeneinemanderen
Betriebe zu überweisen. (36

Diese Anweisungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den30. Januar 1917.

Das Kriegsamt
Groener

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Bekanntmachung,betreffendFestsetzungderInlandsverkaufspreisefür bestimmteArten von Kali=
salzen. S. 93. — Bekanntmachung über eine Erhebung der Vorräte an Kartoffeln am
1. März 1917. S. o1. — Verordnung über Hcchstpreisefür Hafer. S. 100.

(Nr. 5687) Bekanntmachung,betreffendFestsetzungder Inlandsverkaufspreisefür bestimmte
Arten von Kalisalzen. Vom 2. Februar 1917.

A= Grund des & 20 Abs.2 des Gesetzesüber den Absatzvon Kalisalzen
vom 25.Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) hat der Bundesratin Abänderung
der durchBekanntmachungvom28. November1910(Zentralbl.für dasDeutsche
Reich S. 666) getroffenenBestimmungenfolgendeFestsetzungender Höchstpreise
für das Inland für die nachbenanntenArten von Kalisalzenbeschlossen:

1. für „Badesalzeund Salze zum Talgschmelzenauf 1/50Mark für den
Doppelzentnermit derMoßgabe,daßbeimBezugevon Badesalzals
Stückgut eineAnfuhrgebührbis zur Station von 0),50Mark für den
Doppelzentnerberechnetwerdendarf,

2. für hochprozentigenCarnallit mit einemMindestgehaltevon 14 vom
Hundert(K.O) zur Darstellung von Magnesiummetallauf 0/112½Mark
für 1 vom Hundert Kali (K.O) im Doppelzentnernebsteiner Aus=
klaubungsgebührvon 1/60Mark für den Doppelzentner.

Berlin, den2. Februar1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

Richter

Reichs-Gesetzbl.1917. « 21
Ausgegebenzu Berlin den5. Februar 1917.
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(Nr. 5688) BekanntmachungübereineErhebungderVorräte an Kartoffeln am 1.März 1917.
Vom 2. Februar1917.

A## Grund der Verordnungüber KriegsmaßnahmenzurSicherungder Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) wird folgendeVerord=
nung erlassen:

1
Am 1. März 1917 findet eineAufnahmeder Vorräte an Kartoffeln statt.

12
Wer mit demBeginne des 1.März 1917 Kartoffeln im Gewahrsamhat,

ist verpflichtet,sie der zuständigenBehördeanzuzeigen,in derenBezirke die Vor=
räte lagern.

Vorräte, die in fremdenSpeichern,Kellern, Schiffsräumenund dergleichen
lagern, sind, vorbehaltlichder Vorschrift im Abs. 3, vom Verfügungsberechtigten
anzuzeigen,auchdann,wenner dieVorrätenichtuntereigenemVerschlussehat.

Vorräte, die sichmit demBeginne des 1. März 1917 unterwegsbefinden,
sind von demEmpfängerunverzüglichnachdemEmpfang anzuzeigen.

Vorräte, die zumVerbrauchim eigenenHaushalt bestimmtsind, sind nur
anzuzeigen,wenn sie 20 Pfund übersteigen.Die Landeszentralbehördensind er=
mächtigt,die Erhebungauchauf geringereMengenzu erstrecken.

Vorräte im Gewahrsamvon Gemeindenoder sonstigenöffentlichrechtlichen
Körperschaftenund Verbändensind gleichfalls anzuzeigen.

Die vorhandenenVorräte sind nachJentnern und Pfund anzugeben.

3
Die Anzeigepflichterstrecktsich nicht auf Vorräte, die im Eigentume

desReichs, einesBundesstaatsoderElsaß=Lothringens,insbesondereeinerHeeres=
verwaltungoder der Marineverwaltungstehen.

* 4

Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise.Die Ausführung der
Erhebungliegt denGemeindebehördenob. Bei derErhebungsinddieals Anlagen!

hinsichtlichdes Inhalts maßgebend.Die Landeszentralbehördenkönnenan Stelle
der Anzeige (Anlage1) andereMuster (Ortslisten, Hauslisten)vorschreibenoder
zulassen.
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85
Die HerstellungundVersendungderDrucksachenerfolgt durchdie mit der

VorbereitungderErhebungbetrautenLandesbehörden.Die durchdieHerstellung
und Versendungder DrucksachenentstehendenKostenwerdenden Landesbehörden
ersetzt.

* 6
Die Anzeige& 2) ist der zuständigenGemeindebehördeam 1. März 1917

zu erstatten. Die GemeindebehördekanndieAnzeigendurchAbholung einsammeln.
Sie hat das Ergebnisder AnzeigenüberdenGesamtvorratunverzüglichaufzu=
rechnenund demKommunalverbande,sofernsie ihn nicht selbstvertritt, bis
zum 4. März 1917 Drahtanzeigezu erstatten. .

Die Kommunalverbändehabeneine vorläufigeZusammenstellungüber das
Ergebnis der Anzeigenzu fertigenund den zuständigenLandes=oderProvinzial=
kartoffelstellenbis zum 7. März 1917 Drahtanzeigeüber das Ergebnis im
Kommunalverbandezu erstatten. Diese haben unverzüglichdas Ergebnis der
vorläufigenAnzeigenderKommunalverbändeihresAmtsbereichszusammenzustellen
und derReichskartoffelstellein Berlin Drahtanzeigedarüberbis zum10.März 1917
zu erstatten. ,

87
Die Kommunalverbändesind verpflichtet,bis zum 15. März 1917 eine

Nachprüfungder ErhebungdurchBeamte oder beeidigteVertrauensleutevorzu=
nehmenund das berichtigteErgebnis den zuständigenLandes- oder Provinzial=
kartoffelstellenunter Vorlage einer nachOrtschaftengeordnetenJusammenstellung
für den Kommunalverband(Anlage2) zu melden. Die Landes-undProvinzial=
kartoffelstellenhabender Reichskartoffelstelleeine nachKommunalverbändenihres
BezirkesgeordneteNachweisungüber dieKartoffelvorrätebis zum 20. März 1917
einzureichen Sie haben sich an der Nachprüfungder Vorratserhebungdurch
EntsendungvonSachverständigenzu beteiligen.Die hierdurchentstehendenKosten
werdenden Landesbehördenerstattet.

88 « -
DiezuständigeGemeindebehördcunddievonihrodervoinKoininunali

verbandegemäßs7beauftragtenPersonensindbcfugt,znrErmittlungrichtiger
Angaben Vorrats= und Betriebsräume oder sonstigeAufbewahrungsorte,wo
Kartoffelvorrätezu vermutensind, zu durchsuchenund dieBücher undGeschäfts=
papiere der zur AnzeigeVerpflichteteneinzusehen.

*9
Die Landeszentralbehördenerlassendie zur Ausführung der Erhebunger=

forderlichenAnordnungenundBekanntmachungen.
21“
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810
Wer vorsätzlichdie Angaben, zu denener auf Grund dieserVerordnung

verpflichtetist, nicht in der gesetztenFrist erstattetoder unrichtigeoder unvoll=
ständigeAngaben macht oder der Vorschrift im & 8 zuwider die Durchsuchung
oder dieEinsichtderGeschäftspapiereoderBücher verweigert,wird mit Gefängnis
bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark odermit einer
dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe könnenVorräte, die verschwiegen
wordensind,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob siedemAnmeldepflichtigen
gehörenoder nicht.

Wer fahrlässigdieAngaben,zu denener auf Grund dieserVerordnung
verpflichtetist, nicht in der gesetztenFrist erstattetoder unrichtigeoder unvoll=
ständigeAngabenmacht,wird mit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

11
Mit JZustimmungdes Präsidentendes Kriegsernährungsamtskann in

Bundesstaaten,in denendie LandeszentralbehördebereitseineBestandsaufnahme
im Monat Februar 1917 angeordnethat, von der Bestandsaufnahmeam
1. März 1917 abgesehenwerden.

Die Vorschriftenim &7 findenauchauf die von derLandeszentralbehörde
angeordneteBestandsaufnahmeAnwendung.

7112
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den2. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich "
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(VorAusfüllungistdieErlãuterungdurchzulesen) Anlagen

Erhebung der Kartoffelvorrüte am 1.März 1917

Asesg=
des .... · (Name), .. «(Stand)
in (Wohnory, ........ (Straße und Nr.)
1. Mit Segim des1.Mn 1917 befandensch bei mir Zentner Pfund

Kartoffeln
Zentner Pfund

davonbefandensich in Kellern und sonstigenLagerräuimen:: ——
in. . (Anzahl)Mieen í,

2. Von den angegebenenKartoffelmengensind
a) zum Verbrauche für den Anzeigepstichtigenuunddseine Wirt.Ne Hfund
schaftsongehöripeninsgesamt. . (Anzahl)
Personenfuͤr 140Tage erforderlich....................................

b)alsSaatgutfur liaAnbauflacheerforderlich
c)alsSaatgutan diezuständigeBehörde(Landwirtschafts=
kammerusw.)verkauiuiuiuiuit: ——

4) für die eigenenBrennereiendesAnzeigepflichtigenzumVer=
brauchefreigegeben

g.)zummenschlichenGenußungeeiggtt ..
Summen2a besel.

3. (Nur vomKartoffelerzeugerauszufüllen) Hektar
MeineAnbauflächean Kartoffelnim Jahre 1916 betrng ...

Angebautwarenmit folgendenSorten Hekkar s
3.B(Wohltinan).................................... .

(Visniarck)..........·.....·.........·............
(Magiium bonum).................................

znsammeii ...,.. .
Geerntet habe ich (Anzahl) 5 *n* zuse. ZSintner (Inhalt),

b) Sack“) zuse . Zentner (Inhalt)
insgesant. ZientnerKartoffeln.

Ich habehiervoneingemietetin [(Anzahl) Mieten Zeintner,
in Kellen ... Zentner.

Ich versicherehiermit,daß vorstehendeAngabennachbestemWissenundCewissengemachtsind.
.........»......... ..(Ort),aniMar31917.

(Unterschriit) «

Für größereBetriebe sind die Angaben nach Kasten (a), für kleinerenach Säcken (b) zu machen.
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Anleitung zur Ausfüllung der Anzeige

2. Februar1917 übereineErhebungder Vorräte an Kartoffeln.

1.März 1917 in Gewahrsam(z.B. Kellern,Mieten,Lagerräumenusw.)hat. Vorräte,
die zumVerbrauchim eigenenHaushalt bestimmtsind, sindnur anzuzeigen,wennsie
20 Mund übersteigen;in diesemFalle ist der ganzeVorrat anzugeben.Die Angabe
hat in der Gemeindezu erfolgen,in der sichdie Vorräte am 1.März 1917 tatsächlich
befinden.
Vorräte, die in fremdenSpeichern,Kellern,Schiffsräumenunddergleichenlagern,sind
vom Verfügungsberechtigtenanzugeben;auchdann, wenn er die Vorräte nichtunter
eigenemVerschlussehat.

EmpfängerunverzüglichnachdemEmpfanganzuzeigen.
Die von der Reichskartoffelstelle,den Candes- (PBrovinzial.)Kartoffelstellen oder vom
KommunalverbandebeauftragtenBeamtensindbefugt,zurErmittlungrichtigerAngaben
Vorrats- und Betriebsräume oder sonstigeAufbewahrungsorte, wo Kartoffelvorräte zu
vermutensind, zu durchsuchenund die Bücher und Geschäftspapiereder zur Anzeige
Verpflichteteneinzusehen.

unvollständigeAngaben macht,oderdie Durchsuchungoderdie Einsichtder Geschäfts=
papiere oderBücher verweigert,wird mit Gefängnis und mit Geldstrafeoder mit einer
dieserStrafen bestraft)nebender Strafe könnenbei vorsätzlicherZuwiderhandlung
Vorräte,die verschwiegenwordensind,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob siedem
Anmeldepflichtigengehörenodernicht.
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(Seite1) Anlage 2

Kommunalverband

Oesamtanbauftäche“an gartoffeln imdahre w66:
ha (d.s. Morgen)

Volkszählungvom 1. Dezember1916

„ DNVersonen.

Personen.

Von den angegebenenKartoffelmengensind
a) als Saatgut zur eigenenBestellung der Anzeige=
pflichtigenbesit .. ..

b) als Saatgut an die zuständigeBehörde (Landwirt=
schaftskammerusw.)verkauuüßt . . . . . . ...

nochzumVerbrauchefreigegeben
d) zur menschlichenErnährung ungeeiggnt . ...

Summe von a bis 1

(Seite 2)

Zentner
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(Nr. 5689) VerordnungüberHöchstpreisefür Hafer. Vom 2. Februar 1917.

A.# Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401) wird folgendeVer=
ordnungerlassen:

Artikel 1
&1 der Verordnung über Hochstpreisefür Hafer vom 24. Juli 1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 826) in der Fassungder Verordnungenvom 18.September,
26. Oktober und 4. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1048, 1199, 1327)
erhält folgendeFassung:

Der Preis für die Tonne inländischenHafers darf beim Verkaufe durch
den Erzeuger, soweit zwischendem 31. Januar 1917 und dem 1. Mai 1917
geliefert wird, zweihundertundsiebzigMark, soweit nach dem30. April 1917
geliefertwird, zweihundertundfünfzigMark nicht übersteigen.

Der bis zum 31. Januar 1917 gültig gewesenePreis von zweihundert=
undachtzigMark für die Tonne darf für Lieferungen,die nachdem 31. Januar
1917 erfolgen,derPreis von zweihundertundsiebzigMark darf für Lieferungen,
die nachdem30. April 1917 erfolgen,von derHeeresverwaltungauf Antrag
auchnochbezahltwerden,wenndie AblieferungoderVerladungdes rechtzeitig
ausgedroschenenHafers aus Gründen, die der Lieferungspflichtigenicht zu
vertretenhat und die außerhalbseinesBetriebs liegen, bis zu den bezeichneten
Zeitpunktennicht hat erfolgenkönnen. Der Antrag muß im ersterenFalle bis
zum 28. Februar 1917 einschließlich,im letzterenFalle bis zum 31. Mai 1917
einschließlich,bei denEmpfangsstellengestelltwerden. Über alle Streitigkeiten
wegender Jahlung des Preises entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeend=
gültig. Als höhereVerwaltungsbehördegilt die auf Grund des § 24 der Ver=
ordnungüber Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (eichs=Gesetzbl.
S. 811) bestimmteBehörde.

Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den2. Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblates vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Rr.v23a
Juhalt: Bekanntmachung über die Verwendung von Rüben bei derBereitung von Roggenbrot S 101

(Nr. 5690) Bekanntmachungüber die Verwendungvon Rüben bei der Bereitung von
Roggenbrot. Vom 5. Februar 1917.

A Grund des § 5 der Verordnungüber die Bereitung von Backwarevom
26. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 413) und der Verordnung zur Anderung
dieser Verordnung über die Bereitung von Backware vom 18. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 68) in Verbindung mit 9 1 der Bekanntmachungüber die
Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 402) wird bestimmt:

* 1
Jur Bereitung von Roggenbrot könnenstatt Kartoffel Rüben, mit Aus=

nahmevon Juckerrüben,verwendetwerden. Dabei entsprechenhundertGewichts=
teile TrockenrübenhundertGewichtsteilenKartoffelflockenund hundertGewichts=
teile frischerRüben fünfzig Gewichtsteileng quetschterodergeriebenerKartoffeln.

12
Diese Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 5. Februar 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts
von Batoeki

Den Bezug desNeichs=Gesenzblat vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs.Gesetbl.1917. 22
Ausgegebenzu Berlin den7. Februar 1917.
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Reichs—Geseztlat
Jahrgaug1917

Nr. 23
Inha##: Bekanntma 4 ung, —— die — des—— gegen— S. 103.

— Bekanntmachung über Kartoffeln. S. 104.

(Kr. 5691) Bekanntmachung,betreffenddie StundungsvorschriftdesJahlungsverbotsgegen
Rußland. Vom 3. Februar1917.

A.- Grund des Artikel 3 der Bekanntmachung,betreffenddie Stundungsvor=
schriftender Jahlungsverbotegegendas feindlicheAusland, vom 17. Januar
1917 eichs=-Gesetzbl.S. 51) wird hiermit eineAusnahmevon der Stundungs=
vorschrift des &2 der Verordnung, betreffendJahlungsverbot gegenEngland,
vom 30.September1914 (Neichs=Gesetzbl.S. 421) und desArtikel1 derBe=
kanntmachung,betreffendJahlungsverbotgegenRußland, vom 19.November1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 479) für folgendeFälle bewilligt:

1. wenn der Ansprucheiner natürlichenPerson zusteht,die in dengegen=
wärtigenGebietendesGeneralgonvernementsWarschauoder des k. u. k.
Militär=Generalgouvernementsin Lublin ihren Wohnsitzund in diesen
Gebietenoder im Inland ihren gegenwärtigenAufenthalt hat;

2. wenn der Ansprucheiner juristischenPerson zusteht,die in den gegen=
wärtigenGebietendesGeneralgouvernementsWarschauoder des k.u. k.
Militär=Generalgouvernementsin Lublin ihren Sitz und in diesen
Gebietenoder im Inland ihre gegenwärtigeVerwaltung hat.

Die Stundungendetmit demAblaufeinesMonats,nachdemderSchuldner
zur Leistungaufgefordertist.

Die Ausnahmebewilligunggilt nichtfür Forderungen,die einenatürliche
oder juristischePerson der bezeichnetenArt erst nachder Erklärung des Kriegs=
wustandeszwischendem DeutschenReiche und Rußland von einemDritten er=
worbenhat.

Berlin, den3. Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
" Dr. Helfferich

Reichs=Gesetzbl.1917. - 23

Ausgegebenzu Berlin den8. Februar 1917.
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(Nr. 5692) BekanntmachungüberKartoffeln. Vom 7. Februar 1917.

Auf Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel I
Die 98 1 und 2 der Bekanntmachungüber Kartoffelnvom 1. Dezember

1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1314)erhaltenfolgendeFassung:

1
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerungmit Speisekartoffeln(( 2

der Bekanntmachungüber die Kartoffelversorgungvom 26. Juni 1916, Reichs=
Gesetzbl.S. 590) hat nach dem Grundsatz zu erfolgen, daß der Kartoffel=
erzeuger bis zum 20. Juli 1917 auf den Tag und Kopf 1 Pfund Kartoffeln
seinerErnte für sich und für jedenAngehörigenseinerWirtschaftverwendendarf.
Im übrigen wird der Tageskopfsatzbis zum 20. Juli 1917 auf hochstens
*¾Pfund Kartoffeln mit der Maßgabe festgesetzt,daß der Schwerarbeitereine
täglicheZulage bis: Pfund erhält. Die Vorschriften über den Ersatz eines
Teiles der Kartoffelmengendurch Kohlrüben (Bekanntmachungüber Kohlrüben
vom 1. Dezember1916, Reichs=Gesetzbl.S. 1316) bleibenunberührt.

12
Kartoffeln,Kartoffelstärke,KartoffelstärkemehlsowieErzeugnissederKartoffel=

trocknereidürfen, vorbehaltlichder Vorschrift im Abs. 2, nicht verfüttertwerden.
Der Kommunalverbandkann gestatten,daßKartoffeln, die sichnachweislich

zur menschlichenErnährung nicht eignen und einer Trockenanlageoder einem
Fabrikbetriebezur Verarbeitungnicht zugeführtwerdenkönnen,an Schweineund
Federviehund, soweit die Verfütterung an solcheTiere nicht möglich ist, auch
an andereTiere verfüttert werden.

Artikel II
DieseVerordnungtritt mit dem10.Februar1917 in Kraft.
Berlin, den 7. Februar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern, — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsGesehblatt
Jahrgang1917

Nr. 24
Inhalt: Bekanntmachung über den Zahlungsverkehrmit dem Ausland. S. 105. — Bekannt⸗

machung über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland. S 109. — Bekanntmachung über
Preisbeschränkungendei Verkäufen von Spinnstoffen, Garnen und Fäden. S. 111. — Bekännt—
machung über Kettenhandel inTexti ien und Textilersatzstoffen.S. 112. — Bekanntmachung
zum Schutzevon Kriegsflüchtlingen. S. 113. — Bekanntmachung, betreffenddie Entschädigung.
für Verhaftung oder Aufenthaltsbeschränkungauf Grund des Kriegszustandesund desBelagerungs.
zustandes. S. 116. — Bekanntmachung über Goldpreise. S. 117. — Bekauntmachung,
betreffendJollerleichterungenfür Arbeitserzeugnisseder in der Schweiz untergebrachtendeutschen
Gesangenen.S. 110.— Bekanntmachung,betreffendAnwendungderVertragszollsätze.S. 220.

(Nr. 5693) Bekanntmachungüber den Zahlungsverkehr mit dem Ausland. Vom 8. Je=
bruar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Jahlungsmittel und Forderungen,die auf ausländischeWährung lauten,

dürfen nur bei den vom ReichskanzlerbestimmtenPersonen und Firmen
(Devisenstellen)gekauft oder gegenJahlungsmittel oder Forderungenin anderer
Währung umgetauschtwerden. Jahlungsmittel der bezeichnetenArt dürfen auch
darlehnsweisenur bei einer Devisenstelleerworbenwerden.

Über Jahlungsmittel, Forderungen und Kredite, die auf ausländische
Währung lauten, darf ohneEinwilligung der Reichsbanknur zugunsteneiner
Devisenstelleverfügt werden) als Verfügung ist es auch anzusehen,wenn zur
Zahlung an einen Dritten angewiesenwird. Die Einziehung darf ohneEin=
willigung der Reichsbanknur durch eine Devisenstelleerfolgen. Die bei einer
DevisenstelleerworbenenJahlungsmittel und Forderungen sowie die durch sie
beschafftenKredite dürfen zu den Jwecken, zu denen der Erwerb oder die
Beschaffungerfolgt ist, ohnedie vorstehendenBeschränkungenverwendetwerden.

Die Geschäftemit den Devisenstellenkönnenauch durch Kommissionäre
vermitteltwerden;der Selbsteintritt ist ausgeschlossen.

(2
Als Jahlungsmittel im Sinne dieserVerordnunggeltenaußerGeldsorten,

Papiergeld,BanknotenunddergleichenauchAuszahlungen,Anweisungen,Schecksund
Meichs=Gesehbl.1917. 21
Ausgegeben zu Berlin den9. Februar 1917.

—
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Wechsel. Forderungen im Sinne dieser Verordnung sind Geldforderungen,es
sei denn; daß sie zu denZahlungsmittelngehörenoder in Wertpapieren,dienach
der Auffassungdes Verkehrs als Effektenangesehenwerden,oder in Zins=oder
Gewinnanteilscheinenzu solchenEffektenverbrieft sind. Als Kredit im Sinne
des & 1 ist der Geldbetraganzusehen,bis zu welchemeine Person oder Firma
der Verfügung einer anderenzu entsprechenbereit ist oderentspricht,ohneRück=
sichtdarauf, ob der letzterengegendie erstereeine Geldforderungzusteht.

Dänemark,Norwegen und Schweden,sowie die Länder der lateinischen
Münzunion geltenuntereinanderals LänderverschiedenerWährung.

Auf ReichswährunglautendeZahlungsmittel dürfen nur mit Einwilligung
der ReichsbanknachdemAusland versendetoder überbrachtwerden.

Verbindlichkeitenin Reichs=oder ausländischerWährung dürfen gegenüber
einer im Ausland ansässigenPerson oder Firma zumSweckedes Erwerbes von
Waren oder Wertpapieren,vonKostbarkeiten,Kunst=undLuxusgegenständenjeder
Art, von Grundstückenund Schiffen nur mit Einwilligung der Reichsbankein=
gegangenwerden. Auch im Wegedes TauschesgegenWertpapiere,insbesondere
auchgegenZins=oderGewinnanteilscheinedürfen Gegenständeder vorbezeichneten
Art bei einer im Ausland ansässigenPerson oder Firma nur mit Einwilligung
der Reichsbankerworbenwerden.

Einer im Ausland ansässigenPerson oder Firma darf ein auf Reichs=
währung lautenderKredit nur mit Einwilligung der Reichsbank eingeräumt
werden. Der Einwilligung unterliegt nicht die Verlängerung bereitsvor dem
InkrafttretendieserVerordnungeingeräumterKredite.

Ülber Forderungen in Reichswährunggegeneine im Ausland ansässige
Person oder Firma darf nur mit Einwilligung der Reichsbankverfügt werden.
Als Verfügung ist es auch anzuschen,wenn der Verpflichteteangewiesenwird,
an einenDritten Jahlung zu leisten. Zur Einziehungbedarfes derEinwilligung
der Reichsbanknicht.

Eine Person gilt im Sinne der Abs.2 bis 4 als im Ausland ansässig,
wenn sie dort ihren Wohnsitz,Sitz oder dauerndenAufenthalt hat. Bei Firmen
ist maßgebend,ob diejenigeHaupt=oderIweigniederlassung,derenBetrieb im
einzelnenFalle in Frage steht,im Ausland liegt.

*4
Jahlungsmittel, die auf ausländischeWährung lauten, Forderungengegen

das verbündeteund neutraleAusland in Reichs=oder ausländischerWährung,
sowiedie einer im Ausland ansässigenPerson oder Firma eingeräumtenKredite
in Reichswährung sind nach Maßgabe der vom Reichskanzlerzu erlassenden
Vorschriftenanzumelden.
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Auf Erfordernder vomReichskanzlermit der Entgegennahmeder An=
meldungenbeauftragtenStellen ist jedermannverpflichtet,binnen einer von der
AnmeldestellefestzusetzendenFrist eine Erklärung darüber abzugeben,ob die
Voraussetzungender Anmeldepflichtvorliegen, sowie eine abgegebeneErklärung
durchnähereAuskünftezu ergänzen. .

Die mit der Entgegennahmeoder Bearbeitung der Anmeldung befaßten
Personensindverpflichtet,überdie ausAnlaß derAnmeldungzu ihrerKenntnis
gelangtenVerhältnisseVerschwiegenheitzu beobachten.

85
Der Reichskanzlerkannanordnen,daß der Reichsbankauf ihr Verlangen

die im & 1 bezeichnetenJZahlungsmittelund ForderungengegenErstattung des
Wertes in Mark zumTageskursezuübertragen sind. Die Anordnung wird im
Reichs-Gesetzblattbekanntgemacht.

Der Reichskanzlerkann Ausführungsvorschriftenerlassen, insbesondere
bestimmen,wie die Übertragungzu geschehenhat, wenn sie nicht freiwillig vor=
genommenwird.

Er kann ferner bestimmen,daß Zuwiderhandlungenmit Geldstrafebis zu
eintausendfünfhundertMark odermit Gefängnisbis zu dreiMonatenbestraft
werden.

6
Die auf Grund bes &1 getroffeneBestimmung der Devisenstellenwird

im Reichsanzeigerbekanntgemacht.Sie kann zurückgenommenwerden;dieRück=
nahmewird in gleicherWeiseveröffentlicht.

Bis auf weiteresbleibt die Bekanntmachungdes Reichskanzlersvom
22. Januar 1916 (Reichsanzeigervom 22. Januar 1916 Nr. 18) maßgebend.

87
Der Kurs, zu demdie Devisenstellenkaufenund verkaufen,wird mit

ZustimmungderReichsbankfestgesetzt.

88
Wer Zahlungsmitteloder ForderungenerworbenoderüberZahlungsmittel,

ForderungenoderKrediteverfügt hat & 1 Abs.1, 2), ist auf Erfordernder
ReichsbankoderderDevisenstellenverpflichtet,derReichsbanküberInhalt und
Iweck desGeschäftswahrheitsgemäßAuskunft zu erteilenund dieNachweisevor=
zulegen. Die Verpflichtungtrifft in denFällen des & 1 Abs.3 denKommittenten
und den Kommissionär.

In gleicherWeise ist auf Erfordern der Reichsbankzur Auskunfterteilung
und zur Vorlegung der Nachweiseverpflichtet,wer die im §&3 bezeichneten
Geschäftevorgenommenhat.

24-
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89.
Der Reichskanzlerkann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver=

ordnungzulassen. -
- 810 .

Mit Geldstrafevon einhundertMark bis zu fünfzigtausendMark undmit
Gefängnis bis zu einemJahre odermit einer dieserStrafen wird, sofernnicht
nachanderenStrafgesetzeneine höhereStrafe angedrohtist, bestraft:

1. wer es unternimmt,denVorschriftender 81 oder3 zuwiderzuhandeln,
2. wer, um Zahlungsmittel oder Forderungenbei einer Devisenstellezu
erwerbenoder um die nachden 881,3erforderliche Einwilligung der
Reichsbank zu erlangen, über den Inhalt und Jweck des Geschäfts
unrichtigeAngabenmacht.

Neben der Strafe könnendie Vermögenswerte,auf welchesichdie straf=
bare Handlung bezieht,imUrteil für demStaate verfallen erklärt werden.

WegenderZuwiderhandlungkanneinDeutscherauchdannverfolgtwerden,
wennersie innerhalbeinesinländischenGeschäftsbetriebsim Ausland begangenhat.

11
Mit Geldstrafebis zueintausendfünfhundertMark odermit Gefängnis bis

zu drei Monaten wird bestraft:
1. wer vorsätzlichden gemäß§94 Abs. 1 ergehendenAnordnungendes
Reichskanzlersüber die Anmeldung oder einer gemäß§ 4 Absl.2
ergehendenAufforderungnicht odernicht innerhalbder vorgeschriebenen
Frist nachkommt, ·
wer bei der Anmeldung oder der nach § 4 Abs. 2 abzugebenden
Erklärung oder Auskunft wissentlichunvollständigeoder unrichtige
Angabenmacht,

3. wer den Vorschriftendes § 8 zuwiderhandelt,
4. wer denVorschriftendes§ 4 Abs. 3 zuwiderVerschwiegenheitnicht
beoobachtet.
Im Falle der Nr. 4 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein.

18

*W12
Die Verordnung tritt am 9. Februar 1917 in Kraft; sie tritt an die

Stelle der Verordnungvom 20. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 49).
Der Reichskanzlerbestimmtden ZJeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den8. Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr.5694) BekanntmachungüberdenJahlungsverkehrmit demAusland. Vom8.Februar1917.

A-. Grund des &der Verordnung über den Zahlungsverkehrmit dem
Ausland vom8. Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 105) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Bei allen Personenund Firmen, die gewerbsmäßigGeldwechslergeschäfte

betreiben(Geldwechsler),dürfen
1. deutscheGeldsorten,Reichskassenscheine,BanknotenundDarlehnskassen=
scheinegegenausländischeGeldsorten,Papiergeld, Banknotenund der=
gleichen,

2. ausländischeGeldsorten,Papiergeld, Banknotenunddergleichengegen
deutscheGeldsorten, Reichskassenscheine,Banknoten und Darlehns=
bkassenscheine .

Zug um Zug umgewechseltwerden. Der Gesamtbetragder für Rechnungeiner
und derselbenPerson oder Firma bei einen oder mehrerenGeldwechslerninner⸗
halb einesKalendertagsvorgenommenenGeldumwechslungendarf eintausendMark
nicht überschreiten.

Aber die auf Grund des Abs. 1 Ziffer 2 erworbenenausländischen
Zahlungsmittel darf im Ausland innerhalb eines Kalendermonats bis zum
Betrage von eintausendMark verfügt werden.

Auf denVerkehrzwischenGeldwechslernfindetderAbs.1 keineAnwendung.

Artikel 2
Ohne Einwilligung der Reichsbankist gestattet,innerhalb einesKalender=

tags im Gesamtbetragevon höchstenseintausendMark, jedochinnerhalb eines
Kalendermonatsnicht über den Gesamtbetragvon dreitausendMark hinaus

deutscheGeldsorten,Reichskassenscheine,BanknotenundDarlehnskassen=
scheinenach demAusland zu überbringenoder überbringenzu lassen

23. zugunsteneiner und derselbenim Ausland ansässigenPerson oderFirma
auf ReichswährunglautendeJahlungsmittel zu versendenoder ver=
sendenzu lassen)

3. gegenübereinerund derselbenim Ausland ansässigenPersonoderFirma
zumZweckedesErwerbes vonWaren Verbindlichkeitenin Reichs- oder
ausländischerWährung einzugehenoder bei einer solchenPerson oder
Firma Waren im Wege des TauschesgegenJins= oderGewinnanteil=
scheinezu erwerben;

4. überForderungengegeneine und dieselbeim Ausland ansässigePerson
oderFirma zu verfügen,insbesondereauchsie einzuziehen,soweitnicht
die Einziehungschonnach& 3 Abs. 4 der Verordnung gestattetist.
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Artikel 3
Die Ermittlung des Wertes von Beträgen in ausländischerWährung im

Sinne dieserBekanntmachungerfolgt gemäß& 2 der Ausführungsbestimmungen
zum Wechselstempelgesetze(Zentralblatt für das DeutscheReich 1909 S. 402).

Artikel 4
Reichs=undunmittelbareStaatsbehördenbedürfender im & 1 Abs. 2 und

& 3 Abs. 1 der Verordnung vorgeschriebenenEinwilligung der Reichsbanknicht.

Artikel 5
Die Vorschriftendes § 1 Abs. 2 und des&3 Abs.1, 2, 4 derVerordnung

findenkeineAnwendung,soweitdieVerfügung, dieVersendungoderÜberbringung
oder die Eingehungder Verbindlichkeitlediglichden Erwerb von Proviant, Heiz=
oder Betriebsstoffenfür den eigenenBedarf eines Schiffes für die Dauer einer
Reise oder die BezahlungnotwendigerAusbesserungeneinesSchiffes bezweckt.

Artikel 6
Die Vorschrift des §3 Abs. 2 der Verordnung findet auf den Erwerb

von Schuldverschreibungen,Schuldbuchforderungenund Schatzanweisungender
Kriegsanleihendes DeutschenReichs keineAnwendung.

Artikel 7
Es ist unbeschränktzulässig,

1. belgischeGeldsortenund BanknotensowieAuszahlungen,Anweisungen,
SchecksundWechselin belgischerWährungauf Belgienund Forderungen
in belgischerWährunggegenin BelgienansässigePersonenoderFirmen
gegenJahlungsmittel oderForderungenin deutscherWährung Mkaufen
oder umzutanschen,

2. ÜüberbelgischeGeldsortenund Banknoten sowie über Auszahlungen,
Anweisungen,Schecksund Wechselin belgischerWährung auf Belgien
und über Forderungen in belgischerWährung gegenin Belgien an=
sässigePersonenoderFirmen sowieüberKreditein belgischerWährung
bei solchenPersonen oder Firmen zum Zweckedes Erwerbes von
ZahlungsmittelnoderForderungenin deutscherWährungoderzugunsten

einer Person oder Firma, die im Inland oder in Belgien oder in
Luxemburgansässigist, zu verfügen.

GegenüberBelgien und Luxemburg findet der § 3 Abs. 1 und 3
der VerordnungkeineAnwendung;der Abs. 2 findet insoweit leine Anwendung,
als es sichum den Erwerb von Waren handelt.
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Über Forderungenin Reichswährunggegeneinein BelgienoderLuxemburg

ansässigePerson oder Firma darf zugunsteneiner Person oder Firma, die im
Auslandoderin Belgien oderin Luxemburgansässigist, ohneEinwilligungder
Reichsbankverfügt werden.

Unter Belgien im Sinne der Abs.1 bis 3 sind die von dendeutschen
Truppen besetztenGebieteBelgiens zu verstehen.

Artikel 8
Auf den Postanweisungs.,Postscheck=,Postnachnahme=und Postauftrags=

verkehrfindendie Vorschriftender Verordnung keineAnwendung.

Artikel 9
Die Bekanntmachungtritt am 9. Februar 1917 in Kraft. Gleichzeitig

tritt die Bekanntmachung,betreffendden Handel mit ausländischenJahlungs=
mitteln, vom 22. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 53) außer Kraft.

Brrlin, den8. Februar 1917.

Deieer StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5695) Bekanntmachungüber Preisbeschränkungenbei Verkäufenvon Spinnstoffen
GarnenundFäden. Vom 8. Februar 1917.

D. Bundesrathat aufGrund des #3 desGesetzesüber dieeErnächtiggung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die VorschriftenderBekanntmachungenüberPreisbeschränkungenbei Ver=

käufen von Web-,Wirk=und Strickwarenvom MNäck11916 (Reichs=14.September
Gesetzbl.S. 214, 1022) findenAnwendungauf:

a) tierische,pflanzlicheoderandereSpinnstoffe(Wolle,Mohair, Kamelhaar,
Alpakka, Kaschmir, Kunstwolle, Baumwolle, Kunstbaumwolle,Flachs,
Ramie, europäischerund außereuropäischerHanf, Jute, Reißwerg,
Seide, Kunstseide,Spinnpapier u. a.),
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b) die aus den unter a genanntenEpinnstoffen hergestelltenGespinste

oder sonstigenHalberzeugnisse,Seil= oder Nähfäden, Strick=,Stopf.,
Stick=oderähnlicheGarne,

JP0)die Abfälle der unter a und b genanntenErzeugnissesowieLumpen
oder Stoffabfälle,,

sofernsie nicht BestimmungenüberHoöchstpreiseunterworfensind.

82
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 8. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5696) BekanntmachungüberKettenhandelin Textilien und Terkilersatzstoffen.Vom
8. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1911
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. .

Wer den Preis für:
#) tierische,pflanzlicheoderandereSpinnstoffe(Wolle,Mohair, Kamelhaar,

Alpakka,Kaschmir, Kunstwolle,Baumwolle, Kunstbaumwolle,Flachs,
Ramie,europäischerundaußereuropäischerHanf, Jute, Reißwerg, Seide,
Kunstseide,Spinnpapier u. a.),

b) die aus den unter a genanntenSpinnstoffen hergestelltenGespinste
oder sonstigenHalberzeugnisse,Seil- oder Nähfäden, Strick-, Stopf.,
Stick=oder ähnlicheGarne,

I) die unter Verwendungder unter a genanntenSpinnstoffehergestellten
Web-,Wirk., Strick-oderSeilerwarenoderdie aus ihnengefertigten.
Erzeugnissse,
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d) dieAbfälle der unter a, b unde bezeichnetenErzeugnissesowie Lumpen
oderStoffabfälle

durch unlautereMachenschaften,insbesondereKettenhandel,steigert, wird mit
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark

oder mit einer dieserStrafen bestraft.
Nebender Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkanntwerden,auf

die sichdiestrafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehören
oder nicht. "„

Neben der Strafe kann ferner angeordnetwerden,daß die Verurteilung
auf KostendesTäters öffentlichbekanntzumachenist. Auchkann nebenGefängnis=
strafe auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden. «

82
Die Verordnung tritt am 12. Februar 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtdenZeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 8. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5697) BekanntmachungzumSchutzevon Kriegsflüchtlingen.Vom 8. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*
In bürgerlichenRechtsstreitigkeitenhat das Gerichtauf Antrag einerPartei,

die ihrenWohnsitzoder ihre gewerblicheNiederlassungim Kriegsgebietehatte, die
AussetzungdesVerfahrens anzuordnen,wenn diePartei durchkriegerischeUnter=
nehmungenoder durchmilitärischeAnordnung genötigtwordenist, denWohnsitz
oder die gewerblicheNiederlassungzu verlassenund infolgedessenan der Wahr=
nehmungihrer Rechtebehindertist.
Neichs-Gesehhbl.1017. · 25
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Der Antdagist abzulehnen,wenndieAussetzungnachdenUmstaͤndendes
Falles offenbarunbillig ist.

82
Auf Antrag desGegnershat das Gericht dieAussetzungwiederaufzuheben,

wenn die Voraussetzungenfür ihre Anordnung weggefallensind oder die weitere
Aussetzungoffenbar unbillig ist. Die Entscheidungkann ohnemündlicheVer=
handlung erfolgen. Vor der Entscheidungist die im & 1 bezeichnetePartei zu
hören; dieAußerung kann vor demGerichtsschreiberzu Protokoll erklärt werden.

& 3
Die Vorschriftender 1 und 2 findenentsprechendeAnwendungauf die

natirlichen Personen,die durcheine im &1 bezeichnetePerson geseelichvertreten
werden,sofern sie nicht prozeßfähigsind.

84
Die Befugnis desGerichts, auch von Amts wegendieAussetzungdes

Verfahrens anzuordnen(8.747 der Zivilprozeßordnung),wird durch die Vor=
schriftender 98 1 bis 3 nicht berührt.

5
Auf Antrag eines Schuldners, der seinenWohnsitzoder seinegewerbliche

Niederlassungim Kriegsgebietehatte, kann die Jahlungsfrist gemäß98 1, 4 der
Verordnungüber diegerichtlicheBewilligung von Jahlungsfristen(Reichs=Gesetztl.
1915 S. 290) 1916 S. 451) bis zu sechsMonaten bestimmtwerden,wenn der
Schuldner durch kriegerischeUnternehmungenoder durchmilitärischeAnordnung
genötigtwordenist, denWohnsitzoder die gewerblicheNiederlassungzu verlassen,
und seine wirtschaftlicheLage infolgedessenso wesentlichverschlechtertist, daß
sein Fortkommengefährdeterscheint.

Der Antrag ist auch bei einer nach dem31. Juli 1914 entstandenenGeld=
forderungzulässig, sofern die Forderung entstandenist, bevor der Schuldner
seinenWohnsitzoder seinegewerblicheNiederlassungverlassenhat.

Der Antrag darf nicht deshalb abgelehntwerden, weil anzunehmenist,
daß d.r Schuldner nachAblauf derJahlungsfrist zur BefriedigungdesGläubigers
außerstandesein wird.

86

Unter den im 9§5 Abs. 1 und 2 bezeichnetenVoraussetzungenkann die
Einstellung der Jwangsvollstreckung(§5 der Verordnung über die gerichtliche
Bewilligung von Jahlungsfristen) für die Dauer von längstenssechsMonaten
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erfolgen;sie kann mehrfacherfolgenund ist auchzulässig,wenn eineLahlungs=
frist bereits bestimmtist.

Die Vorschrift des § 5 Abs. 3 ist entsprechendanzuwenden.

7
Auf Antrag des Gläubigers kann das VollstreckungsgerichtdieEinstellung

derVollstreckung(&6) aufheben,wenndieEinstellunginfolgenachträglicherwesent=
licherVeränderungder UmständedemGläubiger einenunverhältnismäßigenNach=
teil bringen würde, insbesonderewenn die spätereBefriedigungdes Gläubigers
durchandereJwangsvollstreckungenerheblichgefährdetwird.

Die Gerichts-undAnwaltsgebührenbetragenzwei Zehnteiledes Satzesdes
&8 desGerichtskostengesetzesund des§&9 derGebührenordnungfür Rechtsanwälte.
Der Wert des Streitgegenstandesist von demGerichte nach freiem Ermessen,
höchstensjedochauf denzwanzigstenTeil derForderungfestzusetzen.

88
Die Verordnung über die Folgen dernicht rechtzeitigenJahlung einer

Geldforderung(Reichs=Gesetzbl.1915 S. 292)1916 S. 451) findet unter den
im & 5 Abs. 1 bezeichnetenVoraussetzungenauch bei den nach dem 31. Juli
1914 entstandenenGeldforderungenAnwendung,soferndie Forderung entstanden
ist, bevor der Schuldner seinenWohnsitz oder seine gewerblicheNiederlassung
verlassenhat.

89

Die VorschriftendieserVerordnung findenauf Personen, die sich im Aus—
land aufhalten, keineAnwendung.

810
Der Reichskanzler bestimmt,welcheGebiete als Kriegsgebiet im Sinne

dieser Verordung anzusehensind.

11
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 8. Februar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

1 □
%
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(Nr. 5698) Bekanntmachung,betreffenddieEntschädigungfür VerhaftungoderAufenthalts.
beschränkungauf Grund desKriegszustandesunddesBelagerungszustandes.
Vom 8. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 13 Abs. 3 des Gesetzes,betreffenddic

des Belagerungszustandes,vom 4. Dezember1916 (Reichs=Gesetzel.S. 1329)
folgendesbestimmt: ç

81

Das Reichsmilitärgerichthat in demBeschlußüber dieZuerkennungeines
Entschädigungsanspruchsden Berechtigtenund Verpflichteten(ReichoderBundes=
staat)zu bezeichnen.Der Beschluß ist beidenTeilen zuzustellen.

82

Der Antrag auf die Entschädigungist zur Vermeidungdes Verlustes
binnen sechsMonaten nachZustellung des Beschlussesbei demMilitärbefehls=.
haber, der die Verhaftung oder Aufenthaltsbeschränkungangeordnethat, in
Fällen, in deneneinReichs= oder Landesbeamterdie Anordnung getroffenhat,
bei der demBeamtenunmittelbarvorgesetztenDienstbehördeanzubringen.

83

Über den Antrag entscheidetdie obersteMilitärverwaltungsbehördedes
Kontingents, dem der Militärbefehlshaber zur Jeit der Anordnung angehörte;
gehörteer der Marine an oder hat ein Reichsbeamterdie Anordnung getroffen,
so entscheidetdie zuständigeobersteReichsbehörde,hat ein Landesbeamterdie
Anordnunggetroffen,die Landeszentralbehörde.

*
Die im &2 bezeichnetenStellen habendie erforderlichenErhebungenanzu=

stellen,sichgutachtlichzu äußern und die Akten der nach& 3 zur Entscheidung
berufenenStelle zu übermitteln.

85
Die nach 9 3 getroffeneEntscheidungist dem Antragsteller nach den

Vorschriften der Jivilprozeßordnungzuzustellen.
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86
Gegen dieEnschedung ist Berufung auf den Rechtswegzulässig. Die

Klage ist binnen einer Ausschlußfrist von drei Monaten nach Zustellung der
Entscheidungzu erheben.Für die Ansprücheauf Entschädigungsinddie Jivil=
kammernder Landgerichteohne Rücksichtauf den Wert des Streitgegenstandes
ausschließlichzuständig.

87

Bis zur rechtskräftigenEntscheidungüber denAntrag ist der Anspruch
nichtübertragbar.

Berlin, den8.Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichstanglas
Dr. Helfferich

(Nr. 5699) BekanntmachungüberGoldpreise. Vom 8. Februar1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Der Preis für Roh=,Abfall=und Bruchgold (zerbrochene,zerschnitteneoder

sonstunbrauchbargewordeneGoldsachen,Teile und Stückevon Goldsachen)darf
2790 Mark für das Kilogramm feinenGoldes nicht überschreiten.

82
Der Reichskanzlerist ermächtigt,für Waren, die ganzoderteilweiseaus

Gold hergestelltoder auf mechanischemWegemit Gold belegtsind, soweitsie
ihrerArt nachzur gewerblichenWeiterverarbeitungdienenGalbfabritate)Höchst=
Preise festzusetzen.
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Der Reichskanzlerkann auch in andererWeise Bestimmungenüber den

Preis von Halbfabrikaten treffen und anordnen, daß Zuwiderhandlungenmit
Gefängnis bis zu einemJahre oder mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark
bestraftwerden.

83

Höchstpreiseim Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914,
in der Fassungvom 17. Dezember1914, in Verbindungmit denVerordnungen
vom 21. Jannar 1915 und vom 23. März und 31. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.
1914 S. 339, 516) 1915 S. 25 1916 S. 183, 865).

4
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafebis zu frnfzig=

ungebrauchtefertige Gegenständemit Einschlußvon Münzen und Medaillen, die
ganz oder teilweiseaus Gold hergestelltoder auf mechanischemWege mit Gold
belegtsind, nach Inkrafttretendieser Verordnung zu einem höherenPreise als
279V0Mart für das Kilogramm feinenGoldes erwirbt und einschmilztoder um=
arbeitet oder einschmelzenoder umarbeitenläßt. Der Versuch ist strafbar.
Kleine Ausbesserungengeltennicht als Umarbeitungen.

Für Reichsgoldmünzenbehält es bei den Bestimmungender Bekannt=

vember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 481) sein Bewenden.

85
Gegenstände,die lediglichvergoldetsind, fallen nicht unterdieVorschriften

dieserVerordnung.

86

Der Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver⸗
ordnungzulassen.

87

Der Reichskanzlerkann der Preisstelle für metallischeProdukte in Berlin
(Bekanntmachung über Preisbeschränkungenbei metallischenProdukten vom
31. Juli 1916, Reichs=Gesetzbl.S. 868) die Befugnis übertragen,die Preise, die
nach der gegenwärtigenVerordnung oder nachdenauf Grund des+2erlassenen
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Bestimmungenzulässigsind, festzustellenund Beträge, welcheüberdenfestgesetzten
Preis hinaus vereinbartsind, zugunstendes Reichs einzuziehen.

1(18
DieVerordnung tritt am 12. Februar 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den 8. Februar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5700) Bekanntmachung,betreffendZollerleichterungenfür Arbeitserzeugnisseder in der
. SchweizuntergebrachtendeutschenGefangenen.Vom 8. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 desGesetzes,betreffenddie Ermächti.
gung des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw., vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

» 1 .
Die in der Schweiz von den daselbstals Gefangeneuntergebrachten

DeutschenhergestelltenWaren bleibenbis auf weiteresbei der Einfuhr zollfrei.

L
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den 8. Februar 1917.

Der Reichskauzler
« In Vertretung

. Graf von Roedern
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(Nr. 5701) Bekanntmachung,betreffend Anwendungder Vertragszollsitze. Vom 8. Fe=
bruar 1917.

D. BundesrathataufGrund des§ 3 desGesetzes,betreffenddieErmächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.,vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,für Waren, die aus Rumänien durch
die Heeres=und Marineverwaltung oder durch gemeinnützigeGesellschaften,die
ausschließlichzur Versorgungder deutschenVolkswirtschaftwährend des Krieges
dienen, eingeführt werden, die AnwendungderVertragsgollsätzezu genehmigen.

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. Februar1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermittelm nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 25
— — — — —

Juhalt: Bekanntmachung über den Ausschluß der Offentlichkeit für Patente und Gebrauchsmuster.
S. 121. — Bekanntmachung über Beschaffung von Papierholz für Zeitungedruckpapier in
Elsaß-Cothringen. S. 122.

(Nr. 5702) Bekanntmachungüber den Ausschlußder Offentlichkeitfür Patente und Ge=
brauchsmuster.Vom 8. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

* 1
Die Erteilung einesPatents findet ohne jedeBekanntmachungstatt, wenn

das Patentamt nachAnhörung der Heeres=und der Marincverwaltung die Ge=
heimhaltungder Erfindung im Interesseder Landesverteidigungoder derKriegs=
wirtschaftfür erforderlicherachtet.

Entsprechendesgilt für die Eintragung eines Gebrauchsmusters.
Das Patent wird in einenbesonderenBand derPatentrolle, das Gebrauchs=

muster in einen besonderenBand der Gebrauchsmusterrolleeingetragen(Kriegs=
rolle). Der Inhalt der Kriegsrollewird nichtveroffentlicht.Die Einsichtder
Kriegsrolle sowie der Anmeldestücke,auf Grund deren das Patent erteilt oder
das Gebrauchsmustereingetragenwurde, ist, vorbehaltlichder Vorschriften des
§2, nicht gestattet.

82
Der Heeres-und der Marineverwaltung stehtdie Einsicht der Kriegsrolle

sowie der Akten über die Anmeldung von Erfindungenund Gebrauchsmustern,
welche die Interessen der Landesverteidigungoder der Kriegswirtschaft be=
rühren, frei.

Anderenkann die Einsicht derKriegsrolle sowiederAkten über die gemäß
1 erteilten Patente und eingetragenenGebrauchsmusterauf Antrag mit Ju=
stimmungderHeeres=und derMarineverwaltungvon demPatentamtgestattet
werden.
Neichs-Gesehbl.1917. 26

Ausgegebenzu Berlin den9. Februar 1917.
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83
Erachtet das Patentamt nach Anhörung der Heeres=und der Marinc=

verwaltungdieGeheimhaltungdesPatents oderdesGebrauchsmustersnichtmehr
für erforderlich,so richtet sich das weitereVerfahren nachden allgemeinenge=
setzlichenVorschriften.

84
Wer unbefugtdie Einsicht in die Kriegsrolle oder in die Anmeldestücke,

auf Grund deren gemäß81 ein Patent erteilt oder ein Gebrauchsmusterein—
getragen ist, sich oder einem andern verschafftoder von ihnemInhalt einem
andern Kenntnis gibt, wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geld=
strafe bis zu fünftauendMark oder mit einer dieserS.rafen bestraft.

Der Verruch ist strafbar.

85
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den8. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5703) Bekanntmachungüber Beschaffungvon Papierholz für Zeitungsdruckpapierin
Elsaß=Lothringen.Vom 8. Februar 1917.

Ar# Grund des § 14 Abs.2 derBekanntmachungüberBeschaffungvouuPapier⸗
holz für Jeitungsdruckpapiervom 30. November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1305)
bestimmeich:

In Elsaß.LothringenkönnendieForsteigentümerdesLandesmit mehrals.
fünfzigHektar über vierzig Jahre altem Tannen=und Fichtenholzbestandebis zu
insgesamt40 vom Hundert der nach9§2 Abs. 4 der Bekanntmachungüber Be=
schaffungvon Papierholz für Zeitungsdruckpapiervom 30. November 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1305) auf Elsaß=LothringenumgelegtenHolzmengenheran=
gezogenwerden.
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Das Ministerium für Elsaß=Lothringenwird ermächtigt, die erforderlichen
Anordnungenzu treffen; insbesonderekann,wennein Forsteigentümersichweigert,
die hiernachauf ihn entfallendeHolzmengezu liefern, bestimmtwerden,daß das
Eigentum an geeignetemgeschlagenenHolze durch Anordnung der zuständigen
Behörde an die Reichsstellefür Papierholz übertragenwird, oder daß gecignete
Beständein seinerForst auf seineKostengeschlagenwerdenund das Holz nach
dem Abnahmeortauf seineKostenherangeschafftwird.

Für diesesaus anderemForsteigentumegeliefertePapierholz ist demEigen=
tümer der Preis zu zahlen,denElsaß Lothringen nach 9 4 der Bekanntmachung
vom 30. November1916 von der Reichsstellefür Papierholz erhält.

Verlin, den8. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesehblattsvermitteln unr bie Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 26
Inhalt: Bekauntmachung, betreffendvorübergehendeAnderungderEisenbahn=Verkehrsordnung.S. 125 —

Bekanntmachung über dieDurchfuhr von Marmeladen und anderenFruchtkonserven.S 126.—
Bekanntmachung, betreffenddie Reichsstelle für Druckpapier. S. 128. »

(Nr.570«l)Betaiintinachung,betreffendvorübergehendeAnderungderEisenbatherkehrss
ordnung(Reichs-Gesetzbl.l909S.93ss.).Vom7.Jebruarl9l7.

Auf Grundbess2Abs.(4)derEisenbahn-VerkehrsordnnngwirddiescOrdnung
für die Dauer desKrieges, wie folgt, geändert:

Im 863 (Abs.6) wird der dritte Satz gefaßt:
Für Sonn⸗ und Festtageist Wagenstandgeldnur dann zu zahlen,wenn
die Ladefrist schonam Tage vorher abgelaufenist.

Im 3980 (Abs.6) wird der öritte Satz gefaßt:
Für Sonn=undFesttageist Wagenstandgeldnur dann zu zahlen,wenn
die Entladefrift schonam Tage vorher abgelaufenist.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den7. Februar1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
In Vertretung

Petri

Reichs-Gesetzbl.1917. 6 27

Ausgegebenzu Berlin den 12.Februar 1917.
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(Nr. 5705) Bekanntmachungüber die Durchfuhr von Marmeladen und anderen Frucht=
konserven.Vom 9. Februar 1917.

Ar# Grund des § 1 Abs. 1 der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur
Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401)
wird folgendesbestimmt:

Artikel I

Die Durchfuhr von Marmeladen und anderenFruchtkonservenüber die
Grenzendes DeutschenReichs ist verboten.

Die Julassung von Ausnahmenvon dem Verbote des Abs. 1 bleibt vor=
behalten.

Artikel II
Die Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 9. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich #

(Nr. 5706) Bekanntmachung,betreffenddieReichsstellefür Druckpapier. Vom 12. Februar 1917.

A Grund der VerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom18.April
1916 (Reichs=Gesetzbl.1916 S. 306) wird folgendesbestimmt:

81
Maschinenglattes,holzhaltigesDruckpapier,das für denDruck von Tages

zeitungenbestimmtist, darf nur zu den von der Reichsstellefür Druckpapier
(Reichs-Gesetzbl.1916 S. 863) festgesetztenPreisen abgesetztwerden.

Lieferungsverträgeüber maschinenglattes,holzhaltigesDruckpapier,die vor
dem 1. Januar 1917 mit Wirkung über diesenZeitpunkt hinaus abgeschlossen
sind, gelten als zu den von der ReichsstellefestgesetztenPreisen abgeschlossen,
soweit das Papier zum Druck von Tageszeitungenbestimmtund die Lieferung
nicht schonvor dem 1. Jannar 1917 erfolgt ist.
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82
Über Verträge,welchedie Lieferungvon maschinenglattem,holzhaltigen

Druckpapierder im V 1 bezeichnetenArt zumGegenstandehaben,ist von den
Vertragsteilen derReichsstelleauf VerlangenAuskunft zu erteilen. Insbesondere
sindVertragsurkunden,Briefe und Rechnungenvorzulegen.

93
Ergeben sich bei Anwendung des & 1 Streitigkeiten, so entscheidetdie

Reichsstelleendgültig.
Die Vollstreckungder Entscheidungender Reichsstelleerfolgt unter ent=

sprechenderAnwendungder Vorschriftender Jivilprozeßordnung.

84
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:
1. wer vorsätzlichentgegeneiner für ihn getroffenenEntscheidungder
Reichsstellemaschinenglattes,holzhaltigesDruckpapierzu einemanderen
als den von der ReichsstellefestgesetztenPreise absetzt,
wer die gemäß9 2 erforderteAuskunft nicht innerhalb der gesetzten
Frist erteilt, die Einsicht in Vertragsurkunden,Briefe oderRechnungen
verweigertoderwissentlichunrichtigeoderunvollständigeAngabenmacht.

*5
Die Bekanntmachungtritt am 13. Februar 1917 in Kraft.
Berlin, den12. Februar1917.

i

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

DenVezugdesNeichs=-GeseblanvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 27
Juhalt: Bekanntmachung über die Einfuhr von Schal- und KrustentierensowieJübereitungen von diesen

Tieren. S. 129.— Berichtigung S. 131.

(Nr. 5707) Bekanntmachungüber die Einfuhr von Schal. und KrustentierensowieZu=
bereitungenvon diesenTieren. Vom 14.Februar1917.

Al Grund der99 1 und2 der VerordnungdesBundesratsüberKriegsmaß=
nahmen zur Sicherungder Volksernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 401) wird bestimmt:

81
Wer aus demAusland Schal⸗ und KrustentieresowieZübereitungenvon

diesenTieren einführt, ist verpflichtet,vom Eingang in das Inland unverzüglich
dem an der Grenzstationoder dem EingangshafenbefindlichenBevollmächtigten
der Zentral-Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin unter Angabe der Sorten,
Menge, derVerpackungsartund des bezahltenEinkaufspreisesAnzeigezu machen.
Falls kein Bevollmächtigteran der Grenzstationoder demEingangshafenbestellt
ist, ist die Anzeige telegraphischan die Jentral=Einkaufsgesellschaftin Berlin zu
richten.

Als Einführender im Sinne des Abs. 1 gilt, wer nachEingang derWare
im Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremdeRechnungberechtigt
ist. Befindet sichder Verfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt an seine
Stelle der Empfänger.

82
Warender im 6§1 genanntenArt, die nachdemInkrafttretendieserVor=

schriften aus dem Ausland eingeführt werden, dürfen nur durchdie Jentral=
Einkaufsgesellschaftoder mit derenGenehmigungin denVerkehr gebrachtwerden.
Auf Verlangensind solcheWaren an eine von der Zentral=Einkaufsgesellschaft
bestimmteStelle zuliefern.
Reichs-Gesetzbl.1917 « 28

Ausgegebenzu Berlin den 14. Februar 1917.
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-- H .
Wer Waren der im § 1 genanntenArt in das Reichsgebieteinführt, hat

sie bis zur Abnahme der Sorgfalt eines ordentlichenKaufmanns zu behandeln,
in handelsüblicherWeisezu versichernund auf Abruf zu verladen.

Die Zentral=Einkaufsgesellschaftoderihr Bevollmächtigterhat unverzüglich
nachEmpfang der Anzeige zu erklären, ob und wie über die Ware verfügt
werdensoll. Die Zentral=Einkaufsgesellschaftoderihr Bevollmächtigterkannüber
Waren der im 9 1 genanntenArt, die vom Ausland eingeführtwerden,auch
dann verfügen,wenn eine Anzeigevon der Einfuhr nicht erfolgt ist Zur Ver=
fügung genügteine Erklärung gegenüberdemFrachtführer oder der Hafen=und
Kaiverwaltung mit der Angabe,wohin die Ware gesandtwerdensoll.

Falls dieJZentral=Einkaufsgesellschaftoderihr BevollmächtigterdieLieferung
an dieWesellschaftverlangt, geht das Eigentuman denWaren auf die Gesell=
schaftmit demZeitpunktüber) in demdieErklärung demVerpflichtetenoderdem
Gewahrsamsinhaberzugeht. Dies gilt auchdann,wenndieGesellschaft verlangt,
daß für ihre Rechnungan Dritte geliefertwird.

5
Die Zentral-Einkaufsgesellschaftsetztim Falle des § 4 Abs.2 den Über=

nahmepreisnachEntladung an dem von ihr oder ihrem Bevollmächtigtenfest=
gesetztenBestimmungsorteder Waren fest.

Die Zahlung erfolgt in der Regel sofort nachder Entladung am Be=
stimmungsorte,spätestensacht Tage danach.

Die Festsetzungdes ÜbernahmepreisesdurchdieZentral=Einkaufsgesellschaft
ist endgültig. 66

Streitigkeiten,die sichzwischenden Beteiligten aus der Anwendung der
vorstehendenVorschriftenergeben,werdenendgültigvon derhöherenVerwaltungs=
behördedes von der Zentral-EinkaufsgesellschaftoderihremBevollmächtigtenfest=
gesetztenBestimmungsortsder Waren entschieden.Die Vorschrift des& 5 Abs.3
bleibt unberührt.

87
Die Landeszentralbehördenkönnenbestimmen,daß die Einfuhr nur über

einzelne,von ihnen zu bezeichnendeGrenzstationenoderGrenzhäfenerfolgendarf.
Die Landeszentralbehördenkönnendie Einfuhr noch weiter beschränken.

88
Die Durchfuhr der im 91 genanntenWaren über die Grenzen des

DeutschenReichs ist verboten.
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89

Ausgenommensind von diesenBestimmungengeringfügigeMengen, die im
Grenzverkehrefür den Verbrauch im Grenzgebieteingeführt werden, sofern die
Einfuhr nicht zu Handelszweckenerfolgt. Die Landeszentralbehördenkönnen
über dieseEinfuhr nähere Bestimmungentreffen, sie insbesonderenochweiter
beschränkenoder verbieten.

WeitereAusnahmenvon den Vorschriften dieser Verordnung kann der
Reichskanzlerbestimmen.

* 10
Die gandeszentralbehördenbestimmen,wer alshöhere erwalngsbhen

im Sinne dieser Verordnung anzusehenist.

811
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zuzehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft: ·
1..werdieiinslvorgeschriebeneAnzeigenichtrechtzeitigerstattetoder
wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;

2. wer entgegender Vorschrift im §2 Satz 1 Waren der im &1 ge=
nanntenArt in den Verkehr bringt.

Neben der Strafe könnendie Gegenstände,auf die sich die strafbare
Handlung bezieht,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehören
odernicht.

12
Die Bestimmungentretenam 15.Februar1917 in Kraft.
Berlin, den14.Februar1917.

" Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Berichtigung
Im Abs.3 des Artikel 7 der Bekanntmachungüber den Jahlungsverkehr

mit demAusland vom 8. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 109) ist in Zeile 3
(Reichs=Gesetzbl.S. 111 oben)statt„Ausland“ zu setzen„Inland“.

DenBezusgdesReichs=GesetzblattsvermittelnwurdiePostanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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szReichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Juhalt: Bekanntmachung über Druckfarbe. S. 138. — Bekanntmachung über Oruckfarbe. S. 134.

(Nr. 5708) BekanntmachungüberDruckfarbe. Vom 15.Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Erhebungen über die Vorräte von

Druckfarbenund von solchenStoffen anzuordnen,welchezumAnreiben oderVer=
schneidenvon Druckfarbengeeignetsind, soweit sichdieseStoffe in Gewahrsam
von Verbrauchernvon Druckfarbenbefinden.Er kann weiteranordnen,daß
über Lieferung,Bezug undVerbrauchvon Druckfarbenund von Stoffen der be=
zeichnetenArt, soweitdieseStoffe an Verbrauchervon Druckfarbengeliefert
werden,Buch zu führen undAnzeigean eine von ihm zu bestimmendeStelle zu
erstattenist. (2

Zur Deckungder entstehendenVerwaltungskostenkannder Reichskaniler
den an demVerkehremit Gegenständender genanntenArt Beteiligten Beiträge
auferlegen. 3

Der Reichskanzlerkann anordnen,daß Juwiderhandlungengegendie von
ihm auf Grund dieserVerordnung erlassenenBestimmungenmit Gefängnis bis
zu sechsMonaten odermit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraftwerden,
sowie daß neben der Strafe auf Einziehung der Gegenständeerkannt werden
kann, auf die sich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem
Täter gehörenoder nicht. 4

Die Verordnung tritt am 16. Februar 1917 in Kraft. Der Reichs=
kanzler bestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den15. Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Meichs-Gesetzbl.1917. 29
Ausgegebenzu Berlin den 16.Februar 1917.
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(Nr. 5709) Bekanntmachungüber Druckfarbe. Vom 16. Februar 1917.

Auf Grund der VerordnungdesBundesrats vom 15. Februar 1917 Geichs=
Gesetzbl.S. 133) wird folgendesbestimmt:

. 1

Wer mit Beginndes 1. März 1917Druckfarbein Gewahrsamhat
(insbesonderegewerbsmäßigeErzeuger,Händler, Drucker, Lagerhalter),ist ver=
pflichtet,die vorhandenenMengen anzuzeigen.

Wer im BetriebeseinesGewerbesDruckfarbeverwendet,hat die mit Be=
ginn des 1. März 1917 in seinemGewahrsambefindlichenMengen von zum
Anreibenund Verschneidenvon DruckfarbegeeignetenStoffen (Firnis, Firnisersatz,
Terpentin, Terpentinersatz,Spiritus, Benzol, Xylol, Toluol u. a.) anzuzeigen.

Anzeigen nach Abs.1 und 2über Mengen, die sich mit Beginn des
1. März 1917 unterwegsbefinden,sind von dem Empfängerunverzüglich
nachdemEmpfangezu erstatten.

Die AnzeigenhabengetrenntnachArten,EigentümernundLagerungsorten
zu erfolgen. 52 -

Wer im Betriebe seinesGewerbesDruckfarbe verwendet,ist verpflichtet,
über denVerbrauchvon Druckfarbeund von zumAnreibenoderVerschneidenvon
DruckfarbegeeignetenStoffen in denJahren 1915, 1916 und in der Zeit vom
1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917 Anzeigezu erstatten.

83
Druckfarbeim Sinne dieserBekanntmachungist trockeneund angeriebene

(gebrauchsfertige)DruckfarbejederArt, ohneRücksichtauf.denVerwendungszweck.
4

Die Durchführung der Erhebungen(I 1 und 2) wird der Kriegswirt=
schaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbein Berlin übertragen.

Die Anzeigensind auf Fragebogen,die von der Kriegswirtschaftsstellemit
Zustimmungdes Reichskanzlersvorgeschriebenwerden,zu erstatten. Die Frage=
bogensind von der Kriegswirtschaftsstelleschriftlichunter Angabeder benötigten
Exemplareanzufordern,undzwarunterBeifügungeinesmit derAnschrift(Adresse)
desAnzeigepflichtigenversehenenAktenbriefumschlagsund unter Beifügung von
Freimarkenim Werte von zwanzigPfennig für je fünf Fragebogenund fünf=
undzwanzigPfennig für derenlbersendung.

85
Die Fragebogensind von den Anzeigepflichtigenauszufüllen, zu unter=

schreibenund der Kriegswirtschaftsstellespätestensbis zum 6. März 1917 ein=
schließlichals eingeschriebenerBrief einzusenden.

Von jedemausgefülltenFragebogenhat der AnzeigepflichtigeeineAbschrift
zurückzubehaltenund bis auf weitereAnordnung aufzubewahren.

196 -
Alle nach991 und 2 Anzeigepflichtigenhabenvom 23. Februar1917

ab über ihrenBezugundVerbrauchvonDruckfarbeund der zumAnreibenoder
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VerschneidenvonDruckfarbegeeignetenStoffe so genauBuch zu führen,daßdie
Menge der bezogenenund verwendetenDruckfarbeund der zum Anreiben oder
VerschneidenvonDruckfarbegeeignetenStoffe undderenVerwendungszweckjeder=
zeit nachgewiesenwerdenkann.

Bis zum zehntenTage eines jedenMonats (erstmalig für den Monat
März 1917) ist außerdemder Kriegswirtschaftsstelledie gesamteim vorange=
gangenenMonat verbrauchteGewichtsmengean Druckfarbeund von zum An=
reiben oder Verschneidenvon Druckfarbe geeignetenStoffen in Kilogramm
anzuzeigen. 87

Der Kriegswirtschaftsstelleist vom 23. Februar 1917 ab jede erfolgte
Lieferung von Druckfarbe und jede an Verbraucher von Druckfarbe erfolgte
Lieferung von zumAnreibenoderVerschneidenvon DruckfarbegeeignetenStoffen
innerhalb zwei Tagen nachdemerfolgtenVersandauf den dafür vorgeschriebenen
Vordrucken,die von derKriegswirtschaftsstellegegenEinsendung von zwanzig
Pfennig für zehn Stück, zuzüglich zwanzig Pfennig für die Übersendung,zu
beziehensind,anzuzeigen.

Den Anzeigenauf Vordruckengleichzu erachtenist die Einsendungderauf
den Namen des Empfängers ausgestelltenRechnungenüber die Lieferung von
Druckfarbe und der zum Anreiben oder Verschneidenvon Druckfarbegeeigneten
Stoffe. Die Kriegswirtschaftsstellehat ihr als VersandanzeigeeingesandteRech=
nungenan dieEmpfängerderDruckfarbeundder zumAnreibenoderVerschneiden
von DruckfarbegeeignetenStoffe längstensinnerhalb sechsTagen nachEingang
der Rechnungenweiterzuleiten.

Zu der im Abs. 1 vorgeschriebenenAnzeigeist derjenigeverpflichtet,derden
Versand an den Beziehervornimmt.

. · (8
Zur Deckungder durchdieTätigkeit derKriegswirtschaftsstelleentstehenden

unkosten haben sämtlicheLieferer von Druckfarbe vom 23. Februar 1917 ab
von jederLieferungeinenBetrag von zwanzigPfennig für einhundertKilogramm
an dieKriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbeabzuführen,undzwar
bis zumfünftenTage einesjedenMonats für die Lieferungenim vorangegangenen
Monat. AngefangenehundertKilogramm gelten als volle hundertKilogramm.

Die Lieferer sind verpflichtet,die nachAbs. 1 geleistetenBeiträge denAb=
nehmernin Rechnungzu stellen. Die Abnehmersind zur ErstattungdieserBei=
träge verpflichtet.

Swischenhändler,sofern sie nicht gleichzeitigVerbrauchersind, sind zu den
im Abs. 1 bestimmtenJahlungen nicht verpflichtet.

89
Die Kriegswirtschaftsstelleund derenBeauftragtesindberechtigt,jederzeit

Einsicht in die nach§&6 zu führendenBücher zu nehmen.
Die nach96 1 und 2 Anzeigepflichtigenhaben der Kriegswirtschaftsstelle

und derenBeauftragten auf Erfordern jedeAuskunft, die sich auf die Durch=
führung derBekanntmachungbezieht,unverzüglichzu erteilenund ihr oderihren
Beauftragten jederzeitJutritt zu den Betriebs=und Lagerräumenzu gewähren.

r—
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Den BestimmungendieserBekanntmachungunterliegennichtdieBehörden

desReichs,der Bundesstaatenund Elsaß=Lothringens.

811
Die Angestelltenund Beauftragten der Kriegswirtschaftsstellefür das

deutscheZeitungsgewerbesindzur strengstenGeheimhaltungaller solcherihnen
bekanntwerdendenAngaben, die als Geschäftsgeheimnisseder Anzeigepflichtigen
anzusehensind, verpflichtet.

· , 812
Die Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbekann Aus=

nahmenvon den in den §##1 bis 9 gegebenenBestimmungenzulassen.

* 13
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:
1. wer die ihm nach##1 und 2 und 6 Abs. 2 obliegendenAnzeigen
oderAuskünftenichterstattet,oderwer wissentlichunrichtigeoderun=
vollständigeAngabenmacht,
wer dem §&6 zuwider Bucher nicht oder wissentlichunrichtig führt
oder dem9 9 zuwiderdie Einsicht in die Bücher oder den.Jutritt zu
denBetriebs-undLagerräumenverweigert,

3.wer die Anfragen der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungs=
gewerbeoder ihrer Beauftragten& 9 Abs.2) nicht innerhalbder
gesetztenFrist beantwortetoderwissentlichunrichtigeoderunvollständige
Angabenmacht,

4. wer den ihm nach &7 der Kriegswirtschaftsstellefür das deutsche
ZeitungsgewerbegegenüberobliegendenVerpflichtungenzuwiderhandelt,
wer als Angestellteroder Beauftragter der Kriegswirtschaftsstellefür
das deutscheJeitungsgewerbeden durch den §911 auferlegtenVer=
pflichtungenzuwiderhandelt;die Strafverfolgung tritt nur auf An=
trag der Anzeigepflichtigenein.

Im Falle der Juwiderhandlung gegen9 1 kann nebender Strafe auf
Einziehungder Gegenständeerkanntwerden,auf die sichdie strafbareHandlung
bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenoder nicht.

714
Die Bestimmungentretenam 16.Februar1917 in Kraft.
Berlin, den 16. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

0

St

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

4
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 29
Inhan Bekanntmachung über den Verkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfe'len,

und anderen fetthaltigen Stoffen. S. 137. — Bekanntmachung, betreffendAusführungsbe=
stimmungen zur Verordnung über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen,insbesondere
Knochenfetten,und anderen fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar 1917. S. 140. — Bekannt=
machung über Wohlfahrtspflege während des Krieges. S. 143.

(Nr. 5710) Bekanntmachungüber denVerkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondere
Knochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen. Vom 15.Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Knochendürfen nicht verbrannt, vergrabenoder auf andereWeise ver=

nichtet,noch zu Dünge=oder Futterzweckenverwendetwerden; siesindvielmehr
getrenntvon anderenAbfällenaufzubewahren.Die VerfütterunganHundeund
an Geflügel in der eigenenWirtschaft bleibt gestattet. Soweit die Knochender
Verarbeitungnicht schonauf andereWeise,insbesonderedurchAbgabean Händler
oder Sammler, zugeführtwerden,sind sie an die von der zuständigenBehorde
bezeichnetenStellen zu den von ihr festgesetztenBedingungenabzuliefern.

Für Knochen, die in Haushaltungen abfallen, gelten vorstehendeBe=
stimmungennur, wenn die zuständigenBehördenes anordnen. Die Anordnung
hat zu erfolgen,wenn eine regelmäßigeAbholung der Abfälle stattfindet.

Knochen im Sinne dieser Verordnung sind tierischeKnochen jederArt,
Hornschläuche(Hornzapfen)sowiedie Füße von Rindern und Dferden.

82
Der Neichskanglerist ermächtigt,den Verkehr mit Knochen,auchsoweit

sie aus demAusland oderden besetztenGebieteneingeführtwerden, zu regeln.
Neichs-Gesesbl.1917. * 30

Ausgegebenzu Berlin den 16.Februar 1917.
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832
Nach nähererBestimmungdesReichskanzlerssind demKriegsausschusse

für pflanzlicheund tierischeOle und Fette,G. m.b.H. in Berlin, anzumelden
und auf Verlangen abzuliefern:

1. Ole und Fette sowieOl= und FettsäurenjederArt, die aus Knochen
durch technischeVerarbeitunggewonnensind

2. alle durch Fettabscheideroder auf andere Weise gewonnenenSpül=
wasserfetteund Klärschlammfette;

3. alle in Abdeckereien,KadaververwertungsanstaltensowieAnstalten zur
Verarbeitung von beanstandetemFleischeanfallendenOle, Fette, 8
und Fettsäuren

4. alle mit Wasser, Dampf oder LösungsmittelngewonnenenOle, Fette,
Ol- und Fettsäuren,alle durchUmwandlungaus NohstoffenjederArt
gewonnenenOl= undFettsäuren sowie alle öl-=und fettsäurehaltigen
Naffinationsrückstände,

5. Wollfett und Tran, ohneRücksichtauf die Art der Gewinnung;
6. alle durchPressunggewonnenenOle, Fette, Ol- und Fettsäuren;
7. öl-., fett-, öl=oder fettsäurehaltigeoder tranhaltige Klär= und Bleich=
massen;

8. alle verdorbenenoder sonst für die menschlicheErnährung nicht
geeigneten,ganz oder zum Teil aus tierischenStoffen hergestellten
Konserven,Würste sowie sonstigenFleisch=und Fettwaren,die in
gewerblichenoder Handelsbetriebenanfallen.

In gleicherWeise sind die aus Knochen hergestelltenFuttermittel dem
Kriegsausschussefür Ersatzfutter,G. m. b. H. in Berlin, anzumeldenund auf Ver=
langenabzuliefern.

DerReichskanzler kanndie Ablieferungspflichtauf anderefetthaltigeStoffe
ausdehnen.

Kommt eineVereinbarungüber denPreis nicht zustande,so wird er durch
die höhereVerwaltungsbehördeendgültigfestgesetzt.

4
Der Preis für die nachstehendaufgeführtenOle und Fette darf für

100 Kilogramm ReingewichteinschließlichVerrackungfrei Wat8 Versandstation
nichtübersteigen:

bei technischemKnochenftt ... 350 Mark
bei Speiseknochenftt .. . . ... 375 0
bei rohemKlauenöl . . . . .. . . . . . . . . .. 400 „
bei Abdeckereisettt ... . . . ... 320 „.

Der Reichskanzlerkann vorstehendePreise abändern sowie Höchstpreise
für Knochen,die im §&3 bezeichnetenoder nach& 3 zu bezeichnendenStoffe und
die daraus gewonnenenOle, Fette, Ol= und Fettsäurenfestsetzen.
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Die im Abs.1 oder gemäßAbs.2 festgesetztenPreise sindHöchstpreiseim
Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 17.Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516)in Ver=
bindungmit denBekanntmachungenvom 21.Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25),
vom 23. September1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 603) und vom 23.März 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 183).

5
Der Reichskanzlererläßt dieAusführungsbestimmungen.WelcheBehörden

als zuständigeBehördenim Sinne des §&1und welcheals höhereVerwaltungs=
behörden im Sinne des § 3 Abs. 4 anzusehensind, bestimmt die Landes=
zentralbehörde.

Der Reichskanzlerkann Ausnahmenvon denVorschriftender Verordnung
zulassen.

6

Wer den Vorschriftendes § 1, § 3 Abs.1 oder 2 oder den auf Grund
des § 2, §5 Abs.1 Satz1 erlassenenAnordnungenzuwiderhandelt,wird mit
Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt
werden, auf die sichdie Zuwiderhandlungbezieht, ohneUnterschied,ob sie dem
Täter gehörenoder nicht.

87
Die Verordnungtritt am 16. Februar1917 in Kraftj sie tritt an die

Stelle der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Knochen,Rinderfüßen und
Hornschläuchenvom 13. April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 276), der Bekannt=
machungüberAusdehnungderVorschriftendieserVerordnungvom 25. Mai 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 409), derBekanntmachungzur Ergänzungder Bekanntmachun
über den Verkehrmit Knochenusw. vom 5. Oktober1916 (Reichs=Gesesbl.
S. 1128),derBekanntmachungenzurErgänzungderBekanntmachungüberAus=
dehnungder Vorschriftender Verordnung über den Verkehr mit Knochenusw.
vom 5. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1129) und vom 17. November1916
(Reichs=Gesetzb9l.S. 1283). Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin, den15.Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

30)“
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(Nr.5711)Bekanntinachniig,betresendAnssubrnnasbestiinnuinaciizurVerordnunanbcrdeii
Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und
anderenfetthaltigenStoffen vom 15.Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 137).
Vom 16.Februar 1917.

A## Grund der 9§ 2, 3) 5 derBekanntmachungüber denVerkehrmit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen
vom 15. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 137) wird folgendesbestimmt:

. 81
Wer wöchentlich— alle Zufuhren einer Woche zusammengerechnet—

500 oder mehr Kilogramm Knochen(&1 Abs. 3 der Bekanntmachungüber den
Verkehr mit Knochen vom 15. Februar 1917 Reichs=Gesetzbl.S. 137) in
Gewahrsamnimmt, ist verpflichtet,dieseam Sonnabend jederWoche getrennt
nach Cigentümernund Arten in handelsüblicherBezeichnungunter Angabe der

Menge, des Eigentümersund LagerungsortsdemKriegsausschussefür pflanzliche
und tierische Oe und Fette, G. m. b H. (Knochenstelle)in Berlin anzuzeigen,
sofernnicht im Einzelfalle hinsichtlichder meldepflichtigenMenge eine anderweite
Vereinbarungmit der Knochenstellegetroffenist.

Fleisch- und Wurstkonservenfabriken,Schinkensalzereien,Wurstfabriken,
Kopfausschlächtereienhaben die in ihrem Betrieb anfallendenfrischenKnochen
täglich demKriegsausschusse(Knochenstelle)entsprechendden Bestimmungendes
Abs. 1 anzuzeigen,sofern nicht im Einzelfall eine besondereVereinbarungmit
demKriegsausschusse(Knochenstelle)über fortlaufendeJuteilung des Gefälles an
bestimmteBetriebe getroffenist.

82
Die weitereVerfügung über die nach § 1 angemeldetenKnochen sowie

jede Verarbeitung von Knochen ist unbeschadetder Vorschrift des & 1 Abs.1
Satz 2 der Verordnung über den Verkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,
insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen vom 15. Februar
1917(Reichs=Gesetzbl.S. 137) nur mit Justimmung des Kriegsausschusses
(Knochenstelle)gestattet. Der Kriegsauschuß(Knochenstelle)hat sichauf Anfrage
wegender Verfügung über die KnochenunverzüglichnachEmpfang zu erklären.
Auf sein Verlangen sind die Knochen dem von ihm bezeichnetenBetriebe zur
Verarbeitungzuzuleiten.Kommt eineVereinbarungüber den Preis nichtzu=
stande,so setztder Kriegsausschuß(Knochenstelle)diesenendgültigfest.

Der Kriegsausschuß(Knochenstelle)hat nachnähererWeisungdes Reichs=
kanzlerszu veranlassen,daß von demGesamtgefällean Knochenein angemessener
Teil den Beinwarenfabrikenund ähnlichenBetrieben zugeführtwird. Nach er=
folgter Entfettung sind sämtlicheMengen Knochen,Knochenschrotund Knochen=
rückstände,soweitsie nicht nach vorstehenderBestimmungden Beinwarenfabriken
zuzuweisensind, demKriegsausschussefür ErsatzfutternachdessenVorschriftenan=
zumeldenund zur Verfügungzu stellen. Die bei der Entfettungvon frischen
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KnochenanfallendeLeimbrühe ist sofort haltbar einzudickenund dem Kriegs=
ausschussefür pflanzlicheund tierischeOle undFette(Knochenstelle)zur Verfügung
zu stellen. Den Preis für entfetteteKnochen,Knochenschrot,Knochenrückstände
und Leimbrühesetzender Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle und
Fette und der Kriegsausschußfür Ersatzfutter gemeinsamfest. Der Kriegs=
ausschuß für Ersatzfutter hat nach näherer Weisung des Reichskanzlers zu
veranlassen,daß eine angemesseneMenge entfetteterKnochen und Knochen=
rückständezur Herstellungvon Gelatine und Leim verwandtwerden.

. 83
Wer gewerbsmäßigRinder, Pferde, Schafe,ZiegenoderSchweineschlachtet,

ist verpflichtet,auf Verlangen des Kriegsausschussesfür pflanzlicheund tierische
Ole undFette (Knochenstelle)die anfallendenfrischenKnochen den von diesem
bezeichnetenStellen unmittelbar zuzuleiten. Das VerlangendesKriegsausschusses
ist auf dessenErsuchen durch die Gemeinde öffentlich bekanntzumachen.
Knochen, die mit der Fleischration im regelmäßigenKleinverkauf an die
Bevölkerungabgegebenwerden,fallen nicht unter dieseBestimmung.

Die Preisbestimmungerfolgt nach§ 2 Abs. 1 Satz 4.

:..-
KnochenverarbeitendeBetriebe,in denenaus KnochenOle, Fette, Ol=

oder Fettsäurengewonnenwerden, habendiesewaggonweisejedesmaldann dem
Kriegsausschussefür pflanzlicheund tierischeOle und Fette unter Einsendung
größerer versiegelterVroben und Untersuchungsbescheinigungenanzubieten,wenn
dieseMenge in der Fabrikation angefallenist. In der Fabrikation anfallendes
Knochensveisefett,Klauen=und Knochenölmuß bereitsbeiMengenvon 100 Kilo=
gramm netto angebotenwerden.

Der Kriegsausschußhat sich unverzüglichnach Empfang desAngebots
(Abs. 1) zu erklären,ob er die Ware übernehmenwill. Geht binnen 10 Tagen
nachAbsendungdes Angebots eine Erklärung nicht ein oder erklärt der Kriegs=
ausschuß,daß er dieWare nicht übernehmenwill, soerlischtdieLieferungspflicht.
Erklärt der Kriegsausschuß,die angeboteneWare übernehmenzu wollen, so ist
sie auf sein Verlangen an die von ihm aufgegebeneAdressezu verladen.

(∆5

Betriebe, bei denenStoffe der im § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 8oder gemäß
Abs. 3 der Verordnung über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen,
insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen vom 15. Februar
1917 Reichs-Gesetzbl.S. 137) bezeichnetenArt vorhandensind, gewonnenwerden
oderabfallen,sindverpflichtet,die Stoffe demKriegsausschussefür pflanzliche
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und tierischeOle und Fette jedesmal dann anzubieten,wenn die vorhandene
Menge mindestens100 Kilogramm beträgt, sofern nicht im Einzelfall eine be=
sondere Vereinbarung mit demKriegsausschußüber fortlaufendeLieferungder
Stoffe getroffenist.

Die Vorschriftendes& 4 Abs. 2 findenentsprechendeAnwendung.

86
KnochenverarbeitendeBetriebe, in denenaus KnochenFuttermittelge=

wonnenwerden,habenam SonnabendjederWochedie vorhandenenFuttermittel
getrenntnachEigentümernund Arten unterAngabederMenge,desHerstellungs=
orts, desGehaltsan Rohproteinusw.,verdaulichemProtein,Phosphorsäuredem
KKriegsausschussefür Ersatzfutter,G. m. b. H. in Berlin anzubieten. Dem ersten
Angeboteiner jedenArt sind größereversiegelteProben und Untersuchungs=
bescheinigungenbeizufügen.

Der Kriegsausschußfür Ersatzfutter hat sich unverzüglichnachEmpfang
des Angebots (Abs.1) zu erklären, ob er die Futtermittel übernehmenwill.
Geht binnen14 TagennachAbsendungdesAngebotseineErklärungnicht ein
oder erklärt der Kriegsausschuß,daß er die Futtermittel nicht übernehmenwill,
so erlischt die Lieferungspflicht. Erklärt der Kriegsausschuß,dieFuttermittel
übernehmenzu wollen, so sind sie auf sein Verlangen an die von ihm auf⸗
gegebeneAdressezu verladen. ·

87

Die Bestimmungentreten am 16. Februar 1917 in Kraft. Sie tretenan
die Stelle der Bekanntmachungen,betreffendAusführungsbestimmungenzur Ver=
ordnung über denVerkehr mit Knochen,Rinderfüßen,Hornschläuchenvom
2.) 25. Mai und 5. Oktober1916 (Zentralblatt für das DeutscheReichS. 103,
114 und 311).

Berlin, den16.Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers

Dr. Helfferich
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(Nr. 5712) Bekanntmachungüber Wohlfahrtspflegewährenddes Krieges.Vom 15.Fe=
bruar 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) nachstehendeVerordnungerlassen:

81
Wer zu Zweckender Kriegswohlfahrtspflegeoder sonstzu vaterländischen

oder gemeinnützigenoder mildtätigenZwecken(Wohlfahrtszwecken)eine öffentliche
Sammlung, eine öffentlicheUnterhaltungoderBelehrung, einenöffentlichenVer=
trieb von Gegenständenoder eine öffentlicheWerbung vonMitgliedern oderMit=
unternehmernveranstaltenwill, bedarf für jedenBundesstaat, in welchemdie
Veranstaltungstattfindensoll, der Erlaubnisder zuständigenBehörde.

Die Erlaubnis wird, soweit es sich nicht um einmaligeVeranstaltungen
handelt,nur für eine bestimmteDauer und in gecignetenFällen nur auf Wider=
ruf erteilt. Sie kann vonBedingungen,insbesonderevonderHinterlegungeiner
Sicherheit,abhängiggemachtwerden. Bevor die Erlaubnis erteilt ist, darf die
Veranstaltungnicht öffentlichangekündigtwerden. —

Die Erlaubnis gilt nur für das Gebiet, für das sie erteilt worden ist.
Für Ankündigungenin Zeitungenoder Zeitschriftengenügt es, wenn die Ver—
anstaltungvon der zuständigenBehörde des Ortes erlaubt worden ist, an dem
die Zeitung oder Zeitschrift erscheint;jedochmüssenin der AnkündigungdieGe—
biete bezeichnetwerden,auf welchedie Erlaubnis beschränktist. ·

Die Landeszentralbehördekann zugunstenbestimmterArten von mildtätigen
ZweckenAusnahmen.von der Vorschrift des Abs. 1 zulassen.

82
Der Erlaubnis bedarf auch, wer die im g1 Abs.1 bezeichnetenVer—⸗

anstaltungenvom Inland aus oder durchausgesandteMittelspersonenim Aus=
land vornehmenwill. Über die Erteilung derErlaubnis befindetdie zuständige
Behörde des Bundesstaats, in welchemder Veranstalter seinenWohnsitz oder
Sitz oder ständigenAufenthalt hat.

*(3
Die Beschaffungvon Mitteln für die im 9§1 genanntenJnecke durch

Veranstaltungeiner öffentlichenUnterhaltungoder Belehrung oder eines öffent=
lichenVertriebsvon Gegenständendarf nur erlaubtwerden,wenndie Unkosten
einen angemessenenBetrag nicht überschreiten,und wenn ferner

1. bei Veranstaltungenauf eigeneRechnungdes Veranstaltersder Rein=
ertrag demWohlfahrtszweckunverkürztzugeführtwird,
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2. bei Veranstaltungen,derenUnternehmerdemWohlfahrtszweckeinen
Anteil am Geschäftsergebnissezuzuführenhat, dieserAnteil so bestimmt
ist, daß der Gewinn des Unternehmersin bescheidenenGrenzenbleibt.

Die Landeszentralbehördekann nähereVorschriften über die Begrenzung
derUnkostenoderdesGewinnserlassen.

84

GegenüberUnternehmungen,die Wohlfahrtszweckendienen,mögen sie von
Ausschüssen,Gesellschaften,Genossenschaften,Vereinen,VerbändenoderStiftungen
oder auch von Einzelpersonenausgehen,sowie gegenüberden Inhabern, Ver—
anstaltern,Vorstehern,Geschäftsführern,sonstigenAngestelltenoder Beauftragten
solcherUnternehmungenkann die für derenSitz zuständigeBehörde, und zwar
auch soweiteine Erlaubnis nachS1 nicht nachzusuchenwar, diejenigenAnord=
nungentreffen,welcheerforderlichsind, um die Geschäftsführungmit den Ge—
setzenim Einklang zu erhalten oder um Schädigungendes Gemeinwohls, ins=
besondereeine Zersplitterungder Kräfte und Mittel zu verhüten.

Die Behäördeist zu diesemIZweckeinsbesonderebefugt:
1. Bücher, Schriften, Kassen=und Vermögensbeständezu prüfen,
2. von den im Abs. 1 bezeichnetenPersonen Auskunft über alle An=
gelegenheitender Geschäftsführungund die Einreichungvon Berichten
und Rechnungsabschlüssenzu erfordern,

3. Vertreter in Versammlungenund Sitzungenzu entsenden.

*5 -
Lassensich vorhandeneerheblicheMißstände nicht auf andereWeise be—

seitigen,so kanndie zuständigeBehördedasUnternehmen,soweitesWohlfahrts=
zweckendient, gemäß§86 unter Verwaltung stellen.

GegendieAnordnungist nur Beschwerdean dieLandeszentralbehördezulässig.
Ihre Entscheidungist endgültig.

86

Der Verwalter hat sichin den Besitzdes Unternehmenszu setzen. Er ist
zu allen Rechtshandlungenfür das Unternehmenbefugt. Die Befugnissedes
Inhabers des Unternehmenssowie die BefugnisseandererPersonen zu Rechts=
handlungenfür das Unternehmenruhen. Das gleichegilt von denBefugnissen
aller Organe.

Ist das Unternehmenin das Handels=,das Genossenschafts=oder das
Vereinsregistereingetragen,so hat der VerwalterdieAnordnung der Verwaltung
sowie ihre Aufhebungzur Eintragung anzumelden.
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Die Geschäftesind unter der AufsichtderBehörde von demVerwalter
fortzuführen. Mit ZustimmungderLandeszentralbehördekanner dasUnternehmen
auflösen.

87
Sollen Mittel, die für WohlfahrtszweckeeinesUnternehmensder im 84

bezeichnetenArt zusammengebrachtworden sind, einem anderen als dem be—
stimmungsgemäßenZweckezugeführt oder sollen die Bestimmungenüber ein
Anfallrecht geändertwerden, so bedarf dies der Genehmigungder zuständigen
Behörde. ·

Die Genehmigungmußversagtwerden,wenndiebeabsichtigteVerwendung
vaterländischenRücksichtenoder anerkanntenGrundsätzensozialerFürsorgezuwider=
laufen würde. .

88
Wirdeinllnternehinenderims4bezeichnetenArtaufgelöstundistein

Anfallberechtigternicht vorhanden,auch sonstnicht in gültiger Weise über das
VermögenBestimmunggetroffenworden, so kann die Landeszentralbehördedes
Bundesstoats,in dessenGebietedas UnternehmenseinenSitz hatte,dieanderweitige
Verwendungdes Vermögenszu Wohlfahrtszweckenregeln. Sie kann einenVer=
walter mit den Befugnissendes§&6 einsetzen.

Stammen die vorhandenenMittel aus verschiedenenBundesstaaten,so
sind sie den LandeszentralbehördendieserBundesstaatenanteilig zu überweisen.
Bei Jweifeln, welcheAnteile zu überweisensind, entscheidetder Reichskanzler
endgültig.

Das Vermögen ist in einer dem Jwecke des aufgelöstenUnternehmens
gleichenoder in einer ähnlichenWeise zu verwenden)in besonderenFällen kann
es auch anderenWohlfahrtszweckenzugeführtwerden.

Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 gelten auch für bereits früher auf=
gelösteUnternehmungen,soweit zur Jeit des Inkrafttretens dieserVerordnung
das Vermögen noch nicht verteilt und weder ein Anfallberechtigtervorhanden
nochsonstin gültigerWeiseüber dasVermögenBestimmunggetroffenwordenist.

89
An die Stelle der für den Sitz des UnternehmenszuständigenBehörde

(S 4 Abs. 1) kann mit Justimmung der beteiligtenLandeszentralbehördeneine
anderezuständigeBehörde treten, in derenBezirke das Unternehmendie Wohl=
fahrtspflegeausübt.

& 10
Die Vorschriftender & 4 bis 6 sind nicht anwendbarauf Gesellschaften,

Genossenschaften,Vereine, Verbände und Stiftungen, die vor dem I. August
Reichs⸗Gesebbbl.1917. 31
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1914 gemäß ihrer Satzung Wohlfahrtszweckendienten; dies gilt auch in An=
sehungspäter gebildeterZweigvereinigungen,wenn bei ihnen dieselbeSatzung
für denWohlfahrtszweckmaßgebendist.

Die Vorschriftender 884 bis 8 sind nicht anwendbar:
1. auf Unternehmungen,die nach ihrer Verfassungentwedervon öffent=

lichenBehörden geleitetwerdenoder hinstichtlichihrer wirtschaftlichen
Verwaltung einer besonderenbehördlichenAufsichtunterstehen

2. auf Unternehmungen,die lediglich für die Beamten, Angestellten,
Arbeiter oder sonstigenAngehörigeneinesBetriebs oder einer privaten
oder öffentlichenVerwaltung oder einesHeeres=oderMarineteils sowie
für derenFamilienmitgliederbestimmtsind.

Die im Abs. 1 bezeichnetenGesellschaften,Genossenschaften,Vereine, Ver=
bändeund Stiftungen bedürfenkeinerErlaubnis zur öffentlichenWerbung.

11
Mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark oder mit Gefängnis bis zu

sechsMonaten wird bestraft:
1. wer ohnedie vorgeschriebeneErlaubnis eineVeranstaltungder im&1
bezeichnetenArt unternimmt;

2. wer als Angestellteroder Beauftragter bei einer nicht erlaubtenVer=
anstaltungder im 1 bezeichnetenArt mitwirkt;

3. wer als Inhaber, Veranstalter,Vorsteber,Geschäftsführer,Angestellter
oder Beauftragter die Erlaubnis überschreitetoder den Bedingungen,
an die sie geknüpftist, zuwiderhandelt;

4. wer eine Veranstaltung der im 9 1 bezeichnetenArt öffentlichan=
kündigt,bevor die erforderlicheErlaubnis erteilt ist;

5. wer die gemäß& 4 erfordertenAuskünftenicht innerhalb der gesetzten
Frist erteilt oder wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngaben
macht;

6. wer vorsätzlicheiner auf Grund des § 5 angeordnetenVerwaltung
Gegenständeganz oder teilweiseentzieht;

7. wer entgegender Vorschrift des 97 Mittel einem anderenals dem
bestimmungsgemäßenZweckeoder einemNichtberechtigtenzuführt.

Der Ertrag nicht erlaubterVeranstaltungenkann ganz oder teilweiseein=
gezogenwerden. Für die VerwendungeingezogenerBeträge gilt der § 8 ent=
sprechend.

12
Wird eine der im §&11 Nr. 1 bis 4 mit Strafe bedrohtenHandlungen

durch die Pressebegangen,so könnendie im §21 des Gesetzesüber die Presse
vom 7. Mai 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 65) bezeichnetenPersonen nur ver=
antwortlich gemachtwerden,wenn sie selbstVeranstaltersind.
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13
Die Landeszentralbehördenerlassendie erforderlichenAusführungsbestim=

mungen. Sie bestimmen,welche Behörden oder anderen Stellen zuständige
Behördenim Sinne dieserVerordnungsind.

Soweit Versicherungsunternehmungenin Frage kommen,die demAusfsichts=
amte für Privatversicherungunterstehen,ist diesesdie zuständigeBehörde. Es
übt auch die im § 6 Abs. 3 der LandeszentralbehördevorbehalteneBefugnis
aus) gegeneine von ihm gemäß§ 5 Abs. 1 getroffeneAnordnung findet eine
Beschwerdenichtstatt.

14
Diese Verordnung tritt mit dem 1. März 1917 an die Stelle der

Bekanntmachungvom 22. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 449). Den Seitpunkt
desAußerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler. «

.815
Auf Grund der Bekanntmachungvom 22. Juli 1915 genehmigteVer=

anstaltungengeltenals erlaubt im Sinne dieserVerordnung.
Die Vorschriften des § 1 finden keineAnwendungauf diejenigenbisher

ohne Erlaubnis zulässigenVeranstaltungenzur Unterhaltungund Belehrung, die
bei der Verkündung dieserVerordnung bereits öffentlich angekündigtsind und
innerhalb vier Wochennach ihrem Inkrafttreten stattfinden.

Bereits begonnene,bisher ohne Erlaubnis zulässigeSammlungen, Ver=
triebe undWerbungensind einzustellen,soferndieErlaubnis nicht innerhalb der=
selbenFrist beigebrachtwird. Die Erlaubnis zu einembereits begonnenen,bis=
her ohneErlaubnis zulässigenVertriebe darf nicht versagtwerden, wenn ihm
ein vor demTage der VerkündungdieserVerordnung mit einemWohlfahrts=
unternehmenschriftlichabgeschlossenerVertrag zugrundeliegt und dieser inner=
halb zwei Wochennach demTage der Verkündungder Landeszentralbehördedes
Bundesstaatseingereichtwird, in welchemderSitz desWohlfahrtsunternehmens
sich befindet. Ob der Vertrieb bereits begonnenwar, stellt die vorbezeichnete
Landeszentralbehördeendgültigfest.

Berlin, den 15. Februar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsumt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Cocgle



Original from
DigitizedbyGoccgle UNIVERSITYOÖOFMICHIGaN



—140 —

Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 30
Inhalt: Allerhschster Erlaß, betreffenddie AnrechnungdesJahres 1917 als Kriegsjahr. G. 14°9.—

Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderungderEisenbahn-Verkehrsordnung.S. 14%.—
Bekanntmachung über die Vorverlegungder Stunden währendder Jeit vom 16.April bis
17. September 1917. S. 141. — Bekanntmachung, betreffendBeschränkungendesVerkehrsmit
Kampfer. S. 141.

(Nr. 5713) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Anrechnungdes Jahres 1917 als Kriegsjahr.
Vom 30.Januar 1917.

A- Ihren Bericht vom 24. Januar 1917 bestimmeIch: Meine Order vom
7. September1915 über dieAnrechnungvonKriegsjahrenaus Anlaß des gegen=
wärtigenKriegesgilt auch für das Kalenderjahr1917. DenjenigenKriegs=
teilnehmern, denen auf Grund der genanntenOrder oder der Order vom
24.Januar 1916 bereitsKriegsjahreanzurechnensind, ist ein weiteresKriegs=
jahr anzurechnen,wenn sie die Bedingungenauch für das Kalenderjahr1917
erfüllt haben.

GroßesHauptquartier,den30.Januar 1917.

Wilhelm
· von Bethmann Hollweg

An danReichskanzler(Reichsschatzamt).

(Nr.5714) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderung der Eisenbahn=Verkehrs.
ordnung(Reichs-Gesetzbl.1909 S. 93 ff.). Vom 14. Februar 1917.

A-# Grund des4&2 Abs.() derEisenbahn=VerkehrsordnungwirddieseOrdnung
für die Dauer desKrieges,wie folgt, geändert:

Im #63 Abs. (6) wird nach demdritten Satze hinter denWorten „ab.
gelaufenist“ undnachdemviertenSatzehinterdemWorteerheben“ ein Stern=
Reichs·Gesehbl.1917. 32

Ausgegebenzu Berlin, den 17.Februar 1917.
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chen«),im863Abs.(7)amSchlusseeinDoppelsternchen")gesetzt.Am
Fuße der Seite werdenfolgendeAnmerkungenhinzugesetzt:

*) Die Vorschriften,daß für Sonn= und tage Wagenstandgeldnur dann zu
zahlenist, wenndie Ladefristschonam Tagevorherabgelaufenist und daß bei aufeinander=
folgendenSonn- und Festtagennur für einenTag Wagenstandgeldzu erhebenist, werden
für die Dauer des Krieges insoweit außerKraft gesetzt,als an solchenTagen die Eisenbahn
Güter lenmmmtund nachpolizeilicheroder militärischerVorschrift die Anfuhr von Gütern
statthafti

**) Der Lauf dieserFristen ruht währendder Dauer desKrieges an Sonn- und
Festtagennicht,soweitan diesenTagen die EisenbahnGüter annimmtund nachpolizeilicher
odermilitärischerVorschriftdie Anfuhr von Gütern statthaftist.

Im §80 wird derAbs.()) für die Dauer desKriegesgefaßt:
An Sonn=und Festtagenkann die EisenbahnFrachtgut ausliefern. QZur

Auslieferung von Eilgut ist sie verpflichtet,wenn seinerzoll=odersteueramtlichen
Behandlungkein Hindernis entgegensteht.

Im § 80 Abs. () wird am Schlusseein Sternchen ), im &80 Abs. (e)
nachdemdrittenSatzehinterdenWorten„abgelaufenist“ und nachdemletzten
Satze hinter demWorte erheben““ ein Doppelsternchen““) gesetzt.Am Fuße
der Seite werdenfolgendeAnmerkungenhinzugesetzt:

*) Der Lauf dieserFristen ruht währendder Dauer desKrieges an Sonn=und
Festtagennicht,soweitan diesenTagen die EisenbahnGüter ausliefertund nachpolizeilicher
oder militärischer Vorschrift die Abfuhr von Gütern statthaft ist.

*“) Die Vorschriften, daß für Sonn, und FesttageWagenstandgelbnur dann zu
zahlen ist, wenn die Entladefrist schon am Tage vorher abgelaufen ist und daß bei auf=
einanderfolgendenSonn- und Festtagennur für einenTag Wagenstandgeldzu erhebenist,
werden für die Dauer des Krieges insoweit außer Kraft gesetzt,als an solchenTagen die
Eisenbahn Güter ausliefert und nach polizeilicher oder militärischer Vorschrift die Abfuhr
von Gütern statthaft ist.

Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den 14. Februar 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
In Vertretung
Petri
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(Nr. 5715) Bekanntmachungüber die Vorverlegungder Stunden währendder Zeit vom
16.April bis 17.September1917. Vom 16.Februar1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desJundezrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August 1914 Gücchss
Gesetzbl.S .327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1
Für die im & 2 vorgeseheneZeitspanneist die gesetzlicheZeit in Deutsch=

land die mittlere Sonnenzeitdes dreißigstenLängengradsöstlich von Greenwich
(Sommerzeit).

2
Die Sommerzeitbeginntam 16. April 1917 vormittags 2 Uhr nachder

gegenwärtigenJeitrechnungund endetam 17. September1917 vormittags3Uhr
im Sinne dieserVerordnung.

Die öffentlich angebrachtenUhren sind am 16. April 1917 vormittags
2 Uhr auf 3 Uhr vorzustellen,am 17. September1917 vormittags 3 Uhr im
Sinne dieserVerordnungauf 2 Uhr zurückzustellen.

3
Von der am 17. September1917 doppelterscheinendenStunde von 2 bis

3 Uhr vormittagswird dieersteStunde als 2A, 2A l Min. usw.bis 2A 59Min.,
die zweiteals 2B, 2B 1Min. usw. bis 2B 59 Min. bezeichnet.

Berlin, den16.Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5716) Bekanntmachung,betreffendBeschränkungendes Verkehrsmit Kampfer. Vom
16.Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bumdesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 Geichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:
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81
Natürlicher Kampfer (Japankampfer)darf unbeschadetseiner Verwendung

fuͤr Zweckeder Heeres-und Marineverwaltungnur zur Herstellungvon Arzneien
oder Arzneimitteln für den inneren Gebrauch bei MenscheneinschließlichEin=
spritzungenunter die Haut und in die Blutbahn verwendetwerden.

82
Die unter Verwendungvon natürlichemKampfer(Japankampfer)noch

herstellbarenArzneienundArzneimittel dürfen in denApothekennur auf jedesmal
erneuteschriftliche,mit Datum undUnterschriftverseheneAnweisungeinesArztes
oder Zahnarztesabgegebenwerden.

83
Für andereals die im & 1 bezeichnetenarzneilichenZweckeist an Stelle

desnatürlichen(Japan-)Kampferskünstlicher(synthetischer)Kampfer zu verwenden,
der nachstehendenAnforderungenentsprechenmuß:

Er darf nichtunter 175 Grad schmelzenund denpolarisiertenLicht,
strahl nicht oder nur wenignach links oder nach rechtsdrehen. Für
eine20prozentigeLösungin absolutemAlkoholdarf se o20Grad zwischen
— 2 Grad und+ 5 Grad schwanken.Die weingeistigeLösung (1—9
darf durchSilbernitratlöosungnicht verändertwerden.

EntgegenstehendeBestimmungentreten außerKraft.

84
Mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundertMark oder mit Gefängnis

bis zu drei Monaten wird bestraft, wer den Vorschriften der §§ 1 und2
zuwiderhandelt.

85
Der Reichskanzlerkann Ausnahmen von demVerbot im & 1 gestatten.

86
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den16.Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezugdesReichs=Gesetzblattsvermittelnnur dieDo#
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrucker##l.
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Reichs-Gesetzdlatt
Jahrgang1917

Nr. Z1
Inhalt: Bekanntmachung über den Verkehrmit Schwefelkies.S. 1533.— Bekanntmachung über

die Einfuhr von Walfischen, Robben, Tümmlern und Fleisch von diesen Tieren. S. 153. —
Bekanntmachung, berreffenddie Prägung von Fünfpfennigstückenaus Aluminium. S. 158.

(Nr. 5717) Bekanntmachungüber denVerkehrmit Schwefelkies.Vom 18.Febmar 1917.

A# Grund des&2 der Verordnungüber den Verkehrmit Schwefelvom
27. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1195)wird bestimmt:

Fl-
Wer Schwefelkiesim Inland gewinnt,hat ihn vomBeginnedes20. Februar

1917 ab an die KriegschemikalienAktiengesellschaft,Verwaltungsstellefür private
Schwefelwirtschaft,in Berlin zu liefern.

Die Vorschriftender §I#1, 2, 5 bis 8 derAusführungsbestimmungenzu
der VerordnungüberdenVerkehrmit Schwefelvom 27.Oktober1916Reichs=
Gesetzbl.S. 1196) findenentsprechendeAnwendung.

2
Die Bestimmungtritt am 20. Febrnar 1917 in Kraft.
Berlin, den18.Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5718) Bekanntmachungüber die Einfuhr von Walfischen,Robben, Tümmlernund
Fleischvon diesenTieren. Vom 17.Februar 1917.

A- Grund der #1 und 2 derVerordnungdesBundesratsüberKriegsmaß.
nahmenzur Sicherungder Volksernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 401) wird bestimmt:

2
Wer aus demAusland Walfische,Nobben,Tümmler und andereSeesäuge=

tiere oder Fleisch von diesenTieren einführt, ist verpflichtet,vom Eingang in
Reichs-Gesetbl.1917. 33

Ausgegebenzu Berlin den 19.Februar 1917.
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dasInland unverzüglichdeman derGrenzstationoderdemEingangshafenbefind=
lichenBevollmächtigtendesKriegsausschussesfür pflanzlicheund tierischeOle und
Fette, G. m. b. H. in Berlin, unterAngabederSorten, Menge, derVerpackungs=
art und des bezahltenEinkaufspreisesAnzeige zu machen. Falls kein Bevoll=
mächtigteran derGrenzstationoder demEingangshafenbestelltist, ist dieAnzeige
telegraphischan denKriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle und Fette
in Berlin zu richten.

Als Einführenderim Sinne desAbs.1 gilt, wer nachEingangderWare
im Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremdeRechnungberechtigt
ist. Befindet sich der Verfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt an seine
Stelle der Empfänger. .

. 2 .

Warender im 91 genanntenArt, die nachdemInkrafttretendieserVor=
schriftenaus demAuslandeingeführtwerden,dürfennur durchdenKriegsaus=
schußodermit dessenGenehmigungin denVerkehrgebrachtwerden.AufVerlangen
sindsolcheWaren an einevon demPriegsausschussebestimmteStelle zu liefern.

. 83

Wer Warender im &1 genanntenArt in das Reichsgebieteinführt,hat
siebis zur Abnahmemit der Sorgfalt einesordentlichenKaufmannszu behan=
deln,in handelsüblicherWeisezu versichernund auf Abruf zu verladen.

4
Der Kriegsausschußoder sein Bevollmächtigter hat unverzüglich nach

Empfang der Anzeigezu erklären,ob und wie über die Ware verfügt werden
soll. Der Kriegsausschußoder sein Bevollmächtigterkann über Waren der im
1 genanntenArt, die vomAusland eingeführtwerden,auchdann verfügen,
wenn eine Anzeigevon der Einfuhr nicht erfolgt ist. Jur Verfügung genügt
eine Erklärung gegenüberdem Frachtführeroder der Hafen=und Kaiverwaltung
mit der Angabe,wohin die Ware gesandtwerdensoll.

Falls der Kriegsausschußoder sein Bevollmächtigterdie Lieferungan den
Kriegsausschußverlangt,gehtdas Eigentuman denWarenauf denKriegsaus=
schußmit demZeitpünktüber, in demdie ErklärungdemVerpflichtetenoder
demGewahrsamsinhaberzugeht. Dies gilt auchdann)wennderKriegsausschuß
verlangt, daß für seineRechnungan Dritte geliefertwird.

655
Der Kriegsausschußsetztim Falle des &4 Abs.2 den Übernahmepreis

nach Entladung an dem von ihm oder seinemBevollmächtigtenfestgesetztenBe=
stimmungsorteder Waren fest.

Die Jahlung erfolgt in der Regel sofort nach der Entladung am Be.
stimmungsorte,spätestensachtTage danach. «

Die FestsetzungdesÜbernahmepreisesdurchdenKriegsausschußistendgültig.
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-—--.--- 86
«««Streitigkeiten,diefichzloischendenBeteiligtenaiisderAnwondungder
vorstehendenVorschriftenergeben,werdenendgültigvon derhöherenVerwaltungs=
beherdedes von demKriegsausschußoder seinemBevollmächtigtenfestgesetzten
Bestimmungsorts der Waren entschieden.Die Vorschrift des § 5 Abs. 3bleibt
unberührt. .

87
Die Landeszentralbehördenkönnenbestimmen,daß die Einfuhr nur über

einzelnevon ihnen zu bezeichnendeGrenzstationenoder Grenzhäfenerfolgendarf.
Die Landeszentralbehördenkönnendie Einfuhr nochweiter beschränken.

88
Die Durchfuhr der im &1 genanntenWaren über die Grenzendes

DeutschenReichsist verboten.
9

Ausgenommensind von diesenBestimmungengeringfügigeMengen, die im
Grenzverkehrefür den Verbrauchim Grenzgebieteingeführt werden, soferndie
Einfuhr nicht zuHandelszweckenerfolgt. Die Landeszentralbehördenkönnenüber
dieseEinfuhr nähereBestimmungentreffen,sieinsbesonderenochweiterbeschränken
oderverbieten.

WeitereAusnahmenvondenVorschriftendieserVerordnungkannder Reichs=
kanzlerbestimmen. »

810
Die Landeszentralbehördenbestimmen,wer als höhereVerwaltungsbehörde

im Sinne dieserVerordnunganzusehenist.

11
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft:
I. wer die im 9 1 vorgeschriebeneAnzeigenicht rechtzeitigerstattetoder

wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;
2. wer entgegender Vorschrift im §2 Satz 1 Waren der im 91 ge=
nanntenArt in den Verkehr bringt.

Nebender Strafe könnendieGegenstände,auf die sichdiestrafbareHandlung
bezieht,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenoder nicht.

* 12
Die Bestimmungentretenam 20. Februar1917, die Strafbestimmungen

am 23. Februar1917 in Kraft.
Berlin, den17.Februar1917.

Der StellvertreterdesReichkanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5719) Bekanntmachung,betreffenddiePrägung vonFünfpfennigstückenausAluminium.
Vom 15.Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

#
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,außerhalbder im &8 desMünzgesetzes

vom 1. Juni 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) für die Prägung von Nickel- und
KupfermünzenbestimmtenGrenzezumErsatzefür einzuziehendeFünfpfennigstücke
aus NickelFünfpfennigstückeaus Aluminium bis zur Höhe von 20 Millionen
Mark herstellenzu lassen. Im übrigen finden auf dieseMünzen die für die
Fünfpfennigstückeaus Nickel geltendenVorschriftenmit folgendenMaßgabenent=
sprechendeAnwendung:

a) aus einem Kilogramm Aluminium werden 1000 Fünfpfennigstücke
ausgebracht;

)) sie tragen auf der Schriftseiteüber der Jahl „5“ die umschrift
„DeutschesReich“ und unter dieser Jahl das Wort „Pfennig“ in
wagerechterStellung, darunter die Jahreszahl;

Tc)das Münzzeichenfällt weg;
) die Verteilung der Prägungen auf die einzelnenMünzstätten kann
unter Heranziehungvon Privatprägeanstaltenin Abweichungvon dem
im Bundesratsbeschlussevom 21. Dezember1888 — 674 der
der Protokolle— bestimmtenVerteilungsmaßstaberfolgen.

Die Fünfpfennigstückeaus Aluminium sind nachgrichensschlußaußerKurs
zu setzen.

Die hierzuerforderlichennäherenBestimmungenerläßt der Bundesrat.
Berlin, den15.Februar1917.

Der Reichskanzler
von BethmannHollweg

D# VezugdesNeichs=GesenblalezvermittelnnurdiePostanstalten. —
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 32
Inhalt: Bekanntmachung über denS mit— und Kienöl. S. 157. — Bekannt=

machung, betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnung über denVerkehrmit Terpentinöl
und Kienöl. S. 168.

(Nr. 5720) Bekanntmachungüber denVerkehrmit Terpentinölund Kienöl. Vom 17.Fe=
bruar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Terpentinöl und Kienöl jeder Art ist demKriegsausschusse für. pflanzliche

und tierischeOle und Fette, G. m. b.H. in Berlin anzuzeigenund auf Verlangen
abzuliefern. .

.s2
Terpentinöl und Kienöl jederArt das aus demAusland eingeführtwird,

ist an denKriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle und Fette, G. m. b.H.
in Berlin abzuliefern.

83
Der Reichskanzlererläßt die Ausführungsbestimmungen,er kann Aus=

nahmenzulassenund weitereVorschriftenüber denVerkehrmit Terpentinöl und
Kienöl erlassen. Er kann die VorschriftendieserVerordnung auf Terpentinöl=
ersatzund alle Erzeugnisseder Holzdestillationausdehnen.

Er kann bestimmen,daß Juwiderhandlungengegendie auf Grund vor=
stehenderErmächtigungerlassenenVorschriftenmit Gefängnisbis zu sechsMonaten
oder mit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraftwerdensowie daß neben
der Strafe auf Einziehungder Stoffe erkannt werden kann, auf die sich die
strafbare Handlung bezieht,ohne Rücksichtdarauf, ob sie dem Täter gehören
odernicht.
Reichs=Gesetöl.1017. « 31

Ausgegebenzu Berlin den20. Februar 1917.
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84
Der ReichskanzlerkannVorschriften über die Durchfuhr der im 9 2

genanntenStoffe erlassen.
85

Als Ausland im Sinne dieserVerordnung gilt auch das besetzteGebiet.

86
Die Verordnungtritt am 20. Februar1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den17.Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5721) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnungüber
den Verkehrmit Terpentinölund Kienöl vom 17.Februar 1917. Vom
20. Februar1917.

Ar# Grund des & 3 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Terpentinöl
und Kienöl vom 17. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 157) wird bestimmt:

81
Wer mit Beginn des 26. Februar 1977 Terpentinöl oder Kienöl jeder

Art im Gewahrsamhat, ist verpflichtet,die BeständegetrenntnachEigentümer,
Arten und Sorten in handelsüblicherBezeichnungunter Angabe der Menge,des
Eigentümersund desLagerungsortsundunterBeifügungeiner versiegeltenProbe
dem Kriegsausschussefür pflanzlicheund tierischeOle und Fette,G. m. b. H. in
Berlin, durch eingeschriebenenBrief bis zum 5. März 1917 anzuzeigen.

Dies gilt nicht
1. für Vorräte, die insgesamt5 Kilogramm nicht übersteigen,
2. für Vorräte, die im Eigentumeder Heeresverwaltungenoder der
Marineverwaltungstehen.

Mengen, die sich mit Beginn des 26. Februar1917 unterwegs befinden,
sind von dem Empfängeranzuzeigen.

Wer TerpentinöloderKienöl jederArt gewinnt,hat demKriegsausschusse
die im VormonatangefalleneMengebis zum 10. jedesMonats anzuzeigen,so=
fern nicht andereVereinbarungengetroffensind.
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2
Der Kriegsausschußhat sich unverzüglichnachEmpfangderAnzeigezu

erklären,ob er die Ware übernehmenwill. Geht binnendrei WochennachAb=
sendungdes Angebotseine Erklärung nicht ein, oder erklärt der Kriegsausschuß,
daß er die Ware nicht übernimmt,so erlischtdie Lieferungspflicht. Erklärt der
Kriegsausschuß,die angeboteneWare übernehmenzu wollen, so ist sie auf sein
Verlangen in versandfestenBehältnissenan die von ihm aufgegebeneAdressezu
verladen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschußüber in demZeitpunkt, in
welchemdie Übernahmeerklärungdem Eigentümer oder dem Inhaber des Ge=
wahrsams zugeht.

43
Wer aus demAusland Terpentinöl und Kienöl jeder Art einführt) ist

verpflichtet,denEingang derWare im Inland demKriegsausschussefür pflanzliche
und tierischeOle und Fette, G. m. b.H. in Berlin, unter Angabe der Menge,
der Arten und Sorten, des Einkaufspreisesund des Aufbewahrungsortsunver=
züglichanzuzeigen.Die AnzeigehatdurcheingeschriebenenBrief zu erfolgen.

Als Einführenderim Sinne dieserVerordnunggilt, wer nachEingangder
Ware im Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremdeRechnungbe=
rechtigtist. Befindet sichderVerfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt an
seineStelle der Empfänger.

84
Wer aus demAuslandTerpentinölund Kienöl jederArt einführt,hat

sie an den Kriegsausschußzu liefern. Er hat sie bis zur Abnahmemit der
Sorgfalt eines ordentlichenKausmanns zu behandeln,in handelsüblicherWeise
zu versichernund auf Abruf zu verladen. Er hat sie auf VerlangendesKriegs⸗
ausschussesan einem von diesemzu bestimmendenOrte zur Besichtigungzu
stellenoder Proben einzusenden.

Der Kriegsausschußhat sichunverzüglichnach Empfang der Anzeigeoder
nach der Besichtigungoder nachEmpfang der Probe zu erklären,ob er die
Stoffe übernimmt.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschußüber mit demZeitpunkt, in
welchemdie ÜbernahmeerklärungdemEinführendenoder dem Inhaber des Ge=
wahrsams zugeht.

5
Der Kriegsausschußsetztfür die von ihmübernommenenStoffe denÜber=

nahmepreisfest.
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Ist der Verpflichtetemit dem von demKriegsausschußangebotenenPreise

nicht einverstanden,so setztdie höhereVerwaltungsbehörde,die für denOrt
zuständigist, von demaus die Lieferungerfolgensoll, denPreis endgültigfest.
Die höhereVerwaltungsbehördebestimmtdarüber, wer die baren Auslagen des
Verfahrens zu tragen hat. Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die end=
gültige Festsetzungdes Preises zu liefern, der Kriegsausschußvorläufig den von
ihm festgesetzenPreis zu zahlen.

86

Die Zahlung erfolgt spätestensvierzehnTage nachAbnahme. Für streitige
RestbeträgebeginntdieFrist mit demTage,an demdieEntscheidungderhöheren
VerwaltungsbehördedemKriegsausschussezugeht.

K 7
» Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenodermit Geldstrafebis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

1. wer die in 1, 3 vorgeschriebenenAnzeigennicht rechtzeitigerstattet,
oderwer wissentlichfalscheoder unvollständigeAngabenmacht;

2. wer entgegenden Bestimmungendes § 2 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 der
Verpflichtungzur Verladung und Lieferungnicht nachkommt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkanntwerden,auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,ob sie dem Täter
gehörenoder nicht. -

88
Die Bestimmungentretenam 20. Februar 1917 in Kraft.

Berlin, den20. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenGezusdesMeichs=GesesblattgvermitteinnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.33
Jnhalt: Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt derNiederlandezu der in Paris am 19.März 1902

unterzeichnetenÜbereinkunftzum Schutze der für die Landwirtschaft nützlichenVögel. S. 161. —
Verordnung überBier. S. 162.

(Nr. 5722) Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der Niederlande zu der in Paris am
19.März 1902 unterzeichnetenÜbereinkunftzum Schutzeder für die
LandwirtschaftnützlichenVögel. Vom 16.Februar 1917.

D. Königlich SpanischeRegierung hat unterm 29. Januar 1917 mitgeteilt,
daß die Königlich NiederländischeRegierung der Regierung der Französischen
Republik angezeigthabe,daß sieder am 19.März 1902 in Paris unterzeichneten
Übereinkunft zum Schutze der für die LandwirtschaftnützlichenVögel (Reichs=
Gesetzbl.1906 S. 89) mit der Maßgabe beigetretensei, daß der im Artikel 16
der ÜbereinkunftgemachteVorbehalt, demzufolgedie Bestimmung des zweiten
AbsatzesdesArtikel 8 derÜbereinkunftnichtin dennördlichenProvinzenSchwedens
Anwendungfindet,mit Rücksichtauf die niederländischeGesetzgebungin gleicher
Weise für die NiederlandeGültigkeit hat.

Berlin, den16.Februar 1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage
Johannes

Reichs.Gesetzbl.1917. 35
Ausgegebenzu Berlin den23. Februar 1917.
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(Nr. 5723) VerordnungüberBier. Vom 20. Februar 1917.

A# Grund der Verordnungüber KriegsmaßnahmenzurSicherung der Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird für das Gebiet
der NorddeutschenBrausteuergemeinschaftverordnet:

#1 *
UntergärigesBier, dessenStammwürzewenigerals sechsvomHundert

an Extraktstoffenenthält, darf nicht hergestelltwerden.
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen können

die Herstellung von untergärigemEinfachbiere, dessenStammwürze fünf vom
Hundert oder wenigeran Extraktstoffenenthält, zulassen.

82
Beim VerkaufedurchdenHerstellerdarf derPreis für untergärigesBier

in Fässern einunddreißigMark und für untergärigesEinfachbier(F1 Abs. 2)
in FässernzwanzigMark für hundertLiter nicht übersteigen.Der Höchstpreis
schließt die Kosten der Beförderung bis zur Ausschankstätte,sofern diese am
Orte der Herstellungbelegenist, und bei Versendungmit Bahn oderSchiff bis
zur Verladestelledes Versandortsein.

Der Hoöchstpreisgilt nicht bei Abgabevon Bier im eigenenAusschankdes
Herstellers.

Verträge über Lieferungvon untergärigemBier durch denHersteller,die
zu einemhöherenals demnachAbs. 1 zulässigenPreise abgeschlossensind, gelten
mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung als zum Hochstpreisabgeschlossen,
soweitdie Lieferungzu diesemZeitpunktnochnicht erfolgt ist.

*3
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen können

niedrigereals die im 9 2 bestimmtenPreise festsetzen.Sie könnenbestimmen,
daß Verträge, die vor Inkrafttreten der von ihnen festgesetztenHöchstpreisezu
einemhöherenPreise abgeschlossensind, als zumHöchstpreisabgeschlossengelten,
soweitnicht die Lieferung vor diesemZeitpunkterfolgt ist.

Die im Abs. 1 genanntenBehördenoder Stellen könnenfür den Weiter=
verkaufvon Bier sowiefür denVerkaufvon Bier in FlaschenHöchstpreisefestsetzen.

14 . -
DersöchstpreisisszZAbflsgiltauchfürdenErwerbvonBier,

das vom Hersteller aus einem anderenBrausteuergebietegeliefert wird, jedoch
ermäßigtsichderPreis um die im HerstellungsgebietegewährteAusfubrvergütung.
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85
Die Inhaber von Gast=und Schankwirtschaftensowie von anderenBe=

trieben, die Bier offen oder in Flaschenoder anderenGefäßen im Kleinverkauf
abgeben,habendurchdeutlichsichtbarenAnschlagin denWirtschaftsräumenund
Verkaufsstellendie Verkaufspreisefür Bier in den zum AusschankoderVerkaufe
kommendenMaßen bekanntzugeben.

Die angekündigtenPreise dürfen nicht überschrittenwerden.

(6
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen erlassen

die Bestimmungenzur Ausführung dieserVerordnung.

. 87
Die LandeszentralbehördenkönnenBestimmungenüber den Stammwürze.

gehalt und diePreise für obergärigesBier treffen. Die Vorschrift im &3 Abs. 1
Satz2 findetentsprechendeAnwendung. " -

l
- 88 .

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafebis zu zehn—
tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer der Vorschrift im §&1 oder den gemäß &7 erlassenenBestim=
mungenüber den Stammwürzegehaltzuwiderhandelt

2. wer die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung
festgesetztenHöchstpreiseoder die gemäß §&5 angekündigtenPreise
überschreitet;

3. wer einen andern zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch
den die Preise (Nr. 2) überschrittenwerden, oder sich zu einem
solchenVertrag erbietet;

4. wer den nach&6 erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhandelt.
Nebender Strafe kann auf Einziehungder Vorräte erkannt werden,auf

die sich die strafbare Handlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie dem Täter
gehörenoder nicht.

(9
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark wirdbestraft,wer derihm

nach85 Abs.1 obliegendenVerpflichtungnichtnachkommt.

* 10
Die Vorschriften dieserVerordnung finden keineAnwendungauf Bier,

das auf Anfordern der Heeresverwaltungenoder der Marineverwaltung an die
Feldtruppenzu liefern ist, sowie auf Farbebiere.

Der ReichskanzlerkannweitereAusnahmenzulassen.
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8 11
Diese Verordnungtritt mit dem 26. Februar 1917 in Kraft.

Berlin, den20. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Postanfstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 31
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendFestsetzungdesJuschlagszu denFriedenspreisender zumKriegs=

dienstausgehobenenPferde. S. 105.

(Nr. 5724) Bekanntmachung,betreffendFestsetzungdesJuschlagszu denFriedenspreisender
zumKriegsdienstausgehobenenPferde. Vom 23. Februar 1917.

A Grund desArtikel 1 Abs.4 derVerordnungdesBundesrats vom30.August
1916Geichs=Gesetzbl.S. 983), betreffendAnderungdes&25 desGesetzesüberdie
Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873, bestimmeich in Abänderungder Bekannt=
machungvom30. August1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 984), betreffendFestsetzungdes
Juschlags zu denFriedenspreisender zumKriegsdienstausgehobenenPferde:

„Der Juschlag zu den Friedenspreisenfür die in der Jeit vom
1. Septemberbis 19. November1916 zum Kriegsdienstausgehobenen
Pferde wird auf 75 vomHundert der Friedenspreisefestgesetzt.“

Berlin, den 23. Februar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich

— — — — —. ———

DenVezugdesNeichs=GesenblattsvermittelnnurdiePoftanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1917. 63

Ausgegebenzu Berlin den21. Februar 1917.
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Reichs=Gesetztlatt
Jahrgang1917

Nr. 35
Inhalt: Bekanntmachung über Regelung des Verkehrs mit Kohle. S. 137. — Bekanntmachung,

betreffendAnderung der Verordnung über Mineralöle, Mineralölerzeugnisse, Erdwachs und Kerzen,
vom18.Januar 1917. S. 160.— Bekanntmachung, betreffendAnderungder Ausfährungs=
bestimmungenzur VerordnungüberMineralöle, Mineralölerzeugnisse,Erdwachsund Kerzen,vom
18. Januar 1917. S. 170. — Verordnung über Versicherungder im vaterländischenHilfsdienst
Beschäftigten.S. 171. —. Bekanntmachung über die AbänderungderBekanntmachungüber
bie Errichtung eines Kriegsernährungsamts. S. 177.

(Nr. 5725) BekanntmachungüberRegelungdesVerkehrsmit Kohle. Vom24. Februar1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die im DeutschenReichevorhandenen

Erzeugnisseder Steinkohlen=und Braunkohlenwerke(Steinkohlen,Braunkohlen,
Briketts und Koks) für die Versorgungdes Inlandes sowie für die Ausfuhr in
Anspruchzu nehmen.

(2
Der Reichskanzlerkann die zur Durchführungdes &1 erforderlichenBe=

stimmungentreffen. Er kann insbesondereErzeuger und Besitzerder im §&1
bezeichnetenBrennstoffeanweisen,dieBrennstoffean von ihm bestimmtePersonen
oder Stellen zu überlassenund zur Übergabe erforderlicheHandlungen vor=
zunehmen. Er kann Auskunft über die Vorräte, die Erzeugungund den Ver=
brauchder im §1 bezeichnetenBrennstoffefordern.

3
Der Reichskanzlerkann anordnen,daß Juwiderhandlungengegeneine auf

Grund des & 2 erlasseneBestimmungmit Gefängnis bis zu einemJahre und
mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft
werden, sowiedaß nebender Strafe die Brennstoffe, auf die sich die Zuwider=
Neichs-Gesetbl.1917. 37

Ausgegebenzu Berlin den26. Februar1917.
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handlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehörenodernicht, ein=
gezogenwerdenkönnen.

4
Hat der Reichskanzlerden Erzeuger ober Besitzer von Brennstoffen an=

gewiesen,die BrennstoffeeinemDritten zu überlassenund kommteineEinigung
überdenÜbernahmepreisnichtzustande,so wird der Übernahmepreisdurchein
Schiedsgerichtendgültig festgesetzt.Die Jusammensetzungdes Schiedsgerichts
und das Verfahren regelt der Reichskanzler. Er kannbestimmen,welcheSumme
der Empfängerauf den Übernahmepreisvorläufig zu zahlen sowie ob und in
welcherHöhe der EmpfängerSicherheit zu leistenhat. Im übrigen regelt der
Reichskanzlerdie Bedingungen,unter denendieÜberlassungzu erfolgenhat. Er
kannbestimmen,daßdie von ihm angeordnetenHandlungenohneRücksichtauf
die Feststellungoder Jahlung des Übernahmepreisesvorzunehmensind.

85
Das Schiedsgericht(&4) kannauf Antrag bestehendeVertragsverpflichtungen

mit Rücksichtauf Anordnungen,die gemäß&2 ergehen,ganz oder teilweiseauf=
hebenoder ändern. «

. 86 .

Der Reichskanzlerkann die Befugnisse,die ihm nach dieser Verordnung
sowie im übrigen hinsichtlichdes Verkehrs mit den im&1 bezeichnetenBrenn=
stoffen zustehen,ganz oder teilweise durch eine seiner Aufsicht unterstehende
Behörde ausüben. Er bestimmt das Nähere über Einrichtung, Geschäftskreis
und GeschäftsgangdieserBehäörde.

87
Die Verordnungtritt am 26. Februar 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den24. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5726) Bekanntmachung,betreffendAnderungder VerordnungüberMineralöle,Mineral=
ölerzeugnisse,Erdwachsund Kerzen,vom18. Jannar 1917 (Reichs-=Gesetzbl.
S. 60). Vom 24. Februar 1917.

Artikel 1

Der #1 derVerordnungüberMineralöle,Mineralölerzeugnisse,Erdwachs
und Kerzenvom 18. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 60) erhält folgendeFassung:

Der Reichskanzler wird ermächtigt, Bestimmungen über den
Verkehr mit Paraffin, Montanwachs, Erdwachs (z. B. Ozokerit,
Zeresin), Kerzen und Kerzenersatzmittelnsowie mineralischemNohöl
und allen bei der Verarbeitung von solchemRohöl anfallendenEr=
zeugnissen(z.B. Schmieröl, Gasöl, Solaröl, Rückstandöl,Olgoudron,
Hartpech,Weichpech,Petrolkoks allein und in Mischungen)zu treffen.

Artikel 2
Die Verordnung tritt am 26. Februar 1917 in Kraft.

Berlin, den24. Februar1917.

Der SiellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5727) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Ausführungsbestimmungenzur Ver=
ordnungüberMineralöle,Mineralölerzeugnisse,ErdwachsundKerzen,vom
18.Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 61). Vom 24. Februar 1917.

A# Grund derVerordnungendesBundesratsüber Mineralöle,Mineralöl=
enzengnisse,ErdwachsundKerzenvomH#uner1917(Reichs-Gesetel.S.S0p160
wird bestimmt:

Artikel 1

Der & 1 Abs. 1 der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung über
Mineralöle, Mineralölerzeugnisse,Erdwachsund Kerzen, vom 18. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 61) erhält folgendeFassung:

Paraffin, Montanwachs, Erdwachs (z. B. Ozokerit, Zeresin),
Kerzenund Kerzenersatzmittelsowie mineralischesRohöl und alle bei
der Verarbeitung von solchemRohöl anfallendenErzeugnisse(z.B.
Schmieröl, Gasöl, Solaröl, Rückstandöl,Olgoudron, Hartpech,
Weichpech,Petrolkoks allein und in Mischungen),dienachdemInkraft=
treten dieserBestimmungaus demAusland eingeführtwerden,dürfen
nur durchdieKriegsschmieröl=Gesellschaftm. b. H. in Berlin odermit
derenGenehmigungin den Verkehrgebrachtwerden.

Artikel 2

Die Bestimmungtritt am 26. Februar 1917 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich «
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(Nr. 5728) Verordnung über Versicherungder im vaterländischenHilfsdienst Beschäftigten.
Vom 24. Februar 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des919 desGesetzesüberdenvaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) mit Justimmung
des vom Reichstag gewähltenAusschussesund auf Grund des &3 des Gesetzes
über die ErmächtigungdesBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom
4. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

I. Allgemeine Vorschriften

81

Wer eineBeschäftigungim Sinne des Gesetzesüber den vaterländischen
Hilfsdienstvom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333)ausübt,unterliegt,
auch wenn er nicht dienstpflichtignach9 1 diesesGesetzesist, den Vorschriften
über die reichsgesetzlicheArbeiter=undAngestelltenversicherung,soweitdieseVer=
ordnungnichts anderesbestimmt. Dies gilt auchdann, wenndie Beschäftigung
nicht auf Grund freiwilliger Meldung (7 des genanntenGesetzes)stattfindet.
Eine Vergütung ist stets Entgelt im Sinne der Vorschriften über die reichs=
gesetzlicheArbeiter- und Angestelltenversicherung.

12

EinerSatzungsändermg auf Grund dieserVorschriftenbedarf es für die
Versicherungsträgernicht.

II. Krankenversicherung

*(3
Setzt die Satzung einer Krankenkasseden Ortslohn als Grundlohn fest,so

gilt dies nicht für Personen, die im vaterländischenHilfsdienst eine nachden
Vorschriftender ReichsversicherunglandkassenpflichtigeBeschäftigungübernehmen,
sofernsie in den demerstmaligenEintritt in eine landkassenpflichtigeHilfsdienst=
tätigkeitvorangegangenenzwölf Monaten mindestenssechsundzwanzigWochenoder
unmittelbar vorher mindestenssechsWochen bei einer Krankenkassemit einem
anderenGrundlohn als demOrtslohn oder bei einer knappschaftlichenKranken=
kasseversichertwaren.

Soweit diesePersonennicht als Betriebsbeamte,Werkmeisteroder andere
Angestelltein ähnlich gehobenerStellung beschäftigtwerden,geltensie als Fach=
arbeiter im Sinne des §&181 Abs. 2 derReichsversicherungsordnung,auchwenn
sie nicht als solchetätig sind. .
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Auf dieseBeschäftigtensind die Vorschriften der 9#418 bis 425 der
Reichsversicherungsordnungnicht anwendbar. Bei Anwendungdes§&418 Absl.2
Nr. 3 und des § 419 Abs. 1 Satz 2 der Reichsversicherungsordnungbleibensie
bei Feststellungder sämtlichenin der LandwirtschaftBeschäftigtenund der sämt=
lichenBefreitendesArbeitgebersaußerBetracht.

84
Soweit der Erwerb eines Rechtes nach der Reichsversicherungoder der

Satzung einerKrankenkassedavon abhängt,daß eineWartezeit bei einerKranken=
fasse zurückgelegtist oder eine Versicherungvon bestimmterDauer innerhalb
cines gleichfallsbestimmtenZeitraums bestandenhat, darf eineBeschäftigungim
vaterländischenHilfsdienst,durchdie der Beschäftigteaus der Krankenkasseoder
der Versicherungausscheidet,nicht zu seinemNachteil angerechnetwerden. Dies
gilt auch für die Dauer einer Erwerbslosigkeitbis zu sechsWochen,die in die
erstensechsWochennachder Beschäftigungfällt.

Die Zeit von mindestenssechsMonatennach9 199 derReichsversicherungs=
ordnungstehteinerWartezeit im Sinne desAbs. 1 gleich.

Im übrigengilt 9 2 desGesetzes,betreffendErhaltung von Anwartschaften
aus der Krankenversicherung,vom 4. August 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 334)
entsprechend. Z% · .

85
Vorschriften der Reichsversicherung,nach denenPersonen, die gegen

Krankheit versichertsind, durch einen Aufenthalt im Ausland Rechtsnachteile
erleiden, gelten nicht für Personen, die im Ausland im vaterländischen
Hilfsdienst beschäftigtsind. Der Aufenthalt solcherPersonen im Ausland steht
insoweiteinemAufenthaltim Inland gleich.

86
Wer wegeneinerBeschäftigungim vaterländischenHilfsdienstzu einerandern

Krankenkasseübergetretenist, darf, wenn er aus dieserausscheidet,dasRechtzur
Weiterversicherungnach& 313 der Reichsversicherungsordnungwahlweisebei ihr
oder seiner früherenKasseausüben. « «

Meldet er sichbei der früherenKasse, so kann diese ihn ärztlich unter=
suchenlassen. Für eineErkrankung,die beimWiederbeitrittbereitsbesteht,hat
er einenAnspruchnur gegendie andereKasse,und zwar auf die Leistungen,die
sie im Falle der Weiterversicherungbei ihr zu gewährenhätte. Auf ihren oder
seinenAntrag erhält der VersichertedieseLeistungenvon der früheren Kasse.
Geschiechtes auf seinenAntrag, so hat die frühere Kasse der andern binnen
einer Wocheden Eintritt des Versicherungsfallsmitzuteilen. Die andereKasse
hat der früherenihre Auswendungenim vollenUmfangzu ersetzen.
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87

Den Krankenkassenim Sinne dieserVerordnung stehenknappschaftliche
Krankenkassengleich.

88
Für Mitgkiedervon Ersatzkassen(9/ 503ff. derReichsversicherungsordnung),

welchedemzur freiwilligenVersicherungoderWeiterversicherungbeieinerKranken=
kassenach der ReichsversicherungsordnungberechtigtenPersonenkreisangehören,
gelten die vorstehendenVorschriftenentsprechend.

Bestimmungenin derSatzungeinerErsatzkasse,nachdeneneinMitglied bei
ÜbernahmeeinerBeschäftigung im vaterländischenHilfsdienst aus derKasseaus=
scheidenmüßteodereinensonstigenRechtsnachteilerleidenwürde, dürfennicht
geltendgemachtwerden.

Mitglieder von Ersatzkassen,die eine landwirtschaftlicheBeschäftigungerst
nachdemInkrafttretendesGesetzesüber denvaterländischenHilfsdienstund voraus=
sichtlichnicht über dessenGeltungsdauerhinaus übernehmen,stehenden vorüber=
gehendin der LandwirtschaftbeschäftigtengewerblichenArbeitern im Sinne des
& 434 derReichsversicherungsordnunggleich.

19
Deutsche,die in demvon deutschenTruppen besetztenAusland von deutschen

Arbeitgebernim vaterländischenHilfsdienst beschäftigtwerdenundnicht schonauf
Grund der Bekanntmachungvom 14. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1383)
versichertsind, werden hinsichtlichder VersicherunggegenKrankheit den im & 1
der genanntenBekanntmachungbezeichnetenPersonengleichgestellt.

Sie sindversicherungsfrei,wennihnengegeneinenArbeitgeberder im § 169
Abs. derReichsversicherungsordnungbezeichnetenArt für denFall derKrankheit
ein Anspruch gewährleistetist, der einem der in der genanntenVorschrift
bezeichnetenAnsprüchemindestensgleichwertigist. Das Kriegsamt bestimmt,ob
der Anspruchgleichwertigist.

Ill. Unfallversicherung

810
Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst, die den reichsgesetzlichenVor—

schriften über Unfallversicherungum deswillen nicht unterliegen, weil sie im
Ausland ausgeführt werden und nicht als unselbständigerBestandteil (Aus=
strahlung)einesinländischenBetriebs anzusehensind, werdenderUnfallversicherung
unterstellt.

Dabei geltenfolgendeVorschriften:
1. Träger der Versicherungfür dieseHilfsdienstleistungenist das Reich.
2. Der Reichskanzlerbestimmtdie Ausführungsbehörden(I# 892, 1033,

1218 der Reichsversicherungsordnung)und erläßt dieAusführungsbestimmungen
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895 der Reichsversicherungsordnung).Er kann den Erlaß von Ausführungs=
bestimmungenanderenBehördenübertragen.

3. Die Unfallentschädigungwird nach einem einheitlichenJahresarbeits=
verdiensteberechnet.Dieser beträgt:

a) bei gewöhnlichenlandwirtschaftlichenArbeitern. , 1200 Mark,
b) bei gewerblichenArbeitern und landwirtschaftlichenFach= ·
arbeiterii..................................... 1800 Mark.

Bei Betriebsbeamtenist, vorbehaltlich der Kürzung nach§ 563 Abs. 2
der Reichsversicherungsordnung,der auf ein volles Jahr zu berechnende,verdiente
Entgelt maßgebend.Erreicht der Jahresarbeitsverdienstnicht den unter Nr. 3b
angegebenenBetrag, so gilt dieserals Jahresarbeitsverdienst.

4. Sofern nicht das Reich selbstUnternehmerder Arbeiten ist, hat dieser
für die Unfallversicherungeine Prämie zu zahlen. Sie beträgt:

a) für einengewöhnlichenlandwirtschaftlichenArbeitertäglich6 Pf.,
b) für einengewerblichenArbeiter oder landwirtschaftlichenFacharbeiter
täglich 9 Pf.,

J) für einenBetriebsbeamtenentsprechendder Dauer seinerBeschäftigung
1½ vomHundertdesverdientenEntgelts, mindestensabertäglich9 f.

5. Der Unternehmer(Nr. 4) hat für jedenMonat spätestensdrei Tage
nach dessenAblauf der AusführungsbehördeeinenNachweis über die Zahl der
Arbeitstagejederder unter Nr. 4 a) und b) bezeichnetenGruppen von Arbeitern
und über den von Betriebsbeamten(Nr. 4c) verdientenEntgelt vorzulegen.
Für denFall derSäumnis gilt § 800 derReichsversicherungsordnungentsprechend.

Die Form für den Nachweisschreibtdie Ausführungsbehördevor.
6. Nach jedemKalendervierteljahreberechnetdie Ausführungsbehördeauf

Grund der Nachweiseund der unter Nr. 4 angegebenenSätze die Prämien und
stellt die Heberolleauf.

JedemUnternehmerist einAuszug aus derHeberollemit derAufforderung
zuzustellen,die festgesetztePrämie zur VermeidungderJwangsvollstreckungbinnen
zwei Wochen einzuzahlen. Der Auszug muß die Angaben enthalten, die den
Jahlungspflichtigenin Stand setzen,die Prämienberechnungzu prüfen.

Für den Einspruch und die Rechtsmittel gelten die 9 814 bis 817 der
Reichsversicherungsordnungentsprechend.

—J7.Die Ausführungsbehördebestimmt,wer dieUnfälle zu untersuchenhat.
8. Hält der Berechtigtesich im Ausland auf, so ist über die Gewährung,

Ablehnung oder Neufeststellungder Unfallentschädigungohne vorhergehenden
Bescheidund Einspruch alsbald Endbescheidzu erteilen (& 1610 der Reichs=
versicherungsordnung).

9. Jur Entscheidungüber Berufungen und Beschwerdenist das Ober=
versicherungsamtGroß Berlin ausschließlichzuständig. ·
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11
Wer im vaterländischenHilfsdienst in der Land=und Forswirischaft eine

Beschäftigungübernimmt,nachdemer in den demerstmaligenEintritt in eine
land=oder forstwirtschaftlicheHilfsdiensttätigkeitvorangegangenenzwölf Monaten
mindestenssechsundzwanzigWochen oder unmittelbar vorher mindestenssechs
Wochengewerblichbeschäftigtwar, gilt, soferner nicht als Betriebsbeamterbe=
schäftigtwird, für die Unfallentschädigungals Facharbeiterim Sinne des 9 923
Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung,auch wenn er nicht als solchertätig ist.

12
Werden demBerechtigtenGebührnisseauf Grund des §935 desOffizier=

pensionsgesetzesoder der V 19ff. des Militärhinterbliebenengesetzesgewährt, so
sind sie auf die Unfallrente, die auf dieselbeZeit entfällt und aus demgleichen
Grunde gewährtwird, anzurechnen.In gleicherWeisesinddieGebührnissedesVer=
letztenauf dieAngehörigenrente§ 598 derReichsversicherungsordnung)anzurechnen.

13
Die Übernahmeeiner Beschäftigungim vaterländischenHilfsdienst sowie

der dabei erzielte Lohn dürfen in einemUnfallentschädigungsverfahrenbei der
Feststellung,ob und in welchemMaße der Verletztedurch denUnfall in seiner
Erwerbsfähigkeitgeschädigtist, nicht verwertetwerden.

IV. Invaliden= und Sinterbliebenenversicherung

814
Wer eine die Invaliden=und Hinterbliebenenversicherungbegründende

Beschäftigungvor seinemEintritt in den vaterländischenHilfsdienstnicht aus=
geübt hat und auch nachdessenBeendigungvoraussichtlichnicht ausübenwird,
unterliegt wegen einer im vaterländischenHilfsdienst übernommenen,an sich -
versicherungspflichtigenBeschäftigungder Versicherungspflichtnur dann, wenn er
binnen zwei Monaten nach der VerkündungdieserVerordnungoder, sofern das
Beschäftigungsverhältnisspäterbeginnt, nachdiesemJeitpunkt von demArbeit=
geber die Leistung von Beiträgen verlangt. Geschieht dies, so hat der Arbeit=
geber hierüber demBeschäftigten auf Wunsch eine Bescheinigungauszustellen.

WerdenjedochohneeineErklärung im Sinne desAbs.1 Satz! für dieDauer
der ansichversicherungspflichtigenBeschäftigungBeiträgeentrichtet,sodürfen die
Leistungender Invaliden=und Hinterbliebenenversicherungnichtdeshalbabgelehnt
werden,weil die Beiträge zu Unrechtentrichtetseien.

15
Vorbehaltlich des §&14 Abs. 1 begründeteine Beschäftigungim Ausland

auch dann, wenn § 1330 der Reichsversicherungsordnungnicht zutrifft, die Ver=
ReichsGesetzbl.1917. 38
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sicherung.Juständigist dieVersicherungsanstalt,derenBezirkdemBeschäftigungs=
ort am nächstenliegt. Die Lohnklassebestimmtsich,soweit sievomOrtslohn
abhängt,nachdemOrtslohn am Sitze dieserVersicherungsanstalt(§ 1246 Abs. 2
Nr. 3 der Reichsversicherungsordnung).

6 16
Die Übernahmeeiner Beschäftigungim vaterländischenHilfsdienst sowie

der dabei erzielte Lohn dürfen im Rentenverfahrenbei der Feststellung,ob
Erwerbsfähigkeitoder ob Erwerbsunfähigkeitvorliegt, nicht verwertetwerden.

V. Angestelltenversicherung

817
Tätigkeitenim vaterländischenHilfsdienst,die den reichsgesetzlichenVor⸗

schriftenüberAngestelltenversicherungum deswillennicht unterliegen,weil sie im
Ausland ausgeführtwerdenund auchnicht als unselbständigerBestandteil(Aus=
strahlung)eines inländischenBetriebs anzusehensind, werdender Angestellten
versicherungunterstellt.

818
Wird ein nachdenreichsgesetzlichenVorschriftenüberAngestelltenversicherung

Versicherterim vaterländischenHilfsdienst in einer Tätigkeit beschäftigt,die nach
demVersicherungsgesetzefür Angestelltenicht versichertist, sowerdendieKalender=
monate, in denendieseTätigkeit ausgeübtwird, als Beitragsmonateim Sinne
der 8815, 49 des Versicherungsgesetzesfür Angestellteangerechnet.

VI.Schlußvorschriften
819

Der Reichskanzlerwirdermächtigt,weitereBestimmungenzurDurchführung
der Versicherungzu erlassen. Soweit dies nicht geschiehtoder dieseVerordnung
nichtsanderesergibt,sinddieVorschriftenüberdie reichsgesetzlicheArbeiter-und
Angestelltenversicherungsinngemäßanzuwenden.

*20
DieseVerordnungtritt mit Wirkungvom 6. Dezember1916 in Kraft.
Berlin, den24. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5729) Bekanntmachungüber dieAbänderungderBekanntmachungüberdieErrichtung
einesKriegsernährungsamts.Vom 23. Februar1917.

Ar Grund des &4 der Verordnung des Bundesrats über Kriegsmaßnahmen
zur Sichcerungder Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Neichs-Gesetzbl.S. 402)
wird folgendesbestimmt:

81
&2 Abfs.1 derBekanntmachungüberdieErrichtungeinesKriegsernährungs=

amts vom 22. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 402) erhält folgendeFassung:
Der Vorstand desKriegsernährungsamtsbestehteinschließlichdes

Vorsitzendenaus zwölf Mitgliedern.

82
DieseVerordnungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den 23. Februar 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Relchs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 36
Inhalt: BekanntmachungüberdenVerkehrmitBranntweinausKlein-undObstbrennereien.S. 179.—

Bekanntmachung über Anderung der Verordnung, betreffenddie Regelung desVerkehrs mit Last=
kraftfahrzeugen,vom 22. Dezember1915. S. 1823. — Bekanntmachung zur ünderung der
AusführungsbestimmungenüberdenVerkehrmit Jündwarenvom 16.Dezember1916. S. 182.

(Nr. 5730) BekanntmachungüberdenVerkehrmitBranntweinausKlein.undObstbreunereien.
Vom 24.Februar1917.

A.# Grund der BekanntmachungüberKriegsmaßnahmen zur Sicherung der
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

1
Branntwein, der in Kleinbrennereien(&15 des Branntweinsteuergesetzes

vom 15. Juli 1909, Reichs=Gesetzbl.S. 661) oderderaus Obst,Obstwein,Beeren,
Tresterwein, Kunstwein,Most, Weintrestern,Weinhefe,Wurzeln oder Rückständen
davon, allein odermit anderenStoffen gemischt,hergestelltist, sowieMischungen,
zu denender Brenner solchenBranntwein verwendethat, dürfen vom Brenner
nur an die SüddeutscheSpiritusindustrie, Kommanditgesellschaftauf Aktien,
SweigniederlassungMünchen,oder nachderenWeisungenabgesetztwerden. Dies
gilt auch für die mit Beginn des 11. März 1917 beim Brenner vorhandenen
Bestände. ' «

Für Branntwein, der aus Wein oder unter Zusatz von Wein hergestellt
ist, verbleibt es bei den Vorschriftender Bekanntmachungüber Branntwein aus
Wein vom 9. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 25). Im übrigen bleiben für
Branntwein, der nicht unter die Vorschrift im Abs. 1 fällt, die Vorschriftender
VerordnungüberRegelungdesVerkehrsmit Branntweinvom 15.April 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 279) maßgebend.

Branntwein, der der Absatzbeschränkungnach § 1 Abs. 1 unterliegt, ist
vom Brenner an die Gesellschaft(&1 Abs. 1) nach derenWeisungenzu liefern.
Der Brennerhat denBranntweinaufzubewahren,pfleglichzu behandelnund
auf Abruf zu verladen. Die näheren Bestimmungenüber die Lieferung sowie
Reichs-Gesetzbl.1917. 39

Ausgegebenzu Berlin den27. Februar1917.
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über die Feststellungder für die Preisberechnungzugrundezu legendenMengen
trifft der Vorsitzendeder Reichsbranntweinstelle.

Die Gesellschafthat den Branntwein abzunehmen.Erfolgt die Abnahme
nicht binnen einem Monat, nachdemder Brenner sich zur Lieferung bereit
erklärt hat, so ist der Kaufpreis vom Ablauf des Monats an mit 1 vom
Hundert über dem jeweiligenReichsbankdiskontzu verzinsen. Mit dem Zeit=
punkt, an demdie Verzinsungbeginnt,gehtdie Gefahr des zufälligenVerderbenss
oder der zufälligenWertminderungauf die Gesellschaftüber.

Erfolgt die Überlassungnicht freiwillig, so kanndas Eigentum auf Antrag
der Gesellschaftdurch die von der Landeszentralbehördezu bestimmendeBehörde
auf die in demAntrag bezeichneteStelle übertragenwerden. Die Anordnungist
an den Besitzerdes Branntweins zu richten. Das Eigentum geht über, sobald
die AnordnungdemBesitzerzugeht. Zuständig ist dieBehörde desBezirkes,aus
demdieLieferungerfolgensoll. ·

, s 3 «

FürBranntwein,fürdengeniässtdesGesetzes,betreffendBcseitigung
des Branntweinkontingents,vom 14. Juni 1912 (Reichs=Gesetzbl.S. 378) eine
Verbrauchsabgabevon 0,84Mark für das Liter Alkohol zu entrichtenist, gilt die
Lieferungspflichtnach§ 2 nur, wenndieErzeugungim Betriebsjahr, im laufenden
Betriebsjahr einschließlichder mit Beginn des 11. März 1917 vorhandenen
Vestände,25 Liter übersteigt.

Die Absatzbeschränkungnach§ 1 Abs. 1 gilt jedoch auch für solchen
Branntwein.

4
Die Gesellschafthat demBrenner einenangemessenenÜbernahmepreiszu

zahlen. Der Preis darf die von demVorsitzendender Reichsbranntweinstelle
nach den WeisungendesReichskanzlersfestgesetztenGrenzennicht überschreiten;
er schließtdie Kostender Beförderungbis zur VerladestelledesOrtes, von dem
der Branntwein mit der Bahn oder zu Schiff versandtwird, sowie die Kosten
der Verladung daselbstein.
- Der Preis ist spätestens14 Tage nach der Abnahme zu zahlen. Für
streitigeRestbeträgebeginntdie Frist mit dem Tage, an dem die Entscheidung
des Vorsitzendender Reichsbranntweinstelle& 5)der Gesellschaftzugeht.

85
Über Streitigkeiten,die sichaus der LieferungzwischendenBeteiligtener⸗

geben,entscheidetendgültig der Vorsitzendeder Reichsbranntweinstelle.Bei der
Entscheidungvon Streitigkeitenüber den Preis ist er an die gemäß&4 fest=
gesetztenGrenzengebunden.

86
Der Vorsitzendeder Reichsbranntweinstellebestimmt,an wen, zu welchen

Zweckenund in welchenMengen der Branntwein von derGeselschaft abzusetzen
ist Er setztdie Preise für die Abgabefest.

Goosgle
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Der Geschäftsbetriebder Gesellschaftunterliegt, soweit es sich um die
Ausübungder ihr durchdieseVerordnungübertragenenRechteund Pflichten
handelt,derAufsichtdesReichskanzlers.

Der Reichskanzlerverfügtüberdenbei DurchführungdieserVerordnung
für die GesellschaftsichetwaergebendenReingewinn. ,

. 18 —
Wer Branntwein,der der Vorschriftim &1 Abs.1 unterliegt,herstellt,

hat der Reichsbranntweinstelleüber Art und Umfang der Erzeugung auf Er=
fordern Auskunft zu erteilen. -

DieserstellervonBranntwein,derdcrLieferungspflichtiiach82unter-
liegt, habenderReichsbranntweinstelle,AbteilungMünchen,und demzuständigen
Hauptamtbis zum fünften Tage jedesMonats über die bei Beginn desMonats
vorhandenenVorräte an Branntwein sowie über die im Vormonat erzeugten
MengenAnzeigezu erstatten. Die Anzeige ist erstmalig für die mit Beginn
des 11. März 1917 vorhandenenVorräte bis zum 20. März 1917 zu erstatten.

89
Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Bestimmungenzur Aus=

führung dieserVerordnung erlassenund bestimmen,daß Juwiderhandlungenmit
den im § 10 bezeichnetenStrafen zu bestrafensind. Er kannAusnahmen von
denVorschriftendieserVerordnungzulassen. «

810
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu zehn—

tausendMark wird bestraft: ·
. l.wer,derVorschriftimslzuwiderhandeltoderdcnihinnachs2

Abs. 1 obliegendenVerpflichtungennicht nachkommt;
2. wer eine von ihm nach § 8 Abs. 1 erforderteAuskunft nicht in der
gesetztenFrist erteilt oderdie ihm nach&8 Abs.2 obliegendeAnzeige
nicht innerhalb der gesetztenFrist erstattetoder wer in den Fällen des
&8 Abs. 1, 2 wissentlichunrichtigeoderunvollständigeAngabenmacht.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

11
DieseVerordnungtritt mit dem11.März 1917 in Kraft.
Berlin, den24. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle
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(Nr. 5731) Bekanntmachungüber Anderungder Verordnung,betreffenddie Regelungdes
Verkehrsmit Lastkraftfahrzeugen,vom 22.Dezember1915(Reichs-Gesetzbl.
S. 835). Vom 25. Februar 1917.

er Bundesrat hat auf Grund des & 6 des Gesetzesüber den Verkehrmit
Kraftfahrzeugenvom 3. Mai 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 437) folgendesbeschlossen!?

In der Verordnung, betreffenddie Regelung des Verkehrs mit Lastkraft=
fahrzeugen,vom 22. Dezember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 835) sind

a) in Jiffer 1 Abs.2 derNachsatz„sofernsichdieseFahrzeugeam31. De=
zember1915 im DeutschenReiche oder in den von den deutschen
Truppen besetztenfeindlichenGebietsteilenbefinden.“,

b) in Ziffer 6 der Schlußsatz„Die vorstehendin Ziffer1 Abs.2 vor=
geseheneBeschränkunggilt hier nicht.“

zu streichen.
Berlin, den25. Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

r. 5732) Vetmemachm zur Anderungder künsführungsbestimmungenüber den Ver=
kehrmit Lontwanenvom 16.Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1394).
Vom 26. Febrnar 1917.

1
Ar# Grund des & 1 der Verordnung über den Verkehr mit Zündwarenvom
16. Dezember1916 (Neichs=Gesetzbl.S. 1393) werden die Ausführungsbestim=
mungen über den Verkehr mit JZündwaren vom 16. Dezember 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 1394)wie folgtgeändert=

1. im&1wirdunterAl undII die Zahl „52“ durchdieJZahl„70 ersetzt,
2. dem& 1 wird folgenderAbsatzhinzugefügt:

D. Papierumhüllungen, Papierhülsen oder kapseln und Spahn==
schachtelnzu je 60 HölzernsteheneinerSchachtelzu je 60 Hölzern,
UmhüllungendieserArt zu je 120 Hölzern zwei Schachlelnzu je
60 Hölzern gleich. Sind mehr als je 10 Schachtelnodersonstige
UmhüllungenzueinemPackvereinigt,sosinddiefür dieentsprechende
HölzerzahlunterAl, B undC festgesetztenPreise maßgebend.

3. Der erhält folgendeFassung:
Der Preis für Jündhölzer, die im Auslandhergestellt und

ins Inland eingeführtsind, darf beimVerkauf an denVerbraucher
für dasPackzuje 10 Schachteln75 Pfennig,für zweiSchachteln
15 Pfennig nicht übersteigen.

I
Die Bestimmungtritt am 27. Februar 1917 in Kraft.
Berlin, den26.Februar1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

yr 37
Inhalt: Bekanntmachung überdie Anmeldungvon Auslandsforderungen.S. 188

(Nr. 5733) Bekanntmachungüber die Anmeldung von Auslandsforderungen. Vom 23. Fe=
bruar1917.

Ar= Grund des 1 der Verordnungüber die Anmeldungvon Auslands.
forderungenvom 16. Dezember1916.Reichs=Eesetzl. S. 1400) wird folgendes
bestimmt:

Artikel 1
Jur Anmeldungverpflichtetsind natürlichePersonen, die im Reichsgebiet

ihren Wohnsitz oder dauerndenAufenthalt haben, es sei denn, daß sie beim
Kriegsausbruchihren Wohnsitz oder dauerndenAufenthakt im Ausland hatten,
sowie juristischePersonen und Handelsgesellschaften,die im Reichsgebietihren
Sitz haben.

Nicht zur Anmeldungverpflichtetsind die Reichs=,Staats=undKomumnal=
verwaltungen. .

Artikel 2
Der Anmeldung unterliegendiejenigenauf Geld lautendenForderungen

gegenim feindlichenAusland ansässigeSchuldner, welchebereits vor Ausbruch
des Krieges mit dem betreffendenLande als Geldforderungenbestandenhaben.

Als im feindlichenAusland ansässigeSchuldner im Sinne dieserVorschrift
sind natürliche Personen, die dort beim Kriegsausbruch ihren Wohnsitz oder
dauerndenAufenthalt hatten, und juristischePersonenund Handelsgesellschaften,
die dort beimKriegsausbruchihrenSitz hatten,sowie insbesonderedie feindlichen
Staaten selbstanzusehen.

Einc währenddes Krieges entstandeneNebenforderungeiner nachAbs. 1
anzumeldendenHauptforderung kannmit dieser angemeldetwerden, wenn die
Nebenforderungin KostenundAuslagen besteht. Jinsen sind als Nebenforderung
nicht anzumelden.
Reichs.Gesetzbl.1917. 40

Ausgegebenzu Berlin den28. Februar1917.
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Artikel 3

1

Forderungen aus Verträgen, wenn der Anmeldepflichtigedie ihm
vertragsmäßigobliegendeGegenleistungwederganznoch teilweiseerfüllt
hat; im Falle teilweiserErfüllung ist die Anmeldung auf den der
LeistungentsprechendenTeil der Gegenforderungzu beschränken

Forderungen,die in demGeschäftsbetriebeiner im feindlichenAusland
befindlichenHaupt= oder Sweigniederlassungdes Gläubigers ent=
standensind;
Forderungenaus Wertpapieren,dienachdenAnschauungendesHandels=
verkehrszu den Effektengehören, einschließlichderZins=undGewinn=
anteilscheine;
Bürgschafts=und Regreßforderungen,es sei denn, daß der Bürg=
schafts=oder Regreßfall schoneingetretenist; nicht anzumeldensind
ferner Regreßforderungenaus noch nicht protestiertenWechselnund
Schecks;
Ansprücheauf Versicherungsprämien,es sei denn,daß ihr Jahresbetrag
für einenunddenselbenVertrag eintausendMark übersteigt;
Ansprücheauf noch nicht fällige Versicherungsleistungen;Ansprüche
aus Lebensversicherungsverträgensind jedochanzumelden,auch wenn
sie noch nicht fällig sind; anzumeldenist hierbei die Versicherungs=
summe.

Artikel 4

Artikel 5
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Das gleichegilt für im ReichsgebietansässigeDeutsche, soweit sie an
Unternehmungenim Feindeslandbeteiligt sind oder bis zum Kriegsausbruchebe=
teiligt waren, hinsichtlichder im Betriebe dieserUnternehmungenoder Nieder=
lassungenentstandenenForderungen.

—

" Artikel 6

Durch die BestimmungendieserBekanntmachungwirddie Anmeldungvon
Forderungen bei der Reichsentschädigungskommission.und derenBerücksichtigung
durchdie Reichsentschädigungskommissionnicht berührt.

Artikel 7
Diese Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den23.Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

Cocgle
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Als feindlicheStaaten im Sinne der Verordnungvom 16.Dezember1916 geltenalle
Staaten, mit welchensich das DeutscheReich im Kriegszustandebefindet,einschließlichihrer
Kolonien und auswärtigenBesitzungensowieAgyptenund die von FrankreichbesetztenTeile
Marokkos.

Für jedesfeindlicheLand ist ein besondererAnmeldebogenzu verwenden.Ein besonderer
Bogen ist auch zu verwenden für jedes der von deutschenoder verbündetenTruppen besetzten
ansländischenGebiete.

Anmeldebogen
Zur Anmeldung verpflichtet sind natürlichePersonen,die im Reichsgebiet(unterAus=

schlußder Schutzgebiete)ihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalthaben,es sei denn,daßsie
beim Kriegsausbruchihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalt im Ausland hatten,sowie
juristischePersonen und Handelsgesellschaften,die im Reichsgebiet(unter Ausschluß der Schutz=
gebiete)ihren Sitz haben.

Name (Firma)
Wohnort (Sitz) und Adresse
(auchBundesstaat) des

anmeldenden
Staatsangehörigkeit Gläubigers. MD

Beruf oderGewerbezweig ... ...........
(genaueBezeichnung der kaufmännischenoder -
gewerblichen Tätigkeit, z. B. Kammgarn=

spinnerei, chemischeFabrik)

Name des schuldnerischenLandese:
(Handeltes sichum besetztesGebiet,so“
ist das hier besonderszu vermerken.)

Gesamtbetragder gegendiesesLand oder
GebietangemeldetenForderugen :-,

Anmerhung. Nücht anzumeldensind:
a) Forderungen, die nach dem Ausbruch des Krieges mit dem betreffendenLande entstandensind, sowie Forde.
rungen, die nicht auf Geld lauten oder vor Kriegsausbruch nicht auf eine Geldleistung gerichtetwaren; eine
während des Krieges entstandeneNebenforderung einer anzumeldendenHauptforderung kann mit dieser an=
gemeldetwerden, wenn die Nebenforderungin Kosten und Auslagen besteht. Jinsen sind als Nebenforderung
nicht anzumelden. .

b) Nicht anzumeldensind ferner folgendeArten von Forderungen:
1. Forderungen aus Verträgen, wenn derAnmeldepflichtigedie ihm vertragsmäßig obliegendeGegenleistung
weder ganz noch teilweise erfüllt hat; im Falle teilweiser Erfüllung ist die Anmeldung auf den der
LeistungentsprechendenTeil der Gegenforderungzu beschränken;
Forderungen, die in demGeschäftsbetriebeiner mländischenZweigniederlassungdes ausländischen
Schuldners entstandensind;
Forderungen, die in dem Geschäftsbetrieb einer im feindlichen Ausland befindlichen Haupt= oder
Zweigniederlassungdes Gläubigers entstandensind
Forderungenaus Wertpapieren, die nach den Anschauungendes Handelsverkehrszu den Effekten
gehören,einschließlichder Zins- und Gewinnanteilscheine
Bürgschafts=undRegreßforderungen,es seidenn,daßderBörgschafts.oderRegreßfallschonein=
getretenist; nicht anzumeldensind ferner Regreßforderungenaus noch nicht protestiertenWechselnund
Schecks;

6. Ansprücheauf Versicherungsprämien,es sei denn, daß ihr Jahresbetragfür einenund denselben
Vertrag eintausendMark übersteigt;

7. Ansprüche auf noch nicht fällige Versicherungsleistungen; Ansprücheaus Lebensversicherungsverträgen
sind jedochanzumelden,auchwenn sienochnicht fällig sind; anzumeldenist hierbei die Versicherungssumme.

Bei wiederkehrendenLeistungen ist die Jahresleistunganzugeben.Oabei ist in der Bemerkungsspaltean=
zugeben, daß es sich um eine wiederkehrendeLeistung handelt, ferner ob sie auf Lebenszeit oder für welchesonstige
Jeirdauergeschuldetwird .

—

e#

Cocgle



188
—

Die einzelnenForderungen sind nach
folgendenGruppen getreuntin fol=
genderReihenfolge aufzuführen(dabei
darf eine Forderung nur einmal auf.

geführtwerden): Bei bereitsfülligen
I. Forderungen aus ezkzeptierten
Wechsein sowieRegreßforderungen Betrag N ßi Forderungen
aus protestierten Wechseln und (in der geschuldeten ame Girna), .

Schech 4 Wohnort(Sitz)(womöglich JalligleitetoLau· II.GuthabenbeiBanken undSpar= Währung) - »
fend kassen; · nähere Adresse) (Nach den ror
endeIII. Ford ür geli ren;

leserteWn Ferde.5)Forde. desSchuldners Kriegsausbruch
Ar. aus Versicherungs=rungenin rungenin (bei Ziffer IV auchLageßgebenden

A. Prämienforderungen, fremder beutscher desGrundstäcks) Rechtsvorschriften,
B. Ansprüche auf Versicherungs Währung Währung ohne Rücksichtauf

leisung: Moratorienusw.)
a) Lebensversicherungen,b) Trans.

portversicherungen, a) sonstigeVer=
sicherungen. 6 '
VI. Sonstige Geldforderungen.

Beispielseintragung für denAnmelde= i
bogenfür England «

«l.Fb-·ckemngenj2rge«ejasre
Waren 1200 . Smict 6 Co., Eisen=

erport, Geasgot,
George-Soare

J. Alcr: 1914

Summe der auf diesemBogen
angemeldetenForderungen:

=.

Auf einenAnmeldebogenkönnensovielgegenein und dasselbeLandgerichteteForderungen
angemeldetwerden,als der Raum erlaubt. Cofern der Raum nicht für alle anzumeldenden
Forderungen ausreicht, ist eine entsprechendeZahl Einlagebogenzu verwenden,die zu numerieren
sind. Den Einlagebogenist ein Umschlagbogenbeizugeben,auf welchemnur die Vorderseite
auszufüllen ist.

Cocgle
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4% Ist über die Forde= Ist
Ist die Forderung rung eine Vertrags. dem Anmeldenden

vei nochnicht . von demSchuldner oder bekannt,

ür dieFor,bereits .. ob im Auslandfällgen Für die For ereitsanerkannt sonstigeUrkunde iben d Bemerkungen
. -eklc

Forderungen: derung haftende oder vorhanden? .

im Inland bestritten worden? Forderung Gier ist in den
Wannundunter Die Urkundeist verfügtwordenist, ällen derZifferVI
welchenVoraus· befindliche (Brauchtbei kurzzu bezeichnen.z.B. durchEin= der Schuldgrund
setzungenwird die sgicherheiten Wechseln,Schecks Graucht bei anzugeben.)1 - ziehung seitens
Forderungfällig? undHypotheken Wechseln,Scheks

nicht ausgefüllt und Hypotheken eines Sequesters
zu werden.) nichtausgefüllt ober

zu werden.) in sonstigerWeise?

— — Istbrief lich — Ist an den
anerkannt Piblic Trustee
« abgeffllirt

*

Ort und Zeit: Unterschrift:

( *

(Vor. und Zuname (Firma) desAnmelders.)



Abdruck der Verordnung
vom 16.Dezember 1916 sowie der

Ausführungsvorschriften.

⸗

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten. ·
ZetausgegebeniniReiclsoasiitdeaniiern—Berlin,gedrucktiiiderReichCdranerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Juhalt. Bekanntmachung überdie VerfütterungvonHafer an OchsenundZugkubewährendde Frh
jahrsbestellunn. S. 191 — Bekan: tmachung über Bestimwurg des Kriegsgebrets im Sinne
der Vrrordonungzum SchutzevonKrieg flüch lingen vom 8 Flbruar 1917 8S 1052

(Nr. 5731) Bekanntmachungüber die Verfütterung von Hafer anOchsen undZugkühewährend
der Frühjahrsbestellung. Vom 26. Februar 1917.

Ar# Grund des § 6 Abs. 2, § 10 Abs.2à der Bekanntmachungüber Hafer
aus derErnte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811) und des & 1
derBekanntmachungüberdieErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom22. Mai
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 102) wird folgendesbestimmt:

I. In derJeit vom 1. März bis 31. Mai 1917 dürfenUnternehmerland=
wirtschaftlicherBetriebemit Genehmigungder zuständigenBehörde
a) an die zur Feldarbeit verwendetenOchsen,
b) an die in ErmangelungandererSpanntiere zur Feldarbeit ver=
wendetenKühe, unter Beschränkungauf höchstenszwei Kühe für
den einzelnenBetrieb,

je einen Jentner Hafer aus ihren Vorräten verfüttern Wenn ein
Tier nicht während des ganzenJeitraums gehalten oder wenn die
Verfütterungsgenehmigungvon der zuständigenBehörde nicht auf
den ganzenZeitraum erteilt wird, ermäßigt sich die Menge um je
ein Pfund für jedenfehlendenTag.

II. Die Landesbehördenbestimmen,werals zuständigeBehördeanzusehenist.
III. Die Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 26. Februar 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Reichs-Gesetzbl.1917. 41
Ausgegebenzu Berlin den 1.März 1917.
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(Nr. 5735) BekanntmachungüberBestimmungdesKriegsgebietsim Sinne derVerordnung
zumSchutzevon Kriegsflüchtlingenvom8. Februar1917 (Reichs-=Gesetzl.
S. 113). Vom 26. Februar1917.

A% Grund des § 10 derVerordnung zumSchutzevonKriegsflüchtlingenvom
8. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 113) wird bestimmt:

Als Kriegsgebiet im Sinne der Verordnung gelten die Junsel
Helgoland und das Gebiet von Elsaß=Lothringenmit Ausnahme der
Kreise Saargemünd, Weißenburgund Hagenau sowie des Kantons
Forbach. "

Berlin, den26. Februar1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Lisco

DerGezngdesMeichs=GesesblatksvermttrelnnurdieVostanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.39
Inhalt: Bekanntmachungüberdie BestellungeinesReichskommissarsfür die Kohlenverteilung.S 108.

(Nr. 5736) Bekanntmachungüber die Bestellung eines Reichskommissarsfür die Kohlen=
verteilung. Vom 28.Februar 1917.

A## Grund der 99 3, 6 der Verordnung des Bundesrats über die Regelung
des Verkehrs mit Kohle vom 24. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 167) be=
stimmeich: .

81
Die Ausübung der Befugnisse,die demReichskanzlernachden 881,2

und 4 der VerordnungüberRegelungdesVerkehrsmit Kohle sowie im übrigen
hinsichtlichdes Verkehrsmit den im 9 1 der genanntenVerordnungbezeichneten
Brennstoffenzustehen,wird demReichskommissarfür Kohlenverteilungübertragen.

82
UnbeschadetderallgemeinenDienstaufsichtdesReichskanzlersist derReichs—

kommissarin seinenEntscheidungenselbständig. Er soll sich in engsterFühlung
mit demKriegsamt haltenund wird zu diesemZweckedemKriegsamtangegliedert.

83
Der Reichskommissarist ermächtigt, für den Fall seiner Behinderung

einenStellvertreter zu bestellenund diesenmit der Wahrnehmungder im 81
bejeichnetenBefugnissezu betrauen. Er hat die zur Bearbeitungder laufenden
GeschäfteerforderlichenArbeitskräftezu berufen.

4
Der Reichskommissarhat seinenSitz in Berlin. Zu seinerUnterstützung

kann er an geeignetenOrten Kohlenausgleichstellenals seineOrgane einrichten
und mit der Wahrnehmungder ihm übertragenenBefugnissebetrauen.
Reichs-nesetzbl1917. 42

Ausgegebenzu Berlin den 1.März 1917.
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85
Dem Reichskommissarwird ein Beirat beigegeben.Der Beirat besteht

aus Vertretern des ReichsamtsdesInnern, des Reichs=Marineamts,derLandes=
regierungen,des Kohlenbergbaues,desKohlenhandelsund der Kohlenverbraucher.

Die Mitglieder werdenvom Reichskanzlerberufen. Sie versehenihr Amt
als Ehrenamt.

Der Beirat ist in grundsätzlichenFragen zu hören. Die Geschäftsordnung
erläßt der Reichskanzlerauf Vorschlag des Reichskommissars.Den Vorsitz im
Beirat führt der Reichskommissar.

86
Soweitder. Reichskommissar,seinStellvertreter,die übrigenBeamtenund

Hilfskräfte nicht in einemzur AmtsverschwiegenheitverpflichtendenReichs- oder
Staatsdienstverhältnissestehen, sind sie zur gewissenhaftenErfüllung ihrer
Obliegenheiten,insbesonderezur Amtsverschwiegenheitzu verpflichten.

87
Wer einer von demReichskommissarauf Grund des §92 derVerordnung

überRegelungdesVerkehrsmit Kohle erlassenenBestimmungenzuwiderhandelt
oder wer die von demReichskommissarerforderlichenAuskünfte nicht rechtzeitig
erteilt oder wer wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngabenmacht,wird
mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark
odermit einer dieserStrafen bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Brennstoffeerkannt werden,
auf die sichdie Zuwiderhandlungbezieht, ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.

88
Die Bestimmungentreten am 1. März 1917 in Kraft.
Berlin, den28. Februar1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt: Verordnung überLabmägenvonKälbern. S. 165.— Bekanntmachung, betreffendAnderung
der Verordnungüberdie RegelungdesVerkehrsmit Web., Wirk., Strick- und Schuhwarenvom
W 1916. S. 196.— Bekanntmachung übreManganerzeund Eisenerzemit niedrigem

Phosphorgehalte. S. 197. — Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungenzur
Verordnung über Manganerze und Eisenerzemit niedrigem Phosphorgehalte vom 1. März 1917.
S. 199. — Verordnung, betreffend Krankenversicherungund Wochenhilfe während des Krieges.
S. 200. — Bekanntmachung, betreffendBestimmungenzur Ausführungdes§ 7 desGesetzes
über den vaterländischenHilfsdienst. S. 202.

(Nr.5737) VerordnungüberLabmägenvonKälbern. Vom 1.März 1917.

A Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22.Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

1
Labmägenvon Kälberndürfenvom4. März 1917ab nur mit Erlaubnis

des Kriegsausschussesfür pflanzlicheund tierischeOle und Fette, G. m. b. H.
in Berlin abgesetztwerden.

2 .
Wer Labmägen,die der Absatzbeschränkungnach § 1 unterliegen, im

Gewahrsamhat, hat sie an den Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle
und Fette, G. m. b. H. in Berlin oder die von ihm bestimmtenStellen nach
den Weisungendes Kriegsausschusseszu liefern. Die Lieferungspflichtgilt nicht
für Labmägen,die bei Hausschlachtungenanfallen, soweitsie im eigenenHaus=
halt oder der eigenenWirtschaft Verwendungfinden. Der Präsident des Kriegs.
ernährungsamtserläßt die erforderlichenBestimmungenüber die Anmeldung,
Sammlung, Behandlung,Aufbewahrungund Lieferungder Labmägen.

Der Kriegsausschußhat dieLabmägenabzunehmenund einenangemessenen
Übernahmepreiszu zahlen. DerPräsident des Kriegsernährungsamtstrifft die
näherenBestimmungenüber die Preise, die hierbei nicht überschrittenwerden
dürfen. Einigen sichdieBeteiligtennicht überdenPreis, sosetztihn derKriegs=
ausschußendgültigfest. Er ist dabeian dievomPräsidentendesKriegsernährungs=
amts bestimmtenPreisgrenzengebunden.
Reichs=Gesetzbl.1917. · 43

AusgegebenzuBerlin den2.März1917.
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83
Die Beamten der Polizei und die von der Polizei beauftragtenSach=

verständigensind befugt, in die Räume, in denenKälbermägengewonnen,auf=
bewahrtoder feilgehaltenwerden,jederzeiteinzutreten,daselbstBesichtigungen
vorzunehmen,Geschäftsaufzeichnungeneinzusehenund Proben zu entnehmen.
Wer Kälbermägenim Gewahrsamhat, ist verpflichtet,den Beamtender Polizei
und den von der Polizei beauftragtenSachverständigenüber die Vorräte, ins=
besondereüberHerkunft,Menge,Alter und ErwerbspreisAuskunftzu geben.

44

Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Bestimmungenzur Aus=
führung dieserVerordnungerlassen. Er kann Ausnahmenzulassen.

Die Landeszentralbehördenkönnenmit Justimmung des Präsidenten des
KriegsernährungsamtsdenVerkehr“mit Labmägenabweichendvon denVorschriften
dieserVerordnungregeln.

5
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:
. wer Labmägender Vorschrift im § 1 zuwiderabsetzt;
wer der Lieferungspflichtnach& 2 Abs. 1 nicht nachkommt;
wer die von ihm nach§ 3 erforderteAuskunft nicht in Ler gesetzten
Frist erteilt"oder wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngaben
macht;

4. werden nach&2 Abs.1, &4 erlassenenBestimmungendesPräsidenten
desKriegsernährungsamtsoderderLandeszentralbehördenzuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Labmägenerkannt werden,
auf die sich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

r!Esst

∆6
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den1. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich ·

(Nr. 5738) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Verordnungüber dieOMegelungdes
VerkehrsmitWeb.,Wirk.,Strick-undSchuhwarenvom2z.sldi 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1420). Vom 1.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:
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Artikel J
Die VerordnungüberdieRegelungdesVerkehrsmit Web.,Wirk.,Strick=

und Schuhwarenvom ds 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 1420) wird wie
folgt geändert:

1. Im #&18 wird folgenderAbs.2 eingefügt:
Für die Überwachungder Einhaltung der Vorschriften der

bis 9, 10 bis 13 ist auchdieReichsbekleidungsstellezuständig.
Die nachAbs.1 als zuständigbestimmtenBehörden im Sinne
der d& 12, 13 sowiedes &15 sind verpflichtet,der Reichs=
bekleidungsstelleauf VerlangenAuskunft zu erteilen.

2. Im #20 Abs. 1 wird eingefügt:
6. wer zwecksErlangung eines Bezugsscheinsgegenübereiner mit
derPrüfung der Notwendigkeitder Anschaffungnach&11 Abs.3
betrautenStelle oder einer für die Ausfertigungdes Bezugs=
scheinszuständigenBehördevorsätzlichunwahreoderunvollständige
Angabenmacht.

Artikel II
Die Verordnung tritt am 3. März 1917 in Kraft. Oer Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den 1. März 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5739) BekanntmachungüberManganerzeund Eisenerzemit niedrigemPhosphorgehalte.
Vom 1.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Zundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom.4. August 1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1
Der Reichskanzlerbezeichneteine Stelle, der es obliegt, die Versorgung

des deutschenWirtschaftslebensmit Manganerzenund solchenErzen, die als
manganhaltigeZuschläge benutzbarsind, sowie mit Eisenerzenmit niedrigem
Phosphorgehaltezu fördern und sicherzustellen.

43*

Cocgle



—198 —

82
die gemäß&1 bezeichneteStelle ist befugt,
1. auf fremdenGrundstückenund in fremdemBergwerkseigentumMangan=
erzeund solcheErze, die als manganhaltigeZuschlägebenutzbarsind,
sowieEisenerzemit niedrigemPhosphorgehaltaufzusuchen,zu gewinnen
sowiedie zur Aufbereitungund zur Abfuhr erforderlichenAnlagen zu
errichtenund zu betreiben;

2. die Ulberlassung.bestehenderAnlagen zur Aufsuchungund Gewinnung
sowie solcherzur Aufbereitungund zur Abfuhr dergenanntenErzezum
Betrieb auf eigeneRechnungzu verlangen;
3. zu verlangen, daß Erze der bezeichnetenArt, die in einem fremden
Felde, in demBergwerksbetriebstattfindet,anstehen,im Zusammenhange
mit den dort gefördertenMineralien gegenErstattungder Selbstkosten
mitgefördertwerden.

*3
Dem Bergwerkseigentümer,demGrundeigentümeroder sonstigenNutzungs=

berechtigtenwird in denFällen des & 2 Biffer 1 und 2 für dieInanspruchnahme
des Bergwerkseigentums,der Grundstückeoder etwaigerAnlagen sowie für die
ihm durchden Betrieb entstehendenNachteileEntschädigunggewährt.

In Streitfällen wird die Entschädigungsowie die Vergütung der Selbst=
kosten(&2 Ziffer 3) von einemSchiedsgerichtendgültig unter Ausschluß des
Rechtswegsfestgesetzt.Das Schiedsgerichtbestehtaus fünf Mitgliedern, die vom
Reichskanzlerernannt werden. Der Reichskanzlerkann Bestimmungenüber das

& 4 .
KomintüberdieAusübungderinisZerteiltenBefugnisseeineEinignng

zwischender gemäß&1 bezeichnetenStelle und demEigentümerodersonstigen
Nutzungsberechtigtennicht zustande,oder ergebensichzwischenihnenStreitigkeiten
über dieAusüvung derBefugnisse,so entscheidetdievon derLandeszentralbehörde
bestimmteBehörde,in derenBezirkdas Bergwerkseigentum,das Grundstückoder
die Anlage sichbefinden. Sie weist dieStelle, soweiterforderlich,in denBesitz
desBergwerkes,desGrundstücksoderder Anlagenein.

GegendieEntscheidungenundAnordnungenfindetBeschwerdean dieLandes=
zentralbehördestatt. Die Beschwerdehat keine aufschiebendeWirkung. Die
Landeszentralbehördekann vorläusigeAnordnungentreffen. Sie entscheidet
endgültigunterAusschlußdesRechtswegs.

( 85
Der Reichskanzlererläßt die näherenBestimmungenzur Ausführung der

Verordnung. Er kann ferner denVerkehrmit Manganerzenund solchenErzen,
die als manganhaltigeZuschlägebenutzbarsind,sowiemit Eisenerzenmit niedrigem
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Phosphorgehalteregeln. Er kannbestimmen,daßZuwiderhandlungenmit Gefängnis
bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer
dieserStrafen bestraftwerden,und daß nebender Strafe die Vorräte, auf die
dieZuwiderhandlungsichbezieht,eingezogenwerdenkönnen,ohneUnterschied,ob
siedemTäter gehörenodernicht. «

86 ,
Die Verordnungtritt am 3. März 1917 in Kraft.
Der ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den1. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5740) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnung über
Manganerzeund Eisenerzemit niedrigemPhosphorgehaltevom 1.März
1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 197). Vom 2.März 1917.

A- Grund des § 1, § 3 Abs. 2, 95 der Verordnungüber Manganerzeund
Eisenerzemit niedrigemPhosphorgehaltevom 1. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 197) bestimmeich:

*1
Als die Stelle, der es obliegt,die VersorgungdesdeutschenWirtschafts=

lebens mit Manganerzenund solchenErzen, die als manganhaltigeZuschläge
benutzbarsind, sowie mit Eisenerzenmit niedrigemPhosphorgehaltezu fördern
und sicherzustellen,wird die Manganerzgesellschaftm.b.H. in Berlin bezeichnet.

82
Für jedesin Betrieb befindlicheBergwerk,welchesManganerzeoder solche

Erze, die als manganhaltigeZuschlägebenutzbarsind, oderEisenerzemit niedrigem
Phosphorgehaltefördert,hat derBergwerksbesitzerderManganerzgesellschaftbinnen
sechsWocheneinenBericht überdiefrühereund jetzigeBetriebstätigkeiteinzureichen.

. « 83
JederFund der im g2bezeichnetenErze, insbesondereauchjederFund im

fremdenFelde, ist unverzüglichderManganerzgesellschaftdurchden Finder anzu=
zeigen. Den Vertretern der Manganerzgesellschaftist zur Besichtigungeines
Fundes sowie eines jedenBergwerkes,das auf die bezeichnetenMineralien baut,
der Zutritt zu gestatten.

4
Der Bergwerksbesitzerhat dieVorräte an den bezeichnetenErzen, die beim

InkrafttretendieserBekanntmachungauf demBergwerklagern,derManganerz=
gesellschaftbis zum 21. März 1917 anzuzeigen.
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Der Manganerzgesellschaftist in allen Fragen, die zur Erfüllung der in
der VerordnunggestelltenAufgabendienen, auf VerlangenAuskunft zu erteilen.

86
Das nach§ 3 derVerordnung zu bildendeSchiedsgerichtbestehtaus:
a) demzuständigenBergrevierbeamtenoder der entsprechendenunteren
Bergbehörde,

b) demzuständigenLandrat oder der entsprechendenunterenVerwaltungs=
behörde,

e) einemvon demLeiter desOberbergamtsoderder entsprechendenoberen
Bergbehördezu bestimmendenMitglied dieserBehörde,

4) einemvon demDirektor der zuständigengeologischenLandesanstaltzu
bestimmendenMitglied dieferAnstalt,

e) einemvom Kriegsamt zu bezeichnendenSachverständigen.
—¾l

Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer die nach den §#82, 3 und4 vorgeschriebenenAnzeigenoder die
gemäß &5 von ihm gefordertenAuskünfte nicht rechtzeitigerstattet,
oder wer wissentlichfalscheoder unvollständigeAngabenmacht,

2. wer einemgemäß§&2 derVerordnung oder gemäß§93 Satz 2 an ihn
gestelltenErsuchennicht Folge leistet.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Vorräte, auf die dieZuwider=
handlungsichbezieht,erkanntwerden,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehören
oder nicht.

88
Die Ausführungsbestimmungentretenam 3.März 1917 in Kraft.
Berlin, den2. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5741) Verordnung,betreffendKrankenversicherungundWochenhilfewährenddesKrieges.
Vom I. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. Aungust1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
WährendderDauer desgegenwärtigenKriegeskönnendie Vorständeder

Krankenkassendie Gewährung von Teuerungszulagenan die der Dienstordnung
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unterstehendenAngestelltender Kasse ohne Zuziehung des Kassenausschusses
beschließen.Die übrigenfür AnderungenderDienstordnunggeltendenVorschriften
der Reichsversicherungsordnungbleibendabeiunberührt.

Voraussetzungist, daß die Zulagen
1. entwederallen oder allen denjenigenAngestellten(Abs.1) gewährt
werden,derenjährlichesDiensteinkommeneinen bestimmtenBetrag
nicht übersteigt,und
. für alle beteiligtenAngestelltennach den gleichenGrundsätzenbe=
messenwerden;zulässigist jedocheineEinteilung der Angestelltennach
demGehaltemit steigendemProzentfatz je für die niedrigereGehalts=
stufe, ferner Abstufung für Verheirateteund Ledige sowie nach der
Zahl der Kinder, die derAngestellteganzoderüberwiegendzuunter=
halten hat. ·

Der Beschluß kann in der gleichenWeise (Abs.1) geändertoder auf=
gehobenwerden. Er tritt spätestensdrei Monate nach'Friedensschlußaußer
Kraft, sofern nicht vorher die Weiterzahlungder Teuerungszulagenauf dem in
derReichsversicherungsordnungfür AnderungenderDienstordnungvorgeschriebenen
Wege beschlossenwordenist.

##

II
Für Personen, die während des gegenwärtigenKrieges demReiche oder

einer ihm verbündetenMacht Kriegs=, Sanitäts= oder ähnlicheDienste leisten,
ruht der Fristenlauf der Wartezeit bei ihrer Krankenkasse(62 des Gesetzes,
betreffendErhaltung von Anwartschaftenaus der Krankenversicherung,vom
4. August1914 — Reichs-Gesetzbl.S. 334 —) auchwährendderDauer der
Erwerbslosigkeitbis zu sechsWochen,die in die erstensechsWochennachder
Rückkehraus solchenDienstenin dieHeimatfällt.

Eine Wartezeit,)die sie bei einer Krankenkassezur Jeit des Diensteintritts
ganz oder zumTeil erfüllt haben,ist ihnen auchauf dieWartezeitfür Leistungen
bei eineranderenKrankenkasseanzurechnen,der sienachderRückkehraus solchen
Diensten in die Heimat beitreten.

Auf das im § 195 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnungerwähnteletzte
Jahr und auf die im § 208 Satz 2 der Reichsversicherungsordnungerwähnten
letztenzwölf Monate wird ihnen die Dauer der Dienstleistungsowie diejenige
der Erwerbslosigkeitbis zu sechsWochennicht angerechnet,die in die ersten
sechsWochennachder Rückkehraus solchenDienstenin die Heimat fällt.

Die Zeit von mindestenssechsMonatennach&199 derReichsversicherungs.
ordnung steht für sie einer Wartezeit für Leistungenim Sinne der Reichsver=
sicherungsordnunggleich.

III
Die Wochenhilfenach&3 derBekanntinachungvom 23.April 1915 (Reichs⸗

Gesetzbl.S. 257) ist auchfür das unehelicheKind einesKapitulanten zu gewähren,
wenn seineVerpflichtungzur Gewährungdes Unterhalts an das Kind festgestellt
und die Mutter minderbemitteltim Sinne des & 2 Abs. 2 Nr. 2 jener Bekannt=
machungist.
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IV
DieseVorschriftentretenmit demTage ihrerVerkündungin Kraft.
Berlin, den1.März 1917. %

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5742) Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführungdes§ 7 desGesetzes
über denvaterländischenHilfsdienst. Vom 1.März 1917.

" D. Bundesrathat auf Grund des& 19 desGesetzesüberdenvaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) mit Justimmung
desvomReichstaggewähltenAusschussesfolgendeVerordnungerlassen:

&1
Zum ZweckederHeranziehungzum vaterländischenHilfsdiensthabendie

Ortsbehördeneine Nachweisungzu liefern, in die alle in der Jeit nach dem
30. Juni 1857 und vor dem1.Januar 1870 geborenen,nichtmehr landsturm=
pflichtigenmännlichenDeutschenaufzunehmensind, soweitsie nicht unter die im
& dieserVerordnungvorgesehenenAusnahmebestimmungenfallen.

Die Nachweisungist in Form einerSammlungvon Karten, für die das
anliegendeMuster maßgebendist, anzulegenund bis zum 31. März 1917 dem
zuständigenEinberufungsausschusse& 7 Abs.2 desGesetzes)zur Verfügungzu
stellen. Bestehenfür den Bezirk einerOrtsbehördemehrereEinberufungsaus=
schüsse,so regeltdie Kriegsamtsstelledie Zuständigkeit.

82
Die im & 1 Abs. 1 bezeichnetenPersonen haben sich auf öffentlicheAuf=

forderungder Ortsbehördezu der in der AufforderungbestimmtenZeit bei der
darin angegebenenStelle persönlichzu melden und die für die Ausfüllung der
Meldekarten& 1 Abs.2) erforderlichenAngabenzu machen.

Die Meldunghat am WohnortdesMeldepflichtigenzu erfolgen.

83
Von der persönlichenMeldung ist befreit, wer sichbis zu demin der

AufforderungbestimmtenZeitpunktbei der darin angegebenenStelle schriftlich
unterordnungsmäßigerAusfüllung der vorgeschriebenenKarte meldet. Für diese
Karte ist ebenfallsdas anliegendeMustermaßgebend. çl

In der Aufforderungist bekanntzugeben,wo die Meldepflichtigendie
Meldekartenerhalten.
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4
Genügendie Angabenin der schriftlichenMeldungnichtoderbestehenBe=

denkengegenihreRichtigkeit,so hat derMeldepflichtigesiezu ergänzenoderauf=
zuklären. Die Ortsbehördekannihn zu diesemJweckevorladenund seinEr=
scheinennachden landesrechtlichenVorschriftenerzwingen.

(5
Von der Aufnahmein die Nachweisungenund von der Meldepflichtsind

ausgenommendie Personen,die mindestensseit dem1.März 1917 selbständig
oderunselbständigimHauptberuf tätig sind

im Reichs-, Staats=, Gemeinde=oder Kirchendienste,
in der öffentlichenArbeiter.und Angestellienversicherung,
als Arzte, Jahnärzte,TierärzteoderApotheker,
in der Land=oder Forstwirtschaft,
in der See=oder Binnenfischerei,
in der See=oder Binnenschiffahrt,
im Eisenbahnbetrieb,einschließlichbesBetriebsderKlein=undStraßen⸗
bahnen,
auf Werften,
in Berg⸗ oderHüttenbetrieben,
in derPulver-, Sprengstoff.,Munitions=oderWaffenfabrikation,
in einzelnenkriegswichtigenBetrieben, die von den Kriegsamtsstellen
für ihreBezirkebezeichnetwerden.

Auf die hiernachfür denBezirkeinerOrtsbehördebestehendenAusnahmen
ist in der öffentlichenAufforderung hinzuweisen.

86
Gibt ein bishernach§95 vonderMeldepflichtBefreiterdiedortbezeichnete

Tätigkeit auf oder wechselter seineBeschäftigungsstelle,so hat er sichspätestens
amdrittendarauffolgendenWerktagbeidervonderOrtsbehördeöffentlichbekannt=
zugebendenStelle persönlichzu melden und die für die Ausfüllung der Melde=
karte(&1 Abs.2) erforderlichenAngabenzu machen.Die Meldung hat am
Wohnort, bei dessenWechselam neuenWohnort zu erfolgen. Sie kann auch
schriftlichunter ordnungsmäßigerAusfüllung der vorgeschriebenenKarte bis zu
demvon derOrtsbehördebestimmtenJeitpunktgeschehen;dabeigilt § 4. Die
Ortsbehördegibt die ausgefüllteMeldekartean den zuständigenEinberufungs=
ausschußweiter.

Außerdemhat derArbeitgeber,wennein bishernach&5 von derMelde=
pflichtBefreiterdie dort bezeichneteTätigkeitbei ihmaufgibt,dies spätestensam
dritten darauf folgendenWerktag dem zuständigenEinberufungsausschussemitzu=
teilen. Bei Beschäftigungenim Reichs=,Staats-=,Gemeinde=oder Kirchendienste
hat der unmittelbareVorgesetztedie Mitteilung zu machen.
Reichs=Gesetzbl.1917. 44

——2292
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Die Vorschriftenin Abs.1, 2 beziehensichnichtauf denFall, daß ein
bei einerReichs=,Staats=,Gemeinde=oderKirchenbehördeangestellteroder be=
schäftigterBeamterzwecksVerwendungan einer anderenDienststellederselben
Behörde oder im Dienste einer anderenBehörde versetztoder vorübergehendab=
geordnetwird. ·

87
Gibt ein in dieNachweisungAufgenommenerseinebisherigeTätigkeitauf

oder wechselter seineBeschäftigungsstelleoder seineWohnung, so hat er dies
spätestensam dritten darauf folgendenWerktag dem zuständigenEinberufungs=
ausschussemitzuteilen.Dabei ist eineneueTätigkeit,Beschäftigungsstelleoder
Wohnunganzugeben.Über die Meldungdes Wohnungswechselsbestimmtdas
Kriegsamt)in Bayern,SachsenundWürttembergdasKriegsministeriumdasNähere.

88 ..
DieVordruckefürdieMeldekartenstelltdasKriegsamtsinBavern,

SachsenundWürttembergdasKriegsministeriumdenOrtsbehördenzur Verfügung.
« Die den Ortsbehördendurch die Aufstellung derNachweisungenund durch
die späterenMeldungenund Mitteilungen(§#6, 7) nachweislichentstandenen
Kosten trägt das Reich. Sie sind bei dem vomKriegsamt, in Bayern, Sachsen
undWürttembergvomKriegsministeriumzu bezeichnendenEinberufungsausschusse
vierteljährlichanzufordern.

7

89 ·
Die Landeszentralbehördenbestimmen,welcheStellen als Ortsbehördenim

Sinne dieserVerordnunggelten. *

« 810
· Mit Gefängnis bis zu dreiMonaten oder mit Geldstrafebis zu sechshundert
Mark wird bestraft,werbeiderMeldung(582, 3, 86 Abs.1)wissentlichunwahre
Angabenmacht. ·

Mit Geldstrafebis zu einhundertfünfzigMark odermit Haft wird bestraft,
wer die in 9§8.2, 3, 6/7 vorgeschriebenenMeldungenoderMitteilungen schuldhaft
unterläßt.

11
Die Verordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.

Berlin, den 1.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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Anlage

Meldekartefür Hilfsdienstpflichtige
Staattttt::. - „ Gemeindee: ,, :-,

1.Faniilienname:,Vornamex...................................«..».................................................

2.Wohnung:Geineinde:............................................................«.»................,.............................................«.......................»..StraßeNr.........»..».«.

3. Geborenam (Tag,Monat,Jahr):
4. Familienstand:ledig,verheiratet,verwitwet,geschieden.(Zutreffendesunterstreichen.)

Zahl der im Haushalt lebendenKinder unter 15 Jahn:.5

6.WelcheBerufstätigkeitübenSie gegenwärtigai2.
7Stellung im Beruf: selbständig,Betriebsinhaber,Meister,Hausgewerbetreibender,Angestellter,Werkmeister,Geselle,
Arbeiter,Heimarbeiter,

(Zutreffendesunterstreichen.)

§. Art undNamedesBetriebs(Geschäftsusw.))).cc

9. 8RdesBetriebs(Geschäftsusw.):Gemeinde: -......................,..............»..«.......-...............................StraßeNr.
10.Tag des Eintritts in diesenBetrieb(Geschäftusw.)))):):):):):. é—

11.GelernterBeruifiiiiitttttt::::::: ee
12.BesondereFachkenntnisse: ,, -,

13.BesondereSprachkenntnisse: , , , , í ,, í, ííí íí , í í ,
14.MeldenSie sichhiermitfreiwilligzumvaterländischenHilfsdientt ,
WürdenSie Arbeit in derLandwirtschaftandererArbeitvorziehn.

15.EtwaigeschwereGebrihen í :.,
16.BesondereBemerkunggen

............................................................,den1917.

Unterschrift:...................................................................................................,......

DenBezugdesReichs=GesetzblattsvermittelnnurdiePostanstalten.
Gerausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.41
Inhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für das Rechnungs=

jahr 1916. S. 207.

(Nr. 5743) Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesdrittenNachtragszumReichshaushaltsetat
für das Rechnungsjahr 1916. Vom 28. Februar 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

81
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritte Nachtrag zum Reichs=

haushaltsetatfür das Rechnungsjahr1916 tritt demReichshaushaltsetathinzu.

82
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent—

licherAusgaben dieSumme von fünfzehnMilliarden Mark im Wege des Kredits
flüssigzu machen.

“ ·
Die zur Ausgabe gelangendenSchuldverschreibungen,Schatzanweisungen

und Reichswechselsowie die etwa zugehörendenZinsscheinekönnensämtlichoder
teilweise auf ausländischeoder auch nach einem bestimmtenWertverhältnisse
gleichzeitigauf in- und ausländischeWährungensowieim Ausland zahlbarge—
stellt werden.

Die Festsetzungdes Wertverhältnissessowie der näherenBedingungenfür
Zahlungen im Ausland bleibt demReichskanzlerüberlassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den 28. Februar 1917.

Siegeh) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

Reichs-Gesetzbl.1917.
. » 45

Ausgegebenzu Berlin den3. März 1917.
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Dritter Nachtrag zum Reichshaushaltsetat
für das Rechnungsjahr 1916

-«J«- « J 1 ——

Für das

n Tit. Einnahmen und Ausgaben Rechnungsjahr19106
treten hinzu

Mark

B. Ordentlicher Etat

I. Einnahmen

. « Reichsschuld

4 1.3 Aus der Anleihee 15 000000000

II. Ausgaben
i Aus Anlaß desKriegesess 15000000000

AufkommendeEinnahmenfließendemFonds zu.

1
r!
l

DenBezugdesNeichs=GeseuzblatesvermittelnnurdiePoftanftallen.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917
—

Nr. 42
Juhalt: Bekanntmachung über Rogzucker und auckerrüben sowie über das Brennen von Ruben und

Topinamburs im Betriebsjahr 1917/18. S. 200.

(Nr. 5741) BekanntmachungüberRohzuckerund Juckerrübensowieüberdas Brennen von
Rüben und Topinambursim Betriebsjahr1917/18. Vom 2. März 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

* 1
Die im 1 Abs. 1 bis 3 der Bekanntmachungüber Rohzucker und

Juckerrübenim Betriebsjahr 1917/18 vom 2. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1324) für JuckerrübenvorgeschriebenenMindestpreisewerdenum je 50 Pfennig
erhöht.

Verträge, die vor Inkrafttreten dieserVerordnung zu niedrigerenals den
nach Abs. 1 zulässigenPreisen abgeschlossensind, gelten, soweit im Betriebs=
jahr 1917/18 zu liefern ist, als zu demMindestpreis abgeschlossen.Die Vor=
schrift im § 1 Abs. 2 dex Bekanntmachungvom 2. Dezember1916 findet ent=
sprechendeAnwendung.

(2
Der im § 2 Abs. 1 der BekanntmachungüberRohzuckerund Suckerrübenim

Betriebsjahr 1917/18 vom 2. Dezember1916 festgesetztePreis für Nohzucker
wird auf 22 Mark erhäöht.

. 83
Das zuständigeHauptamt kannlandwirtschaftlichenBrennereienund solchen

gewerblichenBrennereien, die im letztenJahre ihres Betriebs vor dem 1. Ok=
tober1914mehligeStoffe verarbeitethaben,für dasBrennereibetriebsjabr1917/18
die Verarbeitung von Rüben aller Art sowie von Topinamburs gestatten.

Die Genehmigungist bei dem zuständigenHauptamt, beiJuckerrübennach
einemvon der ReichszuckerstelleaufzustellendenMuster, nachzusuchen.Die Ge=
ReichsGesetzbl.1917. 46

Ausgegebenzu Berlin den 3. März 1917.
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nehmigungwird mit der Maßgabe erteilt, daß durch die Verarbeitung die
Brennereiklassenicht geändertund die Abgabenbelastungnicht erhöht wird,
sowie daß der Brennerei andereNachteilehinsichtlich.der Steuerbehandlungfür
das Betriebsjahr 1917/18 und für späternicht entstehen.

Die Genehmigungzum Brennen von Juckerrübendarf von demHaupt=
amt nur im Einvernehmenmit der Reichszuckerstelleerteiltwerden. Sie ist in
der Regel zu erteilen für Juckerrüben,die durch Mehranbau gegenüberdem
Jahre 1916 gewonnenwerden, sowie für Juckerrüben,von denenanzunehmen
ist, daß ihre Verwertung in Juckerfabrikenoder Rübensaftfabrikenwirtschaftlich
nichtmöglichist. ·

84
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den2. März 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DeuVezugdesNeichs=GeseszblattsvermittelnnurdiePostanftallten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 4:43
Inhalt: Verordnung, betreffenddie Rückkehrderer Deuschen im Ausland. S. 211. — Foramaitnn

betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 212. — Bekannt.
machung überdie Höchstpreisefür Kleie. S. 214.

(Nr. 5745) Verordnung,betreffenddie RückkehrderDeutschen im Ausland. Vom 26. Fe=
bruar 1916.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser)n
vonPreußenr#.

verordnen im Nachgang zu der Verordnung, betreffenddie Entlassungaus der
Reichs=und Staatsangehörigkeitund die Rückkehrder Deutschenim Ausland,
vom 3. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 323) im Namen desReichs,was folgt:

& 1
Alle im Ausland befindlichenwehrpflichtigenDeutschenwerden, soweit sie

nicht bereits nach derVerordnung vom 3. August 1914 (Reichs=Gesehbl. S. 323)
zur Rückkehrverpflichtetsind, hiermit aufgefordert,unverzüglich in das Inland
zurückzukehren.Sie habensichbei der deutschenGrenzpolizeistellezumelden, die
sie bei der Rückkehrzuersterreichen.

Die Aufforderunggilt nicht für Deutsche,die sichim DienstedesReichs
oder einesBundesstaatsim Ausland befindenoder die von der Verpflichtung
zur Rückkehrdurch eine ausdrücklicheEntscheidungbefreit sind.

Von der Verpflichtungzur Rückkehrkönnendie deutschenAuslandsver=
tretungensowie die zuständigendeutschenMilitärbehörden im Ausland Befreiung
erteilen.

1(2
Die Aufforderungnach& 1 gilt in gleicherWeisewie die Verordnung

vom 3. August1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 323) auch für diejenigenwehrpflich=
tigen Deutschen,welcheerstnachdemZeitpunktdes Inkrafttretensder Verord=
nungin das Ausland gehenoder das wehrpflichtigeAlter erreichen.
Neichs=Gesebl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den6. März 1917.
47
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83
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den26. Februar 1917.

Siegel) Wilhelm
Helfferich

(Nr.5746) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 1.März 1917.

D. Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe

Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel

2. Gruppe b)
Hinter dem mit „Kohlen=Koronit“ beginnendenAbsatz wird nachgetragen:

Kohlen=Perchloratzit und Gesteins=Perchloratzit, auchmit an=
gehängtenBuchstabenoderJahlen(Gemengevonhöchstens34Prozent
Kaliumperchlorat,höchstens48 Prozent Ammoniaksalpeter,höchstens

10ProzentDinitrotoluol oderanderenMono= Dinitroverbindungen

der aromatischenReihe,Holzmehl,auchmit Holzkohle,Naphthalin
und Kochsalz).

Der mit „Perdorfit“ beginnendeAbsatzwird gefaßt:
Perdorfit, Gesteins-undKohlen=Perdorfit (Gemengevonhöchstens
52 Prozent Kaliumperchlorat, höchstens29 Prozent Trinitrotoluol,
das ganz oder teilweisedurch andereniedriger nitrierte aromatische
Kohlenwasserstoffeersetztwerdenkann, von Ammoniaksalpeteroder
Natronsalpeter oder Gemischen beider Salpeterarten, auch mit
Pflanzenmehlen,Naphthalin oder Harzen sowie anorganischenneu=
tralen Salzen). . ·

Cogle
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3. Gruppec)

Die Anmerkungam Fuße der Seite wird gefaßt:
*) WährenddesKrieges dürfen von denChloratsprengstoffender 3. Gruppe, wenn

sseden Bedingungenunter b) der 2. Gruppe — mit Ausnahmeder Zündschmmprobe—
entsprechen,in unbeschränktenMengenals Stückgutbefördertwerden:

HetzbacherSprengchlorat.
Oranit.

Ur. lb. Munition
AbschnittA. Verpackung. Zu7

Die Anmerkung“)zu Abs.()) am Fuße der Seite wird gefaßt:
*) Ausnahmen während des Krieges:
Handrohrgranaten dürfen Sprengkapseln enthalten, wenn ihre Zündung durch

einebesondereBeförderungssicherungsicherverhindertwird.
Eierhandgranaten dürfennichtsprengkräftigeReibzünderenthalten. Diesemüssen

mit einer festsitzendenund nochdurchdie VerpackungfestgehaltenenSchutzkapselversehenund
außerdemdurch eine besondereVorrichtung am Zünder gesichertsein. ·

DerEingangdcrAiiiiicrkung")zuAbs.(3)amFußederSeitewirdgefaßt:
*“) Während des Krieges gilt für Handwurfmunitionfolgendes:
Als Stückgut (in Mengenbis 200 Kilogramm)werdennur befördert:
Diskushandgranaten.
Eierhandgranaten mit höchstens35 Gramm Schwarzpulverund nichtspreng.
kräftigenReibzündern[s.Anmerkung“) zu Abs. (1)). Die Beförderung ist
jedochauf Sendungenan inländischemilitärischeStellen beschränkt.

Für die Beförderung in Wagenladungen gilt folgendes:
Geladene Gewehrgranaten .. .. usw.wie bisher.

AbschnittB. Aufgabe
Die Anmerkung“) zu Abs. (e) am Fuße der Seite wird gefaßt:
*) WegenZulassungvonDiskushandgranaten mit beigepacktenJündernund von

Eierhandgranaten zur Stückgutbeförderungwährend desKrieges s. AnmerkungzuA.
Ju 7 Abs.(3).

Ur. ld. Verdichtete und verflüssigte Gase
AbschnittC. Amtliche Prüfung der Gefäße «

JmAbs.(s)b)wirdlsiiiter»Gase«einSternchentsundainFußeder
Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

) WährenddesKriegeswird die Frist füͤr die Gefäße unter a) auf 3 Jahre und
für die Gefäße unter b) auf 7 Jahre festgesetzt.

Die Anderungentreten sofort in Kraft.
Berlin, den1.März 1917.

DasReichs Eisenbahnamt
Wackerzapp
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Nr. 5747) Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür Kleie. Vom 4. März 1917.

Ar# Grund des 9 5 Abs.1 der Bekanntmachungüber die Höchstpreisefür
Kleie vom 5. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 12) in Verbindungmit &1 der
Bekanntmachungüber die Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 402) werdendieSackleihgebührund derSackpreiswie
folgt abgeändert:

Für leihweisellberlassungder Säcke bei Lieferung von Roggen=und
Weizenkleiedarf eineSackleihgebührbis zu 50 Pfennig für denDoppelzentner
berechnetwerden. Werden die Säcke mitverkauft, so darf der Sackpreis bei
Roggenkleienicht mehr als zwei Mark dreißig Pfennig, bei Weizenkleienicht
mehr als zweiMark siebzigPfennig für denDoppelzentnerReingewichtbetragen.
Diese Preise schließenden Preis für die Säckbändermit ein.

DieseBestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den4. März 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
v. Batocki

Den BezugBezug des Neichs. Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 44
Inhalt: Bekanntmachung zurAusführungderVerordnungüberphosphorhaltigeMineralienundGesteine

vom 30. November 1916. S. 215.

(Nr. 5748) Bekanntmachungzur Ausführung der Verordnung über phosphorhaltigeMi=
neralien und Gesteinevom 30.November1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1321).
Vom 5.März 1917.

A- Grund des & 5 der Verordnung über phosphorhaltigeMineralien und
Gesteinevom 30. November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1321) wird bestimmt:

81
Wer mit Beginn eines KalendermonatsphosphorhaltigeMineralien oder

Gesteinein Gewahrsamhat, ist verpflichtet,die Bestände,getrennt nach Eigen=
tümernund Arten, unter Angabe der Menge, des Eigentümers und des Lager=
orts, sowie den Ju= und Abgang während des vorgehendenMonats unter An=
gabe des Verwendungszwecksder Kriegs=Phosphat=Gesellschaftm. b. H. in
Berlin W 9, KöthenerStraße1—4, bis zum 10. desMonats anzuzeigen.

Mengen, die sich mit Beginn des Kalendermonats unterwegs befinden,
sind von dem Empfänger anzuzeigen.

Vordrucke für die Anzeigen sind rechtzeitig von der Kriegs=Phosphat=
Gesellschafteinzufordern. «

Die Anzeigepflichtgilt nicht für phosphorhaltigeDüngemittel und solche
Mineralien oder Gesteine,die sich in Bearbeitung zu phosphorhaltigenDünge=
mittelnbefinden.

Die Anzeigefür denMonat März hat bis zum15. März 1917 zu erfolgen.

— 82
Wer phosphorhaltigeMineralienoderGesteine,die derAnzeigepflichtnach

1 unterliegen, in Gewahrsamhat, hat siean die Kriegs=Phosphat=Gesellschaft
zu liefern und auf Abruf zu verladen. Die Verpflichtungerlischt,wenn die
Gesellschaftnicht innerhalbdrei WochennachEmpfangder Anzeigedie Ülber=
nahmeverlangt.
Neichs=Gesetzbl.1917. 48

Ausgegebenzu Berlin den 6. März 1917.
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Das Eigentum geht auf die Gesellschaftin dem Zeitpunkt über, in dem
das ÜbernahmeverlangendemInhaberdes Gewahrsamszugeht.

* 3
Die Kriegs=Phosphat=Gesellschafthat für die von ihr übernommenen

Mengen einen angemessenenÜbernahmepreiszu zahlen. Ist der Verpflichtete
mit dem von der GesellschaftgebotenenPreise nicht einverstanden,so setztein
AusschußdenPreis endgültigfest. Der Ausschußbestimmtauch,wer diebaren
Auslagen des Verfahrens zu tragen hat. "

Der Reichskanzlerernennt den Vorsitzendendes Ausschusses,die Beisitzer
und ihre Stellvertreter. Der Ausschuß entscheidetin einer Besetzungvon
drei Mitgliedern. Je ein Beisitzer muß dem Fachhandelund dem Kreiseder
Phosphatverbraucherangehören.

14
Wer Funde von phosphorhaltigenMineralien und Gesteinenmacht,ist

verpflichtet,dieseFunde unverzüglichder Kriegs=Phosphat=-Gesellschaftanzuzeigen
und die Fundstellebis zur BesichtigungdurchderenVertreteroffenzuhalten.

5
Die Beauftragtender Kriegs=Phosphat=Gesellschaftsind berechtigt,jederzeit

die Bergbaubetriebezu betreten,in denenphosphorhaltigeMineralien und Ge=
steinezu vermutensind.

6
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer die im & 1 vorgeschriebenenAnzeigennicht rechtzeitigerstattetoder
wer wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;

2. wer der ihm nach & 2 obliegendenVerpflichtung zur Lieferung und
Verladungnichtnachkommt;

3. wer den Vorschriften im & 4 zuwiderhandelt;
4. wer denVorschriftenim #(5 zuwiderdenBeauftragtender Kriegs=
Phosphat==Gesellschaftm. b. H. denJutritt zu demBetriebe verweigert.

In den Fällen der Nr. 1 und 2 kann nebender Strafe auf Einziehung
derMengenerkanntwerden,auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohne
Unterschied,ob sie dem Täter gehörenoder nicht.

87
Die Verordnungtritt mit dem6. März 1917 in Kraft.
Berlin, den5. März 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Poftaustalten. .
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs—Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.45
Inhau: – E kKrnefenddie Einberufung von — zum — S. 217

(Nr. 5749) Gesetz,betreffenddie Einberufung von Hilfsrichtern zum Reichsmilitärgericht.
Vom 6. März 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2#.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,wie folgt:

Einziger Paragraph
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, für die Dauer des durch den Krieg

verursachtenBedürfnisses ständig angestellteRich er in der erforderlichenJahl
als Hulfsrichter zum Reichsmilitärgerichteinzüberufen. Die Abordunng der ein=
berufenenHilfsrichter ist bis zu dem Jeitpunkt unwiderruflich, zu welchemdie
Wahrnehmung ihrer Tätigkeit nicht mehr erforderlicherscheint.

Der Seitpunkt, mit welchemdas durch den Krieg verurfachteBedürfnis
endigt, wird durch KaiserlicheVerordnung bestimmt.

Das Gesetzfindet auf den BayerischenSenat beim Reichsmititärgericht
keineAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den6. März 1917.

ESiegel) Wilhelm
Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanfstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, # in der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesezbl.1917. 49
Ausgegebenzu Berlin den9.März 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 46
Inhalt: Bekanntmachung über die freiwilligeGerichtsbarkeitund andereRechtsangelegenheitenin Heer

und Marine. S. 219. — Bekanntmachung über die staatlicheGenehmigung zur Ausgabe von
Teilschuldverschreibungenund Vorzugsaktien.S. 220. — Bekanntmachung überVereinfachungen
im Patentamt. S. 131. — Bekanntmachung, betreffend dieJahlung patentamtlicherGebühren.
S. 1222.— Bekanntmachung zur ErgänzungderBekanntmachungüberdenVerkehrmit Kakao=
schalen. S. 222. -

» EL

(Nr. 5750) Bekanntmachungüber die freiwilligeGerichtsbarkeitund andereRechtsangelegen.
heitenin HeerundMarine. Vom 8.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die im Felde (( 5 des Einführungsgesetzeszur Militär=Strafgerichts=

ordnung)von einer militärischenUrkundspersonaufgenommenenoder von einer
militärischenBehördeoder einerder im 9 1 Nr. 1) 6),7, 8 derMilitär=-Straf=
gerichtsordnungbezeichnetenPersonen errichtetenUrkunden bedürfen zu ihrer
RechtsgültigkeitkeinerOrtsangabe.Sie sollendieBezeichnungderDienststelleent=
halten, der der AufnehmendeoderErrichtendeangehört)wird die Erklärung eines
anderenaufgenommen,so soll auchdie Dienststelle,der dieserangehört,in der
Urkundebezeichnetwerden.

12
Der öffentlichenBeglaubigungder UnterschrifteinesDeutschen,der sich

als Kriegsgefangenerin feindlicherGewalt befindet,stehtes gleich,wennzwei
weitereKriegsgefangeneschriftlichbezeugen,daß die Unterschriftvon demdurch
sie Bezeichnetenherrührt. Die Jeugen müssendeutscheMilitärpersonen sein und
mindestensim Range eines Unteroffiziers stehen.

Zum BeweisederEchtheiteiner solchenUrkundegenügtein schriftliches,
mit demDienstsiegeloderstempelversehenesJeugnis einerausländischenDienst=
stelle,der die Unterschriftszeugenunterstehen.

3
Die Bestimmungender 9981 und 2 dieserVerordnung gelten für alle nach

dem1. August1914aufgenommenenodererrichtetenUrkundenderbezeichnetenArt.
Meichs-Gesetbl.1917. 50
Ausgegebenzu Berlin den10.März 1917.
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4
Die im § 1 Nr. 1, 6, 7) 8 der Militär-Strafgerichtsordnungbezeichneten

Personen konnenim Felde die weitereBeschwerdegemäß9 27 des Reichsgesetzes
über die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitund gemäß& 78 der
GrundbuchordnungdurchErklärung zumProtokoll einesKriegsgerichtsrats,eines
Oberkriegsgerichtsrats,einesDisziplinarvorgesetzten,eines vorgesetztenBeamten
oder einesGerichtsoffizierseinlegen.

Die Einlegung der Beschwerdein der bezeichnetenForm genügt im Falle
der sofortigenweiterenBeschwerdezur Wahrung der Notfrist.

5
DieseVerordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den 8. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanglers
Dr.Helfferich

(Nr. 5751) Bekanntmachungüber die staatlicheGenehmigungzur Ausgabe von Teilschuld=
verschreibungenund Vorzugsaktien. Vom 8. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl. S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Im Inland ausgestellte, auf Geld lautende Teilschuldverschreibungen mit

bestimmtemNennwert, die nach dem Verhältnis dieser Nennwerte zum Gesamt—
betrage der aufgenommenenSchuld den Gläubigern im wesentlichengleicheRechte
gewähren, dürfen bis auf weiteres nur mit staatlicher Genehmigung ausgegeben
werden. Für die Schuldverschreibungen auf den Inhaber bewendet es bei den
geltenden Vorschriften.

Inländische Gesellschaftendürfen bis auf weiteres solche Aktien, welche
vorzugsweise vor den übrigen Aktien das Recht auf eine im voraus bestimmte,
nach oben fest begrenzteDividende gewähren, nur mit staatlicher Genehmigung
ausgeben.

82
Die Genehmigung wird durch die Zentralbehörde des Bundesstaats erteilt,

in dessenGebiete der Aussteller der Schuldverschreibungen seinen Wohnsitz oder
seine gewerblicheNiederlassung oder die Gesellschaft ihren Sitz hat.

Die Gültigkeit der Schuldverschreibungen oder der Aktien wird durch den
Mangel der Genehmigungnicht berührt.

83
Wer denVorschriftendes&1 zuwiderSchuldverschreibungenoder Aktien

ohnestaatlicheGenehmigungausgibtoderdenbei der ErteilunggemachtenAuf=
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lagen zuwiderhandelt,wird mit einer Geldstrafebestraft, die dem fünften Teile
des Nennwerts der Schuldverschreibungenoder Aktien gleichkommenkann, die
ohnestaatlicheGenehmigungausgegebensindoderin bezugauf die den Auf=
lagenzuwidergehandeltwordenist; dieStrafe beträgtmindestenseintausendMark.

4
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den8. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5752 Bekanntmachung über Vereinfachungen im Patentamt. Vom 9. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* s
Die Geschäftedes Vorprüfers und der Anmeldeabteilungim Patentamt

werden,soweites sichum die Prüfung der Anmeldungenund dieErteilungder
Patente handelt, einer Prüfungsstelle übertragen. Die Obliegenheitender
Prüfungsstelle werden von einem technischenMitglied der Anmeldeabteilung
wahrgenommen(Prüfer).

Entsprechendesgilt für die Prüfung und Eintragung der Warenzeichen.
Der Präsident des Patentamts regelt dieBildung, denGeschäftskreis und

den Geschäftsgangder Prüfungsstellen.

*2
Die Beschwerdeabteilungenentscheidenin der Besetzungmit drei Mit=

gliedern. Unter diesenmüssensichbei der EntscheidungüberBeschwerdengegen
die Beschlüsseder Prüfungsstellen in Patentsachenzwei technischeMitglieder
befinden. 63

In dem Verfahren vor der Prüfungsstelle wird ein Vorbescheidnicht
erlassen. Die Prüfungsstelle hat, solange nicht die Bekanntmachungder An=
meldungbeschlossenist, auf Antrag den Patentsucheranzuhören.

Die Vorschrift im § 26 Abs. 3 Satz 3 des Patentgesetzesvom 7. April
1891 (Keichs=Gesetzbl.S. 79) fällt fort. -

84
DieseVerordnungtritt am 20. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den9. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5753) Bekanntmachung,betreffenddie JZahlung patentamtlicherGebühren. Vom
8. März 1917. .

D. BundesrathataufGrunddes&3 desGesetzes,betreffenddieErmächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.,vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Das PatentamtkannBestimmungendarübererlassen,welcheJahlungs=

formenbei der Jahlung der an das Patentamtzu entrichtendenGebührender
Barzahlunggleichgestelltwerden.

*r2
Über die RechtzeitigkeitderJZahlungeiner Gebühr, die nach& 8 Abs. 2, 3

des Paentgesedesvom 7. April 1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 79) oder nach§ 8
Abs.1 des Gesetzes,betreffendden Schutz von Gebrauchsmustern,vom 1. Juni
1891 (Reichs=Gesetzbl.S. 290) zu entrichtenist, entscheidetausschließlichdas
Patentamt.

(3
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den8.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5754) Bekanntmachungzur Ergänzung der Bekanntmachungüber den Verkehrmit
Kakaoschalen.Vom 9.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel J
2 derBekanntmachungüberdenVerkehrmit Kakaoschalenvom19.August

1915 Meichs=Gesetzbl.S. 507) erhält folgendenAbs. 2;
„Der ReichskanzlerkannweitereAusnahmenzulassen.“

„Artikel II
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den9. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
· Dr. Helfferich

DenBezug desNeichs·SesenblattsvermittelnnurdiePostanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gebrucktin ber Reichsbruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Inhalt: Bekanntmachung üöberdenVerkehrmit eisernenFlaschen.S. 223. — Bekanntmachung über

dieSicherungderAckerbestellung.S. 234. — Bekanntmachung derFassungderBekanntmachung
über die Sicherung der Acker. und Gartenbestellung. S. 225.

(Nr. 5755) Bekanntmachungüber denVerkehrmit eisernenFlaschen.Vom 8. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Der Reichskanzlerernennt einen Kommissar für die Bewirtschaftung

eisernerFlaschenfür verflüssigteund verdichteteGase. Dieser unterstehtdem
Reichskanzler.

Der KommissarkannAnordnungenüberdieHerstellungunddenVerbrauch
sowieüberdenVerkehrmit eisernenFlaschentreffen. Er kannAuskünfteüber
dieErzeugung,die Vorräte und denVerbleibder Flaschenfordern.

2
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieser.Strafen wird bestraft, wer den auf Grund des
1 Abs.2 getroffenenAnordnungenoderBestimmungenzuwiderhandelt.

NebenderStrafe könnendieGegenstände,auf diesichdiestrafbareHandlung
bezieht,eingezogenwerden,ohneUnterschied,obsiedemTäter gehörenodernicht.

3
DieseBekanntmachungtritt am12.März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den8. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich .

Neichs-Gesehbl.1917. 51
Ausgegebenzu Berlin ben 10.März 1917.
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(Nr. 5756) Bekanntmachungüber die Sicherungder Ackerbestellung.Vom 9. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
In der Bekanntmachungüber dieSicherung der Ackerbestellungvom

31. März 1915.(Reichs-=Gesetzbl.S. 210) in der durchdieBekanntmachungvom
27. Juli 1916 Geiich.Gesetzbl.S. 834) abgeändertenFassung werden folgende
Anderimgenvorgenommen:

1. Im &2 wird die Jahl 1917“ durch„1918 ersetzt.
2. Der bisherige§ 7 wird gestrichen;§&8 wird §7.
3. Hinter dem neuen&#7 wird als neuer § 8 eingefügt:

„Die VorschriftendieserVerordnungfindenauf städtische,zur
landwirtschaftlichenoder gärtnerischenNutzung geeigneteGrundstücke
entsprechendeAnwendung.“

4. & 9 erhält folgendeFassung:
„Soweit die SicherungderAcker⸗ undGartenbestellungim Wege

der Landesgesetzgebungherbeigeführtist, finden die Vorschriftendieser
Verordnung keineAnwendung.“

Artikel 2
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denWortlautderBekanntmachungüber

die Sicherungder Ackerbestellungvom 31.Mäxz 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 210),
wie er sichaus dieserVerordnungergibt,unterderÜberschrift„Bekanntmachung
über die Sicherung der Acker=und Gartenbestellung“und unter demTage dieser
Verordnungim Reichs=Gesetzblattbekanntzumachen.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Die Bekanntmachungüberdie Bereitstellungvon städtischemGeländezur

Kleingartenbestellungvom 4. April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 236) wird aufge=
hoben. Die von den Landeszentralbehördenzu dieser Verordnung erlassenen
Ausführungsbestimmungenbleiben bis zum Erlaß anderweiterBestimmungen
durch die Landeszentralbehördenin Kraft.

Berlin, den9.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
« Dr. Helfferich

+
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(Nr.5757) BekanntmachungderFassungderBekanntmachungüberdieSicherungderAcker=
und Gartenbestellung.Vom 9. März 1917.

Ar Grund desArtikel2 der Bekanntmachungüber die Sicherungder Acker=
bestellungvom 9. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 224) wird die Fassungder
Bekanntmachungüber die Sicherungder Acker-und Gartenbestellungnachstehend
bekanntgemacht.

Berlin, den9.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

n

Bekanntmachungüber die Sicherung der Acker=und
Gartenbestellung.
Vom 9. März 1917.

81
Die untere Verwaltungsbehördeist nach näherer Anordnung der Landes=

zentralbehördebefugt, die Nutzungsberechtigtenvon Landgüternund landwirt=
schaftlichenGrundstückenmit kurzerFrist zu einerErklärung darüberaufzufordern,
ob sie ihre gesamteAckerflächebestellenwollenoderwelcheStückedavonunbestellt
bleibensollen. Die Möglichkeit der in Aussicht genommenenBestellung ist auf
Erfordernglaubhaftzu machen.Die Aufforderungkann durchöffentlicheBe=
kanntmachungerfolgen.

(2
Soweit der Nutzungsberechtigtedie Bestellungnichtübernimmtoder die

Möglichkeitder BestellungnichtglaubhaftmachtoderdieAufforderungunbeant=
wortetläßt, oderwenner nichterreichtwerdenkann,ist dieuntereVerwaltungs=
behördebefugt,die NutzungdesGrundstücksmit Jubehör ganzoderzumTeil
längstens bis Ende des Jahres 1918 dem Berechtigtenzu entziehenund dem
Kommunalverbandezu übertragen.

(3
Der Kommunalverbandhat bei der Nutzungdes Grundstücksnach den

Regeln einer ordnungsmäßigenWirtschaft zu verfahren, soweit dies nach den
besonderendurchden Krieg geschaffenenVerhältnissentunlich ist. Inwieweit
derKommunalverbanddemNutzungsberechtigteneineEntschädigungzu gewähren
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hat, bestimmtdieuntereVerwaltungsbehördebei derÜbertragung. Für dieAuf—
wendungendesKommunalverbandeshat der Eigentümeroder sonstigeBerechtigte
nichteinzutreten.

84
Aus Gründen der Billigkeit kann die untereVerwaltungsbehördedieRück=

gabeder Grundstückean den Berechtigtenbereitszu einemfrüherenZeitpunkt
als demzunächstbestimmtenverfügen.Bei derAuseinandersetzung((5) hat ein
angemessenerAusgleichzu erfolgen.

5
Über die AuseinandersetzungzwischendemKommunalverbandund dem

Eigentümer sowie den sonstigenNutzungsberechtigtenbeschließtauf Antrag die
untereVerwaltungsbehördenachbilligemErmessenunterAusschlußdesRechtswegs.

86
Gegendie Verfügungender unterenVerwaltungsbehördenachI# 1 bis 4

ist binneneiner Woche, gegendie Beschlüssenach& 5 binnen einemMonat die
Beschwerdebei der hüherenVerwaltungbehördezulässig. Die Entscheidungist
endgültig.

7

Die Landeszentralbehördeerläßtdie erforderlichenAusführungsvorschriften.

88
Die VorschriftendieserVerordnungfindenaufstädtische,zur landwirtschaft=

lichenodergärtnerischenNutzunggeeigneteGrundstückeentsprechendeAnwendung.

89
Soweitdie Sicherung derAcker=undGartenbestellungim WegederLandes=

gesetzgebungherbeigeführtist, findendie VorschriftendieserVerordnungkeine
Anwendung.

10
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerei.
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Nr. 48
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendLiquibationfranzosischerUnternehmungen.G. 227.

C. 5758) Bekanntmachung,betreffendLiquidation französischerUnternehmungen.Vom
14.März 1917.

A. Grund des&12 Abs.2 der Verordnung,betreffendLiquidationbritischer
Unternehmungen,vom 31. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 871) wird folgendes
stimmt:

Artikel 1

Die VorschriftenderVerordnung, betreffendLiquidationbritischerUnter=
nehmungen,vom 31. Juli 1916 werdenim Wege der Vergeltungauf Unter=
nehmungen,derenKapital überwiegendfranzösischenStaatsangehörigenzusteht,
oder die vom französischenGebietaus geleitetoderbeaufsichtigtwerdenoderbis
zum Kriegsausbruchegeleitetoderbeaufsichtigtwurden, sowieauf französische
Beteiligungenan einemUnternehmenfür anwendbarerklärt

Artikel 2
DieseBekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 14. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Vezug den Meichs=-Gesetzblatsnvermitteln u##die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Neichs-Gesetbl.1917. - 62
Ausgegebenzu Berlin den15.Maͤrz 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
——

Inhalt: Verordnung über den Verkehr mit ausländischemMehl. S. 220. — Bekanntmachung über
die Invalidenversicherungbei der freiwilligenKriegskrankenpflege.S. 231. — Berichtigung.

(Nr. 5759) Verordnungüberden Verkehrmit ausländischemMehl. Vom 13.März 1917.

A#u Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

81
Die KommunalverbändehabenHöchstpreisefür die Abgabe von Weizen⸗

undRoggenmehl,das aus demAusland stammtoder aus ausländischemGetreide
ermahlenist, sowie für Brot, das ganz oder teilweiseaus solchemMehl her=
gestelltist, an Verbraucher festzusetzen.Dabei dürfen die für die Abgabeaus=
ländischenMehles und Brotes festgesetztenKleinhandelspreisenicht überschritten
werden. SovweitHöchstpreisefür die Abgabevon inländischemMehl und Brot
an Verbraucherfestgesetztsind, geltendiesebis auf weiteresauchfür die im
Satz 1 genanntenErzeugnisse.

An Stelle der Kommunalverbändekönnendie Landeszentralbehördenoder
die von ihnenbestimmtenhöherenVerwaltungsbehördendie Hoöchstpreise(Abs.1)
festsetzen.

82
Wer Weizen-oderRoggenmehl,das aus demAusland stammtoderaus

ausländischemGetreideermahlen ist, im Gewahrsam hat, ist verpflichtet, dem
Kommunalverband, in dessenBezirk sich das Mehl befindet, die vorhandenen
Mengenbis zum 23.März 1917, und soweit er den Gewahrsamnach dem
20. März 1917 erlangt, binnen 3 Tagen nach der Erlangung des Gewahrsams
unter Angabe des Eigentümersanzuzeigen. Wer Verträge abschließt,kraft deren
er die Lieferung von Mehl der im Satz 1 bezeichnetenArt verlangenkann, hat
demKommunalverbandebinnen 3 Tagen nachdemAbschlußdesVertrags hiervon
Anzeigezu erstatten.

Die Vorschriftenim Abs.1 Satz 1, 2 geltennicht für Mehl, das zum
Verbrauchim eigenenHaushaltoderdereigenenWirtschaftbestimmtist, und für
Reichs.Gesetzbl.1917. 53

Ausgegebenzu Berlin den 16.März 1917.
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Mehl, welchesgemäßdenVorschriftenderBekanntmachung,betreffenddieEinfuhr

vonGetreide,Hülsenfrüchten,Mehl undFuttermittelnvom11.September19164. März 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 569) " . ·r«,
W an dieZentral-Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin zu

liefern ist. . 83

MehldasderAnzeigepflichtnachs2Abslunterliegt,istdem Kommiinal-
verband,in dessenBezirk es sichbefindet, auf Verlangen käuflich zu überlassen.

Erfolgt die Überlassungnicht freiwillig, so kann das Eigentum an dem
Mehl demKommunalverbandedurchBeschlußder nach § 14 der Bekanntmachung
über die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelungvom
25. September1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 607) indi Behörde übertr werde
4.Novenber1915Gkeichs=Gesetbl-.—.28. zuständigenBehördeübertragenwerden.
Das Eigentumgehtüber,sobaldderBeschlußdemEigentümeroderdemInhaber
desGewahrsamszugeht. 4

Der Kommunalverbandhat für das von ihm übernommeneMchl einen
angemessenenÜbernahmepreiszu zahlen,der unterBerücksichtigungdes von dem
Verkäufer gezahltenPreises festzusetzenist.

ÜberStreitigkeiten,diesichaus derAnwendungder I#3,4 Abs.1 ergeben,
entscheidetdie im &3 Abs.2 bezeichneteBehördeendgültig.

5
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer denHöchstpreis(+&1 Abs.1, 2) überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrags auffordert, durch
denderHöchstpreis(Nr. 1) überschrittenwird, odersichzumAbschluß
einessolchenVertrags erbietet;

3. wer die ihm nach 9 2 tbliegendenAnzeigennicht innerhalb der darin
vorgeschriebenenFrist erstattetoder wissentlichunrichtige oder unvoll=
ständigeAngabenmacht.

Nebender Strafe könnendie Vorräte an Mehl oderBrot, auf die sich
die Zuwiderhandlung bezieht, eingezogenwerden, ohneUnterschied,ob sie dem
Täter gehörenodernicht.

. 86
Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenzulassen.

87
Diese Verordnung tritt mit dem 20. März 1917 in Kraft.
Berlin, den13. März 1917. -

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5760) Bekanntmachungüber die Invalidenversicherungbei der freiwilligen Kriegs=
krankenpflege.Vom 15.März 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*1
Wer eine die Invaliden=und Hinterbliebenenversicherungbegründende

Beschäftigungvor seinemdurchden gegenwärtigenKrieg veranlaßtenEintritt
in das Personal der freiwilligenKriegskrankenpflegenicht ausgeübthat und
auchnachderBeendigungderKriegskrankenpflegevoraussichtlichnichtausübenwird,
unterliegtwegeneinerin der freiwilligenKriegskrankenpflegeübernommenen,an
sichversicherungspflichtigenBeschäftigungauchaußerhalbdesAnwendungsbereichs
des & 14 der Verordnung über Versicherungder im vaterländischenHilfsdienst
Beschäftigtenvom 24.Februar1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 171) der Versicherungs=
pflichtnur dann, wenn er binnenzwei Monatennachder Verkündungdieser
Verordnung von dem Arbeitgeber oder früheren Arbeitgeber die Leistung von
Beiträgen verlangt. Geschieht dies, so hat der Arbeitgeber hierüber dem
Beschäftigtenauf WunscheineBescheinigungauszustellen.

Sind ohne eine Erklärung im Sinne desAbs. 1 Satz 1 für die Dauer der
an sich versicherungspflichtigenBeschäftigungBeiträge entrichtet,so dürfen die
LeistungenderInvaliden=undHinterbliebenenversicherungnichtdeshalbabgelehnt
werden,weil die Beiträgezu Unrechtentrichtetseien.

2
Bestehtnach §1 Abs.1 keineVersicherungspflicht,so sind auf Antrag

des Beschäftigtendie für ihn entrichtetenBeiträge zu erstatten. Der Antrag
kann bis zum Ablauf von sechsMonaten nach dem Tage der Verkündung
dieserVerordnung oder der späterenBeendigungder Beschäftigunggestellt
werden. Er ist an den Vorstand derjenigenVersicherungsanstaltzu richten,
derenNamendie Ouittungskartentragen; sie hat die Erstattungauchder an
andereAnstaltengeleistetenBeiträgezu vermitteln.

3
Ist vor demTage der VerkündungdieserVerordnungdie Versicherungs=

pflicht einesnachdieserVerordnungversicherungsfreienBeschäftigtenin einem
Verfahrenaus § 1459 der Reichsversicherungsordnungrechtskräftigfestgestellt
worden,so wird dieseFeststellungauf Antrag desBeschäftigtenaufgehobenund
eineneueEntscheidungerlassen.Der Antrag ist innerhalbder Frist des § 2
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bei der Stelle anzubringen,welchedie aufzuhebendeEntscheidunggetroffenhat.
DieseStelle erläßt auchdie neueEntscheidung.

84
DieseVerordnungtritt mit Wirkungvom 1. August1914 in Kraft.
Berlin, den 15. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Berichtigung
Auf Seite211 in der Ulberschriftzur Verordnung,betreffenddieRückkehr

der Deutschenim Ausland, muß es heißen:„26. Februar 19177 statt „26. Fe=
bruar 1916“.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

2
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 50
Inhalt: Bekanntmachung überdie Preise für Verpackungvon Kalkstickstoff.S. 238.

(Nr. 5761) Bekanntmachungüber die Preise für Verpackungvon Kalkstickstoff.Vom
16.März 1917.

A.# Grund des § 12 der Verordnung über künstlicheDüngemittel vom
11. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 13)und des 9 1 der Bekanntmachung
über die ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 402) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Die in der derBekanntmachungüber künstlicheDüngemittelvom 11.Januar

1916 (eichs=Gesetzbl.S. 13) beigefügtenListe unter B aufgeführten„Besonderen
Lieferungsbedingungenfür 1 bis 3 erhalten im Abs. 3 (Verpackung)folgende
Fassung:

Verpackung: Bei eisernenTrommeln 1,80Mark für 100 Kilo=
gramm; bei 50=Kilogramm=Packung25 Pfennig für den Sack. Wird
Kalkstickstoffin Säcken oder eisernenTrommeln geliefert, so erfolgt
die Berechnungbrutto für netto.

Artikel 2
Diese Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin, den 16.März 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batoeki

Deu Bezus des Neichs=Gesezblatis vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Neichs-Gesebl.1917. 54
Ausgegebenzu Berlin den 19.März 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 51
Juhalt: Bekanntmachung, — Verbotder Ein=undDurchfuhrvon Rubeln. S 235.— Bekannt=

machung über die Errichtung ven Herstellungs- und Vertriebsgesellschaftenin der Schuhindustrie.
S. 236.

(Nr. 5762) Bekanntmachung,betreffendVerbot der Ein, und Durchfuhr von Rubeln.
Vom17.März1917.

#

Ta Bundesrat hat auf Grund des §93 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: .

81
Die Ein= und Durchfuhr von auf Rubel lautendenGeldzeichen(Münzen,

Banknoten,Kreditbillettenusw.)ist verboten.

(2
Wer es unternimmt,der Vorschriftdes 1 zuwiderzuhandeln,wird mit

Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zur Höhedes doppelten
Betrags der Geldzeichen,in bezugauf welchedie strafbareHandlungverübtist,
bestraft. Sind milderndeUmständevorhanden, so kann ausschließlichauf die
Geldstrafeerkanntwerden. Bei der Umrechnungist der Rubel zu 2,16Mark
zu berechnen.

In dem Urteil sind die Geldzeichen,in bezug auf welche die strafbare
Handlungverübt ist, einzuzichen,sofernsie demTäter odereinemTeilnehmer
gchören.

13
Das Verbot des 1 findetkeineAnwendungauf dieEinfuhr vonRubeln

aus denbesetztenGebietenRußlands und auf dieEinfuhr von Goldrubeln. Der
Reichskanzlerwird ermaͤchtigt, von dem Verbote des § 1 weitereAusnahmen
zuzulassen.
Reichs=Gesetzbl.1917. 51

Ausgegebenzu Berlin den19.März 1917.
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84
Die Verordnungtritt am 19. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Tag des Außerkraf.tretens.
Berlin, den 17.März 1917.

Der StellvertreterdesReichrkanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5763) Bekanntmachungüber dieErrichtungvonHerstellun#6-undVertriebsgesellschaften
in der Schuhindustrie. Vom 17.März 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Rrichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Herstellervon Schuhwarenjeder

Art, soweitsie bereitsvor dem1. August1914 Schuhwarenhergestellthaben,
auch ohne ihre Justimmung zu Gesellschaftenzu vereinigen,denendie Regelung
der Herstellung und der Absatz nach Maßgabe der verfügbarenNohstoffe und
der volkswirtschaftlichenBedürfnisseobliegt. Unter besonderenVerhältnissenkann
der Reichskanzlerauf Antrag der Landeszentralbehördenanordnen, daß auch ein
Betrieb, der erst nach dem 1. August1914 mit der Herstellungvon Schuh=
warenbegonnenhat, in eineGesellschaftaufgenommenwird.

DieserVorschriftunterliegennicht
1. Betriebeder Heeresverwaltungenund der Marineverwaltung,
2. Betriebe,in denenSchuhwarennur handwerksmäßighergestelltwerden.
Schuhwaren im Sinne dieserVerordnung sind nicht Schäfte sowie Holz—

schuhe,die ganzaus Holz oderaus Holz in Verbindungmit einerSpangevon
höchstens2 ZentimeterBreite oder einemKissen hergestelltsind.

Artikel UH
Für dieauf Grund desArtikel I errichtetenGesellschaftengeltenfolgende

Bestimmungen:
#1

Die Rechtsverhältnisseder Gesellschaftenund der Gesellschafterwerden,
soweit sie nicht in dieserVerordnung geregeltsind, durch die Satzung bestimmt.
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Die Satzung wird vom Reichskanzlererlassen.Sie ist durchdenDeutschen
Reichsanzeigerbekanntzumachen.Mit der Bekanntmachungder Satzungentsteht
die Gesellschaft.

Die Gesellschaftensind rechtsfähig. Ihren Namen, Sitz und örtlichen
Bereichbestimmtder Reichskanzler.

82
Die Sotung trifft Bestimmungenüber
1. denZeitpunkt,von demab die Gesellschaftdie Regelungder Herstel=
lung sowie den Absatzübernimmt (Geschäftsbeginn);

2. die Gegenstände,über die die Gesellschafterversammlungzu beschließen
hat, sowie die Form ihrer Einberufung, das Stimmrecht und die
Vertretungder Gesellschafter;

3. die Zusammensetzungund die Ernennung,die Amtsdauerund die
Befugnissedes Vorstandes und der anderenGesellschaftsorgane,ihre
Einberufung und Beschlußfassung,die Vertretung, insbesonderedie
Zeichnung schriftlicher Erklärungen und die Beurkundung ihrer
Beschlüsse;

4. die Höhe des Betriebskapitals und die Art seiner Aufbringung sowie
die Beiträge der Gesellschafter;
die Regelungdes Absatzesdurch die Gesellschaftund die Festsetzung
der Preise und der Lieferungsbedingungen;
die Überwachungder Mitglieder und ihrer Betriebe;
die Festsetzungvon Ordnungsstrafen;
die Form für die Bekanntmachungender Gesellschaft
die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnungen;
die Auflösungund Liquidationder Gesellschaft.

* 3
Soweit nicht die Satzung Ausnahmen zuläßt, sind die Gesellschafterver=

pflichtet,von Geschäftsbeginnder Gesellschaftab ihre Erzeugnissean Schuh=
waren der Gesellschaftzum Iweckedes Absatzeszu überlassen.

(4
Jur Überwachungder Herstellung und des Absatzeswird ein Ausschuß

(berwachunbungemmesahußder Schuhindustrie)gebildet.
berwachungsausschußbestehtaus einemVorsitzenden,seinemStell=

bertret und höchstensweiterenfünfundzwanzigMitgliedern. Der Vorsitzende,
seinStellvertreter und die weiterenMitglieder werdenvom Reichskanzlerernannt
und abberufen.Ihr Amt ist ein Ehrenamt.

Dem Alberwachungsausschussegehört ferner ein Vertreter des Reichs=
kanzlersan.

□

Snns

54“
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Dem Überwachungsausschussewird ein Beirat von siebenMitgliedern bei=
gegeben,die denKreisendesSchuhhandelsund derVerbraucherangehören.Die
Mitgliederwerdenvom Reichskanzlerernanntund abberufen. Ihr Amt ist ein
Ehrenamt.

Der Ülberwachungsausschußist rechtsfähig. Er wird durch denVor=
sitzendenvertreten.

Der Reichskanzlerkann eine Geschäftsordnungfür den ÜÜberwachungs=
ausschußerlassen.

5
Der Überwachungsausschußerteilt denGesellschaftenund ihrenMitgliedern

unbeschadetder Vorschrift des § 3 Anweisungenüber Art, Ort und Umfang
der Erzeugung,über den Absatz und über die Verkaufspreise.

Er verteilt die Rohstoffeund vermitteltdie Verteilungder Aufträgeder
Heeresverwaltungenund der Marineverwaltung.

Er überwacht die Tätigkeit der Gesellschaftenund stellt fest, welche
Betriebe unter die Vorschrift des Artikel I Abs.1 fallen. Er kann Betriebe
auf ihren Antrag von der Zugehörigkeitzu einer Gesellschaftentbinden.

Er verwalteteineAusgleichskasse,aus der denjenigenGesellschaftenBeiträge
zu zahlensind,bei deneninfolgeseinerAnordnungendasVerhältnis der auf die
GesellschafterentfallendenGewinnanteile zu dem Umsatzder Gesellschafterin der
Zeit vom 1.Juli 1913 bis zum 30. Juni 1914 sichungünstigergestaltethat
als bei demDurchschnittder Gesellschaften.

6
Der ÜÜberwachungsausschußuntersteht der Aufsicht des Reichskanzlers.
Der VorsitzendedesÜberwachungsausschussesist verpflichtet,denVertreter

des Reichskanzlersüber alle wichtigenVorgänge auf dem laufendenzu erhalten
und ihm auf Verlangen Auskunft zu geben.

Bei den Beschlußfassungendes Überwachungsausschusseshat der Vertreter
desRrichskanzlersberatendeStimme. Er kannBeschlüssewegenVerletzungder
Gesetzeoder offentlicherInteressen beanstanden. Der Reichskanzlerentscheidet
über die Berechtigungder Beanstandung. Die Ausführung der Beschlüssehat
solangezu unterbleiben,als nichtder Reichskanzlerdie Beanstandungfür unbe=
rechtigterklärt hat.

Die Mittel, deren der Überwachungsausschußzur Durchführungseiner
Aufgaben bedarf, werden im Wege der Umlage von den Gesellschaftenauf=
gebracht Die Höhe der Umlage und die Zeit der Entrichtung bestimmt der
berwachungsausschuß.

(8
RechtsgeschäftlicheVerfügungenderGesellschafterüberRohstoffeoderHalb=

erzeugnisse,die den Gesellschafternvon dem Überwachungsausschußoder durch
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seineVermittlung zugeteilt sind, sowie über daraus hergestellteErzeugnissesind
unbeschadetder Vorschrift des § 3 nur mit Justimmungdes ÜÜberwachungs=
ausschusseszulässig. EntgegenstehendeVerfügungen sind nichtig. Den rechts.
geschäftlichenVerfügungenstehenVerfügungengleich, die im Wege der Iwangs=
uullkrackungoderArrestvollziehungerfolgen.

9 «
Die Mitglieder des Überwachungsausschusses,des Vorstandeseiner Gesell=

schaftsowiedie von ihnenbeauftragtenVertrauensmännerundSachuverständigen
sind, vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattungund der Anzeigevon Gesetz=
widrigkeiten,verpflichtet,über die Einrichtungenund Geschäftsverhältnisse,die
durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis kommen,Verschwiegenheitzu beobachten
und sichder Mitteilung und Verwertungder Geschäfts=und Betriebsgeheimnisse
zu enthalten.

810
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft, wer, nachdemder
ÜberwachungsausschußseineJugehörigkeit zu einer Gesellschaftder im Artikel 1
bezeichnetenArt festgestellthat,

1. SchuhwarenohneJustimmungdesÜberwachungsausschussesherstellt;
2. derVorschrift des& 3 zuwiderErzeugnissederGesellschaftnichtüberläßt;
3. einernach&5 Abs. 1 erteiltenAnweisung desÜberwachungsausschusses
zuwiderhandelt;

4. RohstoffeoderHalberzeugnisse,die ihm von demÜberwachungsausschuß
oder durch dessenVermittlung zugeteilt sind, zerstörtoder beiseiteschafft
oder darüber entgegenden Vorschriften des § 8 ohneZustimmungdes
Überwachungsausschussesverfügt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter
gehörenoder nicht.

#11
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fünfzehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer den Vorschriften
des§ 9 zuwiderVerschwiegenheitnichtbeobachtetoderder Mitteilung oderVer=
wertungvon Geschäfts=oderBetriebsgeheimnissensichnicht enthält.

Die Strafverfolgungtritt nur auf Antrag ein.

Artikel III
51

Herstellervon SchuhwarenjederArt habendem Überwachungsausschuß
auf VerlangenAuskunft über ihren Betrieb, ihre Beständean Rohstoffen,Halb=
erzeugnissenundFertigerzeugnissensowieüber ihre Fabrikationsmittelzu erteilen.
Das VerlangenkanndurchöffentlicheBekanntmachunggestelltwerden.

Co gle



—240 —

82
Der Überwachungsausschußkannverlangen,daßHerstellervonSchuhwaren

ihre Bestände an Rohstoffen,Halberzeugnissenund Fertigerzeugnissensowie ihre
FabrikationsmitteleinerGesellschaftgegeneineangemesseneVergütung zuEigentum
oder zur Benutzungüberlassen.Das Entgelt wird im Streitfall durchein
Schiedsgericht(§ 5) endgültig festgesetzt.

Wird die Überlassungzu Eigentum verlangt, so geht dasEigentum in
dem Augenblickauf die Gesellschaftüber, in dem das Verlangen demHersteller
oder Ihhaber des Gewahrsamszugeht.

Der Überwachungsausschußkann die Gegenstände,deren Überlassungan
eine Gesellschafter verlangen kann, beschlagnahmen.Die Beschlagnahmehat
die Wirkung, daß die Vornahme von Veränderungenan den von ihr berührten
Gegenständenverboten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie nichtig
sind. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungenstehenVerfügungengleich,die im
WegederZwangsvollstreckungoderArrestvollzichungerfolgen.

*3
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft
1. wer die gemäß V1 erforderteAuskunft innerhalb der gesetztenFrist
nichterteilt oderwissentlichunrichtigeoderunvollständigeAngabenmacht;

2. wer unbefugteinengemäß9§2 Abs.3 beschlagnahmtenGegenstandbeiseite=
schafft,beschädigtoder zerstört,verwendet,verkauftoder kauft oderein
anderesVeräußerungs=oder Erwerbsgeschäftüber ihn abschließt;

3. wer einem gemäß &2 Abs. 1 gestelltenÜberlassungsverlangeninner=
halb der gesetztenFrist nicht nachkommt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter
gehörenodernicht.

4
Mit Gefangnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausend Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft, wer gewerbsmäßig,
ohneeiner auf Grund desArtikel1 errichtetenGesellschaftanzugehören,Schuh=
waren herstellt. Dies gilt nicht für die im Artikel 1IAbs. 2 bezeichnetenBetriebe.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkannt werden,
auf die sichdie strafbare Handlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.
. 85

Streitigkeiten,die sichzwischeneiner Gesellschaftund Gesellschafternaus
dem Gesellschaftsverhältnisoder zuescheneiner Gesellschaftund ihren Abnehmern
aus dem Lueeerungsvertragoder zwischeneiner Gesellschaftund Herstellern aus
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derÜberlassungspflichtgemäß§ 2 ergeben,werden,soweitnichtdie Verordnung
oder die Satzung ein Anderes bestimmt,durch ein Schiedsgerichtvon drei Mit=
gliedernendgültig entschieden.Für denBezirk jederGesellschaftwird ein Schieds=
gericht gebildet. Die Mitglieder werden von der Landeszentralbehördedes
Bundesstaats ernannt, in dem die Gesellschaftihren Sitz hat. Der Vorsitzende
muß zumRichteramtebefähigtsein. Von denBeisitzernsoll für die Entscheidung
von Streitfällen zwisch'n einer Gesellschaftund ihren Abnehmern je einer dem
Kreise der Hersteller und dem Kreise des Handels entnommensein, für die Ent=
scheidungder übrigenStreitfälle sollenbeideBeisitzerdemKreiseder Hersteller
entnommensein.

Ortlich zuständigist das Schiedsgericht,das für denBezirk der beteiligten
Gesellschaftgebildetist.

Der ReichskanzlerkannVorschriften über das Verfahren vor demSchieds=
gerichterlassen.

Artikel IV.
Artikel I, II undArtikel III #&1, 2, 3, 5 tretenam 26. März 1917,

Artikel III & 4 am 1. Mai 1917 in Kraft. Der Reichskanzlerbestimmtden
Jeitpunkt des Außerkrafttretens.

Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verordnung gelten die
gemäßArtikel1 errichtetenGesellschaftenals aufgelöst.

Berlin, den 17.März 1917.
.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln mur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Neichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

* Nr. 52
Inhatt: Verordnung überdiePreise derlandwirtschaftlichenErzeugnisseaus derErnte1917und für

Schlachtvieh. S. 243.

(Nr. 5764) VerordnungüberdiePreisederlandwirtschaftlichenErzeugnisseaus derErnte1917
und für Schlachtvieh.Vom 19.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Neichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Für Getreideaus der Ernte desJahres 1917 werdendie nachstehenden

Höchstpreisefestgesetzt:
Der Preis für Roggen darf die im § 1 Abs.1 derVerordnung über

Höchstpreisefür Brotgetreidevom 24. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 820) auf=
geführirnPreise zuzüglich50 Mark für die Tonnenichtübersteigen.

Der Höchstpreisfür die TonneWeizenist 20 Mark höherals der nach
Abs.2 geltendeHöchstpreisfür Roggen. Spelz (Dinkel,Fesen)sowieEmer und
Einkorn geltenals Weizen im Sinne dieserVorschrift.

Der Preis für die Tonnedarf nichtübersteigenbei
HaferundGersttteee . . . . . . . . . .. 270Mark,
ungeschältemBuchwezen 600Mark,
geschältemBuchwegen. 800 Mark,
ungeschälterHhree . . . . . . . . 600 Mark,
geschälterHirse und Bruchhirse . «.............. 970 Mark.

82
Der Preis für die TonneKartoffelnaus der Ernte des Jahres 1917

darf nicht übersteigen,wenn die Lieferungzwischendem 1. Juli und dem
14. September1917 einschließlicherfolgt, 160Mark, wenn sie spätererfolgt,
100Mark. «
Reichs=Gesetzbl.1917. « 56

Ausgegebenzu Berlin den19.März 1917.

Cocgle



—244 —

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenStellen können
für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes mit Zustimmungder Reichskartoffel=
stelle den Preis für die Zeit vom 1. bis 31. Juli 1917 einschließlichbis auf
200 Mark und für die Jeit vom 15. September1917 ab bis auf 120 Mark
erhöhen;sie könnenden Preis für die Jeit vom 1. August1917 bis zum
14. September1917 einschließlichbis auf den vom 15. September1917 ab
geltendenPreis herabsetzen.Die Höchstpreiseeines Bezirkes gelten für die in
diesemBezirk erzeugtenKartoffeln.

Für die AbgabedurchdenErzeugerim KleinverkaufekönnenderPräsident
des Kriegsernährungsamtssowiemit Zustimmungder Reichskartoffelstelledie im
Abs. 2 Satz1 genanntenBehörden und Stellen andere Preise festsetzenoder
zulassen. ,

Für die Zeit vom 15.September 1917 ab setztder Präsident desKriegs⸗
ernährungsamtsfür nicht verleseneKartoffeln (Fabrikkartoffeln)Abschlägefest.

(3
Der Preis für die Tonne darf nichtübersteigenbei

Futterrüben aus der Ernte des Jahres 19017 30 Marh
Wruken (Kohlrüben, Bodenkohlrabi, Steckrüben)aus der
Ernte desJahres 1907 ... . . ... 35 Mark
Futtermöhrenaus der Ernte des Jahres 1912 . 50 Mark.

84
Die in den§ 1 bis 3 oderauf Grund derselbenfestgesetztenHöchstpreise

geltenfür denVerkaufdurchdenErzeuger)sieschließendieKostenderBeförderung
bis zurVerladestelledesOrtes, von demdieWaremit derBahn oderzuWasser
versandtwird, sowie die Kostendes Einladens daselbstein.

85 ·
Die in der VerordnungüberOlfrüchteund darausgewonneneProdukte

vom26.Juni 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 842)für OlfrüchteausderErnte1917
festgesetztenPreise für je 100 Kilogramm werden auf volle Mark nach oben
abgerundet.Sie betragenhiernachbei

Raps....................................... 70Mark,
Rübsen «.·......................... 68 Mark,
Hederichund RNavison . ... 47 Mark
Doter: 47 Mark
Mohn . .. .. .. ... . ... ·......................... 100Mark,
Leinsahen . .. ................... 59 Mark,
Hanfsaen . . . . . . .. 47 Mark,
Sonnenblumenkernen. . .. . . .... . .. . . .. . . . .. . . . ... 53 Mark,
Senfsat:::: .. . . . . . . .. 559 Mark.
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86
Beim Verkaufe von Schlachtschweinendurch den Viehhalter beträgt der

Preis für 50 KilogrammLebendgewichtvom 1. Mai 1917 ab bis auf weiteres
bei Schweinenim Lebendgewichtevon

bis zu 60 Kilogramm. . .... . . ... . . . .. . . ... 53 bis 61 Mark,
über 60 bis 70 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . . .. 57 bis 65 Mark,
über70 bis 85 Kilogramm ... . . . . . . . . . . ... 67 bis 75 Mark,
über 85 bis 100 Kilogramm . . . .... . .. . . ... 72 bis 80 Mark.

Der PräsidentdesKricgsernährungsamtsbestimmt,welcherPreis inner=
halb dieserGrenzenin den verschiedenenTeilen desReichsals Hoöchstpreiszu
gelten hat. Er setztdie Höchstpreisefür Schweine von über 100 Kilogramm
Lebendgewichtund für fette (früher zur Zucht benutzte)Sauen und Eber fest.
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen könnenmit
ZustimmungdesPräsidentendes KriegsernährungsamtsAbweichungenvon den
Preisen für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes vorschreiben.Maßgebendist
der HöchstpreisdesBezirkes,in dem sich dieWare zur Zeit desVertragsab=
schlussesbefindet.

87
Beim Verkaufevon SchlachtrinderndurchdenViehhalterdarf der Preis

für 50 KilogrammLebendgewichtvom 1. Juli 1917 ab nicht übersteigenbei
1. gering genährtenRindern einschließlichFressern(KlasseC) 55 Mark,
2. ausgemästetenoder vollfleischigenOchsenund Kühen über
7 Jahre, Bullen über 5 Jahre und angefleischtenOchsen,
Kühen, Bullen und FärsenjedesAlters Kt B) im
Lebendgewichtevon

bis zu 5%Jentten . .. 60 Mark,
über5,) bis 7 Jenttenrn . . . . . .. 68 Mark,
über 7 bis 8,5 Jentttren. 72 Mark,
über 86 bis 10 Jentternrn . . . . ... 76 Mark,
über10 bis 11,,Zennen 80 Mark,
über 11/5Zentner -..........·......... 85 Mark,

3. ausgemästetenoder vollfleischigenOchsenund Kühen bis
zu7 Jahren, Bullen bis zu 5JahrenundFärsen(KlasseA) 90 Mark.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen können
mit Zustimmung des Präsidenten des KriegsernährungsamtsAbweichungenvon
den Preisen für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes vorschreiben,das Vieh
anderweit in die Klassen und Stufen einordnen und Zuschlägefür besonders
fettesVieh zulassen.Maßgebendist der Höchstpreisdes Bezirkes,in dem sich
die Ware zur Zeit desVertragsabschlussesbefindet. "
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88
Der PräsidentdesKriegsernährungsamtserläßtdie näherenBestimmungen

über die Preise; er bestimmt,welcheNebenleistungenin den Preisen einbegriffen
sind und welcheVergütungenfür Nebenleistungenim Höchstfallegewährtwerden
dürfen. Die Vorschriftenim &3 Abs.4 der Verordnungüber Olfrüchteund
daraus gewonneneProdukte vom 26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 842) gelten
bis zum Erlaß anderweiterBestimmungendurch ihn auch für Olfrüchte aus der
Ernte desJahres 1917.

Der Präsident des KriegsernährungsamtskannAusnahmenzulassen. Er
kann die Preise, soweit dies zur Sicherung rechtzeitigerAblieferung erforderlich
erscheint,für bestimmteZeiten erhöhenoder herabsetzen;er kann besondereBe=
stimmungenüberdie Preise für denVerkaufzu SaatzweckenodergegenBezug=
scheinetreffen.

89
Die in dieserVerordnung sowie die auf Grund dieser Verordnungfest.

gesetztenPreise sind,vorbehaltlichder Vorschriftim §6 Abs.1, Höchstpreiseim
Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Ver=
bindungmit den Bekanntmachungenvom 21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.
S. 25) und vom23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183).

8 10
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den19.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei,
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Reichs-Gesetzblatt

Nr. 53
— — — —

Inhalt: Bekanntmachung einer Aberungbeder Ausführungsbestimmungenzu der Verorbnungüber dio
Höchstpreisefür Petroleum usw. vom 1. Mai 1916 S. 247.

(Nr. 5765) Bekanntmachungeiner Anderung der Ausführungsbestimmungenzu derVer=
ordnung über die Höchstpreisefür Petroleumusw. vom 1.Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 350). Vom 19.März 1917.

Ar Grund des&6 der BekanntmachungüberdieHöchstpreisefür Petrolcum
und die Verteilungder Petroleumbeständevom 8. Juli 1915 (eichs=Gesetzbl.
S. 420) in der Fassungder Bekanntmachungvom 1. Mai 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 350) wird bestimmt:

Der &1 derAusführungsbestimmungenzuderbezeichnetenBekanntmachung
vom 1.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 350) erhältdie Fassung:

Petroleum((5 der Bekanntmachungvom 8. Juli 1915 — Reichs=
Gesetzbl.S. 420—) darfbis einschließlich31. August1917 zuLiucht=
zweckenanWiederverkäufervom 1.April 1917 ab und anVerbraucher
vom 1. Mai 1917 ab nicht mehr abgesetztwerden.

Die Vorschrift des Abs. 1 findet keineAnwendungauf denAbsatz
von Petroleumfür Positionslaternensowiefür die im Interesseder
öffentlichenSicherheitpolizeilichangeordneteBeleuchtung.

Berlin, den19.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den VBezusdes Reichs=Gesetzblattevermitteln mur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Reichs=Gesebl.1917. 57
Ausgegebenzu Berlin den20.März1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 54
2 Bekanntmachung, betreffendweitereAnderungber Ausfuührungsbestimmungenvom 10.Ottober
1916 zu derVerordnungüberRohtabak. S. 34%.— Bekanntmachung aber die 6 se
von gebarrtenZichorienwurzeln.S. 260. — Anordnung überdasSchiedsgerichtfür die Kohlen=
verteilung. S. 250. — Berichtigung. G. 252.

(Nr. 5766) Bekanntmachung,betreffendweitereAnderung der Ausführungsbestimmungen
vom 10. Oktober 1916 zu der Verordnung Über Rohtabak. Vom
20.März 1917.

A.a Grund des & 3 Abs. 2, der &&12 und 13 der Verordnungüber Rohtabak
vom 10. Oktober 1916 (Reichs.Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Die Ausführungsbestimmungenvom 10.Oktober1916 in derFassungder
Bekanntmachungenvom 30. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.1917, S. 1) und
vom 17. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 54) zu der Verordnungüber Roh=
tabak werdenwie folgt geändert:

Im &(3ist hinterAbs.3 folgenderAbsatzeinzufügen:
Für denMonat April 1917 ist der Bedarf nach folgendenGrundsätzen

zu bemessen:
bei Herstellern von Jigarren=, Kau= und Schnupftabak ist die um
20 vomHundertgekürzteVerarbeitungder erstensiebenMonate des
Jahres 1915 oder die um 20 vom Hundert gekürzteVerarbeitung
der erstensiebenMonate desJahres 1916, wennletzterekleinerist
als die der erstensiebenMonate des Jahres 1915,

bei Herstellern von Rauchtabak und von Zigaretten die um 30
vom Hundert gekürzteVerarbeitung der erstensiebenMonate von
1916,

bei Kleinmengenverkäuferndie durchschnittlicheVerarbeitungder ersten
siebenMonate 1915 zugrundezu legen.

Berlin, den20. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
. Dr. Helfferich

Relchs=Gesetzbl.1917.
Ausgegebenzu Berlin den22. März 1917.
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(Nr. 5767) Bekanntmachungüber die Höchstpreisevon gedarrtenLichortenwurzeln.Vom
20.März1917.

A# Grund der Verordnungdes Bundesratsüber Kaffee,Tee, Kakaovom
11.November1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 750)
— — in Verbindung mit & 1 der Bekannt=

machungüberErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 402) wird der im § 6 der Bekanntmachungüber Jichorienwurzeln
vom 6. April 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 254) festgesetzteÜbernahmehöchstpreisfür
gedarrteJichoriemwurzelnaus der Ernte des Jahres 1917 auf achtunddreißig
Mark für 100Kilogrammfestgesetzt.

Berlin, den20. März 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts
von Batocki «

(Nr.5768)AnordnungübndasSchiedsgerichtfürdiethlenverteilung."Vom21.Mär31917.

Ølnf Grund des § 4 Satz 2 der Verordnung des Bundesrats über Regelung
desVerkehrsmit Kohle vom 24. Februar 1917 (Reichs=Gesctzbl.S. 167) wird
bestimmt:

& 1
Die durch 4 und 5 der Verordnung vom 24. Februar 1917 über

Regelung des Verkehrs mit Kohle (Reichs-Gesetzbl.S. 167) einemSchiedsgericht
übertragenenEntscheidungenerfolgen durch eine besondereAbteilung des Reichs=
schiedsgerichtsfür Kriegswirtschaft.

12
Das Schiedsgerichtentscheidetin einer Besetzungvon einem Vorsitzenden

und zwei Beisitzern, von denen je einer dem Kohlenbergbauund dem Kohlen=
handel angehörensoll. Vorsitzenderist der Vorsitzendedes Reichsschiedsgerichts
für Kriegswirtschaft oder sein Vertreter. Der Reichskanzler ernennt die er=
forderlicheZahl von Beisitzern. Ju den einzelnenSigungen werden diesevon
dem Vorsitzendenberufen.
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83

Auf das Verfahren findet die Anordnung desReichskanzlersfür das Ver=
faohrenvor dem Reichsschiedsgerichtefür Kriegsbedarf vom 22. Juli 1915
(Reichs=Gesetzbl.S. 469), mitAusnahmeder/ 1,2, &9 Abs.1, &18,&§19Abf.1
undder Bestimmungenin den§/§N5, 6 und 9 überdieBeteiligungderMilitär=
und Marinebehörden,Anwendung. Im & 11 tritt an die Stelle der Militär=
undMarinebehördeder Reichskommissarfür die Kohlenverteilung.

84

Der BeschlußdesSchiedsgerichtssteht einemrechtskraͤftigenUrteil im
Sinnedes&704 derZivilprozeßordnunggleich.

Der Beschluß,durch den der Übernahmepreisfestgesetztwird, hat den zur
Zahlung Verpflichtetenund den Empfangsberechtigtenzu bezeichnensowie die
Verpflichtungzur JahlungdesÜbernahmepreisesauszusprechen.

Aus demÜbernahmepreisesind die Ansprüchedritter Personen, die auf
die in Anspruch genommenenBrennstoffe Auswendungengemachthaben, oder
denenan diesenBrennstoffen ein dringlichesRecht oder ein Zurückbehaltungs=
rechtzustand,vorwegzubefriedigen,soweitsolcheAnsprüchebis zur Festsetzungdes
Übernahmepreisesbei demSchiedsgerichtangemeldetund glaubhaftgemachtsind.

Auf dieJwangsvollstreckungfindendieVorschriftenderJivilprozeßordnung
Anwendung;die vollstreckbareAusfertigung erteilt die GeschäftsstelledesSchieds=
gerichts.

st der Reichs-oderein Landesfiskusl#r Zahlungverpflichtet,so hat der
Vorsitzendedie Überweisungdes festgesetztenÜbernahmepreisesan denEmpfangs=
berechtigtenzu veranlassen. .

. 5

Für die Festsetzungdes Übernahmepreiseswird von demEmpfängerder
in AnspruchgenommenenBrennstoffe eine Gebühr erhoben. Die Gebühr wird
von demSchiedsgerichtefestgesetzt.Sie soll für jedeangefangenentausendMark
desfestgesetztenÜbernahmepreiseseineMark, im ganzenjedochnichtwenigerals
zehnMark und nichtmehrals dreitausendMark betragen.

Werdendie BrennstoffedemReichs=oder einemLandesfiskusüberlassen,
soerfolgtdie FestsetzungdesUÜbernahmepreisesgebührenfrei.

Die BeitreibungderGebührerfolgtauf ErsuchendesReichsschiedsgerichts
nachdenlandesgesetzlichenVorschriftenüberdieBeitreibungöffentlicherAbgaben.
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6
DieAnordnungtritt mit demTageder Verkündungin Krast.
Verlin,den21.März1917.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Berichtigung
AufSeite229mußesim &1übs.1 Sat3nachdenWorten„für#e

Abgabe“statt:ausländischen“ „inländischen“heißen.

D#####d ch-=sbtteim u##rdie Westanstalten.
Her#ebeim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerel.



NRieichsGeseteatt
Jahrgang1917

Nr. 55
Inhalt: Bekanntmachung über die Anderung desGesetzes,betreffendHöchstpreise. S 353. — Bekannt.

machung über die Pfändung besRuhegeldes der im Privatdienst angestelltenPersonen. S. 254.—
Bekanntmachung, betreffend einige dieKriegsverordnungen ergänzendeVorschriften über Ein.
ziehung und über Veräußerung beschlagnahmterGegenstände. S. 255. —Verordnung, betreffenb
denHandelmit Opiumund anderenBetäubungemitteln.S. 256.

(Nr. 5769) Bekanntmachungüberdie AnderungdesGesetzes,betresendSbehswreiseBon
22. März 1917. 2,

D er Bundesrat hat auf Grund des 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August1914Geiche
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel J
Das Gesetz,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 in den Fassungen

vom 17. Dember 1914 und vom 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.1914 S. 339,
516) 1916 S. 183) wird dahin geändert:

1. Der 5½ Abs.1 erhält folgendeFassung:
Der Bundesrat, der Reichskanzler oder die von diesembestimmtenBe=

hördensetzendieHochstpreisefest. Soweit der Bundesrat, derReichskanzleroder
die von diesembestimmtenBehördenHochstpreisenicht festgesetzthaben, können
die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehördenHöchstpreise
festsetzen.

2. Der #6 erhält folgendenAbs.4:
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände,auf die sich die

strafbareHandlung bezieht,erkannt werden,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht. *

Artikel I
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 22. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs-Gesetzbl.1917. . 59
Ausgegebenzu Berlin den23.März 1917.
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(Nr. 5770) Bekanntmachungüber die Pfändung desRuhegeldesder im rivatdienst an=
gestelltenPersonen. Vom 22.März 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August1914(Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

& 1
Das Ruhegeldder im PrivatdienstangestelltenPersonenist derPfändung

nur insoweitunterworfen,als derGesamtbetragdie Summe von zweitausendMark
für das Jahr übersteigt.

Die Vorschriftendes § 4 Nr. 2, 3 und des &4a des Gesetzes,betreffend
die BeschlagnahmedesArbeits=-oderDienstlohns,vom 21.Juni 1869 (Bundes=
Gesetzbl.1869 S. 242 und 1871 S. 63, Reichs=-Gesetzbl.1897 S. 159,
1898 S. 332) finden entsprechendeAnwendung.

82
GesetzlicheVorschriften,die uͤberdie Pfändungvon Ruhegeldder im &1

bezeichnetenArt abweichendeBestimmungentreffen,bleibenunberührt.

* 3
Die Verordnung tritt am 26. März 1917 in Kraft. Den Zeitpunkt des

Außerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
Ist ein Anspruchder im &1 bezeichnetenArt vor demInkrafttreten dieser

Verordnunggepfändet,so verliert die Pfändung hinsichtlichspäterfällig werdender
BezügeihreWirksamkeit,soweitsiebeiAnwendungdes&1 unwirksamseinwürde.
Dies gilt entsprechendfür einevor demInkrafttretender Verordnungerfolgte
Aufrechnung,AbtretungoderVerpfändung.

Berlin,den22.März1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5771) Bekanntmachung,betreffendeinigedieKriegsverordnungenergänzendeVorschriften
überEinziehungund überVeräußerungbeschlagnahmterGegenstände.Vom
22.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August 1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Ist in Strafvorschriften,die auf Grund des&3 desGesetzesüber dieEr=

mächtigungdesBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) ergangensindoderergehenwerden,dieEinziehungoder
die Verfallerklärung von Gegenständenzugelassen,so kann in Fällen, in denen
die Verfolgung oder die Verurteilung einer bestimmtenPerson nicht ausführbar
ist, auf die Einziehungoderdie Verfallerklärungselbständigerkanntwerden.

Artikel H.
1. Gegenstände,dieauf Grund der im Artikel1 bezeichnetenStrafvorschriften

zur SicherungeinerEinziehungsichergestelltoderbeschlagnahmtwerden,können
vor der Entscheidungüberdie Einziehungveräußertwerden,wennsiedemVer=
derbenausgesetztsindoderwenndieVeräußerungaus GründenderVolksversorgung
notwendigerscheint.Der Erlös tritt an die Stelle der Gegenstände.

2. Die Anordnungder VeräußerungstehtdemRichterzu.
Im Ermittlungsverfahrenkönnendie Staatsanwaltschaftund die Hilfs=

beamtenderStaatsanwaltschaftdieVeräußerunganordnen,soweitsiedieSicher=
stellungoderdieBeschlagnahmeangeordnethaben. Hat derBetroffenegegendie
Beschlagnahmedie richterlicheEntscheidungnachgesucht,so kannderRichteran=
ordnen,daß die Veräußerungauszusetzensei.

Die Anordnungder Veräußerungist dem Betroffenenbekanntzumachen.
Die Bekanntmachungdarf unterbleiben,wennsieuntunlichist.

3. Soweit die Gegenständenicht nach bestehendenVorschrifteneinerbe=
stimmtenStelle anzubietenoder zu überlassensind, könnensienachAnhörung
einesSachverständigenfreihändigzu angemessenemPreise verkauftwerden. Der
VerkaufzumHöchstpreisist ohneAnhörungeinesSachverständigenzulässig.

Artikel III
DieseVerordumg tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Rr. 5772)Verordnung,betreffenddenHandelmit Opiumund anderenBetaͤubungs-
muitteln. Vom 22. März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Opium, Morphin und die übrigenOpiumalkaloide,Kokainund analog

zusammengesetzteEcgoninverbindungensowie die Verbindungenund Zübereitungen
dieserStoffe dürfen außerhalbdes Großhandels nur in Apothekenund nur als
Heilmittel abgegebenwerden. Im Großhandel dürfen sie nur an Apothekenund
an solchePersonen abgegebenwerden,denender Erwerb von der Landeszentral=
behördeoder von der durch diesebestimmtenBehörde gestattetist.

5(2
Wer denVorschriften im &1 zuwider die dort bezeichnetenBetäubungs=

mittel abgibt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafebis
zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

NebenderStrafe kannauf EinziehungderMittel erkanntwerden,aufdie
sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschiel, ob sie demVerurteilten ge=
hören odernicht. Ist die Verfolgung oderVerurteilung einerbestimmtenPerson
nicht ausführbar, so kann auf dieEinziehungselbständigerkanntwerden.

83
Die Verordnungtritt mit dem26. März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtdenZeitpunkt desAußerkrafttretens.
Berlin, den 22. März 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezugdesReichs=GesesblattsvermlttelnnurdiePofzanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrockerei.
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Reichs=Gesetzblatt
—. Jahrgang1917

Frr. 56
Inbalt: Bekanntmachung überCefngue der Reichsbekleidungsstelle.S. 257.

(Nr. 5773) BekanntmachungüberBefugnissederReichsbekleidungsstelle.Vom 22.März 1917.

D. Bunderrat hat auf Grund des&3 desGesetzesüber dieErnachtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S 327) folgendeVerordnungerlassen:

W -
Die Reichsbekleidungsstellewird ermächtigt,die im DeutschenReichevor—

handenenWeb⸗, Wirk⸗ und Strickwaren und derenErsatzstoffe,die aus diesen
gefertigtenErzeugnisse sowie getrageneSchuhwaren und das von solchenher=
stammendeAltleder für den Bedarf der bürgerlichenBevölkerung in Auspruch
zu nehmen,soweit dieseGegenständenicht von den Heeresverwaltungenoder der
Marincverwaltung für ihren Bedarf in Anspruchgenommensind.

Die Reichsbekleidungsstellekann zur Durchführungdes& 1 die erforder=
lichenBestimmungentreffenund Auskünfte fordern. Sie kann insbesonderedie
Herstellungund denVerbrauchder im &1 bezeichnetenGegenständesowieden
Verkehrmit diesenregeln, Bestandsaufnahmenanordnenund Bestimmungenüber
Beschlagnahmeund Enteignungtreffen.

Bei Enteignungenwird im Streitfall der lbernahmepreisdurch das
Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftendgültigfestgesetzt.NähereAnordnungen
über die Besetzungdes Gerichts und das Verfahren trifft der Reichskanzler.

Soweit die Reichsbekleidungsstellebei Anordnungen oder Bestimmungen
auf Grund von Abs. 1 von den vom Bundesrat erlassenenVerordnungenüber
Web.,Wirk., Strick=undSchuhwarenabweichenwill),bedarfsiederZustimmung
desReichskanzlers.
Neichs-Gesetzbl.1917. 60

Ausgegebenzu Berlin den24. März 1917.

Cocgle



— 258 —

83.
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmitGeldstrafebis zuzehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,
1. werdenaufGrundbes§#2getroffenenAnordnungenoderBestimmungen
zuwiderhandelt,

2. wer diegemäß§&2 Abs.1 Satz 1 erfordertenAuskünftenichtrechtzeitig
erteilt oder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Vorräte erkanntwerden, auf
die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter ge=
hören oder nicht.

NebenderStrafe kannfernerangeordnet 7 daßdieVerurteilungauf
Kosten des Täters öffentlich bekanntzumachenist, auch kann nebenGefängnis=
strafe auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechte** werden.

4
Die Verordnungtritt am 26.März 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmt den Zeitpunkt desAußerkrafttretens. «- -

Berlin, den22. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den BezugdeßNrichs=GesetzblansvermitrelnmurdiePoftanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 57
Inhalt: Bekanntmachung überVerarbeitungvon Kartoffeln auf Branntwein. S. 250. — Bekannt.

machung über ausländischeWertpaviere. S. 260.

(Nr. 5774) Bekanntmachungüber Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein. Vom
22. März 1917.

A- Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

81
Kartoffeln dürfen im Betriebsjahr 1914/1n auf Branntwein nur ver=

arbeitet werden,soweit sie sich zur menschlichenErnährung nicht eignenund nicht
in einer in unmittelbarerNähebefindlichenTrockenanlageoder Stärkefabrik ver=
arbeitet werdenkönnen.

Die BrennecreibesitzeroderderenStellvertreter in der LeitungdesBrennerei=
betriebs habendem Kommunalverbandanzuzeigen:

1. unverzüglichnach Inkrafttreten dieserVerordnung, ob sie in ihrem
BetriebeKartoffelnverarbeitenwerden;

2. am Schlusseeiner jedenWoche,wieviel ZentnerKartoffeln in der
abgelaufenenWocheeingemaischtworden sind;

3.nunverzüglichnach Einstellung des Einmaischensvon Kartoffeln, wann
zum letztenmalKartoffeln eingemaischtworden sind.

82
Erweist sich der Besitzer oder Leiter eines Brennereibetriebsin der Be=

folgung der Vorschriften im § 1 unzuverlässig,so hat die untere Verwaltungs=
behördedenBrennereibetriebzu schließen.Die Entscheidungist endgültig.

1 3 .
Der Präsidentdes — kannAusnahmenvon denVor=

schriftendieserVerordnung zulassen.
Neichs-Gesetbl.1917. 61

Ausgegebenzu Berlin den23.März 1917.
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84
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer der Vorschrift im § 1 Abs. 1 zuwiderKartoffeln auf Branntwein
verarbeitet;

2. wer die im § 1 Abs. 2 vorgeschriebenenAnzeigen nicht rechtzcitig er=
stattetoderwissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht.

Neben der Strafe kann auf Einziehungdes verbotswidrighergestellten
Branntweins erkanntwerden,ohneUnterschied,ob er demTäter gehört oder nicht.

*65 «
DieseVerordnungtritt mit dem24. März 1917 in Kraft.
Die Bekanntmachungüber Verarbeitung von Kartoffeln auf Branntwein

in Kleinbrennereienvom 26. Oktober1916 (Reichs=Gesectzbl.S. 1198) wird
aufgehoben.

Berlin, den22. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5775)BekanntmachungüberausländischeWertpapiere.Vom22.März1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 desGesetzesüber die Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Der Reichskanzlerkann anordnen, daß Wertpapiere, aus denen ein im

AuslandansässigerSchuldnerhaftet,oder durchdie eine Beteiligungan einem
im Ausland ansässigenUnternehmenverbrieft ist, einschließlichder Jeugnisseüber
die Beteiligung an ausländischenAktiengesellschaften,sofernsie nicht bis zu einem
in der Anordnung zu bestimmendenTermin an eine im Ausland ansässigePerson
oderFirma veräußertsind, demReichegegenangemesseneVergütungüberlassen
werdenmüssen.
. Der Reichskanzlersetztdie Vergütungund die sonstigenBedingungenfest,
unterdenendieÜberlassungzu erfolgenhat. Er kannweitereAusführungs=
bestimmungentreffen, insbesonderebestimmen,wie die Überlassungdurchzuführen
st, wennsienicht freiwillig vorgenommenwird.
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Er kannfernerbestimmen,daß Zuwiderhandlungenmit Geldstrafebis zu
zehntausendMark oder mit Gefängnis bis zu sechsMonaten bestraft werden.

42
Wertpapiereder im & 1 bezeichnetenArt dürfennur durchdieVermittlung

derReichsbankoder einer im Inland ansässigenPerson oderFirma, diegewerbs=
mäßigBankiergeschäftebetreibt,nachdemAuslandversandtoderüberbrachtwerden.

Personen oder Firmen, die im Inland ansässigsind, dürfen Wertpapiere
derim & 1 bezeichnetenArt, auchwenndiesesich schonim Ausland befinden,
nur durchVermittlungder im Abs.1 bezcichnetenStellen an eine im Ausland
amsässigePerson oderFirma veräußernoderverpfänden.

Jedermann ist verpflichtet,der vom Rcichskanzlerzu bestimmendenStelle
auf Verlangen binnen einer von ihr festzusetzendenFrist über die Wertpapiere
derim&1 bezeichnetenArt, die ihm gehörenodersichin seinemBesitzebefinden,
genaueAuskunftzu erteilen.

— □ 3

Als Wertpapiereim Sinne dieserVerordnunggeltennicht:Jins=,Gewinn=
anteil-und Erneuerungsscheine,sowie Wechsel,Schecksund sonstigeJahlungs=
mittel (6 2 der Bekanntmachungüber den Zahlungsverkehrmit dem Ausland
vom8. Februar1917, Reichs=Gesetzbl.S. 105).

4
Kauf-und Anschaffungsgeschäfte,durchwelcheWertpapicreder im &1be=

eichnetenArt dem Rciche überlassenoder derartig überlasseneWertpapiere dem
berlassendenzurückgegebenwerden,sindvon derAbgabeaus Tarifnummer4a
desReichsstempelgesetzesbefreit. Desgleichensind die mit der Überlassungder
WertpapiereverbundenenGeschäftesowie Schriftstückeüber solcheGeschäfteauch
t einzelnenBundesstaatenvon jeder Stempelabgabe(Taxe,Sportel usw.)
efreit.

45
Durch die Überlassungvon Wertpapierender im & 1 bezeichnetenArt an

dasReichwird die nachder BekanntmachungdesReichskanzlersvom 14.De=
zember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1387) an sicheintretendeVerpflichtungzur Ent=
richtungdesReichsstempelsgemäßTarifnummer1C und2b#xdesReichsstempel=
gesctzesnochnichtbegründet.

Zum Zpeckeder Beschaffungvon ausländischenJahlungsmittelnodervon
ForderungenoderKreditenim Ausland (Bekanntmachungvom 8. Februar1917,
Reichs=Gesetzbl.S. 105) sinddie VerwaltervonVermögensmassenallerArt auch
dannbefugt,die von ihnenverwaltetenWertpapiereder im & 1 bezeichnetenArt
zu veräußernoderin andererWeisedarüberzu verfügen,wenndieseBefugnis
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durchdie für die VerwaltungdesVermögensmaßgebendenBestimmungenbe=
schränktoder ausgeschlossenwar.

Den Verwaltern von VermögensmassenstehengleichInhaber eines standes=
herrlichenHausguts, Familienfideikommisses,Lehenoder Stammguts oder die
sonstzur Verwaltung eines der vorgenanntenVermögenberufenenPersonen oder
Stellen.

57
Der ReichskanzlerkannAusnahmenvondenVorschriftendieserVerordnung

zulassen.
88

Wer es unternimmt, dem& 2 zuwiderWertpapierenach demAusland zu
übersendenoder zu überbringenoder an eine im Ausland ansässigePerson oder
Firma zu veräußernoder zu verpfänden,wird, sofern nicht nach anderenStraf=
gesetzeneine höhereStrafe angedrohtist, mit Geldstrafebis zu zehntausendMark
bestraft. NebenderGeldstrafekann auf Gefängnis bis zu sechsMonaten erkannt
werden. Auch könnendie Wertpapiere,auf die sich die strafbareHandlung
bezieht,im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.

Wegender Juwiderhandlung kann ein Deutscherauchdannbestraftwerden,
wenn er die Tat im Ausland begangenhat.

49
Wer vorsätzlicheiner gemäß92 Abs.3 an ihn ergehendenAufforderung

nicht oder nicht innerhalb der vorgeschriebenenFrist nachkommtoder bei der
Auskunft wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngabenmacht, wird mit
Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundertMark oder mit Gefängnis bis zu
dreiMonatenbestraft.

810
DieseVerordnungtritt am 24.März 1917 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmt,wann sie außer Kraft tritt.
Berlin, den22. März 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Meichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Relchsdruckerel.
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Reichs:Gesetzblatt
Jahrgang1917

JInhalt: Bekanntmachung über Inanspruchnahmevon Getreide und Hülsenfrüchten. S. 268.

(Nr.5776) BekanntmachungüberInanspruchnahmevonGetreideundHülsenfrüchten.Vom
22.März 1917.

A- Grund des &1 der Bundesratsverordnungüber Kriegsmaßnahmenzur
Sicherungder Volksernährungvom 22. Mai . 1916 eichs=Gesetzbl.S. 401)
wirdverordnet: "

1
I. Die nochin denHändender ErzeugerbefindlichenVorräte an Brot=

getreide,Gerste,Hafer,Hülsenfrüchten,allein odermit anderenFrüchtengemengt,
undan Schrot (Graupen,Grütze)und Mehl, das aus diesenFrüchten hergestellt
ist,werdenfür dieErnährungdesVolkesin Anspruchgenommen,und zwar zu=
gunstendes Kommunalverbandes,in dessenBezirk sichdie Vorräte befinden.

II. Von der InanspruchnahmebleibenausgeschlossendieMengen,die auf
Grundder im #2 getroffenenVorschriftenim eigenenBetriebedes Erzeugers
verwendetwerdendürfen ·

a) zur ErnährungdesUnternehmersdeslandwirtschaftlichenBetriebsund
der AngehörigenseinerWirtschaft einschließlichdesGesindessowie von
Naturalberechtigten,insbesondereAltenteilern und Arbeitern, soweit
diesekraft ihrer Berechtigungoder als Lohn solcheFrüchte zu bean⸗
spruchenhaben(Selbstversorger);

b) zur Fütterungder im BetriebegehaltenenTiere;
To)zu Saatzwecken;
) zur Verarbeitung.

12
I. Für die im & 1 genanntenIweckedürfen vom Erzeugerverwendet

werden:
A beiBrotgetreide:

1. für die Zeit bis zum 15. April die nach& 6 Abs. 1a derVerordnung
überBrotgetreideund Mehl vom 29. Juni 1916 eichs=-Gesetzbl.S. 782) zur
Ernährungder SelbstversorgerbestimmteMenge; für die Jeit vom 16. April
1917biszurneuenErnte·27Kilogrammfür denKopfderzuversorgendenPersonen;
Reichs-Gesetzbl.1917. " 62

AusgegebenzuBerlinden24.März1917.
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2. als SaatgutvonSommerweizen185 kg, vonSommerroggen160 Kilo=
grammfür das Hektar, soweitnicht durchbesondereGenehmigungein höhererSatz
zugelassenist.

B. bei Gerste:
. 1. innerhalbder GrenzenderjenigenMengen,die Unternehmerlandwirt=
schaftlicherBetriebenach&6, & 11 Abs.3 Satz2 der Verordnungüber Gerste
aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 800) insgesamtver=
wendendurften, .

a)diezurErnährungderSelbstverforgerundzurFütterungvonFederi
vieh unbedingtnotwendige,vom Vorsitzendendes Kommunalverbandes
je nachGrößeund Art desBetriebsfestzusetzendeMenge;

b) zur Verfütterung für Juchteber und Muttersauen höchstens1Kilo=
gramm für jedesTier auf den Tag, bis zum 15.August 1917
gerechnet,soweitErsatzdurchHafer,KleieoderWeidegangunmöglichist;

c) als Saatgut 160 Kilogrammfür das Hektar; .
2. zur Verarbeitungdie Mengen,die ihm auf Grund einesKontingents

&*20 der Verordnungüber Gersteaus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916,
Reichs=Gesetzbl.S. 800) zur Verarbeitungzugeteiltoderfreigegebensind;

3. zur Verfütterungfür Schweine,über die Mastverträgeabgeschlossen
sind,die von staatlichenMastorganisationengeliefertenMengen.

C. bei Hafer:
1. zur Fütterungder im BetriebegehaltenenTiere folgendeMengen:
a) Einhufer: diejenigeMenge, die von der für die Jeit vom 1. Januar
bis 31.Mai 1917 zustehendenMenge von 6¾ Zentner noch nicht
verfüttertwordenist,und dazu3¼Zentnerfür dieJeit vom1. Juni
bis 15. September1917 für jedesTierz

b) Juchtbullen:1½Zentner für die Jeit vom 15.April bis 15. Sep=
tember1917 für jedesTier;

c) Ochsenund Jugkühe:dieMenge, die von der für die Zeit vom
1.März bis zum31.Mai 1917 zustehendenMenge von 1 Zentner
nochnicht verfüttert ist; ·

d)8uchtschafböcke,SchafbockläminerundZiegenböcke:28entnerka
jedesTier. «

In Betrieben,denenGerste aus der ihnen nach den früher
geltendenBestimmungenzustehendenMenge abzunehmenist, kann dem
Erzeuger für besondersschwereJugtiere, wennes zur Aufrechterhaltung
der Wirtschaftunbedingtnotwendigist, bis zu je 100Kilogramm
Hafer oder, wo diesernichtin genügenderMengevorhandenist,statt
bessendie gleicheMengeGerstebelassenwerden.
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2. als Saatgut 3 Zentnerfür das Hektarder Anbauflache,soweitnicht
durchbesondereGenehmigungein höhererSatz zugelassenist.

D. bei Hülsenfrüchten:
1. zur Ernährung der Selbstversorger5 Pfund für jedePerson;
2. als Saatgut bei großenViktoriaerbsenundAckerbohnen6 Zentnerfür

das Hektar,bei allen übrigenHülsenfrüchten4 Zentnerfür das Hektar der im
Wirtschaftsjahr1916 bebautenFläche,außerdemdie von derReichshülsenfrucht=
stelleausdrücklichzwecksVergrößerungder AnbauflächefreigegebenenMengen.

II. Außerdembleibtvon derInanspruchnahmeausgenommenanerkanntes
Saatgut, sowieSaatgetreide,das zuSaatzweckenin Wirtschaftengezogenworden
ist, die sichnachweislichin denJahren 1913 und 1914 mit demVerkaufevon
Saatgetreidebefaßt haben, fernerHülsenfrüchte,die zu Saatzweckenvon der
Reichshülsenfruchtstellefreigegebensind.

* 3
I. Zur Feststellungund zurErfassungder in AnspruchgenommenenVor=

rätewerdenAusschüssegebildet.
II. Die Mitglieder dieserAusschüssesind befugt,alle Räume undOrtlich=

keitenzu betreten,woVorräte der im &1 bezeichnetenArt verwahrtseinkönnen,
und daselbstalle Handlungenvorzunehmen,die zur ErmittlungderVorräte und
zur Feststellungder ablieferungspflichtigenMengenerforderlichsind.

III. Wer Vorräte der im 6&1 bezeichnetenArt in Gewahrsamhat, ist
verpflichtet,den Mitglieden desAusschussesjedezur Ermittlung der Vorräte und
zur Feststellungder abzulieferndenMenge verlangte Auskunft zu geben und
darauf bezüglicheAufzeichnungenvorzulegen.Die gleicheVerpflichtunghaben
alle in solchenBetrieben beschäftigtenPersonen einschließlichder Familien=
angehörigen. (

84.
Dienachssl,2inAnfpruchgeiiominenenVorrätegehenmitderAiiss

sonderungdurchdenAusschußin das EigentumdesKommunalverbandesüber,
in demsie lagern,soweitsienichtfreiwillig abgeliefertwerden.

Der Erzeugerist verpflichtet,dieVorräte bis zurÜbernahmezuverwahren
und pfleglichzu behandeln.

Vorräte, die verheimlichtoder verschwiegenwerden,verfallenohneEnt=
schädigungzugunstendesKommunalverbandes,in demsie lagern. ÜberStreitig=
keitenentscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig.

6
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark odermiteiner dieserStrafen wird bestraft,werdieMitgliederder
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Ausschüssean derVornahmeder im §&3 vorgeschriebenenFeststellungenund Er=
mittlungenzu verhindernsucht,die nach&3 erforderteAuskunftverweigertoder
wissentlichunrichtigoderunvollständigerteiltoderVorrätederim& 1 bezeichneten
Art verheimlichtoder der ihm nach& 4 obliegendenVerpflichtungzur Verwahrung
und pfleglichenBehandlungzuwiderhandelt.

*7
Die Vorschrift im & 1 Abs. 2 derBekanntmachung über Höchstpreisefür

Brotgetreidevom 24.Juli 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 820) wird aufgehoben.

18
DieErfassungderin AnspruchgenommenenMengenobliegtdenKommunal=

verbändennachnähererAnweisungder Landeszentralbehörden.

9
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den22.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatesvermitteln nur die Postanstalten.
HereusgegebenimNeichsamtdesInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckere.
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Reichs-Gesetzblatt

Inhalt: Bekanntmachung über Haälsenfrüchte.S. 267. — Bekanntmachung zur Anderung der
Bekanntmachungüber Saatgut von Buchweizen und Hirse, Hülsenfrüchten,Wicken und Lupinen rem
6. Jannar 1917 S 2367.

(Nr. 5777) Bekanntmachungüber Hülsenfrüchte. Vom 23. März 1917.

A# Grund des §&3 der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Siche=
rung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401) wird
verordnet:

Artikel I
In der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916 in der

gassung der Verordnung vom 14. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 816,
1360)werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:

1. Im 91 Abs.2 Nr. 3 werdendieWorte „für nachweislichzumGemüse=
anbau bestimmtesSaatgut sowic“ und die Sätze3 und 4 gestrichen;

2. & 10 Abs. 3 wird gestrichen.

ArtikelIl
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 23. März 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5778) Bekanntmachungzur Anderungder Bekanntmachungüber Saatgut von Buch=
weizen und Hirse, Hülsenfrüchten,Wickenund Lupinen vom 6. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 14). Vom 23.März 1917.

A= Grund des §910 der VerordnungenüberHülsenfrüchtevom 29. Juni und
14.Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 846, 1360) in Verbindung mit § 1 der
Reichs-Gesegbl.1917. 63

Ausgegebenzu Berlin den26. März 1917.
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BekanntmachungüberdieErrichtung einesKriegsernährungsamtsvom22.Mai 1916
GeichsGesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

Artikel I
Der &12 der BekanntmachungüberSaatgut von Buchweizenund Hirse,

Hülsenfrüchten,Wickenund Lupinen vom 6. Januar 1917 Geichs=Gesetzbl.S. 14
erhältfolgendeFassung:

Saatgut von Hülsenfrüchten, das zum Gemüseanbaubestimmtist, darf
nur abgesetztwerden, wenn es von der Reichshülsenfruchtstelle,G. m. b. H. in
Berlin zum Gemüseanbaufreigegebenist. Auf solchesSaatgut (Gemüsesaatgut)
finden die Bestimmungendieser Bekanntmachungmit folgender Maßgabe An=
wendung:

1. Der Handel mit Gemüsesaatgutist außer den im # 2 genannten
Personenund Stellen gestattet
a) Personen, denengemäß& 1 derVerordnung über denHandelmit
Sämereien vom 15. November1916 (Neichs=Gesetzbl.S. 1277)
eine Erlaubnis zum Betriebe des Handels mit Sämereien er=
teilt ist;

b) Inhabern von Kleinhandelsgeschäften,die Sämereien ausschließlich
im Kleinverkauf in Mengen bis zu 50 Kilogramm an Ver=

braucher absetzen.
Die AusstellungderSaatkartenfür Händler,die nichtnach

&#2zugelassensind, erfolgt durchdenKommunalverbanddesOrtes
ihrer gewerblichenNiederlassungoder die Stelle, welcher der
KommunalverbanddieAusstellunggemäß&5 Abs.3 übertragenhat.

2. Erzeuger bedürfenzum Absatzvon Gemüsesaatgutan Verbrauchernicht
der im §&3 vorgesehenenbesonderenErmächtigung.

3. Die Bestimmungen über Saatkarten (# 5, 6) findenauf Gemüsesaat=
gut keineAnwendung,soweites sichum Mengenvon nicht mehrals
125Gramm handelt.

4. Die Hoöchstpreise(6/ 8, 9) geltenfür Gemüsesaatgutnicht.

Artikel II.
DieseBekanntmachungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den23.März 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batoekie

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichssåefetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 60
JJnhalt: — zur AUnderungder J—— -— zur Verordnungüber Preis=

beschränkungenbei Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September 1916. S. 299. — Bekannt=
machung überdenHandel mit Arzneimitteln. S. 270. — Bekanuntmachung über örtlichen
Bereich und Sitz der Herstellungs- und Vertriebsgesellschaftenin der Schuhindustrie. S. 274.

(Nr.5779) Bekanntmachungzur Anderungder Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
überPreisbeschränkungenbeiVerkiufenvonSchuhwarenvom28.September
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1080). Vom 24. März 1917.

A. Grund des§&12 der VerordnungüberpreisbeschränkungenbeiVerkäufen
von Schuhwarenvom 28. September1916 (eichs=Gesetzbl.S. 1077) wird.
folgendesbestimmt:

Artikel 1
Die Ausführungsbestimmungenzur VerordnungüberPreisbeschränkungenbei

VerkäufenvonSchuhwarenvom28.September1916 werden,wie folgt, abgeändert:
1. J 8 erhältnachstehendeFassung:

8

Das Schiedsgerichtkann denBeteiligtenaufgeben,binneneiner
bestimmtenFrist Tatsachenzur weiterenAufklärung des Sachverhalts
anzugeben,Jeugen zu gestellenund andereBeweismittel, insbesondere=
Geschäftsbücherund sonstigeUrkundenvorzulegen.

Wird der Anordnung auf Vorlegung von Urkunden nicht ent.
sprochen,so kann das Schiedsgerichtdie zuständigePolizeibchörde um
zwangsweiseVorlegung ersuchen.

2. § 15 Abs. 2 erhält folgendenJusatz:
Sie ist zuständigeBehörde im Sinne des & 6 Abs. 2 der Be=

kanntmachungüber Preisbeschränkungenbei Verkäufenvon Schuh=
waren vom 28. September1916.

Reichs-=Gesetzbl.1917. 64
Ausgegebenzu Berlin den26.März 1917.
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ArtikelM ·
Die Bestimmungen.tretenmit dem1.April 1917inKraft.
Berlin, den24.März 1917.

Der Stellvertreterdes—=
Dr. belfferich

(r. 5780) Bekanntmachungüber den Handel mit Arzneimitteln. Vom 22.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: « «-"

81
Der Handel mit Arzneimitteln ist vom 16. April 1917 ab nur

solchenPersonen gestattet,denen eine besondereErlaubnis zum Betriebe dieses
Handels erteilt worden ist.

DieseVorschriftfindetkeineAnwendung
1. auf Personen, die bereits vor dem 1. August 1914 mit Arzneimitteln
Handel getriebenhaben,der sichnicht auf die unmittelbareAbgabean
die Verbraucherbeschränkt,

2. auf Apotheken,in denenArzneimittel nur unmittelbar an Verbraucher
abgegebenwerden,

3. auf sonstigeKleinhandelsbetriebe,in denenArzneimitkel nur unmittelbar
an Verbraucherabgegebenwerden,

4. auf Tierärzte, soweit sie in Ausübung ihrer tierärztlichenTätihket.
Arzneimittel unmittelbar an Verbraucherabgebendürfen.

. 82 - .
Arzneimittelim Sinne dieserVerordnungsind solchechemischenStoffe,

Drogen und Zübereitungen,die zur Beseitigung,Linderung oder Verhütung von
Krankheitenbei Menschenoder Tieren bestimmtsind.
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#3
Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt. Sie kann zeitlich, örtiich unb

sachlichbegrenztwerden. Wird sie örtlich unbegreuzterteilt, so wirkk sie für
dasReichsgebiet.Vorschriften,nachdenendieAusübungdesHandelsmit Arznei⸗
mittelnanderweitigenBeschränkungenunterliegt,bleibenunberührt.

Die Erlaubnis kann versägtwerden,wennBedenkenwirtschaftlicherArt.
oder persönlicheoder sonstigeGründe derErteilung entgegenstehen.

84
Die Erlaubnis kannvon der Stelle, die zu ihrer Erteilungzuständigist,

zurückgenommenwerden,wennsichnachträglichUmständeergeben,die die Ver⸗
sagung der Erlaubnis rechtfertigenwürden.

In den Fällen des § 1 Abs. 2 Nr. 1 und 3 kannder Handel in solchen
Fällen untersagtwerden.

85
Gegendie Versagungund dieZurücknahmederErlaubnis sowiegogenbie

Untersagungdes Handels ist nur Beschwerdezulässig; sie hat keineaufschiebende
Wirkung.

— · . 86
Die Landeszentralbehördenbestimmen,welcheStellen zur Erteilung, Ver=

sagungund Jurücknahmeder Erlaubnis, zur UntersagungdesHandels sowie zur
Entscheidungüber die Beschwerdezustäubigsind/, siee bestimmenauchdas Nähere
über das Verfahren.

87
Ortlich zuständigzur Entscheidungist die Stelle, in derenVerirte die

Hauptniederlassungdes Handelsbetriebs liegt. Fehlt es an einer inländischen
Hauptuiederlassung,so bestimmtdie Landeszentralbehördedes Bundesstaats,in
demderHandel betriebenwird oderbetriebenwerdensoll, die zuständigeStelle.

88
Die Stelle, von der die Erlaubnis versagtoderzurückgenommenoderder

Handel untersagtworden ist, kann dieVorräte an Arzneimitteln übernehmenund
auf Rechnungund KostendesHändlers verwerten.Ist Beschwerde 5) ein=
gelegt,so ist mit der ÜbernahmenachMöglichkeitbis zur Entscheidungüber die
Beschwerdezu warten.

64*

Cocgle



—272 —

Über Streitigkeiten,die sichaus derÜbernahmeundVerwertungergeben,
entscheidetendgültigdie von der LandeszentralbehördebestimmteStelle.

89
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:

1. wer ohnedie erforderlicheErlaubnis (&1) odernachJurücknahmeder
Erlaubnis oder nach erfolgter Untersagung(&4) Handel mit Arznei=
mitteln treibt, « «

2. wer den Preis für Arzneimittel durch unlautereMachenschaften,ins=
besondereKettenhandel,steigert.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Arzneimittelerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demVer=
urteilten gehören oder nicht. Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer be=
stimmtenPersonnichtausführbar,so kann auf die Einziehungselbständiger=
kannt werden. ·

810
Es ist verboten,in periodischenDruckschriftenoderin sonstigenMitteilungen,

die für einengrößerenKreis von Personen bestimmtsind,

1. ohne vorherigeGenehmigungder von der Landeszentralbehördebe=
stimmtenStelle sich zum Erwerbe von Arzneimitteln zu erbieten,

2. zur Abgabe von Preisongebotenauf Arzneimittel aufzufordern,
3. beiAnkündigungenüberErwerb oderVeräußerungvonArzneimittelnoder
über dieVermittlung solcherGeschäfteAngabenzumachen,die geeignet
sind,einenIrrtum überdie geschäftlichenVerhältnissedesAnzeigenden
oder die Menge der ihm zur Verfügung stehendenVorräte oder über
denAnlaß oderZweckdesAnkaufs, Verkaufs oder der Vermittlung
zu erwecken.

Es ist ferner verboten, in periodischenZeitschriftenbei Ankündigungen
über Veräußerungvon Arzneimitteln Preise anzugeben. -
s Das Verbot im Abs.1 Nr. 1, 2 sowie im Abs.2 findet keineAnwendung
auf Behörden. 6

Die VerlegerperiodischerscheinenderDruckschriftensind verpflichtet,die
Unterlagen für die erscheinendenAnzeigenüber Arzneimittel auf die Dauer von
mindestenssechsMonaten vom Tage desErscheinensab aufzubewahren.Eine
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Prüfungspflichtdahin, ob die AnzeigendemVerbot im Abs. 1 zuwiderlaufen,
liegt den Verlegernsowieden bei der HerstellungundVerbreitungder Druck=
schriftentätges Personennichtob.

/111
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,wer denVorschriftenim &10
Abs. 1, Abs.2, Abs. 4 Satz1 zuwiderhandelt.

Werden in den Fällen des & 10 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben in einem
geschäftlichenBetriebevon einemAngestelltenoderBeauftragtengemacht,so ist
der Inhaber oderLeiterdesBetriebsnebendemAngestelltenoderBeauftragten
srafbar, wenndie Handlungmit seinemWissengeschah.

812
Die Verordnung tritt mit dem 16. April 1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Personen,die beimInkrafttretenderVerordnungHandelmit Arzneimitteln

treiben, hierzuabereiner besonderenErlaubnis bedürfen,könnenihren Handel
bis zum 1. Juni 1917 oder, wenn sie bis zu diesemTage denAntrag auf
Erteilung der Erlaubnis gestellthaben, bis zur Entscheidungüber den Antrag
ohneErlaubnis fortführen.

Berlin, den22.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5781) VitanntmachungüberörtlichenBereich undSitz derFerstellungs.undVertriebs-
gesellschaftenin derSchuhindustrie. Vom 24.März 1917.

Auf Grund des ArtikelII & 1 der Verordnungüber die Errichtung von
Herstellungs=undVerkriebsgesellschaftenin der Schuhindustrievom 17.März
1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 236) wird folgendesbestimmt:

Artikel I

&1
Für die nachstehendbezeichnetenGebietsteilewird je eineHerstellungs=und

Vertriebsgesellschafterrichtet:
I1.Königreich Preußen: Provinzen Ostpreußen,Westpreußen,Branden=
burg, Stadtkreis Berlin, Provinzen Pommern, Posen und
Schleswig=Holstein,GroßherzogtümerOldenburg,mit Ausnahmedes
Fürstentums Birkenfeld, Mecklenburg-Schwerin,Mecklenburg.Strelitz,
freie und HanfestadtLübeck,freieHansestadtBremen, freie und Hanse=
stadtHamburg mit dem Sitze in Berlin;

2. KönigreichPreußen:Provinz Schlesienmit demSitze in Breslau
KönigreichSachsenmit dem Sitze in Dresden;

4. KönigreichPreußen: Brovinz Sachsen(außerStadt=undLandkreid
Erfurt), HerzogtumAnhalt mit demSitze in Burg bei Magdeburg

5. Königreich Preußen: Stadt= und Landkreis Erfurt, Großherzogtum
Sachsen,HerzogtümerSachsen=Meiningen,Sachsen=Altenburg,Sachsen=
Coburgund Gotha, FürstentümerSchwarzburg=Rudolstadt,Schwarz=
burg=Sondershausen,Reuß älterer Linie, Reuß jüngererLinie mit dem

Sitze in Erfurt
6. KönigreichBayern: rechtsrheinischesGebietmit demSitze in Nürnberg;
7. KönigreichPreußen: HohenzollernscheLande, KönigreichWürttemberg.
mit dem Sitze in Stuttgart;

8. KönigreichBayern: linksrheinischesGebiet (Pfalz) mit Ausnahmeder
Stadt Pirmasens, Elsaß=Lothringenmit demSitze in Pirmasens;

9. KönigreichBayern: Stadt Pirmasens mit demSitze in Pirmasens;
10. KönigreichPreußen: Provinz Hessen=Nassau,GroßherzogtümerBaden

und Hessenmit demSitze in Offenbach;
11. KönigreichPreußen: Provinzen Hannover, Westfalen, Rheinprovinz;

GroßherzogtumOldenburg: FürstentumBirkenfeld; HerzogtumBraun=
schweig,FürstentümerWaldeckundPyrmont, Schaumburg=Lippe,Lipfe
mit demSitze in Cöln a.Rh.

“
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82
Die GesellschaftenderGebietsteile1 bis7 und9 bis 11 führendenNamen:

Schuhwarenherstellungs=und Vertriebsgesellschaft . «
unter Zufügung des Namens ihres Sitzes.

Die GesellschaftdesGebietsteils8 führt denNamen:
Schuhwarenherstellungs-und Vertriebsgesellschaft

für Elsaß.Lothringenund die Pfalz.

« Aktieein »
Die Bestimmungentretenmit dem26.März1917in Kreft.
Berlin,den24.März1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Jahrgang1917

Nr. 61
— — — — — — —

Wohnsitz haben. S. 277. — Bekanntmachung, betreffenddie Fristen des Wechsel-und Scheck=
rechtsfürElsaß.Lothringen.S. 278.— Befauntmachung überKartoffeln.S. 278.—
Bekanntmachung über denVerkehr mit Zentrifugen und Buttermaschinen. S. 260. — Bekannt=
machung, betreffenddie Prägung von Jehnpfennigstückenaus Zink. S. 282.

im Ausland ihren Wohnsitzhaben. Vom 26. März 1917.

Die WirksamkeitderBekanntmachungenüber dieGeltendmachung
von Ansprüchenvon Personen,die im Ausland ihren Wohnsitzhaben,
vom 7. Augustund 22. Oktober1914, vom 21.Januar, 22. April,
22.Juli und 21.Oktober1915, vom 6.Januar, 13.April, 13.Juli
und 5.Oktober1916 und vom4. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.1914.
S. 360, 449; 1915 S. 31, 236, 451, 679; 1916 S. 1, 273, 694,
1132; 1917 . 5) wird in der Weise ausgedehnt,daß an die Stello
des 30. April 1917 der 31. Juli 1917 tritt.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5783) Bekanntmachung,betreffenddieIristen desWechsel-undScheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen.Vom26.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des- Bundesrats =e wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im Anschlußan die Bekanntmachungvom 4. Januar
1917 Reichs-Gesetzbl.S. 6) folgendeVerordnung erlassen:

Die Fristen für die VornahmeeinerHandlung,derenes zur
Ausübung oder Erhaltung des Wechselrechtsoder des Regreßrechts
aus dem Scheckbedarf,werden,soweitsienichtam 31. Juli 1914
abgelaufenwaren, für die in Elsaß=LothringenzahlbarenWechseloder
Schecksin der Weise verlängert,daß sie mit dem 31. Juli 1917
ablaufen,sofernsich nichtaus anderenVorschriftenein spätererAb=
lauf ergibt.
ç DieseVorschriftfindet keineAnwendungauf die Frist, innerhalb
derennachden gesetzlichenVorschriftender Regreßpflichtigevon der
NichtzahlungdesWechselsoderScheckszu benachrichtigenist.

Bei Wechseln,bei denendie Frist zur Erhebungdes Protestes
mangelsJahlung nachAbs.1 verlängertist, verjährt der wechsel.
mäßigeAnspruchgegendenAkzeptantenoder,soweites sichum eigene
Wechselhandelt,gegendenAussteller frühestensam 31.Juli 1918.

Berlin, den26.NMarz 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5784) BekanntmachungüberKartoffeln. Vom 24.März 1917.

A# Grund der BekanntmachungüberKriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel I

In der BekanntmachungüberKartoffeln vom
S. 1314)
S. 104)

1.Dezember1916(Reichs=Gesetzbl.
7. Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl.

werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
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1. Dem#2wirdals Abs.3 folgendeVorschriftangefügt:„Kartoffelndürfen
in TrockenanlagenundStärkefabrikennur verarbeitetwerden,soweitsie sichzur
menschlichenErnährungnichteignen. Die ReichskartoffelstellekannAusnahmen
zulassen.“

2. Hinter 87 werdenals & 7a und 7b folgendeVorschrifteneingefügt:

7a
Jeder Kartoffelerzeugerhat auf Erfordern alleKartoffeln abzugeben,die

zur Fortführung seinerWirtschaft nicht erforderlichsind.
Zu belassensind ihm:
1. für jedenAngehörigenseinerWirtschaft,einschließlichdes Gesindes

sowie der Naturalberechtigten,insbesondereAltenteiler und Arbeiter,
soweit sie kraft ihrer Berechtigungoder als Lohn Kartoffeln zu bean=
spruchenhaben,für die Jeit vom 1. April 1917 bis zur neuenErnte
90 Pfund;

2. zur Aussaat 20 Doppelzentnerfür das Hektar der im Erntejahr 1916
mit Kartoffeln bestelltenAnbaufläche,wenn sein Bedarf für das
Erntejahr 1917 nicht geringer und die Verwendung zu Saatzwecken
sichergestelltist.

Jeder Kartoffelerzeuger,der imErntejahr 1916mehr als ¼ Hektar mit
Lortofselnbestelltgehabthat, hat ohneRücksichtauf dieMengen,die ihm nach
Abs.2 zu belassenseinwürden,4 Doppelzentnerfür dasHektar seinerAnbau=
flächeabzugeben.

Die Reichskartoffelstellekann Ausnahmen zulassen.

& 7b
Das Eigentuman Kartoffeln,zu derenAbgabeder Erzeugerverpflichtet

ist, kanndurchAnordnungder unterenVerwaltungsbehördeauf denKommunal==
verbandoder die von der unterenVerwaltungsbehördebezeichnetePerson über=
tragen werden. Die Anordnung kann an den einzelnenBesitzer oder an alle
BesitzerdesBezirkesodereinesTeilesdesBezirkesgerichtetwerden. Im ersteren
Falle geht das Eigentumüber, sobalddie AnordnungdemBesitzerzugeht,im
letzterenFalle mit dem Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichenBlattes,
in dem die Anordnung amtlich veröffentlichtwird.

Die untereVerwaltungsbehördekanndieKartoffelerzeugerzur Aussonderung
der abzulieferndenMengenauffordernund, wennsie dieserAufforderungnicht
nachkommen,die Aussonderungauf ihre Kosten vornehmenlassen.

Für die enteignetenVorräte ist ein Übernahmepreiszu zahlen, der unter
BerücksichtigungdesHöchstpreisessowiederGüte undVerwertbarkeitderVorräte
festgesetztwird. Der hiernach festzusetzendeÜbernahmepreis ist um 30 Mark

65“
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für die Tonne zu kürzen. Der Betrag, um den der Übernahmepreisgekürzt
wird, fließt dem Kommunalverbandezu, aus dessenBezirk die enteigneteMenge
in Anspruchgenommenwird.

Streitigkeiten,die sichaus der Anwendungder Vorschriftenin Abs.1 bis 3
ergeben,entscheidetendgültigdiehöhereVerwaltungsbehördedesBezirkes,in dem
sichdie Kartoffelnzur Zeit befinden.

Artikel II.
DieseVerordnung tritt mit dem26.März 1917 in Kraft.
Berlin, den24. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 5785) Bekanntmachungüber denVerkehrmit ZentrifugenundButtermaschinen.Vom
- 24. März 1917.

A# Grund des&18 derBekanntmachung*— Speisefettevom 20.Juli 1916
Reichs=Gesetzbl.S. 755) in Verbindungmit & 1 der Bekanntmachungüberdie
ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom22.Mai 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 402)
wird verordnet:

1
Hentrifugen imSiume dieser Verordnung sindMaschinen,die imSchleuder=

verfahrendie Milch in Sahne (Rahm)undMagermilchtrennen.
Die VorschriftendieserVerordnunggeltenauchfür Teile undErsatzstücke

von Zentrifugen und Buttermaschinen.

82
Wer Zentrifugenoder Buttermaschinenzu Eigentumoderzur Benutzung

entgeltlichoderunentgeltlicherwerbenwill, bedarfdazueinesBezugscheins.
Der Bezugscheinwird auf Antrag von dem für denOrt der gewerblichen

Niederlassungoder, in Ermangelungeiner solchen,für denWohnsitzdesErwerbers
zuständigenKommunalverbandnachPrüfung desBedürfnisseserteilt. Er muß
den Namen derjenigenPerson angeben,für die er erteilt ist. Er ist nicht über=
tragbar. Die Nichtübertragbarkeitist auf ihm kenntlichzu machen.
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*3
Die Abgabeund der Erwerb(&2 Abs.1) von ZentrifugenoderButter⸗

maschinendarf nur gegenAushändigungdesBezugscheinserfolgen.

Wochenoderdergleichen)ungültigzumachen,zusammelnundam1 jedesMonats
an denKommunalverbandabzuliefern,in dessenBezirker seinegewerblicheNieder=
lassungoder,in Ermangelungeinersolchen,seinenWohnsit hat.

4

gibt oderderenAbgabevermittelt,hat über denBestandund die Abgabeoder
die Vermittlung der Abgabe Bücher zu führen. Die Bücher müssenersehen
lassen,welcheVorräteanZentrifugenundButtermaschinenvorhandensind,wann
und von wem siebefogen, sowie-wann und an wensie abgegebenoder ver=
mittelt sind.
- Die im Abs.1 bezeichnetenPersonen habeneinenAbdruckdieserVerordnung

Hin ihren Geschaäftsräumensichtbarauszuhängen.

85
Die von demzuständigenKommunalverbandoderderPolizei beauftragten

oder zugezogenenPersonen sind befugt, in die Geschäftsräume,in denenZentri=
fugen oder Buttermaschinenaufbewahrt oder feilgehaltenwerden, jederzeit ein=
zutreten,daselbstBesichtigungenvorzunehmenund die Bücher sowiesonstigeGe=
schäftsaufzeichnungender im &4 Abs.1 bezeichnetenPersoneneinzusehen.Die
Unternehmersind verpflichtet,denBeauftragtendes Kommunalverbandesoder
derPolizei etwaweitererforderlicheAuskünftezu geben.

86
Es istverboten:
1. inperiodischenDruckcchriftenodersonstigenMitteilungen,die für einen
grurößeren Kreis von Personen bestimmtsind, Zentrifugen oder Butter⸗

maschinenzur Veräußerungoder Benutzunganzubieten .
2 ZentrifugenoderButtermaschinenin Schaufensternauszustellen.

87 «
Der Handel mit Zentrifugenund Buttermaschinenim Umherziehenist

verboten.
Es ist verboten,am Orte der gewerblichenNiederlassungvon Haus zu
Haus oderaußerhalbdesOrtes der gewerblichenNiederlassungZentrifugenoder
Buttermaschinen feilzubieten oder Bestellungen bei anderenPersonen als bei
Kaufleuten,diemit solchenGegenständenHandeltreiben,aufzusuchen.
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88

Die Kommunalverbändekönnenanordnen,daß Personen,die Zentrifugen
oderButtermaschinenim Besitzehaben,siedemKommunalverbandodereinervon
ihm bestimmtenStelle anzeigen. Sie könnendie hiernacherforderlichenBe=
stimmungentreffen. (

89

Die Reichsstelle für Speisefettekann weitereBestimmungen über denVer.
kehrmit Jentrifugenund ButtermaschinentreffenundAusnahmenzulassen.
Die LandeszentralbehördenkönnenBestimmungenzur Ausfuͤhrung dieser

Verorbnungerlassen. «
810

Zuwiderhandlungengegendie Vorschriftenbieser Verordnungoderdieauf
Grund dieser Verordnung getroffenenBestimmungenwerdennach §535 Nr. 4
der Bekanntmachungüber Speisefette vom 20. Juli 1916 (eichs-=Gesetl.
S. 755) mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
zehntausendMark odermit einerdieserStrafen bestraft.

L
DieseVerordnungtritt mit dem25. März 1917 in Koft.

Berlin, den24. März 1917.

Der Präsidentdes Kriegsernährungsamts
von Batorcki

W.

(Nr. 5786) Bekanntmachung,betreffenddiePrägung vonIhhupfemnigstückenaus Zink. Vom
22.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,auzerhaldder im §&8 des Münz=

gesetzesvom 1. Juni 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) für die Prägung von
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Nickel- und KupfermünzenbestimmtenGrenze zum Ersatzefür einzuziehende
Zehnpfennigstückeaus Nickel Zehnpfennigstückeaus Zink bis zur Höhe von
10 Millionen Mark herstellenzu lassen. Im übrigen finden auf dieseMünzen
die für die Zehnpfennigstückeaus Nickel geltendenVorschriftenmit folgenden
MaßgabenentsprechendeAnwendung:

a) aus einemKilogramm Jink werden310 Zehnpfennigskückeausgebracht;
b) sie tragen auf der Schriftseiteüber der Jahl 1,10/ die Umschrift
„DeutschesReich“ und unter dieserZahl das Wort „fennig“ in
wagerechterStellung, darunter die Jahreszahl)

c) das Münzzeichenfällt weg;
# die Verteilungder Prägungen auf die einzelnenMünzstättenkann
unterHeranziehungvon Privatprägeanstaltenin Abweichungvon dem
im Bundesratsbeschlussevom 21. Dezember 1888 — 9 674 der
Protokolle— bestimmtenVerteilungsmaßstaberfolgen.

2
Die ZehupfennigstückeausZink sindnachFriedensschluß=außerKurs zu setzen.
Die hierzu erforderlichennäheren Bestimmungenerläßt der Bundesrat.

Berlin, den22. März 1917.

Der Reichskanzler'
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Neichs—Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Gesek über eineweitereKriegsabgabeder Reichsbankfür 1916 S 2s5.

=

(Nr.5787) GesetzübereineweitereKriegsabgabederReichsbankfür 1916. Vom27.März 1917.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutsherKaiser,R
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
unddes Reichstags,was folgt:
. 81

Von dem Gewinne der Reichsbankfür das Jahr 1916 wird vorweg ein
Betragvon 100MillionenMark demReicheüberwiesen.

(2
Die fürdas Jahr 1916 von der Reichsbank„für Kriegsverluste"bilanz=

mäßig zurückzustellendeReserve darf bis zum 31. Dezember1920 nur zur
Deckungvon solchenVerlusten verwendetwerden.

Soweit der zurückgestellteBetrag bis zu diesemZeitpunkt keine Ver=
wendunggefundenhat, ist über ihn durch das nächste,zufolge§ 41 des Bank
gesetzeszu erlassendeGesetzendgültigeBestimmungzu treffen.

Der Betrag ist der Kommunalbesteuerungnicht unterworfen.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedruckten

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßesHauptquartier,den27. März 1917.

Giegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

- Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Neichs-Gesetbl1917. 66
Ausgegebenzu Berlin den30.Marz 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 63
Inhalt: Bekanntmachung über denAnbau von FrähgemüseaufLabalfeldern S. 287.

(Nr. 5788) Bekanntmachungüber den Anbau vonFrühgemas= aufTabalfe ldern. Vom
29.März 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen: #

Artikel I
Die oberstenLandesfinanzbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehörden

können während der Dauer des Krieges gestatten,daß, abweichendvon der
Vorschrift im 9 32 Ziffer 2 desTabaksteuergesetzes,auf den für dieAnpflanzung
von Tabak bestimmtenFeldern Frühgemüseangebautwird.

Artikel II
Die Verordnungtritt mit demTage der VerkündunginKraft.
Berlin, den29.März 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerii.

neichs.Gesehbl.1917. s « 67
Ausgegebenzu Berlin den30. März 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

6 Nr. 64
Juhalt: Geseß, betreffend die vorläusige Regelung des Reichshaushalts für das Rechnungsjahr 1917.

S. 289. — Gesegt,betreffend die vorläusigeRegelung des Haushalts der Schutzgebietefür
das Rechnungsjahr1917. S 201. — Bekanntmachung über die Befreiungvon Pfanbbriefen
(Jwischenscheinen)undKommunal-Schuldverschreibungen(Zwischenscheinen)inländischeröffentlich-recht=
licher Kreditanstalten von der Reichsstempelabgabe. S. 202.

(Nr.5789) Gesetz,betreffenddievorläufigeRegelungdesReichshaushaltsfür dasRechnungs=
jahr 1917. Vom 30. März 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen22.

verordnenim Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
unddesReichstags,was folgt:

81
· Bis zurgesetzlichenFeststellungdesReichshaushaltsetatsfür dasRechnungs=
jahr 1917 wird der Reichskanzlerermächtigt,für die Monate April, Mai und
Juni alle Ausgaben zu leisten, die zur Erhaltung gesetzlichbestehenderEinrich=
tungenund zur DurchführunggesetzlichbeschlossenerMaßnahmenerforderlichsind,
fernerdie rechtlichbegründetenVerpflichtungendesReichszu erfüllenund endlich
Bauten, für diedurchdenEtat einesVorjahrs bereitsBewilligungenstattgefunden
haben,fortzusetzen. .

12
Außerdem könnenvon den durch denEntwurf desReichshaushaltsetats
für das Rechnungsjahr1917 angefordertenSummenverausgabtwerden:

I. Im Stat der RNeichs=PHost=und Telegraphenverwaltung
Im ordentlichenEtat

1. bei den fortdauernden Ausgaben —Kapitel 85 —
für die bei Titel 61 aufgeführten Grundstückserwerbungenin
Bad Salzschlirf, Frankenhausen(Kyffhäuser), Misdroy, Penzig
(O. Lausitz;und Petersdorf (Riesengeb.)sowie für die Erwerbung
und den Umbau eines Grundstücksin Blankenstein(Ruhr) die
vollenBeträge;

Reichs=Gesetzbl.1917. 68
Ausgegebenzu Berlin den31.März 1917.

Cocgle



— 290 —

2. bei den einmaligen Ausgaben — Kapitel 4 —
a) zur Errichtung und zum Ankauf von Wohngebäudenfür Unter=
beamteund geringerbesoldeteBeamte in Orten, wo großer
Wohnungsmangelherrscht,insbesonderean Landortenund allein
gelegenenBahnhöfen— Titel 1 —,

b) zur Erwerbungeines Grundstücksund Herstellungeinesneuen
Dienstgebäudesin Waldheim (Sachsen)— Titel 30 —,

Pc)zur Erwerbung eines Grundstücksfür ein neues Dienstgebäude
desTelegraphenzeugamtsin Danzig — Titel 31 —

die angefordertenBeträge.

II.Im Etat derVerwaltung derReichseisenbahnen
A. Im ordentlichenEtat

1. bei den fortdauernden Ausgaben — Kapitel 87 —
a) zur außergewöhnlichenUnterhaltungund Ergänzungder bau=
lichen Anlagen — Titel 30 —

b) zur außergewöhnlichenUnterhaltung undErzänzung der Fahr⸗
zeugeund der maschinellenAnlagen— Titel 32 —

die angefordertenBeträge;
2. bei den einmaligen Ausgaben — Kapitel 11 —

a) zur HerstellungeinerWasserreinigungsanlageauf demBahnhof
Sablon — Titel 6 — .

b) zur VermehrungderFahrzeuge—Titel 7 —
die angefordertenBeträge.

B. Im außerordentlichenEtat — Kapitel 5 —
a) zumAusbauderStreckePhilippsburg-Saargemünd—Titel 15 —,
b) ü :„„ „ Seaargemünd-Beningen— Titel 16 —,
c) " : Flörchingen-Hayingen — Titel 17 —,
d4) „ „„ neuttingen—Fentsch— Titel 18 —

die angefordertenBeträge. -

83
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Mittel zur Bestreitungder nach

& 1 und 2 zulässigenAusgabensowie der Ausgabenzur Fortführung des
Krieges,soweitdie vorhandenensonstigenEinnahmennichtausreichen,durchAus=
schreibungvon Beiträgen der Bundesstaatenin Grenzen der letztenBewilligung
und durchAusgabe von Schatzanweisungenbis zur Hoͤhe von dreitausend
Millionen Mark zu beschaffen.

Cocgle
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84
Die Besoldungsetatsfür das Reichsbank=Direktoriumsowiefür dasDirek=

torium der Reichsversicherungsanstaltfür Angestellteauf das Rechnungsjahr1916
geltenbis zur FeststellungdesEtats auchfür das Rechnungsjahr1917.

· - 85
Die im Kapitel5Titel 1 und 2 der fortdauerndenAusgabendesReichs

haushaltsetatsfür das Rechnungsjahr1916 vorgesehenendiplomatischenund
konsularischenVertretungenin denVereinigtenStaaten vonNordamerikafallen fort.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedruektem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den30. März 1917.

Eiegeh Wilhelm
von Bethmann Hollweg

(Ir. 5700) Ceset, betreffenddie vorläufigeRegelung desHaushalts der Schubgebietefür
das Rechnungsjahr1917. Vom 30.März 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußenXx.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt:

Einziger Paragraph
Bis zur gesetzlichenFeststellungdes Haushaltsetats für die Schutzgebiete

auf das Rechnungsjahr1917 wird derReichskanzlerermächtigt,für dieMonate
April, Mai und Juni alle Ausgaben zu leisten, die zur Erhaltung gesetzlich
bestehenderEinr ichtunggenund zur DurchführunggesetzlichbeschlossenerMaßnahmen
erforderlichsind, sowiedie rechtlichbegründetenVerpflichtungenderSchutzgebiete
zu erfüllen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den30.März 1917.

iegel) Wilhkhelm
von Bethmann Hollweg
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(Nr. 5791) Bekanntmachungüber die Befreiung von Pfandbriefen (Zwischenscheinen)und
Kommunal-Schuldverschreibungen(Zwischenscheinen)inländischeröffentlich=
rechtlicherKreditanstaltenvonderReichsstempelabgabe.Vom 29.März 1917.

D. Bundesrathat aufGrund des&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung,
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

„Die BestimmungenderBekanntmachungvom 14.Dezember1916
über Befreiung von Pfandbriefen der ritterschaftlichenKreditanstalten
in Preußen von der Reichsstempelabgabe(Reichs=Gesetzbl.S. 1386)
finden auf Pfandbriefe (Zwischenscheine)und Kommunal=Schuldver=
schreibungen(Zwischenscheine),die von inländischenöffentlich=rechtlichen
Kreditanstalten zur Gewährung eines Pfandbriefdarlehns ausgegeben
werden,um siebei einernachMaßgabedesDarlehnskassengesetzesvom
4. August1914 (Neichs=Gesetzbl.S. 340) errichtetenDarlehnskasse
des Reichs zwecksAnschaffungvon Reichskriegsanleihezu verpfänden,
entsprechendeAnwendung. Im Snweifelbestimmtdie obersteLandes=
finanzbehörde,ob die Voraussetzungenfür die Anwendbarkeitdieses
Beschlussesgegebensind.“

Berlin, den29.März 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung:

Graf von Roedern

Den BezugdesReichs=Gesenblattsvermittelnnur diePostanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 65
Inhalt: Bekanntmachung überDruckpapier.S. 293. — Bekanntmachung überDruckpapier.S. 298.

(Nr. 5792) BekanntmachungüberDruckpapier. Vom 30.März 1917.

A-. Grund derVerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom18.April 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

#1
Zur Herstellungvon Druckwerken(Bücher,Sammelwerke,Einzelwerke,

Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenund sonstigenperiodischerscheinenden
DruckschriftendürfenderenVerlegerund Druckernur diejenigenMengenvon
maschinenglattem,holzhaltigenDruckpapiersowievon Druckpapierjederanderen
Art beziehen,die für sie von derKriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungs=
gewerbein Berlin festgesetztwerden, und zwar auch, soweit es sich um die
Erfüllung bereits abgeschlossenerLieferungsverträgehandelt.

Die Festsetzunggeschiehtfür dieZeit vom 1. April 1917 bis 30. Juni 1917
nachdemGrundsatz,daß 90 vomHundertderjenigenMengebezogenwerdendarf, die
—errechnet auf einen Zeitraum von drei Monaten — im Jahre 1916 zur
HerstellungvonDruckwerken(Bücher,Sammelwerke,Einzelwerke,Jugendschriften
usw.), Musikalien,Zeitschriftenund sonstigenperiodischerscheinendenDruck=
schriftenverwendetwordenist.

Bei Festsetzungder Menge,die nachAbs.2 bezogenwerdendarf, werden
Beständean solchemDruckpapier,das zur HerstellungvonDruckwerken(Bücher,
Sammelwerke,Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Jeitschriftenund
sonstigenperiodischerscheinendenDruckschriftenbestimmtist, nach Abzug einer
demVerbrauchedesvorangegangenenMonats entsprechendenMenge,die als Reserve
anzusehenist, angerechnet.

Ein sichüberdieseAnrechnunghinausergebenderMehrbestanddarf ohne
Genehmigungder Kriegswirtschaftsstellenicht verwendetwerden.
Reichs-Gesetbl.1917. 69

Ausgegebenzu Berlin den31.März 1917.
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42
Falls VerlegerundDruckerdas ihnennach&1 zustehendeBezugsrechtin

der Zeit vom 1. April 1917 bis 20. Juni 1917 nicht oder nicht vollständig
ausnutzen,erhöht sich bei Festsetzungeines Bezugsrechtsfür die Zeit nach dem
1. Juli 1917 diesesBezugsrechtum die nicht bezogeneMenge. Sie können
diesenAnspruchbis zum 10. Juli 1917 bei der Kriegswirtschaftsstellegeltend
machen.

3
Die Bestellungen(Abrufe) auf Lieferungen von Druckpapier jeder Art,

das zur HerstellungvonDruckwerken(Bücher,Sammelwerke,Einzelwerke,Jugend=
schriftenusw.), Musikalien,Zeitschriftenund sonstigenperiodischerscheinenden
Druckschriftenbestimmtist, habenauf denvon der Kriegswirtschaftsstellevor=
geschriebenenVordrucken zu erfolgen. Diese Vordrucke sind zum Preise von
zwanzigPfennig für zehn Stück zuzüglichzehn Pfennig für die Übersendungzu
beziehen.

Der Kriegswirtschaftsstellesind auf ihr VerlangenProben desbestellten
oderverwendetenPapiers unverzüglichkostenloseinzusenden.

414
Die Vorschriftender &%6, 10 und 11 der Bekanntmachungüber Druck=

papier vom 20. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 534) findenentsprechendeAn=
wendung.

45
Die vorstehendenBestimmungengeltenentsprechendauch für Zeitungen,

die auf anderemals maschinenglattem,holzhaltigenDruckpapiergedrucktwerden.

86
Die Kriegswirtschaftsstellefuͤr das deutscheHeitungsgewerbekann Aus=

nahmenvon denvorstehendenBestimmungenzulassen;dieVorschriftendes§ 12
Satz2 bis 4 derBekanntmachungüberDruckpapiervom 20. Juni 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 534) finden entsprechendeAnwendung.

87
Wer den Vorschriften des §&1 zuwider Druckpapier in größerenMengen

bezieht,als für ihn von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungs=
gewerbefestgesetztwerden, oder den nach & 4 entsprechendanwendbarenVor=
schriftender &&6 und 10 der Bekanntmachungüber Druckpapier vom 20. Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 534) zuwiderhandelt,wird mit Gefängnisbis zu sechs
Monatenodermit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraft.
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88
Die Bekanntmachungtritt am 1. April 1917 in Kraft.
Berlin, den30. März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 5793) BekanntmachungüberDruckpapier. Vom 31. März 1917.

A- Grund der Verordnungdes BundesratsüberDruckpapiervom 18. April
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

81
VerlegerundDruckervonZeitungen,die aufmaschinenglattem,holzhaltigen

Druckpapier gedrucktwerden, sowie alle sonstigenPersonen, die unbedrucktes
Papier der genanntenArt im Betrieb ihres Gewerbes beziehen,dürfen in der
Zeit vom 1. April 1917 bis 30. Juni 1917 solchesPapier nur in denMengen
beziehen,die für sie von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungs=
gewerbein Berlin festgesetztwerden.

* 2
Die Festsetzunggeschiehtnach folgendenGrundsätzen:
Von VerlegernundDruckernvonZeitungendarf die gleicheMengebezogen

werden,derenBezugauf Grund des9 1 der BekanntmachungüberDruckpapier
vom21. Dezember1916 (eichs-Gesetzbl.S. 1414) in derJeit vom 1. Januar
1917 bis zum 31. März 1917 gestattetwar.

Das gleichegilt von densonstigenPersonen,die unbedrucktesmaschinen=
glattes,holzhaltigesDruckpapier im Betrieb ihres Gewerbesbeziehen,abgesehen
von Verlegern und Druckern von Druckwerken(Bücher, Sammelwerke, Einzel=
werke,Jugendschriftenusw.), Musikalien, Zeitschriften und sonstigenperiodisch
erscheinendenDruckschriften.Für dieseVerlegerundDruckergeltendieBestimmungen
derBekanntmachungüber Druckpapier vom 30. März 1917.

(3
Im übrigenbleibendieBestimmungendes&1 Liffer 3, der98 2 und3 der

Bekanntmachungüber Druckpapier vom 21. Dezember1916 (eichs=Gesetzbl.
S. 1414) unverändertin Geltung.
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84
Die Vordrucke,auf denendie Anzeigennach&12 der Bekanntmachung

überDruckpapiervom 19.April 1916 (Zentralbl.für dasDeutscheReichS. 84)
erstattetwerdenmüssen,sindvom1.April 1917 ab von der Kriegswirtschafts.
stelle für das deutscheZeitungsgewerbegegen Einsendung von zehnPfennig
für zehnStückzuzüglichzehnPfennig für die Übersendungzu beziehen.

5
Die Bestimmungentretenam 1. April 1917 in Kraft.
Berlin, den 31.März 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Denr Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Juhalt: Gesetz zur Anderungdes Reichsstempelgesetzes.S. 297.. Bekanntmachung überHerstellung

von fettarmemHartkäse. S. 297.

r. 5794) Gesetzzur AnderungdesReichsstempelgesetzes.Vom 30.März 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen22.

verordnenim Namen des Reichs nach erfolgterJustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Der in den & 95, 96 desReichsstempelgesetzesbestimmteZuschlagzu den
dort vorgesehenenAbgabenwird in der bisherigenHöhe bis 31.März 1920
aufrechterhalten.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den30.März 1917.

Siegeh) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

(Nr.5795) BekanntmachungüberHerstellungvonfettarmemHartkäse.Vom 30.März 1917.

A- Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22.Mai 1916(Reichs-Gesetzbl.S. 401) in Verbindungmit
&11derVerordnungüberKäsevom20. Oktober1916(Reichs-Gesetzbl.S. 1179)
wird verordnet:

#1
Die Landeszentralbehördenkönnenfür ihr GebietoderTeile ihres Gebiets

die Herstellungvon HartkäsenachTilsiter und Elbinger Art, Wilstermarschkäse,
Reichs=Gesehbl.1917. 70

Ausgegebenzu Berlin den31.März 1917.
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Käse nach Holländer (Gouda, Edamer) Art und anderem Hartkäse mit einem
Fettgehaltevon wenigerals 10 vomHundertder Trockenmassegestatten.

2
Der Herstellerdarf Käse der im 6 1 bezeichnetenArt nur an die Reichs=

stelle für Speisefette,G. m. b. H. in Berlin, die Landes=-und Provinzialfett=
stellen,dieHceresverwaltungen,dieMarineverwaltungundanKommunalverbände
oder nach denWeisungendieserStellen absetzen.

*3
Der Preis für Käse der im 91 bezeichnetenArt darf 65 Mark für

50Kilogrammund bei Abgabeim Kleinverkaufe0/55Mark für 0)6Kilogramm
nicht übersteigen.Als Kleinverkaufgilt die AbgabeanVerbraucher in Mengen
von nicht mehr als 5 Kilogramm.

Der Preis von 65 Mark schließt die Kosten der handelsüblichenVer=
packung,der Beförderungbis zur nächstenVerladestelleund der Verladung da=
selbstein.

Die Preise sindHöchstpreiseim Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,
vom4. August1914 in der Fassungder Bekanntmachungvom 17.Dezember
1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit den Bekanntmachungenvom
21. Jannar 1915 (eichs=Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 183) und 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

4
Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenzulassen.

85
Wer der Vorschrift im § 2 zuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu

sechsMonatenodermit Geldstrafebis zu fünfzehnhundertMark bestraft.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,

auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

86
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den30.März 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzleis
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
— —

Inhalt: Allerhoͤchste Verordnung, betreffendTagegelder,FuhrkostenundUmzugskostenderBeamtender
Militär- undMarineverwaltung.S. 299.— Bekanntmachung,betreffendUnderungderAnlageC
zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 3soo. — Bekanntmachung über Unfallversicherungvon
AngehörigenfeindlicherStaaten. S. 301. — Bekanntmachung, betreffend #Anderungder Post=
ordnungvom20.März 1900. S. 301.

(Nr.5796) AllerhöchsteVerordnung,betreffendTagegelder,Fuhrkostenund Umzugskosten
derBeamtenderMilitär- undMarineverwaltung.Vom 22.März 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußenec.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des §&18 des Reichsbeamtengesetzes
vom 18. Mai 1907 (Reichs-Gesetzbl.S. 245) im Einvernehmenmit demBundes=
rate, was folgt:

Im #8 Abs. 3 der Verordnung, betreffendTagegelder,Fuhrkostenund
Umzugskostender Beamtender Militär= und Marineverwaltung,vom 11. De=
zember1906 (Reichs=Gesetzbl.S. 869) in der Fassungder Verordnungvom
16.Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 445) hat die Ziffer 1 mit Wirkung vom
1.Dezember1916 ab, wie folgt, zu lauten:

„Für Dienstreisen,die einÜbernachtenaußerhalbdesStandortesbedingen,
werdendieseAuslagen erstattet: -

a) bei Reisenim Inland bis zu drei Vierteln der regelmäßigenInland=
Tagegeldsätze,

b) beiReisenaußerhalbdesReichsgebietsbis zur vollenHöhedieserSätze.
Danebenfällt die Geldvergütungfür die Verpflegungfort.“
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. -
GegebenGroßesHauptquartier,den22. März 1917.

Siegel) Wilhelm
"n Graf von Roedern

Reichs-Gesetzbl.1917. 71
Ausgegebenzu Berlin den2. April 1917.
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(Nr. 5797)Bekanntmachung,betreffendAnderungderAnlageC zurEisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 30. März 1917.

D. AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe
Eingangsbestimmungen.A. Sprengmittel

3. Gruppe c.
In derAnmerkung am Fuße der Seite wird hinter „Oranit“ in neuer

Zeile nachgetragen:
Petroalbit.

AbschnittD. Beförderungsmittel
Im Abs. (3) wird am Ende des Unterabsatzesf ein Sternchen) und

am Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:
*) Während des Krieges müssendie beladenenWagen statt der schwarzenFlaggen

vomAbsenderbeschoffte,etwa 15cm hoheund 18cm breiteschwarzePappe-oderSichts#n
mit aufgedrucktemweißen„P/ tragen, die an den Wagentürenurch Schraubenhakenzu
befestigensind.

Nr. Id. Verdichtete und verflüssigte Gase
AbschnittA. Art der Packgefäße

Absatzc wird gefaßt:
J) Bei Azetylenlösungen (Ziffer 2) müssendie Gefäßeganz ausgefällt
sein mit einer feinporigen,gleichmäßigverteiltenMasse, die
1. die eisernenGefäßenicht angreiftund wedermit demLösungs=
mittel für Azetylen(Azeton)nochmit diesemselbstschädlicheVer=
bindungeneingeht,

2. auch bei längeremGebrauch und bei Erschütterungennicht zu=
sammensinktodergefährlicheHohlräumebildet,

3. mit Sicherheit verhindert,daß explosionsähnlicheZersetzungendes
Azetylens selbst bei hohen Wärmegradenund heftigen Stößen
eintretenoder sich durch die Masse fortpflanzen.

Es barf nur soviel vondemLösungsmitteleingefülltwerden,daß sichdie
durch Aufnahme des Azctylens und durch Steigerung der Wärme auf 40 ein=
tretendeVolumenvergrößerunggefahrlos vollziehenkann. Hierbei darf der
innerelberdruck/ des Probedrucksnichtübersteigen.

Abschnitt E. Füllung der Gefäße
Im Abs. (1) wird am Ende hinter 200 ein Sternchen) und am Fuße

der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:
*) Während des Krieges dürfen Kohlensäureflaschenmit Wasserstoffgefüllt werden,

wenn der Fu##lungsdruck 125 Atmosphären nicht übersteigt.
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AbschnittF. Sonstige Vorschriften
Im Abs.(2) wird am EndedeszweitenSatzesein Sternchen) und am

Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:
*) Die währenddesKriegesmit WasserstoffgefulltenKohlensäureflaschen[s.Anmerk.

zu E Abf. (1) bebürfenkeinerSchutzkappe.
Die Anderungentretensofort in Kraft.
Berlin, den30.März1917.

Das Reichs.Eisenbahnamt
Wackerzapp

(Nr. 5798) Bekanntmachungüber Unfallversicherungvon AngehörigenfeindlicherStaaten.
Vom 30.März 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
eichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

&1 « «
Diejenigen AngehörigenfeindlicherStaaten, welchewegender ihnen als

solchendurch AnordnungdeutscherBehördenauferlegtenBeschränkungenden
Vorschriftender ReichsversicherungsordnungüberUnfallversicherungnicht unter=
liegen,werdendiesenVorschriftenunterstellt.

42
Diese Verorbnungtritt mitWirkung vom 1. Jannar 1917 in Kraft.
Berlin, den30. März 1917.

Der StellvertreterdesReichslanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5799) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20. März 1900.
Vom 30.März 1917.

A- Grund des §950 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
Ceichs-Gesetzbl.S. 347) und des § 3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (eichs=Gesetzbl.S. 321)
sowie auf Grund der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 26. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 271), betreffenddie Fristen des Wechsel=undScheckrechts
für Elsaß=Lothringen,wird die Postordnungvom 20. März 1900 wie folgt
geändert:

—
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Im g 184 „Postprotest“erhältderAbs.V unterB und C folgendeFassung:
B. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß-Lothringenzahlbar

sind, werden erst an folgendenTagen nochmals zur Jahlung vorgezeigt:.
a) wenn der Jahlungstag des Wechsels in der Jeit vom 30. Juli
1914 bis einschließlich28. Juli 1917 eingetretenist,

am 31. Juli 1917;
b) wenn der Zahlungstag des Wechselsnach dem 28. Juli 1917

eintritt,
am zweitenWerktag nach dem Jahlungstage.

Solange die Verlängerungder Fristen desWechsel-und Scheckrechts
nachderVorschrift des vorhergehendenSatzes besteht,kannder Auftraggeber
verlangen,daß ein davon betroffenerWechselmit demPostprotestauftrage
schonam zweitenWerktag nach dem Jahlungstage des Wechselsnochmals
zur Jahlung vorgezeigtund, wennauchdieseVorzeigungoderder Versuch
dazu erfolglos bleibt, pprotestiertwerde. Dieses Verlangen ist durch den
Vermerk „Ohne die verlängerteProtestfrist“ auf der Rückseitedes Post=
protestauftragsauszudrücken.Auch kann die Post damit betraut werden,
für solcheWechselnebenderWechselsummeauch die für die verlängerteFrist
vomTagedererstenVorzeigungdesWechselsan fälligenWechselzinseneinzu=
ziehenundim NichtzahlungsfalledeswegenProtestzuerheben.Wird hiervon
Gebrauchgemacht,so ist in den Vordruck zum Postprotestauftragehinter
„Betrag des beigefügtenWechsels“einzutragen„nebstVerzugszinsenvon
6 vomHundertvomTagedererstenVorzeigung,nämlichvro ... ab“.
Der Jeitpunkt, von dem an die Zinsen zu berechnensind, ist nicht anzu=
geben,wenn die Post die ersteVorzeigungdes Wechselsbewirkt. Hat der
Auftraggeberdie Einziehungder Jinsen verlangt, so wird der Wechselnur
gegenBezahlungderWechselsummeund derZinsenausgehändigt,beiNicht=

mangels Jahlung erhoben.
C.Als Sahlungstaggilt der FälligkeitstagdesWechsels oder,wenn

bieserein Sonn, oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt derSchluß=
tag der Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einen Sonn= oder Fiiertag,
so wird derWechselam nächstenWerktagzur Jahlung vorgezeigt.Die
Postverwaltungbehältsichvor, dieVorzeigungderWechsel,derenProtestfrist
am 31. Juli 1917 (Abs.B) abläuft, auf mehrerevorhergehendeTagezu
verteilen.

Berlin, den30.März 1917.

Der Reichskanzler
InVertretung
Kraetke

DenBezugdesNMoichs=Gesetzblattsvermittelnnur diePostanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. —. Berlin, gedrucktin der Rochsdruckerei.

—
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Neichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 68
Inhalt: Bekanntmachung überdenVerkehrmit Bienenwachs.S. sos. — Berichtigung. S. zos.

Er. 5800) Bekanntmachungüber denVerkehrmit Bienenwachs.Vom 4. April 1917.

A= Grund der VerordnungüberMineralöl, Mineralölerzeugnisse,Erdwachs
undKerzenvom 18. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 60) wird bestimmt:

*
Als Bienenwachs im Sinne dieser Bestimmungen gelten Bienenwachs

jeglicherArt, rein oder gemischt,sowiePreßrückständeund alte Wabenreste.

62

Wer Bienenwachsim Gewahrsamhat, hat es der Kriegsschmieröl-Gesell=
schaftm. b. H. in Berlin oder den von ihr bezeichnetenStellen auf Verlangen
z liefern. Das Verlangen kanndurchöffentliche Bekanntmachunggestelltwerden.

Die gleicheVerpflichtunghat, wer Bienenwachsim Inland gewinnt.

83
WerBienenwachsinMengenvoninsgesamtmehrals 1KilogrammimGewahr=

samhat oderwer Bienenwachsim Inland gewinnt,ist verpflichtet,derKriegs=
schmieröl=Gesellschaftauf ihr VerlangenAuskunft über seineBeständeund die
voraussichtlicheErzeugungzu erteilen. Das Verlangenkann durch öffentliche
Bekanntmachunggestelltwerden.

4
Wer auf Grund einesgemäß#2 gestelltenVerlangenszur Lieferungvon

Bienenwachsan dieKriegsschmieröl=Gesellschaftverpflichtetist, hat dasBienenwachs
bis zur Abnahme durch die Gesellschaftmit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannszu behandein,in handelsüblicherWeisezu versichernundauf Abruf
neschs-Sesehbl1917. 72

Ausgegebenzu Berlin den 5. April 1917.
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zu verladen. Er hat es auf Verlangen der Gesellschaftan einem von ihr zu
bestimmendenOrte zur Besichtigungzu stellenoder Proben einzusenden.

85
Die Abnahmehat auf Verlangen des Verpflichtetenspätestensbinnen zwei

Wochen von demTage ab zu erfolgen, an welchemder Kriegsschmieröl-Gesell=
schaftdas Verlangen zugeht. Erfolgt die Abnahmenicht innerhalb dieserFrist,
so geht die Gefahr desUntergangesund derVerschlechterungauf dieGesellschaft
über, und derÜbernahmepreisist von diesemZeitpunkt ab mit eins vomHundert
über dem jeweiligenReichsbankdiskontsatzezu verzinsen. Die Jahlung desÜber=
nahmepreiseserfolgt spätestensbinnen zwei Wochennachder Abnahme.

86
Wer gemäß§&3 AuskunftüberseineBeständeerteilt hat, kanndieKriegs=

schmieröl=Gesellschaftzur Erklärung darüber auffordern, ob die Lieferung verlangt
wird. Die Gesellschafthat spätestensbinnen zwei Wochen nach Empfang der
Aufforderung zu erklären, ob sie die Beständeübernehmenwill. Nach Ablauf
der Frist kanndie Lieferungvon der Gesellschaftnichtmehrverlangtwerden.

87
Den Preis für die übernommenenVorräte setztdieKriegsschmieröl=Gesell=

schaftnachnähererBestimmungdes Reichskanzlersendgültigfest.

(8
Erfolgt dieÜberlassungnichtfreiwillig, so wird dasEigentumaufAntrag

der Kriegsschmieröl-GesellschaftdurchAnordnungder von der Landeszentral=
behördebestimmtenBehörde auf sie oder auf die von ihr in demAntrag be=
zeichnetePerson übertragen. Das Eigentum geht mit dem GZeitpunktüber)
in welchemdie Anordnung dem zur ÜberlassungVerpflichtetenoder demInhaber
des Gewahrsamszugeht.

49
Alle Streitigkeiten zwischender Kriegsschmieröl-Gesellschaftund dem Ver=

dußererüber die Lieferung, die Aufbewahrungund den Eigentumsübergangent=
scheidetendgültigdas Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftin Berlin.

l0
Die Kriegsschmieröl=GesellschaftkannAusnahmen von diesenBestimmungen

zulassen. Sie hat bei Abgabe der erworbenenGegenständedie Weisungendes
Reichskanzlersinnezuhalten.

811
. DieseBestimmungengeltennicht für Bienenwachs,das im Eigentumedes

Reichs,einesBundesstaatsoderElsaß-=Lothringens,der Herresverwaltungenoder
der Marineverwaltung steht.
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812
Auf Bienenwachs,das nachdem InkrafttretendieserBestimmungenaus

dem Ausland eingeführt wird, finden die Vorschriften der &§83 bis 7 der Aus=
führungsbestimmungenzu der Verordnungüber Ausdehnungder Verordnung
über den Verkehrmit Harz vom 22. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 70)
entsprechendeAnwendung.

#13
Mit Gefängnisbis zusechsMonaten odermit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark wird bestraft:
1. wer den Bestimmungender 9/ 2 und 4 zuwiderhandelt;
2. wer die gemäß§&3 erforderteAuskunft nicht innerhalb der gesetzten
Frist erteilt oder wissentlichunrichrige oder unvollständigeAngaben
macht;

8. wer die ihm nach§#.12 obliegendeAnzeigeüberBienenwachs,dasnach
demInkrafttretendieserBestimmungenaus demAusland eingeführt
wird, nicht rechtzeitigerstattetoder wissentlichunrichtigeoder unvoll=
ständigeAngabenmacht;

4. wer Bienenwachs,das nach demInkrafttretendieserBestimmungenaus
demAusland eingeführtwird, ohne die gemäß& 12 erforderlicheZu=
stimmungdesKriegsausschussesfür pflanzlicheund tierischeOle und
Fette gewerblichverarbeitetoder stofflichverändert.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkannt werden,
aufdie sich die strafbareHandlung bezieht, ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

1
DieBestimmungentretenmitdem10.April1917inKraft.
Berlin, den4.April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Berichtigung
Auf Seite 294 muß es im & 2 Zeile 2 statt „20. Juni 1917“ heißen:

/30.Juni 1917.

DenBezusdesReichs-GeseczblatthvermittelnnurdiePostaustalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Neichs-Gesehblatt
Nr. 69

Juhalt: Verordnung überGemüse,Obstund Südfrüchte.S. 307.

(Nr. 5801) Verordnungüber Gemüse,Obstund Südfrüchte. Vom 3. April 1917,

A Grund der BekanntmachungüberKriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

1.Genehmigungund#bernahmevonVerträgen

* 1
Verträge, durch welchesichErzeuger vor der Aberntung zur entgeltlichen

Lieferungvon Gemüse oder Obst verpflichten,das von ihnen selbst abgeerntet
wird, bedürfen der schriftlichenForm. Zur Wahrung der schriftlichenForm
geuügtBriefwechsel.

Diese Verträge bedürfenaußerdemderGenehmigungdurch die Reichsstelle
für Gemüseund Obst,Verwaltungsabteilungin Berlin, sofernsienichtvon der
Geschäftsabteilungder Reichsstelleabgeschlossenwerden. Die Genehmigungsoll
nichterteiltwerden,wenn die DurchführungdesVertrags infolgeweiterEnt=
fernung zwischender Erzeugungsstätteund dem Bestimmungsortebesondere
Transportschwierigkeitenbesorgenläßt. Der Genehmigungbedürfenauchdievor
InkrafttretendieserVerordnung abgeschlossenenVerträge gleicherArt.

Alle hiernachgenehmigungspflichtigenVerträgesindunverzüglichnachAb=
schlußund, soweitsie vor InkrafttretendieserVerordnungabgeschlossensind,
unverzüglichnachInkrafttretenvomErwerberbei der Reichsstellefür Gemüse
und Obst, Geschäftsabteilung,G. m. H. in Berlin oder bei den von ihr bezeich=
netenStellen unter Übermittlung einer Abschrift anzumelden.

DieseVorschriftenfinden keineAnwendungauf Verträge überGemüseund
Obst,das unter Glas gezogenist, sowie auf solcheVerträgezwischenErzeugern
MReichs=Gesetzbl.1917. · ’ 73

Ausgegebenzu Berlin den5. April 1917.
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und Verbrauchern,welchelediglich die Sicherstellungdes eigenenBedarfs an
Gemüseund Obst für den Verbraucherund seineHaushaltsangehörigenzum
Gegenstandehaben.

Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung,kann das
ihr zustehendeGenehmigungsrecht,soweites sichum VerträgeüberObsthandelt,
allgemeinoderin einzelnenFällen denin deneinzelnenBundesstaatengebildeten
Landesstellenfür Gemüseund Obst für das in derenBezirk gewachseneObst
übertragen.Die im Abs.3 vorgeschriebeneAnmeldunghat in diesemFalle bei
der zuständigenLandesstellezu erfolgen.

12
Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,kann in

genehmigungspflichtigeVerträgean Stelle des Erwerbersals vertragsschließende
Partei durchschriftlicheErklärunggegenüberdemVeräußererund demErwerber
eintreten. Diese Erklärung ist alsbald nach der Anmeldungdes Erwerbers
abzugeben. Wird innerhalb einer Frist von 20 Tagen weder die Genehmigung
ausgesprochennochder Eintritt erklärt,so gilt die Genehmigungals erteilt.

Der Veräußererkann bei Ablehnungder Genehmigungvon der Reichs=
stellefür GemüseundObst,Geschäftsabteilung,verlangen,daß siemit ihm über
denselbenVertragsgegenstandeinAbkommenunterdenBedingungenihrerNormal=
verträgeabschließt. Bei Streitigkeiten hierüber entscheidetendgültig die Reichs=
stellefür Gemüseund Obst,Verwaltungsabteilung.

Die Reichsstellefür GemüseundObst,Geschäftsabteilung,kanndieRechte
und Pflichten,die ihr hiernachzustehen,allgemeinoderin einzelnenFällen den
in den einzelnenBundesstaatengebildetenLandesstellenfür Gemüseund Obst
für das in derenBezirk gewachseneObstübertragen.

*3
Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,kann in Fällen

dringendenBedürfnisses,insbesondereaus Transportrücksichten,auch in solche
VerträgeanStelle desErwerberseintreten,die von ihrFabgetretenodervon der
Verwaltungsabteilungoder einer Landesstelle(X 1 Abs. 5) genehmigtsind. Der
Eintritt erfolgt durch eine demVeräußerer und demErwerber gegenüberabzu=
gebendeschriftlicheErklärung. Im Falle des Eintritts soll jedochdie Reichs=
stelledemErwerberauf seinunverzüglichzu stellendesVerlangendieRechteaus
einemVertrag übereinennachArt undMengegleichwertigenGegenstandabtreten.

Bei StreitigkeitenhierüberentscheidetendgültigdieReichsstellefür Gemüse
und Obst,Verwaltungsabteilung.

2. Preisregelung
84

Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung,kann für
Gemüseund ObstErzeugerhöchstpreisefestsetzen.
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Verträge,die vor Inkrafttretender Höchstpreisezu höherenPreisenab⸗
geschlossensind, geltenals zu denHöchstpreisenabgeschlossen,soweit die Lieferung
zu diesemZeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Bei Verträgen, welchedie Reichs=
stellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,abgeschlossen,oder derenVer=
waltungsabteilungoder eine Landesstelle(& 1 Abs. 5) genehmigthat, bleibt der
AnspruchdesErzeugersauf einenhöherenVertragspreisunberührt.

45
AbgeerntetesGemüseund Obst, für das Erzeugerhöchstpreisenicht festgesetzt

sind,darf nicht zu höherenPreisen odergünstigerenBedingungenabgesetztwerden,
als in den Normalverträgen der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäfts=
abteilung,vorgesehenist. Die PreiseundBedingungenderNormalverträgesind
von der Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung,in ortsüblicher
Weisebekanntzumachen. 56

Der Erzeugerpreis(&/ 4, 5) umfaßtdieKostender Beförderungzur nächsten
Verladestelleund der Verladungim Bahnwagenoder im Schiff. Die Reichs=
stellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,setztfest, welcheBeträge für
Verpackungim Hoöchstfallin Ansatzgebrachtwerdendürfen.

Erzeuger, Erzeugerverbändeund Sammelstellen 15) unterliegen den
Preisvorschriftenfür den Großhändler beziehungsweiseKleinhändler, soweit sie
das GemüseoderObst auf eigeneRechnungund Gefahr weiter als bis zur
nächstenVerladestelleversendenund am Bestimmungsortunmittelbaran Klein=
händlerbeziehungsweisean Verbraucherveräußern.

87
Für die Veräußerung von Gemüse,Obst oder Südfrüchten durch Groß=

händleran andereHändler (Großhandelspreis)oder durch Kleinhändler an Ver=
braucher(Kleinhandelspreis)werdenHöchstpreisedurch die Kommunalverbände
festgesetzt.Es ist zulässig, diese Preisfestsetzungenin der Weise vorzunehmen,
daßprozentualeJuschlägezugebilligtwerden.

Soweit ein Großhändler unmittelbar mit VerbrauchernGeschäfteabschließt,
unterstehter den für Kleinhändler gegebenenPreisvorschriften(Kleinhandelspreis).

Die Reichsstellefür GemüseundObst,Verwaltungsabteilung,kannbenach=
barteKommunalverbände,auch größereBezirke zweckseinheitlicherBestimmung
des Großhandels- und Kleinhandelspreiseszusammenfassenund die in solchen
Fällen für die PreisbestimmungenzuständigenOrganebezeichnen.

AußerdemkanndieReichsstellefür GemüseundObst, Verwaltungsabteilung,
denKommunalverbändenoder den an ihre Stelle getretenenweiterenBezirken
verbindlicheAnweisungenüber die Bildung und die Höhe der festzusetzenden
Priise erteilen,die festgesetztenPreise abändern,auch selbstPreise festsetzen.

Die Reichsstellefür GemüseundObst,Verwaltungsabteilung,kanndieihr hier=
nachzustehendenRechteallgemeinoderin einzelnenFällen denin deneinzelnenBundes=
staatengebildetenLandesstellenfür GemüseundObstfür derenBezirkeübertragen.

73°
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3. Genehmigung von Handelsbetrieben

88
Der Handel mit GemüseundObst im Umherziehenist nur mit schriftlicher

Genehmigungder zuständigenBehörde desBezirkes gestattet,in demder Handel
betrieben werden soll. Die Genehmigungwird, wo eine Preisprüfungsstelle
vorhandenist, im Einvernehmenmit diesererteilt.

Das gleichegilt für das Feilhaltenam Orte der gewerblichenNieder=
lassung oder am Wohnort außerhalb fester Verkaufsstättenoder der von den
Kommunalverbändenoder GemeindenbezeichnetenVerkaufsplätze.

89
Wer im DeutschenReicheGroßhandelmit Gemüse,Obst oderSüdfrüchten

betreibenwill, bedarf dazu vom 10. Mai 1917 ab nebender in derVerordnung
überdenHandelmit Lebens-undFuttermittelnund zurBekämpfungdesKetten=
handels vom 24. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 581) vorgeschriebenenErlaubnis
einer besonderenGenehmigungdurch die Reichsstellefür Gemüseund Obst,
Geschäftsabteilung.Als Handel im Sinne dieserVorschrift gilt nichtder Verkauf
selbstgewonnenerErzeugnisseder Land- und Forstwirtschaft sowie des Garten=
und Obstbaues. Die Genehmigungkann jederzeitwiderrufenwerden. Sie gilt,
sofern sie nicht örtlich beschränktwird, für das Reichsgebict. Für Leiter von
Sammelstellen 15) ist eine solcheGenehmigungnicht erforderlich.

Die Genehmigungsoll in der Regel nur solchenPersonen erteilt werden,
die den Großhandel mit Gemüse, Obst oder Südfrüchten bereits vor dem
1.August1914 im DeutschenReichebetriebenhabenundeinegewerblicheNieder=
lassungzu dieserJeit in Deutschlandhatten.

Die Genehmigungwird durch Ausstellung eines Genehmigungsscheiss
erteilt. Genehmigungsscheinund Formularbuch für Schlußscheine(&10) sind
bei Widerruf zurückzugeben.Genehmigungund Widerruf werden nach näherer
Anweisungder Reichsstellefür Gemüseund Obst,Geschäftsabteilung,öffentlich
bekanntgemacht.

Die Reichsstellefür Gemüse und Obst,Verwaltungsabteilung, kann die
derGeschäftsabteilunghiernachzustehendenBefugnisseallgemeinoder in einzelnen
Fällen denin den einzelnenBundesstaatengebildetenLandesstellenfür Gemüse
und Obst für die in ihrem Bezirk ansässigenHändler übertragen.

GegendieVersagungunddenWiderrufderGenehmigungist Beschwerde
zulässig. Die Beschwerdeist binneneinerWochenachLustellungdes Bescheids
bei derjenigenStelle einzulegen,die ihn erlassen hat. Über die Beschwerde
entscheidetendgültigdieReichsstellefür GemüseundObst, Verwaltungsabteilung.
Die Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.
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4. Schlußscheine

(0
Bei jederVeräußerungvon
a) KohlsortenallerArt, Mangold,Kohlrabi, Kohlrüben,Mairüben,roten
Rüben (rote Beete),Möhren, Karotten, TeltowerRüben, Schwarz=
wurzeln,Spargel, Erbsen,Bohnen,Gurken,Spinat, Salat, Nhabarber,
Tomaten,wiebeln,

b) ObstaußerPfirsichen,Aprikosen,Weintrauben,
Tc)Südfrüchten

an GroßhändleroderKleinhändleroder bei der Übergabean diesezumJwecke
der Veräußerung hat der Veräußerer einen Schein nach einem von der Reichs=
stellefür GemüseundObst,Geschäftsabteilung,vorgeschriebenenMuster Schlaßschei
in zwei Ausfertigungenauszufüllenund zu unterzeichnen.Je eine Ausfertigung
desSchlußscheinsmuß der Erwerber und der Veräußerer bei Frühgemüseund
FrühobstdreiMonate,im übrigenachtMonateaufbewahrenund auf Verlangen
den Beamten oder Beauftragten der Reichsstelle, der Preisprüfungsstelle, der
Ortspolizei oder, falls das Geschäftauf öffentlichenMärkten oderin einerMarkt=
halle geschlossenist, denMarktaufsichtsbeamtenvorlegen.

Wird Gemüse oder Obst durch Vermittlung von Sammelstellen 15)
weitervertrieben,so bedarf es der Ausstellung eines Schlußscheinsbei der Ver=
äußerung oder Übergabean den Sammelstellenleiternicht. Dieser hat bei der
WeitergabeeineneinheitlichenSchlußscheinfür die weiterveräußerteWare aus=
zustellen. Der Ausstellung eines Schlußscheinsbedarf es ferner nicht für Ware,
die ein Händler im Umherziehen,auch innerhalb des eigenenWohnorts, von
Erzeugernin derenBetriebsstättenankauft.

Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung, kann den
Schlußscheinauch für andereGemüseartenvorschreiben,Befreiung für bestimmte
Arten von Gemüseund Obst gewährenund bestimmen,daß dort, wo auf einem
von demKommunalverbandoder der Gemeinde ständigüberwachtenMarkte die
Preise, zu denender Handel einkauft, zweifelsfrei festgestelltwerden, in diesem
Marktverkehrevon der Ausstellung von Schlußscheinenabgesehenwird. Werden
Waren, die in solchemMarktverkehr erworbensind, außerhalb zum Verkaufe
gestellt,so muß der Erwerber im Besitz einer amtlichenBescheinigungüber die
Preisesein,zu welchener die Warenerworbenhat.

Der Kommunalverbandhat den GroßhändlernFormularbücherfür die
Schlußscheinezu übergeben.lber die EinrichtungdieserFormularbücherund
dieArt ihrerVerwendungerläßtdieNeichsstell für GemüseundObst,Geschaͤfts.
abteilung,nähereVorschriften.
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Ist ein Kleinhändlernicht in der Lage, über die zumVerkaufegestellte
Ware die vorgeschriebenenSchlußscheineoder die vorgeschriebenenBescheinigungen
(Abs.3) vorzulegen,oder bestehenbegründeteZweifel, daßdie vorgelegtenSchluß=
scheineoderBescheinigungensichnicht auf die zumVerkaufegestellteWare be=
ziehen,so werdendiePreisefür dieseWarevondemKommunalverbandefestgesetzt.

5. Absatzbeschränkungund Enteignung
11 „

Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung, kann für
bestimmteörtlich abgegrenzteGebietedauernd oder zeitweilig anordnen,daß ge=
wisse Arten von Gemüse,Obst oder Südfrüchten nur mit ihrer Genehmigung
abgesetztwerden dürfen. Von dieser Beschränkungbleibt unberührt der Absatz
auf Grund der von der Reichsstellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,
abgeschlossenenoder von der Verwaltungsabteilungoder einer Landesstelle 1
Abs. 5) genehmigtenVerträge sowie der Absatzan Verbraucher innerhalb des
bestimmtenGebiets, sofern nicht mehr als 10 Kilogramm an den gleichenVer=
braucherabgesetztwerden. Die Reichsstellefür GemüseundObst, Verwaltungs=
abteilung, kann dieseHöchstmengeanderweitigfestsetzen.

Soweit die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung,von
der vorstehendenBefugnis Gebrauchmacht, habenalle Besitzerder bezeichneten
Obst.,Gemüse=oderSüdfruchtartender Geschäftsabteilungder Reichsstelleauf
ErfordernAuskunftüber die Ware zu geben. Sie sindfernerverpflichtet,die
Ware pfleglich zu behandeln. Der Verbrauchund die Verarbeitung im eigenen
Haushalt oder Betriebe bleibenzulässig. ,

In den Fällen des Abs. 1 haben die Besitzerdie von der Anordnung be=
troffenenWaren auf Verlangenan die Geschäftsabteilungder Reichsstelleoder
an die von ihr bestimmtenStellen käuflich zu liefern und auf Abruf zu ver=
laden. JFür dieseWaren ist ein angemessenerPreis zu zahlen, der unter Be=
rücksichtigungder Güte und Verwertbarkeitder Ware sowie der in den Normal=
verträgen der ReichsstellevorgesehenenPreise abzüglichder dort den Erzeugern
auferlegtenKommissionsgebührenvon derGeschäftsabteilungfestgesetztwird. Be=
finden sich die Waren nicht mehr beim Erzeuger, so werdenentsprechendeJu=
schlägegewährt, derenHöhe ebenfalls die Geschäftsabteilungfestsetzt.

Die Reichsstellefür Gemüseund Obst, Verwaltungsabteilung,kann die
hiernach ihr und der GeschäftsabteilungzustehendenRechte allgemein oder in
einzelnenFällen den in den einzelnenBundesstaatengebildetenLandesstellenfür
Gemüseund Obst für derenBezirke übertragen.

(12
Das Eigentuman Gemüse,Obst oderSüdfrüchtenkannauf Antrag der

Reichsstelle für Gemüse und Obst, Verwaltungsabteilung, oder der von ihr
bestimmtenStellen durchAnordnungder zuständigenBehördeauf die in dem
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Antrag bezeichnetePersonübertragenwerden. Die Anordnungist an denBesitzer
zu richten. Das Eigentumgehtüber,sobalddie AnordnungdemBesitzerzugeht.
Der von der AnordnungBetroffeneist verpflichtet,dieVorräte bis zumAblauf
rueer in der Anordnungzu bestimmendenFrist zu verwahrenund pfleglichzu
andeln.
Der Übernahmepreiswird unterBerücksichtigungder in dieserVerordnung

oderauf Grund dieserVerordnungfestgesetztenPreise sowieder Güte und Ver=
wertbarkeitder Ware von der zuständigenBehördebestimmt.Hat der Besitzer
einerAufforderungderzuständigenBehördezurÜberlassungderVorräte innerhalb
dergesetztenFrist nichtFolge geleistet,so ist ein nach freiemErmessenfestzu=
setzenderAbzug zu machen.

#13
Streitigkeiten,die sich aus der Anwendungder Vorschriftenim &11

Abs.3, & 12 ergeben,entscheidetendgültigdie höhereVerwaltungsbehördedes
Bezirkes,in demsichdie Vorräte zurZeit derStellung desLieferungsverlangens
oderdesAntrags auf Übertragungdes Eigentumsbefinden.

14
Die in dieserVerordnungoderauf Grund dieserVerordnungfestgesetzten

Preise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4.August1914 in der Fassungder Bekanntmachungvom 17.Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516) mit den Anderungender Bekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 183) und 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253). Die Vorschrift im § 12
dieserVerordnungbleibtunberührt.

152
Als Sammelstellenim Sinne dieserVerordnunggeltendie von derReichs=

stellefür Gemüseund Obst, Geschäftsabteilung,oder von einerLandesstellefür
GemüseundObsterrichtetenoderdie von derReichsstellefür GemüseundObst,
Verwaltungsabteilung,sonstzugelassenenSammelstellen.

6. Strafbestimmungen
16

Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe bis zu zehn=
tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer Verträge der im &#1 erwähntenArt nicht anmeldet oder vor
erteilter Genehmigungerfüllt,

2. wer entgegender Vorschrift im §&8 mit GemüseoderObst Handel
treibt oderGemüseoderObstfeilhält,
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wer ohnedie nach#9 erforderlicheGenehmigungGroßhandeltreibt
odernacherfolgtemWiderrufeder GenehmigungdenGenehmigungs=
scheinoder ein ihm ausgehändigtesFormularbuchzu Schlußscheinen
trotz Aufforderung nicht zurückgibt,
wer den Vorschriften über die Verpflichtung zur Musstchlung,Aus=
händigung,Aufbewahrungund Vorlegungvon Schlußscheinen 10)
zuwiderhandelt,

ohneGenehmigungabsetztoder eine von ihm erforderteAuskunft nicht
in der gesetztenFrist erteilt oder wissentlichunrichtigeoder unvoll=
ständigeAngabenmachtoder der ihm obliegendenPflicht zur pfleg=
lichenBehandlung,LieferungoderVerladungnichtnachkommt,
wer im Falle des&12 der Pflicht zur Verwahrungund pfleglichen
Behandlung nicht nachkommt.

/17

erfolgen.

(18

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postunfstalten.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffendErgänzungder Verordnungenvom 7. September1915, vom
24. Jannar 1916 und vom30. Januar 1917über Anrechnungvon Kriegsjahren S. 315. —
Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Bekanntmachungüber die Sicherstellung von Kriegs=
bedarf vom 24. Juni 1915. S. 316. — Bekanntmachung, betreffendJollfreiheit für Leder=
abfälle. S. 9817. — Bekanntmachung, betreffend Ansdehnung des Gesetzes über den vater=
ländischenHilfsdienst auf Angehörige der österreichisch=ungarischenNKonorchier S. 317.

(Nr. 5802) AllerhöchsterErlaß, betreffendErgänzungder Verordnungenvom 7. September
1915, vom 24. Januar 1916 und vom 30. Jannar 1917 überAnrechnung
von Kriegsjahren. Vom 20.März 1917.

□
I# ErgänzungMeinerVerordnungenvom7. September1915, vom24. Jannar
1916 und vom 30. Januar 1917 über Anrechnungvon Kriegsjahren bestimme
Ich: Außer den in Meiner Verordnungvom 7. September1915 genannten
Personengelten ferner als Teilnehmer an dem gegenwärtigenKriege:

1. Die AngehörigendesDeutschenHeeresund derMarine, die auf Luft=
schiffenund FlugzeugenUnternehmungenzum Angriff, zur Abwehr
und zur Erkundung gegen feindlicheStreitkräfte ausgeführt haben,
vom Aufstieg ab.

Die Angehörigender Marine und des DeutschenHeeres, die auf
Schiffen und Fahrzeugenan kriegerischenUnternehmungenzur See
teilgenommenhaben.

Die obersteMarineverwaltungsbehördebestimmt,welcheUnternehmungen
zur See als kriegerischeanzusehensind. Wenn Schiffe und Fahrzeugedurch ein
besonderesKriegsereignisbetroffenwerden,das nach den von der obersten
MarineverwaltungsbehördeallgemeinerlassenenBestimmungennichtohneweiteres
als kriegerischeUnternehmungzurSee und ebensonichtals eineGefechtshandlung
nach Jiffer 1 Meiner Verordnung vom 7. September 1915 angesehenwerden
kann,so entscheidetdieseBehörde gleichfalls, ob diedabeibeteiligtenMarinc=und
Heeresangehörigenals an einerkriegerischenUnternehmungbeteiligtanzusehensind.

GroßesHauptquartier,den20. März 1917.

15

Wilhelm
An denReichskanzler v. BethmannHollweg
Reichs-Gesetzbl.1917. 74

Ausgegebenzu Berlin den5. April 1917.
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(Nr. 5803) Bekanntmachung,betreffendAbänderungderBekanntmachungüberdieSicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 357). Vom
4. April 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 Geichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel J
Die BekanntmachungüberdieSicherstellungvonKriegsbedarfvom24.Juni

1915 (eichs=Gesetzbl.S. 357) wird dahin geändert:
Der &1 Abs.2 erhält folgendeFassung:

Die Anordnung kann durchMitteilung an denBesitzeroderdurch
öffentlicheBekanntmachungerfolgen;im ersterenFalle gehtdasEigentum
über, sobald dieAnordnung demBesitzerzugeht,im letzterenFalle mit
Ablauf des Tages nachAusgabedes amtlichenBlattes, in welchem
die Anordnungamtlichveröffentlichtwird.
Im &#1 werdenhinterAbs.3 folgendeVorschrifteneingestellt:

Die Übertragungsanordnungkann mit Justimmung des früheren
und des neuenEigentumerswiderrufenwerden. Der Widerruf ist an
denfrüherenBesitzerzu richten. Wird der Gegenstand,dessenEnt=
eignungwiderrusenwurde,an denfrüherenBesitzerzurückgegeben,so
gilt dieÜbertragungsanordnungals nicht erfolgt, und Rechte,mit
denender Gegenstandzur Jeit der Enteignung belastetwar,) sowic
Zurückbehaltungsrechtegelten als nicht erloschen.

Wer den Gegenstandzur Zeit der Enteiguung besitzt,gilt zu=
gunstendesReichsfiskusals Eigentümer,es sei denn,daß der ent=
eignendenBehörde bekanntist, daß ihm dasEigentum nicht zusteht.

Artikel II
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denWortlaut der Verordnung über

dieSicherstellungvonKriegsbedarfvom24.Juni 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 357),
wie er sichausdenVerordnungenvom9. Oktober1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 645),
vom 25. November1915 (eichs=Gesetzbl.S. 778) und vom 14. September1916
(Reichs=Gesetzt9l.S. 1019) sowie aus dieserVerordnungergibt, im Reichs=
Gesetzblattbekanntzumachen.

10

Artikel III
DieseVerordnungtritt am 7. April 1917 in Kraft.
Berlin, den4. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5804) Bekanntmachung,betreffendJollfreiheit für Lederabfälle.Vom 4. April 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzes,betreffenddieErmächti=
gung desBundesats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw., vom 4. Mugust1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Die Nummer 569 des Zolltarifs erhält folgendeFassung:

AbgenutzteLederwaren, sofern ihre Benutzung als solche nach
ihrer Beschaffenheitausgeschlossenist, sowieabgenutzteLederstückeund
sonstigeLederabfällealler Art (auchgemahlenn frei.

I
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den4. April 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

(Nr. 5805) Bekanntmachung,betreffendAusdehnungdesGesetzesüber den vaterländischen
Hilfsdienstauf Angehörigeder österreichisch-ungarischenMonarchie. Vom
4. April 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1
Die VorschriftendesGesetzesüberdenvaterländischenHilfsdienstund die

zur Ausführung diesesGesetzeserlassenenBestimmungengelten entsprechendfür
diejenigenAngehörigender österreichisch=ungarischenMonarchie, welchebeim
InkrafttretendieserVerordnungim GebietedesDeutschenReichsihrenWohnsitz

Cocgle



—318 —

oder ihren gewöhnlichenAufenthalthabenoder ihn späterdort nehmen. Die=
selbenPersonen gelten auch für die von den Landeszentralbehördenauf Grund
des&11 Abs.2 Satz3 desGesetzesüberdenvaterländischenHilfsdiensterlassenen
Bestimmungenals den deutschenReichsangehörigengleichgestellt.

82
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft und zu=

gleichmit demGesetzüberdenvaterländischenHilfsdienstaußerKraft.

Berlin, den4. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Heransgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 71
Juhalt: Verordnung über die Schlachtvieh=und Fleischpreisefür Schweine und Rinder. S. 319.

Kr. 5806) Verordnungüberdie Schlachtvieh.und Fleischpreisefür Schweineund Rinder.
Vom 5. April 1917.

Ar Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) in Verbindungmit § 8
der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichenErzeugnisseaus der
Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 243)
wird verordnet: "

I. Schlachtschweine
1

Für die Jeit von der VerkündungdieserVerordnungab bis einschließlich
30. April 1917 dürfen die Preise für 50 Kilogramm Lebendgewichtbeim Ver=
kaufedurchdenViehhalteran die von denLandeszentralbehördenmit derVieh=
aufbringungbeauftragtenStellen oder derenBeauftragtefolgendeHöhe nicht
übersteigen: 6 ’

1. Für Tiere, die bei derAbnahmebis zu 100KilogrammLebendgewicht
einschließlichausweisen,geltenin dieserJeit die aus Spalte1 der
AnlageersichtlichenHöchstpreise.

2. Für Tiere, die bei der Abnahmemehr als 100 KilogrammLebend
gewichtausweisen,gelten in dieserZeit als Höchstpreisedie in der
Bekanntmachungzur Regelungder Preise für Schlachtschweineund
Schweinefleischvom 14. Februar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 99) im
&1 Abs.1 und 2 festgesetztenPreise.

Ein AnspruchdesViehhaltersaufAbnahmezu denvorstehendbezeichneten
Preisen bestehtnur für Schlachtschweine,die spätestensam 15. April 1917 den
im Abs.1 bezeichnetenStellen festzumKaufeangebotensind.

Reichs-Gesetbl.1917. 75

Ausgegebenzu Berlin den7.April 1917.
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82

Für die Zeit vom 1. Mai 1917 an bis auf weiteresdarfbeim Verkaufe
vonSchlachtschweinendurchdenViehhalterderPreis für 50 KilogrammLebend=
gewichtdie aus Spalte2 untera bis c der Anlage ersichtlichenPreise nicht
übersteigen.
Staatlich zugelasseneMästungsorganisationenkönnenmit Genehmigungdes

Präsidentendes Kriegsernährungsamtsfür Schweinemit mehrals 100 Kilo=
gramm Lebendgewicht(mit Ausnahme ehemaligerJuchteber)höherePreise ver=
einbaren,wenn siedemViehhalterdas zur MästungerforderlicheFutter vertraglich
zur Verfügung stellen. Für Verträge mit den Mästern, die vor dem 19. März
1917 abgeschlossensind,dürfendie seithervereinbartenPreise auchbei derAb=
nahmenachdem1. Mai 1917 entrichtetwerden.

II. Schlachtrinder
83

In der Jeit vom 1. Juli 1917 bis 31. Juli 1917 dürfen die von den
Landeszentralbehördenmit der Viehaufbringung beauftragtenStellen und deren
Beauftragte für Schlachtrinder,die ihnen spätestensam 30. Juni 1917 festzum
Kaufe angebotensind,!die bis zum 30. Juni 1917 maßgebendgewesenenPreise
bezahlen.

84
Die Landeszentralbehördenkönnenmit GenehmigungdesPräsidentendes

Kriegsernährungsamtsin Gebietenmit besonderskleinenRinderrassendenPreis
für Schlachtrinderder KlasseB (&7 der Verordnungvom 19.März 1917,
Reichs=Gesetzbl.S. 243) abweichendregeln,wobeider Preis für je 50 Kilo=
gramm höchstensbis zur nächsthöherenGewichtsstufedieser Klasse erhöht
werdendarf.

III. GemeinsameVorschriften für die Viehpreise
5

Die Hoöchstpreisegeltenfür Barzahlungbei Empfang. Für die Kosten
der Beförderung bis zur nächstenVerladestelledes Viehhalters und die Kosten
der Verladung daselbstdarf ein Juschlag nicht erhobenwerden.

Für Schlachtschweinekann,wenndie Verladestelleweiterals 2 Kilometer
vom Standort desTieres entferntist, für die Kostender BeförderungeinZu⸗
schlagzumHöchstpreisberechnetwerden,der für je angefangene50Filagranm
Lebendgewicht1 Mark nichtübersteigendarf.

86
Der Verkaufvon Schlachtschweinenund Schlachtrinderndarf nur an die

von denLandeszentralbehördenmit der ViehabnahmebeauftragtenStellen oder
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an solchePersonenerfolgen, die von diesenStellen beauftragt oder zum Auf=
kauf zugelassensind.
Der Verkaufdarf nur nachLebendgewichterfolgen. Die Landeszentral=
behördenoderdie von ihnenbestimmtenStellen sindbefugt,in Ausnahmefällen,
in denennur noch dieFeststellungdesSchlachtgewichtsmöglichist, zu bestimmen,
nachwelchenGrundsätzendas Schlachtgewichtin Lebendgewichtumzurechnenist.

Das Lebendgewichtist durchWägung am Standort derTiere festzustellen.
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen sind befugt,
dieWägungin derVerladestelleoderanderenOrtennachdenörtlichenBedürfnissen
anzuordnen. «

Bei der Feststellungdes LebendgewichtssinddieTiere nüchternzu wiegen
oder mindestens5 vomHundert Schwund in Abzug zu bringen. Als nüchtern
geltenTiere, die mindestenswährend12 Stundenvor demWiegennichtgefüttert
wordensind. Die Landeszentralbehördenoderdie von ihnenbestimmtenStellen
bestimmen,wie das Lebendgewichtim übrigenzu berechnenist.

IV. GemeinsameVorschriftenfür die Fleischpreise

Die Gemeindensind verpflichtet,Höchstpreisebei der Abgabe an die Ver=
braucher für die einzelnenSorten (Stücke)des frischen (rohen)Fleisches, für
zübereitetes,insbesonderegepökeltesodergeräuchertesFleisch,für frisches(rohes,)
und für ausgekochtesFett, für gesalzenenund geräuchertenSpecksowie für
Wurstwarenfestzusetzen.

Soweit die Gemeindendie Ware ausschließlichdurch eigeneVerkaufsstellen
oder in voraus bestimmtenGeschäftenabsetzen,könnensie die Preise für die
einzelnenWaren festsetzen.Die Festsetzungist im Verkaufsraumdeutlichsichtbar
anzuschlagen.Sie gilt als HöchstpreisfestsetzungnachAbs.1.

Die Landeszentralbehördenkönnenanordnen,daß die Festsetzungennach
Abs.1 und Abs.2 anstattdurchdie GemeindendurchderenVorstanderfolgen.
An Stelle der Gemeindensinddie VorständederKommunalverbändebefugtund
auf AnordnungderLandeszentralbehördenverpflichtet,dieFestsetzungenzu treffen.
Die FestsetzungennachAbs. 1 bedürfender Zustimmungder Landes=
zentralbehördenoder der von ihnen bestimmtenBehörden. Diese könnendie
FestsetzungenselbsttreffenoderAnordnungenhierübererlassen.

88
Für aus dem Ausland eingeführteSchlachtschweineund Schlachtrinder

sowiefür aus demAusland eingeführtesFleischdieserTiere einschließlichFett,
Wurstwarenund Speck bleibendie Vorschriftender Bekanntmachungüber die
Einfuhr von Vieh und Fleisch sowie Fleischwarenvom 18. März 1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 175) und der hierzuergangenenAusführungsbestimmungenunberührt.

75“
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Die Vorschriftender8 bis 7 findenauf die im Abs.1 bezeichneten

Waren keineAnwendung.Die gewerbsmäßigeAbgabedieserWaren ist von den
Gemeindenzu überwachen;)sie habenBestimmungenüber den Vertrieb und die
PreisstellungdieserWaren zu erlassen.Die Vorschriftim 7 Abs.3 findet
entsprechendeAnwendung. Falls die festgesetztenPreise von den nach 87
Abs. 1 und 2 bestimmtenFleischpreisenabweichen,darf der Verkauf der aus=
ländischenWare nicht in Verkaufsstellenstattfinden,in denen gleichzeitig
inländischesFleisch verkauftwird. Die Landeszentralbehördenkönnenallgemeine
Grundsätzeüber den Erlaß der Bestimmungenaufstellen.

(9
Die in dieserVerordnungund auf Grund dieserVerordnungfestgesetzten

Preise sindHöchstpreiseim Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August1914 in der Fassungder Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbinhungmit den Bekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (eichs=Gesetzbl.
S. 183) und 22. März 1917 Geichs=Gesetzbl.S. 253).

v. Schlußvorschriften
10

Die gandeszentralbehördenerlassendieBestimmungenzur Ausführung dieser
Verordnung. Sie bestimmen,wer als Gemeinde,Kommunalverband,Vorstand
der GemeindeoderdesKommunalverbandes,zuständigeBehördeund* höhere
Verwaltungsbehördeim Sinne dieserVerorbnung anzusehenist.

8 11
Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenvon denVor=

schriftendieserVerordnung zulassen.
z512

Die zuständigeBehörde kannGeschäftsbetriebederenUnternehmeroder
Betriebsleitersich in Befolgung der Pflichten unzuverlässigzeigen,die ihnen
durchdieseVerordnungoderdie dazuerlassenenAusführungsbestimmungenauf=
erlegtsind,schließen.

Gegendie Verfügungist Beschwerdezulässig.
Über die Beschwerdeentscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgülttig.

Die Beschwerdebewirkt keinenAufschub.

13
WerdenVorschriftenim &6, &7 Abs.2 Satz2 oderdennach&8 AUbf.2,

C10 erlassenenBestimmungenzuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monatenodermit Geldstrafebis zu fünfzehnhundertMark bestraft.
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Neben derStrafe kannauf EinziehungderGegenständeerkanntwerden,auf
die sich diestrafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,obsiedemTäter gehören
oder nicht. -

68 14
Die VorschriftendieserVerordnunggeltenvomTage derVerkündungab,

soweit in ihnen nicht etwas anderesbestimmtist.
Die Bekanntmachungzur RegelungderPreisefür Schlachtschweineundfür

Schweinefleischvom 14.Februar 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 99) tritt, unbeschadet
derVorschrift im & 1 Abs.1 Nr. 2 dieserVerordnung,außerKraft.

Berlin,den5.April1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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Anlage

Spalte 1 Spalte 2

Preise bis zum
0. April 1917
für Schweine
bis 100Kilo=
gramm ein=
schließlich
Mark

bis zu

gramm

Mark

über70 bis
85 Kilo=
gramm
Mark

über
85 Kilo=
gramm

Mark

9 b •4

a) In der preußischenProvinz Ostpreußen
b) In denRegierungsbezirkenDanzigund
MarienwerderohnedieKreiseSchlochau,
Deutsch=Kroneund Flatow sowie im
RegierungsbezirkeBrombergohne die
KreiseFilehne,Czarnikau,Kolmar und
Wirlizss . . .. .. . . ...

I) In denKreisenSchlochau,Deutsch=Krone
und Flatow aus demRegierungsbezirke
Marienwerder,in denKreisenFilehne,
Czarnikau,Kolmar undWirsitzaus dem
RegierungsbezirkeBromberg,in denRe=
gierungsbezirkenPosen,Köslin, Breslau
und Opopben ...

4) In der Provinz Brandenburg ohnedie
Kreise Luckau,Calau, Cottbus (Stadt
und Land), Sorau, Forst (Stadtkreis)
und Spremberg,im StadtkreisBerlin,
in denRegierungsbezirkenStettin und
Stralsund, in der Provinz Schleswig=
Holstein, in den Großherzogtümern
Mecklenburg=SchwerinundMecklenburg=
Strelitz sowie im FürstentumeLübeck
und in Lübeeg . ...

Cocgle
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68
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72
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Spalte 1 Spalte 2

Preise bis zum Preise vom 1. Mai 1917 ab

5d.uprilioi fürSchweine
für Schweinel bis zu süber70 bis üÜber
bis 100Kilo, Kilo. 85 Kilo, 85 Kilo=
gramm ein= gramm gramm gramm

schließlich Mark Mark Mark

Mark a b c

e) In denKreisenLuckau,Calau, Cottbus,
(StadtundLand),Sorau, Forst(Stadt=
kreis)und Sprembergaus derProvinz
Brandenburg,in denKreisenDelitzsch,
Bitterfeld,Wittenberg,Torgau,Schwei=
nitz,Liebenwerdaaus demRegierungs=
bezirkeMerseburgund im Regierungs=
bezirkeLiegnitz 102 61 71 76

f) In der Provinz Hannover ohne die
Kreise Einbeck,Uslar, Münden, Nort=
heim, Göttingen (Stadt und Land),
Osterode,Duderstadt,Zellerfeld,Ilfeld,
im RegierungsbezirkeMagdeburg, in
den Kreisen Herford (Stadt und Land),
Minden, Lübbeckeaus der Provinz
Westfalen,imGroßherzogtumOldenburg
ohne die Fürstentümer Lübeck und
Birkenfeld, in denHerzogtümernBraun=
schweigundAnhalt, in demFürstentume
Schaumburg=Lippesowiein demKreise
Pyrmont des FürstentumsWaldeck,in
Bremen,in Hambur . . . . .. 103 6ß2 72 77

8) In denKreisenSaalkreis,Halle (Stadt=
kreis), Merseburg,Naumburg (Stadt
undLand),Weißenfels(Stadt undLand),
Ouerfurt,Eckartsberga,Eisleben,Zeitz
(Stadt und Land), Sangerhausen,im
Mansfelder See=und Gebirgskreisvom
RegierungsbezirkeMerseburg, in den
Kreisen Einbeck,Uslar, Münden, Nort=
heim,Göttingen(Stadt undLand),Oste=
rode,Duderstadt,JellerfeldundIlfeld
aus der Provinz Hannover im Regie=
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Spalte 1 Spalte 2

Preisebis um
April 1917
für Schweine
bis 100Kilo=
grammein=
schließlich

bis zu
70 Kilo=
gramm
Mark

für Schweine
über70 bis
85 Kilo=
gramm

Mark

über
85 Kilo=

gramm

Mark

Mark b rl

rungsbezirkErfurt, im Regierungsbezirke
Cassel ohnedie KreiseGersfeld, Fulda,
Schlüchtern,Gelnhausen,Hanau"Stadtund
Land), imKreise Biedenkopfaus demRe=
gierungsbezirkeWiesbaden,inderProvinz
WestfalenohnedieKreiseHerford (Stadt
und Land),Minden, Lübbecke,im Re=
gierungsbezirkeCöln,Aachen,Düsseldorf
und Coblenzohne denKreis Wetzlar
und im RegierungsbezirkeTrier, im
KönigreicheSachsen,im Großherzogtume
Sachsen ohne die Enklave Ostheim
a. Rhön, in denHerzogtümernSachsen=
Meiningen, Sachsen=Altenburg,Sachsen=
Coburg und Gotha ohne die Enklave
Konigsbergi. Fr., in denFürstentümern
Lippe,Schwarzburg=Sondershausenund
Schwarzburg=Rudolstadt,Waldeckohne
den Kreis Pyrmont, Reuß 4d.L.,
Reuß j. L. und in demoldenburgischen
FürstentumeBirkenfeld

denKreis Biedenkopf,im KreiseWetzlar
aus demRegierungsbezirkeCoblenz,in
denKreisenGersfeld,Fulda,Schlüchtern,
Gelnhausen,Hanau (Stadt und Land)
vomRegierungsbezirkeCassel,in Hohen=
zollern, in den KönigreichenBayern
und Württemberg, in den Großherzog=
tümern Baden und Hessenund in den
EnklavenOstheima.Rhön undKönigs=
bergi. .

i) In Elsaß=Lothringen

105

108
110

63

64
65

73

79
80
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Reichs Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 72
JInhalt. Verordnung, betreffendErgänzung der Ziffer 172 der Verordmung, betreffenddie Ausführungdes

Gesetzesvom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen, vom 1. April 1876. S. 327. — Bekannt.
machung zur Ergänzungder AusführungsbestimmungenzurBerordnungdesBundrsrats über die
Verwendung von Chlorsinn zur Beschwerungvon Seidenwaren vom 23. November 1916. S. 228. —
Bekanntmachung, berreffendÄAnderungder Militär=Transpert. Ordnung S. z2s.

(Nr. 5807) Verordnung,betreffendErgänzungderQifferI 71 derVerordnung,betreffenddie
Ausführung des Gesetzesvom 13.Vn 1873 über die Kriegsleistungen,
vom1. April 1876 (Reichs-=Gesetzbl.S. 137). Vom 4. April 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenzurAuussührungdesGesetzesüberdie Kriegsleistungenvom 13. Juni
1873(Reichs=Gesetzbl.S. 129) im NamendesReichs,nacherfolgterZustimmung
des Bundesrats, wasfolgt:

In Ziffer 1 71 der Verordnung, betreffenddie Ausführung des Gesetzes
vom 13. Juni 1873 über die Kriegsleistungen,vom 1. April 1876 (Reichs=
Gesetzbl.S. 137) wird als Abs.2 folgendeBestimmungeingefügt:

Wird außerhalbdes Kampfgebietszur HerstellungeinerBefestigungsanlage
oder im Interesse einer solchen,insbesonderezur Freilegung des Schußfeldes,
ein Bauwerkoderein sonstwesentlicherBestandteileinesGrundstücksbeschädigt
oder zerstört, so ist das Grundstückinsoweit als zu militärischenJweckenüber=
wiesenanzusehen. Das gleichegilt, wenn dieBeschädigungoderJerstörungzwar
innerhalb des Kampfgebiets, aber außerhalb einer Gefechtshandlungund im
InteresseeinerbereitsvorhandenendauerndenBefestigungsanlageerfolgtist.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftumdbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den4. April 1917.

Siegel) Wilhelm
Helfferich

Nelchs=Gesetzbl.1917. 6 - 76
AusgegebenzuBerfin den10 April 1917.
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(Nr. 5808) Bekanntmachungzur Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
desBundesratsüber die VerwendungvonChlorzinnzurDeschwrungvon
r= pom 23. November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1292). Vom
8. April 1917.

Ar# Grund des & 3 der Verordnungdes Bundesratsüberdie Verwendung
von Chlorzinn zur Beschwerungvon Seidenwaren vom 23. November 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1291) bestimmeich:

1
&2 Abs.2 derAusführungsbestimmungenzurVerordnungdesBundesrats

über die Verwendungvon Chlorzinnaur Beschwerungvon Seidenwarenvom
23. November 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1292) erhält folgendenJusatz:

„Soweit die Einfuhr aus Osterreich=Ungarnerfolgt, muß die
RichtigkeitderErklärungnachgewiesenwerdendurcheineBescheinigung
des Verbandes österreichischerSeidenindustriellerin Wien.«

II
Die Bestimmungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5809) Bekanntmachung,ubetreffendAnderung der Militär=Transport=Ordnung.Vom
4. April 1917.

Auf Grund des & 2 derVerordnung,betreffenddieMilitär=Transport=Ordnung,
vom 18. Jannar 1899 bestimmeich, daß indieser Ordnung §&54 Ziff. 19 Ab=
schnittB, wie folgt, ergänztwird:

A Ende wird nachgetragen:
1)Zu 1b. AbschnittB. Aufgabe. Abs.#4

Stielhandgranatendürfen auch in unbeschränktenMengen
als Stückgut sowic als Eilgut aulgegeben weriien.

m) Zu lb. AbschnittE. Verladung. Abs.G.
Die Wagen dürfen mit Stielhandgranaten bis zum an=

geschrichenen Ladegewicht beladen werden.
Die Anderungentreten sofort in Kraft.
Berlin, den4. April 1917.

Der Reichskanzler
von Bethmann Hollweg

DenBezuges Neichs=GesesblattsvermittelnmurdieMostanstalten.
Heraus gegebenim Reichsamtdes Innern.. Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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ReichsTSLsetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Gesetz über die Bestuerung des Personen-und Güterverkehrs.S. 820. — Kohlensteuer⸗
gesetz. S. 310. — Gesetz über die Erhebungeines Zuschlagszur Kriegssteuer.S. 310. —
Gesetz über Sicherung der Kriegssteuer. S. 351.

(Nr. 5810) GesetzüberdieBesteuerungdesPersonen-undGüterverkehrs.Vom8.April 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen . «

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

81
Die BeförderungvonPersonenundGütern auf Schienenbahnensowieauf

Wasserstraßenunterliegteinerin dieReichskassefließendenAbgabenachMaßgabe
diesesGesetzes.

Die Beförderung von Personen und Gütern auf Landwegenunterliegt
dieserAbgabeinsoweit,als die Beförderungdurchein demöffentlichenVerkehre
dienendesUnternehmenmit motorischerKraft auf bestimmtenLinien mit plan—
mäßigenFahrten betriebenwird. Als Beförderung auf Landwegengilt auch der
VerkehrinnerhalbgeschlossenerOrtschaften.

Der Brief=undPaketverkehrderPost und derFährbetriebmit Ausnahme
des Eisenbahnfährbetriebsfallen nicht unter diesesGesetz.

2
Der Abgabeunterliegt die Beförderung
a) von Personenund Gütern innerhalbdesReichsgebiets
b) von Personen und Gütern im SchiffsverkehrezwischendeutschenOst=

" undNordseehäfeneinschließlichderRheinseehäfen;fernerdie Beförderung
von Personen bei Fahrten in die freie See,und zwar auchdann, wenn
die Fahrtennach dem inländischenAnsgangshafen ohne Berührung
andererOrte zurückkehren;

Reichs=Gesetzbl.1917. 77
Ausgegebenzu Berlin den 12.April 1917.
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Häfen.

83

1½

22

T

Personenbeförderungenim Arbeiter=,Schüler= und Militärpersonen⸗
verkehrundGepäckbeförderungenim Militärgepäckverkchre,soweitdie
Abfertigungin diesenVerkehrenzu ermäßigtenPreisenerfolgt;
Beförderungenvon Gütern, die denJweckendes eigenenBeförderungs=
unternehmensdienen;

häfen, sofern die Güter unmittelbar oder mittelbar aus dem Ausland
nacheinemdieserHäfeneingegangen,odernachdemAuslandübereinen
dieserHäfen ausgegangensind. Die näherenBestimmungenüber die
Steuerbefreiungtrifft derBundesrat.Er kanninsbesonderebestimmen,
daß derNachweisderEinfuhr aus demAusland für solcheGüter als
geführt anzusehenist, die von ihm als Gegenständedes Stapel=
verkehrs des Einfuhrhafens erklärt sind;
Beförderungenvon Gütern in nicht mit motorischerKraft betriebencn
Schiffen,die nichthöherals zu 100 KubikmeterReinraumgehaltoder
50 Tonnen Tragfähigkeit vermessensind;

oder innerhalb eines oder desselbenOrtes. Der Bundesrat bestimmt)
was als ein Hafengebietoder als ein Ort im Sinne dieserVorschrift
anzusehenist;
Beförderungender im Betriebe der FischereigewonnenenErzeugnissezu
Wassernach dem Ausladeplatzund Beförderungenvon Baggergutzu
Wasserim BetriebeineröffentlichenVerwaltung;
Beförderungenvon Bau- und Betriebsstoffenzu Wasser im Betrieb
einer Wasserbauverwaltung;

aller Art im Eisenbahnverkehre.
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«DerBuiidesrativirderiiiächtigt,für,PersoiieiibeförderungenaisfStadts
schnellbahnen,sofern die Herstellungskostenmehr als durchschnittlichzweiMil—
lionen Mark für das Kilometer betragen,Steuerfreiheit zu gewähren. Als
Stadtschnellbahnengelten die auf straßenfreiemBahnkörperliegendeneleltrischen
Kleinbahnenfür denOrts- und Vorortsverkehrder Großstädte.

Im nichtöffentlichenGüterverkehresind außerdemvon der Abgabe befreit:
1. Beförderungenvon AbfallstoffenaufHaldenodersonstigeAblagerungs=
stättensowie von Versatzstoffenim Bergbaubetriebe;

2. sonstigeBeförderungenauf nichtöffentlichenBahnanlagen(Werkbahnen,
Grubenbahnenusw.),
a) wenndieBeförderungeninnerhalbderselbengeschlossenenBetriebs=
anlagebeginnenund endigen,

b) wenn die Bahnanlage eine Länge von 6 Kilometern nicht über=
schreitet,

c) wenn die Bahnanlagein einer Feldbahnoder einer ähnlichen
Bahn besteht,die nur zu vorübergehendenJweckenangelegtist,

d) wenndie Bahnanlagenur mit menschlicherKraft betriebenwird;
3. Beförderungenim eigenenWirtschaftsbetriebauf Wasserstraßeninner=
halb einerEntfernungvon 6 Kilometern.

4
Die Abgabe wird von dem Preise berechnet,der für die Beförderungan

denBetriebsunternehmerzu entrichtenoder im nichtöffentlichenVerkehrenach§6
der Berechnungzugrundezu legen ist.

Soweit bei einerBeförderungfremdesHoheitsgebietberührtwird, ist der
auf diesesGebiet entfallendeAnteil des Beförderungspreises(§§ 5, 6) bei der
Berechnungder Abgabe außer Ansatz zu lassen. Inwieweit im grenzüberschrei=
tendenVerkehrebei Berechnungder AbgabekurzeBeförderungsstreckenzu berück=
sichtigenoder nicht zu berücksichtigensind, bestimmtder Bundesrat.

Der Bundesrat bestimmtferner, nach welchenGrundsätzenim internatio=
nalenVerkehrederAnteil desinländischenBetriebsunternehmensamBeförderungs=
preisebei der Abgabenberechnungzu berücksichtigenist.

85
Als Beförderungspreisgelten im Eisenbahnverkehrund im Eisenbahnfähr=

verkehrediePersonenfahrpreise,dieFrachteneinschließlichderPrivatanschlußfrachten
und die sonstigentarifmäßigenBeträgemit Ausnahmeder Nebengebührenund
der baren Auslagen.

Im Verkehr auf Wasserstraßengelten als Beförderungspreisdie Personen=
fahrpreise,die Frachten,dieSchlepplöhneund die im gewöhnlichenVerkehrebe=
rechnetenKostender Ableichterung.

777
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Nicht zumBeförderungspreisegehörendieAbgabenfür die Benutzungvon

Wasserstraßenund Landwegen(Befahrungsabgaben,Schleusen=,Kanal=,Brücken=,
Chaussec=und Wegegelder),die aus Anlaß der Jollüberwachungund Zollabferti=
gung entstandenenGebühren,die Personeneinschreibgebührder Landpostverbin=
dungenund der Frachturkundenstempel.

Die näherenBestimmungendarüber,was als Beförderungspreisanzusehen
ist, trifft der Bundesrat.

6
WerdenGüter im nichtöffentlichenVerkehrefür eigeneRechnungoder für

RechnungeinesDritten befördert,so ist der Berechnungder Abgabederjenige
Betrag als Beförderungspreiszugrundezu legen,deruntergleichenoderähnlichen
Verhältnissenim öffentlichenGüterverkehregezahltwird. Bei der Güterbeförde=
rung auf nichtöffentlichenBahnanlagen(§ 3 Abs.2 Nr. 2) ist als Beförderungs=
preis 1 Pfennig für das Tonnenkilometerin Ansatzzu bringen.

Kommt eine Einigung mit dem Betriebsunternehmerdarüber, welcherBe=
trag gemäßAbs.1 der Abgabenberechnungzugrundezu legen ist, nicht zustande,
so ist die Steuerstellebefugt,diesenBetrag vorbehaltlicheiner anderweitenFest=
setzungim Rechtsweg (§ 20) selbständigzu bestimmenund danachdie Abgabe
zu erheben.

87
Schuldner der Abgabe ist derjenige,der den Beförderungspreiszu zahlen

hat. Zu seinen Lasten ist die Abgabe vom Betriebsunternehmerzu entrichten.
Dieser ist im nichtöffentlichenGüterverkehr(F 6) auchSchuldnerder Abgabe.

Erfolgt die Beförderungauf Grund veröffentlichterTarife, so ist die Ab—
gabe in dieseeinzurechnen.Der Bundesrat kann Ausnahmenzulassen.

r8
Ist der Betriebsunternehmerin der Gestaltung der Tarife durch Verein=

barungenmit einemDritten gebunden,so stehendieseVereinbarungensolchen
Tarifänderungennichtentgegen,die zurDeckungderAbgabenbestimmtundnach
Lage der gesamtenVerhältnisseals angemessenzu erachtensind.

Kommt zwischenden an der VereinbarungBeteiligten eine Verständigung
über die Tarifänderungennicht zustande,so entscheidetüber derenArt undMaß
endgültigein Schiedsgericht.

Das Schiedsgerichtwird aus drei Schiedsrichterngebildet,von denenje
einer von jeder Partei ernannt, der dritle als Obmann von beidenParteien
gewähltwird. StehendemBetriebsunternehmermehrereVertragsbeteiligtegegen=
über und einigendiesesichnicht über dieWahl desSchiedsrichters,so entscheidet
unter ihnen die Mehrheit, bei Stimmengleichheitdas Los.

Der Betriebsunternehmerhat der anderenPartei denSchiedsrichterschrift=
lich mit derAufforderungzu bezeichnen,binneneinereinwöchigenFrist ihrerseits
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ein gleicheszu tun. Nach fruchtlosemAblauf der Frist wird auf seinenAntrag
derSchiedsrichter von derAufsichtsbehördefür das Betriebsunternehmenernannt.
Besteht eine Aufsichtsbehördenicht, so erfolgt die Ernennung durch die für das
BetriebsunternehmenzuständigeobereVerwaltungsbehörde.

Die vorstehendenVorschriften finden auch Anwendung, wenn sichdie
Parteien überdieWahl desObmannsnichteinigen.

9
Unterliegen die Tarife obrigkettlicherFestsetzungoder Genehmigungoder

sind obrigkeitlicheHöchstpreisefestgesetzt,so sinddieTarife undHöchstpreise,sofern
die Abgabein denBeförderungspreiseingerechnetwird, auf Antrag desUnter=
nehmers insoweit zu ändern, als dies nach Lage der gesamtenVerhältnisseals
angemessenzu erachtenist. »

10
Im Verhältnis zwischendem Betriebsunternehmerund den Personen, die

nach§7 Abs.1 Schuldnerder Abgabesind, gilt die Abgabeals Teil desBe=
förderungspreises,insbesonderehinsichtlichder Einziehung, der Geltendmachung
im Rechtsweg,desgesetzlichenPfandrechtsund der Erstattungbei nachträglicher
IAnderungder Frachtberechnung.

Für Ansprüche,die demUnternehmerwegender Jahlung nachgeforderter
Abgabebeträgegegenden Schuldner der Abgabezustehen,beginnt dieVerjährung
mit dem Ablauf des Tages, an dem die Nachzahlungerfolgt ist.

8 11
Bei der Personenbeförderungbeträgtdie Abgabe

in der 1. Fahrklasse.. . . . . . . . . . . . . . . 16 vomHundert
» 22. »... . .. . . . . . . ... 14 »
» 23. v... . . . . . . . . . . .. 12 » y
» 4.(30h . . . . . . . . . . . . . .. 10 » v

des Beförderungspreises.
Werdenfür die beschleunigteBeförderungbesondereZuschlagkartenaus—

gegeben,so beträgt die Abgabe für die Zuschlagkartender 1. und 2. Klasse
15 vom Hundert und für solcheder 3. Klasse 12 vomHundert desPreises.

Bestehenbei einemUnternehmenweniger als vier Klassen, so bestimmtdie
für das UnternehmenzuständigeLandesregierungim Einverständnissemit dem
Reichskanzler,beiUnternehmungen,die ihrenSitz im Auslandhaben,derBundes=
rat, welcherAbgabesatzfür die einzelnenKlassenanzuwendenist. Ist bei einem
Unternehmennur eineKlassevorhanden,so wird der Abgabesatzder 3. Klasse
erhoben. Das gleichegilt, wenn der Beförderungspreis ohne Berücksichtigung
von Klassenberechnetwird.

Im Gepäckverkehrebeträgtdie Abgabe 12 vomHundert desBeförderuugs⸗
preises.
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Im Straßenbahnverkehr,in dem den örtlichenBedürfnissendienenden

Schiffsverkehresowiein demim § 1 Abs.2 bezeichnetenVerkehrermäßigtsich
die Abgabevon der Personenbeförderungauf 6 vomHundert des Beförderungs=
preises. Ob eine Bahn als Straßenbahn anzusehenist oder ob ein Schiffs=
verkehrörtlichenBedürfnissendient, bestimmtim Zweifel der Bundesrat.

- 712
Bei der Güterbeförderungbeträgtdie Abgabe7 vom Hundertdes Be=

förderungspreises. 13

Wird demjenigen,der denBeförderungspreiszu zahlenhat, die Abgabe
vomBetriebsunternehmernicht besondersberechnet,so sind die Abgabesätzeder
& 11, 12 von einem Betrage zu entrichten,der zusammenmit der aus ihm
errechnetenAbgabe den an denUnternehmerzu zahlenden Betrag ergibt.

& 14
Die VerwaltungendervomReicheoder von einemBundesstaatebetriebenen

BeförderungsunternehmungenhabenderzuständigenSteuerstellein vomBundesrate
zu bestimmendenZeitabschnittenVerkehrsnachweisungennebstden für die Abgabe=
berechnungerforderlichenAngabeneinzureichen.

Auf GrunddieserNachweisungenwird derzuentrichtendeGesamtabgabebetrag
von derSteuerstellefestgesetztund eingezogen.Der Bundesratkannabweichende
Bestimmungentreffen. #15

Der Bundesrat ist befugt,unterAnordnungder erforderlichenVerwaltungs=
maßregelnzu bestimmen,daß die Abgabenauch von anderenBeförderungsunter=
nehmungengemäß9#14 entrichtetwerden, sofern der Betriebsunternehmerim
Inland eine Niederlassungbesitztoder cinen im Inland wohnhaftenVertreter
bestellt. Dem Vorsteher der inländischenNiederlassungund dem nach Satz 1
bestelltenVertreterliegendieselbenVerpflichtungenob, die durchdiesesGesetz
und die zu seinerAusführung erlassenenVorschriftendem Betriebsunternehmer
auferlegtsind. 10

Soweit die Abgabeim Personenverkehrenichtnach§ 14, 15 entrichtet
wird, darf dieBeförderungderPersonennur gegenErteilungvonFahrausweisen
erfolgen.Aus denFahrausweisenmuß der umdieAbgabeerhöhteBeförderungs=
preis ersichtlichsein.

Die Abgabe ist für die auszugebendenFahrausweiseim voraus zu ent=
richten. Die Verpflichtungzur EntrichtungderAbgabewird erfüllt durchJahlung
des Abgabebetragsan die zuständigeSteuerstelle gegenAbstempelungder vor=
zulegendenFahrausweise. «

Der Bundesrat kann unter Anordnung der erforderlichenVerwaltungs=
maßregelnbestimmen,daß eine Abstempelungder Fahrausweiseohne vorgängige
Abgabenentrichtungbewirkt sowie, daß von einer Abstempelungabgesehenwird
und die Entrichtung derAbgabe erst nachVeräußerungderFahrausweiseerfolgt.
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817
SoweitdieAbgabenimöffentlichenGüterverkehrenichtnach8814,15

entrichtetwerden,darf die Beförderungder Güter nur dann erfolgen,wenn
eineFrachturkundeüberdie Beförderungausgestelltwird, die Ablieferungben
Guͤtern, die vomAusland nach demInland befördertsind, nur dann, wenn
eineFrachturkundeüber die Beförderung ausgehändigtwird. Auf Güter, die
nach& 3 von derAbgabebefreitsind,findendieseVorschriftenkeineAnwendung.

Güter, die im Inland auszuhändigensind,sindder für denOrt derAus=
händigungzuständigenSteuerstellespätestensvor der Aushändigung, Güter, die
nachdemAusland bestimmtsind, im Binnenschiffs=und Landverkehreder dem
GrenzausgangspunktenächstgelegenenSteuerstellespätestensvor derenüÜberschrei=
tung,im Seeverkehreder für denAusfuhrhafenzuständigenSteuerstellespätestens
vor der Ausfahrt zur Versteuerungschriftlichanzumelden.Der Bundesrat
bestimmt,ob und unter welchenVoraussetzungendieAnmeldung beieineranderen
Steuerstelleund zu einemanderenZeitpunkt erfolgenkann.

Die Anmeldung hat die befördertenGüter und den Beförderungspreis
anzugeben. Mit der Anmeldungsind die Frachturkunden,sofern siedie Sendung
begleiten,andernfallsAbschriftender Frachturkundenvorzulegen.

Die Abgabe ist mit der Anmeldung gleichzeitigeinzuzahlen. Der Bundes=
rat kannandereFristenfür die Einzahlungbestimmen.

18
Soweit die Abgabeim nichtöffentlichenVerkehrenicht nach § 15 entrichtet

wird, sind die befördertenGüter nachnäherer Bestimmungdes Bundesrats der
für dasBetriebsunternehmenörtlichzuständigenSteuerstellebinnenvierzehnTagen
nachAusführung der Beförderung schriftlichunter Einzahlung der Abgabeanzu=
melden. Der Unternehmerist verpflichtet,nach nähererAnordnung der Ober=
behörde(7 21) zum Jweckeder SteuerberechnungAnschreibungenzu führen und
zur EinsichtnahmedurchdieSteueraufsichtsbeamtenjederzeitbereitzuhalten.

19
Der Anspruchauf Entrichtungder nachdiesemGesetzefälligenAbgaben

verjährt in fünf Jahren. Die Verjährung beginntmit demSchlussedesJahres,
in demdie Abgabefällig wird. . «

820
In Beziehung auf die Verpflichtungzur Entrichtung der in diesemGesetze

festgesetztenAbgabenist der Rechtswegzulässig. Die Klage ist bei Verlustdes
KlagerechtsbinnensechsMonatennacherfolgterBeitreibungodermit Vorbehalt
geleisteterJahlung zu erheben. Für dieBerechnungdieserFrist sinddieVorschriften
derJivilprozeßordnungmaßgebend.JuständigsindohneRücksichtauf denWert
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desStreitgegenstandesdie Landgerichte.SoweitbeidiesenKammernfür Handels=
sachenbestehen,gehört der Rechtsstreitvor letztere. Die Revision geht an
das Reichsgericht.
Die auf Grund rechtskräftigerEntscheidungzu erstattendenSteuern sind

mit fünf vom Hundert für dasJahr zu verzinsen.

21
Die Erhebung und Verwaltung der nach diesemGesetzezu entrichtenden

Abgabenwird, soweit sichnicht aus & 14 Abs. 2 Satz 2 etwas anderesergibt,
durchdie von der LandesregierunghierzubestimmtenSteuerstellengeführt.Diese
unterstehenanderen,gleichfallsvon der Landesregierungzu bestimmendenBe=
hörden(Oberbehördey)und letztereder oberstenLandesfinanzbehörde.

Soweit sichHafenanlagenund Schiffsanlegeplätzein der Verwaltungvon
GemeindenoderGemeindeverbändenbefinden,kanndie Landesregierungauchdie
GemeindebehördengegeneinederenAuswendungendeckendeVergütungzuSteuer=
stellen bestimmen. 6§622

Die nichtvomReicheodervon einemBundesstaatebetriebenenBeförderungs=
unternehmungenunterliegen der Prüfung in bezug auf die Abgabenentrichtung
nach diesemGesetze.

Den Prüfungsbeamtensind alle für die Prüfung in Betracht kommenden
Schriftstückeund auf Verlangenauchdie Handelsbücherzur Einsichtvorzulegen.

Von anderenPersonen kann die Oberbehördedie Einreichungder auf be=
stimmtzu bezeichnendeRechtsvorgängebezüglichenSchriftstückeverlangen.

23
Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnen unter=

stelltenAufsichtsbeamtenhabenin bezugauf die AusführungdiesesGesetzesdie=
selben Rechte und Pflichten wie bezüglichder Erhebung und der Verwaltung
der Zölle.

In denjenigenStaaten, in welchendie bezeichnetenGeschäfteanderenBe=
hörden als den Jollbehörden übertragensind, werden der Umfang und die Art
der Tätigkeitder ReichsaufsichtsbeamtenvomReichskanzlerim Einvernehmenmit
der beteiligtenLandesregierunggeregelt.

UnterZustimmungdesBundesratskannderReichskanzlerdieWahrnehmung
der Geschäfteder Reichsaufsichtsbeamten,soweitdie AusführungdiesesGesetzes
in Betrachtkommt,anderenBeamtenübertragen.

*(24
Wer es unternimmt,demReichedie in diesemGesetzefestgesetztenAbgaben

vorzuenthalten,machtsich der Hinterziehungschuldig.
Der Tatbestandder Hinterziehungwird insbesondereals vorliegendau=

genommen: ’
1. wennin denFällen des& 16 Personenohnedie Erteilungvon Fahr=
ausweisenbefördertoder wenn Fahrausweise,welchederAbstempelung
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nach816Abs.2unterliegeii,abernichtmitdenvorgeschriebeneii
Stempelzeichenversehensind, veräußertwerden;

2. wenn die in den I# 17), 18 vorgeschriebenenAnmeldungennicht oder
nichtrechtzeitigoderunrichtig erfolgen.

Die HinterziehungderAbgabewird mit einerGeldstrafebelegt,welchedem
vierfachenBetragederAbgabegleichkommt,mindestensaberzwanzigMark für jeden
einzelnenFall beträgt. Die Abgabeist unabhängigvon derBestrafungnachzuzahlen.

Kann derBetragderhinterzogenenAbgabenicht festgestelltwerden,so tritt
statt der im Abs.3 vorgesehenenStrafe eine Geldstrafevon zwanzigbis fünf=
tausendMark ein.

Im Falle der Wiederholungder Hinterziehungnach vorausgegangenerBe=
strafung wird die im Abs. 3 vorgeseheneStrafe verdoppelt. Die Rückfallstrafe
tritt ein, auch wenn diefrühere Strafe nur teilweiseverbüßt oder ganz oder
teilweiseerlassenworden ist; sie bleibt ausgeschlossen,wenn seit der Verbüßung
oderdemErlasseder früherenStrafe bis zur BegehungderneuenStraftat drei
Jahre verflossensind

*25
Juwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesodergegendiezu

dessenAusführungerlassenenBestimmungen,die nichtunter § 24 fallen, ziehen
eineOrdnungsstrafebiszu einhundertfünfzigMark nachsich.

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn in den Fällen des § 24 aus den Um=
ständensichergibt, daß eineAbgabenhinterziehungnicht hat verübtwerdenkönnen
odernichtbeabsichtigtwordenist.

26
Die auf Grund diesesGesetzeszu verhängendenStrafen sindbeiGenossen=

schaftenund Aktiengesellschaftengegendie Vorstandsmitglicder,bei Kommandit=
gesellschaftengegendie persönlichhaftendenGesellschafter,bei Gesellschaftenmit
beschränkterHaftung gegendie Geschäftsführer,bei offenenHandelsgesellschaften
gegendie Gesellschafternur im einmaligenBetrage, jedochunterHaftbarkeitjedes
einzelnenals Gesamtschuldnerfestzusetzen.

Auf die Verhängungder im § 24 Abs. 5 vorgeschriebenenRückfallstrafe
sindendieseBestimmungenkeineAnwendung.

« 827
Auf das Verwaltungsstrafverfahrenbei Zuwiderhandlungengegendieses

Gesetz,die Strafmilderungund denErlaß derStrafe im Gnadenwege,die Voll=
streckungder Strafe sowiedie Verjährung der Strafverfolgung findendie Vor=
schriftender §6 23, 24 desWechselstempelgesetzesvom 15. Juli 1909 sinngemäße
Anwendung. Die auf Grund des gegenwärtigenGesetzeserkanntenGeldstrafen
fallen dem Fiskus desjenigenStaates zu, von dessenBehörden die Straf=
entscheidungerlassenist. Ist der Betrag der hinterzogenenodervorenthaltenen
Abgabenicht zu ermitteln, so ist von demBetrage der Geldstrafeder fünfteTeil
anStelle des nichtermitteltenAbgabebetragsan dieReichskasseabzuführen.
Reichs=Gesetzbl.1917. 78
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Ein im Strafverfahren eingegangenerGeldbetrag ist im Verhältnis zur
Reichskassezunächstauf die-Abgabezu verrechnen.

*28
Die UmwandlungeinerGeldstrafe,zu derenJahlung derVerpflichteteun⸗

vermögendist, in eine Freiheitsstrafefindet nicht statt.

*29
Die Verträgeüber die Beförderungvon PersonenoderGütern und die

über solcheVerträgeausgestelltenUrkundenunterliegenin deneinzelnenBundes=
staatenkeinerweiterenAbgabe.

*30
JedemBundesstaatewird von der aus diesemGesetzinnerhalb seines

GebietsjährlichauffommendenEinnahmenachnähererBestimmungdesBundes.
rats der Betrag von zweivomHundertaus der Reichskassegewährt.

« 831
Die näherenBestimmungenüber Berechnung,Erhebung und Abführung

der Steuer erläßt der Bundesrat. Er kannzulassen,daß eineAbrechnungüber
die einzelnenSteuerbeträgeunterbleibt. Er kann fernerbestimmen,daß und
unter welchenVoraussetzungenin besonderenFällen, in denendie Feststellung
derAbgabebeträgemit unverhältnismäßigenSchwierigkeitenund Kostenverbunden
sein würde, die Berechnungund Abführung der Abgaben im Wege derAbfindung
zulässigist.ssig #

Die Abgabe von der Güterbeförderungwird nebendem Frachturkunden=
stempel(AbschnittV und Tarifnummer 6 des Reichsstempelgesetzes)erhoben.

Die Nr. 64 Spalte 2, 3 des Tarifs zum Reichsstempelgesetzerhält im
Abs. 1 folgendeFassung:

d) Frachturkundenim Eisenbahnverkehrüber
1. Frachtstückgutund Expreßgnt —NMark 15Pfennig
2. Eilstücknnt: —- 30
3. Frachtgut in Wagenladungen

bei einemFrachtbetragevon nicht mehr
als 25 Marrkk. 1 50

bei höherenBetrügen 3
4. Eilgut in Wagenladungen.

bei einemFrachtbetragevon nicht mehr
als 25 Mark. . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 » — —

bei höherenBeträüen .. 6
Bei der Beförderungvon Steinkoblen,Braunkohlen,Kots.undPreßkohlen

aller Art erhöhensichdie Sätze in Ziffer 3 von 1 Mark 50 Pfennig und 3 Mark
auf 2 Mark und 4 Mark. Sind dieseGüter von derEisenbahnauf denWasser=
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wegund dannwiedervomWasserwegauf die Eisenbahnumgeschlagenworden,
so wird für die an den letzterenUmschlaganschließendeEisenbahnbeförderung
der Frachturkundenstempelauf Antrag nach nähererBestimmungdes Bundesrats
rückvergütet. «

833
Soweit Güter für BetriebszweckeeinerdeutschenStaatsbahnverwaltung

bezogensind, werden die auf Grund diesesGesetzeseingehobenenAbgabennach
näherer Bestimmungdes Bundesrats rückvergütet.

834
Der Zeitpunkt,mit dem diesesGesetzin Kraft tritt, wird durchKaiserliche

Verordnung mit Justimmung des Bundesrats festgesetzt.Der Zeitpunkt des In=
krafttretens kann für die einzelnenAbgabenzweigeverschiedenbestimmtwerden.
Ein Unternehmender im 9 11 Abs.5 bezeichnetenArt unterliegtder Abgabe=
pflicht nicht vor dem 1. Juli 1918 und, wenn es vor diesemScitpunkt eineEr=
höhung seinerTarife vornimmt, nicht vor dem Tage der Geltung der neuen
Tarife.

Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der die Besteuerungdes Personen=
verkehrsbetreffendenVorschriftentreten die Vorschriftendes Reichsstempelgesetzes
über den Personenfahrkartenstempelaußer Kraft. Für die zu diesemZeitpunkt
in den Händen der SteuerpflichtigenvorhandenenungebrauchtenStempelmarken
und versteuerten,abgestempeltenFahrausweisewird nach näherer Bestimmung
des Bundesrats Ersatz des Steuerwerts gewährt. "]

Inwieweit auf Personenbeförderungenauf Grund von Fahrausweisen,die
vor dem Inkrafttreten der neuenVorschriftengelöst sind und zur Benutzungnach
diesemZeitpunkt berechtigen,die bisherigenVorschriftenAnwendungfinden,
bestimmtder Bundesrat.

Die Beförderung von Gütern, die vor dem Inkrafttreten der die Be=
steuerungdesGüterverkehrsbetreffeudenVorschriftenzur Beförderungaufgegeben
sind,unterliegtnichtdenVorschriftendiesesGesetzes.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den 8. April 1917.

Siege)) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

78“
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(Nr. 5811) Kohlensteuergesetz.Vom 8. April 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKasser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Justimmung des Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

I. Abschnitt
AllgemeineVorschriften

&1
Die inländischesowie die aus dem Ausland eingeführteKohle unterliegt

einerin die ReichskassefließendenAbgabe(Kohlensteuer).

(2
Im Sinne diesesGesetzesgelten als Kohle alle Arten nicht aufbereiteter

oder aufbereiteterStein=und Braunkohle, bei Braunkohle auch die aus ihr her=
gestelltenPreßkohlen,bei der Einfuhr aus demAusland außerdemKoks sowie
die aus SteinkohlehergestelltenPreßkohlen.

* 3
Zur Entrichtungder Steuer ist verpflichtet,wer von ihm im Inland ge=

wonneneKohle oderaus von ihm gewonnenerBraunkohlehergestelltePreßkohlen
auf Grund eines Kaufvertrags liefert oder sie sonstabgibt oder sie der Verwen=
dungim eigenenBetrieboderdemeigenenVerbrauchezuführt.

Zur Entrichtung derSteuer ist ferner verpflichtet,wer von einemanderen
im Inland gewonneneSteinkohleaufbereitetoderwer von einemanderenim
Inland gewonneneBraunkohle zu Preßkohlen verarbeitetund dann auf Grund
einesKaufvertragsliefert odersiesonstabgibtodersiederVerwendungim eigenen
Wetrieboder demeigenenVerbrauchezuführt. Er erhält beiVersteuerungder bei
ihm steuerpflichtiggewordenenKohle die Steuer vergütet,welchefür die zur
Aufbereitungoder VerarbeitungbezogeneKohle entrichtetworden ist.

Zur Entrichtungder Steuer für aus demAusland eingeführteKohle ist
der Empfängerverpflichtet.

84
Die Steuerpflichtfür die inländischeKohle tritt ein, sobalddie Kohle

geliefert, sonst abgegebenoder der Verwendungim eigenenBetrieb oder dem
eigenenVerbrauchezugeführtwird; die Steuer wird fällig am letztendes
folgendenMonats. Der Bundesrat kann bestimmen,daß bei zur Verkokungge=
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brachtenSteinkohlen die steuerpflichtigeMengeallgemeinoderin besonderenFällen
nachdemnormalenAusbringenan Koks ermitteltwird und dieVersteuerungerst
erfolgt, wenn derKoks auf Grund eines Kaufvertrags geliefert oder sonst ab—
gegebenoderder Verwendungim eigenenBetrieb oder dem eigenenVerbrauche
zugeführtwird.

Die Steuerpflicht für aus dem Ausland eingeführteKohle tritt ein mit
der Grenzüberschreitung.Die Steuer wird fällig, sobald dieSendungzum freien
Verkehr abgefertigtworden ist. Die steuerpflichtigeKohle haftet ohne Rücksicht
auf die Rechteeines Dritten für die darauf ruhendeSteuer und kann, solange
derenEntrichtung nicht erfolgt ist, von der Steuerbchördezurückbehaltenodermit
Beschlagbelegtwerden.

Im Falle derHinterziehunggilt dieSteuer als in demAugenblickefällig
geworden,in dem die Kohle zur Versteuerunghätte angemeldetwerden müssen.

5
Der Versteuerungunterliegennicht die zur Aufrechterhaltungdes Betriebs

desBergwerkessowie der AufbereitungsanlagenerforderlichenKohlen, ferner die=
jenigenMengen an Braunkohle,welcheals Betriebsmittelzur Herstellungder
Preßkohlenbenötigtwerden.

Der Versteuerungunterliegenferuer nicht die auf Grund des Arbeits=
verhältnissesoder Herkommens den Angestellten und der Belegschaftder Berg=
werkesowiederenBerginvaliden und Bergmannswitwen für dereneigenenBedarf
aus der eigenenFörderung gewährtenHausbrandkohlen.

Der Bundesrat ist ermächtigt,Bestimmungenzu treffen, inwieweit Kohle
steuerfreizu belassenist, die zum Betriebe von Schiffen oder Eisenbahnzügen
dient,die denVerkehrmit demAusland vermitteln. Das gleichegilt für Kohle,
welchezu Olen, Fetten, Wachs und ähnlichenErzeugnissenverarbeitetwird.

86
Die Steuer beträgt zwanzig vomHundert desWertes der geliefertenoder

sonstabgegebenenoder der Verwendung im eigenenBetrieb oder dem eigenen
Verbrauchezugeführtenoder der eingeführtenKohle.

Sofern Gemeinden oder Gemeindeverbändenach vom Bundesrat aufju=
stellendenGrundsätzenEinrichtungentreffen,diedenInhabern von Kleimwohnungen
denBezug von Hausbrandkohlenverbilligen,so werdendie für diesenJweck
bezogenenKohlen von der Steuer zur Hälfte befreit.

87
Die steuerpflichtiggewordeneKohle ist nachMenge undWert nachnäherer

Bestimmungdes Bundesrats der Steuerbehördeschriftlichanzumelden.
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88 ·
. Als Wert der auf Grund eines Kaufvertrags geliefertenKohle gilt der
Verkaufspreis,ab Grube (53 Abs.1) oder Verarbeitungsstelle(&3 Abs.2) ge=
rechnet. Nachvergütungenoder neben dem Verkaufspreis gewährte Vorteile
gelten als Teil des Verkaufspreises. Ist der Verkaufspreis einschließlichStener
berechnet,so wird der Versteuerungder Verkaufspreis abzüglichderSteuer zu=
grundegelegt.

Erfolgt dieLieferungunmittelbarodermittelbaraneinenWiederverkäufer,
au dessenVerkaufserlös der Steuerpflichtigebetciligt ist, so kann die Steuer=
behördeden der Versteuerungzugrundezu legendenVerkaufspreis unter Berück=
sichtigungdes bei demWiederverkauferzieltenZwischengewinnsgemäß§ 10
anderweitfestsetzen.

Der Wert der in andererWeiseals durchVerkaufabgegebenensowieder
der Verwendungim eigenenBetrieb oder dem eigenenVerbrauche zugeführten
Kohle bestimmtsich nach dem für Kohle gleicher Art ab Grube oder ab Ver=
arbeitungsstellegeltendenVerkaufspreis.

*9
Als Wert der aus demAuslandeingeführtenKohle gilt derErwerbspreis

zuzüglich der bis zum Orte der GrenzeingangsstelleentstandenenKosten. Der
Bundesrat ist ermächtigt,für dieseZuschlägefesteSätzefür je eineTonne Kohlen
zu bestimmenoderder BesteuerunglediglichdenErwerbspreiszugrundezu legen.

Der Bundesrat wird ermächtigt,bezüglichder Einfuhr von Kohle aus
Staaten,welcheselbereineSteuer aufKohle erheben,Vereinbarungenzutreffen,
durchwelcheeine Doppelbesteucrungder Kohle vermiedenwird.

10
Steht der angegebeneVerkaufspreis im Mißverhältnis zu den sonst ab

Grube oder ab Verarbeitungsstelle abgeschlossenenPreisen für entsprechende
Mengen von Kohle gleicherArt oder trägt die SteuerbehördeBedenken,dennach
88 Abs. 3 oder & 9 angemeldetenWert als richtig anzunehmen,so kann die
Steuerbehördedie Anmeldungbeanstanden.

Jühren dieVerhandlungenmit demSteuerpflichtigennichtzu einerEinigung,
so ist die Steuerbehördeberechtigt,der Versteuerungden Marktpreis zugrunde
zu legen oder in Ermangelung eines solchenden Wert schätzenzu lassenund
danachdie Steuer festzusetzen.

8 11
Wird derWert der Kohle von der Steuerbehördeabweichendvon der

AnmeldungdesSteuerpflichtigenfestgesetzt,so ist demSteuerpflichtigenüberdie
Festsetzungein Bescheidzu erteilen.

Gegen denBescheidist die Beschwerdeim Verwaltungswegezulässig. Die
Beschwerdehat keineaufschiebendeWirkung.
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* 12
Ansprücheauf Jahlung oder Erstattungder Steuer verjährenin einem

Jahre vomTage desEintritts der FälligkeitoderderEntrichtungab. Der An=
spruchauf Nachzahlungeines hinterzogenenSteuerbetragsverjährt in drei Jahren.

Die VerjährungwirddurchjedevonderzuständigenBehördegegendenJah=
lungspflichtigenzurGeltendmachungdesAnspruchsgerichteteHandlungunterbrochen.

I. Abschnitt
Steueraufsicht
· 813

Wer im Inland Kohle gewinnen,aufbereitenoder Braunkohlezu Preß—
tohlenverarbeitenwill, hat dies vor der Eröffnungdes Betriebs der Steuer—
behördenach deren näherer Bestimmung anzumelden. Ebenso sind alle Ande=
rungenim Besitz oder im Betrieb anzumelden,die auf die Festsetzungoder die
Entrichtungder Steuer Einfluß haben.

814
Ein Betriebsinhaber,derdenBetriebnichtselbstleitet,hatderSteuerbehörde

diejenigePerson zu bezeichnen,die als Betriebsleiter in seinemNamen handelt.
Die im folgendenfür den BetriebsinhabergegebenenVorschriftengelten,

mit Ausnahme derjenigenüber die Kostenpflichtim § 17 Satz 2, auch für den
Betriebsleiter. 15

5

Die nach § 3abs. 1 und2steuerpflichtigen Betriebe unterliegenderSteuer=
aufsicht. Die Beamten der Steuerverwaltung sind befugt, die Anlagen, so=
langedarin gearbeitetwird, zu jederJeit, andernfallswährendderTagesstunden
zu besuchen. Die Befugnis erstrecktsichnur auf die über Tage liegendenTeile
derAnlagen,einschließlichderGeschäftsräumeundVerladungsanlagen.Die Zeit=
beschränkungfällt weg, wenn Gefahr im Verzug ist.

* 16
Der Betriebsinhaberhat denSteuerbeamtenjedefür dieSteueraufsichter=

forderlicheAuskunft über den Betrieb und den Absatzzu erteilen.

817
Ist derBetriebsinhaberwegenSteuerhinterziehungbestraftworden,sokann

derBetrieb besonderenAufsichtsmaßnahmenunterworfenwerden. Die Kostenfallen
demBetriebsinhaberzur Last. Die EinziehungderKostenerfolgt nach denVor=
schriftenüber das Verfahren für die Beitreibungder Zölle und mit deren
Vorzugsrechten.
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18
Der Betriebsinhaberist verpflichtet,nachBestimmungder Steuerbehörde

überdie gewonnenen,bezogenenund verarbeitetensowieüberdieauf Grund von
Kaufverträgen geliefertenodersonstabgegebenenoderder Berwendungim eigenen
Betrieb oder demeigenenVerbrauchezugeführtenMengenKohle fortlaufendeAn=
schreibungennachSorten undWert zu führen.

Den OberbeamtenderSteuerverwaltungsinddie auf dieGewinnung,den
Bezug,die Verarbeitungund denAbsatzderKohlebezüglichenGeschäftsbücherund
Geschäftspapiereauf Erfordern zur Einsicht vorzulegen.

*19
Für Anlagen,dievoneinemBundesstaatebetriebenwerden,kannderBundes=

rat in Ansehungder SteueraufsichtAbweichungenzulassen.

*20
Aus demAusland darf Kohle nur auf ciner Jollstraße und während der

Jollstunden eingeführtwerden.

III. Abschnitt

Strafvorschriften

*21
Wer es unternimmt, dem Reichedie in diesemGesetzevorgeseheneSteuer

vorzuenthalten,machtsichderHinterziehungschuldig.

822
Der Tatbestanddes§ 21 wird insbesonderedannals vorliegendangenommen,
1. wenn mit der Gewinnung, Aufbereitung oder Verarbeitung von Kohle

begonnenwird, bevor die Anmeldung des Betriebs (&13) in der vor=
geschriebenenWeise erfolgt ist;
wenn die im 97 vorgeschriebeneAnmeldung nicht oder nicht richtig
abgegebenwird)

3. wenn die im & 18 vorgeschriebenenAnschreibungen nicht oder nicht
richtig geführt werden;

4. wennKohle aus demAusland nicht auf einer Jollstraße oder nicht während
der Jollstunden eingeführt wird.

Der Hinterziehungwird es gleichgeachtet,wenn jemandKohle, von der er
weiß * denUmständennach annehmenmuß, daß hinsichtlichihrer eineHinter=
ziehungder Steuer stattgefundenhat, erwirbt und den Erwerb nicht sofort der
Steuerbehördeanmeldet.

1#
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Wird festgestellt,daß eineVorenthaltungder Steuer nichtstattgefundenhat

obernichtbeabsichtigtwordenist, sotritt nur eineOrdnungsstrafenach&25 ein.

* 23
Wer eineHinterziehung begeht,wird mit einerGeldstrafe in Höhedesvier=

fachenBetrags der Steuer, mindestensaber in Höhe von eintausendMark für
jedeneinzelnenFall bestraft.Außerdemist dieSteuer von demSteuerpflichtigen
nachzuzahlen. «

Kann der Betrag der Steuer nicht festgestelltwerden, so tritt eine Geld=
strafebis zu einhunderttausendMark ein.

*24
Im Falle der Wiederholungder Hinterziehungnach vorausgegangenerBe=

strafung werdendie im & 23 vorgesehenenStrafen verdoppelt.
Jeder fernereRückfallwird mit Gefängnisbis zu zweiJahren und zu=

gleichmit Geldstrafenichtunter demVierfachender im § 23 vorgesehenenStrafen
bestraft; dochkann nach richterlichemErmessenmit Berücksichtigungaller Um=
ständeunddervorangegangenenFälle an Stelle derGefängnisstrafeaufHaft oder
auf Geldstrafenicht unter demVierfachender im 9 23 vorgesehenenStrafen
erkanntwerden.

Die Rückfallstrafetritt ein, auch wenn die frühere Strafe nur teilweise
verbüßtoder ganzoder teilweiseerlassenwordenist; sie bleibt ausgeschlossen,
wennseitderVerbüßungoderdemErlasseder früherenStrafebis zurBegehung
der neuenStraftat drei Jahre verflossensind.

*25
Zuwiderhandlungengegendie VorschriftendiesesGesetzesund die dazu er=

lassenenund öffentlichoder denBeteiligtenbesondersbekanntgemachtenVerwal=
tungsbestimmungenwerden, sofernsie nicht nach den # 23 und 24 mit einer
besonderenStrafe bedrohtsind,mit einerOrdnungsstrafevon einerMark bis zu
dreihundertMark bestraft.

8 26
Der Inhaber des unter SteueraufsichtstehendenBetriebs (&15) und der

zefänger haften für die von ihren Verwaltern, Geschäftsführern,Gehilfen und
sonstigenin ihrem Dienste oder Lohne stehendenPersonen sowie von ihren Fa=
milien,oderHaushaltungsmitgliedernverwirktenGeldstrafenundKostendesStraf=
verfahrensim Falle desUnvermögensder eigentlichSchuldigen,wennnach=
gewiesenwird,

1. daß die Juwiderhandlungmit ihrem Wissen verübt ist, oder
Reichs.Geseszbl.1917. 79
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2. daß sie bei Auswahl und Anstellungder Verwalter,Geschäftsführer,
Gehilfenund sonstigenin ihrem Dienste oder Lohne stehendenPersonen
oderbeiBeaufsichtigungdiesersowiederbezeichnetenHausgenossennicht
mit der Sorgfalt eines ordentlichenGeschäftsmannsvorgegangensind.

Läßt sichdie Geldstrafevon demSchuldigennichtbeitreiben,so kann die
Steuerbehördedavon absehen,den für die GeldstrafeHaftendenin Anspruch zu
nehmenund diean Stelle der GeldstrafetretendeFreiheitsstrafean demSchuldigen
vollstreckenlassen.

r
Bei Umwandlungder nichtbeizutreibendenGeldstrafenin Freiheitsstrafen

darf die Freiheitsstrafebei einer Hinterziehungim erstenFalle sechsMonate, im
erstenRückfalleinJahr undim fernerenRückfallzweiJahre, beieinerOrdnungs=
widrigkeit drei Monate nicht übersteigen. Im Falle des § 23 Abs. 2 bleibt bei
der Umwandlungein Fünftel der GeldstrafeaußerBetracht.

(28
Die Steuerbehördekann die Beobachtungder auf Grund diesesGesetzes

getroffenenAnordnungendurchAndrohungund Einziehungvon Geldstrafenbis
zu fünfhundertMark im einzelnenFalle erzwingen. Die Vorschriftdes& 17
letzterSatz findetentsprechendeAnwendung.

*29
Die Strafverfolgungvon Hinterziehungenverjährt in drei Jahren, von

Ordnungswidrigkeitenin cinem Jahre.

30
In AnsehungdesVerwaltungsstrafverfahrens,derStrafmilderungund des

Erlassesder Strafe im Gnadenwegesowiein Ansehungder Strafvollstreckung
kommendie Vorschriftenzur Anwendung,nachdenensichdas Verfahrenwegen
Zuwiderhandlunggegendie Zollgesetzebestimmt.

Die Geldstrafen fallen dem Staate zu, von dessenBehörden die Straf=
entscheidungerlassenist. Im Falle des § 23 Abs. 2 ist von dem Betrage der
Geldstrafeder fünfteTeil an Stelle desnicht festgestelltenSteuerbetragsan die
Reichskasseabzuführen.

*31
Ein im Strafverfahren eingegangenerGeldbetrag ist im Verhältnis zur

Reichskassezunächstauf die Steuer zu verrechnen.
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IV. Abschnitt

Sonstige Vorschriften

832
Der BundesraterläßtbesondereBestimmungenfür dieaußerhalbderJoll=

grenzeliegendenTeile des Reichsgebiets,soweit dort die Vorschriften diesesGe=
setzesnicht anwendbarsind; auch kann er auf Antrag der Landesregierungan
Stelle der in diesemGesetzevorgesehenenSteuer die Zahlung einerAbfindung
an dieReichskassezulassen.

(33
Kohle, die aus den dem ZJollgebictangeschlossenenStaaten und Gebiets=

teileneingeht,ist spätestensbeimEintritt in das Inland zu versteuern.

34
Der Reichskanzlerkann unter Justimmung des Bundesrats wegenHerbei=

führung einer den VorschriftendiesesGesetzesentsprechendenBesteuerungin den
demSollgebietangeschlossenenStaatenund Gebietsteilen,wegenÜberweisungder
Steuer für die im gegenseitigenVerkehr übergehendensteuerpflichtigenBrenn=
stoffe oder wegen Begründung einer Steuergemeinschaftmit den fremden Re=
gierungenVereinbarungentreffen.

* 35
Die Erhebungund Verwaltungder Kohlensteuererfolgtdurchdie Landes.

behörden.Die erwachsendenKostenwerdendenBundesstaatennach denvom
Bundesratezu erlassendenBestimmungenvergütct.

Die Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern und die ihnenunter=
stelltenAufsichtsbeamtenhabenin bezugauf dieAusführungdesGesetzesdieselben
Rechteund Pflichten wie bezüglichder Erhebungund Verwaltung der Sölle.

In denjenigenStaaten, in denendie bezeichnetenGeschäfteanderenBe=
hörden als den Jollbehörden übertragen sind, werdenUmfang und Art der
Tätigkeit der Reichsaufsichtsbeamtenvom Reichskanzlerim Einvernehmenmit
der beteiligtenLandesregierunggeregelt.

V. Abschnitt

Abergangs=undSchlußvorschriften
836

Von denbestehendensteuerpflichtigenBetriebensinddie nachdiesemGesetz
erforderlichenAnmeldungenzur Vermeidungder im§925 angedrohtenOrdnungs=
strafenzu einemvom Bundesrate zu bestimmendenZeitpunkt zu erstatten.

79“
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837
Soweit beim Inkrafttreten diesesGesetzesVerträge über Lieferung von

Kohle oderaus Kohle hergestelltenfestenBrennstoffenbestehen,ist der Lieferer
berechtigt,demAbnehmerdie auf die zu lieferndeMenge entfallendeKohlensteuer
in Rechnungzu stellen.

Feldern oder Feldesteilen durchDritte bestehen,bei denen die als Entgelt zu
zahlendeAbgabe auf die Tonne Förderung sich ganz oder zum Teil nach der
Höheder jeweiligenVerkaufs=oderVerrechnungspreisebestimmt,scheidetfür die
Berechnungder Höheder TonnenabgabederjenigeTeil der jeweiligenVerkaufs=
oderVerrechnungspreiseaus, der durchdie Kohlensteuerbedingtist.

Soweit beimInkrafttretendiesesGesetzesVerträge über Lieferungvon elek=
trischerArbeit, Gas, Wasser,HeizungoderDampfkraftoderPreisvereinbarungen
über derartigeLeistungenbestehen,ist der Lieferer berechtigt,einenJuschlag zum
Preise zu verlangen,welcherder ihm durchdieKohlensteuerverursachtenErhöhung
derHerstellungs=,Betriebs=oderBezugskostenentspricht. Das gleichegilt bezüglich
derVerträgeüberPersonen=undGüterbeförderungim See=oder Binnenschiffahrts=
verkehre.Der Bundesratistermächtigt,dieEntscheidungentstehenderStreitigkeiten
Schiedsgerichtenzuzuweisen.

*38 ,
Das Gesetztritt mit Wirkung vom 1. August1917 in Kraft und hat

Gültigleit bis 31. Juli 1920.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den8. April 1917.

Siegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg
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(Nr. 5812) Gesetzüber die ErhebungeinesZuschlags zur Kriegosieuer.Vom 9.Aprit 1917.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKalser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nach erfolgterJustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

81
21. Juni 1916 .

Zu der auf Grund des Kriegssteuergesetzesvom1I.Dezenber1916 (Reichs=

Gesetzbl.S. 561 und 1407) geschuldetenaußerordentlichenKriegsabgabewird
zaueen desReichsein Zuschlagin Höhevon 20 vomHundertihresBetrags
erhoben.
# Sofern das Gesamtvermögendes Steuerpflichtigennachdem Stande vom
31.Dezember1916 einhunderttausendMark nicht übersteigt,ermäßigtsichauf
Antrag des Steuerpflichtigender Zuschlag

bei Steuerpflichtigen
mit mehr als 2 Kindern unter 18 Jahren auf 15 vom Hundert,
mit mehr als 3 Kindern unter 18 Jahren auf 10 vom Hundert,
mit mehr als 4 Kindern unter 18 Jahren auf 5 vom Hundert

und wird bei Steuerpflichtigenmit mehr als 5 Kindern unter 18 Jahren nicht
erhoben. Dem Antrag ist nur stattzugeben,wenn er binnen einemMonat nach
Justellung des SteuerbescheidsG 2 Satz 1) oder der nachträglichenMitteilung
& 2 Satz 2) gestelltwird.

2
Die FestsetzungdesJuschlagserfolgt durchdenSteuerbescheid(§ 29 des

Kriegssteuergesetzes).Ist ein Steuerbescheidohne gleichzeitigeFestsetzungdes Ju=
schlagserteiltworden,so erfolgt die FestsetzungdesJuschlagsdurcheinenach.
träglicheMitteilung desBesitzsteueramtsan denSteuerpflichtigen.

83
Wird die Kriegsabgabeim Rechtsmittel=,Berichtigungs=,Neu=oderNach=

veranlagungsverfahrenanderweitveranlagt, oderwird dieKriegsabgabeaus Billig=
keitsgründenermäßigt oder erlassen,so ist auch der Zuschlagentsprechendander=
weit festzusetzenoderzu erlassen.

(4
GegendieFestsetzungdesZuschlagsstehtdemSteuerpflichtigennachnäherer

Bestimmungder oberstenLandesfinanzbehördenur die Anrufung der übergeord=
netenVerwaltungsbehördenoffen. .
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85
Der Zuschlagwird mit der Abgabezu den gleichenFristen und Teil—

beträgenerhoben.
Die Vorschriftenim §&25, &31 Abs.3 bis 5 und § 32des Kriegsstener⸗

gesetzesgeltenauchfür die EntrichtungdesZuschlags.

(6
MachensteuerpflichtigeEinzelpersonenoderGesellschaftenglaubhaft,daß

das Jahr, das auf den vom Kriegssteuergesetzerfaßten Zeitraum folgt, zu einer
VermögensminderungodereinemMindergewinnin Höhe von mindestenseinem
Fünftel des steuerpflichtigenVermögenszuwachsesoder Mehrgewinns geführt hat
oder führen wird, so ist auf ihren Antrag der Juschlag bis auf weitere gesetz=
liche Regelung ohne Sicherheitsleistungzu stunden. Die bezahlteKriegsabgabe
sowie etwaigeim neuenJahre gemachteZuwendungenzu kirchlichen,mildtätigen
oder gemeinnützigenZweckensind hierbei nicht zu berücksichtigen.

Die Vorschriftim Abs.1 findetkeineAnwendung,wennderSteuerpflich
tige seinenWohnsitzoder Aufenthalt ins Ausland verlegt hat.

87
Als Abgabeim Sinne von ##10, 11, & 28 Abs.2, K&33, 34, 37 des

Kriegssteuergesetzesgilt die Abgabeeinschließlichdes Juschlags.
Von dem Gesamtaufkommenan Kriegsabgabe und JZuschlaggilt ein

Sechstelals Aufkommenaus demZuschlag.

8
Die Erhebung einesZuschlagszur KriegssteuersowiedieSonderbesteuerung

desVermögenszuwachses,Mehreinkommensund Mehrgewinnsfür einenvon der
KriegssteuererfaßtenJeitraum durchdieBundesstaatenoderGemeinden(Gemeinde=
verbände)ist unzulässig.
. 89

DiesesGesetztritt am Tage seinerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßesHauptquartier,den9.April1917.

Eiegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg
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(Nr. 5813) Gesetzüber Sicherungder Kriegssteuer.Vom 9. April 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2#. «

verordnen im NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats und
des Reichstags, was folgt:

81

Die nachdemKriegssteuergesetzevom21.Juni 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 561)
steuerpflichtigenEinzelpersonenhabenvor einerVerlegungihres Wohnsitzesoder
Aufenthaltsin dasAusland auf VerlangenderSteuerbehördeSicherheitfür eine
künftigeKriegssteuerzu leisten. Die obersteLandesfinanzbehördeoder die von
ihr bezeichneteBehördebestimmtden Betrag der Sicherheit. Dieser Betrag
kannnachdenfür dieEinziehungöfenklicher AbgabengeltendenVorschriftenbei=
getriebenwerden.

Die Vorschriftenim Abs.1 geltenauch,wennTatsachenvorliegen,welche
dieAnnahmerechtfertigen,daßein Steuerpflichtigerauf andereWeise, insbesondere
durch Verbringungvon Vermögenins Ausland, die Beitreibungder künftigen
Kriegssteuergefährdet.

Verweigertein sichim Ausland aufhaltenderSteuerpflichtigerdie Sicher=
heitsleistung, so kann sein im Inland befindlichesVermögen mit Beschlagbe=
legtwerden.

(2

Die in den §S#§13, 20, 23 desKriegssteuergesetzesvom 21. Juni 1916 be=
zeichnetenGesellschaftenund juristischenPersonen haben in eine neu zu bildende
Kriegssteuerrücklagesechzigvom Hundert des in demweiterenKriegsgeschäftsjahr
erzieltenMehrgewinnseinzustellen.

Als weiteresKriegsgeschäftsjahrgilt das auf die Kriegsgeschäftsjahreim
Sinne des & 15 des KriegssteuergesetzesfolgendeGeschäftsjahr.

Für dieBerechnungdesMehrgewinnsfindendieVorschriftenim & 14 Abf. 1
und 2, N 16, 17, 18, 20) 23, 24 des KriegssteuergesetzesAnwendung.

Hat der Reichskanzlermit Justimmung des Bundesrats gemäß9 24 oder
derBundesrat gemäß& 36 desKriegssteuergesetzesAnordnungengetroffenodereine
anderweiteBerechnungdesMehrgewinnsbewilligt,so geltendieGrundlagendieser
Berechnungauchfür das neueKriegsgeschäftsjahr.
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. » 83 «

Die Befreiung von derVerpflichtungzur Bildung einerSonderrücklagege=
mäß & 7 desGesetzesüber vorbereitendeMaßnahmen zur Besteuerungder Kricgs=
gewinnevom 24. Dezember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 837) erstrecktsichauch auf
das neueKriegsgeschäftsjahr.

. 84
Die Vorschriften im 86 Abs. 2, 88 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5, & 9 des

Gesetzesüber vorbereitendeMaßnahmenzur Besteuerungder Kriegsgewinnevom
24. Dezember1915 geltenentsprechendauch für die neueKriegssteuerrücklage.

Der Bundesrat ist ermächtigt,Ausführungsbestimmungenzu erlassenund
Zuwiderhandlungenmit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark zu bedrohen.

86

Dieses Gesetztritt am Tage seiner Verkündungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den9. April 1917.

(Siegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

DenBezugdesNeiths· SesetzblattsvermitteinnurdiePokantallen.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 74
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend weitereAnderungderAusführungsbestimmungenvom 10. Oktober

1916zu der VerordnungüberRohtabak. S. 353.

(Nr. 5814) Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungderAusführungsbestimmungenvom
10.Oktober1916zuderVerordnungüberRohtabak. Vom 12.April 1917.

A.. Grund des § 3 Abs. 2, der § 12 und 13 derVerordnungüber Rohtabak
vom 10. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Die Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1149) in der Fassungder Bekanntmachungenvom 21. November1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1288), vom 15. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1389),
vom 30. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.1917 S. 1), vom 17. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 54) und vom 20. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 249)
werdenwie folgt geändert:

1
Im 63 ist hinter Abs. 4 folgenderAbsatzeinzufügen:
Für die Jeit vom 1. Mai 1917 ab ist bei Bemessungdes Bedarfs zu=

grunde zu legen:
bei HerstellernvonZigarren sowievon Kau=und Schnupftabakdieum
40 vom Hundert gekürzteVerarbeitung der ersten siebenMonate
des Jahres 1915 oder die um 40 vom Hundert gekürzteVer=
arbeitungder erstensiebenMonatedes Jahres 1916, wennletztere
kleiner ist als die der erstensiebenMonate des Jahres 1915;

bei Herstellern von Rauchtabakund für die Verwendungvon Ersatz=
tabaken& 19 derBekanntmachungvom27. Oktober1916, betreffend
Ergänzung der Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober1916 zu
der VerordnungüberRohtabak— Reichs=Gesetzbl.S. 1200 —) zur
Herstellungvon Jigaretten die um 50 vom Hundert gekürzteVer=
arbeitungder erstensiebenMonate des Jahres 1916;

Reichs-Gesetzbl.1917. 80
Ausgegebenzu Berlin den 13.April 1917.
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bei Kleinmengenverkäuferndie durchschnittlicheAbgabeim Kleinmengen=
verkehrin den erstensiebenMonaten desJahres 1915; als Klein=
mengenverkaufgilt bei inländischemRohtabakderVerkaufvonnicht
mehr als 50 Kilogramm — bei Abgabevon inländischemund aus=
ländischemRohtabakder Verkaufvon höchstens150Kilogramm—
an denselbenAbnehmerinnerhalbeinerKalenderwoche.

I
Im #7 ist auf Zeile 3 hinter „18“ einzufügen:

f bei Sumatratabakum nichtmehrals 25
Berlin, den12.April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

De Bezug des Reichs=Gesetzblatt vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gietzbiatt
Jahrgang1917

Jnhalt: BekanntmachungüberZusatzfleischkarten.S. 355.— Berichtigung. S. 366.

(Nr. 5815) BekanntmachungüberZusatzfleischkarten.Vom 15.April 1917.

A. Grund der §& 5, 6 und 15 der Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauchsvom 21.August1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 941) wird bestimmt:

81
Vom 16.April 1917 an bis auf weiteres

sind nebender Reichsfleischkartevon den KommunalverbändenJusatz=
fleischkartenauszugeben;die Zusatzkartengeltennur in demBezirke
des ausgebendenKommunalverbandes.

Die Höchstmengean Fleischund Fleischwaren,die wöchentlichauf die
Zusatzfleischkarteentnommenwerdendarf, wird auf 250 GrammSchlachtvieh=
fleischmit eingewachsenenKnochenfestgesetzt.Die Vorschriften im § 2 Abs. 2,
3 der Bekanntmachungüber dieAusgestaltungderFleischkarteund die Festsetzung
der Verbrauchshöchstmengean Fleischund Fleischwarenvom 21. August1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 945) findenauch auf die ZusatzfleischkarteAnwendung.

Die Kommunalverbändekönnendie Geltung der Zusatzkarteauf bestimmte
Fleischartenoder Fleischsortensowie auf die Verwendung zum Ankauf in den
Fleischereigeschäftenoderin bestimmtenFleischereigeschäftenbeschränken.

(2
SelbstversorgererhalteneineZusatzfleischkartenur, soweitsieihrenFleisch.

verbrauchnur teilweise durchSelbstversorgungdeckenund im übrigen Fleisch=
kartenbeziehen.

Durch die Juteilung von Zusatzfleischkartenan Selbstversorgerdarf die
Gesamtverbrauchsmengevon 500 Gramm für den Kopf und die Woche, für
Kinder die Hälfte dieserWochenmenge,nicht überschrittenwerden.
Reichs=Gesetzbl.1917. 81

Ausgegebenzu Berlin den16. April 1917.
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13
DieseBekanntmachungtritt mit dem16.April 1917 in Kraft.
Berlin, den15.April 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batockie

Berichtigung
In der Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungder Ausführungs=
bestimmungenvom 10. Oktober1916 zu der VerordnungüberRohtabak,vom
20.März1917Geichs=Gesetzbl.S. 249)mußesamSchlussein dervorletzten
Leile statt„die durchschnittlicheVerarbeitung“heißen:

OdiedurchschnittlicheAbgabe“.
Außerdemist in Jeile 10 derselbenBekanntmachungbiuter demWorte

„Zigarren"das Bindestrichzeichenzu streichen.

De Bezn des Me#ichs=Gese#blattc vermittelm mur Die Mellanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdenInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsbruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

—

Nr. 76
Juhalt: Bekanntmachung über Ausbehnungder Verordnung,betreffenddie Einfuhr von Futtermitteln,

Hilfsstoffenund Kunstdünger,vom 28.Januar 1916 und der dazu erlassenenAusführungsbe=
stimmungenvom31. Jannar 1916. S. 387.

(Nr 5816) BekanntmachungüberAusdehnungder Verordnung, betreffenddie Einfuhr von
Futtermitteln,Hilfsstoffenund Kunstdünger,vom28. Januar 1916(Reichs=
Gesetzbl.S. 67) und der dazu erlassenenAusführungsbestimmungenvom
31. Januar 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 71). Vom 14.April 1917.

A. Grund des §&4 derVerordnung, betreffenddieEinfuhr von Futtermitteln,
Hilfsstoffenund Kunstdünger,vom 28. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 67)
bestimmeich: «

Die Bestimmungender Verordnung, betreffenddie, Einfuhr von Futter=
mitteln, Hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 67) und die dazuerlassenenAusführungsbestimmungenvom31. Jannar 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 71) werdenausgedehntauf:

Seegras und Seetang in frischem, lufttrockenen,gedarrten und ge=
mahlenenZustand.

Die Bekanntmachungtritt mit demTage derVerkündung,dieAusdehnung
der Strafbestimmungenmit dem20. April 1917 in Kraft. -

Berlin, den14. April 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Poftauftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Neichs=Gesetbl.1917. 82
Ausgegebenzu Berlin den 19. April 1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestimmungenzur VerordnungüberRohtabakvom
10.Oklober1916. S. z5o.

(Nr. 5817) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnung über
Rohtabakvom 10.Oktober1916. Vom 18.April 1917.

A. Grund der 99 7, 8 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 der Verordnungüber Rohtabak
vom 10. Oktober1916 (Neichs-Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

* 1
Die DeutscheTabakhandels=Gesellschaftvon 1916 m. b.H. in Bremen

(Auslandsgesellschaft)wird ermächtigt,außerdennach§ 15 derBekanntmachung
vom 10. Oktober 1916, betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnung
überRohtabak (Reichs=Gesetzbl.S. 1149), für dieAusstellung von Bezugsscheinen
zugelassenenGebühren eine Gebühr für die Verarbeitungvon Rohtabak— mit
Ausnahmevon orientalischemund ihm gleichartigenTabak sowievon Tabak,
der zur HerstellungzigarettensteuerpflichtigerErzeugnisseverwendetworden ist —
zur Deckungihrer Unkostenzu erheben.

82
Die Gebührbeträgt30 Pfennig für 1 KilogrammverarbeitetenRohtabak.
Die Gebühr wird nicht erhobenfür Rohtabak,denVerarbeiter,Selbst=

herstelleroder Verbraucher im Kleinmengenkauferworben haben. Inländischer
Rohtabakgilt als im Kleinmengenkauferworben,wennvondemselbenVerarbeiter,
SelbstherstelleroderVerbraucherinnerhalbeinerKalenderwochenichtmehr als
50 Kilogramm inländischerRohtabak und insgesamtnicht mehr als 150 Kilo=
grammRohtabak(inländischerund ausländischer)erworbenwordensind. Für
den Erwerb von ausländischemRohtabak im Kleinmengenkaufebewendetes bei
denBestimmungendes § 6 derTabakzollordnung.Die Gebührwird fernernicht
erhobenfür Rohtabak,denVerbrauchervomKleinhändler(§22 der Tabakzoll=
orbnung)erworbenhaben.
Neichs-Gesecbl.1917. 83

Ausgegebenzu Berlin den19.April 1917.
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43
Die DeutscheTabakhandels=Gesellschaftvon 1916, Abteilung Inland,

m. b.H. in Mannheim(Inlandsgesellschaft)wird ermächtigt,für dieAusstellung
von Bezugsscheinenzur Verarbeitungvon inländischemRohtabakzu sogenannten
schwarzenJigarettenaußerdennach& 15 derBekanntmachungvom10.Oktober
1916, betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnungüber Rohtabak,
(Reichs=Gesetzbl.S. 1149) zugelassenenGebühreneine besondereGebühr im
Betrage von 30 Pfennig für 1 Kilogramm der im Bezugsscheinangegebenen
Rohtabakmengezu erheben.

84
Verarbeiter von Rohtabak, für dessenVerarbeitung nach den Vorschriften

dieserBekanntmachungeineGebührzu entrichtenist (# 1 und 2), habennach
nähererBestimmungder AuslandsgesellschaftnachAblauf jedesMonats die in
diesemMonat verarbeitetengebührenpflichtigenRohtabakespätestensbis zum
zehntenTage desnächstfolgendenMonats anzuzeigenund die fälligenGebühren
einzubezahlen.

45
Die Bestimmungentreten am 1. Mai 1917 in Kraft.
Berlin, den18.April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Wostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.78
Inhalt: Gesetz, betreffendAbänderungdes Vereinsgesetzesvom 19.April 1908. S. 361. — Geset,

betreffenddieAufhebungdesGesetzesüber denOrdenderGesellschaftJesu vom4. Juli 1872. S. 362.

(Nr.5818) Gesetz,betreffendAbänderungdes Vereinsgesetzesvom 19. April 1908. Vom
19.April1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdesBundesratsund
desReichstags,was folgt:

Die ##12, 14 Nr.1 und 6, 919 Nr. 3 des Vereinsgesetzeswerdenauf=
gehoben.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den19. April 1917.

Siegel) Wilhelm
Dr. Helfferich

Reichs=Gesetzbl.1917. 84
Ausgegebenzu Berlin den 19. April 1917.
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(Nr. 5819) Gesetz,betreffenddie Aufhebung des Gesetzesüber denOrden der Gesellschaft
Jesuvom4.Juli 1872.Vom19.April1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs, nacherfolgterJZustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

*1
Das Gesetz,betreffenddenOrdender GesellschaftJesu, vom4. Juli 1872

(Reichs=Gesetzbl.S. 253) wird aufgehoben.

12
Die zur Ausführung und zur Sicherstellung des Vollzugs des im & 1

genanntenGesetzeserlassenenAnordnungenverlieren ihre Gültigkeit.

*3
Das gegenwärtigeGesetztritt mit demTage seinerVerkündigungin Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den 19. April 1917.

Eiegel) Wilhelm
Dr.Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Atas
Inhalt: BekanntmachungüberdenTreuhänderfür das feindlicheVermoͤgen.S. 843. — Bekannt·

machung, betreffendAusführungsbestimmungeniu der Verordnungüber denVerkehrmit fettlosen
Wasch=und Reinigungsmitteln vom 5. Oltober 1916. S. 364.

— —

(Nr. 5820) Bekanntmachungüber den Treuhänderfür das feindlicheVermögen. Vom
19.April 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber dieErmächtigungdes
BundesratszuwirtschaftlichenNaßnahmenusw.vom4.August1914Reichs=Gesetzbl.
S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1 .
Der ReichskanzlerernennteinenTreuhänderfür das feindlicheVermögen.

(2
Der Treuhänder ist befugt, im Inland befindlicheVermögensgegenstände

von Feindenunter Verwaltung zu nehmen,Unternehmungen,Niederlassungenund
Grundstückejedochnur mit Justimmung der Landeszentralbehörde.Die Ent=
scheidungdesTreuhänders, daß die Voraussetzungenfür dieÜbernahmeder Ver=
waltung durch ihn vorliegen,kann nur im Aufsichtswegangefochtenwerden.

Soweit es sichum Vermögenhandelt, das einer staatlichenAufsicht oder
VerwaltungodereinerLiquidationnachMaßgabederVerordnungenvom4. Sep=
tember,15.Oktoberund26.November1914,vom10.Februarund31.Juli 1916
(Reichs=Gesetzbl.für 1914 S. 397, 438, 487) für 1916 S. 89, 871) untersteht,
erstrecktsich die Befugnis des Treuhändersnur auf solcheGegenstände,die ihm
aus diesemVermögenüberwiesenwerden. Bei Unternehmungen,die nachMaß=
gabeder Verordnungvom 4. September1914 unterAufsichtstehen,sind die
Aufsichtspersonenbefugt, die Überweisungvon Geldern oder Wertpapieren,die
für die Fortführung des Betriebs nicht erforderlichsind, an den Treuhänder
anzuordnen.

Reich· Gesetbl.1917. 85
Ausgegebenzu Berlin den21. April 1917.
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83
Die für die Hinterlegungbei der ReichsbankgeltendenVorschriften

des &4 Abs.2 der Verordnung,betreffenddie Überwachungaus=
ländischerUnternehmungen,vom4.September1914 aeichs-Gesebbl
S. 3297).

des § 3 der Verordnung, betreffendJahlungsverbot gegenEngland,
vom 30. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 421)
und

des 95 Abs.2 Satz1 der Verordnung,betreffenddie zwangsweise
Verwaltung franzoͤsischerUnternehmungen,vom 26. November1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 487)

werdendahin geändert,daß an die Stelle der Hinterlegungbei der Reichsbank
die Abführung an den Treuhänder tritt.

Soweit vor demInkrafttreten dieserVerordnung auf Grund der im Abs.1
angeführtenVorschrifteneineHinterlegungbei der Reichsbankerfolgtist, kann
derTreuhänder die hinterlegtenBeträge und Wertpapierean Stelle der Reichs=
bank in Verwaltung nehmen.

4
Auf die Verwaltung des Treuhänders finden die Vorschriften des &2,

des& 5 Abs.1 und des&6 der Verordnungvom 26. November1914 (Neichs=
Gesetzbl.S. 487) sowie die Vorschriften des Artikel 1 der ergänzendenVer=
ordnung vom 24. Juni 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 351) entsprechendeAnwendung.
Der Reichskanzlertritt an die Stelle der Landeszentralbehörde.Ein Anspruch
gegendenFeind kanngegendenTreuhänder,wenndiesemauf Grund des92
der Verordnungvom 26.Oktober1914 die Vertretungdes Feindeszusteht,
nur mit seinerZustimmunggerichtlichgeltendgemachtwerden.

Auf VerlangendesTreuhändersist jedermannverpflichtet,überdas Ver=
mögenvon FeindenAuskunft zu erteilen.

85
Der &8 derVerordnungüberdie Anmeldungdes im Inland befindlichen

Vermögensvon AngehörigenfeindlicherStaatenvom 7. Oktober1915 (Reichs=
Gesetzbl.S. 633) wird dahin geändert,daß an die Stelle der zur Veräußerung,
Abtretung oder Belastung solchenVermögens erforderlichenGenehmigungdes
Reichskanzlersdie Genehmigungdes Treuhänders tritt. Ebenso gehendie im
&10 der genanntenVerordnungin bezugauf dieAbführungnachdemAusland
demReichskanzlerübertragenenBefugnisseauf den Treuhänder über

SoweitZwangsvollstreckungen,ArresteodereinstweiligeVerfügungengegen
das vom Treuhänderin VerwaltunggenommeneVermögennachder Erklärung
desKriegszustandesgegenüberdem im einzelnenFalle in Betrachtkommenden
Staate erfolgt sind, kann der Treuhänder die Aufhebungverlangen.
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Zwangsvollstrecknngen,Arreste,einstweiligeVerfügiingenundKonkursi
anträge gegendas vomTreuhänder in Verwaltung genommeneVermögenkönnen
in allen Fällen nur mit seinerGenehmigungerfolgen.

r□ -C 6

Der Treuhänder kann ungeachtetdes &2 der Verordnung vom 30. Sep=
tember 1914 Reichs=Gesetzbl.S. 421) die Erfüllung der von ihm in Verwaltung
genommenenAnsprüche fordern; die Stundung endet mit dem Ablauf eines
Monats nachder Aufforderungzur Leistung.

Endet bei einemWechsel,bei welchemdurch die Stundung gemäß§&4
der Verordnungvom 30. September1914 die Protesterhebunghinausgeschoben
ist, die Stundung auf Grund der Vorschrift des Abs. 1, so bleibengleichwohl
die Protesterhebungund der Rückgriffaus demWechselbis auf weiteresaus=
geschlossen.Diese Vorschrift findet auf SchecksentsprechendeAnwendung.

87
Auf Geldforderungen,die fällig seinwürden,falls die im 82 ter Ver⸗

ordnungvom 30. September1914 vorgeseheneStundung nicht bestände,sind
für die Jeit vom 1. April 1917 an Zinsen in Höhe des für Verzugszinsen
geltendenSatzes an den Treuhänder zu entrichten. Jinsen von Zinsen sind auf
Grund dieserVorschriftnichtzu entrichten.

Bei Geldforderungen,die noch nicht fällig, aber nachGesetzoderVer=
trag schonvor der Fälligkeitzu verzinsensind, hat der Schuldnergleichfalls
die für die Jeit vom 1. April 1917 ab laufendenZinsen an denTreuhänder zu
entrichten.

Der Reichskanzlerbestimmt,an welchenTerminen dieZinsen zu entrichten
sind. Er kann auch über die Höhe der zu entrichtendenJinsen besondere
Bestimmungentreffenund Ausnahmenzulassen.

Die in denAbs.1, 2 bezeichnetenVerpflichtungentretenein, auchwenn
der Treuhänder den Anspruch nicht unter Verwaltung genommenhat und ohne
daß es einer Aufforderung des Treuhänders bedarf. In den Fällen des Abs. 1
tritt die Verpflichtung ohneRücksichtauf Pfändungen oder Verpfändungendes
gestundetenAnspruchsein.

Auf Forderungenaus WechselnoderSchecksfindendie Vorschriftender
Abs. 1 bis 3 keineAnwendung.

(8
Wer die von dem Treuhänder auf Grund des § 4 Abs. 2 erforderte

Auskunft nicht erteilt oder wissentlichunwahre Angabenmacht, wird mit Geld=
strafe bis zu eintausendfünfhundertMark oder mit Gefängnis bis zu drei
Monaten bestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag desTreuhändersein.
« 85“
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ç 9
Der Reichskanzlerkann Ausführungsvorschriftenerlassen.

, · v 810
Diese Verordnungtritt mit dem1. Mai 1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmt,wannsie außerKraft tritt. #

Berlin, den19. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5821) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzuder Verordnung über
den Verkehrmit fettlosenWasch-und Reinigungsmitlelnvom 5. Oktober
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1130). Vom 19.April 1917.

Ar# Grund des & 1 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit fettlosen
Wasch=und Reinigungsmittelnvom 5. Oktober1916 (eichs-Gesetzbl.S. 1130)
wird folgendesbestimmt:

I. Allgemeines

1 #
Fettlose Wasch=und Reinigungsmittel jeder Art dürfen unter einer zur

TäuschunggeeignetenBezeichnungoder Angabenicht angeboten,feilgehalten,
verkauftodersonstin denVerkehrgebrachtwerden,insbesonderedarf zu ihrer
Bezeichnungim gewerblichenVerkehredas Wort „Seife“ oder eine das Wort
„Seife“ enthaltendeWortverbindungnichtverwendetwe#rden.

Zur Bezeichnungvon wasserlöslichenSalzen jeder Art, ohneRücksicht
darauf, ob diese mit Soda vermischtsind oder nicht, darf im gewerblichen
Verkehredas Wort „Soda“ oder eine das Wort „Soda“ enhhaltendeWort=
verbindungnichtverwendetwerden.

Die Vorschrift findet auf kaustischeSoda, kalzinierteSoda sowieauf
Kristall- undFeinsoda,welchebis zu 5 vomHundertGlaübersalzenthaltendürfen,
keineAnwendung.Desgleichenbleibt für Gemische,die lediglichaus kalzinierter
r* und Wasserglaslösungbestehen,die übliche Bezeichuung„Bleichsoda“
gestattet.
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* 3 -
Fettlosi Wasch⸗ und Reinigungsmittel jeder Art, die unter Verwendung

ron Atznatron(laustischerSoda), kalizinierterSoda, Kristall- undFeinsodaher—
gestelltsind, dürfennur mit Zustimmungdes Kriegsausschussesfuͤr pflanzliche
und tierischeOl=leund Fette,G. m. b.H. in Verlin unter Einhaltungder von
diesemfestgesetztenBedingungenangeboten,feilgehalten,verkauftoder sonstin
den Verkehrgebrachtwerden.

II. Wasch=und Reinigungemitlel aus in Wasser unlöslichen oder schwer
löslichenStoffen

84
FettloseWasch=und Reinigungsmittel,die aus in Wasserunlöslichenoder

nur schwerlöslichenStoffen ohneandereBeimischunghergestelltsind, dürfen
nur frei von grobkörnigenBestandteilen,gepreßt in länglichen, ovalen oder
kugelformigenStückenbis zum Höchstgewichtevon 250 Gramm oder in Pulver=
form in Packungenmit 500 oder1000 Grammangeboten,feilgehalten,verkauft
odersonstin denVerkehrgebrachtwerden.

JedesStück oder,wenndieWare in einerPackungabgegebenwird, die
Packungmuß in einerfür denKäufer leichterkennbarenWeiseund in deutscker
SprachefolgendeAngabenenthalten:

1. den Namen, die Firma oder das eingetrageneWarenzeichen des Her=
stellers;

2. a) bei Waren in Stückformdas Wort „Tonwaschmittel“,
b) bei Waren in Pulverform das Wort „Tonpulver“

3. den Kleinverkaufspreis;
4. bei Waren in Packungen den Zeitpunkt der Füllung nach Monat
und Jahr.

Audere Aufschriftenauf den Stücken oder der Packung sowie die Bei=
packungvon Anpreisungensindverboten.

85
Bei Abgabean denVerbraucherdarf der Preis
a) für Tonwaschmittel1 Pfennig für je 25 Gramm,
b) für Tonpulver25Pfennig für 1 Kilogramm,13 Pfennig für 1/Kilo=
grammnichtüberschreiten.

Die vorstehendfestgesetztenPreise sindHöchstpreiseim Sinne desGesetzes,
betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914 in der Fassungvom 17. Dezember
1914 (eichs-Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit denBekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. März 1916 (Reichs=Ge=
setztl.S. 183) und vom 22. März 1917 Geichs.Gesetzbl.S. 253).
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6
FettloseWasch=und Reinigungsmittel,die unter Verwendungvon in

Wasserunlöslichenoder nur schwerlöslichenStoffen in Verbindungmit anderen
Beimischungenhergestelltsind, dürfen nur mit JustimmungdesKriegsausschusses
für pflanzlicheund tierischeOle und Fette unterEinhaltung der von diesemfest=
gesetztenBedingungenangeboten,feilgehalten,verkauftodersonstin denVerkehr
gebrachtwerden.

Die Vorschrift findet auf Erzeugnisse,die ausschließlichScheuerzweckenzu
dienenbestimmtsind, keineAnwendung,falls die Stückeoderdie Packungenin
auffallenderForm die Aufschrift„Nur für Scheuerzwecke"tragen.

IUI.Wasch=und Reinigungemittel aus in Wasser löslichen Stoffen
87

Bei fettlosenWasch=und Reinigungsmittelnin Pulverform, die aus wasser=
löslichenStoffenohneBeimischungvon wasserunlöslichenStoffen hergestelltsind,
darf der Gehalt an Soda 50 vomHundert, die Gesamtalkalität, berechnetauf
Soda, 60 vomHundert, der Gehalt an anderenwasserlöslichenSalzen als Füll=
mittel 25 vomHundert des Gewichts des Fertigerzeugnissesnicht überschreiten.

8
Bei Abgabean denVerbraucherdarf der Preis für fettloseWasch=und

Reinigungsmittel in Pulverform, die ausschließlichauswasserlöslichenStoffen
hergestelltsind, ohneRücksichtdarauf, ob die Abgabein Packungenoderlose
crfolgt, für 1 Kilogramm 0/60Mark nicht überschreiten.

Die vorstehendfestgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne desGesetzes,
betreffendHöchstpreise,vom 4.August1914 in derFassungvom 17.Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516)in VerbindungmitdenBekanntmachungenvom21.Januar
1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und vom 22. März 1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 253).

9
FettloseWasch=undReinigungsmittelin Stück=,Tabletten=,Pasten=,Schmier=

oder Gallertform, die ausschließlichwasserlöslicheStoffe enthalten,dürfennur
mit ZustimmungdesKriegsausschussesfür pflanzlicheund tierischeLle undsette
unterEinhaltungder von diesemfestgesetztenBedingungenangeboten,feilgehalten,
verkauftodersonstin denVerkehrgebrachtwerden.
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IV. Ausnahmen
810

Der Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle und Fette kannauf
Antrag » ,

1. für Erzeugnisse,die ausschließlichScheuerzweckenzu dienen bestimmt
sind, Ausnahmenvon den Vorschriftender 9#4, 5,

2. für fettloseWasch=und Reinigungsmittel in Pulverform, die aus=
schließlichaus wasserlöslichenStoffen hergestelltsind, Ansnahmen von
denVorschriftender 997, 8

zulassen.

V. Strafbestimmungen

∆ 11

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit ** bis zu zehn=
tausendMark wird bestraft,wer den Bestimmungender N 1,2, 3, 4, 6,7, 9
oder den von demKriegsausschussegemäß§§ 3, 6, 9 festgesetztenBedingungen
zuwiderhandelt.Neben der Strafe kann auf Einziehungder Stoffe erkannt
werden,auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie
demTäter gehörenoder nicht.

712
Die Bestimmungentreten am 1. Mai 1917 in Kraft. Sie treten an die

Stelle der Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu der Ver=
ordnung über den Verkehr mit fettlosen Wasch=undReinigungsmitteln vom
5. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1131).

Berlin, den 19. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalteen.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 80 l
S . —

Inhale: Bekanntmachung, betreffend Utanderung der —— vom 21.— 191s6,
betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretenerMannschaften S. 371. —
Bekanntmachung über die Höchnpreisefür Häcksel. S 371. — Verordnung zur Uränderung
der VerordnungüberOlfrüchteund darausgewonneneProduktevom26. Juni 1916. S. 377.

(Nr. 5822) Bekanntmachung,betreffendAbänderung derBundesratsverordnungvom 21. Jannar
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 55), betreffenddie Unterstützungvon Familien in
denDienst eingetretenerMannschaften.Vom 20.April 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 GReichs.
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1. An Stelle deserstenSatzesimAbs.3 des&2 tritt folgendeBestimmung:
Anspruchauf UnterstützungnachAbs.,le bestehtnur, wennEnt.

gelt nichtgezahltwird. Das Pflegeverhältnismuß bereitsvor Beginn
desKrieges bestandenhaben, es sei denn, daß die Pflegekinder erst
währenddes Krieges geborenoder elternlos gewordensind.

2. Im &4 Abs.1 werdendieJahlen„157 durch„20“ und„7,50“ durch
„10 ersetzt.

Die Bestimmungzu 1 tritt mit der VerkündungdieserVerordnung, zu 2
mit dem1.Mai 1917 in Kraft.

Berlin, den20.April 1917.

Der StellvertreterdesReichstanglers
Dr. Helfferich

(Nr. 5823) Belanntmachungüber die Höchstpreisefür Häcksel. Vom 21. April 1917.

A- Grund des§&10 Abs.3 derBekanntmachungüberdenVerkehrmit Stroh
8. November1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 743) , «

UndsachelVom23.giovemvekiois(Nkichs-Gesktzvi.S.1288)mVerbmd""9W81
Reichs-Gesehbl.1917. 86

Ausgegeben,zu Berlin den23. April 1917.
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der Bekanntmachunguͤber die Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom
22.Mai 1916(eichs·Gesetbl.S. 402)wirdbestimmt:

Artikel 1
.Die Vorschriftenim 8 0 Kös 2 und Abs. 3 Satz 1 der Bekanntmachung

ovember (Reichs· Gesetzb 743)
23-November1516-(Feeichs-Gche)blwerden,wiefolgt,abgeändert:
Für leihweise Überlassungder Säcke darf eine Sackleihgebührbis zu

35 Pfennig für 50 Kilogramm Fassung berechnetwerden. Werden die Säcke
nicht binnen drei Wochennach der Lieferung zurückgegeben,so darf die Leih=
gebührdannum 15 Pfennig für dieWochebis zumHöchstbetragevon2,35Mark
erhöhtwerden.

Werdendie Säcke mitverkauft,so darf der Preis für denSack von
mindestens40 Kilogramm Fassungnicht mehr als 2/06Mark und für denSack,
der 50 Kilogramm oder mehr hält, nicht mehr als 2/,26Mark betragen. Diese
Preise schließenden Preis für die Sackbändermit ein.

Artikel?
Diese Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Vertiuduns in Kraft.
Berlin, den21. April 1917.

Der Präsident desKriegsernährungsamts
von Batocki

vom

(Nr. 5824) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber Olfrüchteund daraus ge=
wonneneProdukte vom 26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 842). Vom
20.April1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: «

Im #7 Abs. 2 der Verordnung über Olfrüchte und daraus gewonnene
Produktevom 26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 842) wird als zweiterSatz
zugefügt:

„Bei Mohn und Dotter aus der Ernte desJahres 1917 beträgt
der Anspruch auf Lieferung von Olkuchen 50 Kilogramm für je
100KilogrammabgelieferteOlfrüchte“.

Berlin, den 20. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Der Bezus des Nrichs=Gesent#lattoverwmatsteinwur die Weoanftalten.
Gera#usgegebenim Reichsamtden Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichydrucker#e#.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 81
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Bildung von Weinbaubezirken.S. 373. — Verordnung

über Eier. S. 874.

(Nr. 5825)Bekanntmachung,betreffenddieBildung vonWeinbaubezirken.Vom24.April 1917.

IJ der gemäß9 3 Abs.1 desGesetzes,betreffenddie Bekämpfungder Reb=
laus, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 261) durchBekanntmachungvom
1. April 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 89) veröffentlichtenund durchdie Bekannt=
machungenvom 12.März 1915 und 22. April 1916 (Neichs=Gesetzbl.S. 153
und343) ergänztenÜbersichtder Einteilungder am WeinbaubeteiligtenGebiete
des Reichs in Weinbaubezirkesind nachstehendeAnderungeneingetreten:

Unter „I. Preußen“ ist unter RegierungsbezirkCassel, laufende Nr. 5,
UmfangdesWeinbaubezirkeszusetzen:GemarkungenBergen,Enkheim,Mönchhof
und Bischoffsheim(LandkreisHanau); unter RegierungsbezirkWiesbaden,
laufendeNr. 12, Umfang des Weinbaubezirkesist zu setzen:Gemarkungen
Delkenheim, Nordenstadt,Wallau, Breckenheimund Ipgstadt (Landkreis
Wiesbaden).

Die unterder laufendenNr. 13 desRegierungsbezirkesWiesbadenbefind=
lichenAngabensindzu streichen.

Berlin, den24. April 1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

von Jonquieères

Reichs-Gesetbl.1917. 87
Ausgegebenzu Berlin den26.April 1917.
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(Nr. 5826) VerordnungüberEier. Vom 24. April 1917.

A Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel 1
Die VerordnungüberEier vom 12.August1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 927)

wird, wie folgt, geändert:
1. 9 Abs. 2 wird gestrichen.
2. & 17 erhält folgendenAbs. 2

„Neben der Strafe kannauf Einziehungder Eier oderder ver=
botswidrig hergestelltenErzeugnisse,auf die sichdiestrafbareHandlung
bezieht,erkanntwerden, ohneUnterschied,ob sie demTäter gehören
odernicht.“

Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den24. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBerngdesNeichs=GesessblansvermitnelnnurdiePostunftalern.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 82
Inhalt: Bekanntmachung über die gemeinsameBenutzungvon Braustätten. S. 875.— Bekannt⸗

machung der neuenFassungder Verordnungüber die Sicherstellungvon Kriegsbedarf. S. 275.

r. 5827) Bekanntmachungüber die gemeinsameBenutzung von Braustätten. Vom
26. April 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*1
Die Vorschriftim § 6 Abs.7 Satz2 desBrausteuergesetzesvom 15.Juli

1909 findet bis auf weitereskeineAnwendung.
(2

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den26. April 1917. 4

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Nr. 5828) Bekanntmachungder neuenFassungder Verordnungüber dieSicherstellungvon
Kriegsbedarf. Vom 26. April 1917.

A., Grund des ArtikelII der Bekanntmachung,betreffendAbänderungder
Bekanntmachungüber die Sicherstellungvon Kriegsbedarfvom 24. Juni 1915
(Reichs=Gesetzbl.S. 357), vom 4. April 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 316) wird
dieneueFassungder VerordnungüberdieSicherstellungvon Kriegsbedarfnach=
stehendbekanntgemacht.

Berlin, den26. April 1917.
Der. StellvertreterdesReichskanzlers

Dr. Helfferich
RNeschs=Geseybl.1917. 88
AusgegebenzuBerlin den28.April 1917.
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Verordnung über die Sicherstellungvon Kriegsbedarf
81

Während der Dauer des gegenwärtigenKrieges kann das Eigentum an
Gegenständendes Kriegsbedarfsund an Gegenständen,die bei der Herstellung
oderdemBetriebevon Kriegsbedarfsartikelnzur Verwendunggelangenkönnen,
unbeschadetderZuständigkeitder Militärbefehlshaber, auch durchAnordnung der
Kriegsministerienoder desReichs=Marincamtsoder der von ihnenbezeichneten
Behörden auf eine in der Anordnung zu bezeichnendePerson übertragenwerden.

Die Anordnung kanndurchMitteilung an denBesitzeroderdurchöffentliche
Bekanntmachungerfolgen;im ersterenFalle gehtdasEigentumüber, sobalddieAn=
ordnungdemBesitzerzugeht,im letzterenFalle mit AblaufdesTagesnachAusgabe
des amtlichenBlattes, in welchemdie Anordnungamtlichveröffentlichtwird.

Der Besitzer ist verpflichtet,die Gegenständeherauszugeben,insbesondere
sie auf Verlangen und Kosten des Erwerbers zu überbringenoder zu versenden.

Die Übertragungsanordnungkannmit Justimmungdes früherenund des
neuen Eigentümers widerrufen werden. Der Widerruf ist an den früheren
Besitzerzu richten. Wird der Gegenstand,dessenEnteignungwiderrufenwurde,
an den früheren Besitzerzurückgegeben,so gilt die Übertragungsanordnungals
nicht erfolgt, und Rechte, mit denender Gegenstandzur Zeit der Enteignung
belastetwar, sowieZurückbehaltungsrechtegeltenals nicht erloschen.

Wer denGegenstandzur Jeit der Enteignungbesitzt,gilt zugunstendes
Reichsfiskusals Eigentümer,es sei denn, daß der enteignendenBehörde bekannt
ist, daß ihm das Eigentumnicht zusteht.. *

Der Ülbernahmepreiswird unterBerücksichtigungdes Friedenspreiseszu=
züglicheines nach den Verhältnissendes Einzelfalls angemessenenGewinns durch
ein Schiedsgerichtendgültig festgesetzt.Bei den nach dem 31. Juli 1914 aus
dem Ausland eingeführtenGegenständenist an Stelle des Friedenspreisesder
EinstandspreisdesEinführendenzu berücksichtigen.

Der Übernahmepreisist bar zu zahlen.
Aus demÜbernahmepreisesind dieAnsprüchedritter Personen, die auf die

enteignetenGegenständeAuswendungengemachthaben, oder denen an diesen
Gegenständenein dinglichesRechtodereinZurückbehaltungsrechtzustand,vorweg
zu befriedigen,soweitsolcheAnsprüchebis zur FestsetzungdesÜbernahmepreises
bei demSchiedsgerichtangemeldetund glaubhaft gemachtsind.

Soweit es sichum das Eigentum feindlicherAusländer handelt, kann der
Reichskanzlerim Wegeder VergeltungabweichendeBestimmungentreffen.

* 3
Das Schiedsgerichtentscheidetin einerBesetzungvon einemVorsitzenden

und vier Beisitzern. «
Ist anzunehmen,daß der festzusetzendeÜbernahmepreisdenBetragvonein=

tausendMark nichtübersteigenwerde,sogenügtdieZuziehungvonzweiBeisitzern.

Cocgle



— 377 —

Der Vorsitzendekann im Einverständnissemit dem zuständigenKriegs=
ministeriumoder dem Reichs=Marineamtebereits vor der Entscheidungdes
Schiedsgerichtsdie Überweisungvon Abschlagzahlungenveranlassen.Der Gesamt=
betragder Abschlagzahlungendarf den von demKriegsministeriumoder dem
Reichs=Marineamtals Friedenspreis bezeichnetenPreis nicht übersteigen.

Der Vorsitzendewird vom Reichskanzlerernannt. Die Beisitzer werden
vom Vorsitzendenberufen, und zwar drei auf Vorschlag des DeutschenHandels=
tags, der vierte auf VorschlagderjenigenamtlichenVertreturg des Handels, in
derenBezirk sichdie GegenständeganzoderzumTeil befinden.Im Falle des
Abs.2 kannderVorsitzendedicjenigeamtlicheVertretungdesHandelsumVorschlagder
Beisitzerersuchen,in derenBezirk die Sitzung desSchiedsgerichtsstattfindensoll.

Wird zu einer Sitzung des Schiedsgerichtsdie Juziehung andererals der
zunächstberufenenBeisitzererforderlich,so kannder Vorsitzendezur Vermeidung
einer Vertagung oder einer erheblichenVerzögerungdes Beginns der Sitzung
Hilfsbeisitzerzuziehen. Als Hilfsbeisitzersoll nur berufenwerden,wer von dem
DeutschenHandelstagoder in einemanderenVerfahren vor demSchiedsgerichte
von einer amtlichenVertretung des Handels als Beisitzervorgeschlagenworden
ist oder wer zum Richteramtebefähigt ist.

Der Reichskanzlererläßt die näherenBestimmungen.
Die Kostendes Schätzungsverfahrensfallen demReiche zur Last.

84
Die Kriegsministerienund das Reichs=Marincamtoder die von ihnen zu

bezeichnendenBehördensind,unbeschadetderJuständigkeitderMilitärbefehlshaber,
befugt, Gegenstände,die auf Grund des § 1 der Inanspruchnahmeunterliegen
können,zu beschlagnahmen.Die Beschlagnahmeerfolgt durchöffentlicheBekannt=
machungoder durchMitteilung an denjenigen,der die Gegenständeim Besitze
hat, sie herstelltoder bei dem sie sichunterZollaufsicht befinden. Sie tritt mit
der öffentlichenBekanntmachungodermit demZugehen der Mitteilung oder,
soweitsie nochnicht vorhandeneGegenständebetrifft,mit derenEntstehungin
Kraft. Die Beschlagnahmehat die Wirkung, daß die Vornahme von Verände=
rungenan den von ihr berührtenGegenständenverbotenist und rechtsgeschäftliche
Verfügungenüber sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen
Verfügungengleich,die im Wege der ZJwangsvollstreckungoder Arrestvollzichung
erfolgen. Trotz der Beschlagnahmesind alle Veränderungenund Verfügungen
zulässig,die mit Zustimmungder beschlagnahmendenStelle erfolgen.

Der von der BeschlagnahmeBetroffene ist verpflichtet,die Gegenstände
bis zum Ablauf einer zu bestimmendenFrist oder bis zu einer ihm gestatteten
Verarbeitungoder Verfügung zu verwahrenund pfleglichzu behandeln.

Für die- Verwahrung und pfleglicheBehandlung der von der Beschlag=
nahmebetroffenenGegenständeund für die durch die Beschlagnahmebewirkte
Verfügungsbeschränkungkann eine angemesseneEntschädigunggewährt werden,
soweitdies aus besonderenGründen,namentlichmit Rücksichtauf die Dauer
derVerwahrungoderderVerfügungsbeschränkung,derBilligkeit entspricht.Die
Entschädigungist ausgeschlossen,insoweitwährendder Dauer derBeschlagnahme
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dieGegeiiftäiideübeeiwmmeiioderanderuieitverwertethden.DieEiitfchetdung
erfolgtendgültigdurchdie höhereVerwaltungsbehörde.

45 «"· .
Die LandeszentralbehördenoderdievonihnenbestimmtenBehördenerlassen

die Ausführungsbestimmungen. g663

Mit GefänghnisbiszueinemJahreodermitGeldstrafebiszuzehntausendMark
wird,sofernnichtnachallgemeinenStrafgesetzenhöhereStrafenverwirktsind,bestraft:

1. werder Verpflichtung,dieenteignetenGegenständeherauszugebenodersieauf
VerlangendesErwerberszuüberbringenoderzuversenden,zuwiderhandelt;

2. wer unbefugteinenbeschlagnahmtenGegenstandbeiseiteschafft,beschädigt
oder zexstört, verwendet, verkauft oder kauft oder ein anderesVer=
äußerungs-oder Erwerbsgeschäftüber ihn abschließt;

3. werder Verpflichtung,die beschlagnahmtenGegenständezu verwahren
und pfleglichzu behandeln,zuwiderhandelt;

4. wer dennach&5 erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhandelt.

Die 9&2 und3 findenkeineAnwendungauf Gegenstände,für dieHöchst=
preisefestgesetztsindoderfestgesetztwerden.

Soweit von den Militär=- und Marinebehörden, einschließlichder Befehls=
haber, vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung über das Eigentum an beschlag=
nahmtenGegenständendes Kriegsbedarfs verfügt worden ist, finden die Vor=
schriften der §9 2 und 3 Anwendung, wenn nicht der Übernahmepreis vertraglich
vereinbart oder nach den Bestimmungen des Gesctzes über die Kriegsleistungen
vom 13. Juni 1873 (Reichs-Gesetzbl.S. 129) oder durch rechtskräftiges Urteil
festgesetztworden ist.

Die 9 2 und 3 finden keine Anwendung auf Gegenstände, die vor dem
Inkrafttreten dieserVerordnung bereits in den von deutschenTruppen befetzten
feindlichenGebieten von Militär- oder Marinebehörden, einschließlich der Befehls=
haber, beschlagnahmt worden find. Der Beschlagnahme steht es gleich, wenn
eine militärischeDienftstelle sich in den Gewahrsamder Gegenständegesetztoder
sonstwie tatsächlich über sie verfügt hat.

Auf Beschlagnahmenvon Gegenständendes Kriegsbedarfs, die vor dem
Inkrafttreten dieserVerordnung von den Militär= undMarinebehörden einschließlich
der Befehlshaber, angeordnetsind, finden die Vorschriften des & 4 Abs.3 An=
wendung; eine weitere Entschädigung ist ausgeschlossen.

49
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.

Des Verne den #ach=-Gh# nur die Wenle
Heransgegebenim RelchsammtdesInnrrn. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

— — — — — —

Juhan: Verordnung überdie— derVerordnung,betreffenddieErsparnisvonBrennstoffenundBe=
leuchtuugsmittelnvom11.Dezember1916. S. 279.— Bekanntmachung überDruckpapier.S. o#e.

(Nr. 5829) Verordnungüber die Ergänzungder Verordnung,betreffenddie Ersparnis von
Brennstoffenund Beleuchtungsmitteln,vom 11.Dezember1916 GMeiche
Gesetzbl.S. 1355). Vom 26. April 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
Der &2 der Verordnung,betreffenddie Ersparnis von Brennstoffenund

Beleuchtungsmitteln,vom 11. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1355) erhält
folgendenZusatz2:

In diesenVerkaufsstellendürfen in denStunden, in denenandere
offeneVerkaufsstellengeschlossensind,nur LebensmitteloderZeitungen
verkauftwerden.

Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit dem1. Mai 1917 in Kraft.
Berlin, den26. April 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs-GUesetbl.1917. 89
Ausgegebenzu Berlin den30. April 1917.
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(Nr. 5830) BekanntmachungüberDruckpapier. Vom 30. April 1917.

Ar# Grund des &4 Abs. 2 der Verordnung desBundesrats überDruckpapier
vom 18. April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

Der nach den & 10 der BekanntmachungüberDruckpapiervom 19. April
1916 (Zentralbl. für das DeutscheReich S. 84) und 8 der Bekanntmachung
über Druckpapier vom 16. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 745) an die Kriegs=
wirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbein Berlin abzuführendeBetrag
wird auf zwanzigPfennig für einhundertKilogramm Druckpapiererhöht.

Für Verbrauchervon maschinenglattem,holzhaltigenBand., Schachtel-,Be=
klebe.,Telegraphen=,Tapeten- und Streichpapier bleibt es bei den durch die
Bekanntmachungvom 25. Juli 1916(Zentralbl.für dasDeutscheReichS. 196)
getroffenenBestimmungen.

12
Die Bekanntmachungtritt am 1. Mai 1917 in Kraft.
Berlin, den30. April 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich.

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 84

Inhalt: Gesetz, betreffendHerabsetzungvon MindeststrafendesMilitärstrafgesetztuchs.S. 281.

(Nr. 5831) Gesetz,betreffendHerabsetzungvon MindeststrafendesMilitärstrafgesetzuchs.
Vom 25. April 1917.

Wir Wilhelm,)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2.

verordnen im Namen desReichs, nacherfolgter ZustimmungdesBundesrats und
des Reichstags,was folgt:

Artikel l
Das Militärstrafgesetzbuchwird dahin abgeändert:
1. Im (•P werdender Jiffer 2 folgendeWorte hinzugefügt:
„soweitder Kaiser, in Bayern der König von Bayern oder die von
ihnenermächtigtenMilitärbefehlshaberdie Geltunganordnen.“

2. &10 erhält folgendeFassung:
„Die Militärpersonen sind im Falle des §9 Nr. 1 vom Tage

ihrer Mobilmachung bis zu ihrer Demobllmachung dden Kriegsgesetzen
unterworfen.“

3. Im 7 66 Satz 2 werdendie Worte:
„wenndie Tat nichtim Feldebegangenist,“ gestrichen.

4. Dem #67 wird als zweiter Satz folgendeVorschrift hinzugefügt: —
„In minderschwerenFällen kanndieFreiheitsstrafebis auf drei

Monate ermäßigtwerden.“
FSchh, 1917. . 90

Ausgegebenzu Berlin den30. April 1917.
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Der 871 erhält folgendeFassung: «
»DieFahnenfluchtimFeldewirdmitGefängnisvonfiinfbiszii

zehnJahren bestraft;in minderschwerenFällen kanndie Gefängnis=
strafebis auf ein Jahr ermäßigtwerden.

Im Rückfalltritt, wenndie frühereFahnenfluchtnichtim Felde
begangenist, Zuchthausnichtunter fünf Jahrenund, wenndiefrühere
Fahnenfluchtim Felde begangenist, Todesstrafeoder lebenslängliches.
ZuchthausoderLuchthaus nichtunter zehnJahren ein.“.

Worte eingefügt:
oder lebenslänglichesZuchthausoderZuchthaus nichtunter fünf, im
Rückfallnichtunter zehnJahren“.

„Stellt sicheinFahnenflüchtigerinnerhalbsechsWochen,im Felde
innerhalbeinerWochenacherfolgterFahnenflucht,so kanndie an sich,
verwirkte Juchthausstrafe oder Gefängnisstrafe bis auf die Hälfte
ermäßigt,an Stelle der Todesstrafeauf lebenslänglichesJuchthaus
oderJuchthausnichtunter fünf Jahren erkanntwerden. Auchkann,
wenn kein Rückfall vorliegt und dieStraftat nicht im Felde begangen
ist, von der Versetzungin die zweiteKlasse des Soldatenstandesab=

erkannt werden.“

Felde begangenist,“ gestrichenund hinterben Worten: „bis auf
drei Monate! die Worte eingefügt:„im Felde bis auf ein Jahr“.

Im §/93 werden im Abs. 1 die Worte: „Freiheitsstrafe nicht unter
einemJahre“ durchdie Worte: „bis zu fünfzehnJahren“ ersetzt,im
Abs.2 die Worte: #vondrei Monaten“ gestrichen.

Im ( 95 werden im Abs.1 Satz 2 die Worte: „nicht im Felde“
gestrichen;der zweiteAbsatzerhält folgendeFassung:

„Ist eineder im Abs.1 bezeichnetenHandlungenvor demFeinde
begangen,so tritt Freiheitsstrafenicht unter zehn Jahren, in minder
schwerenFällen Freiheitsstrafenicht unter einemJahre ein. Bestrht
die Handlung darin, daß der Gehorsam gegeneinen vor dem Feinde
erteilten Befehl ausdrücklichverweigert oder der Ungehorsamdagegen
sonst durch Worte, Gebärdenoder andereHandlungenzu erkennen
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gegebenwird, so tritt TodesstrafeoderlebenslänglicheFreiheitsstrafe
oderFreiheitsstrafenichtunter zehnJahren, in minderschwerenFällen
Freiheitsstrafe nicht unter einemJahre ein.“

Im / 96 Abs.1 werdenhinterdenWorten:„nichtunterzweiJahren“
die Worte eingefügt: .
„in minderschwerenFällen nichtunter sechsMonaten“.
Im 9 97 erhaltendie Abs.2 und 3 folgendeFassung:

„Ist die Handlung im Felde begangen,so tritt Todesstrafe, in
minder schwerenFällen oder wenn die Handlung außer dem Dienste
begangenist, lebenslänglicheFreiheitsstrafeoderFreiheitsstrafenicht.
unter einemJahre ein.

Hat die Handlungeine schwereKörperverletzungoder den Tod
des Vorgesetztenverursacht,so ist in den Fällen des Abs. 1 statt auf
Gefängnis oder Festungshaft auf Zuchthaus von gleicherDauer, in
minder schwerenFällen auf Juchthaus oder Freiheitsstrafenicht unter
einemJahre zu erkennen;in denFällen desAbs.2 tritt Todesstrafe,
in minderschwerenFällen lebenslänglicheJuchthaus=oderFreiheitsstrafe=
oder Juchthaus=oder Freiheitsstrafenicht unter zwei Jahren ein.“
Im §#108werdenhinter denWorten: „die Todesstrafe“dieWorte
eingefügt:
„in minderschwerenFällen lebenslänglicheZuchthaus=oderGefäignis=
flrafe oder Zuchthaus⸗oder Gefängnisstrafenicht unter fünf Jahren“.

110a erhält folgendeFassung:
„Liegt in denFällen der S#100, 106, 107, 110 ein minder

schwererFall vor, so kanndieStrafe in denFällen des& 100Abs.1
und des §9106 bis auf sechsMonate, im Felde bis auf ein Jahr
Gefängnis, in den Fällen des § 100 Abs. 2, der I& 107 und 110 bis
auf ein Jahr, im Felde bis auf zwei Jahre Gefängnis herabgesetzt
werden. Im Felde kann in den Fällen der 107 und 110 statt
auf Gefängnis auf Juchthaus von gleicherDauer oder auf lebens=
länglichesJuchthaus oder Gefängnis erkanntwerden.

In denFällen der 9§ 106, 107, 108 und 110 ist nebeneiner
erkannten Gefängnisstrafe die Versetzug in die zweite Klasse des
Soldatenstandeszulässig.“
Im &141 werdenim Abs.2 die Worte: „nicht unter dreiJahren“
durchdie Worte: „nicht unter sechsMonaten“ und dieWorte: nicht
unter zehnJahren" durchdie Worte: „nicht unter einemJahre“ im
Abs.3 dieWorte: „nicht unter einemJahre“ durchdieWorte: „nicht
unter dreiMonaten“ und dieWorte: „nichtunterzehnJahren“ durch
die Worte: „nicht unter einemJahre“ ersetzt.
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Artikel II
Im g3. Abs.2 desEinführungsgesetzeszum Militärstrafgesetzbucherhält

die Jiffer 1 folgendeFassung:
„In leichterenFällen könnenim Disziplinarwegegeahndetwerden:
1. Vergehenwider die 9§ 64, 66 Satz 2, & 79, 89, 90,
V1 Abs.1, X&92, 93, 94, 120, 121 Abs. 1, § 137,
141 Abs.1, 146, 148 Fall 1, & 151;

« Artikel III
Das Gesetztritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenAnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GroßesHauptquartier,den25.April 1917.

ESiegeh) Wilhelm
Helfferich

—ly— — —

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrockerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

.. . —

Jnhalt: Bekanntmachung überHafer. S. 382.

(Nr. 5832) Bekanntmachungüber Hafer. Vom 1.Mai 1917.

A. Grund des & 1 der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung
derVolksernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

*1
Die Kommunalverbändehabendie Hafervorräte, die nach der Verordnung

überHafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811)
und der Verordnungüber Inanspruchnahmevon Getreideund Hilsenfrüchten
vom 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 263) an sie abgeliefert oder für sie
enteignetwerden,entsprechendden Anforderungender Reichsfuttermittelstelleder
Zentralstelle zur Beschaffungder Herresverpflegungzur Verfügung zu stellen.

Ju dem im §916 der Verordnung über Hafer aus der Ernte 1916 vom
6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811) vorgesehenenAusgleichsinddieKommunal=
verbändenur insoweit berechtigtund verpflichtet,als ihnen nach Befriedigung
der Anforderungender ReichsfuttermittelstelleVorräte zur Verfügungbleiben.

(2
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 1. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Reichs=Gesetzbl.1917. 91
Ausgegebenzu Berlin den2. Mai 1917.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 86
Jnhalt: Verordnung über die Regelung desFleischverbrauchs.S. 337. — Bekanntmachung über

die Preise für Saatgut von Lupinen G z809.

(Nr. 5833) Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs.Vom 2. Mai 1917.

A Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel 1

In der Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchsvom
21. August 1916 (Reichs=Gesetzt9l.S. 941) werdenfolgendeAnderungenvor=
genommen:

1. An die Stelle der # 9, 10 tretenfolgendeVorschriften:

(9
Die Verbrauchsregelungerstrecktsich auch auf die Selbstversorger. Als

Selbstversorgergilt, wer durchHausschlachtungoderdurchAusübungder Jagd
Fleischund Fleischwarenzum Verbrauch im eigenenHaushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenenVerbrauch gemeinsamSchweine
mästen,werden ebenfalls als Selbstversorger angesehen. Als Selbstversorger
können vom Kommunalverbandeferner anerkannt werden Krankenhäuserund
ahnlicheAnstalten für dieVersorgungder von ihnen zu verköstigendenPersonen
sowie gewerblicheBetriebe für die Versorgung ihrer Angestelltenund Arbeiter;
für die Selbstversorgungdurch Schlachtung von Rindvieh mit Ausnahme von
Kälbern bis zu sechsWochen ist die Anerkennungvon der Genehmigungder
Landeszentralbehördeoder der von dieserbestimmtenStelle abhängig.

Der Erwerb von Schweinenmit einemLebendgewichtevon mehr als
60 Kilogramm zum Jnecke der Selbstversorgungist verboten.
Reichs=Gesetzbl.1917. 92

Ausgegebenzu Berlin den3.Mai 1917.
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Selbstversorgerbedürfenzur Hausschlachtungvon Schweinenund von
Rindvieh,mit Ausnahmevon Kälbern bis zu sechsWochen,der Genehmigung
desKommunalverbandes.

Die Genehmigunghat zur Voraussetzung,daß der Selbstversorger das
Tier in seinerWirtschaft mindestenssechsWochen, und wenn die Schlachtung
nachdem30. September1917 erfolgt, mindestensdrei Monate gehaltenhat.
Die LandeszentralbehördenhabenVorkehrung zu treffen, daß, wenn infolge der
Hausschlachtungder Fleischvorrat des Selbstversorgersdie ihm zustehendeFleisch=
menge& 10#)übersteigenwürde oder ein Verderbender Vorräte zu befürchten
ist, die Genehmigungversagtwird oder die überschüssigenMengen an besonderen
Stellen gegenEntgelt abgeliefertwerden.

Hausschlachtungenvon Kälbern bis zu sechsWochen, von Schafen und
Hühnern sind dem Kommunalverbandanzuzeigen. Die Landeszentralbehörden
können auch diese Hausschlachtungenvon der Genehmigungdes Kommunalver=
bandesabhängigmachen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenenHaushalt sowie die Abgabe
an anderesind demKommunalverbandanzuzeigen.

& 9b
Die KommunalverbändehabendieHausschlachtungenzu überwachen.Sie

habenÜberwachungspersonenzu bestellen,die insbesonderedas Schlachtgewicht
genauzu ermittelnund darübereine amtlicheBescheinigungauszustellenhaben.
Die Landeszentralbehördenerlassendie näherenBestimmungen)sie haben fest=
zusetzen,welcheTeile der Tiere beim Ausschlachtenvor der Ermittlung des
Schlachtgewichtszu treunen sind, und über die Art der Gewichtsermittlung
Grundsätzeaufzustellen.

10
Den Selbstversorgernist das aus derHausschlachtungoderdurchAusübung

der Jagd gewonneneFleischnach Maßgabe der Vorschriften im & 10a zumVer=
brauch im eigenenHaushalt zu belassen.

Hierbei gelten als zum Haushalt gehörig auch die Wirtschaftsangehörigen
einschließlichdesGesindessowie fernerNaturalberechtigte,insbesondereAltenteiler
undArbeiter, soweitsie kraft ihrer Berechtigungoderals LohnFleischzu bean=
spruchenhaben.

10
Der Selbstversorgerhat anzugeben,innerhalb welcherZeit er die Fleisch=

vorräteverwendenwill. Für dieseZeit erhält er für sichund dievon ihmver=
köstigtenPersonen nur so viele Fleischkarken,als ihm nachAbzug derVorräte
nochzustehen. » . ...

WildbretundHühnerwerdenmit dernach&6 vomKriegsernährungsamte
für die ReichsfleischkartefestgesetztenHöchstmengeangerechnet.Bei der Anrechnung
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von Schlachtviehfleischist eine Wochenmengezugrunde zu legen, die um zwei
Drittel höher ist, als die nach §#6festgesetzte;beim erstenSchwein, das inner=
halb des vom 1. Oktoberab laufendenJahres geschlachtetwird, ist die nach
#6 festgesetzteWochenmengezu verdoppeln.

FleischzurSelbstversorgungdarf ausHausschlachtungen,die zwischendem
1. Septemberund 31. Dezembererfolgen,höchstensfür die Dauer einesJahres,
aus Hausschlachtungenin der übrigenZeit höchstensfür dieZeit bis zumSchlusse
des Kalenderjahrsbelassenwerden.

810b « ,
Fleisch und Fleischwaren,die aus derHausschlachtunggewonnenund dem

Selbstversorger zur Selbstversorgungüberlassensind, dürfen gegenEntgelt nur
an den Kommunalverbandoder mit dessenGenehmigungabgegebenwerden.

Die LandeszentralbehördenkönnenweitergehendeEinschränkungenanordnen.
2. Im 8 14 werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
a) In Nr. 1 wird an Stelle von: »8 10«4gesetzt:»8 10b Abs.1 oder
den nachS 10b Abs. 2 erlassenenBestimmungen«;

b) in Nr. 2 wird hinter denWorten: "985 Abs.2x eingefügt:?&#9Abs. 3%
c) in Nr. 3 wird die Zahl 9durch =Ha ersetzt; «
d)inNr.5wirdaiiStelledersahlploegesetzt:»9b,«.

Artikel 2

DieseVerordnungtritt mit dem15.Mai 1917 in Kraft.
Berlin, den2. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5834) BekanntmachungüberdiePreisefür Saatgut vonLupinen. Vom30.April 1917.

n Abänderungder Bekanntmachungvom 16. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 53) wird der Preis, der beimVerkaufevon Saatgut nichtüberschrittenwerden
darf, für ausdauerndeLupinen (Lupinus poliphyllus oder perennis) auf
180 Mark für den Doppelzentnerfestgesetzt.

DieseBestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin,den30.April1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Den Bezug des Neichs=Gesenzblattsveruntteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 87
Inhalt: Bekanntmachung über die—* von Gemüseund Gemüseerzeugnissen.S. 391. — Be=

kanntmachung über denSchutzder im vaterländischenHilfsdiensttätigenPersonen. S. 293.—
Bekanntmachung üöberdie beiBehördenoderin kriegswirtschaftlichenOrgantsationenbeschäftigten
Personen. S. 393.— Bekanntmachung zur Ergänzungder BekanntmachungüberdenVerkehr
mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffenvom
15.Februar 1917. S. 395. — Bekanntmachung, betreffend Abrechnungsstelleim Scheck.
verkehre.S. 396. —Anordnung überdas Schiedsgerichtfür Rohtabakandererals inländischer
Herkunft. S. u08.

(Nr. 5835) Bekanntmachungüber die Durchfuhr von Gemüseund Gemüseerzeugnissen.
Vom 2. Mai 1917.

A- Grund des&1 der VerordnungdesBundesratsüberKriegsmaßnahmen
zur SicherungderVolksernährungvom 22. Mai 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 401)
wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Die Durchfuhr von Gemüsejeder Art in frischem,konserviertenoder

präserviertenZustandüber die GrenzendesDeutschenReichsist verboten.
Die Julassungvon Ausnahmenvon demVerbotedesAbs.1 bleibtvor=

behalten.
Artikel H.

DieseBestimmungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin,den2.Mai1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

Neichs-Geseibl1917. o3
Ausgegebenzu Berlin den4. Mal 1917.
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Gr. 5836) Bekanntmachungüber den Schutz der im vaterlaͤndischenHilfsdienst tätigen
Personen. Vom 3. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §93 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

#1
Die VerordnungzumSchutzevon AngehörigenimmobilerTruppenteile

vom 20. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 47) sowiedie Verordnungüber die
Bewilligung von Jahlungsfristen an Kriegsteilnehmervom 8. Juni 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 452) findenentsprechendeAnwendungauf diezufolgeeinerbesonderen
schriftlichenAufforderungoder zufolgeÜberweisunggemäß&7 Abs.2 Satz 2,
Abs.3 desGesetzesüberdenvaterländischenHilfsdienstvom 5. Dezember1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1333) im Hilfsdienst verwendetenPersonen.

2
Den im 9§2Abs.1 Nr. 2 desGesetzes,betreffenddenSchutzder infolge

desKriegesan WahrnehmungihrerRechtebehindertenPersonen,vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 328) bezeichnetenPersonen stehendie Personen gleich,
die sich in Ausübung des vaterländischenHilfsdienstes im Ausland auphalten

3
Die Verordnungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den 3. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
# Dr.Helfferich
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(Nr. 5837) Bekanntmachungüber die bei Behördenoder in kriegswirtschaftlichenOrgani=
sationenbeschäftigtenPersonen. Vom 3. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Wer, ohneBeamterzu sein,bei Behördenoder in kriegswirtschaftlichen

Organisationenbeschäftigtist, kannauf die gewissenhafteErfüllung seinerOb=
liegenheitendurchHandschlagverpflichtetwerden.

Bei Behördenbestimmtdie vorgesetzteZentralbehörde,bei Zentralbehörden
der Vorstand, welchevon den bei ihr beschäftigtenPersonenzu verpflichtensind,
wer die Verpflichtungvorzunehmenhat und in welcherForm die Verpflichtung
erfolgensoll. Die gleichenBestimmungentrifft bei kriegswirtschaftlichenOrgani=
sationendie Jentralbehörde,der die Aufsicht über dieOrganisation zusteht. Bei
derVerpflichtungsollendie zu verpflichtendenPersonenauf die Bestimmungen
dieserVerordnunghingewiesenwerden.

Über die Verpflichtungwird ein Protokoll aufgenommen,das der Ver=
pflichtetemitunterzeichnet. ·

82

Wer gemäß&1 verpflichtetwordenist, wird mit Gefängnisbis zu einem
Jahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einerdieserStrafen
bestraft,wenner für einezu seinenObliegenheitengehörendeHandlungGeschenke
oder andereVorteile annimmt, fordert oder sich versprechenläßt.

83
Wer gemäß§ 1 verpflichtetwordenist, wirdmit Gefängnisundmit Geld=

strafe bis zu fünfzigtausendMark, bei milderndenUmständenmit Gefängnis bis
zu drei Jahren und mit Geldstrafe bis zu zwanzigtausendMark oder mit einer
dieserStrafen bestraft,wenner für eineHandlung,die eineVerletzungder ihm
übertragenenObliegenheitenenthält, Geschenkeoder andereVorteile annimmt,
fordertodersichversprechenläßt.

84
Wer einer gemäß§&1 verpflichtetenPerson für eine Handlung, die eine

Verletzungder ihr übertragenenObliegenheitenenthält,Geschenkeoder andere
Vorteileanbietet,versprichtodergewährt,wird mit Gefängnisbis zudreiJahren
ked,mit Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark odermit einerdieserStrafen
estraft. -

93°
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85
In den Fällen der 2 bis 4 ist das Empfangeneoder dessenWert im

urteil für demStaate verfallenzu erklären.
In den Fällen der / 3 und 4 kann nebenGefängnisauf Verlust der

bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

(6
Wer gemäß§ 1 verpflichtetwordenist, wird, soweitnicht nachanderen

Bestimmungeneine schwerereStrafe verwirktist, mit Gefängnisbis zu einem
Jahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einerdieserStrafen
bestraft,wenn er die infolgeseinerTätigkeiterlangtenKenntnisseüberEinrich=
tungenoderMaßnahmender Behördeoderder Organisationdazumißbraucht,
sich oder einemandereneinenVermögensvorteilzu verschaffenodereinemanderen
Schadenzuzufügen.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigtsind die im
&1 Abs.2 Satz1 und 2 bezeichnetenStellen.

87
Wer gemäß§&1 erpflichtet worden ist, wird mit Geldstrafebis zu drei=

tausendMark odermit Gefängnisbis zu dreiMonatenbestraft,wennerGeschäfts=
oder BetriebsgeheimnisseeinesDritten, die infolge seinerTätigkeit zu seiner
Kenntnisgelangtsind)unbefugtoffenbart.

Handelt er in der Absicht, den Inhaber des Geschäfts oder Betriebs zu
schädigenoder sich oder einemandereneinenVermögensvorteilzu verschaffen,
oder verwerteter in gleicherAbsichtein Geheimnisder im Abs. 1 bezeichneten
Art, so wird er mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu
zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein; die Jurücknahmedes Antrags
ist zulässig.

Nebender Strafe kannauf VerlangendesVerletztenauf einean ihn zu
erlegendeBuße bis zum Betrage von zehntausendMark erkanntwerden. Eine
erkannte Buße schließt die Geltendmachungeines weiteren Entschädigungsan=
spruchsaus.

88
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den3. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr.5838) Bekanntmachungzur Ergänzung der Bekanntmachungüber den Verkehr mit
Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderenfett.
haltigenStoffen vom 15.Februar 1917 (eichs-Gesetzbl.S. 137). Vom
3. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel I
Die Bekanntmachungüber den Verkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,

insbesondereKnochenfetten,undanderenfetthaltigenStoffenvom15.Februar1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 137) wird wie folgt ergänzt:

1. Nach & 3 wird folgender& Za eingefügt:

. sZir
Gastwirtschaften,Speiseanstalten,Schlachthöfe,Darmschleimereien,

Metzgereien,Wurstfabriken,Konservenfabriken,Krankenhäuser,Lazarette
und ähnlicheBetriebe,bei deneneine größereFettausbeuteaus Ab⸗
wässernzu erwartensteht,sind verpflichtet,auf Anordnung derzustän=
digenBehördezur Rückgewinnungder in denAbwässernenthaltenen
Fette entwederFettabscheiderauf ihre Kosten aufzustellenoder deren
Aufstellungdurchdie von der BehördebeauftragtenStellen unter den
von der BehördenäherfestgestelltenBedingungenzu gestatten.

Die Bestimmungenfindenauf AnstaltenundBetriebederHeeres=
verwaltungenkeineAnwendung.

2. Im #5 Abs.1 Zeile2 wird hinter „§.1“¼eingefügt:„§ 3a Abs. 1.
3. Im 6#6Zeile 2 werdendieWorte: „des § 2, §&5 Abs.1 Satz 1¼crsetzt

durchdie Worte: „der § 2, 3a, 5 Abs.1 Satz 17.

Artikel I
Die Verokdnungtritt am 15.Mai 1917 in Kraft.
Berlin, den3.Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5839) Bekanntmachung,betreffendAbrechnungsstelleim Scheckverkehre.Vom2.Mai 1917.

A Grund des & 12 Abs. 2 des Scheckgesetzesvom 11. März 1908 (Reichs=
Gesetzbl.S. 71) hat der Bundesrat beschlossen:

Die Abrechnungsstellebei der Reichsbankin Danzig ist Abrechnungsstelle
im Sinne des Scheckgesetzes.

Berlin, den2. Mai 1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

Dr. Richter

(Nr. 5840) AnordnungüberdasSchiedsgerichtfürNohtabakandererals inländischerHerkunft
Vom 3. Mai 1917.

Ar Grund des § 13 der Verordnung des Bundesrats über Rohtabak vom
10.Oklober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1145) wird bestimmt:

1
Die durch9§&5 und 9 der Verordnung vom 10. Oktober1916 überNoh=

tabak(Reichs=Gesetzbl.S. 1145) einemSchiedsgerichtübertragenenEntscheidungen
erfolgen,soweitRohtabakandererals inländischerHerkunftin Betrachtkommt,
durcheinebesondere.AbteilungdesReichsschiedsgerichtsfür Krikgswirtschaft.

82
Das Schiedsgerichtentscheidetin derBesetzungvon einemVorsitzendenund

vier Beisitzern, von denen je zwei dem Tabakhandelund der Tabakfabrikation
angehörensollen. Vorsitzenderist der Vorsitzendedes Reichsschiedsgerichtsfur
KriegswirtschaftoderseinVertreter. Der Reichskanzlerernenntdie erforderliche
Zahl von Beisitzern. Zu den einzelnenSitzungen werden diesevon demVor=
sitendenberufen.
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(3
Auf das Verfahrenfindetdie AnordnungdesReichskanzlersfür dasVer=

fahren vor demReichsschiedsgerichtefür Kriegsbedarfvom 22. Juli 1915 (Reichs=
Gesetzbl.S. 469) mit Ausnahmeder9§91, 2, 18, 19 und derBestimmungenin
den§#5, 6, 9 und 11 über die BeteiligungderMilitär- und Marinebehörden
Anwendung.

*4
Die Anordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den3. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattevermittelesnur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Neichs Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 88
Schsit Bekanntmachung zur Ergänzung derAusführungsbestimmungenzur Verordnung über denVerkehr

mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln vom 21. Juli 1916. S. 399. —
Bekanntmachung, befreffenddie dem Internationalen Übereinkommenüber den Eisenbahnfracht.
verkehrbeigefügteListe. S. 400.

#

ar. 5841) Bekanntmachungzur Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
über den Verkehr mit Eo= Seifenpulver und anderen fetthaltigenWasch=

A mitteln vom 21. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 766). Vom 5. Mai 1917.

f Grund des § 1 der Bekanntmachungüber denVerkehrmit Seife, Seifen=
pulver und anderen fetthaltigenWaschmittelnvom 18. April 1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 307) wird folgendesbestimmt:

Artikel I
Die Ausführungsbestimmungenzur VerordnungüberdenVerkehrmit Seife,

Seifenpulver und anderenfetthaltigenWaschmittelnvom 21. Juli 1916 Reichs=
Gesetzbl.S. 766) werdenwie folgt ergänzt:

1. Im & 3 Abs.1 wird folgendeNummerIV eingefügt:
IV. für Arbeiter, beideneninfolgederEinwirkungvon Schmieröl=

ersatzErkrankungenderHaut eintreten,jebis zu zweiJusatzseifenkartenfür
denBezugvonK. A.=Seife,sofernnichtdieArbeiterBetriebenangehören,
denenderKriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle undFettenach
nähererWeisungdes ReichskanzlersWaschmittelbesonderszuteilt,

2. Hinter § 6 wird folgender§ 6a eingefügt:

6a
Bei Abgabean den Verbraucherdürfen die Preise
1. bei Kernseifeund sonstigerSeife in schnittfesterForm, mit
Ausnahme von Feinseife, mit einemGehalt an Fettsäure von
a) 58 undmehrvomHundert80 Mark für 1Kilogramm,
b) 50 bis 57 » » 7,20 » 1 "
C) 40 *! 49 v y G,oo ? y 1 y

d) 30 » 39 » 4,70 » »1 "
e) 20 " 29 3,35 » 21
1 unter 20 „ y 1,30 ? 5* 1 y

Reichs-Gesetzbl.1917. 94

Ausgegebenzu Berlin den7. Mai 1917.
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2. bei Feinseife,mit Ausnahmevon K. A.-Seife, einschließlich
Packung12 Mark für 1 Kilogramm,

3. bei Schmierseifemit einemGehaltan Fettsäurevon
a) 38 undmehrvomHundert5/20Mark für 1 Kilogramm,
b) 30 bis 37 „ 4/66 = „ I „
#c) 20 29 : 3)25 21 ⸗
ch 10 * 19 v 7! 1,60 v .» 1 *

e) unter 10 » 7 0 . 1 »
nicht übersteigen. Geringere Mengen sind entsprechenddem Mindergewichte
geringerzu berechnen.

Die vorstehendfestgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne desGesetzes,
betreffendHöchstpreisevom4. August1914 in derFassungvom 17.Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516), in Verbindungmit denBekanntmachungenvom 21. Ja=
nuar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und vom 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

Artikel I 6
Die Bestimmungentretenmit dem 10 Mai 1917 in Kreaft.
Berlin, den 5.Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5842) Bekanntmachung,betreffenddie demInternationalenÜbereinkommenüber den
D EisenbahnfrachtverkehrbeigefügteListe. Vom 3.Mai 1817.

ie ListederEisenbahnstrecken,auf diedas InternationaleÜbereinkommenüber
den EisenbahnfrachtverkehrAnwendungfindet — Ausgabevom 1. Januar 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 21ff.) —, ist wie folgt geändertworden:

I. Im AbschnittSchweiz (Reichs=Gejetzbl.1914 S. 38) ist:
a) unterA. II. mir Gültigkeitvom13. Mai 1916 der„Sernftalbahn“

die Solothurn-Bern Bahn und
b)unterA. I.mitGültigkeitvom22.Januar 1917hinterder„Traverstalbahn“

die Wohlen-MeisterschwandenBahn
nachgetragen.

II. Im AbschnittSchweden (Reichs=Gesetzbl.1915S. 296) wurdenunter
I. — Normalspurbahnen— die Mora-Vänerns Eisenbahnund die
im BetriebederselbenstehendeOstraVärmlandsEisenbahngestrichen
(siesind am 1. Januar 1917 in denBetrieb der schwedischenStaats=
eisenbahnenübergegangen).

Berlin, den3. Mai 1917.
Der Reichskanzler

Im Auftrage:
Wackerzapp

Den Bezug denMeichs=Gesesblattsvermittelnnur die Postanstulten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.



Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 89 J
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Verlängerung der Prioritätsfristen imnden Ve einigtenStaaten

von Amerika. S. 4101.— Bekanntmachung, betreffendden Wegfall von Erleichterungenauf
demGebiekedesPatent- und Warenzeichenrechtsin denVereinigten Staaten von Amerika. S. 401. —
Bekanntmachung, betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 107.

(Nr. 5843) Bekanntmachung,betreffenddie Verlängerungder Prioritätsfristen in den
A Vereinigten Staaten von Amerika. Vom 5. Mai 1917.

uf Grund des§ 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artikel 4 der revidiertenPariser Übereinkunftzum Schutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 272) wird hierdurch bekanntgemacht,
daß in den VereinigtenStaaten von Amerika die Prioritätsfristen, soweit sie
nicht vor dem 1.August1914 abgelaufensindodernachdem31. Dezember1917
ablaufen,zugunstender AngehörigenderjenigenLänder) die den amerikanischen
Staatsangehörigenim wesentlichengleicheVorteile gewähren,mithin auch zu=
gunstender deutschenReichsangehörigen,um neun Monate verlängert sind.
Jedoch tritt die Verlängerungnur ein, wennder Anmelderinfolge des Kriegs=
zustandesaußerstandewar, die Frist einzuhalten,und sie tritt nicht ein, wenn
undsolangezwischendemLande,demderAnmelderangehört,und denVereinigten
Staaten von Amerika der Kriegszustandbesteht.

Berlin, den 5. Mai 1917.
Der Stellvertreterdes Reichskanzlers

Dr. Helfferich

(Nr. 5844) Bekanntmachung,betreffenddenWegfall von Erleichterungenauf dem Gebiete
desPatent=und WarenzeichenrechtsindenVereinigtenStaaten von Amerika.
Vom 6. Mai 1917.

D. Bekanntmachung vom 21. Oktober 1914 Geichs-Gesebl. S. 450) wird,
soweitdanachindenVereinigtenStaaten von AmerikadeutschenReichsangehörigen
Erleichterungenvon gleicherArt gewährt werden,wie die in der Verordnung
des Bundesrats, betreffendvorübergehendeErleichterungenauf dem Gebietedes
Patent=,Gebrauchsmuster=und Warenzeichenrechts,vom 10. September 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 403) vorgesehenen,hierdurchaufgehoben.

Berlin, den6. Mai 1917.
Der Stellvertreterbes Reichskanzlers

Dr.Helfferich
Reichs-=Gesetzbl.1917. 95

Ausgegebenzu Berlin den8. Mai 1917.
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(Nr. 5845) Bekanntmachung,betreffendAnderungder AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 5. Mai 1917.

D. AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:

Nr. la. Sprengstoffe
Eingangsbestimmungen. A. Sprengmittel

1. Gruppe a)
Hinter demmit „Detonit VI“ beginnendenAbsatzwird nachgetragen:

Detonit 14, auch mit angehängtenBuchstaben(Gemengevon Ammoniak=
salpeter,Pflanzenmehlen, höchstens2,5 Prozent Mononitroverbindungen der
aromatischenReihe, höchstens10 Prozent Kalisalpeter und von neutralen,
beständigen,dieGefahr nicht erhöhendenSalzen, auchmit Zusatz von höchstens
4 Prozent gelatiniertemNitroglyzerin).

Nr. le. Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündlicheoder die
VerbrennungunterstützendeGase entwickeln
Abschnitt A. Verpackung. Absatz (2) b)

Hinter denWorten „der Jiffer 3/“ wird ein Kreuz #) und am Fuße der
Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

1) Während des Krieges dürfen mit Natriumsuperoxyd gefüllte Gefäße aus
verzinntemEisenblechbei AufgabealsWagenladung auch in eiserneSchutzkörbeeingesetzt
werden. Sie müssenmit diesenfestverbundensein.

Nr. . SelbstentzündlicheStoffe
Eingangsbestimmungen

Am Ende der Jiffer 9 wird nachgetragen:
Hochofenfilterstaub

Ur. VI. Fäulnisfähige Stoffe
A. Verpackung

Im Absatz(2) a) Ziffer2) wird hinter„Güterwagen“einSternchen)
und am Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:
. *) Während des Krieges dürfen frischeKlauen und Knochenabweichendvon den
Bestimmungenuntera) und 5) unverpacktbefördertwerden,wennsie nachÜbergießenmit
geeignetenDesinfektionsmitteln keinen fauligen Geruch verbreitenund mit Dachpappe voll=
ständig eingedecktsind. Die Pappe muß gegenVerschiebungengesichertsein.

Die Anderungentretensofort in Kraft.
Berlin, den 5. Mai 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
Wackerzapp

Den Bezus des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 90
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendgewerblicheSchutzrechtevon Angehörigen Italiens. S. 403

(Nr. 5846) Bekanntmachung,betreffendgewerblicheSchutzrechtevon Angehörigen Italiens.
Vom 7.Mai 1917.

In Anschluß an die Bekanntmachungvom 9. Jannar 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 29) wird im Wege der Vergeltung auf Grund des &7 Abs. 2 der Verord=
nung des Bundesrats über gewerblicheSchutzrechtefeindlicherStaatsangehöriger
vom 1. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 414) folgendesbestimmt:

Artikel 1

Die Vorschriften des §&1 der Verordnung über gewerblicheSchutzrechte
feindlicherStaatsangehörigervom 1. Juli 1915 werden auf die Angehörigen
Italiens für anwendbarerklärt.

Artikel 2

Diese Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 7. Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzöl.1917. 96
Ausgegebenzu Berlin den10.Mai 1917.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 91
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendJollfreiheit(freiheit for enErdbeerenund Karpfen. S. 105. — —

machung über die gewerblicheVerarbeitung von Reichsmünzenund den Verkehr mit Silber und
Silberwaren S. 406.

. -Nr.5847) Bekanntmachung,betreffendJollfreiheit für Erdbeerenund Karpfen. Vom
10.Mai 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzes,betresfenddieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw., vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Erdbeerender Nummer 47 des Holltarifs und Karpfen der Nummer115

des Zolltarifs bleibenbis auf weiteresbei der Einfuhr zollfrei.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 10. Mai 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Reichs-Gesetzbl.1917. 6 97
Ausgegebenzu Berlin den 11. Mai 1917.
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(Nr. 5848) Bekanntmachungüber die gewerblicheVerarbeitungvon Reichsmünzenund den
Verkehr mit Silber und Silberwaren. Vom 10. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Wer ohneGenehmigungdes ReichskanzlersReichsmünzenbehufs gewerb⸗

licher Verwertung einschmilztoder sonst verarbeitet,wird mit Gefängnis bis
zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzigtausendMark oder mit einer
dieserStrafen bestraft. '

Ebensowird bestraft,wer ohneGenehmigungdes ReichskanzlersGegen= .
stände,die in erkennbarerWeiseunter Verwendungvon Reichsmünzenhergestellt
sind, feilhält, verkauftoder sonstin denVerkehrbringt.

Nebender Strafe kann auf Einziehungder Gegenstände,auf die sichdie
strafbareHandlung bezieht,erkanntwerden,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

82
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Höchstpreisefür Silber oder Silber=

waren festzusetzen.Er kann den Verkehr mit Silber oderSilberwaren regeln,
BestandsaufnahmenanordnenundBestimmungenüberBeschlagnahmenund Ent=
eignungentreffen.

Er kannanordnen,daß Juwiderhandlungenmit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark odermit einerdieserStrafen
bestraftwerdenund daß nebender Strafe auf Einziehungder Gegenstände,auf
die sich die strafbareHandlung bezieht,erkanntwerdenkann, ohneUnterschied,
ob sie demTäter gehörenoder nicht.

83 ·
Die Verordnung tritt am 14. Mai 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmt,wann sie außer Kraft tritt.
Berlin, den 10. Mai 1917.

Der StellvertreierdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Der Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 92
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddasVerbotderVerarbeitungvonTopinambursaufBranntwein.S 407.

Err. 5849) Bikanntmachung,betreffenddas VerbotderVerarbeitungvon Topinambursauf
Branntwein. Vom 12.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81 ·
Die Verarbeitungvon Topinamburs auf Branntwein ist bis auf weiteres

verboten.
Die LandeszentralbehördenkönnenAusnahmenvon diesemVerbotezulassen.

82
Zuwiderhandlungengegendie Vorschrift im 81 werdenmit Gefängnis

bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark odermit einer
dieserStrafen bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehungdes verbots=
widrig hergestelltenBranntweins erkanntwerden,ohneUnterschied,ob er dem
Täter gehörtoder nicht. 5

Die für das Verarbeitenvon Topinamburs auf Branntwein in denBe=
triebsjahren1916/17 und 1917/18 durchdie Bekanntmachungenvom 23. März
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 191) und vom 2. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 209)
vorgesehenensteuerlichenErleichterungenkommenin Wegfall.

(4 .
Diese Verordnung tritt mit dem 18.Mai 1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 12. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Relchs-Gesetzbl.1917. · 98
Ausgegebenzu Berlin, den14.Mai 1917.
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ReichsGesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 93
Juhalt: Bekanntmachung über Aluminium. S. 4099.— Bekanntmachung über den Verkehr*

ESulfat. S. 410. — Bekanntmachung über Schiffsregister und Hilfskriegsschiffe. S. 411. —
Bekanntmachung überdie Beschäftigungvon Strafgefangenenmit Außenarbeit.S. 417.

(Nr. 5850) VekanntmachungüberAluminium. Vom 16.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
stellung von Aluminium, Tonerde (Al#Os) und Tonerdehydrat ist nur mit
GenehmigungdesReichskanzlerszulässig. Das gleichegilt von derUmwandlung
bestehenderAnlagen in Anlagen zur Herstellungvon Aluminium, Tonerdeund
Tonerdehydrat.

Die Genehmigungist für solcheAnlagen nicht erforderlich,mit deren
Errichtung, Erweiterung oder Umwandlung bereits vor Inkrafttreten dieser
Verordnungbegonnenist. Der Eigentümerist jedochverpflichtet,demReichskanzler
von solchenArbeiten bis zum15. Juni 1917 Anzeigezu erstattenund auf Er=
fordern nähereAuskunft zu geben. Der ReichskanzlerkanndieFortsetzungderEr=
richtung,Erweiterungoder Umwandlungder Anlagen verbieten.

82
Der Reichskanzlerkann Bestimmungenüber die Erzeugung,den Vertrieb

und über die Preise undLieferungsbedingungenvonAluminium und den daraus
gefertigtenWaren sowie von Tonerdeund Tonerdehydrattreffen. Er kann
die Einfuhr von Aluminium und den daraus gefertigtenWaren sowie von
Tonerdeund Tonerdehydratregeln.

Er kann bestimmen,daß Juwiderhandlungengegendie gemäß Abs. 1
erlassenenBestimmungenmit Geldstrafebis zu einhunderttausendMark und mit
Gefängnis bis zu sechsMonaten odermit einer dieserStrafen bestraftwerden
sowiedaßneben derStrafe auf EinziehungderWaren erkanntwerdenkann, auf
die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneRücksichtdarauf, ob sie demTäter
gehörenoder nicht.
Neichs-Gesetzbl.1917. 99

Ausgegebenzu Berlin den 18.Mai 1917.
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83
Der Reichskanzlerkann Verträge über die Lieferungvon Aluminium und

den daraus gefertigtenWaren sowievon Tonerdeund Tonerdehydrat,die eine
Lieferungspflichtvon mehr als einemJahre begründen,für aufgelösterklären.
DieseErklärungist insoweitohneWirkung,als der Vertrag durchLieferung
der Ware erfüllt war.

Die Entscheidungdes Reichskanzlers,daß die Voraussetzungendes Abs. 1
gegebensind, ist endgültig.

4
Wer es unternimmt, ohneGenehmigung(§ 1 Abs.1) oder entgegendem

Verbote(&1 Abs.2 Satz3) Aulagen zu errichten,umzuwandelnoderzu erweitern,
wird mit Geldstrafebis zu einhunderttausendMark und mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten odermit einer dieserStrafen bestraft.

Wer die im 8 1 Abs. 2 Satz 2 vorgeschriebeneAnzeige nicht oder nicht
rechtzeitigerstattetoder eine von ihm erforderteAuskunft binnen der gesetzten
Frist nicht erteilt oder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht,
wird mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark und mit Gefängnis bis
zu drei Monaten oder mit einer dieserStrafen bestraft.

5
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den 16. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5851) Bekanntmachungüber den Verkehr mit Sulfat. Vom 16. Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

#1
Der Reichskanzlerist ermächtigt,den Verkehr mit Sulfat (kaljziniertes

und kristallisiertesGlaübersalz) zu regeln. Er kann Vorratserhebungenüber
Sulfat und die zur Herstellungvon Sulfat erforderlichenStoffe anordnen.

Er kannbestimmen,daß Zuwiderhandlungengegendie auf Grund vor=
stehenderErmächtigung erlassenenBestimmungenmit Gefängnis bis zu sechs
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Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark bestraft werdensowie
daß neben der Strafe auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden kann,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht. #12

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den16.Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5852) BekanntmachungüberSchiffsregisterund Hilfskriegsschiffe.Vom 16.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des& 3 desGesetzesüber dieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Wird einKauffahrteischiffin denDienst derKaiserlichenMarine als Hilfs=

kriegsschiffvorübergehendeingestellt,ohnedaßdieMarineverwaltungdas Eigentum
daran erwirbt, so ist die Verwendungals Hilfskriegsschiffim Schiffsregisterzu
vermerken.Endigtdie Verwendung,so ist der Vermerkzu löschen.Die Ein=
tragung sowie die Löschungdes Vermerkeserfolgt auf Ersuchender Marine=
verwaltung. Sie ist baldtunlichstim Schiffszertifikatersichtlichzu machen.

Solange der Vermerkim Schiffsregistereingetragenist, wird ein Auszug
ausdemSchiffszertifikatenichterteilt. FrühererteilteAuszügesindbaldtunlichst
einzuziehenund nachder LöschungdesVermerkesauf Antragzurückzugeben.

à½
Ist vor demInkrafttreten dieserVerordnung ein Kauffahrteischiffwegen

seiner vorübergehendenVerwendung als Hilfskriegsschiff im Schiffsregister
gelöschtworden, so sind auf Antrag der Marineverwaltung alle Eintragungen
wiederherzustellen,die zur Zeit der Löschunghinsichtlichdes Schiffes und der
an ihm begründetenRechtebestanden.Von derEintragung ist demeingetragenen
EigentümerMitteilung zu machen.

Ist der Marineverwaltung bekanntgeworden,daß eine Veränderung in
denfrüher eingetragengewesenenTatsachenoder Rechtsverhältnisseneingetreten
ist, so soll sie hiervon bei Stellung des Antrags der RegisterbehördeMitteilung
machen.Die Registerbehördehat in einemsolchenFalle dieBeteiligten zu hören.
Erachtetsie nachAnhörung der Beteiligten eineVeränderungfür glaubhaft ge=
macht,so kann sie die Wiedereintragungunmittelbar nachMaßgabe der Ver=
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aͤnderungbewirlen.Dies gilt nichtbeiAnderungen,die sichaufPfandrechtean
demSchiffe beziehen;liegt Grund zu derAnnahmevor, daß einesolcheAnderung
eingetretenist, so kann von Amts wegen ein Widersprucheingetragenwerden.

Für dieWiedereintragung,mit EinschlußderErteilung einesneuenSchiffs=
zertifikats,werdenGebührenund Auslagen nicht erhoben.

83
Wird ein Schiff, das vor demInkrafttretendieserVerordnungwegen

seiner vorübergehendenVerwendungals Hilfskriegsschiffim Schiffsregister ge=
löschtwordenist, innerhalbeinerFrist von sechsMonaten nachdemInkrafttreten
dieserVerordnungim Schiffsregisterwieder eingetragenund war zur Zeit der
LöschungeinPfandrechtandem Schiffe oder einWiderspruchgegendieLöschung
einesPfandrechtseingetragen,so gilt in Ansehungder Wirksamkeitdes Pfand=
rechtsoder des Widerspruchsdie Löschungdes Schiffes als nicht erfolgt.

84
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den16.Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5853) Bekanntmachungüberdie Beschaftigungvon Strafgefangenenmit Außenarbeit.
Vom 16 Mai 191

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1 s
Strafgefangene,die zu Arbeiten außerhalb der Strafanstalt angehalten

werdenkönnen,dürfenwährendderDauer des gegenwärtigenKrieges mit solchen
Arbeitenauchdann beschäftigtwerden,wennsiedabeivon anderenfreienArbeitern
nicht getrenntgehaltenwerden.

82
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Sie

findet Anwendungauch auf Personen, die bereits vor ihrem Inkrafttretenver⸗
urteilt sind.

Berlin, den16.Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Der Bezus des Reichs=Gesetzblattsvermittelnnur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichs amt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Rrda

Inhalt: Bekanntmachung über eine Ernteflächenerbrbungim Jahre 1917. S. 413.

(Nr.5854) BekanntmachungübereineErnteflächenerhebungimJahre1917. Vom20.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetes über die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1 «
In derZeit vom 15. bis 25. Juni 1917 werdendurchVefragungder

Betriebsinhaberoder ihrer Stellvertreter festgestellt:
Die Ernteflächenbeim feldmäßigenAnbau von
1. Weizen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

Spelz — Dinkel, Fesen— sowie Emer und Einkorn (Winter=und
Sommerfrucht),

3. Roggen
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

4. Gerste
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht)

5. Hafer,
6. Gemengeaus den Getreidearten1 bis 5,
7. Buchweizen,
8. Hirse,

Reichs⸗Gesebbl.1917. 100
Ausgegebenzu Berlin den21.Mai 1917.

#
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Hülsenfruͤchten
a) ErbsenundPeluschken ·
b) Eßbohnen(Stangen⸗,Buschbohnen) ·
O)LIUsM jur
d) Acker=(Sau=)Bohnen .
e)Wicken "1y Körner=

H) GemengeausHülsenfrüchtenaller Art gewinnung,
untereinanderoder mit Getreide oder
anderenKörnerfrüchten

8) LupinenzumUnterpflügen,zur Grünfutter-oderKörnergewinnung,
h) alle Arten Hülsenfrüchte,außerLupinen,zur Grünfuttergewinnung,
rein oderim Gemenge,auchmit Getreide,

Olfrüchten
a) Raps und Rübsen,
b) Mohn,
I) übrigeOlsaaten(Leindotter,Senf, Sonnenblumenund andere),

Gespinstpflanzen
a) Flachs (Lein),
b) Hanf,

Kartoffeln
a) Fruͤhkartoffeln,
b) Spätkartoffeln,
RübenundWurzelfrüchten
a) Juckerrüben,

b) Runkelrüben,
c) Kohlrüben(Steckrüben,Bodenkohlrabi,Wruken,Dotschen),
d) Mairüben,Wasserrüben,Herbstrüben,Stoppelrüben(Turnips)
e) Möhren (Karotten),

Gemüsezur menschlichenNahrung
a) Weißkohl,
b) alle sonstigenKohlarten,
J%)alle sonstigenGemüsearten,

Futterpflanzenzur Grünfutter- und Heugewinnung
a) Klee aller Art, auchmit BeimischungvonGräsern,

b) Luzerne,
) alle sonstigenFutterpflanzenEerradella als Hauptfncht,

Esparsette,Mais u. a.), auchin Mischung

Co gle
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82

Die Erhebung erfolgt gemeindeweise.Die Ausführung derErhebung
liegt den Gemeindebehördenoder denzu diesemZweckeernanntenSachverstaͤndigen
oder Vertrauensleutenob.

83
Die Erbebung erfolgt grundsätzlichdurch Ortslisten (Muster1). Die

Landeszentralbehördenkönnenbestimmen,inwieweit neben oder an Stelle von
Ortslisten Fragebogenzu verwendensind.

4
Die Landeszentralbehördensindberechtigt,dieErhebungauf andereFrichte

zu erstreckenund sonstigeAnderungenderFassungderOrtslistevorzunehmen,ins=
besonderestatt Hektar ein anderesFlächenmaßvorzuschreiben.

85
Die HerstellungundVersendungderDrucksachenerfolgt durch!die Landes=

zentralbehörden.
86

Die zuständigeBehördeoder dievon ihr beauftragtenPersonensindbefugt,
zur Ermittlung richtigerAngabenüber die Ernteflächendie Grundstückeder zur
AngabeVerpflichtetenzu betretenund Messungenvorzunehmen,auch hinsichtlich
der Größe der landwirtschaftlichenGüter oder einzelnerGrundstückeAuskunft von
denGerichts- oder Steuerbehördeneinzuholen. .

87
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.
Dem KaiserlichenStatistischenAmte sinddie Ausführungsbestimmungen

bis zum 10. Juni 1917 einzusenden.

(8
Die Landeszentralbehördenhaben eine nach Bezirken der unteren Ver=

waltungsbehördengegliederteJusammenstellungüber die ErgebnissederErhebung
(Muster2 demKaiserlichenStatistischenAmtebis zum20. Juli 1917 einzusenden.

Die Reichskartoffelstellewird ermächtigt,einebesondereErhebungüber die
Ernteflächenbeim feldmäßigenAnbau von Frühkartoffelnvorzunchmen.Sie er=
läßt die näherenBestimmungen. Die Vorschrift im §&6 findet entsprechende
Anwendung.

100“
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#10

BetriebsinhaberoderStellvertretervon Betriebsinhabern,die vorsätzlich
die Angaben,zu denensie auf Grund dieserVerordnungund der zu ihrer Aus=
führung ergehendenBestimmungenverpflichtetsind, nicht oder wissentlichum=
richtig oderunvollständigmachen,werdenmit Gefängnis bis zu sechsMonaten
odermit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraft.

Betriebsinhaberoder Stellvertreter von Betriebsinhabern,die fahrlässigdie
Angaben, zu denensie auf Grund dieserVerordnung und derzu ihrer Aus=
führung ergehendenBestimmungenverpflichtetsind, nicht oder unrichtig oder
unvollständigmachen,werdenmit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

11
Die durchBundesratsbeschlußvom 1. Mai 1911 vorgeschriebeneAnbau=

erhebungkommtfür das laufendeJahr in Wegfall.

12
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 20. Mai 1917.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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Ernteflächenerhebung15.bis25.Juni 1917
□u□— Verwaltungsbezirk:
Bezirk der unterenVerwaltungsbehörde: --

(Kreis,Szrusam,Amtshmmtwamnschoftusw.),
Gemeinde:
Gutsbezirk:

Ortsliste
Nach der Erhebung über die landwirtschaftlicheBodenbenutzungim Jahre 1913

waren im Gemeinde=(Guts=)Bezirk insgesamt als Ackerland ermittelt: Hektar.
Nach AbschlußderOrts.Die Summeder bestelltenErnteflächen(Spalte 40) dieserOrtsliste

liste vom Gemeinde.(Guts.) betraͤgt... ... ....................».-.........»....... Hektar
Vorstand einzutragen! Vgl. Jdie SummedernichtbestelltenAckerflächen(Spalte41) .
hierzuPunkt1derAnleitung!I Mithin gegenwärtigeGesamt=Ackerflächhe — Heklar.

Daß sämtlichezurAngabeverpflichtetenBetriebsinhaberihreAngabengemachthaben,bescheinigt
(Ort)y)...((T4 den . .. .Juni 1917.

Der Gemeinde· (Ents·) Vorstand⸗

Anleitung für denGemeinde=(Guts=)Vorstandzur Ausfüllung derOrtsliste
1. Auf Grund derBundesratsverordnungvom20.Mai 1917 (Neichs-Gesetzbl.S. 413) sollendieErnteflächendermustehendaufgefährten
Fruchtarten und Fnttergewächseund derWiesen durchBefragen derBetriebsinhaber oder derenStellvertreter festgestelltwerden.

2. Die Aufnahme erstrecktsich nur auf den seldmäßigen Anbau. Kartoffeln, Gemüse und andere Gewächse,die nur
gartenmäßig, d. h. in Hausgärten,Schrebergärtenusw.,angebautsind,bleibenaußerBetracht.

3. Die Ausführung der Erhebung liegt denGemeindebehördenob, die im Bedarfsfall für diesen ZweckSachverständigeoder
Vertrauensleutehinzuziehenkönnen.

4. Anzeigepflichtig ist derjenige, der die Bodenslächebewirtschaftetoder sein Stellvertreter. Demmachsind die auf gepachteten
Grundstücken,auf Dienstland oder dergleichenangebautenFlächen nicht vom Eigentümer, sondernvom Pächter oder Nutzungs=
berechtigtenanzugeben.

5. Die Angabe der Ernteflächenhat durch den Betriebsinhaber oder seinenStellvertreter zur Ortsliste derjenigenGemeindezu
ersolgen, von der aus die Bewirtschaftung vorgenommen wird.

6. Es sind die gesamtenvom Betriebsinhaber bewirtschaftetenFlächen anzugeben,ohne Rücksichtdarauf, ob es sichum eigenes
Land oder um Pachtland, Dienstland oder dergleichenhandelt, und gleichviel, ob die Flächen innerhalb oder außerhalb des
Gemeindebezirkesliegen.
Die Erhebung erfelgt in der Jeit vom 15. bis 25. Juni 1917.
. Die Ernteslächensindin demimKopfe der Ortsliste bezrichnetenFlächenmaßanzugeben.AndereFlächenangabensind nichtzulässig.
. Bei den Eintragungen ist darauf zu achten, daß die Summe der Eintragungen in den Spalten 3 bis 39 sichdecktmit derSa

oder dessenStellvertreter in der letztenSpalte der Ortsliste durchUnterschriftzu bescheinigen.
10. Die Ortsliste ist aufzurechnen,abzuschließenund mit der Bescheinigung des Gemeinde.(Guts.) Vorstandes zu verfehen, daß

sämtlichezur Angabe verpflichtetenBetriebsinhaber ihre Angaben gemachthaben. Die abgeschlosseneund bescheinigteOrtsliste
ist spätestensbis zum 2. Juli 1917 an die zuständigeBehörde abzuliefern.

11. Ergibt sichbeim Abschluß der Ortslisle, daß die durch dieseErhebung ermittelteGesamt.Akerfäche von der durch die landwirt.
schaftlicheBorenbenutzungim Jahre 19#I#sfestgestelltenGesamt-Acerstächeum mehr als 10 vom Hundert abweicht,so find die
Gründe für die Abweichung belonders anzugeben, z. B. infelge starker Bebauung, Gründung groͤßerer Fabriken oder sonstiger
gewerblicherUnternehmungenvon erheblichemFlächenumfangoderdergleichen; ferner könnengrößereAbweichungendadurch
vorkommen,daß im GemeindebezerkebelegeneAckerflächenvon einem in einer anderenGemeindewohnendenBetriebsinhaber
bewirtschaftet werden und daher in der Ortsliste der anderen Gemeinde nochgewiesen sind, oder umgekehrt.

12. Die zuständigeBehörde eder de von ihr beauftragtenPersonen #indlefugt, zur Ermittlung richtirzerAngaben die Grundslücke
der zur Angabe Verpflichteten zu betretenund Messungen vorzunehmen,auch hinsichtlichder Größe der landwirtschaftlichen
Güter oder einzelnerGrundstückeAuskunft von den Gerichts- oder Siteuerbehördeneinzuholen.

13. Betriebsinhaber oder Siellvertreter von Vetriebsinhabern, die vorsätzlich die Angaben, zu denen sie verpflichtet sind, nicht oder
wsssentlichunrichtig oder unvollständig machen,werden mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrase bis zu
zehntausendMark bestraft.— Betrielsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die fahrlässig die Angaben, zu denen
sie verpflichtetsind, nicht oder unrichtig oder unvollständigmachen,werdenmit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.
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420[Fortsetzung]

Bestellte Ernteflächen Summe der außerdemzum Betriebe
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Muster2

Ernteflächenerhebung15.bis 25. Juni 1917

Staat: Verwaltungsbezirk⸗

Zusammenstellung
uüberdieErgebnissederErnteflächenerhebung

nach Bezirken

der unterenVerwaltungsbehörden

Näichs=Hesenbl.1917. « 101

Cogle
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Gesamt- bis25.Juni 1917erminelte 1. 2.
—
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 95
Inhalt: Bekonntmachung zur Sicherung des Heeresbedarfsan Hafer. S. 425.

(Nr. 5855) BekanntmachungzurSicherungdesHeeresbedarfsanHafer. Vom 19.Mai 1917.

A Grund des & 1 der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung
der Volksernährungvom22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

81
Die Heeresverwaltungist ermächtigt,Erzeugern,die nach Bescheinigung

des Kommunalverbandesihrer Verpflichtungzur Ablieferung von Hafer nach=
gekommensind und nochfreiwillig Hafer aus den ihnen belassenenMengen an
die Heeresverwaltungabliefern,für den freiwillig abgeliefertenHafer nebendem
Höchstpreiseine besondereVergütung von einhundertMark für die Tonne
zu zahlen.

Dies gilt nur für Hafer, der bis zum 15. Juli 1917 einschließlichab=
geliefertwird.

Über alle Streitigkeiten wegen der Jahlung der besonderenVergütung
entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig. Als höhereVerwaltungs=
behördegilt die auf Grund des & 24 der Verordnungüber Hafer aus der
Ernte 1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 811) bestimmte Behäörde.

82
Diese Verordnungtritt mit dem20. Mai 1917 in Kraft.
Von diesemTage ab erlischtdie Gültigkeit der Erlaubnisscheinezum frei=

händigenAnkauf des Haferbedarfs der Nährmittelfabrikensowie der im 817
Abs. 3 der Verordnungüber Hafer aus der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 811) genanntenHafermengen.

Berlin, den 19. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetbl. 1917. »

Ausgegebenzu Berlin den 19.Mai 1917.
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Reichs Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Bekanntmachung überAmmoniakdünger.S. 437 — Bekanntmachung, betreffenddie Ver=
längerungderPrioritätsfristenimDänemark.S. 428.

V

(Nr. 5856) BekanntmachungüberAmmoniakdünger.Vom 18.Mai 1917.

A- Grund des & 2 Abs.2 Satz 2 der BekanntmachungüberStickstoff vom
18.Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 59) wird bestimmt:

1
Zur ÜberwochungbesVerkehrsmitAmmoniakdüngerwirdeineÜberwachungs.

stellefür Ammoniakdüngergebildet. Die Überwachungsstellebestehtaus dem
Versitzenden,einemStellvertreterdesVorsitzendenundeinemVerwaltungsausschusse.
Sie unterstehtderAufsichtdesKriegsernährungsamts.

Der Präsident desKriegsernährungsamtsernenntdie Mitglieder und be=
stimmt das Nähere über die Leitung und ZusammensetzungderStelle und über
denGeschäftsgang.

82
Wer Ammoniakdüngerherstellt, bedarf vom 1. Juli 1917 ab zu dessen

AbsatzderGenehmigungderÜberwachungsstelle.
Die Überwachungsstellekann weitereBestimmungenüber den Absatzvon

Ammoniakdüngererlassen.

83
ZuwiderhandlungengegendieVorschrift im §2 Abs.1 oder die auf Grund

des & 2 Abs. 2 erlassenenBestimmungenwerdennach§ 3 Nr. 1 der Bekannt=
machungüber Stickstoff vom 18. Januar 1917 Geichs=Gesetzbl.S. 59) mit
Gefängnis bis zu einemJahre und mitit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder
mit einerdieserStrafenbestraft. „ »
NeichsGesetbl.1917. I 1003

Ausgegebenzu Berlin den23.Mai 1917.
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Nebender Strafe könnendie Gegenstände,auf die sichdie strafbare
Handlung bezieht,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehören
odernicht.

4
Diese Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 18. Mai 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

(Nr. 5857) Bekanntmachung,betreffenddieVerlängerung derPrioritätsfristen in Dänemark.
Vom 22.Mal 1917.

Ar= Grund des §1 Abs.2 der Verordnung des Bundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artikel 4 der revidiertenPariser ÜbereinkunftzumSchutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (eichs=Gesetzbl.S. 272) und im Anschlußan die Bekannt=
machungvom 22. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1430) wird hierdurch
bekanntgemacht,daß in Dänemark die Prioritätsfristen zugunstender deutschen
Reichsangehörigenweiter bis zum 1. Januar 1918 verlängertsind.

Berlin, den 22. Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezugdesMeichs=Gesecblaltsvermittelnur bieMoftanfealten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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ReichsGe etzblatt
Jahrgangiorr

! Nr. 9797
Inhaltn Bekannutmachu ng, S Erleichterungenauf demGebietedes Gebrauchsmuster⸗und

Warenzeichenrechts,S. 420. —Betanntmachn ng, betreffenddie a.niasin ausländischerWert⸗
papiere an das Reich, S. 42

(Nr. 5858) Bekanntmachung, betreffendErleichterungen auf dem Gebiete des Patent.,
Gebrauchsmuster=undWarenzeichenrechts.Vom 21.Mai 1917.

A% Grund des §&3 derVerordnungdesBundesrats, betreffendvorübergehende
Erleichterungenauf demGebietedesPatent=,Gebrauchsmuster=undWarenzeichen=
rechtsvom 10. September1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 403) wird hierdurchbekannt
gemacht,daß in Bulgarien deutschenReichsangehörigengleichartigeErleichterungen
gewährtwerden.

Berlin, den21.Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5859) Bekanntmachung, betreffenddie ÜberlasssungjmusländischerWertpapiere an das
Reich. Vom 22. Mai 1917.

Ar# Grund derVerordnungüber ausländischeWertpapierevom22. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 260) wird hiermit angcordnet:

1. Die nachstehendaufgeführtenschwedischen,dänischenund schweizerischen
Wertpapieresind dem Recichzu überlassen,sofern sie am 31. Mai 1917 im
Eigentumevon deutschen,im Inland ansässigenPersonenoder von Firmen stehen,
die ihren Sitz in Deutschlandhaben. Von der Anordnung werdenbetroffen:

A. Schwedische Wertpapiere: Staatsanleihen, Kommunalanleihen,
Pfandbriefeder schwedischenReichshypothekenbank,derHypothekenkasse
der Städte Schwedensund der Stadthypothekenkassedes Königreichs
SchwedensowiesonstigefestverzinslicheWertpapiere.

Reichs.Gesetbl.1917. 104
Ausgegebenzu Berlin den24.Mai 1917.
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B. Dänische Wertpapiere: Staatsanleihen,Stadt- und Kommunal⸗
anleihen, Eisenbahnobligationen,Pfandbriefe von Hypothekenbanken,
Kreditkassen,Kreditvereinenusw., Obligationenvon Schiffahrtsgesell=
schaften,Bankenund sonstigefestverzinslicheWertpapieresowieAktien
der folgendenGesellschaften:VereinigteDampfschiffahrtsgesellschaft
Kopenhagen,KopenhagenerNationalbank, KopenhagenerPrivatbank,
Laane og Diskontobank, Dänische Landmandsbank,Ostseeländische
Eisenbahn,Grande Compagnicdes Telegraphesdu Nord, Denische
Zuckerfabriken.

C. Schweizerische Wertpapiere: Obligationendes Bundes, der Kan=
tone und Gemeinden,verstaatlichterEisenbahnensowie von Banken
aller Art.

2. JwecksÜberlassungan das Reich sind zunächstdie bezeichnetenWert=
papierebis zum 15. Juni 1917 durchVermittlung einerReichsbankanstaltoder
einer anderen Bank oder eines Bankiers dem Statistischen Bureau des Reichs=
schatzamts,Berlin W, Behrenstraße17, anzuzeigen,soweitsienichtbereitsdaselbst
zur Verfügung des Reichs gestelltsind. Dabei ist anzugeben,wo sichdie Wert=
papiere befinden. Im neutralen Ausland und in den verbündetenLändern
befindlicheWertpapiere unterliegen ebenfalls der Anzeigepflicht. Ferner ist
anzugeben,ob und welchePfandrechteoder sonstigeRechteDDritter an denWert⸗
papierenbestehen.

Zur Anzeigeverpflichtetsind die Eigentümer oder ihre gesetzlichenVer=
treter, Verwalter von Vermögensmassenaller Art 6 Abs. 1 und 2 der Ver=
ordnung vom 22. März 1917), Bevollmächtigteund sonstigeVerfügungs=
berechtigte. #

Juwiderhandlungengegen diese Anordnung werden mit Geldstrafe
bis zu zehntausendMark odermit Gefängnis bis zu sechsMonaten bestraft.

4. Die Bedingungen,unter denendie Überlassungan das Reich zu
erfolgenhat, werdenim Reichsanzeigerbekanntgemacht.

5. Diese Anordnung tritt mit demTage derVerkündung in Kraft.

Berlin, den 22. Mai 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Gezug ves Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt

Nr. 98
Inhalt: rlanntmachung zur Erleichterung der Einzahlung auf Aktien usw. S. 431. — Bekannt=

machung über die Jahlung des Bargebots bei Jwangsversteigerungen. S. 432.

Et. 5860) Bekanntmachungzur Erleichterung der Einzahlung auf Aktien usw. Vom
24.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81 ·
Bei der Errichtung einer Aktiengesellschaftsowie bei der Erhöhungdes

Grundkapitals kanndie Einahlung des auf die Aktien eingeforderten.Betrags
& 195 Abs. 3, § 284 Abs.3 des Handelsgesetzbuchs)auchdurch einen von der
ReichsbankbestätigtenScheckoder durchGutschrift auf ein Konto beiderReichs=
bankoder auf ein Postscheckkontoerfolgen; in einemsolchenFalle ist statt der
Erklärung über die bare Einzahlung die Erklärung abzugeben,daß der Betrag
in der bezeichnetenWeisedurchScheckoder Gutschrift eingezahltist.
« Statt der Erklärung, daß der eingeforderteBetrag im Besitzedes Vor—
standesist, genügtdie Erklärung, daß er in einemvonderReichsbankbestätigten
Scheckoder in einer Gutschrift auf einemKonto bei der Reichsbankoder auf
einemPostscheckkontozur freien Verfügung des Vorstandessteht,die Verfügung
insbesonderenicht durchGegenforderungenbeeinträchtigtist.

82
Die Vorschriftendes §1 findenentsprechendeAnwendungauf Kommandit=

gesellschaftenauf Aktien (§ 320 Abs. 3, 9 323 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs)
sowie auf Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeit(&22 Abs. 2, 9 31 Abs.1
„Meichs-Gesehbl.1917. 105

Ausgegebenzu Berlin den25. Mai 1917.,

Cocgle



Nr. 4 des Gesetzesüber die privaten Versicherungsunternehmungenvom
12.Mai 1901 — Reichs=Gesetzb.S. 139—).

43
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmt,wann sie außer Kraft tritt.
Berlin, den24.Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5861) Bekanntmachungüber die Jahlung des Bargebots bei Jwangsversteigerungen.
Vom 24.Mai 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*1
Einer Hinterlegung im Sinne des §&49 Abs. 3 und des & 65 Abs.1

Satz 4 des Gesetzesüber die Jwangsversteigerungund die Zwangsverwaltung
(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 713) steht die Einzahlung an die Gerichtskasseoder
an eine von der LandeszentralbehördebestimmteKassegleich. Eine Anweisung
auf den eingezahltenBetrag steht einer Anweisungauf den hinterlegtenBetras
X 117 Abs. 3) gleich.

12
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmt,wann sie außer Kraft tritt.
Berlin, den 24. Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezug desRelichs=Gesetztlatts vermitteln nur die Postansealern.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt

Nr. 99
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAufhebungdes§3 der Verordnungüber die Höchstpreisefür

WolleundWollwarenvom22.Dezember1914.S. 11#8.— Verordnung überSaatkartoffeln.S. 434.

(Nr. 5862) Bekanntmachung,betreffendAufhebungdes§ 3 derVerordnungüberdieHöchst=
preisefür Wolle undWollwaren vom22. Dezember1914. Vom 20.Mai 1917.

A Grund des §&6 Satz 2 derVerordnungvom22. Dezember1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 545)wird folgendesbestimmt:

Die Vorschriftendes §&3 der Verordnungüber dieHöchstpreisefür Wolle
und Wollwaren vom 22. Dezember1914 (eichs-Gesetzbl.S. 545) treten mit
dem29.Mai 1917 außerKraft.

Berlin, den 20. Mai 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs=Gesetzbl.1917. « * ’ 106
Ausgegebenzu Berlin den26.Mai 1917.
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(Nr. 5863) Verordnungüber Saatkartoffeln.Vom24.Mai 1917.

A.# Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

81
Die nach6 1 derVerordnungüberSaatkartoffelnvom 16.November1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 1281) zur Vermictlung des Absatzesvon Saatkartoffelnbe=
rufenenStellen dürfenvom26.Mai 1917 ab denAbsatzvonSaatkartoffelnnach
außerhalbihresBezirkesnicht mehr vermitteln.

Nachdem31.Mai 1917 dürfenSaatkartoffelnaus demBezirk einerdieser
Stellen in denBezirk einer anderennichtmehr geliefertwerden.

(2
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den24.Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Meichs=Gesetzblattsvermittelnmurdie Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesehblatt
Nr. 100

Inhalt: Stanntmachuns über Angestelltenversicherungder im vaterländischenHilfsdienst Beschäftigten,
486.

— — —

— —

(Nr. 5864) BekanntmachungüberAngestelltenversicherungder im vaterländischenHilfsdienst
Beschäftigten. Vom 25. Mai 1917.

A- Grund des& 19 derVerordnungüberVersicherungder im vaterländischen
Hilfsdienst Beschäftigtenvom 24. Februar 1917 (eichs=Gesetzbl.S. 171) be=
stimmeich folgendes:

1
Für Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst, die in den von deutschen

Truppen besetztenausländischenGebieten ausgeführt werden, bestimmendie
Generalgouverneureoder der Generalquartiermeisteroder die von ihnen beauf=
tragtenStellen für ihren Geschäftsbereich,wer

1. nach § 2 Abs. 2 des Versicherungsgesetzesfür Angestellteden Wert
der Sachbezügefestzusetzen,

2. nach &54 Abs. 2 des Versicherungsgesetzesfür Angestelltedie Be=
scheinigungenfür Krankheitszeitenauszustellen

hat. Dem Direktorium der Reichsversicherungsanstaltfür Angestelltewird mit=
geteilt,wem die ErledigungdieserAufgabenübertragenist.

. 82
Als Ausgabestellenfür dieAufnahme-undVersicherungskarten(5 194 des

Versicherungsgesetzesfür Angestellte)werdenfür das besetzteGebiet
1. in Belgien die Ausgabestelleder Angestelltenversicherungin Aachen
(NeuesRathaus), .

2.inFrankreichdieAusgabestcllederAugestelltenverstcheruug(l.Polizei-
revier) in Metz,

3. in Rußland die Ausgabestelleder Angestelltenversicherungin Posen
(Sapiehaplatz9 9,

Reichs=Gesetzbl.1917. 6 107

Ausgegebenzu Berlin den29.Mai 1917.
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4. in Rumäniendie Ausgabestelleder Anzeseltenversiherungiin Berlin
Elosterstraße65)

bestimmt.
Anträge auf Ausstellung und Erneuerung von Versicherungskartensind

aus den betreffendenbesetztenGebietenan dieseAusgabestellenunmittelbarzu
richten. Es stehtdenAntragstellernin Zweifelsfällen frei, mit demDirektorium
derReichsversicherungsanstaltfür Angestelltein Berlin=Wilmersdorf(Hohenzollern⸗
damm193/195) ins Benehmenzu treten.

43
Für die Abführung der Beiträge zur Angestelltenversicherungwird, soweit

der übliche Postscheckverkehr(Bekanntmachungdes Direktoriums der Reichs=
versicherungsanstaltfür Angestellte,betreffenddie Beitragsentrichtungfür die
Angestelltenversicherungvom 24. Mai 1912, Amtliche Nachrichtender Reichs=
versicherungsanstaltfür Angestellte1913 S. 46) nicht möglich ist, folgendes
bestimmt:

1. Die Beiträge sind unter der Adresse:Direktorium der Reichsversiche=
rungsanstaltfür Angestellte,Berlin=Wilmersdorf,mittels Postanweisung
einzuzahlen,und zwar monatlichzum 10. des auf den Beitragsmonat
folgendenMonats.

2. Der Postanweisungsabschnitt,welcher der Reichsversicherungsanstalt
verbleibt,mußdenArbeitgeberoderdieDienststelle,diedenVersicherten
beschäftigt,deutlichbezeichnen.Dies gilt auchdann, wenneineandere
Dienststelledie Beiträge abführt.

3. Hat die Reichsversicherungsanstaltdie dem Konto des Arbeitgebers
erteilteBuchungsnummermitgeteilt,so ist dieseauf demPostanweisungs=
abschnittejedesmalzu vermerken. Bis dahin ist auf demAbschnitt

beiSendungen aus Belgien Buchungsbezirk1,
⸗ » »Frankreich : 31,
» ⸗ : Rußland 5 36,
⸗ ⸗ * Rumänien : 2

anzugeben.
Auf der Ruͤckseitedes Postanweisungsabschnittsist zu vermerken,

wie sichder eingezahlteBetrag aus vollen und halbenBeiträgen nach
den 9 GehaltsklassenA bis J und aus Beitragszahlungennach§ 177
des Versicherungsgesetzesfür Angestelltezusammensetzt,und ob eine
Übersichtabgesandtist oderAnderungengegendenVormonatnicht
eingetretensind.

4. Gleichzeitigmit derAbfuͤhrung der Beiträgeist an das Direktorium
der Reichsversicherungsanstaltfür AngestellteeineÜbersichtnachdem
Muster R. f. A. II Nr. 3 einzusenden.Vordruckezu dieserÜbersicht
werdenvon demOirektorium der Reichsversicherungsanstaltfür An=
gestelltekostenloszur Verfügung gestellt.
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Sind Veränderungengegenden Vormonat nicht eingetreten,so
bedarf es einer neuenÜbersichtnicht, es genügtvielmehreinVermerk
auf dem Postanweisungsabschnitt:„Anderungen gegen den Vor=
monat ... 191. nichteingetreten.“

4
Als inländischeBehörde im Siune des § 229'Abs. 2 des Versicherungs=

gesetzesfür Angestelltegilt auchjedeBehörde, die vom DeutschenReich in be=
setztenGebieteneingesetztist und behördlicheAufgaben einer deutschenBehörde
erledigt. I

Berlin,den25.Mai 1917.

Der StelloertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

— Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Neichs-Gesetzlatt
Jahrgang1917

Nr. 101
Inhalt: Bekanntmachung überDruckpapier.S. 432.

(Nr. 5865) BekanntmachungüberDruckpapier.Vom 29.Mai 1917.

A- Grund der Verordnungdes Bundesrats über Druckpapiervom 18. April
1916 (eichs-Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

81 —
VerlegerundDrucker von Zeitungen,die auf maschinenglattem,holzhaltigen

Druckpapiergedrucktwerden,dürfen im Juni 1917 nur 90 vom Hundert des
dritten Teiles derjenigenMenge von Druckpapierverbrauchen,derenBezug auf
Grund des &2 Abs. 1 der Bekanntmachungüber DDruchpapiervvom31. März
1917 (eichs-Gesetzbl.S. 295) gestattetwar.

2 .
Ergibt sichmit Ablauf des Juni 1917, daßVerleger und Druckervon

Zeitungenin der Zeit vom 1. April 1917 bis 30. Juni 1917 mehr maschinen=
glattes, holzhaltigesDruckpapierbezogenhabenals neunundzwanzigDreißigstel
der nach& 2 Absatz1 der Bekanntmachungvom31. März 1917 für den Bezug
festgesetztenMengen, so werdendic überschießendenMengen auf das für die Zeit
nachdem1. Juli 1917 festzusetzendeBezugsrechtangerechnet.

83
Der Aushang von Zeitungen und Zeitschriftenoder Teilen davon sowie

derAushang vonExtrablättern an Schaufenstern,Anschlagsäulen,Anschlagtafeln,
in Verkaufsstellen,Gast- und Schankwirtschaftensowie an allen übrigenStellen

des öffentlichenVerkehrswird verboten.
Reichs-Gesetzbl.1917. 108

Ausgegebenzu Berlin den31.Mai 1917.
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An solchen Stellen, an denenein gewerbsmäßigerVerkauf von Zeitungen
und Zeitschriftenstattfindet,darf je ein StückjederzumVerkaufstehendenZeitung
oder Zeitschriftausgehängtwerden. « -

84 ·
Die Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbein Berlin

kann Ausnahmenvon den vorstehendenBestimmungenzulassen.

8585
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark oder mit einerdieserStrafen wird bestraft,wer denBestimmungen
der 96 1 oder3 zuwiderhandelt.

„6 . .
Die BestimmungendieserBekanntmachungtreten am 1. Junt 1917

in Kraft. — .
Berlin, den 29. Mai 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

DenBezugdesMeichs=GesesblattsvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 102
Inhalt: Gesed, betreffenddie Abwälzungdes Warenumsatzstempels.S. 441. — Bekanntmachung,

betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnung. S. 442. — Bekannt=
machung über Frühdrusch. S. 448.

(Nr. 5866) Gesetz,betreffenddieAbwälzungdesWarenumsatzstempels.Vom 30.Mai 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt: «

81
Für Lieferungenaus Verträgen, die nachdem30. September1916 abge—

schlossensind, ist der Lieferer nicht berechtigt,den auf die Lieferung oder deren
BezahlungentfallendenWarenumsatzstempeldemAbnehmernebendemPreise ganz
oder teilweise gesondertin Rechnung zu stellen. Der Abnehmer aus einem
Lieferungsvertragist nicht berechtigt,den bei der Weiterveräußerungder Ware
auf ihreLieferungoderBezahlungentfallendenWarenumsatzstempelvon demihm
von seinemLieferer in RechnunggestelltenPreise zu kürzen.

Auf eineVereinbarung, die den vorstehendenVorschriften entgegensteht,
kannsichderLieferer,im Falle desAbs.1 Satz2 derAbnehmer,nichtberufen.

(2

Ist der in RechnunggestellteBetrag vor demInkrafttretendiesesGesetzes
gezahltoder ist im Falle des &1 Abs.1 Satz 2 die Kürzung des Betrags vom
Lieferer vor diesemZeitpunktanerkanntworden,so kann eineRückforderungoder
Nachforderungaus & 1 nicht geltendgemachtwerden.
Reichs=Gesebl.1917. 109
Ausgegebenzu Berlin den4. Juni 1917.
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83 s-
Dieses Gesetztritt mit demTage seinerVerkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschtiftundbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier,den 30. Mai 1917.

ESiegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

(Nr. 5867) Bekanntmachung,betreffendAnderung der AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 31.Mai 1917.

D. AnlageC zur Eisenbahn-Verkehrsordnungwird, wie folgt, geändert:

Vr. Id. Verdichteteund verflüssigteGase

AbschnittF. Sonstige Vorschriften

Im Absatz(s) b) Ziffer 2 am Ende wird ein Doppelsternchen**) und
am Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

*) WährenddesKriegesdürfenzur Beförderungder verflüssigtenGasederZiffer 5
in den Monaten April bis Oktober einschließlichauch offeneWagen mit Deckenverwendet
werden, wenn bedeckteWagen nicht gestellt werden können. Die Deckenmüssendicht sein
und auf Holzgestellenso befestigtwerden,daß zwischendenFlaschenund denDeckenein
freierRaum verbleibt.

Die Anderungtritt sofortin Kraft.
Berlin, den31.Mai 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
Wackerzapp
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(Nr. 5868) BekanntmachungüberFrühdrusch.Vom 2. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

4 1
Die im & 1 der Verordnungüber die Preise der landwirtschaftlichenEr=

zeugnisseaus derErnte1917 und für Schlachtviehvom19.März 1917(Reichs=
Gesetzbl.S. 243) für GetreidefestgesetztenHöchstpreiseerhöhensich, wenn die
Ablieferungerfolgt

vor dem16.August1917 .. umeineDruschprämievon60 Mark für dieTonne,
„ „: I. September 1917 7 ?* 4 i„ ?„
: ""I. Oktober 1917 #7 : 20 „ „ „ :

82
Jeder Besitzervon landwirtschaftlichenMaschinenund Gerätensowievon

Trocknungsanlagenhat auf Verlangen der zuständigenBehördeinnerhalbeiner
von ihr bestimmtenFrist zu erklären, ob sich seineMaschinen,Geräte und
Trocknungsanlagenin gebrauchsfähigemZustand befindenoder bis zu welchem
Zeitpunkter sie instandzu setzenvermag. Die Aufforderung kann durchöffent⸗
liche Bekanntmachungerfolgen. Erforderlichenfallskann die zuständigeBehörde
die Instandsetzungauf Kostendes Besitzersvornehmenlassen.

83
Jeder Besitzervon landwirtschaftlichenMaschinen,Geräten und Betriebs=

mitteln aller Art, insbesondereTreibriemenund Kohlen, sowievon Trocknungs=
anlagen,ist verpflichtet,dieseauf Verlangender zuständigenBehördezumJwecke
der Frühernteund des Frühdruschesoder der Getreidetrocknunggegeneine an=
gemesseneVergütung an demvon der zuständigenBehördebestimmtenOrte zur
Verfügung zu stellen. In gleicherWeise sind Besitzervon Kraftwerkenver=
pflichtet,ihreEinrichtungensowiedenelektrischenStrom gegeneineangemessene
Vergütung zur Verfügung zu stellen.

84
Die nach g3 zu gewährendenVergütungensind von dem Kommunal⸗

verbandezu zahlen, vorbehaltlichseinesRückgriffs gegendie Person, zu deren
Gunstendie Benutzungerfolgt. Die Dreschlöhnehat in allenFällen derUnter=
nehmer des landwirtschaftlichenBetriebs unmittelbarzu zahlen. Über die Höhe
derVergütungundderLöhneentscheidetaufAntragdieuntereVerwaltungsbehörde.
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85
GegendieVerfügungennach82 Satz 3, & 3 ist binnenzweiTagen, gegen

die Entscheidungnach& 4 Satz 3 binneneinemMonat Beschwerdezulässig.Die
BeschwerdebewirktkeinenAufschub.

86
In Fällen dringendenBedürfnisseskann die zuständigeBehördeverlangen,

daß UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe Getreide auch aus den Vorräten
abliefern,die zur Ernährung der Selbstversorger,zur Fütterung des im Betriebe
gehaltenenViehes und zur Bestellungder zum Betriebe gehörigenGrundstücke
bestimmtsind. Soweit das den UnternehmernverbleibendeGetreide für die
bezeichnetenIweckenicht hinreicht,sind die abgeliefertenMengen auf Antrag so
bald wie möglichvon der Reichsgetreidestellezurückzuliefern.

87
Die LandeszentralbehördenerlassendieerforderlichenAusführungsvorschriften.

88
Wer den nach88 2, 3,7 zur DurchführungdieserVerordnungerlassenen

Anordnungenzuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder
mit Geldstrafebis zu fünfzehnhundertMark bestraft.

. (9
Soweit die Sicherungdes Frühdruschesbereits im WegederLandesgesetz=

gebungherbeigeführtworden ist, finden die Vorschriftender ###2 bis 5, 7, 8
keineAnwendung.

* 10
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den 2. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
« Dr. Helfferich

Den Bezus des Nichs=Gesezblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetblatt
Jahrgang1917

Nr. 103
JInhalt: Erset , betreffenddieFeststellungdesReichshaushaltsetatsfür dasRechnungsjahr1917. S. 445.—

Gesetz, betreffend die, Feststellung des Haushalteetets für die Schutzgebieteauf das Rechnungs=
jahr 1977. S. 468.

(Nr. 5869) Gesetz,betreffenddie FeststellungdesReichshaushaltsetatsfür das Rechnungs=
jahr 1917. Vom 30.Mai 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt: .

81
Der diesemGesetzals Anlage beigefügteReichshaushaltsetatfür das Rech

nungsjahr vom 1. April 1917 bis 31. März 1918 wird in Einnahmeund Aus-
gabe auf 5035081052 Mark festgestellt,und zwar:

im ordentlichen Etat
auf 4941876 060 Mark an Einnahmen,
auf 4802 310488 Mark an fortdauerndenund
auf 139565’572 Mark an einmaligenAusgaben,

im außerordentlichen Etat
auf 93204992 Mark an Einnahmenund
auf 93204992 Mark an Ausgaben.

(2
Die im Kapitel 5 Titel 1 und 2 der fortdauerndenAusgabenvorgesehenen

diplomatischen und konsularischenVertretungen in Bolivien, Brasilien, Cuba,
Guatemala und China fallen fort.

*3
Der Reichskanzlerwird ermächtigt:
ay zur BestreitungeinmaligeraußerordentlicherAusgabennachVerkündung
diesesGesetzesdie Summe von 7275764 Mark im WegedesKredits
flüssigzu machen; » .

Neichs-Gesetzbl.1917. 110
Ansgegebenzu Berlin den5. Juni 1917.
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b) zur vorübergehendenVerstärkungder ordentlichenBetriebsmittel der
NeichshauptkassenachBedarf,jedochnichtüberdenBetrag von drei=
tausendMillionenMarkhinaus, Schatzanweisungenauszugeben;

J) zur Befriedigung unabweisbarer,durch die Verhältnissedes Krieges
hervorgerufenerBedürfnissenötigenfalls Garantien zu übernehmen;

:d)bei Jahlungen für das Reich, die vor der gesetzlichenoder vertrag=
lichenFälligkeit erfolgen,einenangemessenenAbzug zu gewähren.

4
— desEesetzes,betreffendAnderungenim Finanzwesen,vom

15. Juli 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 743) findet im Rechnungsjahr1917 auf die
aus Anlaß des Krieges begebenenAnuleihenkeineAuwendung.

5
Soweit die zum Ausgleichdes Ausfalls bei andernEinnahmekapitelndes

Rechnungsjahrs1916 aus deraußerordentlichenKriegsabgabe— &38 desKriegs=
steuergesetzesvom 21. Juni 1916 Meichs-Gesetz. S. 561) — erforderlichen
Beträge in StückenderKriegsanleihenentrichtetwerden,tritt ein gleicherBetrag
demAnleihesollund der Kreditermächtigungnach§ 3dieses Gesetzeshinzu.

6

Die zur AusgabegelangendenSchuldverschreibungen,Schatzanweisungenund
Reichswechselsowie die etwa zugehörendenJinsscheinekönnen sämtlich oder
teilweise auf ausländische oder auch nach einem bestimmtenWertverhältnisse
gleichzeitigauf in=und ausländischeWährungen sowie im Ausland zahlbar
gestelltwerden.

Die Festsetzungdes Wertverhältnissessowieder näherenBedingungenfür
Zahlungenim Ausland bleibt demReichskanzlerüberlassen.

.
Die Matrikularbeiträge und die ordentlichenEinnahmen aus der eigemen

Wirtschaft des Reichs im Rechnungsjahr1917 sowie— mit Justimmung der
KönigreicheBayern und Württembergund des GroßherzogtumsBaden — ein
den Sollbetrag der ÜberweisungenübersteigenderBetrag der Branntweinsteuer
sind, soweitsie nachderRechnungdes Jahres denBedarf desReichsübersteigen,
nachnähererBestimmungder Etats künftigerJahre zu verwenden.

Ein gegendas Etatssoll der ÜberweisungensichergebenderMinderertrag
der Branntweinsteuerfällt demReichezur Last.
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88
Der diesemGesetzals zweiteAnlage beigefügteBesoldungsetatfür das

Reichsbankdirektoriumauf dasRechnungsjahr1917 wird auf 228 324 Mark und
derals dritteAnlagebeigefügteBesoldungsetatfür dasDirektoriumderReich.
versicherungsanstaltfür Angestellteauf das Rechnungsjahr1917 wird auf
68720Markfestgestellt.

*59
. DiejenigenStellen desLandheers,derMarine unddes Reichsmilitärgerichts,
welcheunterA 1 bis 8 desdurchdas Gesetz,betreffenddenServistarif und die
Klasseneinteilungder Orte, vom 6. Juli 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 272) fest=
gestelltenServistarifs fallen, sind aus der viertenAulage ersichtlich.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem—
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 30.Mai 1917.

Siegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

110“
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ErsteAnlagezum Statsgesetze

Reichshaushaltsetat
für das Rechnungsijahr1917
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Betrag
für das

=i=ii Einnahmen Rechnungs.
S jahr 1917

Mark

A. OrdentlicherStat
I. Einnahmen

1 1/11 I. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 881247500

2 1/4 I. Reichsdruckerei.......... .. .. . ..... . . . .. . ... 13885000
3 1|6 II. Reichs=Eisenbahnverwaltnnngng . . .. 162246000

4u.5 Nichts.

IV. VerschiedeneVerwaltungseinnahmen
6 1½/ Reichstteaaa 17100
6a1 Reichskanzlerund Reichskanzilii:::: . . . . . .. 1122

1/5 Auswärtiges int4t4::: ... . ... 1335 920

1/17 ReichsamtdesInnern ... ................. . . .... . . .. 25 047330

VerwaltungdesReichsheers:
9 1)5 Einnahmen für die GemeinschaftohneBayern:

Preußenuww. 5925473Mark
Sachsen 458720
Württemberegeg ... 241763

I ——-·662595(i
a 1,5 Einnahmenfür dieGesamtgemeinschaft:

Preußen usw. ·.............. 447720 Mark
Sachsen HHHHTa 650 „

Württembetrreegg ... —

I " 44
« Seite....33475798
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Betrag
für das

* 9 Einnahmen Rechnungs=
8 jahr 1917

Mark

Übertrag. . .. 33475798
9b EIIEIIE 394
10 ½9 Verwaltung der KaiserlichenMarien . ... 1 094 367
11 1/3 Reichs=Justizverwaltng . . . ... 1547318
12| 1/4 Reichsschatzamt..... .. ........ . . ... . . . .. . .. .. ... .. 1025 201
12a 1|4 Reichs⸗Kolonialamt........ .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . ... 1 360161
13 Reichs=Eisenbahniit 4200
14 1/8 Reichsschuld... .. ... .. .... .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. 27750932
15 1/2 Rechnungse . .. .. . . .. 3766
16 AllgemeinerPensionssodss . .. . . . .. . . . . . .. 10776

SummeIV ... 66272 913

V. Allgemeine Finanzverwaltung

17 1/19 Zöäölle,Steuern und Gebühren.. ... . . . . .. . . . .. .. . . . . .. 2 434 006 900
17a Aus Kriegssteuern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1 250 000 000
18 1/4 Ansgleichungsbeträgefür Zölle, Steuernund Gebühren 33566804
18 Aus demWehrbeitrgen ,.......... —
lsb AusderaußerordentlichenKriegsabgabc................. —
191I2AndereAusgleichungsbcträgc......................... 15 455 562
20 1/2Bankwsen . . . .. 18790000
21 1/5 Sonstieee . . . . . . . . . .. . . . .. 14464 587
22 1/26 Matrikularbeiträge.... . .. .. . . 445 958224Mark

Hiervon ab dieÜberweisungenaus
demErtragederBranntweinsteuer(val.
Kapitel 89 derfortdauerndenAusgaben)
mittt .. . . . . . ... 194 017 430 „

Bleiben 51940794
SummeW. 3 818224647
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Betrag
« für das
——* Ausgaben Rechnungs=.
S 9 jahr 1917

Mart

U. Ausgaben
a. FortdauerndeAusgaben

1 1.Bundesrat
Die erforderlichenAusgabenwerdenaus den unterKapitel 7 aus=
gesetztenFondsmitbestritten.

2 1/20 II. Reichotaaaa . . . . 2279 423

3 1/10 III. Reichskanzler und Reichskanglle . . . . . .. 333970
IV. Auswärtiges Amt

4 1/12 Auswärtiges nt ... . 3 429 275
5 1/10 Gesandtschaftenund Konsulsasteee ... 8 070 350
6 124 Allgemeine Fonnndds . 4963728

SummeIV 16463353
V. Reichsamt des Innern

7 1,12 Reichsamtdes Innen 2 (208118
7a 126 AllgemeineFönddddds . . . .. . . .. 99348814
7b 1/7 NReichskommissariat . . ... ,................... 76 500
r1e 1 Bundesamtfür dasHeimatwesen 49190
7à415 Schiffsvermessungsnt . . . . .. 106570
7 LI5usführung desKaligesekssss . . ... . . .. 6 341600
8 EntscheidendeDisziplinarbehörden 11500

1/3 Behärdenfür die Untersuchungvon Serunfällen 37 500
10 1Statistischesüt:::: . . .... 2007315
11 106 Normal=Eichungskommisioooon 327 550
!2 1,6 Eesundheitsntt:::: . . .. . . . . . . . . .. 947 577
12a 6 JBiologischeAnstalt füt Land⸗ und Forstwirtschaft...... . ... 306 498
13 1/7 HPatentat. 5701680

la 1/10 Reichsversicherungsnt .. . . . . . .. .2615764
13b1,8 Phostalich TechnischeReichsanstallttt . .. . .. 715 810
13c 1/19 Kanalamt ..... . . ............ .... . . . .. . . . .. . . . . . .. 1293 471
1311% LLAufsichtsamtfür Privatversicheringg . .. 619 538



I Aberhaupt
*. Preußen Württem= für das
3 — Ausgaben usw. Sachsen verg Nechnungs.

s jahr 1917
Mark Mark Mark Mark

14/43—VI. Verwaltung desNeichs=
hers – — — —

Betrag
für das

2 Aus gaben 8 ".
E 0 - jahr 1917

Vart

44 1/12 VIa. Reichsmilitärgericht . . ... . . . .. —

45/04 — VII. Verwaltung der KaiserlichenMarien —

VIII. Reichs=Justizverwaltung
65 1/12 Reichs=Justizauuunnt . .. . . . . . . . ... 481215
66 1/15 Reichsgerichtt:: . .. . . . . . . . .. 2431620

SummeVIII 2912 835

IX.Reichsschatzamt
67 1/18 Reichsschatnt:: . . . . . ... 1082466
68 1/10Allgemeine Fdndddds. 45 061630
688 I/I1m ittelbare Ausgabendes Reichs für dieVerwaltung ber

Zölle, Steuernund Gebühten 766574
68" 1/8 TechnischePrüfungsstellll . . .. 109215

« SummeIX....47019885

oikichs-o-sktzc»1.1917. 111
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Betrag
für das

3 E Ausgaben Rechnungs=
— 25 jahr 1917

Mark
I

X. Reichs=Kolonialamt
69 1/18 JZivilverwaltung .. "............................. 1653 055
694 Militärverwaltung... .. . . . . . . . . . .. —
695 1/4Gemeinsame Fonddss 306050
69e Zahlung an die Deutsch=OstafrikanischeGesellschaft 600 000

Summe K 2559 105

70 113 XI. Reichs=Eisenbahnimt . . . . . . . .. 480290

XII. Reichsschuld
71 I/3 Verwaltnnnnngag 5579 975
72 1/2 Verzinnnnnngaga . . .. . . . . . . . . .. 3 484303370
72a 1/2 Tilgngaga . . . . . . . . . .. 71 868073

SummeXII. . . .3561751 418

73 1/12 XIII. Rechnungshof. . . . . . . . . . .. E 1376 984

XIV.AllgemeinerPensionsfonds
74 1/10 VerwaltungdesReichshers 97316249
75 1½|8Reichsmilitärgerichtt: . .. 193515
761/8 VerwaltungderKaiserlichenMarin .. 12 1255290
77 ½5 KommandoderSchutztrupdppen 42 038
78 1/12 Versorgungsgebührnisseusw.infolgederErpeditionnachOstasien 4215 700
79 1/6 Zivilverwaltngg . . . . . . . . . . . . . . .. 5957 000
80 13 .528Ehrenzulagean dieInhaber desEisernenKreuzesvon 1870/71

Seite
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Betrag

— Ausgaben. Rechnungs=
5 jahr 1917

Mark

Uobertrag19 863320
81 1/2 Pensionenund sonstigeBewilligungenfür ehemaligefranzösische ç

Militärpersonenund derenAngehöriiiien 297500
82 1/11 Imwalideninstitute.. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... «.......... ·.... 336 081
83 1/4 Versorgungsgebührnisseusw. infolge des Krieges von 1870/71 «

imBereichedekBerwaltungdesReichsheers....·....... 25 978400
84 1/4 Versorgungsgebührnisseusw. infolgedes Kriegesvon 1870/71

im BereichederVerwaltungderKaiserlichenMarine ... ... 16661
84a Zum Ausgleich von Härten aus demOffizierpensionsgesetze,dem

Mannschaftsversorgungsgesetzund dem Militärhinterbliebenen=
gesee . . . . . . . —

Summe XIV ... . I146491 962

85 XV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung
1/16a Zentralverwaltgag . . . . . ... 4178730
17/67 Betriebsverwaltnng . .. . .. 746156371

SummeXV ... . 750334101

86 1/15 XVI. Reichsdruckerel . ·................... 10 135 001

87 XVII. Reichs=Eisenbahnverwaltung
1/8 Zentralverwaltng 154250
9/38 Betriebsverwaltngagagagagag . . . . .. . . . I120024350

I Summexvll....120178600
Anmerkung zu Kapitel1 bis 87.

Ersparnisse,welchebei denFonds 8 Besoldungenundzu
sonstigenDiensteinkünftenetatsmäßigerBeamten,Offiziereund
Arzte dadurchentstehen,daß Stellen zeitweilignichtbesetzt
sindodervon ihrenInhabernnichtversehenwerdenkönnen,
sindderReichskassezuzuführen.

111“
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. Betrag
Z„ für das

5 Aussaben Rechnungs.
5 jahr 1917

Mark

. XVIII.AllgemeineFinanzverwaltung
88 1/3 Landesverteidigngaga . . . . . ... 13348566
89 Überweisungenan die Bundesstaaten 194017430Mark

Bei Kapitel22 derEinnahmedes
ordentlichenEtats sind abgesett 194 017 430

* Bleiben —

90 TechnischeundwissenschaftlicheFörderungdesBraugewerbes 30000
SummeXVIII . . 13378566

b. Einmalige Ausgaben
2 1|4 U. Auswärtigesnt . . .. 102000

3 1|33 III. Reichsamt des Inen 9 746 900

4 1||31 IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung 19285220

4% 1 Wa. Reichsdrucherie ... -............... 587084

5 V. Verwaltung des Reichsheers
A. Ausgaben für die Gemeinschaft ohne Bayern:

1/34 a) Preußen u1i. 14 953768 Mark
39/47 b) Sachhen 1686500 „
48/61 c) Württemberegeg .... 2095000

SummeA . . .. 18735268

B. Ausgaben für die Gesamtgemeinschaft: «
35/38 Preußen 1irrrruoo .t 269 429

Summe W. 19 004 697

Cocgle



Betrag
für das

=i Ausgnben Rechnungs=
8 jahr 1917

Mark

6 19 VI. Verwaltung der KaiserlichenMarine

Schiffsbautenund Armierungenuui. 4739 400

Ga Zuschußzur Bestreitungder Verwaltungsausgabenim Schutz=
gebieteKiautschouund des ostasiatischenMarinedetachements —

SummeV 4 4739 400

7 VII. Reichs⸗Justizwerwaltung............. . . ... ... —

8 1 VIII. Reichsschatzrntt .. . .. 85 000

9 1/14 IX. Reichs=Kolonialuunnt . . . .. .. 1149561

10 X. Reichsschuld.... .. ..... .. .. . . .... . . ... . .. .. 6831471

11 ½ Il. Reichs=Eisenbahnverwaltungg ... 14218471

XII. AllgemeineFinanzverwaltung

12 1/3 andesverteidigngg . .. . .. . . . . . . . .. 39756730
I

13 EinmaligeraußerordentlicherZuschußzu denFonds aller Reichs=
I verwaltungcnfiirllnterstützungenusw................. 1500000

14 Vergütung an die Reichsbankfür ihre Mitwirkung bei der
I AnnahmevonReichsanleiheanZahluugsStatt......... 250000

15 I Fehtbetragdes-Rechnungsjahrs1915................... 22309038
SummeXII. 63815768

Cocgle



Betrag
-, , für das
*5 Einnahmen und Ausgaben Rechnungs.
8 jahr 1917

Mark

B. AußerordentlicherStat
I.Einnahmen

1 I. Verwaltung des Reichsheers
' ErlöfeausdemVerkaufevonfreiwerdendenFestungsgrund-«·

stückenuudFestungsbaulichkeiten..................... —

I. Reichsschuld ...-
2 1/2 Aus Anlaß der ExpeditionnachOstassen . ... 4742736
3 16 Tilgng »...-..·3................ 81186492
41I3Auteihe.......................................... 7275764

E 93204992

I. Ausgaben

1 1 I. Reichsamt des AInnen 10000000

2 II. Verwaltung des Reichsheers —

3 III.Verwaltung der KaiserlichenMarinn —

3za 1/2lla. Reichsschud. 81 186492

4 IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung .—

51I18 V,Reichs-Eifeanhnverwatung................. 2018500

; VI. Aus Anlaß des Kriegee —-

,»--L;081e.—



Pt-

III.
IV.
V.
VI.

VIa.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

NV

Einnahmen und Ausgaben

Wiederholung

A. OrdentlicherEtat
I. Einnahmen

Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung
Reichsdruckeiertttt . . . . . ..
Reichs=Eisenbahnverwaltung
VerschiedeneVerwaltungseinnahhmenn
AllgemeineFinanzverwaltngngagg . . .. . ...

Summe

I. Ausgaben

a. Fortdauernde Ausgaben
Bundesrnrntt . .. . . .. . . . . . ..
Reichstag
Reichskanzlerund Reichskanzlei
AuswärtigesAmt
Reichsamtdes Innern
VerwaltungdesReichshers . . . . . . ..
Reichsmilitärgericht
VerwaltungderKaiserlichenMarin ...
Reichsthtstizvekwaltung........·.........................
NeichsschatzamL........................................
Reichs-Kolouialamt.........·...·......................·
Neichs-Eiscubahnamt.............·................·.....
Neichsschuld............-..............................
Rechnungshof
AllgemeinerPensionsfonds
Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung . . . . . . . ..
Reichsdruckerei. . . .... ... .. . . . .. . . . . . ..·..............
Reichs=Eisenbahnverwaltung
AllgemeineFinanzverwaltung

..

.. 2

.ß.

6ß.. 2

... Ê22

.. 2

.6ß.... 2

... 2*

Summe

Cocgle

Betrag
für das

Rechnungs.
jahr 1917

Mark

881 247 500
13 885 000
162 246 000
66 272 913

3 818 224 647

2279 423
333 970

16 463 353
126 614 995

2912835
47019885
2559105.
480290

3561751418
1376984

146 491,962
750334101
10135001
120178600
13378566



Betrag
für das

Ausgaben und Ginmahmen Rechnungs=
jahr 1917

Mark

b. Einmalige Ausgaben
II. Auswärtiges Amt .. . . .. . ........ ........... . ... .. . . . . .. 102 000

III. Reichsamtdes Innernrnrr . . . .. 9746 900
IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltng . .. 19285220
IVa.Reichsdruckeierrnrnrn .... .. . . . . .. 587084
V. VerwaltungdesReichshers .. . . . ... 19004697
VI. VerwaltungderKaiserlichenMarnnn . . . . ... 4 739400
VII. Reichs=Justizuerwaltnnnnngngngg .. —
VIII. Reichsschantt:: 85 000
IX. Reichs=Kolonialntt::: ....... . ...... . . . .. 1149 561
X. Reichsschlddddd;;: . .. . . .. 6831471
XI. Reichs=Eisenbahnverwaltgg. 14 218 471
XII. AllgemeineFinanzverwaltnynygyggg . . .. . . .... 63815768

Summe. . .. 139565 572
HierzuSummeder fortdauerndenAusgaben4 802310488
SummederAusgabendesordentlichenEStats.4941 876060

B. AußerordentlicherEtat
1. Einnahmen

I. VerwaltungdesReichshersss . . . . . .. —
II.Reichsschutd............................................ 93204992

Summe 93204 992
II. Ausgaben

1. ReichsamtdesIIAnnnen 0 000000
II. VerwaltungdesReichsherrrrsss . . .. —
III. VerwaltungderKaiserlichenMarn —
LAITIIDDDIEIEIEEIEIEIEIEI 81 186492
IV. Reichs=Post=und Telegraphenverwaltnngngng —
V. Reichs⸗Eisenbahnverwaltung...... .. . .. .. ....... .. . .. .. . . .. 2018500
VI. Aus Anlaß desKriegees . . . . . . .. —

Summe 93204992
Abschluß

Cocgle
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ZweiteAnlage zum Statsgesetze

Besoldungsetat
für das Reichsbankdirektorium auf das Rechnungsjahr 1917

Betrag
« für das

Titel « Ausgabe Rechnungsjahr
1917

Mart

Besoldungen
1Präsident 30000 Mark Gehalt und 10000 Mark Repräsentations=

kostteeen 40 000
Der Präsident hat Anspruch auf freie Dienstwohnungmit

Geräteausstattung,Lichtund Heizung.
2 Wizepräsident18000 Mark, acht Mitglieder je 9 000 Mark bis

15.000Mark Gehallt: . ... 134000
Wohnungsgeldzuschuß1I des Tarifs.

Summe Titel 1 und 2 174 000

3 Wohnungsgeldzuschüsse für die Beamten unter Titel 2 .. .. . 18 900
4 Nichtpensionsfähige Zulagen für den Vizepräsidentenund die

Mitglieder bis zum Betrage von je 3 000 Mark jährlich 26 400
5 Pensinooooonnn. . . —
6Witwengelden . . . . .. . . .. 9024

Summe . . .. 228 324

Neichs=Gesetzbl.1917. 112

Cocgle
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Besoldungsetat

auf das Rechnungsjahr 1917

« Betrag
» für das
Titel Ausgabe Rechnungsjahr

1917

Mark

1 Präsident14.000bis 17000MarkGehalt.
Der Präsident hat Anspruchauf Dienstwohnungund erhält
bis zu ihrerFertigstellungeineMietentschädigungvon jähr=
lich 4500 Mark. WohnungsgeldzuschußII desTarifs. ·

4 MitgliederdesDirektoriumsje 8000 bis 12000Mark Gehalt 57500
WohnungsgeldzuschußII des Tarifs.

2 NMiietentschädigungund Wohnungsgeldzuschüsse .. 11220

3 Mensionen,Witwen=und Waisengeleeeenr .. —

68 720

GCocgle
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Vierte Anlage zum Statsgesetze

Betzeichnis
derjenigen Stellen des Landheers, der Marine und des
Reichsmilitärgerichts,welcheunter Al bis 8 des Servis=

tarifs fallen.
A1. Generale und Admirale

Landheer: General der Infanterie,Artillerie oderKavallerie,Kriegsminister,
kommandierenderGeneral, General-Inspekteurder Kavallerie, General=
Inspekteurder Fußartillerie, Chef des Ingenieur- und Pionierkorps usw.,
General=Inspekteurdes Militär=Verkehrswesens,Chef des Generalstabsder
Armee, Präsident des Reichsmilitärgerichts. Generalleutnant,Divisions=
kommandeurund Offizier im Range desselben,Departementsdirektorim
Kriegsministerium,Feldzeugmeister,Inspekteurder Feldartillerie, Kavallerie=
Inspekteur,Fußartillerie=Inspekteur,Inspekteurder Eisenbahntruppen,In=
spekteurdes Militär=Luft=undKraftfahrwesens,Generalstabsarztder Armee
mit demRange einesGeneralleutnants.Generalmajor,Brigadekommandeur
undOffizier im Rangedesselben,Generalquartiermeister,Oberquartiermeister,
Ingenieur-Inspekteur,Pionier=Inspekteur,Präses des Ingenieur=Komitees,
Präses derArtillerie=Prüfungskommission,InspekteurderJäger undSchützen,
Inspekteurder Infanterieschulen,Inspekteurder technischenInstitute, In=
spekteurder Feldtelegraphie,Train-Inspekteur, Artilleriedepot-Inspekteur,
Traindepot-Inspekteur,Generalstabsarztder Armee, Obergeneralarzt,Feld=
propst, Senatspräsidentdes Reichsmilitärgerichts,Obermilitäranwalt beim
Reichsmilitärgerichte.

Marine: Admiral, Vize=Admiral,Kontre=Admiralals Stationschef,als Departe=
mentsdirektorim Reichs=Marine=Amtoder als Chef des Marine=Kabinetts;
Generalstabsarztder Marine mit demRange einesVize=Admirals. Kontre=
Admiral, Inspekteurder Marine-Infanterie als Generalmajorodermit dem
Range einesBrigadekommandeurs,Generalstabsarztder Marine.

A2. Stabsoffiziere
Landheer: Oberst, Regimentskommandeurund Offizier im Range desselben,

Abteilungschefim Kriegsministerium, im GroßenGeneralstaboder in der
Jeldzeugmeisterei,Chef der Zentralabteilungdes sächsischenGeneralstabsals
Oberst, Chef des Generalstabsbei einemGeneralkommandooder in einer
Festung,VorstandderAbteilungfür LandesaufnahmedessächsischenGeneral.
stabs,ChefdesStabesderGeneral-InspektionderFußartillerie,derGeneral=
InspektiondesIngenieurkorpsusw. und der General-InspektiondesMilitär=
Verkehrswesens,InspekteurdesMaschinengewehrwesens,Festungs-Inspekteur,
Kommandeurder Pioniere bei demsächsischenMilitärkontingent, Inspekteur

112°
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der Telegraphentruppen,Inspekteurder Luftschiffertruppen,Inspekteurder
Fliegertruppen,Inspekteur des Festungsverkehrswesens,Kommandeurder
Trains, Artilleriedepot=oder Traindepot=Direktor,Generalarzt,General-
veterinär,Major, Bataillons=undAbteilungskommandeur,aggregierterOberst,
Oberstleutnant,Bezirkskommandeur,Generaloberarzt,Oberstabsarzt,Korps=
stabsveterinär,Intendant,Oberintendanturrat,Reichsmilitärgerichtsrat,Militär=
anwalt beimReichsmilitärgericht,Oberkriegsgerichtsrat,Militär=Oberpfarrer,
ChefkonstrukteurbeimArtilleric=Konstruktionsbureau,Direktor des Militär=
Versuchsamts,Betriebsdirektor1.Klassebei den technischenInstituten.

Intendanturrat,Kriegsgerichtsratals Rat IV. Klasse,Betriebsdirektor
II. Klassebei derFeldzeugmeistereiunddentechnischenInstituten,Abteilungs=
vorstandbeimMilitär=Versuchsamt,KonstrukteurlI.Klasse beim Artillerie=
Konstruktionsbureau,Oberstabsapothekerim Kriegsministerium.

Kapitän zur See, Fregatten=oderKorvetten=Kapitän,pensionierterOffizier;
Oberchefingenicur,Chefingenieur,Oberstabsingenieur;InspekteurderMarine=
Infanterie mit dem Nange eines Regiments=Kommandeurs,Kommandeur
eines Seebataillons, Vorstand eines Bekleidungsamtsals Stabsoffizier;
Generalarzt,General=Oberarzt,Oberstabsarzt)Torpedo=Chefingenieur,Tor=
pedooberstabsingenieur.

Intendant,Werftverwaltungsdirektor,Ober=Intendanturrat,Intendantur.
ratj Oberkriegsgerichtsrat,Kriegsgerichtsratals Rat IV. Klasse;Oberpfarrer,
RessortdirektoroderBetriebsdirektoroderBaurat fürSchiff=oderMaschinenbau.

As. Die übrigen Offiziere

chef,Bezirksoffizier,Pferde=Vormusterungskommissar,Stabsarzt, Oberstabs=
und Stabsveterinär, Oberleutnant,Leutnant,Oberjägerund Feldjäger im
Dienstedes ReitendenFeldjägerkorps,Oberarzt,Assistenzarzt,Oberveterinär,
Veterinär, Intendanturassessor,Kriegsgerichtsrat,Divisions=und Garnison==
pfarrer, Erster Armee=Musikinspizient,Bureauvorsteher,Bibliothekar und

stabsapotheker,Stabsapotheker,Oberingenieur(Elektrotechniker)im Kriegs=
ministerium, Konstrukteur II. Klasse beim Artillerie=Konstruktionsburcau,
WissenschaftlichesMitglied beimMilitär=Versuchsamt,Betriebsleiterbei den
technischenInstituten, Ingenieur bei den Verkehrstruppen,Bureauvorsteher
beim Generalstab,Intendantursekretariats=und registraturbeamter,Ober=
zahlmeister,Jahlmeister, Militär=Gerichtsschreiber,Jweiter Armee=Musik=
inspizient,Registrator bei den Feldprobsteien,den Generalkommandos,den
General=Inspektionender Kavallerie, der Fußartillerie, des Ingenieur=und
Pionierkorps und derFestungen,desMilitär=Verkehrswesens,derInspektion
der Feldartillerie, der Landwehr-=InspektionBerlin, den Gouvernements
größererFestungen,demGouvernementBerlin, sowiebei denKommandan=
turenBerlin, PotsdamundDresden.
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Marine: Kapitänleutnant,Oberleutnantzur See, Leutnantzur See, wieder=
angestellter,als Kapitänleutnant,OberleutnantoderLeutnantpensionierter
Offizier; Stabsingenieur, Oberingenieur,Ingenieur, wiederangestellter,als

Stabsingenieur, OberingenieuroderIngenieurpensionierterIngenieur; Haupt=
mann, Oberleutnant,Leutnant;Stabsarzt, Oberassistenzarzt,Assistenzarzt;
Feuerwerks=oderTorpeder=Kapitänleutnant,Oberleutnant,Leutnant;Tor=
pedostabsingenieur,oberingenieur=,ängenieur.

Intendanturassessor,sekretariatsbeamter,registraturbeamter;Kriegs=
gerichtsrat,Militärgerichtsschreiber;Pfarrer); Oberstabsapotheker,Stabs=
apotheker;Baumeisterfür Schiff=oderMaschinenbaufStabszahlmeister,
Oberzahlmeister,Zahlmeister)fernerbeimLotsen=undSeezeichenwesen:Lotsen=
kommandeur,Oberlotse,Schiffsführer, Steuermann,Maschinist für Dampf=
fahrzeuge,LotseI. Klasse,Hafenlotse. . . »

A4. Feldwebel
Landheer: Wachtmeister,Oberfeuerwerker,etatsmäßigerSchreiberbeidenArmee=

Inspektionen,#etatsmäßigerSchreiherundRegistratorbeidenGencralkommandos,
der General=Inspektionder Kavallerie, den General=Jnspektionender Fuß=
artillerit, des Ingenieur=und Pionierkorpsund der Festungensowiedes
Militär=Verkehrswesens,derInspektionderFeldartillerie,etatsmäßigerSchreiber
und Zeichnerbei der InspektiondesMilitär=Luft=undKraftfahrwesensund
beim Ingenieur=Komitee,etatsmäßigerRegistrator bei dem Gouvernement
von Berlin, etatsmäßigerSchreiber bei den Gouvernements,den größeren
Kommandanturen(Kommandantenmit denGebührnisseneinesGeneralmajors),
den Garnisonkommandosin Cassel,Frankfurt a.M., Hannover,Karlsruhe,
Magdeburg,Rastatt und Stettin, der Feldzeugmeisterei,den Divisions=und
Brigadekommandos,denJußartillerie=,Ingenieur=und Pionier-Inspektionen,
derInspektionder Eisenbahntruppen,derInspektionderJäger undSchützen,
dem ReitendenFeldjägerkorps,den Inspektionender Infanterie- und der
Kriegsschulen,beidenKavallerie=Inspekteuren,demMilitär=Reitinstitut,beim
Train=Inspekteur,beim Artilleriedepot=und Traindepot-Inspekteur,bei der
Artillerie=Prüfungskommission,beidenLandwehr=InspekteurenundbeimStabe
derFeldartillerie=und derFußartilleric=Schießschule,beiderMilitärtechnischen
Akademie,etatsmäßigerRegistrator,Jeichner und Schreiber bei den Eisen=
bahnbrigaden,etatsmäßigerJeichner und Schreiber bei der Inspektionder
Feldtelegraphie,etatsmäßigerSchreiberbei denSanitäts-Inspektionen,Unter=
zahlmeister, Proviantamts=Unterinspektor,Bekleidungsamts-Unterinspektor,
Garnisonverwaltungs=Unterinspektor,Lazarett=Unterinspektor,Festungsbau=

feldwebel, Oberwallmeister,Wallmeister, Oberschirrmeister,Schirrmeister,
Zeugfeldwebel,Unterarzt, Unterapotheker,Unterveterinär,Obermusikmeister,
Musikmeister,Luftschiff=ObersteuermannundObermaschinist,Sanitätsunter=
offizier usw. bei dem Kriegsministerium,Sanitätsfeldwebelbei größeren
Garnisonlazaretten.
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MuskeWWDeckvfsizmpWWW
ObekmnfiåuerfteyMusikmeister,Artilleriewarte,66 etatsmäßigeSchreiber

Stationskommandos, Inspektionen,der *“ der
groͤ 82 2°Schiffspräfungskommission,

Kommandantmmenund bei der MedizinalabtrilungdesNeichs=Marimeam

A5. Jühnriche
Landheer: WizefekdwebelundVizewachtmeister,Feuerwerker,Sanitätsvizefeldwebel,

etatsmäßigerNegiments-,Bataillons-undAbteilungsschreiber,etotsmäßiger·
SchreiberbeidenFestungs.Inspktionen,beidenJulbelteren derTelegraphen=
truppen,denInspektionendesMaschinengewehrwesens,der Laftschiffertruppen
der Fliegertruppenund des Festungs=Verkehrswesens,etatsmäßigerFichner
und Schreiberbei derVerkehrstechnischenPrüfungskommission,etatsmäßiger
Schreiber beim Kommandeurder Pioniere bei dem sächsischenNili
kontingent,bei den Kommandosder Trains, etatsmäßigerZeichner und
Schreiberbei den Flieger=Bataillonen,etatsmäßigerSchreiberbeimBezirks=
kommando,derOberfeuerwerkerschule,der Gewehr=Prüfungskommisseon,den
Artilleriedepot=und Traindepot=Direktoren,der InfpektionderMilitärischen
Strafanstalten,der Militär=Beterinär-Infpektion,den Inspizientendes Ar=
tilleriegerätsund der Waffen, demInspizientendes Truppen- und Train=
feldgeräts,der Direktion der Artillerie=und Ingenieurschule,der Festungs=
bauschule,den Kriegsschulen,der Infanterie=Schießschule,den Offtzierreit=
schulen,den Unteroffizierschulen,den Untcroffiziervorschulen,den Sanitäts=
ämtern,den Divisionsärzten,demKontingentsältestenin Ulm, den kleineren
Kommandanturen(Kommandantenmit den GebährniffeneinesNegiments=
oder Bataikkonskommandeurs),dem Garnisonkommandoin Münster, den
Schießplatz=Verwaltungenund den Linien=Kommandanten,Pofteuschreiber
und Festungsterrainaufnehmerbei den Fortiffkationen,etatsmäßigerJeichner
bei den Eisenbahnregimentern,denLoftschiffer=Bataillonen,denTelegraphen=
Bataillonen, dem Kraftfahr=Bataillon,der Kriegs=Telegraphenschule,etats=
mäßigerKammerunteroffizierundOuartiermeister,Furier, Schießunteroffizier,
ekatsmäßigerSchreiberder Traindepots,der Bekleidungsämterund bei den
1. Artillerieofffzierenvom Matz in Metz, Straßburg i. E. und Mainz,
Beständeverwalterbei der Kriegs=Telegraphenschule,den Telegraphen=und
den DPionier=-Bataillonen,Zahlmeisteraspirant,Lazarektrechnungsführer,
Sergeantmit den GebührnisseneinesVizefeldwebelsoderVizewachtmeisters,
Luftschiff=Steuermann,Untersteuerman,Maschinist und Untermaschinist,
zum Militärtelegraphen in Berlin und in Dresden kommandjerterUnter=
offizier,Waffenmeisterunterofffzier.

Narine: Vizefeldwebel,Fähnrich zur Sec, Kammerunteroffizier,Furier, Schieß=
unteroffizier,244 ctatsmäßigeSchreiber bei den Stationskommandos,den
Inspektionen,den Marineteilen,denKommandanturen,derMarincakademie,
derMarineschule,denIngenieur=undDeckoffizierschulen,derSchiffsartillerie=
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schule, der Schiffsprüfungskommission, der Schiffsbesichtigungskommission,
den Sanitätsämtern, den Bekleidungsämtern, den Küstenbezirksämtern,den
Marinekassen, den Marinegerichten, den Abwicklungsbureaus und denHafeu=
kapitänen, geprüfter Zahlmeisterapplikant, Obermaat mit den Gebührnissen
eines Vizefeldwebels, Sergeant mit 612 Mark Löhnung.

A 6. Unteroffkziere
Landheer Sergeaut,Oberjäger,Oberfahnenschmied,Fahnenschmied,Regiments=

und Bataillonstambour, Sanitätssergeantund Sanitätsunteroffizier,etats=
mäßigerHoboist,Hornist und Trompeter,Oberbäcker.

Marine: ÜberzähligerPortepee=Unteroffizier,UnteroffizierohnePortepee.

A7. Gemeine
Landheer: Obergefreiter,Gefreiter, überzähliger(Hilfs=)Hoboist, Hornist und

Trompeter,Spielleute,Sanitätsgefreiter,Sanitätssoldat,Okonomiehandwerker,
Militärkrankenwärter,Militärbäcker.

Marine: ÜberzähligerAnteroffizier,Gemeinemit Obermatrosen-undMatrosenrang.

A8. Militärunterbeamte
Landheer: Divifions= und Garnisonküster,Waffenmeister,Sattler, Jeughaus=

waffenmeister,Botenmeisterund Bote beimReichsmilitärgerichte,Militär=
gerichtsbote.

Marine: Gerichtsbote,Küster, Waffenmeister,Untermaschinistfür Dampffahr=
zeuge)LotseII. Klasse, Untersteuermann,Materialienverwalterbeim Lotsen=
und Seezeichenwesen.

Cocgle



—468 —
(Nr. 5870) Gesetz,betreffenddieFeststellungdesHaushaltsetatsfür dieSchutzgebieteauf das

Rechnungsjahr1917. Vom 30.Mai 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Vundebrats
und desReichstags,was folgt: ·

81
Für den Haushalt der SchutzgebieteimNechnungbjahr 1917 bleibendie

BestimmungendesEtats für das Rechnungsjahr1914 maßgebend.

82
HinsichtlichderEinnahmenund fortdauerndenAusgabendes ordentlichen

Etats werdendieAnsätzedesRechnungsjahrs1914 zugrundegelegt.

83
Zur BestreitungeinmaligerAusgaben des ordentlichenEtats werden

folgendeBauschbeträgezur Verfügunggestellt:
für Ostafrika ... . .... . .. . . .. . . . . .. 1500 000 Mark
»Kamerun.. . . . ... .. . . . . .. . . ... 1000 000
-Togo...........·........... 100000--
sSüdweftafrika......·.......... 200000
»Neuguinea ..... . . ... . . . .. . ... 50000 „
„: Samooooll 50000
»Kiautschou...... ... . ... . . . . ... —

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedruckem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptqnartier,den 30. Mai 1917.

(Siegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

DenBezugdesNelchs=GesenblatnsvermittrlnwurdiePokanstallen.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 104
Inhalt: Geseßz, betressendAnderung des Postscheckgesetzesvom 26. März 1914. S. 4.

(Nr. 5871) Gesetz,betreffendAnderung des Postscheckgesetzesvom 26. März 1914. Vom
30.Mai 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Justimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

/1.
Das Postscheckgesetzvom 26. März 1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 85) wird

dahin geändert: .
Ders2Abs.1crhältfolgcudeFassuug:

Auf jedemKonto muß, solange es besteht,eine Stammeinlage
von 25 Mark gehaltenwerden.

§*2. ·
Dieses Gesetztritt mit der Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier,den 30. Mai 1917.

Siegel) Wilhelm
von Bethmann Hollweg

Den Bezug des NRelchs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den 5. Juni 1917. 113
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Reichs-Gesetzblatt
EE

Nr. 105
Inhalt: Bekanntmachung über das Schlachtenvon Tieren. S. 471.— Bekanntmachung über die

Invaliden= und Hinterbliebenenversicherungder im vaterländischenHifsdienst Beschäftigten. S. 472.

(FNr.5872) Bekanntmachungüberdas Schlachtenvon Tieren. Vom 2. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. 81
Beim Schlachtenvon Rindern, einschließlichderKälber, von Schafen und

Ziegendarf derHalsschnitt(Schächtschnitt)nur beimrituellenSchächtendurch
die hierzu bestelltenSchächter angewendetwerden. Im übrigen ist der Hals=
schnittverboten.

Auf Notschlachtungen,bei denendie JuziehungeinesSchlächtersnicht
möglichist, findetdas VerbotdesAbs.1 keineAnwendung.

82
Zuwiderhandlungengegen dieseVerordnung werdenmit Gefängnis bis

zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark oder
mit einerdieserStrafen bestraft.

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den2. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs-Gesetzbl.1917. « 114

Ausgegebenzu Berlin den6. Juni 1917.
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(Nr. 5873) Bekanntmachungüber die Invaliden- und Hinterbliebenenverstcherungder im
vaterländischenHilfsdienstBeschäftigten.Vom 4. Juni 1917.

A Grund des&19 derVerordnungüberVersicherungder im vaterländischen
Hilfsdienst Beschäftigtenvom 24. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 171) be=
stimmeich folgendes:

81
In den Fällen des § 15 Satz 1 der Verordnungvom 24. Februar 1917

ist Ursprungsanstaltim Sinne des5 1418 Satz 3 derReichsversicherungsordnung
die nach§ 15 Satz 2 der VerordnungzuständigeVersicherungsanstalt.

82
Im Beschlußverfahrenist das VersicherungsamtoderOberversicherungsamt

örtlich zuständig,in dessenBezirk die Versicherungsanstaltihren Sitz hat.

Berlin, den 4. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=-Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbrucker.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 106
Inhalt: Bekanntmachung überdenVerkehrmit Fässern. S. 473.

!

(Nr. 5874) BekanntmachungüberdenVerkehrmit Fässern. Vom 6. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

& 1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die im DeutschenReiche vorhandenen

Fässer,soweitsie nicht von den Heeresverwaltungenoder der Marineverwaltung
für ihren Bedarf in Anspruchgenommensind, für die VersorgungdesInlandes
in Anspruchzu nehmen.

82
Der Reichskanzlerkann zur Durchführungdes §&1 die erforderlichenBe=

stimmungentreffenundAuskünftefordern. Er kanninsbesonderedieHerstellung
und den Verbrauchder Fässersowieden Verkehrmit Fässern regeln,Bestands=
aufnahmenanordnenund Bestimmungenüber Beschlagnahmeund Enteignung
treffen. ·

Bei Enteignungenwird im Streitfall derÜbernahmepreisdurchdasReichs=
schiedsgerichtfür Kriegswirtschaftendgültigfestgesetzt.NähereAnordnungenüber
die Besetzungdes Gerichts und das Verfahren trifft der Reichskanzler.

83
Der Reichskanzlerkann anordnen,daß Zuwiderhandlungengegeneine auf

Grund des 9 2 erlasseneBestimmung mit Gefängnis bis zu einemJahre und
mitGeldstrafebis zuzehntausendMark odermit einerdieserStrafen bestraftwerden,
sowiedaß nebender Strafe dieFässer,auf die sichdieJZuwiderhandlungbezieht,
ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenodernicht, eingezogenwerdenkönnen.
Reichs=Gesetzbl.1917. 6 115

Ausgegebenzu Berlin den7. Juni 1917.

Cocgle



— 44 —
84

Der ReichskanzlerkanndieBefugnisse,die ihmnachdieserVerordnung
sowieim übrigenhinsichtlichdesVerkehrsmit Fässernzustehen,ganzoder teil=
weisedurcheineseiner AufsichtunterstehendeBehördeausüben. Er bestimmt
das Nähereüber Einrichtung, Geschäftskreisund GeschäftsgangdieserBehörde.

55%

Die Verordnung tritt am Tage der Verkündungin Kraft. Der Reichs=
kanzlerbestimmtden ZeitpunktdesAußerkrafttretens.

Berlin, den 6. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes ReichskanzlersI
. Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs⸗Gesetzblatts vermitteln unr die Poftaustalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt

Jnhalt: BekanutmachungüberSeetangundSeegras.S. 475.— BekanntmachungüberSchilf=
rohr. S. 4768.— Bekanntmachung, betreffend Erhöhung des Wochengeldes. S. 477. —
Bekanntmachung überAusdehnungderVerordnungüber denVerkehrmit Terpentinölund
Kienöl vom17.Februar1917. S. 478. — Bekanntmachung,betreffendAbänderungderAus=
führungsbestimmungenvom18.April 1917 zur VerordnungüberRohtabak. S. #78.

(Nr. 5875) BekanntmachungüberSeetangund Seegras. Vom 6. Juni 1917.

Ar Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

· 81.
WerSeegrasoderSeetangan einenanderenabsetzenwill, hatdieseStoffe

dem Kriegsausschussefür Ersatzfutter,G. m.b.H. in Berlin, unter Angabeder
Menge und Art, zum Erwerb anzubieten.

82 ·
Der nach& 1 Verpflichtetehat das Seegras oderdenSeetangdemKriegs=

ausschußauf Verlangenkäuflichzu überlassenund auf dessenAbruf zu verladen.
Der Kriegsausschußhat binnen14 TagennachEingang desAngebotsdem

Verpflichtetenmitzuteilen,ob er dieÜberlassungverlangt; stellter dasVerlangen
nicht, so hat er ihm in derselbenFrist eineBescheinigungdarüberzu erteilen.

Der Präsident des KriegsernährungsamtskannnähereBestimmungenfür
dieÜberlassungund Verladungtreffen.

83
Der Kriegsausschußhat die von ihm in AnspruchgenommenenMengen

binnen 3 Wochennach Stellung des Überlassungsverlangensabzunehmen. Er
hat für die übernommenenMengeneinenangemessenenÜbernahmepreiszu zahlen.

Ist der zur ÜberlassungVerpflichtetemit demgebotenenPreisenicht ein=
verstanden,so setztdie höhereVerwaltungsbehördeden Preis endgültigfest.

Der Verpflichtetehat ohne Rücksichtauf die endgültigeFestsetzungdes
Übernahmepreiseszu liefern, der Kriegsausschußvorläufig den von ihm für an=
gemessenerachtetenPreis zu zahlen.
Neichs=Gesebl.1917. 116

Ausgegebenzu Berlin den8. Juni 1917.
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Die Jahlung erfolgt spätestens14 Tage nach Abnahme. Für streitige
RestbeträgebeginntdieseFrist mit demTage, an dem dieEnsscheidung.der
höherenVerwaltungsbehördedemKriegsausschussezugeht.

(5
Die Landeszentralbehördenerlassen die erforderlichenAusführungsbe=

stimmungen.Sie bestimmen,wer als höhereVerwaltungsbehördeanzusehenist.
6 .

Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenodermit Geldstrafebis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

1. wer den ihm nachdenVorschriftender K&1, 2 Abs.1 obliegenden
Verpflichtungenoder den auf Grund des & 2 Abs. 3 getroffenenBe=
stimmungennicht nachkommt;

2. wer dennach& 5 erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhandelt.
7

DieseVerordnungtritt mit dem10.Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den6. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

I (Nr.5876) BekanntmachungüberSchilfrohr. Vom 6. Juni 1917.

A Grund der Verordnung überKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

1
Die LandeszentralbehördenkönnenGemeindenoderKommunalverbändendie

Befugnis verleihen,das in ihremBezirkewachsendeSchilfrohr in grünemZustand
zu Futterzweckenabzuernten. Die Befugnis erstrecktsichnicht auf Schilfrohr, das
derEigentümeroder sonstigeNutzungsberechtigteselbstzu diesemZweckeerntet.

Die Gemeindeoder der Kommunalverbandhabendem bisherigenEigen=
tümerodersonstigenNutzungsberechtigteneineangemesseneVergütungzu gewähren.

42
Jeder Besitzer eines Grundstücksim Bezirk einer Gemeindeoder eines

Kommunalverbandes,denendie Befugnis nach§ 1 Abs.1 verliehenist, ist ver=
pflichtet, der Gemeindeoder demKommunalverbandoder den von ihnen beauf=
tragtenPersonen das Betreten und Befahren seines Grundstückszu. gestatten,
soweitdies zur FeststellungdesVorhandenseinsoder zur zweckentsprechendenAb=
erntungvonSchilfrohr erforderlichist. Auf Verlangender zuständigenBehörde
hat er zu diesemZweckeauchgeeignetePlätzezur TrocknungdesSchilfrohrs gegen

vGoosgle
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eine von der Gemeindeoder demKommunalverbandezu gewährendeangemessene
Vergütung zur Verfügung zu stellen. In gleicherWeisesindBesitzervon Kähnen
und ähnlichenWasserfahrzengenverpflichtet,diesezur AberntungdesSchilfrohrs
gegenangemesseneVergütungzur Verfügungzu stellen. ,

83
Erklärt eineGemeindeodereinKommunalverband,von dernach&1 Abs. 1

verliehenenBefugnis keinenGebrauchmachenzu wollen, oder gebensie binnen
einer ihnen von der zuständigenBehördegesetztenErklärungsfrist keineErklärung
ab,sogehtaufAntragdesKriegsausschussesfür Ersatzfutter,G. m.b.H. in Berlin
die Befugnis auf diesenoder die von ihm bezeichneteStelle über. Die Vor=
schriftender 9&1,2 finden in diesemFalle entsprechendeAnwendung.

*4 -
chrStreitigkeiten,diesichausderDurchführungdersslbiss

ergeben,entscheidetendgültigdie höhereVerwaltungsbehörde.
(5

Die Landeszentralbehördenerlassen die erforderlichenAusführungsbe=
stimmungen. Sie bestimmen,wer als zuständigeBehörde und als höhere
Verwaltungsbehördeanzusehenist.

6
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 6. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5877) Bekanntmachung,betreffendErhöhungdesWochengeldes.Vom 6. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des Gesetzesüber die Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: «

81
Der Betrag desWochengeldes,welchesnachdenBekanntmachungenvom

3. Dezember1914, 28. Jannar und 23. April 1915 (Reichs=Gesetzbl.1914
S. 492, 1915 S. 79, 257) für Rechnungdes Reichs weiterhin zu zahlenist,
wird von einer Mark suf ein und eine halbeWark täglich erhöht.

2

Die Verorbuungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 6. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle
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(Nr. 5878) Bekanntmachungüber Ausdehnungder Verordnung über den Verkehr mit
TerpentinölundKienölvom 17.Februar1917(Reichs=Gesetzbl.S. 157).
Vom 6. Juni 1917.

A- Grund des & 3 der Verordnung über den Verkehr mit Terpentinöl und
Kienöl vom 17. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 157) wird folgendesbestimmt:

81
Die Vorschriftender §&2 bis 5 der Verordnung über den Verkehr mit

Terpentinölund Kienöl vom 17. Februar 1917 werdenauf
1. Holzpechund HolzteerpechjederArt und Sorte,
2. HolzteerjederArt undSorte sowiedie daraus.gewonnenenExzeug=
nisse: leichteund schwereHolzteeröle

ausgedehnt.
82

Die Bestimmungentretenmit dem10. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den6. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5879) Bekanntmachung,betreffendAbänderung der Ausführungsbestimmungenvom
18. April 1917 zur VerordnungüberRohtabak. Vom 6. Juni 1917.

Ar# Grund der 7 und 13 Abs. 1 der Verordnung über Rohtabak vom
10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Die Ausführungsbestimmungenvom 18. April 1917 (Neichs=Gesetzbl.
S. 359) werdenwie folgt geändert:

Im 9 2 Abs. 2 ist am Schlusseals neuer Satz hinzuzufügen:
EbensobleibenKleinhersteller,die nicht mehr als 400 Kilogramm

RohtabakimMonatverarbeiten,vonderEntrichtungderGebührbefreit.
Berlin, den 6. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den BeugdesNeichs=GesenblattsvermittelnnurdiePostanstalern.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.108
Inhalt: Bekanntmachung über die Bestimmung von Ausführungsbehörden und den Erlaß vonBestim=

mungen zurDarchführung der Unfallversicherungvon Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst im
Ausland. 470

—

(Nr. 5880) BekanntmachungüberdieBestimmungvonAusführungsbehördenund denErlaß
vonBestimmungenzurDurchführungderUnfallversicherungvonTätigkeiten
im vaterländischenHilfsdienstim Ausland. Vom 2. Juni 1917.

A- Grund des&10 Abs.2 Nr. 2 unddes& 19 der VerordnungüberVer=
sicherungder im vaterländischenHilfsdienstBeschäftigtenvom24. Februar1917
a#Reich=Gesetzbl.S. 171—bestimmeichmitWirkungvom6. Dezember1916
olgendes:

1
Ausführungsbehördefür die Unfallversicherungvon Tätigkeitenim vater=

ländischenHilfsdienst im Ausland, die durch Abs. 1 des &10 a. a. O. der
Unfallversicherungunterstelltsind,ist

1. für die nicht einer deutschenHeeresverwaltung,derReichs.,Marinever=
waltung oder derReichs=Post=undTelegraphenverwaltungunterstehendenBetriebe
im Gebiete des Generalgouwernementsin Belgien und für die außerhalbdes
Generalgouvernementsgelegenen,zumGeschäftsbereichedesVerwaltungschefsbeim
GeneralgouvernementgehörendenBetriebe

der VerwaltungschefbeimGeneralgouvernementin Belgien,
2. für die nicht einer deutschenHeeresverwaltung,der Reichs=Marinever-

waltung oder derReichs=Post=undTelegraphenverwaltungunterstehendenBetriebe
im GebietedesGeneralgouvernementsWarschau

der Verwaltungschefbeim GeneralgouvernementWarschau.

. 82
1. Sind Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst, für die das Reich

Träger der Versicherungist & 10 Abs. 2 Nr. 1 a. a. O.), zu Unrechtbei einer
Reichs=Gesetzbl.1917. 117

Ausgegebenzu Berlin den9. Juni 1917.
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Berufsgenossenschaftversichert,so geht die Versicherungmit dem Tage auf das
Reich über, an demdie Ausführungsbehörde& 1) oder derUnternehmerder
Berufsgenossenschaftoder dieseder Ausführungsbehördedie unrichtigeVer=
sicherunganzeigt.

2. Bei BerechnungdesJahresarbeitsverdienstes,derfür dieUnfallentschädi=
gungvonBetriebsbeamtenmaßgebendist & 10Abs.2 Nr. 3 a.a.O.), geltenals
die betriebsüblicheZahl der ArbeitstagestetsdreihundertArbeitstage.

3. GegenStraffestsetzungenderAusführungsbehörden(&1) auf Grund des
10 Abs.2 Nr. 5 a. a. O. in Verbindung mit § 800 der Reichsversicherungs=
ordnungist dieBeschwerdean dasOberversicherungsamt(Beschlußkammer)zulässig.
Dieses entscheidetendgültig.

4. Die Ausführungsbehörden(&1) können,um die von denUnternehmern
eingereichtenNachweise(&10 Abs. 2 Nr. 5 der bezeichnetenVerordnung) zu
prüfen, durchBeamte die Geschäftsbücherund Listen einsehen,aus denendie
Beschäftigungder Hilfsdienstleistendenund die von den Betriebsbeamtenver=
dientenBezüge hervorgehen. Die Unternehmersind verpflichtet,den Beamten
die Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Die Aus=
führungsbehördenkönnensie zur Erfüllung dieserPflicht durchGeldstrafenbis
zu dreihundertMark anhalten.

Bei PflichtversäumniseinesUnternehmersgilt & 887 Satz 1 der Reichs=
versicherungsordnungentsprechend.
zl scuf Beschwerdenentscheidetdas Oberversicherungsamt(Beschlußkammer)
endgültig.

5. Die nachderReichsversicherungsordnungdenGenossenschaftsvorständen
zustehendeBefugnis zur Verhängung von GeldstrafengegenUnternehmerund
ihnen Gleichgestelltegilt für die Ausführungsbehörden(&1) entsprechend.Auf
BeschwerdengegenStraffestsetzungenentscheidetdas Oberversicherungsamt(Be=
schlußkammer)endgültig.

6. Die von denAusführungsbehördenC 1) verhängtenGeldstrafenfließen
in die Reichskasse.

7. Das OberversicherungsamtGroß Berlin ist im Rechtsmittelverfahren
auchdann ausschließlichzuständig,wenn es sichnicht um Berufungenoder Be=
schwerdenhandelt& 10 Abs. 2 Nr. 9 der bezeichnetenVerordnung).

. Im übrigenkönnen—unbeschadetderBefugnis desReichskanzlers—
die Ausführungsbehörden(&1) weitere Bestimmungenzur Durchführung der
Unfallversicherung& 10 Abs.2 Nr. 2, &19 der bezeichnetenVerordnung)erlassen.

Berlin, den 2. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

DesBei#usdesReichs=Cesesblattsvermitteln murdie Postunstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Inmner#. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt

Jahrgang1917

Nr. 109
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnungüber denVerkehr

mit Sulfat vom 16. Mai 1917. S. 481. — Bekanntmachung über Zichorienwurzeln. S. 482.

(Nr.5881) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzuderVerordnungüberden
Verkehr mit Sulfat vom 16. Mai 1917. Vom 7. Juni 1917.

A-# Grund der Verordnungüber denVerkehrmit Sulfat vom 16. Mai 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 410) wird bestimmt:

81
Sulfat (kalziniertesund kristallisiertesGlaübersalz)darf nur mit Geneh=

migung der Zentralstellefür Sulfatverteilung in Berlin abgesetztwerden.
Die ZJentralstellefür Sulfatverteilung stehtunter der AufsichtdesReichs=

kanzlers.
(2

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=
tausendMark wird bestraft:

1. wer Sulfat (kalziniertesund kristallisiertesGlaübersalz)ohnedie im § 1
Abs. 1 vorgeschriebeneGenehmigungabsetzt,

2. wer denBedingungenzuwiderhandelt,unter deneneinenach&1 Abs.1
vorgeschriebeneGenehmigungerteilt ist.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Stoffe erkanntwerden, auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht. "

3
Die Bestimmungentretenam 1.Juli 1917in Kraft.
Berlin, den7. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich —

Neichs-Gkiktzhc.1917. 118
Ausgegebenzu Berlin den9. Juni 1917.
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(Nr. 5882) BekauntmachungüberZichorienwurzeln.Vom8. Juni 1917.

A% Erund der Verordnungendes Bundesrats über Kaffee, Tee und Kakao
November 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 750) . ·vom pril 19516GreichsGesetöl.S.230 in Verbindungmit &1der Bekannt

machungüberErrichtung einesKriegsernährungsamtsvom22. Mai 1916 eichs=
Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

Artikel J —-
DieVorschriftimslSatzlderBekanntmachuugsüberZichorienwurzelu

vom 6. April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 254) erhält folgendeFassung: "
„Zichorienwurzeln,grün oder gedarrt, dürfen nicht verfüttert und nicht

gewerbsmäßigzu anderen Jwecken als zur Herstellungvon Kaffeersatzmitteln
verwandtwerden.“

Artikel II
Diese Bekanntmachungtritt mit dem 12. Juni 1917. in Kraft.
Berlin, den 8. Juni 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

DeuVelugdesMeichs=GesetzblattsvermittelnnurdieMostaustalten.
Herausgegebenim Reichsamt des IJnnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt

Jahrgang1917

Nr. 110
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendJahlungsverbot gegenItolien. S. 4338.— Bekanntmachung

über die Lerriching“ eines Schiedsgerichtsma 522 der Verordnungüber Speisefettevom
20.Juli 1916. S. 484. " «

(Nr. 5883) Bekanntmachung,betreffendZahlungsverbotgegenItalien. Vom 7. Juni 1917.

A-. Grund des&7 Abs.2 der Verordnung,betreffendJahlungsverbotgegen
England,vom30.September1914Reichs=Gesetzbl.S. 421)wirdfolgendesbestimmt:

Artikel 1
Die VorschriftenderVerordnung,betreffendZahlungsverbotgegenengiund,

vom 30. September1914 werdenauf Italien, auf die italienischenKolonienund
auswärtigenBesitzungensowieauf die von den italienischenStreitkräftenbesetzten
Gebieteauch insoweitfür anwendbarerklärt, als sichdie Anwendungnicht schon
aus derBekanntmachungvom24.November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1289)ergibt.

Die Anwendungunterliegt folgendenEinschränkungen:
1. Für dieFrage, ob dieStundung gegendenErwerber wirkt oder nicht
(&2 Abs. 2 der Verordnung vom 30. September1914), kommt es
ohneRücksichtauf denWohnsitzoder Sitz des Erwerbersnur darauf
an, ob derErwerb nachdem30. April 1917 odervorherstattgefunden
hat, sofern nicht nach § 2 der Bekanntmachungvom 24. November
1916 ein frühererZeitpunktmaßgebendist.

2. Soweit in der Verordnung vom 30. September1914 auf den Geit=
punkt ihres Inkrafttretens verwiesenwird, tritt der Jeitpunkt des
InkrafttretensdieserBekanntmachungan die Stelle, sofernnicht nach
2 der Bekanntmachungvom 24. November1916 ein früherer Zeit.
punktmaßgebendist.

Artikel?
DieseBekanntmachungtritt mit demTage derVerkündungin Kreaft.
Berlin, den7. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Neichs-Gesehbl.1917. · 119
Ausgegebenzu Berlin den 11.Juni 1917.
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(Nr. 5884) Bekanntmachungüber die ErrichtungeinesSchiedsgerichtsnach§22 derVer=
ordnungüberSpeisefettevom 20.Auli 1916. Vom 9. Juni 1917.

A- Grund des&22 derBekanntmachungüberSpeisefettevom20.Juli 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 755) wird bestimmt:

* 1
Die durch& 22 der BekanntmachungüberSpeisefettevom 20. Juli 1916

(Reichs-=Gesetzbl.S. 755) einemSchiedsgerichtübertragenenEntscheidungener=
folgen durchdas Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaft.

82
Das Schiebsgerichtentscheidetin einerBesetzungvoneinemVorsitzenden

und zwei Beisitzern.
Vorsitzenderist derVorsitzendedesReichsschiedsgerichtsfür Kriegswirtschaft

oder sein Vertreter.
Der PräsidentdesKriegsernährungsamtsernenntdieerforderlichenBeisitzer.

Zu den einzelnenSitzungenwerdendiesevon demVorsitzendenberufen.

43
Auf das Verfahrenfinden,unbeschadetder für die Juständigkeitund die

ZusammensetzunggeltendenbesonderenVorschriften, die Bestimmungenfür das
Verfahrenvor demReichsschiedsgerichtefür KriegswirtschaftsinngemäßeAnwendung.

4
Diese Bekanntmachungtritt mit demTagederVerkündungin Kraft.
Berlin, den9. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezus des Reichs=Seeb vetteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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fReichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 111
— Srenaimachng überdieerrichtungeinerHerstellunge-undVerrriebsgesellschaftin ——

industrie. S. 438

(Nr. 5885) BrkanntmachungüberdieErrichtungeinerHerstellungs-undVertriebsgesellschaft
in der Seifenindustrie.Vom 9. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Herstellervon fetthaltigenWasch=
mittelnjederArt, sowetitsiebereitsvor dem1. August1914 fetthaltigeWasch=
mittel zumgewerbsmäßigenVerkaufehergestellthaben,auchohneihre Zustimmung
zu einer Gesellschaftzu vereinigen,der die Regelung der Herstellungund der
Absatz nach Maßgabe der verfügbarenRohstoffe und der volkswirtschaftlichen
Bedürfnisseobliegt. Unter besonderenVerhältnissenkann der Reichskanzlerauf
Antrag der Landeszentralbehördenanordnen,daß auchein Betrieb, der erst nach
dem 1.August 1914 mit derHerstellungvon fetthaltigenWaschmittelnbegonnen
hat, in die Gesellschaftaufgenommenwird.

Fetthaltige Waschmittelim Sinne der Verordnung findWaschmittel,die
Olsäuren,Fettsäuren,HarzsäurenoderderenSalze oder andereorganischeSäuren
enthalten, die selbstoder in Form ihrer Salze eine Wasch=oder Reinigungs=
wirkung ausüben.

Reichs=-Gesebl.1917. 120
Ausgegebenzu Berlin den11.Juni 1917.
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Artikel II

1

2

□—

——*i

Namen und Sitz der Gesellschaft;
denZeitpunkt,von demab dieGesellschaftdieRegelungderHerstellung
sowieden Absatzübernimmt(Geschäftsbeginn);
die Gegenstände,über die die Gesellschafterversammlungzu beschließen
hat, sowie die Form ihrer Einberufung, das Stimmrecht und die
Vertretungder Gesellschafter;
die Jusammensetzungund die Ernennung,die Amtsdauer und die Be=
fugnissedes Vorstandesund der anderenGesellschaftsorgane,ihre Ein=
berufungundBeschlußfassung,dieVertretung,insbesonderedieZeichnung
schriftlicherErklärungenund die Beurkundungihrer Beschlüsse;

die Beiträge der Gesellschafter;
die Regelung des Absatzesdurch dieGesellschaft und die Festsetzung
derPreise undderLieferungsbedingungensowiedieErrichtung örtlicher
Vertriebsstellen;
die Überwachungder Mitglieder und ihrer Betriebe;
die Festsetzungvon Ordnungsstrafen;
die Form für die Bekanntmachungender Gesellschaft;
die Aufstellung,Prüfung und Abnahmeder Jahresrechnungen;

83
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4
Zur Überwachungder Herstellungund des Absatzeswird ein Ausschuß

(Überwachungsausschußder Seifenindustrie)gebildet.
Der Überwachungsausschußbestehtaus einemVorsitzenden,seinemStell=

vertreter und höchstensweiteren dreißig Mitgliedern. Der Vorsitzende,sein
Stellvertreter und die weiterenMitglieder werdenvomReichskanzlerernanntund
abberufen. Ihr Amt ist ein Ehrenamt.

DemÜberwachungsausschussegehörtfernereinVertreterdesReichskanzlersan.
Der Reichskanzlerkann eine Geschäftsordnungfür den Überwachungs=

ausschußerlassen.
85

Der Überwachungsausschußerteilt denGesellschafternunbeschadetder Vor=
schriftdes § 3 Anweisungenüber Art, Ort undUmfangder Erzeugung,über
denAbsatzund überdie Verkaufspreise. "“

Er verteilt die Rohstoffe;er überwachtdieBetriebe der Gesellschafterund
stelltfest,welcheBetriebeunterdie Vorschriftdes ArtikelI Abs.1 fallen. Er
kannBetriebe auf ihrenAntrag von derJugehörigkeitzur Gesellschaftentbinden.

Die Entscheidungendes Überwachungsausschussessind endgültig.

(6
Der Überwachungsausschußunterstehtder AufsichtdesReichskanzlers.
Der Vorsitzendedes Überwachungsausschussesist verpflichtet,denVertreter

des Reichskanzlersüber alle wichtigenVorgängeauf dem laufendenzu erhalten
umdihm auf VerlangenAuskunft zu geben.

Bei den Beschlußfassungendes lberwachungsausschusseshat der Vertreter
des ReichskanzlersberatendeStimme. Er kann BeschlüssewegenVerletzungder
Gesetzeoder öffentlicherInteressenbeanstanden.Der Reichskanzlerentscheidet
über die Berechtigungder Beanstandung. Die Ausführung der Beschlüssehat
so lange zu unterbleiben,als nicht der Reichskanzlerdie Beanstandungfür un=
berechtigterklärt hat.

87
RechtsgeschäftlicheVerfügungen der Gesellschafterüber Rohstoffe oder

Halberzeugnisse,die den Gesellschafternvon dem Überwachungsausschußoder
durch seineVermittlung zugeteiltsind, sowieüber daraus hergestellteErzeugnisse
sindunbeschadetder Vorschriftdes§3 nurmit JustimmungdesÜberwachungs=

120“
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ausschusseszulässig. EntgegenstehendeVerfügungen sind nichtig. Den rechts=
geschäftlichenVerfügungenstehenVerfügungengleich,die im Wegeder Zwangs==
vollstreckungoder Arrestvollziehungerfolgen.

88
Die Mitglieder des Überwachungsausschussessowie die von ihm mit der

Wahrnehmungvon Verwaltungsmaßnahmenoder Aussichtsbefugnissenbetrauten
Personen sind, vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattungund der Anzeige
von Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,überdie EinrichtungenundGeschäftsverhältnisse,
die durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntniskommen,Verschwiegenbeitzu beobachten
und sichder Mitteilung und Verwertungder Geschäfts-und Betriebsgeheimnisse
zu enthalten. -

49
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer, nachdemder
lberwachungsausschußseineZugehörigkeitzu der Gesellschaftfestgestellthat,

1. fetthaltigeWaschmittelohneZustimmungdes Überwachungsausschusses
herstellt;

2. der Vorschrift des §&3 zuwiderErzeugnisseder Gesellschaftnicht
überläßt;

3. einer nach& 5 Abs.1 erteiltenAnweisungdesÜberwachungsausschusses
zuwiderhandelt;

4. RohstoffeoderHalberzeugnisse,die ihmvondemlÜberwachungsausschuß
oder durchdessenVermittlung zugeteiltsind, zerstörtoderbeiseiteschafft
oder darüberentgegenden Vorschriftendes &§7. ohneZustimmungdes
Überwachungsausschussesverfügt.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.

810
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,wer denVorschriften
des § 8 zuwiderVerschwiegenheitnichtbeobachtetoderder MitteilungoderVer=
wertungvon Geschäfts-oderBetriebsgeheimnissensichnichtenthält.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag cin.
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Artikel II
1

HerstellervonfetthaltigenWaschmittelnjederArt habendemÜberwachungs=
ausschußauf VerlangenAuskunft über ihren Betrieb, ihre Beständean Roh=
stoffen,Halberzeugnissenund Fertigerzeugnissensowieüberihre Fabrikationsmittel
zu erteilen. Das Verlangen kann durch öffentlicheBekanntmachunggestellt
werden.

(2
Der Überwachungsausschußkannverlangen,daßHerstellervonfetthaltigen

Waschmittelnihre Beständean Nohstoffen,HalberzeugnissenundFertigerzeugnissen
sowie ihre Fabrikationsmittelder Gesellschaftgegeneine angemesseneVergütung
zu Eigentum oder zur Benutzungüberlassen. Das Entgelt wird im Streitfall
durchein Schiedsgericht(&5) endgültigfestgesetzt.

Wird die Überlassungzu Eigentum verlangt, so geht das Eigentumin
demAugenblickauf die Gesellschaftüber, in demdas VerlangendemHersteller
oder Inhaber des Gewahrsamszugeht.

Der Überwachungsausschußkann die Gegenstände,derenÜberlassungan
die Gesellschafter verlangenkann, beschlagnahmen.Die Beschlagnahmehat die
Wirkung, daß die Vornahme von Veränderungenan den von ihr berührten
Gegenständenverbotenist und rechtsgeschäftlicheVerfügungenüber sie nichtig
sind. Den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehenVerfügungengleich, die im
Wege der ZJwangsvollstreckungoder Arrestvollziehungerfolgen.

43
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark odermit einer dieserStrafen wird bestraft
1. wer die gemäß & 1 erforderteAuskunft innerhalb der gesetztenFrist
nicht erteilt oder wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngaben
macht)

2. wer unbefugt einen gemäß 92 Abs. 3 beschlagnahmtenGegenstand
beiseiteschafft,beschädigtoder zerstört,verwendet,verkauftoderkauft
odereinanderesVeräußerungs-oderTrwerbsgeschäftüberihn abschließt;

3. wer einemgemäß& 2 Abs. 1 gestelltenÜberlassungsverlangeninner=
halb der gesetztenFrist nichtnachkommt.
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Nebender Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

(4
Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer ohne der auf
Grund des Artikel 1 errichtetenGesellschaftanzugehören,fetthaltigeWaschmittel
herstellt.

Nebender Strafe kann auf Einziehungder Gegenständeerkanntwerdent
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

15

Streitigkeiten, die sich zwischender Gesellschaftund Gesellschafternaus
dem Gesellschaftsverhältnisoder zwischender Gesellschaftoder Gesellschaftern

und Herstellernaus der Überlassungspflichtgemäß& 2 ergeben,werden,soweit
nichtdie VerordnungoderdieSatzungein anderesbestimmt,durcheinSchieds=
gericht von drei Mitgliedern endgültig entschieden. Jur Entscheidungvon
StreitigkeitenzwischenGesellschaftund Gesellschafternsowie zwischenGesellschaft
undHerstellernwird einSchiedsgerichtamSitzederGesellschaft,zur Entscheidung
von Streitigkeitenmit Abnehmernwird je ein Schiedsgerichtan dem Sitze der
örtlichenVertriebsstellenderGesellschaftgebildet.DieMitgliederwerdenvonder
LandeszentralbehördedesBundesstaatsernannt, in demdas Schiedsgerichtseinen
Sitz hat. Der Vorsitzendemuß zum Richteramtebefähigtsein. Von denBei=
sitzernsoll für die Entscheidungvon Streitfällen mit Abnehmernje einer dem
Kreise der Hersteller und dem Kreise des Handels entnommensein, für die
Eutscheidungder übrigenStreitfälle sollen beideBeisitzerdemKreise der Her=
stellerentnommensein.

Bei Streitigkeiten zwischender Gesellschaftoder Gesellschafternund ihren
Abnehmernist örtlichzuständigdas Schiedsgericht,das für denBezirkder ört.
lichen Vertriebsstelleder Gesellschaftgebildet ist, in dem der Abnehmerseine
gewerblicheNiederlassunghat. "“

Der ReichskanzlerkannVorschriftenüber das Verfahren vor demSchieds=
gerichterlassen.
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Artikel IV

Die Verordnungtritt mit dem1. Juli 1917 in Kraft. Der Reichskanzler
bestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Mit demZeitpunkt des Außerkrafttretensder Verordnunggeltendie
gemäßArtikel 1IerrichtetenGesellschaftenals aufgelöst.

Berlin, den9. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Be##s desMeichs=Gesessblattvermitteln nur die Postaustalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 112
Inhalt: Vekanntmachung. über die Preise für Stroh und Häcksel. S. 4%. — Bekanntmachung über

Höchstpreisefür Wollfett. S. 40.

(Nr. 5886) Bekanntmachungüberdie Preise für Stroh und Häcksel. Vom 8. Juni 1917.

Ar# Grund des & 15 derVerordnungüber denVerkehrmit Stroh und Häcksel
vom 8. November1915 (Reichs-Gesetztdl.S. 743) in Verbinduug mit & 1 der
Bekanntmachungüberdie ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom22.Mai
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 402) wird folgendesbestimmt:

Artikel I
Außer demim (5 Abs. 1 der Verordnungüber den Verkehrmit Stroh

und Häcksel vom 8. November1915 in der Fassung der Verordnung vom
23. November 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1288) festgesetztenÜbernahmepreise
dürfen demErzeugerauchdie Kostender Beförderung bis zur Verladestelledes
Ortes, von demdie Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandtwird, sow#e
die Kosten des Einladens daselbstvergütetwerden; der hierfür zu zahlende
Betrag darf zwei Mark für den Doppelzentnernicht übersteigen.

Dies gilt auchfür denVerkaufdesderAbsatzbeschränkungnichtunterliegenden
Strohes durchden Erzeuger.

" Artikel M ·
Soweit der Hersteller von HäckselgemäßArtikel 1 eine besondereVer=

gütung gezahlt hat, darf er diese beim Verkaufevon Häckselnebendem fest=
gesetztenHöchstpreisin Rechnungstellen.

Artikel III
VorstehendeBestimmungentretenam 14. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den 8. Juni 1917.

Der Präsident desKriegsernährungsamts
von Batocki

Reichs=Gesebl.1917. 121
Ausgegebenzu Berlin den 12.Juni 1917.
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musssyssiqmtmachimgisaizdchstpreiieIrrWollt-reQuark Jus-inur

Auf Grund des "4 derBelanntmachungüber den Verlehr mit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondere tten, und anderenfetthaltigenStoffen
vom 15.Februar1917 (eichs=Gesetztl.S. 137)wird folgendesbestimmt:

1
Der Preis für die nachstehendaufgeführtenFette undLettsäurendarf

für 100Kilogramm— einschließlichVerpackungfrei WaggonVersand=
stationnichtübersteigen:

bei wasserfreiemWollfett (Anhydrit) 450 Mark,
bei neutralemWollfett und Wollfettsäuren350 Mark,
bei Rohwollfett 300 Mark.

82
Die Bestimmungentretenmit dem20.Juni 1917 inKraft.
Berlin, den11.Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezne des Neichs=Gesetzblattsvermittelmnur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsb##ckerel.
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Reichs-Gesehblatt
Nr. 113

Juhalt: Bekanntmachung überdie Verwendungvon Steinnußmehlals Backstreumehl.S. 4%

(Nr. 5888) Bekanntmachungüber die Verwendungvon Steinnußmehlals Backstreumehl.
Vom 13.Juni 1917.

A- Grund des & 20a der Verordnungüber dieBereitung vonBackwarevom
26. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 413) in der Fassungder Bekanntmachungen
vom 28. September 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1084) und 18. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 68) in Verbindungmit § 1 der Bekanntmachungüber die
Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 402) wird bestimmt:

Artikel I
Außer den im &11 derBekanntmachungüber dieBereitung von Backware

vom 26. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 413) in der Fassung vom 28. Sep=
tember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1084) genanntenStoffen darf auch technisch
reines Steinnußmehl ohnemineralischeZusätzeals Streumehl verwendetwerden.

Artikel II
DieseBekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den13. Juni 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1917. 122
Ausgegebenzu Berlin den 15.Juni 1917.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 114
Inhalt: Bekanntmachungüber Druckpapier. S. 407.———. überDruckpapier.S. 40.

Bekanntmachung überDruckpapier.S. soo.

(Nr. 5889) Bekanntmachungüber Druckpapier. Vom 18. Juni 1917.

A# Grund der VerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom18.April
1916 (eichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

1
Verlegerund Drucker von Zeitungen,die auf maschinenglattem,holz=

haltigenDruckpapiergedrucktwerden,sowiealle sonstigenPersonen,die un=
bedrucktesPapier der genanntenArt im Betrieb ihres Gewerbesbeziehen,ab=
gesehenvon VerlegernundDruckernvon Druckwerken(Bücher,Sammelwerke,
Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenund sonstigenperiodisch
erscheinendenDruckschriften,dürfenin derJeit vom1. Juli 1917 bis zum30. Sep=
tember1917 solchesPapier nur in denMengenbeziehenundverbrauchen,diefür sie
vonderKriegswirtschaftsstellefür dasdeutscheJeitungsgewerbein Berlin festgesetzt
werden. Dies gilt auch,soweites sichum die Erfüllung bereits abgeschlossener
Lieferungsverträgehandelt. Die Feststellunggeschiehtnach folgendenGrundsätzen:

1. Heitungen,die im Jahre 1915 eine Fläche
.bis 200 Quadratmetereingenommenhatten,erfahreneine
Einschränkungvon 11 vomHundert gim

.
2. von 201 bis 250 Quadratmetereingenommenhatten,er= #“t
fahren eine Einschränkungvon 13,5 vomHundert

3. von 251 bis 300Quadratmetereingenommenhatten,er
fahren eine Einschränkungvon 18 vomHundert ——

4. von 301 bis 350 Quadratmetereingenommenhatten,er m
fahren eine Einschränkungvon 22,, vomHundert 65 535

5. von351 bis 400Quadratmetereingenommenhatten,er.
fahreneineEinschränkungvon27 vomHundert 55

6. von 401 bis 500Ouadratmetereingenommenhatten,er=
fahreneineEinschränkungvon30 vomHundert —“*

7. von 501 bis 600 OQuadratmetereingenommenhatten,er.,
fahreneineEinschränkungvon31 vomHundert #ss

8. von 601 bis 700 Quadratmetereingenommenhatten,er.
fahren eine Einschränkungvon 32 vomHundert NFSes

Meichs=Gesetzbl.1917. 123
Ausgegebenzu Berlin den 19.Juni 1917.
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9. von 701 bis 800Quadratmetereingenommenhatten,er=)
fahren eine Einschränkungvon 33 vomHundert

10. von 801 bis 950 Quadratmetereingenommenhatten,er=
fahren eine Einschränkungvon 36 vom Hundert

11. von 951 bis 1100 Quadratmetereingenommenhatten,er=
fahreneineEinschränkungvon 37 vomHundert. ·

12. von 1101 bis 1250 Quadratmetereingenommenhatten,
erfahreneine Einschränkungvon 38 vom Hundert

13. von 1251 bis 1400 Quadratmetereingenommenhatten,
erfahreneine Einschränkungvon 39 vom Hundert

14. von 1401 bis 1600 Quadratmetereingenommenhatten,
erfahreneine Einschränkungvon 42 vomHundert

15. über1600 Quadratmetereingenommenhatten,erfahren
eine Einschränkungvon 44,, vom Hundert

Die Quadratmeterflächewird errechnetdurchFeststellungderPapierseitengröße
und derGesamtzahlderSeiten (Umfang),diedieZeitungim Jahre 1915gehabthat.

Zeitungen,deren Quadratmeterflächesich im Jahre 1915 gegenüberdem
Jahre 1913 verringerthat, erhalten,wenndieMinderung

ervonihnenfürdenDruckderZeitungimJahre1915verbrauchtenMengevonmaschinenglattem,holzhaltigenDruckpapiererrechnetfüreinenZeitraumvondreiMonaten.

1. bis zu 300 Quadratmeterbeträgt,4 vom Hundert s###s
2. von301bis450Quadratmeterbeträgt,5 vomHundert
3. von451bis500Quadratmeterbeträgt,6vomHunder 7
4. über500 Quadratmeterbeträgt,7 vomHundert 1r6#

Zeitungen,derenQuadratmeterflächesichim Jahre1915 gegenüberdem
Jahre 1913 vermehrthat, erhalten,wenn die Vermehrung

1. bis zu 50 Ouadratmeterbeträgt,4 vom Hundert 8 7
2. von 51bis 75Quadratmeterbeträgt,6 vomHunder
3. von76bis100Quadratmeterbeträgt,8 vomHundertZke*z
4. von 101 bis 125 Quadratmeter beträgt, 10 vomHundert P##
5. über 125 Quadratmeterbeträgt,12,6vomHundert *ss

2. Alle übrigen Beziehervon unbedrucktemmaschinenglatten,holzhaltigen
Druckpapier,abgesehenvon Verlegern und Druckern von Druckwerken(Bücher,
Sammelwerke,Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenund
sonstigenperiodischerscheinendenDruckschriftendürfenfür die Jeit vom 1.Juli
1917 bis zum 30. September1917 nur 70 vomHundert derjenigenMenge von
solchemPapier beziehenund verbrauchen,die sie im Jahre 1915, berechnetauf
einenJeitraum von drei Monaten, bezogenhaben.

3. Bei Festsetzungder Menge, die nachZiffer 1 und 2 bezogenwerden
darf, werdenBeständean unbedrucktemmaschinenglatten,holzhaltigenDruckpapier,
die sichauf Grund der Bestimmungender §9 1 bis 3 der Bekanntmachungüber
Druckpapiervom 31.März 1917 Reichs=Gesetzbl.S. 295) undder des§&2 der
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Bekanntmachungvom29.Mai 1917(Reichs-Gesetzbl.S. 439) am 30.Juni 1917
ergeben,angerechnet. 52

Verleger und Drucker solcherauf maschinenglattem,holzhaltigenDruck=
papier gedrucktenZeitungen, derenAusgaben in einer Wochenicht mehr als
7 Bogen zu je 4 Seiten umfassenund die nicht öfter als einmal täglich
erscheinen,unterliegen,soweitsie vor dem 20. Juni 1917 erschienensind, keiner

Einschränkung im Verbrauchevon Druckpapierder genanntenArt, sie dürfen
jedochin derZeit vom 1. Juli 1917 bis zum30.September1917 nichtmehr
maschinenglattes,holzhaltigesDruckpapierbeziehen,als der vierfachenMenge des
Verbrauchsim Monat Juni 1917 entspricht.

Die Verleger dieser Zeitungen haben der Kriegswirtschaftsstellefür das
deutscheZeitungsgewerbeauf ihre Kostenein PflichtexemplarjederAusgebedurch
die Post regelmäßigbestellgeldfreizu überweisen.

83
Die Bestimmungender # 3 bis 14der BekanntmachungüberDruckpapier

vom 20. Juni 1916 eichs=Gesetzbl.S. 534) bleibenunverändertin Geltung.

4
Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenundmit Geldstrafebis zuzehntausend

Mark odermit einer dieserStrafen wird bestraft,wer Druckpapierin größeren
Mengen verbraucht,als für ihn von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutsche
Zeitungsgewerbefestgesetztwird. ß

Die Bestimmungentretenam 1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den18.Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5890) BelanntmachungüberDruckpapier.Vom 18.Juni 1917.

Ar# Grund der Verordnungdes Bundesrats über Druckpapiervom18. April
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 300) bestimmeich:

1
Der &3 der Bekanntmachung über Oruchapier vom 29. Mai 1917

(Reichs=Gesetzbl.S. 439) wird aufgehoben.
*2 «

Diese Bekanntmachungtritt am 22. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den18. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5891) BekanntmachungüberDruckpapier.Vom 18.Juni 1917.

Ar GrundderVerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom18.April
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 306)wird folgendesbestimmt:

1
Zur Herstellungvon Druckwerken(Bücher,Sammelwerke,Einzelwerke,

Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenundsonstigenperiodischerscheinenden
Druckschriftendürfen derenVerleger undDrucker in der Zeit vom1. Juli 1917
bis 30. September1917 75 vom Hundert derjenigenMenge Druckpapierbe=
ziehen,die — errechnetauf einenZeitraum von drei Monaten — im Jahre
1916 zu derenHerstellungverwendetwordenist.

Bei FestsetzungderMenge,die nachAbs.1 bezogenwerdendarf, werden
sichaufGrund der Bestimmungendes &1 Abs.3 und 4 der Bekanntmachung
über Druckpapiervom 30. März 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 293) am 30. Juni
1917 ergebendeBeständean solchemDruckpapier,das zur HerstellungvonDruck.
werken (Bücher, Sammelwerke,Einzelwerke,Jugendschriftenusw.), Musikalien,
ZeitschriftenundsonstigenperiodischerscheinendenDruckschriftenbestimmtist, an=
gerechnet. 52

Falls Verleger und Drucker das ihnen nach&1 zustehendeBezugsrechtin
derZeit vom 1. Juli 1917 bis 30.September1917 nichtodernichtvollständig
ausnutzen,erhöht sichbei FestsetzungeinesBezugsrechtsfür die Zeit nachdem
1. Oktober1917 diesesBezugsrechtum die nicht bezogeneMenge. Sie können
diesenAnspruchbis zum 10. Oktober1917 bei der Kriegswirtschaftsstellefür
das deutscheZeitungsgewerbein Berlin geltendmachen.

83
Im übrigen bleiben die Bestimmungendes 1 Abs. 4 und 3 bis 7

der Bekanntmachungüber Druckpapier vom 30. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 293) unverändertin Geltung.

+4
Die Bestimmungentretenam 1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den18. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Besus den Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Poftunstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917 «

Nr. 115
Inhalt: Gesed, betreffendAnderung des Gesetzesüber den Absatz von Kalisalzen. S. So1. — Bekannt=

machung über die AnwendungderVerordnung, betreffendVerträge mit feindlichenStaatsangehörigen,
auf Portugal. S. 503.

(Nr. 5892) Gesetz,betreffendAnderungdesGesetzesüberdenAbsatzvon Kalisalzen. Vom
16.Juni 1917. .

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmungdes Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

Das Gesetzüber denAbsatzvon Kalisalzenvom25.Mai 1910 Geichs=
Gesetzbl.S. 775) in der Fassungdes Gesetzes,betreffendAnderung des Gesetzes
über den Absatzvon Kalisalzen, vom 21. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 559)
wird wie folgt geändert:

I. Im 9 13 werdenersetzt
a) im Abs.1 in der drittenZeile die Worte „der Kalenderjahre1912
und 1913/“ durch die Worte „des letztenViertels des Kalender=
jahrs 1916/,

b) im Abs. 2 in der zweitenZeile die Worte „Jahre 1913/ durch die
Worte„letztenViertel desKalenderjahrs1916/“

) im Abs.4 in der erstenund viertenZeile die Worte „Jahre 1913//
durch die Worte „lletztenViertel des Kalenderjahrs 1916“) in der
zweitenZeile die Worte „Jahres 1913/ durch die Worte „iletzten
Viertels des Kalenderjahrs1916), in der sechstenJeile das Wort
„Abbaubetriebs“durchdieWorte „Abteuf=,Ausbau=,undAbbau=oder
Streckenbetriebs“und in dersechstenund siebentenJeile die Worte „in
den Jahren 1912 und 1913/ durchdie Worte „im letztenViertel des
Kalenderjahrs1916//

Neichs=Gesehbl.1917. 124
Ausgegebenzu Berlin den21. Juni 1917.
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ferner werdenhinzugefügt
d) als Abs. ö: ·

„Die vorstehendenBestimmungenfinden Anwendunggleichviel
ob dieArbeiter von demKaliwerksbesitzerselbstoder von einemUnter=
nehmerbeschäftigtwerden.“

e) als Abs. 6:
„Bei Beschwerdender ArbeiterübergesetzwidrigeLohnzahlungen

sindben Arbeiterausschüssenvon der Werksleitung die Lohnnachweise
vorzulegen,damit dieArbeiterausschüssedieBeschwerdenachprüfenund
für einefriedlicheAusgleichungderStreitigkeitenwirkenkönnen.“

II. Im 14 werden in der vierten Zeile die Worte „in den Jahren
1912 und 1913"“ durch die Worte „him letztenViertel des Kalenderjahrs
1916“ ersetzt.

III. Im &17 Abs. 1 wird die Jahreszahl „1918“ durch die Jahrcs⸗
zahl „19207,ersetzt.

IV. Der 9 20a erhält folgendeFassung:

420%
Für dieJeit vom 1. Juli 1917 bis 31. Dezember1918 dürfendiePreise

für das Inland
für Carnallit mit mindestens9 vom Hundert in
und wenigerals 12 vom Hundert K#O gemahlenem)16%Df.

für Rohsalzemit 12 bis 15 vomHundertK. O Zustand (180 =
für Düngesatzemit 20 bis 22 vomHundertKO0 23½0Pfennig

? 30 ?" 32 v KO 235 „
v v * 40 v 42 K. O025% „
Chlorkalium= 50 60 : KK.O.. . 37,0 „

2 » ⸗ über 60 » Kr.O40%
schwefelsauresKali mit, 42 : KeO. 43% „
schwefelsaureKalimagnessie . . . . . . . .. 40% „

für 1 vomHundert(K#O) im Doppelzentnernicht übersteigen.
Bleibt auf einemKaliwerk im dritten oderim viertenViertel desKalender=

jahrs 1917 oder im Jahre 1918 der innerhalb einer Arbeiterklasseim Viertel=
jahr oder Jahresdurchschnittefür eine regelmäßigeArbeitsschichtgezahlteLohn
hinter dem im letztenViertel desKalenderjahrs1916 gezahltenDurchschnittslohn
einschließlichTeuerungs=und sonstigerJulagen zuzüglich1 Mark für erwachsene
Arbeiter, 0)75Mark für erwachseneArbeiterinnenund 0/,50Mark für jugendliche
mämnlicheund weiblicheArbeiterzurück,so tritt einedem§&13 Abs.1 bis 3
entsprechendeKürzung der Beteiligungszifferein. Die Bestimmung findet auf
* 13 Abs. 4, 5 und 6, 14 und 15 entsprechendeAnwendung. Die neuen
Zulagen sind ab 1. Jui 1917 zu zahlen und im Lohnpuchbeziehungsweise
Lohnzettel von demübrigenLohne getrenntaufzuführen.
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V.Jm827erhält
a) Abs. 1 folgendeFassung:

„Jeder Kaliwerksbesitzerhat eine in die Reichskassefließende
Abgabe von 25 Pfennig für jedenDoppelzentnerreines Kali seines
Gesamtabsatzeszu entrichten.“

b) Abs. 2 folgendenZusatz:
„EtwaigeÜberschüssesind zur Bildung einer Rücklagezu ver.

wenden,über derenVerwendungdurchdenReichshaushaltbestimmt
wird.“

Ferner wird
J) Abs. 3 gestrichen.
VI. Im 7 36 wird im Abs. 1 in der erstenJeile die Jahl „207 durch

die Angabe„20 und20“ ersetzt.
VII. DiesesGesetztritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier,den 16. Juni 1917.

Siege)) Wilhelm
Dr. Helfferich

(Nr. 5893) Bekanntmachungüberdie Anwendungder Verordnung,betreffendVerträgemit
feindlichenStaatsangehörigen, auf Portugal. Vom 19. Juni 1917.

A Grund des §&6 der Verordnung, betreffendVerträge mit feindlichen
Staatsangehörigen,vom 16. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1396) werden
dieVorschriftender # 1, 2 derVerordnungauf Portugal und dieportugiesischen
Kolonien für anwendbarerklärt.

Berlin, den19. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Zum Reichs=Gesetzblattsoll auch in diesemJahre außerdemüblichen,nach
Jahresschluß erscheinendenjährlichen Sachverzeichnisein den Jeitraum vom
1. Januar bis 30. Juni umfassendesSachverzeichnisnebsteinerzeitlichenÜbersicht
herausgegebenwerden,das allen Beziehern des Reichs=Gesetzblattskostenfreige=
liefert werdenwird. An Nichtbezieherdes Reichs=Gesetzblattswird das Sach=
verzeichnisgegenBezahlung zum Preise von 5 Pfennig für den Bogen durch
Vermittlung der Postanstaltenabgegeben.

Den Bezug des Rrichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsGesetztiatt
Jahrgang 1917

Nr. 116
Inhalt: Bekanntmachung überSilberpreise. S. öos.

(Nr. 5894) BekauntmachungüberSilberpreise. Vom 19.Juni 1917.

A Grund des § 2 der Verordnungüber die gewerblicheVerarbeitungvon
Reichsmünzenund denVerkehrmit Silber und Silberwaren vom10.Mai 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 406) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Der Preis für das Kilogramm feinenSilbers in unverarbeitetemZustand

darf 175 Mark nicht überschreiten.
Der Preis gilt für BarzahlungbeiEmpfangund schließtdieVersendungs=

kostenvom Lagerplatzenicht ein. Wird der Kaufpreis gestundet,so dürfen bis
zuzweivomHundertJahreszinsenüberReichsbankdiskonthinzugeschlagenwerden.

Artikel 2
Der im Artikel 1 festgesetztePreis ist ein Höchstpreisim Sinne des

Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914, in der Fassung vom
17.Dezember1914, in Verbindungmit denVerordnungenvom21. Januar 1915
und vom 23. März 1916 und 22. März 1917 (eichs=Gesetzbl.1914 S. 339,
516) 1915S. 25; 1916S. 183) 1917S. 253).

Artikel 3
Roh- und Zwischenprodukte,insbesondereErze, Hüttenprodukte,Gekrätz,

Güldisch=Silber,Scheidegutdürfen zu keinemhöherenPreise verkauftwerden,
als sichaus demim Artikel 1 festgesetztenHöchstpreisund einemdemMinderwert
entsprechendenAbschlagergibt.

Waren, die ganz oder teilweiseaus Silber hergestelltsind; soweitsie ihrer
Art nach zur gewerblichenWeiterverarbeitungdienen(Halbfabrikate),dürfen zu
keinemhöherenPreise verkauftwerden,als sichaus demim Artikel 1 festgesetzten
Höchstpreisfür das Material zuzüglicheiner Entschädigungfür Verarbeitung,
Reichs-Gesetzbl.1917. 125

Ausgegebenzu Berlin den21. Juni 1917.
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ForiiiaibungVerbindungundBitriihvspesenergibtDteciitschädgung darf
unterBerüchsicheigung.der gesamtenVerhältnisse insbesonderederHerstellungs=
kosten,Verwertbarkeitund arktlage teinenüberutifigen Gewinn enthalten.

Artikel 4
Die Preisstelle für metallischeProdukte in Berlin kann auf Anrufen eines

Beteiligtenoder einerBehördedennachArtikel 3 angemessenenPreis bestimmen,
ihre Entscheidungist endgültig; sie erfolgt gebühren=und stempelfrei.

Die Preisstelle ist befugt, Beträge, welcheüber den festgesetztenPreis
hinaus vereinbartsind, zugunstendes Reichs einzuziehen.

Artikel 5
Mit Gefänguis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer gebrauchteoder un=
gebrauchtefertige Gegenständemit Einschluß von Münzen und Medaillen, die
ganz oder teilweiseaus Silber hergestelltsind, nachInkrafttretendieserBekamt.
machungzu einem höherenPreise als 175 Mark für das Kilogramm feinen
Silbers erwirbt und einschmilztoder umarbeitetoder einschmelzenoder um=
arbeiten läßt. Der Versuch ist strafbar. Kleine Ausbesserungengelten nicht
als Umarbeitungen.

Neben der Strafe kann auf Einzichungder Gegenstäudeerkauntwerden,
auf welchesich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied, ob sie dem
Täter gehörenoder nicht.

Die Vorschriftendes§ 1 derVerordnungüberdie gewerblicheVerarbeitung
von Reichsmünzenusw. vom 10. Mai 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 406) bleiben
unberührt.

I Artikel 6
Gegenstände,die lediglichversilbertsind, fallennicht unter dieVorschriften

dieserBekanntmachung.
Artikel 7 -

Von denVorschriftendieserBekanntmachungkönnenAusnahmenzugelassen
werden.

Artikel 8
Die Bekanntmachungtritt mit dem1.Juli 1917, dieVorschriftendes

Artikel5 tretenjedocherst mit dem I. August 1917 in Kaft.

Berlin, den 19. Juni 1917.

DerStellvertreterdesguru
Dr. Helfferich

— B

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 117
— —

Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917. S. 507.

Reichsgetreideordnungfür die Ernte 1917
ÜbersichtüberdieAbschnitte

Reichsgetreidestelle.(6&13—19)
BewirtschaftungderVorräte. (6/20—41)
1. Aufgaben der Kommunalverbändeim allgemeinen.(& 20—30)
2. SelbstwirtschaftendeKommunalverbände.(6&31—35)
3. AufgabenderGemeinden.(§X36—41)

Enteignung. (9942—47)
Verarbeitung der Früchte und Verkehr mit den daraus hergestellten
Erzeugnissen. (6/ 48—55)
Verbrauchsregelung.(9§56—68)
1. AllgemeineVorschriften. (I#56—61)
2. BesondereVorschriftenfür Selbstversorger. (G 62 und 63)
3. Durchführungder Verbrauchsregelung.(I 64—68)

VII. Ausführungsvorschriften.(6X69—72)
VIII. Übergangsvorschriften.((673—77)
IX. Schluß-undStrafvorschriften.6#78—82)

Reichs-Gesetzbl.1917. 126
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I. Beschlagnahme
1

Folgendeim ReicheangebautenFrüchte,allein oder mit anderenFrüchten
gemengt,werdenmit der Trennung vom Boden für den Kommunalverbandbe=
schlagnahmt,in dessenBezirk sie gewachsensind:

Roggen,
Weizen,Spelz (Dinkel,desen) Emer, Einkorn,
Gerste,
Hafer,
Erbsen,einschließlichFuttererbsenaller Art (Peluschken),
Bohnen, einschließlichAterbohnen,
Linsen,
Wicken,
Buchweizen,
Hirse.

Die Beschlagnahmeerstrecktsich auch auf den Halm und die aus den
beschlagnahmtenFrüchten hergestelltenErzeugnisse,wie Mehl, Schrot, Grieß,
Graupen,Grütze,Flocken,Ralz. Mit demAusdreschenwird dasStroh, mit dem
Ausmahlen die Kleie von der BeschlagnahmenachdieserVerordnung frei; für
die Kleie gilt & 55.

Von der Beschlagnahmeausgeschlossensind als frischesGemüsegeerntete
Erbsen und Bohnen, einschließlichPeluschkenund Ackerbohnen. Für Grünlern
gilt#-h.

(12
Im Sinne dieserVerordnunggeltenals

Früchte: alle Früchte der im & 1 Abs. 1 bezeichnetenArten,
Getreide:Roggen,Weizen,Spelz (Dinkel, Fesen),Emer, Einkorn,Gerste
und Hafer,

Brotgetreide: Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen), Emer und
Einkorn, auch in Mischungmit Gerste,

Hülsenfrüchte:Erbsen,einschließlichPeluschken,Bohnen, einschließlich
Ackerbohnen,Linsen und Wicken.

83
An den beschlagnahmtenVorräten dürfen Veränderungennur mit Zu=

stimmungdesKommunalverbandes,für den sie beschlagnahmtsind, vorgenommen
werden, soweit sichnicht aus den #&#4 bis 10, 28 etwas anderesergibt. Das
gleiche gilt von rechtsgeschäftlichenVerfügungen über sie und von Rechts=
geschäften,durch die eineVerpflichtung zu solchenVerfügungenbegründetwird,
½ von Verfügungen, die im Wegeder Zwangsvollstreckungoder Arrestvoll=

Fiehung erfolgen.
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WerdenbeschlagnahmteVorräte mit ZustimmungdesKommunalverbandes
in denBezirk einesanderenKommnnalverbandesgebracht,so tritt diesermit der
Ankunft der Vorräte in seinem Bezirke hinsichtlichder Rechteund Pflichten
aus der Beschlagnahmean die Stelle des bisherigenKommunalverbandes.Der
Versenderund der Empfänger haben die Ortsänderung binnen drei Tagen
unter Angabeder Art und Menge beidenKommunalverbändenanzuzeigen.Die
Frist beginntfür den Versendermit der Absendung,für denEmpfängermit der
Ankunft der Vorräte.

WerdenbeschlagnahmteVorräte widerrechtlichin denBezirk eines anderen
Kommunalverbandesgebracht,so hat dieserdieRechteundPflichtendesKommu=
nalverbandes,für den die Vorräte beschlagnahmtsind, für den berechtigten
Kommunalverbandauszuüben. Er hat derReichsgetreidestelleMitteilung über
Art und Menge sowie Herkunft der Vorräte zu machenund mit den Vor=
räten nach ihren Weisungenzu verfahren.

84
Der Unternehmereines landwirtschaftlichenBetriebs hat die zur Ernte

erforderlichenArbeitenvorzunehmen.
Der BesitzerbeschlagnahmterVorräte ist berechtigtund verpflichtet,die

zur Erhaltung und Pflege der Vorräte erforderlichenHandlungenvorzunehmen.
Der Besitzerist berechtigtund auf Verlangen der zuständigenBehörde

verpflichtet,auszudreschensowie bei GemengeKörner=und Hülsenfrüchtevon
einanderzu trennen. Die Reichsgetreidestelleund die Landeszentralbehördenoder
die von ihnenbestimmtenStellen könnenüberZeit, Art undOrt desAusdreschens
sowie über Anzeigeund Feststellungdes DruschergebnissesAnordnungentreffen.

Der BesitzerbeschlagnahmterVorräte ist berechtigtund auf Verlangender
zuständigenBehörde verpflichtet,die Vorräte, sobald sie ausgedroschensind,
dem Kommunalverbande,zu dessenGunsten sie beschlagnahmtsind, jederzeit
zur Verfügung zu stellen. Der Kommunalverbandhat dafür zu sorgen, daß
die Vorräte gemäßden VorschriftendieserVerordnunginnerhalb zweierWochen
abgenommenwerden.

Als Besitzer im Sinne dieserVerordnung gilt auch der mit der Ver=
waltung der Vorräte für den EigentümerbetrauteInhaber des Gewahrsams.

85
Nimmt derUnternehmereineslandwirtschaftlichenBetriebs oderderBesitzer

von Vorräten eine der ihm nach 84 obliegendenHandlungennicht rechtzeitig
vor, so kann die zuständigeBehördedie erforderlichenArbeiten auf seineKosten
durch einenDritten vornehmenlassen. Der Verpflichtetehat die Vornahmeauf
seinemGrund undBoden sowiein seinenWirtschaftsräumenund mit denMitteln
seinesBetriebs zu gestatten. "

126“
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Auf Verlangen der Reichsgetreidestelle,der Landeszentralbehördeoder des
Kommunalverbandesist die Gemeindezur Vornahme der Arbeiten auf Kosten
des Säumigen verpflichtet.

6 .
Innerhalb desselbenlandwirtschaftlichenBetriebs dürfen räumlicheVer=

äinderungenmit beschlagnahmtenVorräten vorgenommenwerden. Werdendabei
Vorräte in eine andereGemeindegebracht,so hat der Besitzerdie Ortsänderung
binnen drei Tagen beidenGemeindenanzuzeigen.Diese Verpflichtungentfällt,
soweitdieVorräte in dieWirtschaftskarten(§&25) für dieGemeindeausgenommen
sind, in die sie gebrachtwerden. WerdenVorräte in einenanderenKommunal=
verband gebracht,so ist die Ortsänderung binnen drei Tagen auch beiden
Kommunalverbändenanzuzeigen.Mit derAnkunftderVorräte in demBezirke
des anderenKommunalverbandestritt dieserhinsichtlichder RechteundPflichten
aus der Beschlagnahmean die Stelle des bisherigenKommunalverbandes.

87
Trotz der BeschlagnahmedürfenUnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe

aus ihren selbstgebautenFrüchtendie vom BundesratefestgefetztenMengen zur
Ernährung der Selbstversorger,zur Fütterung des im Betriebegehaltenen
Viehes und zur Bestellungder zum BetriebegehörendenGrundstückeverwenden.

Als Selbstversorgergelten, vorbehaltlicheiner anderenBestimmungnach
(162, der Unternehmerdes landwirtschaftlichenBetriebs, dieAngehörigenseiner
WirtschafteinschließlichdesGesindessowieNaturalberechtigte,insbesondereAlten=
teiler und Arbeiter, soweitsie kraft ihrer Berechtigungoder als Lohn Früchte
der in Frage kommendenArt oder daraus hergestellteErzeugnissezu beanspruchen
haben. Inhaber vonZehntrechtenoder ähnlichenauf öffentlich=rechtlicherGrund=
lage beruhendenRechtengeltennicht als Selbstversorger.

18
Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenüber den Verkehr mit Saat=

gut. Das nach Maßgabe dieserBestimmungenerworbeneSaatgut kann trotz
der Beschlagnahmein den vom Reichskanzleroder der von ihm bestimmten
Stelle festgesetztenMengen zur Bestellung verwendetwerden.

(9
Trotz der BeschlagnahmedürfenUnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe,

vorbehaltlichnähererBestimmungennach§ 62 Abs.2, aus ihrem selbstgebauten
grünen Dinkel und Spelz Grünkern herstellen. Die Beschlagnahmeerstrecktsich
auf den Grünkern. Hiervon dürfen sie zur Ernährung der Selbstversorgerauf
den Kopf insgesamtbis zu drei Kilogramm verwenden.

Die Unternehmerhaben die hergestelltenMengen unverzüglich,spätestens
Oöksszum 15. August 1917, demKommunalverbandanzuzeigen. In der Anzeige
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sind die Anzahl der Selbstversorgerund die für diesenach Abs. 1 Satz 3
beanspruchtenMengen anzugeben.

10
Trotz der Beschlagnahmedürfen UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe

selbstgebautesGemenge(Mischfrucht,Mengkorn),mit Ausnahmevon Mischungen,
die nur aus Brotgetreide bestehen,vor der Reife als Grünfutter im eigenen
Betriebeverwenden.

& 11
Die Beschlagnahmeendet mit dem freihändigenEigentumserwerbedurch

die Reichsgetreidestelleoder denKommunalverband,für den dieVorrätebeschlag=
nahmt sind, mit der Enteignung, der Verfallerklärung (§ 70), einer nach997
bis 10zugelaf enen oder einer von dem KommunalverbandegenchmigtenVer=
wendung.

Wer im Auftrag der Reichsgetreidestelle,einesKommunalverbandesoder
einer GemeindeFrüchte oder daraus hergestellteErzeugnissezu erwerben,auf=
zubewahren,zu bearbeiten,zu befördernoder zu verteilenhat, darf nur solche
Rechtsgeschäfteüber die Vorräte abschließenund nur solcheVerfügungenüber
sie treffen, die von seinemAuftraggeberzugelassensind. Dies gilt auch,soweit
derBeauftragteEigentümerder Vorräteist.

"Q 12
ÜberStreitigkeiten,die sichaus der Anwendungder 9§.1 bis 11 ergeben/

entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig.

II. Reichsgetreidestelle

13
Die Reichsgetreibeltelebestehtaus einer Verwaltungsabteilungund einer

Geschäftsabteilung.Die Aufsichtführt der Reichskanzler.

14
Die Verwaltungsabteilungist eineBehördeund bestehtaus einemDirek=

torium und einemKuratorium.
Das Direktorium bestehtaus einemVorsitzenden,einemoder mehreren

stellvertretendenVorsitzenden,aus ständigenund nichtständigenMitgliedern. Der
Reichskanzlerernenntden Vorsitzenden,die stellvertretendenVorsitzendenund die
Mitglieder, und zwar unter den ständigenMitgliedern einenLandwirt.

Das Kuratorium bestehtaus sechzehnBevollmächtigtenzum Bundesrat,
und zwar außer demVorfitzendendes Direktoriums als Vorsitzendemaus vier
Königlich Preußischen,zwei Königlich Baycrischen,einemKöniglich Sächsischen,
einemKöniglichWürttembergischen,einemGroßherzoglichBadischen,einemGroß=
herzoglichHessischen,einemGroßherzoglichMecklenburg=Schwerinschen,einemGroß=
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herzoglichSächsischen,einemHerzoglichAnhaltischen,einemHanseatischenund
einemElsaß=LothringischenBevollmächtigten.Außerdemgehörenihm je ein Ver=
treter des DeutschenLandwirtschaftsrats,des DeutschenHandelstags und des
DeutschenStädtetags, ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft,von Handel
undIndustrie und derVerbraucheran;)der ReichskanzlerernenntdieseVertreter
und denStellvertreter des Vorsitzenden. ·

DerReichskaiizlererläßtdienäherenB.stiuiiiiiingen.

#15
Die Geschäftsabteilungist eine Gesellschaftmit beschränkterHaftung.
Die Gesellschafthat einenAufsichtsrat; er bestehtaus demVorsitzenden

desDirektoriums der Verwaltungsabteilungals Vorsitzendemund vierundzwanzig
ordentlichenMitgliedern, von denensiebenauf Rcich und Bundesstaaten,sieben
auf die Landwirtschaft,drei auf die großgewerblichenUnternehmungenund sieben
auf die Städte entfallen. Die siebenVertreter derStadte und die drei Vertreter
der großgewerblichenUnternehmungenwerdenvon den entsprechendenGruppen
der Gesellschafterbezeichnet.Die übrigenMitglieder ernenntder Reichskanzler.

Der Aufsichtsratbestelltdie Geschäftsführer,daruntereinenLandwirt“ die
Bestellungbedarfder BestätigungdesReichskanzlers. ·-

816
Die Reichsgetreidestellehat die Aufgabe,mit Hilfe derKommunalverbände

für die Verteilung und zweckmäßigeVerwendungder vorhandenenVorräte für
die Zeit bis zum 15. September1918 zu sorgen. Dabei hat die Verwaltungs=
abteilungdieVerwaltungsangelegenheiteneinschließlichderstatistischenAufgabenzu
erledigen,die Geschäftsabteilungnach den grundsätzlichenAnweisungender Ver=
waltungsabteilung(§ 17) dieihr obliegendengeschäftlichenAufgabendurchzuführen.

817
Das Direktorium der Verwaltungsabteilunghat mit Zustimmung des

Kuratoriums insbesonderefestzusetzen,
a) welcheMehlmengetäglich auf denKopf der versorgungsberechtigtenBe⸗
völkerungverbrauchtwerdendarf;

b) welcheRücklageaufzusammelnist;
c) ob und in welchemUmfang Betrieben,die Früchte oder daraus her=
gestellteErzeugnisseverarbeiten,solchezu liefein sind. Als Betriche
in diesemSinne geltennichtMehlmühlen,BäckereienundKonditoreien
& 57), ferner Brauereienund Mälzereien

d) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedemKommunalverbandefür seine
Zivilbrvölkerung einschließlichder Selbstversorgersowie an Saatgut
von Brotgetreide für die Herbst=und Frühjahrebestellungzusteht
(Bedarfsanteil))derBedarfsanteilkannauchvorläufig festgesetztwerdenf
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e) welche und wievielFrüchte aus den einzelnenKommunalverbänden
abzuliefern sind und innerhalb welcher Fristen. Die festgesetzten
Mengen geltennur als Mindestmengen;

1 ob, in welchenHöchstmengenund unter welchenVoraussetzungendie
ReichsgetreidestelleoderKommunalverbändeBrotgetreide,insbesondere
Hinterkorn, zu Futterzweckenverschrotenlassenoder zur Verfütterung
freigebendürfen; ·

g) bis zu welchemMindestsatzeGetreide,das zur menschlichenErnährung
bestimmtist, auszumahlenist;

1) in welcherWeisedas nicht mahlfähigeBrotgetreideverwendetwerden
soll.

Die Festsetzungenzuaunde bedürfenderGenehmigungdesReichskanzlers.Der Reichs=
kanzlererläßt auchdieVorschriftenüberdieFeststellungderAblieferungspflicht(c).

Das Direktorium kann Bestimmungenüber die Aufbewahrungder Vor=
räte erlassen.

Das Direktorium kann für bestimmteMühlen, die zum Ausmahlen des
Getreides bis zu den nach Abs. 1g festgesetztenMindestsätzenaußerstandesind,
aus besonderenGründen eine geringereAusmahlung zulassen.DasDirektorium
kann auch für bestimmteMühlen oder für Mühlen bestimmterBezirke die Her=
siellungbestimmterAuszugsmehlebeim Mahlen zulassenoder vorschreiben.

18
Das Direk'orium stellt auf Grund der Feststellungennach& 17 Abs. le

die Grundsätzefür die ZulassungderBetriebe zur VerarbeitungderFrüchte und
der daraus hergestelltenErzeugnisseund für ihre Belieferungauf. Das Direk=
torium kann Vorschriften für die Herstellungund den Vertrieb der Erzeugnisse
sowie für die Überwachungder Betriebe erlassen,auchPreise für die erzeugten
Waren festsetzen.

Die BetriebsunternehmerhabenderReichsgetreidestelleauf ErfordernAus=
kunft überihre Betriebsverhältnissezu erteilen.

#19
Die Geschäftsabteilunghat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder=

lichen Rechtsgeschäftevorzunchmen)sie hat insbesondere:
a) für den Erwerb sowiedie rechtzeitigeAbnahme,BezahlungundUnter=
bringungder an sie abzulieferndenFrüchte zu sorgen;

b) die von den Heeresverwaltungenund der Marineverwaltung bean=
spruchtenFrüchte und daraus hergestelltenErzeugnisse,insbesondere
Mehl, durch Vermittlung der Zentralstellenzur Beschaffungder Ver=
pflegungrechtzeitigzu liefern;

c) denKommunalverbändendas erforderlicheMehl rechtzeitigzu liefern;
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d) denKommunalverbändendie ihnen von derReichsfuttermittelstellezu=
gewiesenenMengenan GersteundHafer und die ihnen zustehenden
Mengenan sonstigenFrüchtenrechtzeitigzu liefern;

e) für die ordnungsmäßigeVerwaltung ihrer Beständezu sorgen
f) den Betrieben 17 Abs. le) die neitere Mengen zu liefern.

Ul. Bewirtschaftung der Vorräte

1. Aufgaben der Kommunalverbände im allgemeinen
* 20

Die KommunalverbändehabenderReichsgetreidestelleaufGrund der Ernte=
flächenerhebungnachderVerordnungvom20. Mai 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 413)
und der Erntevorschätzungbis zu demvon ihr bestimmtenZeitpunkt anzugeben,
wie großdie ErnteerträgeihresBezirkesin deneinzelnenFruchtartenzu schätzen
sind. Sie habenferner nacheinemvon der ReichsgetreidestellefestgestelltenVor=
druckdie Jahl der Selbstversorger 7 Abs.2) & 62) und derversorgungsbe,
rechtigtenBevölkerungsowiedie Jahl der in bemVordruckbezeichnetenTiere
mitzuteilenund die ihnennach§ 9 zugehendenAnzeigender Grünkernhersteller
der Reichsgetreidestelleweiterzugeben.

*21
Jeder Kommunalverbandhat dafür zu sorgen, daß die in seinemBezirk

angebautenFrüchte zweckentsprechendgeerntetund ausgedroschenwerden; er hat
ferner, unbeschadetdes ihm nach§ 23 Abs. 1 Satz 3 zustehendenRechtes,dafür
zu sorgen, daß die beschlagnahmtenVorräte zweckentsprechendaufbewahrtund
ordnunsmäßig behandeltwerden.

er Kommunalverbandkann zu diesemZweckedie im Bezirke vorhandenen
landwirtschaftlichenMaschinen,Geräte und Betriebsmittel aller Art in Anspruch
nehmen;er kannferner in seinemBezirk und mit GenehmigungderLandeszentral=
behördeauchaußerhalbseinesBezirkesLagerräumefür die Lagerungder Früchte
und der daraus hergestelltenErzeugnissein Anspruchnehmen,soweitdiesenicht
bereits von der Reichsgetreidestellein Anspruch genommenwordensind. Die
Vergütung setztdie höhereVerwaltungsbehördeim Streitfall endgültigfest.

422
Aus demBezirk einesKommunalverbandesdürfen Früchte, die ihm ge=

hören oder für ihn beschlagnahmtsind, vorbehaltlichdes § 6, nur mit Geneh=
migung der Reichsgetreidestelleentferntwerden. Dieser Genehmigungbedarfes
nicht, wenn die Früchte zum Zweckeder Trocknungoder Verarbeitungvorüber=
gehendaus demKommnnalverbandentferntoderwenn sie an die Reichsgetreide-
stelle oder zu Saatzweckennach den gemäß§&8 vom Reichskanzlererlassenen
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Bestimmungengeliefert werden. Bei Brotgetreide wird im letzterenFalle die
gelieferteMenge dem empfangendenKommunalverbandauf seinenBedarfsanteil
& 17 Abs. 1d) angerechnet.Hat der Kommunalverbandnach9 17 Abs. le
Früchteabzuliefern,so erhöht sichdie abzulieferndeMenge entsprechend

Der Kommunalverbanddarf Früchte oder daraus hergestellteErzeugnisse
an die im & 17 Abs. le bezeichnetenBetriebenur mit Genehmigungder Reichs=
getreidestelleliefern.

(23
Jeder Kommunalverbandhaftet dafür, daß alle für ihn beschlagnahmten

FrüchtederReichsgetreidestellezur Verfügung gestelltwerden,soweitsienichtden
UnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebenach&#7, 8),9,43 zubelassensindoder
von selbstlieferndenKommunalverbändenzur Versorgungihrer Bevölkerungzurück=
behaltenwerdendürfen (&32). Die über diefestgesetztenMengen (&17 Abs. le)
hinaus verfügbarenMengen sind stets sobald wie möglich abzuliefern. Der
Kommunalverbandkannverlangen,daßdie Reichsgetreidestellejedeihr zur Ver=
fügunggestellteMenge binnenzwei Wochenabnimmt.

Der Kommunalverbandhat die festgesetztenMengenauf dieGemeindenoder
unmittelbarauf die landwirtschaftlichenBetriebe umzulegen.

Die Reichsgetreidestellekann
a) anerkanntesSaatgut auf Antrag des Erzeugers,
b) Früchte,die zur Aussaat im nächstenWirtschaftsjahrebenötigtwerden,

von der Anrechnungauf den Bedarfsanteil & 17 Abs.14) ausnehmenoder auf
die festgesetztenMengen anrechnen.

524
Erfüllt der Kommunalverbanddie ihm obliegendeAblieferungspflichtnicht

rechtzeitig,so kann die Reichsgetreidestelledie für die versorgungsberechtigte
Bevölkerungund für dieSelbstversorgerfestgesetztenMengen (S 7, 17 Abs.10)
herabsetzen.Die Reichsgetreidestellekann auch die Lieferung der auf den
KommunalverbandentfallendenErzeugnisseaus den im §IbezeichnetenFrüchten.
einschränkenoder einstellen.

Die vorstehendenAnordnungen trifft die Reichsgetreidestelleim Ein=
vernehmenmit der Landeszentralbehörde.Wird ein Einvernehmennicht erzielt,
soentscheidetderReichskanzler. "

Der Kommunalverbandkann die vorgenommenenKürzungenderart auf
die Gemeindenoder auf die landwirtschaftlichenBetriebe verteilen,daß in erster
Linie die Gemeindenoder die Betriebe betroffenwerden,die ihre Ablieferungs=
pflicht nicht erfüllt haben. Der Kommunalverbandkann innerhalb seinerVer=
teilungsbefugnisauch die Lieferung andererBedarfsgegenständeden Gemeinden
oder den Betriebengegenübereinschräukenoder einstellen.
Reichs-Gesetzbl.1917. 127
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Die Vorschriftenim Abs.1 bis 3 findenkeineAnwendung,soweitdie Ab=
lieferung ohneVerschuldeneines Lieferungspflichtigenunterbleibt.

. 825
Der Kommunalverbandhat für jeden landwirtschaftlichenBetrieb seines

BezirkeseineWirtschaftskartenachdem von der Reichsgetreidestellefestgestellten
Vordruckzu führen und derReichsgetreidestelleund derenBeauftragtenauf Ver=
langen die Einsicht in die Wirtschaftskartenund die dazugehörendenAufzeich=
nungenzu gestatten.

Der Kommunalverbandkann, unbeschadetseinerVerpflichtungzur Führung
vonWirtschaftskarten,seinenGemeindenfür ihren Bezirk diegleicheVerpflichtung
auferlegen.

Der Unternehmereines landwirtschaftlichenBetriebs ist verpflichtet,auf
ErforderndesKommunalverbandesoderder Gemeindealle zur Anlegungund
Fortführung der WirtschaftskarteerforderlichenAuskünftezu erteilen.

5(26 .
DerKonmriiiialverbaiidhat,unbeschadetdessSZAbslnnddessH

Abs.2, auf Erfordern derReichsgetreidestelleAuskunft zu erteilenund ihrenAn=
weisungenFolgezu leisten. Er hat insbesonderenachdiesenAnweisungendieAb—
lieferung zu fördern, die Tätigkeit der Kommissionäreder Reichsgetreidestellezu
überwachenund die Kommissionärebeim Erwerbe der Früchte zu unterstützen.

827
Jeder Kommunalverbandhat der Reichsgetreidestellenach einem von ihr

festgestelltenVordruckmonatlichdie Zu=und Abgängein den einzelnenFrüchten
und den daraus hergestelltenErzeugnissensowie außergewöhnlicheVerändcrungen
an den Vorräten anzuzeigen.

1(28 -
Die Reichsgetreidestellebestelltfür den Bezirk jedes nicht selbstliefernden

Kommunalverbandes (§ 32) einen oder mehrere vom Kommunalverbande vorzu=
schlagendeKommissionärc,durchdie derErwerb derFrüchteerfolgt. Die Anzahl
der KommissionärebestimmtdieReichsgetreidestellenachAnhörungdesKommunal=
verbandes. Falls das Vertragsverhältnis mit einem Kommissionärendet, hat
dieReichsgetreidestelledemKommunalverbandeGelegenheitzugeben,einenanderen
Kommissionärvorzuschlagen. «

Bei der Auswahl der Kommissionäreist der Handel, der im Kommunal=
verbandeschon im Frieden tätig war, tunlichst zu berücksichtigen.Als Kom=
missionärekönnennur Händler und Genossenschaftenbestelltwerden,die schon
bisher in unmittelbaremVerkehremit den Erzeugernim Kommunalverbandals

Gocgle



— 517 —

Aufkäufer der Früchte tätig waren. UnternehmervonMühlenbetrieben oder
Vereinigungen von solchen sowie deren Angestellte dürfen nicht als Kom=
missionäre bestelltwerden. Verträge, nachdenendie KommissionäreeinenTeil
ihrer Kommissionsgebührenan den Kommunalverbandabzuführenhaben, sind
ohne vorherigeJustimmung der Reichsgetreidestellenichtig. Verträge, durchdie
mit Rücksichtauf die Bestellungals Kommissionär ein Entgelt zugesagtwird,
sind nichtig.

Die KommissionärehabennachdenAnweisungenderReichsgetreidestellealle
:im KommunalverbandevorhandenenFrüchte,soweitsienichtnach997, 8, 9, 43
denUnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebe zu belassensind, zu erwerbenund
abzuliefern. Die Kommissionäreunterstehen,unbeschadetihrer Pflichtengegenüber
der Reichsgetreidestelle,der Aufsicht des Kommunalverbandesund habendiesem
sowie nach dessenAnweisungendenGemeinden in vorgeschriebenerForm über
ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten.

7 29
Der Kommunalverbanderhält für seineTätigkeitnachden§#§#4, 21, 25, 26

von der Reichsgetreidestellegemäßden von ihr mit Genehmigungdes Reichs=
kanzlers aufgestelltenGrundsätzeneine Vergütung. Er hat hiervon den Ge=
meindenfür ihre Hilfstätigkeit Vergütungenzu gewähren,über derenHöhe die
höhereVerwaltungsbehördeim Streitfall endgültigentscheidet.

Prämien, die die Reichsgetreidestelledem Kommunalverbandefür be=
schleunigteoder vermehrteAblieferungzahlt, sind nachden Anweisungender
Reichsgetreidestellezu verteilen.

30
Kommunalverbände,die nicht selbstwirtschaften,habenihrenBedarf an

Mchl rechtzeitigbei der Reichsgetreidestelleanzufordern.

2. SelbstwirtschaftendeKommunalverbände

* 31 .
Jeder Kommunalverband,dessenErnte an Brotgetreide nach den Er—

fahrungen der Erntejahre1915 und 1916 voraussichtlichzur Versorgungseiner
Bevölkerung bis zum 15. Mai 1918 ausreicht, hat der Landeszentralbehörde
bis zum 5. Juli 1917 zu erklären,ob er mit demfür ihn beschlagnahmtenBrot=
getreidebis zur Höhe seinesBedarfsanteils & 17 Abs. Ich selbstwirtschaften
will. Will er selbstwirtschaften,so hat er gleichzeitignachzuweisen,daß er zur
Durchführung der Selbstwirtschaft,insbesonderezur geeignetenBeschaffungder
nötigenGeldmittel und zur Lagerungder Vorräte, in der Lage ist, sowic daß er
denVorschriftender 58, 63 geungt.

127“
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Die Landeszentralbehördehat derReichsgetreidestellebis zum20. Juli 1917
die Kommunalverbändemitzuteilen,die sie als Selbstwirtschafteranerkennenwill.
Die Reichsgetreidestellekann gegendieAnerkennungbei der Landeszentralbehörde
bis zum 5. August 1917 Einsprucherheben. Die Landeszentralbehördehat der
Reichsgetreidestellebis zum15.August 1917 mitzuteilen,welcheKommunalverbände
sie endgültigals Selbstwirtschafteranerkannthat.

SelbstwirtschaftendeKommunalverbändedürfendas für ihre Selbstwirtschaft
erworbene(& 32) oder das ihnen von der Reichsgetreidestelleangewiesene& 33
Abs. 2) Brotgetreidebis zur Höhe ihres Bedarfsanteils abzüglichdes Saatguts
ausmahlenlassen. Das jeweils zur VerfügungdesKommunalverbandesstehende
Mehl darf jedochdenMehlbedarf einesMonats nicht übersteigen. .

SelbstwirtschaftendeKommunalverbändehaben ihre Verträgemit Mühlen
nachden von der ReichsgetreidestelleaufgestelltenGrundsätzenabzuschließenund
d.eserauf Verlangenvorzulegen. Verträge, die ohnevorherigeZustimmungder
Reichsgetreidestellevon den Grundsätzenabweichen,sind nichtig.

Stellt sich heraus, daß ein KommunalverbanddenVerpflichtungen der
Selbstwirtschaftnicht genügt,so kann ihm die Landeszentralbehördedas Recht
der Selbstwirtschaftentziehen. Die Reichsgetreidestellekann bei der Landes=
zentralehörde die Entziehungbeantragen. Falls die Landeszentralbehördedem
Antrag nicht stattgebenwill, entscheidetder Reichskanzler.

* 322
SelbstwirtschaftendeKommunalverbändekönnendie für siebeschlagnahmten

Früchte für eigeneRechnungerwerbenund als Verkäuferan die Reichsgetreide=
stelle nach deren Geschäftsbedingungenliefern (Selbstlieferung). Die Selbst=
lieferung hat sich auf die gesamtevon den Erzeugern abzulieferndeMenge zu
erstrecken.Die selbstlieferndenKommunalverbändehabeneine kaufmännischein=
gerichteteGeschäftsstellezu unterhaltenund für denErwerbderFrüchtemindestens
zweiKommissionärezu bestellen.Die Anzahl derKommissionäreist auf Verlangen
der Reichsgetreidestellezu erhöhen. 9 28 Abs. 2 findetAnwendung. Die Ver=
träge mit denKommissionärensind nachden von der Reichsgetreidestelleauf.
gestelltenGrundsätzenabzuschließenund ihr auf Verlangen vorzulegen. Ver=
träge, die ohnevorherigeZustimmungderReichsgetreidestellevon denGrundsätzen
abweichen,sind nichtig. Der Reichsgetreidestelleist wöchentlichnacheinemvon
ihr festgestelltenVordruckeine genaueNachweisungder eingekauftenMengenein=
zusenden.

Die Zuschläge,die die Reichsgetreidestellefür die an sie abgelieferten
Mengen zahlt, sind ohneAbzug an die Personenzu verteilen,die den Einkauf
in unmittelbaremVerkehremit den Erzeugernbesorgen. Für die Mengen, die
der Kommunalverbandzur Durchführung seinerSelbstwirtschafterwirbt, sind
an diesePersonendieselbenZuschlägezu zahlen, die die Reichsgetreidestelledem
Kommunalverbandefür die an sie abgeliesertenMengen bezahlt.
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Die Reichsgetreidestellehat Anordnungendarüber zu treffen, für welche
Zeiträume die zur Durchführung der Selbstwirtschaftdes Kommunalverbandes
nötigen Mengen an Brotgetreide zurückbehaltenwerden dürfen. In Fällen
dringendenBedürfnisses kann die Reichsgetreidestelledie Lieferung von Brot=
getreide aus den für die Selbstwirtschaft bestimmtenVorräten nach ihren
Geschäftsbedingungenverlangen. Sie hat dieseMengen sobald wie möglich
aus anderenBezirken zurückzuliefern,soweitsie nicht aus den für den Kom=
munalverbandbeschlagnahmtenVorräten ersetztwerdenkönnen.

Stellt sich heraus, daß ein selbstliefernderKommunalverbandden ihm
nach Abs. 1 bis 3 obliegendenVerpflichtungen nicht genügt, so kann die
Reichsgetreidestelleihm das Recht der Selbstlieferungentziehen.

((33
Macht der selbstwirtschaftendeKommunalverbandvon dem Rechte der

SelbstlieferungkeinenGebrauchoderwird ihm dasRechtderSelbstlieferungoder
der Selbstwirtschaftentzogen,so bestelltdieNeichsgetreidestellefür seinenBezirk
Kommissionärenach9 28.

Dem selbstwirtschaftendenKommunalverbande,der von dem Rechteder
Selbstlieferung keinenGebrauch macht oder dem dieses Recht entzogenist,
weistdie Reichsgetreidestelledie ihm für die versorgungsberechtigteBevölkerung
zustehendenMengen an Brotgetreidebei denKommissionärenseinesBezirkesan.
Die Abnahme und Bezahlung der Mengen sowie die Jahlung der den Kom=
missionären zustehendenVergütungenliegt demKommunalverbandob.

34
Jeder selbstwirtschaftendeKommunalverbandhat dafür zu sorgen,daßdas zur

VersorgungseinerBevölkerungerforderlicheMehl rechtzeitigzur Verfügungsteht.

*35
gDie Reichsgetreidestellehat einemselbstwirtschaftendenKommunalverband

auf Verlangen in Fällen dringenden Bedürfnisses nach ihren Geschäfts=
bedingungen:

a) vorübergehendMehl zu liefern; dieentsprechendenMengen sind sobald
wie möglichzurückzuliefern;

b) gegenLieferungvon RoggenWeizen oderumgekehrtzu liefern;
J) durchAbnahmefeuchtenBrotgetreidesoderTrocknungbehilflichzu sein;
4) bei der Lagerungder für dieSelbstwirtschaftbestimmtenVorräte sowie
bei derGeldbeschaffungbehilflichzu sein.

Cocgle



—520 —

3. Aufgaben der Gemeinden
36

Die Gemeindehat dafür zu sorgen, daß die in ihrem Bezirk angebauten
Früchte zweckentsprechendgeerntetund ausgedroschenwerden. Sie hat ferner
dafür zu sorgen, daß die beschlagnahmtenVorräte zweckentsprechendaufbewahrt
und ordnungsmäßigbehandeltwerden.

Auf Verlangen der nach 9 5 Abs. 2 zuständigenStellen hat sie die zur
Ernte, zur Erhaltung und Pflege, zum Ausdrusch oder zur Trennung der
Vorräte erforderlichenArbeiten auf Kostendes Verpflichteten( 5 Abs. 1)
vorzunehmen.

&37
Die Gemeinde hat die Aufbewahrungund Verwendungdes Saatguts

zu überwachen.Die nach der BestellungübriggebliebenenMengen hat sie dem
KommunalverbandezwecksAblieferunganzumelden.

(38
Die Gemeindehat dafür zu sorgen,daßalle aus ihremBezirk abzuliefernden

Früchte der Reichsgetreidestelleoder, wenn die Gemeindein dem Bezirk eines
selbstlieferndenKommunalverbandesliegt & 32), dem Kommunalverbandezur
Verfügunggestelltwerden.

Die Gemeindehat nach den Anweisungendes Kommunalverbandesdie
Ablieferungzu fördern, insbesonderedieKommissionärebeimErwerbederFrüchte
zu unterstützen. Auf Verlangen des Kommnnalverbandeshat sie nach dessen
Anweisungenfür die im GemeindebezirkegelegenenlandwirtschaftlichenBetriebe
Wirtschaftskartenzu führen (&25).

839
Die Gemeindehaftet dafür, daß die nach 9 23 Abs. 2 ihr oder ihren

landwirtschaftlichenBetriebenzur LieferungaufgegebenenMengen rechtzeitigzur
Verfügunggestelltwerden. Sie kann die ihr zur LieferungaufgegebenenMengen
auf ihre landwirtschaftlichenBetriebe umlegen.

Die über die zur Lieferung aufgegebenenMengen hinaus verfügbaren
Mengen hat die Gemeindesobald wie möglich zwecksAblieferung dem Kom=
munalverbandanzumelden.

(40
Hat die Gemeindeihre Ablieferungspflichtnicht erfüllt und macht der

Kommunalverbandvon seinerBefugnis nach§ 24 Abs. 3, die Kürzung auf die
Gemeindenzu verteilen,Gebrauch,so kanndieGemeindedieKürzungderartauf
ihre landwirtschaftlichenBetriebe verteilen,daß in ersterLinie diejenigenbetroffen
werden, die ihre Ablieferungspflichtnicht erfüllt haben. Die Gemeindekann
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innerhalb ihrer VerteilungsbefugnisauchdieLieferung andererBedarfsgegenstände
den Betriebengegenübereinschränkenoder einstellen.

841
Die Gemeindewird für ihre Tätigkeit nach #&37, 38 von dem Kom=

munalverbandegemäßder Vorschrift im § 29 Abs. 1 Satz2 *

W. Enteignung
(42

Das Eigentuman beschlagnahmtenVorräten kann auf Antrag durchAn=
ordnungder zuständigenBehördeauf dieReichsgetreidestelleoder den von dieser
bezeichnetenKommunalverbandübertragen werden (Enteignung). Der Antrag
wird von der Reichsgetreidestelleoder von demKommunalverbande,für den
beschlagnahmtist, gestellt.

(43
Bei UnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebe ist vor der Enteignung

festzustellen,welcheVorräte sienachden887, 8, 9 für dieZeit bis zum 15. Sep-
tember1918 zur Ernährung der Sellsmersotge, zur Fütterung und zur Be=
stellungverwendendürfen.

Bei UnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebe ist ferner das in ihrem
BetriebegewachseneSaatgut festzustellen,soweitsienachden gemäß&8 erlassenen
Bestimmungenallgemeinzur Veräußerungvon Saatgut berechtigtsind.

DieseVorräte sowiedieVorräte nach§&23 Abs. 3 sind auszusondernund
von der Enteignungauszunehmen;sie werden mit der Aussonderungvon der
Beschlagnahmenicht frei.

Die Enteignung kann auch für die gesamtenVorräte des Unternehmers
ausgesprochenwerden. In diesemFalle ist derErwerberverpflichtet,nachträglich
die AussonderunggemäßAbs. 3 s und die ausgesondertenMengen,
vorbehaltlich der Vorschrift im § 69 Abs.2, demUnternehmerzurückzugeben.
Mit der Rückgabefallen sie wiederunter dieBeschlagnahme.

44
Die Anordnung,durch die enteignetwird, kann an den einzelnenBesitzer

oder an alle BesitzerdesBezirkes oder einesTeiles desBezirkesgerichtetwerden;
im ersterenFalle geht das Eigentumüber, sobald die Anordnung demBesitzer
zugeht, im letzterenFalle mit Ablauf des Tages nach Ausgabe des amtlichen
Blattes, in demdieAnordnungamtlichveröffentlichtwird.
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845
Der Erwerber hat für die überlassenenVorräte einen angemessenenPreis

zu zahlen.
Bei Gegenständen,für die Höchstpreisefestgesetztsind, wird derÜbernahme=

preis unter Berücksichtigungdes zur Zeit der EnteignunggeltendenHöchstpreises
sowie der Güte und Verwertbarkeitder Vorräte nachAnhörung von Sachver=
ständigenvon der höherenVerwaltungsbehördeendgültigfestgesetzt.Sie bestimmt
darüber,wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Bei Gegenständen,für die keineHöchstpreisefestgesetztsind, tritt an Stelle
des Höchstpreisesein Preis, der unter Berücksichtigungder tatsächlichgemachten
Auswendungenund, soweitdies nichtmöglichist, durchSchätzungzu ermittelnist.

46
Der Besitzerhat die Vorräte, die er freihändigübereignethat oder diebei

ihm enteignetoder für verfallen erklärt wordensind, zu verwahrenundpfleglich
zu behandeln,bis der Erwerber sie in seinenGewahrsamübernimmt. Dem
Besitzerkann hierfür eine angemesseneVergütung gewährtwerden,die von der
höherenVerwaltungsbehördeim Streitfall endgültigfestgesetztwird.

47
Ulber Streitigkeiten,die sich bei demEnteignungsverfahrenund aus der

Verwahrungspflicht& 46) ergeben,entscheidetdie höhereVerwaltungsbehörde
endgültig.

V. Verarbeitung der Früchte und Verkehr mit den daraus
hergestellten Erzeugnissen

48
Die Mühlen und sonstigenBetriebe,diegewerbsmäßigdie im 91 bezeichneten

Früchte verarbeiten,habendie Früchtezu verarbeiten,die die Reichsgetreidestelle
oder derselbstwirtschaftendeKommunalverband,in dessenBezirk sie liegen, ihnen
zuweist. Sie haben die ihnen von diesenStellen zugewiesenenFrüchte und
die daraus hergestelltenErzeugnissezu verwahrenund pfleglich zu behandeln.
Weigert sich ein Betrieb, die Verarbeitungspflichtzu erfüllen, so kann die zu=
ständigeBehörde die erforderlichenArbeiten auf Kosten und mit den Mitteln
des Betriebs durcheinenDritten vornehmenlassen.

Die Betriebe sind zur Ablieferung der gesamtenErzeugnisseeinschließlich
allen Abfalls verpflichtet. Dies gilt auch, soweitsieFrüchte für Selbstversorger
verarbeiten.

Bei derVerarbeitungvon Früchtenfür SelbstversorgerhabendieBetriebe
die gemäß§&63 erlassenenVorschriftenzu befolgen.
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49
Die Beamten der Polizei und die von der Reichsgetreidestelleoder von

der PolizeibehördebeauftragtenPersonensind befugt, in die Räume, in denen
Früchte verarbeitetwerden, jederzeit,in die Räume, in denenFrüchte oder
daraus hergestellteErzeugnisseaufbewahrt,feilgehaltenoder verpacktwerdenoder
die Geschäftsbücherverwahrt werden,währendder Geschäfts=oder Arbeitszeit
einzutreten,daselbstBesichtigungenvorzunehmen,Geschäftsaufzeichnungenein=
zusehen,die vorhandenenVorräte festzustellenund nach ihrer Auswahl Proben
gegenEmpfangsbestätigungzu entnehmen.

Die Besitzerder Räume sowiedie von ihnen bestelltenBetriebsleiterund
Aufsichtspersonenhabenden nachAbs. 1 zum Betretender Räume Beeechtigten
auf Erfordern die Vorräte sowiederenHerkunft anzugebenund ihnen Auskunft
über die Betriebsverhältnissezu erteilen. UnternehmerlandwirtschaftlicherBe=
triebe sowie derenBetriebsleiter und Aufsichtspersonenhabeninsbesondereauf
Erfordern Auskunft über Namen und Aufenthalt der Selbstversorgerzu geben.

850
Die von der Reichsgetreidestelleoder von der Polizeibehördebeauftragten

Personen sind, vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattungund der Anzeige
von Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,über die Einrichtungenund Geschäftsver=
hältnisse,welchedurchdie Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen,Verschwiegenheit
zu beobachtenundsichderMitteilung undVerwertungderGeschäfts=oderBetriebs=
geheimnissezu enthalten.

51
Kommnunalverbändedürfen, unbeschadetder Vorschrift im §&31 Abs.3,

Früchte nur mit Justimmung der Reichsgetreidestellevermahlenoder sonstver=
arbeitenlassen.

- (52
Die ReichsgetreidestellekannMahl= und sonstigeVerarbeitungslöhnesowie

Vergütungenfür die Verwahrung und Behandlung festsetzen.Die Festsetzung
von Löhnenist auchfür dieFälle zulässig,für die einePflicht zur Verarbeitung
nicht besteht.
· Soweit die ReichsgetreidestellekeineLöhneoderVergütungenfestgesetzthat,
könnendie höherenVerwaltungsbehördendies tun.

g53
Die VereinbarungeinesVerarbeitungslohns,insbesondereeinesMahllohns,

in der Art, daß als Entgelt für die Verarbeitungstatt eines Geldbetragsdie
HingabeeinesTeiles der zur VerarbeitungübergebenenFrüchteoder der daraus
Reichs· Gesetzbl.1917. « 128

Cocgle



—·524 —

hergestelltenErzeugnisseeinschließlichdes Abfalls festgesetztwird, ist unzulässig.
Ebensoist es unzulässig,verarbeitendenBetriebendie Menge an Früchten oder
E zeugnisseneinschließlichdes Abfalls zu überlassen,die sie bei Herstellung der
etwa vereinbartenPflichtmenge der Erzeugnisseerübrigen.

54
Mehl daf ohne Zustimmung der Reichsgetreidestelleweder von dem

Kommunalverbandenoch von anderenaus demBezirk einesKommunalverbandes
in den eines anderenabgegebenwerden.

Mehl darf innerhalb des Bezirkes eines Kommunalverbandesohne Ju=
stimmungder Reichsgetreidestellenur nach Maßgabe der für den Kommunal=
verbandbestehendenBestimmungenüber die Verbrauchsregelungabgegebenwerden.

Die Rücklieferungvon Mehl an die Reichsgetreidestellenach§ 35 untera
wird hiervon nicht berührt.

455
Wird Getreidevon einemKommunalverbandodereinemSelbstversorger

zum Ausmahlen zugewiesen,so ist die Kleie auf Verlangenan den Kommunal=
verbandoder an den Selbstversorgerzurückzugeben.

Die Reichsgetreidestellehat die beimAusmahlenihres Getreidesentfallende
Kleie der vom ReichskanzlerbestimmtenStelle zur Verfügung zu stellen.

Die aus demGetreidederHeeresverwaltungenund derMarineverwaltung
entfallendeKleie ist der vom ReichskanzlerbestimmtenStelle zur Verfügung zu
stellen,soweit sie nicht von diesenVerwaltungen für den eigenenBedarf be=
anspruchtwird.

VI. Verbrauchsregelung

1. Allgemeine Vorschriften
456

Der Reichskanzlerbestimmt,welcheMengen an Gerste,Hafer und Hülsen=
früchtender menschlichenErnährung und welcheder Verfütterungdienensollen,
insbesondere,welcheMengen an Hafer denHeeresverwaltungenund derMarine=
verwaltungzu überweisensind.

57
Die KommunalverbändehabendenVerbrauchder Vorräte in ihremBezirke

zu regeln, insbesonderedie Verteilungvon Mehl an Bäcker,Konditorenund
Kleinhändler vorzunehmen. Dabei darf insgesamtnicht mehr Mehl abgegeben
#verden als die von der Reichsgetreidestellefür denZeitraum festgesetzteMenge.
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858
Die Kommunalverbaͤndehaben
a) Höchstpreisefür die Abgabe von Mehl aus Brotgetreideund Gerste
sowievon Brot an Verbraucherfestzusetzen;

b) Händlern, Bäckernund Konditoren die Abgabevon Mehl und Back=
waren außerhalbdes Bezirkes ihrer gewerblichenNiederlassungoder
des Kommunalverbandes,vorbehaltlichder Vorschrift im §917 Abs.Lo,
zu verbieten;soweites besonderewirtschaftlicheVerhältnisseerfordern,
darf der KommunalverbandAusnahmen von dem Verbote zulassen;

J%)eineMehlverteilungsstellefür ihren Bezirk einzurichten;
4) durch Ausgabe von Brotkarten eine Verbrauchsregelungeinzuführen,
die den Verbrauckdes einzelnenwirksamerfaßt; »

e)diellberwachungdesinihrenBezirkciiigesührtenausländischen,der
Beschlagnahmenicht unterliegendenGetreidesundMehles sowiedes
aus ausländischemGetreide im Inland hergestelltenMehles unter
Berücksichtigungder Verordnungüber denVerkehrmit ausländischem
Mehl vom 13.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 229,252) zu sichern.

8 509
Die Kommunalverbändehabenden Preis für das von ihnen abgegebene

Mehl so festzusetzen,daß ihre Kostengedecktwerden. Etwaige lberschüssesind
für die Volksernährungzu verwenden.

Der Reichskanzlerkann Grundsätzefür die Preisbemessungaufstellen.

(60
Die Kommunalverbändekönnenferner insbesondere
a) anordnen, daß Backwaren nur in den von ihnen bestimmten
Bäckereienhergestelltwerdendürfen;

b) anordnen,daß nur Backwarenvon bestimmterForm, Zusammensetzung,
Größe und Gewichtbereitetwerdendürfen;

J) die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backwaren auf be=
stimmteAbgabestellenund Jeiten sowie in andererWeisebeschränken.

861
Jeder Kommunalverbandhat innerhalb seinesBezirkes mit den ihm von

der Reichsgetreidestelleüberwiesenenoder den nach& 32 erworbenenund mit
Zustimmung der ReichsgetreidestellezurückbehaltenenVorräten an Futtergetreide
den erforderlichenAusgleich zwischendenHaltern von Tieren nachnähererAn=
weisungder Reichsfuttermittelstelleherbeizuführen.

128“
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2. BesondereVorschriften für Selbstversorger

(62
Die Kommunalverbändekönnenmit GenehmigungderhöherenVerwaltungs=

behördenähereBestimmungendarüber erlassen,wer als Selbstversorger(&7)
anzusehenist. Insbesonderekann das Recht der Selbstversorgungmit Brot=
getreideauf solchelandwirtschaftlichenBetriebe beschränktwerden, derenVor=
räte zur Ernährung der Selbstversorgerbis zum 15. September1918 aus=
reichenund die das zur Ernährung der SelbstversorgererforderlicheBrot ent=
sprechendihrer bisherigenGewohnheitselbstherstellen.

Die Kommunalverbändekönnenmit Zustimmungder höherenVerwaltungs=
behördebestimmen,daßdieHerstellungvon Grünkern (&9) nur mit Zustimmung
des Kommunalverbandeszulässigist. Die Justimmungkann insbesonderedavon
abhängiggemachtwerden,daßdieUnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebesoviel
Dinkel undSpelz übrig bebalten,wie sie zur Ernährungder Selbstversorgerund
zur Bestellungder zumBetriebegehörendenGrundstückeverwendendürfen.

(63
Die KommunalverbändehabenausreichendeMaßnahmenzur Überwachung

der Selbstversorger zu treffen. Dabei ist insbesondereanzuordnen:
a) daß die Verarbeitung der Früchte zu Mehl, Schrot, Grieß, Grütze,
Graupen, Flockenund ähnlichenErzeugnissenin eigenenoder fremden
Betrieben von der Ausstellung von Erlaubnisscheinen(Mahlkarten)
abhängigist;

b) daßdieVerarbeitungderFrüchtezuMehl undSchrot nur zur Schaffung
einesVorrats für höchstenszwei Monate gestattetwird;

c) daß jedemUnternehmereines landwirtschaftlichenBetriebs von dem
KommunalverbandederBetrieb angewiesenwird, in dem er seinBrot=
getreid und seineGersteverarbeitenlassendarf, und daßein Wechsel
desBetriebs nur mit vorherigerJustimmung desKommunalverbandes
zulässigist

d) daß dieBetriebe Früchte von Selbstversorgernnur zum Zweckefr.
fortiger Verarbeitungund nur in denMengen annehmendürfen, die
durcheine ihnen vorher oder gleichzeiligausgehändigteordnungsmäßig
ausgestellteMahlkarte belegtsind;

e daß dic BetriebeMahlbüchernachvorgeschriebenemMuster zu führen
haben;

t) daß die BetriebedieFrüchte bei derAnnahmeund dieErzeugnissebei
der Ablieferung zu verwiegenund das Gewicht auf denMahlkarten
und in denMahlbüchernzu vermerkenhaben.
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3. Durchführung der Verbrauchsregelung

64
Zur Durchführung der in den &§ 57 bis 63 bezeichnetenMaßnahmen

sollen in den KommunalverbändenbesondereAusschüssegebildetwerden.

(65
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenhöherenVer=

waltungsbehördenkönnen den Geschäftsbetriebder Kommunalverbändebeauf=
sichtigenund die Art der Regelung( 57 bis 63) vorschreibenoder selbstfür
sämtliche oder einzelne Kommunalverbändedie erforderlichenAnordnungen
erlassen.

Der Reichsgetreidestelleist auf Erfordern Aufklärung über den Geschäfts=
betriebzu gebenund dessenNachprüfungzu gestatten.

Die Reichsgetreidestellekann für die VersorgungbestimmterBerufe oder
bestimmterGruppen von Personen besondereRegelungenvorschreibenund das
Näherebestimmen.

/66
Die Kommunalverbändekönnenden Gemeinden,die nach der letzten

Volkszählungmehr als zehntausendEinwohner hatten,mit derenEinverständnis
die Regelungdes Verbrauchsfür den Bezirk derGemeindeübertragen. Soweit
den Gemeindendie Regelung des Verbrauchsübertragenwird, geltendie & 57
bis 65 für die Gemeindenentsprechend.

(„67
Die LandeszentralbehördenkönnenBestimmungenüber dasVerfahren beim

Erlasse der Anordnungentreffen. Diese Bestimmungenkönnenvon den Landes=
gesetzenabweichen.

g68
Über Streitigkeiten,die bei der Verbrauchsregelung(§ 57 bis 66) ent=

stehen,entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig.

VI. Ausführungsvorschristen
„69

Erweist sich der Inhaber oder Leiter eines kaufmännischenoder gewerb=
lichenBetriebs in der Befolgung der Pflichten unzuverlässig,die ihm durchdiese
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Verordnungoderdie dazuerlassenenAusführungsbestimmungenauferlegtsind,
so kann die zuständigeBehördedenBetrieb schließen.

Sie kann einem landwirtschaftlichenUnternehmer,der sich in der Ver=
wendungseiner Bestände,in der Beobachtungder nach §63 erlassenenAn.
ordnungen oder in der Erfüllung seiner Pflichten nach § 4 Abs. 1 bis 3
unzuverlässigerweistoder seinePflicht zur Auskunftserteilungnach§&25 Abs. 3
oder seine Ablieferungspflichtvernachlässigt,das Recht der Selbstversorgung
entziehenund bei der EnteignungseineBestände,abweichendvon der Vorschrift
im &43 Abs. 3, der Reichsgetreidestelleoder dem von dieserbezeichnetenselbst=
wirtschaftendenKommunalverbandübereignen.

Gegendie Verfügung ist Beschwerdezulässig. Über die Beschwerde
entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig. Die Beschwerdebewirkt
keinenAufschub.

870
Der KommunalverbandkannVorräte, die einer ordnungsmäßigergangenen

AufforderungzuwidernichtangezeigtoderbeibehördlicherNachprüfungverheimlicht
oder sonstwieder Aufnahme entzogenwerdenoder die der Unternehmercines
landwirtschaftlichenBetriebs entgegenden zur Überwachungder Selbstversorger
ergangenenVorschriften zu verwendensucht, sowie alle Vorräte, die unbefugt
hergestelltoder in denVerkehrgebrachtwerden,ohneJahlung cinerEntschädigung
zugunstender Reichsgetreidestelleoder des von ihr bezeichnetenKommunal=
verbandesfür verfallen erklären. Der Kommunalverbandkann schonvor der
Verfallerklärungdie zur SicherstellungsolcherVorräte erforderlichenAnordnungen
treffen.

Gegen die Verfügung ist Beschwerdezulässig. Über die Beschwerde
entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig. Die Beschwerdebewirkt
keinenAufschub.

K71
Die Landeszentralbehördenerlassen die erforderlichenAusführungsbe=

stimmungen
Sie könnenVermittlungsstelleneinrichten,denendie Unterverteilungund

die Bedarfsregelungin ihrem Bezirk obliegt.

. * 72
Die Landeszentralbehördenbestimmen,wer als- Kommunalverband,als

Gemeinde,als zuständigeBehördeund als höhereVerwaltungsbehördeim Sinne
dieser Verordnung anzusehenist. Dabei kann bestimmtwerden, daß an die
Stelle der GemeindenVerbände von Erzeugerntreten, soweit solcheauf Grund
des & 15b der Verordnung über die Errichtung von Preisprüfungsstellenund

25.Sptember19152 607
4 November1915—(Reichs=Gesetzbl.S. 725)ge=die Versorgungsregelungvom

bildet sind.
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VI. #bergangsvorschrisen
(73

1.

10.

VerordnungüberdasAusmahlenvon Brotgetreidevom28.Juni 1915
(Reichs=Gesetzbl.S. 379);
Verordnung über Brotgetreideund Mehl aus der Ernte 1916 vom
29. Juni 1916 OMeichs=Pesebb=S. 613) in der FassungderBekannt=
machungvom 24.Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 782) ·

Gesetzbl.S. 659) in der Fassungder Bekanntmachungvom 24. Juli
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 800)
Verordnungzur ErgänzungderBekanntmachungüber Gasfe aus der
Ernte 1916 vom 1. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1313);

(Reichs=Gesetzbl.S. 666) in der Fassung der Bekanntmachungvom
24. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 811);

S. 621) in der Fassung der Bekanntmachungvom 27. Juli 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 846)

1916 GReichs.Gesetzbl.S. 1360)
Verordnung über Hülsenfrüchtevom 23. März 1917 (Reichs-Gesetzbl.
S. 267))
Verordnungüber Buchweizenund Hirse vom 29. Juni und 14. Sep=
tember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 625, 1031);
VerordnungüberGrünkernvom3.Juli“ 1916 GeichsGesetzbl.S. 649).
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8 74
Die Bestimmungen,die von den Kommunalverbändenoder Gemeinden

auf Grund der Verordnungen über Brotgetreide vom 25. Januar 1915,
28. Juni 1915 und 29. Juni 1916 über die Verbrauchsregelunggetroffen
sind, bleibenin Kraft; soweit sie mit den VorschriftendieserVerordnungnicht
in Einklang stehen,sindsiebis zum16. August1917 zu ändernoder zu ergänzen.

8 75
Wer mit demBeginnedes 16. August1917 Vorräte frühererErnten

an Früchten oder an Mehl aus Brotgetreide und Gerste, allein oder mit
anderemMehl gemischt,sowie an Schrot, Graupen, Grütze, Flocken, allein
odermit anderenNahrungs=oder Futtermitteln gemischt,im Gewahrsamhat,.
ist verpflichtet, sie dem Kommunalverbandedes Lagerungsorts bis zum
20. August 1917, getrenntnachArten und Eigentümern,anzuzeigen.Vorräte,
die zu dieserJeit unterwegssind, sind von demEmpfänger unverzüglichnach
demEmnfangedemKommunalverbandanzuzcigen.

Der Kommunalverbandhat der Reichsgetreidestellenach einemvon dieser
festgesetztenVordruckbis zum 31. August 1917 Anzeige über die Anmeldungen
nachAbs. 1 sowieüber die in seinemEigentumestehendenVorräte zu erstatten.

8 76
Die Anzeigepflicht(& 75) erstrecktsichnicht auf
a) Vorräte, die im Eigentume des Reichs, eines Bundesstaats oder
Elsaß=Lothringensstehen;

b) Vorräte, die im Eigentumeder ReichsgetreidestelleGeschäftsabteilung
G. m. b. H., der Zentral-Einkaufsgesellschaftm. b. H., der Reichs=
gerstengesellschaftm. b. H., der ReichshülsenfruchtstelleG. m. b. H.
oderderBezugsvereinigungder deutschenLandwirteG. m. b.H. stehen;

J%)Vorräte, die bei einemBesitzeran
1. Brotgetreide,
2. anderemGetreide,
3. Hülsenfrüchten,
4. Buchweizenund Hirse

einschließlichder aus derbetreffendenFruchtart hergestelltenErzeugnisse
je 25 Kilogramm nicht übersteigen;

4) Vorräte an aus Früchten hergestelltenErzeugnissen,die durcheinen
Kommunalverbandan Händler, Verarbeiter oder Verbraucherseines
Bezirkes nach Maßgabe der für den Kommunalverbandbestehenden
Bestimmungenüberdie Verbrauchsregelungbereitsabgegebensind.

Co gle



—531 —

877
Mit demBeginnedes16.August1917 sinddie anzeigepflichtigenVorräte

(675 Abs. 1, §&76) für den Kommunalverbandbeschlagnahmt,in dessenBezirk
sie sich befinden. Vorräte, die zu dieserJcit unterwegssind, sind für den
Kommunalverbandbeschlagnahmt,in dessenBezirk sie nachbeendeterBeförderung
abgeliefertwerden.

Für dieseVorräte geltendie VorschriftendieserVerordnung.
Die Kommunalverbändehaben die hiernachfür sie beschlagnahmtenund

die in ihrem Eigentumestehenden(§ 75 Abs.2) Vorräte der Reichsgetreidestelle
zur Verfügung zu stellen.

M. Schluß=undStrafvorschriften
78

Die VorschriftendieserVerordnungbeziehensich,vorbehaltlichdes&58e,
nicht auf die aus demAuslandeingeführtenVorräte. Für dieseVorrätegelten
die Verordnungenvom 11. September1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 569) in der
Fassungvom 4. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 147) undvom 28. Januar 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 67).

Als Ausland im Sinne dieserVorschriften gilt nicht das besetzteGebiet.
Früchte und daraus hergestellteErzeugnisse,die aus dem besetztenGebiet
eingeführtwerden,dürfen nur an dieHeeresverwaltungen,dieMarineverwaltung,
die ReichsgetreidestelleGeschäftsabteilungG. m. b. H. und die Zentral=Einkaufs=
gesellschaftm. b. H. geliefertwerden. I

879
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzig=

tausendMark odermit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer unbefugt beschlagnahmteVorrätebeiseiteschafft, insbesondereaus
demBezirke des Kommunalverbandes,für den sie beschlagnahmtsind,
entfernt,sie beschädigt,zerstört,zur Verarbeitungannimmt, verarbeitet,
verarbeitenläßt, verbrauchtoder sonstverwendet;

2. wer unbefugtbeschlagnahmteVorräte verkauft,kauft oder ein anderes
Veräußerungs=oder Erwerbsgeschäftüber sie abschließt;

3. wer die zur Erhaltung, Verwahrungund Pflege der Vorräte erforder=
lichenHandlungenpflichtwidrig (I#4, 46) unterläßt;

4. wer den nach§ 8 erlassenenBestimmungenzuwiderhandeltoder wer
Früchte zu Saatzweckenverkauftoder kauft, obwohl er weiß oder den
Umständennach annehmenmuß, daß sie nicht zu Saatzweckenbe=
stimmtsind;

Neichs.Gesetbl.1917. I 129
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5. wer dengemäß&17 Abs.1g erlassenenBestimmungenzuwiderausmahlt
oderausmahlenläßt;

.wer den auf Grund des §&18 Abs. 1 erlassenenVestimmungen über
die Herstellung,den Vertrieb und die Preise der Erzeugnissezuwider.
handelt

7. wer höhere als diefestgesetztenMahllöhne und sonstigenVerarbei=
tungslöhneoderVergütungen(§ 52) fordert oder sichversprechenoder
gewährenläßt;

8. wer denVorschriftenim § 49 zuwiderdenEintritt in dieRäume, die
Besichtigung,die Einsichtin die Geschäftsaufzeichnungen,die Fest=
stellungder vorhandenenVorräte oder die Entnahmevon Proben ver=
weigertoder die gemäß§&18 Abs. 2, § 25 Abs. 3, &49 Abs. 2 von
ihm erforderteAuskunft nicht erteilt oder wissentlichunrichtigeoder
unvollständigeAngabenmacht;

9. wer der Vorschrift im § 50 zuwiderVerschwiegenheitnichtbeobachtet
oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts=oderBetriebs=
geheimnissensichnicht enthält;

10. wer die ihm nach § 3 Abs.2, § 6, &9 Abs. 2, § 75 Abs.1 ob=
liegendeAnzeige nicht in der gesetztenFrist erstattetoderwissentlich
unrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;

11. wer den Vorschriften des §&11 Abs. 2, 9 48 Abs. 1, 2, § 53, ( 54
Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 78 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt;

12. wer den Anordnungenzuwiderhandelt,die eine Landeszentralbehörde,
eine höhereVerwaltungsbehörde,ein Kommunalverbandoder eine Ge=
meindeauf Grund der/#57, 58, 60, 61, 62 Abs.2, & 63, 65, 66,
70 Abs.1 Satz 2, & 71 erläßt oder die nach§ 74 in Kraft bleiben.

Der Versuchist strafbar.

Im Falle der Nr. 9 tritt die Verfolgung nur auf Antrag des Betriebs=
inhabersein.

Bei vorsätzlichemVerschweigen,Beiseiteschaffen,VeräußernoderVerfüttern
von Vorräten muß die Geldstrafe, wenn ausschließlichaufsie erkannt wird,
mindestensdemdreifachenWerte der Vorräte gleichkommen,auf die sichdie
straf bareHandlung bezicht.

NebenderStrafe kannin denFällen derNrn. 1 bis 6, 10 bis 12 auf
EinziehungderFrüchte oderErzeugnisseerkanntwerden,auf die sichdiestrafbare
Handlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenoder nicht, soweit
sienichtgemäß&70 für verfallenerklärtwordensind.

S.
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480
Ist eine der im 9§79 bezeichnetenstrafbarenHandlungengewerbs=ober

gewohnheitsmäßigbegangen,so kanndieStrafe auf Gefängnisbis zu fünf Jahren
und Geldstrafebis zu hunderttausendMark erhöht werden. NebenGefaͤngnis
kann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.

881
Der Reichskanzlerkann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver=

ordnung zulassen.

882
Diese Verordnung tritt am 25. Juni 1917 in Kraft. Der Reichskanzler

bestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs—Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 118
Inhalt: Bekanntmachung überdie Erntevorschätzungim Jahre 1917. S. 338.

(Nr. 5896) BekanntmachungüberdieErntevorschätzungim Jahre 1917. Vom 21.Juni 1917.

I D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Die Erntevorschätzungfindet statt:
I. in der Zeit vom 1. bis 20. Juli 1917 für

1. Weizen:
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

2. Spelz — Dinkel, Fesen— sowie Emer und Einkorn (Winter=
und Sommerfrucht),

3. Roggen:
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

4. Gerste:
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht,

II. in der Zeit vom 1. bis 20. August 1917 für
1. Hafer,
2. Gemengeaus Getreidealler Art;

III. in der Zeit vom20. Septemberbis 5. Oktober1917 für
1. Hülsenfrüchte zur Körnergewinnung:

a)Erbsenund Peluschken,
*) Eßbohnen(Stangen-,Buschbohnen),
JO)Linsen, -
d) Acker=(Sau.)Bohnen,

Reichs.Sesetbl.1917. . 130
Ausgegebenzu Berlin den22. Juni 1917.
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e)Wicken,
t) Gemengeaus Hülsenfrüchtenaller Art untereinanderoder
mit GetreideoderanderenKörnerfrüchten,

2. Spätkartoffeln,
3. Rüben undWurzelfrüchte:

a) Zuckerrüben,
b) Runkelrüben,
T#)Kohlrüben (Steckrüben,Bodenkohlrabi,Wruken,Dotschen),
4) Mairüben,Wasserrüben,Herbstrüben,Stoppelrüben(Turnips),
e) Möhren (Karotten),

4. Weißkohl.
82

Die Erntevorschätzungerfolgt auf Grund derErnteflächenerhebungnach
der Bundesratsverordnungvom 20. Mai 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 413) durch
Feststellungvon Durchschnittshektarerträgenfür die einzelnenGemeinden. Die
Feststellungder Durchschnittserträgeliegt den zu diesemIweckeernanntenSach=
verständigenoder Vertrauensleutenob.

83
Die Landeszentralbehördensind berechtigt,dieErntevorschätzungauf andere

Früchtezu erstrecken.

—————

84
Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten Personen sind

befugt, zur Feststellung der HektarerträgeGrundstückelandwirtschaftlicherBetriebs=
inhaber zu betreten.

85
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist eine nach Bezirken der unteren

Verwaltungsbehörden gegliederteZusammenstellungder Ergebnisse(Muster 1, 2, 3)
— einzusenden:

a) für die im & 1, 1 genanntenFrüchtebis zum 1. August 1917,
b) für die im §&1, II genannten Früchte bis zum 1. September 1917,
e) für die im 1, III genannten Früchte bis zum 15. Oktober 1917.

6
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.
Die Ausführungsbestimmungensind demKriegsernährungsamtund dem

KaiserlichenStatistischenAmte bis zum 1. Juli 1917 einzusenden.

7
DieseVerordnungtritt mit demTageder Verkündungin Kraft.
Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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Muster 1

Erntevorschätzungvom1.bis 20.Zuli 1917

Zusammemtellung
über die Ergebnisseder Erntevorschätzungfür Wezzen,

Spelz, Roggen und Gerste

nach Bezirken

der umterenVerwaltungsbehörden

130
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Winterweizen Sommerwe##e#Spelz Dinkel, Fesen—
Bezirk — sowieEmer und Einkorn
ezir Winter, undSon. de. tn Emtesläche * Erntefläche 6 (Winter=und Sommerfrucht)

a nachder Geschätzttr nachder. GeschätzterErntefläche. 4
*erwaltungs= Erhebung Ernteertrag Erhebung Ernteertrag nachder eschätzter

behörde vom Juni im ganzen vom Juni im ganzen Erhebung Ernteertrag

10911 1917 vomFuuni imganzen
# ha Zentner ha Zentner ha Leniner

1 2 3

(Fortsetzung)

Winterroggen Sommerroggen Wintergerste Sommergerste

l

Erntefläche » Erntefläche Erntefläche Erntefläche 4
nachder Geschätzterr#chder Eeschätzterrnachder Geschätzternachder Geschätzter
Erhebung ErnteertragErhebung ErnteertragErhebungErnteertrag Erhebung Ernteertrag
vomJuni imganzen vomJuni imganzen vomJuni imganzenvemJuni imganzen
1917 1917 1917 1917
la Zentner ha Sentner ha Zentner ha Zentner

6 7 8 9

ii

I i
e I I



— Muster2

Erntevorschätzungvom 1.bis 20.August1917

Staat: Verwaltungsbezirii:

Zusammemtellung
über die Ergebnisse der Erntevorschätzungfür Hafer

und Gemenge aus Getreide aller Art

nach Bezirken

derunterenVerwaltungsbehörden

131
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Bezir# der unterenVerwaltungs=
behörde

Hafer aller Art

ErnteflcheceschätzterErnteflächeceschätzter
nachder Ernteertra nachder Ernteertra

Erhebungvos 9 Erhebungvo 9
Juni 19177 muganzen Juni 19177 u ganzen

ha Jentner ha Zentner
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Muster 3

Erntevorschätzungvom 20. Septemberbis 5. Oktober 1917

Staat: I...... verwainmgsvezsrm

Zusammenstellung
über die Ergebnisseder Erntevorschätzungfür Hülsenfrüchte,
Spätkartoffeln, Zuckerrüben,Runkelrüben,Kohlrüben,sonstige

Rüben, Möhren und Weißkohl
nach Bezirken

der unterenVerwaltungsbehörden

Cocgle
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* Erbsen Eßbohnen Liusen Acker.
und PeluschkenStangen., Buschbohnen) (Sau.) Bohnen

Bezirk der · · .
erde-unterenMteflächeøeschatztkkEmtesiacheGeschatztkkwtesiächeGeschatztkkEMWcheGeschatzkkknachder nachder nachder nachderNr. sBerwaltungs⸗ Ernte, Ernte= Ernte= Ernte.behörde Erhebung ertra Erhebung ertra Erhebung ertra Erhebung *

h vomJuni im n vomJuni im n vomJuni im n vomJuni ertrag
1917un ganzen1917imganzen1917m ganzen)1917 mganzen
ha Zentner ha Zentner ba Zentner ha Zentner

1 2 3 5 6

(Fortsetzung)

– Gemenge ausHalsenfrachtenaller
Wicken Urt untereinanderodermitGe= Spätkartoffeln Zuckerrüben

treideoderanderenKörnerfrüchten

neshe Geschaͤtzter*s9 Eeschätzterb= GeschätzteraneestcheOeschätter
nach ber Ernte= nach der Ernte= nach der Ernte= nach der Ernte=Erhebung Erhebung Erhebung Erhebungertrag ertrag ertrag ertrag
vomJuni im ganzen vom Juni im ganzen vom Juni im ganzen vom Juni im ganzen
1917 ganz 1917 ganz 1917 ganz 1917 ganz
ha Zentner ha Zentner ha Zentner ha Zentner

7 v 9 10

Fortsetzung)

Kohlrüb Mairüben,Wasserrüben,
Runkelrüben Seceeohlrüben. HerbstrüenSirrpelräben Möhren Weißkohl

Gruken,Dotschen) (Turnips) (Karotten)

6 s— .- ·ErnteflaͤcheGeschätzterErnteflächeGeschätzterErnteflächeGeschätterErnteflächeCeschätzterErnteflächeCeschätztr
nachder Ernte. nachder Ernte. nachder Ernte. nachder Ernte. nachder Ernte.
Erhebung ertra Erhebung ertra Erhebung ertra Erhebung ertra Erhebung ertra
vomJuni im bon vomJuni im unbsn vomJuni im unn vomJuni im aud= vomJuni im ann
1917 ganzen#917eimganzen0!Iy m ganzen1917mganzen417imganz
ha Ventner ha Zentner ha Zontner ha Zentner ha Zentner

11 12 13 14 L
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 119
Inhalt: Bekanntmachung überElektrizitätund Gas sowieDampf,Druckluft,Heiß-und Leitungswasser.

S. 813. — Bekanntmachung zur Abänderung der Verorbnung über den Verkehr mit fettlesen
Wasch=und Reinigungsmittelnvom 5. Oktober1916. S. 3##4#.— Bekanntmachung zur Er.
gänzung der Ausführungsbestimmungen* Verordnung über den Verkehr mit fentaß Wasch=
und Reinigungemittelnvom 19.April 1917. S. 544. — Bekanntmachung, betreffendAus=
fährungsbestimmungenzu der Verordnung über das Verbot der Verwendung von pflanzlichenund
tierischenOlen und Fetten zu technischenJwecken vom 6. Januar 1916. S. 142. — Bekannt.
machung, betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnung über den Verkehr mit Seifen,
Seifenpulvern und anberen fetthaltigenWaschmittelnvom 18. April 1916. S. 346.

(Nr. 5897) BekanntmachungüberElektrizitätund Gas sowieDampf, Druckluft,Heiß=und
Leitungswasser. Vom 21. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die Erzeugung,dieFortleitung und den

Verbrauchvon Elektrizitätund Gas sowievonDampf, Druckluft,Heiß=und
Leitungswasserzu regeln. Er kannAuskunft über dieErzeugung,dieFortleitung
und denVerbrauchdieserBetriebsmittel erfordern. Der Reichskanzlerkann die
ihm nach dieserVerordnung zustehendenBefugnissedurch eine seiner Aussicht
unterstehendeStelle ausüben. 62 «

Der Reichskanzlerkann anordnen,daß Zuwiderhandlungengegeneine auf
Grund des & 1 erlasseneBestimmungmit Gefängnis bis zu einemJahre und
mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft
werden. · 83

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Den
Zeitpunkt des Außerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.

Berlin, den21. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

nelchs-Gesetzbl.1917. 131
Ausgegebenzu Berlin den23. Juni 1917.
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(Nr. 5898) Bekanntmachungzur AbänderungderVerordnungüberdenVerkehrmit fettlosen
Wasch=und Reinigungsmittelnvom 5. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.
S. 1130).Vom21. Jumi1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

. Artikell
slAbs.1derBekannmachungüberdenVerkehrmitfettlosenWaschs

und Reinigungsmittelnvom 5. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1130) erhält
folgendeFassung:

„Der Reichschötener ist ermächtigt,denVerkehrmitWasch-undReinigungs=
mitteln, die weder Olsäuren,Fettsäuren,Harzsäuren oder deren Salze noch
andere organischeSäuren enthalten,die selbst oder in der Form ihrer Salze
eineWasch-=oderReinigungswirkungausüben(fettlosenWasch=oderReinigungs=
mitteln),zu regeln. Er kanninsbesondereVorratserhebungenanordnen.“

Artikel I
Die Verordnungtritt mit dem1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 5899) Bekanntmachungzur ErgänzungderAusführungsbestimmungenzur Verordnung
über den Verkehr mit fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln vom
19.April 1917 (Reichs-Gefetzbl.S. 366). Vom 21.Iumi 1917.

A Grund des § 1 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit fettlosen
" .. . 5.Oktober1916(Relchs-Gesetzbl.1916S. 1130)

WaschundReinigungsmitteinvom—.Juni-11I#.-Gmeeichs-Sesedl.1917. 545
wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Im #9 der Ausführungsbestimmungenzur Verordnungüber denVerkehr

mit fettlosenWasch.und Reinigungsmittelnvom 19. April 1917 (eichs=
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Gesetzbl.S. 366) wird hinter demWorte: „Gallertform“ eingeschaltet:„sowie
flüssigeWaschmittel“. tel n

Artike
Die Bestimmungentretenmit dem1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5900) Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung
überdas Verbot derVerwendungvon pflanglichenund tierischenOlen und
Fettenzu technischenJweckenvom 6. Januar 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 3).
Vem 21. Juni 1917.

Ar# Grund des & 3 der Bekanntmachungüber das Verbot der Verwendung
von pflanzlichenund tierischenOlen und Fetten vom 6. Januar 1916 eichs=
Gesetzbl.S. 3) wird folgendesbestimmt:

81
Der Reichskanzlerstelltmonatlichfest,welcheMengenund Artenpflanz=

licherund tierischerOle und FettesowiedarausgewonnenerOl- undFettsäuren
zur Herstellungvon Seife und anderenWaschmitteln,welcheMengenundArten
der genanntenOle und Fette zur Herstellungvon LederjederArt verarbeitet
oder sonstverwendetwerdendürfen.

Der Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOl=eund Fetteüberweist
die danachzur HerstellungvonWaschmittelnerforderlichenMengender Seifen=
herstellungs=und Vertriebsgesellschaft.Die Verteilung der zur Lederherstellung
bestimmtenMengen auf die einzelnenBetriebe erfolgt durchdenKriegsausschuß
für pflanzlicheund tierischeOle und Fette durchVermittlungder Kriegsleder=
Aktiengesellschaftin Berlin.

42
Die Bestimmungentreten mit dem 1. Juli 1917 in Kraft. Sie treten

an dieStelle derBekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzur Ver=
ordnungüberdasVerbotderVerwendungvonpflanzlichenundtierischenOlen
undFettenzutechnischenJwecken,vom21.Juli 1916(Zentralbl.für dasDeutsche
ReichS. 193).

Berlin, den21. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich -
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(Nr. 5901) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzurVerordnungüberden
Verkehrmit Seifen, Seifenpulvernund anderenfetthaltigenWaschmitteln
vom 18.April 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 307). Vom 21. Juni 1917.

A## Grund des&1 derBekanntmachungüberdenVerkehrmit Seife, Seifen=
pulver und anderen fetthaltigenWaschmittelnvom 18. April 1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 307) wird folgendesbestimmt:

*1
Die Abgabevon fetthaltigenWaschmittelnan Selbstverbraucherdarf nur

nachfolgendenGrundsätzenerfolgen:
1. Die an eine Person in einemMonat abgegebeneMenge darf fünfzig

GrammFeinseife(Toiletteseife,KernseifeundRasierseife)sowiezweihundertfünfzig
Gramm Seifenpulver nicht übersteigen.Bleibt derBezug einerPerson in einem
Monat unter derzugelassenenHöchstmenge,sowächstderMinderbetragderHöchst=
mengedes nächstenMonats nicht zu. Dagegenist derVorausbezugder Mengen
für zwei Monate gestattet.

Die Abgabevon Schmierseifeist unbeschadetder Bestimmungendes §7
verboten.

2. Die Abgabevon FeinseifeundSeifenpulver darf nur gegenAblieferung
des für den laufendenoder nächstfolgendenMonat gültigen, das abzugebende
WaschmittelbezeichnendenAbschnitts der von der zuständigenOrtsbehördedes
Wohnsitzesoder dauerndenAufenthalts auszugebendenSeifenkarteerfolgen. Die
Seifenkarte hat den aus der Anlage ersichtlichenInhalt. Sie gilt unabhängig

FetthaltigeWaschmittelim Sinne der Verordnung sind Waschmittel,die
Olsäuren,Fettsäuren,Harzsäurenoder derenSalze oder andereorganischeSäuren
enthalten,die selbstoder in der Form ihrer Salze eineWasch=oder Reinigungs=
wirkungausüben.

Die nach der Weisung des lberwachungsausschussesder Seifenindustric
hergestellteFeinseife trägt die Bezeichnung„K. A. Seife“, das Seifenpulver die
Bezeichnung„K. A. Seifenpulver“.

82
Die Seifenherstellungs-und Vertriebsgesellschafthat nach nähererWeisun

desReichskanzlerseinezusätzlicheVersorgungvon Arbeiternin Betrieben,deren
Art ein besonderesReinigungsbedürfnisder dort beschäftigtenPersonenrecht=
fertigt, mit Waschmittelndurchzuführen. ·

Außerdemist die zuständigeOrtsbehördebefugt,auf Antrag
I. a) für Arzte, Personen,die berufsmäßigmit Krankheitserregern

arbeiten,Jahnärzte, Tierärzte, Zahntechniker,Hebammenund
Krankenpfleger,
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b) fuͤr mit ansteckenderKrankheit sowieTüberkulosejederArt be⸗
haftete Personen nach entsprechenderBescheinigungseitens des
Kreisarztes oder eines von der OrtsbehördebestimmtenArztes,

c) für Krankenhäuserauf die nachdem xrs berechnete
Kopfzahl der verpflegtenKranken

je bis zu vier Zusatzseifenkarten;
II. für in gewerblichenBetriebenvor demFeuer odermit der Kohlen=

bewegungständig beschäftigteArbeiter und für Schornsteinfegersowie
für Land=und Schiffskesselreinigerje bis zu zwei Jusatzseifenkarten,
soweitnicht eine zusätzlicheVersorgunggemäßAbs. 1 erfolgt;

III. für Kinder im Alter bis zu 18 Monaten je eineZusatzseifenkartej
IV. für Arbeiter, bei denen infolge der Einwirkung von Schmierölersatz

Erkrankungender Haut eintreten, je bis zu zwei Zusatzseifenkarten
für den Bezug von K. A. Seife, sofernnicht die ArbeiterBetrieben
angehören,bei deneneinezusätzlicheVersorgunggemäßAbs.1 erfolwt,

auszugeben.
Auf die nach Abs. 2 NummerI ausgestelltenZusatzseifenkartendarf in

Apothekenstatt K. A. Seife Kaliseife in gleicherMenge abgegebenwerden.
Im Falle des Abs. 2 Nummerle kann an Stelle der Einzelzusatzkarten

eine Sammelzusatzkarteausgestelltwerden.
653

Die ÜberlassungderSeifenkartenzumBezugevonWaschmittelnan andere
Personenals diejenigen,für die sie ausgegebensind, sowiedieentgeltlicheWeiter=
veräußerungvon Waschmitteln,die auf Seifenkartenbezogensind, ist verboten.

(4
Der ÜberwachungsausschußderSeifenindustriekanndieAbgabevon fett=

haltigenWaschmittelnan Wiederverkäuferregeln,insbesonderebestimmen,daß
der Bezug von der Abgabe eines von der zuständigenOrtsbehördeausgestellten
Bezugsscheinsabhängigsein soll.

Die Überlassungder nachAbs. 1 ausgestelltenBezugsscheinezum Bezuge
von Waschmittelnan anderePersonenals diejenigen,für die sie ausgegebensind,
iistur nach den Bestimmungendes Überwachungsausschussesder Seifenindustrie
gestattet.

Der Vertrieb von fetthaltigenWaschmittelnim Hausierhandelist verboten.

K
Bei Abgabeim Kleinhandelan denSelbstverbraucherdürfendie Preise
1. bei K. A. Seife einschließlichPackung

für ein Stückvon 50 Gramm .. . 0/20Mark
2 2 ? * 100 7 0% 7
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bei K. A. SeifenpulvereinschließlichPackung
fuͤr je 250Gramm .. .. . . .. . ... . .. . . . .. 0,s0Mark,

3. bei Kernseifeund sonstigerSeife in schnittfesterForm, mit Ausnahme
von Feinseife,mit einemGehalt an Fettsäurevon
a) 50 und mehr vom Hundert 8/0°Markfür 1Kilogramm

1#.

b) 50 bis 57 ⸗ » 7,20 „ 1
0) 40 „ 49 7 v b,oo 2 * 1 r

d) 30 „ 39 » : 4„,70 „2 : 1 l
e) 20 29 „ 2 3,28 2 ! 1 »
f) unter 20 2 » 10 „ ?* 1 ?

4. bei FeinseifeenschleßlichPackung 12 Mark für 1 Kilogramm,
5. beiSchmierseife,mit Ausnahmeder nach&2 Abs.3 in Apotheken
abzugebendenKaliseife,mit einemGehalt an Fettsäurevon
a) 38 und mehr vom Hundert 5/20Mark für 1Kilogramm
b) 30 bis 37 2 4% ⸗ m21
F00)20 " 29 » » 3/2% v : 1 y

d) 10 19 r *l 1,60 „ : 1 ⸗
e) unter 10 : m ! 1 :

nicht übersteigen.
Die vorstehendfestgesetztenPreise sindHöchstpreiseim Sinne des Gesetzes,

betreffendHöchstpreise,vom 4.August 1914 in der Fassungvom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 516), in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs-=Gesetzbl.S. 25), vom 23. März 1916 (Reichs=Gesebol
S. 183) und vom22.März 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 253).

(6
Die Versorgungder Barbiere undFriseure mit der zur Aufrechterhaltung

ihres GewerbeserforderlichenRasier- und Kopfwaschseifeerfolgt nach näherer
Weisungdes Überwachungsausschussesder SeifenindustriedurchVermittlung des
Bundes deutscherBarbier=,Friseur=und Perückenmacher-Innungen.

* 7
Jur Verwendungzu technischenIweckendürfen fetthaltigeWaschmittelan

technischeBetriebeundGewerbetreibende,insbesonderean Waschanstalten,nur mit
Justimmung des ÜÜberwachungsausschussesder Seifenindustrieabgegebenwerden.

« Für technischeBetriebe undGewerbetreibende,insbesondereWaschanstalten,
die weniger als 10 Arbeiter beschäftigen,kann die zuständigeOrtsbehördeauf
Antrag einenAusweis ausstellen,gegendessenVorlegungdiezur Aufrechterhaltung
des Betriebs erforderlicheMenge an Waschmittelnabgegebenwerdendarf. Der
Ausweis mußdiezulässigeHöchstmengeangeben.Die Abgabehat nachnäherer
WeisungdesÜberwachungsausschussesderSeifenindustriezu erfolgen.
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Die Überlassungder auf Grund vorstehenderBestimmungenausgestellten
Ausweise zum Bezuge von Waschmittelnan anderePersonen sowie die Weiter=
veräußerungder auf dieAusweisebezogenenWaschmittelist verboten.

658
Die Verwendungvon fetthaltigenWaschmittelnzu Putz=undScheuerzwecken

ist verboten.
9

WelcheBehördenals zuständigeOrtsbehördenim Sinne der9§81, 2, 4 und 7
anzusehensind, bestimmtdieLandeszentralbehörde.

810
Die BestimmungendieserVerordnung finden keineAnwendung gegenüber

den Heeresverwaltungen,der Marineverwaltung und denjenigenPersonen, die
von diesenVerwaltungenmit Waschmittelnversorgtwerden. Die Verwaltungen
treffen besondereAnordnungenüber die Versorgung.

11
Mit Gefängnisbis zu drei Monatenodermit Geldstrafebis zu fünfzehn=

hundertMark wird bestraft:
1. wer denBestimmungender §§81, 3, 6, 7, 8, § 4 Abs.2 und3 zuwider=.
handelt

2.werWaschmittelanWiederverkäuferentgegendernach§4Abs1 ge.
troffenenRegelungabgibt.

112
Die Bestimmungentretenam 1.Juli 1917 in Kraft; sie tretenan die

Stelle derBekanntmachungen,betreffendAusführungsbestimmungenzurVerordnung
über denVerkehrmit Seife, Seifenpulver und anderenfetthaltigenWaschmitteln,
vom 21. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 766), vom 28. August 1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 970),vom14.Dezember1916(Reichs=Gesetzbl.S. 1381),vom5.Mai
1917 (Reichs-=Gesetzbl.S. 399).

Berlin, den21.Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Co gle



Seifenkarte

50 Gramm 100 Gramm 100 Gramm 50 Gramm
Feinseife Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver
August 1917 August 1917 August 1917 August 1917

50 Gramm 100 Gramm 100 Gramm 50 Gramm
Feinselfe Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver

September 1917 September 1917 September1917 September 1917

50 Gramm 100 Gramm 100 Gramm 50 Gramm
Feinseife Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver
Oktober 1917 Oktober 1917 Oktober 1917 Okrober 1917

Ni Nicht
W“ “=

Seifenkarte

November1017

*
S Ort der Ausgabe

50 Gramm 100 Gramm 100 Gramm 50 Gramm
Feinseifts Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver
Januar 1918 Jannar 1918 Januar 1918 Januar 1918

50Gramm 100Gramm 100Gramm 50Gramm
Feinseife Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver

Dezember1917 Dezember1917 Dezember1917 Dezember1917

50 Gramm 100 Gramm 100 Gramm 50 Gramm
Feinseife Seifenpulver Seifenpulver Seifenpulver

Nevember1917 November1917
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang 1917

J r i⁊o
Inhalt: Gesetz, betreffendAbänderung des Gesetzes,betreffendeine mit den Post- und Telegraphengebuͤhren

zu erhebendeaußerordentlichePerscheakgest,vom 31. Juni 1916. S. u##1.— Bekanatmachung
zur Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung über den Verkehr mit Terpentinöl
und Kienöl vom20.Februar17 S. 552. — Bekanntmachung,betreffend Aufhebungder
Bekanntmachungüber die äußereKennzeichnungvon Warenvom11.Füoker 1916. S. 852.

(Nr. 5902) Gesetz,betreffendAbänderung des Gesetzes,betreffendeine mit denPost. und
Telegraphengebühren zuerhebendeaußerordentlicheReichsabgabe,vom21.Juni

1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 577). Vom 18.Juni 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

81
In der Jusammenstellungder Reichsabgabenim Post=und Telegraphen=

verkehreZiffer6 Spalte3 werdenhinterdenWorten „von jedemTelegramm“
die Worte angefügt:

Die Abgabewird erforderlichenfallsauf die demGesamtbetrageder
Abgabezunächstliegende,durchfünf teilbareZahl nachobenoder unten
abgerundet.

(2
Dieses Gesetztritt am 1. Juli 1917 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 18. Juni 1917.

(Siegehg Wilhelm
von Bethmann Hollweg

Relche-Geseybl.19017. « 132
Ausgegebenzu Berlin den23.Juni 1917. *
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(Nr.5903) Bekanntmachungzur ErgänzungderAusführungsbestimmungenzur Verordnung
überdenVerkehrmit TerpentinblundKienölvom20. Februar1917(Reichs=
Gesetzbl.S. 158). Vom 6. Juni 1917.

A- Grund des & 3 der Verordnungüber denVerkehrmit Terpentinölund
Kienöl vom 17. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 157) in Verbindungmit der
VerordnungüberAusdehnungderVerordnungüber denVerkehrmit Terpentinöl
undKienöl vom 6. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 478)wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Die Ausführungsbestimmungenzur Verordnung über den Verkehr mit

Terpentinöl und Kienöl vom 20. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 158) werden
wie folgt ergänzt:

In den I#§3 und4 wird hinter denWorten„TerpentinölundKienöl jeder
Art“ eingefügt:oder HolzpechundHolzteerpechjederArt undSorte oderHolz=
teer jederArt und Sorte oder die daraus gewonnenenErzeugnisse:leichteund
schwereHolzteeröle".

Artikel HM
Die Bestimmungentretenmit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den 6. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5901) Bekanntmachung,betreffendAufhebungderBekanntmachungüber die äußere
KennzeichnungvonWaren vom11.Oktober1916(Reichs-Gesetzbl.S. 1150).
Vom 21.Juni 1917.

A- Grund der Verordnung über die éußereKennzeichnungvon Waren vom
18. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 380) wird bestimmt:

Die Bekanntmachungüber die äußereKennzeichnungvon Waren vom
11. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1156) tritt mit dem I1.Juli 1917
außer Kraft.

Berlin, den 21. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Sesetzblattt vermitteln nur die Postanstalten.
Gerausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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ReichsTGLsetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 121
Inhalt: Gesetz, betreffenddenGebuührentariffür denKaiserWilhelm⸗Kanal. S. 663. — Verordnung,

betreffendAbänderungder Prisenordnungvom30. September1909. S. 664.— Verordnung
über Höchstpreisefür Honig. S. 550.

(Nr. 5905) Gesetz,betreffendden Gebührentariffür den KaiserWilhelm Kanal. Vom
18.Juni 1917. v

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenrc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Die nach dem Gesetzevom 8. Juni 1912 Geichs=Gesetzbl.S. 377) mit
dem 30. September1917 ablaufendeFrist, binnen welcherdie Festsetzungdes
Gebührentarifs für den Kaiser Wilhelm=Kanal dem Kaiser im Einvernehmen
mit dem Bundesrat überlassenbleibt, wird bis zum 30. September 1922
erstreckt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

Gegeben Großes Hauptquartier,den 18. Juni 1917.

Eiegel) Wilhelm
Dr. Helfferich

Reichs-Gesetbl.1017. . 133
Ausgegebenzu Berlin den28. Juni l1917.
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(Nr. 5906) Verordnung,betreffendAbänderungder Prisenordnungvom30. September
1909Geichs=Gesetzbl.1914S.275,441,481,509)1915S.227;1916
S.437,773)1917S.21).Vom25.Juni1917.

euweitererVergeltungder von Englandund seinenVerbündetenabweichend
von der LondonerErklärung über das Seekriegsrechtvom 26. Februar 1909
getroffenenBestimmungengenehmigeIch für dengegenwärtigenKrieg dienach=
stehendenAbänderungender Prisenordnungvom30. September1909 sowieihrer
Zusätzevom 18. Oktober,23. Novemberund 14. Dezember1914, vom18.April
1915, vom 3. Juni und 22. Juli 1916 und vom 9. Januar 1917.

Die Jiffern 21, 23 und 27 erhaltenfolgendeFassung:
21. Als Kriegskonterbandewerdendienachstehenden,unterderBezeichnung

absolute KonterbandebegriffenenGegenständeund Stoffe angesehen:
1. WaffenjederArt, mit Einschlußder Waffenfür sportlicheZwecke,
ihre BestandteilesowieZwischenerzeugnisse,die zu ihrer Herstellung
geeignetsind;

2. Geschosse,Kartuschenund Patronen jederArt, ihre Bestandteilesowie
Iwischenerzeugnisse,die zu ihrer Herstellunggeeignetsind;

3. Schießpulverund SprengstoffejederArt, Rauch=und Leuchtkörper,
Brandmassen,Gaskampfmittel,undStoffe, die zu ihrerHerstellungge=
eignetsind,einschließlich:Salpetersäureund salpetersaureSalze jeder
Art, Ammoniak,Ammoniakwasser,Salmiak,Ammoniumsalze)Schweff#,
Schwefeldioryd,Sulfite und Thiosulfate, Schwefelsäure,rauchende
Schwefelsäure(Oleum),Schwefelkohlenstoff;Essigsäure,essigsaureSalze
(Azetate),z. B. essigsauresKalzium (Graukalk)) Essigäther,Ameisen=
säureund ameisensaureSalze, Ameisenäther,Schwefeläther;Azeton)
Athyl- undMethylalkohol,Sprit, Sulfitsprit, Holzgeistroh, Alkohole
jederArt und derenDerivate, sowiedie darausgewonnenenErzeug=
nisse;Harnstoff;HarzeundHarzprodukte,Kampferund Terpentin
(Ol undGeist))Kalziumkarbid)CyanundseineVerbindungen)Phosphor
und seine Verbindungen) chlorsauresund überchlorsauresNatrium,
Barium undKalzium) Chlor, Chlorhydrin) Brom;)Phosgen(Karbonyl=
chlorid))Jinnchlorid;Quecksilber;Asphalt;Erdpech;Pech]Teermit
EinschlußvonHolzteer,Holzteeröl;Benzol,Toluol,Xylol,Solvent=

. Naphtha,Phenol(Karbolsäure),Kresol,Napthalin sowiederenMischungen
undDerivate;Anilin undseineDerivate;Glyzerin)Mangandiordd
Oxalsäureund oxalsaureSalze;

E
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wagen, Proviantwagen, Feldschmieden,Scheinwerfer, Scheinwerser=
gerät und ihre Bestandteile;
Entfernungsmesserund ihre Bestandteile;
Doppelgläser, Fernrohre, Chronometer,nautischeund artilleristische
Instrumentealler Art;
Kleidungs=und Ausrüstungsstückevon erkennbarmilitärischerArt;

geeignet;

Lagergerätund seineBestandteile;
Panzerplatten;
Stahl- undEisendraht;Stacheldraht,sowiedie zu dessenBefestigung
und ZerschneidungdienendenWerkzeuge;
Bleche,verzinnt oder verzinkt;
Kriegsschiffeund sonstigeKriegsfahrzeugesowiesolcheBestandteile,die
nach ihrer besonderenBeschaffenheitnur auf einemKriegsfahrzeugebe=
nutztwerdenkönnen)SchiffsblecheundSchiffbanstahl;,

Luft=und Flugfahrzeugealler Art, derenBestandteilesowieJubehör=
stücke,Gegenständeund Stoffe, die zur Luftschiffahrtoder zu Flug=
zweckenbrauchbarsind;Goldschlägerhaut;
photographischeArtikel;
Werkzeugeund Vorrichtungen,die ausschließlichzur Anfertigung und
Ausbesserungvon Waffen und Kriegsmaterial bestimmtsind)

Kriegsmunitiongebrauchtwerden;
elektrischeArtikel,geeignetfür Kriegsgebrauch,und ihre,Bestandteile)
Grubenholzmit Einschlußroher und wenig bearbeiteterzu Grubenholz
bestimmterHölzer,spanischesRohr, Bambus,Kork einschließlichKork.=
mehl;
Kohlen,Koks,einschließlichPechtolsund Petrolkoks;Retortengraphit;
Flachs, Hanf, Jute, Ramie, Espartogras, Kokos, Kapock,Mflanzen=
fasern,sowiedaraushergestellteGarneund Seilfäden;

133“
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24.

26.
27.

28.

30.

31.

33.

34.

36.
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Wolle und Tierhaar aller Art, derenVerarbeitungsstufenbis zum
Garne einschließlich,undderenAbfälle bei der Verarbeitung;

garne,baumwolleneStoffe; Lumpen,StoffabfälleundKunstbaumwolle;
Fässerund Behälter aller Art und ihre Bestandteile;
Gold, Silber, Papiergeld,Effekten,begebbareHandelspapiere,jedeArt
vonSchecks,Tratten,Jahlungsaufträge,Gewinnanteilscheine,Zins=und
Rentenscheine,Kredit., Überweisungs-und Avisbriefe, Gutschrift=und
Belastungsanzeigenoder andereUrkunden,die, sei es in sich,sei es
nach einer Vervollständigungoder auf Grund einer Handlungdes
Empfängers zur Übertragungvon Geldwerten,Krediten oder Effekten
ermächtigen,eine solchebestätigenoder wirksammachen;

Gummiräderfür Kraftfahrzeuge,sowiealle GegenständeundStoffe,
die besondersbei der HerstellungoderReparaturvon Gummirädern
verwendetwerden;

wonnenerKautschuk,Kautschuklösungund#teigoderirgendwelcheanderen
kautschukhaltigenJZübereitungen,Balata und Guttaperchasowiefolgende
Sorten von Kautschuk,nämlich:Borneo,Guayule,Jelutong,Palem=
bang und alle anderenkautschukhaltigenStoffe)) fernerGegenstände),
die ganzoderzumTeil aus Kautschukhergestelltsind;
Mineralöle (einschließlichErdöle, Petroleum,Benzin,Naphtha,Gasolin))

Schmierstoffe;

gebrauchtenExtrakte

Nindvieh., Büffel= und Roßhäute) Kalb., Schweins., Jiegen- und
Wildhäute)fernerLeder,zugerichtetund nicht zugerichtet,sofernes
brauchbarist für Sattlerei, Geschirr,Militärschuhzeugodermilitärische
Bekleidungsstücke)Treibriemen,hydraulischesLederundBumpenleder;

folgendeErze: Wolframerze,Molybdänerz,Manganerz,Nickelerz,
Chromerz,Zinkerz,Bleierz, Hämatiteisenerz,Pyrite sowiederenAb=
brände,Kupfererze,Kadmiumerz,Vanadiumerz,Kobalterz;

ArsenundAntimonsowiederenVerbindungen;
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Feldspat; Borax, Borsäure und sonstigeBorverbindungen;borhaltige
ErdenundMineralien(Boraxkalk,Borazit)
folgendeMetalle: Wolfram) Molybdän] Vanadium) Nickelj Selen)
Kobalt) Hämatitroheisen;Mangan und seineLegierungen;Kupfer und
seineLegierungen)Zinn; Blei; Zink; Kadmium undseineLegierungen;
Zirkonium,Cerium, Thorium, ihre Legierungenund Verbindungen;
Zirkonerde, Monazitsand; Platin, Osmium, Ruthenium, RNhodium,
Palladium, Iridium, ihre Legierungenund Verbindungen;
Eisenlegicrungen,einschließlichWolfram=,Mangan=,Vanadium-,Chrom=
eisen)Eisenverbindungen;
Jsolierungsmaterial,roh und bearbeitet;
Seide jederArt und die aus ihr verfertigtenSeidenwaren; Seiden=
kokons)künstlicheSeide und die aus ihr verfertigtenSeidenwaren;
Wachsealler Art; Fettsäure;
Quillajarinde;
Talk, Schmirgel,Korund,Korborundumund alle anderenPoliermittel,
natürlihe und künstliche,sowiedie aus ihnenverfertigtenWaren;
Diamanten für den Industriegebrauch
Albumin;
Glas und Glassachenjeder Artj FlaschenjederArt;
Kalk, Kreide, Chlorkalk,Bleichpulver, Soda und Atznatron
Strontium-=und Bariumsalze;
Knochenkohle;
Graphite jederArt, in Stückenodergemahlen;Graphittiegelund deren
Scherben,Atchesongraphit,Elektrodenund derenReste.

Als Kriegskonterbandewerdenfolgendefür kriegerischewie für fried=

3.

Lebensmittel;
Furage und Futtermittel jeder Art; ölhaltige Sämereien, Nüsse und
Kerne; tierische,fisch-und pflanzlicheOl=eund Fette, außer den als
Schmiermittel geeigneten,und nicht einbegriffenflüchtigeOle; Hefe;
folgendeGegenstände,sofern sie für den Kriegsgebrauchgeeignetsind:
Kleidungsstücke,Kleiderstoffe,Schuhwerk,Felle undPelzwert, die für
Kleidung,Stiefel und Schuhebenutzbarsind;
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11.

12.
13.

15.
16.
17.

werden:
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für den Krieg,verwendbareFahrzeugealler Art und ihre Bestandteile
sowieZubehör,insbesonderealle Kraftfahrzeuge;
festes und rollendes Eisenbahnmaterial,Telegraphen-,Funken=und
Telephonmaterial;
Feuerungsmaterial,ausgenommenKohlen,KoksundMineralöle;
Hufeisenund Hufschmiedegerät;
Geschirrund Sattelzeug;
Schiffe,BooteundWasserfahrzeugejederArt, SchwimmdocksundVor=
richtungenfür Trockendockssowie ihre Bestandteile;

HölzerjederArt, rohoderbearbeitetiinsbesondereauchbehauen,gesägt,
gehobelt,genutet),ausgenommenGrubenholzusw.(sieheZiffer21 lfde.
Nr. 21);
Schwämme,roh oderbearbeitet;
Leim,GelatineundStoffe, die zu ihrer Herstellunggebrauchtwerden;
Seife; ·
Schiffsbodenfarben;
Lack;
Kupfervitriol;
DrehbänkesowiesolcheMaschinenundWerkzeuge,die vorwiegendzur
Ayfertigungund Ausbesserungvon Waffenund Kriegsmaterialge=
brauchtwerden.

Als KriegskonterbandekönnendienachstehendenGegenständenichterklärt

Hopfen
Hörner, Knochenund Elfenbein;
natürlicherund künstlicherDünger, soweitnicht bestimmteStoffe
ausdrücklichals Konterbandeerklärtsind

Dachziegel;
Papier und die zu seinerHerstellungzübereitetenStoffe, soweit nicht
bestimmteStoffe ausdrücklichals Konterbandeerklärtsind

Materialien, ausgenommenSchiffsbodenfarben)Firnis
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7.schwefelsauresNatron in Kuchen;
8. Spezialmaschinenfür Landwirtschaftund für Buchdruckerei;
9. Edelsteinemit Ausnahme der für den Industriegebrauchgeeigneten
Diamanten;)Halbedelsteine,Perlen, Perlmutter und Korallen;

10. Turm= und Wanduhren, Standuhren und Taschenuhren, außer
Chronometern;

11. Mode- und Galanteriewaren;
12. Federn aller Art;
13. Gegenständezur Wohnungseinrichtungund zum Wohnungsschmucke;

Bureaumöbelund Bureaubedarf.
Diese Verordnung tritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
GegebenGroßes Hauptquartier,den 25. Juni 1917.

Siegel) Wilhelm
von Capelle

(FKr.5907) VerordnungüberHöchstpreisefür Honig. Vom 26. Juni 1917.

A- Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22.Mai 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

1
Der Preis für inländischenHonig darf, vorbehaltlichder Vorschrift im

Abs. 2, beimVerkaufedurchdenErzeugerbei Seim- und Preßhonig 1)78Mark,
bei anderenHonigarten 2/75Mark für ½ Kilogramm nicht übersteigen.Beim
Verkaufe durch anderePersonen darf der Preis für Seim= und Preßhonig
2),50Mark, für andereHonigarten3)/60Mark für ½ Kilogramm nichtübersteigen.

Verkauftder Erzeugerin Mengenbis zu 5 Kilogrammunmittelbaran
Verbraucher,so darf der Preis für Seim- und Preßhonig bis auf 2 Mark, für
andereHonigartenbis auf 3 Mark für ½ Kilogramm erhöhtwerden.

Die Landeszentralbehördenkönnenniedrigereals die im Abs. 1 und 2 be=
stimmtenHöchstpreisefestsetzen.

*2
Der Preis für ausländischenHonig darf die im & 1 Abs.1 Satz2 fest=

gesetztenPreisenichtübersteigen.
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(3
Der Preis schließtdie Kostender Verpackungmit Ausnahmeder Kosten

des Gefäßes sowie die Kosten der Versendungbis zur Station des Verkäufers
(Bahn, Schiff oder Post) ein. Der Verkäufer ist auf Verlangen des Käufers
verpflichtet,das Gefäß binnen drei Monaten zu dem berechnetenPreise zurück.
zunehmen. Falls das Gefäß durch den Gebrauchgelitten hat, kann der Ver=
käufer für die Abnutzungeine angemesseneHerabsetzungdes Preises fordern.

(4
Unter Seimhonig im Sinne dieserVerordnung ist der durch Erhitzender

Waben gewonnene,unter Preßhonig der durchAuspressenaus denWabenresten
gewonneneHonig zu verstehen.

85
Verträge über Honig, die vor dem 30. Juni 1917 zu höherenals den

darin festgesetztenPreisen abgeschlossensind, sind nichtig, soweitdieLieferungzu
diesemZeitpunktnochnichterfolgtist.

86
Die in dieserVerordnungoder auf Grund dieserVerordnung festgesetzten

Preise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit denBekanntmachungenvom21. Ja=
nuar 1915 (Reichs.Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

87
Die Reichs=ZuckerstellekannnachnähererBestimmungdesPräsidentendes

lassen.
(8

Diese Verordnung tritt mit dem 30. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den26. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Mastanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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NeichsGesehblatt*7)
Jahrgang1917

Nr. 122
Inhalt: Bekanntmachung überden—*i mitBranntweinausKlein=undObstbrennereien.S. 561.—

Bekanntmachung, betreffendAnderungderTelegraphenordnungvom16.Juni 1904. S. 562.—
Bekauntmachung überHerstellungvon Jigaretten. S. ös3. — Bekanntmachung über den
Handel mit Tabakwaren. S. 563. — Bekanntmachung über die Geltendmachungvon Ansprüchen
von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz haben. S. 566. — Bekanntmachung, betreffend
die Fristen des Wechsel.und Scheckrechtsfür Elsaß Lothringen. S. 566. — Bekanntmachung
über die Ausdehnung der Verordnung zum Schutze von Angehörigen immobiler Truppenteile vom
20. Jannar 1916 auf Angehörige der österreichischungarischenWehrmacht. S. 597. — Bekannt=
machung, betreffendJollfreiheit für Säcke. S. 507. — Bekanntmachung, ketreffendsteuerfreie
Verwendungvon Branntwein. S. öös.

(Nr. 5908) Bekanntmachung über den Verkehr mit Branntwein aus Klein= und Ovbst.
brennereien. Vom 26. Juni 1917.

A-. Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volkscernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel 1
3 der Verordnung über den Verkehr mit Branntwein aus Klein=und

Obstbrennereienvom 24.Februar1917 (Meichs.Gesetzbl.S. 179) wird gestrichen.

Artikel 2
Diese Verordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den 26. Juni 1917.

Der StelbertreterdesReichskanzlers
r. Helfferich

Neichs-Gesehbl.1917. 134
Ausgegebenzu Berlin den29. Juni 1917.
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(Nr.5909) Bekanntmachung,betreffendAnderungderTelegraphenordnungvom16.Juni 1904.
Vom 23.Juni 1917.

D. Tekegraphenordnungvom 16.Juni 1904 wird wie folgt geändert:
1. Im & 7 „Gebühren für gewöhnlicheTelegramme“ist als letzterAbsatz

einzuschalten:
V Ein bei derBerechnungderTelegrammgebührsich, ergebender,durch5
nicht teilbarer Pfennigbetragwird bis zu einemsolchenauswärts ab=
gerundet.

2. Im § 10 fällt derAbs.m (Abrundungder Gebühr für die Ver=
gleichungauf volle Pfennige)weg.

VorstehendeAnderungentretenam1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den23. Juni 1917.

Der Reichskanzler
InVertretung
Kraetke

(Nr. 5910) BekanntmachungüberHerstellungvon Jigaretten. Vom 28.Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

" 1

Die gewerbsmäßigeHerstellungvon Jigaretten darf nur in der Art er=
folgen, daß das Tabaksollgewichtfür je tausendZigaretten

bei Zigaretten mit Hohlmundstück 650 Gramm,
y v ohne -....... 1000 *

nichtübersteigt.Der ReichskanzlerkannAusnahmenzulassen.

*2
Zuwiderhandlungengegendie Vorschriften im &1 werdenmit Gefängnis

bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer
dieserStrafen bestraft. Neben der Strafe kann auf Einziehungder verbots=
widrig hergestelltenZigaretten erkannt werden, ohne Unterschied,ob sie dem
Täter gehörenodernicht.
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83
Diese Verordnungtritt mit dem 1. September1917 in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden ZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den28.Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5911) Bekanntmachungüberden Handelmit Tabakwaren. Vom 28. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

* 1 «
DerHandelmitZiqarren,Zigaretten,Rauch,Kau-und Schnupftabak

(Tabakwaren)ist vom 15. Juli 1917 ab nur solchenPersonengestattet,denen
eine besondereErlaubnis zum Betriebe diesesHandels erteilt wordenist. Dies
gilt auchfür Personen,die bereits vor diesemZeitpunktHandel mit Tabakwaren
getriebenhaben.

Die Vorschrift findet keineAnwendungauf:
1. denVerkaufselbsthergestellterTabakwaren,
2. denVerkaufunmittelbaran denVerbraucher.

*2
Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt. Sie kann zeitlich, örtlich und

sachlichbegrenztwerden. Wird sie örtlich unbegrenzterteilt, so-wirkt sie für
das Reichsgebiet. Vorschriften,nachdenendieAusübung desHandelsmit Tabak=
waren anderweitigenBeschränkungenunterliegt,bleibenunberührt.

Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen,wenn der Antragstellervor
dem1. April 1916 mit Tabakwarennichtgehandelthat. Sie kannferner versagt
werden,wennBedenkenwirtschaftlicherArt oderpersönlicheodersonstigeGründe
derErteilungentgegenstehen.

& 3
Die Erlaubnis kann von der Stelle, die zu ihrer Erteilung zuständigis,

zurückgenommenwerden,wenn sich nachträglichUmständeergeben,die die Ver=
sagungder Erlaubnis rechtfertigenwürden.

134°
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s. 84 .
LiegenBedenkenwirtschaftlicherArt oder persönlicheoder sonstigeGründe

vor, so kannder Verkaufunmittelbaran denVerbraucheruntersagtwerden.

85
GegendieVersagungund dieZurücknahmeder Erlaubnis sowiegegendie

UntersagungdesHandels ist nur Beschwerdezulässig;sie hat keineaufschiebende
Wirkung. .

86
Die Landeszentralbehördenbestimmen,welcheStellen zur Erteilung, Ver=

sagungund ZurücknahmederErlaubnis, zur Untersagungdes Handels sowiezur
Entscheidungüber die Beschwerdezuständigsind; sie bestimmenauchdas Nähere
über das Verfahren. «

87
Ortlich zuständigzur Entscheidungist dieStelle, in derenBezirk die Haupt=

niederlassungdes Handelsbetriebsliegt. Fehlt es an einer inländischenHaupt=
niederlassung,so bestimmtdie Landeszentralbehördedes Bundesstaats,in dem
derHandelbetriebenwird oderbetriebenwerdensoll, die zuständigeStelle.

88
Die Stelle, von der die Erlaubnis versagtoder zurückgenommenoder der

Handel untersagtworden ist, hat die Vorräte an Tabakwarenzu übernehmen
und auf RechnungundKostendesHändlers an die deutscheZentrale für Kriegs⸗
lieferungenvonTabakerzeugnissen(SitzMinden)zur Verwertungabzugeben.Ist
Beschwerde(&5) eingelegt,so ist mit der ÜbernahmenachMöglichkeit bis zur
Entscheidungüberdie Beschwerdezu warten.

Über Streitigkeiten,die sichaus derÜbernahmeund Verwertungergeben,
entscheidetendgültigdie von der LandeszentralbehördebestimmteStelle.

49
Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer ohnedie erforderlicheErlaubnis & 1) oder nachJurücknahmeder
Erlaubnis (&3) odernach erfolgterUntersagung& 4) Handel mit
Tabakwarentreibt,

2. wer denPreis für TabakwarendurchunlautereMachenschaften,ins=
besondereKettenhandel,steigert. ·

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Tabakwarenerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter
gehörenoder nicht.
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10
Es ist verboten, in periodischenDruckschriftenoder in sonstigenMit.

teilungen,die für einengrößerenKreis von Personenbestimmtsind,
1. ohne vorherigeGenehmigungder von der Landeszentralbehördebe=
stimmtenStelle sichzum Erwerbe von Tabakwarenzu erbieten,

2 zur Abgabevon Preisangebotenauf Tabakwarenaufzufordern,
3. bei Ankündigungenüber Erwerb oder VeräußerungvonTabakwaren
oder über die Vermittlung solcherGeschäfteAngabenzumachen, die
geeignetsind, einenIrrtum über die geschäftlichenVerhältnissedes
Anzeigendenoder dieMenge der ihm zur Verfügung stehendenVorräte

dder über den Anlaß oderZJweckdesAnkaufs, Verkaufs oder derVer=
mittlung zu erwecken.

Das Verbotim Abs.1 Nr. 1 und2 findetkeineAnwendungaufBehörden.
Die Verleger periodischerscheinenderDruckschriftensind verpflichtet,die

Unterlagenfür die erscheinendenAnzeigenüber Tabakwarenauf die Dauer von
mindestenssechsMonaten vom Tage des Erscheinensab aufzubewahren.Eine
Prüfungspflichtdahin, ob dieAnzeigendemVerbot im Abs.1 zuwiderlaufen,
liegt den Verlegern sowie den bei der Herstellungund Verbreitung der Druck=
schriftentätigenPersonennicht ob.

811
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer denVorschriftenim & 10
Abs. 1, Abs. 3 Sat 1 zuwiderhandelt.

Werden in den Fällen des &10 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben in einem
geschäftlichenBetriebevon einemAngestelltenoder Beauftragtengemacht,so ist
der Inhaber oder Leiter des Betriebs nebendemAngestelltenoderBeauftragten
strafbar, wenn die Handlung mit seinemWissengeschah.

12
Die Verorbnungtritt mit dem15.Juli 1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Personen, die den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Fortführung

ihres Handels mit Tabakwarenvor dem 15. Juli 1917 gestellthaben,auf ihren
Antrag aber noch nicht beschiedensind, dürfen bis zur Entscheidungüber den
Antrag, spätestensjedochbis zum 15. August 1917, den Handel ohnedie im
1 vorgeschriebeneErlaubnis weiterbetreiben.

Berlin, den28. Juni 1917.

Der StellvertreterdesNeichslanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5912) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchenvon Personen,die
im Ausland ihrenWohnsitzhaben. Vom 28. Juni 1917.

D=. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die WirksamkeitderBekanntmachungenüber dieGeltendmachung
von Ansprüchenvon Personen,die im Ausland ihrenWohnsitzhaben,
vom 7. August und 22.Oltober 1914, 21. Januar, 22. April,
22.Juli und 21. Oftober1915, 6. Januar, 13. April, 13.Juli und
5.Oktober1916, 4. Januar und 26. März 1917 (eichs=Gesetzbl.
für 1914 S. 360, 449; für 1915 S. 31, 236, 451, 679; für
1916 S. 1, 273, 694, 1132; für 1917 S. 5, 277) wird in der
Weiseausgedehnt,daß an die Stelle des 31. Juli 1917 der 31. Ok=
tober1917 tritt.

Berlin, den28. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Nr. 5913) Bekanntmachung,betreffenddie FristendesWechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß=
. Lothringen.“Vom 28.de re · saß

D. Bundesrathat auf Grund des§93 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im Anschluß an die Bekanntmachungvom 26. März
1917 (Reichs.-Gesetzbl.S. 278) folgendeVerordnungerlassen: «
Die Fristen für die Vornahmeeiner Handlung, deren es zur Ausübung
oderErhaltung des Wechselrechtsoder des Regreßrechtsaus demScheckbedarf,
werden,soweitsie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für die in Elsaß=
LothringenzahlbarenWechseloder Schecksin der Weiseverlängert,daß sie mit
dem31. Oktober1917 ablaufen, sofernsichnicht aus anderenVorschriftenein
spätererAblauf ergibt.

Diese Vorschrift findet keineAnwendungauf die Frist, innerhalb deren
nachden gesetzlichenVorschriftender Regreßpflichtigevon der Nichtzahlungdes
Wechselsoder Scheckszu benachrichtigenist.

Bei Wechseln,bei denendie Frist zur Erhebung des Protestesmangels
Zahlung nachAbs. 1 verlängertist, verjährt der wechselmäßigeAnspruchgegen
den Akzeptantenoder, soweit es sich um eigeneWechselhandelt, gegen den
Aussteller frühestensam 31. Oktober1918.

Berlin, den28.Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle



—567 —

(Nr. 5914) Bekanntmachungüber die Ausdehnungder Verordnungzum Schutzevon Ange=
hörigen immobilerTruppenteilevom 20. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 47) auf Angehörige der österreichischungarischenWehrmacht. Vom
28. Juni 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats* wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

=ppt
Im Sinne der Verordnung zum Schutze von Angehörigen immobiler

Truppenteilevom 20. Januar 1916 Oeichs=Gesetzbl.S. 47) stehendie deutsche
und die österreichisch=ungarischeLand- und Seemachtsowie diedeutschen und
ötereichisch,ungarischenFestungeneinandergleich.

82
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den28. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5915) Bekanntmachung,betreffendZollfreiheitfür Säcke. Vom 28.Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: #

1

Säckeder bei der Beförderungvon MassengüterngebräuchlichenArt aus
Gewebenvon Gespinstenaus pflanzlichenSpinnstoffensowieaus Geflechtenvon
pflanzlichenFlechtstoffenbleiben bis auf weiteres bei der Einfuhr gollfrei.
Soweit solcheSäcke auf Grund des§&6 Jiffer 9 des Jolltarifgesetzesals Ver.
packungsmittelzur Ausfuhr vonWaren gollfrei abgelassensind, ist der Nachweis
der Wiederausfuhrnicht mehr zu fordern.

Als Massengüterim Sinne dieserVerordnunggeltendie als solcheim &11
Abs. 2 Jiffer 3 des Gesetzes,betreffenddie Statistik desWarenverkehrsmit dem
Ausland, vom7. Februar1906 (Reichs-Gesetzbl.S. 109) und den zugehörigen
AusführungsbestimmungenbezeichnetenWaren.
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Als Ersatz dienendeSäcke aus Papiergewebenoder Papiergeflechtensind
wie die Gespinstwaren,als derenNachahmungensie sichdarstellen,nachden für
dieseGespinstwarenan sichgeltendenSätzen zu verzollen.

#
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den28. Juni 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

(Nr. 5916) Bekanntmachung,betreffendsteuerfreieVerwendungvon Branntwein. Vom
238. Juni 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914(Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Bis auf weiteres darf nach nähererBestimmungdes Reichskanzlersan

einzelneBetriebeBranntwein zur Herstellungvon Fettsäurcesternfür Kunstspeise=
fette ohneVergällung steuerfreimit der Maßgabe abgelassenwerden, daß die
Verbrauchsabgabeerlassenund die Betriebsauflagezum Satze für vollständig
vergälltenBranntweinvergütetwird. Die Direktivbehördehat die geeigneten
Aufsichtsmaßnahmenanzuodnen.

II
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den28. Juni 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatis vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrockerei.
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Inhalt: Verordnung überdie Kartoffeloersorgungim Wirtschaftsjahr1917/18.S. s669.— Bekannt⸗

machung über die Einrichtung einer Reichsstellefür Faßbewirtschaftung(Reichsfaßstelle).S. ö78. —
Bekanntmachung über die Beschlagnahmevon ZFässern.S. s77.

(Nr. 5917.) VerordnungüberdieKartoffelversorgungim Wirtschaftsjahr1917/18. Vom
28. Juni 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

∆1
Die Kommunalverbändesind verpflichtet,die für die Ernährung der Be=

völkerungvom 16.August1917 bis zum 15. September1918 erforderlichen
Mengen an Kartoffeln nach den VorschriftendieserVerordnung zu beschaffen,
soweit der Bedarf nicht aus den in ihren BezirkenverfügbarenVorräten gedeckt
werdenkann.

Der Präsidentdes KriegsernährungsamtskannGrundsätzefür die Be=
rechnungdes Bedarfs aufstellen.

82
Die Kommunalverbändehabendie Versorgungder Bevölkerungmit Kar=

toffelnzu regeln.
Die KommunalverbändekönnendenGemeinden,die nachder letztenVolks=

zählungmehr als zehntausendEinwohner hatten, mit derenEinverständnisdie
Regelung des Verbrauchs für den Bezirk der Gemeindeübertragen. Die Be=
schaffungdes Bedarfs liegt auch im Falle der Übertragungder Versorgungs=
regelungauf die Gemeindenden Kommunalverbändenob.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenBehördenkönnen
Kommunalverbändeund Gemeindenzur Regelung der Versorgung vereinigen.
Sie könnendie Versorgungihres Bezirkes oder einesTeiles ihres Bezirkesselbst
Reichs=Gesetzbl.1917. 135

Ausgegebenzu Berlin den30. Juni 1917.
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regeln. Soweit dieVersorgung für einengrößerenBezirk geregeltwird, ruhen
dieBefugnisseder zu demBezirke gehörendenKommunalverbändeundGemeinden.

Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Bestimmungenüber die
Art der Regelungerlassen. 64

Der Bedarf der Kommunalverbände,derHeeresverwaltungen,derMarine=
verwaltung,der Reichsbranntweinstelleund der Trockenkartoffel=Verwertungs=
gesellschaftm. b. H. in Berlin wird von der Reichskartoffelstellefestgesetzt.Die
Heeresverwaltungenund dieMarineverwaltunghabenihrenBedarf an Kartoffeln
bei derReichskartoffelstellezu den von dieserbestimmtenJeitpunktenanzumelden.

84
Die ReichskartoffelstellekanndieLieferungdervon ihr festgesetztenKartoffel=

mengeneinem Überschußverbandoder einer Vermittlungsstelle(&6) übertragen.
Die Bedarfsverbändesind verpflichtet,die zugewiesenenKartoffelmengenam Ver=
ladeortabzunehmenoder dieAbnahmedurchdenAbschlußvon Lieferungsverträgen
mit der ihnen bezeichnetenStelle sicherzustellen.Den Bedarfsverbändengleich
stehendie Heeresverwaltungen,die Marineverwaltung,die Reichsbranntweinstelle
md dieTrockenkartoffel-Verwertungsgesellschaft.

Die Reichskartoffelstelleoder die von ihr beauftragtenStellen bestimmen,
in welchenMengen undzu welchenZeitenKartoffelnaus einemKommunalverband
an die Reichskartoffelstelleoder die von ihr bestimmtenStellen zu liefern sind.

Die Reichskartoffelstelleschreibtdie Bedingungender Lieferung und Ab=
nahmevor.

5
Der Präsident des KriegsernährungsamtskannGrundsätzeüber die Ver=

pflichtung der Kommunalverbändeund der Kartoffelerzeugerzur Sicherstellung
umd Lieferungder Kartoffeln aufstellen. Er kann nähereBestimmungenüber
die Verpflichtungder Kartoffelerzeugertreffenund bestimmen,daß Juwiderhand=
lungendagegensowiegegendie zu ihrer DurchführungergehendenAnordnungen
der zuständigenBehördenmit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe
bitzzu zehntausendMark odermit einer dieserStrafen bestraftwerden,und daß
nebender Strafe auf Einziehungder Vorräte erkanntwerdenkann, auf die sich
die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied,ob sie dem Täter gehören
odernicht.

6
Die auf Grund des &7 derVerordnungüber dieKartoffelversorgungvom

26. Juni 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 590) den Landeszentralbehördenauferlegte
Verpflichtung,für ihren Bezirk oder Teile ihres BezirkesVermittlungsstellen
(Landeskartoffelstellen,Provinzialkartoffelstellen)einzurichten,bleibt bestehen.Die
Vermittlungsstellensind Behörden. Die Landeszentralbehördenkönnennähere
Bestimmungentreffen.
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Die Vermittlungsstellenund die Kommunalverbändehabender Reichs=
kartoffelstelleauf VerlangenAuskunft zu erteilen. Sie sind an die Weisungen
der Reichskartoffelstellegebunden. Die gleichenVerpflichtungenliegendenKom=
munalverbändengegenüberdenVermittlungsstellenob.

87
Der Kommunalverbandhat für jeden landwirtschaftlichenBetrieb seines

Bezirkes eineWirtschaftskartenach den von derReichskartoffelstellezu erlassenden
Bestimmungenzu führen und der Reichskartoffelstelleund derenBeauftragten
auf Verlangen die Einsicht in die Wirtschaftskartenund die dazu gehörenden
Aufzeichnungenzu gestatten.

Der Kommunalverbandtann, unbeschadetseinerVerpflichtungzur Führung
vonWirtschaftskarten,seinenGemeindenfür ihrenBezirkdiegleicheVerpflichtung
auferlegen.

Der Unternehmereines landwirtschaftlichenBetriebs ist verpflichtet,auf
Erfordern des Kommunalverbandesoder der Gemeindealle zur Anlegung und
Fortführung der WirtschaftskarteerforderlichenAuskünftezu erteilen.

88
JederKommunalverbandhaftet dafür, daß die nach den9/ 4, 5 odernach

den auf Grund dieserVorschriftenerlassenenBestimmungenaus seinemBezirke
zu lieferndenKartoffeln rechtzeitiggeliefertwerden. Der Kommunalverbandhat
die festgesetztenMengen auf die Gemeindenoder unmittelbar auf die land=
wirtschaftlichenBetriebeumzulegen.

Erfüllt der Kommunalverbanddie ihm obliegendeLieferungspflichtnicht
rechtzeitig,sokanndieReichskartoffelstelledieMengen,dieinnerhalbdesKommunal==
verbandesnachdenauf Grunddes& 1 Abs. 2, der&§3, 5 erlassenenBestimmungen
verbrauchtwerdendürfen, herabsetzen.Auf ihrenAntrag kanndieReichsgetreide=
stelle die Lieferungder derBewirtschaftungderReichsgetreidestelleunterliegenden
Erzeugnissean denKommunalverbandeinschränkenodereinstellen.Die Anordnungen
der Reichskartoffelstelleund derReichsgetreidestelleerfolgenim Einvernehmenmit
der Landeszentralbehörde;wird ein Einvernehmennicht erzielt, so entscheidetder
Präsident des Kriegsernährungsamts. =

Der Kommunalverbandkann die vorgenommenenKürzungenderart auf die
Gemeindenoder auf die landwirtschaftlichenBetriebe verteilen, daß in erster
Linie dieGemeindenoder dieBetriebebetroffenwerden,die ihre Lieferungspflicht
nicht erfüllt haben. Der Kommunalverbandkann innerhalb seinerVerteilungs.=
befugnis auchdie LieferungandererBedarfsgegenständeden Gemeindenoder den
Betrieben gegenübereinschränkenoder einstellen.

Die VorschriftenimAbs.2, 3 findenkeineAnwendung,soweitdieLieferung
ohneVerschuldeneinesLieferungspflichtigenunterbleibt.

135“
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49
Die Gemeindehaftetdafür,daßdie nach& 8 Abs.1 aus ihremBezirke

m lieferndenMengenrechtzeitiggeliefertwerden.Sie kanndie ihr zurLieferung
aufgegebenenMengen auf ihre landwirtschaftlichenBetriebe umlegen.

Hat die Gemeindeihre Lieferungspflichtnicht erfüllt und machtder Kom=
munalverbandvon seinerBefugnis nach & 8 Abs. 3, die Kürzung auf die Ge=
meinden zu verteilen, Gebrauch, so kann die Gemeindedie Kürzung derart
auf ihrelandwirtschaftlichenBetriebe verteilen, daß in erster Linie diejenigen
betroffenwerden,die ihre Lieferungspflichtnicht erfüllt haben. Die Gemeinde
kann innerhalb ihrer Verteilungsbefugnisauch die Lieferung anderer Bedarfs=
gegenständeden Betriebengegenübereinschränkenoder einstellen.

810
Die KommunalverbändehabendieübernommenenMengen,soweitsiesienicht

alsbald verteilen,sorgfältig einzumietenoder einzulagern. Beim Einmietenund
Einlagernund bei densonstzur Erhaltungder KartoffelnnötigenMaßnahmen
sind Sachverständigezuzuziehen.Die Landeszentralbehördentreffen die näheren
Bestimmungen.

Die Kommnnalverbändeund dieVermittlungsstellen(&6) könnenin ihrem
BezirkePlätze für das Einmieten und Räume für das Einlagern in Anspruch
nehmen. Die höhereVerwaltungsbehördeentscheidetüber Streitigkeiten, insbe=
sondereüber die Höhe der Vergütung, endgültig.

* 11
Die Kartoffelerzeugersind verpflichtet,dieKartoffeln sachgemäßzu ernten.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehörden können
nähereAnordnungentreffen. Die Kartoffelerzeugersind ferner verpflichtet,die
zur Trhaltung und Dflege erforderlichenHandlungenvorzunehmen.Sie dürfen
die Kartoffeln in Höhe der bei ihnen sichergestelltenMengen nicht verbrauchen
oder beiseiteschaffen.Durch Rechtsgeschäftdarf über die sichergestelltenMengen
nur zur E aigggder Verpflichtung zur Lieferung verfügt werden. Rechts=
geschäftlichenVerfügungenstehengleichVerfügungen,die im WegederZwangs=
vollstreckungoderArrestvollziehungerfolgen.

12
Oas Eigentuman Kartoffeln,die nachdenauf Grund dieserVerordnung

erlassenenBestimmungenzu liefern sind, kann durch Anordnung der unteren
Verwaltungsbehördeauf den Kommunalverbandoder die von der unterenVer=
waltungsbehördebezeichnetePerson übertragenwerden. Die Anordnungkannan
deneinzelnenBesitzeroder an alle BesitzerdesBezirkesodereinesTeiles des
Bezirkesgerichtetwerde. Im erstenFalle gehtdas Eigentumüber,sobalddie
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AnordnungdemBesitzerzugeht,im zweitenFalle mit demAblauf desTages
nachAusgabedes amtlichenBlattes, in demdie Anordnungamtlichveröffent=
licht wird.

Der Enteignungsoll die Aussonderungder zu enteignendenMengenvor=
ausgehen. Die untereVerwaltungsbehördekann die Kartoffelerzeugerzur Aus=
sonderungder zu lieferndenMengenauffordernund, wennsiedieserAufforderung
nicht nachkommen,die Aussonderungauf ihre Kosten vornehmenlassen. Die
Vorschrift im Satz 2 gilt entsprechendfür die Anlieferungder enteigneten
Kartoffelnbis zur nächstenVerladestelle.

Für die enteignetenVorräte ist ein Übernahmepreiszu zahlen,derunter
Verücksichtigungdes HöchstpreisessowiederGüte undVerwertbarkeitderVorräte
festgesetztwird. Hat der zur Lieferung Verpflichteteeiner Aufforderung der
unteren Verwaltungsbehördezur Lieferung innerhalb der ihm gesetztenFrist
nichtFolge geleistet,so ist der ihm zu zahlendeÜbernahmepreisum sechzigMark
für die Tonne zu kürzen. Der Betrag, um den der Übernahmepreisgekürzt
wird, fließt demKommunalverbandezu, aus dessenBezirk die enteigneteMenge
in Anspruchgenommenwird.

Streitigkeiten,diesichaus derAnwendungderVorschriftenim Abs.1 bis 3
ergeben,entscheidetendgültigdie höhereVerwaltungsbehördedesBezirkes,in dem
sichdieKartoffelnzur Zeit der Anordnungbefinden.

13
Der PräsidentdesKriegsernährungsamtskanndas VerfütternvonKar=

toffelnund von ErzeugnissenderKartoffeltrocknereiundKartoffelstärkefabrikation
sowiedas Vergällenund Einsäuernbeschränkenoder verbieten. Er kann be=
stimmen,in welchemUmfangund unter welchenBedingungenKartoffelnund
die genanntenErzeugnissezur Herstellung gewerblicherErzeugnisseverwendet
werdendürfen.

Er kann zu den von ihm bestimmtenZeitpunktenErmittlungen überVor=
räte von Kartoffeln sowievon Erzeugnissender KartoffeltrocknereiundKartoffel=
stärkefabrikationanordnen.

& 14
Der Verkehrmit Saatkartoffelnwird in einer besonderenVerordnung

geregelt.
* 15

Die Beamtender Polizei und die von der Reichskartoffelstelle,den Ver=
mittlungsstellen,den Kommunalverbändenoder der Polizeibehördebeauftragten
Personensindbefugt,in Räume,in denenKartoffelngelagert,feilgehaltenoder
verarbeitetwerden,sowiein Räumein denenVieh gehaltenodergefüttertwird,
einzutretenund daselbstBesichtigungenvorzunehmen.
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Die Besitzerder Räume sowiedie von ihnen bestelltenBetriebsleiterund
AufsichtspersonenhabendennachAbs.1 zumBetretender RäumeBerechtigten
auf Erfordern Auskunft über die vorhandenenVorräte, ihre Herkunft und die
Art ihrer Verwendungzu erteilen.

W
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

bieserVerordnung, soweit sie nicht vom Präfidentendes Kriegsernährungsamts
oder von der Reichskartoffelstellezu erlassensiid. Sie könnenanordnen,daß
die denKommunalverbändenund GemeindenauferlegtenVerpflichtungendurch
derenVorstand zu erfüllen sind.

&17
Mit Gefängnis bis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer den auf Grund der # 2) 13 erlassenenBestimmungenzuwider=
handelt;

2. wer denVorschriftenim& 11 oder den auf Grund des& 11 erlassenen
Bestimmungenzuwiderhandelt;
ver die Auskunft, zu der er nach§7 Abs. 3, & 15 Abs. 2 oder nach
den auf Grund des §913 Abs. 2 erlassenenBestimmungenverpflichtet
ist, nicht erteilt oder wissentlichunrichtige oder unvollständigeAn=
gabenmacht;
wer der Vorschrift im & 15 Als. 1 zuwiderdenEintritt in dieRäume
oder die Besichtigungverweigert.

Nebender Strafe könnendieVorräte, auf die sichdie strafbareHandlung
b-mht, eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehörenodernicht.

Bei vorsätzlichemVerschweigen,Beiseiteschaffen,Veräußern oderVerfütt-e
von Vorräten muß die Geldstrafe, wenn ausschließlichauf sie erkannt wird,
mindestensdemzwanzigfachenWerteder Vorrätegleichkommen,auf die sichdie
strafbareHandlung bezieht.

18
Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenvon denVor=

schriftendieserVerordnungzulassen.

19
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Mit

demgleichenZeitpunkt tritt die Verordnung über die Preissfestsetzungbei Ent=,
eignungvonKartoffeln vom2. März 1916 Geichs=Gesetzbl.S. 140) außer Kraft.
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Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretensdieser
Verordnung. ·

Berlin, den28. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5918.) Bekanntmachungüberdie EinrichtungeinerReichsstellefür Faßbewirtschaftung
(Reichsfaßstelle). Vom 28. Juni 1917.

A Grund der VerordnungdesBundesratsüber den Verkehrmit fässern
vom 6. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 473) bestimmeich:

81
Die Befugnisse, die dem Reichskanzlerdurch die Verordnung über den

Verkehrmit Fässernerteiltsind, werdender Reichsstellefür Faßbewirtschaftung
(Reichsfaßstelle)übertragen.

2
Die Reichsfaßstellehat insbesonderedie Aufgabe
a) die im DeutschenReichebefindlichenFässer,soweit sie nicht von den
Hceresverwaltungenoder der Marineverwaltung für ihren Bedarf
beanspruchtsind, zu verwaltenund für ihren sparsamenVerbrauch
Sorge zu tragen;

b) denBedarf an Fässern,insbesonderedenzur Verwahrung,Bereitung
und Versendungvon Lebensmittelnbenötigten,sicherzustellen.

* 3
Die Reichsfaßstellehat ihren Sitz in Berlin. Sie gliedert sich in eine

Verwaltungsabteilungund eineGeschäftsabteilung.

84
Die Verwaltungsabteilungist eineBehörde,die demReichskanzlerReichs=

amt des Innern) unterstelltist. Sie bestehtaus demReichskommissarfür Faß=
bewirtschaftungals Vorsitzendem,seinemStellvertreter als stellvertretendemVor=
sitzendenund einerAnzahl von ständigenund nichtständigenVorstandsmitgliedern.

Der ReichskanzlerernenntdenReichskommissar,seinenStellvertreterund
die Vorstandsmitglieder.
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Die übrigen zur Bearbeitungder laufendenGeschäfteerforderlichen
Arbeitskräfteberuftder Reichskommissar.

45
GeschäftsabteilungderReichsfaßstelleist die „Kriegswirtschafts=Aktiengesell=

schaftGeschäftsabteilungder Reichsbekleidungsstelle“.
Bei ihr ist gemäß& 12 ihrer Satzungenmindestensein besondererArbeits=

ausschußfür Faßbewirtschaftungzu bilden, der in grundsätzlichenFragen zu
hörenist. ·

16
ZJu den Sitzungendes Arbeitsausschussesbeziehungsweiseder Arbeitsaus=

schüssekönnendas Reichsamtdes Innern, das Kriegsernährungsamt,dieKriegs=
ministeriender Bundesstaatenunddas Reichs=MarineamtKommissareentsenden,
denenein Widerspruchsrechtgegendie Beschlüssedes Ausschusseszusteht. Wird
Widerspruch erhoben, so entscheidetüber die Ausführung der Beschlüsseder
Reichskanzler.

Der Ausschuß des Bundesrats für Handel und Verkehr ist jeweils ein=
zuladen.

87
Soweit der Reichskommissar,sein Stellvertreter, die Vorstandsmitglieder

und die übrigen Arbeitskräfte nicht in einem zur Amtsverschwiegenheitver—⸗
pflichtendenReichs⸗oderStaatsdienstverhältnissestehen,sindsiezur gewissenhaften
Erfüllung ihrer Obliegenheiten,insbesonderezur Amtsverschwiegenheitzu ver=
pflichten.

8
Wer einer von demReichskanzleroder dem Reichskommissarfür Faß=

bewirtschaftungauf Grund des 9 2 der Verordnung des Bundesrats über den
Verkehrmit Fässernvom 6. Juni 1917 erlassenenBestimmungzuwiderhandelt,
wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieserStrafen bestraft. Nebender Strafe kann auf Ein=
ziehungderFässer erkanntwerden,auf die sichdie Zuwiderhandlungbezieht,ohne
Unterschied,ob siedemTäter gehörenodernicht.

9
Diese Bekanntmachungtritt am 30. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den28. Juni 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5919) Bekanntmachungüber die Beschlagnahmevon Fässern. Vom 28. Juni 1917.

A. Grund der Verordnungdes Bundesratsüber denVerkehrmit Fässern
vom6. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 473) wird folgendesbestimmt:

1
Wer innerhalb des DeutschenReichs Fässer,Kübel, Bottiche oder ähnliche

Gebindein BesitzoderGewahrsamhat, ist verpflichtet,dieselbenanzumelden.
Die näheren Anordnungen erläßt der Reichskommissarfür Faßbewirt=

schaftung. 1
2 1

Beschlagnahmtwerdenalle innerhalbdes DeutschenReichs vorhandenen
Fässer,Kübel,Botticheund ähnlichenGebinde,die zur Aufnahmevon

Fischenund Schaltieren, "
Wein,Obst-und Beerenwein(auchMost),
Spirituosen und Essig,
Schweineschmalz(Tierces),
Fleisch,
Därmen,
Kohl, Gurkenund Gemiüse,
Obst,
Syrup,
Ol (weißesunddunklesOh),
Petroleum,
Teer undGerbstoffen,
Firnis, Lackenund Farben,
Trockenwarenaller Art

dienen,gleichviel,ob sie gebrauchtoder ungebrauchtsind. x
Dafür, ob die BeschlagnahmePlatz greift, ist einerseitsdie Bauart und

anderseitsdie letzteVerwendungmaßgebend.

838
Wer beschlagnahmteFaͤsser,Kübel,Botticheund ähnlicheGebindein Ge⸗

wahrsamhat, ist verpflichtet,sieaufzubewahren,pfleglichzn behanbelnunddie
zu ihrer ErhaltungerforderlichenMaßnahmenvorzunehmen.

84
An denbeschlagnahmtenFässern,Kübeln,BottichenundähnlichenGebinden

dürfen,unbeschadetderBestimmumgenim §#3, Veränderungen,insbesondereOrts=
veränderungen,nichtvorgenommenwerden. «
oeeichoøesssiimz 186

l
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RechtsgeschäftlicheVerfügungenüberbeschlagnahmteFässer,Kübel, Bottiche
und ähnlicheGebindesind nichtig, den rechtsgeschäftlichenVerfügungen stehen
Verfügungengleich,die im Wegeder Lwangsvollstreckungoder Arrestvollziehung
erfolgen.

Der Gebrauchder beschlagnahmtenFässer, Kübel, Bottiche und ähnlichen
Gebindedurch den Verfügungsberechtigtenim Rahmen einer ordnungsgemäßen
Wirtschaft, insbesonderedas Füllen und die Versendungmit Ware sowie die
Zurücklieferungder entleertenFässeran denVersenderderWare ist zulässig.

5
Von der Beschlagnahmesind ausgenommen:
a) Jässer, Kübel, Bottiche und ähnlicheGebinde, die im Eigentum ober
Gewahrsam von Kriegsstellenoder Kriegsgesellschaftensich befinden,
die der Aufsicht des Reichsamts des Innern, des Kriegsernährungs=
amts, der Kriegsministerienoder einer Landesregierungunterstehen,

b) Fässer,Kübel, BotticheundähnlicheGebinde,dieandieuntera erwähnten
Kriegsstellenoder Kriegsgesellschaftenauf Grund bereits abgeschlossener
Verträge zu liefern sind,

) Fässer,Kübel, Botticheund ähnlicheGebinde,die in gewerblichenoder
landwirtschaftlichenBetrieben,gleichviel,ob es sich um Eigenbetriebe,
Genossenschaften,Gesellschaften,Verbändeoder ähnlicheVereinigungen
handelt,als Betriebseinrichtungbenötigtwerden,

d) Zässer,Kübel,Botticheund ähnlicheGebinde,die einengeschichtlichen
oderKunstwert (Denkmalswert) haben,

eE)eiserneFässer,Kübel, Bottiche und öhnlicheGebinde.
Die in diesemParagraphen aufgeführtenFässer, Kübel, Bottiche und

ähnlichenGebinde werden von dem Zeitpunkt ab von der Beschlagnahmebe=
troffen, in demdie die AusnahmebegründendeVoraussetzungwegfällt.

(6
son dieserBekanntmachungwerdennicht betroffen:
Ii ungebrauchteFässer,Kübel,Botticheund ähnlicheGebinde,solangesie
sichim Gewahrsamvon Herstellernbefinden,

b) Fässer, Kübel, Bottiche und ähnlicheGebinde, die von den Heeres=
verwaltungen,der Marineverwaltung,denReichs=oderStaatsbehörden
für ihren Bedarf in Anspruchgenommensind,

Jc)Fässer, Kübel, Bottiche und ähnlicheGebinde, die in Haushaltungen
benötigtwerden.

87
Ob ein Gebrauchim RahmeneinerordnungsgemäßenWirtschaftvorliegt

4 Abs. 3), welcheFässer,Kübel, Botticheund ähnlichenGebindein gewerblichen
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und landwirtschaftlichenBetriebenals Betriebseinrichtungenund in denHaus=
haltungenbenötigtwerdenC be und 6) odereinengeschichtlichenoderKunst=
wert (Denkmalswert,& 54) haben, entscheidendie Landeszentralbehördenoder
die von ihnen bestimmtenBehörden.

18
Der Reichskommissarfür Faßbewirtschaftunghat für die Durchführung

dieserBekanntmachungzu sorgen. Er kann allgemeineoder besondereAus=
nahmenzulassen.

9
Diese Bekanntmachungtritt am 30. Juni 1917 in Kraft.
Berlin, den 28. Juni 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs·Gesehblatt6
Jahrgang1917

Nr. 124
Inhalt: Verordnung überdenHandelmit Gänsen.S. 381.

(Kr.5920)VerordnungüberdenHandelmitGänsen.Vom3.Juli 1917.

Ar Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetztl.S. 401) wird verordnet:

&1
LebendeGänsedürfennur nachStückzahl verkauftwerden.
BeimVerkaufevon lebendenGänsendurchdenJüchteroderMästerdürfen

folgendePreise für das Stücknichtüberschrittenwerden,
wenndie Lieferungerfolgt: « «

imJuli1917.......... ·......·........ 16 Mark
im August 19017 .. «............ 17
nach dem31. August 19117 ... 19

Dies gilt auchfür Verkäufe,die vor demInkrafttretendieserVerordnung
abgeschlossensind.
Die Preise geltenab Stall des Züchters oder Mästers.

Beim Weiterverkaufedarf insgesamtein Zuschlagvon 2 Mark einschließlich
der Beförderungskostennichtüberschrittenwerden.

82
BeimVerttaufevongeschlachtetenGänsendürfenfolgendePreisenicht über⸗

schrittenwerden:
beimVerkaufedurchdenJüchteroderMästerunHändlerfrei Versand=
station (Bahn oder Schiff) 3,60Mark für ½ Kilogramm;

beimVerkaufedurch denHändler an den Kleinhändler frei Lager oder
LadendesEmpfängers3/765Mark für ½Kilogramm;

Reichs=Gesetzbl.1917. 137
Ausgegebenzu Berlin den 5 Juli 1917.
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beim Verkaufe durch den Händler an den Verbraucherin Gemeinden,
die bis zu 100000 Einwohnerzählen,4 Mark für ½Kilogramm,
in Gemeinden,diemehrals 100000Einwohnerzahlen,4,35Mark
für ½Kilogramm.

Verkauftder Jüchter oderMäster unmittelbaran denVerbraucher,
so darf der Preis bis auf 3/78Mark für ½ Kilogramm, beim
Verkauf in Gemeinden,die mehr als 1000000Einwohnerzählen,
bis auf 4 Mark für ½Kilogrammerhöhtwerden. -

Die Preise geltenfür ungeöffnete,gerupfteGänse (ohneSchwanzfedern)
sieschließendie Kostender Verpackungein. Die Verwendungvon Stroh bei
der Verpackung(Strohbindung)ist verboten. .-

83
Die Landeszentralbehördenoder dievon ihnenbestimmtenBehördenkönnen

fuͤr denVerkauf durchdenZüchter oderMäster oder durchdenHandel niedrigere
Preise festsetzenals die in dieserVerordnung oder auf Grund dieserVerordnung
festgesetztenPreise. Sie können auch für lebendeGänse den Verkauf nach
Gewichtvorschreiben.

4
Die Landeszentralbehördenoderdievon ihnenbestimmtenBehördenkönnen

für den Verkaufvon Gänsefleischin Teilen und von ausGansen hergestellten
ErzeugnissenHöchstpreisefestsetzen.

Soweit nicht in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung
Höchstpreisefestgesetztsind, ist der Verkauf von Gänsenoder von Gänsefleischin
Teilen sowiedie gewerbsmäßigeHerstellungund der gewerbsmäßigeVerkauf von
daraus hergestelltenErzeugnissenunzulässig.

r□i

45
Die entgeltlicheAbgabevon geschlachtetenGänsendurchden Jüchter oder

Maͤster ist vom 25. November1917 ab bis auf weiteresverboten.

86
Vom 1. August 1917 ab hat bei jeder Veräußerungvon lebendenoder

geschlachtetenGänsenoder von Gänsefleischin Teilen an Händler, an Züchter
oderMäster und an Inhaber von Gast., Schank-=und Speisewirtschaftenoder
bei der Übergabean diesezum Iweckeder Veräußerungder Veräußerer einen
Schein nachdemanliegendenMuster (Schlußschein)in zwei Ausfertigungenaus=

— jufüllen und zu unterzeichnen.Je eineAusfertigung desSchlußscheinsmuß der
.. Veräußerer und der Erwerber bis zum Schlusse des Kalenderjahrs, mindestens

aber drei Monate aufbewahrenund auf Verlangen den Polizeibeamtenoder den
Beauftragtendes Kommunalverbandes,der Preisprüfungsstelle,der Gemeinde
oder der Ortspolizei vorlegen.

Der Ausstellungeines Schlußscheinsbedarf es nicht bei der Veräußerung
an Abnahme=oderVerteilungsstellen,die von derLandeszentralbehördeoderin
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deren Auftrag von Kommunalverbändenoder sonstigenStellen errichtetsind,
oder an derenBeauftragte. 57

Der PräsidentdesKriegsernährungsamtskannAusnahmenvon denVor=
schriftendieserVerordnung zulassen.

. 88
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehördenkönnen

weitergehendeBestimmungenüber den Verkehrmit Gänsen erlassen,insbesondere
denHandel mit Gänsenvon einerbesonderenErlaubnis abhängigmachenoder
bestimmtenStellen übertragen.

Die Landeszentralbehördenkönnenmit Zustimmung des Präsidentendes
KriegsernährungsamtsabweichendeRegelungentreffen.

89
Die Vorschriften,die in dieserVerordnungoder auf Grund dieserVer=

ordnung erlassensind, geltenauch für Gänse,Gänsefleischin Teilen oderdaraus
hergestellteErzeugnisse,die aus demAusland oder den besetztenGebietenein=
geführtwerden. «

810 ·
Die in dieserVerordnung oder auf Grund dieserVerordnung festgesetzten

Preise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516) mit denAnderungender Bekanntmachungenvom21. Ja=
nuar1915(Reichs=Gesetzbl.S. 25),23.September1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 603),
23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183) und 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 253).

7#11 «
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer den Vorschriften im §2 Abs. 3 Satz 2, & 4 Abs. 2, &5 oder
dennach& 8 erlassenenAnordnungenzuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften über die Verpflichtung zur Ausstellung, Aus=
händigung,Aufbewahrungund Vorlegung von Schlußscheinen(& 6)
zuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter
gehörenodernicht.

312
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den3. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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Schlußschein
für den Verkauf von GänsenundGänsesfieisch.

Auögestelltin Datr 191!.

. - EinheitspreisBezeichnung der Warengattung (lebend

Menge!) dodergeschlachtet?)beiTeilenvon pro b⁊w.SODesamtpreis
Gaͤ Bezei .

iugiacklinyim umwmwschmw Ware-nis.pe«keve.

1

EigenhändigeUnterschriftdesVerkäufersund NameundWohnortdesKäufers oderdes
seinWohnort: mit demVerkaufeBeauftragten:

==— K rutmmemtmuull—tstsse--nse=

*) Die lebendenGäusenachStäckzahl,die geschlachtetennachGewicht.

SS————.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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NReichsGesehblatt
Jahrgang1917

Nr. 125
Inhalt: Bekanntmachung über Miet. und Frachtverträge für deutscheKauffahrteischiffe. S. 685. —

Bekanntmachung über den Beitritt Chinas zu fünf weiteren auf der Zweiten Haager Friedens=
konferenzabgeschlossenenAbkommenvom 18.Oktober1907. S. öso. — Bekanntmachung,
beireffendAnderungderPostordnungvom20.März 1900. S. 587. — Bekanntmachung über
die Durchfuhr von Zuckerwaren. S. öSs

(Nr. 5921) BekanntmachungüberMiet- und Frachtverträgefür deutscheKauffahrteischiffe.
Vom 5. Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichen Maßnahmenusw.vom4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*1 —
Nach dem 1. Dezember1916 geschlosseneMiet- und Frachtverträgezwecks

Beförderungvon Gütern durchdeutscheKauffahrteischiffemit einemBruttoraum=
gehaltevonmehrals 500Registertonnenverlierenmit Friedensschlußihre Wirk=
samkeit,es sei denn, daß sie vorher entwedervom Reichskommissarfür Über=
gangswirtschaft genehmigt oder durch Ausführung der Beförderung erfüllt
wordensind

Der Reichskanzlerbestimmt,welcherZeitpunkt als Friedensschlußim Sinne
des Abs. 1 zu geltenhat.

82
Die im 81 vorgeseheneGenehmigungkannderReichskommissarim voraus

erteilen,insbesondere
1. für einen nachBruttoraumgehalt festzusetzendenTeil der Schiffe, die
demReeder zum Betrieb eines schon vor dem I1.August1914 vor=
handenen,durch einenfesten,die Anlaufhäfen bezeichnendenFahrplan
geregeltenSchiffsverkehrs(Linienschiffahrt)zur Verfügung stehen,

2. für einzelnebestimmtzu bezeichnendeSchiffe,
3. für Güter einer bestimmtenWarengattung bis zu einemnachZahl,
Maß oderGewichtfestzusetzendenHöchstbetrage.

Neichz-Gesehbl.1917. 138
Ausgegebenzu Berlin den7. Juli 1917.
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Der ReichskommissarkanndiedemReederzuerteilendeGenehmigungnäher
begrenzen,insbesonderehinsichtlichder zu beförderndenGüter, der für die Be=
förderungzu verwendendenSchiffesowiederörtlichenund zeitlichenBestimmung
der vomNeederauszuführendenReisen.

l 3

Der Reeder ist verpflichtet,überVerträge, die auf Grund einer im voraus
erteiltenGenehmigunggeschlossenwordensind, demReichskommissarunverzüglich
nachihremAbschlußAnzeigezu erstatten. Sind die VerträgedurcheinenVertreter
abgeschlossen,so hat der ReederdieAnzeigezu erstatten,sobalder von dem
VertragsabschlusseKenntnis erhält. Die Anzeigehat sich auf die Angabedes
anderenVertragsteilsund deswesentlichenVertragsinhalts zu erstrecken.Juwider=
haudlungenwerdenmit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis
zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft. Die Verfolgung
tritt nur auf Antrag des Reichskommissarsein. Die JurücknahmedesAntrags
istzlässig. #

Diese Verordnungtritt am 10.Juli 1917 in Kraft. Der Reichskanzler
bestimmt,wann und in welchemUmfang sie außer Kraft tritt.

Berlin, den5. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 54922) Bekanntmachungüber denBeitritt Chinas zu fünf weiterenauf der Zweiten
HaagerFriedenskonferenzabgeschlossenenAbkommenvom 18.Oktober1907.
Vom30.Juni 1917.

Cen ist außer den in der Bekanntmachungvom 14.Februar1910 (Reichs=
Gesetzbl.S. 457) aufgeführten,auf der Iweiten Haager Friedenskonferenzab=
geschlossenenAbkommenauch folgenden,auf jener Konferenz vereinbartenund
von ihm nicht unterzeichnetenAbkommenvom 18. Oktober 1907 beigetreten:

1. demAbkommen,betreffenddie Gesetzeund Gebräuchedes Landkriegs
(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 107),

2. demAbkommenüber die Behandlungder feindlichenKauffahrteischiffe
beim Ausbruch der Feindseligkeiten(Neichs-Gesetzbl.1910 S. 181),

3. dem Abkommenüber die Umwandlung von Kauffahrteischiffenin
Kriegsschiffe(Reichs-Gesetzbl.1910 S. 207),

4. demAbkommenüberdieLegungvon unterseeischenselbsttätigenKontakt=
minen (Reichs=Gesetzbl.1910 S. 231),

5. dem Abkommenüber gewisseBeschränkungenin der Ausübung des
Beuterechtsim Seekrieg(Reichs=Gesetzbl.1910 S. 316).

Die Königlich NiederländischeRegierung hat die schriftlicheAnzeige des
Beitritts nebstderBeitrittsurkundeam 10.Mai 1917 erhalten.
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DieseBekanntmachungschließtsichan die Bekanntmachungvom19.März
1914 Geichs=Gesetzbl.S. 83) an.

Berlin,den30.Juni1917.
Der Reichskanzler

In Vertretung
Zimmermann

(Nr. 5923) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postordnungvom 20.März 1900.
Vom 3. Juli 1917.

A. Grund des & 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzt9l.S. 347) und des §&3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 321)
sowie auf Grund der Bekanntmachungdes Bundesrats vom 28. Juni 1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 566), betreffenddie Fristen des Wechsel-und Scheckrechts
für Elsaß=Lothringen,wird die Postordnung vom 20. März 1900 wie folgt
geändert:

1. Im &18a „Postprotest“erhält der Abs.V unterB und C folgende
Fassung:

B. PostprotestaufträgemitWechseln,diein Elsaß=Lothringenzahlbar
sind, werdenerstan folgendenTagen nochmalszur Jahlung vorgezeigt:
a) wennderZahlungstagdes Wechselsin der Jeit vom 30. Juli
1914 bis einschließlich29. Oktober 1917 eingetretenist,

am 31.Oktober1917;
b) wenn der Jahlungstag des Wechselsnachdem29. Oktober1917
eintritt, am zweitenWerktagnach demJahlungstage.
Solange die Verlängerungder FristendesWechsel-und Scheck=

rechtsnachder VorschriftdesvorhergehendenSatzesbesteht,kannder
Auftraggeberverlangen,daß ein davon betroffenerWechselmit dem
Postprotestauftragschonam zweitenWerktag nachdemJahlungstage
des Wechselsnochmals zur Jahlung vorgezeigtund, wenn auchdiese
Vorzeigung oder der Versuchdazu erfolglos bleibt, protestiertwerde.
DiesesVerlangen ist durchdenVermerk =Ohnedie verlängerteProtest=
friste auf der Rückseitedes Postprotestauftragsauszudrücken.Auch
kann die Post damit betrautwerden,für solcheWechselnebender
Wechselsummeauchdie für die verlängerteFrist vomTage der ersten
Vorzeigungdes Wechselsan fälligen Wechselzinseneinzuziehenund im
NichtzahlungsfalledeswegenProtest zu erheben. Wird hiervon Ge=
brauchgemacht,so ist in denVordruck zum Postprotestauftraghinter
Betrag des beigefügtenWechsels=einzutragen»nebstVerzugszinsen
von 6 vomHundert vom Tage der erstenVorzeigung,nämlichvom
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abe. Der Zeitpunkt, von deman die Zinsen zu be=
rechnensind, ist nichtanzugeben,wenndie Post die ersteVorzeigung
desWechselsbewirkt. Hat derAuftraggeberdieEinziehungder Zinsen
verlangt, so wird der Wechselnur gegenBezahlung derWechselsumme
und der Zinsenausgehändigt,bei Nichtzahlungauchnur der Zinsen
aberwegendesnichtgezahltenBetragsProtestmangelsJahlung erhoben.

C. Als Sahlungstag gilt der Fälligkeitstag des Wechsels oder,
wenn dieserein Sonn=oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt
der Schlußtag der Frist zur VorzeigungdesWechselsauf einenSonn=
oder Feiertag, so wird derWechselam nächstenWerktag zur Jahlung
vorgezeigt.Die Postverwaltungbehältsichvor, die Vorzeigungder
Wechsel,derenProtestfrist am 31. Oktober1917 (Abs.B) ablauft, auf
mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

2. Die Anderungentretensofortin Kraft.
Berlin, den3. Juli 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Kraetke

(Nr. 5924) Bekanntmachungüber die Durchfuhr von Luckerwaren.Vom 5. Juli 1917.

A- Grund des & 25 der Verordnung über den Verkehr mit Zucker im
Betriebsjahr 1916/1917 vom 14. September1916 (eichs=Gesetzbl.S. 1032)
wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
&33 derAusführungsbestimmungenzu der Verordnung über den Verkebr

mit Jucker im Betriebsjahr 1916/1917 vom 14. September1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 1085) erhält folgendenJusatz:

Ferner ist verbotendie Durchfuhr von Juckerwerkund Juckerwarenaller
Art (Nr. 202c des statistischenWarenverzeichnisses),von nicht gebackenenWaren
mit Juckerzusatz(Nr. 202b des statistischenWarenverzeichnisses)und von Jucker=
werkmit ZusatzvonKakaomasse,SchokoladeoderSchokoladenersatzstoffen(Nr.204b
desstatistischenWarenverzeichnisses).

Artikel II
Diese Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Zerlin, den5. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

# bes Mulchs.Gesestblattevermitteln uur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsa##tdesInnern. — Berlin, er in derNeichsbruckerl.
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Reichs:GesetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 126
Inhalt: Verordnung, betreffenddie Inkrastsetzungder dieGesteuerungdes Güterverkehrsbetreffenden

Vorschriften des Gesetzesvom 8B.April 1917. S. öso. — Bekanntmachung über die Erstreckung
von AnfechtungsfristenZb Kriegsteilnehmern. S. ö90. 4

(Nr. 5925) Verordnung,betreffenddie Inkraftsetzungderdie BesteuerungdesGüterverkehrs
betreffendenVorschriftendesGesetzesvom8.April 1917. Vom4.Juli 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußenx.

verordnen auf Grund des §&34 des Gesetzesvom 8. April 1917 über die
Besteuerungdes Personen=und Güterverkehrs (Reichs-Gesetzbl.S. 329) im
Namen des Reichs mit Zustimmungdes Bundesrats was folgt:

81
Die dieBesteuerungdesGüterverkehrsbetreffendenVorschriftendesGesetzes

vom 8. April 1917 über die Besteuerungdes Personen- und Güterverkehrs
(Reichs-Gesetzbl.S. 329) treten, soweit sich nicht aus &34 diesesGesetzesfür
die im & 11 Abs. 5 daselbstbezeichnetenBeförderungsunternehmungenetwas
anderesergibt,für denöffentlichenEisenbahngüterverkehrmit dem1.August1917,
im übrigenmit dem 1.Oktober1917 in Kraft.

Die Vorschriften des & 15 des bezeichnetenGesetzesüber die ZJulassung
privater Beförderungsunternehmungenzum Abrechnungsverfahrennach& 14 des
Gesetzestretenmit der VerkündungdieserVerordnungin Kraft.

1#2
Als Güterverkehrim Sinne dieserVerordnung gilt nicht der nach den

Sätzen des GepäcktarifsabgefertigteGepäckverkehr.
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.
ä Großes Hauptguartier,den 4. Juli 1917.

(Siegel) Wilhelm
. von Bethmann Hollweg

Reichs-Gesetzbl.1917. 139

Ausgegebenzu Berlin den7. Juli 1917.
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(Nr. 5926) Bekanntmachungüber die Erstrecungvon AnfechtungsfristengegenüberKriegs=
n#nchwem.Ven 5.Ju 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber dieErnaͤchtig ung
desBmdefrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4.August 1914 Kus
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerorbnungerlassen:

Artikel 1
Der &8 des Gesetzes,betreffenddenSchutzder infolgedesKriegesan

WahrnehmungihrerRechte behindertenDeusonen,vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 328) erhältfolgendenAbf. 3:

Soweit nachdenVorschriftenderKonkursordnungoberdesGesetzes,
betreffenddieAnfechtungvonRechtshandlungeneinesSchuldnersaußer=
halb des Konkursverfahrens(Reichs-=Gesetzbl.1898 S. 709), die An=
fechtbarkeitvon Rechtshandlungendavonabhängt,daß sie innerhalb
bestimmterFristenvor derEröffnungdesKonkurses,vordemEröffnungs=
antrag, vor der Jahlungseinstellungoder vor der Anfechtungvor=
genommensind,wirdbei derBerechnungderFristendieZeit,während
deren der Schuldner zahlungsunfähigist und zu den im & 2 be=
zeichnetenPersonen gehört, oder falls der Kriegszustandvor Ablauf
diesesJeitraums endet,die Zeit bis zurBeendigung desKriegszustandes
nichtmitgerechnet.

Artikel
DieseVerordnu tritt mit demTagederVerkündung,und zwarmit

Wirkungvom4. Au sr1514 in Kraft.
Verlin, den5. Juli 1917.

Der Stellvertreter desReichskanzlers
Dr. Helfferich

———J=—.=— Postaustalten.
H#gegeben imReichtamtdes Junern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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ReichsJGefetzbtattA
Jahrgang1917

Nr. 127

Inhalt. Bekanntmachung überWochenhilfeaus Anlaß desvaterländischenHilfsdienstes.S. 591.

— —

(Nr. 5927) BekanntmachungüberWochenhilfeaus Anlaß desvaterländischenHilfsdienstes.
Vom 6. Juli 1917. —

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
DeutschenWöchnerinnen,die nicht schonauf Grund der Bekanntmachungen

vom3.Dezember1914, 28.Januar oder23.April 1915 (Neichs-Gesetzbl.1914
S. 492, 1915 S. 49, 257) Anspruch auf Wochenhilfeaus Mitteln des Reichs
haben,wird eine solchewährendder Geltungsdauerdes Gesetzesüber den vater=
ländischenHilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) nach
folgendenVorschriftengewährt.

12
Die Wochenhilfeerhaltendie Wöchnerinnen,wenn
1. derEhemanneine Beschäftigungim Sinne desim 9 1 genanntenGesetzes
ausübt und im letztenJahre vor der Niederkunft seiner Ehefran
mindestens sechsMonate hindurchausgeübthat,
2. die wirtschaftlicheLage des Ehemannssichinfolge seinerBeschäftigung.
im Hilfsdienst nachweislichverschlechterthat und

3. ein Bedürfnis für die Beihilfe besteht.
Reiche=Gesetzbl.1917. 140

Ausgegebenzu Berlin den9. Juli 1917.
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Dies gilt auch dann, wenn der Ehemannnicht dienstpflichtignach&1 des
genanntenGesetzesist. Für die Zeit vor der Niederkunftstehtder Beschäftigung
im Sinne desAbs. 1 die Leistungvon Kriegs=,Sanitäts- und ähnlichenDiensten
für das Reich oder eine ihm verbündeteMacht gleich. Ist der Hilfsdienst=
pflichtigedurch besondereschriftlicheAufforderungnach& des Hilfsdienstgesetzes
herangezogenworden, so bedarf es nicht des Nachweiseseiner Beschäftigungim
Hilfsdienst vor der Niederkunft(Abs.1 Nr. 1).

*3 ,
DiesWocheiihilfeerhaltenferiierauchsolcheWöchueriunen,welcheselbst

im Jahre vor derNiederkunftmindestenssechsMonate hindurcheineBeschäftigung
im Sinne des Hilfsdienstgesctzesausgeübthaben,wenn bei ihnen die Voraus=
setzungendes § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3, Abs. 2 sinngemäßzutreffen. Auf diesesechs
Monate wird dieZeit einer Beschäftigungslosigkeitunmittelbarvor derNiederkunft
bis zu vier Wochenangerechnet.

4

Die Wochenhilfeist auch für das unehelicheKind eines im vaterländischen
Hilfedienst Beschäftigtenzu leisten,wenn die Verpflichtungdes Vaters zur Ge=
währung des Unterhalts an das Kind sestgestelltist und die Voraussetzungendes
&2siungemäß zutreffen.

*5
Für die Zeit vor dem 1. Sepiember 1917 verkürzt sichdie in den 9/ 2

bis 4 erforderteBeschäftigungszeitum die Zeit, die zwischendem genannten
Tage und demjenigender Niederkunftliegt.

6

Ob eineVerschlechterungim Sinne des§2 Abs.1 Nr. 2 stattgefundenhat,
ist nach billigem Ermessenunter Berücksichtigungaller Umständezu beurteilen.

Voraussetzungist in der Regel, daß infolge des Hilfsdienstgesetzesdie Be.
schäftigungsartoder der Beschäftigungsortgewechseltwordenist.

Voraussetzungist ferner in der Regel, daß sich infolge des Hilfsdienst.
gesetzesdie EinnahmendesBeschäftigtenvermindertoder seinenotwendigenAus=
gabenstärkerals dieEinnahmenvermehrthaben. Dabei sinddiewirtschaftlichen
Verhältnissedes BeschäftigtenwährendseinerHilfsdiensttätigkeitin der Jeit un=
mittelbar vor der Niederkunftbis zur Dauer eines Jahres mit denenwährend
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einer Zeit von gleicherDauer unmittelbar vor Beginn jener Tätigkeit zu ver=
gleichen. Lassen sichdie wirtschaftlichenVerhältnissedes Beschäftigtenin der
Jeit vor der Hilfsdiensttätigkeitnicht feststellen,so könnendiejenigenzum Ver=
gleicheherangezogenwerden,unter denenPersonenvon gleicherArt, Ausbildung
und Beschäftigungin jener Zeit in derselbenGegend tätig gewesensind; dies
gilt, sofernes für denAnspruchgünstigerist, entsprechendauch dann, wenn der
Beschäftigtein der Jeit vor der HilfsdiensttätigkeitKriegs=,Sanitäts=und ähn=
liche Dienstegeleistethat.

5
Daß ein Bedürfnis für die Beihilfe besteht(&2 Abs.1 Nr. 3) ist in der

Regel nicht anzunehmen
bei verheiratetenWöchnerinnen,wenn das Jahreseinkommendes Ehe=
paars den Betrag von zweitausendfünfhundertMark übersteigt,

bei unverheiratetenWöchnerinnen,wenn ihr Jahreseinkommenein=
tausendfünfhundertMark und für jedes schon vorhandeneKind
unter fünfzehnJahren weiterezweihundertfünfzigMark, zusammen
aber zweitausendfünfhundertMark, übersteigt,im Falle des 9 4
außerdem,wenn das Einkommen des im Hilfsdienst beschäftigten
unehelichenVaters zweitausendfünfhundertMark übersteigt.

Für das Jahreseinkommenist regelmaßig das Jahr maßgebend,das der
Niederkunftvorangegangenist.

(8
Als Wochenhilfewird gewährt:
1. ein einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung in Höhe von
fünfundzwanzigMark
einWochengeldvon einer und einer halbenMark täglich, einschließlich
derSonn- und Feiertage,für achtWochen,von denenmindestenssechs
in die Jeit nachder Niederkunftfallenmüssen,

3. eine Beihilfe bis zum Betrage von zehnMark für Hebammendienste
und ärztlicheBehandlung,falls solchebei Schwangerschaftsbeschwerden
erforderlichwerden,

4. für Wöchnerinnen,solangesie ihre Neugeborenenstillen, ein Stillgeld
in Höhe von einer halbenMark täglich, einschließlichder Sonn=und
Feiertage, bis zum Ablauf der zwölftenWochenachder Niederkunft.

140“

15
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Wird in den Fällen der 9962 und 4 eine zur Zeit der Niederkunftunter=
brocheneBeschäftigungim vaterländischenHilfsdienst innerhalb acht oder zwölf
Wochennachder Niederkunft wieder ausgenommen,so ist das Wochengeldund
Stillgeld vom Tage dieserWiederaufnahmeab nochfür den Rest der acht und
zwölf Wochen zu zahlen. Dasselbe gilt entsprechendbei Aufnahme einer Be=
schäftigungim Falle des § 2 Abs. 2 Satz 3.

*5s
Für dieLeistungenderWochenhilfegeltendie9 118, 119, 223 der Reichs=

versicherungsordnungentsprechend.

& 10

GehörtdieWöchnerineinerKrankenkasse(Orts-, Land.,Betriebs-,Innungs.,
knappschaftlichenKrankenkasseoder Ersatzkasse)an, so ist der Antrag auf Ge=
währung einer Wochenhilfebei dieserKassezu stellen.

Er ist beimArbeitgeberderWöchnerinzu stellen,wenn sie auf Grund des
& 418 oderdes § 435 der Reichsversicherungsordnungvon der Versicherung
befreit ist.

Gehört die Wöchnerin zur SchiffsbesatzungdeutscherSeefahrzeuge,so ist
der Antrag bei der SeeBerufsgenossenschaftin Hamburg zu stellen.

WennkeinedieserVoraussetzungenzutrifft, aberderEhemannderWöchnerin
einerKrankenkasseangehörtoder auf Grund des&418 oderdes&435 derReichs=
versicherungsordnungvon der Versicherungbefreit ist oder zur Schiffsbesatzung
deutscherSeefahrzeugegehört, so ist derAntrag entsprechendbei derKrankenkasse
oderdemArbeitgeberdesEhemannsvderbeiderSee=Berufsgenossenschaftzu stellen.

711
Der Antrag soll die tatsächlichenAngaben enthalten,aus welchenauf

eineVerschlechterungder wirtschaftlichenLagegemäß9 6 grschlossenwerdenkann.

1 12
Krankenkasse,Arbeitgeberund See-Berufsgenossenschafthabenden Antrag

unverzüglichan diejenigeKommissiondes Lieferungsverbandesweiterzureichen,in
deren Bezirk der gewöhnlicheAufenthaltsort der Wöchnerin oder, wenn sie
sich im Ausland aufhält, ihr letztergewöhnlicherAuzenthaltsort im Inland liegt.
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Sie haben sich gleichzeitigdarüberzu äußern, ob gegen sie ein Anspruchauf
Wochenhilfefür die Wöchnerinbesteht.

813
Krankenkasse,ArbeitgeberundSee⸗Berufsgenossenschaft,welcheWochenhilfe

zu gewährenhaben,könnendenAntrag auch selbstsiellen, falls die Wöchnerin
ihrer Aufforderung,ihn zu stellen,nicht binnen zwei Wochenentspricht.

14
In allen anderenals den im & 10 bezeichnetenFällen ist der Antrag un=

muittelbar bei der Kommissiondes Lieferungsverbandeszu stellen.
Der Antrag mußaußerden im 9§11 erfordertenAngabendie ausdrürckliche

Erklärung enthalten,daß wederdieWöchnerinnochihr EhemanneinerKranken=
kasse& 10 Abs. 1) angehörenund, wenn sie Dienstboteoder landwirtschaftliche
Arbeiter sind, auch, daß sie nicht zu den nach§ 418 oder &435 der Neichs=
versicherungsordnungBefreiten gehören.

715
Für dieKommissiongelten§ 6 Abs. 2, & 8 desGesetzesvom28. Februar

1888 (Neichs=Gesetzbl.S. 59) auch hier; jedochkann derVorsitzendeallein durch
schriftlichenBescheidAnträgezurückweisen,welchedieim § 11gefordertenAngaben
nicht enthalten. DieseAnträge könnennach entsprechenderErgänzungwiederholt
werden.

16
Die Kommissionentscheidetendgültigdurch schriftlichenBescheid;bei Ab=

lehnungdes Antrags sind die Gründe mitzuteilen.
War der Antrag durch die Krankenkasseeinzureichen,so ist der Bescheid

ihr abschriftlichmitzuteilen oder durchsie der Wöchnerinauszuhändigen. Das
gleichegilt für Arbeitgeberund die See=Berufsgenossenschaft.

17
Krankenkasse,Arbeitgeber oder See-Berufsgenossenschaft,welcheWochen=

bilfe leistenmüssen,habensie weiter zu gewähren,auchwenn demAntrag statt=
gegebenwird.
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Bleiben die Leistungenhinter demMaße des § 8 zurück, so hat der Ver—

pflichtete(Abs.1) sie darauf zu erhöhen.

der Bekanntmachungvom 3.Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 492)

gilt entsprechend,ebenso& 210 der Reichsversicherungsordnung. »

Im übrigenwird die Wochenhilfemit Ablauf jeder Woche durch die

Stellen ausgezahlt,welchedie Unterstützungennach dem Gesetzevom 28. Fe⸗

bruar 1888 zu zahlenhaben.

818
Die Lieferungsverbände haben den Krankenkassen, den Arbeitgebern und der

See=Berufsgenossenschaftdie Auswendungenan Wochenhilfe zu erstatten, welche

diesefür die Jeit nachdemInkrafttretendieserBekanntmachungden danachBe=

rechtigtengemäß8 I7 leisten,Wochengeldjedoch nur, soweit es die satzungs⸗

mäßigeHöhe übersteigt.

Jur Sachleistungengemäß817 Abs. 3 ist in jedemEinzeifall als ein=

maliger Beitrag zu denKostender Entbindung (&8 Abs. 1
Nr. 1) der Betra. von

fünfundzwanzigMark und als Beibilfe für Hebammendiensteund gern Be=

handlung bei Schwangerschaftsbeschwerden(§ 8 Abs. 1 Nr. 3) der Vetra von

zehnMark zu erstatten.
- g

19
Die GemeindebebördenhabendieKommissionenderLieferungsverbändeauf

derenVerlangenbei der für GewährungdesSiillgeldes nötigen
Überwachune

zu unterstützen.
achung

820

Das Reich erstattetden Lieferungsverbändenvierteljährli ächer jährlich na rer
BestimmungdesReichskanzlersalle Auswendungenfür doüehnndh n
nachdiesenVorschriftenzu machenhaben. gen,

821

DieseVorschriftentretenmit demTage ihrer Verkündungin Kraft
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—Wöchnerinnen,die vor demTage desInkrafttretensdieserBekanntmachung

entbundenworden sind, erhalten vom genanntenTage ab das Wochengeldauf
acht und das Stillgeld auf zwölf Wochen,jedochin beidenFällen abzüglichder
zwischendemTage der Niederkunftund dem des Inkrafttretens liegendenZeit.

Der Bundesrat behält sich vor, den Zeitpunkt des Außerkrafttretensder
vorstehendenVorschriftenzu bestimmen.

Berlin, den6. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzlacts vermitteln nur die Postaustalten.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Verlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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des Krieges. S. Sos.
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&3
Die zu lieferndenMenacn werdenvomPräsidentendesKriegsernährungs=

anmts auf die einzelnenBundesstaatenund Elsaß=Lothringenunter Jugrunde=
legungdesErgebnissesder im Juni 1917 vorgenommenenErnteflächenerhebung
und der Ernteermittlung für 1017 sowie unter Berücksichtigungder bei der
Viehzählungam 1.September1917 festgestelltenKopfzahlvonGroßvieh(Pferden
undRisdvieh) verteilt.

Die Unterverteilung auf die Lieferungsverbändeinnerhalb der Bundes=
staatenund Elsaß=Lothringenserfolgt durchdie Landeszentralbehörden.Von der
Herresverwaltung freibandig angekauftesHeu der Ernte 1917 ist auf das
Lieferungssollin Anrechnungzu bringen.

4
Die Verpflichtungzur Sicherstellungder Lieferungund die Ablieferung

der sichergestelltenVorräte an dieHceresverwaltungobliegtdennach& 17 des
Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129)
gebildetenLieferungsverbänden.Die Lieferungsverbändekönnen sich zur Be=
schaffungder von ihnengefordertenLeistungender Vermitilung der Gemeinden
bedienen. Die Vorschriften in den 6 und 7 des genanntenGesetzesfinden
dabei * folgenderMaßgabeentsprechendeAnwendung:

Bei freihändigemAnkauf durch den Lieferungsverbandoder die Ge=
meindedarf die Vergütung für die Tonne nicht übersteigen:
a) bei Heu von Klccarten(Luzerne,Esparsette,Rotklee,Gelbklee,
Weißkleeusw.)von mindestensmittlererArt undGüte 180Mark,

b) bei Wiesen=und Feldheu (Gemischvon Süßgräsern,
KleeartenundFutterkräutern)vonmindestensmittlerer
Art und Güüüüte. 1600
Für gepreßtesHeu erhöht sichderpreis um 7 Mark für die

Tonnc.
Für Ware von minderer Art und Güte ist ein entsprechend

niedrigererPreis zu zahlen.
2. Im Falle verspäteterLieferungoderzwangsweiseherbeigeführterLeistung
sind die nachNr. 1 zu berechnendenVergütungenum je 10 Mark für
die Tonne herabzusetzen.

3. Die in Nr. 1 und 2 bezeichnetenHöchstpreiseschließendie Kostender
Beförderung bis zur nächstenVerladestellesowie die Kostendes Ein=
ladens daselbstein.

4. Der Lieferungsverbandoder die Gemeindeerhält für Vermittlung und
sonstigeUnkosteneine Vergütung, die 8 Mark für die Tonne nicht
übersteigendarf.

Bei WeigcrungoderSäumnis desLieferungsverbandesoderderGemeinde
ist die von der LandeszentralbehördebestimmteBehördeberechtigt,die Leistung
zwangsweiseherbeizuführen.
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· 85 .
BeimVerkaufedesnichtnachFsl,2abzulieferndenbenesdurchderi

Zeugerdürfendieiin84Abs.lNr.1bestininitcnPreisenichtüberschritten
werden

Die Preisegeltenfür BarzahlungbeiEmpfang.Wird derPreis gestundet,
so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskonthinzu=
geschlagenwerden. Die Preise schließendieBeförderungskostenein, die derVer=
käufer vertraglichübernommenhat. Der Verkäufer hat auf jedenFall dieKosten
der Beförderungbis zur Verladestelledes Ortes, von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasserversandtwird, sowiedie KostendesEinladens daselbstzu
tragen. ,

Beim UmsatzdurchdenHandel dürfendenPreisen insgesamthöchstens
für die Tonne lose verladenes ie 8 Mark,
: : gebundenesoder gepreßtesHen 5

zugeschlagenwerden. Dieser Zuschlag umfaßt Kommissions=,Vermittlungs- und
ähnlicheGebührensowiealle Arten von Auswendungen,nicht aber die Auslagen
für die Fracht einschließlichder durchJusammenstellungkleinererLieferungenzu
SammelladungennachweislichentstandenenVorfrachtkosten.

6
Die Preise im &#5 geltennicht für den Kleinverkauf. Als Kleinverkauf

gilt der Absaz unmittelbaran den Verbraucherin Mengen von nicht mehr als
täglich insgesamt15 Doppelzentner,wenn zur Beförderungdes Heues bis zum
Verbrauchsortwederdie Eisenbahnnochder Wasserwegbenutztwird.

87
Der Präsident des Kriegsernährungsamtserläßt die Bestimmungenzur

Ausführung dieserVerordnung. Er regelt insbesonderedie vorläufigeVerteilung
der bis zur Ermittlung des diesjährigenErnteertragsabzulieferndenMengen
auf die Bundesstaatenund Elsaß=Lothringen.

Er kann von denVorschriftendieserVerordnungAusnahmenzulassenund
anderePreise festsetzen.

(8
Die Landeszentralbehördentreffendie erforderlichenAnordnungenüber die

Aufbewahrungder zu lieferndenMengen; sie könnendie auf sieentfallendenTeil=
mengenim Wege des freihandigenAnkaufs aufbringen; ferner könnensie für ihr
Gebiet oder Teile ihres Gebiets weitereBestimmungenüber die Regelungdes
Verkehrsmit Heu treffen,niedrigereHöchstpreisefestsetzenund für denKlein=
verkaufdie Bestimmungim & 6 einschränkenoder außer Kraft setzen.

BeschränkungendesVerkehrsmit Heu sind nur bis zur Sicherstellungder
in & 1 bis 3 bestimmtenMengenzulässig;sie verlieren spätestensmit dem
1. Februar1918 ihre Gültigkeit.

141“
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89
Die in dieserVerordnungoderauf Grund dieserVerordnung festgesetzten

Preise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs=Gesetzdzl.S. 513) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (eichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. September1915 (eichs=
Gesetzbl.S. 603) und vom 23.März 1916 Ceichs=-Gesetzbl.S. 183).

10
Wer denaufGrund des§&8 erlassenenAnordnungenzuwiderhandelt,wird

mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark
odermit einerdieserStrafen bestraft. NebenderStrafe kannauf Einziehung
der Vorräte erkanntwerden,auf die sichdie strafbareHandlung bezieht, ohne
Unterschied,ob siedemTäter gehörenodernicht.

11
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 12. Juli 1917. ,

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5929) Bekanntmachungüber denFang von Krammetsvögeln.Vom12. Juli 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

*1
Die Landeszentralbehördenoderdie vonihnenbestimmtenBehördenkönnen

die Ausübung desDohnenstiegsmittels hochhängenderDohnen für dieZeit vom
1. Oktoberbis zum 31. Dezember1917 einschließlichgestatten.

Die Landeszentralbehördenoderdie von ihnenbestimmtenBehördenkönnen
die Art der Ausübung des Dohnenstiegsnäher regeln.

12
Mit Geldstrafebis zu einhundertfünzigMark odermit Haft wird bestraft,

wer den nach& 1 Abs. 2 erlassenenBestimmungenzuwiderhandelt.

83
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den12.Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5930) Bekanntmachungzur Ergänzung der Verordnung, betreffendLiquidation britischer

Unternehmungen,vom 31. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 871). Vom
12.Juli 1917.

D. Bundesrat hatauf Grund des§&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
Dem & 3 derVerordnung,betreffendLiquidationbritischerUnternehmungen,

vom 31. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 871) wird der folgendeAbs. 6 hin=
ugefügt:
zeiI Der Reichskanzlerkann den Liquidator von Beschränkungenbe=

freien, die für die Veräußerung des der Liquidation unterstehenden
Vermögensgelten. Er kann den Liquidator ermächtigen,bei der
Veräußerungdes Vermögensdie Haftung des Erwerbers für dieVer=
bindlichkeitendes bisherigen Inhabers durchVereinbarung mit dem
Erwerber in einervon den allgemeinenVorschriften abweichendenWeise
zu regeln.

Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkundungin Kraft.
Berlin, den 12.Juli 1917.

Der StellbertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 5931) BekanntmachungüberzwangsweiseVerwaltungundLiquidationdes inländischen
VermögenslandesflüchtigerPersonen. Vom 12.Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 desGesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
Meichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
· Die Vorschriften der Verordnungen über die zwangsweiseVerwaltung

französischerUnternehmungenvom26. November1914, 24. Juni 1915, 10 Fe=
bruar und 24. August 1916 (Reichs-Gesetzbl.1914 . 487, 1915 E. 351,
1916 S. 89, 961) sowiederVerordnungenüberdieLiquidationbritischerUnter

nehmungen vom31. Juli 1916, 18. Januar und 12. Juli 1917 (Reich:=Gesetzbl.
1916 S 871, 1917 S. 65, 603) werdenauf das VermögensolcherPersonen
für anwendbarerklärt, die auf Grund des & 27 Abs. 1des Reichs- undStaats=
angehorigeitsgesetzs vom 22. Juli 1913 (Reichs-=Gesetzbl.S. 583) der deutschen
Staatsangehörigkeit verlustig erklärt wordensind. · «
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Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 12.Juli 1917.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5932) Bekanntmachungiber wiederkehrendeöffentlicheLastenvon Grundstücken.Vom
12.Juli 1517.

D. BundesrathataufGrunddes&3 desGesetzesüberdieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
Eeichs.Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

51

Ansprücheauf EntrichtungwiederkehrenderöffentlicherLasteneinesGrund=
stücks,für die nachdem 1. August1914 von der zuständigenBehördeAusstand
gewährtworden ist, geltenim Sinne des&10 Nr. 3 desGesetzesüberdie Jwangs,
versteigerungundIwangsverwaltung(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 713) als Ansprüche
auf Entrichtung laufenderBeträge. Die Landeszentralbehördebestimmt,wolche
Behördezuständigist. #2

Sind wiederkehrendeLeistungender bezeichnetenArt für zwei Jahre nicht
gezahlt,so hat die Behörde (&1) demGrundbuchamtund diesesdenBeteiligten,
für die ein Recht im Grundbucheingetragenoder durchEintragung gecsichertist,
Mitteilung zu machen. Für die Mitteilung des GrundbuchamtswerdenSchreib=
gebührenerhoben,die demEigentümerdesGrundstückszur Last fallen.

83
Diese Verordnung tritt am 16. Juli 1917 in Kraft.
Sie tritt gleichzeitigmit derVerordnung über den dinglichenRang öffent⸗

licherLastenvom22.April 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 235) außerKraft. Ist
vor demAußerkrafttretender Verordnung die BeschlagnahmedesGrundstücksin
einemJwangsversteigerungs=-oderJwangsverwaltungsverfahrenerfolgt, sobleiben
für diesesVerfahren di Vorschriftendes &1 in Geltung.

Berlin, den 12.Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
Dr. Helfferich

(Nr. 5933) BekanntmachungüberAuskunftspflicht.Vom 12.Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:
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*1
Der Reichskanzler)dieLandeszentralbehördenund dievon demReichskanzler

oder den LandeszentralbehördenbestimmtenStellen sind berechtigt,jederzeitAus=
kunft zu verlangen über wirtschaftlicheVerhältnisse, insbesondereüber Vorräte
sowieüber Leistungenund Leistungsfähigkeitvon Unternehmungenoder Betrieben.

Die Auskunft kann durchöffentlicheBekanntmachungoder durchAuftage
bei deneinzelnenzur AuskunftVerpflichtetenerfordertwerden.

82
Zur Auskunftverpflichtetsind:
1. Personen, die Gegenstände,über die Auskunft verlangt wird, in Ge=
wahrsamhabenoder gehabthabenoderauf LieferungsolcherGegen=
ständeAnspruchhaben;

2. landwirtschaftlicheund gewerblicheUnternehmer;
3. öffentlichrechtlicheKörperschaftenund Verbände.

* 3
Die zuständigenStellen & 1 Abs. 1) und die von ihnenBeauftragtensind

befugt, zur Ermittlung richtiger Angabendie GeschäftsbriefeundGeschäftsbücher
einzusehensowie Betriebscinrichtungenund Räume zu besichtigenund zu unter=
suchen,in denenVorräte erzeugt,gelagertoder feilgehaltenwerdenoder in denen
Gegenständezu vermutensind, über welcheAuskunft verlangtwird. ,

Die zuständigenStellen sindfernerbefugt,die Einrichtungund zührung
besondererLagerbüchervorzuschreiben. -

Will der Reichskanzleroder eine von ihm bezeichneteStelle von der Be=
fugnis desAbs.1 gegenüberstaatlichenBetriebenoderEinrichtungenGebrauch
machen,so ist die zuständigeLandeszentralbehördevon den beabsichtigtenMaß=
nahmen in Kenntnis zu setzen. 84

Die von denzuständigenStellen Beauftragtensind, vorbehaltlichderdienst=
lichen Berichterstattungund der Anzeigevon Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,über
die Einrichtungenund Geschäftsverhältnisse,die durch ihre Tätigkeit zu ihrer
Kenntnis kommen,Verschwiegenheitzu beobachtenund sichderMitteilung oderVer=
wertung der Geschäfts=oder Betriebsgeheimnissezu enthalten.

Das Ergebnis der Auskünfteoder Ermittlungen darf nicht zu steuerlichen
Iweckenverwendetwerden. 6

Wer vorsätzlichdieAuskunft, zu der er nach881, 2verpflichtet ist, nicht
in der gesetztenFrist erteilt oder wissentlichunrichtigeoder.unvollständigeAn=
gaben macht, oder wer vorsätzlichder Vorschrift im & 3 Abs. 1 zuwider die
Einsicht in die Geschäftsbriefeoder Geschäftsbücheroder die Besichtigungoder
Untersuchungder Betriebseinrichtungenoder Räume verweigert,oder wer vor=
sätzlichdie gemäß§&3 Abs. 2 vorgeschriebenenLagerbüchereinzurichtenoder zu
führen unterläßt, wird mit Gefängnisbis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe
bis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft) auch können
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Vorräte, die verschwiegenworden sind, im Urteil als demStaate verfallener=
klärt werden,ohneUnterschied,ob siedemAuskunftspflichtigengehörenodernicht.

Wer fahrlässigdie Auskunft,zu der er gemäß9#1, 2 verpflichtetist,
nicht in der gesetztenFrist erteilt oder unrichtigeoder unvollständigeAngaben
micht, oder wer fahrlässig die gemäß& 3 Abs. 2 vorgeschriebenenLagerbücher
einzurichtenoder zu führenunterläßt, wird mit Geldstrafebis zudreitausend
Mark bestraft. 86

Mit Gefängnisbis zu einemJahre undmit Geldstrafebis zu fuͤnfzehn⸗
tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer den Vorschriften
des&4 zuwiderVerschwiegenheitnichtbeobachtetoderderMitteilungoderVer=
wertungvon Geschäfts-oder Betriebsgeheimnissensichnicht enthält.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.

S. -«
Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenzur Ausführung dieserVer=

ordnung)soweitder ReichskanzlersolcheBestimmungennicht erläßt,könnensie
vonder Landeszentralbehördeerlassenwerden.

88
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Sie tritt an

dieStelle derVerordnungüberVorratserhebungenvom2. Februar1915 (Reichs⸗
Gesetzbl.S. 54) in der FassungderBekanntmachungenvom 3. September1915
(Reichs=Gesetzbl.S. 549) und vom 21. Oktober 1915 (ReichsGesetzbl.S. 684).

Der Reichskanzlerbestimmt,wanndieVerordnung, insbesonderehinsichtlich
der #&4, (, außer Kraft tritt.

Berlin, den12=Juli 1917.
Der StellvertreterdesReichstanglers

Dr. Helfferich

(Nr. 5934) Bekanntmachungüber die Besetzungder Gewerbegerichte,der Kaufmannsgerichte
und derInnungsschiedsgerichtewährenddesKrieges. Vom 12.Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Die Amtsdauer der Beisitzer der Gewerbegerichte,der Kaufmannsgerichte
und der Innungsschiedsgerichtewird bis zum Ablauf von sechsMonaten nach
der Beendigungdes gegenwärtigenKriegszustandesverlängert. Der Zeitpunkt,
mit welchemder Kriegszustandals beendigtanzusehenist, wird durchKaiserliche
Verordnung bestimmt.

Berlin, den12.Juli 1917.
Der StellbertreterdesReichskanzlers

Dr. Helfferich
DVenBezug des Meichs=Geseczblattsvermittelnnur die Postanftalten.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsksstetzbiattA
Jahrgang1917

Nr. 129
Inhalt: Verordnung über denVerkehrmit Wild. S. 607. — Bekanntmachung, betreffendÄnderung

derMilitär=Transport=Ordnung.S. cos. — Druckfehlerberichtigung. S. Sos.

(Nr. 5935) Verordnungüber denVerkehrmit Wild. Vom 12.Juli 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Als Wild im Sinne dieserVerordnunggeltenRotwild,Damwild,Schwarz=

wild, Rehwild, Hasen,wilde Kaninchenund Fasanen.
Die Landeszentralbehördensind befugt,die VorschriftendieserVerordnung

auf andereWildarten auszudehnenoder einzelneder im Abs. 1 bezeichnetenWild=
arten von den VorschriftendieserVerordnungauszunehmen.

(2
Die LandeszentralbehördenhabenAnordnungenzu treffen,daß ein ange=

messenerTeil der Ergebnisseder Jagd den von ihnenoderder zuständigenBe=
hörde bestimmtenAbnahmestellenzur Verfügungzu stellen,von diesenabzu=
nehmenund an Kommunalverbändeoder von diesenbestimmteVerteilungsstellen
zur Abgabean die Verbraucherweiterzuleitenist.

Die LandeszentralbehördenhabenAnordnungendahin zu treffen, daß, so=
fern die AbnahmedesWildes nicht spätestensam Tage derErlegung desWildes
oder bis zu einemspäterenvon der LandeszentralbehördefestzusetzendenTage er=
folgt, der Jagdberechtigteüber das erlegteWild frei verfügenkann.

(3
Wer Treibjagdenabhält oder abhaltenläßt, hat diesspätestensam vorher=

gehendenTageder nach&2 bestimmtenAbnahmestelleanzuzeigen.Das voraus=
sichtlicheStreckenergebnisist schätzungsweisein der Anzeigeanzugeben.
Neichs-=Gesetbl.1917. 142

Ausgegebenzu Berlin den 16.Juli 1917.
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4
DieAbnahmestellehatfürdasWilddenfür denGroßhandelmitWild

festgesetztenPreis zuzahlen)sieträgt dieGefahrunddieKostenderBeförderung.

5
Die Verteilungdes aus demAusland und den besetztenGebietenein=

geführtenWildes erfolgtdurchdie Reichsfleischstelle.

86
Wer die ihm nach g3 obliegendeAnzeigenicht oder nicht rechtzeitig

erstattetoderden auf Grund des &2 erlassenenAnordnungenzuwiderhandelt,
wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark odermit einerdieserStrafen bestraft.

NebenderStrafe kann auf EinziehungdesWildes, auf das sichdie straf.
bare Handlung bezieht,erkanntwerden,ohneUnterschied,ob es demTäter ge=
hört oder nicht.

87
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den12. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5936) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Militär=Transport=Ordnung.Vom
14. Juli 1917.

A= Grund des § 2 der Verordnung, betreffenddie Militär=Transport=
Ordnung für Eisenbahnen,vom 18. Januar 1899 (Reichs=Gesetzbl.S. 15) be=
stimmeich, daß in dieserOrdnung folgendeAnderungvorzunehmenist:

Im 951 Ziffer 2 Abs. 3 (Fassungder Bekanntmachungvom 31. Januar
1905 — Reichs=Gesetzbl.S. 5 —) sind die Worte „von ihm ausgefertigteund
von der Eisenbahnverwaltungunterzeichnete"“zu streichen.

Berlin, den13. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Druckfehlerberichtigung
Im #5 Nr. Za derBekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungen

zur Verordnung über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderenfett
haltigenWaschmitteln,vom21.Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 546)iststatt„50/
zu setzen„58“.

Deu Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Cocgle „



ReichsJCTefetzbiattA
Jahrgang1917

Nr. 130
Inhalt: Verordnung üÜberden Verkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,Buchweizenund Hirse aus der

Ernte 1917 zu Saatzwecken.S. doo. — Verordnung über Höchstpreisefür Getreide,Buch=
weizenund Hirse. S. 619.— Verordnang überdieAufhebungderVerordnungüberHöchstpreise
für Rüben vom26.Oktober1916. S. 623.

(Nr. 5937) Verordnungüber denVerkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,Buchweizenund
Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken.Vom 12.Juli 1917.

Ar# Grund des §&8 der Reichsgetreideordnungfür die Ernte 1917 vom
21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) in Verbindung mit &1 der Bekannt=
machungüber die ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom 22.Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 402) wird folgendesbestimmt:

I. Allgemeine Bestimmungen
#1

Die Veräußerung,derErwerbunddieLieferungvonFrüchten(& 1, 2
der Reichsgetreidcordnungfür die Ernte 1917 vom 21. Juni 1917, Reichs=
Gesetzbl.S. 507) zu Saatzweckenist nur gegenSaatkarteerlaubt. Dies gilt
nicht für den Verkehr zwischenZüchtern von Originalsaaten und ihren Ver=
mehrungsstellen.

Die Saatkarte wird auf Antrag dessen,der Saatgut zu Saatzweckener=
werbenwill, von demKommunalverbandausgestellt,in dessenBezirkdie Aus=
saaterfolgensoll, bei Händlernvon demKommunalverband,in dessenBezirk
der HändlerseineNiederlassunghat.

Der KommunalverbandkanndieAusstellungderSaatkartenfür Landwirte
der Geminde übertragen. Die Gemeindehat in diesemFalle eineListe der von
ihr ausgestelltenSaatkarten zu bestimmtenZeiten demKommunalverbandevor=
zulegen. .

82
Die Saatkarte muß Namen, Wohnort und Kommunalverbanddes zum

ErwerbeBerechtigten,denOrt, wohingeliefertwerdensoll, und,wenndieFrüchte
Reichs-Gesetzbl.1917. 143

AusgegebenzuBerlinden16.Juli 1917. «
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mit der Eisenbahnbefördertwerdensollen,die Empfangsstation,fernerdie zu
erwerbendeMenge undFruchtart angeben;sie ist unter BenutzungeinesVordrucks
nachuntenstehendenMustern auszustellen. Die AbschnitteA, B undC derSaat=
karte sind gleichlautendauszufüllen.

43
Die Veräußerungvon Saatgut bedarf nach&3 derReichsgetreideordnung

für die Ernte 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) der JustimmungdesKommunal=
verbandes,für dendie Früchtebeschlagnahmtsind.

4
Die Zustimmungist nicht erforderlichfür die Veräußerunganerkannten

SaatgutsdurchanerkannteSaatgutwirtschaftensowiefür die Veräußerungund
Lieferungvon Saatgut durch zugelasseneHändler (( 5). Als anerkannteSaat=
gutwirtschaftengeltennur solcheWirtschaften,die in einemim DeutschenReichs=
anzeigerzur VeröffentlichunggelangendenVerzeichnis für die Fruchtart als an=
erkannte Saatgutwirtschaftenaufgeführtsind.

5
Wer mit nichtselbstgebautenFrüchtenzuSaatzweckenhandelnwill, bedarf

der Julassung. Dies gilt auch für Genossenschaftenund andereVereinigungen.
, Die Zulassung erfolgt durch die Reichsgetreidestelle;diese kann andere
Stellen zur Zulassung ermaͤchtigen. Soweit es sich um den Verkauf handelt,
kanndieZulassungvon derReichsgetreidestellefür dasganzeGebietdesDeutschen
Reichs oder Teilgebiete, von den von ihr ermächtigtenStellen nur für deren
Bezirk erteilt werden.

Die Zulassungkann an Bedingungengeknüpftund jederzeitzurückgenommen
werden.

86
Der Erwerber von Saatgut hat die vollständigeSaatkarte demVeräußerer

bei Abschlußdes Vertrags auszuhändigen.Wird das Saatgut mit der Eisen=
bahn versandt, so hat sich der Veräußerer von der Versandstationauf jedem
Abschnittder Saatkartedie AbsendungunterAngabeder Art desSaatguts,der
versandtenMengenund desOrtes bescheinigenzu lassen,nachdemdasSaatgut
verfrachtetist. Erfolgt die Versendungnicht mit derEisenbahn,so hat sichder
Veräußererauf jedemAbschnittder SaatkartedenEmpfangdurchdenErwerber
bestätigenzu lassen.

Der Veräußerer hat AbschnittA der Saatkarte abzutrennenund auf=
zubewahrensowiedie AbschnitteB undC demKommunalverbande,für dendas
Saatgut beschlagnahmtist, einzureichen.Der Kommunalverbandhat, wenndas
Saatgut in einenanderenKommunalverbandgebrachtwird, AbschnittC der
Saatkartean diesenKommunalverbandweiterzusenden.
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87" . .
DieAusstellungderSaatkartendurchdieKommuiialverbändeunddieGes

meindensowiederGeschäftsbetriebderSaatgutwirtschaftenundzugelassenenHändler
unterliegtder BeaufsichtigungdurchdieReichsgetreidestelle.Sie kann zu diesem
ZweckebesondereAnordnungenerlassen.

II. Saatgut von Getreide
58

UnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebe, die sich nachweislichin den
Jahren1913 und 1914 mit demVerkaufevon Saatgetreidebefaßthaben,kann
der Kommunalverbanddie Justimmung zur VeräußerungselbstgebautenSaat=
getreideszu Saatzweckenallgemeinerteilen. Die Zustimmung ist auf eine be=
stimmteMenge zu beschränken)bei FestsetzungdieserMenge ist der Umsatzdes
Betriebs in den Jahren 1913 und 1914 zu berücksichtigen.

(9
Die Veräußerung,der Erwerb und die Lieferung von Wintergetreidezu

Saatzweckendarf nur in der Jeit vom 15. Juli, bis zum 15. Dezember1917,
von Sommergetreidezu Saatzweckennur in der'Zeit vom 1. Januar bis zum
15. Juni 1918 erfolgen

Saatgut, das nachAblauf der im Abs. 1 bezeichnetenFristen sichnochbei
denSaatgutwirtschaften, bei den zugelassenenHändlern oder bei den Verbrauchern
befindet,ist an die Reichsgetreidestelleoder an den von dieserbezeichneten
Kommunalverbandabzuliefern. Der Erwerber hat für dieseMengen einenan=
gemessenenPreis zu zahlen, bei dessenFestsetzungder zur Zeit der Ablieferung
geltendeallgemeineHöchstpreis,nichtderSonderpreisfür Saatgut, zuberücksichtigen
ist. Im Streitfall entscheidetdie höhereVerwaltungsbehörde. Sie bestimmt,
wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.

Den Züchternvon Originalsgaatgutkanndurchdie Reichsgetreidestelleaus
der Ernte ihrer Juchtgärtenein angemessenerAnteil als Jüchterreservebelassen
werden. Als Originalsaatgut gilt das Saatgut solcherSorten, an denen die
StammbaumzuchtdurchschriftlicheBelege nachgewiesenwerdenkann (Hochzucht),
wenn der Züchter in einem im DeutschenReichsanzeigerzur Veröffentlichung
gelangendenVerzeichnisfür die Getreideartals Jüchter von Originalsaatgut
aufgeführtist.

Ul. Saatgut von Buchweizen,Hirse und Hülsenfrüchten
8 10

Saatgut von Buchweizen,Hirse undHülsenfrüchtensowievonGemenge,in
dem sich Hülsenfrüchtebefinden,mit Ausnahme des Saatguts von.Winterwicke
(vicia villosa) und von Gemengevon RoggenundWinterwicken,darf nur an

143“
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die Reichsgetreidestelleabgesetztwerden. Die Reichsgetreidestellebestimmt,welche
Mengen sie erwerbenwill und setztdie Bedingungenfest. Sie kann das von
ihr erworbeneSaatgutdurchKommunalverbände,Saatstellenoderdurchzugelassene
Händler demVerbrauchezuführen.

Die Reichsgetreidestellekann Erzeugerdes im Abs. 1 genanntenSaatguts
ermächtigen,Saatgut unmittelbaran Verbraucherabzusetzen.Sie kannErzeuger
vonOriginalsaatgutund von anerkanntemSaatgut ferner ermächtigen,diesesan
Saatstellen, landwirtschaftliche.Berufsvertretungenund Vereine oder zugelassene
Händler abzusetzen.Die Ermächtigungkann an Bedingungengeknüpftwerden.

& 11
Als Saatgut im Sinne des § 10 gilt nur solchesSaatgut, das von der

Reichsgetreidestelleoder einer von ihr mit der Prüfung beauftragtenSaatstelle
als zur Saat geeigneterklärt wordenist.

12
Auf Saatgut von Hülsenfrüchten,das zum Gemüseanbaubestimmtist

(Gemüsesaatgut),findendie VorschriftendieserVerordnungmit folgenderMaß=
gabeAnwendung:

1. Als zumGemüseanbaubestimmteHülsenfrüchtegeltennur solcheSorten,
die in einem im DeutschenReichsanzeigerzur Veröffentlichungge=
langendenVerzeichnisaufgeführtsind.

2. Die Reichsgetreidestellekann ermächtigen,Gemüsesaatgutauch an
Händlerabzusetzen.Die Ermächtigungkannan Bedingungengeknüpft
werden.

3. Der Handelmit Gemüsesaatgutist außerdenim &5 genanntenPersonen
gestattet:
a) Personen, denengemäß& 1 der Verordnung über den Handel
mit Sämereienvom 15.November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1277)
eine Erlaubnis zum Betriebe des Handels mit Semereien erteilt
ist;

b) Inhabern von Kleinhandelsgeschäften,dieSämereienausschließlich
im Kleinverkaufin Mengen bis zu 50 Kilogramman Verbraucher
absetzen.

Die AusstellungderSaatkartenfür Händler,dienichtnach
SP zugelassensind, erfolgtdurchdenKommunalverband,in dessen
Bezirk der Händler seineNiederlassunghat.

4. Die Bestimmungendieser Verordnung über Saatkartenfinden auf
GemüsesaatgutkeineAnwendung,soweit es sichum Mengen von nicht
mehr als 125 Gramm handelt.

Die ReichsgetreidestellekannweitereeinschränkendeVorschriftenüberden
Verkehrmit Gemüsesaatguterlassen.
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Saatgut,dassicham 15.Juni 1918 nochbei denErzeugern,denzu⸗
gelassenenHändlernoderdenVerbrauchernbefindet,ist an dieReichsgetreidestelle
oder an den von dieserbezeichnetenKommunalverbandabzuliefern.

Die Vorschriftenim § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 4, Abs. 3 findenentsprechende
Anwendung.

IV. Schlußbestimmungen
7114

Die LandeszentralbehördenkönnendenSaatgutverkehrweitergehendenBe=
schränkungenunterwerfen. Sie bestimmen,wer als höhereVerwaltungsbehörde
im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 3 anzusehenist.

715
Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Verordnung werden nach

& 79 Abs. 1 Nr. 4 derReichsgetreideordnungfür dieErnte 1917 vom 21. Juni
1917 eichs=Gesetzbl.S. 507) bestraft.

. 816
DieseVerordnungtritt am 15.Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den 12. Juli 1917.

DerPräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Relchs-Gesehbl.1917 « 144
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Saatharte Saatkarte Saatkarte
Abschnittn Abschnitt3 Abschnittc

Diesen Abschnittbehältder Veräußerer Dieser Abschnitt ist vom Veräußererdes DieserAbschnittistvomVeräußererdesSaat=
desSaatguts. SaatgutsdemKommunalverbande,für den zutsmitAbschitt3 denLommunalorrbane,

ll———————————3
undvon diesemaufzubewahren. in einenanderenKommunalverbandgebracht

worden ist, an den letzterenweiterzusenden.

Gemeinde Gemeide Gemeine
Kommunalverbandd Kommunalverband , , Kommunalverband íí n í

Bundesstaat — Bundesstaat ,í . Bundesstaat

SaatkarteNr. SaatkarteV9ur. Saatkarte durK.
für Landwirte

Der Landwiict íí íí

in /
Kommunalverband— 4 ,
Bundesstaat.....»..-................·.-.......--.-.....,
Eisenbahnstation— ,
ist berechtigt.—
in Worten— .

JentnerWinterroggen,
Sommerroggen,Winterweizen,Som=
merweizen,Spelz (Dinkel, Fesen),
Emer, Einkorn,Wintergerste,Som=
mergerste,Hafer, Buchweizen,Hirse,
Erbsen, Futtererbsen(Peluschken),
Bohnen,Ackerbohnen,Linsen,Wicken
zu Saatzweckenzuerwerbenundnach
seinemBetriebsort (falls Beförderung
mit der Eisenbahnstattfindensoll,
nachobengenannterEisenbahnstation)
sendenzu lassen.
(Ort der Ausstellungg)gg

den-»-
GallsderKounnunals
verbanddieSaats
karten selbstausstellt)

(Falls derKommunal·
verbanddie Ausstel=
lung der Saatkarten
der Gemeinde über=

für Landwirte 6
Der Landwirt í í .

in...... ,
Kommunalverband...................................»,
Bundesstaat...................-.............................,
Eisenbahnstation,
istberechtigt,
inWorten
...........................ZentnerWinterroggem
Sommerroggen,Winterweizen,Som=
merweizen,Spelz (Dinkel, Fesen),
Emer, Einkorn, Wintergerste,Som=
mergerste,Hafer, Buchweizen,Hirse,
Erbsen, Futtererbsen(Peluschken),
Bohnen,Ackerbohnen,Linsen,Wicken
zuSaatzweckenzuerwerbenundnach
seinemBetriebsort (falls Beförderung.
mit der Eisenbahnstattfindensoll,
nachobengenannterEisenbahnstation)
sendenzu lassen.
(Ort der Ausstellung ííí íí,, í . „

den».-..............·.......·.........................·......
(FallsdetKomuiunalsGallsderKoininunals
verband die Saat= verband die Ausstel=
kartenselbst. ausstellt) lung der Saatkarten

der Gemeinde über=

für Landwirte
Der Landwirt n,

in..... ,
Kommunalverband,"
Bundesstaat
Eisenbahnstation ,
istberechtigt,...............................................
inWorten»
...........................QentnerWinter-rogen,

merweizen, Spelz (Dinkel, Fesen),
Emer, Einkorn,Wintergerste,Som=
mergerste,Hafer, Buchweizen,Hirse,
Erbsen, Futtererbsen (Peluschken),
Bohnen,Ackerbohnen,Linsen,Wicken
zu Saatzweckenzu erwerbenund nach
seinemBetriebsort(fallsBeförderung
mit der Eisenbahnstattfindensoll,
nachobengenannterEisenbahnstation)
sendenzu lassen.
(Ort der Ausstellungg ,

GallsderstoininunalsGallsderKoniiniinali
verbanddieSaats
kartenselbstausstellt)

verband die Ausstel⸗
lung derSaatkarten
der Gemeinde über=Der aus= tragenhah) Der aus= tragenhah) Der aus= tragenhal)

stelendeKom= Die ausstellende sllendeLom Die ausstellende sellnte Lom Die ausstellende
munalverdandGenmeindebehördemunalverbandGemeindebehördemunalverban Gemeindebehörde

ntechrist,StemdehunterschriftStenpeh (mnrschnt,Srnpeh (Umarschr,Stembei) ————JJSucreh
Nicht Zutreffendes istzudurchstreichen NichtZutreffendesistzudurchstreichen NichtZutreffendesistzudurchstreichen
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(Bei Versendung des
Saatguts mit der

Bahn)

Kommunalverband

sind der hiesigen

(Wenn die Eisenbahn
zur Beförderung nicht

benutztwird)

(Bei Versendung des
Saatguts mit der

Bahn)

Von

in

Kommunalverband

(Wenn die Eisenbahn
zur Beförderungnicht

benutztwird)

Von

in

Kommunalverband

(Bei Versendungdes
Saatguts mit der

Bahn)

Von

(Wenn die Eisenbad#n.
zur Beförderung nicht

benutztwird)

Von

in

Kommunalverband

in

Kommunalverband

sindmir aufGrund sind der hiesigensindmiraufGrund sind derhiesigen sindmiraufGrund

Hirse, Erbsen,
Futtererbsen(Pe=
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Linsen,Wicken

zur Veförderung

übergebenworden.

– 4 den–

Die Versand=
station

(Unterschrift,Stempel)

Hirse, Erbsen,
Futtererbsen(Ve=
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Linsen, Wicken

geliefertworden.

(Unterschrift des
Erwerbers)

Hirse, Erbsen,
Futtererbsen(Ve=
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Linsen, Wicken

zur Beförderung
nach

den—.

Die Versand=
station

(Unterschrift, Stempel)

l

Hirse, Erbsen,
Futtererbsen(Pe.
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Linsen,Wicken

geliefertwerden.

(Unterschrift des
Erwerbers)

Hirse, Erbsen,
Futtererbsen(Pe=
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Cinsen, Wicken
zur Beförderung

Die Versand=
station

Eisenbahnstatton umstehenderSaat.isenbahnstation umstehenderSaat.]Eisenbahnstation umstehenderSaat.
in Worten karte. in — in Worten karte.. in —in Worten karte in

Worten Worten Worten 1

"’—.— Zentner í :, Zentner SZentner DZQentner. Zentner .— Zentner
Winterroggen, Winterrogaen, Winterroggen, Winterroggen, Winterroggen, Winterroggen,
Sommerroggen, Sommerroggen, Sommerroggen, Sommerroggen, Sommerroggen, Sommerroggen,
Winterweizen, Winterweizen, Winterweizen, Winterweizen, Winterweizen, Winterweizen,
Sommerweizen,, Sommerweizen, Sommerweizen, Sommerweizen, Sommerweizen, Sommerwetzen,

. Spelz Spelz Spelz Spelz Spelz Spelz
(Dinkel, Fesen), (Dinkel, Fesen), (Dinkel, Fesen),Winkel, Fesen), (Dinkel, Fesen),,Dinkel, Fesen),
Emer, Einkorn, Emer, Einkorn, Emer, Einkorn,Emer, Einkorn, Emer, Einkorn,,Emer, Einkorn,
Wintergerste, Wintergerste, Wintergerste, Wintergerste, Wintergerste, Wintergerste,
Sommergerste, Sommergerste, Sommergerste, Sommergerste, Sommergerste, Sommergerste,

Hafer, Buchweizen,Hafer, Buchweizen, Hafer, Buchweizen,Hafer, Buchweizen, Hafer, Buchweizen,Hafer, Buchweizen,
Hrirse,Erbsen,
Futtererbsen(Pe=
luschken),Bohnen,
Ackerbohnen,
Linsen, Wicken
geliefertworden.

–44 den ––

Unerrschriftdes
Erwerbers)

(Unterschrift,Stempel)



SuutkurtefürHändler
AbschnittA

Diesen Abschnittbehält der Veräußererdes
Saatguts.
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Saatkarte für Händler
Abschnitt8

Dieser Abschnitt ist vom Veräußerer desSaat=
guts demKommunalverbande,für den das
Saatgut beschlagnahmtist, einzureichenund

von diesemaufzubewahren.

Muster 2

Saatkarte für Händler
AbschnittC

Dieser Abschnitt ist vom Veräußerer desSaat.
guts mit AbschnittB demKommunalverbande,
für den das Saatgut beschlagnahmtist, ein=
zureichenund von diesem,wenndas Saatgut
in einenanderenKommunalverbau?gebracht
worden ist, an den letzterenweuterzusenden.

Kommunalverboand.

Bundesstaat , í n.

SaatkarteNr.
für zugelasseneHändler
Der zumHandelmit Saatgutzuge=

lasseneHändllen

in. . ..,

Kommunalverband.,

Bundesstaat . ,

Eisenbahnstatioii»..,

istberechtigt.

in Worten

Zentner Winterroggen, Sommer==
roggen,Winterweizen,Sommerweizen,
Spelz (Dinkel,Fesen),Emer,Einkorn,
Wintergerste,Sommergerste,Hafer,
Buchweizen,Hirse, Erbsen,Futter=
erbsen (Peluschken),Bohnen, Acker=
bohnen,Linsen,WickenzuSaatzwecken
zu erwerbenund nach seinemNieder=
lassungsorte(falls Beförderungmit
der Eisenbahnstattfindensoll, nach
obengenannterEisenbahnstation)sen=
den zu lassen.
(Ort derAusstellung)

Richt Zutreffendes ist zu durchstreichen

Kommunalverband

Bundesstaat.

SaatkarteVr.
für zugelasseneHändler
Der zumHandelmitSaatgutzuge=

lasseneHändlern :,

Kommunalverband „

Bundesstaat » ,

Eifenbahnstatioii.».,

istberechtigt»»....»».....

inWorten
Zentner Winterroggen, Sommer=
roggen,Winterweizen,Sommerweizen,
Spelz (Dinkel, Fesen),Emer, Einkorn,
Wintergerste, Sommergerste,Hafer,
Buchweizen, Hirse, Erbsen, Futter=
erbsen (Peluschken),Bohnen, Acker=
bohnen,Linsen,WickenzuSaatzwecken
zu erwerbenund nach seinemNieder=
lassungsorte (falls Beförderung mit
der Eisenbahn stattfinden soll, nach
obengenannterEisenbahnstation)sen=
denzu lassen.
(Ort derAusstellungng.

. ....,deii........«....

Deraussiellende Kommunalverband

(Unrerschrift,Stempel)
Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen

Kommunalverband í nn

Bundesstaat

Saatkartenk. »
für zugelasseneHändler
Der zumHandelmitSaatgutzuge=

lasseneHändller

in . ............................»«.-............»,

Kgniinuiialverbaud..,..........«....................,

Bundesstat „

Eisenbahnstattn..

istberechtiüit

in Worten n ín,

Zentner Winterroggen, Sommer.
roggen,Winterweizen,Sommerweizen,
Spelz(Dinkel,Fesen),Emer,Einkorn,
Wintergerste, Sommergerste,Hafer,
Buchweizen,Hirse,Erbsen,Futtererbsen
(Peluschken), Bohnen, Ackerbohnen,
Linsen, Wickenzu Saatzweckenzu
erwerben und nach seinemNieder=
lassungsorte(falls Beförderung mit
derBahn stattfindensoll, nachoben=
genannterEisenbahnstation)senden
zu lassen.
(Ort derAusstellung - 4

Der ausstellendeKommunalverband

(Unterschrift, Stempe)

Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen



(Bei Versendung des
Saatguts mit der

Bahn)

Von

Kommunalverband

sind der hiesigen
Eisenbahnstation

Zentner Winter=
roggen, Sommer=
roggen, Winter=
weizen, Sommer=
weizen,Spelz(Din=
kel,Fesen),Emer,
Einkorn, Winter=
gerste, Sommer=
gerste,Hafer,Buch=
weizen,Hirse, Erb.
sen, Futtererbsen
(Peluschken),Boh=
nen, Ackerbohnen,
Linsen, Wickenzur
Beförderungnach

. t den

Die Versandstation

—

(Wenn die Eisenbahn
zur Beförderung nicht

benutztwird)

Von.

Kommunalverband

sindmir aufGrund
umstehenderSaat=

Zentner Winter=
roggen, Sommer==
roggen, Winter=
weizen, Sommer=
weizen,Spelz(Din=
kel, Fesen), Emer,
Einkorn, Winter=
gerste, Sommer=
gerste,Hafer,Buch=
weizen,Hirse,Erb=
sen, Futtererbsen
(Deluschken),Boh=
nen, Ackerbohnen,
Linsen, Wickenge=
liefert worden.

aAltwerschriftde
Erwerbers)

(Bei Versendungdes
Saatguts mit der

Bahn)

Von .

in.

Kommunalverband

Zentner Winter=
roggen,Sommer=
roggen, Winter=
weizen, Sommer=
weizen,Spelz (Din=
kel, Fesen),Emer,
Einkorn, Winter=
gerste, Sommer=
Ferste,Hafer,Buch=
weizen,Hirse,Erb=
sen, Futtererbsen
(Peluschken),Boh=
nen, Ackerbohnen,
Linsen, Wickenzur
Beförderungnach

übergebenworden.

DieVersandstation

(einerrschrift,Stenpeh

**z

(Wenn die Eisenbahn
zur Beförderung nicht

benutztwird)

Von.

sindmir auf Grund
umstehenderSaat=

Zentner Winter=
roggen, Sommer=
roggen, Winter=
weizen, Sommer.
weizen,Spelz(Din=
kel,Fesen),Emer,
Einkorn, Winter=
gerste, Sommer=
gerste,Hafer,Buch=
weizen,Hirse,Erb=
sen, Futtererbsen
(Peluschken),Boh=
nen, Ackerbohnen,
Linsen,Wickenge⸗
liefert worden.

(Unterschrift des
Erwerbers)

(Bei Versendung des
Saatguts mit der

Bahn)

Von

Kommunalverband

sind der hiesigen
Eisenbahnstation

in Worten....

Sommer⸗
roggen, Winter⸗
weizen, Sommer=
weizen,Spelz (Din=
kel, Fesen),Emer,
Einkorn, Winter=
gerste, Sommer=
gerste,Hafer,Buch=
weizen,Hirse,Erb=
sen, Futtererbsen
(Deluschken),Bh.
nen, Ackerbohnen,
Linsen,Wickenzur
Beförderungnach

roggen,

(Unterschrift, Stempel)

(Wenn die Eisenbahn
zur Beförderung nicht

benutztwird)

in

Kommunalberban:

sindmiraufGrund
umstehenderSatt.

Zentner Winte=
roggen,Sommer=
roggen, Wintr=

weizen,Sonuer
weizen,Speli/Tur
kel,Fesen),Emer
Einkorn, Sti
erste ommel"

berse,Hafer,Buch
weizen,Hirft,Er=
sen, Futtererbsen
(Peluschön),Be
nen, Ackerbohnen
Linsen,Wicken
liefert worden.

" WUnterschriftdes
Erwerbers)
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(Nr. 5938) Verordnungüber Höchstpreisefür Getreide, Buchweizenund Hirse. Voni
12. Juli 1917.

A Grund des&8 der Verordnungüber die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 243) sowie auf Grund der Bekanntmachungüber Kriegs=
maßnahmenzur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Geichs=
Gesetzbl.S. 401) in Verbindung mit § 1 der Bekanntmachungüber die Er=
richtungeinesKriegsernährungsamtsvom22.Mai 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 402)
wird bestimmt:

* 1
Der Preis für die Tonne inländischenRoggens aus derErnte 1917 darf

gemäß& 1 der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichenErzeugnisse
aus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19.März 1917(Reichs=Gesetzbl.
S. 243) nichtübersteigenin:

Aachen 280 Mark Hamburg 275 Mark
Berlin . . . . . 270 „ Hannover 275 „t
Braunschwei 275 Kiel 275 „
Bremen 275 »* Königsbergi. Pr. 265 „
Breslau 265 Leipzgtig 270 „
Bromberg 265 Magdeburg 270
Cassel. 275 Mannheim. .. .. 280 „
Cöhn 280 München 280 „
Danzig 266 Posen 2606
Dortmund 280 Rostock 270
Dresden 270 „ Saarbrücken 280
Duisburg ...... 280 Schwerin i. M. 270 „
Emden 275 „ Stettn 270 „
Erfutrtt .. 275 „ Straßburgi.E. 280
Frankfurta. . 280 Stuttgart 280 „
Gleiwits ... 265 Iwickaun 275 „

. )

Der Hoöchstpreisfür die TonneinländischenWeizensaus derErnte1917
ist 20 Mark höher als der Höchstpreisfür die Tonne Roggen. Spelz (Dinkel,
Fesen)sowieEmer und Einkorngeltenim Sinne dieserVerordnungals Weizen.

43
In den im #1 nicht genanntenOrten (Nebenorten)ist derHöchstpreisfür

Roggen und Weizen gleich dem des nächstgelegenenim & 1 genanntenOrtes
(Hauptort).

Cocgle



Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenhöherenVer=
waltungsbehördenkönnen einen niedrigerenHöchstpreis festsetzen.Ist für die
Preisbildung einesNebenortsein andererals der nächstgelegeneHauptortbe=
stimmt, so könnendieseBehördendenHöchstpreisbis zu demfür diesenHaupt.
ort festgesetztenHöchstpreishinaufsetzen.Liegt dieserHauptort in einemanderen
Bundesstaate,so ist die Znstimmungdes Präsidentendes Kriegsernährungsamts
erforderlich.

o 4
Für Roggen und Weizen aus früherenErnten sind die Hoöchstpreiseder

Verordnung über Hoöchstpreisefür Brotgetreide vom 24. Juli 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 820) in der Fassungnach &7 der VerordnungüberInanspruch=
nahme von Getreideund Hülsenfrüchtenvom 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 263) maßgebend.DieseHöchstpreisegeltenauch für Mischungenvon Roggen
und Weizender Ernte 1917 mit Roggen und Weizenfrüherer Ernten.

85
Für Hafer, Gerste, Buchweizen und Hirse aus derErnte 1917 gelten

gemäß&1 Abs.4 der Verordnungüberdie Preiseder landwirtschaftlichenEr=
zeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März 1917
(Reichs.Gesetzbl.S. 243) folgendeHöchstpreisefür die Tonne:

Hafer undGerstee 270Mark
ungeschälterBuchweitgen 600 „
geschälterBuchweigen 800
ungeschälteHirfenn . ... 600
geschälteHirse und Bruchhirfe . .. 970

Diese Höchstpreisegelten auch für Hafer, Gerste, Luchweizenund Hirse
frühererErnten.

(6
Die Vorschrisien der Verordnungüber Frühdruschvom 2. Juni 1917

(Reichs=Gesetzbl.S. 443) bleibenunberührt.

87
st Getreide,das vor dem1.Oktober1917 abgeliefertwird, vor derAb⸗

lieferungkünstlichgetrocknetworden,so dürfen demHöchstpreisneben der durch
&1 derVerordnungüberFrühdruschvom2. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 443)
festgesetztenDruschprämiefolgendeBeträgezugeschlagenwerden:

alsTrocknungslohn: 6 Mark für die Tonne,
als Prämie: je 1 vom Hundert des Hochstpreisesfür jeden vollen
Hundertteil, den die Feuchtigkeitbei Lieferungen
vor dem 16.August 1917 wenigerals 19 vom Hundert

. I. Oktober1917 18 „„ »
beträgt.

Cocgle
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. 88
Getreidegilt hinsichtlichdesFeuchtigkeitsgehaltsals vollwertig,falls die

Feuchtigkeitnichtübersteigt
beiLieferungenvor dem16.August 1917. 19 vomHundert
2 ? „: „I. Oktober 1917. 18 „ "
* » vom 1. 1917 ab 17 »

89

Für die Beurteilung der Feuchtigkeitim Sinne der 887,8 ist die Be—
schaffenheitdesGetreidesbei derAnkunft an dem von demErwerber bezeichneten
Bestimmungsortemaßgebend.

10
Die Hochstpreisegelten für Lieferung ohne Sack. Für leihweiseÜber=

lassungder Säckedarf eine Leihgebührbis zu 20 Pfennig für denDoppel=
zentner— bei Hafer bis zu 30 Pfennig für den Doppelzentner—berechnet
werden. Werdendie Säckenicht binnendrei WochennachderLieferung zurück=
gegeben,so darf die Leihgebührfür jede folgendeWocheum 20 Pfennig bis
zumHöchstbetragevon 3 Mark für denDoppelzentnererhöhtwerden. Angefangene
Wochensindvoll zu berechnen.WerdendieSäckemitverkauft,sodarfderPreis
für den Sack nicht mehr als 4/50Mark und für den Sack, der 75 Kilogramm
odermehrhält, nicht mehr als 5/50Mark betragen.WerdenLeihsäckenicht
zurückgegeben,so gilt der Höchstbetragder Leihgebührals verfallen. Außerdem
ist für den Verlust der Säcke eine Entschädigungzu zahlen, die die genannten
Sackhöchstpreisenicht übersteigendarf.

11
Die Höchstpreisegeltenfür Barzahlung binnen15 Tagen nachAblieferung.

Wird der Kaufpreis länger gestundet,so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahres=
zinsenüberReichsbankdiskontzugeschlagenwerden.

Die Hochstpreiseschließendie Beförderungskostenein, dic der Verkäufer
vertraglich übernommenhat. Der Verkäufer hat auf jedenFall die Kostender
Beförderungbis zur Verladestelledes Ortes, von demdie Ware mit der Bahn
oder zuWasserversandtwird, sowiedieKostendesEinladens daselbstzu tragen.
Stellt der VerkäuferSäcke nur bis zu dieserVerladestellezur Verfügung,so
darf hierfür eine Leihgebührnicht berechnetwerden.

#12
Beim Umsatzvon Getreide,Buchweizenund Hirse dürfen demHöchstpreis

als Kommissions=,Vermittlungs=und ähnlicheGebühren sowie für alle Arten
von Auswendungennur die von der ReichsgetreidestellefestzusetzendenBeträge

Cocgle
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zugeschlagenwerden. Dieser Zuschlagumfaßt vorbehaltlichabändernderBe=
stimmungender Reichsgetreidestellenicht die Auslagen für Säcke(&10) und für
die Fracht von demAbnahmeortesowie die durch Zusammenstellungkleinerer
Lieferungenzu SammelladungennachweislichentstandenenVorfrachtkosten.Ab=
nahmeortim Sinne dieserVerordnungist der Ort, bis zu demder Verkäufer
die Kostender Beförderungträgt.

713
Die Höchstpreisegeltennichtfür Originalsaatgut,wenndie Bestimmungen

über denVerkehrmit Saatgut innegehaltenwerden. Als Originalsaatgutgilt
das Saatgut solcherSorten, an denendie Stammbaunzucht durch schriftliche
Belege nachgewiesenwerden kann (Hochzucht),wenn der Züchter in einemim
DeutschenReichsanzeigerzur VeröffentlichunggelangendenVerzeichnis für die
Fruchtart als Züchter von Originalsaatgutaufgeführt ist.

14
Bei anerkanntemSaatgutaus anerkanntenSaatgutwirtschaftendürfendem

HöchstpreisfolgendeBeträgezugeschlagenwerden:
für die erste Absaat bis zu 120 Mark
: „ zweite ⸗ 2 2100 2
» » dritte » » 280 2

für die Tonne. Als anerkannteSaatgutwirtschaftengeltennur solcheWirt=
schaften,diein einemim DeutschenReichsanzeigerzurVeröffentlichunggelangenden
Verzeichnisfür dieFruchtart als anerkannteSaatgutwirtschaftenaufgeführtsind.

Bei Saatgut aus landwirtschaftlichenBetrieben, derenUnternehmersich
nachweislichin den Jahren 1913 und 1914 mit demVerkaufe von Saatgut
befaßthaben,dürfendemHöchstpreis,soweites sichum die Mengenhandelt,
für die der KommunalverbandgemäßdenBestimmungenüberdenVerkehrmit
Saatgut dieZustimmungzur Veräußerungallgemeinerteilt hat, bis zu 70Mark
für die Tonne zugeschlagenwerden.

Die ZuschlägenachAbs. 1, 2 sind nur zulässig,wenn die Bestimmungen
über den Verkehrmit Saatgut innegehaltenwerden. Sie schließendie Drusch=
prämien und die Beträge nach§7 sowiedie Juschlägefür denHandel unddie
besonderenJuschlägenach& 12 Satz 1 ein. Nicht einbegriffensind die Beförde=
rungskostenvon der Verladestelledes Erzeugersab.

15
Die Relchsgetreidestelleist beiAbgabevonGetreide,BuchweizenundHirse

an die Höchstpreisenicht gebunden. Dasselbe gilt für die Kommunalverbände
hinsichtlichder Abgabezu Jutterzwecken.

Cocgle
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16
Oie in dieserVerordnungsowiedie auf Grund dieserVerordnungfest=

gesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,
vom4. August1914in derFassungderBekanntmachungvom17.Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516)in Verbindungmit denBekanntmachungenvom21.Januar
1915 Geichs=Gesetzbtl.S. 25), vom 23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und vom 22. März 1917 GeichsGesetzbl.S. 253).

K11
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den12. Juli 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

(Nr. 5939) Verordnungüber die Aufhebungder VerordnungüberHöchstpreisefür Rüben
vom 26.Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1204). Vom 13.Juli 1917.

A- Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 401) in Verbindungmit &1
derVerordnungüberdieErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom22.Mai 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

Die Verordnung über Hoöchstpreisefür Rüben vom 26. Oktober 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1204) tritt mit demTage derVerkündungdieserVerordnung
außerKraft. "

Berlin, den 13. Juli 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt6
Jahrgang1917

Nr. 131
Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Außerkurssetzungder Iweimarkstücke.S. s25. — Verord=

nung zur Underung der Verordnung über den Handel mit Lebens=-und Futtermitteln und zur
BekämpfungdesKettenhandels.S. 626.

(Nr. 5940) Bekanntmachung,betreffenddie Außerkurssetzungder Zweimarkstücke.Vom
12.Juli 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des614 Nr. 1 desMünzgesetzesvom1.Juni 1909
(Reichs=Gesetzbl.S. 507) und des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Die Zweimarkstückesind einzuziehen.Sie geltenvom 1. Januar 1918 ab

nicht mehr als gesetzlichesZahlungsmittel. Von diesemZeitpunkt ab ist außer
denmit der EinlösungbeauftragtenKassenniemandverpflichtet,dieseMünzen
in Zahlung zu nehmen.

82
Bis zum1. Juli 1918 werdenIweimarkstückebei denReichs-undLandes=

kassenzu ihremgesetzlichenWertesowohlin Jahlung genommenals auchgegen
Reichsbanknoten,Reichskassenscheineoder Darlehnskassenscheineumgetauscht.

(3 .
DieVerpflichtungzurAnnahmeundzumUnitauschts2)sindetaufdurchi

löcherteund anders als durchden gewöhnlichenUmlauf im Gewichteverringerte
sowieauf verfälschteMünzstückekeineAnwendung.

4
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Ausnahmenzu gestatten.

Reichs-Gesetbl.1917. 145
Ausgegebenzu Berlin den 18. Juli 1917.
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85
Auf die in Form von DenkmünzengeprägtenIweimarkstückefindendie

Vorschriften dieserVerordnungkeineAnwendung.
Berlin, den12.Juli 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Noedern

(Nr. 5941) Verordnungzur Anderungder VerordnungüberdenHandelmit Lebens-und
Futtermittelnund zurBekämpfungdesKettenhandels.Vom 16.Juli 1917.

Al Grund der Verordnungüber eiegsmaßnchmenzur Sicherung derVolks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel 1
Die VerordnungüberdenHandelmit Lebens-und Futtermittelnundzur

Bekämpfung des Kettenhandelsvom 24. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 581)
wird, wie folgt, geändert: —

lsmtersswirdalsssueingefugt
Personen,denennach81die Erlaubnis zum Handel erteilt

ist, haben auf schriftlichenoder gedrucktenMitteilungen, die sie im
geschäftlichenVerkehreversenden,denTag derErteilungderErlaubnis
sowie die Stelle zu vermerken,die die Erlaubnis erteilt hat. Wer
dieser Vorschrift zuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundertMark bestraft.“

2. Dem &9 und dem& 11 wird als Satz 2 hinzugefügt:
„Neben der Strafe kann auf EinziehungderGegenständeerkannt

werden,auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,
ob siedemTäter gehörenodernicht.“

3. &12 Abs.1Nr.1 erhältunterStreichungdesSemikolons folgendenZusatz:
„oder Anleitungen (Rezepte)zur Herstellung von Ersatzmitteln für
Lebens-oder Futtermittel anzubieten.“

Artikel II
Diese Verordnung tritt am 23. Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den16.Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Gezusdes Neichs=Gesessblattsvermittelnnurdie Poftanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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uchGesetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 132
Inhant: Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestmmungen zu der Verordnung über den Verkehr mit

Leim vom 14. September 1916. S. 627.

(Nr. 5942) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu der Verordnungüber
- denVerkehrmit Leim vom 14.September1916 (ReichsGesetzbl.S. 1023).

Vom 16.Juli 1917.
NM

Auf Grund des & 1 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Leim vom
14.September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1023) wird folgendesbestimmt:

91
Wer mit demBeginne des 1.August1917 Leim in Gewahrsamhat, ist

verpflichtet,dievorhandenenBeständedemKriegsausschussefür Ersatzfutter,G.m.b. H.
in Berlin bis zum 10. August 1917 anzuzeigen.Mengen,die sich mit dem
Beginnedes1.August1917 unterwegsbefinden,sindvomEmpfängerunverzüglich
nach demEmpfangedemKriegsausschußanzuzeigen.

Die Anzeigehat unter Benutzungder vom Kriegsausschußauszugebenden
Vordruckezu erfolgen.

Der Anzeigepflichtunterliegennicht Vorräte, die
1. insgesamt50 Kilogramm nicht übersteigen,
2. Vorräte, die im EigentumedesReichs, einesBundesstaats oderElsaß—
Lothringensstehen.

Der KriegsausschußkannweitereAnzeigender Vorräte anordnen.
Als Leim im Sinne dieserAusführungsbestimmungengilt nur der unter

Verwendungvon tierischenRohstoffenhergestellteLeim.

*2
Wer Leim harstellt,ist verpflichtet,bis zum 10. jedenMonats, erstmalig

bis zum 10.August1917, die im vergangenenMonat aus inländischenoder
ausländischenRohstoffen erzeugtenMengen unter Benutzung der vom Kriegs=
ausschußauszugebendenVordruckedemKriegsausschußanzuzeigen.
Reichs=Gesetzbl.1917. 146

Ausgenebenzu Berlin den 20. Juli 1917.
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83
Wer nach demInkrafttreten dieserAusführungsbestimmungenaus dem

Ausland Leim einführt, ist verpflichtet,dem Kriegsausschusseden Eingang des
Leims im Inland unterAngabeder Menge,des bezahltenEinkaufspreisesund
des Aufbewahrungsortsunverzüglichanzuzeigen. Die Anzeige hat durch ein=
geschriebenenBrief zu erfolgen.

Als Einführenderim Sinne dieserBestimmungengilt, wer nachEingang
der Ware im Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremdeRechnung
berechtigtist. Befindet sichder Verfügungsberechtigtenicht im Inland) so tritt
an seineStelle der Empfänger.

4
An denBeständen,dienachdem&1 Abs.1, denI#2, 3 odernachdenauf

Grund des&1 Abs.4 erlassenenAnordnungenanzumeldensind, dürfenVer=
änderungennur mit Einwilligung desKriegsausschussesvorgenommenwerden,
soweitsichnicht aus den #&#5, 6 ein anderes ergibt. Das gleiche gilt von
rechtsgeschäftlichenVerfügungenüber sie und von Verfügungen,die im Wegeder
ZwangsvollstreckungoderArrestvollziehungerfolgen.

Wer nach den d&/1 bis 3 Leim anzumeldenhatz ist berechtigtund ver=
pflichtet,die zur Erhaltungder Vorräte erforderlichenHandlungenvorzumehmen.

Auf Verlangen des Kriegsausschusseshat er die Vorräte diesemzu
bemustern,zu liefern und auf Abruf zu verladen.

Wer zur Anzeigeverpflichtetist, kann den Kriegsausschußdurch ein=
geschriebenenBrief zu einerErklärungdarüberauffordern,ob er die Lieferung
verlangenwill. Der Kriegsausschußhat sich binnen einemMonat nach Ab=
sendung der Aufforderung, jedoch nicht vor dem 15. September1917 zu
erklären. Erklärt er sichinnerhalbdieserFrist nicht,soerlischtdieLieferungspflicht.

Stellt der Kriegsausschußdas Verlangen auf Lieferung, so geht das
Eigentumauf ihn mit demZeitpunktüber, in demdas VerlangendemEigen=
tümer oder demInhaber des Gewahrsamszugeht.

6
Die Abnahmehat auf VerlangendesVerpflichtetenspätestensbinnenzwei

Wochenvon demTage ab zu erfolgen,an welchemdemKriegsausschussedas
Verlangenzugeht. Erfolgt dieAbnahmenicht innerhalbdieserFrist, so geht
die Gefahr des Untergangesund der Verschlechterungauf den Kriegsausschuß
über,und der Übernahmepreisist von diesemZeitpunktab mit 1 vomHundert
überdenjeweiligenReichsbankdiskontsatzzuverzinsen.Die JahlungdesÜbernahme=
preiseserfolgt spätestensbinnen zwei Wochennach der Abnahme.
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87
Der Kriegsausschußhat für dieübernommenenVorräte einenangemessenen

Preis zu zahlen,der unter Berücksichtigungdes Einstandspreisesfestzusetzenist.
Der Übernahmepreisdarf jedochdie im# 11 Abs. 1 festgesetztenPreise nicht
übersteigen.

8
Alle StreitigkeitenzwischendemKriegsausschußund demVeräußererüber

den Preis, die Lieferung, die Aufbewahrung und den Eigentumsübergangent=
scheidetendgültigdasReichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftin Berlin.

9
Verbrauchervon Leim dürfen aus ihren eigenenVorräten und für eigenen

Bedarf bis zu anderweiterRegelung durch den Kriegsausschußmonatlichein
Drittel derjenigenMengeverbrauchen,die sie im zweitenKalendervierteljahr
1917 verbrauchthaben.

8 10
Leim darf nur nach den Grundsätzenin den Verkehr gebrachtwerden,die

derKriegsausschußnach denWeisungendesReichskanzlersaufstellt. Der Kriegs=
ausschußkanndabeianordnen,daßdie VerbraucherihrenBedarf bei bestimmten
Stellen anzumeldenhabenund daßdieAbgabevon Leim nur gegenBezugsschein
erfolgendarf. Der Kriegsausschußhat deneinzelnenVerbrauchergruppenihren
Anteil an denverfügbarenLeimmengenzuzuweisen.

Ku .
Bei derAbgabevon Leim durchdenHerstelleran Händler darf derPreis

für 100 Kilogramm frei Bahnhof oder Schiffsladeplatzder Versandstationoder
frei Haus am Orte der Herstellungnicht übersteigen

für LederleimbessererQualität . ... 450 Mark
» » geringerer . .. 425 „
: Knochenleimbesserer . . .. 375 2

2 geringerer .. 350.
DiesePreise verstehensichbezüglichdes Gewichts bei Verpackungin Säcke

brutto für netto einschließlichVerpackung,bei Verpackungin Körbeund Kisten
netto ausschließlichVerpackung.

Hierbei gilt Lederleim von einer Viskosität von drei und darüber als
bessere und solchervon einer Viskositätunter drei als geringereOualität;
Knochenleimvon einerViskositätvon zweiund darüberals bessererund solcher
von einer Viskositätunter zwei als geringereQualität; die Viskositätist in
beidenFällen bei 30 Grad Celsiusund 173¾/4SpindelungnachSuhr zu messen.
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Bei Lieferung von Leim an die Verbraucher durch den Hersteller oder

Händler dürfen keinehöherenZuschlägeals die folgendenberechnetwerden:
beiLieferungenüber 1.000Kilogrammim Monat 3 v. H. Juschlag
2 » von 1000 bis 5 „ „: "„ 10„ ⸗
r » unter 50 2 10 » " 20 2 "
2 1 » 10 "„ ? ? .= »

DieseVerkaufspreise verstehensich, soweitLieferungab Versandstationdes Her=
stellersnicht in Frage kommt,ab letztemLager.

Die vorstehendfestgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne desGesetzes,
betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914 in derFassungderBekanntmachung

vom I17.Dezember1914 (eichs-Gesetzbl.S 516) in Verbindung mit der
Bekanntmachungvom 21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. Sep=
tember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 603), vom 23.März 1916 (Reichs=Gesetbl.
S. 183),vom 22.Maͤrz 1917(eichs.-Gesetzol.S. 253).

& 12
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zebn=

tausendMark wird bestraft
1. wer die in § 1 Abs. 1, 9&2, 3 vorgeschriebenenoder auf Grund des
& 1 Abs. 4 verlangten Anzeigen nicht innerhalb der gesetztenFrist

erstattet oder wissentlichfalscheoder unvollständigeAngabenmacht,
2. wer dem gemäß 9 5 Abs.2 gestelltenVerlangen auf Bemusterung,
LieferungoderVerladunginnerhalbdergesetztenFrist nichtnachkommi

3. werdenVorschriftender#&&4, 6, &5 Abs.1,& 10 Satz1 oderdenauf
Grund von §910 Satz 2getroffenenBestimmungenzuwiderhandelt.

Nebender Strafe kann auf Einziehung des Leims oder der daraus ge=
wonnenenErzeugnisseerkannt werden, auf die sich die strafbare Handlung
lezieht, ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenoder nicht.

13
Die Bestimmungentretenmit dem 15. August1917 in Kraft. Sie treten

an die Stelle der Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungen#ur
Verorbung über den Verkehr mit Leim vom 14. September 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 1023),vom 14.September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1024).

Berlin,den15.Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

—

——————cJ—=W—.—
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Cocgle



-Reichs-GentzbcattA
Jahrgang1917

Nr.133
Inhalt: Verordnung, betreffend Abänderungder Prisenordnungvom 30. September1909. S. 631.—

Verordnung über die Preise für Fleisch und FleischwarenausländischerHerkunft. S. 632. —
Bekanntmachung, betreffendAufhebung des § 10 Abs. 2 der Bekanntmachung über den Handel
mit Arzneimittelnvom22. März 1917. S. ss8.

(Nr. 5943) Verordnung,betreffendAbänderungderPrisenordnungvom 30. September1909
(Reichs=Gesetzbl.1914 S. 275, 441, 481, 509; 1915 S. 227; 1916
S. 437, 773) 1917 S. 21, 554). Vom 16.Juli 1917.

Ir weitererVergeltung der von England und seinenVerbündetenabweichend
von der Londoner Erklärung über das Seekriegsrechtvom 26. Februar 1909
getroffenenBestimmungengenehmigeIch für den gegenwärtigenKrieg die nach=
stehendenAbänderungenzur Prisenordnung vom 30. September1909 sowieihrer
Zusätzevom 18.Oktober,23. Novemberund14.Dezember1914, vom18.April
1915, vom 3. Juni und 22. Juli 1916 und vom 9. Januar und 25. Juni 1917.

Hinter ZJiffer11 wird als Jiffer 11a eingefügt:
11a) Als feindlichesSchiff ist ein neutralesSchiff zu behandeln,wenn das

Eigentumganz oderzumgrößerenTeil feindlichenStaatsangehörigen
zusteht. '

Als feindlicheStaatsangehörigeim Sinne dieserVorschrift gelten
auch juristischePersonen oderGesellschaftenandererArt, die im feind=
lichen Lande ihren Sitz haben. Dem Sitze im Feindeslandestehtes
gleich, wenn das Kapital überwiegendfeindlichenStaatsangehörigen
zustehtoderwennderGeschäftsbetriebvonfeindlichenStaatsangehörigen
oder vom feindlichenLande aus geleitetund beaufsichtigtwird.

Sofern dieUmständedemnichtwidersprechen,ist feindlicheLeitung
oderBeaufsichtigungdesGeschäftsbetriebsanzunehmen,wennfeindliche
Staatsangehörigean ihr beteiligt sind oder der Geschäftsbetriebvom
feindlichenLande aus mitgeleitetwird. Das gleichegilt, wenn eine
Kapitalbeteiligung oder sonstigeZuführung von Betriebsmitteln oder
dieInanspruchnahmevon ErträgnissendesGeschäftsbetriebsvonseiten
feindlicherStaatsangehörigerodervom feindlichenLandeaus feststeht.

Reichs=-Gesetzbl.1917. 147
Ausgegebenzu Berlin den 19. Juli 1917.

Cocgle



Sdk

— 632 —

Ziffer 55 erhält folgendeFassung:
55%)wenn es von der feindlichenRegierunggechartertist, oderwennes

im Interesseder feindlichenKriegführung in Fahrt gesetztist.
Als im Interesseder feindlichenKriegführung in Fahrt gesetzt

ist, soweit die Umständedem nicht widersprechen,ein auf der Fahrt
von oder nach feindlichemodervomFeinde besetztenGebietebefindliches
Schiff dannanzusehen,wennes von einemfeindlichenStaatsangehörigen
odervon einer in einemfeindlichenLandewohnhaftenPerson,oderwenn
es von einerPerson gechartertist, von der feststeht,daß sie einer
feindlichenRegierung während des gegenwärtigenKrieges Agenten=
dienstegeleistethat.

Diese Verordnung tritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 16. Juli 1917.

Wilhelm
von Capelle

(Nr 5944) Verordnungüber die Preise für FleischundFleischwarenausländischerHerkunft.
Vom 18.Juli 1917.

A- Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel I

Bei derAbgabe von Fleischund FleischwarenausländischerHerkunft an
die Verbraucherdürfen die fuͤr inländischesFleisch und inländischeFleischwaren
gleicherArt geltendenHöchstpreisenicht überschrittenwerden. Die Preise gelten
auch für Fleisch und FleischwarenausländischerHerkunft als Höchstpreiseim
Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom4. August1914 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (eichs=Gesetzbl.S. 516) in
Verbindung mit den Bekanntmachungenvom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S. 25), 23.März 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 183) und 22.März 1917 (eichs=
Gesetzbl.S. 253).

Die Vorschrift im Abs.1 gilt für Fleisch von Rindvieh, Kälbern, Schafen
undSchweinen,frischoderzübereitet,einschließlichWurstwaren,SpeckundSchmalz.
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Artikel M
&8 Abs.2 derVerordnungüberSchlachtvieh-und Fleischpreisefür Schweine

und Rinder vom 5. April 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 319) erhält folgendeFassung:
„Die Vorschriften der &&1 bis 7 finden auf die im Abs. 1 bezeichneten

Waren keineAnwendung. Die gewerbsmäßigeAbgabedieserWaren ist von den
Gemeindenzu überwachen;sie könnenBestimmungenüber den Vertrieb dieser
Waren erlassen.Die Vorschrift im 9 7 Abs.3 findet entsprechendeAnwendung.“

Artikel III

Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenvon den Vor=
schriftendieserVerordnung zulassen.

Artikel IV.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1917 in Kraft.
Berlin, den18. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5945) Bekanntmachung,betreffendAufhebungdes § 10 Abs.2 der Bekanntmachung
über denHandel mit Arzneimittelnvom 22.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 270). Vom 15.Juli 1917.

D. Vorschrift des § 10 Abs.2 der Bekanntmachungüber denHandelmit
Arzneimittelnvom 22.März 1917 (eichs-Gesetzbl.S. 270) tritt mit demTage
der VerkündungdieserBekanntmachungaußerKraft.

Berlin, den 15. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesesblatts#vermitteln murdie Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdbruckerei.
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Reichs-GesetzbuttA
Jahrgang1917

134
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAusnahmevon demVerbote von Mitteilungen überPreise ven

Wertpapierei usw. S. 635. — Bekanntmachung über Verjährungsfristen im Wechselrechte.
S. 6356. — Verordnung öber die den Unternehmern landwirtschaftlicker Betriebe für die
Ernährung der Selbstverserger und für die Saat zu belassendenFrüchte. S. 9339 — Bekannt=
machung zur Abänderungder Verordnungüber Preisbeschränkungenbei Verkäufenvon Schuh=
waren vom 28. September 1916 S. c37. — Bestimmung öber eine Anderung in der Zu.
ständigkeitder Prisengerichte. S. 638.

(Nr. 5946) Bekanntmachung,betreffendAusnahmevon demVerbotevonMitteilungenüber
Preise von Wertpapieren usw. Vom 7. Juli 1917.

Au Grund des& 1 Abs.3 der Bekanntmachung,betreffendVerbotvon Mit=
teilungenüber Preise von Wertpapierenusw., vum 25. Februar 1915 (eichs=
Gesetzbl.S. 111) bestimmeich:

Mitteilungen über Wertwapierkursesind gestattet,wenn sic zwischenim
Inland ansässigenPersonen oder Firmen erfolgen, die gewerbsmäßigBankier.
geschäftebetreiben.

Berlin, den7. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5947) BekanntmachungüberVerjährungsfristenimWechselrechte.Vom 19.Juli 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des9 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
WechselmäßigeAnsprüchegegendenAkzeptanteneinesim Inland zahlbaren

Wechsels,die noch nicht verjährt sind, verjähren,wennder Akzeptantseinen
Meichs-Gesebl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den21. Juli 1917. 18
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WohnortimAuslandhatoderwennin demWechseleinausländischerWohnort
desBezogenenangegebenist, nichtvor dem 31.Dezember1918: Das gleiche
gilt für wechselmäßigeAnsprüchegegenden Aussteller eines im Inland zahl=
bareneigenenWechsels,wenn der AusstellerseinenWohnort im Auslandhat
oder wenn in demWechselein ausländischerAusstellungsortangegebenist.

(2
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 19. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich «

an5948)VerordnnngüberdiedeiiUuternehinernlandwirtschaftlicherBetriebeflirtir
« Ernährung der Selbstversorger und für die Saat zu belassendenFrüchte.

Vom 20. Juli 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des 97 der Reichsgetreideordnungfür die
Ernte 1917 vom21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) folgendesverordnet:

81
UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebedürfenaus ihren selbstgebauten

Früchtenverwenden:
1. zur Ernährungder Selbstversorgerauf denKopf für die Zeit vom
1.August1917 ab, unter Anrechnungder nach& 2 der Verordnung
vom 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 263) für die Zeit vom
1. bis zum 15.August 1917 belassenenMengen:
a) an Brotgetreidemonatlich neun Kilogramm,
b) an Gersteund Hafer für die Jeit bis zum 30. September1917
insgesamtacht Kilogramm;

2. zur Bestellungder zumBetriebegehörendenGrundstückeruf dasHektar=
an Winterroggenbis zu einhundertfünfundfünfzigKilogramm,
an Sommerroggenbis zu einhundertsechzigKilogramm,
an Winterweizenbis zu einhundertneunzigKilogramm,
an Sommerweizenbis zu einhundertfünfundachtzigKilogramm,
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an Spelz bis zu zweihundertzehnKilogramm,
an Gerstebis zu einhundertsechzigKilogramm,
an Hafer bis zu einhundertfünfzigKilogramm,
an Erbsen einschließlichPeluschkenund an Bohnen bis zu zwei=
hundertKilogramm,

an großenViktoria=Erbsenund an Ackerbohnenbis zu dreihundert
Kilogramm,

an Linsen bis zu einhundertKilogramm,
an Mischfrucht dieselbenSätze nach dem Mischungsverhältnisse
der Früchte,

an Buchweizenbis zu einhundertKilogramm,
an Hirse bis zu dreißigKilogramm.

Die Landeszentralbehördensindermächtigt,dieSaatgutmengenbeidringendem
wirtschaftlichenBedürfnis für einzelneBetriebeoderganzeBezirkebis zu einer
von derReichsgetreidestellezu bestimmendenGrenzezu erhöhen.

2
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den20. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5949) Bekanntmachungzur Abänderungder VerordnungüberPreisbeschränkungenbei
Verkäufen von Schuhwarenvom 28. September1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1077). Vom 19. Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
An die Stelle des & 6 Abs.2 der Verordnung über Preisbeschränkungen

beiVerkäufenvonSchuhwarenvom28. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1077)
tretenfolgendeVorschriften:

Das Schiedsgerichtprüft auchauf Antrag der zuständigenStellen
die Preise nach und bestimmtdie nach& 1 in Verbindung mit den
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vonderGutachtertonimifstonfürSchuhwarenpreise(89)aufgestellten
RichtsätzenangemessenenPreise. Ergibt sichhierbei,daßausgezeichnete
odervon einemHändler gezahliePreise höher sindals dieangemessenen,
so hat das Schiedsgerichtzugunstendes Reichs die erzieltenÜber=
preiseeinzuziehen. ·

WelcheStellen im Sinne des Abs. 2 Satz 1 zuständigsind, be=
stimmenvorbehaltlichderVorschrift im § 12 dieLandeszentralbehörden.

Artikel 2
Die Verordnungtritt mit dem21.Juli 1917 in Kraft.
Berlin, den 19. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5950) Bestimmungüber eineAnderungin der Juständigkeitder Prisengerichte.Vom
20. Juli 1917.

A Grund des & 12 Abs. 2 Satz 2 der Prisengerichtsordnungvom 15. April
1911 (eichs=Gesetzbl.1914 S. 301) wird bestimmt:

Sind in den Fällen, in denendieBeschlagnahmeeinesSchiffes zu seinem
Untergangegeführt hat oder das Schiff vor der Einbringung wiederfreigegeben
worden ist, Gegenständeaus dem Schiffe als Prise eingebrachtworden, so ist
auch hinsichtlichdes Schiffes und der mit ihm untergegangenenLadung das
Prisengericht zuständig,das dem für die eingebrachtenGegenständenach& 12
Abs.1 zuständigenPrisenamt übergeordnuctist.

Diese Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft sie
findet keineAnwendung,wenn bereits vor diesemZeitpunkt die öffentlicheBe=
kanntmachungder Reklamationsfristangeordnetworden ist.

Berlin, den20. Juli 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Lisco

Den Ve#desMeichs,GesenblattsvermittrinunrdieVoftanftaltem.
Herausgegebenim: Reicheamt des Onnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsJGesetzblattA
Jahrgang 1917

Nr. 135
Inhalt: Verordnung zur Durchfährungder Verordnungüber Gerstevom 6. Juli 1916. S. 639. —

Bekanntmachung wegenFestsetzungder Übernahmepreisefür Rohtabak anderer als inländischer
Herkunft. S. #0 — Bekanntmachung, betreffendAnderung der Ausführungsbestimmungen
vom 27. Oktober 1916 zu der Verordnungüber Rohtabak. S. 60. — Verordnung über
den Wegfall der Jusatzfleischkarten.S. 841. — Druckfehlerberichtigung. S. 642.

(Nr. 5951) Verordnung zur Durchführung der Verordnung über Gerste vom 6. Juli 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 800). Vom 21. Juli 1917.

Artikel I
Auf Grund des &1 der Bekauntmachungüber die Errichtung einesKriegs=

ernährungsamtsvom 22.Mai 1916 Geichs-Gesetzbl.S. 402) wird in teilweiser
Abenderungder Bekanntmachungvom 13. September1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1043)als die nach§7 Abs.1a der VerordnungüberGersteausder Ernte
1916 vom 6. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 800) zuständigeStelle, soweit es
sichum den weiteren freihändigenErwerb von Gerste alter Ernte handelt, die
Reichsgetreidestellebestimmt.Im übrigenbleibtdieReichsgerstengesellschaftm.b.H.
die zuständigeStelle.

Artikel H
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 21. Juli 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Melchs=Sesetbl.1917.
Ausgegebenzu Berlin ben 24. Juli 1917. 149

Cocgle



—640—

(Nr.5952)BekanntmachungwegenFestfetziingderllberuahniepreisefürNohtabakanderer
als inländischerHerkunft. Vom 21. Juli 1917.

Al Grund des §913 der Verordnung des Bundesrats über Rohtabak vom
10. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1145) wird bestimmt:

81
Der nach 95 der Verordnung über Rohtabak vom 10. Oktober1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 1145) für überlasseneoder enteigneteVorräte von Rohtabak
andererals inländischerHerkunft zu zahlendePreis (Übernahmepreis)setztsich
zusammenaus:

1. dem für die RohtabakegezahltenEinkaufspreis als Grundpreis und
folgendenZuschlägen,nämlich:
den besonderenallgemeinenGeschäftsunkosten,
der VerzinsungdesAnlagekapitals,
einer Risikoprämie,

. demUnternehmergewinne.
Erscheint der auf dieseWeise errechnetePreis mit Rücksichtauf die Güte

und Verwendbarkeitder Ware zu hoch,ist er insbesonderehöher als derMarkt.
preis im Großhandelan demTage, an demder TabakaufGrund derVerord=
nung vom 10. Oktober 1916 Geichs-Gesetzbl.S. 1145) der DeutschenTabak.
handels-Gesellschaftvon 1916 m. b. H. in Bremen zu überlassenwar, so ist er
entsprechendherabzusetzen.

Berlin, den 21. Juli 1917.

Der Reichskanzler
ImAuftrage

Müller

.

(Nr. 5953) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ausführungsbestimmungenvom
27.Oktober1916zu derVerordnungüberRohtabak.Vom21.Juli 1917.

Ar# Grund des & 3 Abs. 2 und § 13 der Verordnung über Rohtabakvom
10. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

1
* 20 der Ausführungsbestimmungenvom 27. Oktober 1916 (eichs=

Gesetzbl.S. 1200) zu der Verordnungüber Rohtabak erhält folgendeFassung:
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420
Die InlandgesellschaftkanndenVerkaufvon Tabakrippenund Tabakstengeln

zulassen,wenn der Preis für lufttrockeneRippen und Stengel in Ballen verpackt
und gepreßt in Wagenladungenvon mindestens5 Tonnen die nachstehenden
Grenzennichtübersteigt:

Rippen und Stengel von deutschemTabaksowieRippen undStengelvon
deutschemundausländischemTabakgemischt115Markfür 50Kilogramm,
RippenundStengelvonausländischemTabak125= „50 5“

Die zumHandelmit RippenvonderInlandgesellschaftzugelassenenHändler
könnenbeimVerkaufevon Rippenfür eigeneRechnunghierzueinenAufschlagbis
zu einer Mark für volle 50 Kilogramm machen. Für dieVermittlung desVer=
kaufs von Rippen von Zigarren=oderZigarettenherstellernunmittelbaran Rauch=
tabak-oder Schnupftabakherstellerkann demVermittler vomKäufer eineMakler=
gebühr bis zu einer Mark für volle 50 Kilogramm gewährtwerden.

II

Die Bestimmungtritt mit dem 1. August 1917 in Kraft.
Berlin, den21. Juli 1917. "„

Der Reichskanzler
ImAuftrage

Müller

(Nr. 5954) Verordnungüber benWegfall der Zusatzfleischkarten.Vom 22. Juli 1917.

A= Grund der ##5, 6 und 15 der Verordnung über die Regelung des
Fleischverbrauchsvom 21. August 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 941) wird bestimmt:

1
Die BekanntmachungüberZusatzfleischkartenvom 15. April 1917 (eichs=

Gesetzbl.S. 355) wird mit der Maßgabe aufgehoben,daß die Kommunal=
verbändemit Ablauf der letzten,der FleischzuteilungzugrundegelegtenWoche
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vor dem16.August1917, spätestensabermit Endeder 17.WocheseitEintritt
der Fleischverbilligung,neben der ReichsfleischkarteZusatzfleischkartennicht mehr
ausgebendärfen.

82
c

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den22. Juli 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Druchfehlerberichtigung
Im §&13 der Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung über den

Verkehrmit Leim vom 15. Juli 1917 Geichs-Gesetzbl.S. 627)sinddieWorte:
„mit dem15.August19177 zu ersetzendurch„mit dem1. August19177.

## Ver#s de chs=-GSese# ###t ##d Woshnsalten.
Gerausgegebenim Meichse#t des Junern. — Berlin, gedrucktin der Reiche#ru#h#l.
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Reichs-Gesetzblatt4
Jahrgang1917

Nr.136 6
Inhalt: Verordnung zur Abänderung der Verordnung über Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte

vom 26. Juni 1916. S. 6#1#38.— Bekanntmachung der neuen Fassung der Verordnung über
Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte. S. 66.

(Nr.54955)Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber Olfrüchteund daraus
gewonneneProduktevom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 842). Vom
23. Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel I

In der Verordnungüber Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte vom
26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 842) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:

1. Dem #&1 wird als Abs. 3 zugefügt:
„Für den Fall der Zusammenlegungvon Olmühlen kannder

PräsidentdesKriegsernährungsamtsabweichendeVorschriftenzuAbs.2
Nr. 2 und3 erlassen“.

2. Im &2 Abs.1 Satz3 sinddieJahreszahlen„1916“ zustreichenund
statt„I. August“16. August“),statt„5. August“„20. August“zusetzen.

Dem 692 wird als Abs. 3 zugefügt:
„Die LandeszentralbehördenkönnenabweichendeBestimmungen

erlassen.“
3. Dem § 3 Abs. 1 wird folgenderSatz zugefügt:

„Der Lieferungspflichtigehat demKriegsausschußanzuzeigen,von
welchemZeitpunkt ab er zur Lieferung bereit ist.“

Im 63 sind Abs. 2 und 3 zu streichenund an ihre Stelle
zu setzen: #

Reichs-Gesetzbl.1917. 150

Ausgegebenzu Berlin den24. Juli 1917.
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„Der Preis für 100KilogrammOlfrüchtederErnte 1918darf
nicht übersteigen

bei Raps (Winter- und Sommer-) 85 Mark
*.Rübsen (Winter- und Sommer-) 83 „
* Hederichund Ravion 62 „
: Dotter .. . . .. 74 „
v Mohn .................... 115 v
* Leinsahen 74.
* Hanfsahem4 62 „
„: Sonnenblumenkernen 68 „
„: Senfsaat . . .. 74.

Im 9 3 Abs. 4 sind Satz 1 und 2 zu streichen.

4. 4 ist zu streichen;an seineStelle ist zu setzen:
„Der Präsidentdes Kriegsernährungsamtserläßt die näheren

Bestimmungenüber die Preise;,er bestimmt,welcheNebenleistungen
in den Preisen einbegriffensind und welcheVergütungenfür Neben=
leistungenim Höchstfallgewährtwerdendürfen. Er kann die Preise,
soweit dies zur Sicherung rechtzeitigerAblieferungerforderlicherscheint,
für bestimmteZeiten erhöhenoder herabsetzen;er kannfernerbesondere
Bestimmungenüber die Preise für denVerkaufzu Saatzweckenoder
gegenBezugsscheinetreffen.“

5. 95 ist, wie folgt, abzuändern:
„llber Streitigkeiten,die sichaus der Lieferungvon Olfrüchten

an denKriegsausschußergeben,entscheidenendgültigdievondenLandes=
zentralbehördenzuerrichtendenSchlichtungsausschüsse.Die Schlichtungs=
ausschüssebestehenaus einemhöherenBeamten als Vorsitzendem,einem
Landwirt und einemsachverständigenHändler als Beisitzern.

WerdenOlfrüchtenichtfreiwillig geliefert,so wird dasEigentum
an ihnen auf Antrag des Kriegsausschussesdurch Anordnung der
zuständigenBehörde auf den Kriegsausschußoder die von diesem
bezeichnetePerson übertragen(Enteignung).Die Anordnungist an
den Besitzer zu richten. Das Eigentum geht über, sobald die An=
ordnungdem Besitzerzugeht.

Der Erwerber hat für die enteignetenVorräte einenangemessenen
Preis zu zahlen,der im Streitfall unter Berücksichtigungdes zur Zeit
der Enteignung geltendenHöchstpreisessowie der Güte und Verwert=
barkeit der Vorräte nachAnhörungvon Sachverständigenvon der
höherenVerwaltungsbehördeendgültigfestgesetztwird. Diesebestimmt
auch,wer die barenAuslagendesVerfahrenszu tragenhat.“

6. Der #6 ist zu streichen.
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7. Der 87 wird g6 und erhält folgendeFassung:
„Der Kriegsausschußhat für die alsbaldigeVerarbeitungder

übernommenenOlfrüchte zu sorgen. Er hat das gewonneneOl, soweit
es nicht auf Anordnung desReichskanzlerszu technischenZweckenVer=
wendung findet, nach denWeisungender Reichsstellefür Speisefette
abzugeben.

Landwirtenoder Vereinigungenvon Landwirten,welcheselbst=
gewonneneOlfrüchte abliefern, sind auf Antrag für deneigenenBedarf
für je 100 Kilogramm abgelieferterOlfrüchte aus der Ernte 1917 bis
zu 35 Kilogramm, aus der Ernte 1918 bis zu 40 Kilogramm, bei
Mohn und Dotter aus beidenErnten je bis zu 50 Kilogramm Ol=
kuchenzu liefern.

Die übrigen bei der Olgewinnung anfallendenKuchen sind der
BezugsvereinigungderdeutschenLandwirte, G. m. b.H. zur Verfügung
zu stellenund unterliegendenVorschriftenderVerordnungüberFutter=
mittel vom 5. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1108).

Ole, OlkuchenundOlmehle,dieausdendenErzeugernbelassenen
Mengen(&1 Abs.2 Nr. 2 und 3) entfallen,verbleibendenErzeugern
für denVerbrauchin der eigenenWirtschaft.“

8. &8 wird§#7.
9. §9 wird §&8 und erhält folgendeFassung:

„Der Präsident des KriegsernährungsamtskannAusnahmenvon
denVorschriftendieserVerordnungzulassen.Er kanndieVorschriften
dieserVerordnung auch auf andereals die im & 1 genanntenOlfrüchte

aausdehnen.“

10. Als 9 9 wird folgendeVorschrift eingefügt:
„Die LandeszentralbehördenerlassendieerforderlichenAusführungs=

bestimmungen."“
11. Der & 10 Nr. 4 erhält folgendenZusatz:

„oder wer Vorräte, zu derenLieferunger nach§ 1 Abs. 2 nicht
verpflichtetist, oder die ihm nach &6 Abs. 2 geliefertenOlkuchenan
andereentgeltlichabgibt.“

Artikel I

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denWortlaut der Verordnungüber
Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte vom 26. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 842), wie er sich aus Artikel I dieser Verordnung ergibt, unter demTage
dieser Verordnung im Reichs=Gesetzblattbekanntzugeben.

150“
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Taktik-bin» «
Diese Verordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den23.Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5956) Bekanntmachungder neuenFassungder VerordnungüberOlfrüchteund daraus
LewonneneProdukte. Vom 23. Juli 1917. «

Auf Grund desArtikelII derVerordnungvom 23.Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 643) zur AbänderungderVerordnungüberOlfrüchteunddaraus gewonnene
Produktevom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 842) wirddie neue Fassung
der Verordnung über Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte bekanntgegeben.

Berlin, den23. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich «

VerordnungitberOlfrüchteunddaraus gewonnene
Produkte.

Vom 23. Juli 1917.
r□i

1
Die ausRaps, Rübsen,Hederich,Ravison,Sonnenblumen,Senf (weißem

und braunem),Dotter, Mohn, Lein und Hanf der inländischenErnte gewonnenen
Früchte (Olfrüchte)sind an den Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle
und Fette, G. m. b. H. in Berlin zu liefern.

Dies gilt nicht:
1. für die zur Bestellungdes Landwirtschaftsbetriebsder Lieferungs=
pflichtigenerforderlichenVorräte (Saatgut)

2. für die zur Herstellungvon Nahrungsmitteln in der Hauswirtschaft
des LieferungspflichtigenerforderlichenMengen, jedochfür nicht mehr
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als dreißigKilogramm. Die zur Herstellungvon Nahrungsmittelnvon
dem LieferungspflichtigenzurückgehaltenenMengen dürfen von den
Mühlen nur bei Vorlegungund AbnahmeeinesErlaubnisscheinszur
Verarbeitungangenommenwerden. Die ErlaubnisscheinestelltdieOrts=
behördeaus; sie sind der Ortsbehördeallwöchentlichzurückzustellen;

3. bei Leinsamenfür Vorräte, die in der Hand desselbenEigentümers
fünf Doppelzentnernichtübersteigen.Betragen dieVorrätemehrals
fünf Doppelzentner,so dürfen davonbis zu fünf Doppelzentnerzurück=
behaltenwerden.

Für den Fall derZusammenlegungvon Olmühlen kann derPräsident des
KriegsernährungsamtsabweichendeVorschriftenzu Abs.2 Nr. 2 und3 erlassen.

52
Aer Olfrüchte (7 1) bei Beginn eines Kalendervierteljahrsin Gewahrsam
hat, hat die bei Beginn einesjedenKalendervierteljahrsvorhandenenMengen,
getrenntnachArten und Eigentümern,unter NennungAder letzteren,demKriegs.
ausschußanzuzeigen.Die Anzeigeist bis zum fünften Tageeines jedenKalender=
vierteljahrszu erstatten.Außerdemsind die am 16. AugustvorhandenenVor=
räte bis 20. August anzuzeigen.

Gleichzeitigist anzuzeigen,welcheVorräte aufGrund des 81 Abs. 2 be=
anspruchtwerden.

Die LandeszentralbehördenkönnenabweichendeBestimmungenerlassen.

(3
Der Kriegsausschußhat die Olfrüchte, die ihm nach& 1 zu liefern sind,

abzunehmenund einen angemessenenPreis dafür zu zahlen. Der Lieferungs=
pflichtigehat demKriegsausschußanzuzeigen,von welchemZeitpunkt ab er zur
Lieferung bereit ist.

Der Preis für einhundertKilogramm Olfrüchte der Ernte 1918 darf
nicht übersteigen:

bei Raps (Winter· und Sommer⸗)... . . . .. 885 Mark
»Rübsen (Winter- und Sommer⸗) .. ... . ... 83 „
: Hederichund Ravisoon . .. 62 2
: Doter ... 74 „
WMohn.. . .. ... . .. . . . . . . .. . . . ..·..... 115,

vLeinsanieii........................ 74-
·-Hanfsanien.......................... 62 „
: Sonnenblumenkernrnrnen 68
„: Senfsaat4 . . . ... 74

Der Lieferungspflichtigehat dieOlfrüchtebis zurAbnahmeaufubewahren·
und pfleglichzu behandeln. Den Lieferungspflichtigensind diejenigengleichzu
achten,die Olfrüchteder genanntenArt für RechnungDritter in Verwahrung
haben.
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4 »
Der PräsidentdesKriegsernährungsamtserläßt die näherenBestimmungen

überdie Preise; er bestimmt,welcheNebenleistungenin denPreiseneinbegriffen
sind und welcheVergütungenfür Nebenleistungenim Höchstfallgewährtwerden
dürfen. Er kanndie Preise, soweitdies zur SicherungrechtzeitigerAblieferung
erforderlich erscheint,für bestimmteZeiten erhöhenoder herabsetzen;er kann
ferner besondereBestimmungenüber die Preise für den Verkauf zu Saatzwecken
oder gegenBezugsscheinetreffen.

(5
Über Streitigkeiten,die sich aus der Lieferungvon Olfrüchtenan den

Kriegsausschußergeben,entscheidenendgültigdie von denLandeszentralbehörden
zu errichtendenSchlichtungsausschüsse.Die Schlichtungsausschüssebestehenaus
einem höherenBeamten als Vorsitzendem,einem Landwirt und einem sach=
verständigenHändlerals Beisitzern.

WerdenOlfrüchtenicht freiwillig geliefert,so wird das Eigentuman
ihnen auf Antrag des KriegsausschussesdurchAnordnungder zuständigenBehörde
auf den Kriegsausschußoder die von diesembezeichnetePerson übertragen(Ent=
eignung). Die Anordnung ist an den Besitzerzu richten. Das Eigentum geht
über, sobalddie AnordnungdemBesitzerzugeht.

Der Erwerber hat für bie enteignetenVorräte einenangemessenenPreis
zu zahlen,der im Streitfall unterBerücksichtigungdeszur Jeit der Enteignung
geltendenHöchstpreisessowie der Güte und Verwertbarkeitder Vorräte nach
Anhörung von Sachverständigenvon der höherenVerwaltungsbehördeendgültig
festgesetztwird. Diese bestimmtauch, wer die baren Auslagen des Verfahrens
zu tragen hat.

6
Der Kriegsausschußhat für die alsbaldigeVerarbeitungder übernommenen

Olfrüchte zu sorgen. Er hat das gewonneneOl, soweites nicht auf Anordnung
des Reichskanzlerszu technischenJweckenVerwendungfindet, nach denWeisungen
der Reichsstellefür Speisefetteabzugeben.

Landwirten oder Vereinigungenvon Landwirten, welcheselbstgewonnene
Olfrüchte abliefern, sind auf Antrag für den eigenenBedarf für je 100 Kilo=
gramm abgelieferterOlfrüchte aus der Ernte 1917 bis zu 35 Kilogramm, aus
der Ernte 1918 bis zu 40 Kilogramm, bei Mohn und Dotter aus beiden
Ernten je bis zu 50 KilogrammOlkuchenzu liefern.

Die übrigen bei der Olgewinnung anfallendenKuchen sind der Bezugs=
vereinigungder deutschenLandwirte, G. m. b. H. zur Verfügung zu stellenund
unterliegendenVorschriftender VerordnungüberFuttermittelvom 5. Oktober
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1108).

Ole,OlkuchenundOlmehle,die aus dendenErzeugernbelassenenMengen
1 Abs.2 Nr. 2 und 3) entfallen,verbleibendenErzeugernfür denVerbrauch

in der eigenen Wirtschaft.
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87
Der Kriegsausschußunterstehtder Aufsicht des Reichskanzlers.

88
Der Präsident des KriegsernährungsamtskannAusnahmenvon den Vor=

schriftendieserVerordnungzulassen.Er kanndieVorschriftendieserVerordnung
auchauf andereals dieim &1 genanntenOlfrüchteausdehnen.

9
Die Landeszentralbehördenerlassen die erforderlichenAusführungs=

bestimmungen.
& 10

Mit Gefängnisbis zu sechsMonaten odermit Geldstrafebis zu eintausend=
fünfhundertMark wird bestraft:

1. wer Vorräte, zu derenLieferunger nach& 1 verpflichtetist, beiseite=
schafft,zerstört,verarbeitet,verbrauchtoderan einenanderenals den
Kriegsausschußliefert, oder wer Vorräte, zu derenLieferunger nach
& 1 Abs. 2 nicht verpflichtetist, oder die ihm nach&6 Abs. 2 ge=
liefertenOlkuchenan andereentgeltlichabgibt;

2. wer eine ihm nach& 2 Abs.1 obliegendeAnzeigenicht in der gesetzten
Frist erstattet oder wer wissentlich unvollständigeoder unrichtige
Angabenmacht;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrungund pfleglichenBehandlung
3 Abs. 4) zuwiderhandelt;

wer den nach#9 erlassenenAusführungsbestimmungenzuwiderhandelt)
l wer ohneVorlegung und AbnahmedesErlaubnisscheinsOlfrüchte zur
Verarbeitungannimmt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2).

„—

811
Diese Verordnung findet auch Anwendung auf Olfrüchte, die aus dem

Ausland einschließlichder besetztenGebietein das Reichsgebieteingeführtworden
sind oder eingeführtwerdenwerden.

Sie findet ferner Anwendung auf Olrettich, Sesam, Baumwoll= und
Rizinussamen,Erdmandeln,Erdnüsse,Bucheckern,Sojabohnen,Mowrasaat,Ilipe-,
Schi- undgeraspelteKokosnüsse,PalmkerneundKopra, die nachdem20.Oktober
1915 aus demAusland eingeführtwordensind oder eingeführtwerdenwerden.

7112
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt der Außerkrafttretens.

Der Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermittelmnur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Cocgle



Original from
DigitizedbyGoccgle UNVERSITYoFMICHIGAN



Reichs-Ge-setzblattA
Jahrgang1917

(Nr. 5957) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zumReichshaushaltsetatfar
dasNechnungsjahr1917. Vom21.Juli 1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterLustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

81
Der diesemGesetzals AnlagebeigefügteNachtragzumReichshaushaltsetat

fürdasRechnungsjahr1917trittdemReichshaushaltsetathinzu.

(2
Die im Kapitel5 Titel1 derfortdauerndenAusgabendesReichshaushaltsetats

für das Rechnungsjahr1917 vorgesehenediplomatischeVertretungfür Haiti
fällt weg.

&3
Der Neichstangerwird ermächtigt,zurBestreitungeinmaligeraußrrordent=

licherAusgabendieSummevon fünfzehnMilliardenMark imWegedesKredits
flüssigzumachen.

84
Die zur AusgabegelangendenSchulbverschreibungen,Schahanweisungen

und Reichswechselsowiedie etwazugehörendenZinsscheinekönnensaͤmtlichoder
teilweise auf ausländischeoder auch nach einem bestimmtenWertverhältnisse
gleichzeitigauf in- und ausländischeWährungen sowie im Ausland zahlbar ge=
stellt werden.
Reichs-Sesetzbl.1.17. 151

AusgegebenzuBerlinden25.Juli 1917. "

—
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Die Festsetzungdes Wertverhältnisses sowie die der näherenBedingungen
für Jahlungen im Ausland bleibt demReichskanzlerüberlassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigrdruckten
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 21. Juli 1917.

(Siegeh) Wilhelm
Dr. Michaeclis

nachtreg zum Reichobauebaltsetatfür das BRechnungewabr191

Für das

Kap. Tit. Einnahmen und Ausgaben Rechnungsjahr1917
- tretenliiiizn

Mark

B. Außerordentlicher Stat

1. Einnahmen

Neichsschuld
4 1:3 Aus der Anleibee . . ... ... 15000 000 000

II. Ausgaben 6
6 Aus Anlaß desKrieges . .. 15000O00000

AufkommendeEinnahmen fließen dem Fonds zu.

Berichtigung
n derVerordnungvom 16. Juli 1917, betreffendAbänderungderPrisen

ordnung Reichs=Gesetzbl.S. 631) ist in der letzten Jeile von Abs.2 der
Ziffer 11a. statt „und“ „oder“ zu setzen.

Den Bezug des Reichs=Gesesblatt vermitrelnmurdie VPostanstalten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesJunern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt*
Jahrgang1917

Nr. 138
Inhalt: Verordnung über Söchstpreise für Hülsenfrüchte. S cös. — Bekanntmachung, betreffend

vorübergehendeAnderung der Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 666.

(Nr. 5958) VerordnungüberHöchstpreisefür Hülsenfrüchte.Vom 24. Juli 1917.

A- Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22.Mai 1916 (eichs=-Gesetzbl.S. 401) in Verbindung
mit & 1 der Bekanntmachungüber die Errichtung eines Kriegsernährungsamts
vom 22. Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

* 1
Der Preis für den Doppelzentner inländischerHülsenfrüchteaus der

Ernte 1917 darf nichtübersteigen:
bei Erhsen ... 70 Mark
: Bohn ... 80 „
7 Linsen .............................. 85 v
„* Ackerbohen 60 „
» Peluschken...... .. . .. .. .... . . . .. . . . .. 60 „
Saatwicken (Vicia satidaaaa 50 „
* MWinter„Sand=oderJottelwicken(Vicia villosa) 45 "
» Vogelwicken(Vicia crach)) . . . ... 28 2

Der Preis für GemengerichtetsichnachderArt dergemischtenFrüchte
und demMischungsverhältnisse.Er darf 55Mark für denDoppelzentnernicht
übersteigen.

82
Für die Bewertung der HülsenfrüchtegeltenfolgendeGrundsätze: .
a) die Höchstpreisesind nur für beste,gesundeund trockeneHülsenfrüchte.
zu zahlen. Für kleineErbsen dieserBeschaffenheitsind böchstens
68 Mark zu zahlen; ·

Reichs-Gesetzb!Ml7 . 162

Ausgegebenzu Berlin den26. Juli 1917.
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b) für gute handelsüblicheDurchschnittswareist zu zahlen: bei gelben
und grünenViktoriagerbsensowie großengrauen Erbsen 65 Mark fuür

den Doppelzentner,bei kleinen gelben, grünen und grauen Erbsen
63. Mark für den Doppelzentner,bei weißen, gelben und braunen
Bohnen 75 Mark für den Doppelzentner,bei Linsen 80 Mark für
den Doppelzeniner ·

c)fiirHülsenfrüchtevongeringerer-Beschaffenheitistentsprechendweniger
ziizal)len.BeisenchtenundbeikäsersiindmadenhattigenHillseni
früchen sind außer demMinderwerte die durchkünstlicheTrocknung
und BearbeitungentstehendenKostenund Gewichtsverlustezu berück.
sichtigen. .

83"
Für dieBewertung ist dieBeschaffenheitderHülsenfrüchtebei derAnkunft

an dem von demErwerber bezeichnetenBestimmungsortemaßgebend.

4
Für Hülsenfrüchteaus früheren Ernten sind die Preise der Verordnung

über Hülsenfrüchtevom29. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 846) in Verbindung
mit Artikel IV der Bekanntmachungzur Durchführung der Verordnung über
Hülsenfrüchtevom 29. Juni 1916, vom 30. August 1916 Heichs=Gesebbl.
S. 981) maßgebend.DiesePreise geltenauchfür Mischungenvon Hülsenfrüchten
der Ernte 1917 mit Hülsenfrüchtenfrüherer Ernten.

5
Die Höchstpreisegelten für Lieferung ohneSack. Für leihweiseÜber=

lassungderSäckedarf eineLeihgebührbis zu 20 Pfennig für denDoppelzentner
berechnetwerden. WerdendieSäckenicht binnendreiWochennachderLieferung
zurückgegeben,so darf dieLeihgebührfür jedefolgendeWocheum 20 Pfennig bis
zumHöchstbetragevon 3 Mark für denDoppelzentnererhohtwerden.Angefangene
Wochensind voll zu berechnen.WerdendieSäckemitverkauft,sodarf derPreis
für den Sack nicht mehr als 4/5%Mark und für den Sack, der 75 Kilogramm
oder mehr hält, nicht mehr als 5,60Mark betragen. WerdenLeihsäckenicht
zurückgegeben,so gilt derHöchstbetragder Leihgebührals verfallen. Außerdem
ist für den Verlust der Säcke eine Entschädigungzu zahlen, die die genannten
Höchstpreisefür Säckenicht übersteigendarf.

6
Die Höchstpreisegeltenfür Barzahlungbinnen15TagennachAblieferung.

Wird der Kaufpreis länger gestundet,so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahres=
zinsenüberReichsbankdiskontzugeschlagenwerden.

Die Hoöchstpreiseschließendie Beförderungskostenein, die der Verkäufer
vertraglichübernommenhat. Der Verkäufer hat auf jedenFall die Kostender
Beförderungbis zur VerladestelledesOrtes, von demdieWare mit der Bahn
ober zuWasserversandtwird, sowiedieKostendesEinladens daselbstzu tragen.
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Stellt derVerkäufer Säcke nur bis zu dieserVerladestellezur Verfügung, so
darf hierfüreineLeihgebührnichtberechnetwerden.

87.
Beim UmsahvonHülsenfrüchtendürfen demHöchstpreisals Kommissions.,

Vermittlungs=und ähnlicheGebühren sowie für alle Arten von Auswendungen
nur die von derReichsgetreidestellefestzusetzendenBeträgezugeschlagenwerden.
Dieser Zuschlagumfaßt, vorbehaltlich abändernderBestimmungender Reichs=
getreidestelle,nicht die Auslagen für Säcke (6 5) und für die Fracht von dem
Abnahmeortesowiedie durchZusammenstellungkleinererLieferungenzuSammel.
ladungennachweislichentstandenenVorfrachtkosten.Abnahmeortim Sinne dieser
Verordnungist derOrt, bis zu demderVerkäuferdieKostender Beförderungträgt.

88
Die Höchstpreisegelten nicht für Saatgut von Hülsenfrüchten,das zum

Gemüsebaubestimmtist (Gemüsesaatgut),und für Originalsaatgut,wenn die
Bestimmungenüber denVerkehrmit Saatgut innegehaltenwerden. Als Original=
saatgut gilt das Saatgut solcherSorten, an denendie Stammbaumzuchtdurch
schriftlicheBelegenachgewiesenwerden kann (Hochzucht),wenn der Jüchter in
einem im DeutschenReichsanzeigerzur VeröffentlichunggelangendenVerzeichnis
für die Fruchtart als Züchter von Originalsaatgut aufgeführtist.

&9
Bei anerkanntemSoatgut aus anerkanntenSaatgutwirtschaftendürfendem

HöchstpreisfolgendeBeträge zugeschlagenwerden:
für die ersteAbsaat bis zu 30 Mark "
*= zweite » 225 2

» » dritte „ 2202
für den Doppelzentner. Als anerkannteSaatgutwirtschaftengelten nur solche
Wirtschaften, die in einem im DeutschenReichsanzeigerzur Veröffentlichung
gelangendenVerzeichnis für die Fruchtart als anerkannteSaatgutwirtschaften
aufgeführtsind.

Bei nichtanerkanntemSaatgut (Handelssaatgut)dürfen demHoöchstpreis
bis zu 15 Mark für, den Doppelzentnerzugeschlagenwerden.

Die ZuschlägenachAbs. 1, 2 sind nur zulässig,wenn die Bestimmungen
über den Verkehrmit Saatgut innegehaltenwerden. Sie schließendie Zuschläge
für den Handel und die besonderenZuschlägenach&7 Satz 1 ein. Nicht ein=
begriffensind die Beförderungskostenvon der VerladestelledesErzeugersab.

V

#10
Die Reichsgetreidestelleist bei Abgabe von Hülsenfrüchtenan die Höchst=

preisenichtgebunden.Dasselbegilt für die Kommunalverbändehinsichtlichder
Abgabe solcherFrüchte zu Jutterzwecken.
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7*11
Die in dieserVerordnung sowiedie auf Grund dieserVerordnungfest.

gesetztenPreise sindHöchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,
vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember
1914 “' Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit denBekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. März 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 183) und vom 22. März 1917 Reichs-Gesegzl.S. 253).

812
Diese Verordnung tritt mit demTageder Verkündungin Kraft.
Berlin, den 24. Juli 1917. «

DerPräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

(Nr. 5959) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderungder Eisenbahn=Verkehrs
ordnung. Vom 23. Juli 1917.

At Grund des & 2 Abs. C) der Eisenbahn=Verkehrsordnungwird §&31 dieser
Ordnungbis auf weitereswie folgt geändert:

' 831 « «.
Verpackung.Bezeichnung.

(1)Wie bisher.
() Jedes Gepäckstückmuß die genaue und danerhaft befestigteAdresse

des Reisenden(Name,Wohnort, Wohnung)sowie denNamen derAufgabe-und
Bestimmungsstationtragen. Nicht derartig gekennzeichnetesGepäckkann zuruck
gewiesenwerden. Altere Bezeichnungenusw. wie bisher.

Die Anderungtritt am 15.Augustin Kraft.
Berlin, den.23. Juli 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
In Vertretung
Petri

Den Bezug des Neichs=Geseszblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Geschblatt5%
Jahrgang 1917

Nr. 139
Inhalt: Gesetz über die nochmaligeVerlängerung der Legislaturperiode desReichstags. S. 657. — Geseh,

betreffendden Landtag für Elsaß.Lothringen. S. 657. — Bekanntmachung über Anderung der
Bekanntmachung,betreffendHöchstpreisefür Schwefelsäureund Oleum, vom28. Oktober1916. S. oös.

(Nr. 5960) Gesetzüberdie nochmaligeVerlängerungder LegislaturperiodedesReichstags.
Vom 23. Juli 1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterJustimmungdesBundesrats und
desReichstags,was folgt:

Die durchdas Gesetzüberdie VerlängerungderLegislaturperiode
desReichstagsvom 16.Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1169) um
ein Jahr verlängerteLegislaturperiodedes am 12. Januar 1912 ge=
wähltenReichstagswird um ein weiteresJahr verlängert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 23. Juli 1917.

Siegeh) Wilhelm
Dr. Helfferich

(Nr. 5961) Gesetz,betreffenddenLandtagfür Elsaß=Lothringen.Vom 23. Juli 1917.

Wir Wilhelm,) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen x.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

51
Die Mitgliedschaftder vor dem 1. Januar 1913 gewähltenund ernannten

Mitglieder der Ersten Kammer des Landtags für Elsaß=Lothringenwird um ein
Neichs=Gesesbl.1917. 153

Ausgegebenzu Berlin den27. Juli 1917.
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Jahr, soweitsiedurchdas Gesetz,betreffenddenLandtagfür Elsaß=Lothringen,
vom 16.Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1170) bereitsumeinJahr verlängert
wordenist, um ein weiteresJahr verlängert.

2
Die Wahlperiodefür die am 22. Oktober1911 gewählteIweite Kammer

des Landtags für Elsaß=Lothringen,die durchdas Gesetz,betreffendden Landtag
für Elsaß=Lothringen,vom 16. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1170) um ein
Jahr verlängertworden ist, wird um ein weiteresJahr verlängert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 23. Juli 1917.

Siegeh) Wilhelm
Dr. Helfferich

(Nr. 5962) BekanntmachungüberAnderungderBekanntmachung,betreffendHöchstpreisefür
SchwefelsäureundOleum,vom28.Oktober1916(Reichs-Gesetzbl.S. 1210).
Vom 25. Juli 1917.

A# Grund des & 5 derVerordnung, betreffenddie private Schwefelwirtschaft,
vom 13. November1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 761) wird bestimmt: .

Artikell
Dem 91 derBekanntmachung,betreffendHöchstpreisefür Schwefelsäureund

Oleum, vom 28. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1210) werdenfolgendeVor=
schriftenhinzugefügt:

Der Preis für Abfallsäure darf nicht höher sein, als sich bei
Zugrundelegungdes Höchstpreisesfür Gloversäure(Abs. 1 zua) unter
Berücksichtigungder friedensüblichenAbschlägeergibt.

Dünne Kammersäurebis einschließlich55%Bé ist nachAbs. 1a
zu berechnen.

Artikel 2
Die Bestimmungtritt mit dem 1.August1917 in Kraft.
Berlin, den25. Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-GesetzbattA
Jahrgang1917

Nr. 140
Inhalt: Bekanntmachung zumSchutzeder Mieter. S. obo. — Anordnung für das Verfahrenver

denEinigungsämtern.S. e#s1.— Bekanntmachung überDruckfarbe.S. co3#.— Bekannt.
machung über Druckfarbe.S. o###.— Bekanntmachung überSchahhnndesgeselllhaft.
S. ass. — Bekanntmachung, betreffendden=Absat von Kalisalzen. S. 670.

(Nr. 5963) BekanntmachungzumSchutzederMieter. Vom 26. Juli 1917.

D. BundesrathataufGrunddes&3des GesetzesüberdieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4.August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Ist im Bezirk einer Gemeindebehördeein Einigungsamt errichtet& 1 der

Verordnung, betreffendEinigungsämter, vom 15. Dezember 1914, Reichs=
Gesetzbl.S. 511),so kanndieLandeszentralbehördedasEinigungsamtermächtigen,

1. auf Anrufen einesMieters über die Wirksamkeiteiner nach dem
1. Juni 1917 erfolgten Kündigung des Vermieters, über die Fort=
setzung des gekündigtenMietverhältnissesund ihre Dauer sowieüber
eine Erhöhung des Mietzinses im Falle der Fortsetzungzu bestimmen,
auf Aurufen einesVermieterseinenmit einemneuenMieter abge=

schlossenenMietvertrag,dessenErfüllung von einerEntscheidunggemäß
Nr. 1 betroffenwird, mit rückwirkenderKraft aufzuheben.

Die Erteilung der Ermächtigung ist von der Gemeindebehördein orts=
üblicher Weise bekanntzumachen.

to

82
Der Antrag desMieters (&1 Abs.1 Nr. 1) ist unverzüglich,nachdemdie

Kündigung ihm zugegangenist, oder wenn die Ermächtigungnach 9 1 später
erteiltist, unverzüglichnachderBekanntgabederErteilung(&1 Abs.2) zustellen.
Neichs-Gesehbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den27. Juli 1917. 151
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Der Antrag kann nicht mehr gestelltwerden,wenn dieMietzeit abgelaufenist
oder die Parteien die Fortsetzungdes Mietverhältnissesvereinbarthaben.

Das Einigungsamt entscheidetnach billigem Ermessen. Vor der Ent=
scheidungkann es eine einstweiligeAnordnung erlassen. Seine Entscheidungen
sind unanfechtbar.

Wird die Fortsetzungdes Mietverhältnissesangeordnet,so geltendie Be=
stimmungendesEinigungsamtsals vereinbarteBestimmungendesMietvertrags.

4
Das Einigungsamt entscheidetin der Besetzungvon einemVorsitzenden

und mindestenszwei Beisitzern. Der Vorsitzendemuß zum Richteramt oder
höherenVerwaltungsdienstebefähigt sein; die Beisitzer müssenzur Hälfte dem
Kreise der Hausbesitzer,zur Hälfte dem der Mieter angehören. Das Nähere
über die Besetzungbestimmtdie Landeszentralbehörde.

5
Die Anwendungdieser Verordnungkann durchVereinbarungder Parteien

nicht ausgeschlossenoder beschränktwerden.

6
Die Landeszentralbehördenkönnen die Gemeindenzur Errichtung von

Einigungsämternanhalten,die den Vorschriftendes & 4 entsprechen.

7
Die Landeszentralbehördenkönnen,soweitEinigungsämternicht errichtet

sind, die im & 1 vorgesehenenBefugnisseeiner anderenStelle übertragen, wenn
die IusammensetzungdieserStelle denVorschriftendes & 4 entspricht.

18
AufdasVerfahrenvordemEinigungsamte( 1,6),7)findendieVorschriftender

Verordnung,betreffendEinigungsämter,vom 15. Dezember1914 (Reichs-Gesetzbl.
S. 511) keineAnwendung. Das Verfahren ist gebührenfrei;das Einigungsamt
bestimmt,wer die barenAuslagendesVerfahrenszu tragenhat. Im übrigen
wird das Verfahren durchden Reichskanzlergeregelt.

9
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den26.Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5964) Anordnung für dasVerfahrenvor denEinigungsämtern.Vom 26 Jnli 1917.

A Grund des&8 derVerordnung zumSchutzederMieter vom 26.Juli 1917
(Reichs=Gesetz9l.S. 659) wird über das Verfahrenvor den Einigungsämtern
folgendesbestimmt:

1
Die Einigungsämtersind berufen, in den im &1 der Verordnung zum

Schutzeder Mieter bezeichnetenFällen endgültigzu entscheiden.
Die Mitglieder desEinigungsamtssindvor ihremAmtsantritte durchHand=

schlag an Eides Statt zu treuer und gewissenhafterFührung ihres Amtes zu
verpflichten. Sie sind zur Amtsverschwiegenheitverpflichtet.

82
Der Antrag auf Entscheidungist an das Einigungsamt zu richten, in

dessenBezirke sichdie Mietsachebefindet.
Der Antrag ist schriftlich oder zu Protokoll des Schriftführers des

Einigungsamts zu stellen. Er soll unter Darlegung der Sachlage und Angabe
der Beweismittelkurzbegründetwerden)derAntragstellersoll die ihm zugäng=
lichenBeweisurkunden,insbesondereVertragsurkundenund Briefe beifügen.

*3
Das Einigungsamtverhandeltund entscheidetin nichtöffentlicherSitzung.

4
Vor der Entscheidungist der Gegner des Antragstellerszu hören.
Der Vorsitzendekann anordnen,daß eine mündlicheVerhandlungmit den

Parteien stattfindet. Er kann das persönlicheErscheinenderParteien anordnen;
er kannanderePersonen,die ein rechtlichesInteressean derEntscheidunghaben,
zu der Verhandlungzulassen.

5
Die Parteien sind von Ort undZeit der Sitzung zu benachrichtigen.Wird

mündlicheVerhandlungangeordnet,so sind sie zu dieserzu laden.
Die Ladung erfolgt durch eingeschriebenenBrief. Der Vorsitzendekann

eine andereArt der Ladung anordnen.
Die Parteien können sich in der mündlichenVerhandlung, soweit nicht

das persönlicheErscheinenangeordnetist, durch eine mit schriftlicherVollmacht
versehenePerson vertreten lassen; sind sie oder ihre Vertreter trotz rechtzeitiger
Ladungnichterschienen,sowird gleichwohlin derSacheverhandeltundentschieden.

86
Das Einigungsamt kann denBeteiligten aufgeben,binneneinerbestimmten

Frist Tatsachenzur weiterenAufklärung desSachverhalts anzugebenundBeweis=
mittel, insbesondereUrkundenvorzulegenoder Jeugen zu stellen.

154“
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— Bei Versäumungder Frist kanndas EinigungsamtnachLageder Sache
chue Verucschtgung der nicht beigebrachtenBeweismittel entscheiben.

87
Das Einigungsamtkann auf Antrag oder von Amts wegenBeweise

erheben,insbesondereJeugen und Sachverständigeeidlich vernehmensowieVer=
sicherungenan Eides Stattentgegennehmen.

Auf die ErledigungdesJeugen=und Sochverständigenbeweisesfinden die
Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechendeAnwendung. Die Zeugen
undSachperständigenerhaltenGebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung
für Jeugen und Sachverständige(Reichs=Gesetzbl.1898 S. 689) 1914 S. 210).

Die Gerichts=und Verwaltungsbehördenhabeninnerhalb“ihrer Zuständig=
keit denErsuchenderEinigungsämterumAufnahme von Beweisenzu entsprechen.
Auf die von den Gerichtenzu leistendeRechtshilfefindendie Vorschriftendes
dreizehntenTitels des GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

88
Das Einigungsamt kann vor der EntscheidungeinstweiligeAnordnungen

erlassen.
6 9

Die VBefuguisseaus den §#)6, 7, 8 stehenaußerhalb derSizungen dem
Vorsitzendenzu.

’
Zu denVerhandlungenwird ein Schriftführer zugezogen,der vom Vor=

sitzendendurchHandschlagan Eides Statt zu treuer undgewissenhafterFührung
semesAmtes verpflichtetwird.

Über die Verhandlungenwird eine Niederschrift aufgenommen,die von
dem Vorsitzendenund demSchriftführer zu unterzeichnenist. Sie soll Ort
und Tag der Verhandlung,die Bezeichnungder mitwirkendenPersonen und der
Beteiligten sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie soll den an=
wesendenBeteiligten vorgelesenoder zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen
unterschriebenwerden.

811
Die EntscheidungdesEinigungsamtserfolgtdurchBeschluß. Der Beschluß

enthält die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidungmitgewirkt haben,
und ist von demVorsitzendenzu unterschreiben.

812
Die Beschlüsse6 10) und die Anordnungenauf Grund des &8 sind von

demSchriftführer auszufertigen; er bescheinigtdie Übereinstimmungmit der
Urschrift.

Die Beschlüssesind den Beteiligten, soweit sie nicht in derenGegenwart
verkündetsind, in der im 95 Abs. 2 vorgeschriebenenWeisemitzuteilen.
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Für das VerfahrenwerdenGebührennichterhoben. -«-
Das Einigungsamt bestimmt,wer die baren Auslagendes Verfahrens zu

tragen hat und setztdie Höhe der Auslagen fest. Die Entscheidunghierüber
ist vollstrecbar. Die Vollstreckungrichtet sich nach denVorschriftenüber die
Beitreibungvon Gemeindeabgaben. .

Die Parteien habenkeinenAnspruchauf Erstattungihrer Auslagen.=
Berlin, den26.Juli 1917. «

Der Reichskanzler
In Vertretung
Lisco

E

(Nr. 5965) Bekanntmachungüber Druckfarbe. Vom 26. Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen .

sl
DerReichstaiizlerwirderniächtigt,dieserstellungsiiuddenVerbisaiichvoii
DruckfarbesowiedenVerkehrmit Druckfarbezuregeln.Er wird fernerermächtigt,
für Herstellerund Verbrauchervon DruckfarbedenBezug und denVerbrauch
von Stoffen,die zumAnriiben oderVerschneidenvonDruckfarbebestimmtsind,
zu regeln.

(2
Der Reichskanzlerkann anordnen, daß Quwiderhandlungengegendie von

ihm auf Grund des & 1 erlassenenBestimmungenmit Gefängnis bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafebis zu zehntausendMark bestraftwerdenund daß
neben der Strafe auf Einziehungder Stoffe erkanntwerdenkann, auf die sich
die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehören
vder nicht.

*3 .
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den26. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
D.r. Helfferich «
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(Nr. 5966) BekanntmachungüberDruckfarbe. Vom 27. Juli 1917.

A- Grund derVerordnungdesBundesrats überDruckfarbevom 26. Juli 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 663) wird bestimmt:

81
Wer in gewerblichenBetrieben Druckfarbe verwendet,darf Druckfarbe

sowieStoffe, die zumAnreibenoderVerschneidenvonDruckfarbebestimmtsind,
vom1. August1917 ab nur in denMengen beziehen,die für ihn von der
Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbe,G. m. b. H. in Berlin
festgesetztsind.

Die FestsetzunggeschiehtnachdemGrundsatz,daß innerhalbeinesKalender=
vierteljahrs, erstmaliginnerhalb desZeitraums vom 1. August bis zum30. Sep⸗
tember1917 einschließlich,an Druckfarbe und an Stoffen, die zum Anreiben
oderVerschneidenvon Druckfarbebestimmtsind, nur dieMengen bezogenwerden
dürfen, die innerhalb eines entsprechendenJeitraums im Durchschnitt des
Jahres 1916 verbrauchtwordensind.

Bei FestsetzungderMengen,dienachAbs.2 bezogenwerdendürfen,werden
BeständenachAbzugeiner demVerbraucheder vorangegangenendrei Monate
entsprechendenMenge, die als Rücklageanzusehenist, angerechnet.Soweit der
Bestand die Rücklageübersteigt,darf er nur mit Genehmigungder Kriegswirt=
schaftsstelleverwendetwerden.

52
Wer in gewerblichenBetriebenDruckfarbeverwendet,darf Druckfarbe

und Stoffe, die zumAnreibenoderVerschneidenvon Druckfarbebestimmtsind,
vom 1. August1917 ab nichtmehr bei den Lieferernunmittelbar bestellenoder
abrufen, sondern ausschließlichdurch die Kriegswirtschaftsstelle,welchedie Be=
stellungenoder Abrufe an den von demBesteller namhaft gemachtenLieferer
weiterleitet.
6 In gleicherWeise habendie im Abs. 1 genanntenBezieherzu verfahren,
die Druckfarbeoder Stoffe, die zum Anreiben oder Verschneidenvon Druckfarbe
bestimmt sind, auf andereWeise als durchKauf beziehen,z. B. Bezug aus
eigenenFabriken, kostenloseLieferungenusw.

Die Ablieferung darf erst erfolgen, nachdemder Bezug durchdie Kriegs=
wirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbegenehmigtworden ist.

3
Die Kriegswirtschaftsstellefür dasdeutscheJZeitungsgewerbekannAusnahmen

von den Vorschriftender 96 1, 2 zulassen.

4
Wer Druckfarbebesitzt,hat sie der Kriegswirtschaftsstellefür das deutsche

Jeitungsgewerbein Berlin auf derenVerlangen käuflich zu überlassen. Der
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gleichenVerpflichtungunterliegendie VerbrauchervonDruckfarbehinsichtlichder
in ihrem Besitze befindlichenStoffe, die zum Anreiben oder Verschneidenvon
Druckfarbebestimmtsind.

Erfolgt dieÜberlassungnichtfreiwillig, so wird dasEigentumauf Antrag
der Kriegswirtschaftsstelledurchdie zuständigeBehördeauf dieKriegswirtschafte=
stelleübertragen. WelcheBehördezuständigist, bestimmtdieLandeszentralbehörde.
Die Anordnung ist an denBesitzerzu richten. Das Eigentumgehtüber, sobald
die Anordnung demBesitzerzugeht.

Dem Besitzerist für die überlassenenMengeneinangemessenerÜbernahme=
preis zu zahlen. Kommt zwischender Kriegswirtschaftsstelleund dem Besitzer
eineEinigungnicht zustande,so wird er von der höherenVerwaltungsbehörde
des Ortes, von demaus die Lieferung erfolgt, endgültig festgesetzt.Diese ent=
scheidetferner endgültigüber alle Streitigkeiten,die sichzwischendenBeteiligten
aus derAufforderungzur Überlassungund aus derÜberlassungergeben.

5
Der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbeund deren

Beauftragtensind auf Verlangen alle Auskünfte,die sich auf die Durchführung
der vorstehendenBestimmungenbeziehen,unverzüglichzu erteilen.

6
Den BestimmungendieserBekanntmachungunterliegennicht dieBehörden

desReichs,der Bundesstaatenund Elsaß=Lothringens.

—
1

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=
tausendMark wird bestraft,

1. wer den Vorschriften des §&1 zuwider Druckfarbe oder Stoffe, die
zum Anreiben oder Verschneidenvon Druckfarbe bestimmtsind, in
größerenMengen bezieht,als für ihn von der Kriegswirtschaftsstelle
für das deutscheJeitungsgewerbefestgesetztwerden; »

2. werden Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 2, & 2 zuwiderhandelt;
3. wer die ihm nach9 5 obliegendeAuskunft nicht innerhalbdergesetzten
Frist erstattetoder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngaben
macht.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkannt werden,
auf die sich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

8
Der nach§&8 Abs.1 der BekanntmachungüberDruckfarbevom16. Fe=

bruar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 134) an die Kriegswirtschaftsstelleabzuführende

5%%
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Betrag wird mit Wirlung vom 1. August 1917 ab bei: eseungen i im
Gewichtevon=

1 bis 20 iten tinschliebich7 20. k
muehr als 20 50 „ 40

., --v.9509100 · J».·· p60
für jede Lieferung,

bei Lieferungenvonmehr als 100 Kilogramm auf 50 fennig für. en volle
oderangefangene100 Kilogramm festgesetzt.

*5#§ë
Die Bekanntmachungtritt am 1. August 1917 in Araft.
Berlin, den27. Juli 1917.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5967) Bekanntmachungüber Schuhhandelsgesellschaften.Vom 26.Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Händler von neuenSchuhwarenjeder

Art, soweit sie bereits vor dem 1. August 1914 Handel mit Schuhwarenge=
trieben haben,auch ohne ihre Justimmung zu Gesellschaftenzu vereinigen,denen
die Verteilung von neuen Schuhwaren,insbesonderealler im DeutschenReiche
fabrikmäßig hergestelltenund von den Schuhwarenherstellungs=und vertriebs=
gesellschaftenzur Verfügung gestelltensowie der aus demAusland eingeführten
Schuhwarenfür die bürgerlicheBevölkerungnachMaßgabedervolkswirtschaftlichen

Antrag der Landeszentralbehördenanordnen,daßauchein Betrieb,der erstnach
dem 1. August 1914 mit dem Handel von Schuhwaren begonnenhat, in eine
Gesellschaftaufgenommenwird.

Schuhwarenim Sinne dieserVerordnung sind nicht Schäfte sowie Holz=
schuhe,die ganz aus Holz oder aus Holz in Verbindungmit einerSpange von
höchstens2 JentimeterBreite oder einemKissenhergestelltsind.

Artikel II
Jür die auf Grund des ArtikelI errichtetenGesellschaftengeltenfolgende

Bestimmungen: 1

Die Rechtsverhältnisseder Gesellschaftenund der Gesellschafterwerden,
soweit sie nicht in dieserVerordnung geregeltsind, durchdie Satzung bestimmt.

*
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·- Die Satzung wird von demReichskanzlererlassen.Sie ist durchden
DeutschenReichsanzeigerbekanntzumachen.Mit derBekanntmachungderSatzung
entstehtdie Gesellschaft.

Die Gesellschaftensind rechtsfähig. Ihren Namen, Sitz und örtlichen
Bereich bestimmtder Reichskanzler. ·

2
Die Satzung trifft Bestimmungenüber
1. den Zeitpunkt,von demab die GesellschaftdieVerteilung übernimmt
(Geschäftsbeginn), ·

2. die Gegenstände,über die die Gesellschafterversammlungzu beschließen
hat, sowiedie Form der Einberufung,das Stimmrechtund die Ver=
tretung der Gesellschafter,

3. die Zusammensetzungund die Ernennung,die Amtsdauer und die
Befugnissedes Vorstandes und der anderenGesellschaftsorgane,ihre
Einberufung und Beschlußfassung,die Vertretung, insbesonderedie
Jeichnung schriftlicherErklärungen und die Beurkundung ihrer Be=
chlüsse,

4. die Höhe des Betriebskapitals und die Art seinerAufbringung sowie
ddie Beiträge der Gesellschafter,
5. die Regelung der Juteilungen und die hieran zu knüpfendenBe—
dingungen,

6. dieÜberwachung der Mitglieder und ihrer Betriebe,
7. die Festsetzungvon Ordnungsstrafen,
8. die Form für die Bekanntmachungender Gesellschaft,
9. die Aufstellung,Prüfung und Abnahmeder Jahresrechnungen,
10. die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

83

Die Gesellschaftersind verpflichtet,vom Geschäftsbegimeder Gesellschaft
ab die ihnen von der GesellschaftzugeteiltenWaren abzunehmen,den innerhalb
der gesetzlichenGrenzen festgesetztenangemessenenPreis zu zahlen und die
Waren nach den Weisungendes HauptverteilungsausschussesG 4) abzusetzen.

84
Zur ÜberwachungderTätigkeit derGesellschaften,insbesondereder Ver=

teilung, wird ein Ausschuß(HauptverteilungsausschußdesSchuhhandels)gebildet.
Der Hauptverteilungsausschußbesteht aus einem Vorsitzenden,zwei

Stellvertretern und höchstensweiterendreißigMitgliedern. Der Vorsitzende,seine
Stellvertreter und die weiterenMitglieder werden vom Reichskanzlerernannt
und abberufen. Ihr Amt ist ein Ehrenamt.

Dem Haupcverteiluugöausschussegehoͤrt ferner ein Vertreter desReichs=
kanzlersan.
Reichs=Gesetzbl.1917. 155

Cocgle



—668 —

DemHauptverteilungsausschussewird einBeirat vonneunMitgliedernbei=
gegeben,die den Kreisender Schuhindustrieund der Verbraucherangehören.
Die Mitglieder werdenvom Reichskanzlerernannt und abberufen. Ihr Amt ist
ein Ehrenamt.

Der Hauptverteilungsausschußist rechtsfähig. Er wird durch den Vor=
sitzendenvertreten.

Der Reichskanzlerkann eineGeschäftsordnungfür denHauptverteilungs=
ausschußerlassen.

45
Der Hauptverteilungsausschußerteilt den GesellschaftenAnweisungenüber

die Art der Verteilung.
Er überwachtdieTätigkeitderGesellschaftenundstelltfest,welcheHandels=

betriebeunter die Vorschrift des Artikel I Abs.1 fallen. Er kann Betricbe
auf ihren Antrag von der Jugehörigkeitzu einer Gesellschaftentbinden.

Er trifft Bestimmungüberdie von denGesellschafternzu leistendenAbgaben.
Er trifft Bestimmungenüber die Verwendungder eigenenEinkünfteund

der Einkünfteder Gesellschaften.Er setztinsbesonderefest, welcherTeil zur
Deckungvon Verwaltungskostender Gesellschaftzu verwendenund welcherTeil
an ihn abzuführenist. Den ihm zufließendenTeil sowiedie sonstigenEinkünfte
verwendeter nachDeckungdereigenenUnkostenzu Ausgleichszahlungenan Gesell=
schafter,die infolge der Verteilungeregelungin ihremGeschäftsbetriebebesonders
geschädigtsind. Soweit danach Überschüssevorhandensind, verteilt er dieseauf
simüche Gesellschafterim Verhältnis der Einkaufssummeder Bezügean Schuh=
waren in der Jeit vom 1. Juli 1913 bis 30. Juni 1914.

86
Der Hauptverteilungsausschußunterstehtder Aufsicht des Reichskanzlers.
Der VorsitzendedesHauptverteilungsausschussesist verpflichtet,denVertreter

des Reichskanzlersüber alle wichtigenVorgänge auf dem laufenden zu halten
und ihm auf Verlangen Auskunft zu geben.

Bei denBeschlußfassungendesHauptverteilungsausschusseshat derVertreter
des ReichskanzlersberatendeStimme. Er kann BeschlüssewegenVerletzungder
Gesetzeoder offentlicherInteressenbeanstanden. Der Reichskanzlerentscheidet
über die Berechtigungder Beanstandung. Die Ausführung der Beschlüssehat
so lange zu unterbleiben,als nicht der Reichskanzlerdie Beanstandungfür un=
berechtigterklärthat.

87
« Die Mitglieder des Hauptverteilungsausschusses,des Vorstandes einer
Gesellschaftsowie die von ihnen beauftragtenVertrauensmänner und Sach=
verständigensind,vorbehaltlichder dienstlichenBerichterstattungund derAnzeige
von Gesetzwidrigkeiten,verpflichtet,über die Geschäftsverhältnisse,die durchihre
Tätigkeit zu ihrer Kenntnis kommen,Verschwiegenheitzu beobachtenund sichder
Mitteilung und Verwertung der Geschäftsgeheimnissezu enthalten.
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88
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,wer denVorschriften
des &7 zuwider Verschwiegenheitnicht beobachtetoder der Mitteilung oder
Verwertung von Geschäftsgeheimnissensichnicht enthält.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Artikel III

81
Händler von Schuhwaren jeder Art habendemHauptverteilungsausschuß

auf VerlangenAuskunft über ihren Betrieb, ihre BeständeanSchuhwaren,
Ein= und Ausgänge und Ein- und Verkaufspreisezu erteilen. Ebenso haben
Personen,die nicht zum eigenenGebrauchebestimmteSchuhwaren im Eigentume,
Besitz oder Gewahrsamhaben,dem Hauptverteilungsausschußauf Verlangen
Auskunft über die ihnen gehörigenoder bei ihnen lagerndenWaren zu erteilen.

Das Verlangen kann durch öffentlicheBekanntmachunggestelltwerden.

52 «
Der Hauptverteilungsausschußkann verlangen, daß Händler von Schuh=

waren sowiedie im § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichnetenPersonenihre Beständevon
SchuhwareneinerGesellschaftgegeneinenangemessenenÜbernahmepreisüberlassen.

Wird die Überlassungverlangt, so geht das Eigentum in demAugenblick
auf die Gesellschaftüber, in demdasVerlangendemEigentümer,Besitzeroder
Inhaber des Gewahrsamszugeht.

Der HauptverteilungsausschußkanndieSchuhwaren,derenÜberlassungan
eineGesellschafter verlangenkann, beschlagnahmen.Die Beschlagnahmehat
die Wirkung, daß die Vornahme von Veränderungenan den von ihr berührten
Waren verboten ist und rechtsgeschäftlicheVerfügungen über sie nichtig sind.
Den rechtsgeschäftlichenVerfügungenstehenVerfügungengleich,die im Wegeder
IJwangsvollstreckungoder Arrestvollziehungerfolgen. -

83
Streitigkeiten, die sich zwischeneiner Gesellschaftund Händlern oder den

im & 1 Abs.1 Satz 2 bezeichnetenPersonen aus dem Gesellschaftsverhältnis
oder aus der Lieferung oder aus der Überlassungspflichtergeben,werden,soweit
nicht die Verordnung oder die Satzung ein anderesbestimmt,durch die nach
Artikel III § 5 derVerordnungüberdie ErrichtungvonHerstellungs=und Vertriebs=
gesellschaftenin derSchuhindustrievom17.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 236)
gebildetenSchiedsgerichteendgültigentschieden.Je einer der Beisitzerist dem
Kreise des Handels und demKreise der Herstellerzu entnehmen.

Ortlich zuständigist das Schiedsgericht,in dessenBezirk die beteiligte
GesellschaftihrenSitz hat.
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4
Mit Gefängnis bis zu. einemJahre und Geldstrafe bis zu fünfzehn.

tansendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft, .
1iverdiegeiuaszslgeforderteAiiskuiiftinnerhalbder gesetztenFrist
nicht erteilt oder wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngaben
macht

2. wer unbefugt einen gemäß& 2 Abs. 3 beschlagnahmtenGegenstand
beiseiteschafft,beschädigtoder zerstört, verwendet,verkauftoder kauft
oder ein anderesVeräußerungs- oder Erwerbsgeschäftüber ihn ab=
schließt

3. wer dem gemäß& 2 gestelltenÜberlassungsverlangeninnerhalbder
gesetztenFrist nicht nachkommt.

. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkanntwerden,
auf bie sich die strafbare Handlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.

Artikel IV
Die Verordnung tritt mit dem 15. August 1917 in gufl. Sie tritt

drei Monate nachAußerkraftsetzungder Verordnung über die Errichtung von
Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin der Schuhindustrie vom 17. März
1917 außer Kraft.

Mit demZeitpunktdesAußerkrafttretensderVerordnunggeltendicgemäß
ArtikelI errichtetenGesellschaftenals aufgelöst.

Berlin, den26. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Gr. 5968) Bekanntmachung,betreffenddenNofatz von Kalisalzen. Vom 26. Juli 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Die Vorschriftender Jiffer VII des Gesetzes,betreffendAnderungdes
Gesetzesüber denAbsatzvon Kalisalzen,vom 21. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 559) bleiben,auch soweit ihre Wirksamkeitnur für dieRechnungsjahre1915
und 1916 vorgesehenist, für die Jeit vom 1. April 1917 bis einschließlich
20. Juni 1917 in Kraft.

Berlin, den26. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesessblattsvermitteln nur die VPostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt=
Jahrgang1917

Nr. 141
Inhalt: Bekanntmachung, brneien nderung der Ausführungsbestimmungenzu der Verordnungüber

den Verkehr mit Lucker im Betriebsjahr 1916/17. S. 671. — Bekanntmachung, betreffend
tunderungderMilitär-Transport. Ordnung. S. i73. — Verordnung über Höchstpreisefür
Grünkern. S. c72. — Bekanntmachung überdas Verfahrenvor demnachArtikel III § 5 der
Beksanntmachungüber die Errichtungvon Berstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin der Schuh.
industrie vom 17. März 1917 eingesetztenSchiedsgerichte. S. 673. — Bekanntmachung über
das Verfahren vor dem nach Artikel III § 5 der Bekanntmachungüber diekErrichtung einer Her=
stellungs=und Vertriebsgesellschaft in der Seifenindustrie vom 9. Juni 1917 eingesetztenSchiebs=
gerichte.S. 67#.— Druckfehlerberichtigung. S. 877.

(Nr. 5969) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ausführungsbestimmungenzu der
VerordnungüberdenVerkehrmit Zuckerimetriebsjahr 1916/17. Vom
28. Juli 1917.

A-% Grund der Verordnungüber den Verkehrmit Zuckerim Betriebsjahr
1916/17 vom 14. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1032) in Verbindung
mit & 1 der Verordnung über die Errichtung einesKriegsernährungsamtsvom
22. Mat 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

Artikel I

&4 derAusführungsbestimmungenzu der VerordnungüberdenVerkehr
mit Jucker im Betriebsjahr 1916/17 vom 27. September1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1085) wird, wie folgt, geändert:

1. Abs.3 erhält folgendeFassung:
Betragen die Auswendungender Fabrilen für je 50 Kilogramm

Rohzuckermehr als 15,25Mark, so werdenden Fabriken10 vom
HundertdesMehrbetragsvon derReichszuckerausgleichsgesellschaftver=
gütet. Als Auswendungengilt derRohzuckerpreiszuzüglichderFracht
und des nachAbs. 2 Satz1 an die Reichszuckerausgleichsgesellschaftzu
zahlendenBetrags; in den Fällen, in denennach Abs.2 Satz2 die
Reichszuckerausgleichsgesellschaftder Fabrik einenBetrag zu erstatten
hat, mindernsichdieAuswendungenum diesenBetrag.

Reichs·Sesehbl.1917. 156
Ausgegebenzu Berlin den1.August1917.
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AlsAbsitwirdfolgeiideVocschrifteingefugt
Die Bestimmungenim Abs.2 und 3 geltenfür Ersterzeugnisse.

Fi##Nacherzengnissegelten sie mit der Maßgabe, daß au Stelle des
Betrags von 15,25Mark der Betrag von 13/65Mark und an Stelle
des Satzes 10 vomHundert der Satz 23 vomHundert tritt.

Artikel II
Die Anderungentretenmit Wirkung vom 1. Oktober 1916 in Kraft.
Berlin,den28.Juli 1917.

Der PräftdentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

(Nr. 5970) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Militär=Transport=Ordnung.Vom
28. Juli 1917.

A- Grunb des& 2 der Verordnung,betreffenddieMilitär=Transport=Ordnung
vom 18. Januar 1899, bestimmeich, daß in dieserOrduung §&54 Jiffer 19
AbschnittB wie folgt ergänztwird:

Hinter der BestiunmungH wird nachgetrugen:
kI Zulb. AbschnittA. In 7. Abs.(1)undAbschnittB. Abs.(1). Die

leichten Sprengminen 16 dürfen mit beförderungssicheren
Zündern verschen als Eügut (Wageniadung oder Stückgut) aul=
gegeben werden.

Die Anderungtritt sofort in Kraft.
Verlin,den28.Juli1917.

« Der Reichskauzler
Dr. Michaelis

(Nr.5971)VerordunngscherHöchstpreisefürGrünkern.Vom31.Juli 1917.

A. Grund der Verordnung überKriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolks.
*d vom 22. Mai 1916 (Keichs-GesetzblS. 401) im Verbindung mit
&1 der Verordunngüber die Errichtungeines Kriegsernährungseamtsvom
22. Mai 1916 Geichs-Gesetzbl.S. 402) wird verordnet:
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81
Der Preis für 100 KikogrammGrünkernans der Ernte 1917 darf bei

der Veräußerung darch den Erzeuger 90 Mark nicht überfsteigen.Erfolgt die
Abnahme nach dem 15. August 1917, so dürfen dem Höchstpreisfür jeden
folgendenangefangenenhalbenMonat 20 Pfennig zugeschlagenwerden.

*2
Der Preis gilt für die gedörrte,geschäkte,unvermahleneFrucht, aus=

schließlich Sack,und für Barzahlung innerhalb vierzehnTagen nachAblieferung.
Für leihweifeÜberkassungder Säckedarf eineSackkeihgebührbis zu 2 Mark
für die Tonneberechnetwerden.

Der Preis umfaßt die Kosten der Beförderungbis zur Verladestelledes
Ortes, von dem aus die Ware mit der Bahn oder zu Wasserversandtwird,
sowie die Kostendes Einladens daselbst.

*3
Die in dieserVerordnung festgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne

des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (Reichs-Gesetzbk.S. 516)in Verbindung
mit den Bekanntmachungenvom 21. Jannar 1915 Geichs=Gesetzbl.S. 25),
23. März 1916 Geichs=Gesetzbl.S. 183) und 22. März 1917 Geichs-Gesetzbl.
S. 253).

84
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündunginaraft.

Berlin, den31:Juli 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batoeki

(Nr. 5972) BekanntmachungüberdasVerfahrenvor demnachArtikelIII § 5 der Bekannt=
machungüber dieErrichtung von Herstellungs-und Vertriebsgesellschaften
in der Schuhindustrievom 17.März 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 236) ein=
gesetztenSchiedsgerichte.Vom 29. Juli 1917.

lPsr Grund des Artikel III §5 Abs.3 der Bekanntmachungüber die Er=
9 von Herstellungs-und Bertriebsgesellschaftenin derSchuhindusstrievom

Ln 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 236) wird folgendesbefstimmt:
156=
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81

Das Amt als Mitglied des.Schiedsgerichts#K#ein bhrenonnt.Bei Ver=
richtungenaußerhalb ihres Wohnsitzeserhalten die Mitglieder Tagegelderund
Reisekostennach den Sätzen, die die Landeszentralbehördefestsetzt. «-

Der Vorsitzendeernennteinen oder mehrereSchriftführer.
Die Mitglieder und Schriftführer sind vor ihremAmtsantrittedurchHand=

schlagan EidesStatt zu treuer,gewissenhafterFührung ihresAmtes zu verpflichten.
Sie sind zur Amtsverschwiegenheitverpflichtet. Die Verpflichtungdes Vorsitzen=
den und seinesStellvertreters erfolgt durch die höhereVerwaltungsbehörde,die
Verpflichtungder übrigen Mitglieder und der Schriftführer burch den Vorsiten=
den des Schiedsgerichts.

52
Der Antrag auf schiedsgerichtlicheEntscheidungist schriftlich oderzu Pro=

tokoll desSchriftführers desSchiedsgerichtszu stellen. Er soll unterDarlegung.
derSachlage und Angabe derBeweismittel kurz begründetwerden. Der Antrag=
stellersolldie ihm zugänglichenBeweisurkundenbeifügen.

43
DasSchiedsgerichtverhandeltund entscheidetin nichtöffentlicherEitzung.

Der Vorsitzendekann:anordnen, daß eine mündlicheVerhandlungmit den Ve=
teiligtenstattfindet.

Die Beteiligten sind vor der Entscheidungzu hören. Es ist ihnen zu ge⸗
statten, den Verhandlungenbeizuwohnen. Der Vorsitzendekann ihr Erscheinen
anordnen. «« «— «««»·«—

Beteiligte sind außer dem Antragsteller und seinem Gegner diejenigen
Prrsonen, die der Vorsitzendewegen ihres rechtlichenInteressesan der Ent=
scheidungzuläßt.

Bei Streitigkeitenwegen Mängel derBeschaffenheit oder-Mengen der ge=
liefertenWaren zwischeneinerGesellschaftund ihrenAbnehmernist derHersteller
der Waren, bei Streitigkeitender bezeichnetenArt zwischeneinerGesellschaftund
demHersteller ist der Abnehmer, sofern er bereits feststeht,als Beteiligter zu=
zuzehen. Die Feststellungendes Schiedsgerichtsgelten alsdann für und gegen
alle Beteiligten.

4 .
Die Beteiligten sind von Ort und Zeit der Sitzung zu benachrichtigen.

Wird mündlicheVerhandlung angeordnet,so sind sie zu dieserzu laden.
Die Ladung geschiehtdurch eingeschriebenenBrief und,wennderWohnort

der Beteiligten nicht bekanntist oder die schriftlicheVerständigungmit ihnen.
erschwertoderzeitraubendist, mittelseinereinmaligen.Einrückungin denReichs=
anzeiger. Der Versitzendekann eine andereArt der Ladunganordnen
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Die Beteiligtenkönnensich in. der mündlichenVerhandlungdurcheine

mit schriftlicherVollmacht verseheneDersonvertreten lassen. Sind sieoder ihre
Stellvertreter trotz rechtzeitigerLadung nicht erschienen,so wird gleichwohlin
derSacheverhandeltund entschieden.

I 5 .
Das SchiedsgerichtkanndenBeteiligtenaufgeben,binneneinerbestimmten

Frist Tatsachenzur weiterenAufklärung desSachverhalts anzugebenund Beweis=
mittel, insbesondereUrkunden,vorzulegenoder Jeugen zu stellen. .-
- Bei Versäumung der Frist kann das Schiedsgericht.nach Lage derSache
ohneBerücksichtigungder nicht beigebrachtenBeweismittel entscheiden.

(6
Das Schiedsgerichtkann auf Antrag oder von Amts wegen Beweise er=

heben,insbesondereZeugen und Sachverständigeidlich vernehmensowir Ver.
sicherungenan Eides Statt abnehmen.

Auf die Erledigungdes Zeugen- undSachverständigenbeweisessowie auf
die sonstigenArten der Beweisaufnahmen finden die Vorschriften der Zivil⸗
prozeßordnungentsprechendeAnwendung.

Die Gerichts- und Verwaltungsbehördenhaben innerhalb ihrerSuständig.
keit demErsuchendesSchiedsgerichtsum Aufnahme von Beweisenzu ensprechen.
Auf die von denGerichtenzu leistendeRechtshilfe finden die 99 158—162, 166
und 187 des GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAmnwendung.

Die Jeugen und SachverständigenerhaltenGebühren nachMaßgabe der
Gebührenordnungfür Zeugenund Sachverstäudige(Reichs=Gesetzbl.1898 S.689,
1914 S. 214). ·

Die Befügnisseaaus den K5 5 und 6 stehenaußerhalbder Sihungen dem
Vorsitzendenzu.

8
Zu denVerhandlungen wird ein Schriftführer zugezogen.
Über die Verhandlungwird eineRiederschriftaufgenommen,die von dem

Vorsitzendenund demSchriftführer zu unterzeichnenist. Sie soll Ort und Tag
der Verhandlung,dieBezeichnungder mitwirkendenPersonen und der Beteiligten
sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie soll den anwesendenBe=
teiligten vorgelesenoder zur Durchsichtvorgelegtwerden. -

Die Entscheidungerfolgt durchBeschluß. Der Veschiußenthält dieNamen
der Mitglieder des Schiedsgerichts,die bei derEntscheidung mitgewirkt haben,
und ist von demVorsitzendenzu unterschreiben. «
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10
Die Beschlüsse 9) find ven“ demSchriftführer anszufertigen. Er be=

scheinigtdie Übereinstimmungmit der Urschrift.
Die Beschlüssesind den Beteiligten, soweit sie nicht in derenGegemvart

verkündetsind, in der im &4 Abs. 2 vorgeschriebenenWeise mitzuteilen; dem
ÜberwachungsausschussederSchuhindustriein Berlin ist eineAbschriftzu übersenden.

611
Der Beschluß des Schiedsgerichtsfteht einem rechtskräftigenUrteil im

Sinne des & 704 der Jivilprozeßordnung gkeich. Auf die Iwangsvolkstreckung
finden die Vorschriften der JivilprozeßordnungAnwendung. Die vollstreckbarr
Ausfertigung wird von dem Vorsitzendenerteilt.

*12
Für das VerfahrenwerdenGebührenund Stempelnicht erheben. Das

Schiedsgerichtbestimmt,wer die baren Auslagen des Verfahrens zu t#ungenhat
und setztdie Höhe der Auslagen fest. Die Beitreibung der Auslagen erfolgt
auf ErsuchendesSchiedsgerichtsnachden kandesgesetzlichenVorschriftenüber die
Beitreibung öffentlicherAbgaben.

DieBeteiligten habenkeinenAnspruchauf Erstattungihrer Auslagen.

& 13
Dem Überwachungsausschuffeder Schuhindustrie sind auf Verkangen die

Prozeßaktenzur Einsichtnahmemitzuteilen.

814
Die Sesimmungen tretenmit dem 1. August 1917 in Kraft.
Berlin, den 29. Juli 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5973) Bekanntmachungüber dasVerfahrenvor demnachArtikelIII &5 derBekannf=
machungüber dieErrichtungeinerHerstellungs-und Vertriebsgesellschaftin
derSeifenindustrievom 9. Juni 1917 (Reichs.Gesetzbl.S. 485) eingesetzken
Schiedsgerichte.Vom 29.Juli 1917.

A“ Grund desArtikelIII &5 Abs.3 derBekanntmachungüberdieErrichtung
einer Herstellungs-und Vertriebsgesellschaftin der Seifenindustrievom 9. Juni
1917 Geichs=Gesetzbl.S. 485) wird folgendesbestimmt:
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Artikel 1
Auf das Verfahrenvor demSchiedsgerichtefindendie Vorschriftender

BekanntmachungüberdasVerfahrenvor dennachArtikelIII & 5 der Bekannt=
machungüber dieErrichtung von Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrievom 17. März 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 236) eingesetztenSchieds=
gerichten vom 29. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 673) entsprechendeAnwendung.

*

Artikel 2
Die Bestimmungtritt mit dem 1.August1917 in Kraft.
Berlin, den29.Juli 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Druchkfehlerberichtigung
Im81 derBekanntmachungwegenFestsetzungderÜbernahmepreisefür

Rohtabak andererals inländischerHerkunft vom 21. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 640) ist unter Nr. 2 statt „den besonderenallgemeinenGeschäftsunkosten“zu
setzen:„den besonderenund allgemeinenGeschäftsunkosten“.

Den Bezus des Neichs=Gesetzblattsvermitteln nurdie Postanfstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Neichs·Gesetblatt*7
Jahrgang1917

— —

Nr. 142
—

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendUnderungder Ausführungsbestimmungenzu der Verordnungüber
den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlenschonern, Sehlenbewehrungen und Lederersatzstossenvom
4. Januar 19171 S. 679. — Bekanntmachung über Angestelltenversicherungwährenddes
Krieges. S. oso. — Bekanntmachung überFristung im Sinne des#1*i49Abs.=3der Gewerbe=
ordnung. S. aso. — Bekanntmachung überden Bedürfnisnachweis für Schauspielunternehmen.
S. as1. — Bekanntmachung über die Veranstaltung von Lichtspielen. S. ös#1.— Bekannt=
machung über den privaten gewerblichenund kaufmännischenFachunterricht. S. 683. — Ver=
ordnung über den Verkehr mit Stroh und Häcksel. S. öss. — Bekanntmachung, betreffend
Gestimmungenzur Ausführung des Gesetzesüber den Absatz von Kalisalzen. S 092.— Betannt.
machung über Graphitindustrie. S. 908.

(Nr. 5974) Bekanntmachung,betreffendAnderungderAusführungsbestimmungenzuderVer=
ordnung über den Verkehr mit Schuhsohlen,Sohlenschonern,Sohlen=
bewehrungenund Lederersatzstoffenvom 4. Jannar 1917 (Neichs=Gesetzbl.
S. 10). Vom I1.August1917.

Ar# Grund des & 1 derBekanntmachungüber denVerkehrmit Schuhwaren,
Sohlenschonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffenvom 4. Jannar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 7) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Im #§91 der Ausführungsbestimmungenvom4. Jannar 1917 (Reichs=

Gesetzbl.S. 10) werden
1. in der erstenJeile dieWorte „oder Holz“ gestrichen,
2. in der zweitenJeile nachdemWorte „Leder“ dieWorte goderHolz“
eingefügt.

- Artikel 2
Die Bestimmungentretenmit dem 1. September1917 in Kraft.
Berlin, den1. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
" Dr. Helfferich

Neichs-Gesetzbl.1917. 157
Ausgegebenzu Berlin den6. August 1917.
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(Nr. 54975) Bekanntmachungüber Angestelltenversicherungwährend des Krieges. Vom
2. Augaust1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 desGesetzesüberdie Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Die 9§ 1 bis 6 der Bekanntmachung,betreffenddie Angestelltenversicherung
währenddes Krieges, vom26. August1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 531) werdenauf
Versicherteerstreckt,die im gegenwärtigenKriege außerdemDeutschenReicheoder
derOsterreichisch=UngarischenMonarchie einemanderenmit demDentschenReiche
verbündetenoder befreundetenStaate Kriegs=,Sanitäts=oderähnlicheDienste ge=
leistetGaben.

DieseVerordnung tritt mit Wirkung vom 1. August1914 in Kraft.

Berlin, den 2.August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5976) BekanntmachungüberFristung im Sinne des § 49 Abs. 3 derGewerbrordnung.
Vom 3. August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1911
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Für dieBerechnungdes dreijährigenJeitraums im Sinne des & 49 Abs. 3
der Gewerbeordnungist die Jeitdauer des Krieges nicht in Ansatzzu bringen.

Berlin, den3. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5977) BekanntmachungüberdenBedärfnisnachweisfür Schauspielunternehmen.Vom
3.August1917. «

D. Bundesrathatauf Grund des§ 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. Angust 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) nachstehendeVerordnung erlassen:

1
Die Erlaubnis zum Betriebe des Gewerbesals Schauspielunternehmerist

aufer aus den im +32 derGewerbeordnungangegebenenGründen zu versagen,
wenn ein Bedürfnis nicht nachgewiesenist.

82
Die Verordnungtritt sofort in Kraft. Den ZeitpunktdesAußerkrafttretens

bestimmtderReichskanzler.

Berlin, den3. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helkfferich

(Nr. 5978) BekanntmachungüberdieVeranstaltungvon Lichtspielen.Vom 3. August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des3 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Cresetzbl.S. 327) nachstehendeVerordnung erlassen:

1
Wer gewerbsmäßigLichtspieleöffentlichveranstaltenwill, bedarfzumBe=

triebe diesesGewerbesder Erlaubnis.
Die Erlaubnis ist zu versagen,
1. wenn gegenden NachsuchendenTatsachen vorliegen, welchedie An=
nahmerechtfertigen,daß die beabsichtigtenVeranstaltungendenGesetzen
oder guten Sitten zuwiderlaufenwerden, oder wenn der Nachsuchende
die erforderlicheZuverlässigkeitin bezug auf denGewerbebetriebnicht
nachzuweisenvermag;

l wenn die zumBetriebe desGewerbesbestimmtenRäumlichkeitenwegen
ihrer Beschaffenheitoder Lage den polizeilichenAnforderungennicht

157“

imz
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genügen. Die Landeszentralbehördeoder die von ihr bezeichneteBe=
hördekann Bestimmungenüber dieseAnforderungenerlassen;

3. wenn der den Verhältnissendes Bezirkes entsprechendenAnzahl von
Personendie Erlaubnis bereitserteilt ist.

Vor Erteilung der Erlaubnis ist dieOrtspolizei=und die Gemeindebehörde
gutachtlichzu hören.

Die Erlaubnis kann zurückgenommenwerden,wenn die Veranstaltungder
Lichtspieleden Gesetzenoder guten Sitten zuwiderläuft, oder wenn sich aus
Handlungen oder Unterlassungendes GewerbetreibendendessenUnzuverlässigkeit
in bezug auf den Gewerbebetriebergibt; aus dengleichenGründen kann solchen
Personen, die das Gewerbezu einer Jeit begonnenhaben, als eine Erlaubnis=
pflicht dafür nochnicht bestand,der Gewerbebetriebuntersagtwerden.

82
Die LandeszentralbehördebestimmtdieBehörde,durchwelchedieErlaubnis

erteilt, versagtoder zurückgenommenoder derGewerbebetriebuntersagtwird und
regeltdas Verfahren.

* «
Mit Geldstrafebis zu dreihundertMark oder mit Haft wird bestraft,wer

den im &1 bezeichnetenGewerbebetriebohne dievorgeschriebeneErlaubnis unter=
nimmt oder fortsetztoder von den bei der Erlaubnis festgesetztenBedingungen
abweicht. Juwiderhandlungenverjährenbinnen 3 Monaten.

84
Die Vorschriften der Gewerbeordnungfinden insoweit Anwendung, als

nicht in dieserVerordnung besondereBestimmungengetroffensind.

85
Die Verordnung tritt am 1. September1917 in Kraft. Den Zeitpunktdes

Außerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
Berlin, den3. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5979) Bekanntmachungüber den privaten gewerblichenund kaufmännischenFach=
unterricht. Vom 2.August1917.

D. Bundesrathat auf Grund des§ 3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327).folgendeVerordnungerlassen:

*1

Wer eine private Fortbildungs=oder Fachschulebetreibenoder leiten will,
in der Unterricht in gewerblichenoder kaufmännischenFächernerteilt werdensoll,
oderwer in einer solchenSchule unterrichtenwill, bedarfdazuder Erlaubnis
der von derLandeszentralbehördebestimmtenBehörde.

Wer in gewerblichenoder kaufmännischenFächernPrivatunterricht erteilen
will, bedarf dieserErlaubnis, wenn den Umständennach anzunehmenist, daß
derUnterricht gewerbsmäßigan Personen erteilt werdensoll, die ihre Kenntnisse
als gewerblicheoder kaufmännischeAngestellteverwertenwollen.

WelcherUnterrichtals Unterrichtin gewerblichenoder kaufmännischen
Fächern anzusehenist, bestimmtin Zweifelsfällen die Landeszentralbehördeend=
gültig. Sie kanndie BestimmungendieserVerordnungauf andereUnterrichts=
fächerausdehnen.

82
Die Erlaubnis ist zu versagen,wenn
1. Tatsachenvorliegen, welchedie Unzuverlässigkeitdes Nachsuchendenin
sittlicherHinsicht dartun,

2. der Nachsuchendedicezur Leitung der Schule oder zur Erteilung des
Unterrichts erforderlicheBefähigung nicht nachzuweisenvermag,

3. derNachsuchendedenBesitz der zum einwandfreienBetriebederSchule
erforderlichenMittel oder Räumlichkeitennicht nachzuweisenvermag.

Die Erlaubniskannversagtwerden,wennkeinBedürfnisfür dieUnterricht=
erteilung besteht.

(3
Die Erlaubnis kann unter Bedingungenund auf Widerruf erteilt werden.

Als Bedingungkann insbesonderedie UnterlassungdesgleichzeitigenBetriebs
des GewerbeseinesStellenvermittlersauferlegtwerden. Die Erlaubnis gilt
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nur für denNachsuchendenund nur für den bestimmtzu bezeichnendenOrt oder
Bezirk. Sollen mehrereFach- oder Fortbildungsschulenbetriebenwerden,so ist
für jedevon ihneneinebesondereErlaubnis erforderlich.

84
Die Erlaubnis ist zurückzunehmen,wenn sichaus HandlungenoderUnter—

lassungendesInhabersder Erlaubnis dessenUnzuverlässigkeitin bezugauf den
Betrieb oder die Leitung der Schule oder die Unterrichterteilungoder in bezug
auf seinepersönlichenVerhältnisseergibt, ferner auchdann, wenn der Inhaber
den Besitz der zum einwandfreienBetriebe der Schule erforderlichenMittel oder
Räumlichkeitennicht mehr nachzuweisenvermag.

Wird dieErlaubnis zurückgenommen,so ist innerhalb der von derBehörde
zu bestimmendenFrist die Schule zu schließenoder die Leitung der Schule oder
die Unterrichterteilungeinzustellen.

5
Inwieweit der Bescheid, durch den die Erlaubnis versagt oder unter

Bedingungen erteilt oder zurückgenommenwird, durch Rechtsmittelangefochten
werdenkann, bestimmtdie Landeszentralbehörde.

86
Wer, ohne im Besitz einer nach Landesrechtetwa erteiltenErlaubnis zu

sein, nachdem 31. Dezember1917 eine vor demInkrafttretendieserVerordnung
errichteteSchule der im § 1 Abs. 1 bezeichnetenArt weiter betreibenoder die
vorher übernommeneLeitung einer solchenSchule oder eine vorher begonnene,
unter & 1 fallendeUnterrichterteilungfortsetzenwill, bedarf dazu der Erlaubnis
der von der LandeszentralbehördebestimmtenBehörde (&1 Abs. 1). Für diese
Erlaubnis geltendie 9§82 bis 5 entsprechend.

Sofern nicht bereits nach Landesrechtdie VersagungderErlaubnis wegen
mangelndenBedürfnisses vorgesehenist, ist die Versagung der Erlaubnis aus
diesemGrundenur zulässig,wenndieSchulenachdem1. Januar 1916errichtet
der die Unterrichterteilungnach diesemJeitpunkt aufgenommenist.

Wird die Erlaubnis versagt, so ist innerhalb der von der Behörde zu
lestimmendenFrist die Schule zu schließenoder die Leitung der Schule oder die
nterrichterteilung einzustellen.

87
Die Landeszentralbehördeerläßt die zur Ausführung erforderlichenBe⸗

stimmungen. WeitergehendelandesrechtlicheBeschränkungenbleibenzulässig.
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88
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,
1. wer ohne die erforderlicheErlaubnis eine private Fortbildungs- oder
Fachschulebetreibt oder die Leitung einer solchenSchule oder die
Unterrichterteilungin gewerblichenoder kaufmännischenFächernbeginnt
oder fortsetzt,

2. wer den nach 9 3 auferlegtenBedingungenoder den landesrechtlichen
Bestimmungenüber die Unterrichterteilungin gewerblichenoder kauf=
männischenFächern zuwiderhandelt.

Hierdurch wird die Befugnis zur Festsetzungvon Jwangsstrafen im Ver=
waltungswegenicht berührt.

. 89
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den2. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5980) Verordnungüber denVerkehrmit Stroh undHäcksel. Vom 2. August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Für ZweckederKriegswirtschaftsind insgesamt1 500 000 Tonnen Stroh,

und zwar 650 000 Tonnen sofort, der Rest, soweit er nicht nach 92 zu einem
früheren Zeitpunkt zu liefern ist, bis längstens1. Februar 1918 sicherzustellen
und zu den im & 2 genanntenZeitpunktenabzuliefern.
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82
Es müssengeliefertsein:

bis zum 30. September1917 250 000 Tonnen
»23l1. Oktober1917 .. . . . . . .. 200 000 „
? „ 30. November1917 200 000 „
*„ 31.Dezember19017 .. 150000 „
: „ Jl. Januar 1918 100 000 „
* „ 28. Februar 1918 . 100 000 „

y 31. März 1918. . . . . . . . . .. 100 000 7

„ 30.April 1918 . . 100 000 „
»31. Mai 1918. . . . . . .. 100 000 „
»2 30.Juni 1918 . . . . . . . . . .. 100000 „
"*"„ 3.1.Juli 1918 . 100000 „

zusammen 1 500 000 Tonnen.

83
Die zu lieferndenMengen werdenvomPräsidentendes Kriegsernährungs.

amts auf die einzelnenBundesstaatenund Elsaß=Lothringenunter Jugrunde=
legung des Ergebnissesder im Juni 1917 vorgenommenenErnteflächenerhebung
und der Erntcermittlung für 1917 sowie unter Berücksichtigungder bei der
Viehzählungam 1. September1917 festgestelltenKopfzahlvon Großvieh (Pferden
und Rindvieh) verteilt.

Die Unterverteilung auf die Lieferungsverbändeinnerhalb der Bundes=
staatenund Elsaß=Lothringenserfolgt durch die Landeszentralbehörden.Für die
im & 1 bcezeichnetenIweckefreihändig angekauftesStroh der Ernte 1917 ist auf
das Lieferungssoll nach näherer Bestimmung der nach § 14 Abs. 1 Satz2
bestimmtenStelle in Anrechnungzu bringen.

4
Die Verpflichtung zur Sicherstellung der Lieferung und die Ablieferung

der sichergestelltenVorräte obliegt den nach § 17 des Gesetzesüber die Kriegs=
leistungenvom 13. Juni 1873 (Reichs-Gesetzbl.S. 129) gebildetenLieferungs=
verbänden. Die Lieferungsverbändekönnensich zur Beschaffungder von ihnen
gefordertenLeistungender Vermittlung derGemeindenbedienen.Die Vorschriften
in den 9 6 und 7 des genanntenGesetzesfinden dabeimit folgenderMaßgabe
entsprechendeAnwendung:
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1. Bei freihändigemAnkaufdurchdenLieferungsverbandoderdieGemeinde
darf die Vergütung für die Tonne nicht übersteigen:

a) bei Flegeldruschstoooooo . . .. . . .. 90 Mark,
b) bei ungepreßtemMaschinendruschstrooo . . ... 80
Für gepreßtesStroh erhöhtsichderPreis um9Mark für dieTonne;
dies gilt jedochnur dann, wenn das Stroh derartig gepreßtist, daß
mindestens80 Doppelzentnerauf einemDoppelwagen(großenRungen=
wagenoder zwei kleinenWagen)verladenwerdenkönnen.

Ist dieWare nicht von mindestensmittlererArt und Güte, so
ist ein entsprechendniedrigererPreis zu zahlen.

2. Im Falle verspäteterLieferungoderzwangsweiseherbeigeführterLeistung
sind die nach Nr. 1 zu berechnendenVergütungen um je 10 Mark
für die Tonne herabzusetzen.Bei unverschuldeterVerspätung der
Lieferung kann die von der LandeszentralbehördebestimmteBehörde
anordnen,daß von der Preisherabsetzungabzusehenist.

3. Die in Nr. 1 und 2 bezeichnetenHöchstpreiseschließendie Kosten der
Beförderung bis zur nächstenVerladestellesowie die Kostendes Ein=
ladens daselbstein.

4. Der Lieferungsverbandoder dieGemeindeerhält für Vermittlung und
sonstigeUnkosteneine Vergütung, die 8. Mark für die Tonne nicht
übersteigendarf. Bedient sichderLieferungsverbandoderdieGemeinde
eines Händlers oder Kommissionärs, so stehendiesemvon der Ver=
gütung6 Mark für die Tonnezu. Die Landeszentralbehördenkönnen
Ausnahmenzulassen.

Bei WeigerungoderSäumnis des Lieferungsverbaudesoder derGemeinde
ist die von der LandeszentralbehördebestimmteBehörde berechtigt,die Leistung
zwangsweiseherbeizuführen.

85

Beim Verkaufe des nicht nach 88 1, 2 abzulieferndenStrohes durch den
Erzeuger dürfen die im 9 4 Abs.1 Nr. 1 bestimmtenPreise nicht überschritten
werden. Die Preise geltenfür Stroh von mindestensmittlerer Art und Güte.

Die Preise gelten für Barzahlung bei Empfang. Wird der Preis ge=
stundet, so dürfen bis zu 2 vomHundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont
hinzugeschlagenwerden. Die Preise schließendieBeförderungskostenein, dieder
Verkäufer vertraglich übernommenhat. Der Verkäufer hat auf jedenFall die
Meichs-Gesetzl.1917. 158
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Kostender Beförderung bis zur VerladestelledesOrtes, von dem die Ware mit
derBahn oderzuWasserversandtwird, sowiedieKostendesEinladensdaselbst
zu tragen.

Beim Umsatzdurch den Handel dürfen den Preisen insgesamthöchstens
6 Mark für dieTonne zugeschlagenwerden;dieserJuschlagumfaßtKommissions.,
Vermittlungs-undähnlicheGebührensowiealle Arten vonAuswendungen,nicht
aber die Auslagen für die Fracht von dem Abnahmeorte.

86

Beim Verkaufe von Häcksel durch den Hersteller darf der Preis von
100 Mark für die Tonne ohneSack nicht überschritten.werden.

Für leihweiseÜberlassungder Säcke darf eine Sackleihgebührbis zu
35 Pfennig für 50 Kilogramm Fassung berechnetwerden. Werden die Säcke
nicht binnen3 Wochennachder Lieferungzurückgegeben,so darf vomBeginne
der vierten Woche ab die Leihgebühr um 15 Pfennig für die Wochebis zum
Höchstbetragevon 2/5 Mark erhöht werden.

Werden die Säcke mitverkauft, so darf der Preis für den Sack von
mindestens40 Kilogramm Fassungnicht mehr als 2/05Mark, für den Sack, der
50 Kilogramm und mehr hält, nicht mehr als 2):5Mark betragen. Diese
Preise schließenden Preis für die Sackbändermit ein. Beim Rückkauf der
Säcke darf der Unterschiedzwischendem Verkaufs=und dem Rückkaufspreiseden
Satz der Sackleihgebührnicht übersteigen. Im übrigen geltendie Vorschriften
im &5 Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß der Juschlag von 6 Mark die
Auslagen für Säckenicht umfaßt. «

87

Die Bestimmungenin den 96 1 bis 6 beziehensichnur auf Stroh von
Roggen, Weizen, Spelz (Dinkel, Fesen),Emer und Einkorn, Hafer und Gerste,
aber nicht auf die beim AusdreschendieserGetreidearten entstehendeSpreu.

* 8

Wer Stroh von Lupinen, Juckerrüben-oder Runkelrübensamenstroh,auch
gehäckseltoder sonstzerkleimert,an einen andernabsetzenwill, hat es demKriegs=
ausschussefür Ersatzfutter,G. m. b. H. in Berlin zum Erwerb anzubieten,auf
Verlangenkäuflichzu überlassenund auf Abruf zu verladen.
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Der Kriegsausschußhat binnen 14 Tagen nach Eingang des Angebots
demVerpflichtetenmitzuteilen,ob er die ÜberlassungdesStrohes verlangt; stellt
er das Verlangen nicht, so hat er ihm in derselbenFrist eine Bescheinigung
darüber zu erteilen. Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann nähere
Bestimmungenfür die Überlassungund Verladungtreffen.

89
Der Kriegsausschußhat die von ihm in Anspruch genommenenMengen

binnen 3 Wochennach Stellung des Überlassungsuerlangensabzunehmen.

Der zur ÜberlassungVerpflichtetehat die Mengen von der Stellung des
lberlassungsverlangensan bis zur Abnahmeaufzubewahren,pfleglichzu behandeln
und in handelsüblicherWeiseg versichern. Erfolgt die Abnahmenicht binnen
3 WochennachStellung des Überlassungsverlangens,so erhält er vom Ablauf
der Frist ab eine Vergütung von 15 Pfennig für jeden angefangenenMonat
und jede angefangeneTonne. Mit diesemZeitpunkt geht die Gefahr des zu=
fälligen Verderbensund der zufälligenWertminderungauf den Kriegsausschuß
über. Der zur UlbberlassungVerpflichtete hat nach näherer Anweisung des
PräsidentendesKriegsernährungsamtsFeststellungendarüberzu treffen,in welchem
Justand sich die Gegenständeim Jeitpunkt des Gefahrübergangesbefinden;im
Streitfall hat er den Zustand nachzuweisen. .

810
Der Kriegsausschußhat für dasStroh einenangemessenenÜbernahmepreis

zu zahlen. Dieser darf den Betrag von 80 Mark für die Tonne nicht
übersteigen,auchwenn das Stroh gehäckseltoder sonst zerkleinertist. Ist das
Stroh nicht von mindestensmittlerer Art und Gute, so ist der Preis ent=
sprechendherabzusetzen.

Ist der zur ÜberlassungVerpflichtetemit dem vom Kriegsausschussege=
botenenPreise nicht einverstanden,so setztdie zuständigehöhereVerwaltungs=
behördeden Preis endgültig fest. Sie bestimmtauch, wer die baren Auslagen
des Verfahrens zu tragen hat. Bei der Festsetzungist der Preis zu berück=
sichtigen,der zur Jeit desGefahrüberganges(§ 9 Abs.2) angemessenwar. Der
Verpflichtete hat ohneRücksichtauf die endgültigeFestsetzungdes Übernahme=
preiseszu liefern, der Kriegsausschußvorläufig den von ihm für angemessener=
achtetenPreis zu zahlen.

Wird das Stroh nicht freiwillig überlassen,so wird das Eigentum an
ihm auf Antrag des KriegsausschussesdurchAnordnung der zuständigenBehörde
auf den Kriegsausschußoder die von diesembezeichnetePerson übertragen. Die

158“
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Anordnungist an denzur ÜberlafsungVerpflichtetenzu richten. Das Eigentum
geht über, sobalddie Anordnung dem Verpflichtetenzugeht.

Die ZJahlungerfolgt spätestens14 Tage nachAbnahme(/ 9). Fur streitige
RestbeträgebeginntdieseFrist mit dem Tage, an dem die Entscheidungder
höherenVerwaltungsbehördedemKriegsausschussezugeht.

Erfolgt die Jahlung nicht binnen dieserFrist oder bei nicht rechtzeitiger
Abnahmenichtbinnen 5 WochennachStellung desÜberlassungsverlangens,so ist
der Kaufpreis von diesemJeitpunkt ab mit 1 vom Hundert über den jeweiligen
Reichsbankdiskontzu verzinsen.

/11
Beim Verkaufe des der Absatzbeschränkungnach §&8 nicht unterliegenden

Strohes der dort genanntenArten durch den Erzeuger darf der im §&10 fest=
gesetztePreis nicht iberschritten.werden; im übrigen findendie Vorschriften im
& 5 Anwendung.

#12
Über Streitigkeiten,die sichbei dem Enteignungsverfahren,bei der Über=

lassung,der Verladung und der Aufbewahrungergeben,entscheidetendgültig die
zuständigehöhereVerwaltungsbehörde.

13
Die Preise in den 9§85, 6 und dieBestimmungender /N 8 bis 11 gelten

nicht für den Kleinverkauf. Als Kleinverkauf gilt der Absatz unmittelbar an
den Verbraucherin Mengen von nicht mehr als täglich insgesamt 15 Doppel=
zentnern,wennzur BeförderungdesStrohes oderHäckselsbis zumVerbrauchs=
ort wederdie Eisenbahnnochder Wasserwegbenutztwird.

14
DerPräsidentdesKriegsernährungsamtserläßt,vorbehaltlichderVorschriften

im § 15, die Bestimmungenzur AusführungdieserVerordnung. Er regeltins=
besonderedie vorläufigeVerteilung der bis zur Ermittlung des diesjährigen
Ernteertrags abzulieferndenMengen auf die Bundesstaatenund Elsaß=Lothringen
und bestimmtdie Stelle, die überdie Verteilungdesnach&#1, 2 aufgebrachten
Strohes Anordnung zu treffen hat sowie die dieser Stelle zu gewährende
Vergütung.

Er kann von denVorschriftendieserVerordnungAusnahmenzulassenund
anderePreise festsetzen.
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815
Die Landeszentralbehördenbestimmen,wer als zuständigehöhereVer=

waltungsbehördeim Sinne dieserVerordnunganzusehenist; sie treffendie
erforderlichenAnordnungenüber die Aufbewahrungder nach 97 1, 2 zu liefern=
den Mengen; sie könnendie auf sie entfallendenTeilmengenim Wege des frei=
händigenAnkaufs aufbringen) ferner könnensie für ihr Gebiet oderTeile ihres
Gebiets weitere Bestimmungen über die Regelung des Verkehrs mit Stroh
treffen,niedrigereHöchstpreisefestsetzenund für denKleinverkaufdieBestimmung
im & 13 einschränkenoder außer Kraft setzen.

Beschränkungendes Verkehrs mit Stroh sind nur bis zur Sicherstellung
der in den I 1 bis 3 bestimmtenMengen zulässig)sie verlieren spätestensmit
dem 1. Februar 1918 ihre Gültigkeit.

16
Die in dieserVerordnungoder auf Grund dieserVerordnungfestgesetzten

Preise sind Hoöchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit denBekanntmachungenvom21. Ja=
nuar 1915(Reichs-Gesetzbl.S. 25), vom 23.März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und vom 22.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

817
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe bis zu zehn—

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird brstraft,
1. wer den ihm nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1 oder des 89
Abs. 2 Satz 1 obliegendenVerpflichtungenoder den auf Grund des
&#8Abs.2 Satz2 getroffenenBestimmungennichtnachkommt,

2. wer den nach ##14, 15 erlassenenAusführungsbestimmungenzu=
widerhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Vorräteerkannt werden,
auf die sich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem
Täter gehörenodernicht.

18
Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen sich nicht auf Stroh,

das nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem Ausland einge=
führt wird.

Als Ausland im Sinne dieserVerordnung gilt nicht das besetzteGebiet.
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819
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft;

mit dem gleichenJeitpunkt treten die Verordnung über den Verkehr mit
Stroh und Häcksel vom 8. November 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 743), die
Bekanntmachungzur Abänderung dieser Verordnung vom 23. November 1916
(Reichs=Gefetzbl.S. 1288) und die hierzu erlassenenAusführungsbestimmungen
außer Kraft.

Der Reichskanzlerbestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretensdieser
Verordnung.

Berlin, den2. August1917. «

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5987) Bekanntmoachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung desGesetzesüber
denAbfatzvon Kalisalzen. Vom 3. August 1917.

§ .
Auf Grund des 8 51 des Gesetzesüber den Absatz von Kalisalzen vom
25. Mai 1910 (Reichs.Gesetzbl.S. 775) hat der Bundesrat folgendeErgänzung
der am 9. Juli 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 925) bekanntgemachtenAusführungs=
bestimmungenbeschlossen:

Zum VI. Abschnitt, Einrichtung derVerteilungsstelleund der Berufungs=
kommission(zu9§830 und 31), ist in Jiffer 3 Abs.1 als dritter Satz einzuschalten:

Die Amtsperiode der am 30. Juni 1917 der Verteilungsstelle
angehörendenMitglieder und derenStellvertreter, soweit dieselbennicht
lediglich in Ausführung der Bestimmungendes §930 Abs. 2 desKali=
gesetzesvom 25.Mai 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 775) bei denEntschei=
dungen derVerteilungsstelleüberdieKürzungen(&13) der Beteiligungs=
ziffer mitwirken, behältWirksamkeitbis zum 31. Dezember1917.

Berlin, den 3. August 1917. 1

Der Reichskanzler
Im Auftrage
Müller
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(Nr. 5982). Bekanntmachungüber Graphitindustrie. Vom 4. August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die LandeszentralbehördekannBestimmungentreffenüberdie Art und Höhe

der Vergütung für die ÜbertragungdesEigentums an einemGrundstück,das zum
IweckederGraphitförderungerworbenwird, sowiederVergütungfür dieBestellung
oderÜbertragungdes Rechtes,Graphit auf einemGrundstückzu fördern. Sie kann
insbesondereanordnen,daß mindestensein Teil der VergütungnachderMengedes
gefördertenRohgraphits zu bemessenist (Förderabgabe).Sie kann ferner An.
ordnungenüberdas Verfahrentreffen,in demauf Antrag einesBeteiligtenim
einzelnenFalle nachAbschluß einesVertrags die Höhe der Vergütung oder für
einenbeabsichtigtenVertrag die zulässigeHöheder Vergütungbestimmtwird.

6(2
Macht ein Abbaüberechtigtervon seinemRechtekeinenoder nicht dendurch

dieVerhältnissegebotenenGebrauch,so kanndie Landeszentralbehördeüber die
weitereRegelungdes AbbaurechtsBestimmungentreffen. Sie kann insbesondere
demRechtsvorgängerdesAbbaüberechtigtendasAbbaurechtwiederübertragenoder
dieses anderweitigvergebensowie für den Erwerb oder die Benutzungder vor=
handenenBetriebsanlageneineVergütung festsetzen.Die EntscheidungderLandes=
zentralbehördeist endgültig.

83
Die LandeszentralbehördekanndieBesitzervon GraphitgrubenundGraphit=

aufbereitungsanstaltenzumZweckegemeinsamerBewirtschaftungihrer Abbau- und
Aufbereitungsanlagen, der Versorgungihrer Anlagen mit elektrischerKraft sowie
der Regelung des Absatzesihrer Erzeugnisseauch ohne ihre Justimmung zu
Gesellschaftenvereinigenund die beteiligtenPersonenverpflichten,die erforderliche
Auskunft zu erteilensowie ihre Bücher einsehenzu lassen.

Die RechtsverhältnissederGesellschaftenwerdendurchdie Satzungbestimmt.
Die Satzung wird von derLandeszentralbehördeerlassen.Die Gesellschaften

entstehenmit dem Erlasse der Satzungj sie sind rechtsfähig.

84
Die Landeszentralbehördekann die ihr nach ##&#1, 2 und 3 zustehenden

Befugnisse auf andereBehörden übertragen.
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die nach §&1, 2 und 3 getroffenenAnordnungenund Bestimmungensowieeine
lÜlberschreitungder in dem Verfahren nach §1 Satz 3 bestimmtenVergütung
mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Gelhahee bis zu fünfzehntausend
Mark oder mit einer dieserStrafen bestraftwerden.

86
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmt,wannundin welchemUmfangsieaußerWirksamkeittritt.

Berlin, den4. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Poftanstalten.
Heraustzegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gdruckt in der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesehblatt6
Jahrgang1917

Nr. 143
Bekanntmachung, betreffenddie Verlängerung der Drioritätsfristen in den Niederlanden.
S. 607. — Verordnung über die Lieferung von Ol aus Anlaß der Zusammenlegungvon Ol.
mühlen und über die gewerbsmäßigeHerstellung ren Ol.. S. 697. — Vererdnung büberdie
Preise von Olfrüchten. S. 69. — Bekanntmachung über die Erweiterung der vierteljährlichen
Viehzählungen.S. 701. — Bekanntmachung über das Verfahren bei der Todeserklärung
Kriegsverschellener.S. 702. — Bekanntmachung der Fassungder Verordnung über die
Todeserklärung Kriegsverschellener. S. 703.

Vom 6.August1917.

Artikel I

81

KönigreichPreußen: Provinzen Ostpreußen,Westpreußenund Pommern
mit dem Sitze in Danzig;

2. KönigreichPreußen: Provinzen Schlesien und Posen mit demSitze
in Breslau; «

3. KönigreichPreußen: StadtkreiseBerlin, Charlottenburg,Wilmersdorf,
Schöneberg, Neukolln, Lichtenberg, Spandauf Landkreise Teltow,
Niederbarnimmit demSitze in Berlin; «

4. KonigreichPreußen: Provinz Brandenburg mit Ausnahmeder unter
Nr. 3 aufgeführtenGebietsteilemit demSitze in Berlin;

5. Königreich Sachsen: KreishauptmannschaftenDresden und Bautzen
mit demSitze in Dresden;

6. Königreich Sachsen: KreishauptmannschaftenLeipzig, Chemnitz und
ZIwickaumit dem Sitze in Leipzig;

Reichs=Eesetzbl.1917. 159
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Königreich Preußen: Provinz Sachsen; Großherzogtum Sachsen;
HerzogtümerSachsen=Meiningen,Sachsen=Altenburg,Sachsen=Coburg
und Gotha, Anhalt) FürstentümerSchwarzburg=Rudolstadt,Schwarz=
burg=Sondershausen,Reußä. L., Reußj. L. mit demSitze in Erfurt;

Mecklenburg=Schwerinund Melklenburg-Strelitz;Freie undHansestädte
Lübeckund Hamburg mit demSitze in Hamburg;

mit Ausnahmedes FürstentumsBirkenfeld; HerzogtumBraunschweig;
FürstentümerWaldeckund Pyrmont: Kreis Pyrmontj) Freie Hanse=
stadtBremenmit demSitze in Hannover;
Königreich Preußen: Provinz Westfalen mit Ausnahme der Amter
Gladbeck,Bottrop, Horst und Osterfeld; FürstentümerSchaumburg=
Lippe und Lippe mit dem Sitze in Dortmund;
Königreich Preußen: RegierungsbezirkDüsseldorf, Kreise Erkelenz,
Heinsberg,Geilenkirchen,AmterGladbeck,Bottrop,HorstundOsterfeld
mit demSitze in Düsseldorf;

bezirkesDüsseldorf und der Kreise Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen
und Wetzlar; GroßherzogtumOldenburg: FürstentumBirkenfeld mit
demSitze in Cöln; "
KönigreichPreußen: Provinz Hessen=Nassau,Kreis Wetzlar; Groß=
herzogtumHessen;Fürstentimer Waldeckund Pyrmont mit Ausnahme
des Kreises Pyrmont mit dem Sitze in Frankfurt a. M.;
Königreich Bayern: RegierungsbezirkeOberfranken, Mittelfranken,
Unterfrankenund Oberpfalz mit demSitze in Nürnberg;
Königreich Bayern: RegierungsbezirkeOberbayern,Niederbayernund
Schwabenmit demSitze in München;
KönigreichPreußen: HohenzollernscheLande; KönigreichWürttemberg
mit dem Sitze in Stuttgart
KönigreichBayern: linksrheinischesGebiet (Pfalz)) Großherzogtum
Baden mit demSitze in Karlsruhe;
Elsaß=Lothringenmit demSitze in Straßburg.

(2

Artikel I

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 5984) Detanntmachung,uae Brlbngerung derPrioritätsfristenin denNieder=
om 7. Augulanden

Ar# Grund des & 1 Abs. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artikel 4 der revidiertenPariser Übereinkunftzum Schutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juli 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 272) wird hierdurchbekanntgemacht,daß
in den Niederlandenfür Patente und Warenzeichendie Prioritätsfristen, soweit
sienicht vor dem1. August1914 abgelaufensind, zugunstender deutschenReichs=
angehörigeninsofern verlängert sind, als Anmeldungen,die innerhalb von drei
Monaten nach dem Ablauf der Frist nachgeholtwerden,als rechtzeitigbewirkt
angesehenwerdenkönnen.

Berlin, den7. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5985) Verordnung über die Lieferung von Ol aus Anlaß der Zusammenlegung
von Olmühlenund über die gewerbsmäßigeHerstellungvon Ol. Vom
7. August 1917.

A. Grund des § 1 Abs. 3 der Verordnungüber Olfrüchteund daraus
gewonneneProdukte vom 23. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 646), sowie auf
Grund derVerordnung überKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolkscrnährung
vom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) in Verbindung mit & 1 der Ver=
ordnung über die Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

1
An die Stelle des&1 Abs.2 Nr. 2 der VerordnungüberOlfrüchteund

daraus gewonneneProdukte vom 23. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 646) treten
folgendeVorschriften:

Wer die von ihm gewonnenenOlfrüchte an den Kriegsausschußabliefert,
erhält von diesemauf Antrag für den Verbrauch in der eigenenHauswirtschaft
Ol in folgendenMengen,

wenndas Gewichtder abgeliefertenOlfrüchtebeträgt:
10 bis 15 Kilogramm 5 Kilogramm,

mehrals 15 = 30 " 7
„: „ 30 100 » .. . . 10
„: „ 100 500 7 §15 "
* "„ 500 „’1000 » . . .. 20 »
»21000 22000 . . . . 25 »

weitere angefangeneje 1000 = weitereje 5 ⸗
bis zum Höchstbetragevon 50 Kilogramm.

159*

Cocgle



Bei Leinsamen,Dotter und Senfsaat ermäßigensich die zustehendenOl=
mengenum ein Viertel, bei Hanfsamenund Sonnenblumenkernenum dieHälfte.
Für abgeliefertenHederichoderRavisonwird Ol nichtgewährt.

Für Leinsamenwird Leinöl, für Mohn und SonnenblumenkerneMohnöl,
für die übrigenOlfrüchteRüböl gewährt.

Der Preis beträgt:
für 1 KilogrammLeinöl...... . . .... .. ... 1/50Mark,

1 ⸗ Mohnöl . . . . . .. . . . .. . .. 2,30 2
»1 Rübbl. 1,60 ».

Sind auf Grund des§ 1 Abs.2 Nr. 2 der VerordnungüberOlfrüchte
und daraus gewonneneProduktevom 23. Juli 1917 (Neichs-=Gesetzbl.S. 646)
Olfruchtevor InkrafttretendieserVerordnungbereitsOlmühlenzurVerarbeitung
übergeben,so vermindern sich die nachAbs.1 zustehendenOlmengen um das
Gewicht des dritten Teiles der zur VerarbeitungübergebenenOlfrüchte.

82
Liefert der Unternehmereines landwirtschaftlichenBetriebs unter Verzicht

auf das ihm nach& 1 Abs.2 Nr. 3 derVerordnung überOlfrüchte und daraus
gewonneneProdukte vom 23. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 646) zustehende
Rechtauchdenvon der AblieferungbefreitenLeinsamenganzoderzumTeil an
den Kriegsausschußab, so erhält er für je 100 Kilogramm diesesLeinsamens
nach seiner Wahl entwedergegenJahlung des festgesetztenPreises zum Ver=
brauchin der eigenenWirtschaft25 KilogrammOl und 70 KilogrammOlkuchen
odereineSondervergütungvon 18Mark.

Ein Anspruch auf Gewährung von Ol nach&1 dieserVerordnung oder
von Olkuchennach§6 Abs. 2 der Verordnungüber Olfrüchte und daraus
gewonneneProdukte vom 23. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 646) bestehtfür
die nach Abs. 1 an den KriegsausschußgeliefertenLeinsamenmengennicht.

383 .
Hatderjenige,derOlfrüchtenarhdensF1,2abliefert,mehrerelands

wirtschaftlicheBetriebe, aus denener Olfrüchte abliefert, so steht ihm hinsichtlich
jedesBetriebs der Anspruchauf Gewährung von Ol oderOlkuchennachMaßgabe
der 881, 2 zu.

84
Das auf Grund der # 1, 2 gelieferteOl darf von dem Empfänger an

dieAngehörigenseinerWirtschaft einschließlichdesGesindesund an die in seinem
Betriebe beschäftigtenArbeiter entgeltlichabgegebenwerden.

(5
Die gewerbsmäßigeHerstellungvon Ol aus pflanzlichenStoffen ist nur

mit Genehmigungdes Präsidentendes Kriegsernährungsamtszulässig.
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Olfsrüchte,dievorJnkrafttretcndieserVerordnunggegenVorlegungnnd
Abnahmeder nach& 1 Abs.2 Nr. 2 derVerordnungüberOlfrüchteunddaraus
gewonneneProdukte vom 23. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 646) erforderlichen
Erlaubnisscheinevon Olmühlen bereitszur Verarbeitungangenommenworden
sind,dürfennochohnedienachAbs.1 erforderlicheGenehmigungverarbeitetwerden.

86
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=

hundert Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft, .
1.werdasihmnakhdenssl,2gewährteOlananderealsdieim
84genanntenPersonenoderdicihmnachs2gewährtenOlkuchen
an andereentgeltlichabgibt,

2. wer ohnedie nach& 5 Abs. 1 erforderlicheGenehmigunggewerbs=
mäßigOl aus pflanzlichenStoffen herstellt.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Vorräte erkanntwerden,auf
die sich die strafbare Handlung bezicht, ohne Unterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht. -. 87

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den7. August1917. ·

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki

(Nr. 5986) Verordnungüber die Preise von Olfrüchten. Vom 7. August1917.

A.-# Grund des & 8 der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtvieh vom 19. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 243) und des & 4 derVerordnungüberOlfrüchteund daraus
gewonneneProduktevom 23. Juli 1917(Reichs=Gesetzbl.S. 646)wirdbestimmt:

81
Die für Olfrüchte aus denErnten 1917 und 1918 festgesetztenPreise ver

stehensichfür Lieferungfrei nächsterBahnstationdesLieferungspflichtigen.
Der Kriegsausschußhat demLieferungspflichtigenunmittelbarnachAnkunft

der Olfrüchte am Empfangsortmitzuteilen,welchenPreis er als angemessen
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erachtet.Die Zahlung erfolgt binnenvierzehnTagen nachAbnahme Dem
Lieferungspflichtigenist das auf der Abgangsstationordnungsmäßigfestgestellte
Gewichtder Olfrüchtezu bezahlen.Die Gewichtsfeststellungist ordnungsmäßig,
wennsie bahnamtlichvorgenommenwird oder wennsieAngabenüberdieArt
der Gewichtsermittlung,die Sackjahl und das Gewicht der leerenSäcke enthält
und dieseAngabenvon zwei Zeugenschriftlichbestätigtwerden.

Unterbleibt die ordnungsmäßigeGewichtsfeststellungvor der Absendung,
so ist das am Empfangsort am Lager des Kriegsausschussesdurch vereidigte
Verwieger festzustellendeGewicht für die Bezahlungmaßgebend.

Bei Aufgabevon Stückgutist das bei der Auflieferungauf der Abgangs=
station amtlich festgestellteGewichtmaßgebend.

(2
Erfolgt die Abnahme der Olfrüchte nicht binnen zwei Wochen nach dem

Jeitpunkt, von dem ab der Lieferungspflichtigenach seinerAnzeigezur Lieferung
bereitist (&3 Abs.1 der Verordnungüber Olfrüchteund daraus gewonnene
Produkte vom 23. Juli 1917 [Reichs=Gesetzbl.S. 646.), so ist der Kaufpreis
nachAblauf dieserFrist mit eins vom Hundert über den jeweiligenReichsbank=
diskont zuverzinsen.Für Verwahrungund pfleglicheBehandlungnachAblauf
der Fril erhältder LieferungspflichtigeeineVergütungvon sechsMark für je
1.000 Kilogramm und je angefangenevier Wochen. Von demZeitpunkt ab, zu
demdie Verzinsungbeginnt,gehtdie GefahrdeszufälligenVerderbensoder der
zufälligenWertverminderungauf den Kriegsausschußüber. Den Nachweis des
JustandesderOlfrüchteim Jeitpunktdes Gefahrübergangeshat derLieferungs=
pflichtigedurchzwei zu diesemJeitpunkt gezogeneMuster der Olfrüchte von je
mindestens½/Kilogramm Gewicht,von denendas eine in dichtemLeinensäckchen,
das anderein luftdichtabgeschlossenemGefäßeverpacktseinmuß,zu führen; er
hat dieseMuster demKriegsausschußeinzusenden.

& 3
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den7. August1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
von Batocki
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(Nr. 5987) Bekanntmachungüber die Erweiterungder vierteljährlichenViehzählungen.Vom
9. August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
Der ersteSatz des § 1 der Verordnungüber die VornahmekleinerVieh=

zählungenvom 30. Jannar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 81) erhält folgendeFassung:
Vom 1. September1917 beginnendist im DeutschenReiche bis

auf weiteresvierteljährlicheinekleineViehzählungvorzunehmen,die sich
auf Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine,Jiegen und Federvieh(Gänse,
Enten und Hühner)erstreckt.

Artikel 2
Das Erhebungsmustergemäß§ 1 der Jerorhung über dieVornahmekleiner

Viehzählungenvom 30. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 81) wird um die aus der
Anlage1 ersichtlichenJiffern V und VI, das Zusammenstellungsmustergemäß§ 3
der Verordnungwird um die aus der Anlage2 ersichtlichenSpalten 24 bis 30
erweitert.

Artikel 3
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den9. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Anlage 1

V. Jiegen: Anzahl
1. Unter 1 Jahr alte Ziegen und Ziegenlimmierrr.
2. 1 Jahr alte und ältereZiegen und Ziegenböcke . . . .

Gesamtzahl (Summezu V) .. ..........
VI. Federvieh:

1. Gänse (Gänseriche,Gänseund Gänsekückerr)n
2. Enten (Enteriche,Enten und Entenkückrreennnnynynye
3. Hühner (Hähne,Hühner und Kücken)...... .. ........... .

Gefamtzahl(SummeznV1)
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Anlage 2

v. Ziegen VI. Federvieh

Unter 1 Jahralte *rm. -.
Icmhraktc lässme Gänse Enten Hühner

Ziegen sZiegen Jirgen (Gänseriche,(Enterich, (Hähne, Federvieh
und und überhaupt. Gänseund Entenund Hühner überhaupt

Ziegen. Ziegen= änsekücken)Entenkücken)undKücken)
lämmer böcke , —

24 26 26 27 28 29 30

(Nr. 5088) Bekanntmachungüberdas Verfahrenbei derTodeserklärungKriegsverschollener.
Vom 9. August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Die Verordnungüber dieTodeserklärungKriegsverschollenervom 18. April

1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 296) wird dahin geändert:
1. Hinter &4 wird folgender§&4a eingestellt:

Der Antrag auf Todeserklärungist demStaatsanwalt mitzuteilen.
2. Hinter §7 wird folgender& 7a eingestellt:

Vor der Entscheidungüber den Antrag auf Todeserklärungist
der Staatsanwalt über das Ergebnis der Ermittlungen zu hören.
Die Cntscheidungist demStaatsanwalt zuzustellen.

3. Als 9P815a bis 15 werdenfolgendeVorschriften eingestellt:

b15 -
Ist in einem rach den VorschriftendieserVerordnung erlassenen

Ausschlußurteileder Jeitpunkt des Todes unrichtig festgestellt,so kann
das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen die Feststellungbe=
richtigen. Für das Verfahren gelten die Vorschriften der &#15b,
löc; dieAnfechtungsklagefindet nicht statt.
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8 15b
Antragsberechtigtist jeder, der an der Berichtigung des Zeit=

punktesdesTodesein rechtlichesInteressehat.
Der Antrag kann schriftlichoder zu Protokoll des Gerichts=

schreibersgestelltwerden. Vor der Entscheidungist derStaatsanwalt
sowiederjenigezu hören,der die Todeserklärungerwirkthat.

* 15
Die Entscheidung,die ohnemündlicheVerhandlungergehenkann,

erfolgtdurchBeschluß.
Der Beschlußist demAntragsteller,demjenigen,der die Todes=

erklärungerwirkt hat, sowie demStaatsanwalt zuzustellen. Der Be=
schluß,der eine Berichtigungausspricht,wird auf demAusschlußurteil
und den Ausfertigungenvermerkt.

Gegen den Beschluß, durch den eine Berichtigung ausgesprochen
oder derAntrag auf Berichtigung zurückgewiesenwird, findet sofortige
Beschwerdestatt.

4. Der § 16 erhältfolgende Fassung:
In denFällen der & 1, 11 und 15a ist auchderStaatsanwalt

antragsberechtigt.
Artikel II

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Wortlaut der Verordnung über
die TodeserklärungKriegsverschollener,wie er sichmit den in dieserVerordnung
getroffenenAnderungenergibt,unter fortlaufenderNummernfolgederParagraphen
im Reichs=Gesetzblattbekanntzumachen.

· Artikel III
Diese Verordnungtritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.
Berlin, den9. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 5989) Bekanntmachungder Fassungder Verordnungüber die TodeserklärungKriegs.
A verschollener. Vom 9. August 1917.

1f#Grund desArtikelII derVerordnungüberdas Verfahrenbei derTodes=
erklärungKriegsverschollenervom 9. August 1917 Reichs=Gesetzbl.S. 702) wird
die Fassungder Verordnungüber die TodeserklärungKriegsverschollenernach=
stehendbekanntgemacht

Berlin, den9. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs-Gesetzbl.1917. 160
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Derordnung
über die Todeserklärung Kriegsverschollener.

1#
Wer als Angehöriger der bewaffnetenMacht des DeutschenReichs oder

eines mit ihm verbündetenoder befreundetenStaates an dem gegenwärtigen
Kriege teilgenommenhat 15 des BürgerlichenGesetzbuchs)und während des
Kriegesvermißtwordenist, kannim WegedesAufgebotsverfahrensfür tot erklärt
werden,wennvon seinemLebenein Jahr lang keineNachrichteingegangenist.

Das gleichegilt für Personen, die nicht zur bewaffnetenMacht gehören,
wenn sie sichbei ihr aufgehaltenhabenoder ihr gefolgt sind, oder wenn sie in
die Gewalt des Feindes geratensind.

. 82
Zeitpunkt des Todes ist, sofern nicht die Ermittlungen ein anderes

ergeben,der Zeitpunkt anzunehmen,in dem der Antrag auf Todeserklärung
zulässiggewordenist. Wird derVerscholleneseit einembesonderenKriegsereignis
(einemGefecht,einerSprengung,einemSchiffsunfalloderdergleichen),an dem
er beteiligt war, vermißt, so ist der Zeitpunkt des Ereignissesals Zeitpunkt des
Todes anzunehmen,es sei denn,daß dieErmittlungen dieAnnahmerechtfertigen,
der Verschollenehabedas Ereignis überlebt.

83
Solange nicht die Todeserklärungerfolgt ist, wird das Fortleben des Ver=

schollenenbis zu dem Zeitpunktvermutet,der nach& 2 in Ermangelung eines
anderenErgebnissesder Ermittlungen als Jeitpunkt des Todes anzunehmenist.

4 .
Für das Aufgebotsverfahrenin denFällen des & 1 geltendie Vorschriften

der Jivilprozeßordnung,soweitnicht im folgendenein anderesbestimmtist.
5

Der Antrag auf Todeserklärungist demStaatsanwaltmitzuteilen.
6

Die Aufgebotsfristmuß mindestenseinenMonat betragen.
87

Die Bekanntmachungdes Aufgebotsdurch öffentlicheBlätter kann unter=
bleiben.

Das Gerichtkannanordnen,daß dasAufgebotaußeran die Gerichtstafel
in der Gemeinde,in der der VerscholleneseinenletztenWohnsitzgehabt hat, an
die für amtlicheBekanntmachungenbestimmtenStellen angeheftetwird.

Die Aufgebotsfristbeginntmit der Anheftungdes Aufgebots an die
Gerichtstafel. «

88
Die Vorschrift des § 972 Abs.1 Satz2 derZivilprozeßordnungfindet

keineAnwendung.
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59
Vor derEntscheidungüberdenAntrag aufTodeserklärungist derStaats=

anwaltüber das Ergebnisder Ermittlungenzu hören. Die Entscheidungist
demStaatsanwaltzuzustellen.

10
In demUrteil istderZeitpunktdesTodesnachMaßgabedes&2 festzustellen.

*&11
Das Gericht kann das Verfahren auf dieDauer von längstenseinemJahre

ausschten,wenneineweitereNachrichtnachdenUmständendesFalles, insbesondere
nachderEntfernungdes letztenbekanntenAufenthaltsortsdesVerschollenen,nicht
ausgeschlossenerscheint.GegendenBeschlußfindet sofortigeBeschwerdestatt.
NachAblauf der Frist ist das Verfahrenvon Amts wegenfortzusetzen.

*12 "
Für dieAnfechtungeinesnachdieserVerordnungerlassenenAusschlußurteils

geltendie Vorschriftender Jivilprozeßordnung.
Erhebt der für tot Erklärte die Anfechtungsklage,so ist die Klage nicht

an die Fristen der 99 958, 976 der Jivilprozeßordnunggebunden.

13
Hat der Verschollenedie Todeserklärungüberlebt, so kann er ihre Auf=

hebungbei dem Aufgebotsgerichtebeantragen.
Der Antrag kann schriftlichoder zu Protokoll desGerichtsschreibers

gestelltwerden. Der Antrag soll eineAngabeder ihn begründendenTatsachen
unddie Bezeichnungder Beweismittelenthalten.

& 14
Vor der Entscheidungist der Staatsanwalt sowie derjenigezu hören, der

dieTodeserklärungerwirkthat.
#15

Der & 968 der Jivilprozeßordnunggilt entsprechend.
ExgebensichIweifel, ob der Antragstellerder für tot Erklärte ist, so ist

der Antrag zurückzuweisenund der Antragstellerauf den Weg der Aufechtungs=
klagezu verweisen.

16
Die. Entscheidungkann ohnemündlicheVerhandlungergehen. Sie erfolgt

durchBeschluß. Gegendie Aufhebungder TodeserklärungfindetkeinRechts=
mitel statt; gegen die Jurückweisungdes Antrags steht demAntragsteller die
sofortigeBeschwerdezu. 17

Der Antrag auf Aufhebungder Todeserklärunghat dieselbenWirkungen
wiedie ErhebungderAnfechtungsklage.

Ist dieTodeserklärungdurchgage angefochten,so ist dasVerfahren über
dieAnfechtungsklagebis zur EntscheidungüberdenAntrag auszusetzen.

Wird dieTodeserllarung aufgehoben,so wirkt der Beschlußfür und
gegenalle.
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818

Ist in einemnachdenVorschriftendieserVerordnung erlassenenAusschluß=
urteile der Jeitpunkt des Todes unrichtig festgestellt,so kann das Gericht auf
Antrag oder von Amts wegendie Feststellungberichtigen. Für das Verfahren
geltendie Vorschriftender §§ 19, 20) die Anfechtungsklagefindet nicht statt.

* 19
Antragsberechtigtist jeder, der an der Berichtigung des Zeitpunkts des

Todes ein rechtlichesInteressehat. ·
Der Antrag kann schriftlichoder zu Protokoll. des Gerichtsschreibers

gestelltwerden. Vor der Entscheidungist der Staatsanwalt sowie derjenigezu
hören, der die Todeserklärungerwirkt hat.

* 20
Die Entscheidung,die ohne mündlicheVerhandlung ergehenkann, erfolgt

durchBeschluß.
Der Beschlußist demAntragsteller,demjenigen,der die Todeserkärung

erwirkt hat, sowie dem Staatsanwalt zuzustellen. Der Beschluß,der eine Be=
richtigung ausspricht,wird auf dem Ausschlußurteil und den Ausfertigungen
vermerkt.

GegendenBeschluß,durch den eineBerichtigungausgesprochenoder der
Antrag auf Berichtigung zurückgewiesenwird, findet sofortige Beschwerdestatt.

∆&21 «
JiideiiFällenderssl,1lund18istanchderStaatsanwaltantragsberechtigt.

822 "
In einemVerfahren nachden VorschriftendieserVerordnung genügt zum

Nachweis von Tatsachen,die bei dem Truppenteile des Verschollenenbekannt
sind, eine mit demDienstsiegelverseheneschriftlicheErklärung des militärischen
Disziplinarvorgesetzten.

Soweit es sichumTatsachenhandelt,diebeideroberstenMilitärverwaltungs=
behördebekanntsind, genügtzum Nachweisdie schriftliche,mit demDienstsiegel
verseheneAuskunft der Behörde.

*23
Für dasVerfahrennachdenVorschriftendieserVerordnungwerdenGerichts=

gebührennicht erhoben. .r
Wird ein Ausschlußurteil gemäß§ 16 aufgehoben,so könnendie dem

AntragstellererwachsenenaußergerichtlichenKosten(&91 der Zivilprozeßordnung)
demjenigenauferlegt werden, der das Ausschlußurteil erwirkt hat. Auch kann
angcordnetwerden,daß derjenige,der dieTodeserklärungerwirkt hat, die Kosten
erstattet,die gemäß§&971 der JivilprozeßordnungdemNachlaß des für tot Er=
klärten zur Last gefallensind. · ·

(24
Diese Verordnung tritt mit demTage ihrer Verkündungin Kraft.

DeuVBezugdesMeichs=GesetblattsvermittelnmurdiePostanstallen.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReikhsTGefetzblatt.A
Jahrgang1917

½2½12.6.44
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendJollerleichterung für elektrotechnischeErzeugnisseaus den besetzten

feindlichenGebieten. S. 707. — Bekanntmachung über den Absatz von Petroleum zu Leucht.
zwecken.S. 707. — Bekanntmachung, betreffendJahlungsverbot gegendie Vereinigten Staaten
von Amerika. S. 7vos

„

(Nr. 5990) Bekanntmachung,betreffendQollerleichterungfür elektrotechnischeErzeugnisseaus
denbesetztenfeindlichenGebieten. Vom 9. August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnang erlassen:

« I
Die Waren der Nummer 907 des Zolltarifs bleiben,wenn sie in den

besetztenfeindlichenGebietenerzeugtsind,bis aufweiteresbeiderEinfuhrzollfrei.
II

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den9. August1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

(Nr. 5991) Bekanntmachungüber den Absatz von Petroleum zu Leuchtzwecken.Vom
11.August 1917. ·

Auf Grund des & 6 der Bekanntmachungüber dieHöchstpreisefür Petroleum
und die Verteilung der Petroleumbeständevom 8. Juli 1915 Geichs=Gesetzbl.
S. 420) in der FassungderBekanntmachungvom 1. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 350) wird bestimmt: «
Reichs-Gesetzbl1917. 161

Ausgegebenzu Berlin den 11.August1917.
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Das im 1 der Ausführungsbestimmungenzu der bezeichnetenBekannt=
machungvom1. Mai 1916 Geichs=Gesetzbl.S. 350) — in der Fassung der
kunhung7dnv vom 19. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 247) —i enthaltene
Verbot, Petroleumzu Leuchtzweckenabzusetzen,wird, soweites den Absatzan
Verbraucherbetrifft,auf die Zeit bis einschließlich16. September1917 erstreckt.

Berlin, den11.August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

HNr.5992) Bekanntmachung,betreffendJahlungsverbotgegendieVereinigten Staaten von
Amerika. Vom 9. August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber dieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im WegederVergeltungfolgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
Die VorschriftenderVerordnung,betreffendJahlungsverbotgegenEngland,

vom 30. September 1914 findenguf die Vereinigten Staaten von Amerika
entsprechendeAnwendung.

Die Aunwendungunterliegt folgendenEinschränkungen: «
1. Für dieFrage,ob dieStundunggegendenErwerberwirkt oder nicht
( 2 Abs 2 der Verordnung vom 30. September 1914), kommt es
ohneRücksichtauf denWohnsitzoder Sitz des Erwerbers nur darauf
an, ob der Erwerb nach dem 6. April 1917 oder vorher statt=
gefundenhat.

2. Soweit in der Verordnung vom 30. September1914 auf den Zeit=
punkt ihres Inkrafttretens verwiesenwird, tritt der Jeitpunkt des
InkrafttretensdieserVerordnung an die Stelle.

Artikel 2
Der Reichskanzlerkann im Wege der Vergeltung Vorschriften, welche

gegen feindlicheStaaten erlassenworden sind, auch auf andereStaaten durch
Bekanntmachungfür anwendbarerklären.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage derVerkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmt,wann und in welchemUmfang sie außer Kraft tritt.
Berlin, den9. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Bezug des Neichs=Geseszblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Jahrgang1917

Nr. 145
Inhalt: Verordnung über Druschprämienfür Hafer und Gerste. S. 7oo. — Bekanntmachung zur Er=

gänzung der Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung über den Verkehr mit Cumaronharzvom
5.Oktober1916. S. 710.

(Nr. 5993) VerordnungüberDruschprämienfür HaferundGerste. Vom 11.August1917.

A## Grund des 9 8 der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 243) bestimmeich:

81
Die durch § 1 der Verordnung über Frühdrusch vom 2. Juni 1917

(Reichs-=Gesetzbl.S. 443) festgesetzteDruschprämievon 60 Mark für die Tonne
bleibt für Hafer und Gerste aus der Ernte 1917 bis auf weiteres bestehen,
auchsoweitdie Ablieferungnachdem15.August1917 erfolgt.

82
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 11. August 1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Reichs-Gesetzbl.1917. 162
Ausgegebenzu Berlin den 15. August1917.
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(Nr. 5994) BekanntmachungzurErgänzungderAusführungsbestimmungenzu derVerordnung
über den Verkehr mit Cumaronharz vom 5. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1125). Vom 13.August 1917.

Au Grund des & 9 derVerordnung über denVerkehr mit Cumaronharz vom
5. Oktober1916 (NReichs=Gesetzbl.S. 1123)wird folgendesbestimmt:

Artikel I
Im 92 Abs. 1 wird folgendeNummer 34 eingefügt:
34. für cumaronharzhaltigeRückstände,technischfrei von Phenolnatron,

mit einemHarzgehaltevon 20 bis 35 v.H. und einemWassergehalte
von höchstens3, v. H. des Gesamtgewichthts 70 Mark.

Artikel II
Die Bestimmungtritt mit dem20.August1917 in Kraft.
Berlin, den 13. August 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatis vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsGesetztlatt.
Jahrgang 1917

· Nr. 146
Inhalt: Verordnung über Saatkartoffelnaus der Ernte 1917. S. 711. — Verordnung über

Kartoffeln. S. 718.

(Nr. 5995) VerordnungüberSaatkartoffelnaus der Ernte 1917. Vom 16.August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August131 ecchh
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen

*1
Saatkartoffelndürfennur anKommunalverbändeoderan solchePersonen

abgesetztwerden, die sie selbstzur Aussaat verwendenwollen. Der Absatzdarf
nur durch denErzeugeroder durch einenKommunalverbanderfolgen.

LandwirtschaftlicheBerufsvertretungen, landwirtschaftlicheVereinigungen,
HändleroderGenossenschaftenkönnenals Vermittlerzugezogenwerden.

2
Saatkartoffelndürfenaus einemKommunalverbandin einenanderennur

geliefert werden,wenn die Lieferung auf Grund eines bis zum 15. November
2#r einschließlichabgeschlossenenundgemäßAbs. 2 genehmigtenschriftlichenVer=
trags erfolgt.

Die Ni (Abs.1) bedürfender Genehmigungdes Kommunalverbandes,
aus dessenBezirk dieKartoffelngeliefertwerden. Der Antragauf Genehmigung
ist alsbaldnachAbschlußdesVertrags, spätestensbis zum20. November1917
zu stellen.

Die Genehmigungist zu erteilen, wenn der Vertrag denVorschriftender
& 1, 2 Abs. 1 entsprichtund die von der zuständigenStelle festgesetztenRicht=
= 4) nicht überschrittensind. Außerdemhat der Erwerber, sofern nicht

einKommunalverbandderErwerberist,eineBescheinigungdesKommunalverbandes,
Neichs-Gesetzbl.1917. 163

Ausgegebenzu Berlin den17. August 1917.
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in dem die Kartoffelnzur Aussaatverwendetwerdensollen,beizubringen,daß
die Lieferungzur DeckungdesSaatbedarfsdesErwerberserforderlichist.

Mit ZustimmungderLandeszentralbehördekanndieGenehmigungauchbei
Vorliegen der im Abs.3genanntenVoraussetzungenversagtwerden.

. 83

Die Kommunalverbändehabenbis zum 1. Dezember1917 der Reichs=
kartoffelstelleeineÜbersichtder von ihnen genehmigtenVerträge einzureichen.

Die Reichskartoffelstellehat die auf Grund der genehmigtenVerträge zu
liefernden Kartoffeln dem Kommunalverbandauf die aus seinemBezirke zu
lieferndenMengen von Speisekartoffelnanzurechnen.Dem Kommunalverband,in
enBezirk zu liefernist, sind dieMengengleichfallsals Speisekartoffelnan=

zurechnen.
4

Die Vorschristenim & 2 der Verordnung über die Preise der landwirt=
schaftlichenErzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März
1917 Reichs-Gesetzbl.S. 243) gelten nicht für Saatkartoffeln.

Die landwirtschaftlichen Berufsvertretungen können für die in ihren
BezirkengewachsenenSaatkartoffelnRichtpreisefestsetzen,derenHöhe der Ge=
nehmigungderLandeszentralbehördeoderder von ihr bestimmtenBehördebedarf.
Soweit die landwirtschaftlichenBerufsvertretungenvon dieserBefugnis keinen
Gebrauch machen,hat die Festsetzungvon Richtpreisendurch die Landeszentral=
behördeoder die von ihr bestimmteBehörde zu erfolgen. s

85
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung. Sie bestimmen,wer als Kommunalverbandund als land=
wirtschaftlicheBerufsvertretung im Sinne dieserVerordnung anzusehenist. Sie
könnenbestimmen,daßan Stelle desKommunalverbandesdessenVorstandtritt.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamtskannAusnahmenvon denVor=
schriftendieserVerordnungzulassen.

Mit Gefängnisbis zueinemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft,wer der Vorschrift im
1 Abs.1 zuwiderhandeltoder der Vorschrift im &2 Abs.1 zuwiderSaat.
kartoffelnaus einemKommunalverbandin einenanderenliefert.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Vorräte, auf die sich die
strafbareHandlungbezieht,erkanntwerden,ohneUnterschied,ob siedem Täter
hehörenodernicht. «
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87
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den16. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr.5996) VerordnungüberKartoffeln. Vom 16.August 1917.

A.t Grund derVerordnungüber die Kartoffelversorgungim Wirtschaftsjahr
1917/18vom 28. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 569) wird bestimmt:

. 81

Die Versorgung der Bevölkerung mit Speisekartoffelnaus der Herbst=
kartoffelernte1917 2 der Verordnung vom 28. Juni 1917) ist nach dem
Grundsatzzuregeln,daß derWochenkopfsatzderversorgungsberechtigtenBevölkerung
vorläufigbis zu siebenPfund Kartoffeln beträgt.

(2
Die Kommunalverbändehaben nach Anweisung der Vermittlungsstellen

66 derVerordnungvom28. Juni 1917) zurDeckungdesBedaifsanKartoffeln
die in den Kommunalverbändenihres Bezirkes geerntetenKartoffelmengennach
näahererMaßgabedes& 3 sicherzustellen.Bei Kartoffelerzeugernmit 200 Qua=
dratmeterKartoffelanbauflächeund wenigerfindeteineSicherstellungnichtstatt.

* 3
Die sicherzustellendenMengensind für jedeneinzelnenKartoffelerzeuger

und sodannfür jedeGemeinde,jedenKommunalverbandund jedeVermittlungs=
stellefestzustellen. 6

Der Feststellungbei dem einzelnenKartoffelerzeugerist ein nachMaßgabe
derAnordnungenderReichskartoffelstellevorläufig geschätzterErnteertragzugrunde
z legen. Von demErtrage sind abzuziehen:ein von derReichskartoffelstellemit
Genehmigungdes PräsidentendesKriegsernährungsamtsfestgesetzterBruchteil
zur Deckungder zum Verfüttern freigegebenenKartoffeln & 4 Abs. 2) und der
Verluste durchSchwund, der Eigenbedarfdes Kartoffelerzeugersund der Ange=
hörigenseinerWirtschaftnachdemMaßstabvon 1½Pfund für denTag und
Kopf, der Saatgutbedarf in Höhe von 40 Jentnern für das Hektar der Anbau=
fläche1916 sowieanerkannteSaathochzuchten.

Die verbleibendeMenge wird sichergestellt.Trotz der Sicherstellungdarf
der KartoffelerzeugerKartoffeln nach Maßgabe der darüber ergehendenBestim=
mungenin der eigenenBrennerei,TrocknereioderStärkefabrikverarbeitensowie
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gemäßderVerordnunguͤberSaatkartoffelnaus derErnte1917 vom 16.August
1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 711) Kartoffelnals Saatgut absetzen.

Die näherenBestimmungenüber die Feststellungder sicherzustellenden
Mengen und die Nachprüfung,der Lieferung erlassendie uoandeszentralbehorde
im Einvernehmenmit derReichskartoffelstelle.

4
Kartoffeln,Kartoffelstärke,KartoffelstärkemehlundErzeugnissederKartoffel.

trocknereidürfen,vorbehaltlichder Vorschrift im Abs.2, nicht verfüttertnoch
zu Futterzweckenverarbeitetwerden.

Verfüttertwerdendürfennur Kartoffeln, die nicht gesundsindoder die
Mindestgrößevon 1 Zoll (2),73Jentimeter)nicht erreichen.

* 85.
Es ist verboten,Kartoffeln einzusäuernund die an die Trockenkartoffel=

Verwertungs=Gesellschaftm.b.H. in Berlin abzulieferndenMengenzu vergällen
odermit anderenGegenständenzu vermengen.

. . 86
Wer den Anordnungeneiner Landeszentralbehörde,eines Kommunalver⸗

bandesoder einer Gemeindeüber die Sicherstellungund Lieferung der sicherge=
stellien Kartoffeln zuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis einem Jahre und
mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.
Neben der Strafe kann auf EinziehungderVorräte erkanntwerden,auf die sich
die strafbareHandlungbezieht,ohne Unterschied,ob sie demTäter gehören
oder nicht.

JuwiderhandlungengegendieVorschriftenin den& 4, 5 werdennach&17
Nr. 1 der Verordnungüber dieKartoffelversorgungim Wirtschaftsjahr 1917/18
bestraft.

. s»7
Die Verordnungüber die Kartoffelversorgungvom 26. Juni 1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 590), die Verordnungenüber Kartoffelnvom 1. Dezember
1916eichs=Gesetzbl.S. 1314),vom7.Februar1917(Reichs-Gesetzbl.S. 104)
und vom 24. März 1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 278) sowie die Verordnung über
das Verfütternvon Kartoffeln vom 15.April 1916 Geichs-Gesetzbl.S. 284)
werdenaufgehoben,

8
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den16.August1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Den ens es Meich=GesesslavermittelunurdieVostaustalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichadrackerei.
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Jahrgang1917

abfällenvom Juni 1916. S. 715. — Bekanntmachung zur Anderungder Ausführungs=
bestimmungenzur Arrorbnung über den Verkehr mit Seife, Seifenpulver und anderen fetthaltigen
Waschmittelnvom21. Juni 1917. S. w16.— Bekanntmachung überwirtschaftlicheMußnahmen
in der Binnenschiffahrt. S. 717. — Bekanntmachung über die Errichtung von Betriebsverbänden
in der Binnenschiffahrt. S. 720. — Bekanntmachung öber die erstmalige Aufstellung einer
versicherungstechnischenBilanz durchdie Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte.S. 722.

(Nr.5997) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber die Verwertungvon Tier=
körpernund Schlachtabfällenvom 29. Juni 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 631).
Vom 17.August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel l
In der Verordnungüber die Verwertungvon Tierkörpernund Schlacht=

abfällenvom 29. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 631) werdenfolgendeAnde=
rungen vorgenommen:

1. 95 Satz 3 wird gestrichen.
2. Dem 9§5 werdenals Abs. 2 und 3 folgendeVorschriften angefügt:

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmten
BehördenkönnenweitergehendeAnordnungenüber dieVerwertung
anfallenderTiere, Tierkörperund Tierkörperteiletreffen. Sie
könneninsbesondereauchfür dieVerarbeitungin kleinerenBetrieben
Bestimmungenerlassen,Kommunalverbänden,Gemeindenoder
sonstigenöffentlich=rechtlichenVerbändendie Errichtung von Ab=
deckereienoder sonstigenEinrichtungen oder Anlagen zur Ver=
arbeitungvonTierkörpernvorschreiben,denBesitzernvonTieren,
die verendetsind, allgemeindieVerpflichtungzur Anzeigeund zur
AblieferungderTierkörperanKommunalverbände,Gemeindenoder

Näichs-Gesebl.1917. " « 164
Ausgegebenzu Berlin den20.August1917.
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sonstigeöffentlich=rechtlicheVerbändeoderanAbdeckereienzurVer=
arbeitungauferlegenund in diesemFalle die Vergütungenfür die
Tierkörpersowiedie Gebührenfür derenAbholungund Ver=
arbeitungregeln.

Die Vorschriften der # 16 ff. der Reichsgewerbeordnung
über die Genehmigungspflichtvon Abdeckereienbleibenunberührt.

Artikel II
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 17.August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
« Dr. Helfferich

(Nr. 5998) Bekanntmachungzur Anderungder Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
überdenVerkehrmit Seife, Seifenpulverund anderenfetthaltigenWasch=
mittelnvom21.Juni 1917(Reichs=Gesetzbl.S. 546). Vom 18.August1917.

A## Grund des 9 1 derBekanntmachungüber denVerkehr mit Seife, Seifen=
pulver und anderen fetthaltigen Waschmitteln vom 18. April 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 307) wird folgendesbestimmt:

Artikel I

Im #(#5der Ausführungsbestimmungenzur Verordnung über denVerkehr
mit Seife, Seifenpulverund anderenfetthaltigenWaschmittelnvom 21. Juni 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 546) werdendieWorte „im Kleinhandel“gestrichen.

Artikel I
Die Bestimmungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 18. August 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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Nr. 5999) BekanntmachungüberwirtschaftlicheMaßnahmenin derBinnenschiffahrt.Vom
18.August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Für Beförderungenauf Binnenwasserstraßen,für das Schleppen,Beladen

und Löschenvon Binnenschiffensowie für die Miete von Binnenschiffenkönnen
Hôchst-und Mindestpreisefestgesetztwerden.

Als Binnenschiffim Sinne dieserVerordnung gilt jedeszur Verwendung
auf Flüssen oder sonstigenBinnengewässerngeeigneteFahrzeug mit und ohne
eigeneTriebkraft, gleichviel, ob es ursprünglich für diesenZweck gebaut oder
früher schondafür verwendetwurde.

(2
Die Höchst-und Mindestpreisewerdendurch dieSchiffahrtsabteilungbeim

Chef des Feldeisenbahnwesensfestgesetzt.Vor der Festsetzungist, soweites sich
um die Beförderungauf Binnenwasserstraßen,das Schleppenund die Miete von
Binnenschiffenhandelt, der von der Schiffahrtsabteilungerrichteteoder zu er=
richtendezuständigeFrachtausschuß,soweit es sichum das Beladen und Löschen
vonBinnenschiffenhandelt, ein von derSchiffahrtsabteilungzu errichtenderSach=
verständigenausschußzu hören.

83
Die Besitzer von Binnenschiffen sind verpflichtet, auf Erfordern der

Schiffahrtsabteilunginnerhalb der von ihr bestimmtenFrist Beförderungenauf
demWasserwegeund das Schleppenvon Binnenschiffenauszuführenund ihre
Fahrzeugezu Zwecken,die dieSchiffahrtsabteilungbestimmt,dieserzur Verfügung
zustellen und nötigenfalls auch zu Eigentum zu überlassen.

4
Die Besitzer von Einrichtungen zum Beladen und Löschenvon Binnen=

schiffen(Umschlagsvorrichtungen)sind verpflichtet,auf Erfordern der Schiffahrts=
abteilungdas Beladenund LöschenvonBinnenschiffenzu übernehmen,ihre Ein=
richtungenderSchiffahrtsabteilungzur Verfügungzu stellenund nötigenfalls auch
u Eigentum zu überlassen.

45
Dem Verpflichteten(& 3 und4) ist eineangemesseneEntschädigungzu

zahlen. Im Streitfall wird diesedurchdie Schiffahrtsabteilungfestgesetzt.Vor
derFestsetzungist in denFällendes& 3 derzuständigeFrachtausschuß,in den

164“
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Fällen des &4 der zuständigeSachverständigenausschußzu hören. Gegendie
Entscheidungder Schiffahrtsabteilung ist die Berufung an ein Schiedsgericht
zulässig. Der Bundesraterläßt die Bestimmungenüber die Zusammensetzung
und Zuständigkeitdes Schiedsgerichtssowieüber das Verfahren.

Soweit für BeladenundLöschenstaatlichfestgesetzteTarife bestehen,bleiben
diesemaßgebend.

86
Wird dieÜberlassungzuEigentum verlangt, so geht das Eigentumzu dem

Zeitpunkt auf die Schiffahrtsabteilung über, in dem das Verlangen dem Ver=
pflichtetenzugeht. Der Verpflichtetehat die Gegenständebis zur Übernahme
durch die Schiffahrtsabteilungzu verwahrenund pfleglich zu behandeln.
. Ist der enteigneteGegenstandnachdem Ermessender Schiffahrtsabteilung
für derenJweckeentbehrlichgeworden,so ist dies demfrüherenEigentümermit=
zuteilenoder, wenn seinePerson oder sein Aufenthalt unbekanntist, an seinem
letztenbekanntenWohnortin ortsüblicherWeisebekanntzumachen.Der frühere
Eigentümerist zumWiederkaufeberechtigt)das Rechtkannnur innerhalbeines
Monatsausgeübtwerden,nachdemdieMitteilungihmzugegangenoderdieBekannt=
machungerfolgt ist. Auf dasWiederkaufsrechtfinden die Vorschriftender §&497
bis 500, 502 desBürgerlichenGesetzbuchsentsprechendeAnwendung. In Streit=
fällen entscheidetendgültigdas im § 5 Abs.1 bezeichneteSchiedsgericht.

87
Die Schiffahrtsabteilungkann die in den& 29 und 48 des Gesetzes,

betreffenddieprivatrechtlichenVerhältnissederBinnenschiffahrt,vom15. Juni 1895
in der Fassung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesetzbl.1898, S. 868), enthaltenen
Vorschriftenändernmit derWirkung,daß die im §29 Abs.4 und § 48 Abfs.4
vorgesehenenAbweichungenausgeschlossensind.

Der ReichskanzlerkannaufAntragderSchiffahrtsabteilungPreisprüfungs=
ämter für Binnenschiffahrterrichtenund ihnen die Befugnis übertragen, auf
Antrag Verträge über Beförderungenauf Binnenwasserstraßen,über Schleppen,
Beladenund LöschensowieüberMiete von Binnenschiffen,soweitnicht für die
VertragsleistungenHöchstpreisefestgesetztsind, auf die Angemessenheitder verein=
barten Vergütung zu prüfen, die angemessenenPreise festzusetzenund Beträge,
die über den festgesetztenPreis hinaus vereinbartsind, zugunstendes Reichs ein=
zuziehen.Der Antrag auf Nachprüfungdes Vertragspreisesist binnen zwei
Wochennach Abschlußdes Vertrags zu stellen.

Die Entscheidungender Preisprüfungsämter sind endgültig; sie erfolgen
gebühren=und stempelfrei.Auf Antrag der Schiffahrtsabteilungerläßt der
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Reichskanzlerdie näherenBestimmungenüber die Errichtung, die Zusammen.
setzungund das Verfahren der Preisprüfungsämter und ernenntihre Mitglieder
und ihre Vorsitzenden

89
Die SchiffahrtsabteilungerläßtdieerforderlichenAusführungsbestimmungen

zu dieserVerordnung.
W

Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu fünfzehn=
tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. werhöhere Preise als die nach § 1 festgesetztenHöchstpreisefordert,
sichversprechenodergewährenläßt odereineLeistung,für dieHöchst=
preisenach&1 festgesetztsind, zu höherenPreisen bewirkt

2. wer niedrigere als die nach 91 festgesetztenMindestpreisegewährt,
versprichtoder anbietet oder sich eine Leistung,für die Mindestpreise
nach &1 festgesetztsind, zu niedrigerenPreisen gewährenläßt;

3. wer denAufforderungenderSchiffahrtsabteilunggemäßden96 3 und4
nicht nachkommt;
wer der Verpflichtung, die enteignetenGegenständezu verwahrenund
pfleglichzu behandeln(&6 Abs.1 Satz2), nichtnachkommt;
wer den von der Schiffahrtsabteilung erlassenenAusführungs=
bestimmungenzuwiderhandelt.

811
Die VorschriftendieserVerordnunggeltennicht für Binnenschiffeund

Umschlagsvorrichtungen,die im EigentumedesReichs oder einesBundesstaats
oder Elsaß=Lothringensstehen oder von der Marineverwaltung in Anspruch
genommenwerden.

Verträge der Marineverwaltung zur Sicherung von Kriegsführungsmitteln
tuegen nicht den nachdieserVerordnungfestgesetztenHöchst=und Mindest=

preisen.
Die Befugnisseder Reichs- und Staatsbehörden,die sichaus demKriegs=

leistungsgesetzevom 13. Juni 1873 (Reichs=Gesetzbl.S. 129) ergeben,werdendurch
dieseVerordnungnichtberührt. -

FROP

812
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verküngungin Kraft. Der

Bundesrat bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den18.August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich
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(Nr. 6000) Bekanntmachungüber die Errichtungvon Betriebsverbändenin der Binnen=
schiffahrt. Vom 18.August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August 1914 eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Die SchiffahrtsabteilungbeimChef desFeldeisenbahnwesenswird ermächtigt,

Besitzervon BinnenschiffenauchohneihreJustimmungfür bestimmteBezirkezu
BetriebsverbändenzwecksständigerBeobachtungdes Schiffs=und Güterverkehrs
auf Binnenwasserstraßensowie zur Bereithaltung der Binnenschiffefür Heeres=
und kriegswirtschaftlicheTransporte zu vereinigen.

Artikel II
Für einen auf Grund des ArtikelI errichtetenVetriebsverbandgelten

folgendeBestimmungen:
1

DieRechtsverhältnissedesBetriebsverbandesund seinerMitglieder werden,
soweit sie nicht in dieserVerordnung geregeltsind, durch die Satzung bestimmt.
Die Satzung wird nachAnhörung von Vertretern der Binnenschiffahrtund im
Benehmenmit den Regierungender beteiligtenUferstaatenvon der Schiffahrts=
abteilungerlassen. Sie ist durch den DeutschenReichsanzeigerbekanntzumachen.

Der Betriebsverbandist rechtsfähig.

(2
Die Satzung trifft insbesondereBestimmungenüber
1. Namen, Sitz und Bezirk des Betriebsverbandes,
2. den Zeitpunkt, von dem ab der Betriebsverbanddie ihm nach dieser
Verordnungund der SatzungzugewieseneTätigkeitübernimmt,

3. die Gegenstände,über die die Mitgliederversammlungzu beschließen
hat, sowie die Voraussetzungenund die Form ihrer Einberufung, das
Stimmrecht und die Vertretung der Mitglieder,

4. die Zusammensetzung,die Amtsdauer und die Defuguissedes Vor=
standes,seineEinberufungund Beschlußfassung,die Vertretung, ins=
besonderedie Jeichnung schriftlicher Erklärungen und die Geschäfts=
führung,

5. die Beiträgeder Mitglieder,
6. dieÜberwachungder Mitgliederund ihrer Betriebe,
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7. dieFestsetzungvonOrdnungsstrafenund die dagegenzulässigenRechts=
mittel

8. die Form für die BekanntmachungendesBetriebsverbandes,
9. die Aufstellung,Prüfung und Abnahmeder Jahresrechnungen,
10. die Auflösungund LiquidationdesBetriebsverbandes.

83
Die Mitglieder sind verpflichtet,nach näherer Bestimmungder Satzung

den Betriebsverband in der von der Schiffahrtsabteilung festgesetztenZeit und
Form über Aufenthaltsort, Verwendung und Besatzung der in ihrem Besitze
befindlichenBinnenschiffe laufend zu unterrichten. Der Betriebsverbandhat
dieseMitteilungen nach Weisung der Schiffahrtsabteilung aufzubewahrenund
dieserauf Erfordern zur Verfügung zu stellen.

84
Die VorstandsmitgliederdesBetriebsverbandeswerden,soweitdieSatzung

eineWahl vorsieht,durchSchifferorganisationendesjenigenBezirkes gewählt, für
den derBetriebsverbanderrichtetwird; diewahlberechtigtenSchifferorganisationen
sowiedieAnzahl der von ihnen zu wählendenVertreterwerdendurchdieSatzung
bestimmt.

85
Der BetriebsverbandunterstehtderAufsicht derSchiffahrtsabteilung. Die

Schiffahrtsabteilung ist nach nähererBestimmung der Satzung befugt, an den
VersammlungenderVerbandsorganedurch einenVertreter mit beratenderStimme
teilzunehmen. Der Vertreter kann BeschlüssewegenVerletzungder Gesetze,der
Satzung oder öffentlicherInteressenbeanstanden.Die Schiffahrtsabteilungent=
scheidetüber die Berechtigung der Beanstandung. Die Ausführung der be=
anstandetenBeschlüssehat so lange zu unterbleiben,als nicht die Schiffahrts=
abteilung die Beanstandungfür unberechtigterklärt hat.

86
Wer die gemäß§ 3 vorgeschriebenenMitteilungen an denBetriebsverband

unterläßt, nicht innerhalbder gesetztenFrist macht oderwissentlichunrichtige
oder unvollständigeAngabenmacht,wird unbeschadetder auf Grund derSatzung
zu verhängendenOrdnungsstrafenmit Geldstrafe bis zu zweitausendMark und
mit Gefängnis bis zu sechsWochenoder mit einer dieserStrafen bestraft.

Artikel III
Die Hafen= und Wasserbaubehördensind verpflichtet, die Schiffahrts=

abteilung und ihre Organe bei der Errichtung von Betriebsverbänden,der Auf=
sicht übersie und dieBetriebe ihrer Mitglieder zu unterstützensowieMitteilungen
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und Anträge der Mitglieder entgegenzunehmenund an den Betriebsverbandun=
verzüglichweiterzuleiten. Ferner sind sie verpflichtet,den in ihrem Bezirkesich
aufhaltendenMitgliedernNachrichtendes BetriebsverbandessowieAnweisungen
der Schiffahrtsabteilungund ihrer Organeunverzüglichzuzustellen.

Artikel IV.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündungin Kraft. Der

Bundesrat bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den18. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6001) Bekanntmachungüber die erstmaligeAufstellungeiner versicherungstechnischen
Bilanz durch die Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte. Vom
18.August 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendesbestimmt:

Die Reichsversicherungsanstaltfür Angestelltehatdieerstmaligeversicherungs=
technischeBilanz (§ 173 des Versicherungsgesetzesfür Angestellte)für denSchluß
desKalenderjahrsaufzustellen,das als viertesdemJahre folgt, in welchemder
gegenwärtigeKrieg beendetist.

Berlin, den18.August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsver#muttelnnur die Postanftalten.
Gerausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichedruckerrl.
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Reichs=Gesetzblatt

* Jahrgang1917

Nr. 118
Inhalt: Verordnung zur ünderungder Verordnungüber Gemüse,Obst und Südfrüchte. S. 723. —

Bekanntmachung, betreffenddie Verlängerungder Prioritätsfristenin Norwegen.S. 724.

(Nr.6002) Verordnungzur Anderungder VerordnungüberGemüse,Obstund Südfrüchte.
Vom 19.August1917.

A- Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel J
In der Verordnungüber Gemüse,Obst und Südfrüchtevom 3. April

1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 307) wird hinter&16 als & 16a folgendeVorschrift
eingefügt:

„Mit Gefängnisbis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehn=
tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,wer einenVertrag
überdie entgeltlicheLieferungvon GemüseoderObst, der von der Reichsstelle
für Gemüseund Obst oder einervon ihr ermächtigtenStelle abgeschlossenoder
genehmigtist, oder in dendie Reichsstellefür GemüseundObstodereinevon
ihr ermächtigteStelle als vertragschließendePartei eingetretenist, vorsätzlich
oderfahrlässignichtodernichtzur vereinbartenZeit erfillt.“

rtikel H
DieseVerordnungtritt am 26. August1917 in Kraft.
Berlin, den 19. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

«··-.i-
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Ausgegebenzu Berlin den21.August1917.
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(Nr.6003) — betreffenddieVerlängerungderPrioritätsfristenin Norwegen.
Vom 18.August1917.

A. Grund des & 1 Abs. 2 der Verordnung desBundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artikel4 der revidiertenPariser lbereinkunftzumSchutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (eichs=Gesetzbl.S. 272) und im Anschlußan die Bekannt=
machungvom 18. August1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 949) wird hierdurchbekannt=
gemacht, daß in Norwegenfür Patente die bezeichnetenFristen zugunstender
deutschenReichsangehörigenweiterbis zum 31. Dezember1917 verlängertsind.

Berlin, den18. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich "

Den Bezug des Reichs=Gesen#lattsvermitteln murdie Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt

Inhalt: Geseß überFürsorgefür Kriegsgefangene.S. 725. — Verordnung, betreffendAnderungber
Verordnung über Höchstpreisefür Hülsenfrüchtevom 24.Juli 1917. S. 727. — Bekannt=
machung, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glac=
hütten,Glasschleifereienund GlasbeizereiensowieSandbläsereienS. 727.— Bekanntmachung,
betreffendAnderungder Ausführungsbestimmungenvom10.Oktober1916 zu der Verordnungüber
Rohtabak. S. 728. — Bekanntmachung, betreffenddie Verlängerungder Prioritätsfristenin
Schweden.S. 778. -

(Nr6004)GesehüberzürsorgefürKriegsgefangenr.Bomlö.August1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nach erfolgterZustimmungdesBundesrats
unddes Reichstags,was foldgt:

1
Gesundheitsstörungen,welchedeutscheMilitärpersonenoder andereunter

die deutschenMilitärversorgungsgesetzefallende Personen in feindlicher Kriegs=
gefangenschafterleiden,geltenals Dienstbeschädigungenim Sinne dieserGesetze,
wennsie infolge vonArbeiten, zu denendie bezeichnetenPersonenverwendet
werden,oder durch einenUnfall währendder Verrichtung solcherArbeiten ein=
getreten,oder wenn sie durch die der KriegsgefangenschafteigentümlichenVer=
hältnisseverursachtoder verschlimmertwordensind. Die AngabendesBeschä=
digten,die sichauf Vorgänge in der Kriegsgefangenschaftbeziehen,sind der Ent=
scheidungzugrundezu legen,soweit nicht die Umständedes Falles offenbarent=
gegenstehen.

Wer wegeneiner in feindlicherKriegsgefüngenschafterlittenenDienst=
beschädigung(Abs.1)voneinerdeutschenMilitärverwaltungVersorgungsgebührnisse
auf Grund der deutschenMilitärversorgungsgesetzeerhält, ist auf Verlangen der
Militärverwaltung verpflichtet,ihr in Höhe der gewährtenGebührnissedie An=
sprücheabzutreten,die ihm wegendesdurchdie Dienstbeschädigungverursachten
Schadenskraft Gesetzesfür die gleicheJeit gegenDritte zustehen.
Reichs-Gesetzbl.1917. 166

Ausgegebenzu Berlin den24. August1917.

*
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. . « 82 s
Feindliche MilitaͤrpersonenoderihnengleichgestelltePersonen,die in deutscher

KriegsgefangenschafteineGesundheitsstörungim Sinne des&1 Abs.=1erleiden,
erhalten,solangesiesichin derGewalteinerdeutschenMilitärverwaltungbefinden,
eine angemesseneFürsorge. «

83
UüberläßteinedeutscheMilitärverwaltungKriegsgefangenean Unternehmer

zur Beschäftigungin solchenBetriebenoderTätigkeiten,welchenachdenVor=
schriftender ReichsversicherungsordnungderUnfallversicherungunterliegen,so ist
der für die lberlassung der Kriegsgefangenenzu entrichtendeEntgelt bei derBe.
rechnungder Beiträge oder Prämien, die der Unternehmeran den Träger der
Unfallversicherungzu zahlenhat, entsprechendzu berücksichtigen.

84
Auf feindlicheKriegsgefangene(§&2), die in Betrieben oder Tätigkeiten6

beschäftigtwerden,welchenach den Vorschriften der Reichsversicherungsordnung
derUnfallversicherungunterliegen,und auf ihreHinterbliebenensind&898 Satzl
und die & 899, 900 der Reichsversicherungsordnungentsprechendanzuwenden
Dabei gehendie Ansprücheaus einemvorsätzlichherbeigeführtenUnfall auf die
deutscheMilitärverwaltungim Umfangder von ihr aus Anlaß des Unfalls ge
machtenAuswendungenüber; der Bundesrat kann die Festsetzungdes Wertes
andererLeistungenals Barleistungennäherregeln.

Die AnsprüchegegendenUnternehmeroderdie ihm gleichgestelltenPersonen
können-von denKriegsgefangenenoderihrenHinterbliebenennichtgeltendgemacht1
werden,wennin demStaate, dessenStreitkräftender beschädigteKriegsgefangene
angehörthat, nichtnacheinerim Reichs=GesetzblattveröffentlichtenBekanntmachung
desReichskanzlersdie Gegenseitigkeitverbürgtist.

65 -
DieVorschriftenderssl,2geltenfürdieseitKriegsbeginneingettetenen

Dienstbeschädigungenund Gesundheitsstörungen,die des§ 4 für die seitdemein=
getretenenUnfälle. A72

Die Vorschrift des 9 3 gilt für den Entgelt, der für die Zeit seit dem
1.Januar 1917 auf Grund derÜberlassungvon Kriegsgefangenenzu entrichtenist.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den 15.August1917.

Siegel) Wilhelm
Dr. Helfferich
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(Nr. 6005) Verordnung,betreffendAnderungder VerordnungüberHochstpreisefür Hülsen=
früchtevom24.Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 653). Vom 21.August1917.

A- Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der
Volksernährungvom22.Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) in Verbindungmit
&1 der Bekanntmachungüber die ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom
22.Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 402) wird bestimmt:

« Artikel J
Im &1 Abs.1 der Verordnung über Hoöchstpreisefür Hülsenfrüchtevom

24. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 653) wird nach den Worten „bei Saatwicken
(Vicia sativraz 50 Mark“ unter Streichung der beidennächstenZeilen
eingefügt:

bei allen im Getreide wild gewachsenenWicken mit Ausnahme von
Saatwicken(Vicia sativa) und Winter=,Sand= oder Zottelwicken
(Vicia villosnsnsggggggg . . . .. . . . .. 28 Mark

« Artikel II
Diese Verordnung tritt mit dem 25. August1917 in Kraft.
Berlin, den21.August1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

(Nr.6006) Bekanntmachung,betreffenddieBeschäftigungvonArbeiterinnenund jugendlichen
Arbeiternin Glashütten,Glasschleifereienund GlasbeizereiensowieSand=
bläsereien.Vom 22.August1917.

A-# Grund der 9§8120e und 139a der Gewerbeordnunghat der Bundesrat
folgendeBestimmungerlassen: Z„

In AbänderungdesAbschnitts VII derBekanntmachungvom 9. März 1913,
betreffenddieBeschäftigungvon Arbeiterinnenund jugendlichenArbeitern in Glas=
hütten, Glasschleifereienund GlasbeizereiensowieSandbläsereien(Reichs=Gesetzbl.
S. 129) wird die Gültigkeitsdauerder Bestimmungenbis zum 1. April 1919
verlängert. .

Berlin, den22.August1817.

DerStellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle



—728 —

(Nr. 6007) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ausführungsbestimmungenvom
10.Oktober1916zuderVerordnungüberRohtabak. Vom23.August1917.

A- Grund des §913 derVerordnungüberRohtabakvom 10.Oktober1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Im &2 der Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober 1916 (eichs=
Gesetzbl.S. 1149) zu derVerordnungüberNohtabakist als Abs.2 hinzuzufügen:

Die Tabakhandelsgesellschaftenkönnenim Falle desBedürfnisses
eine von der Vorschrift desAbs. 1 abweichendeRegelungzulassen,wenm
derReichskommissarzustimmtunddieBestimmungenüberdieBedarfs=
bemessung& 3) eingehaltenwerden.

Berlin, den23. August1917.

Der Reichskanzler
ImAuftrage «

. Müller

(Nr. 6008) Bekanntmachung,betreffenddie VerlängerungderPrioritätsfristenin Schweden.
Vom 20. August 1917. .

Auf Grund des&1 Abs.2 der Verordnungdes Bundesrats,betreffenddie
Verlängerungder im Artikel 4 der revidiertenPariser Übereinkunftzum Schutze
des gewerblichenEigentumsvom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,
vom 7. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 272) wird hierdurchbekanntgemacht,daß
in Schweden für Patente die bezeichnetenFristen, soweit sie nicht vor dem
31. Juli 1914 obgelaufensind, zugunstender deutschenReichsangehörigenbis
zum 30.Juli 1918 verlängertsind.

Berlin, den20. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den BezusgdesNeichs=Gesetzblattsvermittelmnur diePoftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Cocgle



Reichs-Gesetzbllatt*7“
Jahrgang1917

Nr. 150
Inhalt: Verordnung zur Abänderungder Verordnungüberdie Verarbeitungvon Obst. S. 72°.

(r. 6009) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber die Verarbeitungvon Obst.
Vom 24. August 1917.

Ar# Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnungüber die Verarbeitungvon Obst vom 5. August1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 911) wird wie folgt geändert:
1. & 1 erhält folgendeFassung:
Die Reichsstellefür GemüseundObstkannBestimmungenüberdiegewerbs=

mäßigeVerarbeitungvon Obst zu Obstkonservenund Obstweinsowieüberdie
gewerbsmäßigeVerarbeitungvon Obst,Erzeugnissenaus Obst oderNückständen
von Obstzu Obstbranntweinerlassen.

2. &3 Abs.1 erhält folgendeFassung:
Verträge über den Erwerb von Obst und anderenBodenerzeugnissenzur

Herstellungvon Obstkonservendürfen nur mit Genehmigungder Kriegsgesellschaft
für Obstkonservenund Marmeladen, Verträge über den Erwerb von Obst und
Rhabarber zur Herstellung von Obstweindürfen nur mit Genehmigung der
Kriegsgesellschaftfür Weinobst=Einkaufund „Verteilungabgeschlossenwerden.

3. &3 Abs.4 wird gestrichen.
4. &8 erhält folgendeFassung:
Die Vorschriften dieser Verordnungfinden keine Anwendung auf nicht

gewerbsmäßigeHerstellervon Obstkonserven,wenn sie im Jahre nicht mehr als
20 Doppelzentnerherstellen,sowie auf nicht gewerbsmäßigeHersteller von Obst=
wein, wennsie im Jahre nichtmehrals 30 DoppelzentnerNohstoffeverarbeiten.
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Wird die Verarbeitungvon Obst oder Rhabarber zu Obstweineinem
anderenmit der Maßgabeübertragen,daß der daraushergestellteObstweindem=
nächstan denAuftraggeberabzuliefernist, sogilt derAuftraggeberals Hersteller.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenBehördenkönnen
auf Antrag für HerstellervonObstweinen die im Abs. 1 bezeichneteHöchstmenge
bis zu 150 Doppelzentnererhöhen; in diesemFalle hat die zuständigeBehörde
der Kriegsgesellschaftfür Weinobst=Einkaufund „Verteilungvon der Erhöhung
Mitteilung zu machen.

5. 99 erhält folgendenAbs. 2:
NebenderStrafe kannin denFällenderNummern1 bis 3 auf Einziehung

der Vorräte erkanntwerden,auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohne
Unterschied,ob sie demTäter gehörenoder nicht.

6. 9 10 erhält folgendeFassung: 9
Im Sinne dieserVerordnung gelten
1. als Obstkonserven:Kompottfrüchte,Dunstobst, Obstmus, Obstmark,
Belegfrüchte,kandierteFrüchte, Gelees, Fruchtsäfte,Fruchtsirupe,Obst⸗
kraut, Dörrobst undMarmeladen,die aus Obst oder unter Zusatzvon
ObstoderFruchtsäftenhergestelltsind;

2. als Obstwein:Most undWein aus Obst, außeraus Weintrauben,sowie
Wein aus Rhabarber) »

3. als Obstbranntwein:Likör und Branntweinaus Obst,außeraus Er=
zeugnissender Weintraube.

Halbfabrikate stehenden Enderzeugnissengleich.
Bei Streitigkeiten,ob einErzeugnisals Obstkonserve,ObstweinoderObst=

branntweinanzusehenist, entscheidetdie Reichsstellefür Gemüseund Obst end=
gültig. Der Präsident des Kriegsernährungsamtskann die Begriffsbestimmung
im Abs.1 ergänzen,auch bestimmen,daß die Vorschriften dieser Verordnung
über Obstkonservenauf Brotaufstrichmittel,die keinenJusatz von Obst oder
Fruchtsäftenenthalten,mit Ausnahmevon Kunsthonigund Rübensaft,Anwen=
dung finden.

Artikel II
DieseVerordnungtritt mit dem27. August1917 in Kraft.
Berlin, den 24. August 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

· DOMUMOMWWMMW —
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Rrichsdruckerri.
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Reichs-GesetzbiattA
Jahrgang1917

Inhalt: Verordnung öberdiePreisefür Butter. S. 731.

(Nr. 6010) Verordnungüber die Preise für Butter. Vom 25. August 1917.

A- Grund der #N25 ff. der Verordnung überSpeisefettevom 20. Juli 1916,
(Reichs-Gesetzbl.S. 755) in Verbindungmit denVerordnungenüber Kriegs=
maßnahmenzur Sicherungder Volksernährungund über die Errichtungeines
Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs-=Gesetzbl.S. 401, 402) wird

bestimmt: I. Grundpreise
. 1

Der Preis für Molkereibutter,dender HerstellerbeimVerkaufim Groß=
handelfrei Berlin einschließlichVerpackungfordernkann(Grundpreis),wird

1. für Handelsware I (Ware von einwandfreier Beschaffenheit)auf
höchstens240Mark,

2. für HandelswareII (nicht vollwertigeSpeisebutter)auf höchstens
220 Mark "

3.fürabfallendeWareaufhöchstens180Mark
für 50 Kilogrammfestgesetzt.

2
Der Preis für Butter, die nichtMolkereibutterist (Landbutter),darf beim

Verkaufe durch den Hersteller den für Molkereibutter— Handelsware1 —
geltendenPreis nicht übersteigen.Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen
bestimmtenStellen könnenden Preis niedriger festsetzen.

II. Ermächtigung zur Abweichung von den Grundpreisen
· 36 .

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen können
für die in ihremGebietehergestellteButter Abweichungenvon denGrundpreisen
im & 1 Nr. 1 und2 nachMaßgabeder W#4 bis 6 anordnen.

4
Die FestsetzungniedrigererHerstellerhöchstpreisefür Molkereibutterunter=

liegt keinerBeschränkung.HöhereHerstellerhöchstpreisedürfen ohneJustimmung
der Reichsstellefür Speisefette& 14) nur für Gebietefestgesetztwerden,in denen
Neichs=Gchebl1917. - 168
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Erzeugerhöchstpreisefür Vollmilchbestehen;siesindnur in derArt zulässig,daß
derHöchstpreisfür ½ Kilogramm Butter nicht mehr als das Achtdreiviertelfache
desamOrte derNiederlassungoderdesSitzes desHerstellersfür einenLiter Voll=
milchbestehendenErzeugerhöchstpreisesundhöchstens3Mark beträgt.Abrundungen
des Höchstpreisesfür 50 Kilogrammauf volleMark nach obensind zulässig.

Der PreisunterschiedzwischenHandelswareI und HandelswareII muß
mindestens20 Mark für 50 Kilogramm betragen.

Soweit Preisprüfungsstellen bestehen,sind sie vor der Festsetzungder
Hochstpreisezu hören. 5

Der Hoöchstpreiskann festgesetztwerden
1. für Lieferung frei Bestimmungsortoder .
2. für Lieferung frei Bahnwagen,Schiff, Post oder, wenn keineVer=
sendungmit Bahn, Schiff oderPost erfolgt, frei Empfangsstelledes
Abnehmersam Bestimmungsorte.

" Erfolgt keinebesondereBestimmunggemäßAbs. 1, so gilt derHöchstpreis
für Lieferung frei Bestimmungsort.

Der HöchstpreisschließtdieKostender handelsüblichenVerpackungein.
Maßgebendist der am Orte derNiederlassungoderdesSitzes desHerstellers

bestehendeHöchstpreis. 6
Werden innerhalb einesBundesstaats für einzelneLandesteileverschiedene

Höchstpreisefestgesetzt,so ist vonderLandeszentralbehördeein einheitlicherDurch=
schnittspreisfür den ganzenBundesstaatzu bestimmen,der für Lieferungennach
anderenBundesstaatenals Herstellerhöchstpreisgilt. Der Durchschnittspreismuß
demDurchschnittder in denverschiedenenÜberschußgebietenbestehendenHersteller=
höchstpreiseentsprechen.

Auf Verlangender Reichsstellefür Speisefettehat an Stelle des Durch=
schnittspreisesfür denganzenBundesstaatdieBestimmungvonDurchschnittspreisen
für größereVerwaltungsbezirkedurch die Landeszentralbehördeoder die von ihr
bestimmtenStellen zu erfolgen.

SolangedieinAbs.1,2 vorgeschriebenenDurchschnittspreisenichtbestimmtsind,
geltenfür LieferungennachanderenBundesstaatendieim &1 festgesetztenGrundpreise.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenStellen treffen
Anordnung darüber, ob und in welcherWeise ein etwa bestehenderUnterschied
zwischendem Herstellerhöchpreisund demDurchschnittspreisedemLieferndenaus
dafür verfügbarenMitteln zu erstattenist oder von ihm abzuführenist.

Il. Festsetzungvon Einheitspreisen

Die Kommunalverbändesind, wenn sie mit mehr als einemFünftel ihres
Bedarfs durch Juweisungen von Gebieten außerhalb ihres Bezirkes oder Ju=
weisungender Reichsstellefür Speisefetteversorgt werden und wenn mehr als
ein Fünftel der Zuweisungenzu Preisen erfolgt, die von denHerstellerhöchst=
preisendes Bezirkes abweichen,berechtigtund auf Verlangen der Landeszentral=
behördeoder der von ihr bestimmtenStelle verpflichtet,einenEinheitspreis fest=
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zusetzen,der für denBezirk bei Berechnungder Preise für denWeiterverkauf
9) zugrundezu legenist.

Die Festsetzungbedarf der Zustimmungder von der Landeszentralbehörde
bestimmtenStelle und soll, soweitPreisprüfungsstellenbestehen,nur nachderen
Anhörungerfolgen.

Die Vorschriftenim Abs.1 und 2 geltenauchfür Gemeindensowiefür
Verbändevon Kommunalverbändenund Gemeinden,denengemäß§&18 der Ver=
ordnung über Speisefette vom 20. Juli 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 755) die
RegelungdesVerkehrsund Verbrauchsvon Speisefettenübertragenwordenist.

IV. Zuschläge
(8

Die liefernde Stelle (Kommunalverbandoder Verteilungsstelle)darf bei
Lieferung von Landbutteraußer demHerstellerhöchstpreise& 2) und dem im
Abs.2 festgesetztenUnkostenbeitragedie durch die Aufbringung der Landbutter
entstehendenUnkostenbis zur HöhedesBetrags berechnen,um den der Grund=
preis oder der nach §§94 bis 6 maßgebendeHerstellerhöchstpreisfür Molkerei=
butter— HandelswareI — denHerstellerhöchstpreisfür Landbutterübersteigt.

Der Unkostenbeitrag,den der lieferndeKommunalverbandund die Ver=
teilungsstellenberechnen,darf nichtmehrals insgesamt5 Mark für 50 Kilogramm
betragen. 5(96

Die Juschlägefür den Weiterverkaufdürfen höchstensbetragen
1. für denKommunalverbandoder dieGemeinde,an welchedie Lieferung
erfolgt, zur Deckungihrer Unkosten,zu denenaußer denVerwaltungs=
kostendie verauslagteFracht, derUnkostenbeitraggemäß&8 Abs.2 und
dieAbgabean dieReichsstellefür Speisefettegehören,höchstens12 Mark

2. im Großhandelhöchsts 5 2
3. im Kleinhandelhöchstss . . . . . . . . ... 13

für 50 Kilogramm. Dabei ist an Stelle des Herstellerhöchstpreisesbei Land=
butterder gemäß§ 8 berechnetePreis, bei Festsetzungeines Einheitspreises 7)
dieserund bei Juweisung von ausländischerButter durch die Reichsstellefür
Speisefetteder bei der JZuweisungberechnetePreis zugrundezu legen.

Der im Abft.1 Nr. 1 bezeichneteJuschlag ermäßigtsich,soweit die daselbst
bezeichnetenUnkostenbereitsgemäß§&8 oderbei FestsetzungdesEinheitspreises
berücksichtigtsindodernichterhobenwerden.

10
Als Kleinhandel gilt der Verkauf an den Verbraucher,soweiter Mengen

vonnicht mehr als 5 Kilogramm zum Gegenstandehat.
Der für denWeiterverkaufim Kleinhandel festgesetzteHöchstpreisgilt auch

beimVerkaufe durch den Hersteller, wenn er mit Justimmung des Kommunal
verbandesButter in Mengen von nicht mehr als 5 Kilogrammunmittelbar
andenVerbraucherabgibt. ¾11 -
·LiefertdieMolkereioderderGroßhändlerdieButterinkleinenPackungen,
in denensieunmittelbaran denVerbraucherabgegebenwerdenkann, so darf
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der Molkerei oder demGroßhändler von dem Kommunalverbandein Zuschlag
von 5 Mark für 50 Kilogrammgewährtwerden;)um dengleichenBetragver=
mindert sichder zulässigeZuschlagfür den Kleinhändler.

V.Schluß=und#bergangebeffimmunger

Beim Verkaufe von ausländischerButter dürfen, vorbehaltlichder Vor=
schrift im & 9 Abs. 1 Satz 2, die für inländischeButter geltendenPreise nicht
überschrittenwerden. "

13
Die in dieserVerordnung oder auf Grund dieserVerordnungfestgesetzten

Preise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom
4. August1914, in der Fassungder Bekanntmachungvom 17. Dezember1914
(Reichs⸗Gesetzbl.S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom
21.Januar1915(Reichs-Gesetzbl.S. 25),23.März 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 183)
und vom 22.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

7#14
Die Reichsstellefür SpeisefettekannBestimmungenzurAusführungdieser

Verordnung erlassen. Sie kann Ausnahmen von den Vorschriften dieserVer=
ordnungzulassen,wenn die Rücksichtauf besonderewirtschaftlicheVerhältnissein
einzelnenLandesteilenes erfordert.

*15
Soweit in einzelnenBundesstaatenzur Jeit des Inkrafttretens dieser

Verordnung niedrigereHerstellerhöchstpreiseals die im & 1 festgesetztenGrund=
preisebestehen,bleibendiesebis zurAbänderunggemäß9N3 bis 6 oderbis zur
Aufhebungdurch die Landeszentralbehördein Kraft.

&16
Die Bekanntmachungenüber die Festsetzungder Grundpreise für Butter

und die Preisstellung für den Weiterverkauf vom 24. Oktober1915, zur Er=
gänzung der Bekanntmachungüber die Festsetzungder Preise für Butter usw.
vom29. Oktober1915, über dieRegelungdesVerkehrsmit ausländischerButter
vom 4. Dezember1915 und über den Ausgleich der Preise für landilche und
ausländischeButter vom 13. Dezember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 705, 719,
801, 816) werdenaufgehoben.

Für verdorbeneButter verbleibt es bei den Vorschriftender Verordnung
überFestsetzungvonGrundpreisenfür verdorbeneSpeisefettevom 20. Oktober1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 1174).

* 17
Diese Verordnung tritt mit dem 1. September1917 in Kraft.
Berlin, den25.August1917.

. Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermittein nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeret.
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Reichs=Gesetzbllatt
Jahrgang1917

Nr. 152
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAnderungderostordnung vom20. März 1900. S. 735. —

Bekanntmachung, betreffendAnderungder Postscheckordnungvom22.Mai 1914. S. vse. —
Bekanntmachung überdie Anmeldungvon Jahlungsmittelnin ausländischerWährungund von
Forderungenauf verbündeteund neutraleLänder. S. 7837.— Bekanntmachung, betreffend
die Übertragung von Jahlungsmitteln und Forderungen in ausländischerWährung auf die Reichs=
bank. S. 741.— Bekanntmachung, betreffendÄAnderungderAnlageC zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. S. 742.

(Nr. 6011) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Dostorbnungvom 20.März 1900.
Vom26.August1917.

A## Grund des & 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28.Oktober1871
(Reichs-Gesetzbl.S. 347) wird die Postordnung vom 20. März 1900 wie folgt
geändert:
1. Im &7 „Postkarten“erhältder 2. Satz desAbs.II folgendeFassung:

GestempelteFormulare zu Postkarten werden zum Nennwert des
Stempels, ungestempeltezum Preise von 5 Pf. für je 5 Stück ver=
abfolgt.

2. Im § 12 „Pakete“ erhält der letzteSatz des Abs. VI folgendeFassung:
UnbeklebteVormulare werdenzumPreise von 5 Pf. für je 5Stück ab=
gelassen. .

3. Im & 18 „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgenund zur Ein=
holung von Wechselakzepten“erhält der 2. Satz des Abs. III folgende
Fassung:

Derartige Formulore werden von den Postanstaltenzum Preise von
5 . für je 5 Stückverabfolgt.

4. Im &18a „Postprotest“erhält der 1. Satz desAbs.II folgendeFassung:
Für dieseAufträge sind besonderevon der Postverwaltunghergestellte
Formulare zu benutzen,die von denPostanstaltenzumPreise von
5 Pf. für je 5 Stückverkauftwerden.
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5. Im &19 „Postnachnahmesendungen“erhält der 5. Satz desAbs.J folgende
Fassung:

Formulare zu Nachnahmepaketkartenund Nachnahmekartenmit an=
hängenderPostanweisungkönnen durch die Postanstaltenzum Preise
von 5 Pf. für je 5 Stück bezogenwerden.

6. Im § 20 „Postanweisungen“ erhält der 2. Satz des Abs. III folgende
Fassung:

GestempelteFormulare werden zum Nennwert des Stempels, unge=
stempeltezum Preise von 5 Pf. für je 5 Stück, ungestempelteFor=
mulare mit angehängterPostkartezur EmpfangsbestätigungzumPreise
von 10 Pf. für je 5 Stück verabfolgt.

7. Im 725 „Briefe mit Justellungsurkunde“erhält der lehteSatz des ersten
Absatzesunter VI folgendeFassung:

Die Formulare könnenbei denPostanstaltenzumPreise von 5 Pf. für
je 5 Stückbezogenwerden.

8. VorstehendeAnderungentretenam 1. September1917 in Kraft.
Berlin, den26. August 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Rüdlin

(Nr. 6012) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Postscheckordnungvom 22.Mai 1911.
Vom 26.August1917.

Ar Grund des §&10 des Postscheckgesetzesvom 26. März 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 85) wird die Postscheckordnungvom 22.Mai 1914 (eichs=Gesetzöl.
S. 131)wie folgt grändert:
1. Im 6 2 „Einzahlungen durch Jahlkarte“ erhält der ersteSatz des Abs. II
folgendeFassung:
unnDie Jahlkarten werden zum Preise von 5 Mf. für je 5 Stück ver=
abfolgt.

Im #4 „lberweisung von Post- und Jahlungsanweisungenund von Be.
die durch Postauftrag oder Nachnahmeeingezogenworden sind“

erhält der Abs.V folgendeFassung:
. Die Postaufträge zur Geldeinziehungund zum Postprotestemit an=
hängenderJahlkarte, die Nachnahme=Paketkartenund die Nachnahme=
karten mit anhängenderJahlkarte sowie die blauenNachnahme=Sahl-
karten werden von den Postscheckämternzum Preise von 5 Dfl. für
je 5 Stückverabfolgt.
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3. Die Anderungentretenam 1. September1917 in Kraft.
Berlin, den26.August1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Rüdlin

(Nr. 6013) Bekanntmachungüber die Anmeldungvon Zahlungsmittelnin ausländischer
Währung und vonForderungenauf verbündeteund neutraleLänder. Vom
31. August1917. -

Auf Grund des & 4 der Bekanntmachungüber den Jahlungsverkehrmit dem
Ausland vom 8. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 105) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Zur Anmeldung verpflichtetsind natürliche und juristischePersonen, die

im Inland ihren Wohnsitzoder dauerndenAufenthalt oder ihren Sitz haben.

. Artikel2
DerAnmeldungunterliegen:
1. Geldsorten,Papiergeld, Banknotenund dergleichenin ausländischer
Währung; -

2.sonstigeZahlungsmittel(82Abs.1SatzlderVerordnungvom
8. Februar 1917, Reichs-Gesetzbl.S. 105), die auf die Währung
Bulgariens,Dänemarks,derNiederlande,Norwegens,Schwedens,der
Schweiz,Spaniens, der Türkei, von Argentinien,Chile, Ekuador,
Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay oder Venezuelalauten;

3. Forderungen(&2 Abs. 1 Satz 2 der Verordnungvom 8. Februar 1917,
Reichs=Gesetzbl.S. 105) in ausländischeroder in Reichswährunggegen
PersonenoderFirmen, die in einemder unter 2 genanntenLänder
oder in ihren Kolonien oder auswärtigenBesitzungenansässigsind.

Artikel 3
Die zu einer ausländischenNiederlassungdes Anmeldepflichtigengehörigen

Jahlungsmittel oder in ihremGeschäftsbetriebentstandenenForderungensindnur
anzumelden,wenn sich die Niederlassungin Bulgarien, Dänemark, den Nieder=
landen,Norwegen,Schweden,der Schweizoderder Türkei befindet.

Artikel 4
Nicht anzumeldensind:
1. Geldsorten,Papiergeld, Banknoten und dergleichenim Gesamtbetrage
vonwenigerals fünfhundert,sonstigeJZahlungsmittelim Gesamtbetrage
von weniger als eintausend,Forderungenim Gesamtbetragevon weniger
als fünftausendMark für jedeeinzelneWährung;
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2. Forderungenund Zahlungsmittel,die nach dem1. August1917 bei
einerDevisenstelleerworbensind; »

3.ForderungenundZahlungsmittel,dienachdem1.Januar1919fällig
werden;

4. Wechsel,Schecksund Anweisungen,die bis zum 15.September1917
fällig werden. Werden solcheWechselnicht bezahlt, sondern durch
andereWechselersetzt,so sind letzterespätestensam 1.Oktober1917
anzumelden;

5. Forderungen,die in demGeschäftsbetriebeiner inländischenSweig=
niederlassungdes ausländischenSchuldners entstandensind;

6. Bürgschafts-undRegreßforderungen,es sei denn,daßderBürgschafts=
oder Regreßfall schoneingetretenist; nicht anzumeldensind ferner
Regreßforderungenaus nochnicht protestiertenWechselnund Schecks;

7. Ansprücheauf Versicherungsprämien;
8. Forderungenaus Wertpapieren,die nach der Auffassungdes Verkehrs
zu denEffektengehören,einschließlichderZins- und Gewinnanteilscheine.

Artikel 5
Die ErmittlungdesWertesvon Beträgenin ausländischerWährung im

Sinne dieserBekanntmachungerfolgt gemäß§&2 der Ausführungsbestimmungen
zum Wechselstempelgesetze(Zentralbl. für das DeutscheReich 1909 S. 402).

Artikel 6
Die AnmeldungliegthinsichtlichderForderungendemGläubiger,hinsichtlich

der Zahlungsmittel dem Verfügungsberechtigten,im Falle derVerhinderung dem
VertreterdesGläubigersoderEigentümersob.

Hat das anmeldepflichtigeUnternehmenmehrereNiederlassungen,so erfolgt
die Anmeldungdurch die Hauptniederlassung.

Artikel 7
Die Anmeldung hat nachMaßgabe des beigefügtenAnmeldebogensbei

— der Reichsbankhauptstelle,Reichsbankstelleoder Reichsbanknebenstelle,in deren
Bezirk der AnmeldepflichtigeseinenWohnsitz,dauerndenAufenthalt oderSitz hat,
in Berlin bei der StatistischenAbteilung der Reichsbankzu erfolgen.

Artikel 8
Die Anmeldung ist nach demStande vom 1. September1917 bis zum

11. September1917, im Falle des Artikel 3 bis zum 1. Oktober1917 vor=
zunehmen;demAnmeldepflichtigenkann auf seinenAntrag von der Anmeldestelle
eine Nachfrist gewährtwerden.

Artikel 9
Die. Bekanntmachungtritt am 1. September1917 in Kraft.
Berlin, den31. August1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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z Anmeldebogen
Gemäßder Bekanntmachungüberdie Anmeldungvon Jahlungsmittelnin ausländischer

Währungund von Forderungenauf verbündeteund neutrale Länder vom 31. August 1917
meldeich umstehendeZahlungsmittel und Forderungenan.

Datum Unterschrift

Anleitung zur Ausfüllung
Anmeldepflichtig sind alle natürlichen und juristischenPersonen, die im Reichsgeblet ihrenWohnftt, dauerndenAufenthalt ober Sitz haben.
Der Anmeldung unterliegen:

1. Geldsorten,Papiergeld,Banknotenund dergleichenin ausländischerWährung;
2. sonstigeJahlungsmittel (Auszahlungen, Anweisungen, Schecksund Wechsel), die auf die Währung Bulgariens, Dänemarks, der Niederlande, Norwegens,
Schwedens, der Schweiz, Spaniens) der Türkei, von Argentinien, Chile, Ekuador, Columbien, Paraguay, Peru, Uruguay oder Venczuela lauten;

3. Forderungenin ausländischeroderin ReichswährunggegenPersonenoderFirmen,die in einemderunter2 genanntenLänderansässigfind.
Danische,schwedischeund norwegischeKronen(dKr., „Kr. und nKr.) find,weil sieverschiedeneWährungendarstellen,völlig getrenntvoneinanderzu halten. Das

Keichegilt von den Pesos verschsedenerFibimnenkemischelStaaten.
Nicht anzumelden sind:

1. Geldsorten, Papiergelb, Banknoten und dergleichen im Gesamtbetrage von weniger als 500, sonstige Jahlungsmittel im Gesamtberragevon weniger als
10050,Jecherungenim Gesamtbetragevon wenigerals 5000 Mark für jedeeinzelneWährung)dieErmittiungdesWertesvonBeträgenin ausländischer
Währung im SirnnedieserVorschrift erfolgt gemäß§ 2 derAuhsährungkbesktmmmungenzumWechselstempelgesetze(Jentralbl. für dasDeurscheReich
1909 S. 402)) .

2ForderungennndZadlungsmittehdienachdetn1.ngust1917beletneedevisenstecleerwordmstndj
Z.ForderungenundsahlungcmittehdlenachdemLJanuarlslssälligwekdeny
4. Wechsel und Anwelsungen, die bis zum 15. September 1917 fällig werden. Werden solcheWechsel nicht bezahlt, sondern durch andereWechsel ersezt,
sofind letzterespätestensam 1.Oktober 1917anzumelden;

5. Forderungen, die in dem Geschäftsbetrlebeiner inländischen Jweigniederlassung des ausländischen Schuldners entstandensind)
6. Bürgschafts= und Regreßforderungen, es sei denn, der Bür ts· oderRegreßfall schoneingettetenist; nicht umelden sind r·txt" s
fotdtegkungenaus o protestierten Gosten und e. i tgtehlall sch / nichta si sern

7. Ansprücheauf Versicherungsprämien)
8. Forderungenaus Wertpapieren,dienachAnschauungdesVerkehrszu denEfsektengehören,einschließlichderZins=und Gewinnanteilscheine.

Die Anmeldung liegt bei den Jahlungsmitteln dem Verfügungsberechtigten, bel den Forderungen dem Gläubiger ob, im Falle der Verhinderung dem Vertreter desvatigunstbrrchnsenpoerGlerbtger # gung gten, s ger ob,⸗ tchindernng
Hat das anmeldepflichtigeUnternehmenmehrereNiederlassungen,so erfolgtdieUnmeldungdurchdieHauptniederlaffung.
Die zueiner ausländischen Niederlaffung des Anmeldepflichtigen gehörigenJahlungemittel oder in ihrem Geschäftsbetrieb entstandenenForderungen sindnur anzu=

uslden,wennsichdieNiederlaffunginBulgarien,Dänemark,denArebcalchrden,grorwegen,Schweden,derSchwelzoderderTürkeibefindet. au=
Für jedeWährungist ein besondererBogen ju benutzen)auf sedemBogenkönnen soviele Forderungenusw.angemeldetwerden,als derRaum erlaubt)uötigen=lallssindEinlagebogenzusemnenden.SemüscheBiriige l außzurechnen. s s s
Anmeldeformulare find durch die Reichsbank zu beziehen.

uns Die Anmeldung ist nach dem Stande vom 1. September 1917 bis zum 11. September 1917 und, salls es sich um Zahlungsmittel oder Forderungen einer
#an4wchen Niederlassung des Anmeldepflichtigen handelt, bis zum 1. Oktober 1917 vorzunehmen) dem Unmeldepflichtigen kann auf seinen Antrag von der Anmeldestelle

Nachfristgewährtwerden.
niiß ELL derBekanntmachungüberdenJahlungsverkchrmit demAusland vom3. Februar1917(Reichs.Gesetzbl.S. 105)wird, wer vorsätzlichdenvorstehenden,

' ergangenenAnordnungennichtodernichtinnerhalbdervorgeschriebenenFrist nachkommtoderbei derAnmeldungwissentlichunvollständigeoderunrichtige
ngabenmacht,mit Geldstrafe bis zu eintaufendfünfhundertMark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. s

„Go gle
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(Nr. 6014) Bekanntmachung,betreffenddieÜbertragungvonJahlungsmittelnundForderungen
in ausländischerWährung auf die Reichsbank.Vom 31. August1917.

Ar# Grund des 9 5 der Bekanntmachungüber den Jahlungsverkehrmit dem
Ausland vom 8. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 105) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Geldsorten,Papiergeld,Banknotenunddergleichenin ausländischerWährung,

sowie sonstige Jahlungsmittel (§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung vom
8. Februar 1917), die auf dieWährungBulgariens, Dänemarks, derNiederlande,
Norwegens, Schwedens, der Schweiz, Spaniens, der Türkei, von Argentinien,
Chile, Ekuador, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay oder Venezuelalauten,
sowie Forderungen(7 2 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung vom 8. Februar 1917)
in ausländischerWährung gegen Personen oder Firmen, die in einem der
genanntenLänder oder in ihren Kolonien oder auswärtigenBesitzungenansässig
sind, sind der Reichsbankauf ihr Verlangen gegenErstattung des Wertes in
Mark zu übertragen.Das Verlangenmuß durchcingeschriebenenBrief gestellt
werden. Die Übertragung hat unverzüglichnach Empfang diesesBriefes zu
erfolgen,und zwar nachWahl derReichsbankentwederkäuflichoderzumEinzug
oder zu sonstigerVerwertung.

Artikel 2
Die Ermittlung des Wertes erfolgt nach demamtlich notiertenBerliner

Geldkurs für telegraphischeAuszahlungen in der betreffendenWährung. Wird
ein solcherKurs an der Berliner Börse amtlich nicht notiert, so ist der Wert
auf Grund des von der Reichsbankanderweitzu ermittelndenTageskursesfest=
zustellen.

Die Abrechnunghat zu geschehen:
1. im Falle käuflicherÜbernahmezu demletztender ankaufendenStelle
bekanntgewordenenKurse,

2. im Falle der Einziehung oder der sonstigenVerwertung im Ausland
zum Kurse des Tages, an dem die Reichsbankdie Anzeigeihres aus=
ländischenKorrespondentendarüber erhalten hat, daßderBetrag ihrem
Konto gutgeschriebenist;

3. ilm Falle der Einziehung oder der sonstigenVerwertung im Inland
zum Kurse des Tages, an dem die Verwertung stattgefundenhat.

Die Reichsbankist berechtigt,Jinsen, Kostenund Gebühren in Abzug zu
bringen. .

Artikel 3
Wer entgegendenVorschriftendes Artikel 1 der Aufforderung derReichs=

bank,Jahlungsmittel und Forderungender bezeichnetenArt auf sie zu übertragen,
nicht oder nicht unverzüglichnachkommt,wird mit Geldstrafebis zu eintausend=
fünfhundertMark odermit Gefängnisbis zu drei Monatenbestraft.
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Artikel 4
DieseBekanntmachungtritt am 1.September1917 in Kraft.
Berlin, den31.August1917. ·

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 6015) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrs=
ordnung. Vom 25. August1917.

D. AnlageC zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird wie folgt geändert:

Nr. la. Sprengstoffe
AbschnittA. Verpackung

Unter 2. Gruppe der Sprengmittel Ziffer 2 und unter 3. Gruppe
der Sprengmittel Ziffer 3 wird im Abs. (1) letzterSatz hinter „wverzinkt“
ein Kreuzxk)und am Fußeder Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

#) WährenddesKrieges dürfen die Wände der Behältermit gewöhnlicheneisernen
Nägeln zusammengefügtwerden. Zum AufnagelnderDeckelverwendeteeiserneNägel müssen
jedochverzinktsein.

Unter Schießmittel wird in der Ausnahmebestimmung e) erster Satz
hinter denWorten „verzinntenHolzschrauben“ein Sternchen ") und am Fuße
der Seite folgendeAmmerkunggesetzt:

*) Während des Krieges darf der Deckel mit unverzinnteneisernenSchrauben
befestigtsein. v

Ur. lb. Munition
Abschnitt A. Verpackung

Zu 4a) Sprengkapseln. Abs. (2) 0) erster Satz. Hinter „verzinnten
Holzschrauben““wird ein Doppelsternchen’) und am Juße der Seite folgende
Anmerkunggesetzt: «

")W.i"hrenddesKriegesdürfendieDeckelberHolzbehältermitunverzinnteneisernen
Schrauben befestigtsein.

Ur. II. SelbstentzündlicheStoffe
In Jiffer 8a der Eingangsbestimmung wird am Schlusse in der

Klammer hinter „Korkfüllmasse“ nachgetragen:
) Lupulin

Die Anderungen treten sofort in Kraft.
Berlin, den 25. August 1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
Wackerzapp

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Gerausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsZefetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 153
Juhalt: Bekanntmachung über die BestellungeinesReichskommissarsfür Elektrizitätund Gas. S. 74.

(Nr. 6016) BekanntmachungÜberdieBestellungeinesReichskommissarsfür Elektrizitätund
Gas. Vom30.August1917.

A Grund des & 1 der Verordnung des Bundesrats über Elektrizität und
Gas sowieDum Druckluft, Heiß- undLeitungöwasservom 21. Juni 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 543) bestimmeich:

& 1.
Die AusübungderBefugnisse,die demReichskanzleraufGrund der Ver=

ordnungüberElektrizitätundGas usw.zustehen,wird demReichskommissarfür
Elektrizitätund Gas übertragen.

82
Unbeschadetder allgemeinenDienstaussichtdesReichskanzlersist derReichs.

kommissarin seinenEntscheidungenselbständig.Er soll sichin engsterFühlung
mit demKriegsamthalten.

* 3
Der Reichskommissarist ermächtigt,für denFall seinerBehinderungStell=

vertreter zu bestellenund diesemit der Wahrnehmungder im # 1Ibezeichneten
Befugnissezu betrauen. Er hat die zur Bearbeitungder laufendenGeschäfte
erforderlichenArbeitskräftezu berufen.

4
DerNeichskommissarhat seinenSitz in Berlin. Iu seinerUnterstützung.

kann er örtlicheStellen als seineOrgane einrichtenund mit der Wahrnehmung
der ihmübertragenenBefugnissebetrauen.

*5
Dem Reichskommissarwird ein Beirat beigegeben.

Reichs=Gesetzbl.1917. 170
Ausgegebenzu Berlin den30. August1917.
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Die MitgliederwerdenvomReichskanzlerberufen.Sie versehenihr Amt

als Ehrenamt. « «
Der. Beirat ist in grundsätzlichenFragen zu hören. Die Geschäftsordnung

erläßt derReichskänzler auf Vorschlagdes Reichskommissars.Den Vorsitz im
Beirat führt der Reichskommissar.

· 16
Soweit der Reichskommissar,seineStellvertreter,dieübrigenBeamtenund

Hilfskräfte nicht in einemzur AmtsverschwiegenheitverpflichtendenReichs=oder
Staatsdienstverhältnissestehen, sind sie zur gewissenhaftenErfüllung ihrer Ob=
liegenheiten,insbesonderezur Amtsverschwiegenheit,zu verpflichten.

87
Wer einer von demReichskommissaroder von einer nach& 4 von ihm

eingerichtetenörtlichenStelle auf Grund des& 1 derVerordnungüber Elektrizität
undGas usw. erlassenenBestimmungzuwiderhandeltoder wer die erforderten
Auskünfte nicht rechtzeitigerteilt oder wer wissentlichunrichtigeoder unvoll=
ständigeAngabenmacht,wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geld=
strafe bis zu zehntausendMark odermit einer dieserStrafen bestraft.

. ’88
Die Bestimmungentretenmit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den30. August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Geseszblattoevermitteln nur die Poftanstalten.
HGerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Inhalt: Bekanntmachung, “m—m—m'*iden Feitpunkt bes— derS über die
Veranstaltung von CLichtspielenvom 3. August 1917. S. 746. — Bekanntmachung über die
. Bekämpfungvon Dflanzenkrankheiten.S. 76/5.— Bekanntmachung, betreffenddie Veröffent=
lichung der Handelsregistereintragungenusw. S. 746.

(Nr. 6017) Bekanntmachung,betreffenddenZeitpunktdesInkrafttretensderBekanntmachung
* dieVeranstaltungvonLichtspielenvom3. August1917 (Reichs-Gesetzbl.
S. 681). Vom 30.August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August1914(Reichs=
Gesetzbl.S. 327) nachstehendeVerordnungerlassen:

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bekanntmachungüber die Veran=
staltungvon Lichtspielenvom 3. August1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 681) wird
vom 1.September1917 auf den1. November1917 verlegt.

Berlin, den30. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6018) BekanntmachungüberdieBekämpfungvonPlanzenkrankheiten.Vom 30.August
1917.

D. Bundesrathat auf Grund des& 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die Landeszentralbehördenwerdenermächtigt,Vorschriftenzur Bekämpfung

von Krankheitender zur menschlichenErnährung oder zur Fütterung dienenden
Reichs=Gesetzbl.1917. 171

Ausgegebenzu Berlin den31. August 1917.
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Pflanzen zu erlassen,soweit die Bekämpfungder KrankheitensolcherPflanzen
nichtbereitsreichsrechtlichgeregeltist.

2
Wer den auf Grund des K&1 erlassenenAnordnungen zuwiderhandelt,

wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Berlin, den30. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6019) Bekanntmachung,betreffenddie VeröffentlichungderHandelsregistereintragungen
usw. Vom 30. August1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüberdie Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) beschlossen:

I. Die Verordnung,betreffenddie Veröffentlichungder Handelsregister=
eintragungenusw., vom 11. Jebrnar 1915 eichs=Gesetzbl.S. 71)
wird dahinergänzt,daß hinterdenWorten „über die Erteilung von
Abschriftenund Bescheinigungen“eingefügtwird „über die Prüfung
des Hergangesder Gründung einer Aktiengesellschaftdurch Revisoren
und überdieEinsichtdesvondenRevisorenerstattetenBerichts,überdie
Bekanntmachungder Bilanz und der Gewinn=und Verlustrechnung,
über dieEinreichungderBilanz und derGewinn und Verlustrechnung
zumHandelsregister

II. DieseVorschrifttritt mit demTage n˙rVerkündungin Kraft.
Berlin, den30.August1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

— Ûne
DenGezugdesMeichs-SesetblattovermiteinnurdiePostanstalten.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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szReichsZGeetzbIattA
Jahrgang1917

Nr. 155
Inhalt: Bekanntmachung über die Zulassung von Meßwerkzeugenfür Flüssigkeitenzur Eichung. S. 747. —

Bekanntmachung über die Zulassung von Prezisionsgewichten aus Eisen zu 500 Gramm,
1 Kilogramm und 2 Kilogramm ohne Justierhöhlung zur Eichung. S. 7138. — Bekannt=
machung, betreffendUnderungund Ergänzung der Eichordnung. S. 746%.— Bekannt.
machung, betreffendÜbergangsbestimmungfür die Neueichung von Meßwerkzeugen für Flüssig=
keitenmit gleichartigerEinteilung. S. 716. — Bekanutmachung wegenAbänderungder
Bekanntmachungvom 25. Juni 1915, betreffendUnderung und Ergänzung der Eichordnun
S. 750.— Bekanntmachung wegenAbänderungderBekanntmachungvom 15.Novemberoid
betreffendünderung und Ergänzung der Cichordnung. S. 750.

(Nr. 6020) Bekanntmachungüber die Zulassungvon Meßwerkzeugenfür Flüssigkeitenzur
Eichung. Vom 5. August1917.

A-. Grund des § 19 der Maß- und Gewichtsordnungvom 30. Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349) erläßt die Kaiserliche Normal-Eichungskommissiondie
nachstehendenBestimmungen:

1
1. Jur Eichung werden zugelassenzylindrischeMeßwerkzeugemit gleich=

artiger Einteilung (vgl.§ 38 Nr. 3 der Eichordnung),derenMaßraum unten
durch den Abflußhahn begrenztwird.

2. Als Material für die Gefäßeist nur durchsichtigesGlas, für die
Hahnfassungennur Metall zulässig.

3. Die Meßgeräteenthaltennur Teilabschnittezu einViertelLiter, deren
Zahl nicht wenigerals zehnund nicht mehr als zwanzigbetragendarf.

4. Die Strichmarkenfür die ganzenLiter müssenlänger als die übrigen
und um etwa den halben Umfang des Glasgefäßes geführt sein. Bei den
unterstendrei Teilabschnittenkommendie Strichmarkenin Wegfall. Der Ab=
stand zweierbenachbarterMarken darf nicht wenigerals 2)/5Jentimeterbetragen.
Die Marken für die ganzenLiter müssenbezeichnetsein. Die Bezifferungbe=
ginnt mit der unterstenStrichmarkefür 1 Liter.

5. Im übrigen gelten für Gestalt und Einrichtung die allgemeinenBe=
stimmungenüberMeßwerkzeugefür Flüssigkeitenim &40 der Eichordnung.

6. Die Fehlergrenzenbetragen:5 Kubikzentimeterfür jedeaus vier auf.
einanderfolgendenTeilabschnittenzusammengesetzteMaßgröße von 1 Liter.
Neichs-Gesebl.1917. 172

Ausgegebenzu Berlin den 3. September1917.
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— 62

Die vorstehendenBestimmungentreten mit dem Tage ihrer Verkündung
in Kraft. « ' -

Berlin⸗Charlottenburg,den5.August1917.

KaiserlicheNormal⸗Eichungskommission
In Vertretung
Plato

(Nr. 6021) Bekanntmachungüber die Julassung von Präzisionsgewichtenaus Eisenzu
500 Gramm, 1Kilogramm und 2 Kilogramm ohne Justierhöhlungzur
Eichung. Vom 12.August 1917.

Ar Grund des & 19 der Maß- und Gewichtsordnungvom 30. Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349) erläßt die KaiserlicheNormal=Eichungskommissiondie
nachstchendeBestimmung:

1
Nebendennach&1 Nr. 3 der Bekanntmachungvom 11.August1915

(Reichs=Gesetzbl.S. 595) zulässigenPräzisionsgewichtenaus Eisen mit Justier=
höhlungzu 500 Gramm, 1 Kilogramm und 2 Kilogramm dürfenbis auf weiteres
aucheisernePräzisionsgewichtedieserGrößeohneJustierhöhlunggeeichtwerden.
Die Gewichtemüssendie Form einesgeradenKreiszylindersmit Knopf haben
in denAbmessungen,die im &76 der Eichordnungfür die gleichenGewichts=
größen festgesetztsind. Ihre Oberflächemuß glatt abgedrehtundmit einemgegen
Rost schützendenfesthaftendenÜberzug (Metall oderOxyd) bedecktsein. Für die
Einrichtung im übrigen, Bezeichnung,Fehlergrenzenund Stempelung geltendie
entsprechendenVorschriftenüberdie GewichteohneJustierhöhlungin denW77
bis 80 der Eichordnung.

82
Die vorstehendeBestimmungtritt mit demTageihrerVerkündungin Kraft.
Berlin=Charlottenburg,den 12. August 1917.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission
In Vertretung
Plato
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(Nr. 6022) Bekanmtmochung,betreffendAnderungund Ergänzungder Eichordnung. Vom
22.August1917.

A-. Grund des &19 der Maß- und Gewichtsordnungvom 30.Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349) wird die Eichordnungvom 8. November1911 (Bei=
lagezu Nr. 62 desReichs=-Gesetzbl.S. 960) wie folgt geändert.

Artikel 1
9 Abs. 2 erhaͤltfolgendenZusatz:

Für die Stempelungder aus Eisen gefertigtenMeßwerkzeugefür
trockeneGegenständesind Niete oder Plättchenaus weichemEisen

zulässig. ,
Artikel2

Im g43 Nr.3 treten an Stelle von Satz 2 folgende beide Sätze:
BestehtdieWandaus mehrerenStücken,so ist derenZusammen⸗

hang durch Stempelung zu sichern. Bei den Maßen von mehr als
20Liter muß nötigenfalls dieWand außendurchReifen verstärktsein.

Artikel 3
Die Bestimmungender Artikel1 und 2 tretenmit demTage ihrer Ver=

kündungin Kraft.
Berlin=Charlottenburg,den22.August1917.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission
In Vertretung
Plato

(Nr. 6023) Bekanntmachung,betreffendÜbergangsbestimmungfür die NeueichungvonMeß=
werkzeugenfürFlüssigkeitenmitgleichartigerEinteilung.Vom22.August1917.

A Grund des § 19 der Maß- und Gewichtsordnungvom 30.Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349) erläßt die KaiserlicheNormal.Eichungskommissiondie
nachstehendeÜbergangsbestimmun
Meßvwerkzeuge für Flüssigkeiten,die zurErleichterung der Benutzungmit

einerVerlängerungdes Abflußhahns bis zur Nullmarke versehensind (vgl. Bild=
licheDarstellungenII Blatt 4 Fig. 13 und14 undBeschreibungundErläuterung
S. 19 und 20), sind nur nochbis zum 31. Dezember1917 zur Neueichung,
bis zum31. Dezember1921 zur Wiederholungder Eichungzugelassen.

Berlin=Charlottenburg,den22.August1917.
KaiserlicheNormal-Eichungskommission

In Vertretung
Plato
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(Nr. 6024) BekanntmachungwegenAbänderungder Bekanntmachungvom 25. Juni 1915,
betreffendAnderungundErgänzungderEichordnung.Vom22. August1917.

A- Grund des §&19 der Maß- und Gewichtsordnungvom 30.Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349) erläßt die Kaiserliche Normal=Eichungskommissiondie
nachstehendeBestimmung:

Im Artikel4 Nr. 8 der Bekanntmachungvom 25. Juni 1915 (Reichs=
Gesetzbl.S. 431) ist an Stelle von:

8. & 105 Nr. 3 erhält folgendeFassung:“ zu setzen:
/8. & 105 Nr. 3 Abs. 1 erhält folgendeFassung:“
Berlin=Charlottenburg,den22. August1917.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission
In Vertretung

Plato

(Nr.6025) BekanntmachungwegenAbänderungderBekanntmachungvom15.November1916,
betreffendAnderungundErgänzungderEichordnung.Vom 22.August1917.

A. Grund des 9§919der Maß= und Gewichtsordnungvom 30. Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 349)erläßt die KaiserlicheNormalEichungskommission,die
nachstehendeBestimmung:

Im Artikel 1 der Bekanntmachungvom 15. NovemberX (Reichs=
Gesetzbl.S. 1295) ist §27 Nr. 3 zu streichen.

Berlin=-Charlottenburg,den22. August1917.

KaiserlicheNormal=Eichungskommission
In Vertretung
Plato

Den Bezus des Neichs= Gesetzblatts vermitteln nur die Posennstulten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Inhalt: Verordnung überWein. S. 751.— Verordnung überdie — der Getreideernteund
die NachprüfungderErnteflächenerhebungim Jahre 1917. S. 7568.

(Nr. 6026) VerordnungüberWein. Vom 31. August 1917.

A-. Grund der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) wird verordnet:

& 1
Als Wein im Sinne dieserVerordnunggeltendiedurchalkoholischeGärung

aus demSafte der frischenWeintraubehergestelltenGetränkeeinschließlichder
Dessertweine(& 1, 2 desWeingesetzesvom7.April 1909,Reichs=GesetzblS. 393).

#2 ·
Die Versteigerungvon Wein ist verboten,soweites sichnichtum eigenes

Gewächshandelt.
Die LandeszentralbehördenkönnenBestimmungenüber die Versteigerung

von eigenemGewächserlassen.
* 3

KaufverträgeüberWeintraubenam Stock, Traubenmaische,Traubenmost
oderWein aus der Ernte 1917 dürfen bis zu demTage, an dem die amtliche
BekanntgabedesBeginnsder Lesein der Gemarkungergeht,in der derWein
wächst,nicht abgeschlossenwerden. VerträgedieserArt, die vor Inkrafttreten
dieser Verordnung und nach dem 31. Dezember1916 abgeschlossensind,
sindnichtig. *

Vom 10. September 1917 ab hat bei jeder Veräußerungvon Wein, von
Trauben zur Weinbereitung,von Traubenmaischeund TraubenmostanPersonen,
die mit diesenErzeugnissenHandel treiben oder sie gewerbsmäßigweiterver=
arbeiten, einschließlichder Inhaber von Gast., Schank, und Speisewirtschaften,
der VeräußererdemErwerbereineBescheinigungauszustellenund auszuhändigen,
aus der NameundWohnortdesVeräußerersund desErwerbers,der Tag der
Veräußerung,die Art, Herkunftund Menge sowiederPreis der veräußerten
Ware ersichtlichsind. Der Erwerber hat dieseBescheinigungaufzubewahrenund
auf VerlangendenBeauftragtenderPreisprüfungsstelleund denBeamtenoder
Beauftragtender Polizeibehördevorzulegen.
Reichs=Gesebl.1917. 173
Ausgegebenzu Berlin den3.September1917.
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Der Handel mit Wein ist vom 20. September1917 ab nur solchen
Personen gestattet,deneneine besondereErlgubnis zum Betriebe des Handels
mit Wein durch die von der LandeszentralbehördebestimmteStelle erteilt
wordenist. Dies gilt auch für Personen, die bereits vor diesemZeitpunkt
Handelmit Wein getriebenhaben.

DieseVorschriftfindetkeineAnwendungauf
1. den Verkauf selbstgewonnenerErzeugnissedes Weinbaues;
2. Kleinhandelsbetriebe,indenenWeinnurunmittelbaranVerbraucherabgesetztwird;
3. BehördenundandereStellen, denenamtlichdieBeschaffungundBerteilungvon

Wein übertragenist, auf letzterein denGrenzenderÜbertragung.
RebendernachAbs.1 erteiltenErlaubnis bedarfeszumHandelmitWein einer

weiterenErlaubnisnach&1derVerordnungübervenHandemit Lebens⸗undFutter⸗
mittelnundzurBelämpfungdesKettenhandelsvomkerd ENW *&(•. 4
nicht. Bei Personen,denennachdergenanntenVerordnungbereitseineErlaubniszum
Handelmit Lebensmittelnerteiltwordenist, gilt dieseErlaubnis alsErlauhnis
im Sinne des Abs. 1, sofernsie ausdrũcklichauf Wein erstrecktist.

Die Vorschriften in W 3 bis 5, & 6 Abs. 2 bis 4, X 7, 8 der Verord=
nungüberdenHandelmit Lebens=und Futtermittelnund zurBekämpfungdes
Kettenhandelsvom ov“t findenentsprechendeAnwendung.

6
Personen,denennach&5 dieErlaubniszumHandelmitWeinerteiltist,haben

aufschriftlichenodergedrucktenMitteilungen,diesieimgeschäftlichenVerkehreversenden,
denTag derErteilungderErlaubnis sowiedieStelle zuvermerken,diedieErlaubnis
erteilt hat. K

Die LandeszentralbehördenoderdievonihnenbestimmtenStellen könnenAus=
nahmenvondenVorschriftendes&2 Abs.1, des&3 Satz 1, der# 4 bis6 zulassen.

*8
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer den Vorschriften im § 2 Abs. 1, § 3 Satz 1, & 4 oder den auf
Grund des 9 2 Abs. 2 erlassenenBestimmungenzuwiderhandelt;

2. wer ohnedie nach 5 erforderlicheErlaubnis mit Wein Handel treibt.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenständeerkannt werden,

auf die sichdiestrafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTäter
gehörenodernicht. (9

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu fünfzehn=
bundertMark wird bestraft,wer derVorschritt im # 6 zuwiderhandelt.

DieseVerordnungtritt am 5. Diite# 1917 in Kraft.
Berlin, den31. August1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 6027) Verordnungüber dieErhebung derGetreideernteund dieNachprüfungderErnté=

flächenerhebungim Jahre 1917. Vom 30. August 1917.

u1fGrund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) in Verbindungmit & 1
der Verordnungüberdie ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom 22.Mai
1916 (eichs.-Gesetzbl.S. 402) bestimmeich:

*1
In derJeit vom20. Septemberbis 5. Oktober1917findeteineErhebung

der Getreideerntein Verbindungmit einerNachprüfungder auf Grund derVer=
ordnung über eine Ernteflächenerhebungim Jahre 1917 vom 20. Mai 1917
(Reichs=Gesctzbl.S. 413) vorgenommenenErnteflächenerhebungstatt.

62 *
Die ErnteerhebungunddieNachprüfungderErnteflächehat zuerfolgenfür:
1.Weizen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht;

2. Spelz — Dinkel, Fesen— sowieEmer und Einkorn (Winter-und
Sommerfrucht),Ertrag in enthülsterFrucht (Kernen);

3. Regg
a)Winterfrucht,
Sommerfrucht/;

4. Gerste
a)Winterfrucht,
b) Sommerfrucht;

Hafer;
Gemengeaus denGetreideartenI bis 5.

(3
Die Ernteerhebungund dieNachprüfungderErnteflächeerfolgtgemeinde=

weise. Die Ausführung liegt den Gemeindebehördenoder den nach#&2 der
Verordnung über eine Ernteflächenerhebungim Jahre 1917 ernanntenSachver=
ständigenund Vertrauensleutenob. Sie ist unterJugrundelegungder bei der
Ernteflächenerhebungvom 15. bis 25. Juni 1917 aufgestelltenOrtslistenunter
Juziehungder BetriebsinhaberoderihrerStellvertreterfür jedenlandwirtschaft=
lichen Betrieb gesondertvorzunehmen.

4
Die Gemeindebehörden,Sachverständigenund Vertrauensleutesind befugt,

zum Sweckeder Erhebungdie GrundstückelandwirtschaftlicherBetriebsinhaber
zu betreten. Die landwirtschaftlichenBetriebsinhaber oder ihre Stellvertreter
habenihnenauf VerlangenAuskunft über Anbau=und Ernteverhältnissesowie
über die Ernteergebnissezu geben und darüber vorhandeneAufzeichnungen
vorzulegen. 173°

n
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Die zuständigeBehördekanndenprobeweisenAusdruschvon Getreide
anordnen. 5

* Die ErhebungerfolgtdurchOrtslisten(Muster1), in welchedieErgebnisse
· der Feststellungeneinzutragensind. Die OrtslistensindsofortnachBeendigung
— der Erhebung, spätestensbis zum 10. Oktober 1917 der zuständigenunteren

Verwaltungsbehördeeinzureichen.
86

Die unterenVerwaltungsbehördensind verpflichtet, die Ortslisten unter
HeranziehunggeeigneterSachverständigernachzuprüfenund eineZusammenstellung

&der Ergebnisseder Ortslisten nach dem Muster 2 bis. zum 20. Oktober 1917
der von der Landeszentralbehördezu bestimmendenStelle einzureichen.

Die Landeszentralbehördenhabeneine nach Bezirken der unterenVerwal=
tungsbehördengegliederteZusammenstellungder Ergebnisseder Erhebungnach
demMuster 2 bis zum25. Oktober1917 derReichsgetreidestelleund demKaiser=
lichenStatistischenAmte einzureichen.

(8
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung. Ihnen obliegtdie HerstellungundVersendungder erforder=
lichenDrucksachen.Sie könnenbestimmen,daß die Erhebungnachanderenals
den in demMuster1 vorgesehenenFlächen=und Gewichtsmaßenerfolgt. Sie
bestimmen,wer als zuständigeBehörde sowieals untereVerwaltungsbehördean=
zusehenist. Sie könnendie VorschriftendieserVerordnung auf andereFrüchte
ausdehnen.

Die Ausführungsbestimmungensind dem Kriegsernährungsamtund dem
KaiserlichenStatistischenAmte bis zum 20. September1917 einzusenden.

9
BetriebsinhaberoderStellvertretervon Betriebsinhabern,die vorsätzlich

dieAngaben,zu denensieauf Grund dieserVerordnungundder zu ihrer Aus=
führungergehendenBestimmungenverpflichtetsind, nicht oderwissentlichunrichtig
oder unvollständigmachen, oder die den nach§ 4 Abs. 2 und §&8 getroffenen
Anordnungennichtnachkommen,werdenmit Gefängnis bis zu sechsMonaten und
mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

BetriebsinhaberoderStellvertretervon Betriebsinhabern,die fahrlässigdie
Angaben,zu denen sic auf Grund dieserVerordnung oder der zu ihrer Aus=
führung ergehendenBestimmungenverpflichtetsind, nicht oderunrichtigoder un=
vollständigmachen,werdenmit Geldstrafebis zu dreitausendMark bestraft.

& 10
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den30. August1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun
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Muster 1

ErhebungderGetreideernteund NachprüfungderErntefläche
20. Septemberbis 5.Oktober1917

Staatt:i. ., Verwaltungsbezirk:

Bezirk der unterenVerwaltungsbehördi....
(Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaftusw.)

Gemeinde: .
Gutsbezirke:

Ortsliste
Bis zum 10.Oktober1917 der zuständigenunterenVerwaltungsbehördeeinzureichen.

Daß dieErhebungbei allen dafür in Betracht kommendenBetriebendurchgeführtist, bescheinigt

(Ort) ...den ....Oktober1917.

Der Gemeinde-(Guts.)Vorstand

Bestimmungenzur AusführungderErhebungundzur Ausfüllung der Ortsliste
1. Die Erhebungist für jedenlandwirtschaftlichenBetrieb unterJuziehung der Betriebsinhaberoder ihrer Stellvertreterge=
sondert vorzunehmen.

2. An Hand der bei der Ernteflächenerhebungvom 15. bis 25. Juni 1917 aufgestelltenOrtslisten ist unter sorgfältigerNach=
prüfungder im Juni 1917 ermitteltenErnteflächenim Vergleichemit den bei der Ernteflächenerhebungim Juni 1916 auf.
gestelltenOrtslisten für jeden Betrieb und für jede Getreideart die tatsächlicheErnteflächezu ermitteln und in die Spalten à
einzutragen.

3. In die Bpate b ist für jeden Betrieb und für jede Getreideart der im Durchschnitt von 1 ha geernteteErtrag und ebenso
in die Spalten c der Gesamternteertrageinzutragen.Den Ermittlungender ErnteerträgesindnachMöglichkeitdieErgebnisse
von hinlänglich umfangreichenProbedruschenzugrunde zu legen.

4. Die Betriebsinhaber oder ihre Stellvertreter haben auf Verlangen Auskunft über Anbau und Ernteverhältnissesowie über die
Ernteergebnissezu gebenund darübervorhandeneAufzeichnungenvorzulegen.Sie habenin der letztenSpalte derOrtsliste
die Kenntnisnahme der für ihren Betrieb gemachtenEintragungen und ihre Zuziehung zu der Erhebung durch Unterschrift zu
bestätigen.

5. Dchnen die Erhebungbei sämtlichenBetrieben durchgeführtund die Eintragungenin die Ortsliste erfolgtsind, ist diese
aufzurechnen,abzuschließenund von dem Gemeinde=(Guts.)Verstand mit der Bescheinigungzu versehen,daß die Erhebung bei
allen dafür in Betracht kommendenBetrieben durchgeführtist. 4

6. Die ausgefülltenund bescheinigtenOrtslistensindsofortnachBeendigungderErhebung,spätestensbis zum10.Oktober1917
der zuständigenunteren Verwaltungsbehörde (Kreis, Bezirksamt, Amtshauptmannschaftusw.) einzureichen.

7. Die Sachverständigenund Vertrauensleute sind befugt, zum Lweckeder Erhebung die GrundstückelandwirtschaftlicherBetriebs.
inhaber zu betreten. Die zuständigeBehörde kann den probeweisenAusdrusch von Getreide anordnen.

8. BetriebsinhaberoderStellvertretervonBetriebsinhabern,die vorsätzlichdieAngaben,zu denensieverpflichtetfind, nichtoder
wissentlich unrichtig oder unvollständig machen,oder die den zur Ausführung der Erhebung getroffenenAnordnungen nicht
nachkommen,werden mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark oder mit einer dieser
Strafen bestraft. .

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinhabern, die fahrlässig die Angaben, zu denen sie verpflichtetsind,
nicht oderunrichtigoderunvollständigmachen,werdenmit Geldstrafebis zu dreitaufendMark bestraft.
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Muster2

ErhebungderGetreideernteundNachprüfungderErntefläche
20.Septemberbis 5. Oktober1917

Staat: ..... Verwaltungsbezirk....»..........»..»«......·..............».....».............·.............

BezirkderunterenVerwaltungsbethde:
(Kreis,Bezirksamt,Amtshauptmannschaftusw.)

ZusammenstellungderErgebnissederOrtslisten
Bis zum 20. Oktober1917 der von der LandeszentralbehördebestimmtenStelle einzureichen.

Die OrtslistensindunterHeranziehunggeeigneterSachverständigernachgeprüftworden.

(Ort) den Oktober1917.

(Unterschrift)

Bemerkung: Das gleicheMuster ist nach entsprechenderAbänderung für die von den Landeszentralbehördenbis zum25. Oktober6 s g 9 1
der Reichsgetreidestelleund demKaiserlichenStatistischenAmte einzureichendeZusammenstellung der Ergebnisse der
ErhebungnachBezirken der unterenVerwaltungsbchördenzu verwenden.

Neichs-Gesetzbl.1917. 174
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Reichs=Gesetzlatt
Jahrgang 1917

Nr. 157
Inhalt: Postordnung für das Deutsche— S. 768.

(Nr. 6028) Postordnungfür das DeutscheReich. Vom 28.Juli 1917.

A- Grund des §&50 desGesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
wird nachstehendePostordnungerlassen.

Abschnitt I
Postsendungen
Allgemeines

& 1.1 Als Postsendungenwerdenzugelassen:
1. Briefe,
2. Pakete,
3. Postanweisungen,
4. Jeitungen,die der Post zum Vertrieb übergebenwerden.
Postkarten,Drucksachen,Geschäftspapiere,WarenprobenundMischsendungen

sind offeneBriefe; sie werdenweiterhin unter den „Briefsendungen“mit ein=
begriffen.

mnDie nicht eingeschrieben(&13) und nicht unterWertangabe(&14) auf.
geliefertenBriefsendungenund Paketewerdenals gewöhnlichebezeichnet.

Meistgewicht
& 2. Das Meistgewichtbeträgt:

für Briefe 250 Gramm,
für Drucksachen1 Kilogramm,
für offeneBlindenschriftsendungen3 Kilogramm,
für Geschäftspapiere1 Kilogramm,
für Warenproben500 Gramm,
für Mischsendungen1 Kilogramin,
für Pakete50 Kilogramm.

Meichs-Gesetzbl1917. 175
AusgegebenzuBerlin den5.September1917.
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Außenseite

83. 1 Außer denAngabenüber die Beförderungdarf der Absenderauf
der AußenseiteseinenNamen, Stand und Wohnort nebstWohnungvermerken
und dazuauch, außer bei Wertbriefen(&14) und bei Postanweisungen(§ 20),
aufgeklebteZettel benutzen.

u Bei Postkartenverfügt er über die Rückseiteund den linkenTeil der
Vorderseite. Bei Drucksachenin Form offenerKarten 8 vn) könnenauf dem
linkenTeile der VorderseiteAngaben jeder Art durch Druck oder durch ein
anderesmechanischesVervielfältigungsverfahrenangebrachtwerden. Bei den
übrigengewöhnlichenund eingeschriebenenBriefsendungensind weitereAngaben,
die nicht die Eigenschafteiner brieflichenMitteilung haben, und Abbildungen
zulässig,wenn sie in keinerWeisedie Deutlichkeitder Aufschrift sowiedie An=
bringungder Stempelabdrückeund der postdienstlichenVermerkebeeinträchtigen.
Geschäftsanpreisungs=,Wohltätigkeits=,Gedenk.und ähnlicheMarken dürfen nicht
auf den rechtenTeil der Vorderseiteder Karten oder auf die Vorderseiteder
übrigenBriefsendungengeklebtwerden. Über die besonderenBestimmungenfür
Paketkartenund Postanweisungensiehe§ 12 und 20.

im Die Freimarkensind in dieobererechteEckederVorderseite,beiPaketen
an dieselbeStelle der Paketkartezu kleben.

Aufschrift
84. 1 In derAufschriftsindEmpfängerundBestimmungsort,bei großen

Orten auchStraße und Hausnummer, deutlichund so bestimmtzu bezeichnen,
daß jederUngewißheitvorgebeugtwird. Die Lage nicht allgemein bekannter
Orte muß näher bezeichnetwerden. Bei SendungennachOrten ohnePost=
anstalt ist die Postanstaltanzugeben,von der die Sendung bestelltwird oder
abgeholtwerdensoll.

PostlagerndeSendungen,für die die Post keineGewähr leistet, dürfen
statt des Ramens des EmpfängersBuchstaben,Ziffern, einzelneWörter oder
kurzeSätzetragen.

eunBei gewöhnlichenBriefsendungenkann der AbsendersogenannteFenster=
briefumschlägeverwendenund die Aufschrift auf der Briefeinlage selbstan.
bringen,wennder über derAufschriftbefindlicheTeil desUmschlags,dasFenster,
so durchscheinendund dieBriefeinlagein demUmschlagso verwahrt ist, daß die
Aufschrift leichtgelesenwerdenkann. Das Fensterdarf keinenstörendenGlanz
zeigen,muß die Anbringung einer leicht und gut haftendenSchrift gestatten,
einenfestenBestandteildesUmschlagsbilden und darf nicht eingeklebtsein. Die
Aufschrift muß den Langseitendes Umschlagsgleichgerichtetsein.

. inDasPaketmnßdieselbeAufschrift,auchdieselbenVermerkeüberFreii
machung,Eilbestellungusw. erhaltenwie die Paketkarte,so daß es nötigenfalls
auchohne sie bestelltwerdenkann. Über dieEinschreib=,Wert=undNachnahme=
pakete,die dringendenPaketeunddiePaketegegenRückscheinsiehe&13n, 14n
19 n, 24 u und 26 u.
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iv Die AufschrifteinesPaketskannauf derUmhüllungselbststehenoder

ganz aufgeklebtoder sonst haltbar befestigtoder auf einer Fahne von Pappe,
Pergament,Holz oder anderemdauerhaftenStoffe angebrachtsein. Besonders
großunddeutlichmuß derNamederBestimmungs=Postanstaltgeschriebenoder
gedrucktsein. .

Ausschließungvon derPostbeförderung
85. 1 Von der Postbeförderungausgeschlossensind:
1. Sendungen,derenAußenseiteoder sichtbarerInhalt gegendie Gesetze
oder das öffentlicheWohl oder die Sittlichkeit verstößt

2. Gegenstände,derenBeförderunggefährlichist, namentlichalle durch
Reibung, Luftzudrang, Druck oder sonst leichtentzündlichenSachen
und ätzendeFlüssigkeiten. .

uuVermutetdie Post in einer SendungGegenständeder unter 12 ge=
nanntenArt, so kannsie vom Absenderdie Angabedes Inhalts verlangenund,
wenn er sie verweigert,die Annahmeablehnen. «

niWerdeanhaltderunter12bezeichnetenSendungenverschweigt
oder unrichtig angibt, haftet— von der gesetzlichenStrafe abgesehen— für
allen daraus entstehendenSchaden 27 m).

IV Die Post darf dieAnnahmeundBeförderungvonSendungenablehnen,
die siemit den vorhandenenVerbindungenund Mitteln nicht nach dem Be=
stimmungsortebringenkann.

BedingteZulassungzur Postbeförderung
6.1 Flüssigkeiten,schnellverderbendeoder faulendeSachen, unförmig

großeGegenständeund lebendeTiere könnenzurückgewiesenwerden. Bei Sen=
dungenmit lebendenTieren hat derAbsenderauf derAufschriftseite(beiPaketen
auchauf derPaketkarte)zu bestimmen,was geschehensoll, wennder Empfänger
die Sendungnicht binnen24 Stunden nach postamtlicherBenachrichtigungan=
nimmt oderwenn sie=-ausanderemGrunde unbestellbarwird. Die Bestimmung
hat zu lauten:

„Wenn unbestellbar,zurück“oder
„Wennunbestellbar,an N. in N“ oder
„Wenn unbestellbar,verkaufen“oder
„Wenn unbestellbar,telegraphischeNachrichtauf meineKosten“.

Ebenso kann der Absenderüber Pakete mit leicht verderblichemInhalt,
z. B. frischenBlumen, für den Fall der Unbestellbarkeitvoraus verfügen.

Die Verfügungdes Absendersist maßgebend,außerwennderInhalt vor=
aussichtlichvor der Ausführung verderbenwürde 45 V). ,

nWennsolcheSendungenoderleichtzerbrechlicheoderinSchachtelnvers
packteSacheninfolge ihrer Beschaffenheitoderihrer Verpackungbeschädigtwerden
oder verlorengehen,so leistetdie Vost keinenErsatz.

zu. Jündhütchen,Jündspiegelund Patronen für Handfeuerwaffensind zu=
lässig,wenn sie in Kisten oder Jässern fest von außenund innen verpacktund

175“
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als selcheauf derPaketkarteundauf derSendungbezeichnetsind. Die Patronen
müssenfür Zentralfeuerbestimmtundaußerdemderart beschaffensein,daßweder
das Geschoßnochdas Schrot noch das Pulver aus denHülsen herausfallen,
nochbei Pappepatronendie Pappe brechenkann.

V RohesZellhorn sowieLichtspielsilmeaus Jellhorn werdennur in festen
Holzkistenzugelassen;Waren, die ganz oder zum Teil aus Zellhorn bestehen,

Sendungen,die rohesJellhorn oderZellhornwarenenthalten,müssenaugenfällig
als solchegekennzeichnetsein;auchauf derPaketkarteist derInhalt anzugeben.

V Radium=odermesothorhaltigeKörper mit einemGehaltevon über ein
MilligrammRadiumElementmüssenin Kistenvonmindestens25 ZentimeterKanten=
längeso verpacktsein,daß sie sichin der Mitte der Kiste befinden. Der In=
halt ist auf dein Paket und der Paketkartein die Augen fallend anzugeben.

VI VermutetdiePost in einerSendungGegenständeusw.derunter#bis v
genanntenArt, so kannsie vomAbsenderdieAngabedesInhalts verlangenund,
wenndieseverweigertwird, die Annahmeablehnen(6(5 uM.

vua#Über die Haftbarkeit der AbsenderbedingtzugelassenerGegenstände
siehe&27uu. ·

. Postkarten
8 7. 1. Postkarten müssenoffenversandtwerden.
u Die Post verkauftmit demFreimarkenstempelversehenePostkartenzum

NennwertdesStempels,ungestempeltezumPreisevon 5 Pfennig für je 5 Stück.
m AnderePostkartenwerdenzugelassen,wenn sie in Form, Größe und

Papierstärkenicht wesentlichvon denamtlichausgegebenenabweichen.Die Auf=
schrift „Postkarte“ brauchensie nicht zu tragen.

IV Bilderschmuckund Aufklebungenauf der Rückseiteund auf dem linken
Teile der Vorderseitesind zulässig,wenn sie nicht die Eigenschaftder offenen
Postkartenaufheben. Die Zettel usw. müssenganz aufgeklebtsein. Waren=
proben(§ 10) mit Postkartenzu vereinigen,ist nicht gestattet.

V Mit denPostkartendürfenAntwortkartenverbundensein. DieseDoppel=
kartenmüssenin beidenTeilen denBestimmungenentsprechen;die Antwortkarte
muß als solchebezeichnetsein.

VI Die Gebühr einschließlichderNeichsabgabe(Gesetzvom 21. Juni 1916)
beträgt7½.Pfennig für dieeinfachefreigemachtePostkarteoder für jedenderbeiden
Teile der Doppelkarte, 15 Pfennig für die nichtfreigemachteeinfachePostkarte.

v Für unzureichendfreigemachtePostkarten beträgt die Gebühr das
Doppelte des Fehlbetrags, auf eine durch5 teilbarePfennigsummenachoben
abgerundet.

vun Postkarten, die den BestimmungenC, ubis v) nicht entsprechen,
unterliegendemBriefporto.

⅜ Drucksachen ·
& 8. 1 Als DrucksachengegenermäßigteGebühr werdenzugelassen:alle

auf Papier, PergamentoderSteifpapier durchBuchdruck,Kupferstich,Stahlstich,
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Holzschnitt,Lithographie,Metallographie,Photographie,Hettographie,Papyrv⸗
graphie,Chromographieoder ein ähnlichesmechanischesVerfahren hergestellten
AbdruckeoderAbzüge,die nachihrer Form und sonstigenBeschaffenheitzur Be=
forderungmit der Briefpost geeignetsind, endlich unter derselbenBedingung
zum Gebraucheder Blinden bestimmtePapiere mit erhabenenPunkten oder
Buchstaben.

ÜberdiezulässigenschriftlichenAnderungenundZusätzesieheunterX. Briefe
dürfendenDrucksachennicht beigefügtsein; ebensoist es nicht gestattet,den
BlindenschriftsendungenAngabenin gewöhnlicherSchrift und in gewöhnlichem
Druck beizufügen,abgesehenvon den etwa in den Büchern usw. enthaltenen
Angabenüber Titel, Verlegerund von sonstigenVermerken,die nicht dieEigen=
schafteinerbrieflichen Mitteilung haben.

euAls DrucksachengeltenauchAbdruckeoderAbzüge,diedurchverschiedene
Vervielfältigungsverfahren(), z. B. teils durchBuchdruck,teils durchHektographie,
hergestelltsind.

m Nicht als Drucksachengeltendie mit Durchdruck,Paus-(Kopier-resse
oderSchreibmaschinehergestelltenSchriftstücke,ferner Drucksachenmit Zeichen,
die eine verabredeteSprachedarstellenkönnen.

1V Die Sendungenkönnenunter der Aufschrift bestimmterEmpfänger
oderals außergewöhnlicheBeilagen der durch die Post vertriebenenZeitungen
und Zeitschrifteneingeliefertwerden.

a. Drucksachenunter der Aufschrift bestimmter Empfänger

V Die Sendungen sind offen, und zwar entwederunter Streif= oder
Kreuzbandoderumschnürtoder in einemoffenenUmschlagodereinfachzusammen=
gefaltet einzuliefern,so daß ihr Inhalt leicht geprüft werdenkann. Unter
Band usw. könnenauchBücher, gleichvielob gebundenoder geheftet,versandt
werden. Die Aufschriftder offenenBlindenschriftsendungenmußin gewöhnlichen
Schriftzeichenhergestelltseinund denVermerk„Blindenschrift“ tragen.

Drucksachenin Rollenform dürfen 75 Zentimeter in der Längeund
10 Zentimeterim Durchmessernicht überschreiten.

vnnDrucksachensind auchin Form offenerKarten zulässig.
VunDie Sendungkanneineinnere,mit der äußerenübereinstimmende

Aufschrift enthalten.
IX Mehrere zu einer Sendung vereinigteDrucksachendürfen nicht mit

verschiedenenAufschriften versehensein. Über die Vereinigungmit Geschäfts=
papierenundWarenprobensiehe§ 11.

X Es ist zulässig:
1. auf gedrucktenBesuchskarten,Weihnachts-undNeujahrskartenNamen,
Stand und Wohnort nebstWohnungdes Absendersanzugeben,sowie
mit höchstens5 Worten odermit denüblichenAnfangsbuchstabengute
Wünsche,Glückwünsche,Danksagungen,Beileidsbezeigungenoderandere
Höflichkeitsformelnhandschriftlichhinzuzufügen;
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sowieStand und Wohnort nebstWohnung des Absendersund des
Empfängershandschriftlichodermechanischanzugebenoder zu ändern;
Druckfehlerzu berichtigen;
Berichtigungsbogendie Urschrift (Manufskript)beizufügen,in den
Bogen zu ändern und zuzusetzenund Bemerkungenüber die Be=
richtigung, die Form und den Druck zu machenund solcheZusätze
auchauf besonderenZetteln anzubringen

Wörter oder Teile des DruckesdurchAnstriche hervorzuhebenund zu
unterstreichen;
bei Preislisten, Börsenzetteln,Geschäftsanzeigen,Handelsrundschreiben
und AnzeigenanerbietenJahlen nebstZusätzen,die als Bestandteile
der Preisbestimmungzu betrachtensind, bei Reiseankündigungenden
Namendes Reisenden,die Jeit seinesEintreffensund denNamen des
Ortes, den er zu besuchenbeabsichtigt,handschriftlichodermechanisch
einzutragenoder zu berichtigenund in AnzeigenüberWarensendungen
denTag der Absendunghandschriftlichanzugeben;

die Namender Schiffe handschriftlichanzugeben;
in Einladungs-und EinberufungskartendenNamen des Eingeladenen
oder Einberufenenund Zeit, Jweck und Ort der Zusammenkunftzu
vermerken;
auf Bücher, Noten, Zeitungen,Zeitschriften,Bilder und Landkarten
eine Widmung zu schreiben,die Rechnungbeizulegenund diesemit
handschriftlichenZusätzenüber den Inhalt der Sendung zu versehen;
die Jusätzedürfennicht die Eigenschafteiner besonderen,selbständigen
Mitteilung haben;
bei Bücher=und Sammelbestellzettelnfür buchhändlerischeWerke,
Bücher, Jeitungen,Zeitschriften,Bilder und Noten die bestelltenoder
angebotenenWerke handschriftlichzu bezeichnenund die gedruckten
Mitteilungenganz oder teilweisezu streichenoder zu unterstreichen;
Landkarten,Trachtenbilderusw. auszumalen;
bei Ausschnittenaus Zeitungen,Zeitschriftenund Büchern den Titel
und Tag, die Nummer und Bezeichnungder Veröffentlichung,der
der Ausschnitt entnommenist, handschriftlichoder mechanischhin=
zuzufügen;
bei Quittungskartender Invaliden=und Hinterbliebenenversicherung
die durch die ReichsversicherungsordnungzugelassenenEintragungen
handschriftlichoder mechanischvorzunehmen,die Beitragsmarkenauf=
zuklebenund die aufgeklebtenMarken zu entwertenoder zu vernichten;
bei Drucksachen,die von Berufsgenossenschaftenoder Versicherungs=
anstalten oder ihren Organen auf Grund der Reichsversicherungs=
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ordnungabgesandtwerdenund auf der Außenseitemit dem Namen
der Berufsgenossenschaftoderder Versicherungsanstaltbezeichnetsind,
Jahlen oderNamen handschriftlichodermechanischeinzutragenoderzu
ändernund den Vordruckganz oder teilweisezu streichen.

Alle anderenZusätzeoder Anderungensind unzulässig,gleichviel ob sie
handschriftlichodermit Durchdruck,Paus=(Kopier-)Presse,Schreibmaschineun)
oderdurchÜberkleben,Unterpunkten,Unterstreichen,Durchstreichen,Wegschaben,
Durchstechen,Ab- und Ausschneidenvon Wörtern, Ziffern oder Jeichen usw.
hergestelltsind. Durch die nach5 und 6 erlaubtenStreichungen,Anstricheund
UnterstreichungendürfenkeinebrieflichenMitteilungenin offeneroderverabredeter
Spracheentstehen.

XI Drucksachen,die den Bestimmungennicht entsprechen,werden nicht
(befördert.

Xn Drucksachenmüssenfreigemachtsein. Die = beträgt:
bis 50 Gramm Fot ..... -....3Pfennig

über50»100»............. 5»
» 100 » 250 ? r............ 10 y
# 25 ll. 6596C6. — 2½
?* 500 Gramm bis 1 Kiogramm einschließlich 30 „

Für Blindenschriftsendungenbetragtdie Gebühr:
bis 50 Gramm e ............. 3 Pfennig

über 50 109 ....5 »
» 100 Gramm bis 1 nen einschließlich 10 „
?*1bis 2 llogrenm nsen ............... 20 »
*2 .————6——————— 30 i

NichtfreigemachteSisshusger werden cht abgesandt.
x1mFür unzureichendfreigemachteDrucksachenbeträgt die Gebühr das

Doppelte des Fehlbetrags, auf eine durch5 teilbarePfennigsummenachoben
abgerundet.

b. Drucksachen als außergewöhnliche Jeitungsbeilagen

XIV AußergewöhnlicheJeitungsbeilagenmüssenden Bestimmungenunter
und uuentsprechenund sichin Größe und Stärke des Papiers sowie in ihrer

sonstigenBeschaffenheitzur Beförderung in den Zeitungspaketeneignen; sie
dürfennachForm, Papier, Druck oder anderenMerkmalennicht als Bestand=
teile der Jeitung oder Zeitschrift gelten können,mit der sie versandtwerden
sollen. Drucksachen,die über zwei Bogen starkodergeheftet,geklebtoder ge=
bundensind, werdennur dann zugelassen,wenn sie von einemAbsenderher=
rühren und sich die Bogenzahlund das Gewicht der einzelnenTeile unzweifel=
haft feststellenläßt. Ausgeschlossensind DrucksachenverschiedenerAuftraggeber,
die als ein Ganzes hergestellt,dabei aber so angeordnetsind, daß sie sich in
mehrere,einzelnversendbareTeile zerlegenlassen,z. B. vereinigteAnpreisungs=
und BestellkartenverschiedenerFirmen.

——. « Originalfrom
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IXVAußergewöhnlicheJeitungsbeilagenhat der Verlegerin die Jeitungen
und Zeitschriftenlose einzulegen;sie dürfennicht eingeheftetoderein#eklebtsein.

XVI Der Verleger hat jedeVersendungbei der Verlags=Postanstaltunter
Entrichtungder Gebühr vorher anzumelden.Bei Berechnungder Gebühr gilt
als Regel, daß die Beilage der ganzenPostauflageder Jeitung oderZeitschrift
beigefüntwird; ist sie ausnahmsweisenur einemTeile derPostauflagebeigelegt,
so ist die Gebühr nur für diesenTeil zu entrichten. In derartigenFällen hat
der Verleger bei der Einlieferung die bei den Postanstaltenzu erfahrenden
besonderenBedingungeneinzuhalten.

Der Gesamtbetragder Gebühr wird auf eine durch5teilbare Pfennig·
summenachobenabgerundet.

Xv#nDie Gebühr beträgt½ Pfennig für je 25 Gramm jedeseinzelnen
Beilagestücks.Dabei gilt jeder Teil bis zur Stärke von zwei Bogen oder
Blättern, wennStärke und Farbe des Papiers gleichist und DruckundInhalt
die JZusammengehörigkeiterweist,als besondereBeilage. Sonst wird dieGebühr
für jedeneinzelnenBogen oder für jedeseinzelneBlatt berechnet.Als Bogen
gilt bei ungeklebten,ungcheftetenoder ungebundenenDrucksachenjedes in der
Bogenform zusammenhängendegefalteteoder ungefalteteBlatt ohneRücksicht
auf seineGroße, währendbei den anderendieZahl der durchFalzenundKleben
oderHeftenentstandenenBlätter auch dann maßgebendist, wenn die Bogen
nicht durchAufschneidenin einzelneBlätter zerlegtsind.

Geschäftspapiere
&9.#1#Als GeschäftspapieregegenermäßigteGebühr werdenzugelassen:

alle SchriftstückeundUrkunden,die, ganz oder teilweisemit derHand geschrieben
oder gezeichnet,nicht dieEigenschafteinereigentlichenundpersönlichenMitteilung
haben,wie Prozeßakten;von öffentlichenBeamtenaufgenommeneUrkundenjeder
Art; Frachtbriefeoder Ladescheine;Rechnungen,Quittungen auf gestempeltem
oder ungestempeltemPapier; verschiedeneDienstpapiereder Versicherungsgesell=
schaften,Berufsgenossenschaften,Krankenkassenusw.; offeneBriefe und Post=
karten,die ihren ursprünglichenIweck erfüllt haben AbschriftenoderAuszüge
außergcrichtlicherVerträge auf gestempeltemoder ungestempeltemPapier;
geschriebeneNotenblätterund Notenhefte(Partituren)) die für sich versandten
Urschriften(Manuskripte)von Werkenoder Zeitungen; nicht durchgeseheneoder
durchgeseheneSchülcrarbeiten,außer wennsie mit einemUrteil über die Arbeit
versehensind Militärpässe; Lohn=,Dienst=oderArbeitsbücherusw.

Nach Form und äußererBeschaffenheitunterliegensie denselbenVor=
schriften wie die Drucksachen(&8). Die Aufschrift muß die Bezeichnung
„Geschäftspapiere"“enthalten.

i Mehrere zu einerSendungvereinigteGeschäftspapieredürfennicht mit
verschiedenenAufschriftenversehensein. UÜberdieVereinigungmit Drucksachen
und Warenprobensiehe& 11.
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Geschäftspapiere,die den Bestimmungennicht entsprechen,werden
nicht befördert.

V Geschäftspapieremüssenfreigemachtsein. Die Gebühr beträgt:
bis 250 Gramm einschließlich....... 10Pfennig

über200" 000 „ 20
: 500 Grammbis 1gilograum einschließlich 0

NichtfreigemachteGeschäftspapierewerdennicht abgesandt.
VI Für unzureichendfreigemachteGeschäftspapierebeträgtdie Gebühr das

Doppelte des Fehlbetrags,auf eine durch5 teilbarePfennigsummenach oben
abgerundet.

Warenproben

& 10. 1 Als Warenprobengegen ermäßigteGebühr werden zugelassen:
Proben und Muster, kleineWarenmengen,einzelneSchlüssel,abgeschnittenefrische
Blumen, Tuben mit Serum und pathologischeGegenstände,die so zübereitet
und verpacktsind, daß sie keinenSchaden anrichtenkönnen,naturgeschichtliche
Gegenstände,getrockneteoder haltbar gemachteTiere und Pflanzen, geologische
Musterusw.

uuSie müssensich nach Verpackung,Form und sonstigerBeschaffenheit
zur Beförderung mit der Briefpost eignen; sie dürfen 30 Zentimeter lang,
20Zentimeterbreit und 10 Jentimeterhochoder in Rollenform 30 Zentimeter
langund 15 Zentimeterhochsein.

inuBriefe dürfen nicht beigefügtwerden; es ist jedochgestattet,Name,
Stand und Wohnort nebst Wohnung des Absenders und des Empfängers,
Fabrik=oder Handelszeichen,Nummern, Preise, Gewicht, Maß, Ausdehnung,
verfügbareMenge, Herkunft und Natur der Ware handschriftlichanzugeben.

1V Die Sendungensind unter Band oder in offenenUmschlägen,Kästchen
oderSäckcheneinzuliefern,so daß der Inhalt leichtgeprüftwerdenkann.

V Die Aufschrift ist möglichstauf der Sendung selbstoder, wenn dies
nichtangeht,auf einer haltbar befestigtenFahne von Pappe, Pergamentpapier
oder anderemfestenStoffe anzubringen. Die Aufschrift muß den Vermerk
„Warenproben“oder „Proben“ oder „Muster“ enthalten.

VI Mehrere zu einer SendungvereinigteWarenprobendürfen nicht mit
verschiedenenAufschriftenversehensein. Über die Vereinigungmit Drucksachen
und Geschäftspapierensiehe9 11.

vus#Gegenständeaus Glas, Flüssigkeiten,Ole, fetteStoffe, Pulver sowie
lebendeBienen werdenunter folgendenBedingungenzugelassen:

1. Glas muß in Metall, Holz, Lederoder Pappe fest verpacktsein, so
daß jederGefahr für andereSendungenund die Beamtenvorgebengt
wird;

2. Flüssigkeiten,Ole und leicht schmelzbareStoffe müssen in Glas=
fläschchenfest verschlossensein. JedesFläschchenmuß in ein Kästchen
von Holz oder starkerPappe mit Sägespänen,Baumwolle odereinem

Meichs-Gesetbl.1917. 176
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schwammigenStoffe so verpacktsein,daß beimZerbrechendieFlüssig=
keit aufgesaugtwird. Das Kästchenselbstmuß in eine Hülse von
Metall, von Holz mit abgeschraubtemDeckel oder von starkemund
dickemLedereingeschlossensein. Werdendie Fläschchenin durchlochte
Holzblöckeverpackt,die hinreichendwiderstandsfähig,mit aufsaugenden
Stoffen angefüllt und mit einemDeckelverschlossensind, so ist kein
zweitesBehältnis nötig. Ebensokann von der doppeltenVerpackung
abgesehenwerdenbeiKästchenaus starkerWellpappe,wenndieFläschchen
sicherverschlossen,sämtlicheIwischenräumemit aufsaugendenStoffen
angefülltsind und jedesvon mehrerenFläschchenmit einer besonderen
Hülle von Wellpappeversehenist;

3. schwerschmelzendeFettstoffe,wie Salben, weicheSeife, Harze usw.,
müssenzunächstin einebesondereHülle (Kästchen,Säckchenvon Lein=
wand, Pergament usw.) eingeschlossenund dann in ein Kästchenvon
Holz, Metall oder starkemund dickemLederverpacktsein)

4. Pulver müssenin Pappkästchenverpacktund diesein Säckchenvon
Leinwandoder Pergamenteingeschlossensein;

5. lebendeBienen müssenin Kästchenversandtwerden,die die Gefahr
des Entweichensausschließen.

Die Verpackungmuß in allen Fällen so eingerichtetsein,daß der Inhalt
geprüftwerdenkann.

VmmSendungen,diedenBestimmungennichtentsprechen,werdennicht be=
fördert. Dasselbegilt für Warenprobenusw., derenBeförderungmit Nachteil
oderGefahr verbundenist.

X Die Sendungenmüssenfreigemachtsein. Die Gebühr beträgt:
bis 250 Grammeinschließlich .. 10 Pfennig,

über 250 „ 500 y .. 20 „)
NichtfreigemachteSendungenwerdennicht algesandt.

1X Für unzureichendfreigemachteWarenprobenbeträgt die Gebühr das
Doppelte des Fehlbetrags,auf eine durch5 teilbarePfennigsummenachoben
abgerundet.

Mischsendungen
&11. 1 Duucksachen,GeschäftspapiereundWarenprobendürfenzusammen=

gepacktwerden,wenn
1. keinGegenstandfür sichdie für ihn gültigeGewichtsgrenzeoderAus=
dehnungüberschreitet;

2. das Gesamtgewichtnicht über 1 Kilogramm beträgt.
n Die Sendungenmüssenfreigemachtsein. Die Gebühr beträgt:

bis 250 Gramm einschließlich....... 10 Pfennig
über 250 » 500 2— 2 .. . .. 20 »
„ 500 Grammbis 1 Kilogrammeinschließlich 30 "

NichtfreigemachteSendungenwerdennichtabgesandt.
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inFürunzureicheiidfreigemachteSendungenbeträgtdieGebiihudas
Doppelte des Fehlbetrags,auf einedurch5 teilbare Pfennigsummenachoben
abgerundet.

Pakete

& 12. 1 Den Paketenmuß einePaketkartebeigegebensein.
Auf einePaketkartedürfen bis drei Paketebefördertwerden,beiNach=

nahme aber immer nur eins (§ 19).
. Auf eine Paketkartedürfen nicht gewöhnliche,Wert=oder Einschreib=

paketemiteinanderbefördertwerden.
GehörenmehrereWertpaketezu einer Paketkarte,so muß darauf der

Wert einesjedenbesondersangegebensein.
v Die oberstePostbehördekanndie Befugnis,mehrerePakete mit einer

Paketkartezu versenden,vorübergehendaufheben.
Die Post verkauftmit FreimarkenbeklebtePaketkartenzumNennwert,

unbeklebtezum Preise von 5 Pfennig für je 5 Stück.
vn AnderePaketkartenmüssenin Größe,Farbe und Papierstärkesowieim

Aufdruckmit den amtlichausgegebenenübereinstimmen. ·
vm Den Abschnitt der Paketkartekann der Absenderzu Mitteilungen

benutzen.
Die Paketkartegehtmit den Freimarkenbei der Einlieferung in das

Eigentumder Post über. Der Empfängeroder beiUnbestellbarkeitderAbsender
mußsiean diePost zurückgeben,gleichvielob er dasPaket annimmtodernicht;
denAbschnittkann er jedochbei Annahmedes Pakets abtrennenundbehalten.

X Über Verpackungund Verschlußder Paketesiehe§ 15 und 16.
1XIAuf Antrag bescheinigendiePostanstaltendie Einlieferunggewöhnlicher

Pakete. Die Gebühr hierfür beträgt 10 Pfennig. Über mehrere zu einer
PaketkartegehörendePaketewird eine gemeinschaftlicheBescheinigungausgestellt.

An Die Post verkauftVordruckezuEinlieferungsscheinenin Blöckenzu
100 Stück für 20 Pfennig. Einzelne werden unentgeltlichabgegeben.Nicht
von der Post bezogeneVordruckemüssenmit den amtlichausgegebenengenau
übereinstimmen.

1m Der Absenderhat in demEinlieferungsscheineseinenNamen,dieJahl
der zur PaketkartegehörendenPakete,den NamendesEmpfängersund denBe=
stimmungsortanzugebensowiedie Gebühr durch Aufklebenvon Freimarkenzu
entrichten.
ç Einschreibsendungen

& 13. 1 Briefsendungenund Paketekönneneingeschriebenwerden. Ein=
schreibsendungenwerden weder unter Wertangabe(&14) noch als dringende
Pakete(724) befördert.Justellungsurkunden(§&25) dürfennichtbeigefügtwerden.

un Der Absenderhat die Sendung mit demVermerk„Einschreiben“zu
versehen,bei Paketenauchdie Paketkarte,auf die sich die Gewährleistungnicht
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erstreckt.ÜberVerpackungundVerschlußdereinzuschreibendenPaketesiehe&15
und 16.

iu Die Einlieferungwird bescheinigt.
I1VyAußer demPorto wird eineEinschreibgebührvon 20 Pfennig ohne

Rücksichtauf Entfernungund Gewichterhoben. «

Wertsendungen
814. 1 Briefe und Pakete könnenunter Wertangabebefördertwerden.

Wertsendungenwerdenweder eingeschrieben(&13) noch als dringendePakete
(24) befördert. Zustellungsurkunden(§ 25) dürfen nicht beigefügtwerden.
ber Verpackungund Verschlußsiehe§ 15 bis 17.

Der Wert ist in der Aufschrift, bei Paketenauch auf der Paketkarte,
in Reichswährungin Siffern anzugeben. Der angegebeneBetrag soll den
gemeinenWert der Sendungnicht übersteigen.

im Von kurshabendenPapieren ist der Kurswert, den sie zur Zeit der
Einlieferung haben,von pfandrechtlichenPapieren, Wechselnund ähnlichenUr=
kundensind als Wert die Kosten anzugeben,die eine neue rechtsgültigeAus=
fertigungderUrkundeoder dieEinziehungder ForderungbeiVerlustderUrkunde
verursachenwürde. Entsprichtdie WertangabediesenGrundsätzennicht, so kann
die Sendung zur Berichtigungzurückgegebenwerden. Aus einer zu hohenWert=
angabedarf kein Anspruchauf Erstattungdes entsprechendenTeiles der Ver=
sicherungsgebührhergeleitetwerden.

!V Die AngabeeinesNachnahmebetragsgilt nicht als Wertangabe. Nach=
nahmesendungenwerdendaher nur dann als Wertsendungenbehandelt,wenn
außerdemnochein Wert angegebenist.

V Die Einlieferungwird bescheinigt.

Verpackungder PaketeundWertsendungen
& 15. 1 PaketeundWertsendungensindje nachihremUmfangundInhalt

sowie nach der Längeder Beförderungsstreckehaltbar und sicherzu verpacken.
u Bei Gegenständenvon geringemWerte, die nicht unter Druck leiden

und kein Fett und keineFeuchtigkeitabsetzen,ferner bei Akten=oder Schriften=
sendungengenügtbei einemGewichtebis 3 KilogrammeineHülle vonPackpapier
mit festerVerschnürung.

in SchwerereGegenständemüssenmindestensin mehrfachenUmschlägen
von starkemPackpapierverpacktsein.

!V Sendungenvon bedeutendemWerte, besonderssolche,die durchNässe,
Reibung oder Druck leichtSchaden leiden, z. B. Spitzen, Seidenwaren,müssen
je nach ihremWert, Umfang undGewichtsicherin Wachsleinwand,Pappe oder
in festen,unter Umständenmit LeinenüberzogenenKistenusw. verpacktsein.

Sendungen,durchderenInhalt andereSchaden leidenkönnten,müssen
so verpacktsein, daß das verhütetwird. Fässermit Flüssigkeitenmüssenstarke
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Reifenhaben.LeichtzerbrechlicheGefäße(Flaschen,Krügeusw.)mitFlüssigkeiten
sind in festenKisten,Kübeln oder Körben zu verwahren. «

viWertbriefemüfsenmiteinemhaltbaren,auseinemStückehergestellten
Umschlagversehensein; er darf keinefarbigenRänder haben.

vn Über die besonderenAnforderungenbei Geldsendungensiehe§&17.

VerschlußderPaketeundWertsendungen;Kennzeichnungdervon derReichsabgabe
befreitenPakete

& 16. 11Gewöhnlicheund Einschreibpaketemüssenso verschlossensein,
daß ohneOffnung oder Beschädigungdes Verschlussesihrem Inhalt nicht bei=
zukommenist. Siegel sindentbehrlich,wennderInhalt nachseinerBeschaffenheit
durchPackungund Verschlußganzgesichertist. Der Verschlußkanndurcheine
gut geknoteteVerschnürungoder, wenn die Hülle aus Packpapierbesteht,mit
gutemKlebstoff oder mit Siegelmarkenhergestelltwerden. Auch bei anderer
VerpackungkönnenSiegelmarkenangewandtwerden,wenn damit ein haltbarer
Verschlußerzieltwird. VerschlosseneReisetaschen,Koffer undKisten,gut bereifte
und fest verspundeteFässer und fest vernagelteKisten bedürfenkeinesweiteren
Verschlusses. Gut umhüllte Maschinenteile,größere Waffen und Werkzeuge,
Kartenkasten,einzelneStücke Wildbret, z. B. Hasen und Rehe, könnenohne
besonderenVerschlußangenommenwerden. 6

Von der ReichsabgabebefreitePakete, enthaltendJeitungen oder Zeit=
schriften,dürfen nicht durchLacksiegel,SiegelmarkenoderPrägedruckverschlossen
sein. Sie müssenüber derAufschrift einenweißenZettel mit dergroßgedruckten
Bezeichnung„Zeitungen,Zeitschriften“tragen. DerselbeVermerkmuß auf der
Paketkarteangebrachtsein. Die Postanstaltensind berechtigt,die Offnung der
so gekennzeichnetenPaketezur Prüfung des Inhalts an Amtsstellezu verlangen
oderselbstvorzunehmen.

Wertsendungenmüssenso viel AbdrückedesselbenSiegels in gutem
Siegellackerhalten,daß demInhaltohnesichtbare Beschädigungder Hülle (des
Briefumschlags)oder der Siegel nicht beizukommenist. Bei Wertbriefenmüssen
die SiegelabdrückesämtlicheKlappen desUmschlagstreffen. Über die besonderen
Anforderungenbei Geldsendungensiehe§ 17.

BesondereAnforderungenan Verpackungund VerschlußderGeldsendungen
& 17. 1 Geldstückein Briefen müssenso eingeschlagenund befestigtsein,

daß sie ihre Lagenicht ändernkönnen.
uuBei Geldpaketenim Gewichtebis 2 Kilogramm, derenWert bei Papier=

geld 10000 Mark und bei baremGelde 1000 Mark nichtübersteigt,genügteine
Hülle aus starkem,mehrfachumgeschlagenemPapier mit guter Verschnürung
und Versieglung. Geldpaketevon größeremGewichtoder von höheremWerte
sind in haltbare Leinwand,in Wachsleinwandoder in Lederzu verpacken,gut
zu umschnürenund zu vernähenund auf derNaht hinreichendoft zu versiegeln.
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mUnverpackteGeldbeutelaus einfacherstarkerLeinwandsindnur zulässig,
wenn das Geld gerollt oder zu Päckchenvereinigt ist; sonstmüssensie aus
wenigstensdoppelterLeinwandbestehen.Die Naht darf nicht auswendigund
der Kropf nicht zu kurz sein; die Umschnürungmuß durchihn hindurchgezogen
sein. Wo derKnotengeschürztist, und außerdemüberbeidenSchnurendenmuß
das Siegel aufgedrücktsein. Derartige Sendungendürfen nicht über 25 Kilo=
grammwiegen.

Geldbeutelder Reichs=und Staatsbehördenund der Reichsbankanstalten
werdenauchmit Bleiverschlußzugelassen,wenndieEinrichtungundBeschaffenheit
der BleisiegeldenAnforderungender Post entspricht. «

ivGeldkistenmüssenausstarkemHolzgefertigt,gutgefügtundfestvers
nagelt sein oder gute Schlösserhaben. Der Deckeldarf nicht überstehen;die
Eisenbeschlägemüssengut befestigtund so eingelassensein,daß sieandereGegen=
ständenicht zerscheuernkönnen. Über 25 Kilogramm schwereKistenmüssengut
bereiftund mit Handhabenversehensein.

V Geldfässermüssengut bereift, dieSchlußreifenvernageltund die beiden
Böden so verschnürtund versiegeltsein, daß sie ohneVerletzungder Schnüre
oderSiegel nicht zu öffnensind.

VI BaresGeld in größerenBeträgenmußgerolltsein. Geld, das in Fässern
oderKistenversandtwerdensoll,mußzunächstin BeutelnoderPaketenverpacktsein.

Postaufträge

8 18. 1 Die Post kannbeauftragtwerden,
1. Beträge bis 800 Mark einschließlicheinzuziehen(Postaufträgezur Geld=
einziehung);

2. Wechselzur Annahmeerklärungvorzuzeigen(Postaufträgezur Annahme=
einholung);

3. Wechselzur Zahlung vorzuzeigenund, wenndie Jahlung unterbleibt,
Protest mangelsZahlung nachdenVorschriftenderWechselordnungzu
erheben(Postprotestaufträge).

Ausgeschlossenvon der Protesterhebungdurchdie Post sind:
Wechselüber mehr als 800 Mark,
Wechselin fremderSprache,
Wechsel,die auf eine ausländischeMünzsortelauten, wennder Aus=
steller durchdas Wort „effektiv“ oder einen ähnlichenJusatz die
Zahlung in der benanntenMünzsorteausdrücklichbestimmthat,

Wechselmit Notanschrift(Notadresse)oder Ehrenannahme,
Wechsel,die unter VorlegungmehrererStückedesselbenWechselsoder
unterVorlegungderUrschriftundeinerAbschriftzuprotestierensind.

n Es ist beizufügen:
1. demPostauftragezur Geldeinziehungdas einzulösendePapier (quittierte
Rechnung,quittierter Wechsel,Jinsschein usw.). Mehrere Papiere
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—bis zu 10 —durfen beigefügtwerden,wennsiedemselbenZahlungs=
pflichtigengleichzeitigzurEinlösungvorzuzeigensindunddieeinzuziehende
Gesamtsumme800 Mark nicht übersteigt;

2. demPostauftragezur Annahmeeinholungderzur Annahmevorzuzeigende
Wechsel.MehrereWechseldürfenbeigefügtwerden,wennsie derselben
Person gleichzeitigzur Annahmeerklärungvorzuzeigensind;

3. dem Postprotestauftrageder quittierteWechsel;mehrereWechselbei=
zufügen,ist nicht gestattet.

m Der Postauftrag ist auf besonderemVordruck,der Postauftragskarte,
zu erteilen. Es gibt Postauftragskarten

1. a) fürPostaufträgezurGeldeinziehungmit anhängenderPostanweisung,
b) für Postaufträgezur Geldeinziehungmit anhängenderJahlkarte;

2. für Postaufträgezur Annahmeeinholung;
3. a) für Postprotestaufträgemit anhängenderPostanweisung,

b) für Postprotestaufträgemit anhängenderJahlkarte.
Die Post verkauftje 5 Vordruckezu 5 Pfennig. Vordruckemit anhängender

Jahlkarte sind bei den Postscheckämternkäuflich. Nicht von der Post bezogene
Vordruckemüssenin Größe, Farbe und Papierstärkesowieim Aufdruckmit den
amtlichengenauübereinstimmen.

Der Auftraggeberhatauf derVorderseitederPostauftragskarteanzugeben:
1. beiPostaufträgenzur GeldeinziehungNamen undWohnort derPerson,
die zahlensoll, den einzuziehendenBetrag, die Jahl der Anlagenund
den eigenenNamen und Wohnort. Er kann auchden Tag angeben,
an demder Betrag eingezogenwerdensoll. Dieser Tag ist dann für
dieVorzeigungmaßgebend.BeantragtderAuftraggeberdieÜberweisung
auf das PostscheckkontoeinesDritten, so hat er amFuße derVorder=
seite der Postauftragskarte„Iahlkarte P. Sch. A. (Ort) –
Konto Nr. N. in MWMWM. , ¾ und
auf demAbschnittder ZahlkarteseinenNamenzu vermerken;

2. bei Postaufträgenzur AnnahmeeinholungNamen und Wohnort der
Person, die die Annahmeerklärungabgebensoll, denBetrag der vor=
zuzeigendenWechselund den eigenenNamen und Wohnort. Er kann
auchden FälligkeitstagdesWechselsund dieWechselnummerangeben;

3 bei PostprotestaufträgenNamenund Wohnort der Person, die zahlen
soll, dieWechselsumme,denTag, an demnachdemInhalt desWechsels
zu zahlen ist, bei Wechseln,die auf Sicht lauten, den Tag, an dem
der Wechselvorgezeigtwerden soll, ferner den eigenenNamen und
Wohnort. Stimmen die Angaben in der Postauftragskarteüber die
Wechselsummeund den Jahlungstag mit denen des Wechselsnicht
überein,so ist derWechselmaßgebend.Ist auf demWechseleineTeil=
zahlung vermerkt,so ist in die Postauftragskartenur der nochnicht
bezahlteResteinzutragen.Ist ein auf Sicht lautenderWechselbereits
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vor Erteilung des Postauftrags zur Jahlung vorgezeigtworden,so
hat der Auftraggeberauf der Rückseiteder Postauftragskartezu ver=
merken„Der Wechselist vorgezeigtwordenam .(Tag
derVorzeigung)“.

Die KartenkönnenganzoderteilweisedurchDruck, mit derSchreibmaschine
usw. ausgefuͤlltwerden. Der einzuziehendeBetrag (Wechselsummeusw.) ist stets
in Reichswährunganzugebenund die Marksummein Buchstabenzu wiederholen.

Der Auftraggeberhat die derPostauftragskarteanhängendePostanweisung
oderJahlkarte auszufüllen; er ist dafürverantwortlich,daßauf deranhängenden
Postanweisungoder Jahlkarte der Empfangsberechtigterichtig bezeichnetist.

V Der Auftraggeberkannbei Postaufträgenzur Geldeinziehungoder zur
Annahmeeinholungauf derRückseitederKarte bestimmen,daß sie nachderersten
vergeblichenVorzeigungoderdemerstenvergeblichenVersuchan ihn zurück=oder
an eine anderePerson innerhalb des DeutschenReichs weitergesandtwerden.
DiesemIweckedienendieVermerke„Sofort zurück“oder „Sofort an N. in N.“/
unter genauerBezeichnungeines anderenEmpfängers. Wünschtder Auftrag=
geber die Weitersendungan eine zur Aufnahme des Wechselprotestesbefugte
Person, so genügtder Vermerk„Sofort zum Protest“ ohneNamensangabe.

VI Die Postauftragskartebleibt bei Einziehung des Betrags oder bei
Annabme desWechselsoder bei postseitigerProtestierung im Gewahrsamder
Post; sie darf nur zu den nach1V und v zulässigenAngabenbenutztwerden;
Briefe dürfennicht beigefügtwerden.

vl Der Postauftrag ist in einemverchlossenenUmschlagmit der Auf.
schrift „Postauftrag nach (Nameder Bestimmungs=Postanstalt)“ein=
zuliefern. Als BestimmungsPostanstaltist zu nennen

1. bei Postaufträgenzur Geldeinziehungund zur Annahmeeinholungdie
Postanstalt,die denGeldbetrageinziehenoder die Annahmeerklärung
einholensoll;

2. beiPostprotestaufträgendiePostanstalt,zu derenBezirk der im Wechsel
angegebeneJahlungsort gehört,auchwenndiePerson, die zahlensoll,
nicht an demim WechselangegebenenJahlungsortewohnt, z. B. nach
Ausstellungdes Wechselsverzogenist.

Soll der Postauftrag an einembestimmtenTage vorgezeigtwerden, so
darf er nicht früher als 7 Tage vorhereingeliefertwerden.MehrerePost=
aufträgedürfennicht zu einerSendung vereinigtwerden.

viu. Die Einlieferungwird bescheinigt.
1x Die Bestimmungs-=Postanstaltläßt den Postauftrag dem Berechtigten

vorzeigen,um denGeldberraggegenAushändigungder quittiertenAnlagen ein=
zuziehenoder die schriftlicheAnnahmeerklärungdesBerechtigtenauf demWechsel
zu erwirken. Als berechtigt,einenPostauftrag zur Geldeinziehungeinzulösen,
geltendie im & 391 bis y bezeichnetenPersonen. Postaufträgezur Annahme=
einholung sind nur der in der PostauftragskartegenanntenPerson oder ihrem
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Bevollmächtigtenvorzuzeigen.Wenn nicht bei derPost einebesondereVollmacht
für dieAnnahmevonWechselnniedergelegtist, gilt jederals bevollmächtigt,der
berechtigtist, für die in der PostauftragskartebezeichnetePerson Wertsendungen
von über 800 Mark in Empfangzu nehmen( 39 vu).

An Sonntagen und allgemeinenFeiertagenwerden Postaufträgenicht
vorgezeigt.

X Der eingezogeneBetrag wird demAuftraggebernachAbzug der Post=
anweisungsgebührdurch Postanweisung(§ 20) übermittelt. Ist eine Post=
auftragskartemit Jahlkarte (un)benutztworden,so wird der eingezogeneBetrag
auf das in derJahlkarteangegebenePostscheckkontoüberwiesen.Der angenommene
Wechselwird an denAuftraggeberohneVerzug eingeschriebenzurückgesandt.

1XIWird derPostauftragnichteingelöst,dieAnnahmeerklärungnichterteilt
oderbleibtderVersuch,denPostauftragvorzuzeigen,erfolglos, sowird folgender=
maßenverfahren: «

1. Wenn beiPostaufträgenzur Geldeinziehungundzur Annahmeeinholung
die Person, die zahlenoder die Annahmeerklärungabgebensoll, nicht
zu ermittelnist oderdieEinlösungdesPostauftragsoderdieAbgabeder
Annahmeerklärungverweigert,wird derPostauftragsofortzurückgesandt.

Postaufträgemit dem Vermerke„Sofort zurück“ oder „Sofort
an N. in N.“ oder „Sofort zum Protest“ hält die Post am Tage
der erstenvergeblichenVorzeigungoder des erstenVersuchsnochbis
zumSchlusse der Postschalterstundenzur Einlösung oder Annahme=
erklärungbereit,schicktsie dagegensofort zurückoderweiter,wennder
auf der PostauftragskarteangegebeneTag C##ybereits verstrichenist.
Mit der Aushändigungdes Postauftragsund seinerAnlagenan den
Gerichtsvollzieher,Notar usw. oder denzweitenEmpfängerist dieAuf=
gabederPost erfüllt. Die ProtestkostenhatderAuftraggeberunmittel=
bar an denErheberdes Protesteszu entrichten.

Hat der Auftraggebernichts Besonderesbestimmt,so erhält der
Berechtigteauf VerlangeneinesiebentägigeFrist, in der er denPost=
auftrag bei der Post einlösenkann; sie rechnetvom Tage nachder
erstenVorzeigungodernachdemerstenVorzeigeversuchan. Wird der
Postauftrag innerhalb dieserFrist nicht eingelöst,so wird er am
folgendenWerktagnochmalsvorgezeigtund, wenndieEinlösung ver=
weigert wird, sofort zurückgesandt.Bleibt die Vorzeigungoder der
Versuchaus einemanderenGrunde erfolglos, so wird derPostauftrag
noch bis zum Schlusseder Postschalterstundenbei der Post zur Ein=
lösungoder Annahmeerklärungbereitgehalten.

Teilzahlungenwerdenbei Postaufträgenzur Geldeinziehungnicht
angenommen.

Die Annahme eines Wechselsgilt als verweigert,wenn die
Annahmeerklärungauf einenTeil der Wechselsummebeschränktwird
oderandereEinschränkungenenthält.

Reichs-Gesetzbl.1917. 177
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2. Postprotestaufträgewerden,wenn dieWechselsummenichtgezahltwird
oder derVorzeigeversucherfolglos bleibt,bei derPost bis zumSchlusse
derPostschalterstundendes erstenWerktagsnachdemZahlungstagedes
Wechselszur Einlösung bereitgehalten.Wird auch bis dahin nicht
gezahlt,so wird der Wechselmit demPostauftragam zweitenWerk.
tag nachdemJahlungstagenochmalszur Jahlung vorgezeigt.Bleibt
die zweiteVorzeigungoder der Versucherfolglos, so wird gegendie
in der PostauftragskartebezeichnetePerson Protest nach den Vor=
schriftender Wechselordnungerhoben.

Schon nach der erstenVorzeigungwird der Protest erhoben,
wenndabeidieJahlung ausdrücklichverweigertwordenist. Ebenfalls
wird schonnachder erstenVorzeigungoder nachdemerstenVersuche
der Vorzeigungprotestiert,wennder Postprotestauftragmit demVer=
merk „Ohne Protestfrist“ versehenist oder die Protestfrist mit dem
Tage der Vorzeigungabläuft oderwenn die Person, die zahlensoll,
am Jahlungsortedes WechselswedereinenGeschäftsraum(Geschäfts=
lokal) noch eine Wohnung hat oder wenn es die Post aus einem
anderenGrunde für erforderlichhält.

Als Lahlungsverweigerunggilt in jedemFalle nur die Erklärung der -
Person, die zahlensoll, oder ihres Bevollmächtigten.

xu Der protestierteWechselwird mit der Protesturkundeeingeschrieben
an denAuftraggeberunter Einziehungder Gebühren(An) und der etwa ent=
standenenStempelkostenzurückgesandt.

Zahlt einevom Ausstellerdes Wechselsnicht bezeichnetePerson innerhalb
der Protestfristals Ehrenzahlerdie Wechselsummeund die Protestkostenan den
Postprotestbeamten,so wird ihr derWechselmit derProtesturkundeausgehändigt.

xm Die Protesterhebungdurchdie Post unterbleibt:
1. wenn demPostprotestauftrageWechsel,die von der Protesterhebung
durchdiePost ausgeschlossensind, odermehrereWechselbeigefügtsind;

2. wenn die für Postaufträge zur Geldeinziehungoder zur Annahme=
einholungvorgeschriebenePostauftragskartebenutztist.

Postaufträgeauf unrichtigerPostauftragskartesowiePostaufträge,denen
Wechselin französischerSprache,
Wechselmit Notanschrift(Notadresse)oderEhrenannahme,
unter VorlegungmehrererStückedesselbenWechselsoder unter Vor=
legungderUrschrift und einerAbschriftzu protestierendeWechsel

beigefügtsind, werdenzunächstdemBerechtigten,bei Wechselnmit Notanschrift
(Notadresse)oderEhrenannahmenur demBezogenenvorgezeigt. Bleibt die Vor=
zeigungoder der Versuchder Vorzeigungvergeblich,so werdensie an einen
Gerichtsvollzieher,Notar usw. weitergegeben.Alle übrigen Postaufträge der
unter1 bezeichnetenArt werdenohne Vorzeigungan einen Gerichtsvollzieher,
Notar usw.weitergegeben.
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Die Protesterhebungdurchdie Post kannunterbleiben,wenn der Auftrag

erst am letztenTage der Protestfristbei der Postanstalteingeht,die denProtest
zu erhebenhat.

xiv Solange der Postauftrag noch nicht eingelöst,nicht angenommen,
zurückgesandtoder weitergesandtist oder solangenoch nicht Protest erhoben
wordenist, kannder Absenderunter Vorlegung einesDoppels der ausgefüllten
Postauftragskarteund unter den sonstigenBedingungendes§ 33 denPostauftrag
zurückziehen;bei Postaufträgenzur Geldeinziehungund zur Annahmeeinholung
kann er auchdie Angabenin derPostauftragskarteändernlassen. Bei denAn=
lagen sindnachträglicheAnderungennicht zulässig.

XV Die Post haftetbei Postaufträgenzur Geldeinziehungund Annahme=
einholungfür diePostauftragsendungwie für eineneingeschriebenenBrief und für
den eingezogenenBetrag wie für die auf PostanweisungeneingezahltenBeträge.
Sind dieAnlageneinesPostauftragsausgehändigtworden,ohnedenPostauftrags=
betragordnungsgemäßeinzuziehen,so ersetztdiePost demAbsender,vorbehaltlich
derAbtretungseinesAnspruchsgegendenEmpfängerderAnlagen,denunmittel=
barenSchadenbis zum Betragedes Postauftrags. Eine weitergehendeGewähr,
insbesonderefür rechtzeitigeVorzeigungoder für rechtzeitigeRück oderWeiter=
sendungdes Postauftrags, leistet sie nicht) sie übernimmtauch keinerleiVer=
pflichtungzur Erfüllung der besonderenVorschriftendesWechselrechts.

Bei Postprotestaufträgenhaftet die Post für die ordnungsmäßigeAus=
führungeines vorschriftsmäßigen(Abs.##bis 1v) Protestauftragsnach & 4 des
Gesetzes,betreffenddie Erleichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908
(Reichs=Gesetzbl.S. 321). Diese Kaftung beginntmit dem Eingang des Post=
auftragsbei der Postanstalt,die denProtest zu erhebenhat, und endet,sobald
derprotestierteWechselnebstProtesturkundezur Beförderung an denAuftrag=
gebernachAbs.Au eingeliefertwordenist. Bis zum Eingang desPostauftrags
beiderPostanstalt,die denProtest zu erhebenhat, haftet diePost wie für einen
eingeschriebenenBrief. In demselbenUmfang haftetsie für denBrief mit dem
protestiertenWechselund der Protesturkunde,sobalder von der Postanstaltzur
Beförderungan denAuftraggebereingeliefertworden ist. Wird die Wechsel=
summegezahlt,so haftetdie Post für deneingezogenenBetrag wie für die auf
PostanweisungeneingezahltenBeträge.

Für die Beförderung von Postprotestaufträgen,die an einen Gerichts=
vollzieher,Notar usw. weitergegebenwerden,haftetdie Post wie für einenein=
geschriebenenBrief.

XA###Es werdenerhoben,einschließlichder Reichsabgabe:
1. für denPostauftragsbr ... 35 Pfennig;
2. a) für dieÜbermittlungdeseingezogenenBetragsdiePostanweisungs=

gebührnach§920 n oderdie Jahlkartengebührnach&5 Siffer 1
des Postscheckgesetzesvom26. März 1914;

b) für die Rücksendungdes angenommenenWechsels 35 Dfennigz
177“
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3. wenndieWechselsummenichtgezahltwordenist:
a) für die Erhebungdes Postprotestes

beiWechselnbis500Mark einschließlich1 Mark,
beiWechselnüber500Mark 1 Mark 50 Pfennig;

b) fürdieRücksendungdesprotestiertenWechsels
und der Protesturkude 35 Pfennig,

im Orts- und Nachbarortsverkehr(&37) 28 Pfennig.
Zur Jahlung der Gebührensowie zur Erstattung der nach den Landes=

gesetzenentstehendenStempelkostenfür die Protesturkundeist der Auftraggeber
verpflichtet.

Die Gebühr für den Postauftragsbrief(1) ist vorauszuzahlen.Die Post=
anweisungsgebühr(2a) wird von demeingezogenenBetrag abgezogen,die Jahl=
kartengebührvom Postscheckkontosabgebucht(Postscheckgesetz§95 und Postscheck=
ordnung§ 101). Die Gebührenunter 2b undunter3 nebstdenlandesgesetzlichen
Stempelkostenwerdenbei Übersendungdes angenommenenoder des protestierten
Wechselserhoben.

Ist die Jahlung des Geldbetragsoder die Annahme des Wechselsver=
weigertworden,so wird derPostauftraggebührenfreizurück=oderweitergesandt.

XVvl Die VorschriftendiesesParagraphenüber Postprotestaufträgegelten
siungemäßauchfür Schecke),die protestiertwerdensollen.

Nachnahmesendungen

& 19. 1 Postnachnahmeist bis 800 Mark einschließlichbeiBriefsendungen
und Paketenzulässig; sie gilt nicht als Wertangabe (6 14 1V7). Justellungs=
urkunden(&25) dürfendenNachnahmesendungennicht beigefügtwerden.

Der Absenderhat bei Paketen oder Karten mit NachnahmeNachnahme=
PaketkartenundNachnahmekartenmit anhängenderPostanweisungoderJahlkarte,
bei Briefen usw.mit Nachnahme,dereneinzuziehenderBetrag einemPostscheck=
kontoüberwiesenwerdensoll, eine blaueNachnahme=Zahlkarte(mit Klebeleiste)
auszufüllen. Die Post verkauftje 5 Vordruckezu 5 Pfennig. Vordruckemit an=
hängenderJahlkarte sind bei denPostscheckämternkäuflich. Nicht von der Post
bezogeneVordruckemüssenin Größe, Farbe und Papierstärkesowieim Aufdruck
mit den amtlichengenauübereinstimmen.

uuBriefsendungenund Pakete,derenNachnahmebetragdemAbsenderdurch
Postanweisungübermitteltwerdensoll, müssenin der Aufschrift den Vermerk
enthalten„Nachnahme . Mark .. Pfennig“ (Marksummein Jahlen und
Buchstaben)und unmittelbar darunter Namen und Wohnort — in größeren
Städten auchdieWohnung— des Absenders. Auf den Nachnahme=Paketkarten
und NachnahmekartensindName und Wohnort des Absendersnichtnötig.

Briefsendungenund Pakete, derenNachnahmebetragdemAbsenderoder
einem Dritten durch Jahlkarte überwiesenwerdensoll, müssenin der Brief=
aufschriftoderauf demPaketedenVermerkenthalten„Nachnahhe .. Mark
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.Pfennig"" (Marksummein Jahlen und Buchstaben)und unmittelbardarunter
„Hlkart . Sch.A. (Ortt). - KontoNr. NV. in

Beantragt der Absenderbei einerNachnahmedie Überweisungauf das
PostscheckkontoeinesDritten, so hat er auf demAbschnittder Jahlkarte seinen
Namen anzugeben.

Der Absenderist dafür verantwortlich,daß auf der anhängendenPost=
anweisung oder Jahlkarte sowie auf der blauen Nachnahme=Jahlkarteder
Empfangsberechtigterichtig bezeichnetist.

i. Der Nachnahmebetragwird bescheinigt.Wird die Einlieferung der
Sendung ohnehinbescheinigt,so wird der Nachnahmebetragdabeimit vermerkt.

Ü Am Bestimmungsortewird die Nachnahmesendungdem Empfänger
vorgezeigtund gegendenNachnahmebetragausgehändigt.

An Sonntagenund allgemeinenFeiertagenwerdennur Nachnahmesendungen
mit demVermerke„Durch Eilboten“ oder „Postlagernd"““und auch diesenur
zum erstenMale (VI) vorgezeigt.

V Der eingezogeneBetrag wird dem Absendernach Abzug der Post=
anweisungsgebührdurchPostanweisung(&20) übermittelt. Auf demAbschnitt
der Postanweisungist die Nachnahmesendungzu bezeichnen.Ist ein Vordruck
mit anhängenderJahlkarte oder eineNachnahme=Zahlkartemit Klebeleistebenutzt
worden,so wird der eingezogeneBetrag auf das in der Zahlkarteangegebene
Postscheckkontoüberwiesen.

VI. Wird die Einlösung der Nachnahmeverweigert,so wird die Sendung
sofortzurückgeschickt,wennsie nicht zunächstals unbestellbarzumeldenist 45).

Auf Verlangen wird dem Empfänger eine siebentägigeEinlösungsfrist
gewährt,die vomTage nachdemEingang an rechnet.Sonntageundallgemeine
Feiertage,an denendie Nachnahmesendungbestimmungsgemäßnicht vorgezeigt
worden ist, zählen dabei nicht mit. Wird die Sendungbis zum letztenTage
der Frist nicht eingelöst, so wird sie an diesemTage nochmals vorgezeigt
und, wenn die Einlösungverweigertwird, sofort zurückgesandt.Bleibt dieVor=
zeigung oder der Versuchaus einem anderenGrunde erfolglos, so wird die
Sendungnochbis zumSchlussederPostschalterstundenzurEinlösungbereitgehalten.

Die Einlösungsfrist ist ausgeschlossen,wenn die Aufschrift (bei Paketen
auchdie Nachnahme=Paketkarte)denVermerk„Sofort zurück“oder eineähnliche
Angabeenthält.

Nachnahmesendungenmit demVermerke „Postlagernd“ werden 7 Tage
lang vom Tage nach demEingang zur Verfügung des Empfängers gehalten,
wenn er nicht vorher die Annahmeverweigert.

Bei Nachsendung(&44) wird die Einlösungsfristvon 7 Tagen für jeden
neuenBestimmungsort ndee berechnet.

v#nsDer Absenderkannunter den Bedingungendes &33 die Nachnahme
nachträglichstreichenoder ändernlassen.
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vm Ist eine Nachnahmesendungohne ordnungsmäßigeEinziehung des
Nachnahmebetragsausgehändigtworden, so ersetztdie Post demAbsender,vor=
behaltlichder AbtretungseinesAnspruchsgegenden Empfänger, bei Einschreib=
und Wertsendungensowie bei gewöhnlichenPaketendenunmittelbarenSchaden
bis zum Betrageder Nachnahme.

1# Für Nachnahmesendungenwerdenerhoben:
1. das Porto und die Reichsabgabefür gleichartigeSendungenohne
Nachnahme,bei Einschreib-und Wertsendungenauch dieEinschreib⸗
und die Versicherungsgebühr;

2. eine Vorzeigegebührvon 10 Pfennig;
3. für die Übermittlung des eingezogenenBetrags die Postanweisungs=
gebühr nach § 20 n oder die ZahlkartengebührnachdemPostscheck=
gesetze§ 5 Jiffer 1.

Die Vorzeigegebühr(2) wird zugleichmit demPorto usw. erhoben;sie ist auch
zu entrichten,wenn die Sendung nicht eingelöstwird. Die Postanweisungs=
gebühr(3) wird von demeingezogenenBetrag abgezogen,die Jahlkartengebühr
vom Postscheckkontoabgebucht(Postscheckgesetz§ 5 und Postscheckordnung§&10y#.

Dostauweisungen
& 20. a. Gewöhnliche Postanweisungen
1 Geldbeträgebis 800 Mark einschließlichkönnendurch Postanweisung

übermitteltwerden.
u Postanweisungensind freizumachen.Die Gebühr beträgt:

bis 5 Mark einschließlich...... 10 Pfennig
über 5 2 100 » „ 20 y

100 " 200 „ 9...... 30 »
» 200 " 400 „ -...... 40 »
» 400 2 600 * » ..... 50 »
» 600 »800 „ . .... 60 »

Bei Postanweisungenmit anhängenderKarte zur Empfangsbestätigungist auch
die Karte, nachder Gebühr für Postkarten,freizumachen.

i. Zu Postanweisungendürfennur dieVordruckederPost benutztwerden.
Die Post verkauft sie zum Nennwert des Freimarkenstempels,ungestempeltezu
5 Pfennig für je 5 Stück, ungestempeltemit Postkartezur Empfangsbestätigung
zu 10 Pfennig für je 5 Stück.

!V Die Postanweisungmuß entwederhandschriftlichmit Tinte oder durch
Druck, mit der Schreibmaschineusw. ausgefüllt werden. Der Betrag ist in
Reichswährunganzugeben,die Marksummein Ziffern und Buchstaben.

Bei Postanweisungenmit anhängendemPosteinlieferungsscheinist auch
dieservom Absenderauszufüllen.

DoerAbschnittder Postanweisungdient zu Mitteilungen desAbsenders.
VI. Die Einzahlungdes Betrags wird bescheinigt.
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vun Die Auszahlunghat derEmpfängerauf derRückseitezu bescheinigen;
den Abschnittkann er abtrennen. Auch die anhängendePostkarte wird ihm
überlassen.

vm Die Postanweisungund die Freimarkengehenbei der Einlieferung
in das EigentumderPost über; siemüssenihr auchdannzurückgegebenwerden,
wennauf dieAuszahlungdesBetrags verzichtetoderseineAnnahmeverweigertwird.

IX Stehen der Bestimmungs=Postanstaltdie erforderlichenGeldmittel nicht
zur Verfügung,so wird derBetrag ausgezahlt,nachdemdieMittel beschafftsind.

X Verliert der EmpfängereinePostanweisung,so hat er es der Bestim=
mungs=Postanstaltmitzuteilen. Diese setztdie Zahlung bis auf weiteresaus.
Es ist Sache des Empfängers,den Absenderzu veranlassen,daß dieserbei der
Aufgabe=Postanstaltdie Übersendungeines von ihm auszufertigendenDoppels
der Postanweisungerwirkt. Bei der Einlieferung des Doppels ist die Einliefe=
rungsbescheinigungüberdieabhandengekommenePostanweisungvorzulegen.Das
Doppelwird von demAufgabe=nachdemBestimmungsortegebührenfreiübersandt.

b. Telegraphische Postanweisungen

1X1Auf PostanweisungeneingezahlteBeträge werdenauf Verlangendes
Absenderstelegraphischüberwiesen.

Xu Das Überweisungs=Telegrammwird #ronderAufgabePostanstaltaus=
gefertigt. Mitteilungenfür denEmpfänger,die in dasTelegrammaufgenommen
werdensollen,muß der Absenderder Postanstaltschriftlichübergeben.

1m Von OrtenohneTelegraphenanstaltwird dasÜberweisungs=Telegramm
eingeschriebenmit der nächstenPost der Telegraphenanstaltübersandt,die am
schnellstenzu erreichenist, oder die das Telegramm nachLage ihrer Dienst=
stundenam schnellstendemBestimmungsortezuführenkann.

1XIVNachPostortenohneTelegraphenanstaltwird dasÜberweisungs.Tele.
grammvon der letztenTelegraphenanstaltmit der nächstenPost eingeschrieben
weiterbefördert.

XV Der Absenderhat zu entrichten:
1. die Postanweisungsgebühr,
2. die Telegrammgebühr.
Außerdemwerdenzutreffendenfallserhoben:
3. das Porto, dieReichsabgabeund dieEinschreibgebührfür dieBeförde.
rung des Telegrammszur nächstenTelegraphenanstalt(ny,

4. dasPorto, dieReichsabgabeund dieEinschreibgebührfürdie Beförde=
rung des Telegramms von der letztenTelegraphenanstaltbis zur
Bestimmungs-=Postanstalt(#uy),

5. das Eilbestellgeldfür dieBestellung an denEmpfänger(KXV9.
Die Gebührenunter 3 hat stetsder Absendervorauszubezahlen,die Ent=

richtungderGebührenunter4 und 5 kanner demEmpfängerüberlassen.
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XVI TelegraphischePostanweisungenwerdenam Bestimmungsortenach
denVorschriftenfür Eilsendungen(6&22 n) bestellt,wenn sie nicht mit demVer
merke„Postlagernd“ versehensind. Der Betrag wird gegenEmpfangsbescheini=
gung auf demzurückzugebendenTelegrammgezahlt.

xvn NachgesandtwerdentelegraphischePostanweisungenin derRegelmit=
derPost, telegraphischnur dann, wennesderAbsenderausdrücklichvorgeschrieben
oderder Empfängerbeantragthat. Auch gewöhnlichePostanweisungenwerden
auf Verlangendes Absendersoder Empfängerstelegraphischnachgesandt.

Postkreditbriefe
&21.1 Postkreditbriefekönnenauf alle durch50 teilbareSummen bis

3 000 Mark ausgestelltwerden. Sie gelten 4 Monate, vom Tage der Aus=
stellungan gerechnet.

Sie werdenvondenPostscheckämternausgefertigt. Bestellungendarauf
nimmt jedePostanstall entgegen.Der Bestellerzahlt den Betrag, auf dender
Kreditbrief lauten soll, mit Jahlkarte an das für denEinzahlungsortzuständige
Postscheckamtzur Gutschriftauf ein anzulegendesKreditbrief=Kontound bezeichnet
in der Jahlkarte die Person, für die der Kreditbrief ausgestelltwerdensoll,
genaunachNamen,Wohnort undWohnung. Soll derKreditbriefan eineandere
Anschrift gesandtwerden,so ist dies auf dem Abschnittzu beantragen. Der
BestellerkanndenBetrag auchvon seinemPostscheckkontoauf das bei demselben
PostscheckamtanzulegendeKreditbrief=Kontoüberweisen.Der Kreditbriefwird der
als Inhaber bezeichnetenPerson unverzögertportofrei übersandt.

z Der Inhaber kannbei jederPostanstalt, der er denKreditbrief vor=
legt und seineEmpfangsberechtigungdurcheineauf ihn lautendePostausweiskarte
41 y nachweist,währendder PostchalterstundenBeträge des Guthabensab=

heben. Dieser Anspruchist nicht übertragbar. Die Beträge müssendurch50
teilbar sein. Mehr als 1000 Mark darf er an einemTagenicht abheben. Er
bescheinigtdenEmpfangauf einemder im KreditbriefenthaltenenzehnVordrucke,
den der auszahlendeBeamteaus demHefte trennt. Handschriftlichdürfen die
Vordruckenur mit Tinte ausgefülltwerden.

1V Stehen der Auszahlungs=Postanstaltdie erforderlichenGeldmittelnicht
zur Verfügung,so wird derBetrag ausgezahlt,nachdemdieMittel beschafftsind.

V Die Post haftet für die auf Kreditbrief=KontogutgeschriebenenBeträge
wie für Postanweisungen.

Alle Nachteile,die aus Verlust oderMißbrauch des Postkreditbriefsent=
stehen,trägt der Inhaber.

VI. Es werdenerhoben:
1. für dieEinzahlungmit Zahlkarteoder für dieÜberweisungvon einem
PostscheckkontodieGebührnachdemPostscheckgesetz§ 5 Jiffer 1 oder3;

2. für die Ausfertigungdes Postkreditbrieef. 50 Pfennig;
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3. für jedeRückzahlung
a) einefesteGebührvon ..... . . . . . . . . ... 5 Pfennig,
b) eineSteigerungsgebühr vooo . . . ... 5 „
für je 100 Mark oder Teile davon.

Die Gebührenunter 1 und 2 hat der Antragstellerbar oder durchAb=
buchungvon seinemBostscheckkontozu entrichten.Die Rückzahlungsgebühren(3)
werdenbei jederAbhebungeingezogen. «

vixNachAblaufderGültigkeitsdauerzahltdasPostscheckamt,dasden
Kreditbrief ausgefertigthat, auf Antrag des Inhabers den etwaigenRest durch
Zahlungsanweisungoder Gutschriftauf sein PostscheckkontonachAbzug der Ge=
bühr für die GeldübermittlungoderÜberweisungzurück. Dem Antrag muß der
Kreditbrief mit den übriggebliebenenVordruckenbeiliegen.

Wird währendder Gültigkeitsdauerdas Guthabenvollständigabgehoben,
so behält bei der letztenAbhebungdie Auszahlungs-=Postanstaltden Kreditbrief
mit den übriggebliebenenVordruckenzurück.

DurchEilbotenzu bestellendeSendungen
*22. 1 Postsendungenwerden durch besonderenBoten zugestellt(Eil=

bestellung),wenn es der Absenderin der Aufschrift, bei Paketenauchauf der
Paketkarte,durchdenunterstrichenenVermerk„Durch Eilboten“ verlangt. Andére
Bezeichnungen,wie „Dringend“, „Eilig“ usw., reichenhierzunicht aus.

iunSie werdensogleichnachder Ankunft bestellt,zwischen10 Uhr abends
und6 Uhr früh aber nur dann, wennderAbsenderdemEilbestellvermerkehinzu=
gefügthat „auchnachts“.

im Der Absenderzahlt die Gebühr für die Eilbestellung(v) voraus oder
lrrläßt die JahlungdemEmpfänger,je nachdemer hinzufügt„Bote bezahlt“
odexnicht. « -

ivGewöhnlicheundeingeschriebeneBriefsendungen,Postanweisungennebst
denGeldbeträgen,gewöhnlicheund eingeschriebenePaketebis 5 Kilogramm und
Sendungenmit einerWertangabebis 800 Mark undbis 5 Kilogrammüberbringt
derEilbote selbst,dagegenbei schwererenPaketenund beiSendungenmit höherer
Wertangabenur die Paketkarteoder denAblieferungsschein.Die oberstePost=
behördeist berechtigt,die bezeichnetenGewichts=und Wertgrenzenfür bestimmte
Orte dauernd oder vorübergehendzu erweiternund die unter v festgesetzten
Gebührenentsprechendzu erhöhen;anderseitskannsie für Wertsendungen,Post=
anweisungenoderPaketedie Nacht-Eilbestellungbeschränken.

V Für die Eilbestellungsind zu entrichten:
A. wennsie der Absendervorauszahlt,

1. für jedeBriefsendung,jedePostanweisung,jedenWertbrief, jeden
Ablieferungsscheinund jedePaketkarte

im Ortsbestellbezirke.......... ..... . ... 25 Pfennig,
im Landbestellbezireeee 60 „

Reichs-Gesetzbl.1917. 178
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im Landbestellbezirkdes Aufgabe=Postortsjedochdie wirklichen
Botenkosten,zu derenDeckungder Absenderauf Verlangeneinen
angemessenenBetragzuhinterlegenhat,mindestensaber25Pfennig;

2. für jedesPaket
im Ortsbestellbezirrenn . ... 40 Pfennig,
im Landbestellbeziree ... 99 „

B. wennderEmpfängerdenBotenlohnzu zahlenhat, beiallenSendungen
die wirklichenBotenkosten,mindestensjedoch25 Pfennig für einender
Gegenständezu Al und 40 Pfennig für ein Paket.

VI Trägt ein Bote mehrereEilsendungenan denselbenEmpfängergleich=
zeitig ab, für die diesemdie Jahlung des Botenlohns überlassenist, so ist
zu erheben:

1. wenn nur Briefsendungenabgetragenwerden,für eineBriefsendung
der volle Betrag und für die anderenje 10 Pfennig)

2. wenn nur Pakete abgetragenwerden, für jedes Paket mindestens
40 Pfennig;

3. wennBriefsendungenund Pakete abgetragenwerden,der Botenlohn
für die Paketeund 10 Pfennig für jedeBriefsendung.

Was an Eilbestellgeldvorausbezahltist, wird dem Empfänger zugute
gerechnet.Die für etwa gleichzeitigabzutragendeTelegrammevorausbezahlte
Bestellgebührbleibt hierbeiaußerBetracht.

#BReichen bei Briefsendungen,die im Briefkastenvorgefundenwerden,
dieFreimarkenzur DeckungderGebührenfür BeförderungundEilbestellung(v A)
nicht aus, so werdendie Sätzeunter v B abzüglichdes Wertes der die Beför=
derungsgebührübersteigendenFreimarkenerhoben.

vin. Vom Einlieferungsortenach einem anderenPostort werden keine
Sendungen durch Eilboten befördert. Dagegen könnenSendungen,die einer
Postanstaltvon einer anderenzugehen,nacheinerdrittendurchEilbotenbefördert
werden,wenndiesenicht über 15 Kilometerentferntist. In diesenFällen muß
die Aufschrift unter der Angabe des BestimmungsortsdenVermerk enthalten
Von.................................».........GezeichnungderPostanstalt,vonderaus dieBeförderung
durchEilboten erfolgensoll) durchEilboten“. Für derartigeEilsendungensind
stets die wirklichenBotenkosten,mindestensaber die unter v A für die Land=

bestellung festgesetztenBeträge zu entrichten. Der Absenderhat auf Verlangen
einenangemessenenBetrag zur DeckungdieserKostenzu hinterlegen.

zxNnHat der AbsenderdenBotenlohn nicht oder nicht voll vorausbezahlt
und verweigertder Empfängerdie Jahlung, so ist dieSendungals unbestellbar
zu behandelnund demAbsendergegenEntrichtungdernach vB odernach#ur
zu berechnendenGebühr zurückzugeben.

1XAuch auf Antrag des Empfängers kann ausnahmsweiseEilbestellung
stattfinden,wennes derDienstbetrieberlaubt. Dann ist derBotenlohnnachv !B
zu erheben,aber ohne die unter w#vorgeseheneErmäßigungbei gleichzeitigem
AbtragenmehrererGegenstände.

Cocgle



—789 —

Bahnhofsbriefe
* 23. 1 Wünschtein EmpfängerBriefe einesbestimmtenAbsendersam

Bahnhof unmittelbar nachAnkunft der Eisenbahnzügein Empfang zu nehmen
(Bahnhofsbriefe), so hat er dies derPostanstaltseinesWohnortsmitzuteilen,die
ihm gegendie festgesetteGebühr (#y)einenAusweis aushändigt.

u Der Empfängermuß denAbsenderveranlassen,dieBahnhofsbriefestets
zu demselbenZJugeaufzuliefern.

in Sie müssensich nachForm und Beschaffenheitzur Beförderungals
Briefe eignen; sie dürfen nicht eingeschriebenwerden und das Gewicht von
250 Gramm nicht überschreiten.Die UmschlägemüsseneinenbreitenrotenRand
haben und am Kopfe in großenBuchstabendie Bezeichnung„Bahnhofsbrief“,
auf der RückseitedenNamendes Absenderstragen.

V Sie müssenvom Absenderfreigemachtwerden. Die vom Empfänger
vorauszuzahlendeGebühr für die täglicheAushändigung je eines mit einem
bestimmtenEisenbahnzugebefördertenBriefes desselbenAbsendersbeträgt12Mark
für denKalendermonatoder,wenndie Beförderungfür kürzereFristenerfolgen
soll, 4 Mark für dieWoche' oder den Teil einer Woche.

' Bahnhofsbriefewerdennur gegenVorzeigungdesAusweisesausgehändigt.
MeldetsichderAbholer nicht rechtzeitig,so werdendieBriefe gegendie im § 22
vB festgesetzteGebühr durchEilboten bestellt.

Dringende Pakete

H24. 1 Auf Verlangen des AbsenderswerdenPakete als „„dringend“
mit den schnellstenPostgelegenheitenbefördert. Einschreibenund Wertangabe
sinddabeinichtzulässig.

uuSie müssen augenfälligdurcheinenfarbigen Bettel gekennzeichnetsein,
der in fettemschwarzenDruck oder deutlichund großgeschriebendieBezeichnung
„Dringend“ trägt. Die Paketkartensindmit demselbenVermerkezu versehen.

in Sie werdendurchEilboten abgetragen(( 22), wenn sie nichtmit dem
Vermerke„Postlagernd“versehensind.

1V Der Absenderhat bei der Einlieferungvorauszuentrichten:
1. das Paketportonebstder Reichsabgabe,
2. einebesondereGebühr von 1 Mark,
3.nu. U. Cun)die Eilbestellgebühr(&22).

Briefe mit Zustellungsurkunde
*25. 1 Die Zustellung von Briefen wird auf Verlangendes Absenders

nachdenVorschriftenderJivilprozeßordnungbeurkundet.Die Urkundewird dem
Absenderübersandt.

Die Zustellungkann
a) gewöhnlichoder b) vereinfachtsein.

. 178“
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Bei der gewöhnlichenZustellung·erhält derEmpfängereinebeglaubigte
Abschriftder Urkunde,bei der vereinfachtenwird nur der Tag der Zustellung
auf demBriefe vermerkt.ÜberdieBestellungsiehe&40.

i Briefe mit Zustellungsurkundemüssenverschlossensein, auf der Auf=
schriftseiteNamenund Wohnort desAbsenderstragenund im übrigendenVor=
schriftender Postordnungentsprechen.Der Absenderhat für die gewöhrliche.
Zustellung(na) zwei Vordruckevon weißemPapier (lrschrift undAbschrift),für
dievereinfachte(ub)einengraublauenVordruckdemBriefumschlagehaltbaräußerlich
beizufügenund entsprechendin der Aufschrift

entweder„Hierbei ein Vordruckzur ZustellungsurkundenebstAbschrift“
oder „Hierbei ein VordruckzurZustellungsurkunde. VereinfachteZu⸗
stellung“

zu vermerken.
Der Absendermuß denKopf desVordrucksund derAbschriftausfüllen

und den Vordruckmit der für die RücksendungerforderlichenAufschriftversehen.
V Soll der Brief nicht ersatzweisean die in denParagraphen181, 183

und im & 184 Abs. 1 der JivilprozeßordnungbezeichnetenPersonen zugestellt
werden,so muß der Absenderin der Aufschrift und auf demVordruckzur Ur=
kundeunmittelbar unter dem Namenusw. des Empfängersmit roter Tinte
augenfälligvermerken„Eine Zustellungan WW (z.B. an dieEhefrau,
an denVermieterN., an das DienstmädchenN.) darfnich stattfinden“.

Soll in der Hustellungsurkundedie Jeit näher bezeichnetwerden,so muß
der Absenderauf die Aufschriftseitedes Briefes und an denKopf derVordrucke
schreiben„Mit Zeitangabezustellen“und dieseWorte rot unterstreichen.

3u Zu denUrkundenwerdenzwei verschiedeneVordruckeverwandt,die die
Post zum Preise von 5 Pfennig für je 5 Stück verkauft. Eine Art ist für Zu=
stellungen an Unteroffiziere und Gemeine des aktiven Heeres oder der aktiven
Marine, die anderefür alle übrigenFälle bestimmt.

Den Gerichten,Gerichtsschreibereienund Gerichtsvollziehernwerdendie
Vordruckeunentgeltlichgeliefert.

n Einschreiben,Wertangabe,Nachnahme,Eilbestellungund der Vermerk
„Postlagernd“ sind bei Briefen mit Zustellungsurkundeunzulässig.

vm. Für Briefe mit Justellungsurkundewerdenerhoben=
1. das gewöhnlicheBriefporto einschließlichder Reichsabgabe,
2. eineZustellungsgebührvon 20 Pfennig,
3. das Porto (einschließlichderReichsabgabe)von 15 Pfennig für die
RücksendungderZustellungsurkunde;über dieAusnahmeim Orts- und
Nachbarortsverkehres. & 37 u.

Die Beträge zu 1 bis 3 hat sämtlichentwederder Absenderbei der Ein.
lieferungoderderEmpfängerbei derAushändigungzu entrichten.Bruchpfennige
desGesamtgebührenbetragsfür nichtfreigemachteBriefe werdenauf vollePfennige
nachobenabgerundet.Im übrigen haftet der Absenderfür alle Beträge, die
der Empfä##ernicht bezahlt. Kann derBrief nicht zugestelltwerden,so ist bei
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nichtfreigemachtenBriefen nur das Porto usw.zu 1zu entrichten;bei freige⸗
machtenBriefen werdendie unter 2 und3 bezeichnetenBeträge demAbsender
erstattet.

Rückschein
& 26. 1 Auf Verlangenwird demAbsendereinesPakets oder einerWert=

oder Einschreibsendungdie Bescheinigungdes Empfängersübersandt(Rückschein).
AU SendungengegenRückscheinsind freizumachenund in der Aufschrift,

bei Paketenauch auf der Paketkarte,mit demVermerke„Rückschein“und dem
Namen und der Wohnungsangabedes Absendersoder der Person zu versehen,
an die derRückscheinauszuhändigenist. Die Gebühr für denRückscheinbeträgt
20 Pfennigj sie ist vorauszuentrichten.

im Weigert sichder Empfänger,denRückscheinzu vollziehen,so gilt das
als Verweigerungder Annahmeder Sendung.

½ Der Absenderkann gegeneine vorausbezahlteGebühr von 20 Pfennig
auchnachträglicheinenRückscheinverlangen.

Behandlung vorschriftswidrigerSendungen

&27. 1 Sendungen,die vorschriftswidrigverpacktund verschlossenusw.
sind,könnendemEinlieferer zur Beseitigungder Mängel zurückgegebenwerden.

eunVerlangt er trotzdemdie Beförderung,so ist die Sendunganzunehmen,
wennaus ihrer mangelhaftenBeschaffenheitkeinNachteilfür anderePostsendungen
undkeineStörung desDienstbetriebszubefürchtenist; derEinlieferer mußaber
durchden von ihm zu unterschreibendenVermerk „Auf meineGefahr““—bei
Paketenauch auf der Paketkarte— auf jedeEntschädigungverzichten. Den
Verzichtvermerktdie Postanstaltauf demEinlieferungsscheine.

im Auch wenndieAnnahmenicht beanstandetwordenist, hat derAbsender
alle Nachteilezu vertreten,die aus vorschriftswidrigerVerpackung,Verschließung
und Ausfschriftentstehen.Ebensohat er denSchadenzu ersetzen,der durchdie
Beförderungausgeschlosseneroder nur bedingtzugelassenerGegenstände(&5 und
6) entsteht.

Zeitungsvertrieb
W28. Soll eine Jeitung der Post zum Vertrieb übergebenwerden,so

hat der Verleger eine schriftlicheErklärung in der vorgeschriebenenFassungbei
der Postanstaltniederzulegen.

Ort derEinlieferung
* 29. 1 Läßt es der Umfang und die BeschaffenheitderGegenständezu,

so sind gewöhnlicheBriefsendungenohneNachnahmedurchdie Briefkasteneinzu=
liefern. Sie dürfen auchunterwegsden im DienstebefindlichenPostbegleitern,
Postillionen, Beförderern von Botenpostenund Führern der zu Postzwecken
dienendenPrivatfuhrwerkeübergebenwerden.
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» nDieübrigenSendungensindbeidenAnnahmestelleneinzuliefernDie
Posthilfstellenhabennicht die Eigenschaftvon Postanstaltenund sind in derAn=
nahmevon Postsendungenbeschränkt(vuh).

i N Wo die Paketbestellfahrtenmit Pferdenausgeführtwerden,dürfendie
PaketbestellergewöhnlichePaketezur Ablieferungan die Postanstalt annehmen.
Die Abholungaus derWohnungkann schriftlichoder durchFernsprecherbei der
Post bestelltwerden. Für die Bestellschreibenoder karten wird keineGebühr
erhoben;sie könnenin die Briefkastengelegtoder denbestellendenBotenmitge=
gebenwerden.

Die Landbestellerdürfen auf ihren Bestellgängenzur Ablieferungan die
Postanstaltoder zur Bestellungunterwegsannehmen:

gewöhnlicheund einzuschreibendeBriefsendungen,
Postanweisungen,
gewöhnlicheund einzuschreibendePakete,
Nachnahmesendungenund
Wertsendungenbis 800 Mark im einzelnen.

Zur Mitnahme von Paketensind dieLandbestellerzu Fuß nur soweitver=
pflichtet,als sie die Paketegeschütztunterbringenkönnenund keineUnzuträglich=
keitenfür dieBeförderungoderBestellungandererSendungenzu befürchtensind.

Die Landbestellernehmenauf ihren BestellgängenauchBestellungenauf
Jeitungenan. .

ivJederLandbestelIerführtaufseinemBestellgangeinAnnahmebuchmit
sich,in das er einzutragenhat:

die angenommenenWert- und Einschreibsendungen,Postanweisungen,
Paketeund Nachnahmesendungen,

die zum FreimachendieserSendungenbar entrichtetenBeträge,
die Bestellungenauf Jeitungen nebst den ihm hierfür übergebenen
Geldbeträgen.

Ein Annahmebuchführt auch jeder zur Annahme gewöhnlicherPakete
ermächtigtePaketbestellermit sich.

Der Einlieferer oderAuftraggeberist berechtigt,sichvon derEintragung
in das Annahmebuchzu überzeugen)auchkanner sie selbstvornehmen.

Einlieferungsscheineüber angenommeneSendungenund Ouittungenüber
Jeitungsgelderstellt nur die Postanstaltaus; sie werdendemEirnliefererusw.
beimnächstenBestellgangüberbracht.

V Muß die Postanstalt des LandbestellersportopflichtigeEinschreibbrief=
sendungen,Paketebis 2½/Kilogramm einschließlich,PostanweisungenundWert=
briefe (u), die er auf seinemBestellgangesammelt,nacheiner anderenPostan=
stalt weitersenden,so ist für jedeSendungaußer demPorto, der Reichsabgabe
und den sonstigenGebühreneineNebengebührvon 5 Pfennig, für jedesPaket
von höheremGewicht als 2½Kilogramm eine solchevon 20 Pfennig voraus=
zuentrichten.
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VI Für gewöhnlichePakete (un),die die Paketbestellerauf ihren Fahrten

einsammeln,ist außer dem Porto und der ReichsabgabeeineNebengebührvon
10 Pfennig vorauszuentrichten.

VvuDie Posthilfstellenimmt gewöhnlicheBriefsendungenan und, wenn
sie dazu besondersermächtigtist, auchgewöhnlichePakete. Die Annahmevon
Wert=undEinschreibsendungenundPostanweisungengehört nicht zu ihrendienst=
lichen Pflichten, doch darf sie solcheSendungenin demunter in festgesetzten
Umfang zur Weitergabean den Landbestellerübernehmen. Die lbergabe ist
lediglichVertrauenssachedes Absenderszum Posthilfstellen-=Inhaber.Die Haft=
pflicht der Post beginnterstmit der Ablieferungan den Landbesteller.Die ein=
geliefertenPakete,die übernommenenWert- und Einschreibsendungenund Post=
anweisungenhat der Posthilfstellen=Inhabersogleichin seinAnnahmebucheinzu=
tragen. Der Einlieferer kann sich davon überzeugenoder die Sendungselbst
eintragen. «

Eine Nebengebührwird nicht erhoben.

Zeit der Einlieferung

830. 1 Die Sendungensind bei den Postanstaltenwährendder Post⸗
schalterstundenund, wenn sie mit der nächstendazu geeignetenPost befördert
werdensollen,vorderen Schlußzeiteinzuliefern.

euuDie PostschalterstundenwerdennachdenörtlichenVerhältnissenfestgesetzt
und durchdenPostberichtim Schaltervorraumbekanntgemacht.

im Als Schlußzeit bei den Annahmestellengelten in der Regel die nach=
bezeichnetenFristen vor demplanmäßigenAbgangder Posti:

1. für gewöhnlicheBriefe und Postkarten
eine viertel bis eine halbeStunde;

2. für gewöhnlicheDrucksachen,EGeschäftspapierdWarenprobenundMisch=
sendungen

eine halbebis eine Stunde;
3. für einzuschreibendeBriefsendungen

eineviertel bis einehalbeStunde;
4. für alle anderenGegenstände

eineStunde.
Ist die ordnungsmäßigeBearbeitunginnerhalbder Fristen wegenbe=

sondererVerhältnisseunausführbar,so könnendie Schlußzeitenangemessenver=
längert werden. Dasselbe gilt im Einzelfalle, wenn ein Absendergleichzeitig
größereMengeneinliefert.

V Bei Beförderungdurch die Eisenbahnwerdendie Schlußzeitenum so
viel verlängert,als erforderlichist, um die SendungennachdemBahnhof zu
befördernund dort zu verladen.

N Für Posten, die außerhalb der gewöhnlichenDienststundenabgehen,
bildett spatestensderenAblauf die Schlußzeit.
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vn Die Briefkastenan und in denPosthäusernwerdenbei Eintritt der
Schlußzeit jeder Post, zu den außerhalb der gewöhnlichenDienststundenab=
gehendenPosten auchnoch vor derenAbgang geleert. Die Leerungszeitender
anderenBriefkastenwerdennach den örtlichenBedürfnissenfestgesetzt;die Zeit
der nächstenLeerungist an jedemBrief kasten ersichtlich. Die Biiefkastenauf
den Bahnhöfenwerdenmöglichstkurz vor dem planmäßigenAbgang jedeszur
PostbeförderungbenutztenZuges geleert. GewöhnlicheBriefsendungenkönnen,
soweitnicht für einzelneZüge Einschränkungenbestehen,durchden Briefeinwurf
am Bahnpostwagenbis zum Abgangdes Zuges eingeliefertwerden.

vin Gestattenes die örtlichenVerhältnisse,so nehmenPostanstaltenEin=
schreibsendungenund gewöhnlichePakete, selbständigeTelegraphenanstaltenEin=
schreibbriefsendungenaußerhalbder Schalterstundenan. Die näherenBestim=
mungenhierüberwerdendurch den Postbericht(u) bekanntgemacht.Für jede
Sendung ist eineEinlieferungsgebührvon 20 Pfennig vorauszuentrichten.

Einlieferungsschein

& 31. Der von der Post ausgestellteEinlieferungsscheinbeweistdie Ein=
lieserungder Sendung) der Einlieferer hat sichdahernicht zu entfernen,ohne
ihn in Empfanggenommenzu haben. Vermag er den Schein nicht vorzulegen,
so gilt im Streitfall die Einlieferung als nicht geschehen,wenn sie nicht aus
den postamtlichenBuchungenersichtlichist oder anderweitvom Absenderüber=
zeugendnachgewiesenwird.

LeitungderPostsendungen
* 32. Die Postbehördebestimmt,wie die Sendungenzu leiten sind.

Zurückziehungvon Postsendungenund Anderungvon AufschriftendurchdenAbsender
& 33. 1 Der Absenderkann eine Postsendungzurücknehmenoder ihre

Aufschrift ändernlassen,solangesie demEmpfängernochnicht ausgehändigtist.
nuDie Rücknahmekann am Aufgabeort oder am Bestimmungsorter=

folgen, ausnahmsweiseauchan einemIwischenorte,wenndadurchder Dienst
nicht gestörtwird.

mi Wer eineSendung zurückfordert,muß außer dem etwa erteiltenEin=
lieferungsscheinein Doppel des Briefumschlags,der Postanweisungoder der
Paketkartevorlegen,und zwar von der Hand, die die Aufschrift der Sendung
geschriebenhat.

Wer eine bereits abgegangeneSendung durch Vermittlung der Auf=
gabe=Postanstaltzurückfordert,muß sie schriftlichso genaubezeichnen(m), daß
sie unzweifelhaftals die verlangtezu erkennenist.

V In gleicherWeiseist die Anderungder Aufschriftzu beantragep.
Dagegenkann der Absendereine bloße Berichtigungder Aufschrift ge=

wöhnlicherBriefsendungen(ohneAnderungdesNamensoderdesStandesdes
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Empfängers)auch unmittelbar bei der Bestimmungs-Postanstalt,also ohneEr=
füllung der Vorschriftenunter m, beantragen.

VI Die Rückforderungoder das Verlangen der Aufschriftänderungwird
brieflich oder telegraphischvon der Aufgabe=Postanstaltder anderenübermittelt,
die den Auftrag ausführensoll. Der Absenderhat dafür zu entrichten:

1. bei brieflicher Übermittlung das Porto und die Reichsabgabefür
eineneinfachenEinschreibbrief,

2. bei telegraphischerÜbermittlungdie Gebührenfür das Telegramm.
vunIst die Sendung nochnicht abgegangen,so erstattetauf Verlangen

die Post die vorausgezahltenBeträge bei Rückgabedes Briefumschlagsusw.
VumIst die Sendung bereits abgegangen,so wird das Porto für den

Rückwegund die Reichsabgabewie bei einergewöhnlichenRücksendung& 45 vm)
erhoben.Wird die Sendungzurückgeleitet,bevorsiedenBestimmungsorterreicht
hat, so ist das Porto (einschließlichder Reichsabgabe)für denHinweg und für
den Rückwegnach der.wirklich zurückgelegtenEntfernung abzüglichder etwa
vorausgezahltenBeträge zu entrichten.

Aushändigungvon Postsendungenan denEmpfängeran Iwischenorten

&34. 1 Auf demBeförderungswegekönnenSendungenan denEmpfänger
ausgehändigtwerden,wenn er sichgehörig ausweist,sonstkeineBedenkenent=
stehenund der Dienst nicht gestörtwird. «

nDasPortousmwirdnachderwirklichenBeförderungsstreckeberechnet.
Porto und Reichsabgabefür freigemachteSendungenwird nicht erstattet.

VerschließungundOffnungder SendungendurchPostbeamte

835. 1 Hat sichder Verschlußeiner Sendung gelöst,so wird er post=
amtlichwiederhergestellt.

n Ist durchdie Beschädigungusw. bei einemWertbriefodereinemPakete
die Herausnahmedes Inhalts möglichgeworden,so wird vor Wiederherstellung
des Verschlussesdie Sendung geöffnetund der Inhalt festgestellt.Die Post-
beamtenmüssensich dabei jeder über diesenZweckhinausgehendenBesichtigung
enthalten.

im Der Beamte, der den Verschluß oder die Verpackungwiederherstellt
oderden Inhalt feststellt,muß tunlichsteinenZeugenhinzuziehen.Beide haben
einenauf die Sendungzu setzendenVermerküber denHergangoder die darüber
aufzunehmendeVerhandlungzu unterzeichnen.

iv Beim Eingang von Wertbriefenund Paketen,die bestimmungsgemäß
postamtlichverschlossenworden sind, wird der Empfängerersucht,die Sendung
Reichs=Gesetzbl.1917. . 179
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innerhalbeiner bestimmtenFrist auf der Post in GegenwarteinesPostbeamten
zu öffnen. Über denBefund bei der Offnung und eine etwaigeBeanstandung
des Inhalts wird eine Verhandlung aufgenommen.Erscheintder Empfänger
nicht oderverzichteter ausdrücklichauf die Offnung der Sendung, so wird sie
in gewöhnlicherWeiseausgehändigt.

V Die Postbeamtensind ohne weiteresbefugt, Sendungenmit Oruck=
sachen,Geschäftspapieren,WarenprobenoderMischsendungenzu öffnenund ein=
zusehen,um die Julässigkeitder ermäßigtenGebühr zu prüfen.

VI.Muß eine Sendung infolge mangelhafterVerpackungpostamtlichneu
verpacktwerden,so hat der Empfängeroder, wenn von ihm keineJahlung zu
erlangenist, der Absenderdie Kostenzu tragen. ·

-

Bestellungund Bestellgebühren

( 36. 1 Die Verpflichtungder Postverwaltung,die angekommenenGegen=
ständedemEmpfängerins Haus senden(bestellen)zu lassen,erstrecktsich:

1. im Ortsbestellbezirk ·
a) auf gewöhnlicheund eingeschriebeneBriefsendungen,
b) auf gewöhnlicheund eingeschriebenePakete,
) aufSendungenmit einerWertangabebis einschließlich3000 Mark,
d) auf Postaufträge,
e) auf Postanweisungennebstden Geldbeträgen,
4) auf Ablieferungsscheineund Paketkartenzu Wertsendungen,die
nache nichtbestelltwerden,sowieauf Paketkartenzu zollpflichtigen
Paketen;

2. im Landbestellbezirk
a) auf gewöhnlicheund eingeschriebeneBriefsendungen,
b) auf gewöhnlicheund eingeschriebenePakete,soweitsieim einzelnen
nicht über 5 Kilogramm wiegenund in der Landdestellertasche
untergebrachtoder durch andereVorkehrungengegenNässeusw.

. geschütztwerdenkönnen,
J) auf Sendungenmit einerWertangabebis einschließlich800 Mark,
bei Paketenunter denVoraussetzungenzu b,

d) auf Postaufträge,
e) auf Postanweisungennebstden Geldbeträgen,
f) auf Paketkartenund Ablieferungsscheinezu Paketen und Wert=
sendungen,die nach b undc nicht bestelltwerden,sowie auf
Paketkartenzu zollpflichtigenPaketen.

Die Postbehördekann die Verpflichtungzur Bestellungaus besonderen
Gründenbeschränkenundfür bestimmteOrte dauerndodervorübergehenderweitern.
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GewöhnlicheBriefsendungenundPakete— ausschließlichderNachnahmen—

nachLandortenmit Posthilfstellekönnendieserzugeführtund entwederdurchden
PosthilfstellenInhaber abgetragenoder dem Empfänger zur Abholung (&42)
bereitgehaltenwerden;sind sie bis zur nächstenAnkunft des Landbestellersnicht
abgeholt,so werdensie von diesemabgetragen.

u Abernimmt die Post nicht die Bestellung,so müssengewöhnlicheund
eingeschriebenePakete,Wertsendungenund Postanweisungsbeträgeauf Grund der
Paketkarte,desAblieferungsscheinsoder derPostanweisungvon derPost abgeholt
werden 43).

im Für die Bestellungder gewöhnlichenPakete und der Einschreibpakete
im Ortsbestellbezirkewerdenerhoben:

1. bei den PostämternI. Klasse
a) für Paketebis 5 Kilogramm einschließlich........ 10 Pfennig,
b) für schwererePakete.. ....... ........... . ... 156 2
Fur einzelnegroßeOrte kann durchdie oberstePostbehördedie
Bestellgebührbei Paketenbis 5 Kilogramm auf 15 Pfennig und bei
schwererenPaketenauf 20 Pfennig festgesetztwerden. Über die Ein=
schreibpaketesieheauchv;

2. bei denübrigenPostanstalten · -
a)fürPaketebis5Kilogrammeinschließlich........ 5 Pfennig,
b) für schwererePakkeeeee .. . . ... 10

Gehört mehr als ein Paket zu einerPaketkarte,so wird für das schwerste
Paket die ordnungsmäßigeBestellgebühr, für jedesweiterePaket aber nur eine
Gebühr von 5 Pfennig erhoben.

IV Fur dieBestellungderWertstendungenimOrtsbestellbezirkewerdenerhoben:
1. für Wertbriefe

a) bis 1500Mirr 5 Pfennig,
b) über1500 bis 3000 Marn 10 „

2. für Wertpakete
die Sätze für die BestellunggewöhnlicherPakete(u), mindestens
aber die Sätzeunter 1.

v An Orten, wo Sendungenmit hoͤhererWertangabeals 3000 Mark
bestellt werden,ist lafür eineBestellgebührvon 20 Pfennig zu erheben. Für
große Orte kann die oberstePostbehördedie Bestellgebührauch beiEinschreib⸗
paketenund bei Paketen mit Wertangabevon 3000 Mark und weniger auf
20 Pfennig festsetzen.

179°

Cocgle



—798 —

VI Für das Abtragender Postanweisungennebstden Gelbbeträgenist im
Orts- und LandbestellbezirkeineBestellgebührvon 5 Pfennig für jedePost=
anweisungzu erheben,auch dann, wenn die Geldbeträgeauf ein Girokontoder
Reichsbanküberwiesenwerden.

vn Für das AbtragennachdemLandbestellbezirkewerdenfür Briefe mit
einerWertangabebis einschließlich800 Mark 5 Pfennig, für gewöhnlichePakete,
Wert. und Einschreibpaketebis zum Gewichtevon 2½Kilogramm einschließlich
10 Pfennig und für Paketevon höheremGewichte20Pfennig für das Stück
erhoben.
n b Bei Bestellungder Pakete durch den Posthilfstellen=Inhaberbeträgtdas
Bestellgeld10 Pfennig für das Stück.

vm Der AbsenderkanndieBestellgebührenvorausentrichten.Er vermerkt
dann in der Aufschrift „Frei einschließlichBestellgeld“. VorausbezahlteBestell=
gebührenwerdennicht erstattet,wenndieSendungamBestimmungsortabgeholt
wird (&42). Über Anrechnungdes vorausbezahltenBestellgeldesbei Rückgabe
einerunbestellbarenSendungsiehe&46 u.

z# Die Bestellgebührenwerdenauch für portofreieSendungenerhoben.
X Für das Abtragen der Zeitungenund Zeitschriftensind im Orts=und

Landbestellbezirkefür jedesStück monatlichzu entrichten:
2Pfennig für seltenerals wöchentlicheinmalabzutragendeZeitungen,
4 » wöchentlicheinmal abzutragendeZeitungen,
6 „ » » zweimal » »
8 „ 7 dreimal »
10 „ » * viermal ⸗ »
12 » ⸗ » fünfmal »
14 5 ⸗ sechsundsiebenmalabzutragendeZeitungen,
16 " » : achtmalabzutragendeZeitungen,
18 „ 2 r neunmal 2
20 2 ⸗ ⸗ zehnmal »
22 „ 2 2 elfmal
24 „ ⸗ „ zwölf=bis vierzehnmalabzutragendeZei=

tungen,
26 „ b“ “ fünfzehnmalabzutragendeZeitungen,
28 „ 7 ". sechzehnmal :
30 „ 6“ 7 siebzehnmal 6
32 „ 7 7 achtzehnbis einundzwanzigmalabzutragende

6 Zeitungen,
34 2 » zweiundzwanzigmalabzutragendeJeitungen,
36 » dreiundzwanzigmal *
38 „ » » vierundzwanzig-bis achtundzwanzigmalab⸗

zutragendeZeitungen,
2 „ * anmtlicheVerordnungsblätter.
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Das Zeitungsbestellgeldwird für dieDauer derBezugszeitvorauserhoben,
und zwar vom 1. desMonats ab, in demdieAbtragungbeginnt. Die Zeitungen
usw. werdenso oft abgetragen,als Gelegenheitdazu vorhandenist.

Gebührenfür Sendungenim Orts- und Nachbarortsverkehre
& 37. 1#Für Ortsbriefe (an Empfängerim Orts=oder Landbestellbezirke

des Aufgabe=Postorts)werdeneinschließlichder Reichsabgabeerhoben:
freigemact . . . .. . . . . . .. 7½Pfennig,
nichtfreigemaccht . . . . . . . . .. 15 »
DieselbenGebührenwerdenerhobenim Verkehreder Nachbarorte,auf

die der Reichskanzlerdurch Artikel1 Jiffer II des Gesetzes,betreffendeinige
Anderungenvon Bestimmungenüber das Postwesen,vom 20. Dezember1899
denGeltungsbereichderOrtsgebühr(Ortstaxe)ausgedehnthat(Nachbarortsverkehr).

im Für eingeschriebeneBriefe, Briefe mit Nachnahmeoder Justellungs=
urkundekommendie Gebührennach§ 13, 19 und 25 hinzu für Rücksendung
der Zustellungsurkundewird im OrtsverkehrekeineGebühr,im Nachbarortsverkehr
einesolchevon 7½Pfennig erhoben.

IV Für unzureichendfreigemachteBriefe beträgtdieGebühr das Doppelte
des Fehlbetrags,auf eine durch5 teilbarePfennigsummenachobenabgerundet.

v Die hier nicht bezeichnetenPostsendungenunterliegenim Orts- und
NachbarortsverkehredenselbenGebühren(einschließlichder Bestellgebühren,& 36)
wieim Fernverkehre;soweitdabeidie Entfernungin Betrachtkommt,wird der
Satz für die geringsteEntfernungsstufeangewandt.

VI Im Orts=oder Landbestellbezirkedes Aufgabe=PostortsgenießenPost=
sendungenkeinePorto=und Gebührenfreiheit.

Zeit der Bestellung
&38. Die PostbehördebestimmtdieBestellungszeiten.ÜberEilsendungen

siehe§ 22. ·
An wendie Sendungenauszuhändigensind

*&39. 1 Die Sendungenwerdenan denEmpfängerselbstoderan seinen
Bevollmächtigtenausgehändigt. ÜberBriefe mit Justellungsurkundesiehe& 40.

u Für dieEmpfangsberechtigungbeiSendungenan Handelsfirmen(Einzel=
firmen und Handelsgesellschaften),Genossenschaftenund Vereinesind, wenndiese
in die Handels=,Genossenschafts=und Vereinsregistereingetragensind, die darin
über die VertretungsbefugnisenthaltenenBestimmungenmaßgebend.Sendungen
an nicht eingetrageneHandelsfirmen,GenossenschaftenundVereinesowiean Ge=
sellschaften,Direktionen,Ausschüsse,Bureaus,GeschäftsstellenundähnlicheFirmen,
in derenAufschrift der Empfänger nicht namentlichbezeichnetist, sind an die
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Personauszuhändigen,diederPostanstaltalsInhaber,Direktor,Vorsteherusw.
bekanntist oder sichals solcherunzweifelhaftausweist.

im Wer einenanderenzur Empfangnahmeder für ihn bestimmtenSen=
dungenbevollmächtigenwill, hat die Vollmachtschriftlichauszustellenund darin
die Arten der Sendungengenauzu bezeichnen,für die sie gelten soll. Steht
seineUnterschriftfür die Post nicht ganzaußerJweifel, so muß sie von einem
Beamten,der zur Führung einesamtlichenSiegels berechtigtist, damitbeglaubigt
sein. Die Vollmacht ist bei der Postanstalt niederzulegen,die die Sendungen
auszuhändigenhat.

1V Ist in der Aufschrift außer demEmpfänger nochein anderer,wenn
auchnur zur näherenBezeichnungderWohnung,genannt,z. B. „An A. beiB.“,
so ist dieserzweite auch ohne ausdrücklicheErmächtigungals Bevollmächtigter
des erstgenanntenzur EmpfangnahmevongewöhnlichenBriefsendungenanzusehen.
Ist in der Aufschrift ein Gasthof,einBank=oderReisegeschäftodereineähnliche
Stelle als Wohnungdes Empfängersangegeben,so gilt der Gastwirt oder der
Inhaber des Geschäftsusw. auch dann als bevollmächtigtzur Empfangnahme
gewöhnlicherBriefsendungenund gewöhnlicherPakete,wennderEmpfängernoch
nicht eingetroffenist. Sind bei PostaufträgenmehrerePersonen bezeichnet,so
wird der Postauftrag nur der zuerst genanntenPerson oder ihrem Bevoll=
mächtigtenvorgezeigt.

V. GewöhnlicheBriefsendungenund Paketeoder diePaketkarten,auchdie
Anlagender Postaufträgezur Geldeinziehung,wenn der Betrag sogleichgezahlt
wird, werdenan einenHaus- (Geschäfts=)Beamten,ein erwachsenesFamilien=
glied, einen anderenAngehörigenoder einenDienstbotendes Empfängersoder
seinesBevollmächtigtenausgehändigt,wenn diesenicht selbstin der Wohnung
anzutreffensind. Ist auch von den anderenniemand anzutreffen,so kann die
Aushändigungan den Hauswirt, den Wohnungsgeberoder denPförtner des
Hausesgeschehen.

VI Hat, der Empfängeroder seinBevollmächtigterun) an seinerWohnung
oder anseinen GeschäftsräumeneinenBriefkasten,so benutztihn der Besteller
für die gewöhnlichenfreigemachtenBriefsendungen,soweites möglichund nicht
andersverabredetist.

V. Einschreibsendungenund Sendungenmit Wertangabebis 800 Mark
oderdie zugehorigenAblieferungsscheineund Paketkarten(+36 1 und n) sowie
Postanweisungenbis 800 Mark könnenbei der Bestellung,wennderEmpfänger
oder sein Bevollmächtigterin der Wohnung nicht angetroffenoderder Besteller
nicht vorgelassenwird, an ein erwachsenesFamilienglied des Empfängersaus=
gehändigtwerden. Sendungenvon höheremWerte und höherePostanweisungs=
beträgedürfenjedochnur an denEmpfängeroder seinenBevollmächtigtenselbst
ausgehändigtwerden.
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Sind Wert=und Einschreibsendungenund Postanweisungenvom Absender
mit demVermerk=Eigenhändig=versehen,so sind sie oder die zugehörigenAb=
lieferungsscheineund PaketkartenC 36 „ und10 stetsan den Empfängerselbst
auszuhändigen§ 42 vir 3).

vm Wert-.und Einschreibsendungen,Postanweisungenund gewöhnliche
Paketemit der Aufschrift:

„An A. zu erfragenbeiB. werdenan den zuerstgenanntenEmp.
oder„An A. abzugebenbei B.“)| fänger(A.),seinenBevollmächtigtenoder
oder „An A. im Hause des B.“ seinenanderenEmpfangsberechtigten(vund
oder„An A. wohnhaftbeiB.//)/#0)ausgehändigt

lautet die Aufschriftdagegen: -
sschstgg so dürfen sie sowohl an den zuerst ge=
„An A. zuHändendesB.“ nanntenEmpfänger(A.)als auchan den

oder „An A. abzugeben an B.“/) zuletztgenannten(B.) ihreBevollmächtig=
oder „AnA. für B.“ ten oder anderenmfangsberechrigtk

« « ·,- (vnndvii)ausgehandigtiverden

1x SendungengegenRückscheindürfen nur an den Empfängerselbstoder
seinen Bevollmächtigtenausgehändigtwerden.

X Wert=und Einschreibsendungenund Postanweisungsbeträgesowie ge=
wöhnlichePaketegegenRückscheindürfennur gegenEmpfangsbescheinigungaus=
gehändigtwerden;diePerson, an diedieBestellungerfolgt, hat denAblieferungs=
schein(Rückschein)oder die auf der Rückseiteder Postanweisungoder der Paket=
kartevorgedruckteQuittung mit deutschenoder lateinischenSchriftzeichenhand=
schriftlichzuvollziehen.Des SchreibensunkundigeoderamSchreibenverhinderte
Personenunterzeichnenmit Handzeichen,das der Gemeinde=oderBezirksvorsteher
odereineanderezur Führung eines amtlichenSiegels berechtigtePerson durch
Unterschriftund Amtssiegelzubeglaubigenhat.

XI SendungenanBewohnervonSchlössernregierenderdeutscherFürsten,an
Militärpersonensowiean Zöglinge in Erziehungs=und Unterrichtsanstaltenusw.
werdennachbesonderemAbkommenmit der zuständigenBehördeoderLeitungan
Beauftragteausgehändigt.

Xn Sendungenan Kranke in öffentlichenKrankenanstaltendürfen an den
Vorstandausgehändigtwerden,wenndemBestellerder Jutritt zu demKranken
nicht gestattetwird.

Xm Sendungenan Verstorbenedürfen den Erben ausgehändigtwerden,
wenn diesesichdurchVorlegungdesTestaments,desgerichtlichenErbscheinsusw.
ausweisen;solangedieserNachweisnicht erbrachtist, könnennur gewöhrliche
BriefsendungennachAbs. v ausgehändigtwerden. Ist ein Testamentsvollstrecker,
ein NachlaßpflegeroderNachlaßverwalterernanntworden, so sind ihm dieSen=
dungenauszuhändigen.
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v Für SendungendurchEilboten geltendieselbenBestimmungen.
XV ZollpflichtigeSendungenwerdender zuständigenZoll=oderSteuerstelle

zur zollamtlichenAbfertigungübergeben. Mit der ordnungsmäßigenÜbergabe
erlischtdieHaftpflichtderPost.

BestellungderBriefe mit Zustellungsurkunde
&40. Für die Bestellungvon Briefen mit Zustellungsurkundegeltendie

Bestimmungenin denParagraphen180 bis 186, 195, 208 und212 der Zivil=
prozeßordnungund dieAnweisungüber dasVerfahren,betreffenddie postamtliche
Bestellung von Briefen mit Justellungsurkunde(Zentralbl. für das Deutsche
Reich von 1914 S. 208).

Aushändigung postlagernderSendungen

&41. 1 Sendungenmit demVermerke„Postlagernd“werdenbei derBe=
stimmungs-Postanstaltaufbewahrtund demEmpfängerausgehändigt,wenner sich
meldetund auf Erfordern ausweist. Personen,die das 16. Lebensjahrnochnicht
vollendethaben,müssenbei derAbholungpostlagernderSendungenauf Verlangen
glaubhaftnachweisen,daß ihre Eltern, Erziehungsberechtigten,Lehr=oder Brot=
herrenmit der Abholungeinverstandensind.

Aus Antrag stellt jedesPostamt gegeneineSchreibgebührvon 50 Pfennig
Postausweiskartenaus, die bei allen Postanstaltengelten

Postanstalten,die die Ausgabe von Briefsendungenbesorgen,stellenauf
Antrag gegeneineSchreibgebührvon 25 Pfennig Postlagerkartenaus. Sie be=
rechtigenzumEmpfangegewöhnlicherBriefsendungen,dieohnepersönlicheAufschrift
eingehenund dieBezeichnung„Postlagerkarte“sowiedie in derKarte angegebene
Nummer tragen.

u Die Aufbewahrungsfristbeträgt: "
1. bei Sendungenmit lebendenTieren 2 mal 24 Stunden nachdemEin=
treffen,

2. bei Sendungenmit Postnachnahme7 Tage vom Tage nachdemEin=
treffen,

3. bei sonstigenSendungen14 Tage vom Tage nachdemEintreffen.

Abholung der Sendungen

42. 1 Wer seineSendungenabholen oder abholen lassenwill, muß
eineAbholungserklärungin vorgeschriebenerFassungbei der Postanstaltnieder
legen. Für dieBeglaubigungderUnterschriftgeltendieVorschriftendes§ 39 ur.

Die Postbehördekannanordnen, daß dieselbePerson sichhöchstenszum.
Empfangeder für drei Abholer eingegangenenSendungenmeldendarf.
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Bei Posthilfstellen,die sichmit demAusgabedienstebefassen,könnenPost—
sendungenohneAbgabeeiner schriftlichenErklärung abgeholtwerden.

Die Aushändigungerfolgt bei der Bestell-Postanstalt,für Pakete bei
demPaketbestellamt,am Postschalterinnerhalb der Postschalterstunden(6 30 n)
oder,wenndemAbholer auf besonderenAntrag ein verschließbaresAbholungsfach
(Schließfach)überlassenist, durchEinlegenin diesesFach, das nachdenörtlichen
Verhältnissenauchaußerhalbder Postschalterstundengeleertwerdenkann. Doch
sind zu großeSachenodermit Porto belasteteSendungen,für diederEmpfänger
das Porto nicht stundenläßt, oderNachnahmenamPostschalterin Empfangzu
nehmen.

im Für ein gewöhnlichesSchließfachnebstzweiSchlüsselnist einejährliche
Gebühr von 12 Mark, für ein größeresvon 18 Mark vierteljährlich voraus=
zuentrichten.Die Miete gilt zunächstfür einJahr. Endigt esnichtmit demAb=
lauf einesKalendervierteljahrs,so dauertsie bis zu dessenAblauf. Wird nicht
drei Monate vorher schriftlichgekündigt,so verlängert sichdie Überlassungauf
unbestimmteJeit unter Vorbehalt einer dreimonatigen,nur zum Ende eines
KalendervierteljahrszulässigenschriftlichenKündigung. Beim Todesfalle des
Schließfachinhabers,bei Verlegung des Wohnsitzesoder des Geschäfts,bei Auf=
gabedes Geschäftsoder aus anderenwesentlichenBilligkeitsgründenkönnendie
Verpflichtetenauf Antrag schonvor Ablauf derÜberlassungsdaueraus ihrer Ver=
bindlichkeitentlassenwerden. .

Die Post ist zur ÜberlassurgeinesSchließfachsnichtverpflichtet. Sie ist
berechtigt,es jederzeitzu entziehen;die zuvielerhobeneGebührwird erstattet.

Wenn die Aufschrift außer demeigentlichenEmpfängerA. eine zweite
Person B. derart benennt,daß nach § 39 1 und vm die Aushändigungauch
an sie erfolgendarf, so wird auf dieseSendungeneine vonB. für seineeigenen
PostsachengegebeneAbholungserklärungohneweiteresangewandt.Dasselbegilt
für gewöhnlicheBriefsendungenund gewöhnlichePakete, wenn ein Gasthof als
Wohnunggenanntist und der Gastwirt zu denAbholern gehört.

V Fur dieBestellungoderAbholungvongewöhnlichenoder eingeschriebenen
Paketen, Wertsendungenoder Geldbeträgenzu Postanweisungengelten als zu=
sammengehörig:

1. die gewöhnlichenund die Wert=und Einschreibpaketenebstden Paket=
kartensowieAblieferungsscheinen,

2. die WertbriefenebstdenAblieferungsscheinen,

3. die PostanweisungennebstdenGeldbeträgen,gleichvielob diese dem
Empfänger bar ausgezahltoder auf seinGirokontoder Reichsbank
überwiesenwerden.

Reichs·Gesehbl.1917. 180
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VI. Die gewöhnlichenBriefsendungenwerdenfür denAbholer währendder
Postschalterstundenspätestenseine halbeStunde nachAnkunft bereitgestellt;die
Frist kannmit Genehmigungder oberstenPostbehördeverlängertwerden.

'n Bei eingeschriebenenBriefsendungenund Wertbriefenwird demAb=
holer zunächstnur der Ablieferungsschein,bei gewöhnlichenund Wert- und Ein=
schreibpaketennur diePaketkarteoderderAblieferungsscheinundbeiPostanweisungen
nur die PostanweisungohnedenBetrag ausgehändigt.

vm Die Bestellungerfolgt trotzderAbholungserklärung des Empfängers
durchBotn derPostanstalt:

wennder AbsenderdieEilbestellung verlangt hat;
1 wennkees sich um Briefe mit Justellungsurkundeoder Postaufträge

« handet,
i3.wennWertsundEinfchreibsendungenoderPostanweisungenvomAbsender

mit demVermerk„Eigenhändig“versehensind;
4. wennder Empfänger den lagerndenGegenstandnicht am Tage nach
demEingang, bei Sendungenmit lebendenTieren (§ 6) nicht binnen
24 Stunden nachdemEintreffenabholenläßt.

Lehnt der Empfängerim Falle zu 4 Jahlung der Bestellgebührab, so
gilt das als Verweigerungder Annahme.

AushändigungderSendungenundGeldbeträgegegenRückgabederPaletkarten, Ablieferungs=
scheineund Postanweisungen

43. 1 NachAushändigungderPaketkarten,AblieferungsscheineundPost⸗
anweisungen& 36 1 und u, §&42 vu) werden die abzuholendenSendungen
und Geldbeträgewährendder Postschalterstundenan den ausgehändigt,der sich
zur Abholung meldet und bei gewöhnlichenPaketen die Paketkarte,bei Wert.=
und Einschreibsendungenund Postanweisungsbeträgendie mit demNamen des
EmpfangsberechtigtenunterschriebeneEmpfangsbescheinigung(Paketkarte, Ab=
lieferungsschein,Postanweisung)abgibt.

unDie EchtheitderUnterschriftunddesetwaauf denAblieferungsscheinusw.
gedrucktenSiegels sowiedie Berechtigungdes Überbringerszu prüfen, liegt der
Post nach§ 49 des Gesetzesüber das Postwesennicht ob.

der abgeholtenPaketkarten,AblieferungsscheineundPostanweisungenbei derPost=
anstaltabzufordern,so werden

1. gewöhnlichePakete, wenn sie sichzur Bestellungeignen, am zweiten
Tage nachdemEingangunterBeachtungderVorschriftenbes 142 vur
in die Wohnungbestellt;

2. gewöhnlichePakete, die sichnicht zur Bestellungeignen, Wert- und
Einschreibsendungenund Postanweisungsbeträgeam achtenTage nach
demEingangals unbestellbarbehandelt.
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Die Bestimmungunter 2 wird auch auf die Sendungenangewandt,bei

denennach 8 361 und 842 vm die Paketkartenusw. bestelltwordensind.
Bei BemessungderFristen bleibendieSonntageund allgemeinenFeiertageaußer
Betracht.

Sendungenmit lebendenTieren (&6) werdenin den Fällen zu 1 und 2
bereitsnachAblauf von 24 Stunden nach demEingang bestelltoder unbestell=
bar behandelt.

Nachsendungder Postsendungen
44. 1 Hat der EmpfängerseinenAufenthalts=oderWohnort verändert

und ist sein neuerAufenthalts=oder Wohnort bekannt,so werdengewöhnliche
und eingeschriebeneBriefsendungenundPostanweisungennachgesandt,wennnicht
er oderder Absenderandersbestimmthat. Dasselbegilt von denPostaufträgen
nebstihren Anlagen, falls der Absendernicht sofortigeRücksendungoderWeiter=
gabezum Protest oder Absendungan eineandere,namentlichbezeichnetePerson
verlangt hat.

. Paketeund Wertbriefewerdennur nachgesandt,wennesAbsendereder
Empfängerverlangt.

m Hat der Absenderdurch einenVermerk in der Aufschrift, der bei
Paketenauf der Paketkartewiederholtseinmuß, dieNachsendungausgeschlossen,
so darf sie auchauf Antrag des Empfängers( und mn)nicht stattfinden.

Für PaketeundWertbriefewird im Falle derNachsendungdasPorto,
dieReichsabgabeund die Versicherungsgebührvon Bestimmungsortzu Bestim=
mungsortzugeschlagen,der Portozuschlagvon 10 Pfennig aber nicht erhoben.
Für andereSendungenfindet kein neuer Portoansatzstatt. Einschreib=,Post=
anweisungs=und Postauftragsgebührensowie die Gebühr von 1 Mark für
dringendePakete und die Vorzeigegebührfür Nachnahmesendungenwerdennicht
nocheinmal berechnet.

Überschreitengewöhnlicheund eingeschriebeneBriefe denGeltungsbereich
der Ortsgebührdes Aufgabeorts& 37), so unterliegensie der Ferngebühr.

v Eine bei der Post bestellteJeitung wird auf Verlangen des Beziehers
an eine anderePostanstaltüberwiesen.Liegt diese in einem anderenPostort,
so ist eineGebühr von 50 Pfennig zu entrichten. Die Gebühr ist doppelt zu
entrichten,wenn die lberweisung gleichzeitigfür denRest der laufendenund
für die kommendeBezugszeitbeantragtwird. Sie wird auch für jedefolgende
Überweisung,nicht aber für die RücküberweisungnachdemfrüherenBezugsort
erhoben.

BehandlungunbestellbarerPostsendungenam Bestimmungsorte
45. 1 Postsendungengeltenals unbestellbar:
1. wennderEmpfängeramBestimmungsortenicht zu ermitteln und die
Nachsendungnach§&44 unmöglichoderunzulässigist;

180“
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2. wenndie Annahmeverweigertwird;
3. wenneineSendung mit demVermerke„Postlagernd“ nicht innerhalb
14 Tagen vomTage nachdemEintreffen,beiSendungenmit lebenden
Tieren (§ 0) nicht spätestensinnerhalbzweimal24 Stunden nachdem
Eintreffenvon der Postabgeholtwird

4. wenn eineSendung mit Postnachnahme,auch wenn sie mit „Post=
lagernd“ bezeichnetist, nicht innerhalb7 Tagen vom Tage nachdem
Eingang eingelöstwird;

5. wennWert-=und Einschreibsendungenund zur Bestellungungeeignete
PaketeoderbeiPostanweisungendieGeldbeträgenichtinnerhalb7Tagen
vomTage nachdemEingang in EmpfanggenommenwerdenC 43 u
unter 2) « —

6. wenndieSendungLoseoder Anerbietenzu einemGlücksspielenthält,
an demsich der Empfänger nach den Gesetzennicht beteiligendarf,
undwenn siesofort nachderOffnung an diePost zurückgegebenwird.

u Die unbestellbareSendung ist unverzüglichan den Absenderzurück=
zusenden.AusgenommensindPaketein denFällen zu Abs. unter1 bis 5) ihre
Unbestellbarkeitist der für denWohnort des AbsenderszuständigenPostanstalt
zu melden,um seineBestimmungüber die weitereBehandlungdes Pakets ein=
zuholen. Die Meldung unterbleibt,wenn derAbsenderdurcheinenVermerkauf
der Vorderseiteder Paketkarteund des Pakets die sofortigeRücksendungnach
demerstenvergeblichenBestellversuchoder nachAblauf der Lagerfristverlangt
odervoraus dieJustellungan einenanderenEmpfängerinnerhalbdesDeutschen
Reichs vorgeschriebenhat. Sie unterbleibtferner bei Sendungenmit lebenden
Tieren und bei Paketenmit leicht verderblichemInhalt (§66)) wenn der Ab.
senderverlangthat, daß dieSendungverkauftoder daß er auf seineKostenvon
der Unbestellbarkeittelegraphischbenachrichtigtwird.

Ist ein Wertbrief oder einePostanweisungdeshalbunbestellbar,weil der
Empfängeraus der Ausschriftnicht sichererkennbarist, so muß ebenfallseine
Unbestellbarkeitsmeldungerlassenwerden,wennder Absenderangegebenist.

Für jedeUnbestellbarkeitsmeldungund die Antwort darauf hat der Ab=
sendereineGebühr von 20 Pf. zu entrichten.

i Über ein unbestellbargemeldetesPaket kannder Absenderdahin ver=
fügen, daß entwederdie Bestellungnochmalsan denursprünglichenEmpfänger
oderan einezweiteundnötigenfallsan einedrittePerson innerhalbdesDeutschen
Reichs erfolgensoll, oderdaß das Paket an ihn selbstzurückgesandt,auf seine
Rechnungund Gefahr verkauftoderder Post preisgegebenwird.

Ist keinedieserBestellungenausführbar, so wird das Paket ohnenoch=
maligeUnbestellbarkeitsmeldungan denAbsenderzurückgesandt.

Gibt er die Sendungpreis, so bleibt er trotzdemverpflichtet,das auf=
gelaufenePorto unddieReichsabgabe,dieGebührfür dieUnbestellbarkeitsmeldung
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undandereKostenzu entrichten,soweitsienichtdurchdenVerkaufdesPakets
gedecktwerden.

1v Weigerter sich,dieGebührvon 20 Pfennig (i0 zuzahlen,sowird seiner
etwaigenBestimmungungeachtetdie Sendungan ihn zurückgesandt.

Dasselbehat zu geschehen,wennderAbsenderseineErklärung nicht inner=
halb 7 Tagen nachEmpfang der Benachrichtigungbei der Postanstalt abgibt,
die ihm die Unbestellbarkeitsmeldungzugestellthat.

vIst beiSendungen,dieschnellverderben,nachAnsichtderBestimmungs,
postansald zu befürchten,daß der Inhalt auf demRückwegverdirbt, so wird
von der Rücksendungabgesehenund der Inhalt für RechnungdesAbfenders
verkauft.

VI Der Grund der Rücksendungoder des Verkaufswird auf demBriefe
oder auf der Paketkarteusw. vermerkt.

vn Die zurückzusendendenGegenständedürfenmit Ausnahmeder im Absl.1
unter 6 bezeichnetennicht geöffnetsein. Hat eine mit demEmpfängergleich=
namigePerson irrtümlich einenBrief geöffnet,so ist tunlichstdahin zu wirken,
daßsie dies unter Namensunterschriftauf der Rückseitebescheinigt.

viu. Bei zurückzusendendenPaketen und Wertbriefen ist Porto, Reichs=
abgabeund Versicherungsgebührauchfür die Rücksendungzu entrichten;der
Portozuschlagvon 10 Pfennigwird jedochnicht erhoben.Bei anderenSendungen
findetkeinneuerPortoansatzstatt. Einschreib=,Postanweisungs=undPostauftrags=
gebührensowiedie Vorzeigegebührfür Nachnahmesendungenwerdennicht noch
einmal berechnet.Dagegenwird für dringendePaketedie Gebühr von 1 Mark
nocheinmalangesetzt,wennderAbsenderausdrücklichverlangthat, daßdasPaket
auchbei der Rücksendungals „Dringend“ behandeltwird.

Behandlungunbestellbarerund unzulässigerPostsendungenam AufgabeortoderamWohnort
desAbsenders

∆46. 1Die als unbestellbarnachdemAufgabeortezurückgelangtensowie
die als unzulässigvon der PostbeförderungausgeschlossenenSendungenwerden
an den Absenderzurückgegeben.Wohnt er nicht amAufgabeorte,sowerdensie
ihm nachdenBestimmungendes & 44 „V nachgesandt.ÜberschreitenBriefe, die
ursprünglichnach der Ortsgebührfreigemachtwaren, den Geltungsbereichder
Ortsgebühr,so unterliegensie der Ferngebühr& 44 r0).

n Die Aushändigungan denAbsendergeschiehtnach denselbenVorschriften
wie an den Empfänger. VorausbezahltesBestellgeldwird dabei auf die zu er=
hebendeBestellgebührangerechnet,aber nicht erstattet,wederwenndie Sendung
abgeholtwird, nochwenn es die amAufgabeortezu erhebendeGebühr übersteigt.

im Kann die Post amAufgabeorteden Absendernicht ermitteln, so wird
dieSendung an dievorgesetzteOber=Postdirektioneingesandtund dort nötigenfalls
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geöffnet. Die mit demOffnen beauftragtenBeamten sind zu strengerVer=
schwiegenheitbesondersverpflichtet;sie habenmöglichstnur die Unterschrift,die
Angabedes Wohnorts und der Wohnung (Straße und Hausnummer)sowieer=
forderlichenfallsdie innere Aufschrift und Anrede festzustellen,sich aber jeder
weiterenDurchsichtzu enthalten. Die Sendungwird darauf mit Siegelmarken
oderDienstsiegel,die eine entsprechendeInschrift tragen,wiederverschlossen.

1V.Wenn der Absenderermitteltwird, aber dieAnnahmeverweigertoder
innerhalb7 Tagen nach Aushändigungder Paketkarteoder des Ablieferungs=
scheinsoder der Postanweisungdie Sendungoder den Geldbetragnicht abholen
läßt, so könnendieGegenständezum Bestender Post=Unterstützungskasseverkauft
oder verwandt,Briefe und die zum Verkaufenicht geeignetenwertlosenGegen=
ständeaber vernichtetwerden.

V Ist derAbsenderauchmitHilfe derOber=Postdirektionnichtzuermitteln,
so werden gewöhnlicheBriefsendungenund die zum Verkaufenicht geeigneten
wertlosenGegenständenachVerlauf vondreiMonaten,vomTageihresEinganges
bei der Ober=Postdirektiongerechnet,vernichtet. Dagegenist der Absender

1. bei Einschreibsendungen,bei Wertbriefenoder bei Briefen, in denen
sichGegenständevonWert vorgefundenhaben,ohnedaßdieserangegeben
war, sowiebei Postanweisungen,

2. bei Paketenmit oder ohneWertangabe
öffentlichaufzufordern,innerhalb 4 Wochen die unbestellbarenGegenständein
Empfangzu nehmen. Die Aufforderungmuß dieSendung, ihren Aufgabe=und
Bestimmungsort,Empfänger und Tag der Einlieferung bezeichnen.Sie wird
durchAushang im Schaltervorraumder Aufgabe=Postanstaltbekanntgemacht.
V#1 Inzwischenlagern die Sendungenauf Gefahr des Absenders. Sachen,
die schnellverderben,könnensofort verkauftwerden.

VuIBleibt dieöffentlicheAufforderungohneErfolg, sowerdendieSendungen
oderGeldbeträgezumBestender Post=Unterstützungskasseverkauftoderverwandt,
Briefe und zum Verkauf usw. nicht geeigneteGegenständeaber vernichtet.

Laufschreibenüber Postsendungen

&47. 1 Die Gebührfür denErlaß einesLaufschreibensbeträgt20 Pfennig.
Sie wird erst erhoben,wenn die richtigeAushändigungder Sendung an den
Empfängerfestgestelltwird.

u Für LaufschreibenüberportofreieSendungenwird keineGebührerhoben.

Nachlieferungvon Zeitungen

48. Münscht der Bezieher einer Zeitung die nochmaligeLieferung
einzelnerNummernoder bei verspäteterBestellungdieNachlieferungder für die
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Bezugszeitbereitserschienenen,so ist für das an die Zeitungsverlags-Postanstalt
abzulassendeSchreibeneineGebühr von 10 Pfennig zu entrichten.

Verkauf von Postwertzeichen

49. 1 Die Freimarkensowie die gestempeltenKartenbriefe, Postkarten
und Postanweisungenwerden zu demNennwert des Stempels verkauft. Post=
wertzeichen,derenNennwertauf Bruchpfennigelautet, werdenin Mengendurch
zwei teilbar, sei es desselbenNeunwertsoder verschiedenerNennwerte,auf aus=
drücklichesVerlangen jedochauch einzelnunter Abrundung des Nennwertsauf
volle Pfennige auswärtsabgegeben.

u Postwertzeichenwerdenvon den Postanstalten,den Posthilfstellenund
amtlichenVerkaufstellenund in kleinerenMengenauchvon denbestellendenBoten
verkauft. Die Landbestellernehmenferner, wenn ihr Vorrat nicht reicht,Be=
stellungenauf Wertzeichenan. Sie tragen die Bestellungennebst den ihnen
dafür übergebenenBarbeträgen in ihr Annahmebuch(6 29 10) ein. Der Auf=
traggeberkannsichdavonüberzeugenoder die Bestellungselbsteintragen.

in Die Reichsdruckereiübernimmt es, Kartenbriefe, Postkarten, Brief=
umschläge,Streifbänderund offene,zur Versendungals Drucksachenbestimmte
Karten mit demFreimarkenstempelzu versehen)die Bedingungensind bei jeder
Postanstaltzu erfragen.

#t AußerUmlauf gesetztePostwertzeichenwerdeninnerhalb der durchden
DeutschenReichs=Anzeigerund andere öffentlicheBlätter bekanntzumachenden
Frist bei den Postanstaltenzum Nennwert gegen gültige umgetauscht.Nach
Ablauf der Frist hört der Umtauschauf.

V Freimarkenstempel,die aus gestempeltenKartenbriefen,Postkarten und
Postanweisungensowie aus den nachAbs. in gestempeltenBriefumschlägenusw.
ausgeschnittensind, dürfen nicht zum Freimachenbenutztwerden.

VI Die Post ist nicht verpflichtet,Postwertzeichenbar einzulösenoder um=
zutauschen.

Zahlung desPortos und der anderenGebühren
& 50. 1 Der Absenderkann die Sendungen,wenn ihre Freimachung

nicht ausdrücklichvorgeschriebenist, auchnichtfreigemachteinliefern. Auf die
freizumachendenBriefsendungenund auf die Postanweisungenhat er vor der
Einlieferungzur Post die erforderlichenFreimarkenzu kleben.

unSendungen, in derenAufschrift der Freivermerkdurchgestrichen,weg=
geschubtoder geändertist, werdenzurückgewiesen,wenn der Absenderdie Ent=
richtungder Gebührenverweigert. WerdenBriefsendungendieserArt odermit
Freivermerk,für die das Porto und dieReichsabgabeüberhauptnicht oder nicht
zureichenddurchPostwertzeichenentrichtetist, im Briefkastenvorgefunden,so
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werdensie mit einer amtlichenBescheinigungversehenund als nichtfreigemacht
oder unzureichendfreigemachtbehandelt.

im Reicht die am AbgangsortentrichteteGebühr usw. nicht aus, so hat
der Empfänger das Nachschußportozu zahlen, das bei Bruchpfennigen auf volle

Mfennige auswärts abgerundetwird. Wird die Nachzahlungverweigert,so gilt
dies bei gewöhnlichenBriefsendungensowie bei allen Sendungenvom Ausland
als Verweigerungder Annahme. Bei unzureichendfreigemachtenWert= und
Einschreibsendungensowie bei unzureichendfreigemachtenPaketenaus demIn=
land kann der Empfängerdie AuslieferungohnePortozahlungverlangen,wenn
er den Absendernamhaft macht und bei Briefsendungenden Briefumschlag
zuückgibt. Den Fehlbetraghat alsdann der Absenderzu entrichten.

Verweigert der Empfängerdie Annahme einer Sendung oder kann er
nicht ermittelt werden, so ist der Absender,selbstwenn er die Sendungnicht
zurücknehmenwill, verpflichtet,das Porto, dieReichsabgabeunddie Gebühren
zu zahlen. Dies gilt auch für die Nachsendung,wenn sie der Absendernicht
ausgeschlossenhatte& 44 ny.

VvFür Sendungen,die erweislichauf der Post verloren gegangensind,
ist keinPorto undkeineReichsabgabezu zahlen,gezahlteBeträgewerdenerstattet.
Dasselbegilt von beschädigtenSendungen,derenAnnahme der Empfängerver=
weigert,wenn die Post denSchadenzu vertretenhat.

VI Hat der Empfängerdie Sendung angenommen,so ist er, wennnicht
der unter umnbezeichneteFall vorliegt, zur Zahlung des Portos, der Reichs=
abgabeund derGebührenverpflichtetundkann sichdavondurchspätereRückgabe
der Sendung nicht befreien. Nachforderungenan Porto und Reichsabgabefür
Sendungen, die nachträglichals unzureichendfreigemachterkanntwerden, hat
der Absenderzu berichtigen,wenn der Empfängerdie Jahlung ablehnt.

Reichs-oderStaatsbehördenkönnennachderAnnahmeundOffnung einer
SendungdasPorto und dieReichsabgabevomAbsenderdurchdiePost einziehen
lassen; dazu bedarf es bei Postkartenund Paketen eines schriftlichenAntrags,
bei anderenSendungender Rückgabeder Umschläge.

v Für dieStundung vonPortobeträgenusw. ist monatlicheineGebühr
zu entrichten,die 5 Pfennig für jedevolle oderangebrocheneMark, mindestensaber
50 Pfennig beträgt. Sie fällt aus, wennkeinPorto zu stundenwar. Die Post
ist zur Stundung nicht verpflichtet.

vin Befördert die Post auf Antrag des Beteiligten verschlosseneTaschen
zur Justellung der für ihn eingehendenoder zur Einlieferungder von ihm ab=
zusendendengewöhnlichenBriefsendungenund Zeitungen, so wird dafür eine
Gebührvon 50Pfennigmonatlicherhoben.
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Abschnitt U

Hersonenbeförderung

1. Personenposten

Meldungzur Reise
& 51. 1 Meldungenzur Reisemit den Personenpostennehmendie Post=

anstaltender Poststreckeentgegen. Ob sichPersonen außerdemunterwegsan
Haltestellenoder an beliebigerStelle meldenkönnen,wird für jedeStreckebe=
sondersfestgesetztund im Postberichte(6+30 n) veröffentlicht.

Die Meldung bei einerPostanstaltist frühestenszulässigam Werktag
vor der Reise und spätestens ·

5 Minuten vor der planmäßigenAbfahrtszeit,wenn im Hauptwagen
oder in schongestelltenBeiwagennochPlatz ist,

15 Minuten vor der planmäßigenAbfahrtszeit, wenn infolge der
Meldung erst Beiwagenbestelltwerdenmüssen.

SpäterenMeldungenkannnur entsprochenwerden,wenndadurchdieAbfahrt
der Haupt- und Beiwagennicht verzögertwird.

m Postanstaltenmit BeiwagengestellungkönnenMeldungennur dannwegen
Platzmangelsablehnen,wennzu einer Post Beiwagenüberhauptnicht odernur
in beschränktemUmfang gestelltwerdenund die Plätze im Hauptwagenschon
vergebenoder unterwegsbei Ankunft derPost schonbesetztsind.

y PostanstaltenohneBeiwagengestellungnehmenMeldungennur unter
demVorbehalt an, daß in demHauptwagenund in den etwamitkommenden
BeiwagenunbesetztePlätze vorhandensind.

V Bei Posten, zu denenkeineBeiwagen gestelltwerden,könnenPlätze
nacheinemvor der nächstenPostanstaltbelegenenIwischenortenur insoweitver=
gebenwerden,als sich bis zum Abgang der Post für die vorhandenenPlätze
nicht Personengemeldethaben,die darüber hinaus reisenwollen. Doch kann
sich der Reisendeeinen vorhandenenPlatz dadurchsichern,daß er bei seiner
Meldung das Personengeldbis zur nächstenPostanstaltbezahlt.

I. Die Meldungan Haltestellenkannnur dannberücksichtigtwerden,wenn
Plätze im Hauptwagenoder in denBeiwagenunbesetztsind.

vn Wer sichdieBeförderungvoneinerPostanstaltohneBeiwagengestellung
oder von einerHaltestelleab sichernwill, muß sichbei dervorausliegendenPost=
anstalt mit Beiwagengestellungmeldenund von da ab seinenPlatz bezahlen.
Reichs-Gesetzbl.1917. 181
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Personen,die von derReisemit der Post ausgeschlossensind

& 52. Von der Reise mit der Postsind ausgeschlossen:
1. Kranke,die mit epileptischenoder Gemütsleiden,mit ansteckendenoder
ekelerregendenUbelnbehaftetsind;

2. Personen,die durchTrunkenheit,durchunanständigesoder rohes Be=
nehmenoderdurchunanständigenoderunreinlichenAnzugAnstoßerregen;

3. Gefangene;
4. Personenmit geladenenSchießwaffen.

Personengeld;Fahrschein

& 53. 1 Das Personengeldwird von der Postverwaltungbestimmtund
für jedePoststreckedurchden Postbericht 30 n) bekanntgegeben.

JederReisendeerhältvon derPostanstalt,bei der er sichmeldet,gegen
Zahlung des PersonengeldeseinenFahrschein. Wer über die Poststreckehinaus
auf einer anschließendenweiterreisenoderunterwegsauf eineSeitenstreckeüber=
gehenwill, aber nur einenFahrscheinbis zum End=oderÜbergangspunkteder
zuerst benutztenStreckeerhaltenkann,muß sichhier wegenFortsetzungderReise
von neuemmelden.

u. Wer unterwegsan Stellen ohne Postanstalteinsteigt,löst denFahr=
scheinfür seineganzeReisestreckebei der nächstenPostanstalt. Geht er schon
vorherwiederab, sohat er vor demEinsteigenan denPostschaffneroderPostillion
zu zahlen.

Kinderbis zum vollendetenviertenLebensjahre,für die keinbesonderer
Platz beanspruchtwird, sind frei. Für ältere wird das volle Personengelder=
hoben. Nimmt aber eine Familie einen abgeschlossenenWagenraumoder eine
Sitzbankganzein und beschränktsie sichmit denKindernauf diebezahltenPlätze,
so kann sie ein Kind bis zu zehnJahren unentgeltlichund zwei bis zu diesem
Alter für das einfachePersonengeldmitnehmen. Für Beiwagenbehältsie diese
Vergünstigungnur so lange,wie sie ihre ursprünglichenPlätze behaltendarf.

Erstattungvon Personengeld

54. 1 Das Personengeldwird erstattet:
1. wenn und soweitdie Post die durchdie Annahmedes Reisendenein=
gegangeneVerbindlichkeitohnesein Verschuldennicht erfüllenkann;

2. wennder Reisendean der Benutzungder Post verhindertist und die
Erstattungmindestens15Minutenvor demplanmäßigenAbgangder
Post beantragt.
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uuDer ReisendemußdenFahrscheinzurückgebenunddenEmpfangdes
erstattetenBetrags bescheinigen.

VerhaltenderReisendenbei derAbreise

& 55. Die Reisendenmüssenrechtzeitigvor demPosthaus oder an den
sonstdazubestimmtenStellen denWagen besteigen,auchdenFahrscheinals Aus=
weis bei sichführen. Andernfalls könnensie von derMit= oderWeiterreiseaus=
geschlossenwerden,ohnedaß ihnen das Personengelderstattetwird. Das Reise=
gepäckwird in solchemFalle bis zu derPostanstaltbefördert,auf die derFahr=
schein lautet, und dort aufbewahrt, bis die zuruͤckgebliebenePerson darüber
bestimmthat.

PlätzederReisenden

& 56. Die an demselbenOrte zugehendenReisendenhabenin derReihen=
folge Anspruch auf die verfügbarenPlätze, in der sie sichzur Reise gemeldet
habenund die aus der Nummer des Fahrscheinshervorgeht;unter den freien
Plätzen des Hauptwagensstehtihnen hierbeidie Wahl nachderNeihenfolge der
Fahrscheinnummernfrei.

u Die Plätze im Hauptwagensindmit Nummernversehen.In denBei=
wagenwerdenzuerstdie Eckplätzeund dann die Mittelplätzebesetzt.

m Gehen unterwegsReisendeab, so könnendie Weiterfahrendenin die
frei werdendenPlätze vorrücken.

« erie unterwegshinzutretendenPersonen stehenden früher zugestiegenen
in der Platzfolgenach.

V ReisendenachOrten ohneBeiwagengestellungmüssen,wenn durchihren
Abgang ein Beiwagenfrei wird, in diesemBeiwagenPlatz nehmen.

VI Reisende,die der Postschaffneroder Postillion unterwegsan Orten
ohne Postanstalt aufnimmt, stehenbei der Weiterreiseüber die nächstePost=
anstalt hinaus den bei dieserbereits eingeschriebenenReisendenim Platze nach.

VuaIm Streitfall entscheidetder abfertigendeBeamteund, wenn sichdie
Reisendenhiermit nicht zufriedengeben,der Vorsteherder Postanstalt,dessen
Anordnungfür sie, vorbehaltlichspätererVeschwerde,bindendbleibt.

Mitnahmevon Tieren

*57. Tiere dürfen in diePostwagennichtmitgenommenwerden.Hunde
werdenzugelassen,wenndieMitreisendennichtwidersprechen.

181“
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Reisegepäck ·

858.iDieReisendenkönnenkleineGepäckstückeundandereGrgenstänte
geringenllinfanges,diesieunterihrerAufsichtmiisichführenwollen,imPersoiien-
raum unterbringen,soweites ohneBelästigungderanderenReisendenmöglichist.

uuAnderesGepäck,das zur Versendungmit der Post geeignetseinmuß
(K1, 2, 5 und 6), ist derPostanstalt zur Verladung zu übergeben.An Stellen
ohnePostanstaltkannes nur mirgenommenwerden,soweites ohneAufenthalt,
besondersohne Offnung der Packräumeund ohne Belästigung der übrigen
Reisenden,untergebrachtwerden kann. An Orten mit Postanstalt darf das
Reilegepäcknur am Postschalteraufgeliefert,nicht aber demmitfahrendenPost=
schaffneroderPostillion übergebenwerden.

mmReisegepäckmit Wertangabemuß vorschriftsmäßigverpackt,verschlossen
und bezeichnetsein & 15 und 16), denVermerk„Reisegepäck“tragenund in der
Aufschrift die Wertangabe,denNamen des Reisendenund denOrt, bis zu dem
dieEinschreibunglautet, enthalten.

Sopweit das Reisegepäcknicht in denPersonenraummitgenommenoder
unterwegsan Orten ohne Postanstalt zugeführtwird, muß es spätestens15
Minuten vor der Abfahrt bei der Postanstaltunter Vorzeigungdes Fahrscheins
eingellefertwerden. Sonst ist auf Mitbeförderungnur zu rechnen,wennder
AbgangderPost durchdieAnnahmeundVerladungnicht verjzögertwird. Beim
Übergangevon einerPost oderEisenbahnauf eineunmittelbaranschließendePost
wird das Gepäckumgeschrieben,solangeder ReisendeohneVersäumnisderPost
nochzur Weiterfahrtzugelassenwerdenkann.

V Der Reisendeerhält über daseingelieferteReisegepäckeinenGepäckschein,
gegendessenRückgabees ihm ausgeliefertwird.

Uüberfrachtportound Versicherungsgebühr

&59. JedemReisendenstehtauf das der Post übergebeneReisegepäck
ein Freigewichtvon 15 Kilogramm zu.

n Für jedesvolle oder angebrocheneKilogrammdarüberist an Überfracht=
porto zu entrichten:

1. bei Streckenbis 75 Kilometer 5 Pfennig, mindestens25 Pfennig,
2. bei weiterenStrecken10 Pfennig, mindestens50 Pfennig.

iu An Versicherungsgebührfür Reisegepäckmit Wertangabewerdenfür
jedes Stück ohne Unterschiedder Cntfernung und unabhängigvom Gewichte
5 Pfennig für je 300 Mark odereinenTeil von 300 Mark, mindestensaber
10 Pfennigerhoben.
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Haben mehrereReisendeihre Plätze auf einen Fahrscheingenommen,
so ist das Freigewichtfür die darauf vermerkteAnzahl von Personennur dann
von demGesamtgewichtabzuziehen,wenn sie zu einer Familie oder zu einem
Hausstandgehören.

V ÜberfrachtportoundVersicherungsgebührwerdennach denselbenGrund=
sätzenerstattetwie Personengeld(§ 54). «

VerfügungderReisendenüberdas Reisegepäckunterwegs
60. 11Den Reisendenkann die Verfügung über das der Post über=

gebeneReisegepäcknur während des Aufenthalts an Orten, wo sicheinePost=
anstaltbefindet,und gegenRückgabeoderHinterlegungdesGepäckscheinsgestattet
werden.

eunReisendenach Zwischenortenmüssenihr Reisegepäckbei der voraus=
liegendenPostanstaltin Empfangnehmen.

VerhaltenderReisendenauf denPosten
61. 1 Die Reisendenstehenunter demSchutzeder Postbehörden.

11Rauchenist im Postwagennur unter Zustimmungder Mitreisenden
erlaubt.

m Pflicht derReisendenist es, dieAnordnungenzurAufrechthaltungder
Ordnungund der Sicherheit in den Posten und Wartezimmernzu befolgen.
Reisende,die dagegenverstoßen,kann— vorbehaltlichder Bestrafungnach den
Reichs-und Landesgesetzen— die Postanstalt,unterwegsder Postschaffneroder
Postillion, von der Mit- oderWeiterreiseausschließenund aus demWagenent=
fernen. Erfolgt der Ausschlußunterwegs,so ist das Gepäckbei der nächsten
Postanstaltabzuholen. Personengeldund Überfrachtportowird in diesemFalle
nicht erstattet.

Wartezimmerder Postanstalten

& 62. 1 Bei den Postanstaltenwerden nachBedürfnis Wartezimmer
unterhalten. Der Aufenthalt darin ist denReisendengestattet:

1. am AbgangsorteineStunde vor demAbgang,
2. auf der Reisemit derselbenPost währendder Abfertigungbei jeder
Postanstalt,

3. am EndpunkteineStunde nachder Ankunft,
4. beimÜbergangvon einerPost auf eineanderewährend3 Stunden.
uu Personen,die Reisendezur Post begleitenoder auf die Ankunft einer

Post warten,kannder Aufenthaltausnahmsweisegestattetwerden.
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2. Güter-undKarriolposten
RegelungderBenutzung

& 63. Die Bestimmungender 51 bis 62 geltenauchfür Güter,und
Karriolpostenmit Personenbeförderung.

3. Landpostfahrten
RegelungderBenutzung

K 64. 1 Die MeldungzurReiseerfolgtbeidemLanbbriefträger.Er
entscheidetüberdieMitnahmederReisenden. Fahrscheinewerdennichtausgegeben.

en Für das Personengeldgilt § 531. Reisegepäckwird in demfür jede
LandpostfahrtfestgesetztenUmfangunentgeltlichmitbefördert.

Abschnitt III

Schlußbestimmungen

· Rohrpostsendungen
65. Die Bedingungenfür die Benutzungder Rohrpost werdendurch

einebesondereRohrpostordnungfestgesetzt.

Inkrafttreten
66. GegenwärtigePostordnungtritt am 1. Oktober1917 in Kraft.

Berlin,den28.Juli1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Kraetke
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Bekanntmachung, betreffenddiePostprotestaufträge mit Wechselnund
Schecken,die in Elsaß=Cotbringen zablbar sind. Vom 28.Juli 1917.

D. Vorschriftender Bekanntmachung,betreffendAnderung der Postordnung
vom 20. März 1900, vom 3. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 587),Jentralbl.
für das DeutscheReich S. 143, Amtsbl. des Reichs=PostamtsS. 245)werden
durchdie vorstehendePostordnungvom 28. Juli 1917 nicht berührt.

Berlin, den 28. Juli 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Kractke

DenBezugdesNeichs=GesetzblatesvermittelnnurdiePostanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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sisieichsezeietznattA
Jahrgang 1917

Nr. 158.
Inhalt: Verordnung über die Abänderung der Preise für künstlicheDüngemittel und die Mischung von

Kunstbdünger.S. 810.

(Nr. 6029) Verordnung überdieAbänderungderPreise für künstlicheDüngemittel unddie
Mischungvon Kunstdünger.Vom 28.August1917.

Ar Grund des §&12 derVerordnungüber künstlicheDüngemittelvom11. Ja=
nuar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 13) in derFassungderVerordnungvom 5. Juni
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 440) in Verbindungmit 6 1 derVerordnungüber die
Errichtung eines Kriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 402) wird folgendesbestimmt:

Artikel I
1. Artikel 1 Ar. 1, 2 und 3 der Verordnung über die Abanderungder

Preise für künstlicheDüngemittel vom 5. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 441)
und die Verordnung über die Abänderungder Preise für wasserlöslichePhos=
phorsäurevom 4. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 653) werdenaufgehoben.

2. AbschnittA der der Verordnung über künstlicheDüngemittel vom
11. Januar 1916 beigefügtenListe erhält folgendeFassung:

A. Superpbospbate und Mischungen von Superphospbat mit
schwefelsaurem Ammoniak oder Uatrium=Ammoniumsulfat und Kaliç

Die Preise sind für vier Gebietefestgesetzt:
GebietI umfaßt: Pommern,Ost=undWestpreußen,Posen,Schlesien,beide

Mecklenburg,BrandenburgOst (d.i. östlichderLinie Belzig-Wiesenburg—Berlin—
Oranienburg—Strelitz.

GebietII umfaßt: Mittel- undWestdeutschlandaußerRheinland,Westfalen
und demFürstentumeBirkenfeld,ferner KonigreichSachsen,Schleswig=Holstein,
BrandenburgWest (d.i. an und westlichder Linie Belzig—-Wiesenburg—-Berlin—
Oranienburg-Strelitz,. "

GebietIII umfaßt: Rheinland,Westfalenund das FürstentumBirkenfeld.
Reichs· Gesetbl.1917. 182
Ausgegebenzu Berlin den5. September1917.
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Gebiet IV umfaßt: Königreich Bayern einschließlichPfalz, Königreich
Württemberg,GroßherzogtumBaden, Elsaß=Lothringen,Provinz Starkenburg
und Rheinhessendes GroßherzogtumsHessen,die HohenzollernschenLande.

1. Reine Superphosphate
- Preisefiirlligoso

Gebietl....·.......................... lzst,
-ll................·.............. 130
:: IEII . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128=
»IV...·........................... 124p

2. Mischungen von Superphosphat mit schwefelsauremAmmoniak
beziehungsweiseNatrium=Ammoniumsulfat

Gebiet wasserl.Phosphorsäuer 138Pf.,
Ammoniak=-Stickstofy 210=

I 4 Phosphorsäurrerr 130
Ammoniak.Stickstooo 210)

, In wasserl.Phosphorsäure ... 128=
Ammoniak=Stickstfooo 210

Vi wasserl.Phosphorsäute 124.
Ammoniak=Stickstoffo 210

denenKali zugemischtist
Preise für 1 kg %

WasserlöslichePhosphorsäure . . .. wie zu 2.
Ammoniak-Stickstfoe . ... 2 22.
Kali (K.0 . . . . .. 35 Pf.

BesondereLieferungsbedingungenfür 1 bis 3
Maßgebendist der Höchstyreisdes Gebiets, in dem die Vollbahnstation

des Empfängers liegt. Liegt sie im GebietJ, II oder III, so gilt der Höchst=
preis frachtfreiVollbahnstationdesEmpfängers; liegt sie im GebietIV,so gilt
der Hochstpreisab FrachtausgangsstationBingen.

Zahlung: Barzahlungmit 1½/vomHundertAbzug.

Artikel II
Der nach&3 Abs.3 der Verordnungüber künstlicheDüngemittel vom

11.Januar 1916 für Lieferungin mehrfachenPapiersäckenzulässigeAufschlag
von 0/25Mark wird auf 1/90Mark erhöht.
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Artikel III
Die Verordnung über Mischung von Kunstdüngervom 17. Juni 1916

(Reichs=Gesetzb9l.S. 539) wird aufgehoben. An ihre Stelle treten folgende
Bestimmungen: «

BeiMischungenvonschwefelsaurcmAmmoniakoderNatriumiAmmoniums
sulfatmit Superphosphatodermit aufgeschlossenem,stickstoffhaltigen,importierten
Guanotierischen Ursprungesdarf der Gehalt an Stickstoff nicht weniger als
vier vomHundertund nichtmehr als fünf vomHundert,derGehalt an wasser=
löslicher Phosphorsäurenicht wenigerals fünf vom Hundert betragen.

Artikel IV
Die VorschriftendesArtikel I geltenmit Wirkung vom27. Juni 1917 ab.

Im übrigen tritt die Verordnungmit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 28. August1917.

Der PräsidentdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Berichtigung.
Im #21 der Verordnungüber die TodeserklärungKriegsverschollenerin

der Fassungder Bekanntmachungvom 9. August1917 eichs=Gesetzbl.S. 703)
ist statt „11 zu setzen13/7.

*

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermittelnnur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Geschhbllatt4
Jahrgang1917

Nr. 159
Inhalt: Bekanntmachung zur Abänderung der BekanntmachungüberKriegsmaßnahmen jzur Sicherung

der Volksernährung vom22. Mai 1916. S. 823. — Allerhöchster Erltaß über die Einrichtang
des Kriegsernäbrungsamts. S. 824. · «

(Jtr 6030) BekanntmachungzurAbanderungderBetanntmachungüberKriegsmaßnahmenzur
Sicherung derVolksernährungvom 22. Mai 1916. Vom 18.August1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber dieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914.
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1

Der &4 der Bekanntmachungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherungder
Volksernährungvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) erhält folgende
Fassung: »

Die Befugnisse,die dem Reichskanzlernach dieserVerordnung
oderanderenzur SicherungderVolksernährungerlassenenVerordnungen
zustehen,könnenganz oder teilweisedurcheinebesondere,demReichs=
kanzlerunmittelbaruntersiellteobersteReichsbehördeausgeübtwerden.

Artikel II
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 18. August 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

geeiche·Gesebbl.1917. 183
Ausgegebenzu Berlin den 6. September 1917.
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(Nr. 6031) AllerhöchsterErlaß über die Einrichtungdes Kriegsernährungsamts.Vom
30.August1917.

Ad Ihren Bericht vom 28. August1917 bestimmeIch, daß dieIhnen durch
die Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volksernährungvom
22. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 401) übertragenenBefugnisse— in der von
Ihnen zu bestimmendennäherenAbgrenzung— von demKriegsernährungsamte
wahrzunehmensind. An die Spitze dieserBehörde,die, wie bisher,als oberste
ReichsbehördeIhnen unmittelbar untersteht,tritt ein Staatssekretär,demzwei
Unterstaatssekretäreals ständigeVertreter beigegebenwerden. Die Ernennung
dieserBeamtenbehalteIch Mir vor. Die näherenBestimmungenüberEin=

GroßesHauptquartier,den30.August1917.

Siegel) Wilhelm
AndenReichskanzler Dr.Michaelis

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermittelnnur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt.
Jahrgang1917

Nr. 160
Juhalt: Verordnung überdie VerfütterungvonHaferundGerste. S. 825.

(Nr. 6032) Verordnungüber die Verfütterungvon Hafer und Gerste. Vom 10.Sep=·
tember1917.

A Grund der &#87 und 56 der Reichsgetreideordnungfür die Ernte 1917
vom 21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) in Verbindung mit der Ver=
ordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volksernährung vom
22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401) in der Fassungder Verordnung vom
18. August 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 823) wird bestimmt:

1
In der Zeit vom 16. Septemberbis 15. November1917 einschließlich

dürfenUnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebeaus ihren selbstgebautenFrüchten
an Hafer sowiean Gemengeaus Hafer und Gerstezur Fütterung des im Be=
triebegehaltenenViehes verwenden:

1. für Pferde und Maultiere drei Pfund für den Tagj für schwer=
arbeitendeZugpferdemit GenehmigungdesKommunalverbandesdaneben
eineZulage bis zu vier Pfund für denTag;

2. für die zur Zucht verwendetenJuchtbullenje fünfzig Pfund für den
ganzenZeitraum; « «

3. für die zur Feldarbeit verwendetenZugochsenund für die in Er—
mangelungandererSpanntiere zur Feldarbeit verwendetenZugkühe
unter Beschränkungauf zweiKühe für den einzelnenBetrieb je einen
Zentnerfür denganzenZeitraum.

Außerdem dürfen UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe aus ihren
selbstgebautenFrüchten an Hafer, an Gemengeaus Hafer und Gersteoderan
Gerstemit Genehmigungdes Kommunalverbandeszur Fütterungan nachweislich
tragendeodersäugendeJuchtsauenund an Eber, diezumSprunge benutztwerden,
je einenJZentnerfür denganzenJeitraum verwenden.An andereSchweine,ins=
besondereanMastschweine,darfHafer,GersteoderGemengenichtverfüttertwerden.
Neichs-Sesecöl.1917. 184
Ausgegeben zu Berlin den 11. September1917.
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(2
Die Reichsfuttermittelstellewird ermächtigt,für die Jeit vom 16. Sep=

temberbis 15. November1917 einschließlichdenKommunalverbändenzur Ver=
sorgungder Tierhalter, die nicht im eigenenlandwirtschaftlichenBetriebeHafer
oderGemengeaus Hafer und Gerste gebaut haben, auf Antrag nachstehende
Mengenzuzuweisenoder freizugeben:

1. für die in Gewerbe,Handel und Industrie in kriegswirtschaftlich
weichtiger Weise tätigen Arbeitspferdeund Maultiere 3 Pfund für
denTag;

2. für die in landwirtschaftlichenBetriebengehaltenenPferde undMaul=
tierc, für die zur Zucht verwendetenJuchtbullen,für diezur Feldarbeit
verwendetenJuchochsensowiefür die in ErmangelungandererSpann=
tiere zur Feldarbeit verwendetenZugküheunter Beschränkungauf
2 Kühe für den einzelnenBetrieb die im & 1 bezeichnetenMengen.

Außerdemwird die Reichsfuttermittelstelleermächtigt,den Kommunal=
verbändenzurMilderung vonbesonderenNotständen,insbesonderezur Gewährung
von Julagen in Ausnahmefällenan zur Jucht verwendeteZiegenböckeundSchaf=
böckewährendder Deckzeit,Hafer zuzuweisenoder freizugeben.

Die Kommunalverbändehabenim Nahmender ihnen zur Pferdefütterung
überwiesenenGesamtmengedie PferderationennachMaßgabeder örtlichenVer=
hältnisseunterbesondererBerücksichtigungderKriegswichtigkeitderArbeitsleistung,
des Schlages und derGröße der Pferde sowieder übrigenFuttermittelvorräte
des Tierhalters abzustufen. Allen nicht unter Abs.1 Nr. 1 und 2 fallenden
PferdenundEinhufern,insbesondereallenLuxuspferden,dienur zurBequcmlichkeit
oderzu Vergnügungszweckengehaltenwerden,darf Körnerfutternicht zugewiesen
werden.

83
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 10. September1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
von Waldow

Berichtigung
In derBekanntmachung,betreffenddieVerlängerungderPrioritätsfristen

in den Niederlanden,vom 7. August1917 Geichs=Gesetzbl.S. 697) ist statt
„2. Juli 1911/ zu setzen„2. Juni 1911/.

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Poftanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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ReichsHGesetzbiattA
Jahrgang 1917

Nr.161
Inhalt: Bekanntmachung über#nderungderHöchstpreisefür Soda. S. sa7. — Bekanntmachung

überVerlängerungderAmtsdauerbei den Organendes Handwerkerstandes.S. 829. — Be=
kanntmachung über das Außerkrafttreten der Verordnung, betreffenddie Einschränkung der
Arbeitszeit in Spinnereien, Webereien,Wirkereien usw., vom 7. November1915. S. 620.

(Nr. 6033) Bekanntmachungüber Anderungder Höchstpreisefür Soda. Vom II1.Sep=
tember1917. ·
- 26.Mai 1916

A- Grunddes&4derVerordnungüberHöchstpreisefür Sodavom oe
(Reichs=Gesetzbl.S. 417, 1405) wird der 9 1 dieser Verordnung wie folgt
abgeändert:

'1
Die Preise für Soda dürfen die in nachstehenderÜbersichtaufgeführten

Beträge nicht übersteigen:

A. Kalzinierte Soda (Ammoniaksoda, Leblancsoda, Sodapulver)
1. beiAbgabevon 50 bis 500Kilogrammfür 100 Kilogramm
ReingewichtausschließlichVerpackungfrei Bahnhof Ver=
sandstationoder frei Haus am Orte des Lieferers 18/0°0Mark,

2. beiAbgabevongeringerenMengenals 50 Kilogramm für
1 Kilogramm einschließlichVerpacuung r=
für ½KilogrammeinschließlichVerpacung

B. Kristall= und Feinsoda
1. bei AbgabedurchdenHersteller(Fabrikpreis):

a) Kristallsoda:
für 100 Kilogramm ReingewichtausschließlichVer=
packungfrei Bahnhof Versandstationoder frei Haus
am Orte der Herstelllg . . . . ... 9 2

Neichs-Gesetbl.1917. 185
Ausgegebenzu Berlin den12.September1917.
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b) Feinsoda:
für 100 Kilogramm ReingewichtausschließlichVer—
packungfrei Bahnhof Versandstationoder frei Haus
am Orte der Herstellung
I. im Sack. . . ... 10,7,Mark,
II. in Packungenzu je 1#oder 1 Kilogramm ein=

schliehlichdieserPackungen '.......... 12,7i-

2. beimWeiterverkaufin Mengen von 50 Kilogramm und
darüber:
a) Kristallsoda:
für 100 Kilogramm Reingewicht ausschließlichVer=
packungfrei Bahnhef Versandstation oder frei Haus
am Orte desLiefererrs. 12,00 »

b)Feinsoda:
für 100 Kilogramm ReingewichtausschließlichVer=
packungfrei Bahnhof Versandstationoder frei Haus
am Orte des Lieferers
I. im Sek. 13/% „
II. in Packungenzu je ½ oder 1 Kilogramm ein=

schließlichdieserPackungngen 14,/76%2

3. beim Verkaufevon geringerenMengenals 50 Kilogramm
Kristall- oder Feinsoda:

für 1 Kilogrammeinschließlich Verpackung . 0,21„
für ½ Kilogramm einschließlichVerpackung —

DieseBekanntmachungtritt mit dem 15. September1917 in Kraft.

Berlin, den 11. September1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 6034) Bekanntmachungüber die VerlängerungderAmtsdauerbei denOrganendes
Handwerkerstandes. Vom 6. September 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 desGesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Die Landeszentralbehördenkönnenbestimmen,daß bei derBerechnungder

Amtsdauer der Munlieder und Ersatzmännervon Handwerkskammernund ihren
Gesellenausschussendie Kalenderjabre1015, 1916 und 1917 oder einTeil dieser
Zeit nicht anzurechnensind.

Die gleicheVefuguis stebtihnen für die Amtsdauerder Mitglieder, Ver=
treter und Ersatzmannerin den übrigen auf Grund der Gewerbeordnungbe=
stebendenOrganen des Handwerterstandesmit Ausnahme der Innungsschieds=
gerichtezu.

2
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 6. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6035) Bekanntmachungüber das Außerkrafttretender Verordnung, betreffenddie Ein=
schränkungder Arbeitszeit in Sinereien Webereien,Wirkereien usw.,
vom 7. November1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 733). Vom 9. September1917.

A Grund des & 4 der Verordnung,betreffenddieEinschränkungderArbeits=
zeit in Spinnereien,Webereien,Wirkereienusw.,vom 7. November1915 (Reichs=
Gesetzbl.S. 733) bestimmeich hiermit: «

Die Verordnungtritt mit dem 1. Oktober1917 außerKraft.
Berlin, den9. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs—Saht
Jahrgang 1917

Frr. 162 **=
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendwirtschaftlicheVergeltungsmaßnahmengegen Siam, Liberia und

China. S. 831.

(Nr. 6036) Bekanntmachung,betreffendwirtschaftlicheVergeltungsmaßnahmengegenSiam,
LCiberia und China. Vom 12. September1917.

Im Wege der Vergeltungwird auf Grund des §7 Abs. 2 der Verordnung,
Mrreffen) ZahlungsverbotgegenEngland, vom 30. September1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 421), des §4 Abs. 2 der Verordnungüber die Anmeldungdes im
Inland befindlichenVermögensvonAngehörigenfeindlicherStaatenvom 7.Oktober
1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 633) und des §9 der Verordnung, betreffenddie
zwangsweiseVerwaltungu französischerUnternehmungen,vom 26. November1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 487) folgendesbestimmt:

Artikel 1

Die VorschriftenderVerordnung,betreffendZahlungsverbotgegenEngland,
vom 30. September1914 werdenauchauf Siam, Liberia und China für au=
wendbarerklärt.

Die Auwendung unterliegtfolgendenEinschränkungen:
1. Für die Frage, ob dieStundung gegendenErwerberwirkt odernicht
& 2 Abs.2 der Verordnung),kommt es ohne Rücksichtauf den
WohnsitzoderSitz des Erwerbersnur darauf an, ob der Erwerb bei
Siam nach dem 22. Juli 1917 oder vorher, bei Liberia nach dem
4. August1917 odervorherundbeiChina nachdem14. August 1917
odervorher stattgefundenhat.
Soweit in der Verordnungvom 30. September1914 auf den Zeit=
punkt ihres Inkrafttretens verwiesenwird, tritt der Zeitpunkt des
InkrafttretensdieserBekanntmachungan die Stelle.

1

Artikel 2
Die Vorschriftender Verorduung über die Anmeldung des im Inland

befindlichenVermögensvonAngehörigenfeindlicherStaaten vom7. Öktober1915
Reichs=Geseybl.1917. 186

Ausgegebenzu Berlin den 13. September1917.
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finden, insoweitals sie sichauf die Beschränkungder Verfügung über das in=
ländischeBermögenund das Verbot der Abführung des Eigentums feindlicher
Staatsangehöriger beziehen& 5 bis 11, & 13 der Verordnung),auf das Ver=
mögensiamesischerund chinesischerStaatsangehörigerAnwendung.

Artikel 3
Die Vorschriftender Verordnung,betreffenddie zwangsweiseVerwaltung

französischerUnternehmungen,vom 26. November1914 in der Fassung der

über siamesischenund chinesischenStaatsangehörigenfür anwendbarerklärt.

Artikel 4
Diese Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 12. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

Den Gez# des Nh=Gse ve ####die Vostanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Co gle



833 —

Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang 1917

Nr. 163
Juhalt: Bekanntmachung, betreffendJollfreiheit für frischesObst. S. ss3z. — Bekanntmachung,

betreffendAnderung der Bekanntmachungzum Schutzeder Mieter vom 26. Juli 1917. S. 8334.—
Anordnung für das Verfahren vor den Amtsgerichten in Mieteinigungssachen. S. 834. —
Bekanntmachung über Papier, Karton und Pappe. S. 835.

(Nr. 6037) Bekanntmachung,betreffendZollfreiheit für frischesObst. Vom 13.September1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Obst derNr. 47 desZolltarifs bleibt bis auf weiteresbei der Einfuhr

zollfrei.
II

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der
Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunktdes Außerkrafttretens.

Berlin, den 13. September1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Meichs=Gesehbl.1917.
Ausgegebenzu Berlin den15.September1917. 187
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(Nr. 6038) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Bekanntmachungzum Schutzeder
Mieter vom26. Juli 1917. Vom 15.September1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Dem 7 der Verordnung zum Schutzeder Mieter vom 26. Juli 1917

(Reichs=Gesetzbl.S. 659) wird folgenderAbs. 2 angefügt:
Solange im Bezirk einer Gemeindedie im & 1 vorgesehenen

BefugnissewedereinemEinigungsamtenocheineranderenStelle über=
tragen sind, sind die Amtsgerichtefür die im 81 Abs. 1 Nr. 1, 2
bezeichnetenEntscheidungenzuständig;die Vorschriftendes §&4finden
keineAnwendung.

Artikel II
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 15. September1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6039) Anerdnung für das Verfahren vor den Amtsgerichtenin Mieteinigungssachen.
Vom 15. September 1917.

Ar# Grund des &8 der Verordnung zum Schutzeder Mieter vom 26. Juli
1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 659) wird bestimmt:

Die Anordnungaer dasVerfahren vor denEinigungsämternvom26. Juli
1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 661) findetauf das Verfahrenvor denAmtsgerichten,
soweit sie für die im 81 Abs. 1 Nr. 1, 2 der Verordnung zum Schutzeder
Mieter vom 26. Juli 1917 Geichs.Gesetkl.S. 659) bezeichnetenEntscheidungen
zuständigsind,mit folgendenMaßgabenentsprechendeAnwendung:

1. An die Stelle des Schriftführers tritt der Gerichtsschreiber.
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2. Die Vollstreckungder Entscheidungüber die baren Auslagen des
VerfahrensrichtetsichnachdenVorschriftenüber die Beitreibungvon
Gerichtskosten.

Berlin, den 15. September1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Kraufe

(Nr. 6040) BekanntmachungüberPapier, Karton undPappe. Vom 15.September1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,Erhebungenüber die Vorräte, die

Lieferung,denBezug und denVerbrauchvon Papier, Karton und Pappe jeder
Art anzuordnenund vorzuschreiben,daß über Lieferung, Bezug und Verbrauch
Buch zu führenundAnzeigean einevon ihm zubestimmendeStelle zu erstattenist.

82
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,AnordnungenüberHerstellung,Lieferung,

Bezug und Verbrauchvon Papier, Karton und Pappe zu treffen.

83
Zur Deckungder entstehendenVerwaltungskostenkann der Reichskanzler

den an demVerkehremit Gegenständender genanntenArt BeteiligtenBeiträge
auferlegen.

84
Der Reichskanzlerkann anordnen,daß Zuwiderhandlungengegendie von

ihm auf Grund dieserVerordnungerlassenenBestimmungenmit Gefängnisbis
zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark odermit einer
dieserStrafen bestraftwerdensowie daß nebender Strafe auf Einziehungder
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Gegenstände erkanntwerdenkann, auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,
ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenodernicht.

. (5 .
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunktdes Außerkrafttretens.
Berlin, den 15. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Be###des Meichs=Gesetzblattsvermitteln nurdie Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Nr. 164
Inhalt: Verordnung überdie Preisevon Schlachtschweinen.S. 337.

G⁊r.6041) Verordnungüberdie Preisevon Schlachtschweinen.Vom 15.September1917.

A-= Grund des§&8 Abs.2 der Verordnung über die Preise der landwirt=
schaftlichenErzeugnisseaus derErnte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März
1917 (eichs=Gesetzbl.S. 243) wird in Abweichungvon 92 Abs.1 der Ver=
ordnungüber die Schlachtvieh=und Fleischpreisefür Schweineund Rinder vom
5. April 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 319) folgendesbestimmt:

Artikel J
Bis zum 30. November1917 einschließlichdarf beimVerkaufe von

Schlachtschweinendurch denViehhalter der Preis für 50 Kilogramm Lebend=
gewichtdie aus Spalte 2 unterc derAnlage zur Verordnungvom5. April 1917
über die Schlachtvieh-und Fleischpreisefür Schweineund Rinder ersichtlichen
Preise nicht übersteigen,ohneRücksichtdarauf, wie hochdas Lebendgewichtder
Tiere ist.

Artikel II
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 15. September1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldowmw

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Geseydl.1917. 188
Ausgegebenzu Berlin den 18.September1917.
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«ReichsTGeietzbcattA
Jahrgang 1917

Nr. 165
Inhalt: Bekanntmachung über Druckpapier. S. 830. — Bekanntmachung über Papier, Karton

und Pappe. S. 841. — Bekanntmachung über die Geltendmachungvon Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz baben. S. 8564.— Bekanntmachung, betreffend
die Fristen des Wechsel-und Scheckrechtsfür Elfaß=Lothringen. S. 851.

(Nr. 6042) Bekanntmachungüber Druckpapier. Vom 20. September1917.

A= Grund der Verordnungdes Bundesrats überDruckpapiervom 18. April
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

1
Zur Herstellungvon Druckwerken(Bücher, Sammelwerke,Einzelwerke,

Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenundsonstigenperiodischerscheinenden
DruckschriftendürfenderenVerlegerundDruckerin derZeit vom1.Oktober1917
bis zum 31. Dezember1917 55 vom Hundert derjenigenMenge Druckpapier
beziehen,die— errechnetauf einenZeitraumvondreiMonaten— im Jahre 1916
zu derenHerstellungverwendetwordenist.

Bei Festsetzungder Menge, die nachAbs. 1 bezogenwerdendarf, werden
Beständean Druckpapierder im Abs. 1 bezeichnetenArt angerechnet.

2
Falls VerlegerundDruckerdas ihnen nach&1 zustehendeBezugsrechtin

der Zeit vom 1. Oktober1917 bis zum 31. Dezember1917 nicht oder nicht
vollständigausnutzen,erhöht sichbei FestsetzungeinesBezugsrechtsfür die Zeit
nach dem1. Januar 1918 diesesBezugsrechtum dieim viertenVierteljahr1917
nicht bezogeneMenge. Sie könnendiesenAnspruchbis zum 10. Januar 1918
bei der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbein Berlin
geltendmachen.

, (3

Geht eineZeitschriftan einenanderenVerlegeroderDruckerüber,sohaben
dieseAnspruchan denbisherigenVerlegeroderDruckerderZeitschriftauf Über=
Reichs=-Gesetzbl.1917. 189

Ausgegebenzu Berlin den21.September1917.
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tragungeinesBezugsrechtsfür diejenigenMengenDruckpapier,die auf die be—
treffendeZeitschrift entfallen. Maßgebendfür die Höhe des zu übertragenden
Bezugsrechtssind die Vorschriftendes § 1. Ergebensichaus dieserÜbertragung
Streitigkeitenzwischendemfrüherenund demjetzigenVerleger oderDrucker, so
entscheidetdie Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbe.

n 4
Druckpapier,das zur HerstellungvonDruckwerken(Bücher,Sammelwerke,

Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Jeitungen,Jeitschriftenundsonstigen
periodischerscheinendenDruckschriftenoder zur Herstellungvon Umschlägenfür
dieseDruckschriftenbestimmtist, darf ohneGenehmigungder Kriegswirtschafts=
stellefür das deutscheZeitungsgewerbenichtverkauftodersonstwieweitergegeben,
auch nicht zu einem anderenals dem in der Vestellung(Abruf) angegebenen
Zweckeverwendetwerden.

85
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark wird bestraft,wer denVorschriftendes § 4 zuwiderhandelt.

Die Bestimmungendes §1 Abs. 4 und der 9353 bis 7 der Bekannt=
machungüberDruckpapiervom30. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 293) behalten
Geltung.

X
Die Bekanntmachungtritt am 1. Oktober1917 in Kraft.
Berlin, den 20. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr.6043)BetanutniachungüberPapier,«Kartonnnd Pappe. Vom 20. September1917.

A## Grund derVerordnungendesBundesrats überPapier, Karton und Pappe
vom 15.September1917 (Reichs=Gesetib, S. 835) und über Auskunftspflicht
vom 12. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 604) wird folgendesbestimmt:

*1
Wer mit Beginn des 8. Oktober1917 Papier, Karton oder Pappe in

Gewahrsamhat, ist verpflichtet,die vorhandenenMengen nach Maßgabe des
anliegendenFragebogens1 anzuzeigen. 5%

AnzeigennachAbs. 1 über Mengen, die sichmit Beginn des 8. Oktober
1917 unterwegsbefinden,sind von dem Empfänger unverzüglichnach dem
Empfangezu erstatten.

Die Anzeigenhaben getrenntnachEigentümernund Lagerungsortenzu
erfolgen.

(2

Wer Papier, Karton oderPappe verbraucht,ist verpflichtet,denVerbrauch
im letztenGeschäftsjahrnachMaßgabedesanliegendenFragebogens1 anzuzeigen.
SchätzungsweiseAngabe des Verbrauchsist nur zulässig,wenn die genaueEr=
mittlungmit unverhältnismaͤßiggroßenSchwierigkeitenverbundenist.

83
Kommunalbehördensowiediejenigen.Kriegsorganisationen,die von Reichs=

oderStaatsbehördenmitderDurchführungkriegswirtschaftlicherMaßnahmenbeauf=
tragt sind, habenihreBezügeundBeständevonPapier, Karton oderPappe nach
Maßgabedes anliegendenFragebogens2 anzuzeigen. 7

6%
Die Durchführung der Erhebungenwird der Kriegswirtschaftsstellefür

das deutscheJeitungsgewerbein Berlin übertragen. Die Fragebogensind von
dieserStelle schriftlichunterAngabeder benötigtenExemplareanzufordern,und
zwar unter Beifügung einesmit der Anschriftdes Anzeigepflichtigenversehenen
Aktenbriefumschlagsund unterBeifügung von Freimarkenim Werte von dreißig
Pfenuig für je dreiFragebogenundfünfundzwanzigPfennig für derenÜbersendung.

*5
Die Fragebogensind von dem Anzeigepflichtigenauszufüllen, zu unter=

schreibenund der Kiiegswirtschaftsstellebis zum 22. Oktober1917 einschließlich
einzusenden.

Von jedemausgefülltenFragebogenhat der AnzeigepflichtigeeineAbschrift
zurückzubehaltenund bis auf weitereAnordnungaufzubewahren.

189“
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Alle Anzeigepflichtigenhabenvom 8. Oktober1917 ab über ihren Be=
zug und Verbrauch von Papier, Karton und Pappe nach Maßgabe der Be=
stimmungender Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbeBuch
zu führen.

Bis zum zehntenTage eines jedenMonats (erstmaligbis zum 10. No=
vember1917 für die Jeit vom 8. Oktober1917 bis zum 31. Oktober1917) ist

# außerdemderKriegswirtschaftsstellenachMaßgabedesanliegendenMeldebogens3
—* die gesamteim vorangegangenenMonat bezogeneund verbrauchteGewichtsmenge

an Papier, Karton und Pappe in Kilogramm anzuzeigen.
Die Kommunalbehördensowie diejenigenKriegsorganisationen,die von

Reichs=oder Staatsbehördenmit der DurchführungkriegswirtschaftlicherMaß=
nahmenbeauftragtsind, habendievorgeschriebenenMeldungennachMaßgabedes

¼i anliegendenMeldebogens4 zu erstatten.
u Die Meldebogensind von derKriegswirtschaftsstellegegenEinsendungvon

fünfzig Pfennig für fünf Meldebogen,zuzüglich fünfzehnPfennig für deren
Übersendung,zu beziehen.

87
Zur Deckung der entstehendenUnkostenhaben vom 8. Oktober 1917 ab

sämtlicheBezieher von unbedrucktemPapier, Karton und Pappe von den im
Laufe eines Monats an sie erfolgten Lieferungen einen Betrag von zwanzig
Pfennig für einhundert Kilogramm zuzüglich Bestellgeld für die Überweisung
an die Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbe abzuführen, und
zzwar gleichzeitigmit der nach & 6 zu erstattendenAnzeige. Angefangenehundert
Kilogramm gelten als volle hundert Kilogramm.

Die Beitreibung der Beiträge erfolgt auf Antrag derKriegswirtschaftsstele
nach den landesgesetzlichenVorschriften über die Beitreibung öffentlicherAbgaben.
Bei Streit über die Beitragszahlung entscheidetder Reichskanzler oder die von
ihm bezeichneteStelle endgültig.

88
Die Kriegswirtschaftsstellefür dasdeutscheJeitungsgewerbewird ermächtigt,

die in der Bekanntmachungüber Auskunftspflichtvom 12. Juli 1917 (Reichs=
Gesetzbl.S. 604) bezeichnetenRechtezum Jweckeder DurchführungdieserBe=
kanntmachungauszuüben.

49
Wer unbedrucktesPapier, Karton oderPappe im Besitzehat, hat es der

Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbeauf deren Verlangen
käuflichzu überlassen.

Erfolgt dieÜberlassungnicht freiwillig, so wird das Eigentumauf Antrag
derKriegswirtschaftsstelledurchdiezuständigenBehördenauf dieKriegswirtschafts=
stelleübertragen. WelcheBehördenzuständigsind, bestimmtdie obersteLandes=
zentralbehörde.Die Anordnung ist an den Besitzerdes unbrdrucktenPapiers,
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Kartons oderderPappezu richten. Das Eigentumgehtüber,sobalddieAnordnung
demBesitzerzugeht.

Dem Besitzerist für die überlasseneMengeein angemessenerÜbernahme=
preis zu bezahlen. Kommt zwischender Kriegswirtschaftsstelleund demBesitzer
eine Einigung über denPreis nicht zustande,so wird er von der höherenVer=
waltungsbehördedes Ortes, in demder BesitzerseinenWohnort hat, endgültig
festgesetzt.Diese entscheidetferner endgültigüber alle Streitigkeiten, die sich
wuischendenBeteiligten aus der Aufforderung zur Überlassungund aus der
berlassungergeben.

10
Falls sich Zweifelfragen grundsätzlicherArt bei der Durchführung der

Bekanntmachungergeben,hat dieKriegswirtschaftsstelledie Reichskommissionzur
Sicherstellungdes Papierbedarfszu hören.

11
Die KriegswirtschaftsstellekannAusnahmenvon den in den # I bis 6

gegebenenBestimmungenzulassen.
Von denBestimmungendieserBekanntmachungwerdennicht betroffen:
1. die Behörden des Reichs, der Bundesstaatenund Elsaß=Lothringens,
2. wer im Jahre 1916 im ganzenweniger als eintausendKilogramm
Papier, Karton und Pappebezogenhat, sofern der Bezug auch im
laufendenJahre eintausendKilogramm nicht erreichthat,

3. bedruckteoder beschriebenePapiere,Kartons oderPappen, soweitnicht
in den anliegendenFragebogenanderesbestimmtist,

4. maschinenglattes,holzhaltiges Druckpapier und solchesDruckpapier,
das zur Herstellungvon Druckwerken(Bücher,Sammelwerke,Einzel=
werke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Jeitungen,Seserhien und
sonstigenperiodischerscheinendenDruckschriftenverwendetwird, soweit
nicht in den anliegendenFragebogenanderesbestimmtist.Soweit die
KriegswirtschaftsstelleAusnahmenvon den in denBekanntmachungen
über DruckpapiergegebenenVorschriftenin bezugauf die Meldepflicht
zugelassenhat, werdendieseAusnahmenallgemeinaufgehoben,

5. Spinn=und NitrierpapierejederArt, RohdachpappenundDachpappen
jeder Art sowiealle nattonzellstoffhaltigenPapiere.

12
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer die ihm nach I 1, 2 und 6 Abs. 2 obliegendenAnzeigennicht
erstattet oder wer wissentlichunrichtige oder unvollständigeAn=
gabenmacht,

2. wer dem&6 Abs.1 zuwiderBicher nichtoderwisseutlithunrichtigführt.
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JinFallederZuwiderhandlunggegenslkannnebenderStrafeauf
Einziehungder Gegenständeerkanntwerden,auf die sichdie strafbareHandlung
bezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehörenodernicht.

* 13
Die Bestimmungentretenmit demTageder Verkündungin *
Berlin, den20.September1917.

Der Stellvertreter desReichskanzlers
« Dr. Helfferich
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Anlage 1.

Zurückgusendenbiszum22.Oktober1911
An die .

Kriegswirtschaftsftelle für das deutscheZeitungsgewerbe
Berlin C2

· Breite Straße 8/9

Fernsprech· Anschluͤsseder Kriegswirtschaftsstelle:Zentrum 756 bis 759, 10976 bis 10979 — Drahtnachrichten:Kontingent

J SragebogenP.D.V.11

Die in diesemFragebogenaufgeführtenBeständelagern:

l Proyinz (Bundesstaat) * ....

Straße und Hausnummer

AngabedesEigentümers,fansddie = nichrddemr Untereihnetenhehbren.

a) Name(Firma)desEigentümeerrs

b) WohnortdesEigentümrs.

. Provinz (Bundesstaatt

Gehören die Bestände nicht dem unterzeichnetenMeldepflichtigen,

so ist für jedenEigentümer ein besondererFragebogenauszufüllen

Ohne Unterschrift zu= Der Unterzeichneteversichert,die Angaben in diesemFragebogennach bestem
rückgesandte Frage= Wissengemachtzu haben.
bogen gelten als nicht «
W OrtundDatuni

Provinz (Bundesstaat)

Unterschrift und Firmenstempphll

Vor Ausfüllung die einzelnenNummern des Fragebogensund die Rückseitegenau durchlesen
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(Vor Ausfüllung Rückseitelesen.

Verbrauch“
. . im letztenestandmit Beginndes S. Ok# 9 .Gegenstand Best Begi #S. Oktober 1917 Geschäftsjahr

, (Von Herstellern““.
Kilogramm undHändlern““

*r « » nicht anzugeben)
Unbearbeitet Vorbearbeitet Im ganzen Kilogramm

1 2 8 1 5

IEEETTTTFTT IF. F
1.Padpapier 1n 1 1 ! 1

à) Vranicholiepiersrr.— ——s 1 ä5 i
inSirohpaisiee................»....................... . l I“ · »«i
e) alle ubrigen Sorten, auch Schrenz·«Tũten· und Briefumschlag· «
papiere,sentein sienichtunterZiffer6 sallen . . ... 6 r# 1 ä

2. Druckpapier, auch echt und imitiert Bütten, Plakat und Umschlag= 15 6
vapier(sicheErlauterungen8) Frbrhn 44 · i
a) holzhaltig maschinenglatt, mit Ausnahme des zum Bedrucken « ’»» 19 D5 I

destiininieniiiaietniienqlattm,belidaltiqenDrinisnviersIiiber #s )#
dessenBeug und VerbrauchderKriegswirtschaftsstellefür 1 9 4½ OEä
das deutscheZettungsgewerbe laufend Anzeige erstattet wird (5TP 9 92 1%

seweitnichtbereitsaufGrundder 1 wÖää F
· Bekanntmachung über Druckpapier «

b)bolshalltigsativiert, ),vom16.Jult 1916Meichs,=Ge. 1 I It
«delikt-«lusilckssssssskilsmichi.s.7»i:-Io)icnkpiiichiden-di- I. « I I I
iiiidsntiiiim...»... (Druckpapierfür Bücher,Jeitun, II I I I

gen, Zeitschriften,Musikalien) · I I
3. Tapetenrohpapier (sieheErläuterungen 8
4 Beklebe.,Band., Schachtel,und Jündholzpapier(neheErlaute= I I I I

nnas . «...........».....«........ · i iII I I
5. Papier für Land=und Seekarten, Plane und gleichartige Zwecke I I I I
«nischreldsinidstoiifehlpapiekirderslrtkinidiliikliebVesi» I « I I II

BittensnndGeiedaiiobuiiskiisauierinii"lu!inilsnieneusten I I I
fepiklNtuiiinieideni»»««..«»......«... I i I

Usertigetkokdruckefederklrtiuerhuidinn auf Normal: II I I I
viibieigedruckt(-ininnlari)....«.................... II

eiskorinalpapierisiebeEiliiuiisiisincsim....«.............. « s I I III
asnt——s —- 1 I i
iii97eiiiialvaunsilliUl,INeinniIiuiuieiYlllsunt . I III« I 4

VlIIlh sind unter Nr. 2c zu meldennn... I I I I I I I I
7.3eiedespapier I .I I I
.—«Ivoizis.iik..»x.................... »I .I»I I I
Is)bv1!iiri....................... I T I II II I- l· I

Nfsiltrierpupirr.................,«..... I I I I I I «I I. I
UFiltennaffr..............-.»... I I Iiutdt fuinelben
li)LöfchdupieriiiidLsZIsÖi.-Ik..n 9 ó I , I . I I I ·

nilielitniliii.......,........... I II I II I I I I I I I
I-)nllei«ibii.ieiiZum-......................... II II.4 II «

e Wict#stohpsi “#“““5 ———/38 47 I . II I I III I
is-»PseiogkaphnweeHishi-W-...............,..... II I II I I I I I 9

b) Photographisches Barytpapier II I I I I I I I I
lslPapierzuiiiTinpkåanieeen«........«.-... J I I III I I
14 — für Briefmarten, Pabiecgeld, Anse he III I I I I

0lliieiiiiiir.. . . I = « I I
i.·- Ieleqiapbeiipapier Cehe Erlamerungen 8) .....«.. » II I I I ·I
s--nikiartsnuserslrhgeklebtuiidiisiaetledk,iissetijiiiiioniniuim I I I I i I I I

EIkrriiirerfnhtiiiieiniuiiIZliiennliInciseiiNil«...... I , I I I I I I
I.) Invalidenkarton ...-......... I I I I I I I s
isilimonfåkBeiusiiIlaktknEli-iststritt-umtiiitiii).... I I I I I I

ifsiiimdeski»«.».». IIII iIIIi
I’IIZUItMNisiekiindsiikieiitaiinntniii (sebe Er I II II I

liiiikiiifsn-»....«...... I « I
IiKIItiidriickChronioduisieinndlisriongeiiiiitien...... I I I I II I

llbertrag I I I II II I
iiIi IilIii iI I I I I I I I

·Si.1;iEkI«».ii-iiiiigkii5 ·«öiebeciiäuieruugeii6 iuöiedecilWI ---
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Verbrauch“
. . im letzten

. Gegenstand Bestandmit Beginn desS. Oktober1917 Geschäftslahr*
(Von Herstellern“““

Kilogramm und Händlern“
8 « nicht anzugeben)

— Unbearbeitet Vorbearbeitet Im ganzen Kilogramm

I

I

1 3 1 5

Pergamentpapier
a) Nohpepirr.••.

b) echtPergamentwabbkbkenrnrn
20 a. Satiniert imitiert Pergamentpapier (nicht fettdichht)

zhI.s-II

YbMWlec(IendichtimicimPergamesnpavicy..........

I 21. Pergamenterst feanicht —Pt###z.
5 nischtseitsichtt:t

Seidenpapier, auchLurchschreib.,Kondensatorenseiden,undKarbon= I

Übertrag...· I I I
I
I
I

I

I
I
I

Rohpapm.................................,........... .I I IIZ

I — ——

II

I
I

« III-ds: tunlsldm

CMNT....................«....................» ; I I ««" III

qusaickttguugqußekgeklebtekPapietsöcke...»»... I

— o M I
I II «

.III-INDI-........................................... Igsggssssssvxs

? *5ã 2 *n2.*

Alle übrigen unter Nr. 1 bis 35 nicht näher bezeichneten
unbedrucktenoder unbeschriebenenPapiere und Kartons

Gesamtgewichtder Papiere und Kartons I-

—
Braune Handpappe (auch Kunstlederpappe).. .. . . . . . . . . . . . ..
seis-quschiueupapp·................................... I
Heiß-W......................................

IndIIUIInclNII
Igpgzsxggpsssgs

OefamtgetvichtdkkPauven. I

GefamtgewichtdetPapickeundKonons I I I
I
I

GessnntgtwichtderVanven..............» I

Zusannnku..» IIII

JstdaisSpalusaagegthmMchmuimM.» ..«..«.................

-Istdetluspsltesusegehmdekbmnchgefchätzts............................................................ .......indiesecaijall«
genaueAngabe,wie dieSchätzungerfolgtist (sieheErläuterungen4 auf derRückseite).
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Erläuterungen für die Ausfüllung des Fragebogens

1. Meldepflichtig sind alle Papiere, Kartons und Pappen in Rollen oderBogen, weiß oder farbig, unbedruckt
(mit Ausnahmevon Nr. 6b), liniiert, kariertoderirgendwieim BetriebeeinesGewerbesvorbearbeitet(soweitvor.
bearbeitet,jedochnur, wenn unbedruckt).

Papierhersteller haben auch diejenigenMengen, die noch nicht ausgerüstet(z. B. noch nicht geglättet) sind,als
Gestandanzuzeigen. ·

2. Keine Anzeige hat zu erstatten,wer im Jahre 1916 im ganzen weniger als eintausendKilogramm Papier,
Karton und Pappe bezogenhat, sofern der Bezug auch im laufenden Jahre eintausendKilogramm nicht erreichthat.
Als Bezug gilt auch Entnahme aus den eigenenBestinden

3. Der Meldepflicht unterliegen nicht Spinn- und Nitrierpapiere jeder Art, Rohdachpappenund Dachpappen
jeder Urt, sowie alle natronzellstosshaltigenPapiere. — Natronzellstoffhaltige und Spinnpapiere sind gemäß der
Bekanntmachungvom 20.November1916 — W. l. 312/10.16. K. R. AU.—, Rohdachpappenund Dachpappen
gemäßder Bekanntmachungvom 5. April 1917 — Da. 123/3. 17. K. R. A. — beimWebstoffmeldeamtedes Königlich
Preußischen Kriegsministeriums meldepflichtig. »

4. SchätzungsweiseAngabe desVerbrauchs ist nur zulässig, wenn die genaueErmittlung mit unverhaͤltnismaßig
großenSchwierigkeilenverbundenist.

5. Als Verbrauch der Papier verarbeitendenGewerbe ist die tatsächlich verarbeitete (auch vorbearbeitetc)
Menge anzuzeigen.

6. Als Geschäftsjahr gilt das Jahr, für das dieletzte Bilanz aufgestelltworden ist. Hat der Meldepflichtige
keineBilanz aufzustellen,so ist das Kalenderjahr 1916 zugrunde zu legen.

7. Hersteller und Händler haben die Spalte 5 des Fragebogens nicht auszufüllen, soweit es sich um Papiere,
Kartons und Pappen handelt, die von ihnen verkauft worden sind. Hersteller und Händler, die einen Nebenbetrieb
der Verarbeitung oder des Druckgewerbes haben, müssen für diesen den Bestand und den Verbrauch auf einem
besonderenBogen anzeigen.

8. Bestände von maschinenglattem,holzhaltigen Druckpapier, das nicht zum Bedruckenverwendetwird, sowie
maschinenglattes,holzhaltiges Tapetenroh., Beklebe., Band., Schachtel.-,Zündholz., Telegraphen- und Streichpapier
fsind in diesemFragebogen auch dann anzugeben, wenn der Bestand der Kriegswirtschaftsstelle für das deutsche
Jeitungsgewerbe bereits gemeldetist und über den Verbrauch fortlaufend Anzeige erstattetwird.

9. Bei FeststellungderMengen von Foliobogen(Größe33X 42 cm und 342443 cm) ist ein Durchschnins=
normalgewichtzugrundezu legenvon

10 Kilogrammfür 1000BogenKonzeptVI (Nummer6ca) und
12 Kilogrammfür 1000Bogen für alle übrigenSorten (Nummer6 ß).
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4 Anlage 2

Zurückzusendenbis zum 22.Oktober 1917

AndieKriegswirtschastsstellefür das deutscheZeitungsgewerbe
Berlin C2

Breite Straße 8

Fernsprecherder Kriegswirtschaftsstelle:Zentrum 756 bis 759, 109 76 bis 10979 — D#mhmachrichten“Kontingent

FragebogenP.D.V.2
für Behörden sowie sämtlicheKriegsorganisationen,die von Reichs=
oder Staatsbehörden mit der Durchführung bkriegswirtschaftlicher

Maßnahmen beauftragt sind.
Vor Ausfüllung Rückseitelesen

Von jedemausgefullten FrogebogenMbschrift aufbewahren
—.. ———— ——— —

* 1 2 3 4m—
. Bezug in derZeit Bestand

— « — . . Bestand- name-Bad
Gegenstand S 8 * reichtvorausfichtlich

in in Kilogramm Wonate

1. .Konzept1I ... «............... is» ;
2.«Normalpap1erlbcslv..............
3. AndereKanzlei.,Konzept-,Schreib.,Schreib. "
maschinen=,Durchschlag=undDruchpapiere — nichtauszufüllen

4. PapierundKartonfür Bezugskarten(Brot., 6
Fleisch usw.Karten)y «

5. Briefumschläge .. .. .. . . . .. I
6. Aktendeckelllllm *
7. UngebrauchteRegisterkarten=Kartons(auchge=
schnittrn . . . . . . . .. ½2„m

8. Packpapierjedernt T 5
9. PappenjederArt ... ...... ....... . . ... 5 5

Im ganzen " ½

Ort und Datum .«.... l'.)l7·
Provinzwaudessiaay....................».....................«......«...........

Dienststempelundunterschrift....

*Siehe Bemerkungenauf der Rückseite —
- 190“
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Erläuterungen
für die Ausfüllung des Fragebogens

Anzuzeigenist derBestandundBezugallerPapiere,Kartons und
Pappen, in Rollen oder Bogen, weiß oder farbig, unbedruckt,liniiert,
kariert,Bogen und Blätter in Oktav,Quart und Folio.

Die von derMaterialverwaltungsstellefür den laufendenGeschäfts=
verkehrbereitsabgegebenenMengenvon Dapier, Kartons und Pappe
sind bei der Bestandsaufnahmenicht aufzunehmen.

KeineAnzeigeist zu erstatten,wennin derZeit vom1.April 1916
bis zum31.März 1917 im ganzenwenigerals eintausendKlogramm
Vapier, Karton und Pappe bezogenwurde, sofern der Bezug auch seit
dem1. April 1917 eintausendKilogrammnichterreichthat.

Bedruckte oder beschriebenePapiere, Kartons und Pappen unter=
liegenderMeldepflichtnicht.

Zu Nr. 1 und 2

Bei FeststellungderMengen von Foliobogen(Größe33X 42 cm
und 34 X 43 cm) ist einDurchschnittsnormalgewichtzugrundezu legenvon

10 Kilogrammfür 1000Bogen KonzeptVI (Nr. 1)
und

12 Kilogramm für 1000 Bogen für alle übrigen Sorten (Nr. 2).

ZuNr.3 bis9
Bei Feststellungder Mengen ist das Gewicht durch probeweises

Verwiegenzu ermitteln.
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Heftrand

An die
Anlage 3

P. D.V.3.
Berlin C2.

Der BezugundVerbrauchim Monaet ,........ l9l»»,hatbetmgen:

Bezogen wurden rv. . IS · Verbraucht
(Sind einzelnePapierserten in einem Monat von mehrerenLieferern bezogen wurd
worden, so sind die Angaben für sedenLieferer getrenmtauf einem besonderen v urden
Blatte zu machen,das dieserMeldung beizufügenist. In diesemFalle ist in Kilogramm

G egen st and den Spalten 2 und 3 ein Hinweis auf die Anlage zu machenund in der (vonHerstellerm
Spalte 4 das Gesamtgewichtder bezegenenMengen einzusetzen) und Händlern

nicht
NamedesLieferers Wohnortdes Lieferers,Kilogramm anzugeben)

l 2 3 4 5
1½ I

1.Packpapier h
)D####nhssi-
elshsrreee.... —— 2

ej alle ũbrigen Sorten, auch Schrenz., Tüten, und Buc %
umschlagpapiere,soweit sie nicht unter Jiffer 6 fallen 1 1

2. Druckpapier, auchechtund imitiert Bütten, Plakat= und Um= *bGSL
schlagpapir »......................
a) holhaltig maschinenglatt, mit Ausnahme des zum Be⸗

druckenbestimmtenmaschinenglatten,holzhaltigenDruck=
papiers, über dessenBezug und Verbrauch der Kriegs. !
wirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbelaufend 11

.———————— W 7* 1
soweit nicht bereits auf Grund der

2 Bekanmtmachungüber Druckpapier vom «
163I11I1916(richssGkitdlSMU

»Holt-ski- Meldepflichtbesteht
maschinenglatt(Druckpapierfür Bücher, Zeitungen,
undfatiniert Zeitschriften,Mufikalien)

4. Beklebe.,Band., Schachtel,undZündholzpapier
5. hr für Land. und Seekarten, Pläne und gleichartige

——— 9
6. a) Schreib, und Konzeptpapierjeder Art einschließlich

Post., Billet, und Geschöftsbücherpapiermit Ausnahme
von V42 VI NRNummeröen)......

b) e Vordruckejeder Art für Behörden, auch auf
ormalpapier gedrucktt(Formulare)..... . . . . . . . .. .

e) Normalpapier
aKonieptVl...-............................ » »"(
Nonnalpapiek1--—th(Nounalpapikri·lllaund »« »J»
Vlllbfinduutethk2czumeldcn).......«. »-

7.Miec- » ’ »
«hotzhanig...........».........................
bholgfteck...-.......................,.....—......
##. #G###

J———————————————— nicht zu melden
10. Löschpapier und Löschkarton: » »

-howttig»........».......................... -»! »»
balleübrigenSorte-s.....»...»...»............ »

u.mWappapikk.......«.......................... -»» "»
12«PhotographlfchesRohpapier...,..«.«.,...»....

bPhotographischesLamm-hist.......«............ 11 ».
läpcpiekzsmImpägsinm............................ —11 »
14 WertzeichenpapierfuͤrBriefmarken,Papiergeld,Auleihescheine,

— ——
—
16. a) Karton aller Urt, geklebt und ungeklebt, auch Karton: 8

papier, Chromoersatzkarton,mit Ausnahme von Nr. 19 » ·
hadelidealartvas»......-..«..........«........ »
e) Kartousfür Bezugskarten (Brot., Fleisch- usw Karten)

i zbz. » »
18. ) Streichpapier und Streichlarton (nur Rohpapier) » »

bMstdkscks,chkomopapiekandKaktoa,gesttiche-I... - I
lherwmag çO 1 1



Gegenstand

852 —

Bezogen wurden

Spalte 4 das Gesamtgewichtder be#egenenMengen ein#useen)

WohynortdesLieferers
2 3 –

wurden
Kilogramm
(vonHerstellern
und Händlern

nicht
anzugeben)

19

21

Or

Ur

Übertrag4
. Pergamentpapier:

a)Rohpapiet ............... . .. . . ....
b) echtPergamenwapier
a) Satiniert imitlert Pergamentpapier(nichtfettdicht).
bj Pergauihnpapier (fettdicht imitiert Pergamentpapier). ..

Pergamentersatz:
#a)fendicht
b) nicht sendicht ... . . . ..
Seidenpap##,auch Durchschreib., Kendensatorenseiden,und
Karbon=Rohpopier . . . . . . . ..

Mundstũckpapier
Kabel·undIsolierpapier.. ...... ....... .....
.t«c«-dmwpikk...................«............
.M»Mit-·-po-'akkmpikkoi-dk-».».«....

Istchristl-Mast-1U635Iichktöhekbezeichsktea
used-Ete-odetvubeichclkbesespaplsnIndsmoas».

.WInfchlueadappe».....-....»................

.BkI-sehndpqpe»auchRunsitkderuappch..............

.Ieis·sef0lsapsppe

.............................

nicht zu melden

1.
.
i

I

StimmgewichssetpavstktaadKaum-...

nicht zu melden

Gesamigewicht der Pappen ....
LesemtgewichtdesPaplerz. s
Gesameégewichtder Pappppr

Zusammen. „

Ü
»

i
l
»
ii

4

t und Datum

ovin] (Bundesstaat)
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Heft-aus

sss
An die

»

Gegenustand

Bezogen wurden

den Spalten 2 und 3 ein Hinweis auf die
Spalte4 das Gesamsgewichtderbeiogenen

Name des Lieferers. Wohnort desLieferers
2 3

Kilogramm
4

Verbraucht

wurden

Kilogramm

5

KonzeptVI

Schreibmaschinen.,Durchschlag=und
Druckpapiere

(Brot., Fleisch-usw.Karten)

... 2 ·

Registerkartenkartons
(auch geschnitten)

Packpapier jeder Art

Pappen jeder Art

55D

Im ganzen
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(Nr. 6044) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchenvon Personen,tie
im Ausland ihrenWohnsitzhaben. Vom 20. September1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermechtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die Wlllangen der BekanntmachungenüberdieGeltendmachung
von Ansprüchenvon Personen,die im Ausland ihren Wohnsitzhaben,
vom 7. August und 22. Oktober 1914, 21. Januar, 22. April,
2. Juli und 21. Oktober1915, 6. Januar, 13. April, 13 Juli und
5. Oktober1916, 4. Januar, 26. März und 28. Juni 1917.(Reichs=
Gesetzbl.für 1914S 360,440 für1915S. 31,236,451,679,
für 1916S. 1, 273,694,1132,für 1917S. 5, 277,566)wird
in der Weiseausgebehnt,daß an“ die Stelle des zi Oktober 1917
der 31. Januar 1918 tritt.

Berlin, den20. September1917.
Der Stellvertreterdes Reichskanzlers

Dr.Helfferich

(Nr. 6045) Bekanntmachung,betreffenddie FristendesWechsel-und Scheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen. Vom 20.September1917. .

D. Bundesrat hat auf Grund des ##3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) im Anschluß an die Bekanntmachungvom 28. Juni 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 566) folgendeVerordnungerlassen:

Die Fristen für die Vornahme einer Handlung, derenes zur Ausübung
oderErhaltungdesWechselrechtsoderdesRegreßrechtsaus demScheckbedarf,
werden,soweitsie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufenwaren, für die in Elsaß=
LothringenzahlbarenWechseloder Schecksin der Weise verlängert,daß sie mit
dem 31. Januar 1918 ablaufen,sofern sich nicht aus anderenVorschriften ein
spätererAblauf ergibt.

DieseVorschrit findet keineAnwendung auf die Frist, innerhalb deren
nach den gesetzlichenVorschriften der Regreßpflichtigevon der Nichtzahlungdes
Wechselsoder Scheckszu benachrichtigenist.

Bei Wechseln,bei denendie Frist zur Erhebung des Protestes mangels
Zahlung nachAbs. 1 verlängertist, verjährt der wechselmäßigeAnspruch gegen
den Akzeptantenoder, soweites sichum eigeneWechselhandelt,gegendenAus=
stellerfrühestensam 31. Januar 1919.

Berlin, den20. September1917.
Der Stellvertreterdes Reichskanzlers

Dr. Helfferich
DeuGezugdesMeichs=CesesblatesvermitteinnurdieVostanstalern.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-GesetzblattA
Jahrgang 1917

—

Inhau: Bekanntmachung, 'ie — für Schwefelsäureund Oleum. S. 858.

(Nr. 6046) Bekanntmachung, botreftendSochstpreise für Schwefelsäureund Oleum. Vom
21.September 1917.

A.# Grund des 9 5 der Verordnung, betreffenddie privateSchwefelwirtschaft,
vom 13. November1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 761) wird bestimmt:

1
Der Preis für Schwefelsäureund Oleum darf folgendeSäte nicht

übersteigen:
a) Gloversäure: 330 Mark für 1000 Kilogramm Schwefelinhalt im Er=
zeuguis, abzüglich15 Mark für 1000 Kilogramm Crzeugnis in ab=
gelieferterBeschaffenheit;

b) helle KammersäuresowiehöhergradigeSäure und Oleum: 470 Mark
für 1000 Kilogramm Schwefelinhalt im Erzeugnis, abzüglich45 Mark
für 1000 Kilogramm Erzeugnis in abgelieferterBeschaffenheit.

DiesePreisegeltenfür unverrackteWare frei BahnstationderErzeugungsstelle
und schließendie nach derVerordnung, betreffenddie privateSchwefelwirtschaft,
vom 13.November 1915 (Reichs-Gesetzbl.S 761) zu entrichtendeUmlage ein.

Der Preis für Abfallschwefelsäuredarf nichthöhersenn,als sichbei Zu=
grundelegungdesHöchstpreisesfür GloversäureunterBerücksichtigungderfriedens-
üblichenAbschlägeergibt.

Dünne Kammersäurebis einschließlich55 Grad Bé ist nach Abf. 1a
zu berechnen.

Insoweit als Schwefelsäureund Oleum für besondereAnwendungsfälle,
wie chemischeAnalysen, wegenihrer besonderenBeschaffenheitim Frieden gegen=
über den für helle KammersäurefriedensüblichenPreisen mit Preisaufschlägen
belegt war, dürfen die friedensüblichenAufschlägeauf die im Abs. 1 unter b.
verzeichnetenPreise berechnetwerden.
Reichs=Sesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den22 September1917. 191
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82
Zuschläge für Verpackung und Versand

I. Lieferung in Kesselwagen:
a) Bei Stellung des Wagens durch denVerkäuferdarf eineWagen=
miete von nicht mehr als 30 Pfennig für je 100 Kilogramm
verladenes Säuregewicht berechnetwerden. Der Wagen ist
spätestensan dem dem Ankunftstag auf der Station des Be=
stimmungsortsfolgendenWerktagzu entleerenund zurückzusenden.
Für jedenTagVerzögerungin derRücksendungdarfdemEmpfänger
eine 7 Mark für denWagennicht überschreitendeGebühr be=
rechnetwerden. Die Berechnungweiterer Gebühren, wie für
Jüllung und dergleichen,ist nicht zulässig.

b) Bei Stellung des Wagens durch den Säureempfänger ist die
Berechnungvon Gebühren,wie für Füllung unddergleichen,nicht
zulässig. Der vomSäurcempfängergestellteWagen ist spätestens
am zweiten Werktag nach Eingang zu füllen und abzusenden.
Für jedenTag Verzögerungin derAbsendungdarf demVersender
eine 7 Mark für den Wagen nicht überschreitendeGebühr be=
rechnetwerden.

2. Lieferung in Eisenfässern:
a) WerdenEisenfässerdurchdenVerkäufer leihweisegestellt,so darf
eineMietgebührvon nicht mehr als 1,2sMark für je 100 Kilo=
gramm Sturegewicht einschließlichFüllgebühr berechnetwerden.
Die Eisenfässersind innerhalb 4 Wochen,vom Tage des Ver=
sandesbis zumTage derRückkehrzumSäureverkäufergerechnet,
zurückzuliefern. Bei verzögerterRückgabedarf für jedes Faß
und jedenangefangenenMonat bis zu 4 Mark Leihgebühr be=
rechnetwerden. "

b) Wird bei käuflicherÜberlassungder zur Verpackungder Säure
dienendenEisenfässeran den Säureempfängerdie Rückgabeder
Fässer an den Verkäufer vereinbart, so darf, sofern die Fässer
in brauchbarerBeschaffenheitzurückgegebenwerden,derUnterschied
zwischendemVerkaufspreisund demRücknahmepreisenicht mehr
betragen, als die Mietgebühr nach 2a für die vom Sture=
empfängerbeanspruchteGebrauchszeitbetragenhabenwürde.

J) Bei Stellung der EisenfässerdurchdenSäureempfängerdarf der
Verkäufer eine Füllgebühr von nicht mehr als. 30 Pfennig für
je 100 Kilogramm Säuregewichtberechnen.

3. Lieferungin Korbflaschen:
a) Werden Korbflaschendurch den Verkäufer leihweisegestellt,so
darf eine Mietgebühr von nicht mehr als 1/78Mark das Sticck
für jedenangefangenenJeitraum von 2 Monaten, vomTage des

Cocgle
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Versandesbis zum Tage der Rückkehrzum Säureverkäuferge=
rechnet,außerdemeineFüllgebühr von nicht mehrals 60 Pfennig
für je 100 Kilogramm Säuregewichtberechnetwerden.

b) Bei käuflicherÜberlassungderzur VerpackungderSäure dienenden
Flaschenan den Säureempfängerdarf der Verkäuferberechnen:
für Vollmantelkorbflaschennichtmehrals 20,0°%Mark das Stück
* Bandeisenkorbflaschen 1000. „ „
* Weidenkorbflaschen „:„ l0boo#“" „

außerdemeineFüllgebühr von nichtmehr als 60 Pfennig für je
100 Kilogramm Säuregewicht.

Für Flaschenmit eingeschliffenenStöpselnundfür ½Weiden=
korbflaschenmit einem Fassungsvermögenbis zu 40 Kilogramm
(Demyohns) darf ein Preisaufschlag von bis zu 1,50Mark für
die Flascheberechnetwerden.

Wird Rückgabeder Flaschenan den Verkäufervereinbart,
so darf der Unterschiedzwischendem Verkaufspreis und dem
Rücknahmepreiseder Flaschennicht mehr betragen,als die Miet=
gebührnach 3a für die vom SäureempfängerbeanspruchteGe=
brauchszeitbetragenhabenwürde. -

c)BeifrachtfreichustellungdchlaschendurchdenSäureempfängcr
darf nur eine Füllgebühr von nichtmehr als 60 Pfennig für je
100 Kilogramm Säuregewichtberechnetwerden.

4) Hat der Verkäufer, welchernicht gleichzeitigHersteller ist, die
Säure aus Kesselwagenauf Flaschenabgefüllt, so darf er außer
den Aufschlägennach Abs. 3a, b oder c einenAufschlag für
Wagenmietevon nicht mehrals 30 Pfennig für 100 Kilogramm
Sauregewichtberechnen.

( 3
Bestimmungen für Wiederverkäufer von Schwefelsäure (Händler)
1. Bei Lieferungvon Schwefelsäure,ausgenommenchemischreinerSäure,
in kleinerenMengen als 5 000 Kilpgramm unmittelbar von der Er=
zeugungsstellefrachtfreiStation des Bestimmungsortsoder frei Schiff
Bestimmungsortdarf derVerkäufer,welchernicht gleichzeitigHersteller
ist, demKäufer einen Aufschlag von nicht mehr als 3 Mark für je
100 Kilogramm Säuregewicht über die in den I1, 2 bezeichneten
Preise hinaus berechnen.

Liefert der Verkäufer, welcher nicht gleichzeitigHersteller ist,
Schwefelsäure,ausgenommenchemischreineSäure, in kleinerenMengen
als 5 000 Kilogramm vomeigenenLager, so darf er für je 100 Kilo=
gramm Säuregewicht über die in den # 1, 2 verzeichnetenPreise

Cocgle
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Hinaus einenallgemeinenAufschlagvonbis zu 3 Mark berechnen,ferner
einen besonderenAufschlag von
a) bis zu3 Mark beiLieferungfrachtfreiHausdesSäureempfängers
unter Einschlußder Übernahmeder Bruchgefahr und gegebenen=
falls der Abholung der entleertenVerpackung;

b) bis zu 4 Mark bei Lieferung frachtfreiStation desBestimmungs=
orts oder frei Schiff Bestimmungsort. ·

2. Bei Lieferungvon chemischreiner Schwefelsäurein kleinerenMengen
als 5 000 Kilogramm darf der Verkäufer, welcher nicht gleichzeitig
Hersteller ist, einen Aufschlag von bis zu 10 vom Hundert über die
in den & 1, 2 verzeichnetenPreise, ferner die ihm erwachsenentat=
sächlichenKostenan Fracht und Rollgeld berechnen.

3. Bei Lieferungvon Schwefelsäure,einschließlichchemischreinerSchwefel=
säure, in Mengen, welche5 Kilogramm nicht überschreiten,darf der
Verkäufer die ihm bis zur Lieferungauf sein Lager erwachsenenUn=
kosten,soweit sie den Höchstpreisenentsprechen,zuzüglich10 Pfennig
für das angefangeneKilogramm Säure berechnen.

4
Die Bestimmungentretenmit demTage der Verkündungin Kraft. Sie

treten an die Stelle der Bekanntmachung,betreffendHöchstpreisefür Schwefel=
28. Oktober 1916 . 1210
25.Jull1517Meichs=Gesetzbl.S. 159).

Berlin, den21. September1917.

saure und Oleum, vom

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezus des Meichs=Gesetzblattvermitteln n#urdie Postunstulten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsTGe»etzblatt*
Jahrgang1917

Nr. 167
Inhalt: Verordnung zur Abänderungder Verordnungüber die—5 dervitre

vom28.November1916. S. sS9.

(Nr. 6046) Verordnungzur AbänderungderVerordnungüberdieBeaufsichtigungderFisch=
versorgungvom 28. November 1916. Vom 22. September 1917.

A- Grund derVerordnungüberKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolks=
» vom22.Mai1916(Reichs-Gesetzbc.S.401).Vb.d it d

ernährung 18.August1917Reichs-Geseebl.S.823)in Verbindungmit dem
AllerhöchstenErlaß über die Einrichtung des Kriegsernährungsamtsvom
30. August 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 824) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
In der Verordnung über die Beaufsichtigungder Fischverforgungvom

28. November1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1303) werdenfolgendeAnderungenvor=
genommen.

Dem g2 wird als Abf. 2 folgendeVorschrift hinzugefügt:
kann fernerBestimmungenüberdieVerwendungvonWasserfahrzeugen

undGeräten, die demFischfangdienen,und überdenHandelmit solchenFahr=
zeugenund Geräten erlassen.“

2. Im #96Abs. 1 Nr. 1 werdendieWorte: „über denAbsatz“ gestrichen.

Artikel H
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. September1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Neichs=Gesetbl.1917. 192
Ausgegebenzu Berlin den26. September1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 168
Inhalt: Bekanntmachung überDruckpavier.S. 861.

(Nr. 6048) BekanntmachungüberDruckpapier. Vom 25.September1917.

Auf Grund derVerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom18.April 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

81
VerlegerundDruckervon Zeitungen,die auf maschinenglattem,holzhaltigen

Druckpapier gedrucktwerden, sowie alle sonstigenPersonen, die unbedrucktes
Papier der genanntenArt im Betrieb ihres Gewerbesbeziehen,abgesehenvon
Verlegern und Druckern von Druckwerken(Bücher, Sammelwerke,Einzelwerke,
Jugendschriftenusw.),Musikalien,Zeitschriftenundsonstigenperiodischerscheinenden
Druckschriften,dürfenin derJeit vom1.Oktober1917 bis zum31.Dezember1917
die gleichenMengenbeziehenund verbrauchen,derenBezug auf Grund des 9 1
der BekanntmachungüberDruckpapiervom 18.Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 497)
in der Jeit vom 1. Juli 1917 bis zum 30. September1917 gestattetwar.

Bei FestsetzungderMenge,die nachAbs.1 bezogenwerdendarf, werden
vorhandeneBeständeangerechnet.

82
Verleger undDrucker solcherauf maschinenglattem,holzhaltigenDruckpapier

gedrucktenJeitungen, derenAusgaben in einer Woche nicht mehr als 7 Bogen
zu je 4 Seiten umfassenund die nichtöfter als einmal täglicherscheinen,unter=
liegen, soweit sie vor dem 20. Juni 1917 erschienensind, keinerEinschränkung
im VerbrauchevonDruckpapierder genanntenArtj sie dürfen jedochin derZeit
vom 1.Oktober1917 bis zum 31. Dezember1917 nicht mehr maschinenglattes,
holzhaltigesDruckpapierbeziehen,als dervierfachen Menge des Verbrauchs im
Monat September1917 entspricht. -
Neichs=Gesetbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den 27. September1917. 108
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Die Verleger dieserZeitungen haben der Kriegswirtschaftsstellefür das
deutscheZeitungsgewerbeauf ihre Kosten ein Pflichtexemplar jeder Ausgabe
durchdie Post regelmäßigbestellgeldfreizu überweisen.

83
Die Bestimmungender g83bis 14 der BekanntmachungüberDruckpapier

vom 20. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 534) bleibenin Geltung.

4 «
Verbotenwird dieBeifügungvonFahrplänen,KursbüchernundKalendern

jederArt zu Zeitungenund Zeitschriften.

(5
Sonderblätter (Extrablätter)jederArt dürfen in keinemgrößerenFormat

hergestelltwerden,als demvierten Teile einesBogens des Formats der Zeitung
entspricht,unter derenNamen das Sonderblatt ausgegebenwird.

6 6
Die Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbein Berlin

kannAusnahmenvonden in ##4 und 5 gegebenenBestimmungenzulassen.

. 8 7

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu zehn⸗
tausendMark wird bestraft,wer Druckpapierin größerenMengen verkauft,als
für ihn von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbefest=
gesetztwird, oder wer den Vorschriften der § 4, 5 dieser Bekanntmachung
zuwiderhandelt.

18
Die Vorschriftender 9X 4 bis 6 treten am Tage der Verkündungdieser

Bekanntmachung,die übrigen am 1. Oktober 1917 in Kraft.
Berlin, den25. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezusg des Nrichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Nr. 160
Inhalt: Verordnung zur Anderungder Verordnung über den Verkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,

Buchweizenund Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken.S. ss3. — Bekanntmachung,
betreffendAufhebung der Bekanntmachung über den Absatz von Brennesseln vom 27. Juli 1916.
S. ss4##— Bekanntmachung, betreffendJollfreiheit für Leim S. se94.— Verordnung
über die Vornahme einer Schweinezwischenzählung.S. 865. — Bekanntmachung, betreffend
Ausnahmenvon den Bestimmungendes § 3 Abs.1 Satz 1 und des § 4 Abs.1 Satz1 des
Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember 1911 (Reichs=Gesetzbl.S. 976) sowie Anordnungen des
Bundesrats zur Ausführung der Bestimmung des § 3 Abs. 1 Satz 1 dieses Gesetzes. S. 367.

(Nr. 6049) Verordnung zur Anderung der Verordnung über den Verkehr mit Getreide,
Hülsenfrüchten,Buchweizenund Hirse aus der Ernte1917 zu Saatzwecken.
Vom 25. September 1917.

A- Grund des § 8 der Reichsgetreideordnungfür die Ernte 1917 vom
21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) wird bestimmt:

Artikel I
Hinter 7 derVerordnungüberdenVerkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,

Buchweizenund Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzweckenvom 12. Juli 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 609) wird als § 78 folgendeVorschrifteingefügt:

Das nach Maßgabe dieserVerordnung erworbeneSaatgut darf in den=
selbenMengen zur Bestellung verwendetwerden, die auf Grund des & 7 der
Reichsgetreideordnungfür selbstgebautesSaatgut festgesetztsind.

Artikel H
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den25. September1917.

Der Staatesekretärdes Kriegsernäbrungsamts
von Waldow

Reichs.Gesetzbl.1917. 194
Ausgegebenzu Berlin den29. Sentember1917.
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(Nr. 6050) Bekanntmachung,betreffendAufhebungderBekanntmachungüberdenAbsatzvon
Brennesselnvom 27. Juli 1916(Reichs·Gesetzbl.S. 839). Vom 26. Sep⸗
tember1917. .

Auf GrundbesssderBekanntmachungüberdenAbsatzvonBrennesseln
vom27.Juli1916(Reichs-Gesetzbl.S.839)wirdbestimmt:

Die Bekanntmachungtritt mit dem 2. Oltober 1917 außer Kraft.
Berlin, den 26. September'1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6061) Bekanntmachung,betreffendZollfreiheit für Leim. Vom 27. September1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des BundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Leim der Nr. 375 des Zolltarifs sowie sogenannterPapierleim, eine

Mischung von flüssigemLeim (auch Eiweißleim) mit Wasserglas, Harzleim,
Mineralöl und dergleichen,bleibenbis auf weiteresbei derEinfuhr zollfrei.

I
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 27. September1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

Cocgle
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(r. 6052) Verordnung über die Vornahme einer Schweinezwischenzählung.Vom 27. Sep.
tember 1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Am 15. Oktober1917 ist im DeutschenReicheeineZählung der Schweine

vorzunehmen.
Sie erfolgt nachMaßgabe des beiliegendenErhebungsmusters.

5%,

52
Die Landeszentralbehördenerlassen die Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung.
83 s

DemKaiserlichenStatistischenAmte ist nachbeiliegendemZusammenstellungs=6.
muster bis zum 1. November 1917 eine nach größeren Verwaltungsbezirken,
geordneteÜbersichtder Jählungsergebnisseeinzusenden.Die nach&2 erlassenen*
Ausführungsvorschriftensind beizufügen.

84
Wer vorsätzlicheine Anzeige, zu der er auf Grund dieser Verordnung.

oder der nach&2 erlassenenBestimmungenaufgefordertwird, nicht erstattet
oder wissentlichunrichtigeoderunvollständigeAngabenmacht,wird mit Gefängnis
bis zueinemJahre undmit Geldstrafebis zu zehntausendMark odermit einerdieser
Strafen bestraft. Nebender Strafe kann auf Einziehungder Schweineerkannt
werden,derenVorhandenseinverschwiegenwordenist, ohneUnterschied,ob siedem
Täter gehörenoder nicht.

*i

5
Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den27. September1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

194
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Erhebungsmuster

Schweinezwischenzählungim DeutschenReiche
am 15.Oktober 1917

Staat: .... ..Gemeinde:.»
Bezirk: .. .».« . .

Anzugebenist die Zahl der in derNacht vom 14.zum 15.Oktober1917 im räum=
lichenVerfügungsbereicheiner Haushaltung (sei es auf demGehöfte selbst,im Hause, Stalle,
Scheune, Schuppen, Hofe und Garten, sei es in Außenwerkenoder auf Wiese, Weide, Feld
usw.) vorhandenenSchweinenachdenuntenbezeichnetenAbteilungen. Dabei ist gleichgültig,
wer Eigentümerder Schweineist; auf längereZeit eingestellteSchweinewerdenwie eigene
behandelt.Schweine,die vorübergehendabwesendsind, sowieSchweine,die im Laufe des
15.Oktoberverkauftwerden,sindmit aufzuzeichnen.DagegensindSchweine,die im Laufe
des Zähltags erst gekauft werden oder die nur zufällig und vorübergehendanwesendsind,
nichtmitzuzählen.

Schlächter (Metzger)und Händler haben auchdie bei ihnen stehendenoder im Laufe
desZähltags eintreffendenund in derNachtvom 14.zum15.Oktober1917 auf demTrans=
port gewesenen,zum Schlachten oder Verkaufe bestimmtenSchweine aufzuführen,sofern sie
nichtetwaerstam Jähltag gekauftwerden.

In derNachtvom 14. zum 15.Oktober1917 sindvorhandengewesen:

Anlage 1

unter8 Wochenalte Schweine(Ferklllll.
8 Wochenbis nochnicht½ Jahr alte Schwein
¼ bis nochnicht1 Jahr alte Schweinnnn . . . . . . ...
1 Jahr alte und ältereSchweinneeen

Gesamtzahl

—

Anlage 2

Zusammenstellungsmuster
Schweinezwischenzählungim DeutschenReiche

am 15.Oktober 1917
Staat: ..

Schweines Schweine
Staat undgrößere besizendeUner 8 Wochenbis hisnech ½½rs
Verwaltungsbezirtte Haus. aeen eir * Iri SEchweie

haltungen (Ferkel) Schweine alte Schweine Schweine überbaupt

1 * 2 3

»
» »
1 1 1

– 4
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(Nr. 6053) Bekanntmachung,betreffendAusnahmen von den Bestimmungendes § 3 Abs.1
Satz1 und des § 4 Abs.1 Satz1 des Hausarbeitgesetzesvom 20.De=
zember1911 (ReichsGesetzbl.S. 976) sowieAnordnungendesBundesrats
zur Ausführung der Bestimmungdes § 3 Abs. 1 Satz1 diesesGesetzes.
Vom 27. September 1917.

l Auf GmnddessZAbsca2unddess4Abs2desHausarbects
gesetzesvom 20. Dezember1911 # Gesetzbl.S. 976) hat der Bundesrat
beschlossen:

1. Von der Bestimmungdes &3 Abs.1 Satz1 des Gesetzeswerden
widerruflichausgenommen
a) solchean Hausarbeiter auszugebendenArbeiten, welchenach be=
sondererAngabe des Bestellers auszuführensind und von den
durchNamen,Nummern,Musterstücke,Zeichnungenunddergleichen
für den Verkauf festgelegtenGrundmusternwesentlichabweichen,
solangesie nicht durchWiederholungständigeVerkaufsgegenstände
gewordensind,

b) die in demanliegendenVerzeichnisA aufgeführtenGewerbezweige
1 und Betriebsartenfür die dabei in Spalte 4 angegebenenBezirke

und in den aus Spalte 5 ersichtlichenBeschränkungen.
2. Von der Bestimmungdes &4 Abs.1 Satz1 des Gesetzeswerden
widerruflichausgenommenArbeiten der unter 1a bezeichnetenArt hin=
sichtlichderin demanliegendenVerzeichnisB aufgeführtenGewerbezweige

– und Betriebsartenfür die dabei in Spalte 4 angegebenenBezirke.

II. Auf Grund des § 3 Abs. 2 Satz 1 desGesetzeshat derBundesrat zur
AusführungderBestimmungdes§&3 Abs.1 Satz1 desGesetzesfolgendeAn=
ordnungenerlassen:

1. Die Lohnverzeichnisseund die Lohntafelnsind durchgeeigneteBildun
von Gruppen und nötigenfalls Untergruppenmöglichstübersichtlichzu
gestaltenund, soweites zur ErreichungdiesesZweckeserforderlichist,
jeweilig neu aufzustellen.
Die Eintragungen sind mit Tinte oder Tintenstift oder durch ein
anderes dauerhaftesSchreib= oder Druckverfahrenherzustellenund
dauernd so lange deutlich lesbar zu erhalten, wie die eingetragenen
Arbeitenvergebenwerden.

3. KeineArbeit darf unter mehr als einerNummer oder mehr als einem
Kennwort eingetragenwerden.

Berlin, den27. September1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

1#
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Gewerbegruppe, Bezeichnungder » «
Gewerbeklasseund Gewerbezweigeoder Bezirke Beschränkungen

Efde. Gewerbeart Betriebsarten » der
Nr. der gewerblichen »

Betriebsstatistik von · « Ausnahmen
1907*) für welchedie Ausnahmengelten

1 2 2 » 4 5
»

11Va9 Steinschleiferei GebietderIdar· ObersteinerUnter dieAusnahmefaͤllt nicht
Bijouterie, und Stein. bie Diamantenschleiferei.
industrie im Fürstentume
Birkenfeld (Olden=
burg)

i
2 Val Juwelenbijouterie und Reichsgebiet —

7

4 KXT2
r'

5 IK 2

6 HXK2

Kettenfabrikation (Ab=
teilung der Edelmetall=
industrie)

Bandwebereiund die zu
ihr gehörigenHilfsarbei=
ten (Spulen, Winden,
Scheren, Haspeln, Bän=
derschneiden,nähen und
kknüpfen)

Spcchtel- und Tamburin=
dustrie

Spitzenverfertigung der
Spitzenschulen

a) Tuchnopperei,stopferei
und plüserei unfertiger
Tuchstäcke

b) Tuchknotereiund Ein=
nähen von Tuchen

des Deutschen Reichs.

Cocgle

RegierungsbezirkDüssel.
dorf(Vreußen) Kreise
Waldshut, Lörrach und
Freiburg (Baden)

Regierungsbezirk Zwickau
(Königreich Sachsen);
Donaukreis und Stadt=
direktionsbezirk Stutt=
gart (Württemberg)

RegierungsbezirkLiegnitz
(Dre rwen)

Zu a und b: Regierungs.
bezirk Frankfurt a. O.
(Preußen) und Re=
gierungsbezirkJwickau
(Königreich Sachsen),
zu a außerdem Re=
gierungsbezirk Vachen
(Preußen)



Gewerbegruppe, Bezeichnungder
Gewerbeklasseund Gewerbezweigeoder Bezirke Beschränkungen

Efde. Gewerbeart Betriebsarten der
Nr. der gewerblichen

Betriebsstatistikvon Ausnahmen
19077) für welchedie Ausnahmen gelten

1 2 8 4 5

7 JIXh Aus der Posamentenin=Regierungsbezirke Chemnitz a) Unter die Ausnahme fallen
dustrie: und Iwickau (König. nicht Mbegasememen,
Herstellungvon Be. reich Sachsen) Quasten, Schlingringe,

sestenbe 5,Pe Perlfransen, Schnurenund
terie) undvonüber. —— **s .wateowteqnnen
bateltenKnöpfen von Gehängen, das An=

quästeln, Ankugeln und
ähnlicheArbeiten an Posa=
menten.

b) Die Ausnahme gilt nur
insoweit, als bei den in
Spalte3 bezeichnetenAr=
beiten von der offenen
Auslage oder demAus=
hang eines Lohnverzeich-
nisses abgesehenwerden
kann,wennbeimAusgeber
jederzeitwährendderAn.
nahmeund Ausgabe über=
sichtlich angeordnete und
sonst den Anforderungen
des§ 3 Abs. 1 desGesetzes
genügendeLohnnachweis=
bücherzur Einsicht für die
Hausarbeiterbereitliegen.
Auf das Recht des Haus=
arbeiterszur Einsichtnahme
ist durchdeutlichsichtbaren
Aushangan derAusgabe=
und Abnahmestelle aus=
drücklichhinzuweisen.

8Kir2 Ausbesserngebrauchter Stadt Steitin im Regie= —
Säcke rungsbezirkeStettin

(Preußen)
»

9xb2 Attrappenherstellung Stadt Wurzen, Regie. Die Ausnahme gilt nur in
rungsbezirkLeipzig demzu Nr. 7 in Spalte5
(Königreich Sachsen)) Unterb bezeichnetenUmfang.

10 Kle3z:s, XIV Nähen von Puppenkör, Reichsgebiet —
pern aus Leder und
Stoff und Naͤhen von
Puppenkleidern

11|XIVa10 KonfektionierenvonHosen. Reichsgebiet —
trägern, Gürteln und
Strumpfhaltern

desDeutschen Reichs.
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B.
der Bestimmungdes § 4 Abs.1 Satz 1 des Hausarbeitgesetzesvom 20. De=
zember1911 (Reichs=Gesetzbl.S. 976), betreffenddie Pflicht zur Aus=
händigungvon LohnbüchernoderArbeitszetteln,gewährtwordensind.

Gewerbegruppe, Bezeichnungder
n Gewerbeklasseund Gewerbezweigeoder Bezirke Beschränkungen
Efde. Gewerbeart Betriebsarten « der
Nr. er gewerblichen »

Betriebsstatistikvon Ausnahmen
1907*) für welchedieAusnahmengelten

1 2 3 " 4 5D*

1 HXTI Tapisseriewarenherstellung» Reichsgebiet Vergleiche zu 1 Nr. 2 derBe.
kanntmachung.

2 KX fl, XVlll 4, Kunstgewerblicheenm.DReichsgebiet Wie zu 1.
XII gl. IV/1, arbeiten,wie Stidereien,
IV e6 usw Häkeleien, Brandmale,

reien,Schnitzereien,Glas
oder Porzellanmalereien
usw

3XllI, 2, XlVa 1 Weißeengstickerei,Wäsche.Reichsgebiet
sticerei und Herstellung
von Hohlsäumen »

»



ReikthGe»«etzbcattA
Jahrgang1917

Nr.170
Inhalt: V#rordnung zur WanderungderVerordnungüberWeintresterundTraubenkernevom3. August

1916. S. s71. — Verordnung über die den UnternebmernlandwirtschaftlicherBetriebe für die
Ernäbrung der Selbstversorger und für die Saat zu belassenden Früchte. S. 872.

(Nr. 6054) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber Weintresterund Trauben=
kerne vom 3. August 1916 (Reichs=Gesetzdl.S. 887). Vom 27. Sep=
tember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: «

« Artikell
In derVerordnungüber WeintresterundTraubenkernevom 3 August1916

(Reichs=Gesetbl.S. 887) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
1. &2 Abs.4 erhält folgendeFassung:

„Von der Überlassungspflichtsind befreitWeintrester,die zur
Verfütterungim eigenenWirtschaftsbetriebedesWinzers, beiGenossen=
schaften oder Gesellschaftenim Wirtschaftsbetriebihrer Mitglieder
erforderlichsind; dies gilt jedochfür Weintrester,aus denenBrannt=
wein hergestelltist, nur soweit,als sie zu Branntwein für deneigenen
Wirtschaftsbedarfverarbeitet(&3 Satz 2) oder vom Kriegsausschusse
für Ersatzfutterzur Verfütterungfreigegebensind.“

2. Im 99 Abst.1 erhält die Nr. 1 folgendeFassung:
1. für frischeTrester 6)00 Mark für den Doppelzentner,“.

3. Im & 13 Abs. 1 Nr. 2 ist statt „verarbeitet(§ 3)/ zu setzen:
Overfüttertoder verarbeitet(&2 Abs. 4, & 3)/.

4. Im & 13 Abs. 1 erhält die Nr. 3 folgendeFassung:
03. wer den vom Reichskanzlernach § 2 Abs. 3 oder von

den Landeszentralbehördennach § 11 erlassenenBestimmungenzu=
widerhandelt.“

Meichs=Gesetzbl.1917. 105
Ausgegebenzu Berlin den29.September1917.
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Artikel II
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 27. September1917.,

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6055) Verordnungüber die den UnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebefür die
Ernährung der Selbstversorgerund für die Saat zu besassendenFrüchte.
Vom 27. September1917.

D. Bundesrathat auf Grund des §7 der Reichsgetreidcordnungfür die
Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 507) folgendesverordnet:

81
UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe dürfen aus ihren selbstgebauten

Früchtenverwenden:
1. zur Ernährung der Selbstversorgerauf denKopf

a) anGerste,Hafer undHülsenfrüchten(ErbsencinschließlichPeluschken,
Bohnen einschließlichAckerbohnen,Linsenund Saatwicken(Vicia=
satival) für die Jeit vom 1. Oktober bis zum 15. November
1917 einschließlichinsgesamtsechsKilogramm,jedochmit derMaß=
gabe,daß höchstenseineinhalbKilogrammHülsenfrüchteverwendet
werdendürfen. Gemenge,in dem sich Hülsenfrüchtebefinden,
gilt als Hülsenfrüchte

b) an Buchweizenfür das ganze Wirtschaftsjahr insgesamt fünf=
undzwanzigKilogramm, an Hirse insgesamtzehnKilogramm;

2 an Saatwicken(Vicia sativa) zur Bestellung der zum Betriebe ge=
hörendenGrundstückebis zu einhundertKilogramm auf das Hektar.

&1 Abs. 2 der Verordnungvom 20. Juli 1917 (Reichs.Gesetzbl.S. 630)
findet entsprechendeAnwendung.

82
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Verlin, den 27. September1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

DenGezugdesNeichs=GesesblaltsvermittelnnurdiePostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr.171
Juhalt: Verordnung übervorläufigeNegelungdesVerkehrsmit Juckerim Betriebsjahr1917/18.S. 878.

(Nr. 6056) Verordnungüber vorläusigeRegelungdes Verkehrsmit Zucker im Betriebs=
jahr 1917/18. Vom 28. September1917.

A- Grund der VerordnungüberKricgsmahnahmen ur Sicherung der Volks=
2. 1 622.Mii.1516.(neichs=Gesegzl. ) wirdverordnet:ernährungvom8.ugust151 iin 823

81
Die VorschriftenderVerordnungüberdenVerkehrmit Jucker im Betriebs=

jahr 1916/17 vom 14. September1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1032) und die dazu
erlassenenAusführungsbestimmungengeltenbis auf weiteresauchfür denVerkehr
mit Zucker im Betriebsjahr 1917/18 mit der Maßgabe, daß Verbrauchszucker,
der von denFabriken nachInkrafttreten dieserVerordnung zumVerbrauchenach
dem 30. September1917, bei Kommunalverbändenzum Verbrauchenach dem
31. Oktober1917geliefert wird, nachdemPreise für das Betriebsjahr 1917/1818
zu bezahlenist.

(2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage derVerkündung in Kraft.
Berlin, den28. September1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstulten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Reichs-Gesetzbl.1917. 196
Ausgegebenzu Berlin den29. September1917.
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Reichs=Gesetzblatt"
Jahrgangon

Nr. 172
Inhalt: Bekanntmachung zur Abänderungder—... , vom21. September1916 zur

VerordnungüberTresterundTraubenkernevom3. August1916. S. 875.— Bekanntmachung,
betreffendbinkdatkon russischerUnternehmungen. S. uve. — Bekanntmachung über den
Vordruck der Versicherungskartefür die Angestelltenversicherung S. 876.

(Nr. 6057) Bekanntmachungzur Abänderung der Ausführungsbestimmungenvom 21. Sep=
tember1916 zur Verordnung überTrester und Traubenkernevom 3. August
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 887). Vom 28. September 1917.

Ar= Grund der ##2, 3 der Verordnungüber Trester undTraubenkernevom
3. August1916 (Reichs.Gesetzbl.S. 887) und des § 1 derBekanntmachungüber
die ErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.
S. 402) wird bestimmt: «

Artikel J
Die Ausführungsbestimmungenvom 21. September1916 zur Verordnung

über Trester und Traubenkernevom 3. August 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 887)
werdenwie folgt abgeändert:

& 3 Abs. 1 erhält folgendeFassung: .
Wer bei derWeinkelterungTrester gewonnenhat, darf aus ihnenBrannt=

wein für den eigenenWirtschaftsbedarfherstellen,soweitnachdenzur Verordnung
über denVerkehrmit Branntweinaus Klein=undObstbrennereienvom 24. Fe=
bruar 1917 (NReichs-Gesetzbl.S. 179) ergangenenAusführungsbestimmungenvom
26 Juni 1917 (Zentralblatt für dasDeutscheReich S. 141) denBrennern das=
eigeneErzeugnis zum Verbrauchim eigenenHaushalt belassenwerdenkann.

. Artikel II
4 Abs.1 erhält folgendeFassung:
Wer aus WeintresternBranntwein überdie nach& 3 Abs. 1 zugelassene

Menge herstellenwill, bedarf hierzu der Erlaubnis des Gricgsansschuss für
Ersatzfutter oder der von ihm bezeichnetenStelle. Er ist verpflichtet,den in
der flussigenSchlempeenthaltenenWeinsteinnachnähererAnordnungdesKriegs=
ausschusseszu gewinnen.
Reichs=-Geseybl.1917 197

Ausgegebenzu Berlin den2. Oktober1917.
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Artikel III
&V erhält folgendeFassung:
Das AussondernderTraubenkerneausden der Überlassungspflichtunter=

liegendenWeintresternist untersagt.
Diese Bestimmungentretenmit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 28. September1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr 6058) Bekanntmachung,betreffendLiquidation russischerUnternehmungen.Vom 22. Sep=
tember 1917.

L
A= Grund des& 12 Abs.2 der Verordnung,betreffendLiquidationbritischer
Unternehmungen,vom 31. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 871) wird folgendes
bestimmt:

- Artikel 1
Die Vorschriften der Verordnung, betreffendLiquidation britischerUnter=

nehmungen,vom 31. Juli 1916 werden im Wege der Vergeltung auf Unter=
nehmungen,derenKapital überwiegendrussischenStaatsangehörigenzusteht,oder
die vom russischenGebiet aus geleitet oder beaufsichtigtwerden oder bis zum
Kriegsausbruchegeleitet oder beaufsichtigtwurden sowie auf russischeBeteili.
gungenan einemUnternehmenfür anwendbarerklärt.

Artikel 2 »
Diese Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. September1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6059) BekanntmachungüberdenVordruckderVersicherungskartefür die Angestellten=
versicherung. Vom 28. September 1917.

Al Grund des 9 191 des Versicherungsgesetzesfür Angestellte vom 20. De=
zember1911 hat der Bundesrat bestimmt,daß die Versicherungskarte 185
a. a. O.) an Stelle des durchdie Bekanntmachungvom 29. Juni 1912 über die
CinrichtungvonVordruckenfür dieAngestelltenversicherung(Reichs=Gesetzbl.S 408)
bestimmtenVordruckskünftignachdemanliegendenMustereingerichtetwird.

Berlin, den 28. September1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Cocgle
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Reichs-Gesetzblatt6
· Jahrgang1917

Rr. 173
Inhalt: —S ng uüberElektrizitätund Gas sewieDampf,Druckluft,Heiß undLeitungswasser.

S. 879. 4

(Nr. 6060) BekannimachungüberElektrizitätund Gas sowieDampf, Druckluft,Heiß und
Leitungswasser.Vom 3. Oktober1917.

Ar# Grund des 9 1 der BekanntmachungüberElektrizität und Gas sowie
Dampf, Druckluft, Heiß=und Leitungswasservom 21. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 543) bestimmeich:

*1
Die Ausübung der Befugnisse,die demReichskanzlerauf Grund derVer=

ordnungüber Elektrizität und Gas sowieDampf, Druckluft,Heiß=und Leitungs=
wasserzustehen,wird dem Reichskommissarfür die Kohlenverteilungübertragen.

82
Der Reichskommissarist ermächtigt,für den Fall seiner Behinderung

Stellvertreter zu bestellenund diesemit der Wahrnehmungder im 91 bezeich=
netenBefugnissezu betrauen. Er hat die zur Bearbeitung der laufendenGe⸗
schäfteerforderlichenArbeitskräftezu berufen.

(3

Der Reichkommissarkann zu seinerUnterstützung örtliche Stellen als
seineOrgane einrichtenund mit der Wahrnehmungder imX 1 bezeichnetenBe=
fugnissebetrauen.

§ 4
Dem Reichskommissarwird ein Beirat für Elektrizität und Gas bei.

egeben.
8 Die Mitglieder werdenvom Reichskanzlerberufen. Sie versehenihr Amt
als Ehrenamt.

Der Beirat ist in grundsätzlichenFragen zu hören. Die Geschäftsordnung
erläßt der Reichskanzlerauf Vorschlag des Reichskommissars.Den Vorsitz im
Beirat führt der Reichskommissar.
Reichs=Gesetzbl.1917. 198

AusgegebenzuBerlin den3. Oktober1917.
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5
Soweit die Stellvertreter desReichskommissars,die übrigenBeamtenund

Hilfskräfte nicht in einemzur AmtsverschwiegenheitverpflichtendenReichs=oder
Staatsdienstverhältnissesteben,sindsiezurgewissenhaftenErfüllung ihrer Obltegen=
heiten,insbesonderezur Amtsverschwiegenheit,zu verpflichten.

66
Wer einer von demReichskommissaroder von einer von ihm eingerichteten

örtlichen Stelle auf Grund des & 1 der Verordnung über Elektrizität und
Gas usw. erlassenenBestimmungzuwiderhandeltoder wer die erfordertenAus=
künftenicht rechtzeitigerteilt oder wer wissentlichunrichtige oder unvollständige
Angabenmacht, wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

87
Die Bekanntmachungüber die Bestellung eines Reichskommissarsfür

Elektrizität und Gas vom 30. August1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 743) tritt außer
Kraft. Die Anordnungen, die der Reichskommissarfür Elektrizität und Gas
und die von ihm eingerichtetenörklichenStellen in Ausführung der vorstehend
genanntenBekanntmachungerlassenhaben,bleibenbis zu ihrer Anderungoder
Aufhebungin Kraft.

88
Die Bestimmungentretenmit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den3. Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichss-Gesetzblatt
s Jahrgang1917

Nr.174
Inhalt: Verordnung über dieRegelungdesFleischverbrauchsund denHandelmit Schweinen. S. 381.

(Nr. 6061) Verordnung über die Regelungdes Fleischverbrauchsund den Handel mit
Schweinen. Vom 2. Oktober1917.

Ar# Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
„ 22.Mai 1916(Reichs.Gesetzbl.1916S. 401)

ernährungvom18.AugustJI GeschsGesegqdl-191I„S.J23)wirdverordnet:
Artikel I

In der Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchsvom
2. Mai 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 387) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:

1. 8 9 Abs. 3 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:
Die Veräußerungvon Schweinenmit einemLebendgewichtevon mehr als

25 Kilogramm darf, auch wenn es sich nicht um Schlachtschweinehandelt& 6
der Verordnungüber dieSchlachtvieh-undFleischpreisefür SchweineundRinder
vom 5. April 1917, Reichs=Gesetzbl.S. 319), nur an die staatlichbestimmten
ViehabnahmestellenoderderenBeauftragteerfolgen. Der Erwerb dieserSchweine
durch andereStellen oder Personen ist nur mit Genehmigungder Landeszentral=
behördenoder der von diesenbestimmtenStellen zulässig.

2. Dem § 9b werden folgendeVorschriften als Abs. 2 bis 4 angefügt:
Der Selbstversorgerhat von demdurchdieHausschlachtungvon Schweincn

gewonnenenFleischean denKommunalverbandgegenJahlung einer angemessenen
Vergütung Speckoder Fett in folgendenMengen abzugeben:

wenn das Schlachtgewichtdes Schweinesbeträgt:
mehr als 60 bis 70 Kilogramm einschlichlich:1 Kilogramm,
„: " 70 80 » : 2
» » 80 Kilogrammfuͤr weitereannhefandeneje 10 Kilogramm:
weitereje 0)6 Kilogramm. «

Ist das Schwein früher zur Jucht benutztworden, so find 3 vom Hundert des
Schlachtgewichtsin SpeckoderFettabzuliefern.Die Landeszentralbehördenerlassen
Mechs-Gesetbl.1917. 199

Ausgegebenzu Berlin den4. Oktober1917.
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die zur Durchführung der AbgabepflichterforderlichenBestimmungen;sie können
die Abgabepflichterhöhenund bestimmon,daß von Schweinen,derenErtrag an
Liesen=(Wammen-)Fctt weniger als 1 1½/Kilogramm beträgt, kein Speck oder
Fett abgegebenzu werden braucht. Sie können anordnen,daß an Stelle des
Speckesoder Fettes andereTeile des gewonnenenFleischesabzugebensind, und
Vorschriftenüber die Haltbarmarhungder abzugebendenMengen erlassen. .

Die Verpflichtung zur Abgabe von Speck oder Fett entfällt bei Haus=
schlachtungenvonSchweinenin gewerblichenBetrieben,Krankenhäusernundähn=
lichenAnstalten,die gemäß§ 9 Abs.2 vomKommunalverbandals Selbstversorger
ancrkanntworden sind, und durchSelbstversorger,denen nach dengeltenden
Vorschriften bei besonders anstrengenderkörperlicherArbeit im Verwaltungs=
wege Fettzulagen gewährt werden können oder zu deren Haushalt solche
Personengehoren.

Über Strcitigkeiten, die sich aus der Durchführung der Vorschriften in
Abs. 2 und 3 ergeben,entscheidenendgültig die von den Landeszentralbehörden
bestimmtenBehorden.

3. §#10 ehält folgendeFassung:
Der Selbstversorgerhat anzugeben,innerhalb welcherZeit er die Fleisch=

vorräte verwendenwill. Für dieseSeit erhält er für sich und die von ihm
verkostigtenPersonennur so vieleFleischkarten,als ihm nachAbzug derVorräte
nochzustehen.

Wildbret und Hühner werdenmit der nach§6 vomStaatssekretär des
Kriegsernährungsamtssür dieReichsfleischkartefestgesetztenHöchstmengeangerechnet.

Vei der Anrechnungvon Schlachtviehfleisch,außer von Fleisch von Kälbern
bis zu dreiWochenundvon Schweinen,ist eineWochenmengezugrundezu legen,
die um ½/8höher ist als die nach§ festgesetzte.

Bei der Anrechnungvon Schlachtviehfleischvon Kälbern bis zu drei
Wochenund vonSchweinensindfolgendeWochenmengenfür diePersonzugrunde
zu legen:

bei Kälbernbis zu drei Wochen:500 Gramm,
bei Schweinenmit einemSchlachtgewichtevon mehr als 60 Kilogramm
500 Gramm, von mehr als 50 Kilogramm bis 60 Kilogramm
600 Gramm, von 50 Kilogramm und weniger700 Gramm.

Die nach 9§90 Abs. 2 abzulieferndenFleischmengensind nicht auf die
Fleischkartenanzurechuenund kommenfür die Berechnungdes Schlachtgewichts
zum Iweckeder Fleischkartenanrechnungnicht in Ansatz.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamtskann die Sätze für dieAn=
rechnungvon Schlachtiehfleischvorübergehenderhöhen.

Fleischzur Selbstversorgungdarf aus Hausschlachtungen,diezischen dem
1. Septemberund 31. Dezembererfolgen,höchstensfür dieDauer einesJahres,
aus Hausschlachtungenin der übrigen Jeit höchstensfür die Jeit bis zum
Schlussedes Kalenderjahrsbelassenwerden.

Cocgle
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Artikelll
In derVerordnungüberdieRegelungdesFleischverbrauchsvom21.August

1916 Reichs=Gesetzbl.S. 941) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
1. Imu&3 wird im Abs.1 Satz2 hinter„Gemeindebezirke“eingefügt:
mit Ausnahme der Erteilung oder Versagung der Hausschlachtungs=
genehmigungen.

2. Im V14 erhält Nr. 2 folgendeFassung:
wer den Vorschriften im 9 5 Abs. 2, 99 Abs. 3, 9 9D Abs. 2 oder
den auf Grund des § 9b Abs. 1 und 2 erlassenenBestimmungenzu=
widerhandelt. «

3. Im 814 Nr. 5 wird die durch die Verordnung vom 2. Mai 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 384) unter 24 eingefügteJahl 9b gestrichen.

4. Dem § 15 Abs. 2 wird folgendeVorschrift angefügt:
Ausnahmen von Einhaltung der Vorschrift im §9 Abs. 3, von

derim § 9a Abs. 2 vorgeschriebenenMästungsfristund denVorsehriften
im 9b Abs. 2 können die Landeszentralbehördenohne diese Zu=
stimmungzulassen.

Artikel III »
« Diese.Verordnungtritt am 15.Oktober1917 in Kraft. Der Wortlaut
der Verordnungüber die Regelungdes Fleischverbrauchsvom21. August1916,
wie er sichaus den Anderungendurch die Verordnung vom 2. Mai 1917 und
durchdieseVerordnungergibt, ist in fortlaufenderRummernfolgederParagraphen
im Reichs=Gesetzblattbekanntzumachen.

Berlin, den2. Oktober1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Den Beeng des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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sicid)sJGc»ctzblattA
Jahrgang1917

Nr. 175
Inhalt: Verordnung überZuckerrübensamen.S. 886.— Bekanntmachung, betreffendAnderungder

Verordnung über den Verkehr mit eisernen Flaschen vom 8. Marz 1917. S. 881.

(Nr. 6062) VerordnungüberZuckerrübensamen.Vom 3. Oktober1917.

A-# Grund der Verordnung überKriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
22.Mai1916.(Meichs-Gesetbl.1916S. 400,1917S. 823)ernährung vom I. August1517.

wird verordnet: -
. 81
VerträgeüberLieferung von Zuckerrübensamen,die vor Inkrafttretendieser

Verordnungabgeschlossensind, werdenaufgehoben,soweitnoch nicht geliefertist.
Die Vorschrift im Abs. 1 gilt nicht für Verträge zwischenZüchtern von

Zuckerrübensamenund ihren Vermehrungsstellen. Sofern auf Grund solcher
Verträge Zuckerrübensamenbis mindestenseinschließlichdesJahres 1919 an den
Zuͤchterzu liefern ist, tretenan die Stelle des vereinbartenPreises folgende
Preise für je 50 Kilogramm:

für Samenaus derErnte 19097 ... 40 Mark,
⸗ ⸗ » denErnten 1918 und 1919 . . .... .... 45 2.

82
Beim Verkaufe von Juckerrübensamendürfen,vorbehaltlichderVorschriften

im & 3, folgendePreise für 50 Kilogramm nicht überschrittenwerden:
für Lieferung zur Aussaat im Jahre 1918 52 Mark,
⸗ ⸗ ⸗ »iin den Jahren 1919 oder 1920 57 „
Der Preis gilt für Lieferung ohneSack und Barzahlung ohneAbzugam

1. AugustnachLieferung. Er schließtdie Kostender Beförderungbis zurVer=
ladestelledes Ortes, von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser ver=
sandt wird, ein.
Reichs-Gesetzbl.1917. 200

Ausgegebenzu Berlin den5. Oktober1917.
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83
OuckerfabrikendürfenbeiLieferungvonJuckerrühensamen,densienicht

selbstoder durch Vermehrungsstellengezogenhaben, an rübenbauendeLandwirte
demErwerbspreis ihre Unkostenbis zur Höhe von 3 Mark für 50 Kilogramm
zuschlagen,auchwenndadurchdieim &2 festgesetztenHöchstpreiseüberschrittenwerden.

Beim Verkaufevon Zuckerrübensamenin Mengenunter 50 Kilogramm
durchSamenhandlungenan Rübenbauerdarf zu den im &2festgesetztenHöchst=
preisenein Zuschlagerhobenwerden, der 40 Pfennig für das Kilogramm nicht
übersteigendarf.

84
Zuckerrübensamendarf zu anderenals zuSaatzweckennur mit Genehmigung

derReichszuckerstelleabgesetztoder verwendetwerden. Dies gilt nicht für nicht=
keimfähigenSamen; dieserunterliegt den Vorschriftenüber Futtermittel.

*5
Wer unbefugtJuckerrübensamen,den er auf Grund eines Vermehrungs=

vertrags gezogenhat, an anderePersonenals den Vertragsgegnerabsetzk,oder
wer Juckerrübensamender Vorschrift im & 4 zuwider zu anderenals zu Saat=
zweckenabsetztoder verwendet,wird mit Gefängnis bis zu einemJahre undmit
Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einerdieserStrafen bestraft. Nchen
der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte erkannt werden,auf die sichdie
strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob siedemTätergehörenodernicht.

(6
Die in 2)3festgesetztenPreise sindHöchstpreiseim Sinne desGesetzes

betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914 in derFasssung der Bekanntmachung
vom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindung mit denBe=
kanntmachungenvom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 183) und 22.März 1917 (Reichs-=Gesetzbl.S. 253).

87
Die Reichszuckerstellekann nachnähererAnweisungdesStaatssekretärs

des KriegsernährungsamtsAusnahmen von den Vorschriften dieserBerorbuung
zulassen.

88
Diese Verordnung tritt mit dem 8. Oktober 1917 in Kraft.
Berlin, den3. Oktober1917. .

Der Staatssekretär=desKricgsernährungsamis
von Waldow

— —
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(Nr. 6063) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Verordnungüber denVerkehrmit
Fsseren Vücchenvom 8. März 1917 (Reichs=Gesetzb9lS. 223). Vom
4. Oktober 7.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel l
Die BekanntmachungüberdenVerkehrmit eisernenFlaschenvom8.März * 17

(Reichs=Gesetzbl.S. 223) wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrifterhält folgendeFassung:

Bekanntmachungüber verflüssigteund verdichteteGase sowie
eiserneFlaschen.

2. Der §1 erhält folgendeFassung:
Der ReichskanzlerernennteinenKommissarfür dieBewirtschaftung

der verflüssigtenund verdichtetenGase sowie der dazu erforderlichen
eisernenFlaschen. Dieser unterstehtdem Reichskanzler.

Der Kommissar kann Anordnungenüber die Herstellung, den
Verbrauch und die Preise von verflüssigtenund verdichtetenGasen
und von eisernenFlaschensowie über den Verkehrmit diesenGasen
und Flaschen treffen. Er kann Auskünfte über die Erzeugung, die
Vorräteund denVerbleibder Gaseund Flaschenfordern.

Artikel I
Die Verordnungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenJeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den4. Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
« Dr. Helfferich

Schu be Wib-segln#### # Ê . — ·
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der—
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ReichsGesetzbcattA
Jahrgang1917

Nr. 176
Inhalt: Bekanntmachung überdie EinrichtungdesKriegsernährungsamts.S. 889. — Verordnung

über Bucheckern. S. 850. — Bekanntmachung, betreffenddie Postprotestaufträgemit Wechseln
und Schecken,die in Elsaß=Lothringenzahlbar sind. S. 8v.

—

(Nr. 6064) Bekanntmachungüber die Einrichtung des Kriegsernährungsamts.Vom
27. September 1917.

Auf Grund des § 4 der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung
der Volksernährungvom 22. Mai 1916 in der Fassung der Verordnung vom
18.August1917 und desAllerhöchstenErlassesvom 30.August1917 (Reichs=
Gesetzbl.1916 S. 401, 1917 S. 824) wird über die Einrichtung des Kriegs=
ernährungsamtsfolgendes bestimmt:

1
Der Vorstand des Kriegsernährungsamtsbestehtfortan aus demStaats=

sekretär,denbeidenUnterstaatssekretärenund neunweiterenMitgliedern. Der
Staatssekretärleitet die Geschäfte,vertritt die Behörde nach außenund ist für
die Ausübung der der Behörde übertragenenBefugnisse verantwortlich. In
wichtigenFragen entscheideter nachBeratungmit dem Vorstand. Er führt
den Vorsitz im Beirat und regelt dessenGeschäftsgang.

Im übrigen verbleibt es bei den Bestimmungender # 2 bis 6 der Be=
kanntmachungüberdieErrichtungeinesKriegsernährungsamtsvom22. Mai 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 402).

(2
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den27. September1917.

Der Reichskanzler
Dr.Michaelis

Reichs=Gesetl.1917. 201
Ausgegebenzu Berlin den8. Oktober1917.
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(Nr. 6065) Verordnung über Bucheckern. Vom 4. Oktober 1917.

A- Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolks=
22. Mai 1916 · 1916 S. 401

ernährung vom18. Angust1917. (Reichs-Gesetzbl. 22 und des & 16 der

VerordnungüberBucheckernvom 14. September1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1027)
wird verordnet:

* 1
Die VerordnungüberBucheckernvom 14.September 1916 (Reichs=Gesetzbl.

S. 1027) tritt außer Kraft.
*12

Die Landeszentralbehhbrdenwerdenermächtigt,Vorschriftenüberdie Samm=
lung und Verwertung von Bucheckernzu erlassen.

*3
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft, wer den von den Landes=
zentralbehördenauf Grund des 9 2 erlassenenVorschriftenzuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung.der Vorräte erkannt werden, auf
die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter ge=
hören oder nicht.. 84

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 4. Oktober1917.

Der StaatssekretärdesK#iggsemährungsamts
von Waldow

(Nr. 6066) Bekanntmachung,betreffenddie Postprotestaufträgemit WechselnundSchecken,
die in Elsaß=Lothringenzahlbarsind. Vom 4. Oktober1917.

Ar# Grund des & 50 des Gesetzesüber das Postwesenvom 28. Oktober1871
(Reichs=Gesetzbl.S 347) und des §&3 Abs. 2 des Gesetzes,betreffenddie Er=
leichterungdes Wechselprotestes,vom 30. Mai 1908 (Reichs-Gesetzbl.S. 321)
sowie auf Grund der BekanntmachungdesBundesrats vom 20. September1917
Reichs-Gesetzbl.S. 854), betreffenddie Fristen des Wechsel,und Scheckrechts
für Elsaß=Lothringen,wird im Anschluß an die Bekanntmachungvom 3. Juli
1917, betreffendAnderung der Postordnung vom 20. März 1900 (Reichs=
Gesetbl. S. 587) folgendeVerordnung erlassen:

Cocgle —
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A. Postprotestaufträgemit Wechseln,die in Elsaß=Lothringenzahlbar sind,
werdenerst an folgendenTagen nochmalszur Zahlung vorgezeigt:

a) wenn der Jahlungstag des Wechselsin der Jeit vom 30. Juli 1914
bis einschließlich29. Januar 1918 eingetretenist,
an 31. Januar 1918 —

b) wenn der Zahlungstag des Wechsels nach dem 29. Januar 1918
eintritt,

am zweitenWerktagnachdemJahlungstage.
Solange die Verlängerungder Fristen des Wechsel=und Scheckrechtsnach

der Vorschriftdes vorhergehendenSatzesbesteht,kann der Auftraggeberver=
langen, daß ein davon betroffenerWechselmit demPostprotestauftrageschon
am zweitenWerktag nach dem Zahlungstagedes Wechselsnochmalszur
Zahlung vorgczeigtund, wenn auch dieseVorzeigung oder der Versuch dazu
erfolglos bleibt, protestiertwerde. Dieses Verlangen ist durch den Vermerk
„Ohne die verlängerteProtestfrist“ auf der Rückseitedes Postprotestauftrags
auszudrücken.Auch kann die Post damit betraut werden, für solcheWechsel
neben der Wechselsummeauch die für die verlängerteFrist vom Tage der
ersten Vorzeigung des Wechsels an fälligenWechselzinseneinzuziehenund im
NichtzahlungsfalledeswegenProtest zu erheben. Wird hiervonGebrauchgemacht,
so ist in demVordruckzum Postprotestauftragehinter „Betrag des beigefügten
Wechsels"“einzutragen„nebstVerzugszinsenvon 6 vom Hundert vom Tage der
erstenVorzeigung,nämlich vom..... . . .. . . Der Zeitpunkt,von deman die
Zinsen zu berechnensind, ist nichtanzugeben,wenn diePost die ersteVorzeigung
des Wechselsbewirkt. Hat derAuftraggeberdieEinziehungderZinsen verlangt,
so wird derWechsel-nur gegenBezahlung der Wechselsummeund der Zinsen
ausgehändigt,bei Nichtzahlung auch nur der Zinsen aber wegen des nicht
gezahltenBetrags Protest mangels Jahlung erhoben.

B. Als Jahlungstag gilt der Fälligkeitstag des Wechsels oder, wenn
dieser ein Sonn= oder Feiertag ist, der nächsteWerktag. Fällt der Schlußtag
der Frist zur Vorzeigungdes Wechselsauf einenSonn=oder Feiertag, so wird
der Wechselam nächstenWerktagzur Jahlung vorgezeigt. Die Postverwaltung
behält sichvor, die Vorzeigung der Wechsel,derenProtestfrist am 31. Januar
1918 (Abs.A) abläuft, auf mehrerevorhergehendeTage zu verteilen.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Berlin, den4. Oktober1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Rüdlin

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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siieicthGLsetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 177
Inhalt: Allerhöchste Verordnung über die Inkraftsetzungder # 3, 4 desHausarbeitgesetzesvom

20.Dezember1911. S. 93. — Bekanntmachung zurA#nderungderAusführungsbestimmungen
über den Verkehr mit Zündwaren. S. 894.

(Nr. 6067) AllerhöchsteVerordnungüber die Inkraftsetzungder §§ 3, 4 des Hausarbeit=
gesetzesvom 20.Dezember1911 (Reichs=Gesetzbtl.S. 976). Vom 3. Ok=
tober1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des §&34 Abs. 1 des Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember
1911 (eichs=-Gesetzbl.S. 976) im Namen des Reichs, nacherfolgterZustimmung
desBundesrats,was folgt: «

» Diesss4desHausarbeitgesetzes vom 20. Dezember1911 treten mit
dem1. Januar 1918 in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 3. Oktober 1917.

(Siege) Wilhelm
Dr. Helfferich

Neichs-Gasehbl.1017. · 202
Ausgegebenzu Berlin den9. Oktober1917.
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(Nr. 6068) Bekanntmachungzur Anderungder Ausführungsbestimmungenüber denVerkehr
mit Zündwaren. Vom 8. Oktober1917.

Ar# Grund des § 1 der Verordnung über den Verkehr mit Jündwaren vom
16. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1393) wird bestimmt:

1. . i-
Ders?derBekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenüber

den Verkebr mit Jündwaren, vom 16.Dezember1916 (Reichs-Gesetbl.S. 1394)
in der Fassung der Bekanntmachungvom 26. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 182) erhält folgendenAbsatz2

" „Zündhölzer, die im GroßherzogtumeLuxemburghergestelltund
in das Reichsgebieteingeführtwerden,unterliegenden Vorschriften der
& 1 bis 3, 6.“

II
Die Bestimmungtritt am 10. Oltober 1917 in Kraft.
Berlin, den8. Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
« Dr. Helfferich

———— t—————.—
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichsgesetzblatt2½
Jahrgang1917

Nr. 178
Inhalt: Bekanntmachung, — 2 der Verordnung über die rgelen desS mit

10.J
Web.,Wrk., Strick- und Schuhwarenvom miS 1916. S. so5. — Bekanntmachung,. 23 eseniber
überAngestelltenverstchernngderimoaterländischenVilHdIenstiniAuslandBesrl)äftigten.Seine—
VeianntmachungüberVetjäbrnngderBeitmgdrückslåudeinderAngestellieiioe1·sicher.iisg.
S.i-07.—-Ver-ordnungsm-ErgänzungderVetJrenungülserdieFestsesungvonPachtpreisen
fürKleiugärlenvoin4April.1916.Stint-VerordnungüberAusarbeitungvoiiskartoffeln

«inTrocknereien,StärkefabrikennndBtenneiseimSoo-

(Nr. 6069) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Verordnungüberdie Regelungdes
Verkehrsmit Web.,Wirk., Strick=und Schuhwarenvom 2 1916
(ReichsGesetzbl.S. 1420). Vom 11.Oktober1917.

D. Bundesrathat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel J
Die Verordnung über dieRegelung desVerkehrsmit Web=,Wirk=,Strick=

0. Juni —
Won. 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1420)wird wie folgt

geändert:Der 9#5erhält folgendeFassung:
Der Beirat bestehtaus dem Vorsitzendendes Vorstandesder Reichs=
bekleidungsstelleals Vorsitzendem,fünf KoniglichPreußischenRegierungs=
vertretern und je einemKöniglich Bayerischen,Königlich Sichsischen,
Königlich Würktembergischen,GroßherzoglichBadischen,Großherzoglich
Sächsischenund Elsaß=LothringischenRegierungsvertreter. Außerdem
gehören ihm an der Vorsitzendedes nach§ 16 zu bildendenAus=
schusses,je zwei Vertreter des DeutschenStädtetags und der Ver=
braucher,je ein Vertreter des DeutschenHandelstags, des Deutschen
Landwirtschaftsrats,des Kriegsausschussesfür die deutscheIndustrie,
des Handwerksund acht weitereVertreter; der Reichskanzlerernennt?
die Vertreter und ihre Stellvertreter sowie einen Stellvertreter des
Vorsitzenden.

Reichs-Gesetzbl.1917. 203
Ausgegebenzu Berlin den 13.Oktober1917.

und Schuhwarenvom
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Artikel II
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Jeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den11.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6070) BekanntmachungüberAngestelltenversicherungder im vaterländischenHilfsdienst
im Ausland Beschäftigten. Vom 12. Oktober 1917.

An Grund des & 19 derVerordnung überVersicherungder im vaterländischen
Hilfsdienst Beschäftigtenvom 24. Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 171) bestimme
ich folgendes:

1
Für im Ausland verrichteteTätigkeitenim vaterländischenHilfsdienst, die

durch 17 der Verordnung der im vaterländischenHilfsdienstBeschäftigtenvom
24. Februar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 171) der Angestelltenversicherungunter=
stellt sind, hat die für Berlin zuständigeuntereVerwaltungsbehörde,soweit& 1
der Bekanntmachungüber Angestelltenversicherungder im vaterländischenHilfs=
dienstBeschäftigtenvom 25. Mai 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 435) nichts anderes
bestimmt,

1. den Wert der Sachbezügenach § 2 Abs. 2 des Versicherungsgesetzes
für Angestelltein der für Berlin maßgebendenHöhe festzustellen,

2. die Bescheinigungenfür Krankheitszeitennach 954 Abs. 2 des Ver=
sicherungsgesetzesfür Angestellteauszustellen.

*(2
Als Ausgabestellefür die Aufnahme=und Versicherungskarten 194 des

Versicherungsgesetzesfür Angestellte)wird für die im §&1 dieserBekanntmachung
bezeichnetenTätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst, soweit &2 der Bekannt=
machungüber Angestelltenversicherungder im vaterländischenHilfsdienst Beschäf=
tigten vom 25. Mai 1917 nichts anderesanordnet, die Ausgabestelleder An=
gestelltenversicherungin Berlin (Klosterstraße65) bestimmt.

83
Jede Behörde,die vomDeutschenReichein den von deutschenTruppen

besetztenausländischenGebieten eingesetztist und behördlicheAufgaben einer
deutschenBehördeerledigt,gilt als inländischeBehördeim Sinne des § 329
Abs. 2 des Versicherungsgesetzesfür Angestellte.

Berlin, den12.Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich
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(Nr. 6071) BekanntmachungüberVerjährung derBeitragsrückständein der Angesiellten.

- versicherung.Vom 12.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Die im &228 Abs.1 des Versicherungsgesetzesfür Angestelltefür die
Verjährung des Anspruchsauf RückständebestimmteFrist läuft nicht vor dem
SchlussedesKalenderjahrsab, das demJahre folgt, in welchemder gegenwärtige
Krieg beendetist. Dies gilt nicht für solcheAnsprücheauf Rückstände,welche
am Tage des Inkrafttretens dieserVerordnung bereits verjährt sind.

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den12.Oktober1917.

DerStelloertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

G. 6072) Verordnungzur Ergänzung der Verordnungüber die Festsetzungvon Pacht=
preisen für Kleingärten vom 4. April 1916 (Neichs=Gesetzbl.S. 234).
Vom 12.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 desGesetzesüber dieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1
In der Verordnungüber die Festsetzungvon Pachtpreisenfür Kleingärten

vom 4. April 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 234) wird hinter 3 folgendeVorschrift
als & 3a eingefügt:

Pachtverträgeüber Grundstückeder im & 1 bezeichnetenArt, die bei der
Überlassungan den Pächter brachgelegenhaben, dürfen vom Verpächter nicht
gekündigtwerden. Sind solcheVerträge für eine bestimmteSeit abgeschlossen,
so ist nachAblauf dieserJeit auf VerlangendesPächtersdas Pachtverhältnis
zu erneuern.

Die Vorschriften im Abs.1 finden keineAnwendung, wenn auf seiten
desVerpächtersein wichtigerGrund für dieKündigung oder dieNichterneuerung
des Pachtverhältnissesvorliegt.

Streitigkeiten, die sichaus der Anwendung der Vorschriften im Abs.1
und 2 ergeben,werden unter Ausschluß des Rechtswegsendgültig durch die
untere Verwaltungsbehördeentschieden.
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Artikel?

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den12.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6073) VerordnungüberVerarbeitungvon Kartoffeln in Trocknereien,Stärkefabriken
und Brennereien. Vom 11.Oktober1917.

A# Grund des § 13 der Verordnung über die Kartoffelversorgungim Wirt=
schaftsjahr1917/18 vom 28. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 569) wird bestimmt:

« ·
UnternehmerlandwirtschaftlicherBetriebe dürfenselbstgezogeneKartoffeln

in der eigenenTrocknerei oder Stärkefabrik verarbeiten. Genossenschaftenund
sonstigeVereinigungen,die eine Trocknerei oder Stärkefabrik betreiben,dürfen
auchdie von den Mitgliedern gezogenenund auf Grund der Satzung gelieferten
Kartoffeln verarbeiten.

Die Vorschriftenim Abs. 1 geltenauchfür dieVerarbeitungvon Kartoffeln
in Brennereienmit derMaßgabe, daß soviel Kartoffelnverarbeitetwerdendürfen,
als dem für das Betriebsjahr 1917/18 festgesetztenDurchschnittsbrandebei einem
Verbrauchevon achtzehnJentnern Kartoffeln für den Hektoliter reinen Alkohol
entspricht. -

AiifGenossenfchaftennndsonstigeBereinignngen,dienachdetn«15.Seps
tember 1917 errichtet sind, finden die Vorschriften im Abs. 1 und 2 keine
Anwendung.

12
Im übrigen dürfenKartoffeln in Trocknereien,Stärkefabrikenund Brennc-

reien nur verarbeitet werden, wenn sic von der Reichskartoffelstelle oder einer
von dieserbeauftragtenStelle oder von einemKommunalverbande mit Justimmung
einer dieserStellen zur Verarbeitungzugewiesensind.

83
Die Vorschriftenüber die Ablieferung der hergestelltenErzeugnissean die

Trockenkartoffel-Verwertungs-Gesellschaftm. b. H, die Spirituszentrale oder die
SüddeutscheSpiritusindustrie, Kommanditgesellschaftauf Aktien, Zweignieder=
lassungMünchen, bleibenunberührt.

4
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 11. Oktober 1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des Neichs.Gesenblants vermiteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Cocgle



ReichsTGLetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 179
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend Anderung der Bekanntmachung über die Beschlagnahme vong

Faͤssernvom28. Juni 1917. S. s00. — Bekanntmachung uͤber die Gewährungvon Sterbe=
geld undHinterblichenenrenten bei Gesundheitsschädigung durch aromatische Nitroverbindungen. S. voo.

—

(Nr. 6074) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Bekanntmachungüber die Beschlag=
nahmevon Fässernvom 28. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. b77). Vom

" 12. Oktober1917.

Ar# Grund der Verordnung des Bundesrats über den Verkehr mit Jässern
vom 6. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 473) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
Im 95 Abs.1 Zeile 15 der Bekanntmachungüber die Beschlagnahme

von Fässernvom 28. Juni 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 577) werden die Worte:
Pk)eiserneFässer,Kübel,BotticheundähnlicheGebinde

gestrichen.
Artikel 2

Die Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den12.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Reichs=Gesetzbl.1917. 204
Ausgegebenzu Berlin den15.Oktober1917.
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(Nr. 6075) Bekanntmachungüber die Gewährungvon SterbegeldundHinterbliebenenrenten
bei Gesundheitsschädigungdurch aromatischeNitroverbindungen. Vom
12.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §93 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Wenn eine nach dem dritten Buche der Reichsversicherungsordnungver=

sichertePerson bei Herstellungvon Kriegsbedarfsicheine Gesundheitsschädigung
durchnitrierte Kohlenwasserstoffeder aromatischenReihe (. B Dinitrobenzol,
Trinitrotoluol, Trinitroanisol) zuziehtund infolge ihrer Einwirkung stirbt, so
sind Sterbegeld und Hinterbliebenenrentenunter entsprechenderAnwendungder
Vorschriften der Reichsversicherungsordnungauch dann zu gewähren,wenn der
Tod nicht als Folge eines Unfalls, sondernals Folge einer allmählichenEin=
wirkung der genanntenStoffe anzusehenist.

*2 . ·
War derVerstorbenein mehrerenBetriebenbeschäftigt,welchedie im § 1

genanntenStoffe herstellenoder verarbeiten,so hat derjenigeVersicherungsträger
die Bezügefestzusetzenund zu gewähren,demderBetriebangehört,in welchem
der Verstorbenezuletztmit jenenStoffen beschäftigtworden*

83
Der Reichskanzlerkann besondereVorschriften zur Ausführung dieser

Verordnung, insbesondereüber die Aufbringung der Mittel erlassen.

— 4 -
DieseVerordnunggilt rückwirkendfür die seitdem1.August1914 ein=

getretenenTodesfälle. Die Frist zur Anmeldung von Ansprüchenaus zurück=
liegendenTodesfällen läuft frühestensmit dem 1. Februar 1918 ab.

Ansprücheauf SterbegeldundHinterbliebenenrenten,die seitdem1. August
1914 rechtskräftigabgelehntwordensind, weil die schädigendeEinwirkung der
im & 1 genanntenStoffe nicht die Folge eines Unfalls gewesenist, hat der
Versicherungsträgernach den VorschriftendieserVerordnung zu prüfen. Führt
die Prüfung zu einemdemBerechtigtengünstigerenErgebnis oder wird es von
demBercchtigten verlangt, so ist ihm ein neuerBescheidzu erteilen.

45
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunlt des Außerkrafttretensdieser

Verordnung.
Berlin, den12. Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezus des Reichs=Gesetzblatts vermttteln uur die Wostanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Inhalt: Verordnung über Sschsresse für Grieß, Graupen und Grüte. S. vo1. — Bekanntmachung
über Agzzalkalienund Soda. S. v032.— Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen
zu derVerordnungüberAtzalkalienundSoda vom16.Oktober1917 S. vos. — Ausführungs.
bestimmung zu der Verordnung des Bundesrats über die Beurkundung von Geburts= und
Sterbefällen Deutscher im Ausland vom 18. Januar 1917 S. vos.

(Nr. 6076) Verordnungüber Höchstpreisefür Grieß, Graupen und Grütze. Vom 16.Ok.
tober 1917.

A- Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzurSicherung derVolks=
22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401)

wird verordnet:18.August1917(Reichs=Gesetzbl.S.823)ernährungvom

1
Beim Verkaufe von Grieß, Gerstengraupen(Rollgerste)und Gerstengrütze

an Kleinhändler& 2) dürfen folgendePreise für 100Kilogrammnicht über=
schrittenwerden:

beiGrii . . . . . . . .. 54Mark,
bei Gerstengraupen(Rollgerste)und Gerstengrütze61 ⸗..

Die Lieferung zu diesenPreisen hat frachtfreiStation (Bahn oderSchiff)
des Empfängerszu erfolgen.

12
Beim Verkaufan Verbraucher(Kleinhandel)dürfen folgendePreise für

ein Pfund nichtüberschrittenwerden:
bei Griis . . . . . .. 32 Pfennig,
bei Gerstengraupen(Rollgerste)undGerstengrütze6 „

Beim Verkaufe kleinererMengen dürfen Bruchteile einesPfennigs auf
ganzePfennige nach obenabgerundetwerden.

(3
Die Preise sindHochstpreiseim Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,

vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1914 (eichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom
Reichs-Gesetbl. 1917.

Ausgegebenzu Berlin den 18.Oktober1917. 20
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21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S. 183) und 22.März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

84 «
Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamtskannAusnahmenvon den

VorschriftendieserVerordnungzulassen.
85.

Die Verordnung überHöchstpreisefür Gerstengraupen(Nollgerste) und
Gersten#rützevom 9. September1916 und die Verordnung über einen Höchst=
preis für Weizengrießvom 2. November1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1010, 1241)
werdenaufgehoben.

6
DieseVerordnungtritt mit dem20. Oktober1917 inKraft.
Berlin, den16.Oklober1917.

Der StaatssckretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6077) Bekanntmachung.überAtzalkalienund Soda. Vom 16.Oktober1917.

D. Bundesrathat auf Grund des &3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen: »

81
Der Reichskanzlerist ermächtigt,denVerkehrmit Atzalkalienund Soda

zu regeln. Er kann die Vorschriften dieserVerordnung auf verwandteStoffe
ausdehnen.

Er kannbestimmen,daßZuwiderhandlungengegendie auf Grund vor=
stehenderErmächtigung,erlassenenBestimmungenmit Gefängnis bis zu sechs
Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehntausendMark oder mit einer dieser
Strafen bestraftwerden,sowiedaß nebender Strafe auf Einziehungder Gegen=
ständeerkannt werdenkann, auf die sich die strafbareHandlung bezieht,ohne
Unterschiedob siedemTäter gehörenodernicht.

42
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den16.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 6078) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnungüber
Atzalkalienund Soda vom 16.Oktober1917. Vom 17.Oktober1917.

A- Grund derVerordnungüberAgtzalkalienundSoda vom 16.Oktober1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 902) wird bestimmt:

81
Atzalkalienund Soda dürfennur mit Genehmigungder Zentralstellefür

Atzalkalienund Soda in Berlin abgesetztwerden.
Die Zentralstelleistermächtigt,AtzalkalienundSoda nachnähererWeisung

desReichskanzlersfür diekriegswirtschaftlichenBedürfnissein Anspruchzu nehmen.
Die Zentralstellebestehtaus einer Abteilung für Soda undAtznatron sowie

einer Abteilung für Atzkali. Sie unterstehtder Aufsicht des Reichskanzlers.

2
Mit Gefängnisbis zu sechsMonatenund mit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer Atzalkalien oder Soda ohne die im & 1 Abs. 1 vorgeschriebene
Genehmigung absetzt;
2. wer denBedingungenzuwiderhandelt,unter deneneinenach& 1 Abs. 1
vorgeschriebeneGenehmigungerteilt istj

3. wer denauf Grund des§ 1 Abs. 2 getroffenenAnordnungenzuwider=
handelt.

Nebender Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden, auf
die sich die strafbareHandlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie demTäter ge=
hörenodernicht. «

83
Die Bestimmungentretenam Tage derVerkündung,die Bestimmungim

81 Abs.1 jedocherstam 1. November1917 in Kraft.
Berlin, den17.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

(Nr. 6079) Ausführungsbestimmungzu der Verordnung des Bundesrats über die Be=
urkundungvon Geburts- und SterbefällenDeutscherim Ausland vom
18.Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 55). Vom 15.Oktober1917.

A.. Grund des &7 der Verordnungüber die BeurkundungvonGeburts=
und SterbefällenDeutscherim Ausland vom18. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 55) wird bestimmt:
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81
Sind während des gegenwärtigenKrieges Deutsche im Ausland fest=

gehaltenworden, so könnenGeburtenvon Kindern dieserPersonenund Sterbe=
fälle, die sich vor der Rückkehr in das Inland ereignet haben, durch den
Standesbeamtendes Königlich PreußischenStandesamts1 in Berlin beurkundet
werden.

Für Geburts- und Sterbefälle, auf welche
die Verordnung, betreffenddie Verrichtungender Standesbeamten

in bezug auf solcheMilitärpersonen, welcheihr Standauartier nach
eingetretenerMobilmachungverlassenhaben, vom 20. Januar 1879
(Reichs-Gesetzbl.S. 5) Reichs-Gesetzbl.1915 S. 583) Reichs=Gesetzbl.
1916 S. 405),
die Verordnung, betreffenddie Verrichtung der Standesbeamtenin

bezugauf solcheMilitärpersonen der KaiserlichenMarine, welcheihr
Standquartier nicht innerhalb des DeutschenReichs habenusw., vom
20. Februar 1906 (Reichs-Gesetzbl.S. 359) Reichs=Gesetzbl.1915
S. 105; Reichs=Gesetzbl.1916 S. 405) oder
die &§¾1, 6 der Verordnung vom 18. Januar 1917

Anwendungfinden,verbleibtes bei denVorschriftenjenerVerordnungen.
82

Zur Anzeigeberechtigtist jeder, der ein berechtigtesInteressean der
Beurkundungglaubhaftmacht.

83
Der Berechtigte(& 2) kann die Anzeige auch schriftlich in öffentlich

beglaubigterForm erstatten. Für die Beglaubigungist auchder Standesbeamte
zuständig,in dessenBezirk der AnzeigendeseinenWohnsitzoder seinengewöhn=
lichenAufenthalthat. Der StandesbeamtehatdievonihmbeglaubigteErklärung
demStandesamtI Berlin zu übersenden.

Das gleichegilt für Ergänzungeneiner schriftlichenAnzeige, die vom
Standesamt1 Berlin oderdessenAufsichtsbehördefür erforderlicherachtetwerden.

84
Die K 4, 5 der Verordnungvom 18. Januar 1917 geltenentsprechend.

5
Im übrigen finden die Vorschriften des Gesetzesüber die Beurkundung

des Personenstandesund die Eheschließungvom 6. Februar 1875 (Reichs
Gesetzbl.S. 23) Reichs=Gesetzbl.1896 S. 618) Anwendung.

Berlin, den 15.Oktober1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause
Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermittelnnur die Postanftalten.

Heraugegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeru.
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Inhalt: Bekanntmachung, bonefend —# der Verordnung über die Höchstpreisefür Petroleum und

die Verteilung der Petroleumbestände. S. vo5ö.— Bekanntmachung über die Vornahme einer
Volkszählung am 5. Dezember 1917. S p0.

(Nr. 6080) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Verordnung über die Höchstpreisefür
PetroleumunddieVertrilungderPetroleumbestände.Vom 19.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 desGesetzesüber dieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen: -

Artikel l

In derVerordnungüber die Höchstpreisefür PetroleumunddieVerteilung
der Petroleumbeständevom 8. Juli 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 420) in der
Fassungder Bekanntmachungenvom 21. Oktober 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 683)
und vom 1. Mai 1916 Meichs=Gesetzbl.S. 350) werden die Vorschriften in den
1, 2 durch folgendeVorschriftenersetzt:

81
Der Preis für je 100 Kilogramm ReingewichtPetroleum darf beim Ver=

kaufe von 100 Kilogramm und mehr 35 Mark nicht übersteigen.
Der Preis gilt für Lieferung von einem deutschenLager oder von der

deutschenGrenze ab. Übernimmt derVerkäufer das Jurollen nachdemLagerdes
Käufers oderdieVersendungnacheinemanderenOrte, so kann er nur seinebaren
Auslagen und beiVerwendungeigenenFuhrwerkeseineVergütung bis zu 2 Mark
für je 100 Kilogramm Reingewichtberechnen. -

Bei Lieferung in KesselwagenschließtderHöchstpreisdieVergütungfür die
leihweiseÜberlassungdesKesselwagenscin, jedochdarf für einendieZeit von
48 Stunden überschreitendenAufenthalt desWa gensauf derEmpfangsstationeine
Vergütung berechnetwerden.
Reiche=Gesetzbl1917. 206

Ausgegebenzu Berlin den 19.Oktober1917.
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Fernerdarf berechnetwerden:
1. für die käuflicheÜberlassungvon Holzfässerneine Vergütung bis zu
16Mark für je 100 KilogrammReingewichtdesverkauftenPetroleums;

— wird der Rückkaufdes Fassesvereinbart, so darf der Rückkaufspreis
nicht geringersein als 13 Mark für je 100 Kilogramm Reingewicht;
für die leihweiseÜberlassungvon Gebinden eine Vergütung bis zu
2 Mark für je 100Kilogramm' ReingewichtdesverkauftenPetroleums,
und, wenn die Gebindenicht binnen zweiMonaten nachder Lieferung
zurückgegebenwerden,eine fernereVergütungvon 1/25Mark für jedes
Gebinde und jedenweiterenangefangenenMonat;
3. für Füllen von GebindendesKäufers eineVergütungbis zu 50 Pfennig
für je 100 Kilogramm Reingewicht.

65852
Bei Verkäufen von weniger als 100 Kilogramm darf der Preis für je

1 Liter Petroleum bei Lieferung vom Lager oder Laden des Verkäufers ab
36 Pfennig, bei Lieferungin dasHaus desKäufers 40 Pfennig nicht übersteigen.

Für die Überlassungund das Füllen von Behältnissendarf eine Ver=
gütung nicht berechnetwerden.

Bei Lieferung aus Straßentankwagendarf ohneRücksichtauf die Größe
der abgegebenenMengenderPreis für je 1 Liter Petroleumbis zu 32 Pfennig
betragen.

to

Artikel II
Die Verordnungtritt mit dem 20. Oktober 1917 in Kraft.
Berlin, den 19. Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 6081) Bekanntmachungüber die Vornahme einerVolkszählung am 5. Dezember1917.
Vom 18. Oflober 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Am 5. Dezember1917 ist in allen deutschenStaaten eine Volkszählung

vorzunehmen.
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82
Die Zählung geschiehtnach Haushaltungen getrennt durch namentliche

Aufzeichnungder zu der Haushaltung gehörigenPersonen.
Unter Haushaltung sind die zu einer Wohn- oder hauswirtschaftlichen

GemeinschaftvereinigtenPersonen zu verstehen.Einer Haushaltung gleichgeachtet
werdeneinzelnlebendePersonen,die eine besondereWohnung innehabenund eine
eigeneHauswirtschaftführen.

Als Teilhaber einer Haushaltung gelten auch die in einer Kaserne, in
einem Gefangenen=oder Internierungslager oder in MassenquartierenUnter=
gebrachten,die in einemArresthaus oder in einemLazarett befindlichenMilitär=
personen,die Gäste einesGasthauses, die Mitglieder eines Pensionats, die in
einer Anstalt (Kranken=,Straf= usw.'Anstalt) Untergebrachten,die Bemannung
und Fahrgästeeines Schiffes usw.

3
Die namentlicheAufzeichnungder zu derHaushaltung gehörigenPersonen

geschiehtin Haushaltungslisten. «
Zur Eintragung in die Haushaltungslistesind die Haushaltungsvorstände

oder derenStellvertreter verpflichtet.
84

Für die bei dieserZählung überdiePersönlichkeitdes einzelnengewonnenen
Nachrichtenist dasAmtsgeheimniszu wahren; siedürfennur zu denvomReichs=
kanzleroder von den LandeszentralbehördenbestimmtenamtlichenZweckenbenutzt
werden.

(5
Die Jählung wird unter Leitung und Verantwortlichkeitder Gemeinde=

behördenvorgenommen.Die Landeszentralbehördensind befugt,andereBehörden
mit der Ausführung zu beauftragen.

Die Jählung ist auch auf die am 5. Dezember1917 im Bezirke der
Gemeindenliegendenoder zuerst dort von der Fahrt im Laufe des Tages an=
langendenSchiffe zu erstrecken.

86
Der Reichskanzlerbestimmt,welcheAngabenin die Haushaltungslisteein⸗

zutragensind.
87

Die Landeszentralbehördenerlassendie zur Ausführung der Jählung er=
forderlichenAnordnungen.

18
Der Reichskanzlerbestmmt,welcheNachweisungendemKriegsernährungs=

amt und demKaiserlichenStatistischenAmte einzusendensind, und setztdie Ein=
sendungsfristenhierfür fest. Er bestimmt,welcheNachweisungenzu veröffent=
lichen sind.
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89.
Für die Beschaffungund Versendungder Drucksachenund für die Auf,

stellungderNachweisungenerhaltendieBundesstaateneineVergütung nachMaß,
gabe der am Bählungstag ermitteltenBevölkerung. Die Höhe der Vergütung
wird einer späterenFestsetzungvorbehalten.

0
Diese Zählung hat nicht die in den Reichs=oder Landesgesetzenvorge.

sehenenrechtlichenWirkungeneinerVolkszählung,soweitdieLandeszentralbehörden
nicht anders bestimmen.

I1
Wer sichweigert, die auf Grund dieserVerordnung vorgeschriebenenAn=

gabenin dieHaushaltungslisteeinzutragen,oder wer wissentlichwahrheitswidrige
Angabenmacht,wird mit Geldstrafebis zu eintausendfünfhundertMark bestraft.

Berlin, den 18.Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezus des Neichs=Gesetzblattsvermeattelnnur die Postanftulteu.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Nr. 182
Inhalt: Verordnung überdenVerkehrmit Zucker. S. oor. — Bekanntmachung derneuenFassung

der Verordnung über den Verkehr mit Zucker S. ol4. — Ausführungsbestimmungen zu
der Verordnung über den Verkehr mit Zucker. S. 924. — Verordnung zur Aufhebung der
Verordnung über vorläufige Regelung desVerkehrs mit Jucker im Betriebslahr 1917/18. S. 932. —
Bekanntmachung überBeitragserstattungnach§ 398 desVersicherungsgesetzesfür Angestellte.
S. o3s. — Bekanntmachung über die Regelung der wirtschaftlichenBetriebsverhältnisse der
Branntweinbrennereienund der Betriebsauflagevergütungenfür das Betriebsjahr1917/18 und
über Essigsäureverbrauchsabgabe.S. 931.

(Nr. 6082) Verordnung über denVerkehr mit Zucker. Vom 17. Oktober 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
Für den Verkehr mit Jucker geltendie Vorschriftender Verordnungüber

den Verkehr mit Jucker im Betriebsjahr 1916/17 vom 14. September1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1032) mit den sich aus folgendenVorschriftenergebenden
Anderungen:

1. 2 Abs. 3 erhält folgendeFassung:
Die besonderenVorschriften über die Verwendung von Zuckerrübenzur

Branntweinbereitungbleibenunberührt.
2. & 4 Abs. 1 und 2 erhaltenfolgendeFassung:
Besitzer von Juckerrübenhaben auf Verlangen der Reichszuckerstelledie

Rüben an die von dieser zu bestimmendeStelle zu liefern und nachden An=
weisungender Reichszuckerstellezu verladen. In Verträge, nach denenJucker=
rüben zur Verarbeitungauf Jucker an Fabriken zu liefern sind, soll nur aus
wichtigenGründen eingegriffenwerden; als wichtigerGrund gilt insbesondere,
wenn die Verarbeitung der Rüben auf Zucker durchdie Lieferungan die zum
EmpfangeberechtigteFabrik gefährdetwird oder dieJufuhr an sie mit Rücksicht
auf die Verkehrsverhältnisseunwirtschaftlichist odersiedieRübennichtordnungs=
Reichs-Gesetzbl.1917. 207 "

Ausgegebenzu Berlin den22. Oktober1917.
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mäßig abnehmenkann. Die Stelle, der die Rüben zugewiesensind, ist zur Ab=
nahmeder Rüben und zur Jahlung eines angemessenenPreises verpflichtet,der
unter Berücksichtigungder bestehendenVorschriften über die Preise für Zucker=
rüben zu bemessenist. Juckerrüben,die vertraglichan eine Juckerfabrikzu
liefern waren, hat die Stelle, der die Rüben zugewiesenwordensind, an diese
Fabrik zubezahlen.Die Fabrikrechnetmit demLiefererder Rübenso ab, als
ob die Rüben an sie geliefert wären. Die Reichszuckerstellekann über die
Bedingungender Lieferung nach näherer Anweisung des ReichskanzlersBe=
stimmungentreffen.

Über Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung dex Rüben zwischenden
Beteiligten ergeben,entscheidetendgültig die höhereVerwaltungsbehörde.Zu=
ständigist die Behörde,in derenBezirkzu liefernist oderim Falle desAbs.1
Satz 2 nach dem Vertrage zu liefern war. Sie bestimmt, wer die baren
AuslagendesVerfahrenszu tragenhat. Auf dieAnforderungderReichszucker=
stellehat derBesitzerohneRücksichtauf die endgültigeFestsetzungdesÜbernahme-
preisesund der Lieferungsbedingungenzu liefern, der zur AbnahmeVerpflichtete
vorläufig den von ihm für angemessenerachtetenPreis zu zahlen.

3. Der 9 5 wird hinter§&8 eingefügtund erhält folgendenSatz 2: Er
kann besondereBestimmungenüber dieAbgabevon Rohzuckerzu anderenIwecken
als zurVerarbeitungaufVerbrauchszuckerundüberdiePreisstellunghierfürtreffen.

4. &6 erhält folgendeFassung:
Die rübenverarbeitendenFabriken haben die von ihnen geerntetenoder

ihnen geliefertenZuckerrübenauf Jucker zu verarbeitenund denZuckernachden
Weisungender Reichszuckerstellean die von ihr bestimmtenStellen zu liefern.
Der Reichskanzleroderdie von ihm bestimmteStelle kannnähereBestimmunge#
über die Verarbeitungtreffenund Ausnahmenzulassen.

Die Lieferungdes Rohzuckersan die Verbrauchszuckerfabrikenerfolgt auf
Grund der FestsetzungbestimmterHundertteileder voraussichtlichenGewinnung
von Ersterzeugnissenund Nacherzeugnissen.Der Reichskanzlersetztdie Hundert=
teile, die Reichszuckerstelledie Abgabeanteileder einzelnenrübenverarbeitenden
Fabriken fest. Die ReichszuckerstelleweistdenRohzuckerdeneinzelnenVerbrauchs=
zuckerfabrikenzu und bestimmtdie Menge, denZeitpunktund den Ort der Liefe=
rung. Sie kann Anordnungenüber die Einlagerung und die Art der Beförde=
rung treffen. Die Mengen sind nach Bedarf abzurunden. Einzelne rüben=
verarbeitendeFabriken könnenvon der Verteilung ausgeschlossenwerden.

5. 7 Abs. 1 erhält folgendeFassun
Die voraussichtlicheGewinnungwird für die einzelnenrübenverarbeitenden

Fabriken von der Reichszuckerstellefestgesetzt.Ju diesemIweckewird für die
Betriebsjahre 1912/13, 1913/14 und 1914/15 die Rübenanbauflächeund die
Suckergewinnungermittelt und aus demgefundenenDurchschnitisertragund der
Anbauflächedes laufendenBetriebsjahrs die voraussichtlicheGewinnungberechnet.

Im &7 Abs. 3 wird an Stelle der Worte „Betriebsjahr 1916/17“7ge=
setzt„laufendeBetriebsjahr“.
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6. 8 erhält folgendeFassung:
Der Preis des von den Nohzuckerfabrikenzu lieferndenRohzuckersbeträgt

für Ersterzeugnisvon 88 vom Hundert Ausbeute23 Mark, für Nacherzeugnis
von 75 vomHundertAusbeute19 Mark für 50 Kilogramm ohneSackfrei Magde=
burg bei Lieferung bis zum 31. Dezember1917. Bei Lieferung nach dem
31. Dezember1917 erhöht sich der Preis am Ersten jedes Monats um
0,15Mark. Als Zeitpunktder Lieferunggilt der von der Reichszuckerstellefür
die LieferungvorgeschriebeneJeitpunkt.

Der Reichskanzlerbestimmtauf dieserGrundlage die Preise, die für die
einzelnenFabriken frei Verladestellegelten, sowie die Preise, die für Rohzucker
gelten, der außerhalbdes Standorts der Fabriken eingelagertist.

HinsichtlichdesPreises für Rohzuckeraus früherenBetriebsjahrenverbleibt
es bei denbisherigenVorschriften.

Der Reichskanzleroder die von ihm bestimmteStelle kanndie näheren
Bedingungender Lieferung,Abnahmeund Bezahlung festsetzen,insbesondereBe=
stimmungenüber die Stellung der Säcke treffen.

7. J9 Abs. 1 erhält folgendeFassung:
Die Verbrauchszuckerfabrikenhabenden ihnen zugewiesenenRohzuckerab=

zunehmen,zu bezahlenund auf Verlangen der Reichszuckerstelleauf Verbrauchs=
zuckerzu verarbeitenoder zu lagern und als Rohzuckerabzugeben.

8. & 10 erhält folgendeFassung:
Unbeschadetder Vorschrift im § 6 Abs.1 dürfenrübenverarbeitendeFabriken,
1. wenn sie im Betriebsjahr 1913/14 ihre gesamteErzeugungauf Weiß=
zuckerverarbeitet haben, ohne fremdenRohzuckerin einer 10 vom
Hundert ihrer eigenenRohzuckererzeugungübersteigendenMenge in den
Fabrikbetrieb aufgenommenzu haben (rein landwirtschaftlicheWeiß=
zuckerfabriken),im Betriebsjahr 56 vomHundert mehrVerbrauchszucker
herstellen,als sieunmittelbarodermittelbarin 12 aufeinanderfolgenden,
aus der Jeit vom 1. Oktober 1908 bis zum 31. August 1914 aus=
zuwählendenMonaten steueramtlichzum Inlandverbrauchehaben ab=
fertigen lassen, zuzüglich der versteuertenVorräte bei Beginn und
abzüglichder versteuertenVorräte am Ende der gewählten12 Monate;

2. wennsieregelmäßigim wesentlichennur für einenbeschränktenPersonen=
kreis, z. B. ihre Angestellten,Arbeiter und die beteiligtenrübenbauenden
Landwirte,Verbrauchszuckerherstellen,im Betriebsjahr 30 vomHundert
mehrVerbrauchszuckerherstellen,als sie im Betriebsjahr 1913/14 her=
gestellthaben;

3. wenn sie im Betriebsjahr 1913/14 Rohzuckerzum Sweckeder Rafsi.
nation in den Fabrikbetriebin einer Menge aufgenommenhaben, die
10 vom Hundert der in der Fabrik aus Rüben hergestelltenMenge
übersteigt,ohneBeschränkungVerbrauchszuckerherstellen;

207“
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4. wenn sie im Betriebsjahr 1913/14 Rohzuckerund Verbrauchszucker
abgegebenhaben,ohnedaß der Fall von Nr. 2 oder 3 vorliegt, Ver=
brauchszuckerin gleicherMenge herstellenwie die in Nr. 1 bezeichneten
Fabriken.

Die Reichszuckerstellesetztdie Verbrauchszuckermengenfest,die nach diesen
Vorschriftenvon den einzelnenFabrikenhergestelltwerdendürfen. Sie kann

rübenverarbeitendenFabriken,soweitdiesenachden vorstehendenVorschriftenzur
Verarbeitungder von ihnen geerntetenoder ihnen geliefertenRüben auf Ver=
brauchszuckernicht berechtigtsind, gestatten,dieseauf Verbrauchszuckerzu ver=
arbeiten.

9. & 11 wird gestrichen.
10. Im #12 Abs. 1 wird hinter demWorte „dürfen“ das Wort „Ver=

brauchszucker“durchdas Wort „Bucker“ ersetzt. Im §&12 Abs. 2 werdenhinter
denWorten„der Lieferung“dieWorte „ Abnahmeund Bezahlung“eingefügt.

11. & 13 erhält folgendeFassung:
Der Preis für gemahlenenMelis beim Verkaufe durchVerbrauchszucker=

fabriken ist auf der Grundlage von 36 Mark für 50 Kilogramm ohne Sack ab
MagdeburgeinschließlichderVerbrauchssteuerbei Lieferungbis zum31. Dezember
1917 festzusetzen.Bei Lieferungnachdem31.Dezember1917 erhöhtsichder
Preis am ErstenjedesMonats um 0/20Mark. Als Zeitpunktder Lieferung
gilt der von der Reichszuckerstellefür die LieferungvorgeschriebeneZeitpunkt.

Der Reichskanzlerbestimmt,zu welchenPreisenderZuckervon deneinzelnen
Verbrauchszuckerfabrikenabzugebenist, sowie die Zuschlägefür die übrigen Ver=
brauchszuckerarten.Er kann bestimmen,daß bei Lieferung von Jucker durch die
Verbrauchszuckerfabrikenfür bestimmteZweckeandere als die nach Abs. 1 und
Abs.2 Satz1 festgesetztenFabrikpreisezu bezahlensind.

12. & 14 erhält folgendeFassung:
Die Verbrauchszuckerfabrikenhaben die Beträge, um die ihre Auslagen

für 50 Kilogramm RohzuckereinschließlichFracht zuzüglicheines Betrags von
12,80Mark unter den für sie geltendenPreisen von Melis (&13) bleiben, an
dieReichs=Juckerausgleich-Gesellschaftmit beschränkterHaftung in Berlin zu zahlen.
Die Reichs=Juckerausgleich=Gesellschafthat den Verbrauchszuckerfabriken,soweit
derenAuslagen für 50 Kilogramm NohzuckereinschließlichFracht zuzüglicheines
Betrags von 12),80Mark höher sind als der für sie geltendePreis von Melis,
den Unterschiedzu erstatten. Die Preiszuschlägenach§ 8 Abs. 1 Satz 2 und
*&*13 Abs. 1 Satz 2 werdendabei nicht berücksichtigt.

Betragen die Auswendungender Fabriken für je 50 Kilogramm Rohzucker
mehrals 23 Mark, so werdendenFabriken12 vomHundertdes Mehrbetrags
von der Reichs=Juckerausgleich=Gesellschaftvergütet. Als Auswendungengelten
der Rohzuckerpreis,dieFracht und der nachAbs. 1 Satz 1 an dieReichs=Jucker=
ausgleich=Gesellschaftzu zahlendeBetrag; in den Fällen, in denen nachAbs. 1
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Satz 2 dieReichs-Zuckerausgleich⸗GesellschaftderFabrik einenBetrag zu erstatten
hat, mindern sichdie Auswendungenum diesenBetrag.

Die Vorschriftenim Abs.1 und 2 geltenfür Ersterzeugnisse.Für Nach=
erzeugnissegelten sie mit der Maßgabe, daß an Stelle des Betrags von
12/,80Mark der Betrag von 16,80Mark, an Stelle des Betrags von 23 Mark
der Betrag von 19 Mark und an Stelle desSatzes„12 vomHundert“derSatz
"/23 vomHundert“tritt. »

Der Reichskanzlertrifft die näherenBestimmungen.
ÜberStreitigkeiten,die sichaus derAnwendungderVorschriftenim Abs.

bis 3 und der nachAbs. 4 erlassenenBestimmungenergeben,entscheidetunter
Ausschlußdes Rechtswegsein Schiedsgericht. Das Nähere über das Schieds=
gerichtbestimmtder Reichskanzler.

13. & 15 Abs.1 erhält folgendenJusatz: »
Die Reichszuckerstellekannim Falle nachgewiesenenBedürfnissesin einzelnen

Fällen oder für bestimmteBezirke eineandereBerechnungdesZuschlagszulassen,
insbesondereden Juschlag bis auf 7 vom Hundert erhöhen. ç

14. Im §(.20tritt an Stelle der Abs.1 und 2 folgendeVorschrift:
Die KommunalverbändekönnendenGemeinden,die nachder letztenVolks=

zählungmehr als zehntausendEinwohner hatten,mit derenEinverständnis die
RegelungdesVerbrauchsfür denBezirkder Gemeindeübertragen.

15. Dem (•.27 wird als Abs. 2 folgendeVorschrift angefügt:
Wo besondereLandesvermittlungsstellen 18) errichtetsind, könnendiese

zur Deckungihrer Unkostenfür die Unterverteilungdes JuckersZuschlägezu den
Gebührenerheben.

16. §&29 erhält folgendeFassung:
JuckerrübenbauendeLandwirte, Unternehmervon Rohzuckerfabriken,Ver=

brauchszuckerfabrikenund zuckerverarbeitendenBetrieben, die Vorstände von Ver=
einigungen solcherBetriebe sowie Juckerhändler haben der Reichszuckerstelle,den
Landeszentralbehörden, den von ihnen bestimmtenStellen sowie den Kommunal==
verbänden und ihren Beauftragten auf Verlangen Auskunft zu erteilen, Einsicht
in die Geschäftsaufzeichnungenund die Entnahme von Proben zu gestattenoder
Proben ihrer Erzeugnisse einzusenden.

17. Im J 33 werden folgendeAnderungen vorgenommen: .
asinNr·4wirdhinterdenWoiten,,aufGrunddes«eingefügt,,86,«,-
b)inNr.5wirdanStelIederWorte.»s20Abf.3,«gesetzt»s»20
Abs-2-«-·

c)inNr.6wirdhinterdeinWorte,,Geschäftsaufzeichnungen«eingefügt
oder dieEntnahmeoderEinsendungvonProben“.

18. / 36und§37 Abs.1 werdengestrichen.
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Artikel 2
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,denWortlautderVerordnungüberden

Verkehrmit Zucker,wie er sich aus dieserVerordnung ergibt, in fortlaufender
Nummernfolgeder Paragraphen unter der Überschrift: „Verordnung über den
Verkehrmit Jucker“ mit dem Datum dieserVerordnung im Reichs=Gesetzblatt
bekanntzumachen.

Er kann1lbergangsvorschriftenerlassen.

« Artikel 3
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.
Berlin, den17.Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
.Dr. Helfferich

(Nr. 6083) BekanntmachungderneuenFassungderVerordnungüberdenVerkehrmit Zucker.
Vom 7. Oktober1917.

Ar# Grund des Artikel 2 der Verordnung über den Verkehr mit Jucker vom
17. Oktober 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 909) wird der Wortlaut der Verordnung
über den Verkehrmit Jucker, wie er sichaus der Verordnung vom 17. Oktober
1917 ergibt, nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den17.Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Verordnungüber denVerkehr mit Zucker.
Vom 17. Oktober 1917.

I. Reichszuckerstelle
. 81

Die Versorgungder Bevölkerungmit Zuckerliegt derReichszuckerstelleob.
Die Reichszuckerstelleist eine Behörde und bestehtaus einemVorsitzenden,einem
oder mehrerenstellvertretendenVorsitzendenund einer vom Reichskanzlerzu be=
stimmendenAnzahl von Mitgliedern.
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Der Vorsitzende,diestellvertretendenVorsitzendenunddieMitgliederwerden
vom Reichskanzlerernannt; dieser führt die Aufsicht und erläßt die näheren
Bestimmungen.

II. Aufbringung des Zuckers

(2
Zuckerrübendürfen nicht verfüttert werden. Die Landeszentralbehörden

oderdie von ihnenbestimmtenBehördenkönnenim EinzelfallAusnahmenhier—
von zulassen.

Der Reichskanzlerbestimmt,ob und in welchenMengen Zuckerrübenzu
anderenZweckenals zur Verarbeitungauf Zuckerverwendetwerdendürfen.

Die besonderenVorschriften über die Verwendungvon Zuckerrübenzur
Branntweinbereitungbleibenunberührt.

83
Juckerrübendürfen nur an rübenverarbeitendeFabriken und nur zur Ver=

arbeitungauf Jucker abgesetztwerden.
Zum Absatz an andere Stellen und für andere Zweckebedarf es der

Zustimmungder Reichszuckerstelle.
4

Besitzer von JSuckerrübenhoben auf Verlangen der Reichszuckerstelledie
Rüben an die von dieser zu bestimmendeStelle zu liefern und nach den An=
weisungenderReichszuckerstellezu verladen. In Verträge,nachdenenJuckerrüben
zur VerarbeitungaufJucker an Fabriken zu liefern sind, soll nur aus wichtigen
Gründen eingegriffenwerden; als wichtigerGrund gilt insbesondere,wenn die
Verarbeitungder Rüben auf Jucker durch die Lieferung an die zum Empfange
berechtigteFabrik gefährdetwird oder die Zufuhr an sie mit Rücksichtauf die
Verkehrsverhältnisseunwirtschaftlichist oder sie die Rüben nicht ordnungsmäßig
abnehmenkann. Die Stelle, der die Rüben zugewiesensind, ist zur Abnahme
der Rüben und zur Jahlung eines angemessenenPreises verpflichtet,der unter
Berücksichtigungder bestehendenVorschriftenüber die Preise für Juckerrübenzu
bemessenist. Juckerrüben,die vertraglichan eineZuckerfabrikzu liefern waren,
hat dieStelle, der dieRüben zugewiesenwordensind,an dieseFabrik zu bezahlen.
Die Fabrik rechnetmit dem Lieferer der Rüben so ab, als ob die Rüben an
siegeliefertwären. Die ReichszuckerstellekannüberdieBedingungenderLieferung
nachnähererAnweisungdes ReichskanzlersBestimmungentreffen.

UÜberStreitigkeiten,die sich aus der Lieferung der Rüben zwischenden
Beteiligtenergeben,entscheidetendgültigdie höhereVerwaltungsbehörde.Zuständig
ist die Behörde, in derenBezirk zu liefern ist oder im Falle des Abs. 1 Satz 2
nach dem Vertrage zu liefern war. Sie bestimmt,wer die baren Auslagen des
Verfahrens zu tragen hat. Auf die Anforderung der Reichszuckerstellehat der
Besitzerohne Rücksichtauf die endgültigeFestsegungdes Übernahmepreisesund
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der Lieferungsbedingungenzu liefern, der zur AbnahmeVerpflichtetevorläufig
den von ihm für angemessenerachtetenPreis zu zahlen.

Werdendie Rüben nicht freiwillig überlassen,so wird das Eigentum auf
Antrag der Stelle, an die zu liefern ist, durchAnordnung der Reichszuckerstelle
auf dieStelle übertragen. Die Anordnung ist an denBesitzerzu richten. Das
Eigentumgehtüber, sobalddie Anordnung demBesitzerzugeht.

45
Die rübenverarbeitendenFabrikenhabendie von ihnen geerntetenoder

ihnen geliefertenZuckerrübenauf Jucker zu verarbeitenund denJucker nach den
Weisungender Reichszuckerstellean die von ihr bestimmtenStellen zu liefern.
Der Reichskanzleroder die von ihm bestimmteStelle kann nähereBestimmungen
über die Veraxbeitungtreffenund Ausnahmenzulassen. ·

Die Lieferungdes Rohzuckersan die Verbrauchszuckerfabrikenerfolgt auf
Grund der FestsetzungbestimmterHundertteile der voraussichtlichenGewinnung
von Ersterzeugnissenund Racherzeugnissen.Der Reichskanzlersetztdie Hundert=
teile, die Reichszuckerstelledie Abgabeanteileder einzelnenrübenverarbeitenden
Fabriken fest. Die ReichszuckerstelleweistdenRohzuckerdeneinzelnenVerbrauchs=
zuckerfabrikenzu und bestimmtdie Menge, den ZJeitpunktund den Ort der
Lieferung. Sie kann Anordnungenüber die Einlagerung und die Art der Be=
förderungtreffen. Die Mengen sind nachBedarf abzurunden. Einzelne rüben=
verarbeitendeFabriken könnenvon der Verteilung ausgeschlossenwerden.

6
Die voraussichtlicheGewinnungwird für dieeinzelnenrübenverarbeitenden

Fabriken von der Reichszuckerstellefestgesetzt.Ju diesemZweckewird für die
Betriebsjahre1912/13, 1913/14 und 1914/15 die Rübenanbauflächeund die
Zuckergewinnungermittelt und aus demgefundenenDurchschnittsertragund der
Anbauflächedes laufendenBetriebsjahrs die voraussichtlicheGewinnungberechnet.

Auf Antrag wird bei der Berechnungeines der drei Jahre ausgelassen
und der Durchschnittsertragder beidenanderenJahre zugrundegelegt.

Bei neuenFabrikenund solchen,die in einemdergenanntendrei Betriebs=
jahre nicht voll gearbeitethaben,wird die voraussichtlicheGewinnungnach dem
Anbau für das laufendeBetriebsjahr durchSachverständigeauf KostenderFabrik
geschätzt.Eine solcheSchätzungerfolgt ferner auf Antrag und auf Kosteneiner
Rohzuckerfabrik,falls sie geltendmacht,daß für das laufendeBetriebsjahr eine
Mißerntevorliegt.

Die Reichszuckerstellekannfür dieMonate Oktober,Novemberund Dezember
bestimmteHundertteileder voraussichtlichenGewinnungauf Grund einerVor=
einschätzungverteilen.

87
Der Preis des von denRohzuckerfabrikenzu lieferndenRohzuckersbeträgt

für Ersterzeugnisvon 88 vomHundertAusbeute.23 Mark, für Nacherzeugnis
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von 75 vomHundertAusbeute19Mark für 50 KilogrammohneSack frei
Magdeburgbei Lieferungbis zum 31. Dezember1917. Bei Lieferungnachdem
31. Dezember1917 erhöht sichderPreis am ErstenjedesMonats um O,isMark.
Als Zeitpunkt der Lieferunggilt der von der Reichszuckerstellefür die Lieferung
vorgeschriebeneZeitpunkt.

Der Reichskanzlerbestimmtauf dieserGrundlage die Preise, die für die
einzelnenFabriken frei Verladestellegelten, sowie die Preise, die für Rohzucker
gelten,der außerhalbdes Standorts der Fabrikeneingelagertist.

HinsichtlichdesPreises für Rohzuckeraus früherenBetriebsjahrenverbleibt
es bei den bisherigenVorschriften.

Der Reichskanzleroder die von ihm bestimmteStelle kann die näheren
Bedingungender Lieferung,Abnahmeund Bezahlung festsetzen,nsbesondereBe⸗
stimmungenüberdie Stellung der Säcketreffen.

( 8
Der Reichskanzlerbestimmt,in welchemUmfangRohzuckereinschließlich

desNacherzeugnissesauf Verbrauchszuckerzu verarbeitenist oder sonstverwendet
werden darf, sowie ob und in welchemUmfang Melassezu entzuckernist. Er
kann besondereBestimmungenüber dieAbgabevon Rohzuckerzu anderenZwecken
als zurVerarbeitungaufVerbrauchszuckerundüberdiePreisstellunghierfürtreffen.

49
DieVerbrauchszuckerfabrikenhabendenihnenzugewiesenenRohzuckerab=

zunehmen,zu bezahlenund auf Verlangender Reichszuckerstelleauf Verbrauchs=
zuckerzu verarbeitenoder zu lagern und als Rohzuckerabzugeben.

Die Reichszuckerstellekann nähere Bestimmungenüber die Verarbeitung
treffen; sie kann insbesonderevorschreiben,welcheArten Zuckerherzustellensind.

#10
UnbeschadetderVorschrift im §&5 Abs.1 dürfenrübenverarbeitendeFabriken,
1. wenn sie im Betriebsjahr 1913/14 ihre gesamteErzeugungauf Weiß=
zuckerverarbeitethaben,ohnefremdenRohzuckerin einer10 vomHundert
ihrer eigenenRohzuckererzeugungübersteigendenMenge in den Fabrik=
betriebaufgenommenzuhaben(reinlandwirtschaftlicheWeißzuckerfabriken),
im Betriebsjahr 56 vom Hundert mehr Verbrauchszuckerherstellen,
als sie unmittelbar oder mittelbar in 12 aufeinanderfolgenden,aus der
Zeit vom 1. Oktober 1908 bis zum 31. August1914 auszuwählenden
Monaten steueramtlichzum Inlandverbrauchehabenabfertigenlassen,
zuzüglichder versteuertenVorräte bei Beginn und abzüglichder ver=
steuertenVorräte am Endeder gewählten12 Monate;

2. wennsieregelmäßigim wesentlichennur für einenbeschränktenPer.
sonenkreis,z. B. ihre Angestellten,Arbeiterunddie beteiligtenrüben=

Reichs=Gesehbl.1917. 208

Cocgle



—918 —

bauendenLandwirte, Verbrauchszuckerherstellen,imBetriebsjahr 30
vomHundert mehrVerbrauchszuckerherstellen,als sie im Betriebsjahr
1913/14 hergestellthaben;

3. wennsie im Betriebsjahr 1913/14 Rohzuckerzum Jweckeder Naffi=
nation in den Fabrikbetriebin einer Menge aufgenommenhaben,die
10 vom Hundert der in der Fabrik aus Rüben hergestelltenMenge
übersteigt,ohne BeschränkungVerbrauchszuckerherstellen;

4. wenn sie im Betriebsjahr 1913/14 RohzuckerundVerbrauchszucker
abgegebenhaben,ohnedaß der Fall von Nr. 2 oder 3 vorliegt, Ver=
brauchszuckerin gleicherMenge herstellenwie die in Nr. 1 bezeichneten
Fabriken.

Die Reichszuckerstellesetztdie Verbrauchszuckermengenfest, die nach diesen
Vorschriften von den einzelnenFabriken hergestelltwerden dürfen. Sie kann
rübenverarbeitendenFabriken, soweitdiesenach den vorstehendenVorschriftenzur
Verarbeitung der von ihnen geerntetenoder ihnen geliefertenRüben auf Ver=
brauchszuckernicht berechtigtsind, gestatten,dieseauf Verbrauchszuckerzu ver=
arbeiten.

&11
Die Herstellervon VerbrauchszuckerdürfenZuckernur nach denWeisungen

der Reichszuckerstelleoder gegenBezugsscheinabgeben. Sie sind verpflichtet,
Juckeran die ihnenvon der ReichszuckerstellebenanntenAbnehmerzu liefern.

Die Reichszuckerstelleerläßt die näheren Bestimmungen;sie kann ins=
besonderedie Bedingungender Lieferung,Abnahmeund Bezahlungfestsetzen.

* 12
Der Preis für gemahlenenMelis beim Verkaufe durchVerbrauchszucker.

fabrikenist auf der Grundlage von 36 Mark für 50 Kilogramm ohneSack ab
Magdeburg einschließlichder Verbrauchssteuerbei Lieferungbis zum31. Dezember
1917 festzusetzen.Bei Lieferungnachdem 31. Dezember1917 erhöht sich der
Preis am Ersten jedesMonats um 0),20Mark. Als Zeitpunkt der Lieferung
gilt der von der Reichszuckerstellefür die LieferungvorgeschriebeneJeitpunkt.

Der Reichskanzlerbestimmt,zu welchenPreisen der Jucker von den ein=
zelnenVerbrauchszuckerfabrikenabzugebenist, sowiedieZuschlägefür dieübrigen
Verbrauchszuckerarten.Er kann bestimmen,daß bei Lieferungvon Jucker durch
dieVerbrauchszuckerfabrikenfür bestimmteIweckeandereals dienachAbs.1 und
Abs. 2 Satz 1 festgesetztenFabrikpreisezu bezahlensind.

13
Die VerbrauchszuckerfabrikenhabendieBeträge, um die ihre Auslagen

für 50 Kilogramm RNohzuckereinschließlichFracht zuzüglicheines Betrags von
12,80Mark unter den für sie geltendenPreisen von Melis (/ 12) bleiben, an
die Reichs=Juckerausgleich=Gesellschaftmit beschränlterHaftung in Berlin zu
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zahlen. Die Reichs=Zuckerausgleich=Gesellschafthat den Verbrauchszuckerfabriken,
soweitderenAuslagen für 50 Kilogramm RohzuckereinschließlichFracht zuzüg=
lich einesBetragsvon 12,80Mark höhersind als der für sie geltendePreis
vonMelis, den Unterschiedzu erstatten. Die Preiszuschlägenach&7 Abs.1
Satz 2 und & 12 Abs. 1 Satz 2 werdendabei nicht berücksichtigt.

Betragen die AuswendungenderFabriken für je 50 Kilogramm Rohzucker
mehr als 23 Mark, so werdenden Fabriken 12 vom Hundert des Mehrbetrags
von der Reichs=uckerausgleich=Gesellschaftvergütet. Als Auswendungengelten
der Rohzuckerpreis,die Fracht und der nachAbs. 1 Satz 1 an dieReichs=ucker=
ausgleich=Gesellschaftzu zahlendeBetrag in denFällen, in denennachAbs.1
Satz 2 dieReichs=Juckerausgleich=Gesellst derFabrik einenBetrag zu erstatten
hat, mindern sichdie Auswendungenum diesenBetrag.

Die Vorschriftenim Abs.1 und 2 geltenfür Ersterzeugnisse.Für Nach=
erzeugnissegelten sie mit der Maßgabe, daß an Stelle des Betrags von
12),80Mark der Betrag von 16/80Mark, an Stelle des Betrags von 23 Mark
der Betrag von 19 Mark und an Stelle desSatzes „12 vom Hundert“ der
Satz „23 vomHundert“ tritt.

Der Reichskanzlertrifft die näherenBestimmungen.
Über Streitigkeiten,diesichaus derAnwendungderVorschriftenim Abs. 1

bis 3 und der nachAbs. 4 erlassenenBestimmungenergeben,entscheidetunter
Ausschlußdes Rechtswegsein Schiedsgericht. Das Nähere über das Schieds=
gerichtbestimmtder Reichskanzler.

4
Erfolgt der Verkauf nicht durcheineVerbrauchszuckerfabrik,so darf außer

demPreise, derfür diejenigeVerbrauchszuckerfabrikgilt, die für denBestimmungs=
ort unter Berücksichtigungder Preise am frachtgünstigstenliegt, eine Vergütung
für die Frachtkostenvon dieserFabrik und ein Juschlag von höchsten4 vom
Hundert des Preises gefordertund gezahltwerden. Die Reichszuckerstellekann
im Falle nachgewiesenenBedürfnisses in einzelnenFällen oder für bestimmte
Bezirke eine andereBerechnungdesZuschlagszulassen,insbesonderedenZuschlag
bis auf 7 vomHunderterhöhen. .

Diese Vorschrift gilt nicht für denKleinverkauf. Der Reichskanzlerkann
Grenzen festsetzen,über die bei der Festsetzungvon Kleinverkaufspreisennicht
hinausgegangenwerdendarf. Er kann solchePreise selbstfestsetzen,auchVor=
schriftendarübererlassen,was als Kleinverkaufanzusehenist.

Soweit nicht der ReichskanzlerPreise festsetzt,habendie Kommunalver==
bändeHöchstpreisefür den Verkauf an die Verbraucherfestzusetzen.

*15
Die in oder auf Grund dieserVerordnung festgesetztenPreise sindHöchst=

preise im Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914 in
der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.

208“
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S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom 21. Januar und
23.September1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 25, 603) und vom 23.März 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 183).

III. Verbrauchvon Zuchker
16

Der Reichskanzlerbestimmtdie Grundsätzefür die BemessungdesJucker=
verbrauchsder bürgerlichenBevölkerung. Dabei ist der Bedarf für die Obst=
verwertungim Saushelt zu berücksichtigen.

817
Die ReichszuckerstelleüberweistdenKommunalverbändenBezugsscheineüber

die Juckermengen,die gemäß§&16 auf jedenKommunalverbandentfallen. Die
LandeszentralbehördenkönnenbesondereVermittlungsstellenerrichten,die die auf
die Kommunalverbändeihres Bezirkes entfallendeGesamtmengeunterverteilen.

Die Kommunalverbändekönnenden auf sie entfallendenZucker selbstbe=
ziehenoder die Bezugsscheinean den Handel weitergeben.

*18
Die KommunalverbändehabendenVerbrauchvon Jucker in ihremBezirke

zu regeln, soweitnicht die 96 19 bis 21 Anwendungfinden. Sie könnenins=
besonderevorschreiben,daßJuckeran Verbrauchernur gegenZuckerkartenabgegeben
werdendarf.

Der Reichskanzlerkann bestimmen,wieweit die Kommunalverbändeaus
den nach§ 16 und 17 auf sie entfallendenMengen auchdie Apotheken,Gast.
häuser,Bäckereienund KonditoreiensowieandereBetriebe der Lebensmittel=
gewerbezu versorgenhaben.

Der Reichskanzler,dieLandeszentralbehördenoderdie von ihnenbestimmten
Behördenkönnendie Art der Regelungvorschreiben.

Die Verbrauchsregelunggreift nicht Platz gegenüberPersonen, die von
den Heeresverwaltungenund der Marineverwaltungmit Zuckerversorgtwerden.

7 19
Die KommunalverbändekönnendenGemeinden,die nachder letztenVolks=

zählung mehr als zehntausendEinwohner hatten, mit derenEinverständnisdie
Regelungdes Verbrauchsfür den Bezirk der Gemeindeübertragen.

Soweit die Regelung den Gemeindenübertragenwird, gelten die 9/#l14
(Abs.3), 17, 18, 25, 27 und 28 für die Gemeindeentsprechend.

(20
Der Reichskanzlerbestimmtdie Grundsätze,nach denenJucker in gewerb=

lichen und sonstigennäher zu bezeichnendenBetrieben, mit Ausnahmeder nach

Cocgle



— 921 —

& 18 Abs. 2 von den Kommunalverbändenzu versorgendenBetriebe, sowie zu
gewerblichenund technischenJweckenbezogenund verwendetwerdendarf.

Die ReichszuckerstellesetztdanachdieBedarfsanteilefest und erteilt die#er=
forderlichenBezugsscheine.

Handelt ein Unternehmerden nachAbs. 1 und 2 aufgestelltenGrundsätzen
undBedingungenbeiderVerwendungdesJuckerszuwider,so kann,vorbehaltlich
der Vorschriftim &32 Abs.2, der KommunalverbandseineZuckervorräteohne
Engeltenteignen. 62

1
Die Reichszuckerstelleerteilt die Bezugsscheinefür Lieferungenvon Jucker

an die Heeresverwaltungenund die Marineverwaltung.Der Reichskanzlertrifft
die näherenBestimmungen.

· 822
Verbrauchszuckerdarf außer im Falle des & 11 nur gegenBezugsscheine

der Reichszuckerstelleabgegebenund bezogenwerden,soweitnicht die Kommunal=
verbändefür ihren Bezirk nach& 18 ein anderes bestimmen. Der Handel mit
Bezugsscheinenist verboten.

V. Einfuhr und Durchfuhrvon Zucker
123

Zuckerrüben,Rohzuckerund Verbrauchszucker,die aus demAusland einge=
führtwerden,sindvon demEinführendenan dievomReichskanzlerzu bestimmende
Stelle zu liefern.

Als Ausland geltenim Sinne dieserVorschrift auchdie besetztenGebiete.
Der Reichskanzlertrifft die näherenBestimmungen;er kanndienäheren

Bedingungenfür die Lieferung festsetzen.

124
Der ReichskanzlerkannBestimmungenüberdie Durchfuhrtreffen.

V. Schlußbestimmungen
(25

Die Kommunalverbändehaben der Reichszuckerstelleauf Verlangen Aus=
kunft zu erteilen. Die Reichszuckerstelleist befugt, mit denLandesvermittlungs=
stellenund, wo solchenicht bestehen,mit denKommunalverbändenunmittelbar
zu verkehren.

(26
Die ReichszuckerstellekannGebührenerhebenfür die Verteilungund für

die Juweisung von Rohzucker,für die Festsetzungder durch die Juckerfabriken
zu verarbeitendenMengen, für die Gestattungder Verwendungvon Rohzucker,
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für die Ausstellung der Bezugsscheineoder die sonstigeJuweisung von Ver=
brauchszucker.Das Nähere bestimmtder Reichskanzler. —

Wo besondereLandesvermittlungsstellen& 17) errichtet sind, könnendiese
zur Deckungihrer Unkostenfür die Unterverteilungdes JuckersZuschlägezu
den Gebührenerheben.

427
Die Beauftragten der Reichszuckerstelle,der Landeszentralbehördenund

der von ihnen bestimmtenStellen sowieder Kommunalverbändesind befugt, in
die Räume der ihrer Regelung unterstehendenBetriebe einzutreten,Aufschlüsse
zu erholen und von GeschäftsaufzeichnungenEinsicht zu nehmen. Sie sind ver=
pflichtet,über die Einrichtungenund Geschäftsverhältnisse,die hierbeizu ihrer
Kenntnis kommen,Verschwiegenheitzu beobachten

128
JuckerrübenbauendeLandwirte, Unternehmervon Rohzuckerfabriken,Ver.

brauchszuckerfabrikenund zuckerverarbeitendenBetrieben, die Vorständevon Ver—
einigungensolcherBetriebe sowieZuckerhändlerhaben der Reichszuckerstelle,den
Landeszentralbehörden,den von ihnen bestimmtenStellen sowieden Kommunal⸗
verbändenund ihren Beauftragtenauf VerlangenAuskunft zu erteilen, Einsicht
in die Geschäftsaufzeichnungenund die Entnahmevon Proben zu gestattenoder
Proben ihrer Erzeugnisseeinzusenden.

429
Die zuständigeBehörde kann Betriebe schließen,derenUnternehmeroder

Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen durch dieseVerordnung und
die zu ihrer Ausführung erlassenenBestimmungensauferlehtsind, unzuverlässig
zeigen. Gegen die Verfügung ist Beschwerdezulässig. Überdie Beschwerde
entscheidetendgültig die höhereVerwaltungsbehörde.Die Beschwerdehat keine
aufschiebendeWirkung.

1s30
Der Reichskanzlerkann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver=

ordnung zulassen.
:1531

Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungenzur Ausführung dieserVer=
ordnung. Soweit er von dieserBefugnis keinenGebrauchmacht, erlassendie
Landeszentralbehördendie Bestimmungenzur Ausführung des Abschnitts III
dieser Verordnung. Sie können anordnen, daß die den Kommunalverbänden
und GemeindenübertragenenBefugnisseanstatt durch die Kommunalverbände
und GemeindendurchderenVorstandwahrgenommenwerden. Sie bestimmen,
wer als höhereVerwaltungsbehörde,zuständigeBehörde,Kommunalverbandund
Gemeindeim Sinne dieserVerordnunganzusehenist.
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mit Gefängnis bis zu einemJahre und mitGeldstrafe bis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird, unbeschadeteiner verwirktenSteuer=
strafe, bestroft:

wer unbefugtZuckerrübenverfüttertoderdennach&2 Abs.2 erlassenen
Bestimmungenzuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften im & 3 zuwider Juckerrübenabsetztoder der
Lieferungs=und Verladepflichtnach& 4 nicht nachkommt;

3. wer unbefugt Rohzuckerentfernt, beiseiteschafft,beschädigt,zerstört,
vergällt, verfüttert oder sonst verbraucht,verarbeitet,verkauft, kauft
oderein anderesVeräußerungs=oderErwerbsgeschäftüberihn abschließt

oder den nach§ 8 erlassenenBestimmungenzuwiderhandelt)
4. wer den Vorschriften in den N 5, 9, 11 oder den auf Grund des
* 5, 87 Abs.4, 9, 11 erlassenen“Bestimmungenzuwiderhandelt;

5. wer denVorschriften in den &&10, 22 oder denauf Grund des ##18
Abs.1, § 19 Abs.2, § 20 Abfl.1 K&22, 23, 24, 31 erlassenen
Bestimmungenzuwiderhandelt,

6. wer die nach& 28 erforderteAuskunftnichtodernichtrichtigerteilt
oder die Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungenoder die Entnahme
oder Einsendungvon Proben verweigert.

NebenderStrafe könnendieGegenstände,auf die sichdie strafbareHand=
lung bezieht, eingezogenwerden, ohne Unterschied,ob sie dem Täter gehören
odernicht.

* 33
Wer der Vorschrift im §&27 zuwider Verschwiegenheitnicht beobachtet

oder der Mitteilung oder Verwertung von Geschäfts=oder Betriebsgeheimnissen
sich nicht enthält, wird mit Geldstrafebis zu fünfzehnhundertMark oder mit
Gefängnisbis zu drei Monatenbestraft)die Verfolgungtritt nurauf Antrag
desUnternehmers ein.

834
In derListe zur Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhr vonFuttermitteln,

Hilfsstoffen und Kunstdünger,vom 28. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 67)
werdenin Jiffer IIgestrichendie Worte „Zuckerrüben,frisch oder getrocknet,
Rohzucker,Nachprodukteder Juckerfabrikation“.

365
Der Reichskanzlerbestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretensdieser

Verordnung.

Cocgle



— 924 —

(Nr. 6084) Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung über denVerkehrmit Zucker.
Vom 18.Oktober1917.

A Grund der Verordnungüber den Verkehrmit Juckervom 17.Oktober
1917 (eichs-Gesetzbl.S. 909) wird bestimmt:

I. Reichszuckerstelle

ç #1
Der Reichszuckerstellegehört zur Verteilung desRohzuckersan Verbrauchs=

zuckerfabrikeneineVerteilungsstellefür Rohzuckerals Abteilung an. Sie besteht
aus je 3 Vertretern der Rohzucker=und der Verbrauchszuckerindustrieund 2 Ge=
schäftsführern;für den Fall der Verhinderungder Mitglieder werdenStellver=
treter ernannt. Die laufendenGeschäftewerdenvon denGeschäftsführernge=
meinsamgeführt. Auf Antrag von Beteiligten oder auf Anordnung des Vor=
sitzendender Reichszuckerstelleentscheidetdie Verteilungsstelle. 6

Gegen ihre Beschlüssesteht den Beteiligten Beschwerdean den Staats=
sekretärdesKriegsernährungsamtszu; sie ist binnen einer Wochenach Bekannt=
gabeder Entscheidungbei der Reichszuckerstelleeinzulegen.

Die Durchführung des Frachtausgleichs(G13 der Verordnung)und des
Preisausgleichs (§ 7, 28) liegt der Reichs=Zuckerausgleich=Gesellschaftmit be=
schränkterHaftung in Berlin ob;)die Gesellschaftunterstehtder Aufsichtdes
Staatssekretärsdes Kriegsernährungsamts.

12
Die Verwendungvon Zuckerrübenzu anderenJweckenals zur Verarbeitung

auf Jucker oder zum Verbrennen ist nur mit Genehmigungder Reichszuckerstelle
zulässig. Die Genehmigungwird nachdenallgemeinenBestimmungendesStaats=
sekretärsdesKriegsernährungsamtserteilt.

83
Von dem im Betriebsjahr 1917/18 in den einzelnenrübenverarbeitenden

FabrikenhergestelltenRohzuckerersterzeugnissind zur Lieferungan dieVerbrauchs=
zuckerfabrikenin denerstendrei MonatennachBeginn derRübenverarbeitungje
15 Hundertteilederum 15 HundertteilegekürztenvoraussichtlichenGewinnung der
einzelnenFabrik zu verteilen. Für diesenRohzuckerist, wenn er nach dem
31. Dezember1917 zu liefern ist, der im §7 Abs.1 Satz 2 derVerordnung vor=
geseheneJuschlag nicht zu zahlen.

Der Rohzuckerist auf die einzelnenVerbrauchszuckerfabrikenin der Regel
nach ihren Bedarfsanteilenzu verteilen. Bedarfsanteil ist, sofernnicht eine be=
sondereBestimmung getroffen ist, diejenigeVerbrauchszuckermenge,die in 12
aufeinanderfolgenden,ausderZeit vom1.Oktober1908 bis 30.September1913
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auszuwählendenMonaten unmittelbar oder mittelbar steueramtlichzum Inland=
verbrauchabgefertigtwurde,zuzüglichder versteuertenVorräte bei Beginnund
abzüglichder versteuertenVorräte am Ende der gewählten12 Monate. Als
Bedarfsanteil der demVerbandedeutscherJuckerraffinerien,Gesellschaftmit be=
schränkterHaftung in Berlin angehörendenVerbrauchszuckerfabrikengilt ihre
Verbandsbeteiligungszahl.

Danebenwerdenauf die an der Ausfuhr beteiligt gewesenenVerbrauchs=
zuckerfabrikenim dritten Verteilungsmonat 300 000 DoppelzentnerRohzucker,
im vierten bis sechstenVerteilungsmonat je 100 O000DoppelzentnerRohzucker
entsprechendihren Jusatzanteilenverteilt. Zusatzanteilder einzelnenVerbrauchs=
zuckerfabrikist diejenigeVerbrauchszuckermenge,die in 12 aufeinanderfolgenden,
aus der Zeit vom 1. Oktober1908 bis 30. September1913 auszuwählenden
Monaten steueramtlichzur Ausfuhr abgefertigtwurde; der Jusatzanteilermäßigt
sichum diejenigeMenge,um die dieSummedesBedarfsanteilsund desJusatz=
anteilsdieHöchstmengeübersteigenwürde,diein 12aufeinanderfolgendenMonaten
in der Jeit vom 1. Oktober 1908 bis 30. September1913 steueramtlichzum
Inlandverbrauchund zur Ausfuhr abgefertigtist.

Wenn nachDeckungder Bedarfsanteileder Verbrauchszuckerfabrikenbis
zur Höhe von 92½ Hundertteilen der Bedarfsanteile und nach Verteilung der
im Abs. 3 für die an der Ausfuhr beteiligt gewesenenVerbrauchszuckerfabriken
vorgesehenen600 000 DoppelzentnernochRohzuckerverbleibt,so wird der Rest
auf die Zusatzanteileverteilt, bis auf diese einschließlichder nach Abs. 3 zu=
geteiltenMengen 40 HundertteiledesZusatzanteilszugeteiltsind. Verbleibt auch
danachnochRohzuckerzur Verteilung,so wird der Rest nach den Bedarfs=
anteilenverteilt.

Rohzuckernacherzeugniswird nur insoweitverteilt,als dieNacherzeugnisse
nicht freiwillig von den Verbrauchszuckerfabrikenohne Anrechnungauf den
Bedarfsanteil übernommenwerden.

84

tragen werden.
45

Die Preise für die Lieferung von Rohzucker aus den einzelnenrüben=
verarbeitendenFabrikenwerdendurchbesondereBekanntmachungfestgesetzt.Sie
gelten für Zuckerder im Betriebsjahr 1913/14 von der Fabrik geliefertenArt
und Güte, mindestensaberfür mittlereHandelsware.

(6
Die nach& 3 zur Lieferung für das Betriebsjahr 1917/18 zuerstzuge=

teilten 45 HundertteileRohzuckersind auf Verlangen der Verbrauchszuckerfabrik
in Säcken zu liefern, die diese stellt. Ist die Rohzuckerfabrikbis zum ersten
Tage desLiefermonatsnichtim BesitzederSäcke,so stehtes ihr frei, denRoh=
Reichs-Gesetblatt1917. 209
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zuckerbis zum Eingang der Säcke in eigenenSäcken zu liefern. Der über die
ersten45 Hundertteilehinaus zugeteilteRohzuckerist nachWahl desVerkäufers
in Säcken, die dieser oder die Verbrauchszuckerfabrikstellt, zu liefern. Bei
Lieferungin Säckendes Verkäufers ist eineLeihgebührvon 25 Pfennig für den
Sack von 100 Kilogramm fur die erstensechsWochen von dem Tage an zu
entrichten,an dem bei ordnungsmäßigerVerfrachtungoderVerschiffungderJucker
in der Verbrauchszuckerfabrikeingeht,bis zum Tage der RücksendungderSäcke.
Für jedenweiterenMonat ist eine Leihgebührvon 6 Pfennig zu berechnen)an=
gefangeneMonate geltenals voll. Die SäckesindlängstensbinnensechsMonaten
zurückzusenden.Erfolgt dieRücksendungnicht innerhalb dieserZeit, so können
sie unter Anrechnungder Leihgebührmit demnachdenFestsetzungender Reichs=
sackstellefür den Verkauf gebrauchterRohzuckersäckebei Ablauf dersechsMonate
gültigen Höchstpreisin Rechnunggestelltwerden.

Teilt die ReichszuckerstelleZucker, der in Säcken einer Verbrauchszucker=
fabrik eingelagertist, einer anderenVerbrauchszuckerfabrikzu, so kann die Eigen=
tümerin der Säcke von der Verbrauchszuckerfabrik,der der Zucker zugeteiltist,
eine Leihgebührvon monatlich6 Pfennig für den Sack bei Rückgabeder Säcke
bis längstens1. September1918 fordern. Erfolgt die Rückgabenicht innerhalb
dieserJeit, so kann die berechtigteVerbrauchszuckerfabrikdie Säcke unter An=
rechnungder Leihgebührmit dem nach den Festsetzungender Reichssackstellefür
den Verkauf gebrauchterRohzuckersäckebei Ablauf der Frist gültigen Höchstpreis
in Rechnungstellen.

Die Reichszuckerstellebestimmtin Streitfällen auf Antrag, wer die Säcke
zu stellenhat.

87
Die für die einzelnenVerbrauchszuckerfabrikengeltendenPreise von

gemahlenemMelis und die Zuschlägefür die übrigenVerbrauchszuckersorten
werdendurch besondereBekanntmachungfestgesetzt.Der Preis für Zucker, der
nach den § 12, 13 für Kommunalverbändeüberwiesenwird, beträgt 6 Mark
für den Jentner wenigerals die hiernach festgesetztenPreise. Die Festsetzung
abweichenderPreise für die Lieferung von Jucker zu anderenJweckenbleibt
vorbehalten

Die Reichs=Zuckerausgleich=Gesellschafthat dieBeträge, um welchedie von
den Fabriken zu vereinnahmendenPreise unter dem für sie nachAbs. 1 Satz1
festgesetztenPreise bleiben oder ihn übersteigen,an die Verbrauchszuckerfabriken
zu zahlen oder sie von ihnen einzuziehen.Die Verbrauchszuckerfabrikenhaben
die hiernachgeschuldetenBeträge an die Gesellschaftzu zahlen.

. 88
Die Reichszuckerstellekann nähereBestimmungendarübererlassen,was

als Fracht im Sinne des & 13 der Verordnung anzusehenist und in welcher
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Weise die Verrechnungmit denFabriken über den Fracht=und Preisausgleich
zu erfolgenhat.

9
Das nach 913 Abs.5 der Verordnungzu errichtendeSchiedsgericht

bestehtaus demVorsitzendender Reichszuckerstelleals Obmann und je einem
von der Reichs=Zuckerausgleich=Gesellschaftund dem anderen Beteiligten zu
ernennendenSchiedsrichter. Vor der Entscheidungsind die Beteiligten zu hören.
Die Entscheidungist endgültig. Das Schiedsgerichtentscheidet,wer die Kosten
des Verfahrenszu tragenhat, und setztdie Höheder Kostenfest.

10 - «
Die Reichszuckerstellesetztdie näherenBedingungenfür die Lieferung,Ab=

nahmeund Bezahlung des Rohzuckersund des Verbrauchszuckersfest. Sie kann
nachAnhörung der Reichs=Juckerausgleich=Gesellschaftden Rohzuckerfabrikenund
denVerbrauchssuckerfabrikenWeisungenüber die Einlagerung und die Art der
Beförderung des zugeteiltenRohzuckerserteilen.

11
Kleinverkaufist der Verkaufunmittelbaran Verbraucherin derin offenen

Läden üblichenArt.

I. Verbrauch von Zuchker
712

Zum VerbrauchederbürgerlichenBevölkerungwird denKommunalverbänden
von der Reichszuckerstelleeine bestimmteMenge monatlichfür denKopf der Be=
völkerungals Bedarfsanteil zur Verteilung überwiesen. Dabei bleibendie Per=
sonen, die von den Heeresverwaltungenund der Marineverwaltungmit ZJucker
versorgt werden,außer Betracht.

Die Kommunalverbändekönnen innerhalb des Bedarfsanteils für Kinder
höhereJuckermengenfestsetzenoder durch die GewährunggeringererKopfanteile
Rücklagenfür die Versorgungder Bevölkerungbilden. Die Juweisungvon
Jucker zur Obstverwertungim Haushalt bleibt vorbehalten.

#13
Außer demBedarfsanteilefür die bürgerlicheBevölkerungwird den Kom=

munalverbändeneine bestimmteJuckermengemonatlich auf den Kopf der Be=
bvölkerungzur VersorgungderApotheken,Gasthäuser,Bäckereienund Konditoreien
sowie derjenigenanderenBetriebe derLebensmittelgewerbeihres Bezirkeszugeteilt,
die ihre Erzeugnissein der HauptsachezumVerbrauchinnerhalb des Kommunal=
verbandesan Verbraucheroderan Kleinhändlerabsetzen.

209*
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814
Im übrigen bestimmtder Staatssekretär des Kriegsernährungsamts,in

welchemUmfangund unterwelchenBedingungenZuckerdensonstigenzuckerver=
arbeitendenBetriebenzuzuteilenist. Die Reichszuckerstelleüberweisthiernachdie
erforderlichenBezugsscheine.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamtsundmit seinerErmächtigung
die Reichszuckerstellekann die Verteilung der für die einzelnenGewerbeausge=
setztenMengen gewerblichenVerbänden oder besonderenVerteilungsstellen über=
tragen und gegenderenVerfügungenBeschwerdean einenBeschwerdeausschuß
oder an die Reichszuckerstelleeröffnen.

Für die Verteilung der Bezugsscheinezur Herstellungvon Süßigkeitenund
Schokoladebleiben,soweitnicht§ 13Anwendungfindet,dieJuckerzuteilungsstelle
für das deutscheSüßigkeitengewerbein Würzburgund der bei ihr errichtete
Beschwerdeausschußzuständig.

15
In gewerblichenBetriebensowiein landwirtschaftlichenBetrieben,in denen

Nahrungs=,Genuß- und Heilmittel zum Zweckeder Weiterveräußerungbereitet
werden,darf bis auf weiteresZJuckernichtverwendetwerdenzur Herstellungvon

1. natürlichen und künstlichenFruchtsirupenaller Art, mit Ausnahme
solcher,die dazu bestimmtsind, bei derZübereitungvon Arzneien ver=
wendetzu werden,sowievon Limonaden(natürlichenund künstlichen
sowielimonadenartigenGetränkenaller Art, mit und ohneKohlensäure)
oderderenGrundstoffen,

2. gezuckerten(kandierten)Früchten,überzuckertenMandeln undNußkernen,
Fruchtpasten,Geleefrüchten,
Pralinen,
SchaumweinundschaumweinähnlichenGetränken,derenKohlensäuregehalt
ganz oder teilweiseauf einemZusatzfertiger Kohlensäureberuht,

5. Wermutwein und wermutähnlichen,mit Hilfe von weinähnlichenGe=
tränkenhergestelltenGenußmitteln,LikörenundsüßenTrinkbranntweinen
aller Art, Bowlen (Maitrank, Maiwein und dergleichen),Punsch=und
Grogextraktenaller Art sowie zur Bereituug von Grundstoffenfür
solcheund ähnlicheGetränke,

o“mb Brauzuckerund Zuckerfärbemittel,
i

Mostrich und Senf,
Fischmarinaden,
Kautabak,
Mitteln zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares,
der Nägel undder Mundhöhle.——

—.“
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In den im Abs. 1 bezeichnetenBetrieben darf Jucker verwendetwerden
zur Herseellungvon

1. Schaumwein und schaumweinähnlichenGetränken,deren Kohlensäure=
gehalt nicht ganz oder teilweiseauf einemZusatzfertiger Kohlensäure
beruht, nur soweitder Juckerzusatzzur Gärung erforderlichist,

2. Obst=und Beerenweinennur soweit,daßim fertigenObst=undBeeren=
weine bei vollständigerVergärung nicht mehr als 8 Gramm Alkohol
in 100 Kubikzentimeterenthaltenist.

Die Reichszuckerstellekann Ausnahmenzulassen.

1
In gewerblichensowie in landwirtschaftlichenBetrieben darf Jucker zu

anderen technischenJweckenals zur Herstellungvon Nahrungs=,Genuß=und
Heilmitteln nur mit Genehmigungder Reichszuckerstelleverwendetwerden.

817
Über denBezugunddie Verwendungvon ZuckerhabendieZuckerverarbeiter

(&&14 bis 16) Buch zu führen, insbesonderedarüber, in welchenMengen, von
wem und wann sie Jucker bezogen,in welchenMengen und zu welchemIwecke
sie Juckerverarbeitethabenund wievielsieunverarbeitetbesitzen.

18
Jucker, der auf Grund der 99814 bis 16 bezogenwird, darf nicht an

andereabgegebenwerden.Er darf nur zu demIweckeverwandtwerden,zu dem
er zugeteiltwordenist. Die Reichszuckerstellekann Ausnahmenzulassen.

* 19V
Wer Jucker im Handel abgibt, hat überBezugund AbgabeBuch zu führen.
Dies gilt nicht, soweit Jucker unmittelbar an Verbrauchernachden Vor=

schriftender Kommunalverbändeabgegebenwird. -

III. Einfuhr und Durchfuhr
120

Zuckerrüben,Rohzucker(auchNacherzeugnis)und Verbrauchszucker,die aus
dem Ausland eingeführtwerden, sind von dem Einführendenan die Zentral=
Einkaufsgesellschaftmit beschränkterHaftung in Berlin zu liefern. Sie dürfen nur
durchdieZentral=Einkaufsgesellschaftodermit derenGenehmigungin denVerkehr
gebrachtwerden.

821
Wer aus dem Ausland Zuckerrüben,Rohzuckeroder Verbrauchszuckerein⸗

führt, ist verpflichtet,derZentral⸗Einkaufsgesellschaftin Berlin überMenge,Art,
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Einkaufspreis, Verpackungund Bestimmungsort unverzüglichnach der im Aus=
land erfolgten Verladung Anzeige zu erstattenund alle sonst handelsüblichen
Mitteilungen an die Jentral=Einkaufsgesellschaftweiterzuleiten. Er hat den Ein=
gang der Ware und ihren Aufbewahrungsortder Zentral=Einkaufsgesellschaft
unverzügkichanzuzeigen,die Ware nachden Anweisungender Zentral=Einkaufs=
gesellschaftzu verladenund bis zur AbnahmedurchdieJentral-Einkaufsgesellschaft
mit der Sorgfalt eines ordentlichenKaufmanns aufzubewahrenundin handels=
üblicherWeisezu versichern. - »

Als Einführendergilt, wer nach Eingang der Ware im Inland zur Ver=
fügung über sie für eigeneoder fremdeRechnungberechtigtist. Befindet sich
der Verfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt an seineStelle derEmpfänger.

822 «
DieZentral-EinkaufsgefellschafthatsichunverzüglichnachEmpfangder

Anzeigevon der Einfuhr und, wenn eine Besichtigungvorgenommenwird, nach
der Besichtigungzu erklären,ob sie die Ware übernehmenwill. Das Eigentum
geht in demZeitpunkt auf dieGesellschaftüber, in demdie Übernahmeerklärung
dem Veräußerer oder dem Inhaber des Gewahrsamszugeht.

*(23 ·
Die Jentral-Einkaufsgesellschafthat für die von ihr übernommeneWare

einenangemessenenÜbernahmepreiszu zahlen. Alle Streitigkeiten zwischender
Zentral-Einkaufsgesellschaftund dem Veräußerer über die Lieferung, die Auf=
bewahrung, den Eigentumsübergangund den Preis entscheidetendgültig ein
Ausschuß. Der Ausschußbestehtaus einemVorsitzendenund vier Mitgliedern.
Der Vorsitzendeund die Mitglieder sowiedie Stellvertreter für sie werdenvom
Reichskanzlerernannt. "

Der Reichskanzlerkann allgemeineGrundsätzeaufstellen,die der Ausschuß
bei seinenEntscheidungenzu befolgenhat. ·

Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die endgültigeFeststellungdes
Preises zu liefern, die Jentral-Einkaufsgesellschaftvorläufig den von ihr für
angemessenerachtetenPreis zu zahlen.

*24
Die Zentral=Einkaufsgesellschafthat die Ware auf Verlangen des Ver=

pflichtetenspätestensbinnen fünf Tagen von dem Tage ab abzunehmen,an
welchemihr das Verlangen zugeht. Wird die Ware nicht innerhalb dieserFrist
abgenommen,so ist der Kaufpreis von da ab mit 1 vom Hundert über dem
jeweiligenReichsbankdiskontsatzzu verzinsen. Die Jahlung hat spätestens14Tage
nachAbnahmezu erfolgen. Für streitigeRestbeträgebeginntdieFrist mit dem
Tage, an dem die Entscheidungdes Ausschussesder Jentral.Einkaufsgesell
schaftzugeht. ·
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(25
Ausgenommenvon den Vorschriften der §9 20 bis 24 sind geringfügige

Mengen, die zum Reiseverbrauchoder im Grenzverkehraus demAusland ein=
geführtwerden,soferndie Einfuhr nicht zu Handelszweckenerfolgt.

(26 .
Die Durchfuhr von Zuckerrüben,Rohzucker(auchNacherzeugnis)und Ver=

brauchszuckerdurch das Gebiet des DeutschenReichs ist verboten. Ferner ist
verboten die Durchfuhr von Zuckerwerkund Zuckerwarenaller Art (Nr. 2024a
desstatistischenWarenverzeichnisses),von nicht gebackenenWaren mit Zuckerzusatz
(Nr. 202b des statistischenWarenverzeichnisses)und von Zuckerwerkmit Zusatz
vonKakaomasse,SchokoladeoderSchokoladenersatzstoffen(Nr. 204b desstatistischen
Warenverzeichnisses).

IV. Schlußbestimmungen

(27
Die Reichszuckerstelleist berechtigt,von jeder Rohzuckerfabrikfür dieVer=

teilung und von jeder Verbrauchszuckerfabrikfür die Zuteilung vonNohzucker
eine Gebühr von ¼1Pfennig für 50 Kilogramm Rohzucker,von jeder rüben=
verarbeitendenVerbrauchszuckerfabrikfür die Festsetzungder zu verarbeitenden
Mengeeine Gebühr von ½Pfennig für 50 Kilogramm Rohzuckerwertdes im
eigenenBetrieb erzeugtenund auf Verbrauchszuckerzu verarbeitendenRohzuckers
Eens des im eigenenBetrieb aus Rüben herzustellendenVerbrauchszuckerszu
erheben.

Die Reichszuckerstelleist berechtigt,für dieGestattungderVerwendungvon
Rohzucker,für dieAusstellungderBezugsscheineoder die sonstigeJuweisung von
Verbrauchszuckervon den Antragstellern eine Gebühr von 10 Pfennig für
100 Kilögramm zu erheben. Sie kann ihre Verfügung von der vorherigenEin=
sendungder Gebühr abhängigmachen.

(28 -
Die Vorschriften im § 12 der Verordnung und die auf Grund des § 12

derVerordnung festgesetztenVerbrauchszuckerpreisegeltenauchfür Verbrauchszucker
aus dem Betriebsjahr 1916/17. Dies gilt nicht für Verbrauchszucker,derKom=
munalverbändenzumVerbrauchevor dem1. November1917 geliefertwird.

Die Verbrauchszuckerfabrikenhaben für die mit Beginn des 1. Oktober
1917 bei ihnen vorhandenoder für sie unterwegsgewesenenMengen an Roh=
zucker,Zwischenerzeugnissenund Verbrauchszucker,soweit sie denVerbrauchszucker
zum neuenPreise abgeben,den Unterschiedzwischenden Preisen der Betriebs=
jahre 1916/17 und 1917/18 an dieReichs=Juckerausgleich=Gesellschaftzu zahlen.
Der zu zahlendeBetrag ist beiVerbrauchszuckerund Iwischerzeugnissennachdem
Unterschiededer Verbrauchszuckerpreiseder Fabrik, beiRohzuckernachdemUnter=
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schiedederPreise zu berechnen,zu denender Rohzuckeraus demvorigen und dem
laufendenBetriebsjahr der Fabrik einsteht.

Für Jucker,dervonderVerbrauchszuckerfabrikzu demPreisedesBetriebs=
jahrs 1916/17 geliefertworden ist, geltenauchfür denWeiterverkaufdiePreise
desBetriebsjahrs1916/17. Die Landeszentralbehördenkönnenfür Jucker,der
vonderReichszuckerstellegemäß&19Abs.1, §&20 derAusführungsbestimmungen
zur Verordnung über den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17 vom
27. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1085) für Kommunalverbändeüberwiesen
ist, andereBestimmungentreffen.
Diie Reichszuckerstelletrifft die näherenBestimmungenund kannAusnahmen
zulassen,soweitnichtdie Landeszentralbehördenvon ihrer Befugnis nachAbs.3
Satz2 Gebrauchmachen.

*29
Diese Bestimmungentreten mit dem Tage der Verkündung in Kreft.

Die Ausführungsbestimmungenzu der VerordnungüberdenVerkehrmit Jucker
im Betriebsjahr1916/17 vom 27. September1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1085)
5. Juli 1917 Geichs-Gesetzbl.S. 588) und 28. Juli 1917 (Reichs=Gesetzl.
S. 671) treten außer Kraft.

Berlin, den18.Oktober1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

(r. 6085) VerordnungzurAufhebungderVerordnungübervorläufigeRegelung—
kehrsmit Zuckerim Betriebsjahr1917/18. Vom 18.Oktober1917.

A-# Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzurSicherungder Volks=
, 22.Mai1916(Reichs-Gesetzbl.S.401). «

MahwnsVom18.August1917(Reichs-Gesktzhc.S.823)wwdvembneti
Die Verordnung über vorläufige Regelung des Verkehrs mit Zucker im

Betriebsjahr 1917/18 vom 28. September1917 (Neichs=Gesetzbl.S. 873) tritt
mit dem Tage der VerkündungdieserVerordnungaußer Kraft.

Berlin, den18.Oktober1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow
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(Nr. 6086) Bekanntmachungüber Beitragserstattungnach§ 398 des Versicherungsgesetzes
für Angestellte.Vom 19.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (Ceichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

& 1
Wenn ein Versicherter,der als Angehörigerder bewaffnetenMacht des

DeutschenReichsodereinesmit ihm verbündetenoderbefreundetenStaates an
demgegenwärtigenKriegeteilgenommenhat (§15 desBürgerlichenGesetzbuchs),
währenddieserTeilnahmeverstorbenist, oderwennein solcherVersicherterwährend
derTeilnahmean demKriegevermißtgewesenund seinTod nachträglichfest=
gestelltwordenist, so beginntdie Frist für die GeltendmachungdesErstattungs=
anspruchsnach&398 Satz3 desVersicherungsgesetzesfür Angestelltemit dem
SchlussedesKalenderjahrs,in welchemder Krieg beendetist.

Dies gilt entsprechendfür Versicherte,die nicht zur bewaffnetenMacht
gehörten,wenn sie sich bei ihr aufgehaltenhaben oder ihr gefolgt sind, oder
wenn sie in die Gewalt des Feindes geratensind.

(2
Ist der Berechtigteinnerhalbder im § 1 dieserVerordnungbestimmten

Frist infolge von Kriegsverhältnissenverhindertgewesen,den Erstattungsanspruch
geltendzumachen,so gilt derAnspruchals rechtzeitigerhoben,wenn er vor dem
Ablauf von drei Monaten nach demWegfall des Hindernissesgeltendgemacht
worden ist.

83 «
Wird nachgewiesen,daßein Versicherter,der alsverschollengalt, nochlebt,

so braucht dieReichsversicherungsanstaltfür Angestelltedie zu Unrechterstatteten
Beiträge nicht zurückzufordern.

84
DieseVerordnungtritt mitWirkungvom 1.August1914 in Kraft. Die

Bekanntmachung,betreffenddieBeitragserstattungnach&398 desVersicherungs=
gesetzesfür Angestellte,vom 11.Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 370) tritt mit
dem Tage der VerkündungdieserVerordnung außer Kraft.

Ansprücheauf Beitragserstattung,über die das Feststellungsverfahrenam
Tage der VerkündungdieserVerordnungschwebt,unterliegendenBestimmungen
dieserVerordnung.

Ist nachdem31.Juli 1914 eine BeitragserstattungwegenVerfalls des
Anspruchsnach§&398 Satz3 desVersicherungsgesetzesfür Angestellteodernach
derBekanntmachung,betreffenddieBeitragserstattungnach&398desVersicherungs=

« 210
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gesetzesfür Angestellte,vom 11.Mai 1916 rechtskräftigabgelehntworden,so ist
von Amts wegenzu prüfen, ob die BestimmungendieserVerordnung für den
Berechtigtengünstigersind. Wird dieseFrage bejaht oder wird es von demBe=
rechtigtenverlangt, so ist ihm ein neuer Bescheidzu erteilen.

Berlin, den 19. Oktober 1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr.Helfferich

(Nr. 6087) Bekanntmachungüber die Regelungder wirtschaftlichenBetriebsverhältnisseder
Branntweinbrennereienund der Betriebsauflagevergütungenfür das Be=
triebsjahr1917/18 und über Cssigsäureverbrauchsabgabe.Vom 18.Ok.
tober 1917.

D. Bundesrathat folgendeVerordnungerlassen,und zwar in Ansehungder
VorschriftenunterTb, c, La, b, IIIa, b, c, d, e, f, 8 m, V auf Grunddes
&3 desGesetzesüberdieErmächtigungdesBundesratszu wirtschaftlichenMaß=
nahmenusw. vom 4. August1914 (Reichs-=Gesetzbl.S. 327):

I.Durchschniktsbrand
a) Für das Betriebsjahr 1917/18 wird der Durchschnittsbrand der

Brennereienauf 90 Hundertteiledes allgemeinenDurchschnittsbrandesfestgesetzt.
b) Mit Ausnahmeder im §&40 desBranntweinsteuergesetzesvom15. Juli

1909 (Reichs-Gesetzbl.S. 661) bezeichnetenBrennereien,die nach Maßgabe der
& 152e und 312b der Brennereiordnung(Zentralblattfür das DeutscheReich
für 1912 S. 603) das für das einzelneBetriebsjahr zugewieseneKontingent
oderdie zu einemermäßigtenVerbrauchsabgabensatzeherstellbareAlkoholmengein
einemanderenBetriebsjahrabbrennendürfen,ist jederBrennereigestattet,den
ihr für das Betriebsjahr 1917/18 zugewiesenenDurchschnittsbrand auf eine
andereBrennereizu übertragen.

Der auf eine andereBrennereiübertrageneDurchschnittsbrandwächst
demeigenenDurchschnittsbrandeder erwerbendenBrennereimit derWirkungzu,
als wenn die Summe des eigenenund des erworbenenDurchschnittsbrandesder
Brennereifür dasBetriebsjahr1917/18als Durchschnittsbrandzugewiesenwäre.
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Eine Ermäßigung der Verbrauchsabgabefür denauf übertragenenDurch=
schnittsbrandangerechnetenBranntwein findet nicht statt. Das mit demüber=
tragenenDurchschnittsbrandetwa verbundeneKontingent oderRecht, Branntwein
zu einemermäßigtenVerbrauchsabgabensatzeherzustellen,verfällt für das Betriebs=
jahr 1917/18. Hat eineBrennerei nur einenTeil des Durchschnittsbrandesauf
eine andereBrennerei übertragen,und will sie einen andernTeil selbstherstellen,
so hat sie für den von ihr innerhalbdeszurückbehaltenenTeiles des eigenen
DurchschnittsbrandeshergestelltenBranntweinauf Ermäßigungder Verbrauchs=
abgabezu einemim 95 Abs. 1 des Gesetzes,betreffendBeseitigungdesBrannt=
weinkontingents,vom 14. Juni 1912 (Reichs-Gesetzbl.S. 378) vorgesehenenSatze
nur dannAnspruch,wennsie sichverpflichtet,wedermehrals die demin Betracht
kommendenSatze entsprechendeAlkoholmengeunter Einrechnungdes übertragenen
Teiles ihresDurchschnittsbrandesselbstherzustellennochdenüberdievorgesehene
Grenze etwa hinausgehendenTeil ihres Durchschnittsbrandesan eine andere
Brennereiabzugeben.

Brennereien,die ihren eigenenDurchschnittsbrandganz oder teilweiseauf
eineandereBrennereiübertragenhaben,dürfenfremdenDurchschnittsbrandnicht
erwerben. -

DienäherenAnordnungenüberdasVerfahrenbeiderllbertragungdes
Durchschnittsbrandesund über die Buchführung trifft der Reichskanzler.

e) Die Zeit der erstmaligenFestsetzungeinesDurchschnittsbrandesfür die
nachdem30. September1907 neu entstandenenund betriebsfähighergerichteten
landwirtschaftlichenBrennereien und Obstbrennereiennach den Vorschriften der
&13 und 14 des Gesetzesvom 14. Juni 1912 wird um ein Jahr hinaus=
geschoben.

I. Kontingent
a) Das Kontingent der Brennereien im KönigreicheBayern (einschließlich

Jungholz und Mittelberg), im KönigreicheWürttembergund im Großherzogtume
Baden und die sonst zu einem ermäßigtenVerbrauchsabgabensatzeherstellbare
Alkoholmengewird für die einzelneBrennerei im Betriebsjahr 1917/18 auf
15 Hundertteile derjenigenAlkoholmengefestgesetzt,die der Brennerei für das
Betriebsjahr1914/15 auf Grund der Vorschrift in Nr. 2 unter a oderb der
Bekanntmachungvom 15. Oktober 1914 (Neichs=Gesetzbl.S. 434) zugewiesen
wordenwar. Die in dieserWeise herabgesetzteAlkoholmengeist für die einzelne
Brennerei auf nicht weniger als 10 Hektoliter zu bemessen.
« b)Dieims29desBranntiveinsteuergesetzesvorgeseheneerstmaligeNew
festsetzungder Kontingentewird um ein Jahr hinausgeschoben.

III. Besondere Vorschriften
a) Für dasBetriebsjahr1917/18werdendieim &10 desBranntweinsteuer=

gesetzesbezeichnetenBremereien von den ihnen dort auferlegtenBeschränkungen
210“
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hinsichtlichder Verwertungder Rückständevon der Branntweinerzeugungund
des Düngers sowie hinsichtlichder Herkunft der zur Verarbeitung kommenden
Rohstoffebefreit.

b) Im Betriebsjahr 1917/18 dürfen landwirtschaftlicheBrennereien ein=
schließlichder im § 13 letzterSatz desBranntweinsteuergesetzesnäherbezeichneten
Hefebrennereien,soweitihnen ZuckeroderMelassevon zuständigerStelkezur
Verfügunggestelltwerden,dieseStoffe verarbeiten,ohnedadurchihreEigenschaft
als landwirtschaftlicheBrennerei zu verlieren. Der Reichskanzlerkann die Ver=
arbeitung auch anderer sonst von der Verwendungin landwirtschaftlichen
BrennereienausgeschlossenerStoffe mit der gleichenVergünstigungzulassen.

Tc)Im Betriebsjahr1917/18 wird für Zucker,der als Jumeischstoffzu
mehligenStoffen oderRübenstoffen(Melasse,RübenoderRübensaft)verwendet
wird, die Juckersteuerauf 2 Mark für 100 Kilogrammermäßigt. Der Rein=
ertrag der ermäßigtenJuckersteuerist der Einnahme an Betriebsauflage& 42f.
des Branntweinsteuergesetzes)zuzuführen.

Der Reichskanzlererläßt die Bestimmungen über die Ablassung von
Juckerzur BranntweinbereitungunterErmäßigungder Juckersteuer.

d) LandwirtschaftlicheBrennereien,die im LaufedesBetriebsjahrs 1917/18
Kartoffeln oderMais verarbeitenund in der Jeit vom 16. Juni bis einschließlich
15.SeptemberBranntweinherstellenoderdenBetriebin derJeit vom 16.Sep=
temberbis einschließlich15. Juni länger als 8½ Monate aufrechterhalten,
werdenvon der im &43 unter 2 und im #46 desBranntweinsteuergesetzesvor=
gesehenenErhöhung der Betriebsauflagebefreit. Die gleicheBefreiung ist nach=
träglichauchBrennereiender bezeichnetenArt zu gewähren,die ihren Betrieb
im Jahre 1916/17 in der angegebenenWeise erweiterthaben.

e) Brennereien,die im Betriebsjahr1917/18 den Betrieb in der im
& 33 desGesetzesvom 15. Juli 1909 oder im §911 des Gesetzesvom 14. Iumi
1912 vorgesehenenWeise ändern oder einen nach dem 30. September 1914 in
der angegebenenWeisegeändertenBetrieb beibehalten,erleidendie dort vor=
gesehenenNachteilenicht,wennsienachdem30. September1918 oderzu einem
anderenvom Reichskanzlernäher zu bestimmendenJeitpunkt den Betrieb wieder
so führen,wie er im letztenJahre vor dem1. Oktober1914 stattgefundenhat.

6) Im Betriebsjahr 1917/18 ist die im & 43 Nr. 4 und 5 und im §+47
des BranntweinsteuergesetzesvorgesehenebesondereBetriebsauflage nur in den
Monatenzu erheben,in denendie BrennereiMelasseallein oder gemischtmit
anderenStoffen verarbeitet.

8) Brennereien,die im letztenJahre ihres Betriebs vor dem1.Oktober1914
ausschließlichRoggen, Weizen, Buchweizen,Hafer oder Gerste verarbeitethaben
und damals Anspruchauf die im §95 Abs. 1 Jiffer 2 des Gesetzesvom
14. Juni 1912 und im §&45 Jiffer 2 desGesetzesvom 15. Juli 1909 vorge=
sehenenErmäßigungenderVerbrauchsabgabeund derBetriebsauflagehatten oder
bei Einhaltungder dort vorgesehenenErzeugungsgrenzendiesenAnspruchgehabt
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hätten, behalten ihn im Betriebsjahr 1917/18 auch dann, wenn sie anstatt
Roggen, Weizen, Buchweizen,Hafer oder Gerste andere mehlige Stoffe oder
Rübenstoffe(Melasse,Rüben oder Rübensaft) verarbeiten,sich aberinnerhalb
der vorgeschriebenenErzeugungsgrenzenhalten) gewerblicheBrennereiender im
85 Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzesvom 14. Juni 1912 bezeichnetenArt behalten
die dort vorgesehenenVergünstigungennur dann, wenn sie nicht Hefe erzeugen.

h) Bis auf weiteressind alle Abfindungsbrennereien,soweitsie nicht auf
Grund derVorschrift im § 9 der Bekanntmachungüber denVerkehrmit Brannt=
wein aus Klein= und Obstbrennereienvom 24. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 179) von der Ablieferung des erzeugtenBranntweins befreit sind, auf die
Mindestmengedes zur Abfertigung vorzuführendenBranntweins abzufinden. Die
Direktivbehördetrifft die näherenBestimmungenund kann zulassen,daß die her=
gestellteAlkoholmengein andererWeise, als im & 323 Abs. 2 der Brennerei=
ordnung(Zentralblattfür dasDeutscheReichfür 1909S. 969, für 1912S. 603)
vorgesehen,festgestelltwird.

i1) Besitzer von selbsterzeugtemObst, Wein oder von selbstgewonnenen
Tresternsowie von Beeren und Wurzeln dürfen dieseStoffe, soweitderenVer=
wendungzur Branntweinbereitunggestattetist, bis auf weiteresauch in Ver=
schlußbrennereienunter eigenerAnmeldungverarbeiten. Soweit es nachMenge
und Art der Stoffe, nachden EinrichtungenderBrennerei und den verfügbaren
Beamtenkräftenmöglich ist, hat der Abtrieb unter den auf dieVerschließungder
Brennerei gerichtetenAufsichtsmaßnahmen,sonst unter Abfindung stattzufinden.
Die Oirektivbehördekann für die amtliche Abnahme des in dieser Weise
gewonnenenBranntweins Erleichterungenzulassen.

k) Nach nähererBestimmungdes Reichskanzlerskann in besonderenVer=
fahren hergestellterBranntwein bis auf weiteresauchdann zur steuerfreienVer=
wendungoder zur Ausfuhr zugelassenwerden, wenn sein Gehalt an Reben=
erzeugnissenderGärungund desAbbrennensüberdie im &1 Abs.5 und §959
Abs.1 der Branntweinsteuer=Befreiungsordnung(Zentralblatt für das Deutsche
Reich für 1909 S. 1091, für 1912 S. 636) vorgeseheneGrenze von 1 vom
Hundert, aber nicht über 2 vom Hundert hinausgeht.

) Der Reichskanzlerkann anordnen, daß die Branntweinstatistikfür die
Betriebsjahre1916/17und 1917/18 abweichendvon denzur Zeit bestehenden
Bestimmungen(entralblatt für dasDeutscheReichfür 1910S. 549, für 1913
S. 578), insonderheitin vereinfachterForm aufgestelltwird.

m) Die Verordnung über weitereRegelungdes Branntweinverkehrsvom
16. Dezember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 829) mit der durch den§&23 der Ver=
ordnungüber Regelungdes Verkehrsmit Branntweinvom 15.April 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 279) herbeigeführtenAnderung gilt über das Betriebsjahr
1916/17 hinaus so lange, bis der Reichskanzlersie außer Wirksamkeitsetzt,
längstensjedochbis zu demZeitpunkt, zu dem die genannteVerordnung vom
15. April 1916 außerKraft tritt.
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. Betriebsauflagevergütungen

Die aus den Einnahmenan Betriebsauflagezu gewährendenVergütungen
werdenmit Wirkung vom 22. Oktober 1917 ab bis auf weiteres wie foldt
festgesetzt:

a) für vollständigvergälltenBranntwein und für Branntwein, der diesem
gleichzustellen 1i1itt: 0,24Mark

b) fuͤr unvollständigvergälltenBranntwein, der verwendet
wird
æ)zur Herstellung von Essig, essigsaurenSalzen (Blei⸗
zuckerusw.), Zellhorn (Zelluloid), Kunstseideund
Kunstleder (ein mit Zellhorn oder ähnlichenStoffen
überstrichenesGewebe)sowie von Teerfarbstoffenund
ihren organischenVorerzeugnissen auaaf —=

0) zu anderenZweckena ... 0,12 2

J) bei der Ausfuhr
a) für BranntweinausSteinobstoderBeerenundLiköre,
wenn die Ausfuhr in Flaschen bis zu einemLiter
oder in Fässern oder Korbflaschenbis zu 100 Liter
Raumgehalterfolgt 48 unter b und c derBrannt=
weinsteuer⸗Befreiungsordnung),auf .... ...... . ... O,i4 2

6) für rohen und gereinigten Branntwein sowie für
Branntwein und Branntweinerzeugnisseanderer Art
als unter##angegebenC&48 untera, d, e undf der
Branntweinsteuer=Befreiungsordnung)aiuif.. 0o:n„v

4) für Branntwein,der unteramtlicherÜberwachungdurch
Verdunstungoder sonstdurch natürlicheEinflüsse verloren=
geht & 36 der Branntwein=Begleitscheinordnung,& 32
Abs. 3 der Branntwein=Lagerordnung,§ 27 Abs. 3 der
Branntwein=Neinigungsordnung)auf .. . .... . .... .... 0

„für das Liter Alkohol.

V. Efsigsäureverbrauchsabgabe
Von einemvomReichskanzlerzu bestimmendenJeitpunkt ab wird bis auf

weiteres der im & 110 des BranntweinsteuergesetzesbezeichnetenEssigsäurealle
im Julnd in andererWeiseals durchGärunggewonneneCssigsäuregleichgestellt.
Der Reiachskanzlererläßtdie näherenBestimmungen.
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VI. Inkrafttreten

DieseVerordnungtritt mit Wirkungvom 1.Oktober.1917 in Kraft, so⸗
weit nicht vorstehendetwas anderesbestimmtist.

Berlin, den 18.Oktober1917.

Der Reichskanzler
« In Vertretung

Graf von Roedern

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-GesetzbiattA
Jahrgang1917

Inhan: Verordnung über Kleie aus Getreide. S. 911.

(Nr. 6088) Verordnung überKleie aus Getrelde. Vom 18.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

. 51
Der Reichskanzlererläßtdie näherenBestimmungenüber dieAblieferung

und die Übernahmeder Kleic, die gemäß& 55 Abs. 2 und 3 derReichsgetreide=
ordnungfür die Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) von
der Reichsgetreidestelle,den Heeresverwaltungenund der Marineverwaltung der
vom ReichskanzlerbestimmtenStelle zur Verfügung zu stellenist. Er setztdie
Preise fest, zu denendieseStelle die Kleie übernehmenund an die für dieVer=
teilung der Kleie zuständigenStellen (Verteilungsstellen)abgebendarf.

12
Kommmnnalverbändedürfen die ihnen nach9 55 Abs.1 derReichsgetreide=

ordnung zustehendeKleie nur an Verbraucher innerhalb ihres Bezirkes abgeben.
Die Verbraucherdürfen die Kleie nur zur Verfütterung in der eigenenWirt=
schaftverwenden.

Die Landesfuttermittelstellenoder, wo solchenicht bestehen,die Landes=
zentralbehördensetzendie Preise fest, zu denendie Kommunalverbändedie Kleie
abgetendürfen.

Die Kommunalverbändefönnen sich bei der Abgabe der Kleie der Ver=
mittlung von Händlern bedienenund diesendie Einhaltung bestimmterPreise,
die sich innerhalbder nachAbs.2 festgesetztenPreise zu halten haben,und
sonstigerBedingungenvorschreiben.
Neichs=Gesetbl1917, . 211

Ausgegebenzu Berlin den20 Oktober1917.
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« 83
Selbstversorgerdürfen die ihnen nach & 55 Abs.1 der Reichsgetreide=

ordnungzustehendeKleie nur zur Verfütterungin der eigenenWirtschaftver=
wenden. ·

Wollen sie die Kleie veräußern, so haben sie sie der vom Reichskanzler
bestimmtenStelle zur Verfügungzu stellen. «

Der Reichskanzlersetztden Übernahmepreisfest und erläßt die näheren
Bestimmungenüber die Ablieferung und die Übernahmc.

Wer Kleie, die nichtauf Grund des&55 Abs.1 derReichsgetreideordnung
von dem Kommunalverbandoder dem Sektbstversorgerzurückverlangtist, oder
Kleie, die nicht gemäß den VorschriftendieserVerordnung in Verkehr gebracht
ist, veräußernwill, hat sieder vomReichskanzlerbestimmtenStelle zur Verfügung
zu stellen. Der ReichskanzlersetztdenÜbernahmepreisfest und erläßt die näheren
Bestimmungenüberdie Ablieferungund die Übernahme.

Für die aus demAusland und ausdembesetzten Gebiet eingeführteKleie
gilt & 78 der Reichsgetreideordnung.

Über Streitigkeiten,die sichaus der ÜbernahmederKleie gemäß&#1,3,
& 4 Abs. ! durch die vom ReichskanzlerbestimmteStelle ergeben,entscheidet
unter Ausschluß des.Rechtswegsein Schiedsgericht. Das Schiedsgerichtist an
die vom ReichskanzlerfestgesetztenPreisgrenzengebunden.Der Verpflichtetehat
ohneRücksichtauf die endgültigeFestsetzungdesÜbernahmepreiseszu liefern, die
vom Reichskanzler bestimmteStelle vorläufig den von ihr für angemessen
erachtetenPreis zu zahlen. .

Das Schiedsgerichtwird von der Landeszentralbehördebestellt. Zuständig
ist das SchiedsgerichtdesBezirkes,aus demdie Lieferungerfolgensoll.

86
Erfolgt in den Fällen der 583, 4 Abs. 1 die Überlassungder Kleie nicht

freiwillig, so kann das Eigentum auf Antrag der vom Reichskanzlerbestimmten
Stelle durchAnordnungder zuständigenBehördeauf dieseStelle oderdie von
ihr in demAntrag bezeichnetePerson übertragenwerden. Die Anordnung ist
an den Besitzerzu richten. Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung
demBesitzerzugeht. Juständigist dieBehördedesBezirkes,aus demdieLieferung
erfolgensoll.

6 -
Die vom ReichskanzlerbestimmteStelle hat die von ihr übernommene

Kleie nachdenWeisungender Reichsfuttermittelstelleabzugeben.
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sei-.
Für die Abgabe der Kleie aus Brotgetreide an die Kommunalverbände

gelten folgendeGrundsätze:
a) Jeder Kommunalverbanderhält soviel.Kleie, als dem in seinemBezirke
beschlagnahmtenBrotgetreide bis zur Höhe seinesBedarfsanteils
entspricht.

b) Von der verbleibendenKleie wird die eineHälfte nachdemVerhältnis
der abzulieferndenBrotgetreidemengen,soweitsie denBedarfsanteil
übersteigen,die andereHälfte nach dem Verhältnis des Viehstandes
auf die Kommunalverbändeverteilt.

I) Von derKleie, die hiernachauf deneinzelnenKommunalverbandentfällt,
wird die Kleie abgezogen,die demKommunalverbandunddenin seinem
Bezirke wohnendenSelbstversorgernnach § 55 Abs. 1 der Reichs=
getreideordnungaus dem von ihnen zum Ausmahlen zugewiesenen
Brotgetreide zusteht;der BerechnungdieserKleiemengeist der nach
I7 Abs. 18 der Reichsgetreideordnungfür das Ausmahlen vor=
geschriebeneMindestsatzzugrundezu legen.

Die näherenAnordnungentrifft die Reichsfuttermittelstelle;sie kann für
besondereIweckeeine von ihr bestimmteMenge Kleie bei der Verteilung nach
Abs. 1b zurückbehalten.

Die Landesfuttermittelstellenoder, wo solchenicht bestehen,die Landes=
zentralbehörden,können die Verteilung abweichendvon den Grundsätzendes
Abs. 1 vornehmen.

9 «
DieVerteilungsstellen(FlSatz2)di«1rfciidieKleienuranVerbraucher

innerhalb ihres Bezirkes abgeben. Die Verbraucher dürfen die Kleie nur zur
Verfütterung in der eigenenWirtschaft verwenden.

Die Landeszentralbehördensetzendie Zuschläge fest, die von den Ver=
teilungsstellenund, wennsiesichbei der Abgabeder Vermittlung der Kommunal=
oerbände bedienen,von diesenberechnetwerdendürfen.

Die VerteilungsstellenkönnensichbeiderAbgabederKleie auchderVermitt.
lung von Händlern bedienenund diesendie Einhaltung bestimmterPreise, die
die vom ReichskanzlerfestgesetztenPreise einschkießlichder Juschläge (Abs.2)
nicht überschreitendürfen, und sonstigerBedingungenvorschreiben.

. 810
Kleie darf, außer zur Verfütterung in der eigenenWirtschaft, nur mit

Genehmigung der Reichsfuttermittelstelleoderdurch die Landesfuttermittelstellen
mit anderenStoffen vermischtwerden.

& 11
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieser Verordnung,soweitsienichtvomReichskanzlerzu erlassensind.
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Sie könnenvorschreiben,daß Kommunalverbändedie ihnen nach&55
Abs.1 der ReichsgetreideordnungzustehendeKleic abweichendvon der Vorschrift
im &2 abzugebenhaben.

812
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer den Vorschriften im § 2 Abfs.1Satz 2, 89 Abs. 1Satzt 2 zu=
widerhandelt,

2. wer den ihm nach& 3 Abs.2, 3, &4 Abs.1 auferlegtenVerpflichtungen
nicht nachkommt,

3. wer Kleie ohne die nach §910 erforderlicheGenehmigungmit anderen
Stoffen vermischt,

4. wer den auf Grund des § 11 Abs. 1 erlassenen Ausführungsbestim=
mungenzuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehungder Vorräte erkannt werden, auf
die sich die strafbare Handlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.

13 "
Der Reichskanzlerkann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver=

ordnung zulassen.
814

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Mit
dem gleichenZeitpunkt tritt die Bekanntmachungüber das Vermischenvon Kleie
mit anderen Gegenständenvom 19. Dezember1914 Geichs=Gesetzöl.S. 534)
außer Kraft.

Mit der Festsetzungder Preise nach§ 1 Satz 2 tritt die Bekanntmachung.
über Höchstpreisefür Kleie vom 5. Januar 1915 (eichs-Gesetzbl. S. 12)
außer Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser
Verordnung.

Berlin, den 18. Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

—

Den Vezug ves Neichs=Gesesblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsGesekblattA
Jahrgang1917

Nr. 184
Juhalt: ——— überLigarettentabak.S. ###.— Betanntmachung, betreffenddasAußer=

krafttrutender Verordnung vom 19. April 1916 über die Einfuhr von S# S. v48.

(Nr. 6089) BekanntmachungüberZigarettentabak.Vom 20. Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
Geichs Gesebel S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Zigarettenrohtabak,der im Inland vorhandenist oder aus demAusland ein=

geführtwird, istzugunstenderDeutschenJigarettentabak=Einkaufsgesellschaftm.b.
in Dresden beschlagnahmt.Der Beschlagnahmeunterliegt auch sünchs d
Tabak, dernachInkrafttreten der Verordnung aus demAusland eingeführtwird.

Der Reichskanzlerbestimmt,was als Zigarettenrohtabakanzusehenist.

12
RechtsgeschäftlicheVerfügungenüber den nach#1 beschlagnahmtenTabak

und Verfügungenim Wege der ZwangsvollstreckungoderArrestvollziehungdürfen
nur mit ZustimmungderGesellschafterfolgen. Trotz der Beschlagnahmedürfen
Hersteller von zigarettensteuerpflichtigenErzeugnissenihre im Inland befindlichen
Vorräte verarbeiten,soweit nicht die Gesellschaftderen käuflicheÜberlassungver=
langt & 3); dasselbegilt für ihre beim Inkrafttreten der Verordnung im Aus=
land befindlichenVorräte aus dem Erntejahr 1916 oder einemfrüheren Ernte=
jahre, die nach dem Inkrafttreten der Verordnung eingeführtwerden.

Der Reichskanzlerkann Höchstmengenfestsetzen,über die hinaus die Ver=
arbeitung unzulässigist.
. Die Beschlagnahmeendigt mit dem freihändigenErwerbe durch die Gesell=
schaft, der Enteignungoder der zugelassenenVerwendung.
Reichs-Gesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den22. Oktober1917.
212
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83
Der Tabak ist der Gesellschaftauf Verlangen käuflich zu überlassen.

Wird demVerlangen nicht entsprochen,so kann das Eigentum auf Antrag durch
Anordnung der zuständigenBehörde auf die Gesellschaftoder auf die im Antrag
bezeichnetenPersonenübertragenwerden. Das Eigentumgehtüber, sobalddie
AnordnungdemEigentümeroderdemInhaber desGewahrsamszugeht.

84
Der Reichskanzlerstellt Grundsätzeüber die Festsetzungdes Preises auf,

dendie Gesellschaftfür den überlassenenoder enteignetenTabak zu zahlen hat.
Der Preis wird, falls eine Einigung nicht zustandekommt, von demReichs=
schiedsgerichtefür KriegswirtschaftunterAusschluß desRechtswegsendgültigfest.
gesetzt.Das Reichsschiedsgerichtentscheidet,wer dieAuslagen des Verfahrens zu
tragenhat. « 85

Die Gesellschaftkann nachnähererBestimmungdes Reichskanzlerszur
Deckungihrer UnkostenGebührenerheben.

86
Wer Tabak in Gewahrsamhat, ist verpflichtet,nach näherer Bestimmung

desReichskanzlersderGesellschaftAuskunft zu erteilen. Wird die Auskunft nicht
erteilt, so kann die Gesellschaftdie erforderlichenErmittlungen auf Kosten des
Auskunftspflichtigenvornehmenlassen.

Die Mitglieder der Gesellschaftund ihrer Organe sowie die Angestellten
und Beauftragten der Gesellschafthaben über die Einrichtungenund Geschäfts=
verhältnisse der Auskunftspflichtigen, die ju ihrer Kenntnis kommen, Ver=
schwiegenheitzu bewahren.

87
Wer beschlagnahmtenTabak in Gewahrsamhat, ist verpflichtet,denTabak

aufzubewahrenund pfleglich zu behandeln.
Nimmt der Verwahrer eine zur Erfüllung der ihm nach Abs.1 ob—

liegendenVerpflichtungen erforderliche Handlung binnen der ihm von der=
GesellschaftgesetztenFrist nicht vor, so kann diesedie Arbeiten auf seineKosten
vornehmenlassen. Der Verwahrer hat dieVornahmeauf seinemGrund undBoden,
in seinenWirtschaftsräumenund mit den Mitteln seines Betriebs zu gestatten.

Über Streitigkeiten,die sichbei derAnwendungdieserVorschriftenergeben,
entscheidetdas Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaft unter Ausschluß des
Rechtswegsendgültig.

88
Die zuständigeBehörde kannBetriebe und Geschäfteschließenlassen,deren

Unternehmeroder Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen durchdiese
Verordnungoderdie dazuergangenenAusführungsbestimmungenauferlegtsind,
unzuverlässigerweisen.
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Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Über die Beschwerde ent=
scheidetdie höhereVerwaltungsbehörde endgültig. Die Beschwerde hat keineauf=
schiebendeWirkung.

l .
Die Landeszentralbehördenbestimmen,wer als zuständigeBehörde und als

höhereVerwaltungsbehördeanzusehenist.

& 10
Der Reichskanzlertrifft nähereBestimmungen.
Er kann Ausnahmenvon den VorschriftendieserVerordnung zulassen.
Er kanndurchVertreterEinsichtin die Geschäftsführungder Gesellschaft

nehmen. Diese haben das Recht, gegenBeschlüsseund Entscheidungender Ge=
sellschaftsorganemit aufschiebenderWirkung Einspruch zu erheben. Gegen den
Einspruch ist Beschwerdean den Reichskanzlerzulässig. "„

11
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen wird bestraft:
1. wer unbefugtbeschlagnahmteVorräte oder Vorräte, derenÜberlassung
nach9 3 verlangtwordenist, beiseiteschafft,abgibt, beschädigt,zerstört,
verbraucht,verarbeitetoder sonstverwendet;

2. wer unbefugtVorräte der in Nr. 1 genanntenArt verkauft,kauftoder
ein anderesVeräußerungs=oderErwerbsgeschäftübersieabschließt

3. wer die gemäß§&6 erforderte Auskunft nicht in der gesetztenFrist
erteilt oder unrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht;

4. wer der Vorschrift des § 6 Abs. 2 zuwider Verschwiegenheitnicht be=
obachtetoder wer sich der Verwertung von Geschäfts=oder Betriebs=
geheimnissennicht enthält;

5. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrungund pfleglichenBehandlung
(# Abs. 1) zuwiderhandelt;

6. wer den vom ReichskanzlergetroffenenBestimmungenzuwiderhandelt.
In den Fällen der Nummern 1 und 2 kann bei vorsätzlicherJuwider=

handlung nebender Strafe auf Einziehung derVorräte erkanntwerden,auf die
sich die strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschicd,ob sie dem Täter gehoren
oder nicht.

812
Die Verordnungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzler bestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den20. Oktober1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 6090) Bekanntmachung,betreffenddasAußerkrafttretenderVerordnungvom 19.April
1916 über die Einfuhr von Zigarettenrohtabak. Vom 20. Oktober 1917.

A Grunddes & 4 Abs. 2 der Verordnung vom 19. April 1916 über die
Einfuhr von Sigarcttenrohtabak(Reichs=Gesetzbl.S. 313) bestimmeich, daß
diese Verordnung nebst den dazu durch Bekanntmachungvom 20. April 1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 317) erlassenenAusführungsbestimmungenwit dem22. Oktober
1917 außer Kraft tritt.

Berlin, den20.Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesestzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Neichsamt des Zunern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Gesetzblatt5
Jahrgang1917

Nr. 185
Inhalt: Bekanntmachung der Fassungder Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchsund

den Handel mit Schweinen. S. 949.

(Nr.6091) Bekanntmachungder Fassungder Verordnungüber die Regelungdes Fleisch=
verbrauchsund den Handel mit Schweinen. Vom 19. Oktober 1917.

9
A#r Grund des Artikel III der Verordnungüber die Regelungdes Fleisch=
verbrauchsund den Handel mit Schweinen vom 2. Oktober 1917 (eichs=
Gesetzbl.S. 881) in Verbindungmit der Verordnungüber Kriegsmaßnahmen

Si der Volksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 401)
wur Sicherungder *=s 9 18.August1917(Reichs=Gesetzbl.S.823)
wird der Wortlaut der Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs
vom21.August1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 041), wie er sichaus denAnderungen
durch die Verordnungen vom 2. Mai und 2. Oktober 1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 387, 881) ergibt,unterderÜberschrift„VerordnungüberdieRegelungdes
Fleischverbrauchsund denHandelmit Schweinen“sowieunterStreichungdes
6 nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den19.Oktober1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Verordnung über die Regelung des Fleischverbrauchs
und den Handel mit Schweinen.
, 81

Als Fleisch und Fleischwarenim Sinne dieserVerordnung gelten:
1. das Muskelfleischmit eingewachsenenKnochenvon Rindvieh, Schafen
und Schweinen(Schlachtviehfleisch)sowieHühner,

Reichs=Gesegbl1917. 213
Ausgegebenzu Berlin den23 Oktober1917.
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2. dasMuskelfleischmit eingewachsenenKnochenvon Rot=,Dam=,Schwarz=
und Rehwild (Wildbret),
roher, gesalzeneroder geräucherterSpeckund Nobfett,
die Eingeweidedes Schlachtviehs,
zübereitetesSchlachtviehfleischundWildbret sowieWurst,Fleischkonserven
und sonstigeDauerwaren aller Art.

Vom FleischelosgelösteKnochen,Euter, Füße, mit AusnahmederSchweine.
pfoten, Flecke, Lungen, Därme (Gekröse),Gehirn und Flotzmaul, ferner Wild=
aufbrucheinschließlichHerz und Leber sowieWildkopfe gelten nicht als Fleisch
und Fleischwaren.

Vi

82
Die Landeszentralbehördenoderdie von ihnen bestimmtenBehörden können

den Verbrauchvon Fleisch und FleischwareneinschließlichWildbretund Geflügel,
die dieserVerordnung nicht unterliegen, ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch
die nach & 6 Abs. 1 vom Staatssekretär des Kriegsernährungsamtsfestgesetzte
Höchstmengean Fleisch und Fleischwaren, die dieserVerordnung unterliegen,
nicht erhöht werden.

3

Die VerbrauchsregelungerfolgtdurchdieKommnnalverbände.Diese können
den GemeindendieRegelung für dieGemeindebezirkemit Ausnahmeder Erteilung
oder VersagungderHausschlachtungsgenehmigungenübertragen. Gemeinden,die
nach der letztenVolkszählung mehr als 10 000 Einwohner hatten, könnendie
UÜbertragungverlangen.

Die Landeszentralbehördenoder die von ihnenbestimmtenBehördenkönnen
die Kommunalverbändeund Gemeindenfür die Iweckeder Regelung vereinigen,
sie konnenauch die Regelung für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes selbst
vornehmen. Soteit die Regelung hiernachfür einen größerenBezirk erfolgt,
ruhen die Befugnisseder zu diesemBezirke gehörendenStellen.

. 84

Fleisch und Fleischwarendürfenentgeltlichoderunentgeltlichan Verbraucher
nur gegenFleischkarteabgegebenund von Verbrauchern nur gegenFleischkarte
bezogenwerden. Dies gilt auch für die Abgabe in Gast=,Schank=und Speise=
wirtschaften sowie in Vereins=und Erfrischungsräumenund Fremdenbeimen.
Es gilt nicht für die Abgabedurch den Selbstversorgeran die im § 12 Abs.2
genanntenPersonen.

Den Verbrauch in Krankenhäusernund anderen geschlossenenAnstalten
könnendie Kommunalverbändein andererWeise regeln.
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85
Die Fleischkartegilt im ganzenReiche. Sie bestehtaus einerStammkarte

und mehrerenAbschnitten(Fleischmarken).Die Abschnittesind gültig nur im
Jusammenlangemit der Stammkarte.

Der Bezugsberechtigteoder derHaushaltungsvorstandhat auf der Stamm=
karteseinenNamen einzutragen.Die ÜbertragungderStammkarte wie derAb=
schnitteauf anderePersonen ist verboten,soweites sichnichtum solchePersonen
handelt, die demselbenHaushalt angehörenoder in ihm dauerndoder vorüber=
gehendverpflegtwerden.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamtserläßtnähereBestimmungen
über die Ausgestaltungder Fleischkarte.

(6
Der StaatssekretärdesKriegsernährungeamtssetztfest,welcheHöchstmenge

an Fleisch und Fleischwarenauf die Fleischkartebezogenwerdendarf und mit
welchemGewichtedie einzelnenArten von FleischundFleischwarenauf dieHöchst.
mengeanzurechnensind Hierbei ist auf eine entsprechendgeringereBewertung
desWildes, der Hühner und der EingeweideBedachtzu nehmen.

Wenn im Bezirk eines KommunalverbandesdieNachfrageaus denversüg=
barenFleischbeständenvoraussichtlichnicht gedecktwerden kann, hat der Kom=
munalverbanddie jeweilig festgesetzteHochstmengeentsprechendherabzusetzenoder
durch andereMaßnahmen für eine gleichmäßigeBeschränkungim Bezugevon
Fleischund Fleischwarenoder einzelnerArten davon zu sorgen.

87
Jede Person erhält für je vier Wocheneine Fleischkarte.
Kinder erhaltenbis zum Beginne desKalenderjahrs, in dem siedas sechste

Lebensjahrvollenden, nur die Hälfte der festgesetztenWochenmenge.Dies gilt
auchfür die für Selbstversorgernach § 13 festgesetztenVerbrauchsmengen.

Auf Antrag des Bezugsberechtigtenkann der Kommunalverbandan Stelle
der FleischkarteBezugsscheineauf andere ihm zur Verfügung stehendenLebens=
mittel ausgeben.

88
Die Kommunalverbändehabendie Zuteilung von Fleisch-und Fleischwaren

an Schlächtereien(Fleischereien,Metzgereien),Gastwirtschaftenund sonstigeBetriebe,
in denenFleischund Fleischwarengewerbsmäßigan Verbraucherabgegebenwerden,
zu regeln. Sie haben durch Einführung von Bezugsscheinenoder auf andere
Weise für eine ausreichendeÜberwachungdieserBetriebe zu sorgen.

213“
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(9
Die Verbrauchsregelungerstrecktsich auch auf die Selbstversorger. Als

Selbstversorgergilt, wer durchHausschlachtungoder durch Ausübung der Jagd
Fleischund Fleischwarenzum Verbrauch im eigenenHaushaltgewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenenVerbrauchgemeinsamSchweine
mästen,werden ebenfalls als Selbstversorgerangesehen. Als Selbstversorger

ähnlicheAnstalten für die Versorgungder von ihnen zu verköstigendenPersonen
sowiegewerblicheBetriebefür die Versorgungihrer AngestelltenundArbeiter;
für die Selbstversorgungdurch Schlachtungvon Rindvieh mit Ausnahme von
Kälbern bis zu sechsWochen ist die Anerkennungvon der Genehmigungder
Landeszentralbehördeoder der von dieserbestimmtenStelle abhängig.

Die Veräußerungvon Schweinenmit einemLebendgewichtevon mehr als
25 Kilogramm darf, auchwenn es sichnicht um Schlachtschweinehandelt 6
der Verordnung über die Schlachtvieh=und Fleischpreisefür Schweineund Rinder
vom 5. April 1917, Reichs-Gesetzbl.S. 319), nur an die staatlich bestimmten
ViehabnahmestellenoderderenBeauftragte erfolgen. Der Erwerb dieserSchweine
durch andere Stellen oder Personen ist nur mit Genehmigungder Landes=
zentralbehördenoder der von diesenbestimmtenStellen zulässig.

& 10 «
Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtungvon Schweinen und von

Rindvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis zu sechsWochen, der Genehmigung
des Kommunalverbandes.

Die Genehmigung hat zur Voraussetzung,daß der Selbstversorgerdas
Tier in seinerWirtschaft mindestensdrei Monate gehalten hat. Die Landes=
zentralbehördenhabenVorkehrungzu treffen,daß,wenninfolgederHausschlachtung
der Fleischvorrat des Selbstversorgersdie ihm zustehendeFleischmenge(§ 13)
übersteigenwürdeodereinVerderbenderVorräte zubefürchtenist, dieGenehmigung
versagtwird oder die überschüssigenMengen an besondereStellen gegenEntgelt
abgeliefertwerden.

Hausschlachtungenvon Kälbern bis zu sechsWochen, von Schafen und
Hühnern sind dem Kommunalverband anzuzeigen. Die Landeszentralbehörden
könnenauch dieseHausschlachtungenvon der Genehmigungdes Kommunalver=
bandesabhängigmachen. ·

Die Verwendungvon Wildbret im eigenenHaushalt sowie die Abgabean
anderesind demKommunalverbandanzuzeigen.

811
Die Kommunalverbändehabendie Hausschlachtungenzu uͤberwachen. Sie

habenÜberwachungspersonenzu bestellen,die insbesonderedas Schlachtgewicht

—
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genau zu ermitteln und darüber eine amtlicheBescheinigungauszustellenhaben.
Die Landeszentralbehördenerlassendie näherenBestimmungen;sie habenfestzu=
setzen,welcheTeile derTiere brimAusschlachtenvor derErmittlungdesSchlacht=
gewichtszu trennen sind, und über die Art der GewichtsermittlungGrundsätze
aufzustellen.

Der Selbstversorger hat von demdurchdieHausschlachtungvonSchweinen
gewonnenenFleischean denKommunalverbandgegenJahlung einerangemessenen
VergütungSpeckoderFett in folgendenMengenabzugeben:

wenn das Schlachtgewichtdes Schweinesbeträgt:
mehr als 60 bis 70Kilogramm einschließlich.1 Kilogramm,
? : 70" 80 » 2 »
» „ 80 Kilogramm für weitere engefangeneje 10 Kilogramm:

weitereje 0)6Kilogramm. «
Ist das-Schwein früher zur Zucht benutztworden, so sind 3 vom Hundert des
Schlachtgewichtsin Speck oder Fett abzuliefern. Die Landeszentralbehördener=
lassendie zur Durchführung der Abgabepflichterforderlichen.Bestimmungen)sie
können die Abgabeflichterhöhenund bestimmen,daßvon Schweinen,derenErtrag
an Liesen=(Wammen.)Fett weniger als 1¼.Kilogramm beträgt,kein Speckoder
Fett abgegebenzuwerdenbraucht. Sie #inen anordnen, daß an Stelle des
Speckes oder-Fettes andereTeile des gewonnenenFleischesabzugebensind und
Vorschriftenüber die Haltbarmachungder abzugebendenMengenerlassen.

Die Verpflichtungzur Abgabevon Speckoder Fett entfällt bei Haus=
schlachtungenvonSchweinenin gewerblichenBetrieben,Krankenhäusernundähnlichen
Anstalten,die gemäß d9 Abs. 2 vom Kommunalverbandals Selbstversorger
anerkanntwordensind, und durchSelbstversorger,denennachden geltendenVor=
schriftenbei besondersanstrengenderkörperlicherArbeit im VerwaltungswegeFett=
zulagengewährtwerdenkönnenoder zu derenHaushalt solchePersonen gehören.

Über Streitigkeiten,die sich aus der Durchführung der Vorschriften im
Abs. 2 und 3 ergeben,entscheidenendgültig die von den Landeszentralbehörden
bestimmtenBehörden.

7/12
Den Selbstversorgernist das aus derHausschlachtungoder durchAusübung

der Jagd gewonneneFleisch nach Maßgabe der Vorschriften im & 13 zum Ver=
brauch im eigenenHaushalt zu belassen.

Hierbeigeltenals zumHaushalt gehörigauchdieWirtschaftsangehörigen
einschließlichdesGesindessowie fernerNaturalberechtigte,insbesondereAltenteiler
und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigungoder als Lohn Fleisch zu be=
anspruchenhaben.

13
Der Selbstversorgerhat anzugeben,innerhalb welcherZeit er die Fleisch=

vorräteverwendenwill. Für dieseZeit erhält er für sichund die von ihm
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verköstigtenPersonen nur so viele Fleischkarten,als ihm nachAbzug derVorräte
noch zustehen.

Wildbret und Hühner werden mit der nach§ 6 vom Staatssekretärdes
Kriegsernährungsamtsfür dieReichsfleischkartefestgesetztenHöchstmengeangerechnet.

Bei derAnrechnungvon Schlachtviehfleisch,außer von Fleischvon Kälbern
bis zu drei Wochenund von Schweinen,ist eineWochenmengezugrundezu legen,
die um ?/, höher ist als die nach&6festgesetzte.

Bei derAnrechnungvon Schlachtviehfleischvon Kälbern bis zu drei Wochen
und von SchweinensindfolgendeWochenmengenfür diePerson zugrundezu legen:
· bei Kälbern bis zu drei Wochen500 Gramm,

bei Schweinenmit einemSchlachtgewichtevonmehrals 60 Kilogramm
500 Gramm, von mehr als 50 Kilogramm bis 60 Kilogramm
600 Gramm, von 50 Kilogramm und weniger700 Gramm.

Die nach § 11 Abs. 2 abzulieferndenFleischmengensind nicht auf die
Fleischkartenanzurechnenund kommenfür die Berechnungdes Schlachtgewichts.
zum Sweckeder Fleischkartenanrechnungnicht in Ansatz.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts kann die Sätze für die
Anrechnungvon Schlachtviehfleischvorübergehenderhöhen.

Fleisch zur Selbstversorgungdarf aus Hausschlachtungen,die zwischendem
1. Septemberund 31. Dezembererfolgen,höchstensfür die Dauer einesJahres,
aus Hausschlachtungenin der übrigen Seit höchstensfür die Zeit bis zum
Schlussedes Kalenderjahrsbelassenwerden.

814
Fleisch und Fleischwaren,die aus der Hausschlachtunggewonnenund dem

Selbstversorgerzur Selbstversorgung überlassensind, dürfen gegenEntgelt nur
an den Kommunalverbandoder mit dessenGenchmigungabgegebenwerden.

Die LandeszentralbehördenkönnenweitergehendeEinschränkungenanordnen.

§5“* .
Fleisch,das aus Notschlachtungenanfällt, unterliegtnicht der Verbrauchs=

regelung, wenn es bei der Fleischbeschaufür minderwertig oder nur bedingt
tauglich erklärt wird. Fleisch, das ohne Beschränkungfür den menschlichen
Genuß tauglich befundenwird, unterliegt der Verbrauchsregelung;dem Selbst=
versorgerist es nachMaßgabe des 13 anzurechnen.

16
Die Landeszentralbehördenoderdie von ihnen bestimmtenBehördenkönnen

anordnen, daß Fleischund Fleischwaren,mit AusnahmevonWild undHühnern,
aus einem Kommunalverbandoder größerenBezirke nur mit behördlicherGe=
nehmigungausgeführtwerdendurfen.
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817
Die Landeszentralbehördenoder die von ihnen bestimmtenBehörden er=

lassendie zur Ausführung dieserVerordnung erforderlichenBestimmungen. Sie
bestimmen,welcherVerband als Kommunalverbandgilt.

#18
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft: »
1. wer entgegenden Vorschriften im § 4 Abs. 1, § 14 Abs. 1 oder den
nach§ 14 Abs. 2 erlassenenBestimmungenFleisch oder Fleischwaren
abgibt, beziehtoder verbraucht;

2. wer den Vorschriften im & 5 Abs. 2, § 9 Abs. 3, & 11 Abs. 2 oder
den auf Grund des § 11 Abs. 1 und 2 erlassenenBestimmungenzu=

weiderhandelt;
3. wer ohnedie nach&10 erforderlicheGenehmigungeineHausschlachtung
vornimmt oder vornehmenläßt

4. wer es unterläßt, die vorgeschriebenenAnzeigen an den Kommunal==
verband zu erstatten oder wissentlichunvollständigeoder unrichtige
Angabenmacht;

5. wer den auf Grund der 9§ 2, 3, & 4 Abs. 2, J 8, 16, 17 erlassenen
Bestimmungenzuwiderhandelt.

Neben der Stkafe könnendie Gegenstände,auf die sichdie strafbare
Handlung bezieht,eingezogenwerden,ohneUnterschied,ob siedemTäter gehören

· hder nicht.

819
Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamtskann Ausnahmen von den

Vorschriften dieserVerordnung zulassen.
Die gleicheBefugnis habendie Landeszentralbehördenund die von ihnen

bestimmtenStellen; sie bedürfenzur Zulassungvon AusnahmenderZustimmung
des Staatssekretärsdes Kriegsernährungsamts. Ausnahmenvon Einhaltung der
Vorschrift im 69 Abs. 3, von der im & 10 Abs. 2 vorgeschriebenenMästungs=
frist und den Vorschriften im §911 Abs. 2 konnen die Landeszentralbehörden
ohne dieseZustimmungzulassen.

DenBezugdesReichs=GesechblartsvermittelnmurdiePostanstallen.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichedruckerei.
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ReichsGesetillattH
Jahrgang1917

Nr. 186
Juhalt: Geset, betreffendVereinfachungderStrafrechtspflege.S. o61.

—==.-- 7—i

(r.. 6092) Gesetz,betreffendVereinfachungder Strafrechtspflege.Vom 21. Oktober1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Artikel I
Das Gerichtsverfassungsgesetzwird dahin geändert:
1. Der & 29 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Der Staatsanwalt kann für Vergehen,die zur Zuständigkeitder
Strafkammergehören,vorbehaltlichderVorschrift im &74 desGerichts=
verfassungsgesetzes,die Zuständigkeitdes Schöffengerichtsdadurchbe=
gründen, daß er bei Einreichungder Anklageschriftdie Eröffnung des
Hauptverfahrensvor demSchöffengerichtebeantragt.

Die EröffnungdesHauptverfahrensvor demSchöffengerichtesoll
nur dann beantragtwerden,wennkeineschwerereStrafe als Gefängnis
oder Festungshaftvon sechsMonaten oder Geldstrafe,allein ##er
nebenHaft oder in Verbindungmiteinanderodermit Nebenstrafen,
und keinehöhereBuße als eintausendfünfhundertMark zu erwartenist.

Erhebt bei Juwiderhandlungengegendie Vorschriften über die
ErhebungöffentlicherAbgabenund Gefälle dieVerwaltungsbehördedie
öffentlicheKlage, so kann sie die Zuständigkeitdes Schöffengerichtsin
gleicherWeisebegründenwie der Staatsanwalt.

2. Der 9§75 wird gestrichen.

Artikel II
Die Strafprozeßordnungwird dahin geändert:
1. Im §9.447erhält
a) der Abs. 1 folgendeFassung:

Bei Übertretungenund Vergehenkann die Strafe durch schrift=
lichen Strafbefehl des Amtsrichters ohne vorgängige Verhandlung

Reichs-Gesetzbl.1917. 214

Ausgegebenzu Berlin den24.Oktober1917.
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festgesetztwerden,wenndie Staatsanwaltschaftschriftlichhieraufan=
trägt. Bei Vergehen,für welcheder Staatsanwaltdie Zuständigkeit
der Schöffengerichtebegründenkann (( 29 des Gerichtsverfassungs=
gesetzes),kann nur der Staatsanwalt den Antrag stellen; mit der
Stellung des Antrags gelten die Sachen als zur Zuständigkeitder
Schöffengerichtegehörig.

Ferner werden
b) im Abs.2 dieWorte„von höchstenseinhundertfünfzigMark“ gestrichen
JP)als Abs. 4 wird folgendeVorschrift eingestellt:

GegeneinenBeschuldigten,der dos achtzehnteLebensjahrnoch
nicht vollendethat, darf durch einen Strafbefehl Freiheitsstrafenur
festgesetztwerden,wenn die Freiheitsstrafean die Stelle einer nicht
beizutreibendenGeldstrafetreten soll.

Artikel III
Das Gesetztritt mit dem 1. November 1917 in Kraft. Mit diesem

Tage tritt dieVerordnungdes Bundesrats zur Entlastung derStrafgerichte vom
7. Oktober1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 631) außer Kraft.

Das Gesetztritt mit demAblauf von einemJahre nach der Beendigung
bes gegenwärtigenKriegszustandesaußerKraft. Mit diesemZeitpunkttreten
bie durchdiesesGesetzgeändertenoder aufgehobenenVorschriftenin, der bis=
herigenFassungwieder in Kraft.

Der Zeitpunkt,mit welchemder Kriegszustandals beendigtanzusehenist,
wird durchKaiserlicheVerordnungbestimmt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier,den 21. Oktober 1917.

Siegeh Wilhelm
Dr. Helfferich

Den Bezus den Meichs- Gee## vermittelnmur die Wotunftalten.
HGerausgegebenim Reichsemtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.



Reichs-Gesetzblatt6
Jahrgang1917

Nr. 187
Juhalt: Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Reichshaushaltsetatfür das

Rechnungsjahr 1917. S. 959. — Vierte Ergänzung des Besoldungsgesetzes. S. 901.

(Nr. 6093) Gesetz,betreffenddieFeststellungeineszweitenNachtragszumReichshaushaltsetat
für das Rechnungsjahr1917. Vom 21.Oktober1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmung des Bundebrats
und des Reichstags,was folgt: 51

Der diesemGesetzals AnlagebeigefügtezweiteNachtragzumReichshaus=
haltsetat für das Rechnungsjahr1917 tritt dem Reichshaushaltsetathinzu.

82
Die im Kapitel 5 Titel 1 und 2 der fortdauerndenAusgabendes Reichs

haushaltsetats für das Rechnungsjahr1917 vorgesehenendiplomatischenund
konsularischenVertretungenfür Griechenlandund Siam fallen weg.

83
Der Reichskanzlerwird ermächtigt, zur vorübergehendenVerstärkungder

ordentlichenBetriebsmittel der Reichshauptkassenach Bedarf, jedochnicht über
den Betrag von weiterendreitausendMillionen Mark hinaus,Schatzanweisungen
auszugeben.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaisersichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den 21. Oktober 1917.

(Siegel) Wil helm
Dr. Michaelis

Reichs=Gesetzbl.1917. 215
Ausgegebenzu Berlin den25 Oktober1917. ?.
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« , Für das
Kap. Tit. Ausgaben Rechnungsjahr1917

tretenhinzu

C Mark

A. OrdentlicherStat
II. Ausgaben

a) FortdauerndeAuegaben
»

3 1/10 II. Reichskanzlerund Reichskanzlei 25000
»

V. Reichsamt des Innern
7 1/121 Reichsamtdes Innern .. . . . . . . . . .. E 7 750

13e 1 1/4 Reichswirtschaftsamt «.................. 43 800
» SiiinnieV.... 51550

« Vlll.«Retcho-Justizverivaltung«
gzjmg Neichs-Jusiizami........................;.... 11.050

IX. Reicheschatzamt
67 1/L8 Reichsschatztntt:: . .. . . . .. . . .. 51 570

XII. Reichsschuld
72 1/2Verzinsung »......................... - 139170

Summe der fortdauerndenAusgaben Ausgeglichen
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(Nr.6094) VierteErgänzungdesBesoldungsgesetzes.Vom21.Oktober1917.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

In derdemBesoldungsgesetzevom15.Juli1909Reichs-Gesetzbl.S.573).
beiliegendenBesoldungsordnungI in der Fassung der Bekanntmachungvom
11.Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 699) tretenfolgendeAnderungenein:

A. Aufsteigende Gehüälter « . Wohnungsgeld=

1. Klasse70 Ziffer1 hatkünftigzu lauten: el
Direktorenbei den oberstenReichsbehördenmit Aus=
nahmeder Direktoren beim Auswärtigen Amte und
beim Rechnungshofe. l

B. Einzelgehälter
2. Jiffer 6: Hinter „Reichsamt des Innern“ ist einzufügen:

Bureauvorsteherbeim Reichswirtschaftsamt. III.
3. Ziffer 18 hat künftig zu lauten:

Präsident des Reichs=Eisenbahnamts. l
UnterstaatssekretäreinitAusnahniedesUiiterstaats-· «
sekretärsbeim Auswärtigen Amte. l

Direktoren beim Auswärtigen Amte. l
4. Ziffer 21 hat künftig zu lauten:

Staatssekretäremit Ausnahme des Stellvertreters des Reichs=
kanzlersund des Staatssekretärsdes Auswärtigen Amtes.

5. In Ziffer 22 sinddieWorte „StaatssekretärdesInnern“ zu streichenund
es ist hinterdemWorte „Reichskanzler"“einzufügen:

„StellvertreterdesReichskanzlers“.

(2
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktem

Kaiserlichen Insiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier, den 21. Oktober1917.

Siegel) Wilhelm
Dr. Michaelis

DenGezugdesNeichs=GesetzblattsvermittelnnurdiePostanftalten.
Herausgegebenun Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReicthiszesetzbiattA
Jahrgang1917

Nr. 188
Inhalt: Allerhöchster Erlaß über die Errichtung des Reichswirtschaftsamts. S. vs3. — Verordnung

über Kalkstickstoff. S. vos.

(Nr. 6095) AllerhöchsterErlaß über die Errichtung des Reichswirtschaftsamts.Vom
21.Oktober1917.

A Ihren Berichtvom 9. Oktober1917 bestimmeIch, daß die sozial-und
wirtschaftspolitischenAngelegenheitendes Reichs, die bisher zum Geschäftskreis
desReichsamtsdes Innern gehörthaben,fortan von einer besonderen,dem
Reichskanzlerunmittelbar unterstelltenJentralbehördeunter demNamen

„Reichswirtschaftsamt“
bearbeitetwerden. Die aus diesemAnlaß erforderlicheVerteilung der Geschäfte
undBeamteninnerhalbder ReichsverwaltunghabenSie vorzunehmen.

Großes Hauptquartier, den 21. Oktober 1917.

Wilhelm
An den Reichskanzler Dr. Michaelis

(Nr. 6096) VerordnungüberKalkstickstoff.Vom 24. Oktober1917.

A- Grund des&2 Abs.2 der VerordnungüberStickstoffvom 18.Januar
1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 59) wird bestimmt:

1
Zur RegelungderPreisverhältnissedesim Inland hergestelltenKalkstickstoffs

wird bei dem Reichsschatzamtin Berlin eine Preisausgleichstellefür Kalkstickstoff
errichtet.

Kalkstickstoff,für den auf Grund des & 12 derVerordnung über künstliche
Düngemittelvom 11. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 13) höherePreise als
Neichs=Gesetbl.1917. 216

Ausgegebenzu Berlin den25.Oktober1917.
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die festgesetztenHöchstpreisezugelassensind,wird von dieserRegelungnichtbe=
troffen. "

2
Die Mittel, die zum Ausgleich erforderlich sind, werden im Wege einer

Umlage aufgebracht.
Mit der Umlage belegt werden diejenigenMengen Kalkstickstoff,die vom

1. November1917 ab aus eigenerErzeugungabgesetztwerden. Zur Jahlung
der Umlage ist der Erzeugerverpflichtet.

Die Preisausgleichstelletrifft die näherenBestimmungenüber die Umlage
und setztderenHöhe fest. Wird die Umlage nicht binnen zwei Wochen nach
der Festsetzungentrichtet,so wird sievon der zuständigenBehördenachdenfür
die Beitreibung öffentlicherAbgabengeltendenVorschriftenbeigetrieben.

83
Die zur Entrichtungder UmlageVerpflichtetenhabennachnähererBe=

stimmungder Preisausgleichstelledie zur Berechnungder Umlage erforderlichen
Angabenzu machen.

Die Preisausgleichstelleist berechtigt,zur Nachprüfungder Angabendie
Geschäftsaufzeichnungender Auskunftpflichtigeneinsehenzu lassen.

14
Beim Verkaufevon Kalkstickstoffdarf die nach denVorschriftendieserVer=

ordnungauf die zu lieferndeMenge entfallendeUmlage demPreise zugeschlagen
werden,auchwenn dadurchder Hochstpreisüberschrittenwird.

Für Kalkstickstoff,der pom 1. November1917 ab auf Grund einesvor
Inkrafttreten dieserVerordnung abgeschlossenenVertrags geliefert wird, kann
nebendemvereinbartenPreise ein Betrag in Höhe der auf die gelieferteMenge
entfallendenUmlage gefordertwerden,auchwenn durchdenJuschlagder Höchst=
preis überschrittenwird.

85
ZuwiderhandlungengegendieVorschriftenim & 3 oder dieauf Grund des

§&3 Abs. 1 erlassenenBestimmungenwerden nach § 3 Nr. 1 der Verordnung
über Stickstoff vom 18. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 59) mit Gefängnis
bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer
dieserStrafen bestraft.

(6
DieseVerordnungtritt am 1. November1917 in Kraft.
Berlin, den24. Oktober1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

Den Bezug des Mo#ichs=Geiesblatts vermitteln nur die Wostanstalten.
berausgegebenimReichsamtdesJnnern.— Gerln, gedrucktin derNeichsbrukerl.
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ReihsGolebblatt6
Jahrgang1917

Nr. 189
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnung vom 20. Oktober .r

über Ligarettentabak. S. vsö. — Bekanntmachu ng, betreffend Jollerleichterung für Frucht=
und Pflanzensäfte S. oss — Bekanntmachung, betreffend Anberung der Anlage C zur
Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. e.

(Nr. 6097) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnungvom
20.Oktober1917 überZigarettentabak.Vom 24. Oktober1917.

Ar Grund des § 1 Abs. 2, W#4, 6, 10 der Verordnung über Zigaretten=
tabakvom 20. Oktober 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 945) bestimmeich:

#1

AlsSigarettenrohtabaksind orientalischeund ihnengleichartigeTabakblätter
& 18 der Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung über Rohtabak vom
27. Oktober 1916 — Reichs·Geseßbl S. 1200 — mit den Ergänzungen der
Bekanntmachungenvom 21. November und 15.Dezember 1916 — Reichs=
Gesetzbl.S. 1288 und 1389) anzusehen.

FeingeschnittenerTabak, der nachInkrafttretender Verordnungaus dem
Ausland eingeführtwird, interliegt ohneRücksichtauf dieArt und das Herkunfts=
land der Beschlagnahme.Als feingeschnittengilt Tabak, der eine Schnittbreite
von 2 Millimeter oder wenigerhat. Ferner ist als feingeschnittenmit Ausnahme
des Schnupftabaks aller Tabak zu behandeln,der diese Zerkleinerung nicht
durch Schneidensonderndurch Zerreiben oder auf sonstigeWeise erfahrenhat.

82

Wer Zigarettentabak& 1) aus demAusland einführt,ist verpflichtet,den
Eingang der DeutschenZigarettentabak=Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Dresden
unter Angabe der Menge und Art und des Aufbewahrungsorts unverzüglich
durch eingeschriebenenBrief auf Vordruckanzuzeigen.
Reichs-Gesetzbl.1917. 217

Ausgegebenzu Berlin den27. Oktober1917.
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Als Einführender im Sinne dieserBestimmungengilt, wer, abgesehenvon

derBeschlägnahme,überdenTabaknachEingangfüreigeneoderfremdeRechnung
zu verfügenberechtigtist. Befindetsichder Verfügungsberechtigtenichtim In=
land, so tritt der Empfänger an seineStelle.

& 3
Die Gesellschafthat für den von ihr übernommenenTabak einenange=

messenenÜbernahmepreiszu zahlen. Sie darf hierbei die Preise nicht über=
schreiten,die innerhalbder vomReichskanzlerbestimmtenHöchstgrenzedurcheinen
bei der Gesellschaftzu bildendenPreisausschuß für die einzelnenTabakarten
festgesetztwerden. Eine Kürzungdeslbernahmepreisesum 25 vomHundert tritt
für Tabak ein, der ohne Einwilligung der Gesellschaftaus demAusland ein=
geführtwird, es sei denn,daßes sichumTabakaus demErntejahr1916 oder
einem früherenErntejahre handelt, der bei Inkrafttretender Verordnung in
DeutschlandansässigenPersonen oder Firmen gehört und der Gesellschaftinner=
halb einer von ihr bestimmtenFrist angemeldetist.

Ergebensich im Einzelfalle besondereHärten, so kann die Gesellschaftmit
Zustimmungdes Reichskanzlersoder seinerKommissarevon diesenGrundsätzen
abweichen. .

84
Der Preisauschußbestehtaus einemKommissardes Reichskanzlersals

Vorsitzendemund vomReichskanzlerernanntenfachkundigenBeisitzern.

* 5
Die Bekanntmachungtritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 24. Oktober 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

(Tr. 6098) Bekanntmachung,betreffendZollerleichterungfür Frucht-undPMlanzensäfte.Vom
25. Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 desGesetzesüberdie Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Neichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:
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Die Nummer 59 desZolltarifs erhält im Eingang folgendeFassung:
Säfte von Früchten (mit Ausnahme der Weintrauben) und von

Pflanzen zum Genusse,nicht äther- oder weingeisthaltig,uneingekocht
oder ohneZuckerzusatzeingekocht,auchentkeimt(sterilisiert); alle diese
Säfte auch in luftdicht verschlossenenBehältnissen.

II
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft. Der

ReichskanzlerbestimmtdenZeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den25. Oktoler1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

(Nr.6099) Bekanntmachung,betreffendAnderungderAnlageC zurEisenbahn=Verkehrsordnung.
Vom 24. Oktober1917.

D. Anlage C zur Eisenbahn=Verkehrsordnungwird wie folgt geändert:

Nr. la. Sprengstoffe
Abschnitt A. Verpackung

Unter „Schießmittel“ 4 wird im Abs. (1I)am Ende ein 1) und am
Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

t) WährenddesKriegesdürfenSchießmittelder 2. Gruppestattin Metall=
hülsen in sicherverschnürte,dichteKistchen aus starkerBappe mit gutschließendem
Deckelverpacktsein.

Die Schießmittelmüssenin denKästchenin zugebundene,dichteStoffbeutel
oder gut (auchdurchUmfalten) verschlosseneTüten gefüllt sein; leereRäume
in den Kästchen müssenmit Holzwolle oder anderen geeigneten,trockenenVer=
packungsstoffenso festausgefülltwerden,daß jedesSchlotternausgeschlossenist.

AUr.lb. Munition
Abschnitt A. Verpackung. Zu?7

In der Anmerkung ’) zu Abs. (1!)am Fußc der Seite wird hinter „Eier=
handgranaten“eingefügt:

und Handnebelbomben

Cocele
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Ur. IIl. Brennbare Slüssigkeiten
Abschnitt B. Sonstige Vorschriften

In der Anmerkung ) zu Abs. (2) am JFuße der Seite wird hinter
„Militär=Kraftfahrzeuge“eingefügt:

» und notgelandeteMilitär=Flugzeuge
Die Anderungentreten sofort in Kraft.

Berlin, den 24. Oktober1917.

Das Reichs=Eisenbahnamt
Wackerzapp

Den Bezug des Neichs=Gesensblattsvermtteln nur die Postanstalten.
HerausgegebenimReichsamtbesInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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ReichsYGtzfetzbiattA
Jahrgang1917

Nr.100
Inhalt: Verordnung über Fleischbrühwürfeluad derenErsahmittel.S. o60. — Verordnung zur Ab.

änderungderVerordnungüöberdie denUnternehmernlandwirtschaftlicherBetriebefür die Ernährung
der Selbstoersorger und für die Saat zu belassendenFrüchte vom 20. Juli 1917. S. 271. —
Gekanntmachung, betresfendAufhebungder Bekanntmachungüber die Veranstaltungven Uicht.
spielenvom3.Angust 1917. S. 272.

(Nr. 6100) VerordnungüberFleischbrühwürfelundderenErsatzmittel.Vom 25.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

&
Erxzeugnissein festeroder loserForm (Würfel,Tafeln, Kapseln,Körner,

Pulver), die bestimmtsind, eie der FleischbräheähulicheZübereitungzum un=
mittelbarenGenuß oder zum Wärzen von Suppen, Soßen, Gemäüseoder anderen
Speisen zu liefern, dürfen auf der Packungoder demBchältnis, in denensiean
denVerbraucherabgegebenwerden,nur danndieBezeichnung„Fleischbrühe“oder
eine gleichartigeBezeichnung(Brühe, Kraftbrühe, Beuillon, Hühnerbrüheusw.)
ohne das Wort „Ersatz“ enthalten,wenn

1. sie aus Fleischextraktoder eingedickterFleischbrüheund aus Kochsalz
mit Zusätzenvon Fett oderWarzen oderGemüseauszügenoderGewürzen
bestehen;

2. ihr Gehalt an Gesamtkreatininmindestens0#5 vomHundert und an
Stickstoff (als Bestandteilder den GenußwertbedingendenStoffe)
mindestens3 vomHandertbeträgt;

3. ihr Kochsalzgehalt65 vomHandert nicht übersteigt;
4. Jucker und Sirup jeder Art zu ihrer Herstellung nicht verwendet
worden sind.

Meichs-Gesetzbl.1917. 318
Ausgegebenzu Berkünden27. Oktober1917.
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82
Erzeugnisseder im § 1 genanntenBestimmung in festeroder loser Form,

die den Anforderungenim § 1 Nr. 1 bis 3 nicht entsprechen,dürfen nur ge=
werbsmäßig hergestellt,feilgehalten, verkauft oder sonst in Verkehr gebracht
werden,wenn ihr Gehalt an Stickstoff (als Bestandteilder den Genußwertbe=
dingendenStoffe)mindestens2 vomHundertbeträgt,ihr Kochsalzgehalt70 vom
Hundertnichtübersteigt,Zuckerund Sirup jederArt zu ihrer Herstellungnicht
verwendetworden sind und sie auf der Packung oder dem Behältnis, in denen
sie an den Verbraucherabgegebenwerden,in Verbindungmit der handelsüblichen
Bezeichnungin einer für den Verbraucher leicht erkennbarenWeise das Wort
„Ersatz“enthalten.

83
Bei Erzeugnissender in den9#A41, 2 genanntenArt, die bestimmtsind,in

kleinenPackungenan denVerbraucherabgegebenzu werden,darf derInhalt ohne
die Packungnicht wenigerals 4 Gramm wiegen.

4

Der Reichskanzlerkann Ausnahmenvon den VorschriftendieserVer=
ordnung zulassen.

85
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu fünf.

zehnhundertMark odermit einerdieserStrafen wird bestraft,
1. wer der Vorschriftim § 1 zuwiderErzeugnissemit einerunzulässigen
Bezeichnungversiehtoder solchemit unzulässigerBezeichnungversehenen
Erzeugnissefeilhält, verkauftoder sonstin Verkehr bringt;

2. wer der Vorschriftim &2 zuwiderhandelt;
3. wer der Vorschrift des & 3 zuwiderErzeugnissegewerbsmäßigherstellt,
feilhält, verkauftodersonstin Verkehrbringt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Erzeugnisseerkannt werden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

Im Urteil kann fernerangeordnetwerden,daß die Verurteilung auf Kosten
des Schuldigen öffentlichbekanntzumachenist.

6

Die Vorschriften der Verordnung über die éußere Kennzeichnungvon
Waren vom 18.Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 380) bleibenunberührt.
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87
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmtdenZeitpunktdesAußerkrafttretens.
Berlin, den25. Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Drr. Helfferich

(Nr. 6101) Verordnungzur Abänderungder Verordu#ungüber die denUnternehmer lant=
wirtschaftlicherBetriebe für die Ernährung der Selbstversorgerund für
die Saat zu belassendenFrüchte vom 20. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl.
S. 636). Vom 25. Oktober 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des&7 der Reichsgetreideordnungfür di
Ernte1917 vom 21. Juni 1917 (eichs=Gesetzbl.S. 507) folgendesverordnet:

Artikel 1
&1 Nr.1 der Verordnungüber die denUnternehmernlandwirtschaftlicher

Betriebe für die Ernährung derSelbstversorgerund für dieSaat zu belassenden
Früchtevom 20.Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 636) erhält folgendeFassung:

1. zur Ernährung der Selbstversorgerauf den Kopf für die Jeit vom
1. November1917 ab an BrotgetreidemonatlichachteinhalbKilo=
gramm;

Artikel 2
DieseVerordnungtritt mit dem1.November1917 in Kraft.
Berlin, den 25. Oktober1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich
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(Nr. 6102) Bekanntmachung,betreffendAushebungder Bekanntmachung#überdieVer=
anstaltungvonLichtspielenvom 3. August 1917 (Reichs-GesetzblS. 681).
Vom 26.Oktober1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetbl.S. 327) beschlossen,die Bekanntmachungüber die Veranstaltung
von Lichtspielenvom 3. August 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 681) aufzuheben.

Berlin, den 26. Oktober 1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Be## desReich= Geseblatts vermitteln nur die Wollunstalten.
Gerausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdrucerel.
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ReicheszesetzbiattA
Jahrgang1917

Nr. 191
JInhalt: Gesetz zur Ergänzung desGesetzesüber die privaten Versicherungsunternehmungen.S. v73. — Be=

kanntmachung, betreffendvorübergehendeAnderungdes § 30 der Eisenbahn=Verkehrsordnung.
S. 774. — Bekanntmachung über tabakähnlicheWaren. S. 974.

(Nr. 6103) GesetzzurErgänzungdesGesehesüberdie privatenVersiherungsunteruchmungen.
Vom 24. Oktober1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgte:

Dem &1 desGesetzesüber dieprivatenVersicherungsunternehmungenvom
12. Mai 1901 (Reichs=Gesetzbl.S. 139) wird folgenderdritter Absatzangefügt:

Doas gleichegilt von Unternehmungen,die der Förderung des Grund.
kredits durchÜbernahmedesHypothekenschutzesdienen,insbesonderein derWeise,
daß sie gegenein von demHypothekenschuldnerzu entrichtendesEntgelt sichfür
) . ihm obliegendenLeistungenverbürgenoder Vorschüsseauf dieseLeistungen
zahlen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßes Hauptquartier, den 24. Oktober 1917.

(Seegeg Wilhelm
Dr. Helfferich

Neichs-Gesetzbl.1917. 293
Ausgegebenzu Berlin den29. Oktober1917.
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(Nr. 6104) Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeAnderung des §30 der Eisenbahn=

Verkehrsordnung.Vom 27. Oktober1917.

A= Grund des &2 Abs.(4) der Eisenbahn=Verkehrsordnungwird &30 dieser
Ordnungfür die Dauer desKriegeswie folgt ergänzt:

Im Abs. G) wird am Ende nachgetragen:
Das Gewicht eines Gepäckstücksdarf 50 Kilogramm nicht überschreiten;

Ausnahmenkönnendurch den DeutschenEisenbahn=Personen=undGepäcktarif—
Teil 1 — zugelassenwerden.

Die Anderung tritt am 15. November1917 in Kraft.
Berlin, den27. Oktober1917.

Das Reichs=Eisenbahn=Amt
Wackerzapp

⸗

(Nr. 6105) Bekanntmachungüber tabakähnlicheWaren. Vom 27. Oktober 1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

« 8 1

Die HerstellungvonWarenaustabakähnlichenStoffenohneMitverwendung
von Tabak, die als Ersatz für Tabakerzeugnissein den Handel gebrachtwerden
sollen (tabakähnlicheWaren), unterliegt den Vorschriften des Tabaksteuergesetzes
vom 15. Juli 1909 über die Verwendungvon Tabakersatzstoffenbei der Her=
stellungvon Tabakerzeugnissen.

Auf tabakähnlicheWaren, die als Ersatz für zigarettensteuerpflichtigeEr=
zeugnissedienen sollen, finden die Vorschriften des Jigarettensteuergesetzesvom
3. Juni 1906/15.Juli 1909sowievonArtikelII, III desGesetzesüberErhöhung
der Tabakabgabenvom 12. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) sinngemäße
Anwendung.

82
Die Verordnung tritt am 1. November1917 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den 27. Oktober 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

DenBezugdesNeichẽ· Ses⸗blatisvermittelnnurdieVostanftaiten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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NeichsGeschblatt
Jahrgang1917

Nr. 192
Inhalt: Verordnung über Saatgut von Sommergetreide. S. o15.

(Nr. 6106) Verordnung über Saatgut von Sommergetreide.Vom 27. Oktober 1917.

A- Grund des & 8 der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtvieh vom 19. März 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 243) und auf Grund des &8 derReichsgetreideordnungfür
dieErnte 1917 vom21.Juni 1917(Reichs-Gesetzbl.S. 507)wird folgendesbestimmt:

" Artikel 1
Hinter § 14der VerordnungüberHöchstpreisefür Getreide,Buchweizen

und Hirse vom 12. Juli 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 619) wird als & 14a folgende
Vorschrifteingefügt:

Die Vorschriftendes &14 geltennichtfür Saatgut vonSommergetreide.
. Der Preis für anerkanntesSaatgut von Sommergetreideaus anerkannten
Saatgutwirtschaften(&14 Abs.1 Satz2) darf folgendeBeträgenichtübersteigen:

für die ersteAbsaat 450Mark
» 2 zweite 2..... .... .. .. .. . . ... 430 „
: „ dritteeeee .. 410 „

für die Tonne.
In denFällen des & 14 Abs. 2 darf derPreis für Saatgut von Sommer=

getreidedenBetrag von 400 Mark für die Tonnenichtübersteigen.
DieseHöchstpreisesind nur zulässig,wenn dieBestimmungenüberdenVer=

kehr mit Saatgut innegehaltenwerden; danebenkommenDruschprämien für
Saatgut von Sommergetreidenicht in Ansatz. Die Preise schließendie Juschläge
für denHandel und die besonderenJuschlägenach § 12 Satz1 ein. Nicht ein=
begriffensinddie Beförderungskostenvon der VerladestelledesErzeugersab.

Neichs-=Gesetbl.1917. 220
Ausgegebenzu Berlin den30.Oktober1917.
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Artikel 2

&#9#bs. 1 derVerordnungüberdenVerkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,
Buchweizenund Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzweckenvom 12. Juli 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 609) erhält folgendeFassung:

Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung vonWintergetreidezu
Saatzweckendarf nur in der Zeit vom 15. Juli bis zum 15. Dezember1917
erfolgen. Der Abschlußvon Verträgenüberdie Veräußerungund denErwerb
von Sommergetreidezu Saatzweckenunterliegt keiner zeitlichenBeschränkung,
jedoch darf die Lieferung auf Grund solcherVerträge nur in der Zeit vom
1. Januar bis zum 15. Juni 1918 erfolgen.

. Artikel 3
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkuͤndungin Kraft.
Berlin, den27. Oktober1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
In Vertretung
von Braun

— — —

DenBeiugdeßNeichs-GeseslatksvermiltolnnnrdieVostansialten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern.. Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs-Gesetzblatt*
Nr. 193

Inhalt: Bekanntmachung über denVerkehrmit Harzersatzstoffen.S. v77. — Bekanntmachung, be=
treffendAusführungsbestimmungenzurBekanntmachungüberdenVerkehrmitHarzersatzstoffen.S. ov7s.

(Nr. 6107) BekanntmachungüberdenVerkehrmit Harzersatzstoffen.Vom 1.November1917.

8
Auf Grund des 83 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Harz vom
7. September1916 (eichs-Gesetzbl.S. 1002) wird folgendesbestimmt:

81
Die Vorschriften der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Harz vom

7. September1916 werdenausgedehntauf HarzersatzstoffejederArt, soweitnicht
bereits eine Regelung durch dieBekanntmachungüber denVerkehr mit Cumaron—⸗
harz vom 5. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1123) und durch die Bekannt=
machungüber Ausdehnung der Verordnung über den Verkehr mit Harz vom
22. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 69) erfolgt ist.

52
Die Bestimmungentretenmit dem 5. November1917 in Kraft.

Berlin, den1. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Reichs-Gesetbl.1917. « 221

Ausgegebenzu Berlin den2. November1917.
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(Nr. 6108) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzurBekannimachung über
den Verkehr mit Harzersatzstoffenvom 1.November1917. (Reichs-Gesetztl.

S. 977). Vom1. November 1917.

A# Grund des§&3 der Bekanntmachungüber den Verkehr mit Harz vom
7. September1916 (eichs-Gesetzbl. S. 1002) in Verbindung mit 9 1 der
BekanntmachungüberdenVerkehrmit Harzersatzstoffenvom 1.November1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 977) wird bestimmt:

/ 1.
Wer mit Beginn des 10. November1917 Harzersatzstoffeim Sinne des

&1 derBekanntmachungüber denVerkehrmit Harzersatzstoffenvom 1. November
1917 (Reichs=Gesetzbl.9.7) im Gewahrsamhat, ist verpflichtet,die Beständege=
trennt nach Eigentümer,Arten und Sorten in handelsüblicherBezeichnungunter
Angabe der Menge, des Eigentümers und des Lagerungsorts und unter Bei=
fügung versiegelterProben demKriegsausschussefür pflanzlicheund tierischeOle
und Fette,G. m. b. H., Sektion Schellack,in Berlin bis zum25. November1917
durcheingeschriebenenBrief anzuzeigen.

Mengen, die sichmitBeginn des 10. November1917 unterwegsbefinden,
sind von demEmpfänger anzuzeigen.

Wer Stoffe der im Abs. 1 bczeichnetenArt erzeugtoderohneGenehmigung
des Kriegsausschussesfür Ole und Fette in Berlin erwirbt, hat demKriegs=
ausschussedie imVormonat erzeugtenoder erworbenenMengen bis zum 10. jedes
Monats durcheingeschriebenenBrief anzuzeigen,sofernnichtandereVereinbarungen
getroffensind.

82
Der Kriegsausschußhat sichinnerhalb3 WochennachErhalt derAnzeige

zu erklären,ob er die Ware übernehmenwill. Geht innerhalb dieserFrist eine
Erklärung nicht ein, oder erklärt derKriegsausschuß,daß er dieWare nichtüber=
nehmenwill, so erlischt die Lieferungspflicht. Erklärt der Kriegsausschuß,die
angemeldeteWare übernehmenzu wollen, so ist sie auf sein Verlangen unver=
züglich an die von ihm angegebeneAdressezu verladen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausschußin dem Zeitpunkt über, in
welchemdieÜbernahmcerklärungdemEigentümeroder demInhaber desGewahr.
sams zugeht.

Vom KriegsausschußübernommeneBestande sind seitensder Gewahrsam.
halter mit der Sorgfalt eines ordentlichenKaufmanns zu behandelnund in
handelsüblicherWeise zu versichern.

* *ß
Wer aus demAusland Stoffe der im §1 Abs. 1 bezeichnetenArt ein=

führt, ist verpflichtet, den Eingang der Ware im Inland demKriegsausschusse
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für pflanzlicheund tierischeOle undFette,G. m.b.H. in Berlin unterAngabe
der Menge, der Arten und Sorten, des Einkaufspreisesund desAufbewahrungs=
ortsunverzüglichanzuzeigen.Die AnzeigehatdurcheingeschriebenenBrief zuerfolgen.

Als Einführender im Sinne dieserVerordnung gilt, wer nachEingang
der Ware im Inland zur Verfügung über sie für eigeneoder fremdeRechnung
berechtigtist. Befindet sichder Verfügungsberechtigtenicht im Inland, so tritt
an seineStelle der Empfänger.

84
Wer aus demAusland Stoffe der im& 1 Abs. 1bezeichnelenArt einführt,

hat sie an denKriegsausschußzu liefern. Er hat sic bis zur Abnahmemit der
Sorgfalt einesordentlichenKaufmannszu behandeln,in handelsüblicherWeisezu
versichernund auf Abruf zu verladen. Er hat sie auf Verlangen des Kriegs=
ausschussesan einemvon diesemzu bestimmendenOrte zur Besichtigungzu stellen
oderProben einzusenden.

Der Kriegsausschußhat sichunverzüglichnach Empfang der Anzeigeoder
nach der Besichtigungoder nach Empfang der Proben zu erklären, ob er die
Stoffe übernehmenwill.

Das Eigentumgehtauf denKriegsausschußübermit demZeitpunkt,in
welchemdie Übernahmeerklärungmit Einführendenoder dem Inhaber des
Gewahrsamszugeht.

5
Der Kriegsausschußsetzt für die von ihm übernommenenStoffe den

Übernahmepreisfest.
Ist der Verpflichtetemit dem von demKriegsausschußangesetztenPreise

nicht einverstanden,so setztdie höhereVerwaltungsbehörde,die für den Ort zu=
ständigist, von demaus die Lieferungerfolgensoll, denPreis endgültigfest.
Die höhereVerwaltungsbehördebestimmtdarüber,wer die barenAuslagendes
Verfahrens zu tragen hat. Der Verpflichtetehat ohne Rücksichtauf die end=
gültige Feststellungdes Preises zu liefern, derKriegsausschußvorläufig den von
ihm festgesetztenPreis zu zahlen.

(6
Die Jahlung erfolgt spätestens14 Tage nachAbnahme der Ware. Für

streitigeRestbeträgebeginntdie Frist mit demTage, an demdie Entscheidung
der höherenVerwaltungebehördedemKriegsausschussezugeht.

87
Die im & 1 Abs. 1 aufgeführtenStoffe dürfen nur mit Justimmung des

Kriegsausschussesverarbeitetwerden. Das Verbot derVerarbeitungschließtdas
der stofflichenVeränderungein.

Dies gilt nicht für die Verarbeitung, die zur Erfüllung eines unmittel=
barenAuftrags einerHreres=oderMarinebehördenotwendigist, sofernmit der
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Verarbeitungbereitsvor demInkrafttretendieserBekanntmachungbegonnenwar.
Von solchenVerarbeitungenist jedochdemKriegsausschußunverzüglichMitteilung
zu machen.

88
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:
1. wer die im & 1, 3 und &7 Abs. 2 vorgeschriebenenAnzeigennicht
rechtzeitigerstattet oder wer wissentlich falsche oder unvollständige
Angabenmacht, ·

2. wer denVorschriftendes&2 Abs.1 Satz2, des&4 Abs.1 oderdes
& Abs.1 zuwiderhandelt. .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkanntwerden,auf
die sich die strafbare Handlung bezieht,ohne Unterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht.

89
Die Bestimmungentretenmit dem5. November1917 in Kraft.
Berlin, den1. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Den Bezug den Neichs=Gesetzblattsvermittel#nnur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



sieeichsGefetzbattA
Jahrgang1917

Fr. 194
Inhann Abkommen zwischendemHruschenReicheund demEroßterzogtuneLuxemburgwegenBegründung

einer Gemeinschaftder Kohlensteuer. S. 981.

(Nr. 6109) AbkommenzwischendemDeutschenReicheund demGroßherzogtumeLuxemburg
wegenBegründungeinerGemeinschaftderKohlensteuer.Vom10.August1917.

D. Unterzeichneten,der KaiserlichDeutscheGesandtevon Buch und der Groß.
herzoglichLuxemburgischeStaatsminister,PräsidentderRegierungDr. Kauffman,
habenunterVorbehaltderGenehmigungihrer RegierungenfolgendesAbkommen
obgeschlossen:

Artikel 1
Im GroßherzogtumeLuxemburgwird am 1. August1917 einGesetzüber

die Besteuerungvon Kohlenin Kraft treten,das mit demim DeutschenReiche
an demgleichenTage in Kraft tretendenGesetzüber denselbenGegenstandin=
haltlich übereinstimmt.Mit Rücksichthierauf soll vom 1. August1917 an
zwischendemDeutschenReicheund demGroßherzogtumeLuxemburgeineGemein=
schaftder Kohlensteuereintreten.

Artikel 2
Für der KohlensteuerunterliegendeWaren wird zwischenLuxemburgund

demDeutschenReichevölligeFreiheitdesVerkehrsbestehen.Bei derVersendung
von solchenWarenaus demDeutschenReichein denfreienVerkehrLuxemburgs
und umgekehrtwird eineKohlensteuernichterhoben.

Artikel 3 «-
Der Ertrag der in die GemeinschaftfallendenKohlensteuerwird zwischen

dem DeutschenReicheund demGroßherzogtumeLuxemburgnachdemVerhältnisse
der Bevölkerungihrer, der gemeinschaftlichenGesetzgebungunterworfenenGebiete
verteilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesamtenEinnahme aus der Kohlensteuer,
nach Abzug
Neichs-Gesetzbl.1917. 222
Ausgegebenzu Berlin den2. November1917.
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1. der auf GesetzenoderallgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
Steuervergütungenund Ermäßigungen,

2. der Ruͤckerstattungaus unrichtigenErhebungen,
3. der Erhebungs⸗ und Verwaltungskosten,die für das Großherzogtum
LuxemburgnachdengleichenGrundsätzenzu bemessensindwie für die
BundesstaatendesDeutschenReichs.

Artikel 4
Dem DeutschenReichebleibtunbenommen,wegender an seinJoll und

SteuersystemangeschlossenenösterreichischenGemeindenmit Osterreich in eine
Gemeinschaftder Kohlensteuerzu treten. In diesemFalle wird bei derAb=
rechnungmit LuxemburgdieBevölkerungder betreffendenösterreichischenGebiets=
teile der Bevölkerung des DeutschenReichs (Artikel 3 Abs. 1) hinzugerechnet.

Artikel 5
Die Verwaltung und Erhebungder Kohlensteuerim Großherzogtume

Luxemburgwird denluxemburgischenJollbehördenübertragen,und es findenin
bezugauf dieseSteuer diejenigenVereinbarungen,die hinsichtlichder Verwaltung
und Erhebungder Sölle getroffensind, entsprechendeAnwendung.

Artikel 6
Das vorstehendeAbkommengilt für die Dauer des AnschlussesdesGrofß=

herzogtumsLuxemburgan das deutscheJollsystem.
Jeder Teil ist jedochbefugt, diesesAbkommenmit einjähriger Frist für

den 1. April jedesJahres zu kündigen.
Im Falle einer Anderung der im DeutschenReiche oder in Luxemburg

bestehendenKohlensteuergesetzgebungkann die Kündigung auch für einen anderen
Termin mit halbjährlicherFrist erfolgen.

Geschehenzu Luxemburgin doppelterAusfertigungam 10.GChntenAugust
1917 (Eintausendneunhundertsiebzehn).

von Buch Kauffman

Nachdemder Bundesrat dem vorstehendenAbkommendie Zustimmung
erteilt hat, ist es von den beiderseitigenRegierungengenehmigtworden. Die
AuswechslungderGenehmigungserklärungenhat stattgefunden.

DenVezusdesNrichs-CesecblatesvermittolnnurdiePostanstaurn.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt#
Jahrgang1917

Nr. 195
Inhalt: Bekanntmachung, betressendAnderung des Militärtarifs für Eisenbahnen. S. 983. — Be=

kanntmachung, betreffend die Unterstützung von Familien in den Dienst eingetretenerMann=
schaften.S. oss. — Bekanntmachung, betreffendFestsetzungdesJuschlagszu den Friedens=
preisen der zum Kriegsdienst ausgehobenen Dferde. S. 936.

Gr. 6110) Bekanntmachung,betreffendAnberungdesMilitartarifs für Eisenkahnen. Vom
29. Oktober 1917.

A# Grund des § 29 (2. Absatz)des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom
13. Juni 1873 (Reichs-Gesetzbl.S. 129) sowie des § 15 des Gesetzesüber die
Naturalleistungenfür die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Debruar 1875
(Reichs-Gesetzbl.S. 52) hat der Bundesratbeschlossen:

Der Militärtarif für Eisenbahnen ist wie folgt zu andern:
1. Unter AbschnittIV wird hinter Tarifnummer24ab eingeschaltet:

. Plennig
3. Beschleunigtes Eilgut

24e JEinWagen bis zu 6000 kg Befrachtung . . . . . . . . . . . ... 80
244Ein Wagen von mehr als 6 000 kg Befrachtug 120

Aubßerdemin beiden Fällen eineAblerugungsgebühr
von 24 4 für den Wagen.

2. Der zweiteSatz des Absatzes(5) der BesonderenBestimmungenzu IV
wird folgendermaßengefaßt:

WerdenWagenvonmehrals 10000 kg Ladegewichtverlangtundgestellt,sosind
für das 10000 kg übersteigendeGewichtderLadungauf je angefangene1000 kg

bei Frachtttt . . . 3Pfennig,
beiEilgut.......... .... .... . .. . ... 6 Pfennigund
bei beschleunigtem Eilgtt ... 12 blennig

Fracht für das Kilometerzu berechnen.
3. In der Überschriftvon Nr. 26 wird hinter Eilstückgut".eingefügt„be=

schleunigtesEilstückgut“. Der letzteSatz von Nr. 26 wird im Eingang gefaßt:
„Wird Militärgut als beschleunigtes Eilstückgut oder, wenn .. usw.“

Diese Bestimmungentretensofort in Kraft und geltenauchfür gestundete.
nochnichtabgerechneteSendungen.
Reichs-Gesetbl.1917. 223

Ausgegebenzu Berlin den3.November1917.
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AußerdemeineAbfertigungsgebührvon 2 4 für 1 000 kg.

wenn es sich zur Beförderung im Packwagen eignet,
als Expreßgut aufgegeben,so wird der vorstchendeSatz
für das dobDeltewirkliche Gewicht (mindestensfür 40 kg)
berechinct.

—

Für das
Tarif. Kilometersind

Nr. Gegenstand #zuvergüten

" Viennia

V. Militärgut
Wagenladungen
1. Frachtgut

23 Ein Wagenbis zu 6 000 kg Befrachtng 20
24 Ein Wagenvon mehrals 6 000 kg Befrachtung . . ... 30

Außerdemin beidenFällen eine Abfertigungsgebührvon
6 Mfür den Wagen.

.. 2. Eilgut
24a Ein Wagenbis zu 6000 kg Befrachtng 40
246 Ein Wagenvon mehrals 6 000 kg Befrachtunng 60

Außerdem in beidenFällen eine Abfertigungsgebührvon
12 K für denWagen.

3. Beschleunigtes Eilgut »
24c"Einwugenbiszu6000118Beskactitung.....»...».. 80
24d4 Ein Wagen von meblirals 6 000 kg Befrachtung 1220

Außerdem in beiden Fällen eine Abtfertigungsgebühr
von 24 4 für den Wagen.

Frachtstückgut
25 Für 1000 S. «..................... 9

AußerdemeineAbfertigungsgebührvon 1/50Ac für 1000 kg.

Eilstückgut, beschleunigtes Eilstückgut und Expreßgut
26 Für 10O000 PPPLPP2. . ... 18
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Tarif Juͤr das
arif. ' Kllpmetfmb
Nr. G e gen st and zu nn

Pfennia

Militär-Luftfahrzeuge
(siehe§ 56a derMilitär=Transport.Ordnung)

266 Die Fracht für Militär=LuftfahrzeugeoderTeile von solchen,

Stückgutklassedes gewöhnlichenVerkehrs,bei Aufgabe als
beschleunigtesEilstückgut oder als Expreßgut die Eil=
stückgutsätze des gewöhnlichen Verkehrs zu berechnen.

Eilstückgut aufgegeben,so ist für jede Fahrschein-oder
Frachtbriefsendungein Mindestgewichtvon 1500 kg zu
berechnen. "

gebauteWagennicht durchdie Seitentürenverladenwerden
können,als Fracht- oder Eil- oder beschleunigtes Eil-
stückgut aufgegeben,so ist für die in einemWagenver=
ladenenStückeeinMindestgewichtvon 1000 kg oder,wenn
darunterStückevon mehr als 7 m Länge sind, von
1500 kg zu berechnen.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

getretenerMannschaften.Vom 2. November1917.
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die spätestensvom 1. November1917 ab zu gewähren und deren Betrag
je nach den örtlichenVerhältnissen zu bemessenist. Bis zum Betrage von
5 Mark für jedenUnterstütztenwerdendie seitdem1. November1917 gewährten
Erhöhungender Unterstützungenvom Reicheerstattet, und zwar zur Hälfte all=
monatlich,zur Hälfte zusammenmit der ErstattungdergesetzlichenMindestbeträge.

Berlin, den2. November1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

zumKriegsdienstausgehobenenPferde. Vom2. November1917.

A## Grund des Artikel 1 Abs.4 der VerordnungdesBundesratsvom 30. August
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 983), betreffendAnderungdes &25 desGesetzesüber
dieKriegsleistungenvom 13. Juni 1873, bestimmeich in Abänderungder Bekannt,
machung, betreffendFestsetzungdes Zuschlags zu den Friedenspreisender zum
KriegsdienstausgehobenenPferdevom16.Dezember 1916(Reichs-=Gesetzbl.S. 1402).

Der Juschlag zu den Friedenspreisender zum Kriegsdienstaus=
gehobenenPferde wird mit Geltung vom 15. Oktober 1917 auf 10
vom Hundert der Friedenspreisefestgesetzt.

Berlin, den 2. November1917.

Der StellvertreterdesReichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Bezug des Reichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten. .
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Inhalt:

Reichs=Gesetztlatt
Jahrgang1917

Nr. 196
Bekanntmachung über die staatlicheGenehmigung zur Errichtung von Aktiengesellschaftenusw.
S. 987. — Ausführungsbestimmung, betreffend die staatlicheGenehmigung zur Errichtung
von Aktliengesellschaftenusp. S. oss. — Bekanntmachung über Sammelhrizungs- und Warm=
wasserversorgungsanlagenin Mieträumen. S. 9820.— Anordnung für das Verfahren vor den
Schiedsstellen. S. v91. — Bekanntmachung über die Jusammenlegungvon Brauereibetrieben.
S. vo3. — Bekanntmachung über Beschaffungvon Pppierholz für Jeitungsdruckpapier.S. 900. —
Ausführungsbestimmungen zu der VerordnungüberKleie aus Getreide. S. 1001.

(Krr.6113)Bekanntmachungüber die staatlicheGenehmigungzur Errichtungvon Aktien=
gesellschaftenusp. Vom 2. November1917.

81

1. für die Errichtung einer Aktiengesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien oder einer Gesellschaftmit beschränkterHaftung, wenn das
Grund=oderStammkapital mehr als dreihunderttausendMark beträgt.

so ist der Betrag, für welchendie Ausgabe stattfindet,maßgebend;
für denBeschlußüber die ErhöhungdesGrundkapitalseinerAktien=
gesellschaft,einerKommanditgesellschaftauf AktienodereinerGesell=
schaftmit beschränkterHaftung, wenn die Erhöhung allein oder in
Verbindung mit anderennach dem Inkrafttreten dieserVerordnung
vorgenommenenErhöhungenoder, falls die Gesellschafterst nach dem
Inkrafttreten dieserVerordnung errichtet worden ist, in Verbindung
mit dem ursprünglichenGrund=oder Stammkapital die Summe von
dreihunderttausendMark übersteigt. Sollen die neuenAktien für einen
höherenals den Nennbetragausgegebenwerden,so ist der Mindest=
betrag,unterdemdie Ausgabenichterfolgensoll, maßgebend;
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3. für den Beschluß über die Ausgabe von Genußscheinen,welchebei
einer Altiengesellschaftoder einer Kommanditgesellschaftauf Akltien
einenAnspruch auf Dividende oder im Falle derAuflösung derGesell=
schaft einenAnspruch in bezug auf das zu verteilendeGesellschafts.
vermögengewährensollen.

(2
Über den Antrag auf Genehmigungentscheidetdie Jentralbehördedes

Bundesstaats,in dessenGebiet die Gesellschaftihren Sitz hat oder habensoll.

mit ihm oder mit einer von ihm beauftragtenStelle erteilt werdensoll.
Der Anmeldungder Gesellschaftoder der Anmeldungder im § 1 Nr. 2)

3 bezeichnetenBeschlüsse zur Eintragung in das Handelsregister ist die
Genehmigungsurkundebeizufügen.

* 3 .
Ist eine Gesellschaftohnedie nach§ 1 erforderlicheGenehmigungin das

Handelsregistereingetragen,so kann sie gemäßdenVorschriftender 142,
143 und des & 144 Abs. 3 desGesetzesüber dieAngelegenheitender freiwilligen
Gerichtsbarkeitals nichtig gelöschtwerden. Entsprechendesgilt, wenn die Er=
höhungdes Grund=oder Stammkapitals oder der Beschluß über die Erhöhung
des Kapitals oder über die Ausgabe von Genußscheinenohne die Genehmigung
in das Handelsregistereingetragenist.

Der Mangel der Genehmigungkann durch nachträglicheErteilung der
Genehmigunggeheiltwerden.

DieseVerordnungtritt am 5. November1917 in Kraft. Der Bundes=
rat bestimmt,wann sie außer Kraft tritt.

Berlin, den2. November1917.
Der StellvertreterdesReichskanzlers

Dr. Helfferich

(Nr. 6114) Ausführungsbestimmung,betreffenddie staatlicheGenehmigungzur Errichtung
von Aktiengesellschaftenusw. Vom 2. November1917.

A# Grund des 9 2 Abs. 1 Satz 2 der Bekanntmachungüber die staatliche
Genehmigungzur Errichtung von Aktiengesellschaftenusw. vom 2. November1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 987) wird hierdurchbestimmt,daß dieLandeszentralbehörden
die im & 1 Nr. 1 bis 3 der BekanntmachungvorgeseheneGenehmigungnur im
Einvernehmenmit demReichsbankdirektoriumerteilensollen.

Berlin, den2. November1917.
Der StellvertreterdesReichskanzlers

Dr. Helfferich
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(Nr. 6115) Bekauntmachungüber Sammelheizungs=undWarmwaseerversorgungsanfagen
in Mieträumen. Vom 2. November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Gemeindenmit mehr als zwanzigtausendEinwohnern sind verpflichtet,

andereGemeindensind berechtigt,Schiedsstellenzu errichten,welchediein den
#2 bis 7 festgesetztenBefugnissehaben. Die Landeszentralbehördenoder die
von ihnen bestimmtenBehörden könnendie Errichtung von Schiedsstellenauch
in Gemeinden,die nichtmehr als zwanzigtausendEinwohner haben, anordnen.
Schiedsstellekannauch ein Einigungsamt oder die amtlicheStelle sein, der die
Unterverteilungder Hausbrandkohlenobliegt.

Die Errichtung der Schiedsstelleist von der Gemeindebehördein orts=
üblicherWeise bekanntzumachen.

Die Landeszentralbehördeoder die von ihr bestimmteBehörde tann
Bestimmungenüber die Zusammensetzungder Schiedsstelleerlassen.

82
Die Schiedsstellekann bestimmen,
1. in welcherWeise ein Vermieter dieMenge von Heizstoffen,die er nach
Anordnung der zuständigenBehörde während des Winters 1917/18

verwenden darf, auf bestimmteZeiträume (Monate, Wochen,Tage) zu
verteilenund in welchemUmfang er dieSammelheizungs-undWarm=
wasserversorgungsanlagender Micträume in Betrieb zu halten hat;

2. ob und in welcherHöhe der Mieter einenAnspruchauf Minderung
des Mietzinses oder der besonderenVergütung für die Heizung oder
Warmwasserversorgunggeltendmachenkann, wenndiedurch Anord=
nungender zuständigenBehördeoderdurchEntscheidungder Schieds=
stelle (Nr. 1) festgesetztenLeistungendes Vermieters an Heizung der
Mieträume und Lieferung von warmemWasser hinter dem vertrags=
mäßigenUmfang dieserLeistungenzurückbleiben;
ob derMieter, wenndieVoraussetzungenderNr. 2 vorliegen,berechtigt
ist, das Mietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu
kündigen.

Die Bestimmungkann durch allgemeineAnordnung oder auf Anrufen des
Vermieters oder des Mieters im einzelnenFalle getroffenwerden. Allgemeine
Anordnungensindvon der Schiedsstellein ortsüblicherWeiseöffentlichbekannt=
zumachen.

“

*3
Die SchiedsstelleentscheidetnachbilligemErmessen.Ihre Entscheidungist

unanfechtbar.
224
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Werden nach der Entscheidungvon der zuständigenBehörde neueAnord=

nungen, insbesondereüber die Zuteilung oder die Verwendungvon Heizstoffen
getroffenodertritt sonsteineAnderungder beiErlaß derCntscheidungbestehenden
tatsächlichenVerhältnisse ein, so können die Beteiligten die Entscheidungder
Schiedsstelleerneutanrufen.

« 84 .
Die Bestimmungender Schiedsstellegelten als vereinbarteBestimmungen

desMietvertrags. Soweit der VermieterdieAnordnungenderzuständigenBehörde
und die Bestimmungender Schiedsstelleüber die Verwendungder Heizstoffeund
denBetrieb derSammelheizungs-undWarmwasserversorgungsanlagenerfüllt, sind
weitergehendeAnsprüchedesMieters ausgeschlossen.

*(5 .
Hängt die Entscheidungeines Rechtsstreitsganz oder zum Teil von der

Entscheidungder Schiedsstelleab, so hat das Gericht auf Antrag einer Partei
anzuordnen,daß die Verhandlung bis zur Entscheidungder Schiedsstelleauszu⸗
setzensei.

86
Ist eineEntscheidunggemäß§ 2 Nr. 1 von demVermieterund demMieter

odervon demVermietergegenmehrereMieter desselbenHausesodervonmehreren
Mietern desselbenHauses beantragt, so kann die Schiedsstelledie Verhandlung
undEntscheidungüberdieAnträgeverbinden.

87
Soweit dieseVerordnungkeineVorschriftenenthält, regelt der Reichskanzler

dasVerfahrenvor derSchiedsstelle.Das Verfahrenistgebühreufrei;dieSchieds=
stellebestimmt,wer die barenAuslagendesVerfahrenszu tragenhat.

88
Die AnwendungdieserVerordnung kann durchVereinbarungderParteien

nicht ausgeschlossenoder beschränktwerden.

*5r
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Die Schiedsstellekanndie ihr übertragenenBestimmungen mit rückwirkender

Kraft vom 1. Oktober1917 an treffen.
Die Juständigkeitder Schiedsstellenund die Anwendungder Vorschriften

dieserVerordnung wird nicht dadurchausgeschlossen,daßein dieAnsprüchewegen
Heizung von Mieträumen oder Lieferung von warmemWasserbetreffendesVer=
fahren vor den ordentlichenGerichtenanhängigist.

Berlin, den2. November1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr.Helfferich
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(Nr. 6116) Anordnungfür dasVerfahrenvor denSchiedsstellen.Vom 2.November1917.

A## Grund des § 7 derVerordnung überSammelheizungs=undWarmwasser=
versorgungsanlagenin Mieträumenvom2.November1917 (Reichs=GesetzblS. 989)
wird für das Verfahren vor den Schiedsstellenzur Entscheidungüber Anträge
von Vermietern oder Mietern folgendesbestimmt:

81
Die Schiedsstellensind berufen, in den im #2 der Verordnung über

Sammelheizungs=undWarmwasserversorgungsanlagenin Mieträumenbezeichneten
Fällen endgültigzu entscheiden.

Die Mitglieder der Schiedsstellensiind vor ihrem Amtsantritte durch
Handschlagan Eides Statt zu treuer und gewissenhafterFührung ihres Amtes
zu verpflichten. Sie sind zur Amtsverschwiegenheitverpflichtet.

82
Der Antrag auf Entscheidungist an dieEchiebsstelle zu richten,in deren

Bezirk sichdie Mietsachebefindet.
Der Antrag ist schriftlichoder zu Protokoll desSchriftführers derSchieds=

stellezu stellen. Er soll unterDarlegung derSachlage undAngabe derBeweis=
mittel kurz begründetwerden; der Antragstellersoll die ihm zugänglichen
Beweisurkunden,insbesondereVertragsurkundenund Briefe beifügen.

83
Die Schiedsstelleverhandeltund entscheidetin nichtöffentlicherSitzung.

84
Vor der Entscheidungist der Gegner des Antragstellerszu hören.
Der LeiterderSchiedsstellekamanordnen,daßeinemündlicheVerhandlung

mit den Parteien stattfindet. Er kann das persönlicheErscheinender Parteien
anordnen) er kann anderePersonen, die ein rechtlichesInteressean der Ent=
scheidunghaben,zu der Verhandlungzulassen.

5
Die ParteiensindvonOrt undZeit derSitzungzubenachrichtigen.Wird

mündlicheVerhandlungangeordnet,so sind sie zu dieserzu laden.
Die LadungerfolgtdurcheingeschriebenenBrief. Der LeiterderSchieds=

stelle kann eine andereArt der Ladung anordnen.
Die Parteien könnensichin der mündlichenVerhandlung, soweitnichtdas

persönlicheErscheinenangeordnetist, durch einemit schriftlicherVollmacht ver=
sehenePerson vertretenlassen; sind sieoderihre VertretertrotzrechtzeitigerLadung
nicht erschienen,so wird gleichwohlin der Sache verhandeltund entschieden.
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86
Die Schiedsstellekann den Beteiligten aufgeben,binneneiner bestimmten

Frist Tatsachenzur weiterenAufklärung desSachverhaltsanzugebenundBeweis=
mittel, insbesondereUrkundenvorzulegenoderJeugenzu stellen.

Bei Versäumungder Frist kann dieSchiedsstellenachLage derSacheohne
Berücksichtigungder nicht beigebrachtenBeweismittel entscheiden.

87
Die Schiedsstellekann auf Antrag oder von Amts wegenBeweiseerheben,

insbesondereZeugenund Sachverständigeeidlich vernehmensowieVersicherungen
an Eides Statt entgegennehmen.

Auf die Erledigung des Jeugen=und Sachverständigenbeweisesfinden die
Vorschriftender ZivilprozeßordnungentsprechendeAnwendung. Die Jeugen und
Sachverständigenerhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnungfür
Jeugen und Sachverständige(Reichs-Gesetzbl.1898 S. 689; 1914 S. 214).

Die Gerichts-undVerwaltungsbehördenhabeninnerhalbihrer Juständigkeit
den Ersuchen der Schiedsstellenum Aufnahme von Beweisenzu entsprechen.
Auf die von den Gerichten zu leistendeRechtshilfe finden die Vorschriftendes
dreizehntenTitels des GerichtsverfassungsgesetzesentsprechendeAnwendung.

Die Befugnisseaus den§§66) 7 stehenaußerhalbderSitzungendemLeiter
der Schiedsstellezu.

89
Zu den Verhandlungenwird ein Schriftführer zugezogen,der von dem

Leiter der SchiedsstelledurchHandschlagan Eides Statt zu treuer und gewissen=
hafter Führung seinesAmtes verpflichtetwird.

Über die Verhandlungenwird eine Niederschriftaufgenommen,die von
demLeiter der Schiedsstelleund demSchriftführer zu unterzeichnenist. Sie
soll Ort und Tag der Verhandlung,dieBezeichnungdermitwirkendenPersonen
und der Beteiligten sowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie soll
den anwesendenBeteiligten vorgelesenoder zur Durchsicht vorgelcgtund von
ihnen unterschriebenwerden.

10 «
Die Entscheidungder Schiedsstelleerfolgt durchBeschluß. Der Beschluß

enthält die Namen der Mitglieder, die bei der Entscheidungmitgewirkthaben,
und ist von dem Leiter der Schiedsstellezu unterschreiben.

/11
Die Beschlüssesind von dem Schriftführer auszufertigen; er bescheinigt

die Übereinstimmungmit derUrschrift.
Die Beschlussesind den Beteiligten, soweit sie nicht in derenGegenwart

verkündetsind, in der im &5 Abs. 2 vorgeschriebenenWeisemitzuteilen.
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712
Für das Verfahren werdenGebührennicht erhoben.
Die Schiedsstellebestimmt,wer die barenAuslagendesVerfahrenszu

tragen hat, und setztdie Höhe der Auslagen fest. Die Entscheidunghierüber
ist vollstreckbar. Die Vollstreckungrichtet sich nach den Vorschriften über die
Beitreibungvon Gemeindeabgaben.

Die Parteien habenkeinenAnspruchauf Erstattung ihrer Auslagen.
Berlin, den2. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6117) Bekanntmachungüber die Jusammenlegungvon Brauereibetrieben.Vom
" 2. November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Zum Zweckeder Zusammenlegungvon Brauereibetriebenwerdenvon der

Aufsichtsbehörde(&16) Jusammenlegungsbezirkegebildet und IJusammenlegungs=
kommissare bestellt. Für jeden Bezirk wird ein Bezirksausschuß,bei jedem
Zusammenlegungskommissarein Zusammenlegungsausschußdes Brauereigewerbes
gebildet.

Die Mitglieder derAusschüssewerdenvon demZusammenlegungskommissar
unter Berücksichtigungvon Vorschlägendes Brauereigewerbesernannt.

Bei den Ausschüssenwerdenvon dem JusammenlegungskommissarVer=
trauensleute der Brauereiarbeiter unter Berücksichtigungvon Vorschlägen der
Arbeitnehmerverbändebestellt. .

*2
Der JusammenlegungskommissarsetztdemBezirksausschußeine Frist von

mindestenszwei Wochenzur Einreichungeines Jusammenlegungsplans.In dem
Plane sind die aufrechtzuerhaltendenund die stillzulegendenBetriebeaufzuführen.
Bei der Einreichung des Planes ist anzugeben,wie der Plan durchgeführt
werden soll und inwieweit die Durchführung durch freiwillige Vereinbarungen
gesichertist.

, 83
Der Zusammenlegungsplanist von dem Bezirksausschussegleichzeitigmit

der Einreichung bei demZusammenlegungskommissarden Brauereibetriebendes
Bezirkes sowie demVertrauensmannederBrauereiarociter mit der Aufforderung
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mitzuteilen, etwaige Einwendungendagegeninnerhalb zweierWochen bei dem
Zusammenlegungskommissargeltendzu machen.

*4 «
Der ZusammenlegungskommissarsetztdenZusammenlegungsplanendgültigfest.

85
Wird ein Jusammenlegungsplannicht rechtzeitigeingereichtoder geling!

es nicht, den aufgestelltenPlan im Wege freiwilliger Vereinbarungendurch.
zuführen, so beschließtder Jusammenlegungskommissarüber eine zwangsweise
Jusammenlegung.

6
Der Zusammenlegungskommissarist befugt:
mBrauereibetrieben die Verpflichtung aufzuerlegen,aus dem ihnen zu=
stehendenKontingent bei einer anderen Brauerei gegen Lohn Bier
bereiten zu lassenund für stillzulegendeBetriebe Bier in Lohn zu
bereiten(Lohnbrauverhältnis)
die Brauereibetriebeeines Bezirkes insgesamtoder teilweiseohneihre
Iustimmung zu Gesellschaftenzu vereinigen.

10“

re —
87

Die Bedingungendes Lohnbrauverhältnisseswerden von dem Jusammen==
legungskommissarfestgesetztund den Beteiligten bekanntgegeben.Die Bekannt=
gabeersetztdie Erklärungen, die nach bürgerlichemRechte zur Begründung des
Lohnbrauverhältnisseserforderlichsind. Das Lohnbrauverhältnis kann von den
Beteiligten nur mit Genehmigungdes Jusammenlegungskommissarsaufgehoben
oder geändertwerden.

& 8
Die Rechtsverhältnisseder Gesellschaften(&6 Nr. 2) werden durch die

Satzungbestimmt. Die Satzung wird von dem Jusammenlegungskommissar
erlassen.Die Gesellschaftentstehtmit demErlassederSatzung. Sie ist rechtsfähig.

&9
Soweit in einem Jusammenlegungsbezirkebereits vor Inkrafttreten der

Verordnungein Zusammenlegungsplanaufgestelltwordenist, kannderZusammen
legungskommissarvon dem Verfahren nach den 9# 2 bis 4 absehen,sofern der
Plan nach seiner Auffassung den kriegswirtschaftlichenBedürfnissenentspricht
und mit den Beteiligten ausreichenderörtert worden ist. Der Kommissarhat
sichin diesemFalle auf die zur Durchführung des Planes noch erforderlichen
Maßnahmen zu beschränken.

* 10
Die Vertrauensleuteder Brauereiarbeitersind berufen, die Interessender

Mbeiterschaft hinsichtlichder Zusammenleaungwahrzunehmen.
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VorderFestsetzungdesZusammeulegungsplans(s4)undvor,Erlaßvon
Anordmmgengcmäßssbbis9istderZusammenlegungsausschußuuddcrbei
diesembestellteVertrauensmannder Brauereiarbeiterzu hören.

712
Hat eine Brauerei infolge der durch den Krieg herbeigeführtenwirtschaft=

lichen Verhältnisse die Lieferung an einen Kunden ganz oder teilweiseaufgeben
müssen, so ist sie berechtigt,zu verlangen, daß die von einemanderenBetrieb
übernommeneBelieferung des Kunden sobaldund insoweit eingestelltwird, als
sie wieder in der Lage ist, den Kunden selbstzubeliefern. Sie hat dies Recht
nicht, insoweit demKunden die Wiederaufnahmedes Bezugs billigerweisenicht
zugemutetwerdenkann.

Als Kunde gilt jederBetrieb, in demBier weiterveräußertwird.

13
Das Verlangen(/ 12) muß spätestensinnerhalbdreier Monate gestellt

werden. Die Frist beginntmit demZJeitpunkt,von demab dieBrauerei wieder
in der Lage ist, selbstzu liefern, jedochfrühestensmit dem Zeitpunkt des In=
krafttretensder Verordnung.

x 814 .
ÜberStreitigkeitcu,diesichbeiderAmvcndungde-rssl2,133wifchen

den Beteiligten ergeben,entscheidetauf Antrag eines Beteiligten ein Schieds=
gericht. Als Beteiligter gilt auch der Kunde. Das Schiedsgerichtbestehtaus
einemVorsitzendenund vier Beisitzern. Für den Bezirk jedesZusammenlegungs=
kommissarswird ein Schiedsgerichtgebildet. Der Vorsitzendewird von der
Aufsichtsbehörde,die Beisitzer werden von dem Jusammenlegungskommissarer=
nannt. Der Vorsitzendesoll zum Richteramt oder zum höherenVerwaltungs=
dienstebefähigtsein. Von den Beisitzernsollen je zwei dem Kreise des Brau=
gewerbesund der Bierabnehmerentnommensein.

Ortlich zuständigist das Schiedsgericht,in dessenBezirk der Kunde seinen
Wohnsitz oder seine gewerblicheNiederlassung hat.

6 Der ReichskanzlerkannVorschriftenüber das Verfahren vor demSchieds=
gericht erlassen.

8 15
Im Gebiete der norddeutschenBrausteuergemeinschaftist bei zusammen=

gelegtenBrauereibetriebenfür die Höhe des Brausteuersatzesnicht die in der
fortarbeitendenBrauerei insgesamtverbrauchteMenge von Braustoffen,sondern
die Menge entscheidend,die auf jede einzelneder zusammengelegtenBrauereien
entfällt.

16
Aufsichtsbehördeim Sinne dieserVerordnungist für das Gebiet der nord=

deutschenBrausteuergemeinschaftder Reichskanzler,für die übrigen Brausteuer-
gebietedie Landeszentralbehörde.
Reichs-Gesetzbl.1917. 225
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Der Reichskanzlerkann Grundsätzefür dieDurchführung der Verordnung

aufstellen. Die Aufsichtsbehördeerläßt die zur Ausführung der Verordn#ung
erforderlichenBestimmungen. -

818
Die Verordnungtritt mit dem12. November1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmt,wann und in welchemUmfang sie außer Kraft tritt.
Berlin, den 2. November 1917

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander
—

(Nr. 6118) Bekanntmachungüber Beschaffungvon Dapierholz für Zeitungsdruckpapier.
Vom 2. November1917. «

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

1
Die Durchführungder Beschaffungvon Papierholz für die Versorgung

der Tageszeitungenmit Druckpapier zu angemessenenPreisen liegt der Reichs=
stelle für Papierholz in Berlin ob. Sie ist eine Gesellschaftmit beschränkter
Haftung.

Sie hat einenAufsichtsrat. Er bestehtaus demVorsitzendenund zwanzig
Mitgliedern, von denenzehn auf Reich und Bundesstaaten,vier auf Zeitungs=
druckpapierfabriken,eins auf Zellstoffabriken,eins auf Holzschleifereienundvier
auf Jeitungsverlegerentfallen. Der Reichskanzlerernenntden Vorsitzendenund
die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der AufsichtsratbestelltdieGeschäftsführer,derenBestellungderBestätigung
des Reichskanzlers bedarf.

Die AnderungderSatzungderGesellschaftundAnderungenin derZusammen=
setzungdes Aufsichtsratsbedürfender Genehmigungdes Reichskanzlers.

2
Zur Versorgung der Tageszeitungenmit maschinenglattem,holzhaltigen

Druckpapiersind für dieJeit vom 1. November1917 bis zum 31. Oktober1918
600 000 RaummeterPapierholz alsbald zu sichern.

Von der Holzmengemüssenzur Verfügung gestelltsein:
spätestensbis zum 28. Februar 191) 300 000 Raummeter,
spätestensbis zum 31. Juli 1918 . 300000 Raummeter.
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Diese Holzmengewird von demReichskanzlerfür das ganzeWirtschafts=
jahr im vorausauf die einzelnenBundesstaatenund Elsaß=Lothringennachder
Bevölkerungszahlumgelegt.

Der Reichskanzlerkann die Holzmengeherabsetzenund die Termine hin=
ausschieben.

Sofern Langholzgeliefertwird, gilt für die Umrechnung,daß 07 Fest=
meter gleich 1 Raummetersind. 65„

Die ungelegtenHolzmengenmüssenderReichsstellein Papierholzmittlerer
Art und Güte in einer Zopfstärkevon mindestenssiebenZentimeterohneRinde
und in handelsüblicherAufmachungan einer Stelle angebotenwerden,von der
aus sie ohnebesondereSchwierigkeitenzur Bahn oder zum WasserzwecksVer=
sendungabgefahrenwerdenkönnen.

Als Papierholz ist grundsätzlichFichtenholzzu liefern. Tannenholzdarf
in größererMenge als bis zur Höhe von 25 vom Hundert derGesamtlieferung
des Lieferungspflichtigennur angebotenwerden, soweitdie Forstverhältnisseeine=
Lieferung von Fichtenholzuntunlich erscheinenlassen.

Die Reichsstellefür Papierholz hat sichspätestensinnerhalb vier Wochen
zu erklären,ob sie die angebotenenHolzmengenübernimmt. Sie ist berechtigt,
solchezurückzuweisen,wenndenErfordernissender Absätze1 oder2 nichtgenügt
ist oder wenn durchLagerungoderFortschaffungder angebotenenMengen außer=
gewöhnlicheSchwierigkeiten,UnkostenoderGefahren hervorgerufenwerden. Für
hiernachzurückgewieseneMengen ist von demLieferungspflichtigenErsatz in Holz
oder Geld (&6) zu gewähren. Soweit die Reichsstellesich innerhalb dieserFrist
nicht erklärt, geltendie angebotenenMengen als angenommen.

Streitigkeiten über die Berechtigung der Zurückweisungentscheidetein
Schiedsgericht,dessenZusammensetzungundVerfahrender Reichskanzlerbestimmt.

Die Reichsstellefür Papierholz muß größereMengen, als derLieferungs=
pflicht eines Bundesstaatsoder Elsaß=Lothringenszu einem bestimmtenTermin
entsprichtoder zu früheren Jeitpunkten als umgelegtist, abnehmen,wenn ihr
die Mengen vier Wochenvorhermitgeteilt sind und dadurchdiegesamtelieferungs=
pflichtigeMenge desBundesstaatsoderElsaß=Lothringensnichtüberschrittenwird.

4
Die Reichsstelle für Papierholz hat für die von ihr abgenommenenHolz=

mengen, nach derenLage, Güte undAufbereitungsart einenentsprechendenÜber=
nahmepreiszu zahlen. Dieser Preis darf einschließlichder Beförderungskosten
bis zum Abnahmeorte& 3 Abs. 1) zwölf Mark für das Raummetergeschälten
Holzes und zehnMark vierzigPfennig für das RaummeterngeschältenHolzes
nicht überschreiten.

Ist die Landesbehördemit dem von derReichsstellegebotenenPreise nicht
rinvenstanden,so setztdas Schiedsgericht(+3 Abs. 4) den Preis innerhalb der
im Abs. 1festgesetztenPreisgrenzen endgültig fest. OhneRücksichtauf die end=

225°
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gültige Festsetzungdes Übernahmepreiseshat die Landesbehördedas Holz zu
übergebenund die Reichsstelledas Holz abzunchmenund den vorläufig von ihr
gebotenenPreis zu zahlen.

Die Zahlung ist spätestenssechsWochennach der AbnahmedesHolzeszu
leisten, für streitigeRestbeträgebinnen vier Wochen von demTage ab, an
welchemdie Entscheidungdes Schiedsgerichtsder Reichsstellefür Papierholz
zugeht. Erfolgt die Bezahlung nicht innerhalb dieserFrist oder im Falle des
& 3 Abs. 5nicht innerhalb sechsWochennachderAnzeige, so ist der Kaufpreis
mit 2 vomHundert über den jeweiligenReichsbankdiskontsatzzu verzinsen.

*=

Ein Ausschußvon neun Mitgliedern, der vom Reichskanzleraus Forst.
sachverständigenernannt wird, stellt vor dem 5. November1917 und vor dem
1.Mai 1918 auf Grund derHolzverkaufsergebnisseim letztenvollendetenKalender=
halbjahredie von denForstverwaltungenderBundesstagtenundElsaß-=Lothringens
am Abnahmeortim Walde ersieltenHolzpreisefest. Er veranschlagtauf Grund
dieserFeststellungenden durchschnittlichenPreis desPapierholzes am Abnahmeort
im Walde für den genanntenZeitraum. .

Von dieserVeranschlagungausgehendsetztderReichskanzlernachAnhörung
des Aufsichtsrats der Reichsstellefür Papierholz einen durchschnittlichenEin⸗
standspreisdes Papierholzes der Betriebe (57) für die demZeitpuukt derVer=
anschlagungfolgendePreisperiode für Zeitungsdruckpapierfest.

« 86 .
Die Bundesstaatenund Elsaß=Lothringenkönnenstatt der Holzlieferung

eine entsprechendeJahlung an dieReichsstellefür Papierholz leisten. Das Reich
leistetdie entsprechendeJahlung für eine Gesamtholzmengevon 300 000 Raum=
meter. Die Jahlung der Bundesstaatenund Elsaß=Lothringenserfolgt jeweils
für die abgelaufeneFrist des § 2 bis zum 25. des folgendenMonats undwird
von der Reichsstellefür Papierholz bis zum 10. des Monats aufgegeben.

Sie berechnetsich aus der Menge des für dieseFrist umgelegtenHolzes
und dem Unterschiedezwischendem Übernahmepreise& 4 Abs. 1) und dem
durchschnittlichenEinstandspreise(&5) des Papierholzes.

Durch die Jahlung vermindertsichdie zu lieferndeHolzmenge(&2) ent=
sprechend.

Der Reichstanzlerkann im Einverständnismit der in Betracht kommenden
Landesregierungund nach Anhörung des Aufsichtsrats der Reichsstellefür
Papierholz bestimmen,daß und wieweit Holz geliefert oder statt der Hol=
lieferung Jahlung geleistetwerdenmuß.

—
1 .

DicvonderReiclxsstcllcfürPapicrholzaufgefordertcnBesitzer-voner
stoffchriken,HolzschleifcreiennndDruckpapierfabrikenhabcnihrcPapicthlss
beständeam 1. jedesMonats, ferner die im abgelaufenenMonat hiervon
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verarbeitetenHolzmengenund die daraus gewonnenenMengen an Zellstoff und
Holzschliff, ferner die gesamtenin ihren Betriebenhergestelltenund abgelieferten
Mengen an Papier, darunter gesondertan Zeitungsdruckpapier,bis zum 10.
jedesMonats der Reichsstellefür Papierholz nach derennähererBestimmung
anzuzeigen. « · ·

.§8.
Die Reichsstellefür Papierholz kannanordnen,daß ohneihre Genehmigung

Besitzervon Jellstoffabriken, Holzschleifereienund Druckpapierfabrikenan ihren
nach 7 angezeigtenBeständen keineVeränderung vornehmendürfen. Das
gleichegilt von rechtsgeschäftlichenVerfügungenwie von Verfügungen,die im
Wege der Zwangsvollstreckungoder Arrestvollziehungerfolgen.

Die Anordnung ist an denBesitzerzu richten. Sie muß binnenzehnTagen
nach Eingang der Anzeige getroffen werden. Die Reichsstellefür Papierholz
hat beisolchenAnordnungenauf Anträge desPapiermacher=Kriegsausschussesdie
im HeeresinteresseerforderlicheRücksichtzu nehmen.

Die Heranschaffungvon Papierholz von einem anderen Lagerungsorte
nach der Verarbeitungsstätteist zulässig.

§6(6 «
. Besitzervon Zellstoffabriken,HolzschleifeleienundDruckpapierfabrikenhaben
das ihnen von der Reichsstellefür Papierholz zugewiesenePapierholz an der
von ihr bestimmtenStelle abzunehmenund ihr binnen vier Wochenzu bezahlen.
Sie haben das zugewiesenesowiedas in ihren BeständenbefindlichePapierholz
auf Verlangen der Reichsstellefür Papierholz nachderenWeisungfür die Her—
stellungvon ZeitungsdruckpapierbinnenangemessenerFrist zu verarbeiten. Sie
habendas Papierholz wie die gewonnenenErzeugnissebis zum Abruf sorgsam
zu verwahren,handelsüblichzu versichernund pfleglichzu behandeln.

Weigert sichder Besitzereines derartigenBetriebs, so kann die Reichsstelle
für Papierholz die erforderlichenArbeiten auf seineKosten mit den Mitteln
seinesBetriebs durchDritte vornehmenlassen.

Für die Lagerungvon Papierholz, dessenVerarbeitung nicht binnen sechs
Monaten nach der Abnahme (Abs.1) oder nach der Stellung des Verlangens
(&8) angeordnetwird, und von Erzeugnissen,die nicht binnen zweiMonaten
nach der Anzeige ihrer Fertigstellung abgerufenwerden, ist vom Beginne des
folgendenMonats ab eine angemesseneVergütung zu zahlen.

Streitigkeiten,die aus derAbnahme,Bezahlung,LagerungundVerarbeitung
entstehen,entscheidetein Schiedsgericht,dessenInsammensetzngund Verfahren
der Reichskanzlerbestimmt.

810
Die Reichsstellefür Papierholz hat dem Besitzer eines Letriebs & 7),

der auf ihr Verlangen Papierholz aus seinen Beständenverarbeitet,bei Ab=
lieferungder ErzeugnissedenBetrag zu erstatten,der demUnterschiedezwischen
dem Übernahmepreise& 4 Abs. 1) und dem Einstandspreisedes verarbeiteten
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Papierholzes entspricht. Dabei darf der Einstandspreishöchstenszu demnach
5 festgesetztendurchschnittlichenEinstandspreisangesetztwerden.

/11
" Erzeugnisse,die aus Papierholz nach & 9 hergestelltsind, müssennach
Anordnung der Reichsstellefür Papierholz an die von ihr bezeichnetenStellen

das Schiedsgerichtnach§ 9 Abs. 4.
*12 . « .

Der Reichskanzlerkann nach Anhörung der Reichsstellefür Papierholz

im Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August 1914
in der Fassungvom 17. Dezember1914 in Verbindungmit denVer=
ordnungenvom 21. Januar 1915 und vom 23. März 1916 (Reichs=
Gesetzbl.1914 S. 339, 516) 1915 S. 25; 1916 S. 183)

2. die Lagerungsvergütungnach§ 9 Abs.3 bestimmen.

13
Die Reichsstellefür Papierholz kann die Befugnissenach 9 7 bis 1I

-auch gegenüberVereinigungenvon BetriebenderselbenArt anwenden,wennsie
hinreichendeGewähr für die erforderlichenLeistungenbieten.

14
Der Reichskanzlerkann Bestimmungenzur Ausführung dieserVerordnung

treffen.
f Der Reichskanzler kann in Berücksichtigungder Kriegsverhältnissefit

Elsaß=LothringenbesondereVorschriftenerlassen.
715

Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu fünfjehn
chundertMark wird bestraft: - «

1.werdicihmuachs7obliegendenAnzeigeuuichtiudergesetztethlst
erstattet oder wer wissentlichunrichtige oder unvollständigeAngaben
macht;

2. wer den Vorschriftendes § 8 Abs. 1, V11 Satz1 zuwiderhandelt;
3. wer den auf Grund des & 14 ergangenenBestimmungenoderVor=
schriftenzuwiderhandelt.

16
Die Verordumg tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmtdie Jeit des Außerkrafttretens.
Berlin, den 2. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander
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(Nr. 6119) —————.N. zu der VerordnungüberKleie aus Getreide. Vom
1.November1917.

A## Grund des & 55 Abs. 2, 3 derReichsgetreideordnungfür die Ernte 1917
vom 21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) und der Verordnung über Kleie
aus Getreide vom 18. Oktober 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 941) wird bestimmt:

1
Als die Stelle, zu derenVerfügungdie Kleie nach9§55 Abs.2, 3 der

Reichsgetreideordnungund I#3, 4 der VerordnungüberKleie aus Getreidezu
stellen ist, wird die Bezugsvereinigungder deutschenLandwirte, G. m. b. H. in
Berlin bestimmt.

52
Die Bezugsvereinigunghat alle zu ihrer Verfügung gestellteKleie aus

GetreidegegenJahlung eines angemessenenPreises zu übernehmen.
Der Preis darf einhundertdreißigMark für dieTonne(1000Kilogramn)

nicht übersteigen.
Bei zu Mehl verarbeitetemGetreidegilt als Kleie die gesamteAusbeute,

die nicht als backfähigesMehl abzuliefern ist, mit Ausnahmeder Spitz=und
Schälkleie.Futtermehle,Vollmehle,Grießkleicund dergleichensindeingeschlossen.

Bei Gerstenkleiegilt der im Abs. 2 festgesetztePreis nur für Ware mit
einemRohfasergehaltevon höchstens15 vomHundert, für jedenweiterenHundert=
teil mehr anRohfaser ermaßigt sich der Preis um eineMark fünfundsechzig
Pfennig für die Tonnc) übersteigtder Rohfasergchalt25 vom Hundert, so gilt
die Warc als Gerstenspelzen.

Bei Haferkleiegilt der im Abs. 2 festgesetztePreis nur für Ware mit einem
Nohfasergehalt von höchstens20 vomHundertj für jedenweiterenHundertteilmehr
an Rohfaserermäßigtsichder Preis um eineMark fünfundsiebzigPfennig für
die Tonne; übersteigtderRohfasergehalt30 vomHundert, so gilt die Ware als
Haferspelzen.

Der Lieferungspflichtigehat den Rohfasergehaltder Gersten-und Hafer=
kleie durchVorlegung einerAnalyse der landwirtschaftlichenVersuchsstationseines
Bezirkes oder derVersuchsanstaltfür Getreideverarbeitung,Berlin, Seestraße11,
und durchBescheinigungüber die ordnungsmäßigeProbenahmenachzuweisen.

Die Probenahmehat durchvereidigteProbenehmer,oder, falls solcheam
Verladeortenicht vorhandensind, durch zwei Unparteiischezu erfolgen.

Der Preis gilt für gesundeWare von mindestensmittlerer Art und Güte
frei Eisenbahnwagenoder Schiff der Verladestation nach Wahl der Bezugs=
vereinigung. Wird die Kleie in Säcken geliefert, so ist für den Preis das
Bruttogewichtmaßgebend,gleichviel,ob die LieferungeinschließlichSack oderin
eingesandtenSäckenerfolgt.

* 3
Das nach&5 der VerordnungüberKleie aus GetreidebestellteSchieds=

gericht bestimmtauch darüber,wer die baren AuslagendesVerfahrenszu
tragen hat.
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84
Die Kleie ist nachWahl der Bezugsvereinigungin loser Schüttungoder

einschließlichSack oder in eingesandtenSäcken zu versenden. Die Verwendung
von geklebtenPapiersäckenist nur mit Einwilligung der Bezugsvereinigungzu=
lässig. Der Lieferungspflichtigehat die Sackbänderzu stellen.

Bei LieferungeinschließlichSack darf derSackpreisnicht mehr als 3Mark
für den Doppelzentnerbetragen,soweit gebrauchteGewebesäckebenutztwerden.
Für andereSäckebestimmtdie Reichsfuttermittelstelleden Preis.

Die Sachpreiseschließendie Vergütung für die Sackbändermit ein. Bei
Lieferung in eingesandtenSäckendarf derLieferungspflichtigefür die Sackbänder
5 Pfeunig auf den DoppcelzentnerKleie berechnen.

5
Der Übernahmepreisist von der Bezugsvereinigungspätestens14 Tage

nachVerladung derKleie zu zahlen. Für streitigeRestbeträgebeginnt dieseFrist
mit dem Tage, an welchemdie Entscheidungdes Schiedsgerichtsder Bezugs=
vereinigungzugeht. -

Soweit die Beträgenichtbinnen15 TagenvomTage der Verladungge⸗
zahlt sind, dürfen bis zu 1 vom Hundert Jahreszinsenüber Reichsbanklombard=
satzzugeschlagenwerden.

86
Der Preis, zu dem die Kleie von der Bezugsvereinigungabzugebenist,

darf bei Lieferung in loser Schüttung vierzehnMark siebzigPfennig für den
Doppelzentnernicht übersteigen;er gilt für Lieferung frei jeder deutschenEisen.
bahnstation;§ 2 Abs. 4), 5 findet entsprechendeAnwendung.Bei Lieferung ein=
schließlichSack oder in eingesandtenSäckendürfen außerdemdie im & 4 Abs.2,
festgesetztenBeträge berechnetwerden.

Bei Lieferungenin Ladungenunter 200 Zentner erhöht sichder
Abgabepreis um die Steigerung des Frachtsatzes.Wird die Kleie in Säcken
geliefert,so geltendie Preise für Bruttogewicht,gleichviel,ob dieLieferungein=
schließlichSack oderin eingesandtenLeihsäckenerfolgt.

87
Diese Bestimmungentreten mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin, den1. November1917. «

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

— Den BezugdesNeichs·SesenblattsvermittelnnurdiePostansralern.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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ReichsGesethbllatt4
Jahrgang1917

Nr. 197
E —

Inhalt: Bekanntmachung über das Verfahren vor den nach &14 UAbs.3 der Verordnungöber die
Zusammenlegungvon Brauereibetrieben vom 2. November1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 993) eingesetzten
Schiedsgerichten.S. 1003. — Bekanntmachung über die Auwendung der Verordnung, betressend
Verträge mit feindlichenStaatsangehörigen, auf Rußland. S. 004.

(Nr. 6120) BekanntmachungüberdasVerfahrenvor dennach§ 14 Abs.3 derVerordnung
über die Zusammenlegungvon Brauereibetriebenvom 2. November1917
(Reichs.Gesetzbl.S. 993) eingesetztenSchiedsgerichten.Vom 3.November1917.

A.= Grund des & 14 Abs. 3 der Verordnung über die JZusammenlegungvon
Brauereibetriebenvom.2. November1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 993) wird folgendes
bestimmt:

81
Auf das Verfahren vor den Schiedsgerichtenfinden die &§ 1 bis 12 der

Bekanntmachungüber das Verfahren vor demnachArtikel III 95 derBekannt=
machungüber die Errichtung von Herstellungs-undVertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrievom 17.März 1917 eingesetztenSchiedsgerichtevom29. Juli 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 673) mit Ausnahme des § 3 Abs. 4 und des 9 10 Abs. 2
Halbsatz2 entsprechendeAnwendung.

(2
Dem Zusammenlegungskommissarsind auf Verlangen dieProzeßakten zur

Einsichtnahmemitzuteilen.
*3

Die Bestimmungentretenmit dem12.November1917 in Kraft.
Berlin, den3. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Reicht·Gesehbl.1917. 226
Ausgegebenzu Berlin, den5. November1917.
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(Kr. 6121) Bekanntmachungüberdie AnwendungderVerordnung,betreffendVerträgemit
feindlichenStaatsangehörigen,auf Rußland. Vom 3.Nu#ber 1917.

Au Grund des §&6 der Verorduung, betreffendVerträge mit feindlichen
Staatsangehörigen,vom 16. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1396) werden
die Vorschriften der ##1, 2 der Verordnung auf Rußland und Finnland
ausgedehnt.

DieseAusdehnungerstrecktsichjedochnichtauf Verträgemit natärlichen
Personen,die in den gegenwärtigenGebietendes GeneralgouvernementsWarschau
oder des k. und k. Militärgouvernementsin Lublin ihrenWohnsitzund in
diesenGebietenoder im Inland ihren gegenwärtigenAufeuthalthaben,sowie
auf Verträge mit juriftischenPersonen, die in den gegenwärtigenGebictendes
GeneralgouvernementsWarschau oder des k. und k. Militärgouvernements in
Lublin ihren Sitz und in diesenGebieten oder im Inland ihre gegenwaͤrtige
Verwaltung haben.

Berlin, den 3. November1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Dr. Helfferich

Den Be#msgdes Neichs=Gesetzblatts vermittelm nur die Poslanstalten.
Gerausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.



ReichsHGefetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 198
Juhalt: Verordnung über die Bewirtschaftungvon Milch und denVerkehrmit Milch. S. 1008.—

Beka antmachung , betreffendErgänzungder BekanntmachungüberJigarettentabakvom20. Ok.
tober1917. S. 1011. 4

(Nr. 6122) Verordnungüber die Bewirtschaftungvon Milch und denVerkehrmit Milch.
Vom 3. November1917.

A Grund des § 41 der Verordnung über Speisefette vom 20. Juli 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 755) wird folgendesbestimmt:

I. Bewirtschaftung von Milch

& 1
Die Bewirtschaftungvon Milch erfolgtdurchdie Reichsstellefür Speise=

fette und wird denauf Grund derVerordnungüberSpeisefettevom 20.Juli 1916
errichtetenVerteilungsstellenübertragen.Ihre Juständigkeitrichtetsichnachder
Verordnung über Speisefette.

82
Milch im Sinne dieserVerordnung sind Kuhmilch in unbearbeitetemund

bearbeitetemZustand, ferner alle Bestandteile,die durch Zerlegung oder sonstige
VerarbeitungdieserMilch gewonnenwerden(Sahne,Magermilch,Buttermilch,
Molke, Molkeneiweiß,Kasein,Milchzuckerund dergleichen),endlichalle Erzeugnisse,
die ganz oder vorzugsweiseaus Kuhmilchhergestelltwerden(Dauermilchund
Dauersahnejeder Art, Joghurt, Kefir, Larosan und ähnlicheErzeugnisse)sowie
Quark, nichtaberandereKäseartenund Butter.

Sahne ist jedemit Fett angereicherteMilch.
Dauermilchist insbesondere:kondensierte,sterilisierte,homogenisierte,trockene

Milch) Dauersahneist insbesondere:kondensierte,sterilisierteund trockeneSahne.
NKeeichs=-Gesetzbl.1917. 2

Ausgegebenzu Berlin den8. November1917. 227
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II. Verkehr mit Frischmilch
3

Selbstversorgersind die Kuhhalter nebst ihren Haushalts- und denjenigen
Wirtschaftsangehörigen,bei welchenherkömmlichdie Gewährungvon Vollmilch
einenTeil der Entlohnung bildet.

Selbstversorgernist der Bedarf an Milch (Abs.3) zu belassen. Hierdurch
werdendie für die ButtererzeugungundButterversorgunggetroffenenbesonderen
Bestimmungender Verordnung über Speisefette vom 20. Juli 1916 und der
dazu von der ReichsstelleaufgestelltenGrundsätzenicht berührt. .

Die Kommunalverbändehabendie Bedarfsmengender Selbstversorgeran
Vollmilch zum eigenenmenschlichenVerbrauch und für Verfütterungszweckefest.
zusetzen. Die Landeszentralbehördenkönnen hierfür einheitliche Grundsätze
aufstellen. «
fst Soweit es zur menschlichenErnährung erforderlich ist, könnendie Kom=

munalverbände anordnen, daß Halter von Kühen sowie Molkereien oder andere
Stellen einenTeil der anfallendenMagermilchan bestimmteStellen abliefern.
Die Landeszentralbehördenkönenhierfür einheitlicheGrundsätzeaufstellen.

Gegen die Festsetzungenoder Anordnungennach Abs. 3 und 4 ist Be.
schwerdean die zuständigeBehörde(&15) zulässig;sie hat keineaufschiebende
Wirkung. «

84
Vollmilchversorgungsberechtigtesind
a) Kinder bis zum vollendetensechstenLebensjahre,
b) stillendeFrauen,
T) schwangereFrauenin denletztendreiMonatenvor der Entbindung,
d) Krankeauf Grund amtlichvorgeschriebenerBescheinigung.
Die Reichsstelletrifft nähereBestimmungenüber die den Vollmilchver=

sorgungsberechtigtenzu gewährendenGesamtmengen. -
Die Unterverteilung dieser Gesamtmengen,insbesonderedie Bestimmung

der den einzelnenGruppen der Vollmilchversorgungsberechtigtenzu gewährenden
Tagesmengenist Sache des Kommunalverbandes.Er kann auch unter ent
sprechenderKärzung der den Vollmilchversorgungsberechtigtenzu gewährenden
TagesmengenweiterenBevölkerungsgruppen(z.B. KindernübersechsJahre,Per=
sonenüber fünfundsechzigJahre) Vollmilch zuweisen.

Anspruchauf JuteilungvonVollmilchnachMaßgabeder örtlichenFest=
setzungenbestehtnur insoweit,als sie vorhandenist.

Die Bescheinigungenzu Abs. 14 sind von demAmtsarzt oder einer von
demKommunalverbandezu bezeichnendenStelle auszustellenoder nachzuprüfen.

Die denKommunalverbändenübertragenenBefugnissestehenauchden
Gemeindenzu, denendie RegelungdesMilchverkehrsfür denBezirkderGe=
meindeübertragenist & 6 Abs. 2).
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85 «
InsoweitVollmilch über die von der Reichsstellegewährtenoder fest=

gesetztenGesamtmengenhinaus zur Verfügung steht,ist sie zu entrahmenund zu
verbuttern.

Kann Vollmilch aus technischenGründen nicht oder nur mit besonderen
Schwierigkeitenentrahmtund verbuttertwerden,so darf sieals Frischmilch
verwendetwerden; dieseVollmilchmengeist jedochdemKommunalverbandebei
Aufstellung des Fettverteilungsplans 6 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über
Speisefettevom 20. Juli 1916)in Anrechnungzu bringen. Hierbeiist einLiter
VollmilchachtundzwanzigGrammFett gleichzusetzen.

6
Die Kommunalverbändehaben die Einrichtungenzu einer geregeltenEr=

fassungund Verteilung der in ihrem Bezirke gewonnenenund in ihren Bezirk
geliefertenVollmilch und Magermilch zu treffen, soweit sie nicht den Selbst.
versorgernnach § 3 zu belassenist. «

Die Kommunalverbändekönnenden Gemeindendie Regelungfür den
Bezirk der Gemeindeübertragen.

Die Verabfolgung von Vollmilch oder Erzeugnissenaus Vollmilch & 2)
an die Verbraucher, soweit sie sie nicht als Selbstversorgererhalten, darf nur
gegenBezugskarteoderanderenbehördlichenAusweiserfolgen. Die Reichsstelle
kann Ausnahmen zulassenund dieseBefugnis auf andereStellen übertragen.

Die Kommunalverbändekönnen für ihre Bezirke oder für bestimmte
Gemeinden ihres Bezirkes anordnen, daß die Abgabe von Magermilch und
Buttermilch an die Verbraucher,soweit sie sie nicht als Selbstversorgererhalten,
murgegenBezugskarteoderanderenbehördlichenAusweiserfolgendarf.

87
Soweit es zur SicherungdesMilchbedarfserforderlichist, könnenHalter

von Kühen, unbeschadetihres eigenenBedarfs, sowie MolkereienundMilch=
aufkäufer angehaltenwerden, Milch an Molkereien oder andere Stellen, ins=
besondereauchan Kommunalverbändeund Gemeinden,zu liefern.

Die anordnendeStelle bestimmt,an wen zu liefern ist, setztden Preis
und die Lieferungsbedingungenfest und entscheidetüber Streitigkeiten,die sich
aus der Lieferungergeben.Sie kannauchKommunalverbändenoder Gemeinden
die Lieferung von Milch an andere Kommunalverbändeoder Gemeindenauf=
geben(Landlieferung).

Die anordnendeStelle kann die zur Durchführung ihrer Anordnungener=
forderlichenMaßnahmentreffen,insbesondereauchverlangen,daß ihr die bisher
bei der MilchlieferungbenutztenMolkerei-und sonstigenEinrichtungenundGeräte
(Kühleinrichtungen,Gefäße,Beförderungsmittelund dergleichen)von demBesitzer
gegeneineangemesseneVergütung zur Verfügung gestelltwerden. Die Vergütung

227°
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ist von der anordnendenStelle zu zahlen,vorbehaltlichdesRückgriffsgegendie
Person oder die Stelle, zu derenGunstensie erfolgt. Über ihre Höhe entscheidet
in Streitfällen die untere Verwaltungsbehörde.

Zuständig ist die Verteilungsstelle, in deren Bezirk die liefernde und
empfangendeStelle liegen, und, wenn beideStellen in demselbenKommunal=
verbandeliegen,dieser; soll dieLieferungin einenanderenBundesstaaterfolgen,
so ist die Reichsstellezuständig. «

GegendieAnordnungenist Beschwerdezulässig; sie hat keineaufschiebende
Wirkung. Aber dieBeschwerdeentscheidetdie Landeszentralbehörde,bei Beschwerden
überdie Reichsstelleder Reichskanzler.Die Entscheidungist endgültig.

III. Preisvorschriften

(8

Die Kommunalverbändeund Gemeindensind berechtigt,Höchstpreisefür
Milch jeder Art (§&2) beim Verkaufe durch den Erzeuger sowie im Groß und
Kleinhandelfestzusetzen.Gemeindenvonmehrals zehntausendEinwohnernsindzur
Festsetzungvon Höchstpreisenfür Vollmilch, Magermilchund Buttermilchim
Kleinhandelverpflichtet.

Die Höchstpreisfestsetzungbedarfder Justimmungder Landeszentralbehörden.
Die Reichsstellekann Anordnungenüberdie oberenGrenzenfür dieHöchst.

preisfestsetzungentreffen.
Die festgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne des Gesetzes,betreffend

Höchstpreise,vom 4. August1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom
17. Dezember1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 516) in Verbindung mit den Bekannt=
machungenvom 21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), vom 23. März 1916
(Reichs=Gesetztl.S. 183) und vom22. März 1917 (eichs=Gesetzbl.S. 253).

HinsichtlichderPreise für Quark verbleibt es bei denVorschriftenderVer=
ordnung über Käse vom 20. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1179).

IV. Staatliche Verkehrs= und Preisregelung

9

Die Landeszentralbehördenkönnendie Kommunalverbändeund Gemeinden
zur Regelung des Milchverkehrsund derPreise anhalten) sie könnensie für die
Iweckeder Regelung vereinigenund den Verbändendie Befugnisseund Pflichten
aus den # 6 bis 8 ganz oder teilweiseübertragen. Sie könnendie Regelung
für ihren Bezirk oderTeile ihres Bezirkes selbstvornehmen. Soweit nachdiesen
VorschriftendieRegelung für einengrößerenBezirk erfolgt, ruhen die Befugnisse
der zu diesemBezirke gehörendenKommunalverbändeund Gemeinden. Die Vor=
schrift des § 8 Abs.3 findet entsprechendeAnwendung.
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V. Verbotsvorschriften
&10

6s ist verboten:
1. VollmilchundSahne in gewerblichenBetriebenaußerzur Herstellung
von Butter und Käse zu verwenden;

2. Milch jeder Art bei der Brotbereitung und zur gewerbsmäßigenHer=
stellung von Schokoladenund Süßigkeitenzu verwenden)
3. Sahne in Konditoreien,Bäckereien,Gast=,Schank,und Speisewirt=
schaftensowie in Erfrischungsräumenzu verabfolgen

4. Sahne in denVerkehrzu bringen,außerzur Herstellungvon Butter
und Käsein gewerblichenBetriebenund außerzurAbgabean Kranke
und Krankenanstaltenauf Grund amtlicherBescheinigung(§4);
geschlageneSahne (Schlagsahne)oder Sahnenpulver herzustellen;
Milch bei Jübereitungvon Farbenzu verwenden;
Milch zur Herstellungvon Kasein für technischeZweckezu verwenden;
Vollmilch an Tiere zu verfüttern,ausgenommenan Kälber, dienicht
älter als 6 Wochensind.

Die Reichsstellekann Ausnahmen von den Verboten zulassen;sie kann
dieseBefugnis auf andereStellen übertragen.

i

VI. Allgemeines
11

Die Reichsstellekann weitereAnordnungenfür den Verkehrund den
Verbrauch von Milch erlassenund in EinzelfällenAusnahmenvon Bestimmungen
dieserVerordnungzulassen.Sie kanninsbesonderenähereBestimmungentreffen

a) überdie Bemessungdes Bedarfs der Selbstversorger;
b) überdenVerbrauchvon Magermilch;
c) über Art und Umfang derHerstellung von Milcherzeugnissensowie
über die Milchlieferungen an Betriebe, in denen solcheErzeugnisse
hergestelltwerden, und über die Regelung des Verkehrs und des
Verbrauchs solcher Erzeugnisse sowie über die Milchlieferung an
Margarinefabrikenund andereBetriebe, die zur Herstellungihrer Er=
zeugnisseMilch benötigen.

Die Verteilungsstellen,Kommunalverbändeund Gemeindensowiedie nach
§9 gebildetenVerbände haben, soweit ihnen die Regelung des Milchverkehrs
übertragenist, der Reichsstelleauf VerlangenAuskunft zu erteilenund ihren
WeisungenFolge zu leisten. Die Reichsstelleist befugt, mit ihnen unmittelbar
zu verkehren.

812
Kuhhalter sowieUnternehmeroder Leiter von Betrieben, die Milch gewerb=

lich verwertenoder verarbeiten,haben
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a) denAnordnungenderNeichsstelle,der Verteilungsstellenund derKom=
munalverbändezu entsprechen;dies gilt auch hinsichtlichder Art und
Herstellungder Verarbeitungsowieder zur HeranschaffungvonMilch
erforderlichenMaßnahmen;

b) zum Jweckedes Nachweisesder Erfüllung der ihnen obliegendenVer=
pflichtungenderReichsstelle,der Verteilungsstelleund dem Kommunal==
verbandauf VerlangenAuskunftzu geben,derenBeauftragtenEin=
sicht in die Geschäftsaufzeichnungenzu gewährenund die Besichtigung
der Geschäftsräumeund der Vorräte zu gestatten.

Die Beauftragten sind verpflichtet,über die Einrichtungenund Geschäfts=
verhältnisse,die hierbeizuihrerKenntniskommen,Verschwiegenheitzu beobachten.

813
Die Kommunalverbändekönnenmit Zustimmungder Landeszentralbehörden

bestimmen,daß Jiegen- und Schafhalter nebstihren Haushalts- und Wirtschafts=
angehörigenvon der ihnennachMaßgabedieserVerordnungoderder aufGrund
dieserVerordnung erlassenenAnordnungenzustehendenBefugnis, Vollmilch oder
Magermilch zu beziehen,ganz oder teilweiseausgeschlossenwerden, und Hochst.
preisebeimVerkaufevon Ziegen=oderSchafmilchdurchdenErzeugersowieim
Groß=-und Kleinhandel festsetzen.

Die gleicheBefugnis stehtdenLandeszentralbehördenfür alle Kommunal,=
verbändeihres Bezirkes zu.

Die Reichsstellekann,weitereBestimmungenüber denVerkehr mit Jiegen=
und Schafmilch treffen. Sie kann dieseBefugnis auf die Landeszentralbehörden
übertragen. .

814
Bei der DurchführungdieserVerordnunghabendie Verteilungsstellen,

Kommunalverbändeund Gemeindenmitzuwirken.

1
Die Landeszentralbehördenerlassendie Bestimmungenzur Ausführung

dieserVerordnung. Sie könnenbestimmen,daß die den Kommunalverbänden
und GemeindenübertragenenAnordnungendurchderenVorständeerfolgen.Sie
bestimmen,wer als höhereVerwaltungsbehörde,zuständigeBehörde, Kommunal=
verbandund Gemeindeanzusehenist. Sie könnendie ihnenzustehendenBefug=
nisseganz oder zum Teil auf andereStellen übertragen.

VII. Strafvorschriften
16

Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:

1. wer denVorschriftenim § 10 zuwiderhandelt,
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2. wer denauf Grund der 683, 6, 7, 9, 11 bis 13, 15 getroffenenBe⸗
stimmungenoder Anordnungenzuwiderhandelt.

Der Versuch ist strafbar.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Erzeugnisseerkannt werden,

auf die sichdie strafbare Handlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenodernicht. ·

VIII. Abergangsvorschriften

&17
Die Bekanntmachungüber die Bewirtschaftungvon Milch und denBer=

kehrmit Milch vom3.Oktober1916(Reichs=Gesetzbl.S. 1100)tritt außerKraft.
Die auf Grund der Bekanntmachungvom 3. Oktober 1916 erlassenen

Bestimmungenbleiben,soweit sie nicht durch die VorschriftendieserVerordnung
aufgehobensind, so lange in Kraft, bis sie durch die auf Grund dieserVer=
ordnung zu erlassendenneuenBestimmungenersetztwerden. Juwiderhandlungen
gegensie werdenmit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafebis zu
zehntausendMark oder mit einerdiser Strafen bestraft.

818
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 3. November1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6123) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Bekanntmachungüber Zigaretten=
tabakvom 20.Oktober1917. Vom 6. November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Neichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Urtikel
Die Verordnungüber Zigarettentabakvom 20. Oktober1917 (Reichs=

Gesetzbl.S. 945) erhält im §&10 als Absatz4 folgendenZusatz:
Er kann Vorschriftenüber die Durchfuhr von Zigarettentabakerlassen.
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Artikel II
Die Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 6. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Den Bezus des Neichs=Gesetzblattsvermittelnmurdie Postanstallen.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt4
Jahrgang1917

Nr. 199
Inhalt: Gesetz zur AnderungdesReichsstempelgtsezes.S. l1o18.— Bekonntmachung zur Ergänzung

der Aueführungsbestimmungen zu der Verordnung über den Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlen=
schonern,Sohlenbewehrungenund Lede##ersatzstoffenvom4. Jannar 1917. S. 1014. — Ver=
ordnung über Hoöchstpreisefür Hafernährmittel und Teigwaren. S. 1014.

(Nr. 6124) GesetzzurAnderung desReichsstempelgesetzes.Vom 31. Oktober1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs,nacherfolgterZustimmungdes Bundesrats
und des Reichstags,was folgt:

Der Tarifnummer4b desReichsstempelgesetzeswird als dritterAbsatzdie
folgendeBestimmungangefügt:

Der Bundesratist ermächtigt,BefreiungenundErmäßigungenfür einzelne
Gattungenvon Waren zuzulassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenGroßesHauptquartier,den31. Oktober1917.

Siegel) Wilhelm
Dr.Michaelis

Ausgegebenzu Berlin den9. November1917.
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(Nr. 6125) Bekanntmachungzur Ergänzung der Ausführungsbestimmungenzu der Ver.
ordnungüberdenVerkehrmit Schuhsohlen,Sohlenschonern,Sohlen=
bewehrungenund Lederersatzstoffenvom 4. Januar 1917 (Reichs=Gesetbl
S. 10). Vom 7. November1917.

A# Grund des9 1 der Bekanntmachungüber denVerkehrmit Schuhsohlen,
Sohlenschonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffenvom 4. Januar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 7) wird folgendesbestimmt:

Artikel 1
&1 der Ausführungsbestimmungenzu der VerordnungüberdenVerkehr

mit Schuhsohlen,Sohlenschonern,Sohlenbewehrungenund Lederersatzstoffenvom
4. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 10) erhält folgendenAbsatz2:

Die Ersatzsohlen=Gesellschaftist berechtigt,ihre Justimmungvon derEnt=
richtungvon Gebührenabhängigzu machen.Der ReichskanzlerkannGrundsätze
über die Höhe der Gebührenaufstellen. «

Artikelll «
Die Bestimmungtritt mit dem Tage der Bekanntmachungin Kraft.
Berlin, den7. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

(Nr. 6126) Verordnung über Höchstpreisefür Hafernährmittelund Teigwaren. Vom
6. Rovember1917.

A Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzur SicherungderVolks=
„ 22. Mai 1916 (Reichs.Gesetzbl.S. 401)

ernährungvom 18.August1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 823)

. 81
BeimVerkaufevonHafernährmittelnanKleinhändler& 2) dürfenfolgende

Preise für 100 Kilogramm nicht überschrittenwerden:
bei gewöhnlichenHaferflocken
a) lsee . .. . . . .. 811/20 Nart,
b) in Beutelnzu 250Grnmm 111,0 2

wird verordnet:
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bei Haferflocken(Kindernahrung)in geschlossenenPackungen
a) zu 250Gt0mm. 116,7,Mark,
b)·- 40 . . . ... 11276% „

bei Hafermehl Eindernahrung) in geschlosseenenPakungen
zu 250 Gnmm 116,700

Die Lieferung zu diesenPreisen hat frachtfreiStation vi * Schiff)
desEmpfängerszu erfolgen.

1(2
Beim Verkaufevon HafernährmittelnanVerbraucher(Kleinhandel)dürfen

folgende Preise nicht überschrittenwerden:
bei gewöhnlichenHaferflocken
-a)für 500 Gramm (lose)s)) 50 Pfennig,
b) für einen250Gramm=Beunte . .. . .. 333

bei Haferflocken(Kindernahrung)
a) für eine250Gramm⸗Packung... . . . . . . . . . . . . .. 35 Pfennig,
b) für eine 500 Gramm⸗Packung. ... . .. . . . . . . . . .. 68-,-

bei Hafermehl (Kindernahrung) «
füreine250Gramm-Packung».»».......... 35 Pfennig.

Beim VerkaufekleinererMengen dürfenBruchteile einesPfennigs auf
ganzePfennige nach obenabgerundetwerden.

&3 .
HafernährmittelandererArt oder in anderenPackungen,als in den

1, 2 vorgesehen,dürfennichtvertriebenwerden.

84
Beim Verkaufevon Teigwarenan Kleinhändler(( 5) därfen folgende

Preise für 100 Kilogramm nicht überschrittenwerden:
beiTeigwaren aus Mehl von einerAusmahlung von 75 vomHundert:

für Röhhen. 103Mark,
„: Röhrenbrucccch .. . . . . . . . . . . . . . .. 97 „
„: andereTeigwarren 99. ;

bei Teigwaren aus Auszugmehl:
für Röhteen. 141Mark,
„ Röhrenbrieeee . . . .. 134 „
* andereTeigwarterereren . . ... 137

Die Lieferung zu diesenPreisen hat frachtfreiStation (Bahn oderSchiff)
des Empfängerszu erfolgen.

5
Beim Verkaufe von Teigwaren an Verbraucher(Kleinhandel)dürfen

folgendePreise für 500 Grammnichtüberschrittenwerden:
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beiTeigwarenausMehl von einerAusmahlungvon75 vomHundert:
für Röhten ... 62 Tfennig,
„: Nöhrenbruii . . . . . ... ............... 58 2
*: andereTeigwaen . . .. 60

bei Teigwarenaus Auszugmehl: —
surRohren.......................... ·..... 86Pfennig,
EII II -............. 80-
-andereTeigwarcn...... «................. 82 „

Beim VerkaufekleinererMengendürfen BruchteileeinesPfennigsauf
ganzePfennige nach obenabgerundetwerden.

* (6 ’
Die in dieserVerordnung festgesetztenPreise sind Höchstpreiseim Sinne

desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (Reichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbin=
dung mit denBekanntmachungenvom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 25),
23.März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S.183) und 22. März 1917 (ReichsGesetzbl.
S. 253). «

87
Wer der Vorschrift im & 3 zuwiderhandelt,wird mitGefängnis bis zu

einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einerdieser
Strafen bestraft.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Gegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

88
Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts kann Ausnahmen von den

VorschriftendieserVerordnungzulassen.
Für denVerkauf von Teigwaren,die sich bereits im Handel befinden,

können bis zum30. November1917 die Landeszentralbehörden,Kommunalver=
bändeund GemeindenAusnahmenvon den Vorschriftenin den &#4 und5
zulassen.

9
Die VerordnungüberHöchstpreisefür Hafernährmittelvom 2. November

1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1242) wird aufgehoben.

10
Diese Verordnung tritt mit dem 11. November1917 in Kraft.
Berlin, den6. November1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Teu BezusgdeßMeich-GesesblaussvermittrinunrdirPoftanstalten. —
Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Relchsdruckerei
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ReichsEGefetzbtatt
Jahrgang1917

Nr.200
Inhalt: Gesetz über die Ergänzung der Beisiter der Gewerbegerichte,der Kaufmannspgerichteund der

Innungsschiedsgerichtewährend desKrieges. S. 1017. — Bekanntmachung über Underung ##er
Bekanntmachung. betreffendVer ot von Mitlteilungen über Preise von Wertrapieren usw., vom
25 Februar 1915. S. 1019. — Bekanntmachung, betreffendAusnahmien von dem Verbete ven
Mittelungen über Preise von Wertpapieren usp. S. 1010. — Bekanntmachung, betreffend
Ausdehnungder Verordnungüber die Bew'lligung von Jahlungsfristenan Kriegsteilnehmervom
8. Juni 1916 auf KriegsteilnehmerverbündeterStaaten. S. 1021.— Verordnung übei Vor=
nahme einer Viehzählung am 1. Dezember 1917. S. 1021.

(Nr. 6127) Gesetzüber dieErgänzung derBeisitzerder Gewerbegerichte,der Kaufmanns=
gerichte und der Innungsschiedsgerichtewährend des Krieges. Vom
7. November 1917.

Wir Wilhelm), vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats
und des Reichstags,was folgt: .

81 « ·
Solange die durch den Bundesrat verlängerteAmtsdauer der Beisitzerder

Gewerbegerichte,der Kaufmannsgerichteund der Innungsschiedsgerichtebesteht
(Bekanntmachung vom 12. Juli 1917 — Reichs-Gesetzbl.S. 606 —), werden
für ausgeschiedeneBeisitzer im Falle des Bedürfnisses Ersatzmännernach den
VorschriftendiesesGesetzesberufen. -

82
Die Entscheidungüber das Bedürfnis trifft, soweit nicht § 3 Anwendung

findet, nachAnhörung des VorsitzendendesGerichts die in den Fällen des & 18
Buchstabea des Gewerbegerichtsgesetzeszuständigehohere Verwaltungsbehörde.

Soweit sie das Bedürfnis bejaht, läßt sie zur ErgänzungBeisitzerin der
erforderlichenZahl durchdie nach§ 18 Buchstabea desGewerbegerichtsgesetzesund
& 15 Abs. 1 des Gesetzes,betreffendKaufmannsgerichte,zur VornahmederWahl
berufeneVertretung der Gemeindeoder des weiterenKommunalverbandesaus
der Jahl der Wählbaren wählen.
Neichs-Gesedbl.1917. 229

Ausgegebenzu Berlin den 10.November1917.

Cocgle



— 1018 —

Für dieseWahlen könnendie im Bereicheder Gemeindeoder desweiteren
KommunalverbandesbestehendenwirtschaftlichenOrganisationen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer,die an der letztenWahl beteiligt gewesensind, Vor=
schlägeeinreichen. Soweit dies innerhalbder von derLandeszentralbehördegemäß
6é bestimmtenFrist geschieht,sind die Beisitzer aus diesenVorschlägenderart
zu entnehmen,daß die WählergruppennachMaßgabe des Ergebnissesder letzten
Wahl wiederberücksichtigtwerden.

Für gemeinsameGewerbegerichte(&1 Abs. 3 des Gewerbegerichtsgesetzes)
sowie für gemeinsameKaufmannsgerichte& 1 Abs. 3 des Gesetzes,betreffend
Kaufmannsgerichte)bestimmtsiezugleich,wievielBeisitzervon jeder der beteiligten
GemeindenoderjedemderbeteiligtenweiterenKommunalverbändezuwählensind.

3
Für die auf Grund des 7 82 des Gewerbegerichtsgesetzeserrichteten

Gewerbegerichtesowie für die auf Grund der Landesgesetzezur Entscheidung
gewerblicherStreitigkeiten berufenen, nach § 85 des Gewerbegerichtsgesetzes
fortbestehendenGewerbegerichteernennt die höhere Verwaltungsbehördenach
Anhörung des Vorsitzendendes Gerichts über die Bedürfnisfrage aus der
Zahl der Wählbaren soviel Beisitzer, wie sie für erforderlichhält, um einefür
die im & 1 bezeichneteJeit nicht ausreichendeJahl zu ergänzen. Die Landes.
zentralbehördebestimmt,welchehöherenVerwaltungsbehördenhierfür zuständigsind.

Das gleichegilt für das Kaufmannsgerichtfür die Stadt Hamburg.
Für Innungsschiedsgerichte& 84 des Gewerbegerichtsgesetzes)gilt Abs.1

Satz 1 mit derMaßgabe, daß an die Stelle der höherenVerwaltungsbehördedie
Aufsichtsbehordeder Innung tritt und außer demVorsitzendendesGerichts auch
der Innungsvorstandüber die Bedürfnisfrage zu hören ist.

84
Die näherenBestimmungenzur Ausführung der # 2, 3 erläßt die Landes=

zentralbehörde.
85

Das Gesetztritt mitdemTagederVerkündungin Kraft.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßes Hauptquartier, den 7. November 1917.

ESiegel) Wilbelm
Dr.Helfferich
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(Nr. 6128) BekanntmachungüberAnderungderBekanntmachung,betreffendVerbotvonMit=
teilungenüberPreisevonWertpapierenusw., vom25.Februar1915(Reichs=
Gesetzbl.S. 111). Vom 8.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel 1

Der #1 Abs.1 der Bekanntmachung,betreffendVerbotvon Mitteilungen
über Preise von Wertpapieren,vom 25. Februar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 111)
erhält folgendeFassung:

In öffentlichenBekanntmachungenoder in Mitteilungen,die für einen
größerenKreis von Personenbestimmtsind, dürfenzahlenmäßigeAngabendarüber,
welchePreise für denUmsatzvon Wertpapierenin Betrachtkommen,insbesondere
zahlenmäßigeAngaben, die als Anhalt dafür dienen, zu welchenPreisen Wert=
papiere in letzterJeit gehandeltworden sind, nicht gemachtwerden. Dies gilt
auchfür zahlenmäßigeAngabenüberVeränderungender Preise.

Artikel 2
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

(Nr. 6129) Bekanntmachung,betreffendAusnahmenvon demVerbotevonMitteilungenüber
Preise von Wertpapierenus. Vom 9.November1917.

Ar# Grund des § 1 Abs.3, 9&2 der Verordnung,betreffendVerbot von
25. Februar 1915 (Reichs=

Mitteilungen über Preise von Wertpapierenusw. vom S.November1917(eichs=
Gesetzbl. S. 111)
Cesedöl.S. 1000)wird folgendesbestimmt

229*

Cocgle



—1020 —

Mitteilungenzwischenim Inland ansässigenPersonen,die Bankier=
geschäftegewerbsmäßigbetreiben,über die für Wertpapierebeim
Handel an einer inländischenBörse erzieltenPreise;
Mitteilungen zwischenBörsenbesuchern,wenn sie innerhalb derBörsen=
räumegemachtunddievondenBörsenaufsichtsbehördendafürerlassenen
Bestimmungeninnegehaltenwerden;
MitteilungenanPersonen,welcheaufGrund einervon derzuständigen
Landeszentralbehördeoder der von ihr bezeichnetenStelle erteiltenEr=
laubnisüber die beimHandel an einerinländischenWertpapierbörse
amtlichfestgestelltenPreise Kurslistenfür die in Jiffer 1 bezeichneten
Personenherausgeben,und dieMitteilung dieserListenan diesePersonen;
Mitteilungen vonPersonen,dieBankiergeschäftegewerbsmäßigbetreiben,
an ihre Kunden über Verkaufspreise,die für ausländischeWertpapiere
auf Grund der im Ausland notiertenKurse im Inland zu erzielensind;
Bekanntmachungenund Mitteilungen über Kurse ausländischerBörsen;
Bekanntmachungenund Mitteilungenüber die Kurse, zu denendie
Devisenstellenkaufen und verkaufen(6&7 der Verordnung über den
Zahlungsverkehrmit demAuslandvom8. Februar 1917 —Reichs=
Gesetzbl.S. 105 —);,

SchecksundAuszahlungenauf das Ausland zwischenPersonen, diedas
Bankier-oderGeldwechslergeschäftgewerbsmäßigbetreiben.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander
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(Nr. 6130) Bekanntmachung,betreffendAusdehnungderVerordnungüber dieBewirigung
vonJahlungsfristenanKriegsteilnehmervom 8.Juni 1916(Reichs-Gesetzbl.
S. 452)aufKriegsteilnehmerverbündeterStaaten. Vom8.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August 1914 Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Die Vorschriften der Verordnung über die Bewilligung von Jahlungs=

fristen an Kriegsteilnehmervom 8. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 452) finden
auf Kriegsteilnchmereines verbündetenStaates insoweitAnwendung,als nach
einer im Reichs=GesetzblattenthaltenenBekanntmachungdes Reichskanzlersdie
Gegenseitigkeitin diesemStaate verbürgtist.

2

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den8. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6131) Verordnungüber VornahmeeinerViehzählungam 1. Dezember1917. Vom
8. November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (Rrichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Bei der auf Grund derBekanntmachungüber die VornahmekleinerVieh=

zählungenvom 30. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 81) in der Fassungder
Bekanntmachungüber die Erweiterung der vierteljährlichenViehzählungenvom
9. August 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 701) am 1. Dezember1917 vorzunehmenden
kleinen Viehzählung werden das Erhebungs=und das Zusammenstellungsmuster
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n aus denAnlagen1, 2 dieserVerordnungersichtlich,abgeändert.
m

Berlin, den8. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

von Waldow

Cocgle —
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Anlage 1

I. Hferde(ohneMilitärpferde): Anzahl
I. Unter 3 Jahre alt (einschließlichFohlenn . . . . .. »
2.3sbisnochnichtZJahrealtePferdeimganzen...........
darunterzursuchtbenutzteoderbestimmteStutenI..........................

3.5JahrealteundälterePferdeimganzen1)..............
darunterzursuchtbenutzteoderbestimmteStufenI..........................

GesamtzahlGummezuD.............................

4. Von der Gesamtzahlder Pferde (ohne Militärpferde) zu 1
werdenverwendet:

A
a) vorwiegendzu landwirtschaftlicherArbeit)
b) vorwiegendin Betrieben des Handels,Gewerbesoder
der Industri)))) --

zu sonstigennicht schonuntera oderb fallendenZwecken
c) im Drivatbesitz(als Reit-, Kutsch=,Renn- und Traber=
pferdeund dergleichnh)g .. . . . . . ..

d) im BesitzöffentlicherKörperschaftenoder von Behörden
oderBeamten,diesiezu haltendienstlichverpflichtetsindr0 nnn

IV. Schweine: s
l.UntersWochenalteFerkel............................ ..
2. 8 Wochenbis nochnicht ½ Jahr alte Schweinn ·
3.a)IjzbisnochnichtlJahraltesuchtebek..«......,...

b)V,bisnochuichtlsahralteZnchtsauen.»
c)alleanderenV,bisnochnicht15ahralten
Schweine.....·... «.....·.......... .

Gesamtzahl(Summezu3).................·.......·....
4.a)IJahracteunbältereZuchteber..... .

b)1Jahralteunbälteresuchtsauen....». »
c)alleanderenlJahraltenundälterenSchweine»

Gesamtzahl(SttInmezi14)

Gefamtzah1(SummezulV)..»

Als fünffährig könnenPferde erst gelten,wenn ihre letztenFohlenersatzzähnebereits in Reibung
getreten sind.

) Die Pferde sind nur einmal aufzuführen,nicht etwa gleichzeitiguntera und b odera und c usw.
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Anlage 2

... Von der Gesamtzahl der Pferde (obneI. Hferde(ohne Mili e .pf h Mi taͤrpferd ) Militärpferde)l Spalte 8] werdenverwendet

3 bis nochnict 5 Jahrealteund vor zu nstcgenwich*
5Jahrealt·Pferde ãlterePferde nor l e n gano“wiegend —unter vor=

iegend3 Jahre darunter darunterferde wiegen Betrieben ., zu land= imPridat,#halt (ein. zur Jucht zur Jucht . des
im im überhauptwirtschait= tn=äschließlich benutzte benutzte licher Handels, ursch.,Nenp=Bchen

oderbe⸗ oderbe⸗ · . GmerbeslsdktsdstsdanmsiFohlen)nzen 7 ganzen bimmte Arbeit oderdder,er u

Stuten Stuten Industrie, es

3 4 5 I 6 7 8 84 85 8° N.

# I

— —— — —— — —

IV. Schweine

8Wochen u bis ½ bis Alleand
unter , che "| « A 4 eren 1 Jahr 1 Jahr Alle anderen

bis nochnicht noch nicht nochnicht½ bis noch 1 Jahr .swochcnl » — alte alte Schweint
½/2Jahr 1 Jahr 1 Jahr ichtl Jahr altenalte undältere undältere überhent

Ferkel alte alte alte alten Lochteber guchtsauen und älteren

Schweine Luchteber Suchtsauen Schweine Schweine
4

— —— — ——— — —
19 20 214 216 2Ie 28 b 22. n

1

I

I «
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NeicthGesetznattA
Jahrgang1917

Nr. 201
Inhalt: Gesetz überdie Wiederherstellungder deutschenHandelsslotte.S. 1038.

(Nr. 6132) GesetzüberdieWiederherstellungderdeutschenHandelsflotte.Vom7.November1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
« von Preußen2c.
verordnenim Namendes Reichs,nacherfolgterJZustimmungdes Bundesrats
unddesReichstags,was folgt:

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Wiederherstellungder deutschen
Handelsflotte den Eigentümern deutscherKauffahrteischiffe(&1 des Gesetzes,
betreffenddasFlaggenrechtderKauffahrteischiffe,vom 22. Juni 1899—Neichs=
Gesetzbl.S. 319 —) auf Antrag Beihilfen zu gewähren

1. für die Ersatzbeschaffungvon Schiff und Inventar, wenndas Schiff
nachdem31. Juli 1914 durchMaßnahmenausländischerRegierungen
oder durchkriegerischeEreignisseverlorengegangenodererheblichbe=
schädigtwordenistj

2. zur Deckungder Auswendungenfür InstandhaltungdesSchiffes, für
Hafengeldersowie für Heuer und Unterhalt der Schiffsbesatzung,die
dadurchnotwendiggewordensind, daßdas Schiff infolgedesKrieges
in deutschenSchutzgebietenoderin außerdeutschenLändernfestgehalten
oderan der FortsetzungseinerReisegehindertwordenist.

Reichs=Sesehbl.1917. 280
Ausgegebenzu Berlin den 13.November1917. « «

Cogle
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Eine erheblicheBeschädigungim Sinne desAbs.1 Nr. 1 ist regelmäßig
anzunehmen,wenndie zurWiederherstellungdesSchiffeserforderlichenKostendie
Hälfte seinesFriedenswertserreichen.

82
Der Reichskanzlerwirdgleichermaßenermächtigt,deutschenSchiffsbesatzungen

der im6 1 Abs.1 bezeichnetenSchiffeBeihilfen zur Wiederbeschaffungihreri
VerlustgeratenenHabezu gewähren.

83
Die Beihilfen sind auf die Entschädigungenzur Anrechnungzu bringen

die demSchiffseigentümerund den Schiffsbesatzungennach dem in Ausscht
genommenenReedereientschädigungsgesetzetwa gewährtwerden.

Einem späterenReichsgesetzist vorzubehalten,ob und in welcherHöhedas
Reichan denGewinnender auf Grund diesesGesetzeswiederhergestelltenSchife
zu beteiligenist und ob hinsichtlichderVerwendung dieserSchiffe Beschränkungen
notwendigsind.

4
*□ Für die Gewährungder Beihilfen geltendie in der Anlagezusammen=

gestellten Grundsätze;dieGewährungerfolgtauf GrundvonVorschlägende
gemäß& 8 gebildetenReichsausschusses.

Durch dieFestsetzungderBeihilfen wird ein Rechtsanspruchnicht begrüntt.

95
Ansprücheauf Ersatzder in den # 1),2 bezeichnetenSchäden,diealf

Grund eines Versicherungsverhältnisses,auf Grund des & 635 desHandelsgeset=
buchs oder aus einem anderenRechtsgrund demGeschädigtenzustehen,gehen
bis zur Höhe der gewährtenBeihilfen auf das Reich über.

Ansprücheauf Entschädigungenoder Vergütungen, die für ein voneinem
fremdenStaate beschlagnahmtesund zurückgehaltenesoder angefordertesSchif

gezahlt werden,geheninsoweitauf das Reich über,als demEigentümerwegen
diesesSchiffesBeihilfenauf Grund des§ 1 gewährtwordensind.

86 «
JstzurErsatzbeschaffungfüreinSchiffeineBeihilfeuachslAbU

Nr. 1 gewährtwordenund wird das Schiff demEigentümerwiederzurVer
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fügung gestellt, so ist er verpflichtet,das zurückgegebeneSchiff demReichezu
übereignen.Von derÜbereignungkannabgesehenwerden,wennderEigentümer
sich verpflichtet,die ihm für dieErsatzbeschaffunggewährtenBeihilfen vomTage
der Indienststellungdes zurückgegebenenSchiffes ab mit fünf vom Hundert
jährlich zu verzinsenund in angemessenenTeilbeträgennachnähererBestimmung
desReichskanzlerszurückzuzahlen. .

87
Die Veräußerungeines Schiffes, zu dessenBeschaffungeine Beihilfe nach

1 Abs. 1 Nr. 1 gewährtworden ist, darf an ausländischePersonenoderGesell=
schaftenoder an Deutsche, die ihren Wohnsitz oder ständigenAufenthalt im
Auslandhaben,vor Ablauf von zehnJahren nachder Infahrtsetzungnur mit
Genehmigung des Reichskanzlerserfolgen. Das gleichegilt für Miet. und
Frachtverträgezur Beförderungvon Gütern,die übersolcheSchiffeim ganzen

oder einen verhältnismäßigenTeil oder einen bestimmtbezeichnetenRaum des
Schiffes abgeschlossenwerden, insoweit sie Fahrten zwischenausländischenHäfen
betreffen.Der ReichskanzlerkanndieGenehmigunginsbesonderedavonabhängig
machen,daß die für das Schiff zur Verfügung gestelltenReichsmittel zurück=
erstattetwerden.

Wer im Inland oder im Ausland ein Veräußerungsgeschäftoder einen
Miet- oder Frachtvertragohne die nach Abs. 1 erforderlicheGenehmigung
abschließt,wird mit Gefängnisbis zu drei Jahren und mit Geldstrafebis zu
fünfzigtausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft, sofern nicht nach
anderenStrafgesetzeneinehöhereStrafe verwirktist. Der Versuchist strafbar.

88
Der Reichsausschuß(F4) bestehtaus siebenMitgliedernund ebensoviel

Stellvertretern. Von denMitgliedernund stellvertretendenMitgliedernmuß je
eines die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienste
besitzen.Auf Vorschlag des ReichskanzlersernenntderBundesrat dieMitglieder
und Stellvertreterund bestimmtden Vorsitzendenund dessenVertreter. Zur
Beschlußfähigkeitist dieAnwesenheitvon mindestensfuͤnf Mitgliedern erforderlich,
unter denensichmindestenseinMitglied befindenmuß,das die Befähigungzum
RichteramtoderzumhöherenVerwaltungsdienstebesitzt.

Die BeschlüssedesAusschusseswerdenmit Stimmenmehrheitgefaßt. Beie
Stimmengleichheit entscheidetdie Stimme des Vorsitzenden. Die Mitglieber
stimmennachihrerfreienÜberzeugung.

230“
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DerAusschußkanndieAugenscheinseinnahmebeschließen,ZeugenundSach=
verständige,aucheidlich,vernehmen,eidesstattlicheVersicherungenabnehmen,schrift=
licheGutachtenerfordern,Ausschlußfristenfür dieAnmeldungunddieBegründung
der Anträge auf Beihilfe bestimmen. Der Ausschuß kann mit den Erhebungen
ein Mitglied des Ausschussesbeauftragen. Die Gerichts=und Verwaltungs=
behördenhabeninnerhalbihrer ZuständigkeitdemErsuchendesAusschussesoder
seinesVorsitzendenum Rechtshilfezu entsprechen,soweitnicht besonderegesetzliche
Bestimmungenentgegenstehen.

Jur Unterstützungdes Ausschusseskann der ReichskanzlerörtlicheVor=
prüfungsstelleneinrichten,denendie im Abs. 3 vorgesehenenBefugnissegleich=
falls zustehen. ·

89
Das Verfahren vor demReichsausschußist kosten-und gebührenfrei.Die

in demVerfahrenentstandenenbarenAuslagenkönnendemAntragstellerganz
oder teilweisezur Last gelegtwerden, soweitsie durcheinen von ihm gestellten
unbegründetenAntrag verursachtworden sind. Das gleichegilt für dasVer=
fahrenvor denörtlichenVorprüfungsstellen. , «

10
6 Die bei demVerfahren beteiligtenPersonen sind zur Geheimhaltungder
Verhandlungen und der dabei zu ihrer Kenntnis gelangtenVerhältnisse#
Antragstellerverpflichtet.Wer dieserVorschriftunbefugtzuwiderhandelt,wird
mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundertMark oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag desVerletztenein.

. 11 .
Der Bundesrat kann nähereBestimmungenüber das Verfahren vor dem

Reichsausschußund sonstigeBestimmungenzurAusführungdiesesGesetzeserlassen,
insbesondereSchätzungsgrundsätzefür die Bemessungder Beihilfen aufstellen.

Soweit der Bundesrat solcheBestimmungennicht ciläßt, könnensievon
demReichskanzlererlassenwerden.

12
Die zur Ausführung diesesGesetzeserforderlichenMittel sind jährlich

durch den Reichshaushaltsetatanzufordern.Im Rechnungsjahr1917 konnen
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bis zu dreihundertMillionen Mark aus dem Fonds des außerordentlichenEkats
„Aus Anlaß desKrieges“verwendetwerden. 1

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. .

GegebenGroßes Hauptquartier, den 7.Novenber 1917.

Siegel) Wilhelm

Dr.GrafvonHertling
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Anlage 1

Grundsätze
1. Die Beihilfennach§&1 Abs.1 Nr. 1 sollenzur BeschaffungvonKauf,

fahrteischiffengewährt werden,von Passagierschiffenjedochnur dann, wennsie
zugleichin erheblichemMaße für die Güterbeförderungbestimmtsind.

Die wegenerheblicherBeschädigungeinesSchiffes gewährtenBeihilfen
sind zur Wiederherstellungdes beschädigtenSchiffes zu verwenden,es sei dem,
daßdas Schiff infolgeder Beschädigungenreparaturunwürdiggewordenist.

Dem Schiffseigentümersoll die Verteilung des gesamtenihm verloren,
gegangenenSchiffsraums auf einzelneErsatzschiffetunlichst freigestelltwerden.

Sind vor Verlust des zu ersetzendenSchiffes, aber nach dem31. Juli
1914, Neubautenin Auftrag gegebenoder Schiffe fremderFlagge angekuft
worden,so könnensieals Ersatzschiffeanerkanntwerden.

2. Der BemessungderBeihilfenach§ 1 Abs.1 Nr. 1 istderWertzugrunde
zu legen, den das zu ersetzendeSchiff nebstInventar am 25. Juli 1914 hattr
(Friedenswert).

Übersteigendie Kosten für dieBeschaffungdes zu ersetzendenSchiffsraums
den Baupreis, der am 25. Juli 1914 dafür zu zahlen gewesenwäre (Frichens=
baupreis),so könnenJuschlägegewährtwerden · ·

DieGewährungdersuschlägeistdavonabhängig,daßdieAusführbakkM
nndWirtschastlichkeitderErsatzbeschaffung,insbesonderedieBergebungderBaIs
arbeitenoderderErwerbdesSchiffeszu angemessenenPreisen,nachgewiesensind.
Eine Gewährung ist ausgeschlossenin solchenFällen, in denen der Ersatzpreis
behufsErzielungeineshohenZuschlagsoderaus anderenunlauterenBeweggründen
zu hochbemessenworden ist.

Die Zuschlägesindverschiedenzubemessen,je nachdemdieAblieferungdes
NeubauesoderdieInfahrtsetzungdesSchiffesunterdeutscherFlaggefür dieJeit

a) innerhalbdeserstenbis viertenJahres,
b) innerhalb des fünften bis neuntenJahres

nach Friedensschlußsichergestelltist. Die Juschlägekönnenin den Fällen
zu a) auf 50 bis 70 vom Hundert,
zu b) auf 20 bis 55 vom Hundert

der den FriedensbaupreisübersteigendenAuswendungenbemessenwerden.
Bei der Bemessungder JuschlägeinnerhalbderbezeichnetenGrenzensollen

auch die wirtschaftlicheLage des Reeders, die Größe des Ersatzbauesund die
Mehrauswendungfür einebeschleunigteErsatzbeschaffungberücksichtigtwerden

Für denBau von besondersgeartetenSchiffenkannder Reichskanzlerin
einzelnenFällen die Zeitgrenzenabweichendfestsetzen.
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Hat derEigentümer für denSchadenschonaus Reichsmitteln,aes Grund
einesVersicherungsverhältnisses,auf Grund des & 635 des Handelsgesetzbuchs
oder aus einemanderenRechtsgrund Ersatzerhalten, so ist dieserErsatz bei der
Bemessungder Beihilfe in Anrechnungzu bringen.

Wird die AblieferungoderInfahrtsetzungdesSchiffesverzögert,so sind
dieJuschlägenachdemZeitpunktdertatsächlichenAblieferungoderInfahrtsetzung
neu zu bemessen.Ulbersteigendie auf Grund der früheren Festsetzunggezahlten
Beträge die dem Reeder nach der neuenBemessungzustehendenBeihilfen, so
ist der zuviel gezahlteBetrag nach nähererBestimmungdes Reichskanzlers
zurückzuzahlen.

3. Die im &1 Abs.1 Nr. 2 vorgesehenenBeihilfenzudenAuswendungen
des Schiffseigentümersfür Heuer und Unterhaltskostenkönnennur hinsichtlich
derjenigenSchiffsbesatzungengewährtwerden,diein einemdeutschenSchutzgebiet
oder im Ausland entwederan Bord ihrer Schiffe verbliebenodernach Auflösung
des Heuervertrags durch den Krieg an der Heimreise behindertworden und
unterstützungsbedürftiggewordensind. Die Heuerwird bis zu demTage ver=
gütet, an dem die Wiederaufnahmeder Schiffahrt nach der allgemeinenLage
möglichwar.

Bei BerechnungderHeuersindauchdieNebenvergütungenin Anrechnung
zu bringen.

Die Beihilfe nach&1 Abs.1 Nr. 2 soll auch in denFällen gewährt
werden,in denendas Schiff, für das die Auswendungengemachtwordensind,
späterverloren gegangenist.

4. FuürdieZubilligungvonBeihilfenim Sinne des&2sind diefestenSätze
desbeigefügtenTarifs maßgebend. 4.—

Als Habe im Sinne des § 2 gilt auch der dem Schiffsführer aehoriue 6.
verloren gegangeneSchiffsproviant.

Soweit die SchiffseigentümerdenSchiffsbesatzungenfür denVerlustder
HabeEntschädigungengeleistethaben,könnenihnendiesebis zurHöhederfesten
Sätze erstattetwerden.

5. Die Hälfte des Friedenswertsvon Schiff und Inventar& 1 Abs.1
Nr. 1), der Betrag der notwendigenAuswendungen(&1 Abs.1 Nr. 2) und die
Vergütung für verloreneHabe der Schiffsbesatzungen(&2) sollen alsbald nach
Festsetzunggezahltwerden.

Wird nicht innerhalb von drei Jahren nachJahlung der erstenHälfte des
Friedenswertsein zur Festsetzungder JuschlägeführenderVertrag überdie Be=
schaffungdes zu ersetzendenSchiffsraums vorgelegt,so ist der gewährteBetrag
zurückzuzahlen.Für die Erfüllung dieserVerpflichtung ist Sicherheit zu leisten.
Der Reichskanzlerkann auf Antrag dieFrist verlängern.

Die andere Hälfte des Friedenswerts soll alsbald nachFestsetzungder
Zuschlägegezahltwerden.

Cocgle



—1032 —

Die Zuschlägesind im Falle desAnkaufseinesErsatzschiffsfremderFlagge
nachdessenInfahrtsetzungunter deutscherFlagge, im Falle des Neubauesunter
BerücksichtigungdesFortschreitensdesBaues in TeilbeträgennachnähererBe=
stimmungdes Reichskanzlerszu #ahlen,

Auf dienach &.1 Abs.1 Nr.2, 92 zu gewährendenBeihilfen können
schon vor ihrer FestsetzungVorschüssebis zu zweiDritteln derglaubhaftgemachten
Auswendungenoder Verluste bewilligt werden.

6. Die Bemessungund. Jahlung der Beihilfe im Falle einer erheblichen
Beschädigung im Sinne des § 1 Abs.1 Nr. 1, Abs.2 erfolgt nach billigemEr.
messenunter sinngemäßerAnwendungder für SchiffsverlustegegebenenGrundsätze.
7. Hat bei der Entstehungdes Schadensein VerschuldendesBeschädigten

mitgewirkt,so soll eine Beihilfe nur insoweitgewährtwerden,als der Schaden
unabhängigvon diesemVerschuldeneingetretenwäre.

8. JIst die Reise, auf welcher der Schaden entstandenist, nachKriegs=
ausbruch und in dessenKenntnis angetretenworden, so könnenBeihilfen auf
Grund diesesGesetzesnur gewährtwerden,wenn das Schiff für die Fahrt auf
Grund des Gesetzesüber die Kriegsleistungenvom 13. Juni 1873 (Reichs—
Gesetzbl.S. 129) in Anspruchgenommenwar.

9. Der Reichskanzlerbestimmt,welcherJeitpunkt als Friedeusschlußim
Sinne diesesGesetzeszu geltenhat.
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Anlage II

Tarif
Es werden folgende 5 Klassen von Schiffen unterschieden:
KlasseA. Passagierdampferin großer Fahrt mit Einrichtungen für

fünfzig oder mehr Kajütspassagiereund Reichspostdampfer.
: B. Alle anderenPassagierdampferin großerFahrt, alle Linien=

frachtdampferin großer Fahrt, mit Ausnahme der in der
Fahrt nachnordamerikanischenHäfen beschäftigten,außerdem
alle Segelschiffein großerFahrt.

* C. Alle anderenDampfermit Ausnahmeder in denKlassenA,
B, D und E aufgeführten.

: D. Dampferund Segler in der Nord- und Ostseefahrt.
* E. Seeschlepper,SeeleichtersowieDampferundSegler in kleiner

Fahrt.
Dampfer mit Passagiereinrichtungen,die zur fraglichenJeit Passagiere

bestimmungsgemäßnicht mehr führen, geltenals Frachtdampfer.
Eine Vergütungfür VerlustderHabekannnur in derjenigenKlassestatt=

finden,zu der dasSchiff währendderFahrt gehörte,auf der die Habeverloren
gegangenist.

Mark Mark Mark Mark Mark

1. Kapitttga. 3500 300000
2. I. Offizier, leitenderIngenieur,
Oberingenieur,Arzte,Zahlmeister
und nicht anderweitig nament=
lich aufgeführteSchiffsangestellte,
welcheAnspruchauf Verpflegung
in der 1. Kajüte haben 2500| 2000|H60 00 800

3. II. Offiziere,II. Ingenieure20000 140000 H
4. III.,IV. Offiziere,Gepäckvorsteher,
Telegraphisten, III., IV. Inge
nieure, Elektriker,Proviantver-
walter,Kajütsoberstewards,Pro=
viantmeister,I.Oberkellner,Ober=
köcheund nicht namentlichauf=
geführteSchiffsangestellte,welche
Anspruchauf Verpflegungin der
2. Kajüte oderOffiziers=,Inge= «
nieurs-undBeamtenmessehaben180016001200900500

Reichs-Gesetzbl.1917. 231
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5. Zahlmeisterassistenten,Ingenieur=
aspiranten und Maschinisten=
assistenten,Oberstewardsassistenten,
II. Oberkelluer, Kapellmeister,
I. Köhe:e. 900 900 70000 500

6. I. und alleinige Unteroffiziere
desDecks-,Bedienungs=undSicher=
heitsdienstes;alleinige Köche,
II. KajütsköcheundKöchefür die
dritteKlasse,Chorführer 600060“4 C00 500

7. II. UnteroffizieredesDecks=,Na=
schinen=,Bedienungs-undSicher=
heitsdienstes,Lagermeister,I. und
alleinigeSchiffsauswärter,Kajüts=
auswärter und auswärterinnen,
Musiker sowie Matrosen und
Schmiede(Donkeyleute)aufSegel= "
schiffenin großerFahrt 50 0 02

8. Matrosen,Leichtmatrosen,Gärtner,
Buchhändler,II.bis IV. Proviant=
aufseher,III. undIV. Kajütskoöche,
I. Dampfköche, I. Konditoren,
WienerBäcker,1Bäcker,I.Schläch=
ter, die in Nr. 7 nicht aufge=
führtenAuswärter, Plätterinnen,
Heizerundalle anderennichtauf=
geführtenSchiffsangestelltensowie
Jungenauf Segelschiffenin großer
Fahrtr 400

9. Trimmer, die vorstehendnicht
aufgeführtenKöche, Konditoren,
BäckerundSchlächter,dieKochs=
maate,Auswäscher,Putzer,Wasch=
gehilfenund Junggen 2505 0250 I1 l=S S 1#Vi S
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Außerdemkönnenfür eigeneGerätschaften,die zur Ausübung ihres Berufs
erforderlichsind,erhalten:

1. I. und alleinigeZimmerleutbee ... 400Mark,
2. II. Zimmerleiutee . . ... 250
3. Chorführer und Kapellmeisterfür Norten 400
4. Musiker für Instrumenee . .. . . .. . . . . . . .. 150
5. I. oder alleinige Barbirer 300

Zum Verkaufe mitgeführteSachen werden nicht als Habe betrachtet.
Für ihren Verlust wird daher auchnichts erstattet.

Ist dieHabe teilweiseverloren, so kann dieBeihilfe entsprechendi in vollen
Zehnteilen der·vorstehendenSätze gewährtwerden.

Den VezugdesNeichs=GesesblattsvermitnelnnurdiePostauftalern.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 202
Inhalt: Gesetzzur VereinfachungderStrafrechtspheegeS. rosv.

Das Gesetzzur Vereinfachungder Strafrechtspflegevom 21. Ok=
#eober1917 ist in Nr. 186 desReichs=Gesetzblattsfür 1917 (S. 957).
versehentlichunvollständigveröffentlichtworden. Nachstehendwird die
vollständigeFassungveröffentlicht.

(Nr.6133) Gesetzzur VereinfachungderStrafrechtspflege.Vom 21.Oktober1917.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscerKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesrats
und desReichstags,was folgt:

Artikel I
Das Gerichtsverfassungsgesetzwird dahin geändert:
1. Der &29 wird durch folgendeVorschrift ersetzt:

Der Staatsanwalt kann für Vergehen,die zur Juständigkeitder
Strafkammergehören,vorbehaltlichderVorschriftim &74 desGerichts=
verfassungsgesetzes,die Zuständigkeitdes Schöffengerichtsdadurchbe=
gründen,daß er bei Einreichungder Anklageschriftdie Eröffnung des
Hauptverfahrensvor demSchöffengerichtebeantragt.

Die Eröffnung desHauptverfahrensvor demSchöffengerichtesoll
nur dann beantragtwerden,wennkeineschwerereStrafe als Gefängnis
oder Festungshaftvon sechsMonaten oder Geldstrafe,allein oder
nebenHaft oder in Verbindung miteinanderoder mit Nebenstrafen,
und keinehöhereBuße als eintausendfünfhundertMark zu erwartenist.

Erhebt bei Juwiderhandlungengegendie Vorschriften über die
ErhebungöffentlicherAbgabenund Gefälle dieVerwaltungsbehördedie
öffentlicheKlage,so kannsiedieZuständigkeitdesSchöffengerichtsin
gleicherWeisebegründenwie der Staatsanwalt.

2. Der &75 wird gestrichen.
Reiche=Gesetzbl.1917. 232

Ausgegebenzu Berlin den 15.November1917.

Cocgle



—1038 —
Artikel II

Die Strafprozeßordnungwird dahin geändert:
1. Als &197a wird folgendeVorschrifteingestellt:

Soll die Juständigkeitdes Schöffengerichtsgemäß§ 29 des Ge=
richtsverfassungsgesetzesbegründetwerden, so ist der Antrag bei dem
Amtsgerichte,wennVoruntersuchunggeführtist, bei demLandgericht
einzureichen.

2. Im 7 447 erhält
a) der Abs. 1 folgendeFassung:

Bei Übertretungenund Vergehen kann die Strafe durch
schriftlichenStrafbefehl des AmtsrichtersohnevorgängigeVer=
handlung festgesetztwerden,wenn die Staatsanwaltschaftschrift.
lich hierauf anträgt. Bei Vergehen,für welchederStaatsanwalt
die Juständigkeitder Schöffengerichtebegründenkann 29 des
Gerichtsverfassungsgesetzes),kannnur der Staatsanwalt den An=
trag stellen;mit der Stellung des Antrags geltendie Sachen
als zur Zuständigkeitder Schöffengerichtegehörig.

Ferner werden ·
b) im Abs.2 die Worte „von höchstenseinhundertfünfzigMark“
gestrichen, «

c) als Abs. 4 wirdfolgende Vorschrift eingestellt:
Gegen einen Beschuldigten,der das achtzehnteLebensjahr

nochnicht vollendethat, darf durch einenStrafbefehl Freiheits=
strafe nur festgesetztwerden, wenn die Freiheitsstrafe an die
Stelle einernichtbeizutreibendenGeldstrafetretensoll.

Artikel II
Das Gesetztritt mit dem 1. November 1917 in Kraft. Mit diesem

Tage tritt dieVerordnungdesBundesratszurEntlastungderStrafgerichtevom
7. Oktober1915 (Reichs⸗Gesetzbl.S. 631) außer Kraft.

Das Gesetztritt mit demAblauf von einemJahre nach der Beendigung
des gegenwärtigenKriegszustandesaußerKraft. Mit diesemZeitpunkttreten
diedurch diesesGesetzgeändertenoder aufgehobenenVorschriftenin der bis.
herigenFassungwieder in Kraft.
Der Zeitpunkt,mit welchemder Kriegszustandals beendigtanzusehenist,
wirddurchKaiserlicheVerordnungbestimmt. «
·llrkiindlichiinterUnserersööchsteigenhändigenUnterschriftuudbeigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenGroßesHauptquartier,den21.Oktober1917.

iegeh) Wilhelm
Helfferich

DenVezus—..——2 vermittelnmurdiePostansrallen.
HerausgegebenimReichsamtdesInnern.— Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.

— — —
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Reichs-Gesetzblatt
Inhalt: Bekanntmachung zur Abänderungder Bekanntmachungvom 21. Dezember1916, betreijend

Bestimmungenzur Ausführung des Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienst. S. 1039. — Be=
kanntmachung, betreffendweitere Bestimmungenzur Ausführung des § 7 des Gesetzesüber den
vaterländischenHilfsdienst.S. 1010.— Verordnung überdie denUnternehmernlandwirtschaft.
licherBetriebe zur Ernährung der Selbstversorgerund zur Fütterung zu belassendenFrüchte. S. 1046.

=*

(Nr. 6134) Bekanntmachungzur AbänderungderBekanntmachungvom21.Dezember1916,
betreffendBestimmungenzurAusführungdesGesetzesüberdenvaterländischen
Hilfsdienst. Vom 13.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§ 19 desGesetzesüber den vaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) mit Zustimmung
des vom ReichstaggewähltenAusschussesfolgendeVerordnung erlassen:

Artikel I
Der #(/6Abs. 2 der Bekanntmachungvom 21. Dezember1916, betreffend

Bestimmungenzur Ausführung des Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienst
(Reichs=Gesetzbl.S. 1411) erhält folgendeFassung:

Sie erhaltenTagegelderund Ersatzder notwendigenFahrkosten.
Das Tagegeldbeträgtbei einer Amtstätigkeitvon mindestensvier

Stunden fünfzehn Mark, bei kürzererDauer die Hälfte. Bei Ver=
tretern, die außerhalb des Sitzungsorts wohnen, wird die Fahrzeit
als Jeit derAmtstätigkeit angerechnet. An Fahrkostenwird bei

Eisenbahnfahrten derBetrag für diezweiteWagenklasse,bei Benutzung
von Schiffen der Betrag für die ersteKlasse erstattet.

Artikel II .
DieseVerordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft. Soweit

bei der Bemessungder bis zu diesemZeitpunkt gezahltenTagegelderanders ver=
fahren worden ist, behält es dabei sein Bewenden. 4

Berlin, den 13. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

. Dr. Schwander
Reichs⸗Gesetzbl.1917.
-Ausgegebenzu Berlin den 15.November1917. 233
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(Nr. 6135) Bekanntmachung,betreffendweitere Bestimmungenzur Ausführung des &§7des
Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienst. Vom 13.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 19 desGesetzesüber den vaterländischen
Hilfsdienst vom 5. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1333) mit Zustimmung
des vom ReichstaggewähltenAusschussesfolgendeVerordnung erlassen:

1
Zum Jnecke der Heranziehung zum vaterländischenHilfsdienst habendie

Ortsbehördendie nach der Verordnung vom 1. März 1917 (Reichs=.Gesetzbl.
S. 202) aufgestellteNachweisungnachMaßgabe der folgendenBestimmungenzu
ergänzenund die Ergänzung dem zuständigenEinberufungsausschusse(&7 Abs. 2
des Gesetzes)bis zum 20. Dezember1917 zur Verfügung zu stellen. Bestehen
für den Bezirk einer OrtsbehördemehrereEinberufungsausschüesse,so regelt die
Kriegsamtstelledie Juständigkeit.

. 82
Auf öffentlicheAufforderung der Ortsbehördehaben sichdie nachstehend

aufgeführtenPersonen innerhalb der in der Aufforderung bestimmtenFrist bei
der darin angegebenenStelle persönlichzu melden und die für die Ausfüllung

Teiner Meldekartenach anliegendemMuster erforderlichenAngabenzu machen:
1. alle männlichenDeutschen,die nach dem 31. März 1858 geborensind

und das siebzehnteLebensjahrvollendethaben,soweit sie nicht
a) zum aktivenHeere oder zur aktivenMarine gehörenoder
b) auf Grund einer Reklamationvom Diensteim Heere oder in der
Marine zurückgestelltsind,

2. alle männlichenAngchörigenderösterreichisch=ungarischenMonarchie, die
nach dem 31. März 1858 geborensind und das siebzehnteLebensjahrvollendet
haben, soweit sie im Gebiete des DeutschenReichs ihren Wohnsitzoder ihren
gewöhnlichenAufenthalt haben und nicht zum aktivenHeere oder zur aktiven
Marine gehören.

Die Meldung hat am Wohnort des Meldepflichtigenzu erfolgen.

13
Wer sich gemäß 9/ 2, 3, 6 Abs.1 der Verordnung vom 1. März 1917

persönlichoderschriftlichgemeldethat und dies durchVorlegung desgestempelten
AbreißstreifensderMeldekartenachweisenkann, brauchtsichnicht neu zu melden;
die Pflichten aus den nachstehenden9#7, 9 geltenjedochauch für ihn.

Dagegen gilt die neueMeldepflicht auch für diejenigen,welchenach§ 5
der Verordnung vom 1. März 1917 von der Meldepflichtbefreit waren, soweit
sie sichnicht gemäß& 6 Abs.1 derselbenVerordnung gemeldethaben und dies
gemäßAbs.1 nachweisenkönnen.

84
Von der persönlichenMeldung(82) ist befreit,wer sichinnerhalbder in

der öffentlichenAufforderungder OrtsbehördebestimmtenFrist bei der darin
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angegebenenStelle schriftlichunter ordnungsmäßigerAusfüllung der vorgeschrie—
benenKarte meldet. Für dieseMeldung ist ebenfalls das anliegendeMuster
maßgebend.

In der Aufforderung ist bekanntzugeben,wo die Meldepflichtigendie
Meldekarten erhalten. §o

Von derpersönlichenMeldung sind ferner die in öffentlichenoderprivaten
Anstalten(Straf., Besserungs=,Heilanstaltenusw.) mit Etaschlußder geschlossenen
Unterrichtsanstalten(Internate)untergebrachtenMeldepflichtigenbefreit. Für sie
hat der Anstaltsleiter oder der von ihm dazu bestellteVertreter die Meldung
schriftlichnachMaßgabedes&4 zu erstatten.Mit Genehmigungdes Kriegs=
amts, in Bayern, Sachsen und Württembergdes Kriegsministeriums,können
dieseMeldungen von einzelnenAnstaltsleiternganz oder teilweiseauf Listen er=
stattetwerden. ge

Genügendie Angaben in der schriftlichenMeldung nicht oder bestehenBe=
denkengegenihre Richtigkeit,so hat derMeldepflichtigesie zu ergänzenoderauf=
zuklären. Die Ortsbehördekann ihn zu diesemZweckevorladen und sein Er=
scheinennachden landesrechtlichenVorschriftenerzwingen.

87
JederMeldepflichtigehatauf AufforderungdesVorsitzendendesEinberufungs⸗

ausschussespersönlichzu erscheinen,auf Fragen desVorsitzendenoder seinesVer=
treters Auskunft zu erteilen und sich einer Untersuchungdurchdenvom Vor=
sitzendenbestimmtenArzt zu unterziehen,sofern dies für die Feststellungder
körperlichenEignungdesHilfsdienstpflichtigenfüreinebestimmteArbeiterforderlichist.

88
Jur weiterenErgänzungderNachweisungen& 1) habensich ferner persön=

lich bei dem für ihren Wohn=oder Aufenthaltsort zuständigenEinberufungs=
ausschussezu melden:

1. alle männlichenDeutschen,die das sechzigsteLebensjahrnochnichtvoll=
endethaben und die nachAblauf der von der Ortsbehördenach82
bestimmtenMeldefrist aus demDienste im Heere oder in der Marine
aus anderenGründen als infolge einer Reklamation ausscheiden,

2. alle im ReichsgebietewohnhaftenmännlichenDeutschenundAngehörigen
der österreichischungarischenMonarchie, die nachAblauf der von der
Ortsbehördenach§ 2 bestimmtenMeldefrist das siebzehnteLebensjahr
vollenden,soweitsie nicht zum aktivenHeere oder zur aktivenMarine
gehören,

3. alle männlichenDeutschenundAngehörigenderösterreichisch=ungarischen
Monarchie vom vollendetensiebzehntenbis zum vollendetensechzigsten

- -232-
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Lebensjahre,die nachAblauf der von der Ortsbehördenach § 2 be=
stimmtenMeldefrist ihren Wohnsitzoder gewöhnlichenAufenthalt in
das Reichsgebietverlegen,soweit sie nicht zum aktivenHeereoderzur
aktivenMarine gehören.

Die Meldung hat binnen zwei Wochenzu erfolgen. Diese Frist beginnt
in den Fällen zu 1 mit demTage nach der Entlassungaus demDienste im
Heereoder in der Marine, in den Fällen zu 2 mit dem erstenTage des acht=
zehntenLebensjahrs, in den Fällen zu 3 mit dem Tage nachder Begründung
des Wohnsitzesoder des gewohnlichenAufenhalts im Reichsgebiete.

Von der persönlichenMeldung ist befreit, wer sich innerhalb der im
Abs.2 angegebenenFrist beidemEinberufungsausschusseschriftlichunterordnungs=
mäßigerAusfüllung dervorgeschriebenenKarte (&4 Abs. 1 Satz 2) meldet,dabei
gilt § 7. ·

Für dieMeldung der in öffentlichenoderprivatenAnstaltenuntergebrachten
Meldepflichtigengilt 85.

Das Kriegsamt, in Bayern, Sachsenund WürttembergdasKriegsministe=
rium, bestimmtnäheres über die Bekanntmachungder VorschriftendiesesPara=
graphenund gibt an, wo die Meldepflichtigendie Meldekartenerhalten.

(9
ScheideteinMeldepflichtigervor VollendungdessechzigstenLebensjahrsaus

der Beschäftigungbei seinembisherigenArbeitgeberaus oder wechselter seine
Wohnung,so hat er dies spätestensam dritten darauf folgendenWerktag dem
für seinenWohnort und, wenn er diesenwechselt,für seinenbisherigenWohnort
zuständigenEinberufungsausschussemitzuteilen. Dabei ist eine neue Tätigkeit,
ein neuer Arbeitgeber,die neueWohnung sowie eine militärische Einbernfung
anzugeben. "

Das Ausscheidenhat auchder bisherigeArbeitgeberspätestensam dritten
darauf folgendenWerktag dem für den bisherigenWohnort des Meldepflichtigen
zuständigenEinberufungsausschussemitzuteilen.

Meldepflichtige,die bei einer Reichs=,Staats=, Gemeinde=oder Kirchen=
bebördeoder im Hofdienstangestelltoder beschäftigtsind, haben,solangesie das
sechzigsteLebensjahr noch nicht vollendet haben, die Mitteilungen nach Abf..1
zu machen,wenn sieihre Wohnungwechselnoder wennsiedauerndodervorüber=
gehendaus demDienstebeiihrerbisherigenBehördeoderDienststelleausscheiden,
ohne zugleich in den Dienst einer anderenBehörde oder Dienststelleeiner der
bezeichnetenGruppeneinzutreten. Ein solchesAusscheidenhat auchder unmittel=
bareVorgesetztedem für denbisherigenWohnort desMeldepftichtigenzuständigen
Einberufungsausschußunverzüglichmitzuteilen.

Für die in einer offentlichenoder privaten Anstalt im Sinne des &5
untergebrachtenMeldepflichtigenhat der Anstaltsleiter oder sein Vertreter die
Mitteilungen nachAbs. 1 zu machen.
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810
Der Arbeitgeber,dem ein Hilfsdienstpflichtigergemäß&7 Abs. 3 desGe=

setzesüberwiesenwird, hat spätestensam dritten Werktagnachdem in der Be=
nachrichtigungangegebenenAutrittstage dem Ausschuß, der die Überweisung
vorgenommenhat, oder der von diesemangegebenenStelle mitzuteilen,ob der
Hilfsdienstpflichtigeeingestelltwordenist unddieArbeit beiihmaufgenommenhat.

11 .
WereiueMeldunguach82,sZAbs.2,s4Abs.I,85Satz2,Js-

Abs. 1 bis 4 erstattet,erhält als Bestätigung den ordnungsmäßigausgefüllten
und gestempeltenAbreißstreifender Meldekarte. Bei Mitteilungennach den
9, 10 ist auf VerlangeneineentsprechendeBestätigungzu erteilen.

W12
Jeder Arbeitgeber, der in seinemBetriebe Hilfsdienstpflichtigebeschäftigt,

ist verpflichtet,dieVorschriftenim & 9 Abs. 1, 2, § 15, & 16 Abs. 1 durcheinen
lesbarenAushang an allgemeinzugänglicherStelle in derBetriebsstättedauernd
bekanntzugeben.

4 13 ,
DieVordruckefürdieMeldekartenC2Abs.1,ss4,5,88Abs.3,4)

stelltdasKriegsamt,in Bayern,SachsenundWürttembergdasKriegsministerium,
denOrtsbehördenzur Verfügung.

Die denOrtsbehördendurch die Aufstellungder neuenNachweisungen.
(& 1 bis 6) nachweislichentstandenenKosten trägt das Reich. Sie sind bei
denvomKriegsamt,in Bayern,SachsenundWürttembergvomKriegsministerium,
zu bezeichnendenStellen vierteljährlichanzufordern.

* 14
Als Ortsbehördenim Sinne dieserVerordnunggeltendieselbenStellen,

welche die Landeszentralbehördenauf Grund des § 9 der Verordnung vom
1. März 1917 dafür bestimmthaben, soweit nicht eine Landeszentralbehörde
etwas anderesbestimmt. «

515
Werdieinden882,4bi66,8bi610vorgeschriebenenMelduugen

oder Mitteilungen schuldhaftunterläßt, der Aufforderung des Vorsitzendendes
Einberufungsausschusseszum personlichenErscheinenkeineFolge leistet,die Aus=
kunft auf Fragen diesesVorsitzendenoder seinesVertreters verweigert oder sich
der angeordnetenärztlichenUntersuchungnicht unterzieht,kann durch Beschluß
des Einberufungsausschussesmit einer Ordnungsstrafebis zu einhundertMark

und, wenn die Geldstrafenicht beizutreibenist, mit Haft bis zu drei Tagen be=
straft werden.
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Auf die Beitreibungund dieVerwendungderGeldstrafefindet& 12 derVer=

ordnungvom 21. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1411) Anwendung.
Gegen die Festsetzungder Strafe findet Beschwerdean die beim Kriegs=

amt errichteteZentralstellestatt) die Beschwerdehat aufschiebendeWirkung.

16
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn=

tausendMark wird bestraft, wer in einer Meldung, Mitteilung oder Auskunft=
erteilung nachden# 2, 4, 6 bis 10dieser Verordnung oder in einerMitteilung
nach § 11 der Verordnung vom 30. Januar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 85)
wissentlichunrichtigeoder unvollständigeAngabenmacht.

Die gleicheStrafe trifft den Anstaltsleiter oder seinenVertreter, der in
einemFalle des §&5, des & 8 Abs. 4 oder des § 9 Abs. 4 wissentlichunrichtige
oder unvollständigeAngabenmacht,sowiedenMeldepflichtigenselbst,der in einem
solchenFalle demAnstaltsleiter oder seinemVertreter gegenüberderartigeAn=
gabenmacht.

& 17
Mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit Haft wird bestraft,wer

als ArbeitgeberunrichtigeAngaben,die in einer Meldung, Mitteilung oder Aus=
kunfterteilungnachden §#2, 4 bis 8, § 9 Abs. 1, 4 dieserVerordnung oder
in einer Mitteilung nach§ 11 der Verordnung vom 30. Jannar 1917 (Reichs=
Gesetzbl.S. 85) derOrtsbehörde,demEinberufungsausschusse,seinemVorsitzenden
oder dessenStellvertreter gemachtwerden, einer dieserStellen oder Personen
gegenüberdurch seineUnterschriftoder in andererWeise bestätigt,obwohl er die
Unrichtigkeitkenntoder kennenmuß.

* 18
Die Verordnung tritt mit demTage derVerkündungin Kraft. Mit dem

gleichenTage tritt dieVerordnung vom 1. März 1917 mit Ausnahmedes § 10
außer Kraft.

Berlin, den 13. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Dr. Schwander
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Anlage

Staat: .. Gemeinde...................«......«......,..........»......
Bezirk .......,,...»»...«..............».................«.«..«..............·...............1.......»........«.»...·..»»....,»
1. Familienname......................................................................................,Voriiame .
2.WohniingGemeinde........................................................,.........,.....................................................Straße vr.
3. Geborenam (Tag, Monat, Jah.) í, í , , in (Ort, Kreis usw.).
4. Bei Angehörigender österreichischungarischenMonarchie:Heimatzuständigkeit(ort, Beinh undMiltar.
verhältnise:: , ,,,,, í

5. Familienstand:ledig,verheiratet,verwitwet,geschieden.(Zutreffendesunterstreichen.)
6. Zahl der im Haushalt lebendenKinder unter 15 **“
7. WelcheBerufstätigkeitübenSie gegenwärtigaus?
8. HabenSie in Heer oderMarine gedient Tuuppenteil .
9. Stellung im Berufe: selbständig,Betriebsinhaber, Meister, .* Andestciter/ Wert.
meister,Geselle,Arbeiter,Heimarbeiteruspv.:

(Zutreffendesunterstreichen.) "

Wieviel Tage derWocheund wievielStunden desTages nimmtIhre iebigeHaupttaͤtigkeit durch=
schnittlichin Anspruch: ..»...»....,

(Von Reichs=und Staatsbeamten nicht zu beantworten.)

11. Art und NamedesBetriebs(Geschäftsusw.):

.—

12. Sitz desBetriebs(Geschäftsusw.):Gemeinden „TT Straße Nr.
13 Tag desEintritts in –ovuBetrieb——4 **“
14. Gelernter Beruf: .. .
15. BesondereFachkenntnisse:.
16. BesondereSprachkenntnisse. . .....
17. MeldenSie sichhiermitfreiwinig zumvaterländischenHilsdienst: .

WurbenSieArbcitinderLinidiviktschastaudererArbeitvorziehens
18. EtwaigeschwereGebrechen“usbesondereschwertsrie gebeschadigungen.
19. BesondereBemerkungen:

E— ,den19l7

Unterschrift
.........................................................................................................Auslle

Meldebestätigung
Name desHilfsdienstpflichtigen:

(Unterschrifhthtn: í -- StempelderBehörde
GegenwärtigausgeübterBerufft: reien

(Datum),dden. 1917.

⸗
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der Selbstversorgerund zur Fütterung zu belassendenFrüchte. Vom
13.November1917.

1

Früchten
I.
vom 15.November1917 bis 15. August1918 einschließlichverwenden:
zur Ernährung der Selbstversorgerauf den Kopf und Monat:
an Gersteund Hafer insgesamtzwei Kilogramm)

lichAckerbohnen,Linsen und Saatwicken(vicia satival), insgesamtein
Kilogramm. Gemenge,in dem sichHülsenfrüchtebefinden,gilt als
Hülsenfrüchte;

zur Fütterung des im Betricbe gehaltenenViehes:

folgendeMengen:
a) für Pferde und Maultiere je sechsJentner;
b) für zur Jucht verwendeteJuchtbullen mit Genehmigungdes

Kommunalverbandesje zwei Zentner;
an Hafer, an Gemengeaus Hafer und Gerste oder an Gerste mit
Genehmigungdes Kommunalverbandesfür Juchtsauenbis zu fünf=
undvierzigPfund bei jedemWurfe und für Eber, die zum Sprunge
benutztwerden,je ein halbes Pfund für den Tag.

52

Der Reichskanzler
In Vertretung
von Waldow

DenBezugdesNrichs=GesesblattßvermiltelnwurdieVofranstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedwucktin der Reichsdruckerel.
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Reichs=Geetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 204
Inhalt: Verordnung zur Abeinderungder Verordnung über zuckerhaltigeFuttermittel vom 5. Oktober1916.

S. 1017. — Bekanntmachung, betreffend Ergänzung der Ausführungsbestimmungen vom
24.Oktober1917zuderVerordnungüberJigarettentabak.S. 1049.—Bekanntmachung, betreffend
die Verlängerung der Prioritätsfristen in Dänemark. S. 1050. — Bekanntmachung, betreffend
wirtschaftliche———— gegendie VereinigtenStaaten von Amerika. S. loso.

(Nr. 6137) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber zuckerhaltigeFuttermittel
vom 5. Oktober 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1114). Vom 15.November1917.

D. Bundesrathat auf Grund des9 3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats- zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I

Die Verordnung über zuckerhaltigeFuttermittel vom 5. Oktober 1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1114) wird wie folgt abgeändert:

1. 42 Abs.2 Nr. 2 erhältfolgendeFassung:
2. RübenverarbeitendeJuckerfabrikendürfen von denzuckerhaltigenFutter=
mitteln, die sie im Betriebsjahr 1917/18 herstellen,an die rüben=
lieferndenLandwirte höchstenszurückliefern:
a) 85 vomHundertdesGesamtgewichtsderanfallendennassenSchnitzel
in Form von nassenSchnitzelnoder die entsprechendeMenge in
Form von Trockenschnitzelnoder Melasseschnitzelnoder 50 vom
Hundert des Gesamtgewichtsder anfallendenJurckerschnitzel
(SteffenscheBrühschnitzel),wobei ein Teil Trockenschnitzeloder
Melasseschnitzelmindestenszehn Teilen nasser Schnitzel gleich=
zusetzenist;

b) RohzuckermelasseiimGesamtgewichtevoneinemFünftel vomHundert
dergeliefertenRüben; dieMelassekannals Melasseoderangetrocknet
anSchnitzelgeliefertwerden;im letzterenFalle dürfenentsprechend
mehrMelasseschnitzelals che a zulässigzurückgeliefertwerden.

2. J 2 Abs. 3 wird gestrichen.
Reichs-Gesetzbl.1917. 234

Ausgegebenzu Berlin den17.November1917.

Cocgle
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„und Rohzuckermelasse.“
Im &3 dors2 Satz2 ist hinterdemWorte „Schnitzel“einzufügen:
„und Rohzuckermelasse“.

„auf Verlangen der Bezugsvereinigungvor anderen“.
Im §(4 Abs.3 Nr. 2 ist hinter demWorte„Schnitzel“einzufügen:
„und Rohzuckermelasse“.

Die Zuckerfabrikenhaben der Bezugsvereinigungauf Verlangen
eine steueramtlicheBescheinigungüber die von ihnen verarbeiteten
Rüben und die daraus gewonneneMelasseeinzureichen. Sie sindver=
pflichtet,der Bezugsvereinigungauf Verlangendie zur Feststellungder
Menge derabzulieferndenFuttermittel erforderlicheAuskunft zuerteilen.

Die Menge der Nohzuckermelasse,die gemäß9 2 Abs. 2 Nr.2
an die Landwirte geliefertwerdendarf, ist am SchlussejedesKalender=
monats aus der Menge der jeweils verarbeitetenRüben zu errechnen.

Die Bezugsvereinigunghat demEigentümerfür die von ihr ab=
genommenenMengen einen angemessenenÜbernahmepreiszu zahlen.
Dieser Preis darf folgendeBeträge nicht übersteigen:

für nasseSchnitzel ... .. .. . . . .. 0/80Mark für 50 Kilogramm
? gesäuerte Schnitzel Januar“
März=Lieferng ... % „ „ 50 „

: spätereLieferung .. . 1 50 „
* Trockenschnitzeloder Melasse=
schnitzelohneSaikck 120% 50 ⸗

»ZuckerschnitzelnachdemSteffen⸗
schenBrühverfahrenohne Sack 1502 50

! Mllasse mit einemJuckergehalte
von 50 vom Hundert J7,5% 50 ⸗

Die Preise für zuckerhaltigeFuttermittel andererArt und dieSitt
preisekann der Reichskanzlerfestsetzen.Für zuckerhaltigeFuttermittel
aus der Ernte 1916 bleiben die bisherigenPreise in Geltung. Der
Reichskanzlerkann bestimmen,daß für Melasse,die aus nachdem
30.September1917 verarbeitetemRohzuckeralter Ernte gewonnenist
der neuePreis maßgebendist.

oderwerdenihmnachsstaobliegeudenJeipflichtuugenzuwideihasI
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Artikel II

Diese Verordnung tritt mit demTage derVerkündungin Kraft; mit dem
gleichenJeitpunkt treten § 6 der Verordnung über Rohzuckerund Zuckerrüben
im Betriebsjahr 1917/18 vom 2. Dezember 1916 (Reichs=Gesetzbl.S 1324)
und dieVerordnung über diePreise für zuckerhaltigeFuttermittelvom5. Oktober
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1120)außerKraft.

Berlin, den 15. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

von Waldow

(Nr. 6138) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der Ausführungsbestimmungenvom
24. Oktober 1917 zu der Verordnung über Zigarettentabak. Vom
15. November 1917.

A- Grund des Artikel 1 der Verordnung, betreffendErgänzungder Verord=
nung über Zigarettentabak,vom 6. November1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 1011)
bestimmeich:

1
Die Ausführungsbestimmungenvom 24. Oktober1917 (Reichs=Gesetzbl.

S. 965) zu der Verordnung über Zigarettentabakwerden durch folgende
Bestimmungergänzt: ge

Die Durchfuhrvon JigarettentabaküberdieGrenzendesDeutschenReichs
ist verboten.

II
Die Bestimmungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 15.November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Cocgle
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(Nr. 6139) Bekanntmachung,betreffenddieVerlängerungderPrioritätsfristenin Dänemark.

Vom 15.November1917.

A# Grund des §91 Abs.2 der Verordnung des Bundesrats, betreffenddie
Verlängerungder im Artifel 4 der revidiertenPariser ÜbereinkunftzumSchutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911 vorgesehenenPrioritätsfristen,

.vom 7. Mai 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 272) und im Anschlußan die Bekannt=
machungvom 22. Mai 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 428) wird hierdurchbekannt=
gemacht,daß in Dänemarkdie Prioritätsfristen zugunstender deutschenReichs=
angehörigenweiter bis zum 1. Juli 1918 verlängert sind.

Berlin, den 15.November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6140) Bekanntmachung, betreffend wirtschaftlicheVergeltungsmaßnahmen gegendit
VereinigtenStaaten von Amerika. Vom 10.November1917.

J. Wegeder Vergeltungwird auf Grund des &4 Abs.2 der Verordmung
über die Anmeldung des im Inland befindlichenVermögens von Angehörigen
feindlicherStaaten vom 7. Oktober1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 633) folgendes
bestimmt: n

1
Die Vorschriftender #K#5 bis 11 und des&13 der Verordnungüber

die Anmeldungdes im Inland befindlichenVermögens von Angehörigenfeind
licherStaatenvon 7. Oktober1915 findenauf dasVermögenvon Angehörigen
der VereinigtenStaatenvon AmerikaAnwendung.

2
Diese Bekanntmachungtritt mit demTage der Verkündung,hinschtlich

der Strafbestimmungenjedocherst mit dem20. November1917 in Kraft.

Berlin, den 10. November 1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

a

Den Bezus det Weichs=Gesetzblattevermittelnwurdie Postaultalten.
Herausgegebenim Reichs amt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Nr. 205
Inhalt: Bekanntmachung über dieKraftloserklärungvon #lktienbei der Liquidation feindlichenVer“

mögens. S. 1081.

S

(Nr. 6141) Bekanntmachungüber dieKraftloserklärungvonAktienbeiderLiquldationfeind=
lichenVermögens. Vom 15.Rovember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Ist auf Grund derBekanntmachung,betreffendLiquidationbritischerUnter=

nehmungen,vom 31. Juli 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 871) über eineAktiengesell=
schaftoderKommanditgesellschaftauf Aktien,die Inhaberaktienausgegebenhat,
oderüberdieBeteiligungan einersolchenGesellschaftdieLiquidationangeordnet,
so kann derReichskanzlerbestimmen,daß nachAblauf einer von ihm zu be=
stimmendenFrist sämtlicheInhaberaktienderGesellschaftoder einTeil von ihnen
durchden Liquidator für kraftloserklärtwerdenkönnenund von derGesellschaft
neueAktienurkundenausgestelltwerden.

(2
Die für den Sitz der GesellschaftzuständigeLandeszentralbehördeoder die

von ihr bestimmteStelle hat durchöffentlicheBekanntmachungdie Inhaber der
Aktien aufzufordern,behufsWahrung ihrer Rechtevor Ablauf der Frist diese
RechteschriftlichnachMaßgabeder VorschriftendesAbs.2 anzumelden.Die
Stelle, bei der die Anmeldungzu erfolgenhat, ist in der Bekanntmachung
anzugeben.

Die Anmeldungmuß die Angabeenthalten,welchemStaate der Inhaber
der Aktie angehört und wann der Inhaber die Aktie erworbenhat. Hat der
Inhaber die Aktienachdem31. Juli 1914 erworben,so ist außerdemanzugeben,
wer dieVorbesitzerderAktie seit dem 1. August1914 gewesensind und welchem

Ausgegebenzu Bertinden17.November1917.

Cocgle
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Staate sie angehören. Der ZeitpunktdesErwerbes, dieStaatsangehörigkeitdes
Inhabers und im Falle eines nach dem 31. Juli 1914 erfolgtenErwerbes auch
dieStaatsangehörigkeitderVorbesitzersind auf Verlangennachzuweisen.Es kann
gefordertwerden,daß der Nachweisder Staatsangehörigkeitdurchöffentliche
Urkundengeführtwird.

& 3
GehörenderInhaber derAktie und im Falle einesnachdem31. Juli 1914

erfolgtenErwerbesdieVorbesitzerzu denjenigenPersonen,auf welchedie Vor=
schriften über zwangsweiseVerwaltung oder Ligquidationfeindlicher Unter=
nehmungenkeineAnwendungfinden,so ist demInhaber der Aktie nachihrer
KraftloserklärunggegenEinreichungderaltenAktie die neueAktie auszuhändigen.
Über das Vorliegen dieserVoraussetzungenentscheidetdie Landeszentralbehörde
oder die von ihr bestimmteStelle. Ob beiAktienrechten,bei denendie Voraus=
setzungennicht vorliegen, eineAushändigung der neuenAktienurkundean den
Inhaber der altenAktie stattzufindenhat, oder wie sonstmit solchenAktienrechten
zu verfahrenist, entscheidetdie Landeszentralbehördeoder die von ihr bestimmte
Stelle nachMaßgabeder bestehendenVergeltungsvorschriftenund sonstigengesetz=
lichenBestimmungen.

An Stelle der AusgabeneuerAktien kann mit Genehmigungder Landes.
zentralbehördeoder der von ihr bestimmtenStelle eineAbstempelungder alten
Aktien erfolgen.

*4
Die Vorschrift des & 3 Abs. 5 der Verordnung vom 31. Juli 1916

bleibt unberührt. Die Vorschrift des & 11 der genanntenVerordnung über die
Übertragungder BefugnissedesReichskanzlersauf einenReichskommissarfindet
auch in Ansehungder Befugnis Anwendung, die demNeichskanzlerdurch die
gegenwärtigeVerordnung zugewiesenist.

5
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Der

Reichskanzlerbestimmt,wann sie außer Kraft tritt.

Berlin, den15. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerei.
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ReichsGesetbllatt6
Jahrgang1917

Nr. 206
Inhalt: Perordnung überKaffeeersatzmittel.S. 1058.—Bekanntmachung überdie —— n

der Betriebsbeamten.S. 10858.

(Nr. 6142) VerordnungüberKaffeeersatzmittel.Vom 16.November1917.

11.November 1915Ar Grund derVerordnungüberKaffee,Tee undKakaovom 4 #prilIoi
(Reichs=Gesetzbl.S. 750) A.
ErschsGesetöl.-S.23.9wirdverordnet:

81
Wer Kaffecersatzmittelin nicht verpackterForm (loseWare) an Verbraucher

abgibt,ist verpflichtet,durch deutlichsichtbarenAushang in denVerkaufsräumen
denNamen oder die Firma und denOrt dergewerblichenHauptniederlassungdes=
jenigen,der dieWare herstellt,sowiedenKleinhandelspreisbekanntzugeben.

Für Kaffeeersatzmittel,die in Packungenoder Behältnissenan Verbraucher
abgegebenwerden,bleibendieVorschriftenderVerordnungüberdieäußereKenn=
zeichnungvonWarenvom 26.Mai 1916(Reichs=Gesetzbl.S. 422) unberührt.

82
Als Kaffeeersatzmittelim Sinne dieserVerordnunggeltenauchMischungen

von solchenmit Bohnenkaffee.
Das Vermischen von Kaffeeersatzmittelnaus Getreide oder Malz mit

anderenKaffeeersatzmittelnist nur mit Genehmigungdes Kriegsausschussesfür
Kaffee,Tee und derenErsatzmittel,G. m.b.H. in Berlin zulässig.

. (3
Der Preis für Kaffeeersatzmittelaus Getreideoder Malz darf nicht

übersteigen:
a) beim Verkauf an Großhändler ·

für Ware in geschlossenenPackungenoder
Behältnissen 44/20Mark für 50 Kilogramm,

für lose Warerrer 37/5 2 2 50 » ;
NeichsGesehöl.1917. 236

Ausgegebenzu Berlin den19.November1917.

Cocgle
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b) beim Verkauf an Kleinhändler
für Ware ingeschlossenenPackungenoder
Behältnisen 48/0 Mark für 50 Kilogramm,

für loseWarer 42 : "„ 50 5 ;
e) beimVerkauf an Verbraucher(Kleinhandel)

für Ware, die in geschlossenenPackungenoderBehältnissen an
denKleinhändlergeliefertwordenist, 56Pfennigfür 1Pfund,

für andereWier 52 „ : 1„
Beim VerkaufekleinererMengendürfenBruchteileeinesPfennigs

auf ganzePfennige nach obenabgerundetwerden.

84

Der Preis für andereKaffeeersatzmitteldarf nicht übersteigen:
a) beimVerkaufanGroßhändler

für Ware in geschlossenenPackungenoder
Behältnissen 68,0 Mark für 50 Kilogramm,

für lose Warrer . .. 61/5 -9l ?* 50 7

b) beim Verkauf an Kleinhändler
für Ware in geschlossenenPackungenoder
Behältnissen 72/50Mark für 50 Kilogramm,

für loseWarrer . . .. 66 5 „ ?* 50 :
Jc)beim Verkauf anVerbraucher (Kleinhandel)

für Ware, die in geschlossenenPackungenoder Behältnissenan
denKleinhändlergeliefertwordenist 84 Pfennig für 1 Pfund,

für andere Wrer 80 „ m1
Beim Verkaufekleinerer Mengen dürfen Bruchteile eines

Pfennigs auf ganzePfennige nach obenabgerundetwerden.
Der Kriegsausschußfür Kaffee, Tee und derenErsatzmittel,G. m. b.H.

in Berlin kann mit Genehmigungdes StaatssekretärsdesKriegsernährungsamts
für die Preise von Feigenkaffeeund KaffeeessenzenabweichendeBestimmungen
treffen.

5
Beim Verkauf an Großhändler undKleinhändler hat die Lieferung zu den

festgesetztenPreisen frachtfreiStation (Bahn oderSchiff) des Empfängersein=
schließlichVerpackungzu erfolgen.

∆ 6
Wer Stoffe zur Verarbeitung auf Kaffecersatzmitteldurchden Kriegs=

ausschußzugewiesenerhält, hat die von ihm hergestelltenKaffeeersatzmittel,auch
soweitsie aus anderenStoffen hergestelltsind, nachdenWeisungendesKriegs=
ausschusseszu liefern.

"5

Co gle
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7

Die in dieserVerordnung festgesetztenPreise sindHöchstpreiseim Sinne
desGesetzes,betreffendHöchstpreise,vom 4. August1914 in der Fassungder
Bekanntmachungvom17.Dezember1914eichs=Gesetzbl.S. 516) in Verbindung
mit den Bekanntmachungenvom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl.S. 25),
23. März 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 183) und 22. März 1917 Geichs.Gesehbl.
S. 253).

(8
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten oder mit Geldstrafebis zu fünf—

zehntausendMark wird bestraft:
1. wer der ihm nach § 1 Abs.1 obliegendenVerpflichtung nicht nach=
kommt oder in dem vorgeschriebenenAushang Angaben macht, die
der Wahrheit nicht entsprechen

2. wer den Vorschriftenim § 2 Abs. 2, 66 oder den auf Grund des
& 4 Abs. 2 erlassenenenBestimmungen zuwiderhandelt.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Vorräte erkanntwerden,auf
die sichdieZuwiderhandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter gehören

oder nicht.
9

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamtskann Ausnahmenvon den
VorschriftendieserVerordnungzulassen.

Für den Verkauf von Kaffeeersatzmitteln,die sichbei Inkrafttretendieser
Verordnung bereits im Handel befinden, können die Kommunalverbändeund
GemeindenAusnahmen von den in dieserVerordnung festgesetztenPreisen bis
zum 31. Dezember1917 einschließlichzulassen. .

810
DieseVerordnungtritt mit dem23. November1917 in Kraft.
Berlin, den16.November1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Cocgle
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(Nr. 6143) Bekanntmachungüberdie UnfallversicherungderBetriebsbramten.Vom 15.No=
« vember1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die Vorständeder Berufsgenossenschaftenkönnendie Versicherungspflicht

auf Betriebsbeamteerstrecken,deren Jahresarbeitsverdienstden in der Reichs=
versicherungsordnungoder in der Satzung oder Nebensatzungfür die Grenze
der VersicherungspflichtvorgeschenenBetrag übersteigtC 548 Nr. 3, /925
Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung).

*(2
Der BeschlußdesVorstandes(&1) bedarfderGenehmigungder für die

Genchmigungder Satzung zuständigenBehörde. Er tritt mit dem Tage der
Genehmigungin Wirkung, sofern kein andererZeitpunkt in ihm bestimmtist.

* 3
Der BeschlußdesVorstandesist der nächstenGenossenschaftsversammlung,

zur Zustimmung vorzulegen. Wird die Zustimmung versagt, so tritt er mit
Ablauf des Monats außer Kraft; andernfalls tritt er mit demEnde desJahres
außer Kraft, das auf das Jahr folgt, in welchemder Friede geschlossenwird.

84
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens.
Berlin, den15.November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. Schwander

Den Beznsdes Veichs · Gesetblattõ vermitteln nur die Postanstalten.
Gerausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerel.
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siieicthGefetznattA
Jahrgang1917

Nr. 207
Juhalt: Verordnung ürer Sämereien. S. 1057. — Verordnung zur Abänderung der Verordnung

über die Malz= und Gerstenkontingenteder Bierbrauereien sowie den Malzhandel vom 7 Oktober
1916. S. lobs. — Bekanntmachung der neuenFassung der Verordnung über die Malz= und
GerstenkontingentederBierbrauereiensowiedenMalzhandelvom20.November1917. S. loso. —
Bekanntmachung, betreffendErgänzungder Verordnungüber Rohtabakvom 10.Oktober1916.
S. lvosé. — Bekanntmachung, betreffendAnderung der Verordnung über die Bestellung eines
Reichskommissarsfür Übergangswirtschaftvom3. August1916. S. 1064.— Bekanntmachung,
betreffendAnderung der Verordnung über den Verkehr mit Cumaronharz vom 5. Oktober 191n6.
S. 1066.— Bekanntmachung, betreffendAnderungder Ausführungsbestimwungenzu der Ver=
ordnung über denVerkehrmit Cumaronharzvom 5. Oktober1916. S. 1066. — Bekanntmachung
über die Verjährungsfristen. S. loos.

(Nr. 6144) VerordnungüberSämereien. Vom 19.November1917.

Ar# Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolks=
22.Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401)
18.August1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 823)

81
Kleesamen,Grassamen,Samen von Futterrunkelrüben,von Futterkohlrüben

oderWruken,vonStoppel⸗oderWasserrüben,vonFuttermöhrenundPastinak,Samen
von Serradella und von sonstigenFutterkräuterndarf zu andernals zu Saatzwecken
nur mit GenehmigungderReichsfuttermittelstelleabgesetztoder verwendetwerden.

82
Wer der Vorschriftim § 1 zuwiderSämereienohnedie erforderlicheGe=

nehmigungabsetztoderverwendet,wird mit Gefängnisbis zu einemJahre und
mit Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Nebender Strafe kann auf Einziehungder Gegenständeerkannt werden,
auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem Täter
gehörenoder nicht.

ernährungvom wird verordnet:

43
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den19.November1917. -»

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Meichs=Gesetzbl.1917.
Ausgegebenzu Berlin den24.November1917.
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(Nr. 6145) Verordnungzur AbänderungderVerordnungüber die Malz- und Gerstenkon=
tingenteder BierbrauereiensowiedenMalzhandelvom 7. Oktober1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1137). Vom 20.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Artikel I
Die ##1, 3 Abs. 2, # 4, 5, 6 Abs. 1, &67 und 12 der Verordnung

über die Malz=und Gerstenkontingenteder BierbrauereiensowiedenMalzhandel
vom 7. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1137) in der FassungderVerordnung
über die Einschränkungder Malzverwendungin denBierbrauereienvom 16. De=
zember1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1403) erhalten folgendeFassung:

81
Die Bierbrauereiendürfen in der Zeit vom 1. Oktober1917 ab in jedem

Kalendervierteljahrenur 10 Hundertteile,die Bierbrauereienin Bayern rechts
desRheines 15 HundertteilederMalzmengezur Herstellungvon Bier verwenden,
die sie in dem entsprechendenKalendervierteljahreder Jahre 1912 und 1913
durchschnittlichverwendethaben. Jedoch dürfen Bierbrauereien, derenviertel=
jährliche durchschnittlicheMalzverwendung in den Jahren 1912 und 1913
40 Doppelzentnernicht überstiegenhat, 12 Hundertteile, in Bayern rechtsdes
Rheines 16 Hundertteileverwenden.Bierbrauereien,derenvierteljährlichedurch=
schnittlicheMalzverwendung40 Doppelzentnerüberstiegenhat, dürfenmindestens
4,, Doppelzentner,in Bayern rechtsdes Rheines 6/4Doppelzentnerim Viertel=
jahre verwenden.

In den Fällen des §2 Satz 2 und 3 der Bekanntmachung,betreffend
EinschränkungderMalzverwendungin denBierbrauereien, vom 15. Februar 1915
(Reichs=Gesetzbl.S. 97) dürfen dieBierbrauereienein Sechstel,dieBierbrauereien
in Bayern rechts desRheines ein Viertel derMenge verwenden,die die Steuer=
direktivbehördefestgesetzthat.

&3 Abs. 2
Soweit die für das letzteVierteljahr eines Kontingentjahrs festgesetzten

Malzmengen nicht verwendetsind, dürfen sie in dem folgendenKontingentjahre
verwendetwerden.

(4
Die Übertragung von Malzkontingenten,auch wenn der Brauereibetrieb

oder das Eigentumam Brauereigrundstückemitübertragenwird, auf andereBier=
brauercienist nur innerhalb des nämlichenBrausteuergebietsundnur zumJwecke
der eigenenVerwendungim Betriebe der erwerbendenBierbrauerei zulässig. Sie

S ö
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bedarf im Gebieteder NorddeutschenBrausteuergemeinschaftderGenehmigung
der Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,in Berlin, in den übrigenBrausteuer=
gebietender Genehmigungder von der LandeszentralbehördebestimmtenStelle.
Die Genehmigungsoll nur erteilt werden,soweit auf seiten der übertragenden
Bierbrauerei ein wichtiger Grund zu der Übertragungvorliegt und wenn die
für die Dauer der lbertragung auf das Kontingentbereits geliefertenoder zu=
geteiltenGetreide oder die entsprechendenMalzmengenmitveräußertwerden.

DieseBestimmungengeltenrückwirkendfür alle seit dem15. August1917
erfolgtenÜbertragungen.

§5 .
Der Reichskanzlerbestimmt,inwieweit und in welcherZeitfolge die Bier=

brauereienmit Getreidebeliefertwerden. Er kann überdie Vermälzungdes
geliefertenGetreidesBestimmungentreffen.

Das Direktorium derVerwaltungsabteilungderReichsgetreidestellehat die
Mengenan Getreide, die auf die einzelnenBierbrauereiengemäßdemMalz=
kontingententfallen,festzusetzenund die zur Durchführung undÜberwachungder
Belieferung und derVerwendungerforderlichenAnordnungenzu treffen. Es kann
Bierbrauereien, die sich in der Befolgung der ihnen nach dieserVerordnung
obliegendenPflichtenunzuverlässigerwiesenhaben,vonderBelieferungausschließen.

Die Reichsgetreidestelle,Geschäftsabteilung,hat den Bierbrauereien die
festgesetztenMengen zu liefern und, soweitsie die Mengen im eigenenlandwirt=
schaftlichenBetriebe geerntethaben,auf Antrag aus dereigenenErnte freizugeben.

& 6 Abs. 1
Verträge, durch die eine Verpflichtung zur Lieferung oder zum Bezuge

von Bier überdas zur Zeit desVertragsabschlusseslaufendeKontingentjahrhinaus
begründetwird, dürfen nicht vor dem 15. August und nur für die Dauer des
nächstfolgendenKontingentjahrs abgeschlossenwerden. Dies gilt nicht für solche
Verträge zwischenBierbrauereienuntereinander.

«
ÜberdaszugeteilteGetreideoderdasdaraushergestellteMalzdürfenVeri

äußerungs-und Erwerbsgeschäftenur abgeschlossenwerden,wenngleichzeitig der
entsprechendeTeil des Kontingents gemäß& 4 mitübertragenwird. Mälzereien
habendas gesamtehergestellteMalz an den Betrieb zurückzuliefern,aus dessen
Kontingent das vermälzteGetreideherrührt.

#12 -
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer mehr als die zulässigeMalzmengeverwendet,

237“
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2. wer denVorschriftenin 9&4, 6, 7 oder den auf Grund des § 5
getroffenenAnordnungenoderdengemäß& 10 erlassenenAusführungs=
bestimmungenzuwiderhandelt.

NebenderStrafe kann auf EinziehungderFrüchteoderErzeugnisseerkannt
werden,auf die sichdie strafbareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob sie dem
Täter gehörenodernicht.

Artikel II
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,den Wortlaut der Verordnung über

die Malz= und Gerstenkontingenteder BierbrauereiensowiedenMalzhandel vom
7. Oktober1916, wie er sichaus Artikel1 dieserVerordnungergibt,unter der
Überschrift: „Verordnung über die Malzkontingenteder Bierbrauereienund den
Malzhandel“ und unterdemTage dieserVerordnungim Reichs=Gesetzblattbekannt.
zumachen.

Artikel III
DieseVerordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den20. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
vonWaldow

(Nr. 6146) Bekanntmachungder neuen Fassung der Verordnung über die Malz- und
Gerstenkontingenteder Bierbrauereien sowie den Malzhandel. Vom
20.November1917.

A- Grund des Artikel II der Verordnung zur Abänderung der Verordnung
über die Malz- und Gerstenkontingenteder Bierbrauereiensowie denMalzhandel
vom 20. November1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 1058) wird derWortlaut der Ver=
ordnung über die Malzkontingenteder Bierbrauereienund den Malzhandel vom
20. November1917 nachstehendbekanntgemacht.

Berlin, den 20. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
von Waldow

———————l mC
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Verordnung über die Malzkontingente der Bierbrauereien
und den Matzhandel.
Vom 20. November 1917.

81
Die Bierbrauereiendürfen in derZeit vom 1. Oktober1917 ab in jedem

Kalendervierteljahrenur 10 Hundertteile,dieBierbrauereienin Bayern rechtsdes
Rheines 15 HundertteilederMalzmengezur Herstellungvon Bier verwenden,die
sie in dementsprechendenKalendervierteljahreder Jahre 1912 und 1913 durch=
schnittlichverwendethaben. JedochdürfenBierbrauereien,derenvierteljährliche
durchschnittlicheMalzverwendungin den Jahren 1912 und 1913 40 Doppel=
zentner nicht überstiegenhat, 12 Hundertteile,in Bayern rechts des Rheines
16 Hundertteileverwenden.Bierbrauereien,derenvierteljährlichedurchschnitt=
liche Malzverwendung40 Doppelzentnerüberstiegenhat, dürfen mindestens
4,, Doppelzentner,in Bayern rechtsdes Rheines 6/1 Doppelzentnerim Viertel=
jahreverwenden. .

In den Fällen des & 2 Satz 2 und 3 der Bekanntmachung,betreffendEin=
schränkungderMalzverwendungin denBierbrauereien,vom 15.Februar1915
(Reichs-Gesetzbl.S. 97) dürfen die Bierbrauerceienein Sechstel,dieBierbrauereien
in Bayern rechts des Rheines ein Viertel der Menge verwenden,die dieSteuer=
direktivbehördefestgesetzthat. §2

Die zuständigeSteuerbehördesetztfür jedeBierbrauereidie Malzmengen
fest, die nach §1 in den einzelnenKalendervierteljahrenzur Herstellung von
Bier verwendetwerdendürfen (Malzkontingent).

83
Hat eine Bierbrauerei in einem Kalendervierteljahr ihr Malzkontingent

nicht voll verwendet,so darf sie den erspartenTeil in den folgendenViertel=
jahren des mit dem 30. SeptemberendendenKontingentjahrsverwenden.
Soveit die für das letzteVierteljahr eines Kontingentjahrs festgesetzten

Malzmengennicht verwendetsind, dürfen sie in dem folgendenKontingentjahre
verwendetwerden.

(4
Die Übertragung von Malzkontingenten,auch wenn derBrauereibetrieb

oder das Eigentum am Brauereigrundstückemitübertragenwird, auf andereBier=
brauereienist nur innerhalbdesnämlichenBrausteuergebietsund nur zum Iwecke
der eigenenVerwendung im Betriebe der erwerbendenBierbrauerei zulässig.
Sie bedarf im GebietederNorddeutschenBrausteuergemeinschaftderGenehmigung
derReichsgetreidestelle,Kontingentstelle,in Berlin, in den übrigenBrausteuer=
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gebietender Genehmigungder von der LandeszentralbehördebestimmtenStelle.
Die Genehmigungsoll nur erteilt werden, soweitauf seitender übertragenden
Bierbrauerei ein wichtigerGrund zu der Übertragung vorliegt und wenn die
für die Dauer der Übertragungauf das Kontingent bereits geliefertenoder zu=
geteiltenGetreide=oder die entsprechendenMalzmengen mitveräußert werden.

DieseBestimmungengeltenrückwirkendfür alle seit dem15. August1917
erfolgtenÜbertragungen.

5
Der Reichskanzlerbestimmt,inwieweit und in welcherJeitfolge die Bier=

brauereienmit Getreide beliefert werden. Er kann über die Vermälzung des
geliefertenGetreidesBestimmungentreffen. ·

Das DirektoriumderVerwaltungsabteilungderReichsgetreidestellehat die
Mengen an Getreide, die auf die einzelnenBierbrauereien gemäß demMalz=
kontingententfallen,festzusetzenund die zur Durchführung undÜberwachungder
Belieferung und der. Verwendung erforderlichenAnordnungen zu treffen. Es
kannBierbrauereien,die sichin derBefolgung der ihnen nachdieserVerordnung
obliegendenPflichtenunzuverlässigerwiesenhaben,von derBelieferungausschließen.

Die Reichsgetreidestelle,Geschäftsabteilung,hat den Bierbrauereien die
festgesetztenMengen zu liefern und, soweit sie die Mengen im eigenenlandwirt=
schaftlichenBetriebegeerntethaben,auf Antrag aus dereigenenErnte freizugeben.

46
Verträge, durch die eine Verpflichtung zur Lieferung oder zum Bezuge

von Bier über das zur Zeit des Vertragsabschlusseslaufende Kontingentjahr
hinaus begründetwird, dürfen nicht vor dem 15. Augustundnur für dieDauer
des nächstfolgendenKontingentjahrs abgeschlossenwerden. Dies gilt nicht für
solcheVerträge zwischenBierbrauereienuntereinander.

Verträge der im Abs. 1 bezeichnetenArt, die vor demInkrafttreten dieser
Verordnung,aber nachdem15.Februar1915 abgeschlossensind, sindinsoweit
nichtig,als sic eineVerpflichtungzurLieferungoderzumBezugevonBier über
den 1. Oktober1917 hinaus begründen.

87
Über das zugeteilteGetreideoder das daraus hergestellteMalz dürfen

Veräußerungs-und Erwerbsgeschäftenur abgeschlossenwerden,wenn gleichzeitig
der entsprechendeTeil desKontingentsgemäß&4 mitübertragenwird. Mälzereien
haben das gesamtehergestellteMalz an denBetrieb zurückzuliefern,aus dessen
Kontingent dasvermälzte Getreideherrührt.

Als Malz im Sinne der Verordnung ist sowohl Gersten-wie Weizenmalz
anzusehen.

. — t
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9

Der ReichskanzlerkannAusnahmenvon denVorschriftenbieserVerordnung
zulassen.

810
Bestimmungen zur Ausführung des 9 4 könnenfür das Gebiet der Nord=

deutschenBrausteuergemeinschaftvon demReichskanzler,für die übrigen Brau=
steuergebietevon denLandeszentralbehördenerlassenwerden.

Im übrigen erlassendieLandeszentralbehördendieBestimmungenzur Aus=
führung dieserVerordnung.

8 11
Die Landeszentralbehördenkönnenanordnen,daß landesrechtlichfestgesetzte

Rechteder Bierbrauer auf Ausschankdes eigenenErzeugnissesfür die Dauer
der gesetzlichenEinschränkungder Malzverwendungauch auf fremdesBier aus=
gedehntwerden.

7#112
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft:
1. wer mehr als die zulässigeMalzmengeverwendet,
2. wer den Vorschriften in & 4, 6) 7 oder den auf Grund des 95 ge=
troffenenAnordnungenoder den gemäß§ 10 erlassenenAusführungs=
bestimmungenzuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Früchte oder Erzeugnisse
erkanntwerden,auf die sichdiestraf bareHandlung bezieht,ohneUnterschied,ob
sie demTäter gehörenoder nicht.

* 13
Die Verordnung vom 15. Februar 1915, betreffendEinschränkungder

Malzverwendungin denBierbrauereien(Reichs=Gesetzbl.S. 97), vom31. Januar
1916 über die Herabsetzungder Malz- und Gerstenkontingenteder gewerblichen
Bierbrauereienfür dieZeit vom1.Oktober1915 bis 31. Oktober1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 77), vom16.März1916,betreffendÜbertragungvonMalzkontingenten
(Reichs=Gesetzbl.S. 170), und vom 4. Mai 1916 über das Verbot des Malz=

„handels (Reichs-=Gesetzbl.S. 355) werdenaufgehoben.

14
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft. Den

Zeitpunkt des Außerkrafttretensbestimmtder Reichskanzler.
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(Nr. 6147) Bekanntmachung,betreffendErgänzung der VerordnungüberRohtabak vom
« 10.Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1145). Vom 22.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel 1
Die Vorschriftendes &6 derVerordnungüberRohtabak vom 10.Oktober

1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1145) findenauf ungegorenen,unversteuertenRohtabak
inländischerErnte aus demErntejahr 1917 Anwendung.

Artikel 2
Die Verordnung,tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den 22. November1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Graf von Roedern

(Kr. 6148) Bekanntmachung,betreffendAnderungderVerordnungüberdieBestellungeines
Reichskommissarsfür Übergangswirtschaft vom 3. August 1916 (Reichs=
Gesetzbl.S. 885). Vom 22. November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des 9&3 desGesetzesüberdie Ermächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel I

Im 63 Abs.2 derVerordnung über dieBestellungeinesReichskommissars
für Übergangswirtschaftvom 3. August 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 885) werdendie
Worte „Staatssekretär des Innern, in seinerVertretung der Reichskommissar“
ersetztdurch die Worte „Reichskanzleroder ein von ihm bestellterVertreter“.

Co gle
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Artikel II
Die Verordnungtritt mit demTage derVerkündungin Kraft.

Berlin, den22. November1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Graf von NRoedern

(Nr. 6149) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Verordnungüber denVerkehrmit
Cumaronharzvom 5. Oktober 1916 (eichs-Gesetzbl.S. 1123). Vom
22.Rovember1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüberdieErmächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
Meichs-Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Artikel I
K5 Abs.2, &6 und&7 derVerordnungüberdenVerkehrmit Cumaron.

harz vom5. Oktober1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1123)erhaltenfolgendeFassung:

5 Abs. 2
Ist derErzeugermit demangebotenenPreise oder der Erwerber mit dem

von demKriegsausschussegefordertenPreisenichteinverstanden,sowird derPreis von
demReichsschiedsgerichtefür Kriegswirtschaftendgültigfestgesetzt.Das Reichs=
schiedsgerichtentscheidetauchüberalle sonstigenStreitigkeiten,die sichzwischen
den Beteiligten aus der Aufforderung zur käuflichenÜberlassungsowie aus der
Überlassungund aus der Abgabedes Cumaronharzesdurchden Kriegsausschuß
ergeben. Es bestimmtauch darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens
zu tragen hat. —

86
Der Verpflichtetehat ohneRücksichtauf die endgültigeFestsetzungdes

Übernahmepreiseszu liefern. Der Kriegsausschußhat vorläufig den von ihm
für angemessenerachtetenPreis zu zahlen.

Das Recht,einePreisfestsetzungdurchdasReichsschiedsgerichtzuverlangen,
erlischt,wenn der Verkäufer oder der Abnehmernicht unverzüglichnach Mit=
teilung des Preisangebotsoder der Preisforderung seitens des Kriegsausschusses
davonGebrauchmachen.
Reichs=-Gesetzbl.1917. 238
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87
Der Reichskanzlererläßt Bestimmungendarüber, in welcher Jusammen=

setzungdas Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftin den ihm durchdieseVer=
ordnungüberwiesenenSachen entscheidet.

Artikel I
Diese Verordnung tritt mit dem 26. November 1917 in Kraft.

Berlin, den 22. November1917.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers
Graf von Roedern

(Nr. 6150) Bekanntmachung,betreffendAnderung der Ausführungsbestimmungenzu der
Verordnungüber denVerkehrmit Cumaronharzvom 5. Oktober1916
(Reichs-Gesetzbl.S. 1125). Vom 22. November1917.

A Grund des§ 9 derVerordnungüberdenVerkehrmit Cumaronharzvom
5. Oktober1916 (Reichs-Gesetzb.S. 1123)wird folgendesbestimmt:

Artikel I

Die 1, 3 und4 der Ausführungsbestimmungenzur Verordnungüber
den Verkehr mit Cumaronharz vom 5. Oktober1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1125)
erhaltenfolgendeFassung:

81
Das Reichsschiedsgerichtfuͤr Kriegswirtschaftentscheidetin denFällen des

5 Abs. 2 derVerordnungüber denVerkehrmit Cumaronharzin derBesetzung
von drei Mitgliedern. Den Vorsitz führt derVorsitzendedesReichsschiedsgerichts
oder sein Vertreter. Die beiden Beisitzer sind den Mitgliedern des ständigen
Ausschussesfür Cumaronharz& 3) zu entnehmen,mit der Maßgabe, daß je ein
BeisitzerdemKreise der Erzeugerund demKreise der Verbraucherangehörensoll.
Auf das Verfahren finden die Vorschriftenüber das Verfahren vor demReichs=
schiedsgerichtentsprechendeAnwendung.
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83
Die Preise gelten für LieferungenausschließlichVerpackung. Der ständige

Ausschußfür Cumaronharzbestimmt,welcheVerpackungjeweilig anzuwendenist
und welchePreise dafür in Ansatzgebrachtwerdendürfen.

Die Mitglieder des Ausschusseswerdenvom Reichskanzlerernannt;sie
sollen den Kreisen der Hersteller und der Verbraucher von Cumaronharz ent=
nommenwerden. Den Vorsitzendenstellt der Kriegsausschußfür pflanzlicheund
tierischeOle und Fette.

Wird eineVerpackungverwendet,die denaufGrund desAbs.1 erlassenen
Bestimmungennicht entspricht,so geht ein währendder Beförderungetwa ent=
standenerVerlust zu Lastendes Erzeugers,es sei denn, daß der Verlust auchbei
der Verwendungder vorgeschriebenenVerpackungentstandenwäre.

84
Die Vorschriftender§&2 und 3 sind auch für dieEntscheidungdesReichs=

schiedsgerichtsfür Kriegswirtschaftbindend.

Artikel II
Die Bestimmungentretenmitdem26.November1917in Kraft.
Berlin, den 22. November1917.

Der Reichskanzler
Im Auftrage

Müller
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(Nr. 6151) Bekanntmachungüber die Verjährungsfristen.Vom 22.November1917.

D. BundesrathataufGrunddes&3 desGesetzesüberdieErmächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

Die Verordnungenüber die Verjährungsfristenvom 4. Novemberund
vom 9. Dezember1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 732, 811) werden im Auschluß
an die Verordnung vom 26. Oktober 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1198) weiter
dahin geändert,daß die Verjährung nicht vor demSchlussedes Jahres 1918
vollendetwird.

Berlin, den 22. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

De Bezus des Neichs=Geseszblatts vermitteln nur die Postanstalten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerrt.
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(Nr. 6152) Bekanntmachung,betreffendVorschriftenüberKrankheitserreger.Vom 21.No=
vember1917.

D=. Bundesrathat in seinenSitzungenvom 18.Oktoberund 13. November
1917 auf Grund des & 27 desGesetzes,betreffenddie Bekämpfunggemeingefähr=
licher Krankheiten,vom 30. Juni 1900 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) und des & 17
iffer 16 des Viehseuchengesetzesvom 26. Juni 1909 (Reichs=Gesetzbl.S. 519)
beschlossen,die Anlage2 (Vorschriftenüber das Arbeiten und den Verkehrmit
Pesterregern)zu der Bekanntmachung,betreffendBestimmungenzur Ausführung
des Gesetzesüber dieBekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten,vom 6. Oktober
1900 (Reichs-Gesetzbl.S. 849) sowiedieBekanntmachung,betreffendVorschriften
über das Arbeiten und den Vrobbh=mit Krankheitserregern,ausgenommenPest=
erreger,vom4.Mai 1904 (Reichs=Gesetzbl.S. 159) durchdienachstehendenVor=
schriftenzu ersetzen. « X

Berlin, den21. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung
Wallraf

VorschriftenüberKrankheitsereger
A. Vorschriftenüberdas Arbeitenund denVerkehr mit Krankheitserregern

81
Wer mit Material, das dieErreger derCholera, derPest, desRotzes,der

Maul⸗-⸗undKlauenseucheoder derSchweinepestenthält, oder mit solchenErregern
selbstarbeitenwill, fernerwer derartigeErregerin lebendemZustandaufbewahren
Reichs-Gesetzbl1917. 239
Ausgegebenzu Berlin den26.November1917.
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oder abgebenwill, bedarfdazuder Erlaubnis der Landeszentralbehörde.An Stelle
der letzterentretenfür dasKaiserlicheGesundheitsamtdas ReichsamtdesInnern,
für Militäranstalten das zuständigeKriegsministerium,für Marincanstaltendas
Reichs⸗Marineamt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmteRäume und nur nach
Ausweis der erforderlichenwissenschaftlichenAusbildung erteilt werden. Die den
Leitern öffentlicherAnstalten erteilte Erlaubnis gilt auch für die unter ihrer
Leitung in diesenAnstaltenbeschäftigtenPersonen.
, Der Erlaubnis bedarf es nicht für Untersuchungen,welche der behandelnde
Arzt oder Tierarzt zu ausschließlichdiagnostischenZweckenin seinerPraxis bis
zur Feststellungder Krankheitsartnach denüblichendiagnostisch-bakteriologischen
Untersuchungsverfahrenvornimmt.
« Der Handel mit Kulturen der im Abs. 1 bezeichnetenErreger ist verboten.

Lebende Erreger dieserArt undMaterial, das solcheErreger enthält, dürfennur
an Personenund Stellen, die von der/zuständigenBehörde die Erlaubnis zur
Annahmeerhaltenhaben,abgegebenwerden.

82
Wer mitanderen als den im &1 bezeichnetenErregern von Krankheiten,

welcheauf Menschenübertragbarsind, oder von Tierkrankheiten,derenAnzeige=
pflicht,seies auchnur für einenTeil desReichsgebiets,eingeführtist, odermit
Material), welchessolcheErreger enthält, arbeitenwill, ferner wer derartigeEr=
reger in “lebendemJustand aufbewahrenwill, bedarf dazu der Erlaubnis der zu=
ständigenPolizeibehördedesjenigenOrtes, in welchemder Arbeits=oder Aufbe=
wahrungsraum liegt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmteNäume und nur
nachAusweis der erforderlichenwissenschaftlichenAusbildung erteilt werden.

Auf Arzte undTierärzte findendie Vorschriftenim Abs.1, soweitnicht
die Landesregierungenanderesbestimmen,mit derEinschränkungAnwendung,daß
sie der Polizeibehördenur eineAnzeige von ihrem Vorhabenunter Angabedes
Raumes nachLage und Beschaffenheitzu erstattenund später jedenWechseldes
Raumes in gleicherWeiseanzuzeigenhaben.

Weder der Erlaubnis noch der Anzeige bedarf es, wenn die Arbeit und
die Aufbewahrung

a) in öffentlchenKian'enhäusern,welchemit den zurVerhinderung einer
VerschleppungvonKrantheitszkeimenerforderiichenEinrichtungenversehen

o nd, oder «
in staatlichen, staatlich beaufsichtigtenoder kommunalenAnstalten,

zueinschlägigemFachunterrichtedienenoderbehufsBekämpfung
der Infektionskrankheitenzur VornahmevonUntersuchungenoder zur
Herstellungvon Schutz=oder Heilstoffenbestimmtsind, oder "

c)voni behandelndenArzte oder Tierarzt zu ausschleßlichdiagnostischen
Zweckenin seinerPraxis bis zur Feststellungder KrankheitSartvor⸗
genommenwerden.
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83..
Wer lebendeKulturen von den im & 2 Abs. 1 bezeichnetenKrankheits=

erregernoder Material, welchessolcheErreger enthält, feilhalten oder verkaufen
will, bedarfdazuder Erlaubnis der zuständigenPolizeibehördedesjenigenOrtes,
in welchemdas Geschäftbetriebenwird. Die Erlaubnis darf nur für bestimmte
Räume und nur an zuverlässigePersonenerteilt werden. Auf den.Handel mit
Kuhpockenlymphedurchdie Apothekenfindendie vorstehendenVorschriftenkeine
Anwendung.

Der Händlerhat sichvor derAbgabevon Kulturen oderMaterial von
dem Erwerber den Nachweiserbringenzu lassen,daß dieserdie im 9§2 Abs. 1
vorgeschriebenepolizeilicheErlaubnis zum Arbeiten mit Krankheitserregernoder
zur Aufbewahrungvon solchenerhaltenhat, oderdaß er einer solchenErlaubnis
im Hinblick auf Abs. 1 Sat 3 sowieauf §2 Abs. 2 oder Abs. 3a und b nicht
bedarf. Über die erfolgteAbgabevon Kulturen oder Material hat derHändler
einVerzeichniszuführen,in dasdieArt derKrankheitserregeroderdesMaterials,
der Tag der Abgabe, der Name und die Wohnung des Erwerbers sowiedes
etwaigenÜberbringers, ferner näheres über die Art des erbrachtenNachweises
sofort nachder Verabfolgungvom Abgebendenselbsteinzutragensind, und zwar
stets in unmittelbaremAnschluß an die nächstvorhergehendeEintragung. Das
Verzeichnisist drei Jahre lang nach Abschlußaufzubewahren.

4
Wer eineTätigkeitder im & 1 Abs. 1, 2. Abs. 1 und 83 Abs. 1 be=

zeichnetenArt in demdafür genehmigtenRaume eineranderenPersongestattet
oder aufträgt, hat dies der zuständigenPolizeibehörde (&2 Abs. 1 und § 3
Abs. 1) unter Angabe des Raumes sowieder Wohnung, des Berufs, des Vor=
und Juns dieserPersonsofort anzuzeigen.Diese Bestimmung findet auf
Leiter der im §92 Abs.-3 bezeichnetenöffentlichenKrankenhäuser,staatlichen,
staatlichbeaufsichtigtenund kommunalenAnstalten keineAnwendung. Die sich
für die anderePerson aus denBestimmungenin ##1 bis 3 ergebendenPflichten
bleibenunberührt.

Im Falle einesWechselsdes Raumes darf der neueRaum erst nachEin=
holung der gemäß & 1 Abs. 1, NX2Abf. 1und ghö7Abs. 1 erforderlichenEr=
laubnis benutztwerden.

5
Die im §91 7 1, 8 2 Abs. 1 und & 3 Abs. 1 bezeichneteTätigkeit

sowiedienach§ 4gestatteteoderaufgetrageneAusübungsolcherTätigkeitdurch
andereist einzustellen,wenndie Erlaubnis der LandeszentralbehördeoderPolizel=
behördezurückgenommenoder wenn die Tätigkeit von der zuständigenBehörde
untersagtwird. Die Jurücknahmeder Erlaubnis oder die Untersagungsoll er=
folgen, wenn aus Handlungenoder Unterlassungender beireffendenPerson der
Mangel derjenigenEigenschaftenerhellt, welchefür jene Tätigkeit vorausgesetzt.

239°
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werdenmüssen.Dasselbegilt, wenndiebaulichenodersonstigenEinrichtungen
dergenehmigtenRäumedenAnforderungennichtmehrgenügen.

- 86
Wer eine der im& 1 Abs. 1, &2 Abs. 1 und& 3 Abs. 1 bezeichnetenHand⸗

lungen vornimmt, hat — auchwenn er von der Einholung der Erlaubnis oder
von der Anzeigepflichtentbundenist — dieErregerso aufzubewahren,daßsie
Unberufenenunzugänglichsind; auchhat er sonstalle Vorkehrungenzu treffen,
um eine Verschleppungder Krankheitserreger,insbesonderedurch Versuchstiere,
zu verhüten. Kulturen, infizierteVersuchstiereund derenOrgane sowiesonstiges
dieKrankheitserregerenthaltendesMaterial müssen,sobaldsieentbehrlichgeworden
sind, derart beseitigtwerden, daß jedeVerschleppungder Krankheitskeimeausge=
schlossenwird. Instrumente,Gefäßeusw., die mit infektiösenGegenständenin
Berührung waren, sind sorgfältig zu desinfizieren.

Insbesonderemüssenalle Personen,welchedie Räumebetreten,in denen
mit den Erregern der Pest, des Rotzes oder der Maul- und Klauenseucheoder
mit Material, das solcheErregerenthält oder zu enthaltenverdächtigist,gearbeitet
wird, leicht desinfizierbareundwaschbareSchutzüberkleideranlegen,die vor dem
Verlassender Räume wiederabzulegensind) dieseSchutzkleidersind vorder Aus=
gabezur Wäschein denArbeitsräumenselbstzu desinfizieren. In denRäumen
darf nur bei geschlossenenTüren und Fensterngearbeitetwerden; das Rauchen
in den Räumen ist verboten. Sämtliche mit infektionstüchtigemMaterial inBe=
rührunggekommeneGegenstände,ausgenommendas zur Aufbewahrungbestimmte
Material, sindmöglichst sofort zu desinfizierenoder zu vernichten. Bei den
Arbeitenmit Versuchstierenist namentlichsorgfältigdaraufzu achten,daßeinEnt=
weichenvon Tieren oder eine Verstreuungvon infektionstüchtigemMaterialnicht
stattfindet.Tiere, welchein den Arbeitsräumenuntergebrachtwaren,sindin
diesenselbst zu vernichten;die Kadaver werdenzweckmäßigentwederverbrannt
oder in konzentrierterSchwefelsäureaufgelöstoder mittels Dampfes sterilisiert.
Die Arbeitsräumesind außerhalbder Zeit ihrer Benutzungsicherverschlossenzu
halten. Vor demVerlassenderRäumehat sichderLeiteroderseinVertreterzu
vergewissern,daß die Versuchstiereund Kulturen sicheruntergebrachtsindund
daß Infektionsmaterialnicht verstreutist. —

Untersuchungsmaterialund Kulturen derErreger der im Abs. 2 genannten
Krankheiten dürfen in den Räumen nur in besonderen,fest verschließbaren
Schränkenaufbewabrtwerden. '

Versuchsstallungenfür größereTiere, an welchenVersuchemit Rot oder
mit Maul- und Klauenseucheausgeführtwerden,müssenvon anderenStallungen
getrennt sein. Für sie muß besonderesStallpersonal vorhandensein. Auch
müssendortVorrichtungengetroffenwerden,welchegestatten,denMist, dieStreu
und die Kadaver der Tiere sofort an Ort und Stelle unschädlichzu beseitigen.
Wer dieseStallungenbetretenwill, hat ein waschbaresÜberkleidsowieGummt=

——



—1073 —

schuheanzulegen,die beimVerlassendesStalles abzulegensind. DieseSchutz=
kleider sind in allen Stallungenselbst zu desinfinzieren.Jweckmäßigwerdenvor
die Ausgängeder RäumeundStälle in Sublimat getränktedickeMatten gelegt,
auf denenalle, diedieseRäumeverlassen,ihre Schuhsohlenzu desiufizierenhaben.

Die zur Aufbewahrungvon lebendenErregern derPest oder zumArbeiten
mit Pest=,Rotz=undMaul- und Klauenseuche=MaterialodereinerdieserKrank=
heiten verdächtigemMaterial bestimmtenNäume dürfen nur in der Zeit zu
anderenbakteriologischenUntersuchungenbenutztwerden,währendder dort nicht
mit Pest., Rotz=oder Maul= und Klauenseuche=Materialgearbeitetwird. Sie
müssenbezüglichihrer Beschaffenheit,EinrichtungundAusstattungfolgendeAn=
forderungenerfüllen: s .

1. Die Räume sollen durcheine in Stein ausgeführteWand (ohneTür)
getrenntvon anderenRäumen liegenund für sicheinen eigenen,sicherabschließ
baren Eingang besitzen.Das Schloß derEingangstür darf sichnurmittels des
dazu gehörigenSchlüsselsöffnen lassen,nicht durch sogenannteHauptschlüssel.
Grundsätzlichsollen wenigstenszwei Räume vorhandensein, von denender eine
hauptsächlichfür dieZüchtungderErreger und für mikroskopischeUntersuchungen
und.dergleichen,der anderehauptsächlichfür Unterbringung,Sektion und Ver=
nichtung der kleinen Versuchstierezu verwendenist. Die Räume sollen un=
mittelbarnebeneinanderliegenund durch eine abschließbareIwischentürverbunden
sein. Wenn nur ein einzigerRaum zur Verfügung steht und ausnahmsweise
für ausreichenderachtetwird, so empfiehltes sich, diesenso herzurichten,daß
einesichere,gesonderteUnterbringungderVersuchstieredarin gewährleistetwird.

2. Die Räume sollen gut lüftbar und für Licht überall, namentlichauch
in denWinkeln, leicht zugänglichsein, glatte, undurchlässige,leicht zu reinigende
und zu desinfizierendeFußbödenund Wände haben) sie sollen keineOffnungen
besitzen,durch welchekleinereTiere oder Ratten schlüpfenkönnen. Lüftungs=
öffnungensind mit dichtenDrahtnetzenzu überziehen. Die Fenstermüssendicht
schließen;werden sie geöffnet,so sind Einsätzemit engmaschigemDrahtgitter
einzufügen. . "

3. Die Räume sollen für sich allein mit allen denjenigenEinrichtungen
undInstrumentenausgestattetsein, welchefür die Züchtungvon Mikroorganismen
und zur Anstellungvon Tierversuchenerforderlich sind; namentlich dürfen
nicht fehlen:

a) ein mit sicheremSchlosse versehenerBehälter zur Aufbewahrung
lebender Kulturen und verdächtigenMaterials (vgl. & 6 Abs. 3),
b) Einrichtungenfür sichereUnterbringungder Versuchstiere(am zweck=
mäßigstenhohe,in WasserdampfsterilisierbareGlasgefäßemit Draht=
umhüllung und festanschließ ndem Drahtdeckelmit Watteabschluß),
ferner Einrichtungenfür die Offnung der Tiere, für die Vernichtung
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derKadaver und sonstigerinfizierterGegenstände,wie Streumaterialien
und Futterreste(z.B. Verbrennungsofen,Dampfsterilisator,Gefäßemit
konzentrierterSchwefelsäure),

e) ein hinreichendgroßesGefäß mit breiterOffnung für Kresolwasser,
in welchesKadaver und Kadaverteilevor der Sektion zur Vernichtung
des an ihnen haftendenUngeziefersgelegtwerdenkönnen,

d) Einrichtungenzur Desinfektion und Reinigung der Hände (Waschvor=
richtung) und aller bei denArbeiten gebrauchtenGegenstände(z.B.-
Autoklav oder Dampfsterilisator,Heißluftsterilisator).

4. AndereGegenstände,als die zur Ausführung derUntersuchungerforder=
lichen,dürfen in den Näumen nicht untergebrachtwerden.
. Die Verwendung von Dienern bei den Arbeiten mit den Erregern der
Pest, desRotzesoder derMaul= undKlauenseucheodermit Material, das solche
Erregerenthältoderzu enthaltenverdächtigist, ist nur danngestattet,wennsie
über die aus einer VerschleppungdieserKrankheitserregerentstehendenGefahren
wohl unterrichtet und in der sachgemäßenBehandlung bakteriologischer Geräte,
Kuliuren und infizierter Tiere gut ausgebildetsind.
Allle demDiener etwa übertragenenArbeiten (wie Reinigung des Labo=

ratoriums,FütterungderTiere, Desinfektionund ReinigungderKäfige,Un=
schädlichmachungund Vernichtung des Mistes, der Streu und der Kadaver)
habennachgenauerAnweisungdes Leiters zu geschehen.

Der Diener darf nur zur Ausführung von Anordnungendes Leiters oder
seinesVertreters in den Arbeitsräumen sich aufhallen, sobald dort mit Pest=
material gearbeitetwird.

Die Kulturen derErregerder Pest, desRotzesund derMaul- undKlauen=
seuchesowiedas mit solchenbehafteteoder verdächtigeMaterial sollen unter
sicheremVerschlußaufbewahrtwerdenund dürfendemDiener nichtzugänglichsein.

88

Der Leiter der Arbeiten mit Krankheitserregernhat für die dauernde
ordnungsmäßigeInstandhaltungundfür dengesamtenBetriebin denArbeitsräumen,
namentlichfür die Durchführungder bei demAufbewahrenvon Kulturen, ins=
besonderesolchender Pesterreger,sowiebei Tierversuchenzu beobachtendenMaß=
regeln Sorge zu tragen. Er darf in Behinderungsfällensowie für einzelne
Arbeiten und Verrichtungennur solchePersönlichkeitenmit seiner Vertretung
betrauenoder zu seinerHilfe beranziehen,welchenachVorbildung und person=
lichenEigenschaften(Zuverlässigkeitusw.) imstandesind, die volle Verantwort=
lichkeit zu übernehmen(sieheauch §4 Abs. 1). Ist aus besonderenGründen anderen
Personcn der Jutritt zu den Näumen zu gestatten,so hat der Leiter die zur
Sicherung gegenUnslecungegesabrerforderlichenMaßregeln zu treffen.
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Es ist darauf hinzuwirken,daß die in Pestlaboratorienzu beschäftigenden
Personen(Leiter, Vertreter, Diener) sich aktiv gegenPest immunisierenlassen.

B. Vorschriften über die Versendungvon Krankheitserregern
89

oder desRotzesoder vonMaterial, das die Erreger derMaul= undKlauenseuche
oderderSchweinepestenthältoderzu enthaltenverdächtigist— diesesnur insofern,
als es nach seinerBeschaffenheitfür eine solcheVersendungsartin Betracht
kommenkann (z.B. Bläscheninhalt, Serum) —, hat in zugeschmolzenenGlas=
röhren zu erfolgen, die, umgebenvon einerweichenHülle (Filtrierpapier und
Watte oder Holzwolle), in einemdurchübergreifendenDeckel gut verschlossenen
Blechgefäßestehen; das letztereist seinerseitsnochin einer Kiste mit Holzwolle
oder Watte zu verpacken, es empfiehlt sich, nur frisch angelegte, noch nicht im
BrutschrankgehalteneAussaatenauf festemNährbodenzu versenden.
Die Sendungenmüssenmit starkemBindfaden umschnürt, versiegeltund

mit der deutlich geschriebenenAdressesowie mit demVermerke»Vorsicht«ver—
sehen werden. Zur Beförderung durch die Post sind die Sendungen als
»dringendesPaket« aufzugeben;sie sind den Empfängern telegraphischan—

Anstalt als Empfängerzubezeichnen.Dasselbegilt hinsichtlichder telegraphischen
Ankündigung.

Der Empfängerhat demAbsenderden Eingang derSendung sofort mit=
zuteilen.

810
Die Versendungvon lebendenKulturen andererals der im 9 9 bezeichneten

Erreger von Krankheiten, welcheauf denMenschenübertragbarsind, oder von
Tierkrankheiten,derenAnzeigepflicht,sei es auchnur für einenTeil des Reichs=
gebiets, eingeführtist, hat in wasserdichtverschlossenenGlasröhren zu erfolgen.
Diese Röhren sind entwederin angepaßtenHülsen oder,mit einer weichenHülle
(Holzwolle,Watteoderdergleichen)umgben,derartin· festenKastenzu verpacken,
daß sie unbeweglichliegenund nicht aneinanderstoßen.Die Sendungenmüssen

fest verschlossenund mit deutlicherAdressesowe mit demVermerke„Vorsichte
versehen werden. Bei Sendungenan Anstalten ist nicht derenLeiter, sondern
die Anstalt als Cmpfängerzu bezeichnen.

Der Empfängerhat demAbsenderden EingangderSendungsefr mit=
zuteilen.

811
Sonstiges Material, welcheslebendeErreger von Krankheiten,dieauf den

Menschenübertragbarsind, oder lebendeErreger von Tierkrankheiten,deren
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Anzeigepflicht,sei es auchnur für einenTeil des Reichsgebiets,eingeführtist,
enthält oder zu enthalten verdächtigerscheint,ist vor derVersendung unter
Beobachtungder nachstehendenVorschriften so zu verpacken, daß eine Ver=
schleppungvon Krankheisskeimenausgeschlossenist.

712
Größere Körperteileund kleinereTierkadaversind zunächstin einmit einem

geeigneten Desinfektionsmittel,am bestenmit Sublimatlösung durchtränktesund
dann gründlichausgerungencsTuch einzuhüllen. Sie sind alsdann mit einem
undurchlässigenStoffe (Pergamentpapieroder dergleichen)zu umwickelnund fest
zu verschnüren)saftreicheGegenständesindaußerdemin Tüchereinzuschlagenoder
in Säcke zu verpacken.Die Gegenständesind sodannin starke, undurchlässige
sicher verschlosseneBehälter (Fässer,Kübel, Kisten)zu bringenund inSägemehl,
eKleie,Torfmull, Lohe, Häcksel,Heu, Holzwolle oder ähnlichen,Feuchtigkeitauf=
saugendenStoffen fest und so einzubetten,daß sie sichnicht verschiebenkönnen
und ein Durchsickernvon Flüssigkeitverhindertwird.

Für Köpfe tollwutverdächtigerTiere ist als Desinfektionsmittel,mit dem
die Tücher getränkt werden, ausschließlichSublimatlösung zu verwenden. Die
VersendungsolcherKöpfe hat mit derPost als „dringendesPaket“ zu geschehen.

Material, das Rotzerregerenthält oder zu enthaltenverdächtigist, muß
zunächstunter Beachtungder im Abs. 1 gegebenenVorschriftenin einendichten,
sicher verschlossenenBehälter verpacktwerden; dieser ist in eine starke, dichte
Kiste zu bringen. Der Raum zwischendemBehälter und der Kiste ist mit auf=
saugendenStoffen (Abs.1) fest auszufüllen.

Werdenmenschlicheoder tierischeKörperteile mit der Eisenbahnversandt,
so muß der Absenderim Frachtbrief bescheinigen,daß SweckundVerpackungder
Sendung denjenigenVorschriften,welchein derAnlageC derEisenbahn=Verkehrs=
ordnung für „fäulnisfähige Stoffe“ der in Rede stehendenArt ergangensind,
entsprechen.Die BeförderungsolcherGegenständeals Eilgut oderals beschleunigtes
Eilgut ist nach den Eisenbahntarifenausgeschlossen.

713
Zur AufnahmekleinererGegenstände,welchelebendeErreger der Cholera,

derPest, desRotzes,der Maul= und Klauenseucheoderder Schweinepestenthalten
oderzu enthaltenverdächtigsind, eignensicham bestenstarkwandigePulvergläser
mit eingeschliffenemGlasstöpselundweitemHalse,oder,falls sichdiesenichtbeschaffen
lassen, Gläser mit glattem zylindrischenHalse, die mit gut passenden,frisch
ausgekochtenKorken zu verschließensind. Die Gläser müssenvor demGebrauch
in reinemWasserfrisch ausgekochtund dann durchkräftigesAusschwenkenmög=
lichst vom Wasser befreit sein; sie dürfen aber ucht mit einer Desinfektions=
flüssigkeitausgespültwerden. Auch darf zu demUntersuchungsmatcrialFlüssigkceit
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irgendwelcherArt nichthinzugesetztwerden. Die Gläser sind durchÜberbinden

der OffnungoderdesStöpselsmit SchweinsblaseoderPergamentpapierzuver⸗
schließen. An jedemGlase ist ein Zettel fest aufzuklebenoder sicheranzubinden,
der genaueAngabenüber den Inhalt enthält. Deckgläschenwerdenin signierte
StückchenFließpapier eingeschlagenund mit Watte fest in einembesonderen
Schächtelchenverpackt.

Bei Cholera und Pest darf in eineSendung in der Regel nur Unter=
suchungsmaterialvon einem Krankenoder einer Leichegepacktwerden. Handelt
es sich jedochum gleichzeitigeÜbersendungzahlreicherProben, insbesonderezu
Massenuntersuchungender Umgebungvon Cholerakranken,so werdenzweckmäßig
nur 1 bis 2 cem derAusleerungenentnommen,in die üblichenkleinenGlas
gefäßegebrachtund,wie untenangegeben,verpackt.Dabei ist durcheineent=
sprechendeKennzeichnungjedeseinzelnenGegenstandesdafürSorge zutragen,daß
seineHerkunft leicht erkennbarist (vgl. § 15).

Die Gefäßeund Schächtelchensind in einemwiderstandsfähigenBehälter,
am besteneiner festenKiste, unter VerwendungvonWatte, Sägemehl,Holzwolle
oder dergleichen(vgl. § 12 Abs. 1) so zu verpacken,daß sie unbeweglichliegen
und nicht aneinanderstoßen.Jigarrenkisten,Pappschachtelnund dergleichendürfen
nichtverwendetwerden.Die Sendungensmüssenmit starkemBindfadenumschnürt
und versiegeltsein.

Enthalten kleinereGegenständeanderelebendeSeuchenerregerodererscheinen
sie verdächtig,solchezu enthalten, so könnensie in dicht schließendenGefäßen
aus Metall, Steingut oder Glas untergebrachtwerden. Metallgefäßesind durch
einenübergreifendenDeckel,der am Randemit einemStreifenHeftpflasterver=
klebtwird, Steingut=und“Glasgefäßein der im Abf. l angegebenenWeisezu
verschließenund zu verpacken.

Falls kleinereGegenständemit der Eisenbahnversandtwerden, so finden
die Bestimmungendes9 12 Abs.4 Anwendung.

14
Cholera=,Pest=,Rotz- oderMaul=und#. Zuenseuche=oderSchweinepest=

materialdarf nichtmit der Briefpostversandtwerden. Dagegendarf in dieser
WeiseMaterial, welcheslebendeErreger von anderenKrankheiten,die auf den
Menschenübertragbarsind, odervon anderenTierkrankheiten,derenAnzeigepflicht,
sei es auch nur für einenTeil des Reichsgebiets,eingeführt ist, enthält oder
verdächtigist, solcheErreger zu enthalten,verschicktwerden) dabei ist folgender=
maßenzu verfahren:

TrockeneGegenstände,insbesonderemit Untersuchungsmaterialbeschickte
Deckgläschen,Objektträger,Fließpapier,Gipsstäbchen,Seidenfäden,Näudeborken
usw., sind in mehrereLagen Fließpapier einzuschlagen,alsdann in Pergament=
Reichs=Gesetzbl.1917. 240
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papier oder einenanderenundurchlässigenStoff einzuwickelnund, umhuͤllt mit
Watte, in festeKästchenaus Holz, Blech oder dergleichenmit gut schließendem
Deckelzu legen.

Feuchtesoder flüssigesMaterial (Auswurf, Erbrochenes,Stuhl, Harn,
Eiter oder sonstigesWundsekret,Punktionsflüssigkeit,Blut, Serum, Abstriche
von der Rachenschleimhaut,abgeschnitteneoder abgeschabteGewebsteileusw.)ist
in ein Gefäß aus hinreichendstarkemGlase mit Korkstöpselverschlußzu bringen.
Dieses Gefäß ist in einenBlechbehälterzu verpacken.Um aber das Glasgefäß
vor Jertrümmerungzu schützenundetwaausdemGlasgefäßaustretendeFlüssig=
keit aufzusaugen,ist sowohl auf den Boden als auch in den Deckeldes Blech=
behälterseineScheibeAsbestpappeodereinehinreichendstarkeSchichtvonFließ=
papier, Watte oder dergleichenzu legen. Der Blechbehälterwird sodannin
einenausgehohlten,durcheinenDeckelverschließbarenHolzblockgebracht.Bei
Versendungvon Schutzpockenlymphegenügtes, wenndas Glasgefäßunmittelbar
in den Holzblockoder in Kästchenvon Holz,Blech oder dergleichengelegtwird;
jedochist dann die Aushöhlungdes Blockes oder das Kästchenbesonderssorg=
fältig mit einemweichen,aufsaugendenStoffe auszupolstern. Die Kästchenoder
Holzblöckesind mit einemroten Zettel zu bekleben,der die Aufschrift „Vorsicht!D
InfektiösesMaterial!“ enthält.

Die HolzblöckeoderKästchensindin denBriefumschlägenderartigunter=
zubringen,daß sie bei derenAbstempelungnicht beschädigtwerden. Am besten
geeignetsind an der Innenseitemit StoffbezugverseheneBriefumschlägeaus
festemPapier, die nur an der einenSchmalseiteoffenund etwadoppeltso lang
wie die Behälter sind; sie werdennichtdurchZukleben,sondernzweckmäßigdurch
eine kleine Metallklammer geschlossen.Die zum AbstempelnbestimmteStelle
wird am bestendurch einen vorgezeichnetenKreis oder den Vermerk„Hier
stempeln“gekennzeichnet.

Die Briefsendungensollen nicht in den Briefkastengeworfen,sondernan
denPostschalternoderauf demLandedemBriefträgerübergebenwerden.

* 15
JederSendungist ein Begleitscheinso beizulegen,daßer gegenDurch=

feuchtungund Beschmutzunggeschütztist und bei derOffnung desBehälters
leicht in die Augen fällt. Dieser Schein hat genaueAngabenüber denInhalt
unter Bezeichnungder Personen (Name, Geschlecht,Alter, Wohnort) oderder
Tiere, von denen er stammt, zu enthalten. Außerdemsind bei Material von
krankenMenschenoder Tieren anzugeben

die mutmaßlicheArt der Erkrankung,
der Tag desBeginnsder Erkrankung,
der Tag desTodes,
der Zeitpunktder EntnahmedesMaterials,
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der Name und der Wohnort desArztes oderTierarztes, der die Ein⸗
sendungveranlaßthat,

der Zweckder Einsendung.
Bei Untersuchungsmaterialist auf demScheineauchdieStelle anzugeben,

welcherdas Ergebnis der Untersuchungmitgeteiltwerdensoll.
Enthält die Sendung Material von verschiedenenMenschenoder Tieren,

so ist durcheine entsprechendeKennzeichnungjedeseinzelnenGegenstandesSerge
zu tragen, daß seineHerkunft leicht erkennbarist. «-

-816
Auf den Sendungen ist außer der deutlichenAdresseder Name und die

WohnungdesAbsendersanzugebenund derVermerk„Vorsicht!“ „Menschliche
(Tierische)Untersuchungsstofse!“anzubringen.

Bei Sendungenan Anstalten ist nicht derenLeiter, sonderndie Austalt
als Empfängerzu bezeichnen.Dasselbegilt hinsichtlichder telegraphischenAn=
kündigung§ 17). » - .

817
Postsendungenmit Material von Cholera, Pest oder Rotz oder mit

Material, das lebendeErreger einer dieserKrankheitenzu enthaltenverdächtig
ist, sind als „dringendes Paket“ aufzugebenund den Empfängern rechtzeitig
telegraphischanzukündigen. Diese telegraphischeAnzeige hat auch dann zu
erfolgen,wenn der Versand von Rotzmaterialmit der Eisenbahnerfolgt.

(Nr. 6153) Verordnungüberdie Preise von Schlachtschweinen.Vom 23.November1917.

A- Grund des §&8 Abs. 2 der Verordnung über die Preise der landwirt=
schaftlichenErzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19.März
1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 243) wird in Abweichungvon 62 Abs.1 der Ver=
ordnungüber die Schlachtvieh=und Fleischpreisefür Schweine und Rinder vom
5. April 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 319) folgendesbestimmt:
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Artikel I
Die in der Verordnungüber die Preise von Schlachtschweinenvom

15. September1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 837) zunächstbis zum 30. November
1917 einschließlichfestgesetztenHöchstpreisefür denVerkaufvonSchlachtschweinen
durch den Viehhalter dürfen bis zum 15. Januar 1918 einschließlichweiter.
gewährtwerden. Daneben dürfen bis zum gleichenLeitpunkt für jedes zum
VerkaufegelangendeSchwein,das mehr als 15 und nichtmehrals 75 Kilo=
gramm Lebendgewichthat, folgendeBeträge (Stückzuschläge)zugeschlagenwerden:

wenn das Lebendgewichtdes Schweinesbeträgt:
mehrals 15 bis einschließlich30 Kilogramm 18Mark
? „ 30 „ v 45 v 14 „
» »45 » 60 » 10 „
7 7 60. ’ 7 75 7 6 *

Artikel HI

Diese Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.

Berlin, den23.November1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

— O —— — –—–— — — —

Den desNeichẽ·GesenblattsvernritteinnurdiePostanstalten.
HerausgegebenimReichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.
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Reichsguht
Jahrgang 1917

Nr. 209
Inhaut: Verordnu#nnüber *— für S und Srm. S. l1081.— *— überdenAus.

druschund die InanspruchnahmevonGetreideundHülsenfrüchten.S. 1082.—.1Druckfehlerberichtigung.

(Nr. 6154) VerordnungüberHöchstpreisefür Hafer und Gerste. Vom 24.November1917.

Ar Grund des&8 der Verordnungüber die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19. März 1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 243) wird bestimmt.

81
Der nach§5 der eerordnng,überHöchstrreisefür Getreide,Buchweizen

12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl 619)
undHirsevom2—Hitober1917GeichsGesebl.S.Hr5]geltendeHöchstpreisfür
Hafer erhöhtsich,wenn dieAblieferung bis zum 31. Dezumber1917 einschließlich
erfolgt, um eine Lieferungsprämievon 70 Mark für die Tonne, wenn die Ab=
lieferung bis zum 31. Januar 1918 einschließlicherfolgt, um eine Lieferungs=
prämie von 30 Mark für die Tonne.

Die Lieferungsprämievon 70 Mark wird für alle bis zum Inkrafttreten
dieserVerordnung erfolgtenAblieferungenvon Hafer aus der Ernte 1917 auf
Antrag nachgezahlt.Der Antragmuß beiVermeidungdesAusschlussesbis zum
20. Dezember1917 einschließlichbei der Stelle gestelltwerden,an welchedie
Ablieferungenerfolgt sind. Die Kommunalverbändehabendie Anträge, die bei
ihnen eingehen,an die Reichsgetreidestellein Berlin weiterzugebenund bei der
Durchführung der NachzahlungnachderenAnweisungenmitzuwirken.

2
Die durch9§1 derVerordnungüberFrühdruschvom 2. Juni 1917 eichs.

Gesetzbl.S. 443) festgesetzteund durch die Verordnung vom 11. August 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 709) für Hafer undGerstebis auf weiteres ifrachterhaltene
Druschprämievon 60 Mark für dieTonne bleibt nochbis zum31. Januar 1918
einschließlichbestehenund fällt dann vollständigweg.
Meichs=Gesetzbl.1917. 241
Ausgegebenzu Berlin den27.November1917.
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* 3 «
Die Lieferungsprämiefür Hafer und die Druschprämiefür Hafer und

Gerstedürfenauf Antrag auchnochnachAblauf der Fristen im &1 Abs.1,
&2gezahlt werden,soweitdieAblieferungder rechtzeitigausgedroschenenFrüchte
aus Gründen, die der Lieferungspflichtigenicht zu vertretenhat und die außer=
halb seinesBetriebs liegen, nicht rechtzeitighat erfolgenkönnen. Der Antrag
ist nur insoweit zulässig,als die Ablieferung innerhalb 14 Tagen nachAblauf
derFristen im & 1 Abs. 1, § 2 erfolgt, und mußgleichzeitigmit derAblieferung
bei der Stellegestellt werden,an die die Ablieferungstattfindet. Über Streitig=
keiten entscheidetdie höhereVerwaltungsbehördeendgültig. Als höhere Ver=
waltungsbehördegilt die auf Grund des§&72 derReichsgetreideordnungfür die
Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) bestimmteBehörde.

. 84

DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den24. November1917.

Der Staatsselretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6155) Verordnung über denAusdruschund die Inanspruchnahmevon Getreideund
Hülsenfrüchten.Vom24.November1917.

A Grund der Verordnungüber Kriegsmaßnahmenzur Sicherung der Volks=
ernährungvom 22.Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 401) wird bestimmt:

1
Die Besitzervon Vorräten,die gemäß&1 derReichsgetreideordnungfür

die Ernte 1917 vom21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) beschlagnahmtsind,
habendie Vorräte bis zum 28. Februar 1918 einschließlichauszudreschenund,
jeweilsim unmittelbarenAnschlußan den Ausdrusch,spätestensbis zum gleichen
Zeitpunkt abzuliefern,soweit sie nicht gemäß& 4 zurückbehaltenwerdendürfen.
Als Besitzerim Sinne dieserVerordnunggilt auchder mit derVerwaltung der
Vorräte für denEigentümerbetrauteInhaber des Gewahrsams.

Die Landeszentralbehördenhaben, soweit es die Umständegestatten,die
Beendigung des Ausdruschesund der Ablieferung bis zu einemfrüherenZeit=
bunkt anzuordnen.

85, &21 Abs.2 der ReichsgetreideordnungfindenAnwendung.
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82

Die nach denVerordnungen überHöchstrressefür Getreide, Buchweizen
12. Juli 1917 (Reichs.Gesetzb 9)

undHirsevom2. Dotot2917(pviche-ersesol. S überHöchstpreisefür
» 4. Juli 1917 (Reichs.Gesetzbl.S. 653) , *

Hülsenfrüchtevom 21.Angust1917Geeichs=Gesegh..S.27s für den Verkauf durch

den ErzeugergeltendenHochstpreisemit Ausnahmeder Hoöchstpreisefür Saatgut
ermäßigensichvom 1. März 1918 ab um je hundertMark für die Tonnc.

Die Vorschrift im Abs.1 findet keineAnwendung, soweitdie rechtzeitige
Ablieferung ohne Verschuldendes Besitzers unterbliebenist. Über Streitig=
keiten entscheidetdie höhereVerwaltungsbehörde.Gegen die Entscheidungder
höherenVerwaltungsbehördestehtder Reichsgetreidestelledie Beschwerdean den
Staatssekretärdes Kriegsernährungsamtszu.

83
Unmittelbar nach Beendigung des Ausdruschesfindet eine Feststellung

sämtlicherbeschlagnahmterVorräte durch zu diesemIwecke in den Kommunal==
verbändenzu bildendeAusschüssestatt. Die Feststellungmuß spätestenszwei
Wochennach Ablauf der Fristen im 9 1 Abs. 1, 2 beendetsein.

84
Auf Grund derFeststellungund im unmittelbarenAnschlußansie werden

die Vorräte zugunstendes Kommunalverbandes,in dessenBezirk sie sichbe=
finden,in Anspruchgenommen.Von derInanspruchnahmebleibenausgeschlossen
die Mengen, die der Unternehmercincs landwirtschaftlichenBetriebs nachden
bestehendenVorschriftenverwendendarf

a) zur Ernährung derSelbstversorger,
b) zur Fütterung des im Betriebe gehaltenenViehes,
) zur Bestellungder zumBetriebegehörendenGrundstücke.
Außerdembleibenvon derInanspruchnahmeausgeschlossendas anerkannte

Saatgut und sonstigesSaatgut, soweitder Unternehmerzur Veräußerungdieses
Saatguts berechtigtist (&8, § 10 Abs. 2, § 12 Abs.1 Nr. 2 derVerordnungüber
denVerkehrmit Getreide,Hulsenfrüchten,BuchweizenundHirse ausderErnte 1917
zuSaatzweckenvom 12. Juli 1917 in der Fassung der Verordnungen vom
25. Septemberund 27. Oktober1917 — Reichs=Gesetzbl.S. 609, 863, 975 —)
sowie die von der Reichsgetreidestellezur Verarbeitung aus dereigenen Ernte
des UnternehmersfreigegebenenGetreidemengen. .

85
Die nach § 4 in Anspruch genommenenVorräte gehenmit der Aus=

sonderungdurchdenAusschußin das EigentumdesKommunalverbandesüber,
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in dessenBezirk sie sichbefinden.Der Besitzerist verpflichtet,dieVorräte bis
zur Übernahmezu verwahrenund pfleglichzu behandeln.

6
Vorräte, die verheimlichtoderverschwiegenwerden,sind gemäß& 70 der

ReichsgetreideordnungohneJahlung einerEntschädigungfür verfallenzu erklären.

87
Der Staatssekretärdes KriegsernährungsamtskannAusnahmen von den

VorschriftendieserVerordnungzulassen.
Von den Vorschriften im & 1 kann auch die Reichsgetreidestelle(Ver=

waltungsabteilung)Ausnahmenzulassen.

88
Mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark oder mit einer dieserStrafen wird bestraft,wer der ihm nach&5 ob=
liegendenVerpflichtung zur Verwahrung und pfleglichenBehandlung zuwider=
handelt.

R
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 24. November1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Druckfehlerberichtigung
Im 9 2 Abs. 3 Satz 2 der Ausführungsbestimmungenzu derVerordnung

über Kleie aus Getreidevom 1. November1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 1001) ist
statt „Vollmehle“ zu setzen:

„Bollmehle“.

–. —
Den Bezug desdes Neichs= „Gesetblatts vermitteln nur die Postanstalten.

HGerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der——
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Reichs-Gesetzblatt6
Jahrgang 1917

Nr. 210
Jnhalt: Bekanntmachung, berreffendKrankenversicherungundWochenhilfewährenddesKrieges. S. 1085.—

Verordnung über die Ausgestalrung der Reichsfleischkarte. S. lose.

(Nr. 6156) Bekanntmachung,betreffendKrankenversicherungund Wochenhilfewährenddes
Krieges. Vom 22.November1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Die im § 180 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnungfür die Festsetzung

des Grundlohns bestimmteobere Grenze des durchschnittlichenTagesentgelts
wird von fünf auf acht Mark, die im Abs. 2 und 4 daselbstbestimmteobere
Grenzedes durchschnittlichenTagesentgeltsund des wirklichenArbeitsverdienstes
von sechsauf zehnMark erhöht.

&4 der Bekanntmachung,betreffendKrankenversicherungvon Arbeitern im
Ausland, vom 14. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1383) erhält folgende
Fassung:

Der Grundlohn bestimmtsich nach dem wirklichenArbeitsverdienstedes
Versichertenbis zehnMark für den Arbeitstag(+180 Abs.2, 4 der Reichs=
versicherungsordnung). 2

Orts-., Land., Betriebs=und Innungskrankenkassen,bei denenBeiträge bis
zu vierundeinhalbvomHundert desGrundlohns zur DeckungderRegelleistungen
ausreichen,können auf übereinstimmendenBeschluß der Arbeitgeberund Ver=
sichertenim Ausschußzur Deckungvon Mehrleistungendie Beiträge über vier=
undeinhalbvom Hundert bis auf sechsvom Hundert erhöhen.

83
Die Satzung einer Krankenkassekann mit Zustimmungdes Oberversiche=

rungsamts bis zu der Höchstgrenzevon drei Vierteln des Grundlohns
1. das Krankengeldfür Verheirateteund LedigesowienachderZahl der
Kinder und sonstigenAngehörigenabstufen,die der Versichertebisher
von seinemArbeitsverdiensteganz oder überwiegendunterhaltenhat,

Reichs.Gesetzbl.1917. 242
Ausgegebenzu Berlin den 1.Dezember1917.
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2. für alle oder nur für die niedrigerenMitgliederklassenoderLohnstufen
ZuschlägezumKrankengeldin einemfür alle gleichhohenoder für
die niedrigerenvon ihnenerhöhtenBetragebewilligen,

3. das Wochengeldhöherals das Krankengeldbemessen.

4
Für unehelicheKinder ist der Anspruchauf Wochenhilfenach& 3 der

Bekanntmachungvom 23. April 1915 (eichs-Gesetzbl.S. 257) auch dann
gegeben,wenn zwar Unterstützungauf Grund des § 2 Abs. l des Gesetzesvom
4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.S. 332) nicht gewährt wird, aber die Ver=
pflichtungeinesKriegsteilnehmerszur GewährungdesUnterhaltsfür das Kind
festgestelltund die Mutter minderbemitteltist.

45
DieseVorschriftentretenmit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den22. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6157) VerordnungüberdieAusgestaltungderReichsfleischkarte.Vom29.November1917.

Ar# Grund des & 5 Abs. 3 der Verordnung über die Regelung des Fleisch=
verbrauchsund denHandelmit Schweinenin der Fassungder Bekanntmachung
vom 19. Oktober 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 949) wird bestimmt:

81
An Stelle der durch& 1 der Verordnungüber dieAusgestaltungder

Fleischkartevom 21. August 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 945) vorgeschriebenen
Muster treten vom 24. Dezember1917 ab die nachstehendabgedrucktenMuster

(Muster 1: Vollkarte, Muster 2: Kinderkarte)in deraus ihnenersichtlichenGröße.
Ein Mindestgewichtfür das für die neuenFleischkartenzu verwendende

Papier wird nicht vorgeschrieben.
Im übrigenbleibendieVorschriftenderVerordnungvom21.August1916

(Reichs=Gesetzbl.S. 945) unberührt.
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82
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Fleischkartennach denbisherigenMustern, die vor dem7. Dezember1917

hergestellt sind oder mit derenHerstellung vor diesemZeitpunkt begonnenist,
dürfen auchnach dem 24. Dezember1917 noch zur Ausgabegelangen.

Berlin, den 29. November1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

Muster 1

Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fieischmarte Fleischmarke Fleischmarke
½/10Anteil 1 Anteil ½10Anteil 11 Anteil ½/0Anteil V/0Anteil 1/10Anteil

24. 30. Dez. 24. 30. Deg. 2430. Da 24. -30. Dezʒ. 24.-30. Deʒ. 14.-20. Jan 14.-20. Jan.
Preußen. StadesPreußen- Stade Preußen· Stade Preußen· Stade Preußen· Stade reußen- Stade Mreußen=-Stade

Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke .
/070Amreil ½/10Anreil ½/20Anteil ½0Anteil ½10Anteil ½#10Anteil /10 Anteil

24.—30. De# 2430 Deg. 24.30 De.430. D). 430Da.2. Jan.14.—20. Jan.
Preußen- Stade Preußen=Stade Preußen=StadeLDreußen=Stade Preußen=Stade Mrrußen Stade Preußen=Stade

Uleischmarte #leiscmart= Fleischmarke Fleischmarke
½00Anreil 1%Anteil : 2 u/0Anteil ½/10Anteil
31.Dc.1917—Bl.De.1.17— lo
6. 35#.l91846. 3. 1918. Reichsfleischkharte 14.—20.Jar.20. Jan.
Preußen=Stade,Preuben=State (Dehen Dreuben· Stade Preuhen⸗Stade

obeits=
. . « Areis . .Fleischmaetesileischniarte Feschen) Fleischmarke Fleischmarke

ri uuehil- Kgr. Preußen Stadesß unellt/0 Untell
6.Jen.1918 G.Jan.1918 14.—20.Jan)14.—20.Jan=
Preuhen· Stade Preuhen· Stade Gultig vom 24. Dezember 1917 Dreußen=StadePreußen=Stade

sleer iasa bis 20. Januar 1918 FleischmarkeFleischmarke
. An v 10. Mnte ½0Unmveil ½10Anteil31.De#5#1917—/1.De191— ·.

e.IJuoiS 6. — 19138Name.44NJan .20 Jan.
Preuzen, Stade Preußen=Stade Pteußen· Stade Preußen· Stade

eischmarke Flelschmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Kileischmarke
aulge 1/ rein.o ½%Untelll ½%Untell /6 Unteile 00 Anteil 0 Anteil.
6.Jan.1918 en 1918—13-. Jan. 7.—13.Jan. 7.—13.Jan1 Zan..13 Jan.

Preußen. Stade' Preußen. Stade Mreußen=Stade Preußen-Stade Preußen= Stade Prrußen=Stade Preußen=Stade

Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke Fleischmarke
alltgeret e elil il/ Unll 1/°6untell /6 umells0 nuru
-S1918%: 1%8Jnn -an 13 Ja J.13 Ja
Preußen-SradeDreußen=S#de Preutzen.Stade Preußen=Stade'Mreußen=StadePreußen-Stade Preußen=Stade
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Fleischmarke Flellcherarke
%Antei. /16 Ameei=

3. de 1917—
24-—#50.De.6.Jan.1918.
Preuhen⸗Stade Preußen· Stade

Fleischmarke ienmann
10 Anteil 1n nteil
10 5.31.D½%.1917—

24.—90.De#.6.Jen.1918
Preußen⸗Stade Preußen· Stade

Fleischmarke Es
1½/10Anteil . Unteil

⁊ 31Dei.1917-
24—30.Se.6. Jan.1918
Preußen⸗ Stade Preuhen· Stade

Fleischmarle Meilshmarn
. ½ Anteil / Auteil

31Dez. 1917—
* 24.—30. Dez. 6. Jan. 1918

I#rauten-StorePrenßen·Stade

Fleischmarke Meeman
½06Anteil 4% Um=

31.D. 1917—
24.—30. ..S-118
Wre #ßen-Stade Ureußn-Stade

Reichsfleischkarte
für ein Kind

(Dohetts=
zeichen) Kreis

Kgr. Preußen Stade

Gültig vom 24. Dezember1917
bis 20. Januar 1918

Name:

Fleischmarke
½0Unveil
14.—20.Jan
Dreußen=Stade

Fleischmarke

%Umeeil
:—1.Ju.
Preußen=Stade

Fleischmarte

½0Unteil
14.—20.Jan.
Preuhen· Stade

Fieischmarke

½0Unteil
7. -13. Jan
Breußen· Stade

Fleischmarke
½/10Auteil.
14.—20. Jan
Preuhen· Stade

Ileischmarle
½00Unteil.
7.—13.Jan.
Preußen-Stade

Fleischmarke
½%Unteil
14.—20.Jan
Or#uhen-Stade

Floschmark#e
½10Unteil
7.—13.Ju.
Preußen·Etade

Fleischmarke
½ Anteil
14.—20.Jan
Preußen· Stade

Ileischmarle
/10 Unteil
7.-13. Jan
Wreuken· Etade

— —— —
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Reichs-Gesetzblatt6
Jahrgang 1917

Nr.211
Jnhalt: Verordnung, betreffend die Julassung von Wertpopieren zum Börsenbandel. S. los?. —

Bekanntmachung, betreffend die Prägung von Zehnpfennigstückenaus Zink. S. loso. —
Bekanntmachung, betreffend den Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie. S. 1000. —
Bekanntmachung über die Aufstellung der Jahresrechnung der Orts., Land-, Betriebs und
Innungskrankenkassen.S. 1091.

(Nr. 6158) Verordnung,betreffenddie Zulassungvon Wertpapierenzum Börsenhandel.
Vom 30. November 1917. «

Der BundesrathataufGrunddess44Abs.1,2desBörsengefetzcsvom
8. Mai 1908 (Reichs=Gesetzbl.S. 215) folgendeVerordnung erlassen:

& 13 derBekanntmachung,betreffenddie Julassung vonWertpapierenzum
Börsenhandel,vom4. Juli 1910 (Reichs=Gesetzbl.S. 917) erhält folgendenAbsatz45

Die LandesregierungkanndieZulassungsstelleanweisen,beiAnträgen
auf JZulassungvon Wertpapierendie Aufnahme von Angaben in den
Prospekt und die Vorlage von Beweisstückendann nicht zu fordern,
wenn die Geheimhaltungim Interesseder Landesverteidigunglicgt.

Berlin, den30.November1917. ·

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6159) Bekanntmachung,betreffenddie Prägung von Zehnpfennigstückenaus Jink.
Vom 29.November1917. «

Der Bundesrat hat auf Grund des & 3 desGesetzesüber dieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen: ·
Neichkoeispdiioiz « 243
Ausgegebenzu Berlin den4 Dezember0917.

Cocgle
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81
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,außerhalbder im &8 desMünzgesetzes

vom 1. Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl.S. 507) für die Ausprägung von Nickel=
und KupfermünzenbestimmtenGrenzezumErsatzefür einzuziehendeJehnpfennig=
stückeaus Nickel weitere Zehnpfennigstückeaus Zink bis zur Höhe von zehn
Millionen Mark herstellenzu lassen.

82
Auf die Prägungen finden die Vorschriften der Bekanntmachungvom

22. März 1917 eichs-Gesetzbl. S. 282) entsprechendeAnwendung.
Berlin, den29. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von NRoedern

(Nr. 6160) Bekanntmachung,betreffendden Betrieb der Anlagen der Großeisenindustrie.
Vom 1.Dezember1917.

An Grund der #&120f, 139b der Gewerbeordnunghat der Bundesrat
folgendeBestimmungerlassen:

Unter Aufhebung der Bestimmung vom 23. November1916 (Reichs.
Gesetzbl.S. 1287) wird der § der Bekanntmachungvom 4. Mai 1914, be=
treffenddenBetriebderAnlagenderGroßeisenindustrie(Reichs=Gesetzbl.S. 118)
wie folgt geändert:

87
Die vorstehendenBestimmungentretenam 1. Dezember1918 in Kraft und

an Stelle derBekanntmachungvom 19. Dezember1908 eichs. Gesetzbl.S. 650).
Die auf Grund des §&3 der Bekanntmachungvom 19. Dezember1908

gestattetenAusnahmenbleiben, wenn ihre Dauer nicht auf einen kürzerenZeit=
punktbeschränktist, bis zum30. November1918 in Geltung,treienaberam
1. Dezember1918 sämtlichaußer Kraft.

Berlin, den1. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Frciherr von Stein

Cocgle
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(Nr. 6161) Bekanntmachungüber die Aufstellungder Jahresrechnungder Orts., Land.,
Betriebs-und Innungskrankenkassen.Vom 30.November1917.

D. Bundesrathat aufGrunddes&3 desGesetzesüberdieErmächtigung
desBundesrats zuwirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

1
Orts-, Land=,Betricbs, und Innungskrankenkassen,welcheim Einnahme=

undAusgabebuche14 derBekanntmachungüberArt undFormderRechnungs=
führung der Orts., Land., Betriebs=und Innungskrankenkassenvom 9. Oktober
1913 — Zentralblatt für das DeutscheReich S. 1009 —) die Einnahmen
und Ausgabennach den einzelnenKapiteln und Titeln des Rechnungsabschlusses
getrennt aufführen und am Jahresschlussesowohl die Reineinnahmeals auch
die Reinausgabe feststellen,sind von der Aufstellung einer besonderenJahres=
rechnung(§ 321 Ziffer 7 derReichsversicherungsordnung)befreit. An Stelle der
Jahresrechnungsind die Kassenbüchervorzulegen. .

82
Sind in der SatzungeinerOrts=,Land=,Betriebs=oderInnungskranken=

kasseBestimmungenüber die Aufstellungder Jahresrechnungenthalten,so kann,
soferndie Kassenbücherentsprechendder Vorschrift des F.1 geführt werden,die
Vorlegung der Kassenbücheran die Stelle der besonderenJahresrechnungtreten.
Einer Satzungsänderungauf Grund dieserVorschrift bedarf es nicht.

DieseVorschriftentretenmit ihrer Verkündungin Kraft. Der Reichs=
kanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin, den 30. November1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanftalten.
Gerausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gssetzblatt6
Jahrgang1917

Nr. 212
Inhalt: Bekanntmachung überdieäußereKennzeichnungvonWaren. S. 1098.— Bekanntmachung,

betreffendvorübergehendeAnderungdes§5.12 der Eisenbahn=Verkehrsordnung.S. 1094. — Ver=
ordnung überKunsthonig. S. 1094.

(Nr. 6162) BekanntmachungüberdieäußereKennzeichnungvonWaren. Vom5.Dezember1917.

A. Grund des & 1 derVerordnungüber dieäußereKennzeichnungvonWaren
vom 18. Mai 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 380) wird bestimmt:

1
Die Bestimmungender & 2 bis 4, & 5 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2,

&6 derBekanntmachungüber die äußereKennzeichnungvonWaren vom 26. Mai
1916 (eichs-Gesetbl. S. 422) finden auf Gewürze in jeder Form und deren
ErsatzmittelAnwendung. « «

Soweit die genanntenErzeugnissevor dem 1. Januar 1918 in Packungen
oder Behältnissenin den Verkehr gebrachtwerden, die den Bestimmungender
Bekanntmachungvom 26. Mai 1916 nicht entsprechen,dürfen sie bis zum
15. Februar 1918 einschließlichfeilgehaltenund verkauftwerden.

2

Diese Bekanntmachungtritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.
Berlin, den5. Dezember1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow -

-oi·ichg-0kictzbi»igi7. 244
Ausgegebenzu Berlin den 10.Dezember1917.
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(Nr. 6163) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderungdes 8 12 der Eisenbahn⸗
Verkehrsordnung.Vom.6. Dezember1917.

A#% Grunddes&2 Abs.() der Eisenbahn=Verkehrsordnungwird &12 Abs.u)
dieserOrdnung bis auf weitereswie folgt geändert:

(() Sind auf denStationenTarifauszüge, die diePreise der dort verkäuf=
lichenFahrkartenenthalten,nicht ausgehängtoder ausgelegt,so erteilen die
Fahrkartenausgabestellenüber die Preise auf Verlangen Auskunft.

Die Anderungtritt am 1. Jannar 1918 inKraft.
Berlin, den 6. Dezember1917. -

Das Reichs⸗Eisenbahnamt
Wackerzapp

(Nr. 6164) VerordnungüberKunsthonig. Vom 7. Dezember1917.

Ar# Grund der erordnung überKriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolts·
2.Mal 1916(Reichs=Gesetbl.S. 40l) ird verordnet.

7 August1917 (Reichs-Gesetzbl.S. *

* 1
Kunsthonigdarf nur in fester Form hergestelltwerden. Er darf nur in

festerForm und nur unter der Bezeichnungals Kunsthonigunter Ausschlußvon
Bezeichnungen,die den EindruckechtenHonigs erweckenkönnen,in denVerkehr
gebrachtwerden.

Kunsthonig darf zur gewerbsmäßigenHersellung andererNahrungsmittel
nicht verwendetwerden.

82
Der Preis für Kunsthonigdarf beimVerkaufedurch denHersteller,soweit

nicht unmittelbar an Kleinhändler oderVerbraucher verkauft wird (&3), ein=
schließlichVerpackungfür je 50 KilogrammReingewichtnichtübersteigen:

bei Lieferung in Paketen oder Dosen mit einem Inhalt bis zu

ernährungvom

1 Kilognrnrnnnaagagagat 58/5 Mark,
bei Lieferung in Behältnissenmit einemInhalt von mehr
als 1 Kilonggaga 53)/756„

Cocgle—
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Die Preise schließendie Kosten der handelsüblichenVerpackungund der
Versendungbis zur Station (Bahn oder Schiff) des Empfängersein. "

* 3
Der Preis fürKunsthonig darf beim Verkauf an Kleinhändler 4) so=

wie beim Verkaufedurch den Hersteller an VerbrauchereinschließlichVerpackung
für je 50KilogrammReingewichtnichtübersteigen:

bei Lieferung in Paketen oder Dosen mit einemInhalt bis zu
1 Kilornnnnna 63,00Mark,

bei Lieferung in Behältnissenmit einemInhalt von mehr
als 1 Kilognrnrnggga . .. . . . .. . . . . . .. 5875 „

Diese Preise gelten frei Lager, Laden oder Wohnung des Empfängers
und schließendie Kostender handelsuͤblichenVerpackungein.

8 4
Der Preis für Kunsthonigdarf beimVerkaufan Verbraucher(Kleinhandel),

abgesehenvom Falle des Verkaufs durch denHersteller & 3), für 1 Pfund
Reingewichtnichtübersteigen:

bei Abgabe in Paketen oder Dosen mit einem Inhalt bis zu
1 Kilognnnga . . . . . .. . . ... 75Pfennig,

imübrigen................................... 73
Bei Abgabein Paketen oderDosen gilt derPreis einschließlichVerpachng.
Beim Verkaufe kleinererMengen dürfen Bruchteile eines Pfennigs auf

ganzePfennig abgerundetwerden.
85

Die Preise sindHöchstpreiseim Sinne desGesetzes,betreffendHöchstpreise,
vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember
1914. Reichs-Gesetzbl.S. 516) in Verbindungmit den Bekanntmachungenvom
21. Januar 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 25), 23. März 1916 (Reichs=Gesetzl.
S. 183) und 22. März 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 253).

6
Auf die Einfuhr von Kunsthonig, Juckersirup, flüssiger Raffinade und

ähnlichen zuckerhaltigenAufstrichmittelnfinden die Bestimmungenin den N#20
bis 25 der Ausführungsbestimmungenzu der VerordnungüberdenVerkehrmit
Jucker vom 18. Oktober1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 924) entsprechendeAnwendung.

Die Durchfuhrder im Abs.1bezeichnetenErzeugnissedurch das Gebiet
des DeutschenReichs ist verboten.

87
Die Reichszuckerstellenm von den Vorschriften dieser Verordnung mit

GenehmigungdesStaatssekretärsdesKriegsernährungsamtsAusnahmenzulassen.
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88

Wer den Vorschriften im § 1 oder den Vorschriften über die Einfuhr
& 6 Abs. 1) zuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit
Geldstrafebis zu zehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Nebender Strafe kann auf EinziehungderGegenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

|
Diese Verordnungtritt mit dem 12. Dezember1917 in Kraft. Mit

dem gleichenZeitpunkt, tritt die Verordnung über Kunsthonig vom 14. No=
vember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1271) außer Kraft.

Berlin, den7. Dezember1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsvermitteln nur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-enetznattA
Jahrgang1917

Nr. 213
Inhalt: Geseg, betreffenddie Feststellungeines dritten Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für das Rech=

nungsjahr1917. S. 1097.— Bekanntmachung, betreffenddie Prägung von Fünfpfennig=
stückenaus Eisen. S. 1008. — Verordnung über die Preise und besonderenLieferungsbe=
dingungen für Thomasphosphatmehl. S. l00°.

(Nr. 6165) Gesetz,betreffenddieOesssellungeinesdrittenNachtragszumReichshaushaltsetat
für das Rechnungsjahr1917. Vom 9. Dezember1917.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußenXx.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Justimmung des Bundesrats
und desReichstags,was folgt:

1
Der diesemGesetzals Anlage beigefügtedritte Nachtrag zum Reichshaus=

haltsetatfür das Rechnungsjahr1917 tritt demReichshaushaltsetathinzu.

52
Die im Kapitel 5 Titel 1 und 2 der fortdauerndenAusgabendes Reichs=

haushaltsetats für das Rechnungsjahr1917 vorgesehenendiplomatischenund
konsularischenVertretungenin Peru, Uruguay und Costaricafallen fort.

*3
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zur Bestreitungeinmaligeraußerordent=

licherAusgabendie Summievon fünfzehnMilliarden Mark im Wege desKredits
flüssigzu machen.

84
Die zur Ausgabe gelangendenSchuldverschreibungen,Schatzanweisungen

und Reichswechselsowie die etwazugehörendenZinsscheinekönnensämtlichoder
teilweise auf ausländischeoder auch nach einem bestimmtenWertverhältnisse
gleichzeitigauf in= und ausländischeWährungensowie im Ausland zahlbar .
gestelltwerden.
Meichs=Gesetzbl.1917.

Ausgegebenzu Berlin den 12.Dezember1917. 245
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Die FestsetzungdesWertverhälinips sowiedie der näherenBedingungen

für Jahlungenim Auslandbleibt demReichskanzlerüberlassen.
Urkundlich unterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel. . «

GegebenGroßes Hauptquartier,den 9. Dezember1917.

Siegeh Wilhelm
Graf von Hertling

Dritter Nachtrag zumNeichsbaushaltsetat für das Rechnungsjahr! 97

.Z Für das

Kap. Tit. Einnahmenund Ausgaben Rechnungsjahr1917
tretenhinzu

Mark

B. Außerordenklicher Stat
I. Einnahmen
Neicheschuld

4½% NAusder Anleihhee . .. . . .. . . .. 15000000000

II. Ausgaben
6 Aus AnlaßdesKrieges -................... 15000000000

AufkommendeEinnahmenfließendemFonds zu.

(Nr. 6166) Bekanntmachung,betreffenddie Prägung von Fünfpfennigstückenaus Eisen.
Vom 6. Dezember1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914Meichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

*1
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,außerhalbder im & 8 desMünzgesetzes

vom 1. Juni 1909 (Reichs-Gesetzbl.S. 507) für die Prägung von Nickel- und
Kupfermünzen bestimmtenGrenze weitere Fünfpfennigstückeaus Eisen bis zur
Höhe von zehnMillionen Mark herstellenzu lassen.

Soosle
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Auf diese Prägungen finden die Vorschriften der Verordnungen vom
26. August 1915 (Reichs=Gesetzbl.S. 541) und vom 11. Mai 1916 eichs=
Gesetzbl.S. 379) entsprechendeAnwendung.

Berlin, den6.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

(Nr. 6167) VerordnungüberdiePreise und besonderenLieferungsbediugungenfür Thomas=
phosphatmehl.Vom 10.Dezember1917.

A# Grund des 7&12 der Verordnung über künstlicheDüngemittel vom
11. Januar 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 13) in der Fassungder Verordnungvom
5. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 440) wird bestimmt:

Artikel 1
Die in der der Verordnungüber künstlicheDüngemittel vom 11. Januar

1916 beigefügtenListe unter G aufgeführtenPreise und besonderenLieferungs=
bedingungenfür Thomasphosphatmehlwerden,wie folgt, abgeändert:

1. Preise
Der Hochstpreisbeträgt bei Lieferungenvom 1. Januar 1918 ab für

1 Kilogrammprozent:
Gesamt=Phosphorsäuer 34½Pfennig,
JitronensäurelöslichePhosphorsäure 39% „

2. Besondere Lieferungsbedingungen
a) Fracht. Für die Berechnungder Frachtvergütung von 10 vom

Hundert bei LieferungennachStationen,die 500Kilometerundmehrvon der
Frachtausgangsstationentfernt liegen,ist der Ausnahmetarif3, Kalitarif, in der
allgemeinenKilometertariftafelvom 1. Oktober 1917maßgebend.

b) Verpackung. Die Lieferungerfolgt nachWahl derWerkein haltbaren
Papier- oderGewebesäcken.Wird in Papiersäckengeliefert,sowird ein Aufschlag
von 50Pfennig für je 100Kilogrammberechnet.WerdenGewebesäckeverwendet,
so wird bei Säcken mit 100 Kilogramm Fassungsvermögenein Aufschlag von
3 Mark für 100 Kilogramm, bei Säckenmit 75 Kilogramm Fassungsvermögen
ein Aufschlagvon 2),,f00Mark für 100 Kilogramm berechnet.

Google
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Die Gewebesäckesind, wenn sie unbeschädigtund zur Versendung von
Thomasmehlnochverwendbarsind,gegeneineVergütungnachfolgendenSätzen
frei Werk zurückzunehmen:

Die Vergütung beträgt, je nachdemdie Säcke 100 oder 75 Kilogramm
Fassungsvermögenhaben,wenn die Rückgabeerfolgt:

vor Ablauf der 4. Woche 2,50Mark oder2,00Mark
# ⸗ r 5—: — : D „
» » »6 ».. ......... 2,16 » I1,6s „

v 2 7. p.....·...... 1,90 p 2 1 140 7

v * : 8. # 1,65 2 in

Die Frist wird jeweils vom Tage des Empfangesder Lieferung an ge.
rechnet.NachAblauf der 8. Wochesind die Werkezur Rücknahmeder Säcke
nicht mehr verpflichtet.

Die Entscheidungüber die Brauchbarkeitder SäckestehtdenWerkenzu.

Artikel2
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.

Berlin, den10.Dezember1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des Neichs=Gesetzblattsverunttelnnur die Postanstalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derReichsdruckerel.
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Reichs-Gesehzblatt&
Jahrgang1917

r. 214
Inhalt: Bekanntmachung über dieWahlen nachdemVersicherungsgesetzefür Angestellte.S. 1101.—

Bekanntmachung über Lohnpfändung. S. 1102. — Bekanntmachung über Beschaffungvon
Papierholz für Jeitungsdruckpapierin Elsaß=Lothringen.S. 11038.— Bekanntmachung, be=
treffendAnwendungderVertragszollsätze.S. 1104.

(Nr. 6168) BekanntmachungüberdieWahlennachdemVersicherungsgesetzefür Angestellte.
Vom 11.Dezember1917.

D. Bundesrathat auf Grund des §&3 desGesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenNaßnahmenusw.vom4.August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die Amtsdauer der nachdemVersicherungsgesetzefür Angestelltegewählten
Vertrauensmänner,der Vertreter der versichertenAngestelltenund ihrer Arbeit=
geberin denVerwaltungsorganender Reichsversicherungsanstaltund derBei=
sitzerin den Spruchbehördender Angestelltenversicherungwird bis zum Schlusse
desKalenderjahrsverlängert,das demJahre folgt, in welchemder Krieg beendet
ist. Das gleichegilt für ihre Ersatzmänner.

Berlin, den11.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherrvon Stein

Reichs=Gesetbl.1917. « 2
Ausgegebenzu Berlin den15 Dezember1917. 16
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(Nr. 6169) BekanntmachungüberLohnpfändung.Vom 13.Dezember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des§&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom4. August1914 (MReichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

81
Der Arbeits=oder Dienstlohn & 1 des Gesetzesvom 21. Juni 1869,

Bundes=Gesetzbl.1869 S. 242 und 1871 S. 63, Reichs=Gesetzbl.1897 S. 159,
1898 S. 332) ist, soweit er die Summe von zweitausendMark für das Jahr
übersteigt,zu einemZehntel des Mehrbetrags der Pfändung nicht unterworfen.
Hat der Schuldner seinemEhegattenoder ehelichenAbkömmlingen,die das sech=
zehnteLebensjahrnicht vollendethaben,Unterhalt zu gewähren,soerhöhtsichder
unpfändbareTeil des Mehrbetragsfür jedendieserUnterhaltsberechtigtenum ein
weiteresZehntel, höchstensjedochauf fünf Zehntel des Mehrbetrags. Die Vor=
schriftendes Gesetzesvom 21. Juni 1869 findenentsprechendeAnwendung.

Soweit im Falle des Abs.1 Satz 1 der unpfändbareTeil desLohnes den
Betrag von zweitausendfünfhundertMark, im Falle des Abs. 1 Satz 2 denBe=
trag von dreitausendsechshundertMark übersteigenwürde,unterliegtdiePfändung
keinenBeschränkungen.

2
Andern sichdieVerhältnisse,die nach& 1 Abs.1 für dieBestimmungdes

unpfändbarenTeiles desLohnesmaßgebendsind,4 erweitertoder beschränktsich
die Pfändung nachMaßgabe der eingetretenen Anderungvon dem auf deren
Eintritt nächstfolgendenJeitpunktab, an welchemder Lohn fällig wird. Auf
Antrag desGläubigersoderdesSchuldnershat die Behörde,welchedie Pfän=
dung bewirkt hat, denPfändungsbeschlußentsprechendzu berichtigen.Der Dritt=
schuldnerkann, solangeihm eine Berichtigungnicht zugestelltist, nachMaßgabe
der bisherigenPfändung mit befreienderWirkung leisten.

83
Auf die Pfändung des Ruhegeldesder Personen, die in einem privaten

Arbeits- oder Dienstverhältnissebeschäftigtgewesensind, finden die Vorschriften
der # 1, 2 entsprechendeAnwendung.

X—
GesetzlicheVorschriften, die über die Pfändung des Ruhegeldesder im

&3bezeichnetenArt abweichendeBestimmungentreffen,bleibenunberührt.
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5
Diese Verordnung tritt am 20. Dezember1917 in Kraft. Der Reichs=

kanzlerbestimmt,wannund in welchemUmfangsieaußerKraft tritt.
Soweit mit demInkrafttretender VerordnungeineErweiterungdes der

Pfändung nicht unterworfenenTeiles desLohnesoderRuhegeldeseintritt, finden
die Vorschriftendes & 2 entsprechendeAnwendung. Eine vor demInkrafttreten
der VerordnungerfolgteAufrechnung,Abtretungoder Verpfändungverliert ihre
Wirksamkeit,soweitsiebei AnwendungderVerordnungunwirksamseinwürde.

Berlin, den13.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6170) Bekanntmachungüber Beschaffungvon Popierholz für Zeitungsdruckpapierin
Elsaß=Lothringen.Vom 13.Dezember1917.

Ar Grund des& 14 Abs. 2 derBekanntmachungüberBeschaffungvonPapier=
holz für Jeitungsdruckrapiervom 2. November1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 996)
bestimmeich:

In Elsaß=LothringenkönnendieForsteigentümerdes Landesmit mehr als
fünfzig Hektar über vierzig Jahre altemTannen=und Fichtenholzbestandebis zu
insgesamt40 vomHundertder nach&2 Abs.3 der BekanntmachungüberBe=
schaffungvon Papierholz für Jeitungsdruckvapiervom 2. November1917 (Reichs=
Gesetzbl.S. 996) auf Elsaß=LothringenumgelegtenHolzmengenherangezogenwerden.

Das Ministerium für Elsaß=Lothringenwird ermächtigt,die erforderlichen
Anordnungen zu treffen; insbesonderekann, wenn ein Forsteigentümersich
weigert,die hiernachauf ihn entfallendeHolzmengezu liefern, bestimmtwerden,
daß das Eigentum an geeignetemgeschlagenenHolze durchAnordnung der zu=
ständigenBehördean die Reichsstellefür Papierholzübertragenwird, oderdaß
geeigneteBeständein seinerForst auf seineKostengeschlagenwerdenund das
Holz nachdemAbnahmeortauf seineKostenherangeschafftwird.
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Für dieses aus anderemForsteigentumegeliefertePapierholz ist dem
Eigentümer der Preis zu zahlen, den Elsaß=Lothringennach§ 4 der Bekannt.
machungvom 2. November1917 von der Reichsstellefür Papierholz erhält.

Berlin, den13.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6171) Bekanntmachung,betreffendAnwendungder Vertragszollsätze.Vom 13.De=
zember1917.

D. Bundesrathat auf Grund des&3 desGesetzes,betreffenddieErmächtigung
desBundesratszu wirtschaftlichenMaßnahmenusw.,vom4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,für Waren,die ausItalien burchdie
Heeres=undMarineverwaltungoderdurchgemeinnützigeGesellschaften,dieaus=
schließlichzur Versorgung der deutschenVolkswirtschaftwährend des Krieges
dienen,eingeführtwerden,die AnwendungderVertragszollsätzezu genehmigen.

Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 13. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Graf von Roedern

DenGezendesMeichs-CesesblaittzvermttelnuurdieVostenfialten.
Herausgegebenim Reichsamt des Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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-Reichs=Gesetzblatt6
Jahrgang1917

Nr. 215
Inhalt: Bekanntmachung, betreffend zwangsweiseVerwaltung amerikanischerUnternehmungen.S. 1105.—

Bekanntmachung, betreffendUnderung der Bekanntmachung über den Verkehr mit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten, und anderen fetthaltigen Stoffen vom 15. Febrnar
1917. S. ride. — Bekanntmachung, betreffendAnderungder Ausführungsbestimmungenzur
Verordnung über den Verkehr mit Knochen, Knochenerzeugnissen,insbesbndereKnochenfetten,und
anderen fetthaltigen Stoffen vom 16. Februar 1917. S. 1107.

(Nr. 6172) Bekanntmachung,betreffendzwangsweiseVerwaltung amerikanischerUnter=
nehmungen.Vom 13.Dezember1917. « «

iuWegederVergeltungwirbaufGrunddess9derVerordnung,betreffend
die zwangsweiseVerwaltung französischerUnternehmungen,vom 26. November
1914 (Reichs-=Gesetzbl.S. 487) folgendesbestimmt:

Die VorschriftenderVerordnung,betreffenddie zwangsweiseVerwaltung
französischerUnternehmungen,vom 26. November1914 in derFassungderVer=
ordnungvom 10. Februar1916 (eichs-Gesetzbl.S. 89) werdenauchgegenüber
Angehörigender VereinigtenStaaten von Amerika für anwendbarerklärt.

DieseBekanntmachungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den13.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Neichs-Gesehbl.1917. 247
Ausgegebenzu Berlin den17.Dezember1917.
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(Nr.6173) Bekanntmachung,betreffendAnderungderBekanntmachungüberdenVerkehr
mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderen
fetthaltigenStoffenvom15.Februar1917(Reichs-Gesetzbl.S. 137). Vom
14.Dezember1917.

A- Grund des & 3 Abs. 3 und &4 Abs. 2 der Bekanntmachungüber den
Verkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und an.
derenfetthaltigenStoffen vom 15. Februar 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 137) wird
folgendesbestimmt:

Artikel I

3 Abs. 1. Nummer4 und &4 der Bekanntmachungüber den Verkehr
mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderensett=
haltigen Stoffen vom 15. Februar 1917 erhaltenfolgendeFassung:

& 3 Abs. 1 Nummer4: alle mit Wasser,Dampf oder Lösungsmittelnge=
wonnenenOle, Fette, Ol und Fettsäuren,alle durchUmwandlungaus Noh=
stoffenjederArt gewonnenenOAo,Fette,!•“ und Fettsäurensowie alle öl- und
fettsaurehaltigenRaffinationsrückstände; "“

H4. Der Preis für die nachstehendaufgeführtenOle undFettedarffür
100 KilogrammReingewichtnichtübersteigen:

bei technischemKnochenfettmit einemGehalt an freier Fettsäure.
bis zu 20 vomHundrt: 360 Mark

bei technischemKnochenfettmit einemGehalt an freier
Fettsäurevon mehr als 20 vom Hundrt . 350 „

bei Speiseknochensfttt4t . . .. 375 „
bei rohemKlaundh .... . . . . . . . . . . ... 400
bei Abdeckereifett. .......... . . . . .. . . .. .. . . . ... 350

Die Preise gelten frei Waggon Versandstation,und zwar bei lechnischen
Knochenfett,Speiseknochenfettund rohemKlauenöleinschließlichVerpackung,bei
AbdeckereifettausschließlichVerpackung.

Der Reichskanzler kann vorstehendePreise abändern sowie Höchstpreise
für Knochen,die im § 3 bezeichnetenoder nach& 3 zu bezeichnendenStoffe und
die daraus gewonnenenOle, Fette, Ol- und Fettsäurenfestsetzen.

Die im Abs. 1 und 2 oder gemäßAbs. 3 festgesetztenPreise sind Höchst.
preise im Sinne des Gesetzes,betreffendHöchstpreisevom 4. August 1914
in der Fassung der Bekanntmachungvom 17. Dezember1914 (eichs=Gesetzbl.
S. 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungenvom 21. Jannuar 1915
(Reichs-=Gesetzbl.S. 25), vom 23. September1915 Reichs-Gesetzbl.S. 603) und
vom 23. März 1916 (Neichs=Gesetzbl.S. 183).
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Artikel I
Die Bestimmungentretenmit dem20. Dezember1917 in Kraft.
Berlin, den 14. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherrvon Stein

(Nr. 6174) Bekanntmachung,betreffendAnderungder Ausführungsbestimmungenzur Ver=
ordnung über den Verkehr mit Knochen,Knochenerzeugnissen,insbesondere
Knochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen vom 16. Februar 1917
(Reichs=Gesetzbl.S. 140). Vom 14.Dezember1917.

Ar# Grund der # 2, 3, 5 derBekanntmachungüber denVerkchr mit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen
vom 15.Februar1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 137)wird folgendesbestimmt:

Artikel I
Die &&3 und 5 der AusführungsbestimmungenzurVerordnungüberden

VerkehrmitKnochen,Knochenerzengnissen,insbesondereKnochenfetten,undanderen
fetthaltigenStoffen vom 16.Februar1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 140) erhalten
folgendeFassung: ga2m

Wer gewerbsmäßigRinder, Pferde,Schafe,Jiegen oderSchweineschlachtet,
ist verpflichtet,auf Verlangen des Kriegsausschussesfür pflanzlicheund tierische
le und Fette (Knochenstelle)die anfallendenfrischenKnochenden von diesem

bezeichnetenStellen unmittelbar zuzuleiten. Das VerlangendesKriegsausschusses
ist auf dessenErsuchendurchdie Gemeindeöffentlichbekanntzumachen.Knochen,
die mit der Fleischrationim regelmäßigenKleinverkaufan die Bevölkerungab=
gegebenwerden,mitAusnahmederNinderfüße,fallennichtunterdieseBestimmung.

Die Preisbestimmungerfolgtnach&2 Abs.1 Satz4.

45
Betriebeund Gewerbetreibende,bei denenStoffe der im & 3 Abs. 1 Nr. 2

bis 8 odergemäß&3 Abs.3 derBekanntmachungüberdenVerkehrmit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondereKnochenfetten,und anderenfetthaltigenStoffen
vom 15. Februar 1917/14. Dezember1917 (Reichs-=Gesetzbl.S. 137, 1106) be=
zeichnetenArt vorhandensind,gewonnenwerdenoderabfallen,sind verpflichtet,
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dieStoffedemKriegsausschussefuͤr pflanzlicheundtierischeOle undFetteanzu=
bieten. BetriebeundGewerbetreibende,beidenendieStoffe fortlaufendgewonnen
werdenoderabfallen,habenanzubieten,sobalddievorhandenenMengenmindestens
100 Kilogrammbetragen;alle übrigenhabendie gewonnenenoderangefallenen
Mengenbis zum1. jedesMonats anzubieten.Der Kriegsausschußist ermächtigt,
im EinzelfalleinebesondereVereinbarungüberfortlaufendeLieferungderStoffe
zu treffen.

Die Vorschriftendes&4 Abs.2 findenentsprechendeAnwendung.

. Artikelll
Die Bestimmungentretenmit dem20.Dezember1917 in Kraft.
Berlin, den14.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherrvon Stein.

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Vostaustalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin derNReichsdruckerei.
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Reichs=Gesetzblatt

Jahrgang1917

Nr. 216
Jrhat: *— zur—5 derVerordnungüberKaffee.Ersatzmittelvom 16.November1917.

S. 1109. — Verordnung zur Abänderung der Verordnung über Höchstpreisefür Hafer und
Gerste vom 21. November 1917. S. 1110 — Verordnung über die Abänderung der Preise für
künstlicheDuüngemittel. S 1110 — Ausftührungebestimmungen zu der Verordnung über die
Malzkontingente der Bierbrauereien und den Malzhandel vom 20. November 1917. S. 1112. —
Bekannitmachung öber die Geltendmachungvon Ansprüchen von Personen, die im Ausland=
ihren Wohnsitz haben. S. 1114. — Bekauntmachung, betreffenddie Fristen des Wechsel-und
Scheckrechtsfür Elsaß. Lothringen. S. 1114. — Bekanntmachung, betreffendEraänzung der
Bekanntmachung vom 10. Mai 1917 über die HewerollcheVerarbeitung von Reichsmünzenusw.
S. 1118. — Bekanntmachung, betreffend UAnderungder Bekanntmachungüder Säcke vom
27. Juli 1916. — S. 1116.

(Nr. 6175) Verordnung zur AbänderungderVerordnung über Kaffee-Ersatzmittelvom
16.Rovember1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 1053). Vom 18.Dezember1917.

11. November 1915
Auf Grund derVerordnungüberKaffee,Tee undKakaovom thii idi⸗
(Reichs=Gesetzbl.S. 750)

GieihsOesesbt.S.232wirdverordnet:
Artikel J

89 Abs.2 der Verordnung über Kaffee-Ersatzmittel vom 16. November
1917 (ReichsGesetzbl.S. 1053) erhält folgendeFassung:

Für den Verkauf vonKaffee=Ersatzmitteln,die sichbei Inkrafttretendieser
Verordnung bereits im Handel befinden, können die Kommunalverbände und
GemeindenAusnahmenvon den indieser Verordnung festgesetztenPreisen bis
zum 15. März 1918 einschließlichzulassen.

Artikel II
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den18.Dezember1917.

Der StaatsselretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Reichs-Gesehbl.1917. · » 248
Ausgegebenzu Berlin den21.Dezember1917.

Cocgle



— 1110 —

(Nr. 6170) Verordnungzur AbänderungderVerordnungüberHöchstpreisefür Hafer und
Gerste vom 24. November1917 (Reichs=Gesetztl.S. 1081). Vom
19.Dezember1917.

Ar# Grund des §&8 der Verordnung über die Preise der landwirtschaftlichen
Erzeugnisseaus der Ernte 1917 und für Schlachtviehvom 19.März 1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 243) wird bestimmt: -

Artikell «
DieimslAbs,2Satz2derVerordnungilbeerchstpreisefürHafer

uudGerstevon124.9loveniber1917(Reichs-Gesetzbl.S.1081)festgesePteAns
tragsfrist wird bis 31. März 1918 einschließlichverlängert.

Artikel 1
DieseVerordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den19.Dezember1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6177) Verordnungüberdie Abänderungder Preise für künstlicheDüngemittel. Vom
19.Dezember1917. «

Bluf Grund des § 12 der Verordnung über künstlicheDüngemittelvom
11. Januar 1916 (eichs=Gesetzbl.S. 13) in der Fassungder Verordnungvom
5. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 440) wird bestimmt:

Artikel I
Die durchArtikel I der Verordnungüber die Abänderungder Preise für

künstlicheDüngemittel und dieMischung vonKunstdüngervom 28. August 1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 819) für Superphosrhateund Mischungenvon Superphos=
phat, schwefelsauremAmmoniakoderNatrium-Ammoniumsulfatund Kali fest=
gesetztenHôchstpreisewerden,wie folgt, geändert:
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1. ReineSuperphosphate.
. Breise für 1 kg%

wasserlöslichePhosphorsch#r
Gebiet e . . .. ... . 193 Df.

Hebiet 1„„„„ 18827
GebietIII . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 183 „
Gebiet WV . . . . . .. ... ......... 179.

2. Mischungen von Sperphosphat mit sshweselsauremAmmoniak be=
ziehungsweiseNatriumAmmoniumsulfat.

Preise für 1 kg%

GcbterzotelthIesrtrkr i–*“?zb
crietnene Piesbbor —
Gebiet. ee Pbohorure 133
Gebiet-V./nM

3. Ammoniak=SuperphosphatundNatrium=Ammoniumsulfat=Superphosphat,
denenKali zugemischtist.
· Preisefürllcgojo

WasserlöslichePhosphorsänre...................... wie zu 2,
Ammoniak⸗Stickstoff..... . .. .. .. . ....... . . . . . . ... : „ 2)/
Kali(K.0o) 35Pf.

Artikel M
Der durch § 3 Abs. 3 der Verordnung über künstlicheDüngemittel vom

11.Januar 1916 für Lieferungin mehrfachenPapiersäckenfestgesetzte,durch
Artikel II der Verordnungvom 28.August1917 abgeänderteAufschlagwird
auf 115Mark für 100 Kilogrammerhöht.

· Artikel III
DieseVerordnungtritt mit dem1. Januar 1918 in Kraft.
Berlin, den19.Dezember1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

248=
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Nr. 6178) Ausführungsbestimmungenzu derVerordnungüber die Malzkontingenteder

Bierbrauereienund den Malzhandel vom 20. November1917 (Reichs=
Gesetzbl.S. 1061). Vom 19.Dezember1917.

A#½ Grund des &10 Abs.1 der Verordnungüberdie Malzkontingenteder
Bierbraucreien und denMalzhandel vom 20. November1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 1061) wird für das GebietderNorddeutschenBrausteuergemeinschaftfolgendes
bestimmt:

81
Bierbrauereien,die gemäß& 4 der Verordnung über die Malzkontingente

der Bierbrauereienund den Malzhandelvom 20. November1917 ihr Malz=
kontingentganz oder teilweiseauf andereBierbrauereienzur eigenenVerwendung
in derenBetrieb übertragen,habenbei der Reichsgetteidestelle,Kontingentstelle,
in Berlin W 50, Tauentzienstraße10, schriftlich den Antrag auf Genehmigung
der Übertragungzu stellen.

In demAntrag sindanzugeben:
1. die Art und Höhe sowiederPreis des zu übertragendenKontingents;
2. der Jeitraum, für welchendie Übertragungerfolgt“
3. die für die Dauer der Übertragungbereitszugeteilten,geliefertenoder
freigegebenenGetreidemengenund) falls diesebereitsvermälztsind, die
entsprechendenMalzmengen,ferner der Einstandspreisderselben;

4. der Grund für die Übertragung.
Außerdemmuß dem Antrag eine Bescheinigungder zuständigenSteuer=

behördedarüber beigefügtwerden,daß das Malzkontingent,dessen Übertragung
genehmigtwerdensoll, der Bierbrauerei für denZeitraum, für welchedieÜber=
tragung erfolgt, unter Berücksichtigungder bereits verwendetenMalzmengenoch
#urVerfügungstehtund von der Steuerbehördebis zur Genehmigungder
bertragunggesperrtist.

Die Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,kannweitereAngabenundNach=
weiseverlangen. Sie kann die Benutzungvon Vordruckenvorschreiben.

82
Die GenehmigungzurÜbertragungkannanBebingungengetnipftwerden,

zu derenEinhaltung die Bierbrauereienverpflichtetsind. Als Bedingung soll
insbesonderedieSicherstellungderBelieferung derKundenderveräußerndendurch
die erwerbendeBierbrauerei auferlegtwerden.

Die Genehmigungsoll in der Regel nur für das laufende und vom
15. August an für das nächstfolgeudeKontingentjahrerteilt werden.

* 3
Ist die veräußerndeodererwerbendeBierbrauereiin einemBezirkegelegen,

für dender Zusammenlegungsplangemäßder Verordnungüberdie Zusammien⸗
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legungvon Brauereibetriebenvom 2. November1917 Meichs=Gesetzbl.S. 993)
endgültig festgesetztist, so soll vor der Genehmigungder Jusammenlegungs=
kommissargehörtwerden. ¾6(6

" Bei derBerechnungder Malzmenge,die der geliefertenoderfreigegebenen
Getreidemengeentspricht,wird, ln nichtnachweislichein anderesVermälzungs=
ergebnis erzielt ist, das UmrechKungsverhältniszugrundegelegt, nach dem von
dem Direktorium der Verwaltungsabteilungder Reichsgetreidestelledie Mengen
an Getreide,die auf das Kontingententfallen,festgesetztsind.

Der Preis des Kontingents darf 100 Mark für den Doppelzentnernicht
übersteigen.

Die Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,ist berechtigt,zur Deckungihrer
Unkostenvon der erwerbendenBierbrauereieine Gebührin Höhevon 2 Mark
für denDoppelzentnerzu erheben. «

Für diemitzulieferndeGetreide=oderMalzmengedarf nichtmehrals der
nachgewieseneEinstandspreisnebstfünf vomHundertJahreszinsenvomTage der
Auswendungan bezahltwerden. Bei GetreideeigenerErnte gilt als Einstands=
preis der zur Zeit der Freigabedurchdie Reichsgetreidestellein Berlin geltende
Höchstpreiszuzüglichder für die Freigabe entrichtetenGebühren. Für Malz,
das von einer Bierbrauerei in eigenerMälzerei hergestelltist, darf kein höherer
Mälzungslohn als 8,50Mark für hundert Kilogramm Malz berechnetwerden.

86
Die Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,fordertim Falle derGenehmigung

die erwerbendeBierbrauerei zur Zahlung des Preises für das Kontingentund
die mitzulieferndenGetreide-oder Malzmengensowieder Gebührenauf. Nach
deren Eingang ergeht an die veräußerndeBierbrauerei die Aufforderung,der
erwerbendenBierbrauereidas Getreideoderdas Malz, das mitübertragenwird,
zu liefern. Zugleich veranlaßt die Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,die Ab=
schreibungdes Kontingents bei der für die veräußerndeBierbrauerei zuständigen
SteuerbehördeunterMitteilung dererwerbendenBierbrauerei. Die Steuerbehörde
darf die Abschreibungerst vornehmen,wenn die veräußeindeBierbrauerei nach=
gewiesenhat, daß sie der erwerbendenBierbrauerei das GetreideoderMalz ge=
liefert hat. Die erfolgteAbschreibungteilt sie der für die erwerbendeBier=
brauerei zuständigenSteuerbehördemit. Diese bewirkt die Juschreibung des
Kontingentsund teilt der Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,die erfolgte Ju=
schreibungmit. Die Reichsgetreidestelle,Kontingentstelle,bewirkt alsdann die
Auszahlung des Preises, soweit er nicht gestundetoder verrechnetist, an die
vcräußerndeBierbrauerei. Die von demEingang des Preises bei der Reichs=
getreidestelle,Kontingentstelle,bis zur Auszahlung aufgelaufenenBankzinsen
fallender veräußerndenBierbrauereizu. —
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87
DieseBestimmungentretenmit demTage derVerkündungin Kraft. Sie

tretenan die Stelle der Bekanntmachungzur Ausführung des &4 der Verord=
nungüberdie Malz=und GerstenkontingentederBierbrauereiensowiedenMalz=
handelvom7. Oktober1916 (ReichsGesetzbl.S. 1137)vom8. Dezember1916
(Reichs=Gesetzbl.S. 1347).

Berlin, den19.Dezember1917. Z

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6179) Bekanntmachungüber die Geltendmachungvon Ansprüchen von Yersonen, die
im Ausland ihrenWohnsitzhaben. Vom 20.Dezember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
desBundesratszuwirtschaftlichenMaßnahmenusw.vom 4. August1914 (Reichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnungerlassen:

Die WirksamkeitderBekanntmachungenüber die Geltendmachung
von Ansprüchenvon Personen,die im Ausland ihrenWohnsitzhaben,
vom7. Augustund22. Oktober1914, 21. Januar, 22. April, 22. Juli
und 21. Oktober1915, 6. Januar, 13.April, 13.Juli und5.Oktober
1916, 4. Januar, 26. März, 28. Juni und20. September1917(Reichs=
Gesetzbl.für1914S. 360,449; für1915S. 31,236,451,679;
für1916S. 1,273,694,1132;für1917S. 5, 277,566,854)
wird in derWeiseausgedehnt,daß an dieStelle des31. Januar 1918
der 31. Mai 1918 tritt.

Berlin, den20.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

(Nr. 6180) Bekanntmachung,betreffenddie FristendesWechsel.und Scheckrechtsfür Elsaß=
Lothringen. Vom 20. Dezember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des §&3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) im Anschluß an die Bekanntmachungvom 20. Sep=
tember1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 854) folgendeVerordnungerlassen:

Die Fristen für die Vornahme einer Handlung, deren es zur
Ausübungoder Erhaltung des Wechselrechtsoder desRegreßrechts
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aus dem Scheckbedarf, werden, soweit sie nicht am 31. Juli 1914
abgelaufenwaren, für die in Elsaß-LothringenzahlbarenWechseloder
Schecksin der Weiseverlängert,daß sie mit dem 31.Mai 1918
ablaufen,sofern sich nicht aus anderenVorschriftenein späterer
Ablauf ergibt.

Diese Vorschrift findet keineAnwendungauf die Frist, innerhalb
deren nach den gesetzlichenVorschriften der Regreßpflichtigevon der
Nichtzahlungdes Wechselsoder Scheckszu benachrichtigenist.

Bei Wechseln,bei denen die Frist zur Erhebung des Protestes
mangels Jahlung nach Abs.1 verlängert ist, verjährt der wechsel=
mäßigeAnspruchgegendenAkzeptantenoder, soweit es sichum eigene
Wechselhandelt, gegenden Aussteller frühestensam 31. Mai 1919.

Berlin, den 20. Dezember1917. «

Der Reichskanzler
In Vertretung

Dr. von Krause

Or. 6181) Bekanntmachung,betreffendErgänzungderBekanntmachungvom 10.Mai 1917
uüberdie gewerblicheVerarbeitungvon Reichsmünzenusw.(Reichs.Gesetzbl.
S. 406). Vom 20.Dezember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des & 3 des Gesetzesüber die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs=Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

, » 1
Die Vorschriften des & 1 der Verordnung über die gewerblicheVerar=

beitungvon Reichsmünzenvom 10.Mai 1917.Reichs-Gesetzbl.S. 406) finden
auch auf solcheReichsmünzenAnwendung,die nach demInkrafttretenjener
Verordnungaußer Kurs gesetztwordensind oder außer Kurs gesetztwerden.

82
Die Verordnungtritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den20.Dezember1917. "

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein
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27. Juli 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 834). Vom 20.Dezember1917.

Artikel 1

S. 834) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:
Im &61 wird die Jahl 3800 ersetztdurchdie Zahl 3000.
Dem§(1 wirdals Abs.2 zugefügt:

„Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die VorschriftendieserVer=
ordnungauchauf andereSäckeauszudehnen.“

9 erhält folgendeFassung:
„Leere Säcke dürfen nur an die Reichs=-Sackstelleoder an die

Heeresverwaltungenoderan dieMarineverwaltungzumEigentumoder

S

nehmigungder Reichs-Sackstelleüberlassenwerden.“
23 erhält folgendeFassung:

„Die Reichs=Sackstellekann Bestimmungenüber denVerkehr mit
Säckenund die Behandlungvon Säckenerlassen.“
24 ist zu streichen. .

Im &28 Abs. 1 wird die Nr. 1 gestrichen.
Abs. 2 erhält folgendeFassung:

„Nebender Strafe kannauf EinziehungderSäckeerkanntwerden,

siedemTäter gehörenodernicht.“

Artikel II

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Den Bezug des Reichs=Gesetzblatts vermitteln nur die Postanfralten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckeret.



Reichs-GefetzuattA
Jahrgang1917

Nr. 217
Inhalt: Bekanntmachung, beireffend,Ausführurgsbestimmungen zu der Verordnung über Abzalkalien

und Soda vom 16. Oktober 1917. S. 1117. — Belanntmachung, betreffend die Herstellung
von Margarine und Kunstspeisefett. S. 1118. — Bekanntmachung, betreffenddie Ausführungs.
bestimmungenzur Verordnung, betreffenddie Herstellung von Margarine und Kunstspeisefettvom
22. Dezember 1917. S. 1119. — Berichtigung.

(Nr. 6183) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzu derVerordnungüber
Atzalkalienund Soda vom 16.Oktober1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 902).

Vom 18.Dezember1917.

A# Grund derVerordnungüberAtzalkalienund Soda vom 16. Oktober1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 902) wird bestimmt:

1
Agzaalkalienund Soda sowie Pottaschedürfen nur mit Genehmigungder

Zentralstellefür Atzalkalienund Soda in Berlin abgesetztoderim eigenenBetriebe
des Erzeugersverwendetwerden.
Die Lentralstelle ist ermächtigt,AczalkalienundSoda sowiePottaschenach

nähererBestimmungdes Reichskanzlersfür die kriegswirtschaftlichenBedürfnisse
in Anspruchzu nehmen. Wird dieÜbereignungverlangt, so gcht das Eigentum
auf die in der AnordnungbezeichneteStelle über, sobalddie Anordnungdem
zur ÜberlassungVerpflichtetenzugeht. Kommt eineVereinbarungüber denPreis
nicht zustande,so wird er durch das Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaftin
Berlin endgültigfestgesetzt.

Die Jentralstellebestehtaus Abteilungenfür Soda und Atzuatron,für
Atzkali sowie für Pottasche. Sie unterstehtderAufsicht desReichskanzlers.

52
Mit Gefängnis bis zu sechsMonaten undmit Geldstrafebis zu zehntausend

Mark odermit einerdieserStrafen we#rdbestraft:
1. wer Agtzalkalien,Soda oderPottaccheohnedie im & 1 Abs.1 vorge.
schriebeneGenehmigungabsetztoder verwendet;

2. wer denBedingungenzuwiderhandelt,unterdeneneinezu &1 Abs.1
vorgeschriebeneGenehmigungerteiltwird;

3. wer den auf Grund des & 1 Abs.2 getroffenenAnordnungenzuwider.
handelt.

Reichs-=Gesetzbl.1917. 249
Ausgegebenzu Berlin den 24. Dezember 1917.
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Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkanntwerden,auf
die sich die strafbareHandlungbezieht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenoder nicht.

83
Die Bestimmungen treten am Tage der Verkündung in Kraft. Sie treten

an die Stelle der Ausführungsbestimmungenzu derVerordnungüberAtzallalien
undSoda vom 17.Oktober1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 903).

Berlin, den 18. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6184) Bekanntmachung,betreffenddie Herstellungvon Margarine und Kunstspeisefett.
Vom 22. Dezember1917. «

Der BundesrathataufGrunddesssdesGesetzesüberdieErinächtiguug
desBundcsratszuwirtschaftlichenMaßiiahmcnusw.vom4.August1914(Reichss
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

81
Die Herstellung von Margarine und Kunstspeisefettist nur denjenigen

Betriebengestattet,denender Reichskanzleroderdie von ihm bestellteStelle die
Genchmigungdazu erteilt. Die Genehmigungist widerruflichund kann von
Bedingungenabhängiggemachtwerden.

(2

Wer ohnedienach 1 erforderlicheGenehmigungMargarine oderKunst.
speisefettherstellt oder den Bedingungen,an die die Genehmigunggeknüpftist,
zuwiderhandelt,wird mit Gefängnis bis zu einemJahre und mit Geldstrafebis
zu fünfzehntausendMark oder mit einer dieserStrafen bestraft.

Nebender Strafe kannauf Einziehungder Begenständeerkanntwerden,
auf die sichdie strafbareHandlungbezicht,ohneUnterschied,ob sie demTäter
gehörenodernicht.

Cocgle



— 1119 —
83

Die Verordnung tritt am 28. Dezember1917 in Kraft.
Der Reichskanzlerbestimmtden Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin, den22.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6185) Bekanntmachung,betreffendAusführungsbestimmungenzur Verordnung, betreffend
die Herstellung vou Margarine und Kunstspeisefettvom 22. Dezember1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 1118). Vom 22.Dezember1917.

Ar# Grund des & 1 der Bekanntmachung,betreffenddie Herstellung von
Margarine undKunstspeisefettvom 22. Dezember1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 1118)
wird der Margarineverband (Verband der Margarine= und Ereisefettwerke),
G. m. b. H. in Berlin als diejenigeStelle bestimmt,die die Genchmigungzur
Herstellungvon Margarinc- und Kunstspeisefettzu erteilenberechtigtist.

Berlin, den 22. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Berichtigung
Auf Seite 1099 muß es im Artikel1 unterNr. 2b in der letztenZeile

des SchlußsatzesdeserstenAbsatzesstatt„100 Kilogramm“heißen:
75 Kilogramm

Den Bezug des Neichs=Gesetzblatis vermittein nur die Postamstalten.
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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ReichsTGesetzblattA
Jahrgang1917

Nr. 218
Inhalt. Bekanntmachung überdieWiederherstellungvon Lebens· undKrankenversicherungen.S. 1121.—

Verordnung zur Abänderungder Verordnungüber den Verkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,
BuchweizenundHirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken.S. 1124.

(Nr.6186) BekanntmachungüberdieWiederherstellungvonLebens-undKrankenversicherungen.
Vom 20.Dezember1917.

D. Bundesrat hat auf Grund des &3 desGesetzesüberdieErmächtigungdes
Bundesrats zu wirtschaftlichenMaßnahmenusw. vom 4. August 1914 (eichs=
Gesetzbl.S. 327) folgendeVerordnung erlassen:

L
Sind die Rechteaus einer mit einem privaten Versicherungsunternehmen

geschlossenenLebens- oderKrankenversicherungnachdem 31. Juli 1914 erloschen
oder gemindert,weil der.VersicherungsnehmerseineVerpflichtungzur Beitrags=
zahlungodereineanderevertragsmäßigeObliegenheitinfolgedesKriegesnicht
rechtzeitigerfüllt hat, so ist der Versicherungsnehmerberechtigt,nachMaßgabe
der nachstehendenVorschriften die Wiederherstellungder Rechte aus der Ver=
sicherungzu verlangen. Die nicht rechtzeitigeErfüllung einerZahlungspflichtgilt
als durch den Krieg verursacht,wenn sie auf eine Verschlechterungder wirt=
schaftlichenLage des Versicherungsnehmerszurückzuführenist.

2
Die allgemeinenBestimmungenüberdieVoraussetzungenund denUmfang

der Wiederherstellungstellt der Vorstand des Versicherungsunternehmensauf; sie
bedürfender Genehmigungder Aufsichtsbehörde.

Werden die Bestimmungennicht innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde
zu stellendenFrist zur Genehmigungeingereichtoder im Falle derBeanstandung
nicht innerhalb der weitergestelltenFrist sogeändert,daß dieGenehmigungerteilt
werden kann, so ist die Aufsichtsbehördebefugt, die Bestimmungenfestzusetzen.

Bestehenbei der Aufsichtsbehördegegendie Genehmigungder vorgelegten
BestimmungenBedenken,oder will sie zur Festsetzungschreiten,so ist die Ent=
scheidungunter entsprechenderAnwendungder # 73 bis 75 und des§ 84 Abs.1
Reichs-Gesetzbl.1917. ·

Ausgegebenzu Berlin den27.Dezember1917. 250
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des Gesetzesüber die privaten Versicherungsunternehmungenvom 12.Mai 1901
(Reichs-Gesetzbl.S. 139) zu treffen.

Sind dieBestimmungenrechtskräftiggenehmigtoderfestgesetzt,so hatdas
Unternehmendies in der für seineBekanntmachungenvorgesehenenForm zu
veröffentlichen.

83
Die Wiederherstellungmuß bis zum Ablauf von sechsMonaten nachder
Beendigungdes Krieges beantragtwerden. Der Reichskanzlerwird ermeächtigt,
den Zeitpunkt,in demder Krieg als beendetanzusehenist, näher zu bestimmen.

Wird dieGenehmigungoderFestsetzungder allgemeinenBestimmungenerst
nachder Beendigungdes Krieges bekanntgemacht,so wird die Frist durch die
Aufsichtsbehördefestgesetzt.Sie mußmindestenssechsMonate von der Bekannt=
machungan betragenund ist bei dieseranzugeben.

Für Versicherungsnehmer,die durchKriegsverhältnissean der Einhaltung
der Frist verhindert worden sind, endet die Frist erst sechsMonate nach dem
Wegfall des Hindernisses.

44

Der Antrag auf Wiederherstellungist schriftlichunmittelbar an den Vor=
standdes Versicherungsunternehmenszu richten.

Tritt nachder Absendungdes Antrags derVersicherungsfallein, so bleibt
das Recht auf Wiederherstellungunberührt.

85
Erfüllt derVersicherungsnehmernachder WiederherstellungseineObliegen=

heitennicht, so kann er eine nochmaligeWiederherstellungnur verlangen,wenn
die allgemeinenBestimmungenes vorsehen.

86
Die allgemeinenBestimmungenhabenauch zu regeln:
1. die Wiederherstellungvon Versicherungen,bei denendie Ansprüchedes
Versicherungsnehmersgemäß dem Vertrage durch Kriegsteilnahme,
Eintritt in den Heeresdienstoder ähnliche Umständeerloschenoder
gemindertsind;

2. die Wiederherstellungvon Versicherungen,welche die Versicherungs=
nehmer infolge einer durch den Krieg herbeigeführtenVerhinderung
oder erheblichenErschwerungder Erfüllung ganz oder teilweisedurch
Kündigungoder auf andereWeise aufgehobenhaben;

3. die Rechteund Pflichten solcherVersicherungsnehmer,denender Ver=
sichereraus Anlaß des Krieges ausdrücklichoder stillschweigendeine
StundungoderandereErleichterungenderBeitragspflichtzugestandenhat.

Auf Verlangen der Aufsichtsbehördeist ferner in den allgemeinenBe=
sctmmungen, mit Wirkung auch für die laufendenVerträge, vorzusorgen,daß in
Fällen, in deneneine Obliegenbeitdes Versicherungsnehmersinfolge des Krieges
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nicht rechtzeitigerfüllt wird, künftig ein Erlöschen oder eine Minderung der
Rechte des Versicherungsnehmerstunlichstvermiedenwird.

87

Kommt zwischendemVersichererund demVersicherungsnehmereine Eini—
gung über die Wiederherstellungder Versicherungnicht zustande,so hat das
Amtsgericht, bei dem der VersicherungsnehmerseinenallgemeinenGerichtsstand
hat, auf Antrag des Versicherungsnehmersüber die Wiederherstellungder Ver—
sicherungzu entscheiden.

Die Entscheidung,die ohne vorherige mündlicheVerhandlung ergehen
kann, erfolgt durchBeschluß. Vor derEntscheidungist derVersichererzu hören.

Die Parteien habenihre tatsächlichenBehauptungenglaubhaft zu machen.
Gegenden Beschlußfindet sofortigeBeschwerdestatt.
Ist über die Versicherungbereits ein Recchtsstreitanhängig, so hat auf

Antrag des Versicherungsnehmersdas Prozeßgerichtin demUrteil gleichzeitig
über die Wiederherstellungder Versicherungzu entscheiden.Die Vorschrift des
Abs. 3 findetentsprechendeAnwendung.

88
Die Gerichts- und Anwaltsgebührenbetragenim Falle des § 7 Abs.1

fünf Zehnteile des Satzes des 9 8 des Gerichtskostengesetzesund des & 9 der
Gebührenordnungfür Rechtsanwälte. Findet eine Beweisaufnahmestatt, die
nichtnur in der Vorlegungder in HändendesBeweisführersoderdesGegners
befindlichenUrkundenbesteht,so erhöhtsichdie Gerichtsgebührund, wenn der
Anwalt die Partei in dem Beweisaufnahmeverfahrenvertretenhat, auch die
Anwaltsgebührauf zehnZehnteiledes bezeichnetenSatzes.

Wird durchEndurteil über die Wiederherstellungentschiedenoder diesein
einem zur Beilegung eines RechtsstreitsabgeschlossenenVergleichevereinbart, so
bleibenfür die Berechnungder Gerichts- und Anwaltsgebührendie nur auf die
WiederherstellungsichbeziehendenVerhandlungenundEntscheidungenaußerBetracht.

#
Die VorschriftendieserVerordnung findenauf ausländischeVersicherungs=

unternehmungen,die im Inland das Versicherungsgeschäftdurch Vermittler be=
treiben, insoweit entsprechendeAnwendung, als die Versicherungsverträgedurch
Bevollmächtigteim Inland geschlossenwordensind.

Die allgemeinenBestimmungenhat der für das Reich bestellteHaupt=
bevollmächtigteeinzureichen.Die Anträgeauf Wiederherstellungsind an ihn
zu richten. «

. 810
Die VorschriftendieserVerordnunggeltenmit Ausnahmedes 92 Abs.3

entsprechendauch für Versicherungen,die bei einer auf Grund landesgesetzlicher
Vorschrift errichtetenöffentlichenVersicherungsanstaltfreiwillig genommensind.
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X11
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den20.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Kr. 6187) Verordnungzur Abänderungder Verordnungüber den Verkehrmit Getreide,
Hülsenfrüchten,Buchweizenund Hirse aus derErnte1917 zuSaatzwecken.
Vom 22.Dezember1917.

A# Grund des 9 8 der Reichsgetreideordnungfür die Ernte 1917 vom
21. Juni 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 507) wird bestimmt:

Artikel I
In ber Verordnungüber denVerkehrmit Getreide,Hülsenfrüchten,Buch=

weizenund Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzweckenvom 12. Juli 1917 in
der Fassungder Verordnungenvom 25. September1917 und 27. Oktober191“
(Reichs=Gesetzbl.S. 609, 863, 975) werdenfolgendeAnderungenvorgenommen:

1I.&1 Abs. 1 Satz1 erhält folgendeFassung:
Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung von Früchten

1, 2 derReichsgetreideordnungfür dieErnte1917 vom21. Juni 1917,
Reichs=Gesetzbl.S. 507) zu Saatzweckenist nur gegeneine mit dem
Prüfungsvermerkund demStempel der höherenVerwaltungsbehörde
verseheneSaatkarte erlaubt.
& 1 Abs. 3 wird gestrichen.
7 Satz 1 erhält folgendeFassung:
* Die Ausstellung der Saatkarten sowie der Geschäftsbetriebder

Saatgutwirtschaftenund zugelassenenHändler unterliegt der Beauf=
sichtigungdurchdie Reichsgetreidestelle.

4. Im 914 Satz2 ist hinter denWorten: „im Sinne des“ einzufügen:
&1 Abs.1 Satz1“.

5. In dem der Verordnung vom 12. Juli 1917 beigefügtenMuster 1
der Saatkarte wird der auf die Ausstellung durchdie Gemeindebe=
züglicheVordruckgestrichen.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den 22. Dezember1917.

Der Staatsselretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

##

Den Bezug ves Rels=-# schtlams vermtttelmnur die Koftanftalen.
Herausgegeben im Reichsamt des Zunern. . Berlin, gediuckt in der Relchsdruckerei.
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Inhalt: Verordnung überdie Gewinnungvon Laubheuund Futterreisig. S. 1128.

(Nr. 6188) Verordnung über die Gewinnung von Laubheuund Futterreisig. Vom 27. De=
zember1917. .

Auf Grund der VerordnungüberKriegsmaßnahmenzur Sicherung derVolks=
22.Mai 1916(Reichs.Gesetzbl.S. 400) .

wird bestimmt:18.August 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 823)ernährungvom

Die Landeszentralbehördenwerden ermächtigt,Vorschriften über die Ge=
winnung von Laubheuund Futterreisigzu erlassen.

Sie oder die von ihnen bestimmtenBehörden könnenzu diesemIwecke
insbesondereden Einschlag in Laubholzbeständenund die Aufarbeitung der bei
diesemEinschlaganfallendenIweige zeitlichenBeschränkungenunterwerfensowie
Forsteigentümernund sonstigenForstnutzungsberechtigtendie Verpflichtung auf=
erlegen,gegenVergütung Laubheuund Futterreisigabzugebenund den Erwerbs=
berechtigtendas Betreten der Laubholzbeständeund das Errichten von Anlagen
in ihnen zu gestatten.

12
Wer den gemäß& 1 erlassenenVorschriften zuwiderhandelt,wird mit

Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafebis zu fünfzehnhundertMark
bestraft.

*&3
Diese Verordnung tritt mit demTage der Verkündungin Kraft.
Berlin, den27. Dezember1917.

Der StaatssekretärdesKriegsernährungsamts
von Waldow

Den Bezug des RNeichs=Gesetzblatztsvermitteln nur die Postanstallen.
Herausgegebenim ReichsamtdesInnern. — Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerel.

Reichs=Gesetzbl.1917. 251
Ausgegebenzu Berlin den27.Dezember1917.
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Reichs-Gesetzblatt
Jahrgang1917

Nr. 220
Inhalt: Bekanntmachung, betreffendvorübergehendeanderungder §§55 und56 der Eisenbahn=Verkehrs.

ordnung (Frachtbriefmuster). S. 1127. — Verordnung über die Preise für könstlicheDünge=
mittel. S. 1128. — Bekanntmachung, betreffendgewerbliche Schutzrechtevon AUngehsrigen
Portugals. S. 1128.— Bekanntmachung überDruckpapierS. 1179.— Bekanntmachung,
betreffendweitereAnderungder Ausführungsbestimmungenvom 10.Oktober1916 zu der Ver=
ordnung über Rohtabak. S. 1182. — Bekanntmachung, betreffendSgnzunß der Aus=
fübrungsbestimmungenvom 24. Oktober 1917 zu der Verordnung über Jigarettentabak S. 111

—

(Nr. 6189) Bekanntmachung,betreffendvorübergehendeAnderung der §§ 55 und 56 der
Eisenbahn=Verkehrsordnung(Frachtbriefmuster). Vom 27. Dezember 1917.

A# Grund des & 2 Abs. (0) der Eisenbahn=Verkehrsordnungwerdendie
Paragraphen55 und 56 wie folgt geändert:

Im #55 Abs. uü)wird am Ende ein Sternchen) und am Fuße der
Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

*) Das Frachtbriefmusterwird bis auf weiteresum dieHälfte in derWeiseverkleinert,
daß die Rückseitemit der rechtenHälfte des jetzigenMustersbedrucktwird.

Im 56 Abs. (5)wird im erstenSatze hinter „benutzen“und im Abs.(6)
am Ende ein 4) und am Fuße der Seite folgendeAnmerkunggesetzt:

4) Die Bestimmung wegen Benutzung der Rückseitegilt nicht für das verkleinerte
Frachtbriefmuster[Anm.) zu § 55 Abf. (1)!1.

Die Anderungentretenam 10.Januar 1918 in Kraft. Die vorhandenen
Frachtbriefekönnenaufgebrauchtwerden.

Berlin, den27. Dezember1917.

Das Reichs-Eisenbahnamt
Wackerzapp

Neichs-Gesetbl.1917. 252
Ausgegebenzu Berlin den29. Dezember1917.
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(Nr. 6190) VerordnungüberdiePreisefür künstlicheDüngemittel.Vom 28.Dezember1917.

Ar# Grund des & 12 der Verordnung über künstlicheDüngemittel vom
11. Januar 1916 (NReichs-=Gesetzbl.S. 13) in der Fassungder Verordnung vom
5. Juni 1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 440) wird bestimmt:

Artikel I

Im Artikel I derVerordnung über dieAbänderungderPreise für künstliche
Düngemittel vom 19. Dezember 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 1110) werden die
Nummern 2 und3 gestrichen. Die im Artikel1 Abs. 2 der Verordnung über
die Abänderung der Preise für künstlicheDüngemittel und die Mischung von
Kunstdüngervom 28. August 1917 (Reichs=Gesetzbl.S. 819) unterA Nummer2
und 3 für Mischungen von Superphosphat, schwefelsauremAmmoniak oder
NatriumAmmoniumsulfat und Kali festgesetztenHochstpreisebleibenbestehen.

Artikel II
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.
Berlin, den28. Dezember1917.

Der Staatssekretärdes Kriegsernährungsamts
von Waldow

(Nr. 6191) Bekanntmachung,betreffendgewerblicheSchutzrechtevonAngehörigenPortugals.
Vom 28.Dezember1917.

m Wege der Vergeltung wird auf Grund des & 7 Abs. 2 der Verordnung
des Bundesrats über gewerblicheSchutzrechtefeindlicherStaatsangehörigervom
1. Juli 1915 (Reichs-=Gesetzbl.S. 414) und im Anschlußan dieBekanntmachung,
betreffendgewerblicheSchutzrechtevon AngehörigenPortugals, vom 23. Juni
1916 (eichs-Gesetzbl.S. 575) folgendesbestimmt:

Artikel 1

Die Vorschriftendes &6 Abs.3, 4 der Verordnungüber gewerbliche
SchutzrechtefeindlicherStaatsangehörigervom 1. Juli 1915 über Patent= und
Gebrauchsmusteranmeldungenwerden auf die AngehörigenPortugals für an.
wendbarerklärt)dabeitritt andieStelle des11.Märg1915der4.September1917.

Cocgle
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Artikel
DieseBekanntmachungtritt am 8. Januar 1918 in Kraft.
Berlin, den28.Dezember1917.

Der Reichskanzler
ImAuftrage

Delbrück

(Nr. 6192) BekanntmachungüberDruckpapier. Vom 28.Dezember1917.

A-. Grund der VerordnungdesBundesratsüberDruckpapiervom 18.April
1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 306) wird folgendesbestimmt:

& 1
Verleger und Drucker von Jeitungen, Druckwerken(Bücher,Sammelwerke

Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Jeitschriftenund sonstigenperiodisch
erscheinendenDruckschriftendürfen in der Jeit vom 1. Januar 1918 bis zum
31. März 1918 Druckpapiernur in den Mengen beziehenund verbrauchen,die
für sie von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbefestgesetzt
werden. Dies gilt auch, soweites sichum die Erfüllung bereits abgeschlossener
Liefcrungsverträgehandelt. Die FestsetzunggeschiehtnachfolgendenGrundsätzen:

1. Jeitungen, die im Jahre 1915 eine Fläche
1. bis 200 Quadratmetereingenommenhatten,erfahreneine
Einschränkungvon 11 vom Hundert

2. von 201 bis 250 Ouadratmetereingenommenhatten,er=
fahren eine Einschränkungvon 13)56vom Hundert

3. von 251 bis 300 Ouadratmetereingenommenhatten,er=
fahren eine Einschränkungvon 18 vom Hundert

4. von 301 bis 350 OQuadratmetereingenommenhatten,er=
fahreneineEinschränkungvon 22,6 vomHundert

5. von 351 bis 400 OQuadratmetereingenommenhatten,er=
fahren eine Einschränkungvon 27 vom Hundert

6. von 401 bis 500 Quadratmetereingenommenhatten,er=
fahreneineEinschränkungvon 30 vomHundert bervonihnenfürdenOruckderLeitungimJahre1915verbrauchtenMengevon nrechnetfäreinenHeitraumvondreiMonaten.naschinenglattem,holzhaltigenOruckpapier)er=

252“
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l von 501 bis 600 Quadratmetereingenommenhatten,er= -
fahren eine Einschränkungvon 31 vom Hundert #
von601bis700Quadratmetereingenommenhatten,er 2
fahren eine Einschränkung von 32 vom Hundert 5 S
von 701 bis 800 Quadratmetereingenommenhatten,er 2
fahreneineEinschränkungvon33 vomHundert “
von801bis 950Quadratmetereingenommenhatten,er 25
fahren eine Einschränkungvon 36 vom Hundert 72s#s
von951 bis 1100QOuadratmetereingenommenhatten,er=E Z5
fahren eine Einschränkungvon 37 vom Hundert ##2
von 1101 bis 1250Quadratmetereingenommenhatten,
erfahreneine Einschränkungvon 38 vom Hundert .
von 1251 bis 1400 Quadratmetereingenommenhatten, # e%
erfahreneineEinschränkungvon 39 vomHundert 2 ß
von 1401 bis 1600 Quadratmetereingenommenhatten, 52 E
erfahreneineEinschränkungvon42 vomHundert S0.
über 1600 Quadratmetereingenommenhatten,erfahren
eine Einschränkungvon 44,, vom Hundert

gehabthat.

bis zu 300 Quadratmeterbeträgt,
4 vomHundert
von 301 bis 450 Quadratmeterbe. .trägt, 5 vomHundert über diejenigeMenge hinaus

von451 bis500Quadratmeterbe. zu derenBezugsiegemäst
n#, 6 vomHunderte FSisir1berecheigtfid.
über500.Quadratmeterbeträgt,7vom
Hundert «

—HBE

bis zu 50 Quadratmeterbeträgt,
4 vom Hundert
von51 bis 75Onadratmeterbeträgt,
6 vomHundert ter derjenigenMenge, zuvon76bis100Ouadratmeterbeträgt,unter dersen ge
8 vom Hundert deren vt * 7
von101bis 125Quadratmeterbeträgt, ig
10 vomHundert
über 125 Quadratmeterbeträgt,
12/8vomHundert
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2. Verleger undDruckersolcherauf maschinenglattem,holzhaltigenDruck.
vapier gedrucktenJeitungen, derenAusgaben in einer Wochenichtmehrals sechs
Bogen zu je vier Seiten umfassen,unterliegen,soweitsievor dem20. Juni 1917
erschienensind, keinerEinschränkungim Verbrauchevon Druckpapierdergenannten
Art) sie dürfen jedochin derJeit vom 1. Januar 1918 bis zum31. März 1918
nichtmehrmaschinenglattes,holzhaltigesDruckpapierbeziehen,als der dreifachen
Mengedes Verbrauchs im Monat Dezember1917 entspricht.

Die Verleger dieserJeitungen haben der Kriegswirtschaftsstellefür das
deutscheZeitungegewerbeauf ihre Kostenein PflichtexemplarjederAusgabedurch
diePost regelmäßigbestellgeldfreizu überweisen.

Die BestimmungennachZJiffer2 Abs. 1 und 2 finden keineAnwendung
auf Verleger und Drucker, in derenVerlag auchZeitungenerscheinen,die den
Vorschriftender Jiffer 1 unterliegen.

3. Zur Herstellungvon Druckwerken(Bücher, Sammelwerke,Einzelwerke,
Jugendschriftenusw.), Musikalien, Zeitschriften und sonstigenperiodischer=
scheinendenDruckschriftendürfen derenVerlegerund Druckerin derJeit vom
1.Januar 1918 bis zum31.März 1918 55 vomHundert derjenigenMenge
Druckpapierbeziehenund verbrauchen,die — errechnetauf einen Jeitraum von
drei Monaten — im Jahre 1916 zu derenHerstellungverwendetwordenist.

4. Bei Festsetzungder Menge nachZiffer 1 bis 3 werden vorhandene
Beständeangerechnet.

5. Falls Verlegerund Druckervon Druckwerken(Bücher,Sammelwerke
Einzelwerke,Jugendschriftenusw.),Musikalien,Jeitschriftenund sonstigenperiodis
erscheinendenDruckschriftendas ihnen nachJiffer 3 zustehendeBezugsrechtin der
Zeit vom 1. Januar 1918 bis zum 31. März 1918 nicht oder nicht vollständig
ausnutzen,erhöht sich bei Festsetzungeines Bezugsrechtsfür die Jeit nachdem
1. April 1918 diesesBezugsrechtum die im erstenVierteljahre 1918 nicht be=
jogeneMenge. Sie könnendiesenAnspruch bis zum 10. April 1918 bei der
Kriegswirtschaftsstellefür das dcutscheJeitungsgewerbein Berlin geltendmachen.

82
Mit Gefaͤngnisbis zusechs, Monatenodermit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:

1. wer dem & 1 zuwider Druckpapier der im &1 bezeichnetenArt in
größerenMengen beziehtoder verbraucht,als für ihn von derKriegs=
wirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbefestgesetztwird,

2. wer Druckpapierder im § 1 bezeichnetenArt ohne Genehmigungder
Kriegswirtschaftsstellefür das deutscheJeitungsgewerbeverkauftober
liefert oder den von der Kriegswirtschaftsstellefür das deutsche
ZeitungsgewerbeandieLieferunggeknüpftenBedingungenzuwiderhandetl.
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. 3
Die Bestimmungentretenam 1. Januar 1918 in Krast.

Berlin,den28.Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

(Nr. 6193) Bekanntmachung,betreffendweitereAnderungderAusführungsbestimmungen
vom 10.Oktober1916 zu der VerordnungüberRohtabak. Vom 27. De=
zember1917.

A. Grund des&3 Abs.2, &13 derVerordnungüberRohtabakvom 10.Oktober
1916 (Reichs-Gesetzbl.S. 1145) bestimmeich:

Die Ausführungsbestimmungenvom 10. Oktober1916 (eichs-Gesetzbl.
S. 1149) in der Fassung der Bekanntmachungenvom 21. November 1916
(ReichsGesetzblS. 1288), vom 15. Dezember1916 (Reichs=Gesetzbl.S. 1389),
vom 30. Dezember1916 (Reichs-Gesetzbl.1917 S. 1), vom 17. Januar 1917
(Reichs-Gesetzbl.S. 54), vom 20. März 1917 Reichs-Gesetzbl.S. 219) und vom
12. April 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 353) werdenwie folgt geändert:

Im &3hinter Abs.6 ist folgenderAbsatzeinzufügen:
Die Übertragung von Bedarfsanteilen ist nur auf Antrag der Zentrale

mit GenehmigungderAuslandsgesellschaftunterZustimmungdesReichskommissars
zulässig.

Berlin, den27. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherr von Stein

Google
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(Nr. 6194) Bekanntmachung, betreffend Ergänzung der Ausführungsbestimmungen vom
24. Oktober1917 zu der Verordnung überZigarettentabak. Vom 27. De=
zember1917.

Ar# Grund des & 2 Abs. 2, & 5 der Verordnung über Zigarettentabakvom
20. Oktober 1917 (Reichs-Gesetzbl.S. 945) bestimmeich:

I. Die Ausführungsbestimmungenvom 24. Oktober1917 (Reichs=Gesetzbl.
S. 965) zu der Verordnung über Zigarettentabakwerden durch folgendeBe=
stimmungenergänzt: "

7
Vom 1. Februar 1918 ab darf bei der Verarbeitungvon Zigarcttenroh=

tabak eine Höchstmengenicht überschrittenwerden, die für den Kalendermonat
einemSechstelder in derJeit vom 1. Juli bis 31. Dezember1917 zum einfachen
KriegsaufschlageherstellbarenJigarettenmengeentspricht. Hierbei ist als Durch=
schnittsgewichtfür 1000 Stück Jigaretten anzunchmen:

a) für Betriebe, die in den ersten8 Monaten desJahres 1917 zur Her=
stellungvon 1000 StückZigarettendurchschnittlich850 Grammoder

mehr Tabakverwendethaben,850 Gramm)
b). für Betriebe, die in der bezeichnetenJeit im Durchschnitt weniger

als 850 Gramm Tabak auf 1000 Stück Zigaretten verarbeitethaben,
diesesGewicht. "

8
Die Gesellschaftdars.für die Juteilung von Tabak an die HerstellerGe=

bührenbis zur Höhevon3 vomHundertdesRechnungswertserheben.
II. DieseBestimmungentretenmit dem1. Februar1918 in Kraft.
Berlin, den27. Dezember1917.

Der Reichskanzler
In Vertretung

Freiherrvon Stein

Den Vezus des Neichs- Gesesblat#ssvernnttein nur die Postanftalten.
Herausgegebenim ReichsamtdesJunern. — Berlin, gedrucktin der Reichsbruckerel.
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A
Aachen, Ausgabestelleder Angestelltenversicherung
in Aachen (Bek. v. 25. Mai) 435.

Abbau, Regelung der Abbaurechtefür Graphit
durch die Landeszentralbehörde während des
Krieges (Bek. v. 4. Aug.) 693.

Abdeckereien,Höchstpreise für Adbdeckereifett
während des Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137.
(Bek.v. 14.Dez.) 1106.— AnderungderVer=
ordnung vom 29. Juni 1916 über die Verwer=
tung von Tierkörpern und Schlacht=
abfällen (V. v. 17.Aug.) 715.

Abfälle, Anderung der Verordnung vom 29. Juni
1916 über die Verwertung von Tierkörpern
und Schlachtabfällen (V. v. 17.Aug.)
715. ·

Ahfallschweselsäure,Verkehr damit während des
Krieges, Höchstpreise (Bek. v. 25. Juli)
658. (Bek. v. 21.Sept.) 855.

Abgaben der Kaliwerksbesitzerfür jeden Doppel=
zentner reines Kali ihres Gesamtabsatzes(G. v.
16.Juni zu Va) 503.—NichterhebungderAb.
gaben für Kalisalze im Rechnungsjahre 1915
(G. v. 7. Sept. 15. III) 15. 559. — im Rech=
nungsjahre 1916 (G. v. 21. Juni 16.VII) 16.
560. — vom1. April bis 20. Juni 1917 (Bek.
v. 26. Juli) 670.

AbgabenvomPersonen=und Güterverkehre
(G. v. 8. April) 329. — Inkraftsetzungderdie
Besteuerung des Güterverkehrs betreffenden
Vorschriften dieses Gesetzes(A. V. v. 4.Juli)
589.

Zuständigkeit des Schöffengerichts
während des Krieges bei Zuwiderhandlungen
gegendie Vorschriften über die Erhebung öffent=
licherAbgaben(G. v. 21.Okt. Art. I, 1) 1037.
Lauch Reichsabgaben.

Naichs-H#setl.1917.

Cocgle

Abgabepflicht,Pflicht der Selbstversorger,Speck
oder Fett bei Hausschlachtungenvon Schweinen
an den. Kommunalverband abzugeben(V. v.
2.Okt.) 881. (Bek.v. 19.Okt. 8 11) 953.

Abholung von Postsendungen (Postordn. d.
28. Juli 88 23, 36 II, 42, 43, 46 IV) 789.

Abholungserklärungfür Postsendungen(Post=
ordn. v. 28. Juli § 42 I, IV, VIII) 802.

Abholungsfächer,verschließbare,für Postsen=
dungen (Postordn. v. 28. Juli § 42 II) 803.—
Gebührdafür (das.§ 42III) 803. -

Abkehrscheinüber die Auflösung des Beschäfti=
gungsverhältnisseseines Hilfsdienstpflichtigen
(Bek. v. 30. Jan.) 85. (Anw. v. 30. Jan.

88 14,34)89. -
Ablieferungsscheinefür Postsendungen(Postordn.
v.28.Juli §822,36,39,42,43,46IV) 787.

Abnahmestellenfür Wild währenddesKrieges(V.
v. 12.Juli) 607.

Abrechnungsstelleim Scheckverkehrebei derReichs=
bank in Danzig (Bek. v. 2. Mai) 396.

Absatz, Beschränkung des AbsatzesvonGemüse,
ObstundSüdfrüchten(V. v. 3.April 8811bis
15) 312.

Acker, Ernteflächenerhebung vom l15.
bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.—
Erntevorschätzung 1917 (GBek. v.
21.Juni) 535. —Frühernte undFrüh==
drusch 1917 (Bek. v. 2. Juni) 443. — Er=
hebungder Getreideernte und Nach=
prüfung der Errnteflächenerhebung1917
(V. v. 30. Aug.) 753.

Ackerbau, Sicherung der Ackerbestellung
währenddes Krieges (Bek. v. 9. März) 224.—
Neue Fassungder Bekanntmachung(Bek. v.
9.März) 225.

A



Aderban (Forts.)
Aufhebung der Bekanntmachungvom

4. April 1916 über die Bereitstellung von städti=

v. 9.März) 224. .
Ackerbohnen (Saubohnen), Ernte=
flächenerhebung vom 15. bis25. Juni
1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. — Erntevor=
schätzung1917 (Bek.v. 21.Juni) 535.

Freigabe von Ackerbohnen für Saat=
zwecke, Höchstpreise für Saatgut,
Saatkarte (Bek. v. 6. Jan.) 14. —
Höchstpreise für Ackerbohnen aus der
Ernte 1917 (V. v. 24. Juli) 653. — Ermäßji=
gung dieserHöchstpreisevom 1.März 1918 ab
„(V. v. 24.Nov.) 1082. — Verkehr mit
Ackerbohnenaus der Ernte 1917 (R. Getr. O.
v. 21. Juni) 507. — zu Saatzwecken
. v. 12.Juli) 609. — Anderung (V. v.
25. Sept.) 863. — wegen der Saatkarte
(V. v. 22. Dez.) 1124.— Ausdruschund Inan=
Wpruchnahme(V. v. 24.Nov.) 1082.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassendeAckerbohnenzur
Bestellung der Grundstücke (V. v.
20. Juli) 636.— zur Ernährung der Selbst=
versorger vom 1. Oktober bis 15. No=
vember 1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom
15.November1917 bis 15. August 1918 (V. v.
13. Nov.) 1046.

Vorratserhebung am15. Februar
1917(Bek.v. 14.Jan.) 46.

Akaroidharz, Verkehr damit währenddes Krieges
(Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22. Jan.) 70.

Aktien, Einzahlung auf Aktien von Aktien=
gesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf
Aktien sowie von Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit durch Gutschrift oder
Scheck währenddesKrieges(Bek.v. 24.Mai)
431. — Kraftloserklärung von
Aktien bei der Liquidation feindlichen
Vermögens(Bek.v. 15.Nov.) 1051.

s.auchVorzugsaktien.
Aktiengesellschaften,Genehmigungzur Errich=
tung von Aktiengesellschaftenwährend des
Krieges, zur Erhöhung des Grundkapitals, zur
Ausgabe von Genußscheinen(Bek. v. 2. Nov.)
987. (Bek. v. 2. Nov.) 988. — Einzah=
lung auf Aktien durch Gutschrift oder

Scheck währenddesKrieges (Bek. v. 24.Mai)
431.

Cocgle

Aktiengesellschaften(Forts.)
Festsetzungder Strafen wegenZuwider=

handlungengegendas Gesetzvom 8. April 1916
über die Besteuerung des Personen=
und Güterverkehrs gegendie Vor=
standsmitglieder (G. v. 8. April §26)

Ergänzung der Verordnung vom 11. Fe
bruar 1915, betr. die Veröffentlichung
der Handelsregistereintragungen
(Bek. v. 30. Aug.) 746.

Kriegssteuerrücklage vom Mehr=
gzewinnwährenddes Krieges (G. v. 9.April)

Kraftloserklärung von Aktien bei
der Liquidation einer Aktiengesellschaft
als feindlicherUnternehmung(Bek.v. 15.Nov.)
1051.

Akzeptant, Verjährung wechselmäßigerAnsprüche
gegenden Akzeptanten eines im Inland zahl=
baren Wechsels(Bek. v. 19. Juli) 635.

Alpakka, Preisbeschränkungen während des
Lrieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8. Febr.) 112.

Altarkerzen, Verkehrdamit währenddes Krieges
(Bek.v. 18.Jan. §16)64.

Aluminium, Prägung von Fünfpfennig==
stücken aus Aluminium (Bek. v. 15. Febr.)
156.— Genehmigungdes Reichskanzlerszur
Errichtung neuerund Erweiterung
bestehenderAnlagen zur Herstellung von Alu=
minium (Bek. v. 16.Mai) 409.

Amerika s. Vereinigte Staaten von
Amerika.

Ammoniak, Mischung mit anderenDüngemitteln,
Höchstpreise dafür während des Krieges
(V. v. 28. Aug.) 819. (V. v. 19.Dez.) 1110.
(V. v. 28.Dez.) 1128.

Ammoniakdünger, Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 18.Mai) 427.

Ammoniak=Stickstoff,Höchstpreise während
des Krieges (V. v. 28.Aug.) 819. (V. v.
19.Dez.) 1110. (V. v. 28. Dez.) 1128.

Ammoniak=Superphosphat, Höchstpreise
während des Krieges (V. v. 28. Aug.) 819.
(V. v. 19.Dez.)1110.(V. v.28.Dez.)1128.

Amtsdauer, Verlängerung der Amtsdauer der
Beisitzer der Gewerbegerichte, der
Kaufmannsgerichte und der In=
nungsschiedsgerichte bis zum Ablauf



Amtsdauer(Forts.)
von 6 Monaten nach Beendigung des gegen=
wärtigenKriegszustandes(Bek. v. 12.Juli)
506.— der Mitglieder und Ersatzmännervon
Handwerkskammern und ihren Ge=
sellenausschüssen (Bek. v. 6. Sept.)
829. — der nach dem Versicherungsgesetzefür
Angestellte gewählten Vertrauensmänner,
derVertreter der versichertenAngestelltenusw.
bis zum Schlusse des Kalenderjahrs, das dem
Jahrefolgt, in dem der gegenwärtigeKrieg be=
endetist (Bek. v. 11.Dez.) 1101.—ebenso der
nachder Reichsversicherungsord=
nung gewählten Vertreter der Unter=
nehmer,Verficherten usw. (Bek. v. 11.Jan.)
39
. auch Amtsperiode.

bei der Volkszählung in allen deutschen
Staaten am 5. Dezember1917 (Bek. v.
is.Olt.)906.

Amtsgerichte,Zuständigkeit in Mieteini=
gungssachen (Bek. v. 15.Sept.) 834. —
Verfahren vor den Amtsgerichtenin Miet=
einigungssachen(Anordn. v. 15.Sept.) 834. —
Einreichung des Antrags auf Begründung der
Zustän digkeit des Schöffenge=
richts bei dem Amtsgerichte zur Verein=
fachung der Strafrechtspflege während des
Krieges(G. v. 21.Okt.Art.II,1) 1038.—
Entscheidung über die Wiederherstel=
lung von Lebens= undKrankenver==
sicherungen (Bek. v.20. Dez. §7) 1123.

Amtsperiode, Verlängerung der Amtsperiode der
Mitglieder der Verteilungsstelle für den Ab=
satzvonKalisalzen (VBek.v. 3.Aug.) 692.

s. auchAmtsdauer.
Amtsrichter, Entscheidung über den Antrag auf
Einstellung des Verfahrens bei Zuwiderhand=
lungen gegenVorschriften, die auf Grund des
§3 desGesetzesvom4.August1914überdie
Ermächtigung des Bundesrats zu wirt=
schaftlichen Maßnahmen usw. er=
gangensind (Bek. v. 18.Jan.) 58.
Vestsetzungvon Strafen durchschriftlichen

Strafbefehl des Amtsrichters bei
Ülbertretungenund Vergehen während des
Krieges zur Vereinfachung der Strafrechts=

nung vom 7. Oktober1915 (G. v. 21.Ok.)
1037.

gungsämter (Anordn. v. 26. Juli § 1)
661.— desReichskommissarsfür Elektri=
zität und Gas, seiner Stellvertreter, Be=
amten und Hilfskräfte (Bek. v. 30. Aug. 86)
744. — Außerkrafttreten dieser Verord=
nung (Bek. v. 3. Okt.) 879.

Verpflichtung der Stellvertreter des
Reichskommissars für die Kohlen=
verteilung, seiner Beamten und Hilfs=
kräfte (Bek. v. 3. Okt. § 5) 880.

Verpflichtung der Mitglieder und Arbeits=

wirtschaftung [Reichsfaßstelle]zur Amts=
verschwiegenheit(Bek. v. 28. Juni §7) 576.
Amtsverschwiegenheitder Mitglieder und

Schriftführer der Schiedsgerichte für
Streitigkeitenmit denHerstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftenin der Schuhindustrie
(Bek. v. 29. Juli §#1)673. — mit der Her=
stellungs= und Vertriebsgesellschaft in der
Seifenindustrie (Bek. v. 29. Juli) 676.

Amtsverschwiegenheit der Mitglieder der
Schiedsstellen für Angelegenheitender
Sammelheizung undWarm.wasser=
versorgung von Mieträumen (Anordn.
v. 2.Nov. § 1) 991.

kursordnungodernachdemGesetzvom17.Mai
1898, betr. die Anfechtungvon Rechtshand=
lungen eines Schuldners außerhalb des Kon=
kursverfahrens,Erstreckungvon Anfech=
tungsfristen gegenüberKriegsteil==
nehmern (Bek. v. 5. Juli) 590.

Anfechtung der Todeserklärung
Kriegsverschollener (V. v. 9. Aug.
§§ 12, 17) 705.

fristen im Konkursverfahren gegenüber
Kriegsteilnehmern (Bek. v.5. Juli)
590.

maschinen oder Zentrifugen in peri=
odischen Druckschriften usw. während des
Krieges (Bek. v. 24.März) 280. — Verbote
bei Angebotenvon Arzneimitteln in

A-.



Angebot (Forts.)
periodischen Druckschriften usw. während des
Krieges (Bek. v. 22.März § 10) 272. — Auf=
hebungdes§ 10 Abs.2 dieserBekanntmachung
(Bek. v. 15. Juli) 633.

s. auch Unkündigungen.

Angehörige feindlicher Staaten, Außerkraftsetzung
der Verordnung vom 1. Juli 1915 über
gewerbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger, soweit sie Rußland und
die Angehörigen Rußlands betrifft, in An=
sehungder Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k. Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73. — Gewerbliche Schutzrechte von
Angehörigen Jtaliens währenddes Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. —

28.Dez.) 1128.
Behandlung neutraler Schiffe als

feindlicheSchiffe nach der Prisenord=
nung, wenn sie im Eigentum feindlicher
Staatsangehöriger stehen oder von ihnen ge=
chartert sind (A. V. v. 16. Juli) 631. Ber.
S. 652.

Krankenversicherung von Ange=
hörigen feindlicher Staaten während des
Krieges, Befreiung von der Invaliden= und
Hinterbliebenenversicherung(Bek. v. 25. Jan.)
79. — Unfallversicherung von Ange=
hörigen feindlicher Staaten während des
Krieges (Bek. v. 25. Jan.) 79. (Bek. v.
30.März) 301. «

Ändcrungdes§8derVerordnungvom
7. Oktober1915 über die Anmeldung des
im Inland befindlichen Vermögens von
Angehörigen feindlicher Staaten (Bek. v.
19.April § 5) 364.
Anwendungder Verordnung vom 7. Ok=

tober 1915 auf das Vermögen von Ange=
hörigen der Vereinigten Staaten
von Amerika (Bek. v. 10. Nov.) 1050.
— chinesischer und siamesischer
Staatsangchöriger(Bek. v. 12. Sept. Art. 2)
831. — Kraftloserklärung von Aktien
bei der Liquidation feindlichen Ver=
mögens (Bek. v. 15.Nov.) 1051.

Anwendung der Verordnung vom 16. De=
zember 1916, betr. Verträge mit feind=
lichen Staatsangehörigen,auf Portugal

Cocgle

(Bek. v. 19. Juni) 503. — auf Rußlan
und Finnland (Bek. v. 3. Nov.) 1

Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften üb
wirtschaftliche Maßnahmen wö
rend des Krieges (Bek. v. 18. Jan.) 58.

Krankenlkassen (V. v. 1.März 1)200.—
Pfändung des Ruhegeldes der i
Privatdienst angestelltenPersonenwährendd
Krieges (Bek. v. 22.März) 254.

Privatunterricht an Personen, die
ihre Kenntnisse als gewerbliche oder
kaufmännische Angestellte verwerten
wollen, währenddesKrieges (Bek.v. 2.Aug.)
683.

schen Hilfsdienst Beschäftigten (V. v.
24. Febr. §§ 1, 17, 18) 171. — in den be=
setzten ausländischenGebieten (Bek. v.
25.Mai) 435. — im Ausland (Bek. v.
12.Okt.)896.

Angestelltenversicherungwährend des Krie=
ges für Versicherte in Kriegs=, Sani=
täts=oder ähnlichen Diensten verbündeter

680.
Veitrag serstattung. nach § 398

des Versicherungsgesetzesfür Angestellte(Bek.
v. 19.Okt.) 933. —Außerkrafttreten
der gleichenBekanntmachungvom 11.Mai 1916
(Bek. v. 19.Okt. § 4) 933. — Verjährung
der Beitragsrückständein der Angestelltenver=
sicherung(Bek. v. 12.Okt.) 397.

Erstmalige Aufstellung einer versiche=
rungstechnischen Bilanz durch die
Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte (Bek.
v. 18.Aug.) 722.

Neuer Vordruck der Versiche=
rungskarte für die Angestelltenversiche=
rung (Bek. v. 28. Sept.) 876. ·

Wahlen nach demVersicherungsgesetzfür
Angestellte (Bek. v. 11.Dez.) 1101.

Besolbungsetat für das Direktorium
der Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte für 1917 (G. v. 30.März § 4) 291.
(G.v.30.Mai §8)447.



Ankündigungen von Wohlfahrtsveranstaltungen
während desKrieges in Zeitschriftenund Zei=
tungen (Bek. v. 15.Febr.) 143.— Ankündi=
gungen über Tabakwaren in periodischen
Druckschriftenusw. (Bek. v. 28. Juni § 10) 565.

Anlagen, Genehmigungdes Reichskanzlerszur
Errichtung neuer und Erweiterung
bestehenderAnlagen zur Herstellung von Alu=
minium, TonerdeundTonerdehydrat(Bek.
v. 16. Mai) 409.

Fristung während des Krieges im
Sinne des § 49 Abs.3 der Gewerbeordnung
für gewerblicheAnlagen, die einer beson=
Deren Genchmigung bedürfen (Bek.
U. 3. Aug.) 680.

Anleihen zur Bestreitung einmaliger außer=
ordentlicher Ausgaben des Reichs für 1916
(Bek. v. 23. Febr. §2) 207. — für 1917 (G.
v. 30.Mai §3) 4145. (G. v.21. Juli §3)
651. (G. v. 9.Dez. §3) 1097.

Anmeldeabteilungen,Übertragungder Geschäfte
der Anmeldeabteilung im Patentamt an eine
Prüfungsstelle (Bek. v. 9.März) 221.

Anmeldung der Beständean Fässern (Bek. v.
28. Juni) 577. — der Knochenerzeug=
nisse, insbesondereKnochenfettund der aus
KnochenhergestelltenFuttermittel (Bek.
v. 15. Febr.) 137. (Bek. v. 14. Dez.) 1106.—
Anmeldung von Forderungen gegen
Schuldner im feindlichen Ausland (Bek. v.
23. Febr.) 183. — Anmeldung des Betriebs
zur Verarbeitungvon Kohle zu Preßkohlen
(G. v. 8. April § 13) 343. — Anmeldung der
Rechte der Inhaber von Aktien feind=
licher Unternehmungen vor der
KraftloserklärungderAktien(Bek.v. 15.Nov.)
1051. — Anwendungder Verordnung vom
7. Oktober1915 über die Anmeldung des im
Inland befindlichen Vermögens von An=
gehörigen feindlicher Staaten auf das Ver=
mögen von Angehörigen der Vereinigten
Staaten von Amerika (Bek. v. 10.Nov.)
1050. — chinesischer und siamejsi=
scher Staatsangehöriger (Bek. v. 12.Sept.)
831. — Anmeldung der Verträge über
Lieferung von Gemüse und Obst (V. v.
3. April § 1) 307. — Anmeldung ausländischer
Zahlungsmittel, Forderungen und
Kredite (Bek. v. 8. Febr. § 4) 106. — von
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Anmeldung (Forts.)
Zahlungsmitteln in ausländischer Wäh=
rung und von Forderungen auf ver=
bündeteund neutrale Länder (Bek. v. 31. Aug.)
737.

Annahmestellen für Postsendungen(Postordn. v.
28. Juli § 29 II) 792.

Anordnungen, einstweilige, der Einigungsämter
(Bek. v. 26. Juli § 3) 660. (Anordn. v.
26.Juli §8) 662.

Anschaffungsgeschäftewegen Überlassung auslän=
discher Wertpapiere an das Reich sindvon
der Reichsstempelabgabe befreit (Bek. v.
22.März)260.

Anschlag, Bekanntgabe der Bierpreise in
Gast=und Schankwirtschaftensowie in Klein=
verkaufsbetrieben durch Anschlag (V. v.
20. Febr.) 162. — der Fleischpreise in
Gemeindeverkaufsstellen(V. v. 5. April 8§7)
321.

s. auchAushang.

Anschlagsäulen,Verbot des Aushangs von Extra=
blättern an Anschlagsäulen (Bek. v. 29.Mai)
439. — Auphebungdes Verbots (Bek. v.
18.Juni) 499.

Anschlagtafeln,Verbot des Aushangs von Extra=
blättern an Anschlagtafeln (Bek. v. 29. Mai)
439. — Aufhebung des Verbots (Bek. v.
18.Juni) 499.

Ansprüche, Geltendmachung von Ansprüchenvon
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz
haben,währenddes Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 5.
(Bek. v. 26.März) 277. (Bek. v. 28. Juni)
566. (Bek. v. 20. Sept.) 854. (Bek. v.
20.Dez.)1114.

Ansprücheauf Beitragserstattung
nach § 398 des Versicherungsgesetzesfür An=
gestellte (Bek.v. 18.Okt.) 933. — Ver=
jährung des Anspruchs auf Beitragsrück=
stände in der Angestelltenversicherung(Bek.
v. 12.Okt.) 897.

Ansprücheauf Entrichtung wiederkehrender
öffentlicher Lasten eines Grund=
stücks währenddes Krieges (Bek. v. 12.Juli)
604.

Der Anspruch auf Entschädigung für
Verhaftung oder Aufenthaltsbe—
schränkung auf Grund desKriegszustandes
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Ansprüche(Forts.)
und desBelagerungszustandesist bis zur rechts=
kräftigen Entscheidungüber den Antrag nicht
übertragbar(Bek.v. 8.Febr. § 7) 117.

Übergangvon Ansprüchenauf das Deutsche
Reich bei Gewährungvon Beihilfen zur
Wiederherstellung der deutschenHandels=
flotte (G. v. 7. Nov. § 5) 1026.

Ansprüche feindlicher Kriegsgefan==
gener oder ihrer Hinterbliebenen aus Un=
fällen der Kriegsgefangenen(G. v. 15.Aug.
84) 726.

Ansprücheauf Sterbegeld und Hin=
lterbliebenenrenten bei Gesundheits=
schädigung durch aromatische Nitrover=

A

A

A

Verjährung wechselmäßiger
Ansprüchegegenden Akzeptanteneines im In—
land zahlbarenWechsels(Bek. v. 19.Juli) 635.

nträge auf Nachzahlung der Lieserungs=
prämie für Hafer aus der Ernte 1917 (V.
v. 24. Nov. § 1) 1081. (V. v. 19.Dez.) 1110.
— auf Wiederherstellungvon Lebens= und
Krankenversicherungen (Bek. v.
20.Dez.8§4, 9) 1122.— aufÜbertragungvon
Malzkontingenten (A. B. v.19. Dez.)
1112. — auf Todeserklärung Kriegs=
verschollener (Bek. v. 9. Aug.) 702.
(Bek. v. 9. Aug.) 704. Ber. S. 821. — auf
Aufhebung der Todeserklärung Kriegsver=
schollener(V. v. 9. Aug.) 704. Ber. S. 821.

ntwortkarten zu Postkarten (Postordn. v.
28. Juli §7) 766. -
nwaltsgebühren bei Aufhebung der Einstellung
derZwangsvollstreckunggegenKriegsflüchtlinge
währenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr. 87) 115.
(Bek.v. 26.Febr.) 192.— bei derWiederher=
stellung von Lebens= und Kranken=
versicherungen (Bek. v. 20. Dez. § 8)
1123.

Erfüllung vermögensrechtlicherAnsprüche
von Deutschenim Inland, innerhalb der ver=
bündetenStaaten oder in denbesetztenGebieten
während des Krieges gemäß den Stundungs=
vorschriftender Zahlungsverbotc gegen
das feindliche Ausland (Bek. v. 17. Jan.) 51.

nweisungen,Anmeldung von Anweifun=
genin ausländischerWährung(Bek.v. 31.Aug.)
737. — Übertragung solcher Anweisun=
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gen auf die Reichsbank(Bek. v. 31.Aug.) 741.
—Zahlungsverkehr mit dem Ausland während
des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105. (Bek. v.
8. Febr.) 109. Ber. S. 131.

mittel in periodischenDruckschriftenusw.
während des Krieges (Bek. v. 22.März § 10)
272. — Aufhebung des § 10 Abs.2 dieserBe=
kanntmachung(Bek. v. 15.Juli) 633.
AnzeigenüberErrichtungoderErweiterung

von Anlagen zur Herstellung von Alumi=
nium, Tonerde und Tonerdehydrat (Bek. v.
16. Mai § 1) 409. — über Verarbeitung von
Kartoffeln auf Branntwein an den
Kommunalverband (Bek. v. 22.März) 259. —
Außerkrafttretender Verordnung vom 14.Sep=
tember 1916 über Bucheckern (V. v.

und Sterbefälle Deutscher im Ausland
(A. B. v. 15.Okt.) 903.— AnzeigeüberHer=
stellungvon Grünkern aus der Ernte 1917
(R. Getr.O. v. 21.Juni §9) 510. — über
Hausschlachtungen von Hühnern,Käl=
bern, Schafen (V. v. 2. Mai) 387.
Anzeigedes Reeders über Miet= und

Frachtverträge für deutsche Kauffahrtei=
schiffe während des Krieges an den Reichs=
kommissarfür Übergangswirtschaft(Bek. v.
5.Juli § 3) 586.— Anzeigean die Polizei=
behördeüber die Gestattung der Arbeit anderer
Personen mik Krankheitserregern
(Bek.v. 21.Nov. §4) 1071.
Anzeigeüber Leim an den Kriegsaus=

schuß für Ersatzfutter, G. m. b.H. in Berlin
(Bek. v. 15. Juli) 627. Ber. S. 642. — An=
geige über den Verbrauch von Papier,
arton und Pappe (Bek. v. 20.Sept.)841.
Anzeigen über den Fund von Mangan=

erzen und von Eisenerzen mit niedri=
gem Phosphorgehalte und über die
Vorräte an solchenErzen (Bek. v. 2. März
3, 4) 199. — über die Bestände oder

Funde phosphorhaltiger Mine=
ralien oder Gesteine an die Kriegs=
Phosphat=Gesellschaftm. b. H. in Berlin (Bek.
v. 5.März) 215.

Anzeige der Lieferungen anerkannten
Saatguts von Buchweizen und Hirse,
Hülsenfrüchten,Wicken und Lupinen an die
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Anzeigepflicht(Fortf.) « «
1. März 1917 (Bek. v. 2. Febr.) 94. — an
Knochen (Bek.v. 16.Febr.) 140.
an Olfrüchten an den Kriegsausschuß

für pflanzlicheund tierischeOle und Fette
(V. v. 23. Juli) 643. (V. v. 23. Juli §§ 2, 3)

weiigen(Forts.)
zmständigeSaatstelle (Bek.v. 6. Jan. §4) 15.
— Anzeige über den im Inland gewonnenen
Schwefelkies (GBek.v. 18.Febr.) 153.
Anzeige über die im Monat verarbeiteten

gebührenpflichtigen Rohtabake an die
Deuissche Tabakhandels=Gesellschaft[Auslands=
gehelichaft) in Bremen (Bek. v. 18.April) 359.
— Anzeige über Treibjagden während
desKrieges (V. v. 12.Juli) 607.

Anzeige über dänische, schwedischeund
schweizerischeWertpapiere an das Sta=
tistische Burcau des Reichsschatzamts(Bek. v.
22.Mai) 429. — Anzeige überVerwendungvon
Wildbret im eigenen Haushalt (V. v.
2. Mai) 387.

Anzeigepflicht,Anzeige des Eingangs wäh=
rend des Krieges aus dem Ausland
eingeführter Gegenstände:

Harz und Wachs (Bek. v. 22. Jan.)
70. — Harzersatzstoffe (Bek. v.
1. Nov.) 978. — Holzpech, Holzteer, Holz=
teeröle und Holzteerpech (Bek. v. 6. Juni)
552. — Roggen= und Weizenmehl
(V. v. 13. M#00 229. — Mineralöle,
Mineralölerzeugnisse, Erdwachs und Ker=
zen an die Kriegsschmieröl=Gesellschaft(Bek.
v. 18.Jan.) 61. — Schal= und Krusten=
tiere und Zübereitungendavon (Bek. v.
14. Febr.) 129. — Terpentinöl und
Kienöl (Bek. v. 17.Febr.) 157.
20. Febr.) 158. —Walfische, Robben,
Tümmler und Fleischvon ihnen (Bek. v.
18. Febr.) 153. — Zigarettentabak
(Bek. v.24. Okt.) 965. — Zuckerrüben,
Rohzucker, Verbrauchszucker (I.
B. v.18.Okt.821)929.

Anzeigepflicht für Vorräte:
an Branntwein aus Wein an die

Reichsbranntweinstelle(Bek.v. 9. Jan. §7) 27.
— an Branntwein aus Klein= und Obst=
brennereien an die Reichsbranntweinstelle,Ab=
teilung München (Bek. v. 24. Febr. 8 8) 181.
— an Druckfarbe und Stoffen dazu (Bek.
v. 15.Febr.) 133. (Bek. v. 16. Febr.) 134.

an Getreide aus der Ernte 1917 (R.
Getr. O. v. 21. Juni 88 27, 70) 516. — aus
früheren Ernten (R. Getr. O. v. 21. Juni 875)
530. — an Harzersatzstoffen (Bek. v.
1. Nov.) 978. — an Kartoffeln am
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647.— an Papier, Karton undPappe
(Bek. v. 20. Sept.) 841. — an Papier=
holz, Zellstoff, Holzschliff, Pa=
pier an die Reichsstellefür Papierholz (Bek.
v. 2. Nov. §8§7, 8) 998. — Aufhebung der An=
zeigepflicht über die Bestände an Säcken
(Bek. v. 20. Dez. Art. I, 2) 1116.

Apotheken,Beschränkungder Verwendung natür=
lichen Kampfers (Japankampfers), Ver=
wendung künstlichen (synthetischen)Kampfers
während des Krieges (Bek. v. 16.Febr.) 151.
— Handel mit Kuhpockenlymphe (Bek.
v. 21.Nov. §3) 1071.— Handel mit Opium
und anderen Betäubungsmitteln während des
Krieges (V. v. 22.März) 256. — Abgabe von
Kaliseife statt K. A.=Seife auf Zusatz=
seifenkarten in Apotheken (Bek. v. 21. Juni)
546.— Versorgungder Apothekenmit Zukt=
ker währenddes Krieges (A. B. v. 18.Okt.
§12)927.

Arbeit, Preiszuschlag für Lieferung elektrischer
Arbeit aus Anlaß der Kohlensteuer(G. v.
S.April § 37) 348.

Arbeiter, Zusatzseifenkarten für Arbeiter
(Bek. v. 21. Juni) 546. — für Arbeiter, bei
denen infolge der Einwirkung von Schmieröl=
ersatzErkrankungender Haut eintreten (Bek. v.
5.Mai) 399. (Bek.v. 21.Juni) 546.

Beschäftigungvon Strafgefangenen
während des Krieges mit Außenarbeit
auchdann, wenn sie dabei von freien Arbeitern
aichtgetrenntgehaltenwerden(Bek.v. 16.Mai)
412. «
Krankenversicherung währenddes

Krieges (Bek. v. 22. Nob.) 1085.
s. auchJugendliche Arbeiter.

Arbeiterinnen, Beschäftigung in Glashütten,
Glasschleifereien, Glasbeizereien und Sand=
bläsereien(Bek.v. 22.Aug.) 727.

Arbeiterversicherung,reichsgesetzliche,der im vater=
ländischen Hilfsdienst Beschäftigten (V. v.
24. Febr.) 171. *

1



Arbeitgeber,Behandlung der Anträge auf.Ge—
währung von Wochenhilfe aus Anlaß
des vaterländischen Hilfsdienstes
(Bek. v. 6. Juli 88 10ff.) 594. — Tagegelder

und Fahrkosten der Vertreter der Arbeitgeber
in der Zentralstelle und in den Ausschüssendes
vaterländischenHilfsdienstes (Bek. v. 13.Nov.)

1039. — Meldungen über Hilfsdienst=
pflichtige.,Aushang der Vorschriften (Bek.
v. 13. Nov. S§ 10, 12) 1043.

Arbeitnehmer, Tagegelder und Fahrkosten der
Vertreter der Arbeitnehmer in der Zentralstelle
und in den Ausschüssendes vaterländischen
Hilfsdienstes (Bek. v. 13.Nov.) 1039.

Arbeitserzeugnisse,Zollfreiheit für Arbeitserzeug=
nisse der in der Schweiz untergebrachten
deutschenGefangenen(Bek. v. 8. Febr.) 119.

Arbeitslohn, Pfändung während des Krieges
(Bek. v. 13.Dez.) 1102.

Arbeitsverhältnis, Pfändung des Ruhegeldes der
Versonen, die in einem privaten Arbeitsver=
hältnisse beschäftigtwaren, während des Krie=
ges (Bek.v. 13.Dez.) 1102.

Arbeitszeit in Anlagen der Großeisenindu=
strie (Bek. v. 1.Dez.) 1090.—Außerkrafttreten
der Verordnung vom 7. November 1915, betr.
Einschränkung der Arbeitszeit in Spinne=
reien, Webereien, Wirkereien
(Bek. v. 9. Sept.) 829.

Arbeitszettel, Ausnahme von § 4 Abs. 1 Satz 1 des
Hausarbeitgesetzes vom 20. Dezember 1911,
betr. Aushändigung von Arbeitszetteln (Bek. v.
27. Sept.) 867. — Inkraftsetzung des
5tn des Hausarbeitgesetzes(A. V. v. 3. Okt.)
893.

Argentinien, Anmeldung von Zahlungsmitteln in
argentinischerWährung und von Forderungen
auf Argentinien (Bek. v. 31. Aug.) 737. —
ÜbertragungsolcherZahlungsmittelundForde=
rungen auf die Reichsbank (Bek. v. 31.Aug.)
741.

Arreste, Arreste gegen feindliches Vermögen mit
Genehmigung des Treuhänders, Aufhebung
von Arresten (Bek. v. 19.April § 5) 364.
Arzneien, Beschränkungder Verwendung natür=
lichen Kampfers (Japankampfers), Ver=
wendung künstlichen (synthetischen)Kampfers
während des Krieges (Bek. v. 16. Febr.) 151.

Cocgle

Arzneimittel,Beschränkungder Verwendungna=
türlichen Kampfers (Japankampfers),Ver=
wendung künstlichen (synthetischen)Kampfers
während des Krieges (Bek. v. 16. Febr.) 151.
— Handel mit Arzneimitteln während des
Krieges (Bek. v. 22.März) 270. — Aufhebung
des § 10 Abs.2 dieserBekanntmachung(Bek. v.
15. Juli) 633.

Arzte, schriftlicheAnweisung für die Verwendung
natürlichen Kampfers (Japankamp=
fers) während des Krieges (Bek. v. 16. Febr.)
151. — Zusatzseifenkarten (Bek. v.
21. Juni) 546.

Arbeiten undVerkehr mit Krankheits=
erregern (Bek. v. 21. Nov. 8§ 1 bis 8)
1069. — Versendung von Krankheitserregern
(Bek. v. 21. Nov. S#§9 bis 17) 1075.

Atzalkalien,Verkehrdamit währenddes Krieges
(Bek. v. 16.Okt.) 902. — Ausführungsbestim=
mungen (Bek. v. 17. Okt.) 903. — Neue
Ausführungsbestimmungen (Bek. v. 18.Dez.)
1117.

Aufbewahrungsfrist für postlagerndeSendungen
(Postordn.v. 28.Juli § 41) 802.

Aufenthalt, Entschädigung für Aufenthaltsbe=
schränkungauf Grund des Kriegszustandesund
des Belagerungszustandes(Bek. v. 8.Febr.)
116.

Aufgebotsverfahren, Todeserklärung Kriegsver=
schollener (Bek. v. 9. Aug.) 702. — Neue
Fassung der Verordnung darüber (V. v.
9. Aug.) 704. Ber. S. 821.

Auflösung von öffentlichenVersammlungen,Auf=
hebungder §§ 12, 14 Nr. 1 und 6, § 19 Nr. 3
des Vereinsgesetzesvom 19.April 1908 (G. v.
19.April)361.

Aufnahmekarten, Ausgabestellen der Aufnahme=
karten für die Angestelltenversiche=
rung der im vaterländischenHilfsdienst in
den besetzten ausländischen Gebieten
Beschäftigten (Bek. v. 25. Mai) 435. —
der im vaterländischenHilfsdienst im Aus=
land Beschäftigten(Bek. v. 12.Okt.) 896.

Aufschrift der Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli 8§ 4, 33, 44 III) 764.



erisichtsamtfür Privatversicherung,Verwaltung
#rivater Versicherungsunternehmen, die Wohl=
fahrtszwecken dienen, während des Krieges
BBek.v. 15. Febr.) 143.

von Geburts= und Sterbefällen
Teutscher im Ausland (Bek.. 18.Jan.)
M.

Genehmigung der Bestimmungen privater
Versicherungsunternehmen über die Wieder=
herstellung von Lebens=- und Kran=
kenver sicherungen (Bek. v. 20. Dez.
82) 1121.

Aufsichtsrat der Geschäftsabteilungder Reichs=
getreidestelle (R.Getr. O. v.21. Juni
* 15) 512. — der Reichsstelle für Pa=
pierholz (Bek. v. 2. Nov.) 996.

Ausstrichmittel, Einfuhr zuckerhaltigerAufstrich=
mittel während des Krieges. Verbot der Durch=
fuhr (V. v. 7.Dez. §6) 1095.

Augenscheinseinnahme durch den Reichsausschuß

sutellung der deutschenHandelsflotte (G. v.
. Nov. §8) 1027.

Ausbesserungen, Preisbeschränkungen bei Aus=
besserungen von Schuhwaren (Bek. v.
25. Jan.) 75. (Bek. v. 25. Jan.) 77.

Ausdrusch von Getreide und Hülsenfrüchtenaus
der Ernte 1917 (V. v. 24. Nov.) 1082.

Ausführungsbehörden zur Durchführung der Un=
fallversicherungen von Tätigkeiten im vater=
ländischen Hilfsdienst im Ausland (Bek. v.
2. Juni) 479. 6

Ausführungsbestimmungen, Bestimmungenzur
Ausführung des Gesetzesüber den vater=
ländischen Hilfsdienst (Bek. v.
13. Nov.) 1039. — des §7 dieses Gesetzes
(Bek. v. 1.März) 202. (Bek. v. 13.Nov.)
1040.— Ergänzungder Ziffer 171der Ver=
ordnung vom 1. April 1876, betreffend die
Ausführung des Gesetzesvom 13. Januar 1873
über die Kriegsleistungen (V. v.
4.April) 327. #

Ausführungsbestimmungenzu der Verord=
nung:

vom 16.Oktober 1917 überAtzalkalien
und Soda (Bek. v. 17.Okt.) 903. — Neue
Ausführungsbestimmungendarüber (Bek. v.
18.Dez.)1117. -
sthduotz

9

Ausführungsbestimmungen(Fortf.)
vom 23. November1916 über die Ver=

wendung von Chlorzinn zur Beschwerun
von Seidenwaren, Ergänzung.(Bek. v. Arru
328.

vom 16. Januar 1917 über die Regelung
derEinfuhr (Bek.v. 16.Jan.) 42.
vom18. Januar 1917überdieBeurkundung

von Geburts= und Sterbefällen
Deutscherim Ausland (v. 15.Okt.) 903.

über Ausdehnung der Verordnung vom
7. September 1916 über den Verkehr mit
Harz (Bek. v. 22. Jan.) 70. — vom 5. Ok=
tober 1916 über denVerkehr mit Cumaron=
harz, Ergänzung(Bek.v. 13.Aug.) 710.—
Anderung (Bek. v. 22. Nov.) 1066. — vom
1. November 1917 über den Verkehr mit
Harzersatzstoffen (Bek.v. 1.Nov.) 978.

Ergänzung der Ausführungsbestimmungen
vom 9. Juli 1910 zum Gesetzvom 25. Mai
1910überdenAbsatzvonKalisalzen (Bek.
v. 3. Aug.) 692.

çl vom 18.Oktober1917überKleie aus
Getreide (v. 1. Nov.) 1001.

vom 15.Februar 1917 über den Verkehr
mit Knochen, Knochenerzeugnissen,ins=
besondere Knochenfetten und anderen fett=
saltigen Stoffen (Bek. v. 16. Febr.) 140. —
nderung(Bek.v. 14.Dez.) 1107.
über die Sicherstellung von Kriegs=

bedarf (Bek. v. 18. Jan.) 67.
vom 14.September 1916 über den Verkehr

mit Leim (Bek. v. 15. Juli) 627. Ber.
S. 642.

vom 1.März 1917 überManganerze
und Eisenerze mit niedrigem Phos=
phorgehalte (Bek. v. 2.März) 199. —
vom 22. Dezember 1917 über die Herstellung
von Margarine und Kunstspeise=
fett (Bek. v. 22. Dez.) 1119. — vom
18.April/16. Dezember 1916 über die Einfuhr
von kondensierterMilch und von Milch=
pulver (Bek. v. 5. Jan.)13. — über Mi=
neralöle, Mineralölerzeugnisse. Erdwachs
undKerzen(Bek.v. 18.Jan.) 61.— Anderung
(Bek.v. 24.Febr.) 170.— vom30.November
1916 über phosphorhaltige Mine=
walien und Gesteine (Bek. v. 5. März)

vom 6. Januar 1916 über das Verbot der
Verwendung von pflanzlichen und tierischen

B
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Ausführungsbestimmungen(Forts.)
Olen und Fetten zu technischenZwecken
(Bek. v. 21. Juni) 545.

vom 8. Juli 1915 und vom 1. Mai 1916
über die Höchstpreisefür Petroleum und
die Verteilung der Petroleumbestände,Ande=
rung der Ausführungsbestimmungen vom
1.Mai 1916 (Bek. v. 19.März) 247. (Bek. v.
11.Aug.) 707. «

vom 4. Januar 1917 über den Verkehr mit
Schuhsohlen, Sohlenschonern, Sohlenbe=
wehrungen und Lederersatzstoffen(Bek. v.

4. Jan.) 10. — Anderung(Bek. v.1. Aug.)
679.— Ergänzung(Bek.v. 7.Nov.) 1014.—
vom 28. September 1916 über Preisbe=
schränkungen bei Verkäufen von
Schuhwaren, Inderung (Bek. v. 24.März)
269.— vom 25.Januar 1917überPreis=
beschränkungen bei Ausbesserun=
gen von Schuhwaren C(Bek.v.25. Jan.)
77.

vom 18.April 1916 über den Verkehr mit
Seife, Seifenpulver und anderen
fetthaltigen Waschmitteln, Er=
gänzung der Ausführungsbestimmungen vom
21. Juli 1916 (Bek. v. 5. Mai) 399. — Neue
Ausführungsbestimmungen (Bek. v. 21. Juni)
546. Ber. S. 608. — Anderung (Bek. v.
18.Aug.)716.

vom 16. Mai 1917 über den Verkehr mit
Sulfat (Bek. v. 7. Juni) 481.

vom10. Oktober 1916 über Rohtabak,
Anderungen(Bek.v. 30.Dez. 16.) 1. (Bek.v.
17. Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. Ber.
S. 356. (Bek. v. 12.April) 353. (Bek. v.
23.Aug.)728. (Bek.v. 27.Dez.)1132.—
eänderungder Ausführungsbestimmungenvom
27. Oktober 1916 über Rohtabak (Bek. v.
30.Dez.16.) 1. (Bek. v. 17.Jan.) 54. (Bek.
v. 21. Juli) 640. — Weitere Ausführungs=
bestimmungen(Bek. v. 18.April) 359. — Ab=
änderung (Bek. v. 6. Juni) 478.

vom 17. Februar 1917 über den Verkehr
mit Terpentinöll und Kienöl (Bek. v.
20.Febr.) 158.— Ergänzung (Bek. v. 6. Juni)
552.— AnderungderAusführungsbestimmun=
gen vom21. September 1916 zur Verordnung
vom 3. August 1916 über Trester und
Traubenkerne (Bek. v. 28.Sept.) 875.

vom 5. Oktober 1916 über den Verkehr mit
fettlosen Wasch= und Reinigungs=

Ceocgle

mitteln, neue Ausführungsbestimmungen
(Bek.v. 19.April) 366.— Ergänzung(Bek.v.
21. Juni) 544. .

vom 20. Oktober 1917 über Zigaret
tentabak (Bek. v. 24. Okt.) 965. — Er=
gänzung (Bek. v. 15. Nov.) 1049. (Bek. v.
27.Dez.)1133.

Ergänzung undAnderung derAusführunge
bestimmungenvom 27. September 1916 üÜber
den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr
1916/1917 (Bek. v. 5. Juli) 588. (Bek. v.
28. Juli) 671. — Neue Ausführungsbestim:
mungenüber denVerkehrmit Zucker währen?
des Krieges (v. 18.Okt.) 924.

vom 16.Dezember 1916 über den Verkehr
mit Zündwaren (Bek. v. 26.Febr.) 182.
— Anderung (Bek. v. S. Okt.) 894.

karten für die Angestelltenversiche=
rung der im vaterländischenHilfsdienst in
den besetzten ausländischen Gebieten
Beschäftigten(Bek. v. 25. Mai) 435. — der im
vaterländischenHilfsdienst im Ausland Be=
schäftigten(Bek. v. 12.Okt.) 896.

258.Juli 8§34,30,41bis43,46II) 795.

über den Verkehr mit Buttermaschinen
und Zentrifugen währenddes Krieges
(Bek.v. 24.März §4) 281.

Aushang von Vorschriften über die Melde
pflicht im vaterländischenHilfsdienst (Bek.
v. 13.Nov.812)1043.

Aushang in den Verkaufsräumen über
Kaffee=Ersatmittel (V. v. 16.Nov.)
1053. «
Aushong über unbestellbare Post==

sendungen im Schaltervorraum der Auf=
gabe=Postanstalt(Postordn. v. 28. Juli § 46 V)
808.

Aushang der Preisberechnungfür Ausbesst=
rungenvonSchuhwaren (Bek. v. 25.Jan.)
75.
Verbot des Aushangs von Zeitun=

gen und Zeitschriften sowie von Extrablättern
(Bek. v. 29.Mai) 439. — Aufhebung des Ver=
bots (Bek. v. 18. Juni) 499

s. auchAnschlag.



Askunft über wirtschaftliche Verhält=
risse, insbesondereüber Vorräte sowie über
Leistungenund Leistungsfähigkeit von Unter=
nehmungenoder Betrieben während des Krie=
ges(Bek. v. 12. Juli) 601. — Ausübung der
in dieserVerordnung bezeichnetenRechte durch
die Kriegswirktschaftsstelle für
das deutsche Zeitungsgewerbe bei
Dur#eführung der Verordnung über Papier,
Martonund Pappe (Bek. v. 20. Sept. § 8) 842.

Ausland,Rückkehr der wehrpflichtigen Deut=
schen im Ausland (V. v. 26. Tebr. 211.) Ber.
. 23.
Angestelltenversicherung der im

vaterländischen Hilfsdienst in den
besetztenausländischen Gebieten Beschäftigten
(V. v. 244.Febr. §§ 1, 17, 18) 171. (Bek. v.
*J.Mai) 435. — der im vaterländischenHilfs=
dienstim Ausland Beschäftigten (Bek. v.
12.Okt.) 890. — Unfallversicherung
von kätigkeiten im vaterländischen
Hilfsdicst im Ausland (Bek. v. 2. Juni)
1°9.— Schutz der infolge des Krieges an
Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten im
vaterländischen Hilfsdienst im
Ausland Beschäftigten (Bek. v. 3. Mai) 392.
Geltendmachung von Ansprüchen von

Versonen, die im Ausland ihren Wohnsitz
baben,während des Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 5.
(Bek.v. 26.März) 277. (Bek. v. 28.Juni)
506. (Bek. v. 20.Sept.)854.
20.Dez.)1114.
Höchstpreise für ausländische Butter

(V. v. 25. Aug. § 12) 734. — Außerkrafttreten
derVerordnung vom 14.September 1916 über
die Einfuhr von Bucheckern (V. v. 4. Okt.)
890.
Regelung der Einfuhr aller Waren

während des Krieges (Bek. v. 16.Jan.) 41.
(Bek.v. 16. Jan.) 42. (Bek. v. 22. Nov.) 106.1.
Außerkrafttreten der Bekanntmachungvom

27.Juli 1916, betr. die Einführ von Brenn=
nesseln (Bek. v. 26. Sept.) 364.
Zollfreie Einfuhr von Erdbeeren (Bek.

v. 10. Mai) 105.
Verkauf ausländischen Fleisches

währenddes Krieges (V. v. 5. April § 8) 322.
— Höchstpreise für Fleisch und Fleisch=
= auslöndischerHerkunft (V. v. 18. Juli)

Anmeldungvon Forderungen gegen
Schuldner im feindlichenAusland (Bek. v.
23. Febr.) 183.

Handel mit Gänsen aus dem Ausland
währenddes Krieges (V. v. 3. Juli) 581.

Beurkundung von Geburts= und
Sterbefällen Deutscher im Ausland
(Bek. v. 18. Jan.) 55. (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Für Vorräte an ausländischemGetreide
gilt nicht die Reichsgetreideord=
nung für die Ernte 1917, sondern die Ver=
ordnung vom 15. September 1915 in der
Fassung vom 4.März 1916 und vom 28. Ja=
nuar 1916 (R. Getr. O. v. 21. Juni § 78) 531.
Einfuhr von Harzersatzstoffen (Bek.

v. 1. Nov.) 978. — Einfuhr von Holzpech,
Holzteer, Holzteeröl, Holzteerpech (Bek. v.
6. Juni) 478. (Bek. v. 6. Juni) 552.
Einfuhr von Kunsthonig, Zuckersirup,

Raffinade, zuckerhaltigenAufstrichmitteln, Ver=
bot der Durchfuhr (V. v. 7.Dez. § 6) 1095.
Aus dem Ausland eingeführteKohle

unterliegt der Kohlensteuer (G. v. 8. April)
340.
Krankenversicherung von Arbei=

tern im Ausland während des Krieges (Bek. v.
22.Nov.)1085.

Sicherung der Kriegssteuer bei Ver=
legung des Wohnsitzes oder Aufenthaltes ins
Ausland (G. v. 9. April) 351.

Einfuhr von Leim (Bek. v. 15. Juli) 627.
Ber. S. 642. — Zollfreie Einfuhr von Leim
(Bek.v. 27.Sept.) 864.

Verbot der Durchfuhr von Mar=
meladen und anderen Fruchtkonserven
währenddesKrieges(Bek.v. 9.Febr.) 126.—
Verkehr mit ausländischemMehl währenddes
Krieges (V. v. 13.März) 229. Ber. S. 252.
— Einfuhr von kondensierter Milch und
von Milchpulver, Lieferung an die
Zentral=Einkaufsgesellschaftm. b.H. in Berlin
(Bek. v. 5. Jan.) 13. — Einfuhr von Mi=
neralölen, Mineralölerzeugnis.=
sen, Erdwachs und Kerzen (Bek. v.
18. Jan.) 61.

Zollfreie Einfuhr von frischemObst (Bek.
v. 13.Sept.)833.
Einfuhr von Olfrüchten währenddes

Krieges(V. v. 23.Juli § 11) 649.
B*
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Ausland (Forts.)

Verbot der Ein= und Durchfuhr von
Rubeln während des Krieges (Bek. v.
17.März) 235.

Einfuhr von Schal= und Krusten=
tieren sowieZübereitungendavon,Verbot
der Durchfuhr (Bek. v. 14. Febr.) 129. »
Einfuhr von Terpentinöl und Kien=

öl während des Krieges (Bek. v. 17.Febr.)
157. (Bek. v. 20. Febr.) 158.
Wiederherstellungvon Lebens= und

Krankenversicherungen bei aus=
ländischen Versicherungsunterneh=
mungen(Bek. v. 20.Dez. §9) 1123.

Einfuhr von Walfischen, Robben,
Tümmlern und Fleisch von ihnen, Verbot
der Durchfuhr (Bek. v. 18.Febr.) 153.
ÜberlassungausländischerWertpapiere

an das Reich (Bek. v. 22.März) 260. (Bek. v.
22. Mai) 429. — Mitteilungen über Preise
ausländischer Wertpapiere während des
Krieges (Bek. v. 9. Nov.) 1019.

Verteilung des aus demAusland eingeführ=
ten Wildes durchdie Reichsfleischstellewäh=
rend des Krieges (V. v. 12. Juli) 607.

Stundungsvorschriften der Zahlungs=
verbote gegen das feindlicheAusland (Bek.
v. 17. Jan.) 51. — Zahlungsverkehr
mit dem Ausland während des Krieges (Bek.
v. 8. Febr.) 105. (Bek. v. 8. Febr.) 109. Ber.
S. 131. — Anmeldung von Zahlungs=

Forderungen auf verbündete und neutrale
Länder (Bek. v. 31. Aug.) 737. — Über=
tragung solcher Zahlungsmittel und Forde=
rungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.)741.

Einfuhr von Zigarettenrohtabak
(Bek.v. 20.Okt.) 945. (Bek.v. 24.Okt.) 905.
— Außerkrafttreten der Verordnung
vom 19. April 1916 über die Einfuhr von Zi=
garettenrohtabak(Bek. v. 20. Okt.) 948.
Verbot der Durchfuhr von Zucker=

waren (Bek. v. 5. Juli) 588. — Einfuhr von
Zuckerrüben, Rohzucker und Ver=
brauchszucker während des Krieges (Bek.
v. 17. Okt. § 23) 921. (A. B. v. 18. Okt.)
Froh, 929. — Verbot der Durchfuhr
von Zuckerrüben, Rohzucker und
Verbrauchszucker währenddes Krieges
(A. B. v. 18.Okt. 8 26) 931.

Goccgle

A

A

A

usland(Forts.)
Höchstpreise für aus demAusland ein=

geführteZündhölzer (Bek. v. 26.Febr.)

usländer, Aufhebung des Gesetzesvom 4. Juli
1872, betr. den Orden der Gesellschaft Jesu
(G. v. 19.April) 362.
uslandsgesellschaftin Bremen,Abteilungder
Deutschen Tabakhandels=Gesellschaftvon 1916
m. b. H., Bemessungdes Rohtabak=Be=
darfsanteils der Hersteller von Tabak=
erzeugnissen (Vek. v.30. Dez. 16.) 1.
(Bek.v. 17.Jan.) 54. (Bek.v.20.März) 249.
sleri v. 12.April) 353. — Genehmigung der
bertragung von Bedarfsanteilen an Rohtabak

A

Verordnung vom 10.Oktober1916 über Be
schlagna hrmevon Tabak (Bek. v. 23. Aug.)
728. Üübernahmepreise für Roh=
tabak anderer als inländischer Herkunft (Bek.
v. 21. Juni) 640. Ber. S. 677.

Erhebung einer Gebühr für die Ver
arbeitung von Rohtabak (vek. v.
18.April) 359.
Schiedsgericht für Rohtabakanderer

usmahlen s. Müllereierzeugnisse.

förderung (Postordn. v. 28. Juli 8§ 5, 27 III)
765. — von Reisenden von derBeförderung
mit den Personenposten (Postordn. v.428.Juli §52)812.

von Anträgen auf Beihilfe zur Wiederher=
stellung der deutschenHandelsflotte (G. v.
7. Nov. § 8) 1028.

A

verschollener
v. 9. Aug.) 704.
usschüsse,Arbeitsausschußfür Faßbewirt—
schaftung bei der Reichsstelle für Faß=
bewirtschaftung[Reichsfaßstelle) (Bek. v.
28. Juni §§ 5, 6) 576. — Ausschüssezur
Durchführung der Verbrauchsregelungfür Ge=
treide aus der Ernte 1917 (RN.Getr. O. o.
21. Juni § 64) 527.
Ausschüssezur Feststellungund zur Er=

fassungder in AnspruchgenommenenVor=

(Bek. v. 9. Aug.) 702. (V.

1



Ausschüsse(Forts.)
räte von Getreide und Hülsen—
früchten (Bek.v. 22.März 883, 4, 6) 265.
Ständiger Ausschuß für Cu=

Reichsschiedsgerichtsfür Kriegswirtschaft, Be=
stimmungüberdie Verpackungvon Cumaron=
harz (Bek. v. 22. Nov.) 1066.

Ausschüssefür den vaterländischen
Hilfsdienst (HBek.v. 30. Jan. 982, 4)
85. — Anweisung über das Verfahren bei den
auf Grund des Hilfsdienstgesetzesgebildeten
Ausschüssen(v. 30. Jan.) 87. — Tagegelder
und Fahrkosten der Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in den Ausschüssenfür den
vaterländischen Hilfsdienst (Bek. v.
13. Nov.) 1039.
Ausschußzur Festsetzungdes Übernahme=

preises für phosphorhaltige Mine=
ralien oderGesteine (Bek. v. 5.März.
83) 216.— zur Überwachungder Herstellung
und des Absatzesvon Schuhwaren (Bek.
v. 17.März Art. II 8§ 4ff.) 237. — Über=
wachungsausschußder Seifenindustrie
(Bek. v. 9. Juni Art. II 8§4ff.) 487.

Ausschuß zur Entscheidung von Streitig=
keiten über Lieferung, Aufbewahrung, Eigen=
tumsübergang und Preis von Zucker=
rüben, Rohzucker und Verbrauchs=
zucker(A. B. v. 18.Okt. 8 23) 930.

s. auch Zusammenlegungsaus=
schüsse.

Ausweis für technischeBetriebe und Gewerbe=
treibende, insbes.Waschanstalten,zum Bezuge
von Waschmitteln weährenddes Krieges
(Bek. v. 21. Juni) 546.

Auszahlungen,Anmeldung von Auszahlun=
gen in ausländischer Währung (Bek. v.
31.Aug.) 737. — Übertragung solcher
Auszahlungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31. Aug.) 741. — Zahlungsverkehr mit dem
Ausland währenddesKrieges (Bek. v. 8. Febr.)
105. (Bek. v. 8.Febr.) 109. Ber. S. 131.—
Mitteilungen über Auszahlungen auf
das Ausland während des Krieges (Bek. v.
9. Nov.) 1019.

Außenarbeit, Beschäftigungvon Strafgefangenen
während des Krieges mit Außenarbeit (Bek. v.
16.Mai) 412.

Cocgle

28.Juli §3)764.

Verarbeitung außer Kurs gesetzter Reichs=
münzen behufs gewerblicherVerwertung wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 20. Dez.) 1115.
Außerkurssetzungder Zweimarkstücke
(Bek. v. 12. Juli) 625.

s. auch Einziehung.

der Eisenbahn (Bek. v. 30.März) 300.

B
Anderung der Verordnung vom

26. Mai 1916 über die Bereitung von
Backware (V. v. 18.Jan.) 68. (R. Getr. O.
v. 21.Juni §60) 525. — Verwendungvon
Rüben bei der Bereitung von Roggen=
brot (Bek. v. 5. Febr.) 101.
Reichsgetreideordnung für die

Ernte 1917 (v. 21. Juni) 507.
Verteilung von Mehl an Bäcker, Ver=

bot der Abgabe von Mehl und Backwaren
nach außerhalb (KR.Getr.O. v. 21.Juni
§8 57, 58) 524. — Verwendung von Stein=
nußmehl als Backstreumehl (Bek. v.
13. Juni) 495. — Verkehr mit Milch, Ver=
bot der Verwendung bei der Brotbereitung (V.
v. 3. Nov. § 10) 1009. — Verwendung von
Brotstreckungsmitteln weährenddes
Krieges(V. v. 18.Jan.) 68.
Erhebungder Vorräte an Brotge=

treide und Mehl, Gerste, Hafer und
Hülsenfrüchtenam 15.Februar 1917 (Bek. v.
14.Jan.)46.
Versorgungder Bäckereienmit Zucker

wihrend des Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 13)
727. «

Krieges (V. v. 18.Jan.) 68. (R. Getr. O. v.
21. Juni § 60) 525.— Verbot der Verwendung
von Milch zur Brotbereitung während des
Krieges (V. v. 3. Nov. § 10) 1009.— Verwen=
dung von Rüben bei der Bereitung von
Roggenbrot (Bek. v.5. Febr.) 101. —
Verwendung von Brotstreckungsmit==
teln währenddes Krieges (V. v. 18.Jan.)



Backware(Forts.)
68. — Verbot der Abgabe von Backwaren
nach außerhalb (R. Getr. O. v. 21. Juni
§ 58) 525. — Verwendung von Steinnuß=

495.
Baden (Großherzogtum), Kontingent der Brannt=
weinbrennereienim (whßherzogtumBaden im
Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v. 18.Okt. IIaf)
935.

BVadesalze,Höchstpreise (Bek. v. 2. Febr.) 93.

Bahnhofsbriefe (Postordn. v. 28. Juli § 23) 789.

Banken, Anderung der Bekanntmachungvom
25. Februar 1915, betr. Verbot von Mit=
teilungen über Preise von Wertpapieren
usw., Mitteilungen über Wertpapier=
kurse während des Krieges (Bek. v. 7. Juli)
–635. (Bek. v. 8. Nov.) 1019.— Ausnahmen
von demVerbote(Bek. v. 9.Nov.) 1019.

Bantier, Vermittlung der Überbringung, Ver=
äußerung und Verpfändung ausländi=
scher Wertpapiere nach dem Ausland
(Bek. v. 22.März) 260. — Vermittlung der
Anzeige über ausländischeWertpapiere an
das StatistischeAmt des Reichsschatzamts(Bek.
v. 22.Mai) 429.

Banknoten,Anmeldung von Banknoten in
ausländischerWährung(Bek.v. 31.Aug.) 737.
— Übertragung solcher Banknotenauf
die Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.—
Verbot der Ein= und Durchfuhr auf Rubel
lautender Banknoten während des Krieges
(Bek. v. 17.März) 235.
Zahlungsverkehr mit demAusland

währenddes Krieges (Bek. v. 8.Febr.) 105.
(Bek. v. 8. Febr.) 109. Ber. S. 131.

s. auchNoten.
Barbiere, Versorgung mit Rasier= und
Kopfwaschseife während des Krieges

(Bek. v. 21.Juni) 546.
Bargebot,Zahlung des Bargebots bei Zwangs=
versteigerungenwährend des Krieges (Bek. v.
24. Mai) 432.

Baumwolle, Preisbeschränkungenwährend des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.)111. (Bek. v. 8.Febr.)
112. — Einfuhr von Baumwollsamenwährend
desKrieges(V. v. 23.Juli) 646.

Cocgle

Bauwerke,BeschädigungoderZerstörungzurHer=
stellung einer Befestigungsanlagewährend des
Krieges (V. v. 4. April) 327.

Bayern, Kontingent der Branntweinbren=
nereien in Bayern im Betriebsjahr1917/18
(Bek.v.18.Okt.IIa)935.
BesondereBestimmungenfür dieMelde=

pflicht in Bayern zum vaterländischen
Hilfsdienst (Bek.v. 1.März 887, 8) 204.
(Bek.v. 13.Nov. 8§5, 8, 13) 10|1.

Beamte, Anderung derVerordnung in derFassung
vom 16. Juli 1915, betr. Tagegelder, Fuhr=
kostenund Umzugskostender Beamten der Mi=
litär⸗ undMarincverwaltung(V. v. 22.März)

Vierte Ergänzung des Besoldungsgesetzes
vom15.Juli 1909(v. 21.Okt.) 961.

Bedingte Zulassung von Gegenständenzur Post=
beförderung(Postordn. v. 28.Juli §86, 27III)
765.

Bedürfnisnachweis für Schauspielunternehmen
währenddes Krieges (Bek. v. 3. Aug.) 681.

Beeren, Herstellung von Branntwein aus Beeren
(Bek.v. 18.Okt.IIIj) 937.

Beerenweine, Verwendung von Zucker zur Her=
lstellung von Beerenweinenwährend des Krie=
ges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 929.

Befestigungsanlagen, Beschädigung oder Zerstö=
rung von Bauwerken oder Grundstückenzur
Herstellung einer Befestigungsanlagewährend
des Krieges (V. v. 4. April) 327.

Beförderungsunternehmungen, Besteuerung des
Personen= und Güterverkehrs ((G.
v. S. April) 329. — Inkraftsetzungder die Be=
steuerungdes Güterverkehrs betreffen=
den Vorschriften dieses Gesetzes (A. V. v.
4. Juli) 589.

Befreiungsschein,Ausstellungeines Befreiunge=
scheinesdurchdenSchlichtungsausschußfür den
vaterländischen Hilfsdienst (Anw.
v. 30. Jan. § 34) 92.

Beglanbigung der Beurkundung von Geburts=
und Sterbefällen Deutscher im Ausland
(A. B. v. 15.Okt.) 903. — der Unterschrift
eines in feindlicher Gewalt befindlichenkriegs=
gefangenenDeutschen(Bek. v. 8. März) 219.



Jegleitschein bei Versendung von Krank=
heitserrrgern (Bek. v.21. Nov. §15)
1078. — bei Ausbesserungenvon Schuh=
waren (Bek. v. 25. Jan.) 75.

Ichälinisse, zußere Kennzeichnung der Vehält=
nissevon Gewürzen und deren Ersatzmitteln

Bchörden, Verpflichtung der bei Behörden
beschäftigtennichtbeamtetenPersonen(Bek. v.
3.Maih 393.

Vaterländischer Hilssdien'? (Bek. v.
30.Jan.) 85. (Bek. v. 24. Febr.) 171. (Ber.
v. 1.März) 202. (Bek. v. 4. Sipril) 317. (Bek.
v. 3.Mai) 392. — Geltung der in denbesetten
ausländischen Gebieten für die Angestellten=
rersicherung der im vaterländischen
Hilfsdienst eingesentenVehörden als in=
ländische Vehörden (Bek. v. 12.Okt.) 896.

Veihilfen zur Wiederherstellung der deutschen
Handelsflotte (G. v. 7. Nov.) 1025.

Beilagen, außergewöhnlicheBeilagen der durch
die Post vertriebenen Zeitungen und Zeit=
schriften(Postordn. v. 28. Juli S§8IV, XIV bis
XVII)767.

Beirat des Kriegsernährungsamts,
Vorsitz und Regelung des Geschäfisganges
(Bek. v. 27. Sept.) 889.
Beirat des Reichskommissars für

Elektrizität und Gas (Bek. v. 30. Ang.
§) 743. — Außerkrafttreten dieser
Verordnung (Bek. v. 3. Okt.) 879. — des
Reichskommissars für die Kohlen=
verteilung (Bek. v. 78. Febr. § 5) 194.—
Beirat für Slektrizität und Gos bei
demReichskommissarfür die Kohlenver=
teilung (HBek. v. 3.Okt.)879.

Anderung der Verordnung vom 3. August
1916 über den Beirat des Reichskom=
missars für Übergangswirtschaft
(Bek. v. 22. Nov.) 1064.
Beirat der Reichsstelle für bür=

gerliche Kleidung (eichsbekleidungs=
stelle)(Bek.v. 11.Okt.) 895.
Beirat des Überwachungsausschussesder

Schuhindustric (Bek.v. 17. .1
54) 238. — des Hauptverteilungs
ausschusses des Schuhhandels (Vek. v.
26.Juli Art. 11 § 4) 6/8.

Ceocgle

Beisitzer, Verlängerung der Amtsdauer der Bei=
sitzer in den Spruchbehörden der An=
gestelltenversicherung (Bek. v.
11.Dez.) 1101.— Beisitzerbei demSchieds=
gericht für Streitigkeiten über Lieferung von
Bier während des Krieges (Bek. v. 2. Nov.
814)995.

Beisitzer der Einigungsämter (Bek.
v. 26.Juli §4) 6.0.

Verlängerung der Amtedauer der Beisitzer
der Gewerbegerichte, der Kauf=
mannsgerichte und der Innungs=
schiedsgerichte bis zum Ablauf von
6 Monaten nach Veendigung des Kriegszu=
standes (Bek. v. 12. Juli) 606. — Wahl von
Ersatzmännernfür dieseBeisitzerwährenddes
Krieges (G. v. 7. Nov.) 1071.

Beisitzer des Reichsschiedsgericht
für Kriegswirtschaft (Bek.v. 22.Nov.
1066.

Beisitzer der Schlichtungsaus=
schüsse für StreitigkeitenüberOlfrüchte
(V. v. 23.Juli, 5) 643. (V. v. 23.Juli § 5)
648.

Beisitzer des Preisausschusses der
Deutschen Zigarettentabak==Einkaufs=
gesellschaft m. b. H. in Dresden (Bek. v.
24.Okt.§4) 966.

Beiträue, neue Vorschriften über Beitragserstat=
tung nach§ 398 des Versicherungsgesetzesfür
Angestellte (Bek.v. 18.Okt.) 933.— Al=
führungder Beiträge zur Angestelltenver=
sicherung der im vaterländischen
Hilfsdienst in denbesetztenausländischen
GebietenBeschöftigten(Bek. v. 25.Mai) 455.
— Beiträgezur Angestelltenversiche=
rungvon Versichertenin Kriegs=, Sa=
nitäts= oder ähnlichenDiensten verbündeter
oder befreundeter Staaten (Bek. v. 2. Mug.)
680. — Verjährung der Beitragsrück=
stände in der Angestelltenversiche=
rung (Bek. v. 12.Okt.) 897.

Erstattung von Beiträgen zur Inva=
liden= und Hinterbliebenenver=
sicherung an Nersonal der freiwilligen
Kricgserankenptege(Bek. v. 15.März) 231.

Erhöhnng der eiträge zuuOrts., Land.,
mekrich- und Innungskranken=
kassen währenddes Krieges (Bek. v. 22. Nov.
*2 10½. -
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Beiträge(Forts.) ·
Wiederherstellung von Lebens=

und Krankenversicherungen bei nicht
rechtzeitiger Erfüllung der Beitragszahlung
(Bek.v. 20.Dez.) 1121.

Beitreibung der Auslagen der Schiedsge=
richte für Streitigkeiten mit den Herstel=
lungs= und Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v. 29. Juli § 12)
676. — des Schiedsgerichtsfür Streitigkeiten
mit der Herstellungs=und Vertriebsgesellschaft
in der Seifenindustrie (Bek.. 29. Juli)
676.
Beitreibungder Umlagefür Kalkstick=

stoff (V. v. 24. Okt.) 963. — der Beiträge zu
den Unkosten für die Erhebungen über Pa=
pier, Karton und Pappe (Bek. v.
20.Sept.§7)842.

Bekanntmachungen, Verbot der Angabe von
Preisen für Wertpapiere in öffentlichen Be=
kanntmachungen(Bek. v. 8. Nov.) 1019.

Beladen, Höchst=und Mindestpreise für Beladen
von Binnenschiffen während des Krie=
ges (Bek. v. 18.Aug.) 717.

Belagerungszustand, Entschädigung für Verhaf=
tung oder Aufenthaltsbeschränkungauf Grund
des Belagerungszustandes (Bek. v. 8. Febr.)
116.

Belegfrüchte,Herstellung und Absatzwährend des
Krieges (V. v. 24. Aug.) 729.

Belehrung, öffentliche, für Kriegswohlfahrts=
zwecke,neue Vorschriften (Bek. v. 15.Febr.)
143.

Beleuchtungsmittel, Ergänzung der Verordnung
vom11. Dezember 1916, betr. die Ersparnis
von Beleuchtungsmitteln (V. v. 26. April) 379.

Belgien, Ausgabestellein Aachenfür die Auf=
nahme= und Versicherungskartenfür die Ange=

stelltenversicherung der im vaterlän=
dischen Hilfsdienst im besetztenGe=
biet von Belgien Beschäftigten(Bek.v. 25.Mai)
435. — Unfallversicherun von
Tätigkeiten im vaterländischen Lilfs=
dienst in Belgien (Bek. v. 2. Juni) 479.
Zahlungsverkehr mit Belgienwäh=

rend des Krieges (Bek. v. 8. Febr. Art. 7) 110.
Benzin fällt nicht unter die Bestimmungen über
Mineralöle und Mineralölerzeugnisse (Bek. v.
18.Jan. § 12)63.

Cocgle

Benzol, Anzeige über denBestand an Benzol zum
AnreibenoderVerschneidenvonDruckfarbeam
1.März 1917 (Bek. v. 16. Febr.) 134.

Bergbau, Kriegssteuerrücklage inlän=
discherBergbau treibenderVereinigungen vom
Mehrgewinn während des Krieges (G. v.
9.April) 351.

Berggewerkschaften,Kriegssteuerrücklage
von Mehrgewinnwährenddes Krieges (G. v.
9.April) 351.

Berginvaliden, Befreiung der den Berginvaliden
gewährten Hausbrandkohlen von der Kohlen=
steuer(G. v. 8. April § 5) 341.

Bergmannswitwen, Befreiung der den Berg=
mannswitwen gewährtenHausbrandkohlenvon
der Kohlensteuer (G. v. 8. April §5) 341.

Bergwerke, Kohlensteuer für Stein= und
Braunkohlesowiefür Preßkohlenaus Braun=
kohle(G. v. S.April) 340.

Gewinnung von Manganerzen und
von Eisenerzen mit niedrigem Phos=
phorgehalte (Bek. v. 1.März) 197.(Bek.
v. 2.März) 199.

Berlin, Aufgaben:
der Ausgabestelle der Angestell=

tenversicherung in Berlin (Bek. v.
25.Mai) 435. (Bek.v. 12.Okt.)896.

der Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte (Bek.v. 6. Jan.)
14. (Bek.v. 20.April) 372. (V. v. 23.Juli)
643. (V. v. 23.Juli) 646. (A. B. v. 1.Nov.)
icol Bet — 105“·

er Erfatzsohlengesellschaftm.b.
H. (Bek. v. 4. Jan.) 7. (Bek. v. 4. Jan.) 10.
(Bek.v. 1.Aug.) 679. (Bek.v. 7.Nov.) 1014.
der Gutachterkommission für

Schuhwarenpreise (Bek. v.25. Jan.)
75. (Bek.v. 25.Jan.) 77. (Bek.v. 24.März)
269. (Bek.v. 19.Juli) 637.

des Kriegsausschusses für die
Leutsche Industrie (Bek. v. 11. Okt.)

des Kriegs aus schulie für Er=
satzfutter, G.m. b. H. (Bek.v.15.Febr.)
137. (Bek. v. 16. Febr.) 140. (Bek. v. 6. Juni)
475. (Bek. v. 6. Juni) 476. (Bek. v. 15. Juli)
627. Ber. S. 642. (V. v. 2.Aug. 888 ff.) 688.
(Bek.v.28.Sept.)875,

1 „: —



#e#in(Forl!) ,«
des Kriegsausschusses für

Kaffee, Tee und deren Ersatz=

16. Nov.) 1053. ·
des Kriegsausschusses für

pflanzliche und tierische Ole und
Fette, G.m. b.H. (Bek. v. 22. Jan.) 69.
(Bek.v. 22.Jan.) 70. (Bek.v. 15.Febr.) 137.
(Bek. v. 16. Febr.) 140. (Bek. v. 17.Febr.)
157. (Bek. v. 18. Febr.) 153. (Bek. v.
20. Febr.) 158. (V. v. 1. März) 195. (Bek.
v.19.April)366.(Bek.v.3.Mai) 395.(Bek.
v. 6. Juni) 478. (Bek. v. 6. Juni) 552. (Bek.
v. 21. Juni) 544. (Bek. v. 21. Juni) 545.
(V. v. 23. Juli) 643. (Bek. v. 23. Juli) 646.
(V. v. 7.Aug.)697.(Bek.v. 13.Aug.)710.
(V. v. 4 Okt.) 890. (Bek. v. 1. Nov.) 978.
(Bek. v. 22. Nov.) 1065. (Bek. v. 22. Nov.)
1066. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v.
14.Dez.) 1107.
der Kriegschemikalien=Aktien=

gesellschaft, Verwaltungsstelle für pri=
vate Schwefelwirtschaft(Bek. v. 18. Febr.) 153.
derKriegsgesellschaft für Obst=

konserven und Marmeladen (V
v. 24.Aug.) 729.

der Kriegsgesellschaft für Wein=
obst=Einkauf und =Verteilung (V.
v. 24.Aug.) 729.

schaft (Bek. v. 21. Juni) 545.
der Kriegs=Phosphat=Gesell=

schaft m. b. H. (Bek. v. 30.Nov. 16.) 16.
1321. (Bek. v. 8. Jan.) 25. (Bek. v. 5. März)
215.

der Kriegsschmieröl =Gesell=
schaft m. b. H. (Bek.v. 18.Jan.) 61. (Bek.
v. 24. Febr.) 170. (Bek. v. 4. April) 303.

der Kriegswirtschafts=Aktien=
gesellschaft (Bek. v. 28. Juni) 575.

der Kriegswirtschaftsstelle für
das deutsche Zeitungsgewerbe
(Bek. v. 16.Febr.) 134. (Bek. v. 30.März)
293. (Bek.v. 31.März) 295. (Bek.v.30.April)
380.(Bek.v.29.Mai)439.(Bek.v.18.Juni)
497. (Bek. v. 18. Juni) 499. (Bek. v. 18.Juni)
500. (Bek. v. 26.Juli) 664. (Bek. v.
20. Sept.) 839. (Bek.v. 20.Sept.) 841. (Bek.
v. 25.Sept.) 861. (Bek.v. 28.Dez.) 1129.
Neiche-Gesetbl.1917.

Cocgle

der Manganerzgesellschaft m. b.
H. (Bek.v. 2.März) 199.
desMargarineverbands G. m. b.

H. (Bek.v. 22.Dez.) 1119.
der Nesselfaser=Verwertungs=

gegellschaft m. b. H. (Bek. v. 26.Sept.)

der Preisausgleichstelle für
Kalkstickstoff bei dem Reichsschatzamte
(V. v. 24.Okt.)963.
der Preisstelle für metallische

Produkte (Bek.v. 8.Febr.) 117. (Bek.v.
19.Juni) 505.
derReichsbekleidungsstelle (Bek.

v. 1. März) 196. (Bek. v. 22. März) 257.
(Bek. v. 11. Okt.) 895.
cherchscranntweintelte (ver.

v. 9.Jan.) 25. (Bek.v. 24.Febr.) 179. (Bek.
v. 26. Juni) 561. (V. v. 28. Juni) 569. ·
575derReichsfaßstelle(Bek.v.28. Juni)

der Reichsflei elle (V. v.
12.Juli) 607. fleischstel

der Reichsfuttermittelstelle
(Bek. v. 11. Jan. § 4) 32. (Bek. v. 14. Jan.
§8) 47. (Bek.v. 1.Mai) 385. (R. Getr. O.
v. 21. Juni § 61) 525. (V. v. 10.Sept.) 825.
(V. v. 18.Okt.)941.(A. B. v. 1.Nov.§4)
b00. G. v.a4 * 1057.

er Reichsgerstengesellschaft m.
b.H. (V.v.21.Juli) 639. schaf
der Reichsgetreidestelle (Bek. v.

14.Jan. §8) 47. (Bek. v. 2.Juni §6) 444.
(R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. (V. v.
28. Juni § 8) 571. (V. v. 12.Juli) 609. (V.
v.20.Juli) 636.(V. v.21.Juli) 639.(V.v.
24.Juli §§7,10)655.(V. v.27.Sept.)872.
(V. v. 20.Nov. Art. 1 8§4,5) 1058. (Bek.v.
20.Nov.884,5)1061.(V.v.24.Nov.)1081.
(V. v. 24.Nov.) 1082. (V. v. 19.Dez.) 1110.
(A. B. v. 19.Dez.) 1112.
derReichshülsenfruchtstelle (Bek.

v. 6. Jan.) 14. (Bek. v. 14. Jan. § 8) 47.
er. v.22.März §2II) 265. (Bek.v.23.März)
7.
der Reichskartoffelstelle (Bek.v.

2. Febr.) 94. (V. v. 19.März) 243. (Bek. v.
24.März) 278. (Bek. v. 20. Mai § 9) 415.

(V.v.16.Aug.)713.(V.v.11.Okt.)898.
C
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des Reichskommissars für Aus=
und Einfuhrbewilligung (CBek.v.
16.Jan.) 42. (Bek. v. 16. Jan.) 41.

, des Reichskommissars für Elek=
trizität und Gas (Bek. v. 30. Aug.) 743.
(Bek.v. 3.Okt.)879.

bewirtschaftung (Bek.v. 28.Juni §4)
575. (Bek. v. 28. Juni) 577. (Bek. v. 12. Okt.)
899.
des Reichskommissars für Fisch=

versorgung (V. v. 22.Sept.) 859.
des Reichskommissars für die

Kohlenverteilung (Bek. v.28. Febr.)
193. (Anordn. v. 21. Mürz § 3) 251. (Bek. v.
3.Okt.) 879.

des Reichskommissars für Stick=
stoff wirtschaft (Bek. v. 18. Jan.) 59.
des Reichskommissars für Über=

gangswirtschaft (Bek. v.5. Juli) 585.
(Bek.v.22.Nov.)1064. «

des Reichsschiedsgerichts für
Kriegswirtschaft (ek. v. 18.Jan. 88)
63. (Anordn. v. 21. März) 250. (Bek. v.
22.März) 257. (Bek.v. 4.April) 303. (Bek.
v. 3.Mai) 396. (Bek. v. 6. Juni) 473. (Bek.
v. 9. Juni) 484. (Bek. v. 15. Juli §88) 629.
Ber. S. 642. (Bek. v. 20. Ott. §§84,7) 946.
(Bek. v. 22. Nov.) 1065. (Bek. v. 22. Nov.)
1066.

der Reichsstelle für den Ver=
kehr mit Säcken Reichs=Sackstelle](A.
B. v. 18. Okt. § 6) 926. (Bek. v. 20. Dez.)
1116.

der Reichsstelle für Druckpapier
(Bek. v. 17. Jan.) 50. (Bek. v. 12. Febr.) 126.

der Reichsstelle für Faßbewirt=
schaftung Meichsfaßstelles) (Bek. v.
28. Juni) 575.

Obst (LV. v. 3. April) 307. (V. v. 19.Aug.)
723. (V. v. 24. Aug.) 729. (
der Reichsstelle für Papierholz

(Bek.v. 8.Febr.) 122. (Bek.v. 2.Nov.) 996.
(Bek.v. 13.Dez). 1103.

der Reichsstelle für Speisefette
(Bek.v. 24.März § 9) 282. (Bek.v. 30.März)
297. (V. v. 23. Juli, 7) 643. (V. v. 23. Juli
9 648. (V. v. 25. Aug.) 731. (V. v. 3. Nov.)
1005.

Cocgle

der Reichs=Zuckerausgleich=Ge=
sellschaft m. b. H. (Bek.v. 28.Juli) 671.
(V. v. 17. Okt. Art. 1, 12) 912. (Bek. v.
17.Okt. § 13) 918. (A. B. v. 18.Okt. § 1, 7,
28)924.

der Reichszuckerstelle (Bek. v.
2. März) 209. (V. v. 26. Juni) 559. (V. v.
3. Okt. §§ 4, 7) 886. (V. v. 17. Okt.) 909.
(Bek.v. 17.Okt.)914. (A B. v. 18.Okt.) 924.
(V. v. 7. Dez. § 7) 1095.

Sitz einer Schuhwarenherstel=

(Bek. v. 24. März) 274.— einer Schuhhan=
delsgesellschaft (Bek. v. 6. Aug.) 695.

Beurkundung von Geburts= und
Sterbefällen Deutscher im Ausland während
des Krieges durch das Stan desamt I in
Berlin (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Aufgaben der Trockenkartoffel=
Verwertungsgefellschaft m. b. H.
(V. v. 28. Juni) 569. (V. v. 16. Aug. 8 5)
714. (V. v. 11.Okt.) 898.
der überwachungsstelle für Am=

moniakdünger (Bek. v. 18.Mai) 427.

der Versuchsanstalt für
treideverarbeitung (I. B. v. 1.Nov.)
1001. .
der Zentral-Einkaufsgesell—

schaft m. b. H. (Bek. v. 5. Jan.) 13. (Bek.
* Febr.) 129. (A. B. v. 18.Okt. 8820 ff.)

der Zentralstelle für Atzalka=

(Bek.v. 18.Dez.) 1117.
der Zentralstelle für Sulfat=

verteilung (GBek.v.7. Juni) 481.
der Zentralstelle zur Beschaf=

fung der Heeresverpflegung C(Bek.
v. 1.Mai) 385.

Unfallversicherung der
Betriebsbeamtenwährend des Krieges (Bek. v.
15. Nov.) 1056.

schädigungfür Verhaftung oder Aufenthalts=
beschränkungauf Grund des Kriegszustandes
und desBelagerungszustandes(Bek. v. S. Febr.
§) 117.



(V. v. 31.Aug. § 4) 751.

Beschlagnahme,Veräußerung beschlagnahm=
ter Gegenstände(Bet. v. 22. März) 255.

Wiederkehrende öffentliche Lasten
eines Grundstücks bei der Beschlagnahme
im Zwangsversteigerungs=oder Zwangsver=
waltungsverfahrenwährenddes Krieges (Bek.
v. 12.Juli) 604. »

Beschlagnahmefolgender Gegenständewäh=
renddesKrieges:

Bottiche (Bek. v. 28. Juni) 577. (Bek.
v. 12.Okt.) 899. — Brotgetreide (Bek.
v.22.März)263. »

Erdwachs(Bek.v.Ausländisches
18. Jan.) 61.

Fässer (HBek.v. 28. Juni) 577. (Bek. v.
12. Okt.) 899.
*Gebinde (Bek. v. 28. Juni) 577. (Bek.
v. 12.Okt.) 899. — Gerste, Graupen,
Grütze (Bek. v. 22. März) 263. — Ge=
treide der Ernte 1917 (R. Getr. O. v.
21. Juni §§1 bis 12) 508. (V. v. 24. Nov.)
1082. — aus früheren Ernten (R. Getr. O. v.
21. Juni §77) 531.

Hafer (Bek. v. 22.März) 263. — Aus=
ländisches Holzpech, Holzteer, Holzteeröl,
Holzteerpech(Bek. v. 6. Juni) 478. — Hül=
senfrüchte (Bek. v. 22.März) 263.

Ausländische Kerzen (Bek. v. 18. Jan.)
61. — Ausländisches Kienöl (Bek. v.
17. Febr.) 157. (Bek. v. 20. Febr.) 158. —
Gegenständedes Kriegsbedarfs und zur
Herstellungund zum Betriebevon Kriegsbe=
darfsartikeln (Bek. v. 26. April) 375. — Aus=
ländische Krustentiere und Zübereitungen
davon (Bek. v. 14.Febr.) 129. «

Kübel (Bek. v. 28. Juni) 577. (Bek. v.
12. Okt.) 899.

Labmägen von Kälbern (V. v.
1. März) 195. "

Mehl (Bek. v. 22. März) 263. — Aus=
ändische kondensierteMilch und aus=
ändisches Milchpulver (Bek. v.
Jan.) 13. — AusländischeMineralöle
und Mineralölerzeugnisse (Bek. v. 18. Jan.)
61. — Phosphorhaltige Mine=
ralien oder Gesteine (Bek. v. 5. März)
215. «

Ausländische Schaltiere und Züberei=
tungen davon (Bek. v. 14. Febr.) 129. —

l
l
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Schrot (Bek.v. 22.März) 263. —Schuh=

(Bek.v. 26.Juli Art. III 82) 669.
Aus demAusland eingeführterfeingeschnit=

tener Tabak (Bek. v. 24. Okt.) 965. — Im
Inland vorhandeneroder aus dem Ausland
eingeführter Rohtabak (Bek. v. 20. Okt.)
945. — Ausländisches Terpentinöl (Bek.
v. 17.Febr.) 157. (Bek.v. 20.Febr.) 158.

Vermögen bei verweigerterSicherheits=
leistungfür die Kriegssteuer(G. v. 9. April
§91)351.

Fetthaltige Waschmittel (Bek.
v. 9. Juni Art. III 82) 489.

v. 26. Juli §§ 11, 12) 662.— des Amtsgerichts
über die Wiederherstellung von Le=
bens-= und Krankenversicherungen
(Bek.v. 20.Dez.) 1121.

Beschlüsseder Schiedsstellen für An=
gelegenheitender Sammelheizung und
Warmwasserversorgung von Miet=
räumen (Anordn. v. 2. Nov. 8§ 10, 11) 992.—
der Schiedsgerichte für Streitigkeiten
mit den Herstellungs=und Vertriebsgesell=
schaftenin der Schuhindustrie (Bek. v.
29.Juli §§9 bis 11) 675. — des Schieds=
gerichtsfür Streitigkeitenmit derHerstellungs=
und Vertriebsgesellschaft in der Seifen=
industrie (Bek. v. 29. Juli) 676.

Beschluß bei der Todeserkänung

702. (V. v. 9. Aug. §§ 11, 16, 20) 705.
Beschlüsseder Verteilungsstelle

für Rohzucker (A. B. v.18. Okt. §1)
924. .

Verwaltungsbehörde über die Siche=
rung der Acker= und Gartenbestel=
lung währenddesKrieges (Bek.v. 9. März
§*6) 226. — gegenVersagungoder Zurück=
nahme der Erlaubnis zum Handel mit Arz=
neimitteln während des Krieges (Bek. v.
22.März §§5ff.) 271. — zum Handel mit
Tabakwaren (Bek. v. 28. Juni §§5ff.)
564. — gegen Versagung oder Widerruf der.
Genehmigung zum Großhandel mit Ge=
müse, Obst oder Südfrüchten (V. v.
3.April § 9) 310.— gegendieVerfallerklärung

C“



Beschwerden(Forts.)
von Getreide aus der Ernte 1917 (R. Getr.
O.v.21.Juni §70)528.

Einlegung der weiteren Beschwerdenach
§ 27 des Reichsgesetzesüber die Angelegen=
heiten der freiwilligen Gerichtsbar=
keit und nach§78 der Grundbuchord=
nung durch Personen im Felde (Bek. v.
8. März) 219.

Beschwerdengegen die Heranziehung zum
vaterländischen Hilfsdienst (Anw.
. 30. Jan. §§ 26, 28, 32 ff.) 91. — gegen
Straffestsetzungen des Einberufungs=
ausschussesfür den vaterländischenHilfs=
dienst (Bek.v. 13.Nov. § 15) 1044.
BeschwerdegegendenBescheidder Steuer=

behörde über den Preis der zu versteuernden
Kohle (G. v. 8. April § 11) 342. — gegen
die Inanspruchnahme landwirtschaft=

lieicher Maschinen und Geräte sowie
von Trocknungsanlagen (Geek. v.
2. Juni § 5) 444. — gegenEntscheidungenund
Anordnungen über Gewinnung von Man=
ganerzen und von Eisenerzen mit
niedrigem Phosphorgehalte (Bek. v.
1.März § 4) 198. — gegenwestsetzungenoder
Anordnungen über den Verkehr mit Frisch=
milch (V. v. 3. Nov. §#§3, 7) 1006. — Be=
schwerde gegen Beschlüsse der Vertei=
lungsstelle für Rohzucker (IA.B. v.
18.Okt. § 1) 924.— gegenVerfügungenge=
werblicher Verbände oder besondererVertei=
lungsstellen über Zucker (A. B. v. 18.Okt.
14) 928.
Beschwerden gegen die Schließung

von Betrieben für den Verkehr mit Ge=
treide aus der Ernte 1917 (N. Getr. O. v.
21. Juni § 69) 527. — von Betrieben des
Verkaufs von Schlachtrindern und
Schlachtschweinen sowie Fleisch da=
von (V. v. 5. April § 12) 322.— von Betrieben
zur Herstellungund zumAbsatzvon Schuh=
sohlen, Sohlenschonern, Sohlenbewehrungen
und Lederersatzstoffen(Bek. v. 4. Jan. §4) 8.
— von Betriebenfür Zigarettentabak
(Bek. v. 20. Okt. § 8) 947. — für den Verkehr
mit Zucker (Bek. v. 17.Okt. § 29) 922.

Beschwerden gegen die Anordnung, daß
Wohlfahrtszwecken dienende Unter=
nehmungenwährenddes Krieges unter Verwal=
tunggestelltwerden(Bek.v. 15.Febr.§ 5) 144.

Cocgle

Sofortige Beschwerde gegenBe=
schlüssedes Amtsgerichts wegen Wieder=
herstellung von Lebens= und Kran=
ken versicherungen (Bek. v. 20. Dez.)
1121.— gegenBeschlüssebei der Todeser=
klärung Kriegsverschollener (Bek.

-b702. (V.v.9.Aug.8811,16,20)
705.

rung derim vaterländischen Hilfs=
dienst in den besetztenausländischenGe=
bietenBeschäftigten(Bek.v. 25.Mai) 435.—
Geltung der dafür eingesetzten Behörden
als inländische Behörden (Bek. v.
12.Okt.) 896. «

Außerkrafttreten der Bekannt—
machungvom 27. Juli 1916, betr. die Einfuhr
von Brennesseln aus den besetztenGe=
bieten(Bek. v. 26. Sept.) 864. — vom 14.Sep=
tember 1916, betr. Einfuhr von Bucheckern
(V. v. 4.Okt.) 890. -

Zollfreiheit für elektrotechnische
Erzeugnisse bei der Einfuhr aus den besetzten
feindlichenGebieten (Bek. v. 9. Aug.) 707.

Handel mit Gänsen aus den besetzten
Gebieten während des Krieges (V. v. 3. Juli)
581.

Aus den besetztenGebieten eingeführtes
Getreide darf nur an die Heeresverwal=
tungen, die Marineverwaltung, die Reichsge=
treidestelleGeschäftsabteilungm. b.H. und an
die Zentral=Einkaufsgesellschaftm. b. H. ge=
liefert werden (R. Getr. O. v. 21. Juni §878)
531.
Einfuhr von Olfrüchten aus denbe=

setztenGebieten (V. v. 23. Juli § 11) 649.
Das Verbot der Einfuhr von Rubeln

während des Krieges findet keine Anwendung
auf die Einfuhr aus denbesetztenGebietenRuß=
lands (Bek.v. 17.März) 235.

Verkehrmit Stroh aus dembesetztenGe=
biei (V. v. 2.Aug. § 18) 691.

Verteilung des aus den besetztenGebieten
eingeführtenWildes durch die Reichsfleisch=
stellewährenddesKrieges (V. v. 12. Juli) 607.
Einfuhr von Zuckerrüben, Roh=

zucker und Verbrauchszucker aus den
besetztenGebieten (Bek. v. 17.Okt. § 23) 921.



Besoldungsetatfür das Reichsbankdirek=
torium und für das Direktorium der
Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte für 1917 (G. v. 30. März §4)
291. (G.v.30.Mai 898)447.

Besoldungsgesetz,vierte Ergänzung (v. 21. Okt.)
961.

Besserungsanstalten,Meldepflicht der in Besse=
rungsanstalten untergebrachtenPersonen zum
vaterländischen Hilfsdienst (Bek. v. 13.Nov.
885,8.9,16)1041.

Bestechungder bei Behördenoder in kriegswirt=
schaftlichenOrganisationen beschäftigtennicht=
beamtetenPersonen (Bek. v. 3. Mai) 393.

Bestellgebührenfür Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli §836, 42VIII, 46II) 796.

Bestellung der Postsendungen(Postordn. v.
28. Juli §§ 36, 38 bis 40, 42 VIII, 43 III)
796

Besteuerungdes Personen=und Güterverkehrs(G.
v. 8. April) 329. — Inkraftsetzungder die Be=
steuerungdes Güterverkehrs betreffendenVor=
schriftendiesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Betäubungsmittel, Handel damit während des
Krieges (V. v. 22.März) 256.

Betriebe,Auskunftspflichtüber Leistungenund
Leistungsfähigkeit von Betrieben während des
Krieges (Bek. v. 12.Juli) 604.

Betriebsarten,für die Ausnahmen von 8§83
Abs.1 Satz1 und von §4 Abs.1 Satz1 des
Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember 1911
betr. Lohnverzeichnisseund Lohntafeln, Lohn=
bücher und Arbeitszettel gewährt worden find
(Bek.v.27.Sept.) 867. — Inkraftsetzung
der §§3, 4 des Hausarbeitgesetzes(A. V. v.
3. Okt.) 893.

Betriebsauflage,VergütungderBetriebsauflage
für Branntwein zur Herstellung von Fettsäure=
estern für Kunstspeisefette(Bek. v. 28. Juni)
568. — Betriebsauflage für Branntwein im
Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v. 18.Okt.) 934.

Betriebsbeamte, Unfallversicherung während des
Krieges (Bek. v. 15. Nov.) 1056.

Betriebsgeheimnisse,Offenbarenvon Betriebsge=
heimnissendurch die bei Behörden oder in
kriegswirtschaftlichenOrganisationen beschäftig=
ten nichtbeamteten Personen (Bek. v.

Cocgle

Betriebsgeheimnisse(Forts.)
3.Mai §7) 394. — Wahrungder Betriebs=
geheimnissedurchdie zur Einholung von Aus=
kunft über wirtschaftliche Verhältnisse Be=
auftragten während des Krieges (Bek. v.
12. Juli) 604. — durch die Mitglieder
des Überwachungsausschusses der
Schuhindustrie (Bek. v. 17. März
Art. II §§ 9, 11) 239. — der Seifen=
in dustrie (Bek. v. 9. Juni Art. II 88 8, 10)
488.

Betriebsinhaber, Steueraufsicht über die Gewin=
nung und Aufbereitungvon Kohle sowie
über die Verarbeitung von Braunkohle zu
Preßkohlen (G. v. 8. April §§ 13 ff.) 343. —
Strafbarkeit der Betriebsinhaber bei Ankündi=
gungen über Erwerb oder Veräußerung von
Arzneimitteln doderüber die Vermitt=
lung solcherGeschäfte(Bek. v. 22. März §11)
273. — ebensobei Tabakwaren (Bek. v.
28. Juni § 11) 565.

Betriebskrankenkassen,Aufstellung der Jahres=
rechnung während des Krieges (Bek. v.
30. Nov.) 1091. — Krankenversiche=
rung und Wochenhilfe während des
Krieges(Bek.v. 22.Nov.) 1085.

Betriebsleiter,Steueraufsichtüberdie Gewinnung
und Aufbereitungvon Kohle sowie überdie
Verarbeitungvon Braunkohlezu Preßkohlen
(G. v. 8.April §§13ff.) 343.— Strafbarkeit
derBetriebsleiterbei AnkündigungenüberEr=
werb oder Veräußerung von Arzneimit=
teln oder über die Vermittlung solcherGe=
schäfte(Bek. v. 22. März § 11) 273. — ebenso
bei Tabakwaren (Bek. v. 28.Juni § 11)
565.

Betriebsverbände, Vereinigung der Besitzervon
Binnenschiffenzu Betriebsverbändenwährend
des Krieges (Bek. v. 18.Aug.) 720.

Beurkundungvon Geburts= und Sterbe=
fällen Deutscher im Ausland (Bek. v.
18. Jan.) 55. (A. B. v. 15. Okt.) 903.
Todeserklärung Kriegsverscholle=

ner (Bek. v. 9. Aug.) 7022. — Neue
Fassung der Verordnung darüber (V. v.
9.Aug.) 704. Ber. S. 821.

Beurlaubtenstand, Erhöhung der Unter=
stützungvon Familien in den Dienst einge=
tretenerMannschaften,Anderungder Verord=



Veurlaubtenstand(Forts.)
nung vom 21. Januar 1916 (Bek. v. 20. April)
371. — Erhöhung der Unterstützungaus
Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek. v. 2. Nov.) 985.

Beuterecht, Beitritt Chinas zu dem Abkommen
vom 18.Oktober 1907 über das Beuterecht im
Seekrieg (Bek. v. 30. Juni) 586.

Bevölkerung, Versorgung der Bevölkerung vom
16.August 1917 bis zum 15. September 1918
mit Kartoffeln (V. v. 28. Juni) 569. —
mit Zucker während des Krieges durch die
Reichszuckerstelle(Bek. v. 17.Okt.) 914.

Bevollmächtigte für den Empfang von Postsen=
dungen (Postordn. v. 28. Juli § 39) 799.

Bewaffnete Macht, Beitragserstattung nach § 398
des Versicherungsgesetzesfür Angestellte
an Versicherte,die währenddes Krieges der be=
waffnetenMacht angehörenoder sichbei ihr auf=
gehaltenhaben(Bek.v. 19.Okt.) 933.

Todeserklärung Kriegsverscholle=
ner (V. v. 9. Aug.) 704. Ber. S. 821.

Bezeichnung von Fleischbrühwürfeln und ihren
Ersatzmitteln während des Krieges (V. v.
25.Okt.) 969.

Bezugskartefür Magermilch und Buttermilch
(V. v. 3.Nov.§6) 1007.

Bezugsscheinewährenddes Krieges für Butter=
maschinen (Bek. v. 24.März) 280. — für
Leim (Bek. v. 15. Juli § 10) 629.

Ausstellung von Bezugssscheinen.auf andere
Lebensmittel an Stelle der Fleis chkarte
durchdie Kommunalverbände,Bezugsscheinefür
die Zuteilung von Fleisch und Fleisch=
waren an Schlächtereien, Gast=
wirtschaften usw. während des Krieges
(Bek. v. 19. Okt. 8§ 7, 8) 951.

Erhebung einer Gebühr durch die Deutsche
Tabakhandels=Gesellschaft(Inlandsgesellschaft]
in Mannheim für die Ausstellung von Bezugs=
scheinenzur Verarbeitung von inländischem
Rohtabak (Bek.v. 18.April)359.

Bezugsscheine für die Abgabe von fett=
haltigen Waschmitteln an Wiederver=
käufer(Bek. v. 21.Juni §4) 547. — für
Web=, Wirk=, Strick= und Schuh=

Cocgle

Bezugsscheine(Forts.)
B#ntifuyon (Bek.v. 24.März) 280. —
für Zucker (Bek. v. 17.Okt. §§ 11, 17, 21,
22) 918. (A. B. v. 18. Okt. 8§ 14, 27) 928.

Bezugsvereinigungder deutschenLandwirte, G. m.
b.H. in Berlin, Übernahmevon Kleie aus
Getreide (A. B. v. 1. Nov.) 1001. Ber.

1084.— Freigabe von Lupinen und
s für Saat zwecke (Bek. v. 6. Jan.)

14. — Lieferungvon Olkuchen an Land=
wirte bei Ablieferung von Dotter und Mohn
aus der Ernte 1917 (Bek. v. 20.April) 372. —
übernahmebei der Olgewinnung an=
fallender Kuchen (V. v. 23. Juli Art. I. 7)
645. (V. v. 23. Juli §6) 648. — Absatzvon
zuckerhaltigen Futtermitteln,
Aufhebung der Verordnung vom 5. Oktober
1916 über die Höchstpreise dafür (V. v.
15.Nov.) 1047.

Bienen, Versendung mit der Post (Postordn. v.
28. Juli § 10) 771.

Bienenwachs, Verkehr mit Bienenwachs während
des Krieges (Bek. v. 4. April) 303. -

Bier,gemeinsameBenutzungvonBraustät-
ten während des Krieges (Bek. v. 26. April)
375. Herstellung und Verkauf von Bier
während des Krieges, Höchstpreise (V. v
20. Febr.) 162. — Herstellung und
Lieferung von Bier während des Krieges
(Bek. v. 2. Nov. §§ 6, 12, 13) 994. (Bek. v.
3.Nov.) 1003.— Herstellung von Bier
vom I1.Oktober1917 ab, Übertragung
von Malzkontingenten (LV. v. 20.
ov.) 1058. — Neue Fassung der Verordnung
(Bek. v. 20. Nov.) 1060. — Neue Ausfüh=
rungsbestimmungen(v. 19.Dez.) 1112.

Bierabnehmer als Beisitzerdes Schiedsgerichtsfür
Streitigkeiten über Lieferung von Bier während
des Krieges (Bek. v. 2. Nov. § 14) 995.

Bilanz, Bekanntmachung der Bilanz von
Aktiengesellschaften und Gesell=
schaften m. b. H., Einreichung zum Han=
delsregister (Bek. v. 30. Aug.) 746. — Erst=
malige Aufstellung einer versicherungstechnischen
Bilanz durchdie Reichsversicherungs=
anstalt für Angestellte (Bek. v. 18.Aug.)
722.



Binnenschiffe,Höchst= undMindestpreise
für Beförderungen auf Binnenwasserstraßenso=
wie für die Miete von Binnenschiffenwährend
des Rrieges (Bek. v. 18.Aug.) 717. — Ver=
einigung der Besitzer von Binnenschiffen zu
Betriebsverbänden während des
Krieges (Bek. v. 18.Aug.) 720.

Binnenschiffahrt, Preiszuschlag für die Personen=
und Güterbeförderung aus Anlaß der Kohlen=
steuer(G. v. 8. April § 37) 348.
Errichtung von Betriebsverbänden

in der Binnenschiffahrt während des Krieges
(Bek. v. 18.Aug.) 720. — Wirtschaft=
liche Maßnahmen in der Binnenschiff=
fahrt während des Krieges (Bek. v. 18.Aug.)
717.

nierter Soda und Wasserglaslösung gestattet
(Bek. v. 19.April § 2) 366.

Blindenschriftsendungen, Beförderung mit
Post (Postordn.v. 28.Juli 8§2, 8) 763.

Bodenkohlrabi s. Kohlrüben.

Bohnen, Ernteflächenerhebung für Eß=
bohnen vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v.
20. Mai) 413. — Erntevorschätzung
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535.

Höchstpreise für Bohnen aus der
Ernte 1917 (V. v. 24. Juli) 653. — Er=
mäßigung dieser Höchstpreisevom 1.März
1918 ab (V. v. 24. Nov.) 1082.

Freigabe für Saatzwecke, Höchst=
preise für Saatgut, Saatkarte (Bek. v.
6. Jan.) 14. — Schlußschein bei Ver=
äußerung von Bohnen an Groß= oder Klein=
händler (V. v. 3. April § 10) 311. — Ver=
kehr mit Bohnen aus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — zu Saat=
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.— Anderung
(V. v. 25. Sept.) 863. — wegen der Saat=
karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme (V. v.
24.Nov.) 1082.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassendeBohnen zur
Bestellung der Guruundstücke(V. v.
20.Juli) 636.— zur ErnährungderSelbst=
versorger vom 1. Oktober bis 15. No=
vember 1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom

der

Cocgle

23
Bohnen (Forts.)
15. November 1917 bis 15.August 1918 (V.
v. 13. Nov.) 1046.

Vorratserhebung am 15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Bolivien, Fortfall der diplomatischenund konfu=
larischen Vertretungen in Bolivien (G. v.
30. Mai) 445.

Börse, Anderung der Bekanntmachung vom
25. Februar 1915, betr. Verbot von Mit=
teilungen über Preise von Wertpapieren
usw., Mitteilungen über Wertpapier=
kurse währenddes Krieges (Bek. v. 7. Juli)
635. (Bek. v. 8. Nov.) 1019. — Ausnahmen
von demVerbote (Bek. v. 9. Nov.) 1019.

Börsenhandel, Ergänzung der Bekanntmachung
vom 4. Juli 1910, betr. die Zulassung von
Wertpapieren zum Börsenhandel, Weglassung
von Angaben im Interesseder Landesverteidi=
gung (V. v. 30. Nov.) 1089.

Bottiche, Beschlagnahme(Bek. v. 28. Juni) 577.
(Bek. v. 12. Okt.) 399.

Bowlen, Verbot der Verwendung von Zucker
während des Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15)
928. .

Branntwein: ·
Regelung der wirtschaftlichenBetriebsver=

hältnisse der Branntweinbrenne=
reien und der Betriebsauflagever=
gütungen für das Betriebsjahr 1917/18
und Essigsäureverbrauchsabgabe,Übertragung
von Branntweinkontingenten (Bek. v. 18.Okt.)
934.

Verarbeitung von Kartoffeln auf
Branntwein im Betriebsjahr 1916/17 (Bek. v.

r*ri

22. März) 259. — im Betriebsjahr 1917/18
(V. v. 11.Okt.) 898. (Bek. v. 18.Okt. IIId)
936.

Aufhebung der Bekanntmachung vom
26. Oktober 1916 über Verarbeitung von Kar=
toffeln in Kleinbrennereien (Bek. v.
22.März§5)260. «

Verkehr mit Branntwein aus Klein= und
Obstbrennereien (GBek.v. 24. Febr.)
179. — Aufhebung des §3 dieserVerordnung
(Bek. v. 26. Juni) 561. — Herstellung
und Absatz von Branntwein aus Obst (V.
v. 24. Aug.) 729. — Herstellung aus selbst=



Branntwein (Forts.)
erzeugtem Obst (Bek. v. 18.Okt. IIILi)
937.

Brennen von Rüben und Topinam=
burs im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.
2. März) 209. — von Rüben oder Rübensaft
(Bek. v. 18.Okt. IIIe,8) 936. ,

Verbot der Verarbeitung von Topinam=
burs auf Branntwein, Ausnahmen (Bek. v.
12.Mai) 407.

Steuerfreie Verwendung von Brannt=
wein zur Herstellung von Fettsäure=
estern für Kunstspeisefette (Bek. v.
28. Juni) 568. ·

Herstellung von Branntwein aus Wein,
Absatz der Bestände (Bek. v. 9. Jan.) 25. —
Herstellung aus selbster zeugtem Wein
(Bek. v. 18.Okt. III i) 937. — aus Wein=
trestern (V. v. 27. Sept.) 871.
28. Sept.) 875.
Verwendung von Zuckerrüben zur

Branntweinbereitung (V. v. 17.Okt. Art. 1, 1)
909. (Bek. v. 17.Okt. § 2) 915. — Verbot
derVerwendungvon Zucker zur Herstellung
von süßen Trinkbranntweinen während des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Beisitzer bei dem Schiedsgerichte für
Streitigkeiten über Lieferung von Bier
währenddesKrieges (Bek. v. 2. Nov. 8 14) 995.

von Braunkohlen im Eisenbahnverkehrevon der
Abgabe nach demGesetzevom 8. April 1917
über die Besteuerungdes Personen=und Güter=
verkehrs (G. v. 8. April § 3) 330.

Kohlensteuergesetz (v. 8. April)
340. — Reichskommissar für die Koh=
lenverteilung (Bek. v. 28. Febr.) 193. —
Schiedsgericht für die Kohlenverteilung
(Anordn. v. 21.März) 250.

kohlenwährenddes Krieges (Bek. v. 24. Febr.)
167.

stättenwährenddesKrieges(Bek.v. 26.April)
375.

des Brausteuergesetzesvom 15. Juli 1909, betr.
gemeinsameBenutzung von Braustätten, findet
bis auf weiteres keine Anwendung (Bek. v.
26. April) 375.

½

Brausteuersatz bei zusammengeleg=
ten B.rauereibetriebenwährend des Krieges
(Bek. v. 2. Nov. § 15) 995.

Brausteuergebiete, Übertragung von Malz=
kontingenten nur innerhalb des näm=
lichenBrausteuergebiets(V. v. 20.Nov. Art.1
4) 1058.(Bek.v. 20.Nov.884, 10)1060.

Bransteuergemeinschaft,Herstellung und Verkauf
von Bier während des Krieges im Gebiete der
Norddeutschen Brausteuergemein=

Brasilien, Fortfall der diplomatischenund konsu=
* larischen Vertretungen in Brasilien (G. v.

30.März) 289.
Brauereiarbeiter, Vertrauensleute der Brauerei=
arbeiter bei der Zusammenlegungvon Brauerei=
betriebenwährenddesKrieges (Bek. v. 2. Nov.)
993. »

Brauereibetriebe, Zusammenlegung während des
Krieges (Bek. v. 2. Nov.) 993. (Bek. v.
3. Nov.) 1003.

Brauercien,gemeinsameBenutzungvon Brau=
stätten während des Krieges (Bek. v.
26. April) 375. — Herstellung und Ver=
kauf von Bier währenddes Krieges, Höchst=
preise (V. v. 20. Febr.) 162. — Her=
stellung und Lieferung von Bier
währenddesKrieges(Bek.v. 2.Nov. 986, 12,
13)994. (Bek.v. 3.Nov.)1003.— Her=
ellung vonBier vom1. Oktober1917ab,
bertragung von Malzkontin=

ge nten (V. v. 20. Nov.) 1058. — Neue
Fassung der Verordnung (Bek. v. 20. Nov.)
1060. — Neue Ausführungsbestimmungen
(v. 19.Dez.) 1112.

Cocgle

schaft. Höchstpreise für untergäriges Bier
(V. v. 20.Febr.) 162.— Brausteuersatz
bei zusammengelegten Bnrauereibetrie=
ben im Gebiete der NorddeutschenBrausteuer=
gemeinschaftwährend des Krieges (Bek. v.
2.Nov. § 15) 995.— Uübertragung von
Malzkontingenten im Gebiete der
NorddeutschenBrausteuergemeinschaft(V. v.
20.Nov. Art. 1I§4) 1058. (Bek. v. 20.Nov.
§84,10)1060.(A.B. v.19.Dez.)1112.

nutzungvon Braustättenwährenddes Krieges
(Bek.v. 26.April) 375.



Brauzucker,Verbot der Verwendungvon Zucker
zur Herstellung von Brauzucker während des
Krieges(A.B. v.18.Okt.§15)928.

Bremen, Aufgaben der DeutschenTabakhandels=
Gesellschaft von 1916 m.b.H. [Auslandsgesell=
schaft)(Bek. v. 30. Dez. 16.) 1. (Bek. v.
17.Jan.) 54. (Bek.v. 20.März) 249. (Bek.v.
12.April) 353. (Bek.v. 18.April) 359. (Bek.
v. 21. Juli) 640. Ber. S. 677. (Bek. v.
23.Aug.) 728. (Bek.v. 27.Dez.) 1132.

Brenner, Absatz von Branntwein aus Klein=
und Obstbrennereien uur an die Süd=
deutscheSpiritusindustrie, Zweigniederlassung
München (Bek. v. 24. Febr.) 179. — Auf=
hebung des § 3 dieser Verordnung (Bek. v.
26. Juni) 561.

Brennereibesitzer,Anzeigeüber die Verarbeitung
von Kartoffeln auf Branntwein im Betriebs=
jahr 1916/17an denKommunalverband(Bek.
v. 22.März) 259.

Brenmereien,Regelung der wirtschaftlichen
Betriebsverhältnisse der Brannt=
weinbrennereien und der Betriebsauf=
lagevergütungen für das Betriebsjahr
1917/18und Essigsäureverbrauchs=
abgabe, Übertragung von Branntwein=
kontingenten(Bek.v. 18.Okt.)934.
Verarbeitung von Kartoffeln auf

Branntwein im Betriebsjahr1916/17(Bek. v.
22.März) 259. — im Betriebsjahr 1917/18
(V. v. 11.Okt.)893.(Bek.v. 18.Okt.IIId)
936. — Brennen von Rüben und Topi=
namburs im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.
24. Febr.) 179. — von Rüben und Rübensaft
(Bek. v. 18.Okt. III#) 936. — Verbot der
Verarbeitung von Topinamburs (Bek. v.
12.Mai) 407. — Herstellung von Branntwein
aus Wein (Bek. v. 9. Jan.) 25.

vom 27. Juli 1916 über den Absatzvon Brenn=
nesseln(Bek. v. 26. Sept.) 864.

Breunstoffe, Ergänzung der Verordnung vom
11. Dezember 1916, betr. die Ersparnis
von Brennstoffen (V. v. 26. April) 379.
Kohlensteuergeset (v.S. April) 340.

— Reichskommissar für die Kohlen=
verteilung (Bek. v. 28. Febr.) 193. —
ReichaSesetbl1917.

Cocgle

Brennstoffe(Forts.) . - «
Schiedsgericht für die Kohlenverteilung
(Anordn. v. 21.März) 250.
Regelungdes. Verkehrsmit Kohlewäh=

renddesKrieges (Bek. v. 24.Febr.) 167.
Breslau, Sitz einer Schuhwarenherstel=
lungs= und Vertriebsgesellschaft
(Bek. v. 24. März) 274. — einer Schuh=
handelsgesellschaft (Bek. v. 6.Aug.)
695.

Briefe, Beförderung mit der Post (Post=
ordn. v. 28.Juli §§1, 2, 10III, 13, 14, 19,
22, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 50) 763.
Preis der Vordruckefür Zustellungs=

urkunden zu Briefen mit Zustellungs=
urkunde (Bek. v. 26. Aug.) 736. (Postordn. v.
28.Juli § 25VI) 790.

Briefkasten für Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli §§ 29, 30 VII, 39 VI, 50 II) 791. —
Briefsendungenmit gewissenKrankheits=
erregern sollen nicht in den Briefkasten ge=
legt werden (Bek. v. 21. Nov. § 14) 1078.

Briefpost, Verbot der Versendung von Cholera=,
Pest=,Rotz=oderMaul= und Klauenseuche=oder
Schweinepestmaterialmit der Briefpost (Bek.
v.21.Nov.§14)1077.

Briefumschläge,Bedruckungmit demFreimarken=
stempeldurch die Reichsdruckerei(Postordn. v.
28.Juli § 49 III) 809.

Briketts, Kohlensteuergeset (v.8. April)
340. — Reichskommissar für die Koh=
lenverteilung (Bek. v. 28. Febr.) 193. —
Schiedsgericht für die Kohlenverteilung
(Anordn. v. 21.März) 250.
Regelung des Verkehrs mit Briketts

währenddes Krieges (Bek. v. 24. Febr.) 167.

Brot, Höchstpreise für Brot aus auslän=
dischem Mehl (V. v. 13.März) 229. Ber.
S. 252. — für die Abgabe von Brot an Ver=
braucher(R. Getr. O. v. 21. Juni § 58) 525.

Verwendung von Brotstreckungs=
mitteln während des Krieges (V. v.
18.Jan.) 68. — Verbot der Verwendung von
Milch zur BrotbereitungwährenddesKrieges
(V. v. 3. Nov. § 10) 1009.— Verwendungvon
Rüben bei der Bereitung von Roggen=
bcot während des Krieges (Bek. v. 5. Febr.)
101.

D



Brotgetreide,Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.
— Getreideernte und Nachprüfung
der Ernteflächenerhebung1917 (V. v. 30. Aug.)
753. — Erntevorschätzung 1917 (Bek.
v. 21.Juni) 535. —Inanspruchnahme
der Vorräte für die Ernährung des Volkes
(Bek. v. 22. März) 263. — Verkehr mit
Brotgetreideaus der Ernte 1917 (R. Getr.O.
v. 21. Juni) 507. — zu Saatzwecken.
(V. v. 12. Juli) 609. — Anderung (V. v.
25.Sept.) 863. — wegender Saatkarte
(V. v. 22.Dez.) 1124.
AbgabederKleie aus Brotgetreidean die

Kommunalverbände (V. v. 18.Okt. 8§8) 943.
Selbstversorgung mit Brotgetreide

(R. Getr.O. v. 21.Juni § 62) 526. — Den
Unternehmernlandwirtschaftlicher Be=
triebe zu belassendesBrotgetreide zur Bestel=
lung der Grundstücke(V. v. 20. Juli) 636. —
zur Ernährung der Selbstversorger vom
1. August 1917 ab (V. v. 20. Juli) 636. —

Vorratserhebung am 15. Febrüar
1917 (Bek. v. 14.Jan.) 46.

v. 21.Juni § 58) 525.
Bucheckern,Einfuhr während des Krieges (V. v.
23.Juli § 11) 649. — Außerkrafttretender
Verordnung vom 14. September 1916 über

tung von Bucheckern(V. v. 4.Okt.) 890.
Bücher, Verbrauchvon maschinenglattem,holz=
haltigem Druckpapier für Bücher während
des Krieges (Bek. v. 30. März) 293. Ber.
S. 305.— vom 1.Juli 1917bis 30.Septem=
ber 1917 (Bek. v. 18. Juni) 500. — vom 1.Ok=
toberbis 31.Dezember1917(Bek.v. 20.Sept.)
839. — vom 1. Januar bis 31. März 1918
(Bek.v. 28.Dez.) 1129.

Buchführungüber die Abgabe von Butter=
maschinen oder Zentrifugen hährend
des Krieges (Bek. v. 24. März) 280. — über
Druckfarbe und Stoffe dazu (Bek. v.
15. Febr.) 133. (Bek. v. 16. Febr.) 134.—
überPapier, Karton undPappe C(Bek.
v. 15.Sept.) 835. (Bek.v. 20.Sept.) 841.—
über Bezug, Verwendung und Abgabe von
Zuckerwährend desKrieges (A.B. v. 18.Okt.
8817,19)929.

OSo dle

Branntweinbrennereien im Be=
triebsjahr 1917/18 (Bek. v. 18.Okt. III 9) 936.
Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.

Freigabe für Saatzwecke, Höchst=
preise für Saatgut, Saatkarte (Bek. v.
6. Jan.) 14. — Höchstpreise für Buch=
weizen aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März)
243. (V. v. 12. Juli) 619. — früherer Ernten
(V. v. 12. Juli) 619. — Ermäßigung der
Höchstpreise vom 1. März 1918 ab (V. v.
24. Nov.) 1082.
Verkehr mit Buchweizenaus der Ernte

1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — zu
Saatzwecken (V. v. 12. Juli) 609. —
Anderung(V. v. 25.Sept.) 863.— wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24.Nov.)1082.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassenderBuchweizenzur
Bestellung der Grundstücke(V. v. 20.Juli)
636.— zur ErnährungderSelbstversor=
ger (V. v. 27. Sept.) 872.

Aufhebung der Verordnungen vom
29. Juni und 14. September 1916 über Buch=
weizen(R. Getr.O. v. 21.Juni § 73, 9) 529.

in bulgarischerWährung und von Forderungen
auf Bulgarien (Bek. v. 31. Aug.) 737. —
Übertragung solcher Zahlungsmittel und
Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.) 741.

(V. v. 19.März) 243. — Vierteljährliche kleine
Viehzählungen CBek. v. 30. Jan.) 81.
(Bek. v. 9.Aug.) 701.

macher=Innungen, Versorgung der Barbiere
und Friseure während des Krieges mit Rasier=
und Kopfwaschseife(Bek. v. 21. Juni) 546.

Bundesrats für Handel und Verkehr
zu den Sitzungen des Arbeitsausschus=
ses für Faßbewirtschaftung (Bek. v.
28. Juni 86) 576.

Ernennung der Mitglieder des Reichs=
ausschusses für Gewährungvon Beihilfen



Bundesrat(Forts.)
zur Wiederherstellungder deutschenHan=
delsflotte und der Stellvertreter durchden
Bundesrat (G. v. 7. Nov § 8) 1027.

Sicherung der Ackerbestellung wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 9. März) 225.

Erleichterung derEinzahlung von Aktien
kbei Errichtung einer Aktiengesellschaft
sowie bei der Erhöhung des Grundkapitals,
ebensobei Kommanditgesellschaften
auf Aktien und bei Versicherungsver=
einen auf Gegenseitigkeitwährend des Krie=
ges (Bek. v. 24. Mai) 431. — Staatliche Ge=
nehmigungzur Errichtung von Aktien==
gesellschaften usw. (Bek. v. 2. Nov.) 987.
— Kraftloserklärung von Aktien
bei der Liquidation feindlichen Vermögens
(Bek. v. 15. Nov.) 1051.
Verkehrmit Aluminium während des

Krieges (Bek. v. 16.Mai) 409.
Verjährung der Beitragsrück=

stände in der Angestelltenversicherung(Bek.
v. 12. Okt.) 897. — Beitragserstat=
tungnach § 398 desVersicherungsgesetzesfür
Angestellte (Bek. v. 19.Okt.) 933. — Ange=
stelltenversicherung während des
Krieges (Bek.v. 2.Aug.) 680.— Vordruckder
Versicherungskarte für die Ange=
stelltenversicherung (Bek. v. 28.Sept.)
876. — Wahlen nach dem Versicherungs=
gesetzefür Angestellte(Bek. v. 11.Dez.) 1101.

Erstmalige Aufstellung einer versiche=
rungstechnischen Bilanz durch die
Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte (Bek. v. 18.Aug.) 722.
Geltendmachung von Ansprüchen von
Personen, die im Ausland ihren Wohnsitzhaben
(Bek. v. 4. Jan.) 5. (Bek. v. 26. März) 277.
(Bek. v. 28. Juni) 566. (Bek. v. 20. Sept.)
854. (Bek. v. 20. Dez.) 1114.

Abänderung der Bekanntmachung vom
9.März 1913,betr.die BeschäftigungvonAr=
beiterinnen und jugendlichen Ar=
beitern in Glashütten, Glasschleife=
teien und Glasbeizereien sowie Sandbläsereien
(Bek.v. 22.Aug.) 727. — Handel mit Arz=
neimitteln während des Krieges (Bek. v.
22.März) 270.— Verkehrmit Atzalkalien
und Soda während des Krieges (Bek. v.
16.Okt.) 902.

Cocgle

0 Auskunftspflicht (Bek. v.12. Juli)
604.
Anderungder Verordnungüber die Berei=

tung von Backware in der Fassungder Be=
kanntmachungvom 26. Mai 1916 (V. v.
18. Jan.) 68.
Verpflichtung der bei Behörden

oder in kriegswirtschaftlichen Or=
ganisationen beschäftigten Personen,die
nichtBeamtesind (Bek. v. 3.Mai) 393.

Einige die Kriegsverordnungenergänzende
Vorschriftenüber Einziehung und über Ver=
äußerungbeschlagnahmter Gegenstände
(Bek.v. 22.März) 255.
Wirtschaftliche Maßnahmen in der

Binnenschiffahrt (Bek. v. 18. Aug.)
717. — Errichtung von Betriebsver=
bänden in der Binnenschiffahrt
(Bek. v. 18.Aug.) 720.
Steuerfreie VerwendungvonBrannt=

wein währenddesKrieges (Bek.v. 28.Juni)
568.— Verbot der Verarbeitungvon Topi=
namburs auf Branntwein (Bek. v.
12.Mai) 407.— Regelungderwirtschaftlichen
Betriebsverhältnisse der Brannt=
weinbrennereien und der Betriebs=
auflagevergütungen für das Betriebs=
jahr 1917/18 und Essigsäurever=
brauchsabgabe (Bek. v. 18. Okt.) 934. —
Zusammenlegungvon Brauereibetrie==
ben (Bek. v. 2. Nov.) 993. — Gemeinsame
Benutzungvon Braustätten währenddes
Krieges (Bek.v. 26.April) 375.— Ergänzung
der Verordnung vom 11. Dezember 1916, betr.
die Ersparnis von Brennstoffen
und Beleuchtungsmitteln (GBek.v.
26.April) 379.
Verkehr mit Druckfarbe während des

Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 133. (Bek. v.
26. Juli) 663. — Frühdrusch (Bek. v.
2. Juni) 443.

Regelung der Einfuhr während des
Krieges (Bek. v. 16. Jan.) 41.

Erzeugung,Fortleitung und Verbrauchvon
Elektrizität undGas sowievonDampf,
Druckluft, Heiß=und Leitungswasserwährend
des Krieges (Bek. v. 21. Juni) 543.

Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.—

D.
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Bundesrat (Forts.)
Erntevorschätzung im Jahre 1917(Bek.
v. 21. Juni) 535. "

Privater gewerblicher und kauf=
männischer Fachunterricht (Bek. v.

2. Aug.) 683.
Berkehrmit Fässern währenddesKrie=

ges (Bek. v. 6. Juni) 473. — Verkehr mit
eisernen Flaschen währenddes Krieges
(Bek. v. 8.März) 223.— Anderung(Bek. v.
4.Okt.)887.— Verkehrmit Fleischbrüh=

würfeln und deren Ersatzmitteln (V. v.
25.Okt.) 969.

« Schutz von Kriegsflüchtlingen
(Bek.v. 8.Febr.) 113.

Fristen des Wechsel= und Scheck=
rechts für Elsaß=-=Lothringen (Bek.
v. 4.-Jan.) 6. (Bek. v. 26. März) 278. (Bek.
b. 28.Juni) 566. (Bek.v. 20.Sept.)854.
(Bek. v. 20.Dez.) 1114.

. Abänderung der Verordnung vom 5. Ok=
tober1916überzuckerhaltige Futter=
mittel (V. v. 15. Nov.) 1047.

Ergänzung der Verordnung vom 4.April
1916 über die Festsetzungvon Pachtprei=
sen für Kleingärten (V. v. 12. Okt.)
897.
Beurkundung von Geburts= und

Sterbefällen Deutscher im Ausland
(Bek. v. 18.Jan.) 55. — Eintragungder Le=
gitimation unehelicher Kinder
von Kriegsteilnehmernin das Geburtsregister

(Bek. v. 18. Jan.) 57.
Anbau von Frühgemüse auf Tabak=

feldern während des Krieges (Bek. v.
29.März) 287.

Freiwillige Gerichtsbarkeit
und andere Rechtsangelegenheiten in Heer
und Marine während des Krieges (Bek. v.

8. März) 219. ç
Reichsgetreideordnung für die

Ernte 1917 (v. 21. Juni) 507.
Besetzungder Gewerbegerichte, der

Kaufmannsgerichte und der In=
nungsschiedsgerichte während des
Krieges (Bek.v. 12.Juli) 606.
Fristung im Sinne des §49 Abs.3 der

Gewerbeordnung (Bek. v. 3. Aug.) 680.
Bestimmungen über Graphitindu=

strie währenddes Krieges (Bek. v. 4.Aug.)

Cocgle

693. —. WiederkehrendeöffentlicheLasten
von Grundstücken (Bek. v. 12.Juli) 604.

Entschädigung für Verhaftung
oder Aufenthaltsbeschränkung auf
Grund des Kriegszustandesund des Belage=
rungszustandes (Bek. v. 8. Febr.) 116.

Ergänzung der Verordnung vom 11. Fe=
bruar 1915, betr. die Veröffentlichung
der Handelsregistereintragungen
usw.(Bek.v. 30.Aug.)746.— Verlängerungder
Amtsdauer bei denOrganen des Han=
werkerstandes (Bek. v.6. Sept.) 829.—
Anderung der Verordnung vom 5. Oktober
1916überdenVerkehrmit Cumaronharz
(Bek. v. 22. Nov.) 1065.

Ausnahmen von den Bestimmungen des
§3 Absf.1 Satz1 und des § 4 Abs.1 Satz1
des Hausarbeitgesetzes vom 20. De=
zember 1911 sowie Anordnungen zur Aus=
führungder Bestimmungdes§ 3 Abs.1 Satz!
dieses Gesetzes(Bek. v. 27. Sept.) 867.
Sammelheizungs= und Warm=

wasserversorgungsanlagen in Miiet=
räumen (Bek. v. 2. Nov.) 989.
Bestimmungenzur AusführungdesGesetzes

vom 5.Dezember1916überdenvaterlän=
dischen Hilfsdienst (Bek. v. 30.Jan.)
85. — zur Ausführung des §7 desGesetzes
(Bek. v. 1. März) 202. (Bek. v. 13.Nov.)
1040.— Abänderung der Bekanntmachungvom
21. Dezember 1916, betr. Bestimmungen zur
Ausführung des Gesetzes über den vater=
ländischen Hilfsdienst (Bek. v.
13. Nov.) 1039. — Versicherung der im
vaterländischenHilfsdienst Beschäftigten(Bek.
v. 24. Febr.) 171. — Ausdehnung des Gesetzes
über den vaterländischenHilfsdienst auf Ange=
hörigeder österreichisch=ungarischen
Monarchie(Bek. v. 4.April) 317.— Schutz
der im vaterländischenHilfsdienst tätigenPer=
sonen (Bek. v. 3.Mai) 392.
AnderungdesGesetzesvom 4.August 1914

in den Fassungen vom 17.Dezember 1914 und
vom 23. März 1916, betr. Höchstpreise
währenddes Krieges (Bek. v. 22. März) 253.

Höchstpreise während des Krieges für
Gold (Bek.v. 8.Febr.) 117. — Inlands=
verkaufspreise für bestimmteArten von
Kalisalzen (Bek. v. 2. Febr.) 93. —
Höchstpreise für landwirtschaft=
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liche Erzeugnisseaus der Ernte 1917und für
Schlachtvieh (V. v. 19.März) 243. —
fürPetroleum (Bek.v. 19.Okt.) 905.
Ergänzung der Bekanntmachung vom

19. August 1915 über den Verkehr mit
Kakaoschalen währenddes Krieges (Bek.
v. 9. März) 222. — Absatz von Kalisaol==
zen (Bek. v. 26. Juli) 670. — Bestimmungen
zurAusführungdesGesetzesvom25.Mai 1910
überdenAbsatzvon Kalisalzen (Bek. v.
3.Aug.) 692. — BeschränkungendesVerkehrs
mitKampfer während desKrieges (Bek.v.
16.Febr.) 151.
Kartoffelversorgung im Wirt=

schaftsjahr1917/18(Bek.v. 28.Lun)) 569.—
Verkehr mit Saatkartoffeln aus der
Ernte 1917 (V. v. 16.Aug.) 711.
Miet= und Frachtverträge für deutsche

Kauffahrteischiffe (Bek. v. 5. Juli)
d.
Verkehrmit Kleie aus Getreidewährend

desKrieges (V. v. 18.Okt.) 941. — Verkehr
mit Knochen, Knochenerzeugnissen,insbef.
Knochenfetten,undanderenfetthaltigenStoffen
währenddes Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137.
— Ergänzung (Bek. v. 3.Mai) 395. — Rege=
lungdes Verkehrs mit Kohle währenddes
Krieges(Bek. v. 24.Febr.) 167.
Fang von Krammetsvögeln wäh=

end desKrieges (Bek.v. 12.Juli) 602.
Krankenversicherung und Wo=

chenhilfe währenddes Krieges (Bek. v.
1.März) 200. (Bek. v. 22.Nov.) 1085. —
Invalidenversicherung bei der frei=
willigen Kriegskrankenpflege (Bek.
b.15.März) 231.
Aufstellung der Jahresrechnung der

Orts=, Land-, Betriebs= und In=
a#ungskrankenkassen (Bek.v. 30.Nor.)

Vorschriften über Krankheitser=
reger (Bek. v. 21. Nov.) 1069.
Abänderung der Bekanntmachungvom

24.Juni 1915 über die Sicherstellung
vonKriegsbedarf (Bek. v. 4. April) 316.
Erstreckung von Anfechtungsfristen

gegenüberKriegsteilnehmern Cek. v.
5.Juli) 590. -

Wiederherstellungvon Lebens- und
Krankenversicherungen (Bek. v.
20.Dez.)1121.

Anderung der Verordnung vom 22. Dezem=
ber 1915, betr. die Regelung des Verkehrs mit
Lastkraftfahrzeugen (Bek. v. 25.
Febr.) 182.
Veranstaltungvon Lichtspielen wäh=

rend des Krieges (Bek. v. 3.Aug.) 681. —
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Bekanntmachung (Bek. v. 30. Aug.) 745. —
Aufhebungder Bekanntmachungvom 3.August
1917(Bek.v. 26.Okt.) 972.
Lohnpfändung während des Krieges

(Bek.v. 13.Dez.) 1102.
Abänderung der Verordnung vom 7. Ok=

tober 1916 über die Malz= und Gersten=
kontingente der Brierbrauereien sowie
denMalzhandel (V. v. 20. Nov.) 1058.—
Herstellungvon Margarine und Kunst=
speisefett (Bek.v. 22.Dez.) 1118.
Schutz derMieter während desKrieges

(Bek. v. 26.Juli) 659.— Anderung(Bek. v.
15.Sept.)834.
Anderung des Militärtarifs für

Eisenbahnen(Bek.v. 29.Okt.) 983.
Gewerbliche Verarbeitung von

Reichsmünzen und Verkehr mit Sil=
ber und Silberwaren während des
Krieges (Bek. v. 10.Mai) 406.— Ergänzung
(Bek. v. 20.Dez.) 1115.
Verkehrmit Mineralölen, Mine=

ralölerzeugnissen, Erdwachs und
Kerzen während des Krieges (Bek. v.
18. Jan.) 60.
Abänderungder Verordnungvom26.Juni

1916 über Olfrüchte und daraus ge=
wonneneProdukte (V. v. 20. April) 372. (Bek.
v. 23. Juli) 643. — Handel mit Opium und
anderen Betäubungsmitteln während des
Krieges (V. v. 22.März) 256.

Verkehr mit Papier, Karton und
Pappe während des Krieges (Bek. v.
15.Sept.) 835.— Beschaffungvon Papier=
holz für Zeitungsdruckpapier
(Bek. v. 2. Nov.) 996.
Ausschlußder Offentlichkeitfür Patente

und Gebrauchsmuster während des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 121. — Verein=
fachungenim Patentamt während des
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Krieges (Bek. v. 9.März) 221. — Zahlung
patentamtlicher Gebühren während des
Krieges(Bek.v. 8.März) 222.

Pfändung desRuhegeldes der im
Privatdienst angestellienPersonen während des
Krieges (Bek.v. 22.März) 254.

Prägung von Fünspfennigstücken
aus Aluminium (Bek. v. 15. Febr.) 156.
— aus Eisen (Bek. v. 6. Dez.) 1098. — von
Zehnpfennigstücken aus Zink (Bek.
v. 22.März)282. (Bek.v.29.Nov.)1089.

Bekämpfung von Pflanzenkrank=
heiten (Bek. v. 30. Aug.) 745.
Verfkorgung des deutschenWirtschaftslebens
mit Manganerzen sowie mit Eisen=
erzen mit niedrigem Phosphorge=
halte währenddesKrieges (Bek.v. 1.März)
197.

Befugnisse der Reichsbekleidungs=
stelle (Bek.v. 22.März) 257.

Anderung der Verordnung vom 3. August
1916 über die Bestellung eines Reichskom=
missars für Übergangswirtschaft
(Bek. v. 22. Nov.) 1064.

Verbot der Einfuhr und Durchfuhr von
Rubeln während des Krieges (Bek. v.
17.März)235.

Bedürfnisnachweis für Schaufpiel=
jJunternehmen (Bek. v. 3. Aug.) 681.

Gebühren für Sachverständige in
Rayonangelegenheiten(Bek. v. 11. Jan.) 40.—
Anderungder Bekanntmachungvom 27. Juli
1916 überSäcke (Bek.v. 20. Dez.) 1116.—
Eintragungen im Schiffsregister über
Hilfskriegsschiffe (Bek. v.16. Mai)
411. — Schlachten von Tieren währenddes
Krieges (Bek. v. 2. Juni) 471.
Errichtung von Herstellungs= und

Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie während des Krieges
(Bek. v. 17.März) 236. — Errichtung von
Schuhhandelsgesellschaften (GBek.
v. 26. Juli) 666. — Verkehr mit Schuh=
sohlen, Sohlenschonern, Sohlen=
bewehrungen und Lederer satzstof=
fen während des Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 7.
— Abänderung der Verordnung vom 28. Sep=
tember 1916 über Preisbeschränkun=
genbei Verkäufenvon Schuhwaren (Bek.
v. 19.Juli) 637. — Preisbeschränkungenbei

Cocgle

Ausbesserungen von Schuhwaren
(Bek.v. 25.Jan.) 75.

StaatlicheGenehmigungzur Ausgabe
vonTeilschuldverschreibungen und
Vorzugsaktien während des Krieges
(Bek. v. 8. März) 220.

Befreiung von Pfandbriefen
(Zwischenscheinen)und Kommunal=Schuld==
verschreibungen (9dwischenscheinen)in=
ländischer öffentlich=rechtlicherKreditanstalten
von der Reichsstempelabgabe (Bek. v.
29.März) 292.

Ausdehnung der Verordnung vom 20. Ja=
nuar 1916 zum Schutze von Angehörigen
immobiler Truppenteile auf Angehörige der
österreichisch =ungarischen Wehr=
macht(Bek. v. 28. Juni) 567.
Vornahmeeiner Schweinezwischen=

zählung am 15. Oktober 1917 (V. v.
27. Sept.) 865.

Errichtung einer Herstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftin der Seifenindustrie
(Bek. v. 9. Juni) 485.

Den Unternehmern landwirtschaftlicher Be=
triebe für die Ernährung der Selbstver=
sorger und für die Saat zu bolassende
Früchte (V. v. 20. Juli) 636. (V. v.
27. Sept.) 872. — Anderung der Verordnung
vom 20. Juli 1917 (V. v. 25. Okt.) 971.— Den
Unternehmern landwirtschaftlicherBetriebe zur
ErnährungderSelbstversorger undzur
Fütterung zu belassendeFrüchte (V.
v. 13. Nov.) 1046.

Preisbeschränkungen bei Verkäufen von
Spinnstoffen, Garnen und Fäden
währenddesKrieges (Bek.v. 8.Febr.) 111.

Gewährung von Sterbegeld und
Hinterbliebenenrenten bei Gesund=
heitsschädigung durch aromatische Nitro=
verbindungen (GBek. v. 12=Okt.)900.

Verkehr mit Stickstoff wämend des
Krieges (Bek. v. 18. Jan.) 59.

Beschäftigungvon Strafgefangenen
mit Außenarbeit während des Krieges (Bek.
v. 16. Mai) 412.

Verkchr mit Stroh und Häcksel
währenddesKrieges (V. v. 2.Aug.) 685.

Vorverlegung der Stunden wäh=
rend der Zeit vom 16.April bis 17.Septem=
ber 1917 (Bek. v. 16.Febr.) 151.
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Verkehr mit Sulfat während des Krie=

ges (Bek. v. 16. Mai) 410.
Handelmit Tabakwaren während des

Krieges (Bek. v. 28. Juni) 563. — Ergänzung
der Verordnung vom 10.Oktober 1916 über
Rohtabak (Bek. v. 22. Nov.) 1064. — Her=
stellung von tabakähnlichen Waren
währenddesKrieges (Bek.v. 27.Okt.)974.
Verkehr mit Terpentinöl und Kien=

öl während des Krieges (Bek. v. 17.Febr.)
157. — Kettenhandel in Tertilien
und Textilersatzstoffenwährend des Krieges
(Bek.v. S. Febr.) 112.— AbänderungderVer=
ordnungvom 29.Juni 1916 über die Ver=
wertung von
Schlach tabfällen (V. v. 17.Aug.) 715.
Verfahren bei der Todeserklärung

Kriegs verschollener (LBek.v.9. Aug.)
702.
Ernennung eines Treuhänders für

das feindliche Vermögen durch den Reichs=
kanzler(Bek. v. 19.April) 363.
Unfallversicherung der Be=

triebsbeamten (HBek.v. 15. Nov.) 1056.
Ergänzung der Bekanntmachung vom

31I.Juli 1916, betr. Liquidation bri=
tischer Unternehmungen (Bek. v.
18.Jan.) 65. (Bek. v. 12.Juli) 603.
Abänderung der Bundesratsverordnung

vom 21. Januar 1916, betr. die Unter=
stützung von Familien in den Dienst einge=
tretenerMannschaften (Bek. v. 20. April) 371.
— Erhöhung der Unterstützung von
Familien in den Dienst eingetretener Mann=
schaften(Bek. v. 2. Nov.) 985.
Verordnung über Verjährungs=

fristen (Bek. v. 22. Nov.) 1068. —
Zwangsweise Verwaltung und
Liquidation des inländischen Ver=
mögens landesflüchtiger Persone
(Bek.v. 12.Juli) 603. -
Invaliden-, Kranken- und Un—

fallversicherung von Angehörigenfeind=
licherStaaten (Bek. v. 25.Jan.) 79. — Un=
fallversicherung von Angehörigen
feindlicherStaaten (Bek. v. 30. März) 301.
Hinausschiebung der Wahlen nach der

Reichsversicherungsordnung auf
denSchluß des Kalenderjahrs,das demJahre

folgt, in demder Krieg beendetist (Bek. v.
11. Jan.) 39.
VierteljährlicheVornahmekleiner Vieh=

zählungen während des Krieges (Bek. v.
30. Jan.) 81. —Erweiterung der viertel=
jährlichen Viehzählungen (Bek. v. 9. Aug.)
701. — Vornahme einer Viehzählung
am 1. Dezember 1917 (V. v. 8. Nov.) 1021.

Abänderung der Bekanntmachung vom
22. Mai 1916 über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung der Volksernährung
(Bek. v. 18.Aug.) 823.

Vornahme einer Volkszählung am
5. Dezember 1917 (Bek. v. 18.Okt.) 906.

Anderungder Verordnungvom 5.Oktober
1916 über den Verkehr mit fettlosen
Wasch= und Reinigungsmitteln
(Bek. v. 21. Juni) 544.

Anderung der Verordnung vom 10. Juni“
23.Dezember1916überdieRegelungdesVer=
kehrs mit Web=, Wirk=, Strick= und
Schuhwaren währenddes Krieges (Bek.
v. 1. März) 196. (Bek.v. 11.Okt.) 895.

Verjährungsfristen im Wechselrechte
(Bek. v. 19. Juli) 635. — Abänderung der Ver=
ordnung vom 3. August 1916 über Wein=
trester und Traubenkerne (V. v.
27.Sept.)871.
Überlassungausländischer Wert=

papiere an das Reich während des Krieges
(Bek. v. 22.März) 260.— Anderungder Be=
kanntmachungvom 25. Februar 1915, betr.
Verbot von Mitteilungen über Preise von
Wertpapierenusw.(Bek. v. 8. Nov.) 1019. —
Zulassung von Wertpapieren zum Börsen=
handel (V. v. 30. Nov.) 1089. «

Verkehr mit Wild während des Krieges
(V. v. 12. Juli) 607.
Verfolgung von Zuwiderhandlun=

gengegen Vorschriftenüber wirtschaft=
liche Maßnahmen (Bek.v.18. Jan.) 58.

Erhöhungdes Wochengeldes (Bek. v.
6. Juni) 477. — Wochenhilfe aus Anlaß
des vaterländischen Hilfsdienstes (Bek.
v. 6. Juli) 591.

Wohlfahrtspflege
Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 143.

Ausdehnung der Verordnung vom 8. Juni
1916überdie Bewilligung von Zahlungs=
fristen an Kriegsteilnehmerauf Kriegs=

während des
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teilnehmer verbündeter Staaten
(Bek. v. 8.Nov.) 1021.

Stundungsvorschriften der Zah=
lungsverbote gegendas feindlicheAus=
land (Bek. v. 17.Jan.) 51. — Zahlungs=
verbot gegendie Vereinigten Staa=
ten von Amerika (Bek. v.9. Aug.) 708.
— Zahlungsverkehr mit demAusland
währenddesKrieges (Bek.v. 8. Febr.) 105.

Verkehrmit Zement währenddesKrie=
es (Bek. v. 25. Jan.) 74. — Herstellung von
Figar etten während des Krieges (Bek.
v. 28. Juni) 562. — Beschlagnahme von
Zigarettentabak (Bek. v. 20.Okt.) 945.
— Ergänzung (Bek. v. 6. Nov.) 1011.

Zollerleichterungen für Arbeits=
erzeugnisseder in der Schweiz untergebrach=
ten deutschen Gefangenen (Bek. v.
8. Febr.) 119. — für elektrotechnische
Erzeugnisse aus den besetztenfeindlichen Ge=
bieten (Bek. v. 9. Aug.) 707. — für Erd=
beeren und Karpfen während des Krie=
ges (Bek. v. 10.Mai) 405. — für Frucht=
und Pflanzensäfte während des Krieges
(Bek. v. 25. Okt.) 966. — Zollfreiheit für
Lederabfälle (Bek. v.4. April) 317. —
für Leim (Bek. v. 27. Sept.) 864. —
für frisches Obst (Bek. v. 13. Sept.)
833.— für Säcke (Bek.v. 28.Juni) 567.—
Anwendungder Vertragszollsätze für
Waren aus Italien (Bek. v. 13. Dez.)
1104. — aus Rumänien (Bek. v. 8. Febr.)
120.
Verkehrmit Zucker währenddesKrieges

(V. v. 17. Okt.) 909. — Verkehr mit Roh=
zucker und Zuckerrüben sowieBren=
nen von Rüben und Topinamburs im
Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v. 2. März) 209.

Zahlung des Bargebots bei Zwangs=
versteigerungen während des Krieges
(Bek. v. 24.Mai) 432.
Außerkurssetzungder Zweimarkstücke

(Bek. v. 12.Juli) 625.

Bundesstaaten,Erteilung der Genehmigungzur
Ausgabe von Teilschuldverschreibun=
gen und Vorzugsaktien während des
riegesdurchdie ZentralbehördenderBundes=
staaten(Bek. v. 8. März) 220. — Anteil an dem
Ertrage der Besteuerung des Per=
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sonen- und Güterverkehrs (G. v.
8.April 830) 338. — Unzulässigkeit
der Erhebung eines Zuschlags zur
Kriegssteuer sowie der Sonderbesteue=
rung des Vermögenszuwachses,Mehreinkom=
mens und Mehrgewinns durch die Bundes=
staaten(G. v. 9.April §8) 350.
Lieferung von Heu aus der Ernte 1917

für das Heer (V. v. 12.Juli §§3, 7) 600.—
von Stroh für Zweckeder Kriegswirtschaft
(V. v. 2.Aug.) 685.

Bürgerliche Ehrenrechte, Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechtebei Bestechung der bei Behör=
den oder in kriegswirtschaftlichen Organi=
sationen beschäftigten nichtbeamteten
Personen (Bek. v. 3. Mai § 5) 394. —bei
Steigerung des Preises für Textilien und
Textilersatzstoffedurch unlautere Ma=
chenschaften, insbesonderedurch Ket=
tenhandel (Bek. v. 8. Febr.) 112.— bei
Zuwiderhandlungengegendie Bestimmungen
über die Befugnisse der Reichsbeklei=
dungsstelle (Bek. v. 22.März) 257. —
gegen die Reichsgetreideordnung
für die Ernte 1917(v. 21.Juni § 80) 533.

Buße bei Offenbaren von Betriebs= oder Ge=
schäftsgeheimnissendurchdie bei Behörden oder
in kriegswirtschaftlichenOrganisationen beschäf=
tigten nichtbeamtetenPersonen (Bek. v. 3. Mai
87) 394.

Butter, Preise während des Krieges, Auf=
hebung der Verordnungenvom 24.Oktober
1915, vom 29. Oktober 1915, vom 4. Dezember
1915 und vom 13. Dezember 1915 (V. v.
25.Aug.) 731.

Buttermaschinen, Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 24.März) 280.

Buttermilch,Verkehrdamit währenddes Krieges
(V. v. 3.Nov.) 1005. · .

C
Carnallit, Höchstpreise für hochprozentigen
Carnallit (Bek. v. 2.Febr.) 93. — für Car=
nallit vom1.Juli 1917bis 31.Dezember1918
(G. v. 16. Juni) 501. . .



barnaubawachs,Verkehr damit während des Krie=
ges(Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22. Jan.)
70.

hei des Feldeisenbahnwesens,Aufgaben der
Schiffahrtsabteilung beim Chef des
Feldeisenbahnwesens,betr. die Binnenschiffahrt
während des Krieges (Bek. v. 18.Aug.) 717.
(Bek.v. 18.Aug.) 720.

hemischeStoffe, Handel mit chemischenStoffen
als Arzneimitteln währenddes Krieges (Bek.
v. 22. März) 270. — Aufhebung des § 10
Abs.2 dieserBekanntmachung(Bek.v. 15.Juli)
633.

Chile, Anmeldung von Zahlungsmittelnin
chilenischerWährungund von Forderungenauf

gung solcherZahlungsmittel und Forderun=
gen auf die Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.

China, Fortfall der diplomatischenund konfu=
larischen Vertretungen in China (G. v. 30. Mai)
445.

Beitritt zu fünf weiterenauf der Zwei=
ten Haager Friedenskonferenz abge=
schlossenenAbkommen vom 18. Oktober 1907
(Bek. v. 30. Juni) 586.

Virtschaftliche Vergeltungsmaß=
nahmen gegenChina (Bek. v. 12.Sept.)
831. .

Chlorkalium, Höchstpreise vom 1. Juli 1917
bis 31. Dezember 1918 (G. v. 16. Juni) 501.

Ehlorzinn, Einfuhr mit Chlorzinn beschwerter
Seidenwaren aus Österreich=Ungarn(Bek. v.
8. April) 328.

Cholera, Arbeiten und Verkehr mit Cholera=
erregern (Bek.v. 21.Nov. 8§ 1 bis 8) 1069.—
Versendung von Choleraerregern (Bek. v.
21. Nov.8§9bis17)1075.

Cöln, Sitz einer Schuhwarenherstel=
lungs= und Vertriebsgesellschaft
(Bek. v. 24.März) 274. — einer Schuh=
handelsgesellschaft (Bek. v.6. Aug.)
695.

Cofia Nica, Fortfall derdiplomatischenundkonfu=
larischen Vertretungenin Costa Rica (G. v.
9. Dez.) 1097.

Cuba, Fortfall der diplomatischenund konsulari=
scchenVertretungenin Cuba (G. v. 30.Mai)
445.
Neichs-Sesetbl.1917.

Cumaronharz, Anderung der Verordnung vom
5.Oktober1916 über denVerkehrdamit wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 22.Nov.) 1065.—
Ergänzung und Anderung der Ausführungsbe=
stimmungen dazu vom 5. Oktober 1916 (Bek.
v. 13.Aug.) 710. (Bek.v. 22.Nov.) 1066.

D
Dampf, Regelung der Erzeugung, Fortleitung
und des Verbrauchsvon Dampf währenddes
Krieges (Bek.v. 21.Juni) 543. — Ausübun
der Befugnissedes Reichskanzlershierzu dur
den Reichskommissar für Elektri=
zität und Gas (Bek.v. 30.Aug.) 743.—
durch den Reichskommissar für die
Kohlenverteilung (Bek. v. 3. Ok.)
879.

Dampfkessel,Fristung im Sinne des § 49 Abs.3
der Gewerbeordnungfür die Anlegung von
Dampfkesselnwährend des Krieges (Bek. v.
3. Aug.) 680. —

Dampfkraft,Preiszuschlagaus Anlaß derKohlen=
steuerfür die Lieferungvon Dampfkraft(G. v.
S.April § 37) 348.

Damwild, Verkehr damit während des Krieges
(V. v. 12. Juli) 607. — Verbrauch während
des Krieges, Abgabe nur gegen Fleisch=
karte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Dänemark,Verlängerungder im Artikel4 der
revidierten Pariser Übereinkunft zum Schutze
des gewerblichenEigentums vom 2. Juni 1911
vorgesehenenPrioritätsfristen in Dänemark
(Bek. v. 22. Mai) 428. (Bek. v. 15.Nov.)
1050.
Dänemark,Norwegenund Schwedengelten

beim Zahlungsverkehr mit dem Aus=
land währenddesKrieges untereinanderals
Länder verschiedenerWährung (Bek. v. 8. Febr.
§2) 106. — ÜberlassungdänischerWert=
papiere an das Reich (Bek. v. 22. Mai)
429. — Anmeldungvon Zahlungsmitr=
teln in dänischerWährung und von Forde=
rungen auf Dänemark (Bek. v. 31. Aug.)
37. — Übertragung solcherZahlungsmittel und
Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.) 741.

z##
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Danzig, Abrechnungsstelle im Scheckverkehrebei
derReichsbankin Danzig (Bek.v. 2.Mai) 396.
Sitz einer Schuhhandelsgesell=

schaft (Bek.v. 6.Aug.) 695.
Darlehnskassenscheine,Zahlungsverkehrmit dem
Ausland währenddesKrieges(Bek.v. 8. Febr.)
109. Ber. S. 131.

Darmschleimereien,Aufstellung von Fettabschei=
dernwährenddesKrieges(Bek.v. 3.Mai) 395.

Dauermilch, Verkehr damit während des Krieges
(V. v. 3.Nov.) 1005.

Dauersahne,Verkehrdamit währenddesKrieges
(V. v. 3. Nov.) 1005.

Dauerwaren,Verbrauch von Dauerwaren aller.
Art während des Krieges, Abgabe nur gegen
Fleischkarte (Bek.v.19. Okt.) 949.

Degradation von Militärpersonen, Herabsetzung
von Mindeststrafen des Mil. Str. G. B. v.
1872,875 (G. v. 25.April Art. 1INr. 7) 382.

Denkmünzen,Nichteinziehungder in Form von
Denkmünzengeprägten Zweimarkstücke
(Bek.v. 12.Juli) 625.

DesinfektionbeimArbeitenundbeimVerkehrmit
Krankheitserregernsowiebeim Versendenvon
Körperteilen und Tierkadavern (Bek. v.
21.Nov.886.7,12)1072.

Dessertweine,Verkehrdamit (V. v. 31.Aug.) 751.
Detonit, Beförderung von Detonit 14 mit der
Eisenbahn (Bek. v. ö. Mai) 402.

Deutsche,Beglaubigung der Unter=
schrift eines in feindlicherGewalt befind=
lichen kriegsgefangenen Deutschen (Bek. v.
8.März) 219. —Beurkundung von Ge=
burts=und Sterbefällen Deutscherim Aus=
land (Bek. v. 18. Jan.) 55. (A. B. v.
15.Okt.) 903.

Erfüllung vermögensrechtlicherAnsprüche
Deutschergemäßden Stundungsvorschriften der
Zahlungsverbote gegendas feindliche
Ausland (Bek. v. 17. Jan.) 51. — Anmeldung
von Forderungen gegen Schuldner im
feindlichenAusland durchDeutscheim Ausland
oder in den Schutzgebieten(Bek. v. 23.Febr.)
183.
Vaterländischer Hilfsdienst der

männlichen Deutschen (Bek. v. 30. Jan.) 85.
(Bek.v. 13.Nov.) 1040. —Meldekarten

Cocgle

Deutsche(Forts.)
(Bek. v. 1.März) 202. (Bek. v. 13.Nov.)
1040. — Verfahren bei den auf Grund des
HilfsdienstgesetzesgebildetenAusschüssen(Anw.
v. 30. Jan.) 87. — Angestelltenver=
sicherung der im vaterländischenHilfsdienst
Beschäftigten(V. v. 24. Febr. 88 1, 17. 18)
171.— in denbesetztenausländischen Ge=
bieten (Bek. v. 25. Mai) 435. —im Aus
land (Bek. v. 12. Okt.) 8966. — Inva=
liden= und Hinterbliebenenver=
sicherung, Kranken= und Unfall=
versicherung der im vaterländischenHilfs=
dienst Beschäftigten (V. v. 24. Febr.) 171. ——
Durchführung der Unfallversicherung
von Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst
im Ausland (Bek. v. 2. Juni) 479. — Schutz
der im vaterländischenHilfsdiensttätigenPer=
sonen (Bek. v. 3.Mai) 392. — Wochen=
hilfe aus Anlaß des vaterländischenHilfs=
dienstes (Bek. v. 6. Juli) 591.

Anwendungder Verordnungvom 16.De=
zember 1916, betr. Auflösung von Verträ=
en Deutscher mit feindlichen Staatsange=
horigenauf Portugal (Bek.v. 19. Juni)
503. — auf Rußland und Finnland
(Bek.v. 3.Nov.) 1004.

Rückkehr der wehrpflichtigen Deutschen
im Ausland (V. v. 26. Febr.) 211. Ber. S. 232.
Zollfreiheit für Arbeitserzeugnisse

der in der Schweiz untergebrachtenge=
fangenen Deutschen (Bek.v. 8.Febr.) 119.

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft,Mitteilung
über die Geschäftemit Saatgut von Buch=
weizenund Hirse, Hülsenfrüchten,Wickenund
Lupinen an die zuständigenSaatstellen(Bek.
v.6.Jan.§7)16.

DeutscheTabakhandels=Gesellschaftvon 1916 m.
b. H. s. Auslandsgesellschaft, In=
landsgesellschaft. «

Deutsche.Zentrale für Kriegslieferungen von Ta=
bakerzeugnissenin Minden in Westfalen, Wei=
sungenfür dieVerarbeitungvonTabakwährend
des Krieges (Bek. v. 30. Dez. 16) 1. (Bek. v.
17. Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek.
v. 12.April) 353.— Anträgeauf übertra=
gung von Bedarfsanteilen an Rohtabak (Bek.
v. 27. Dez.) 1132. — Verwertung von Tabak=
warenauf Rechnungund Kostendes Händlers
(Bek.v. 28.Juni § 8) 564.



deutscheZigarettentabak=Einkaufsgesellschaftm.
b. H. in Dresden, Beschlagnahme von
Zigarettenrohtabak(Bek.v. 20.Okt.) 945. —
Anzeige an die Gesellschaftüber Einfuhr
non Zigarettentabak(Bek. v. 24.Okt.) 965.—
Gebührenfür die Zuteilung von Tabakan die
Hersteller von Zigaretten (Bek. v. 27.Dez.)
1133.

Deutscher Handelstag, Vertreter im Beirat der
Reichsbekleidungsstelle(Bek. v. 11.Okt.) 895.

DeutscherLandwirtschaftsrat,Vertreter im Beirat
der Reichsbekleidungsstelle(Bek. v. 11.Okt.)
895. s

DeutscherStädtetag, Vertreter im Beirat der
Reichsbekleidungsstelle (Bek. v. 11.Okt.) 895.

Deutschlands. Reich, Deutsches.
Devisenstellen,Zahlungsverkehrmit demAusland
währenddesKrieges(Bek.v. 8. Febr.) 105.—
Bekanntmachungenund Mitteilungen über
Kurse, zu denen die Devisenstellen kaufen und
verkaufen (Bek. v. 9. Nov.) 1019.

Diener bei den Arbeiten mit Krankheitserregern
(Bek. v. 21.Nov. §§7, 8) 1074.

Dienstbehörden, Anbringung des Antrags auf
Entschädigung für Verhaftung oder Aufent=
haltsbeschränkung auf Grund des Kriegszu=
standesund des Belagerungszustandesbei der
vorgesetzten Dienstbehörde des Reichs= oder
Landesbeamten, der die Anordnung getroffen
hat (Bek. v. 8. Febr. § 2) 116.

Dienstbeschädigungen,Fürsorge für Kriegsge=
fangene bei Dienstbeschädigungen (G. v.
15. Aug.) 725.

Dienstlohn,PfändungwährenddesKrieges (Bek.
v. 13. Dez.) 1102.
Dienstreisen, Anderung der Verordnung in der
Fassungvom 16.Juli 1915, betr. Tagegelder,
Fuhrkostenund UmzugskostenderBeamtender
Militär= und Marineverwaltung
(V. v. 22.März) 299.

Dienstverhältnis, Pfändung des Ruhegeldesder
Personen,die in einemprivatenDienstverhält=
nisse beschäftigt waren, während des Krieges
(Bek. v. 13.Dez.) 1102.

Dinitrobenzol, Gewährung von Sterbegeldund
Hinterbliebenenrenten bei Gesundheitsschädi=
gung durch Dinitrobenzol (Bek. v. 12.Okt.)
900.

Co gle
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Dinkel, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
ErhebungderGetreideernte undNach=
prüfung der Ernteflächenerhebung1917
(V. v. 30. Aug.) 753. — Erntevdor=
schätzung 1917 (Bek. v. 21.Juni) 535.

Höchstpreise für Dinkel aus derErnte
1917 (V. v. 19.März) 243. (V. v. 12.Juli)
619.— frühererErnten (V. v. 12.Juli) 619.
— Ermäßigungder Höchstpreisevom 1.März
1918ab (V. v. 24.Nov.) 1082. — Verkehr
mit Dinkel aus der Ernte 1917(R. Getr.O. v.
21.Juni) 507.— zuSaatzwecken (V. v.
12.Juli) 609.— Anderung(V. v. 25.Sept.)
863. — wegen der Saatkarte (V. v.
22.Dez.) 1124. — Ausdrusch und Inan=
spruchnahme(V. v. 24. Nov.) 1082.

Herstellungvon Grünkern (R. Getr.
O. v. 21.Juni 88§9, 62) 510.
Vorratserhebung am15. Februar

1917 (Bek. v. 14. Jan.)46.
Dinkelstroh, neue Vorschriften über den Ver=
kehr mit Dinkelstroh während des Krieges,
Höchstpreise (V. v. 2.Aug.) 685.

Diplomatische Vertreter, Einfuhr von Dienst=
gegenständen jür die diplomatischenVer=
treter fremder Regierungen während
desKrieges (Bek.v. 16.Jan.) 42.
Fortfall der diplomatischenVertretungen

in den Vereinigten Staaten von
Amerika (G. v. 30.März § 5) 291. — in
Bolivien, Brasilien, China (SG.
v. 30. Mai) 445.— in Costa Rica (G. v.
9.Dez.) 1097.— in Cuba (G. v. 30.Mai)
445.— in Griechenland (G. v.21. Okt.)
959. — in Guatemala (G. v.30. Mai)
445. — in Haiti (G. v. 21.Juli) 651.—
in Peru (G. v. 9.Dez.) 1097.— in Siam
(G. v. 21.Okt.) 959.— in Uruguay (G. v.
9. Dez.) 1097.

Direktorender oberstenReichsbehörden,Gehälter
gemäßder viertenErgänzungdesBesoldungs=
gesetzes(v. 21. Okt.) 961.

Direktorium der Reichsversicherungsanstaltfür
Angestellte, Angestelltenversicherungder im
vaterländischenHilfsdienst in den besetztenaus=
ländischen Gebieten Beschäftigten (Bek. v.
25. Mai) 435. — Besoldungsctat für das Di=
rektorium für 1917 (G. v. 30. März § 4) 291.
(G. v. 30.Mai §8) 447.

E-



Diskushandgranaten,Beförderungmit derEisen=
bahn während des Krieges (Bek. v. 1. März)
212.

Disziplinarstrafen gegenMilitärpersonen,
Anderungdes § 3 des Gesetzesvom 20.Juni
1872(G. v. 25.April Art. II) 384.

Dohnenstieg,Gestattung der Ausübung des Doh=
nenstiegsvom1.Oktoberbis 31.Dezember1917
(Bek. v. 12. Juli) 602. '

Dortmund, Sitz einer Schuhhandelsge=
sellschaft (Bek. v. 6. Aug.) 695.

Dosenkichte,Verkehr damit während des Krieges
(Bek.v. 18.Jan. § 16) 64.

Dotschen,s. Kohlrüben.

Dotter, Höchstpreise für Dotter aus der
Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v.
7.Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23.Juli) 643. (B. v. 23.Juli) 646. (Bek. v.
7.Aug.) 699. — Lieferung von Olkuchen
an die Landwirte bei Ablieferungvon Dotter
aus der Ernte 1917 (Bek. v. 20. April) 372.—
Lieferung von Rüböl bei Abgabe von Dotter
an denKriegsausschuß für pflanzliche und tie=
rischeOle und Fette (V. v. 7.Aug.) 697. —
Verkehr mit Dotter währenddes Krieges
(V. v. 23.Juli) 646.

Dresden, Sitz einer Schuhwarenherstel=
lungs= und =Vertriebsgesellschaft
(Bek. v. 24. März) 274. — einer Schuh=
handelsgesellschaft (Bek. v.6. Aug.)
695.
Aufgabender Deutschen 8

tentabak=Einkaufsgesells t
b.H. (Bek.v. 20.Okt.)945. (Bek.v. 24.Okt.)
965. (Bek.v. 27.Dez.) 1133.

Dringende Pakete, Beförderung mit der Post
(Postordn.v. 28.Juli §824, 44 IV, 45VIII)
789.
Beförderungvon Sendungenmit Krank=

heitserregern als dringende Pakete
(Bek.v. 21.Nov. 8§9, 12, T7) 1075.

Drogen, Handel mit Drogen als Arzneimitteln
währenddes Krieges (Bek. v. 22.März) 270.
— Aukhebung des § 10 Abf. 2 dieser Bekannt=
machung(Bek. v. 15. Juli) 633.

Cocgle
— ——

Drucker, Bezug von maschinenglattem,holzhalti⸗
gem Druckpapier für Druckwerle vom
1.April 1917ab (Bek.v. 30.März) 293. Ber.
S.305. — vom1.Juli bis 30.September1917
(Bek. v. 18. Juni) 500. — vom 1.Oktober bis

— vom 1.Januar bis 31.März 1918 (Bek.v.

1.April bis 30.Juni 1917 (Bek.v. 31.März)
295.— im Juni 1917 (Bek.v. 29.Mai) 439.
— vom 1.Juli bis 30.September1917 (Bek.
v. 18. Juni) 497. — vom 1. Oktober bis
31.Dezember1917, Format der Sonder=
blätter zu Zeitungen (Bek. v. 25.Sept.)
861. — vom 1. Januar bis 31. März 1913
(Bek.v. 28.Dez.) 1129.
Verbot des Aushangs von Zei=
tungen, Zeitschriften,Extrablättern während
des Krieges (Bek. v. 29.Mai) 439.— Auf=
habung diesesVerbots (Bek. v. 18.Juni)
499.

Verkehr mit Druckfarbe und Stoffen
dazu währenddes Krieges (Bek. v. 16.Febr.)
134. (Bek.v. 26.Juli) 663. (Bek.v. 26.Juli)
664.

dazu während des Krieges (Bek. v. 15.Febr.)
133.(Bek.v. 16.Febr.) 134.(Bek.v. 26.Juli)
663. (Bek. v. 26. Juli) 664.

der Befugnisse des Reichskanzlers hierzu durch
den Reichskommissar für Elektri=
zität und Gas (Bek. v. 30. Aug.) 743. —
durch den Reichskommissar für die
Kohlenverteilung (Bek. v. 3. Okt.)

Druckpapier,Preise des im Novemberund De=
zember 1916 für Tageszeitungengelieferten
maschinenglatten, holzhaltigen Druckpapiers
(Bek.v. 17.Jan.) 50.— desweiterhinfür Ta=
eszeitungengeliefertenmaschinenglatten,holz=
halzegen ruckpapiers(Bek. v. 12.Febr.) 126.

Bezug von maschinenglattem,holzhaltigem
Druckpapier für Druckwerke vom 1.April
1917 ab (Bek. v. 30. März) 293. Ber. S. 305.
— vom 1.Juli bis 30.September1917.(Bek.
v. 18. Juni) 500. — vom 1. Oktober bis
31. Dezember 1917 (Bek. v. 20. Sept.) 839. —



vom 1. Januar bis 31. März 1918 (Bek. v.
28. We 1129.— für Zeitungen vom
1.April bis 30.Juni 1917(Bek.v. 31.März)
295.— im Juni 1917(Bek. v. 29.Mai) 439.
— vom 1.Juli bis 30.September1917 (Bek.
v. 18. Juni) 497. — vom 1. Oktober bis
31.Dezember1917(Bek.v. 25.Sept.) 861.—
vom1. Januar bis 31.März 1918 (Bek. v.
28.Dez.) 1129.

vom 16. Juli 1916 über Druckpapier an die
Kriegswirtschaftsstelle für das
deutsche Zeitungsgewerbe abhzu=
führendenBetrags für anderesals maschinen=
glattes, holzhaltiges Druckpapier (Bek. v.
30.April) 330.

Beschaffungvon Papierholz für Zei=
tungsdruckpapier (Bek. v. 2. Nov.) 996. — in
Elsaß=Lothringen (GBek.v. 8. Febr.)
122. (Bek. v. 13.Dez.) 1103.

Druckjachen,Beförderung mit derPost (Postordn.
v. 28. Juli §§ 1, 2, 3, 8, 11, 30, 35, 49 III)
763.

Druckschriften, Verbrauch von maschinenglattem,
holzhaltigem Druckpapier für Druckschriften
während des Krieges (Bek. v. 30. März) 293.

tember 1917 (Bek. v. 18.Juni) 500. — vom
1. Oktober bis 31. Dezember1917 (Bek. v.
20. Sept.) 839. — vom 1. Januar bis
31.März 1918(Bek.v. 28.Dez.) 1129.

Verbotebei Anzeigenüber Arzneimit=
tel währenddes Krieges (Bek. v. 22. März
§ 10) 272.— Aufhebungdes§ 10 Abs.2 die=
serBekanntmachung(Bek.v. 15.Juli) 633.—
Verbot derAngebotevon Anleitungenzur Her=
stellung von Ersatzmitteln für Le=
bens= oder Futtermittel währenddes
Krieges (V. v. 16. Juli) 626. — Verbote bei
Anzeigen über Tabakwaren (GBek. v.
28.Juni 810)565.

Druckwerke, Verbrauch von maschinenglattem,
holzhaltigemDruckpapierfür Druckwerkewäh=
renddesKrieges (Bek.v. 30.März) 293. Ber.
=. 305. — vom 1. Juli bis 30. September1917
(Bek. v. 18.Juni) 500.— vom 1.Oktoberbis
31.Dezember1917(Bek.v. 20.Sept.) 839.—
vom 1. Januar bis 31. März 1918 (Bek. v.
28.Dez.) 1129.

Cocgle

für Getreideaus der Ernte 1917 umeine
Druschprämie(Bek. v. 2. Juni) 443. — Wei=
terbestehenderDruschprämiefür Gerste und
Hafer aus der Ernte 1917 (V. v. 11.Aug.)
709. (V. v. 24.Nov.)1081.

11.Januar 1916hinsichtlichderPreisefür Ver=
packungvon Kalkstickstoff(Bek. v. 16. März)
233. — Höchstpreise für Düngesalze vom
1. Juli 1917 bis 31. Dezember 1918 (G. v.
16. Juni) 501.— Höchstpreise während
des Krieges für künstlicheDüngemittel (V. v.
28.Aug.) 819. (V. v. 10.Dez.) 1099. (V. v.
19.Dez.) 1110. (V. v. 28.Dez.) 1128.— Er=
laß von Bestimmungenüber den Verkehrund
den Verbrauch von stickstoffhaltigen
Düngemitteln durch das Kriegsernährungsamt
(Bek. v. 18. Jan.) 59.

und Absatzwährenddes
Krieges (V. v. 24.Ang.) 729.

Krieges für folgendeGegenstände:
Zuckerhaltige Aufstrichmittel (V. v.

7.Dez. § 6) 1095.— Gemüse und Gemüse=
erzeugnisse(Bek. v. 2.Mai) 391. — Kunst=
honig (V. v.7. Dez. § 6) 1095.— Mar=
melade und andereFruchtkonserven(Bek.
v.9.Febr.) 126.— Flüssige Raffinade (V.
v. 7.Dez. § 6) 1095. — Rubel (Bek, v.
17.März) 235. — Schal= und Krusten=
tiere sowieZübereitungendavon (Bek. v.

Tümmler und Fleisch von ihnen (Bek. v.
18. Febr.) 153. — Zigarettentabak
(Bek. v. 6. Nov.) 1011. (Bek. v. 15. Nov.)
1049. — Zuckerrüben, Rohzucker,
Verbrauchszucker (I. B. v. 18. Okt.)
6575 931. — Zucker sirup (V. v.7. Dez.
6) 1095. —Zuckerwaren und Zucker=

werk (LBek.v. 5. Juli) 588.

Betriebsjahr1917/18(Bek.v. 18.Okt.,1) 934.

sellschaft(Bek.v.6.Aug.)695.
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Eber, Verfütterung von Gerste und Hafer an
Eber (V. v. 10.Sept.) 825. — vom 15.No=
vember 1917 bis 15. August 1918 (V. v.
13. Nov.) 1046.

Ecgonin, Handelmit Ecgoninverbindungenwäh=
renddesKrieges(V. v. 22.März) 256.

des Krieges (Bek. v. 16. Jan.) 42.

Ehefrauen,Erhöhungder Unterstützungschuldlos
geschiedenerEhefrauen in den Veen eingetre=
tener Mannschaften (Bek. v. 20. April) 371.—
aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek. v. 2.Nov.) 985.

Ehrenannahme von Wechseln aus Postaufträgen
.(Postordn. v. 28.Juli § 18XIII) 780.
Ehrenrechte,j.Bürgerliche Ehrenrechte.
Ehrenzahlung bei Wechseln aus Postaufträgen
(Postordn.v. 28.Juli § 18XII) 780.

Eichordnung, Anderung und Ergänzung (Bek. v.
22.Aug.) 749. — Abänderungder Bekannt=
machungvom25.Juni 1915(Bek.v. 22.Aug.)
750.— der Bekanntmachungvom 15.Novem=
ber1916(Bek.v. 22.Aug.) 750.

Eichung, Zulassungvon Meßwerkzeugen
für Flüssigkeiten zur Eichung (Bek. v. 5. Aug.)
747. — Übergangsbestimmungfür die Neu=
eichungvon Meßwerkzeugenfür Flüssigkeiten
mit gleichartigerEinteilung (Bek. v. 22.Aug.)
749.

Zulassung von Präzisionsgewich=
ten aus Eisen ohne Justierhöhlung zur
Eichung(Bek.v. 12.Aug 748.
Abänderung der Bekanntmachungvom

25. Juni 1915, betr. Eichung von Wagen
für Flüssigkeiten (Bek. v. 22. Aug.)
750.

Eidesstattliche Verpflichtung der Mitglieder und
desSchriftführersder Schiedsstellen sfür
Angelegenheitender Sammelheizung
und Warmwasserversorgung von
Mieträumen(Anordn. v. 2.Nov. 8§1, 9) 991.

EidesstattlicheVersicherung,Entgegennahmedurch
die Einigungsämter (Anordn. v.
26. Juli §7) 662.— durchdenReichsaus=
schuß für Gewährung von Beihilfen zur
Wiederherstellungder deutschenHandels=

Cocgle
—

EidesstattlicheVersicherung(Fortt.)
flotte (G. v. 7.Nov.§8) 1028.—durch
die Schiedsgerichte für Streitigkeiten
mit denHerstellungs=und Vertriebsgesellschaf=
ten in der Schuhindustrie (Bek. v.
29. Juli § 6) 675. — durchdas Schieds=
gericht für Streitigkeiten mit der Herstel=
ungs= und Vertriebsgesellschaft in der
Seifenindustrie (Bek. v. 29. Juli) 676.
—durch die Schiedsstellen für Ange=
legenheitender Sammelheizung und
Warmwasserversorgung von Miet=
räumen(Anordn. v. 2.Nov. 87) 992.

Eier, Anderungder Verordnungvom 12.Angust
1916, betr. die Verkehrs=und Verbrauchs=
regelungfür Eier (V. v. 24.April) 374.

Eierhandgranaten,Beförderungmit der Eisen=
bahn währenddes Krieges (Bek. v. 1.März)

Eigentum, Beitritt Schwedens zu der rebi=
dierten Pariser Verbandsübereinkunftvom
2. Juni 1911 zum Schutzedes gewerblichen
Eigentums(Bek.v. 30.Dez. 16.)3.
Verlängerung der im Artikel4 der

revidierten Pariser Übereinkunftvorgesehenen
Prioritätsfristen (GBek.v. 12. Jan.)
39. (Bek. v. 5.Mai) 401. (Bek. v. 22.Mai)
428. (Bek.v. 7.Aug.) 697. (Bek.v. 18.Aug.)
724. (Bek.v.20.Aug.) 728. (Bek.v. 15.Nov.)
1050.
s. auch Grun deigentum.

Eigentümer, Verpflichtung zur Anmeldung von
Fusee in ausländischerWährung
Bek.v. 31.Aug.Art.6) 738.

Eilbestellung von Postsendungen(Postordn. v.
28. Juli 88 20 XV, XVI, 22, 23V, 24, 39 XIV,
42VIII) 785. ·

Eilboten, Bestellung von Postsendungendurch
Eilboten (Postordn. v. 28. Juli §§ 20 XV,
XVI, 22, 23V, 24, 39 XIV, 42VIII) 785.

Eilgut, Verpflichtung der Eisenbahn zur Auslie=
ferung von Eilgut an Sonn= und Festtagen
währenddes Krieges (Bek. v. 14.Febr.) 149.

Einberufungsausschuß,Anweisungüber das Ver=
fahrenbeidenaufGrund des Hilfsdienst=
gesetzesgebildeten Ausschüssen(v. 30.Jan.)
87. — Meldungenan den Einberufungsaus=
schuß,Meldekarten (Bek. v. 1. März)
202.(Bek.v. 13.Nov.)1040.



Einfuhr, Regelung der Einfuhr aller Waren
währenddes Krieges, Reichskommissar
für Aus= und Ein fuhrbewilligung
in Berlin (Bek. v. 16. Jan.) 41. (Bek. v.
16.Jan.) 42.
Anderungder Verordnungvom 3.August

1916 über Regelung der Einfuhr der Waren
durchdenReichskommissar für Über=

1064.

Einfuhr folgenderGegenständewährenddes
Krieges:

Arbeitserzeugnisse der in der
Schweiz untergebrachtengefangenenDeutschen
(Bek.v. 8. Febr.) 119.— ZuckerhaltigeAuf=
st richmittel (V. v.7. Dez. § 6) 1095.

Braunkohlen (6G. v. 8. April) 340.
— Außerkraf=treten der Verordnung

(V. v. 4. Okt.) 890.
Elektrotechnische Erzeugnisseaus

den besetzten feindlichen Gebieten (Bek. v.
9. Aug.) 707. — Erdbeeren (CBek.v.
10. Mai) 405. — Erdwachs (Bek. v.
18. Jan.) 61.
Harzersatzstoffe (Bek. v. 1. Nov.)

978. — Holzpech, Holzteer, Holzteeröl,
Holzteerpech(Bek.v. 6. Juni) 478.— Kunst=
honig (V. v. 7.Dez. 86) 1095.

Kerzen (Bek. v. 18. Jan.) 61. — Kien=
öl (Bek. v. 17. Febr.) 157. (Bek. v. 20. Febr.)
158. — Koks („G. v. 8. April) 340. —
Ktrustentiere und Zübereitungen davon
(Bek. v. 14.Febr.) 129.

Leim (SBek.v. 15. Juli) 627. Ber. S.
642. (Bek. v. 27. Sept.) 864.

Kondensierte Milch und Milch=
pulver (Bek. v. 5. Jan.) 13. — Mineral==
öle und Mineralölerzeugnisse(Bek.v. 18.Jan.)
61.

FrischesObst (Bek. v. 13.Sept.) 833.—
Olfrüchte (V. v.23. Juli § 11) 649.

Preßkohlen (G. v.8. April) 340.
FlüssigeRaffinade (V. v.7. Dez. 86)

1095. — Robben und Fleisch davon (Bek.
v. 18. Febr.) 153. — Rubel (VBek.v.
17.März) 235.
Säcke, Zollfreiheit bei der Einfuhr (Bek.

v. 28.Juni) 567.— Schaltiere und Zu=
bereitungendavon (Bek. v. 14.Febr.) 129.—
Seegras und Seetang (Bek.v.14.April)

Cocgle

Einfuhr (Forts.)
357. — Mit Chlorzinn beschwerteSeiden=
waren aus Isterreichllngarn. (Bek. v.
8. April) 328. — Steinkohlen (SG.v.
8. April) 340.
Feingeschnitteer Tabak, Zigaret=

tentabak (Bek. v.24. Okt.) 965. — Ter=
pentinöl (Bek. v. 17.Febr.) 157. (Bek. v.
20.Febr.) 158. —Tümmler und Fleisch
davon(Bek. v. 18.Febr.) 153. .
Walfische und Fleisch davon (Bek. v.

18.Febr.) 153. —Wild (V. v. 12.Juli) 607.
Zigarettenrohtabak (Bek. v.

20.Okt.) 945. —Außerkrafttreten der
Verordnungvom 19.April 1916überdie Ein=
fuhr von Zigarettenrohtabak(Bek. v. 20.Okt.)
948. — Zuckerrüben, Rohzucker,
Verbrauchszucker (Bek.v. 17.Okt. 8§23)
921. (A. B. v. 18. Okt. §§20 ff.) 929. —
Zuckersirup (V. v.7. Dez. § 6) 1095.—
In Luxemburg hergestelle Zünd=
hölzer (Bek. v. S. Okt.) 894.

Einführungsgesetzzur Militär=Strafgerichtsord=
nung, im Felde errichteteUrkunden(§5 des
Einf. G.) bedürfenkeinerOrtsangabe(Bek. v.
8.März) 219.

Einheeitspreisefür Butter (V. v. 25.Aug. §7)
732.

Einhufer, Verfüttern von Hafer an Einhufer
währenddesKrieges (Bek. v. 22.März §2 C)
264. — vom 16.September bis 15. November
1917 (V. v. 10.Sept.) 825. — von Gerste
vom 16. Septemberbis 15. November 1917
(V. v. 10.Sept.) 825.

Einigungsämter, Schutzder Mieter während
des Krieges (Bek. v. 26. Juli) 659. — Ande=
rung, Zuständigkeit der Amtsgerichte
(Bek.v. 15.Sept.) 834. —Verfahren vor
den Einigungsämtern (Anordn. v. 26. Juli)
661.— Anwendungaut dasVerfahrenvor den
Amtsgerichten (Anordn.v.15. Sept.)
834.

Einkorn, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535. — Erhebung der Getreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917(V. v. 30.Aug.) 753.
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Einkorn (Forts.)
Höchstpreise für Einkorn aus der

Ernte 1917 (V. v. 19. März) 243. (V. v.
12. Juli) 619. — früherer Ernten (V. v.
12.Juli) 619.— Ermäßigung der Höchst=
preisevom 1.März 1918 ab (V. v. 24.Nov.)
1082.
Verkéhr mit Einkorn aus der Ernte

1917 (R. Getr. O. v. 21.Juni) 507. — zu
Saatzwecken (V. v. 12.Juli) 609.— An=
derung (V. v. 25.Sept.) 863. — wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.

Verkehrmit Stroh vonEinkorn während
des Krieges,Höchstpreise (V. v.2. Aug.)
685. .

Porratserhebung am 15. Februar
1917(Bek.v.14.Jan.)46.

Einlieferung der Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli §8§29, 30) 791. .

Einlieferungsbescheinigungenüber Postpakete
(Postordn.v. 28.Juli § 12X bis XIII) 773.
—über andere Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli §8 13, 14, 18VIII, 19 III, 20V1) 773.

Einlieferungsscheine für Postsendungen (Post=
ordn. v. 28. Juli §§ 27 II, 29IV, 31) 791.

Einschreibgebühr für Einschreibsendungen(Post=
ordn. v. 28. Juli §§ 13IV, 44 IV, 45VIII)
774.

Einschreibpakete,Beförderung mit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli §§ 12, 13, 16) 773.

Einschreibsendungen,Beförderung mit der Post
(Postordn.v. 28.Juli 8§13,26,30,36,37,
39,45,46V,50)773. .

Einstandspreis für mitzulieferndes Getreide oder
Malz bei Übertragungvon Malzkontingenten
(A.B. v. 19.Dez.§5)1113.

Einstweilige Anordnungender Einigungsämter
(Bek. v. 26. Juli § 3) 660. (Anordn. v.
26.Juli §8) 662.

Einzahlung auf Aktien von Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaftenauf Aktien sowieVer=
sicherungsvereinenauf Gegenseitigkeitdurch
Gutschrift oder Scheckwährend des Krieges
(Bek. v. 24.Mai) 431.

Co gle

Einzelwerke,Verwendungvon maschinenglattem,
holzhaltigemDruckpapierwährenddes Krieges
(Bek. v. 30. März) 293. Ber. S. 305. — vom
1. Juli bis 30. September 1917 (Bek. v.
18.Juni) 500.— vom 1.Oktoberbis31. De=
zember 1917 (Bek. v. 20. Sept.) 839. — vom
1 Ignuar bis 31.März 1918(Bek.v.28. Dez.)
129.

Einziehung, Veräußerung von Gegen=
ständenvor der Entscheidungüber die Ein=
ziehung(Bek.v. 22.März) 255.

Einziehungder Zweimarkstücke (Bek.
v. 12.Juli) 625.

Einziehung folgender Gegenstände wäh=
rend des Krieges wegen Zuwiderhand=
lungen gegendie Vorschriften:

Ammoniakdünger (Bek.v. 18.Mai)
427. — Arzneimittel (Bek. v. 22. März)
270.— Atzalkalien (Bek.v. 17.Okt.)
903. (Bek. v. 18. Dez.) 1117.— Zucker=
haltige Aufstrichmittel C(V. v.
7.Dez. § 8) 1096.

Gegenständedes täglichen Bedarfs
emäß dem Gesetzvom 4. August 1914 in den

Pastunge vom 17.Dezember 1914 und vom
23.März 1916(Bek.v. 22.März) 253.— Be=
täubungsmittel (V. v. 22. März) 256.
— Bienenwachs (Bek. v. 4.April) 303.
— Bier (V. v. 20. Febr.) 162. (V. v.
20. Nov. Art. 1 § 12) 1060. (Bek. v. 20. Nov.
§ 12) 1063.— Bottiche (Bek. v.28. Juni)
577. —Branntwein aus Kartoffeln
(Bek.v. 22.März) 259.— aus Klein= und
Obstbrennereien (ek. v. 24. Febr.
§ 10) 181. — aus Topinamburs (Bek. v.
12. Mai) 407. — aus Wein (Bek. v. 9. Jan.
§ 10) 28. — Braunkohlen (C(ek.v.
28. Febr.) 193. — Brennstoffe (Bek. v.
28. Febr.) 193. — Briketts (Bek. v.
28. Febr.)193. — Brot aus ausländischem
Mehl (V. v. 13. März) 229. — Brotge=
treide (Bek. v. 14. Jan.) 46. — Buch=
eckern (V. v. 4. Okt.) 890.

Druckfarbe und Stoffe dazu (Bek. v.
16.Febr.§13) 136. (Bek.v. 26.Juli §7)
665.

Ecgoninverbindungen (V. v.
22. März) 256. — Eier (LV.v. 24. April)
374. — Eisenerze mit niedrigemPhos=
phorgehalte(Bek. v. 2. März § 7) 200. —
— Erdwachs (Bek. v. 18.Kn. 9 18) 65.



Einziehung (Forts.)
äden (Bek. v. 8. Febr.) 112. —

Fässer (Bek. v. 28.Juni) 577.— Eiserne
laschen (Bek. v. 8.März) 223. (Bek. v.
uOkt.) 887. — Rind= und Schweine=
eisch (V. v. 5. April § 13) 323. —
leisch und Fleischwaren (Bek. v.
Okt. § 18) 955. — Fleischbrüh=
rfel und ihre Ersatzmittel(V. v. 25.Okt.
970. —Futtermittel (V. v.16.Juli)

Gänse (LV. v.3. Juli) 581. — Garne
(Bek. v. 8. Febr.) 112.— Verflüssigteund ver=
dichteteGase (Bek. v. 4. Okt.) 887. — Ge=
binde (Bek. v. 28.Juni) 577. —Gemüse
(V. v. 3.April § 16) 314.— Gerste (Bek.
v. 14. Jan.) 46. — Getreide aus der Ernte
1917 (R. Getr.O. v. 21.Juni §79) 532. —
Getreide (V. v. 20. Nov. Art. I § 12)
1060. (Bek. v. 20. Nov. § 12) 1063. —
Glaübersalz (Bek. v.7. Juni) 481.
Hafer (Bek. v. 14.Jan.) 46. — Harz

(Bek. v. 22. Jan.) 70. — Harzersatz=
stoffe (Bek. v. 1. Nov. § 8) 978. — Hen
aus der Ernte 1917 (V. v. 12. Juli) 599. —
Holzpech, Holzteer, Holzteeröl, Holzteer=
pech(Bek.v. 6.Juni) 478. —Kunsthonig
(V. v. 7. Dez. § 8) 1096. — Hülsen=
früchte (Bek. v. 14.Jan.) 46.

Kaffee=Ersatzmittel (V. v.16.Nov.)
1053. — Kartoffeln (Bek. v. 2. Febr.
§s10)96. (V. v. 28.Juni §17)574.(V.=v.
16.Aug. §6) 714. — Karton (Bek. v.
20. Sept. § 12) 844. — Fettarmer Hart=
käse (Bek.v. 30.März) 297. —Kautabak
(Bek. v. 28.Juni) 563.— Kerzen (Bek. v.
18. Jan. § 18) 65. — Ausländisches Kienöl
(Bek. v. 20.Febr.) 158.— Kleie aus Ge=
treide (V. v. 18. Okt. § 12) 944. — Knochen,
Knochenerzeugnisse,Knochenfett (Bek. v.
15.Febr.) 137. — Kokain (V. v. 22. März)
256. — Koks (Bek. v. 28. Febr.) 193. —
Ausländische Krustentiere und Züberei=
tungen davon (Bek. v. 14. Febr.) 129. —
Kübel (Bek. v. 28.Juni) 577.— Kunst=
speisefett (Bek. v. 22.Dez.) 1118.

Labmägen von Kälbern (V. v. 1.März)
195. — Lebensmittel (V. v. 16.Juli)
626. — Lederer satzstoffe (Bek. v.
4. Jan.) 10. — Leim (Bek. v. 15. Juli) 627.
Ber. S. 642.
Reichs=Gesetbl.1917.
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Cocgle

Malz (V. v. 20.Nov. Art.1 §812) 1060.
(Bek.v. 20.Nov. § 12) 1063. —Mangan=
erze (Bek. v. 2. März §7) 200. — Mar=
garine (GBek.v. 22.Dez.) 1118.— M ehl
(Bek.v. 14.Jan.) 46.— AusländischesMehl
(V. v. 13. März) 229. — Milch (V. v.
3.Nov. § 16) 1011. — Mineralöle und
Mineralölerzeugnisse (Bek. v.
18. Jan. § 18) 65. — Morphin (V. v.
22.März) 256. — Reichsmünzen (Bek.
v. 10.Mai) 406.

Obst (V. v. 3.April § 16) 314. (V. v.
24.Aug.) 729.— Ol aus pflanzlichenStoffen
und Olkuchen (V. v.7. Aug. § 6) 699.—
Opium (V. v. 22.März) 256.

Papier und Pappe (Bek. v.20. Sept.
§ 12) 844. — Phosphorhaltige Mi=
neralien oder Gesteine (Bek. v. 5. März)
215. — Pottasche (Bek.v. 18.Dez.) 1117.
— Preßkohlen (Bek.v. 28.Febr.) 193.

Flüssige Raffinade (V. v.7. Dez. 88)
1096.— Rauchtabak (Bek. v. 28.Juni)
563. — Fettlose Reinigungsmittel
(Bek.v. 19.April § 11)369.— Robben und
Fleisch davon (Bek. v. 18. Febr.) 153. —
Rubel (Bek. v. 17.März) 235.

Saatkartoffeln (V. v. 16.Aug. 86)
712. — Säcke (Bek. v. 20.Dez.) 1116.—
Sämereien (V. v. 19.Nov.) 1057.— Aus=
ländischeSchaltiere und Zübereitungen
davon(Bek.v. 14.Febr.) 129.— Schlacht=
rinder und Schlachtschweine (V. v.
5. April § 13) 323. — Schnupftabak
(Bek. v. 28. Juni) 563. — Schuhsohlen
(Bek.v. 4. Jan.) 10. —Schuhwaren C(Bek.
v. 17.März Art. II § 10,Art. III §§3 und 4)
239. (Bek. v. 26.Juli Art. III 84) 670. —
Überpreifse bei Verkäufenvon Schuhwaren
(Bek. v. 19. Juli) 637. — Getragene
Schuhwaren (Bek. v. 22. März) 257. —
Schwefelkies (Bek. v. 18.Febr.) 153.—
Schweine (V. v. 27. Sept.) 865.
Seegras und Seetang (Bek. v.

14.April) 357.— Silber und Silberwaren
(Bek. v. 19.Juni) 505. — Soda (Bek. v.
17.Okt.)903. (Bek.v. 18.Dez.) 1117.—
Sohlenbewehrungen und Sohlen=
schoner (Bek. v. 4. Jan.) 10. — Spinn=
stoffe (Bek.v. S.Febr.) 112.

F
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Einziehung (Forts.)
õ Steinkohlen (Bek. v. 28.Febr.) 193.
— Stickstoff (Bek.v. 18. Jan.) 59. —
Strickwaren (Bek. v. 22.März) 257. —
Stroh (LV. v.2. Aug. § 17) 691.— Süd=
früchte (V. v.3. April § 16) 314. —Sul=
fat (Bek. v. 7. Juni) 481. ·

Tabakwaren (Bek. v. 28.Juni) 563.
— AusländischesTerpentinöl (Bek. v.
20. Febr.) 1598.— Textilien und Textil=
ersatzstoffe(Bek. v. 8.Febr.) 112. — Tran
(Bek. v. 15. Febr.) 137. — Tümmler und
Fleischdavon(Bek.v. 18.Febr.) 153.

Wachs (Bek. v. 22. Jan.) 70. — Wal=
fische und Fleischdavon (Bek. v. 18.Febr.)
153. — Fetthaltige Waschmittel
(Bek.v. 9. Juni Art. II 89, Art. III 883 u. 4)
488. — Fettlose Waschmittel (VBek.
v.19.April §11)369.
Web= und Wirkwaren (Göek.v.

22.März) 257.— Wein (V. v. 31.Aug.8§8)
752. — Ausländische Wertpapiere (Bek.
v. 22. März § 8) 262. — Wild (V. v.
12. Juli) 607. — Ertrag nicht erlaubter Ver=
anstaltungen für Wohlfahrtszwecke
(Bek. v. 15.Febr. 8§11) 146. — Wollfett
(Bek. v. 15. Febr.) 137.
Zigaretten (Bek. v. 28. Juni) 562.

(Bek. v. 28.Juni) 563. — Zigaretten=
rohtabak (Bek. v. 20.Okt. § 11) 947. —
Büa##en (Bek. v. 28. Juni) 563. —
Zuckerrüben, Rohzucker, Ver=
brauchszucker (Bek.v. 17.Okt. 8 32) 923.
— Zuckerrübensamen (LV. v. 3. Okt.
§5) 886. — Zuckersirup (V. v.7. Dez.
58 1096.
s. auchVerfall.

Eisen, Verkehr mit eisernenFlaschenfür ver=
flüssigteund verdichteteGase während des
Krieges (Bek. v. 8. März) 223. (Bek. v.
4. Okt.) 887.

Stempelung der Meßwerkzeuge aus Eisen
für trockene Gegenstände (Bek. v.
22. Aug.) 749. — Zulassungvon Präzi=
sionsgewichten aus Eisen ohne Justier=
höhlungzur Eichung (Bek. v. 12.Aug.) 748.
Prägung von Fünfpfennigstücken

aus Eisen (Bek.v. 6.Dez.) 1098.
Eisenbahnen, Anderung der Militär=
Transport=Ordnung (Bek. v. 4. April)

Cocgle

Eisenbahnen(Forts.)
33 (Bek. v. 13. Juli) 608. (Bek. v. 28. Juli)

Anderung des Militärtarifs
Eisenbahnen(Bek. v. 29.Okt.) 983.
Anderung der Liste der an dem inter=

nationalenÜbereinkommenüberdenEisen=
bahnfrachtverkehr beteiligten Eisen=
bahnstrecken(Bek. v. 3. Mai) 400.

Versendungvon Körperteilen, Tierkadavern,
Krankheitserregern mit der Eisen=
bahn(Bek.v. 21.Nov. 8§ 12, 13, 17) 1076.

Besteuerung des Personen= und
Güterverkehrs (G. v. 8.April) 329.—
Inkraftsetzung der die Besteuerung des Güter=
verkehrs betreffenden Vorschriften dieses Ge=
setzes(A. V. v. 4. Juli) 589. .

Eisenbahn=Verkehrsordnung, vorübergehende
Anderung während des Krieges (Bek. v.
7. Febr.) 125. (Bek.v. 14.Febr.) 149. (Bek.
v. 23.Juli) 656.— des§ 12 (Bek.v. 6.Dez.)
1094. — des § 30 (Bek. v. 27. Okt.) 974. —
der §§55 und 56 (Frachtbriefmuster](Bek. v.
27.Dez.)1127.

Anderungder Anlage C (Bek.v. 12.Jan.)
49. (Bek. v. 1. März) 212. (Bek. v. 30. März)
300. (Bek.v. 5.Mai) 402. (Bek.v. 31.Mai)
442. (Bek. v. 25. Aug.) 742. (Bek. v.
24.Okt.) 967.— Anwendungder Bestimmun=
gen der Anlage C über fäulnisfähige
Stoffe bei der Versendung von Körperteilen
und Tierkadavern mit Krankheitser=
regern (Bek. v. 21.Nov. § 12) 1076.

Eisenerze, Versorgung des deutschenWirtschafts=
lebens mit Eisenerzen mit niedrigem Phos=
phorgehalte (Bek. v. 1.März) 197. (Bek.
v. 2.März) 199.

Eisenfässer,Lieferung von Schwefelsäureoder
Oleum in Eisenfässernwährend des Krieges
(Bek.v. 21.Sept.) 855.

Ekuador, Anmeldung von Zahlungsmitteln
in Währung von Ekuador und von Forderungen
auf Ekuador (Bek. v. 31. Aug.) 737. —
übertragung solcher Zahlungsmittelund
Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.)741.

Elektrischer Strom, Überlassung elektrischen
Stroms für die Frühernteund denFrühdrusch
ober die Getreidetrocknung(Bek. v. 2. Juni)
443.

für



Elektrizität, Regelungder Erzeugung,Fortlei=
tung und des Verbrauchsvon Elektrizität wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 21.Juni) 543. —
Ausübung der Befugnissedes Reichskanzlers
hierzu durch den Reichskommissar für
Elektrizität und Gas (Bek.v. 30.Aug.)
743. — durch den Reichskommissar für
die Kohlenverteilung (Bek. v.
3. Okt.) 879.

ElektrotechnischeErzeugnisse,Zollfreiheit bei der
Einfuhr aus den besetztenGebieten (Bek. v.
9. Aug.) 707.

Elsaß=Lothringen,Lieferungvon Heu aus der
Ernte 1917für das Heer (V. v. 12.Juli §83,
7) 600.— vonStroh für ZweckederKriegs=
wirtschaft (V. v. 2. Aug.) 685.

Fristen des Wechsel= und Scheck=
rechts während des Krieges (Bek. v.
4. Jan.) 6. (Bek. v. 7. Jan.) 23. (Bek. v.
26. März) 278. (Bek. v. 30. März) 301.
(Bek. v. 28. Juni) 566. (Bek. v. 3. Juli) 587.
(Bek. v. 28. Juli) 817. (Bek. v. 20. Sept.)
854. (Bek.v. 4.Okt.) 890. (Bek.v. 20.Dez.)
1114.
Beschaffungvon Papierholz für Zei=

tungsdruckpapier in Elsaß=Lothringen
(Bek.v. 8. Febr.) 122. (Bek.v. 13.Dez.) 1103.
Elsaß=Lothringen gilt mit Ausnahme

einiger Kreise als Kriegsgebiet im
Sinne der Verordnung vom 8. Februar1917
zum Schutzevon Kriegsflüchtlingen
(Bek. v. 26.Febr.) 192.
Verlängerungder Mitgliedschaft der Mit=

gliederder Ersten und Zweiten Kammer des
Landtags für Elsaß=Lothringen(G. v.
23.Juli) 657.

Emer, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v. 21.
Juni) 535. — Erhebung der Getreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917(V. v. 30.Aug.) 753.

Höchstpreise für Emer aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (V. v. 12. Juli)

— Ermäßigung der Hcchstpreise vom
1. März 1918 ab (V. v. 24. Nov.) 1082.
Verkehr mit Emer aus der Ernte 1917

(R. Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zu Saat=
zwecken (V. v. 12. Juli) 609. — Anderung

Cocgle

Emer (Forts.)
(V. v. 25.Sept.) 863. — wegender Saat=
karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme (V. v.
24.Nov.)1082.
Verkehrmit Stroh von Emer während

desKrieges,Höchstpreise (V. v. 2. Aug.)
685.

Vorratserhebung am15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Empfänger von Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli 8834,39,41.,44,46II,50)795.

Empfangsbescheinigungenfür Postsendungen
(Postordn.v. 28.Juli §§39X, 431).

Endurteil im Rechtsstreit über die Wiederher=
stellungvon Lebens=und Krankenversicherun=
gen (Bek. v. 20.Dez. §8) 1123.

England s. Großbritannien und Ir=
land.

Enkel, Erhöhung der Unterstützungelternloser
Enkel in denDiensteingetretenerMannschaften
(Bek. v. 20.April) 371. — aus Mitteln der
LSieferungsver bände (Bel. v. 2.Nov.)
85.

Entbindungsanstalten,Fristung im Sinne des
* 49 Abs.3 der Gewerbeordnungfür die Er=
richtung von Privat=Entbindungsanstalten
währenddesKrieges (Bek.v. 3.Aug.) 680.

Enteignung folgenderGegenständewährenddes
Krieges:
Bienenwachs (Bek. v.4. April) 303.

— Binnenschiffe (Bek. v. 18.Aug. §3)
717. — Branntwein aus Klein= und
Obstbrennereien(Bek. v. 24. Febr. § 3) 180.—
aus Wein (Bek. v. 9. Jan. § 5) 27. — Außer=
krafttreten der Verordnung vom 14.Sep=
tember 1916 über Bucheckern (V. v.
4.Okt.) 890.

Druckfarbe (Bek. v. 26.Juli §4) 665.
Erdwachs (Bek. v. 18.Jan. §9) 63.
AusländischeForderungen (ek. v.

8.Febr. § 5) 107.
Gemüse (V. v. 3.April §§12, 13)312.

— Getreide aus der Ernte 1917(R. Getr.
O. v. 21.Juni §§42 bis 47) 521.— Grund=
stücke zum Zweckeder Graphitförde=
rung (LBek.v. 4. Aug.) 693.

Holz für Zeitungsdruckpapierin Elsaß=
Lothringen (Bek. v. 8. Febr.) 122. (Bek. v.
13.Dez.)1103.



Enteignung(Forts.)
Kartoffeln (Bek. v. 24.März) 278.

(V. v. 28. Juni § 12) 572. — Karton (Bek.
v. 20. Sept. § 9) 842. — Kerzen (Bek. v.
18.Jan. §9) 63. — Kleie aus Getreide
(V. v. 18.Okt. § 6) 942. — Gegenständedes
Kriegsbedarfs und zur Herstellung oder
zum Betriebe von Kriegsbedarssartikeln(Bek.
v. 4.April) 316. (Bek.v. 26.April) 375.
AusländischesMehl (V. v. 13.März)

229. — Mineralöle undMineralöl=
erzeugnisse (Bek..v. 18. Jan. 8§9) 63.
AusländischesRoggenmehl (V. v.

13.März)229. -
Obst (V. v. 3.April §§ 12, 13) 312.—

Olfrüchte (V. v. 23.Juli) 643. (V. v.
23.Juli) 646.

Papier und Pappe (Bek. v. 20. Sept.
89) 842.
Schuhwaren (Bek. v. 17.März Art. III

§2) 240. (Bek.v. 26.Juli Art. III 8 2) 669.
— Getragene Schuhwaren (Bek. v.
22. März) 257. — Strickwaren (Bek. v.
22.März) 257. —Stroh (V. v. 2.Aug. § 10)
689.— Südfrüchte (V. v. 3.April 8§§12,
13) 312.

Umschlagsvorrichtungen zum
Beladenund Löschenvon Binnenschiffen
(Bek.v. 18.Aug. § 4) 717.

Web= und Wirkwaren (GBek. v.
22.März) 257. — AusländischesWeizen=
mehl (V. v. 13.März) 229.
AusländischeZahlungsmittel (Bek.

v.8. Febr. § 5) 107. — Zigarettenroh=
tabak (Bek. v. 20. Okt.) 945. — Zucker=
rüben(Bek. v. 17.Okt.§§4, 20) 916.

Enten, vierteljährliche Zählungen während
desKrieges (Bek.v. 9.Aug.) 701.

Entfernung, Herabsetzungvon Mindeststrafen für
unerlaubte Entfernung der Militärper=
sonen, Anderungder §§66, 67 des Militär=
strafgesetzbuchsvom 20. Juni 1872 (G. v.
25.April Art. I, 3, 4) 381.

Entgelt für Überlassungvon Kriegsgefangenenan
Betriebe,die der Unfallversicherüngunterliegen
(G.v. 15.Aug.883,5)726.

Entschädigungfür Verhaftungoder Aufenthalts=
beschränkungauf Grund des Kriegszustandes
und des Belagerungszustandes(Bek. v.
8.Febr.) 116.

Cocgle

Entscheidungender Einigungsämter (Bek. v.
26.Juli) 659. (Anordn. v. 26.Juli) 661.—
der Schiedsstellen für Angelegenheiten
der Sammelheizung und Warmwasser=
versorgung von Mieträumen (Bek. v. 2. Nov.)
989. (Anordn. v. 2. Nov.) 991. — des
Schiedsgerichts für Streitigkeiten über
Fracht=und Preisausgleichfür Rohzucker
(A. B. v. 18.Okt. § 9) 927.

Entzündliche Stoffe, Beförderung von Kal=
ziumkarbid mit der Eisenbahnwährend
des Krieges (Bek. v. 12. Jan.) 49. — von
Natriumsuperoxyd (Bek. v.5. Mai)
402.

Erbsen, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.—
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535.

Freigabe für Saatzwecke, Höchst=
preise für Saatgut, Saatkarte (Bek.
v. 6. Jan.) 14. —Höchstpreise für Erbsen
aus der Ernte 1917 (V. v. 24. Juli) 653. —
Ermäßigung dieser Höchstpreisevom 1.März
1918ab (V. v. 24.Nov) 1082.— Schluß=
schein bei Veräußerung an Groß=oder Klein=
händler (V. v. 3.April § 10) 311. — Ver=
kehr mit Erbsen aus der Ernte 1917
(R.Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zu Saat=
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.— Anderung
(V. v. 25. Sept.) 863. — wegen der Saat=
karte (V. v. 22.Dez.)1124.—Ausdrusch
und Inanspruchnahme(V. v. 24.Nov.) 1082.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassendeErbsen zur Be=
stellung der Grundstücke (V. v. 20. Juli)
636. — zur Ernährung der Selbstver=
sorger vom 1. Oktober bis 15. November
1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom 15. No=
vember 1917 bis 15. August 1918 (V. v.
13. Nov.) 1046.

Vorratserhebung am15. Februar
1917(Bek.v. 14.Jan.) 46.

Erdbeeren,zollfreie Einfuhr währenddes Krie=
ges (Bek. v. 10.Mai) 405.

Erdmandeln, Einfuhr währenddes Krieges (V.
v. 23.Juli § 11) 649. ,

Erdnüsse, Einfuhr während des Krieges (V. v.
23.Juli § 11) 649.



brdschellack,Verkehr damit währenddes Krieges
(Bek.v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22.Jan.) 70.

h Verkehr damit während des Krieges
(Bek.v. 18.Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
(Bek.v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)
170.
érfindungen,AusschlußderOffentlichkeitfür Pa=
tentewährenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr.)
121.
krfrischungsräume,Verbrauch von Fleisch
und Fleischwaren währenddes Krieges,
Abgabenur gegenFleischkarte(Bek. v. 19. Okt.
’ 4) 950. — Verbot der Verabfolgung von
Sahne (V. v. 3. Nov. § 10) 1009.

Erfurt, Sitz einer Schuhwarenherstel
lungs= und Vertriebsgesellschaf
(Bek. v. 24.März) 274. — einer Schuh
handelsgesellschaft (Bek. v.6. Aug.
695.

Erlaubnis zum Handel mit Arzneimitteln
währenddes Krieges (Bek. v. 22.März) 270.
— Aufhebung des § 10 Abs.2 dieser Bekannt=
machung(Bek. v. 15. Juli) 633. — Erlaubnis
zur Herstellung von Branntwein aus
Weintrestern (Bek. v. 28. Sept. Art. II) 875.—
zur Erteilung privaten gewerblichen und
kaufmännischen Fachunterrichts
währenddesKrieges (Bek. v. 2.Aug.) 683.—
zumHandel im Umherziehen und zum
Großhandelmit Gemüse, Obst oder Süd=
früchten während des Krieges (V. v.
3.April 888, 9) 310.
Erlaubnis zum Arbeiten und zum Handel

mit Krankheitserregern (Bek. v.
21. Nov. §§ 1, 2, 3, 5, 6) 1069. — zum
Handel mit Lebens= und Futtermit=
teln (V. v. 24. Juni 1916) 16. 581. Ber.
16.674. (V. v. 16. Juli) 626. — zur gewerbs=
mäßigenöffentlichenVeranstaltung von Licht=
spielen (Bek. v. 3. Aug.) 681. — Auf=
hebung dieser Bekanntmachung (Bek. v.
26.Okt.) 972. ·
Erlaubnis zum Handel mit Saatgut

vonBuchweizen und Hirse, Hülsen=
früchten, Wicken und Lupinen (Bek.
d. 6. Jan.) 14. — mit nicht selbstgebautem
Hafer oder Sommergerste zu Saat=
zwecken(Bek. v. 11. Jan.) 31. — mit Ge=
müsesaatgut (Bek. v. 23. März) 268.
(V.v.12.Juli §12)612.

.
"17

45

Erlaubnis (Fotrs.) ’
Versagung der Erlaubnis zum Be—

triebe des Gewerbes als Schaufpiel=
unternehmer während des Krieges (Bek.
v. 3.Aug.) 681.— Erlaubnis zumHandelmit
Tabakwaren (Bek. v. 28. Juni) 563. —
mit Wein (V. v. 31.Aug. 885, 6) 752. —
Erlaubnis zu Veranstaltungen für Wohl=
fahrtszwecke während des Krieges (Bek.
v. 15. Febr.) 143.
s. auchGenehmigung, Zulassung.

Erlaubnisscheine,Außerkrafttreten der
Verordnung vom 14. September 1916 über Er=
laubnisscheinefür die Verarbeitung von Buch=
eckern (V. v. 4. Okt.) 890. — Erlöschen der
Gültigkeit der Erlaubnisscheinezum freihändi=
genAnkauf von Hafer — §17 der Verord=
nung vom 6.Juli 1916— (Bek. v. 19.Mai)
425.— Erlaubnisscheinefür Verarbeitungvon
Getreide aus der Ernte 1917 zu Flocken,
Graupen, Grieß, Grütze, Mehl, Schrot u. a.
(R. Getr.O. v. 21.Juni § 63) 526. — für
Verarbeitung von Olfrüchten durch
Mühlen (V. v. 23. Juli § 1) 646. (V. v.
7.Aug. § 5) 699.

Ernährung, Inanspruchnahmevon Getreide
und Hülsenfrüchten für die Ernährung
desVolkes (Bek.v. 22.März) 263.

Bekämpfungvon Krankheiten derzur
menschlichenErnährung dienenden Pflanzen
(Bek. v. 30.Aug.) 745.
Abänderung der Bekanntmachungvom

22. Mai 1916 über Kriegsmaßnahmen zur
Sicherung der Volksernährung (Bek. v.
18. Aug.) 823. — Errichtung des
Kriegsernährungsamts als oberste
Reichsbehörde(A. E. v. 30.Aug.) 824.— Ge=
winnung von Laubheu und Futter=
16öi ig währenddesKrieges (V. v. 27.Dez.)

Ernte, Vornahme der Erntearbeiten 1917
(R. Getr.O. v. 21.Juni §§4, 36) 509. —
Ernteflächenerhebung vom 15. bis
25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21.Juni) 535. —Frühernte undFrüh=
drusch 1917 (Bek. v. 2. Juni) 443. — Er=
hebungder Getreideernte und Nach=
prüfung der Ernteflächenerhebung1917 (V.
v. 30. Aug.) 753.



—Ü

Eröffnung des Konkursverfahrens, Erstrek=
kung der Fristen für die Anfechtbarkeit
von Rechtshandlungenvor Eröffnung des Kon=
kursesoder vor dem Eröffnungsantraggegen=
über Kriegsteilnehmern (Bek. v. 5. Juli) 590.

Ersatzkassen,Krankenversicherungvon Ange=
hörigen feindlicher Staaten wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 25. Jan.) 79. —
Krankenversicherung der im vaterlän=
dischen Hilfsdienst Beschäftigten (V.
v. 24. Febr. § 8) 173.

Ersatzleistung,Ablehnung der Ersatzleistungdurch
die Post für die Beschädigungoder für denVer=
lust zur Postbeförderung bedingt zugelassener
Gegenstände(Postordn.v. 28. Juli § 6 II) 765.

Ersatzmänner, Verlängerung der Amtsdauer der
nach dem Versicherungsgesetzefür Ange=
stellte gewählten Vertrauensmänner usw.
und ihrer Ersatzmänner (Bek. v. 11. Dez.)
1101. — Wahl von Ersatzmännernfür Beisitzer
der Gewerbegerichte, der Kauf=
mannsgerichte und der Innungs=
schiedsgerichte während des Krieges
(G. v. 7. Nov.) 1017.

Ersatzmittel, Verbot des Angebots von Anleitun=
gen zur Herstellung von Ersatzmitteln für
Lebens= oder Futtermittel in peri=
odischenDruckschriften usw. (V. v. 16. Juli)
626. — Verkehr mit Ersatzmitteln für
Fleischbrühwürfel während des Krie=
ges (V. v. 25.Okt.) 969. — Kennzeich=
nungder PackungenoderBehältnissevon Er=
satzmitteln für Gewürze (Bek. v. 5.Dez.)
1093. —Tabakähnliche Warenals Ersatz
für zigarettensteuerpflichtige Er=
zeugnisse(Bek. v. 27. Okt.) 974.

Ersatzsohlengesellschaftm.b.H. in Berlin, Über=
nahmeder BeständegeschlossenerBetriebe für
Schuhsohlen,Sohlenschoner,Sohlenbewehrun=
en und Lederersatzstoffe(Bek. v. 4. Jan.
5) 8. — Regelungdes Verkehrsmit Schuh=

sohlen, Sohlenschonern, Sohlenbewehrungen
und Lederersatzstoffenwährend des Krieges
(Bek. v. 4. Jan.) 10. (Bek. v. 1.Aug.) 679.
(Bek. v. 7. Nov.) 1014.

Erstattungvon Personengeld,Überfrachtportound
Versicherungsgebührbei der Reise mit den
Posten (Postordn. v. 28. Juli §8 54, 59V)
812.

Cocgle

Erzeuger,AnzeigedesVorratsanDruckfarbe
am 1.März 1917 (Bek. v. 16. Febr.) 134. —
BesondereVergütung an den Erzeuger für Ab=
lieferung von Hafer an die Heeresverwaltung
(Bek.v. 19.Mai) 425.— VerpflichtungdesEr=
zeugers zur Zahlung der Umlage für Kalk=
stickstoff (V. v. 24.Okt.) 963.

Erziehungsanstalten,Aushändigungvon Postsen=
dungenfür die Zöglinge in Erziehungsanstal=
ten (Postordn.v. 28.Juli § 39XI) 801.

Esparsette, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Höchstpreise für Heu von Esparsette
aus der Ernte 1917 für das Heer (V. v.
12. Juli) 599.

Essig, Verbot der Verwendungvon Zucker zur
Herstellung von Essig während des Krieges
(A.B. v.18.Okt.815)928.

Essigsäureverbrauchsabgabefür alle in anderer
Weiseals durchGärung gewonneneEssigsäure
(Bek.v. 18.Okt.,V) 938.

Etat s. Haushalt, Reichshaushalt.
Extrablätter, Verbot des Aushangs an Schau=
fenstern,Anschlagsäulenusw.(Bek.v. 29.Mai)
439. — Aufhebung des Verbots (Bek. v.
18. Juni) 499. «
s. auchSonderblätter.

F
Fachschulen,Erlaubnis zumBetrieb oderzur Lei=
tung einer privaten Fachschulefür gewerblichen
oder kaufmännischenUnterricht während des
Krieges (Bek. v. 2.Aug.) 683.

Fachunterricht,Erlaubnis zur Erteilung privaten
gewerblichen und kaufmännischen Fachunter=
richts währenddes Krieges (Bek. v. 2.Aug.)
683.

Fäden, Preisbeschränkungenwährend des Krieges
(Bek.v. 8.Febr.) 111. (Bek.v. S.Febr.) 112.

Fahnenflucht, Herabsetzung von Mindeststrafen
des Mil. Str. G. v. 1872, §§ 71, 72, 75, 77, 78
(G. v. 25.April Art.1 Nr. 5 bis 9) 382.

Fahrausweis, Beförderung von Personen auf
Fahrausweise (G. v. 8. April 8 16) 334.



Fahrkarten, Auskunft über Preise der Eisenbahn=
Fahrkarten durchdie Fahrkartenausgabestellen
währenddesKrieges (Bek.v. 6.Dez.) 1094.

Fahrkartenausgabestellen, Auskunft über Preise
der Eisenbahn=Fahrkartenwährend des Krieges
(Bek. v. 6.Dez.) 1094.

Fahrkosten der Vertreter der Arbeitgeber und Ar=
beitnehmerin der Zentralstelleund in den
Ausschüssen für den vaterländischen Hilfs=
dienst (Bek.v. 13.Nov.)1039.

Fahrpläne, Verbot der Beifügung von Fahr=
plänen zu Zeitungenund Zeitschriften(Bek. v.
25.Sept.§4)862.

Fahrscheinebei Reisen mit der Post (Postordn. v.
28.Juli 8853,54)812.

Fahrzeuge,Höchst=und Mindestpreisefür Beför=
derungenauf Binnenwasserstraßensowiefür die
Miete geeigneterFahrzeugewährenddesKrie=
ges(Bek.v. 18.Aug.) 717.— Vereinigungder
Besitzervon Binnenschiffenzu Betriebs=
verbänden während des Krieges (Bek. v.
18.Aug.) 720.
s. auchWasserfahrzeuge.

Familien, Erhöhung der Unterstützungvon Fa=
milien in denDienst eingetretenerMannschaf=
ten, Anderung der Verordnung vom21. Ja=
nuar 1916 (Bek. v. 20. April) 371. — Er=
höhung aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek. v. 2.Nov.) 985.

Familienfideikommisse,Befugnis der Inhaber
eines Familienfideikommisses zur Veräußerung
ausländischerWertpapiere während des Krieges
(Bek. v. 22.März § 6) 262.

Farbebiere, für Farbebieregilt die Verordnung
vom 20. Februar 1917 über Bier nicht (V. v.
20. Febr. 8 10) 163.

Farben, Verbot der Verwendungvon Milch zur
Zübereitungvon Farben währenddes Krieges
(V.v.3.Nov.§10)1009.

Färsen, Höchstpreise vom 1. Juli 1917 ab
(V. v. 19.März) 243.— Vierteljährlichekleine
Viehzählungen (Bek. v.30. Jan.) 81.
(Bek.v. 9.Aug.) 701.

Fasanen, Verkehr damit während des Krieges
(V. v. 12.Juli) 607.

Cocgle

47

Fässer, Verkehr mit Fässern während des Krieges
(Bek. v. 6. Juni) 473. — Einrichtung einer
Reichsstelle für Faßbewirtschaf=
tung [eichsfaßstelle](Bek.v. 28.Juni) 575.
— Beschlagnahme von Fässern(Bek. v.
28.Juni) 577. (Bek.v. 12.Okt.) 899.
s. auch Eisen fässer, Holzfässer.

Faulende Stoffe, bedingteZulassungzur Post=
beförderung(Postordn.v. 28.Juli § 6) 765.

Fäulnisfähige Stoffe, Beförderung von
Klauen und Knochenmit der Eisenbahn
währenddesKrieges (Bek. v. 5.Mai) 402.—
Beförderung von Körperteilen und
Tierkadavern mit Krankheitser=
regern mit der Eisenbahn(Bek. v. 21.Nov.
912) 1076. -

Federvieh,Verfüttern von Kartoffeln an Feder=
vieh (Bek. v. 7. Febr.) 104. — Vierteljährliche
Zählungen während des Krieges (Bek. v.
9.Aug.) 701.

FehlergrenzenderMeßwerkzeugefür Flüssig=
keiten (Bek. v. 5. Aug.) 747. — der Prä=
zisionsgewichte aus Eisen ohneJustier=
höhlung(Bek.v. 12.Aug.) 748.

Feigenkaffee,Festsetzungvon Preisen dafür durch
den Kriegsausschußfür Kaffee,Tee und deren
Ersatzmittel(V. v. 16.Nov. §4) 1054.

FeindlicheStaatsangehörige,gewerblicheSchutz=
rechtevon AngehörigenJtaliens während
des Krieges (Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v.
7. Mai) 403. — von Angehörigen Portu=
gals (Bek. v. 28. Dez.) 1128. — Außerkraft=
setzungder Verordnung vom 1. Juli 1915 über
gewerbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger,soweitsie Rußland und
die AngehörigenRußlands betrifft, in Anse=
hung der Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k. Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73.

Behandlung neutraler Schiffe als
feindliche Schiffe nach der Prisenord=
mung, wenn sie im Eigentum feindlicher
Staatsangehöriger stehen oder von ihnen ge=
chartertsind (A. V. v. 16. Juli) 631. Ber.
S. 652.
Krankenversicherung von Angehs=

rigen feindlicherStaatenwährenddesKrieges,
Befreiung von der Invaliden= und Hinter=



FeindlicheStaatsangehörige(Forts.)
bliebenenversicherung(Bek. v. 25.Jan.) 79.—
Unfallversicherung von Angehörigen
feindlicher Staaten während des Krieges (Bek.
v. 25.Jan.) 79. (Bek.v. 30.März) 301.

Anderung des § 8 der Verordnung vom
7. Oktober 1915 über die Anmeldung des
im Inland befindlichen Vermögens von
Angehörigen feindlicher Staaten (Bek. v.
19. April § 5) 364. — Anwendungder Ver=
ordnungvom 7. Oktober 1915 auf das Ver=
mögen von Angehörigen der Vereinigten
Staaten von Amerik.a (Bek. v. 10. Nov.)
1050.—chinesischer und siamesischer
Staatsangehöriger (Bek. v. 12. Sept. Art. 2)
831. —Kraftloserklärung vonAktien
bei der Liquidation feindlichen Ver=
mögens (Bek. v. 15. Nov.) 1051.

Anwendung der Verordnung vom 16. De=
zember 1916, betr. Verträge mit feind=
lichen Staatsangehörigen, auf Portugal
(Bek. v. 19. Juni) 503. — auf Rußland
und Finnland (Bek. v. 3. Nov.) 1004.

Feinseife, Höchstpreise währenddes Krieges
(Bek.v. 5.Mai) 399. (Bek. v. 21.Juni) 546.
— Abgabe gegen Seifenkarte (Bek. v.
21. Juni) 546. «

Feld, Herabsetzungvon Mindeststrafendes Mil.
Str. G. B. v. 1872, 88§66, 67, 71, 72, 75, 77,
78, 93, 95 bis 98, 108, 110a, 141 (G. v.
25. April Art. 1 Nr. 3 bis 16) 381.

Feldtruppen,die Verordnung vom 20. Februar
1917 über Bier gilt nicht für Lieferung von

Bier an die Feldtruppen (V. v. 20. Febr.
§910) 163.

Fensterbriefumschläge(Postordn.v. 28.Juli §4)
764.

Ferkel, vierteljährliche kleine Viehzählungen (Bek.
v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.) 701. —
Zwischenzählung am15. Oktober 1917
(V. v. 27.Sept.) 865. — Zählung am 1.De=
zember 1917 (V. v. 8. Nov.) 1021.

Fesen, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917· (Bek. v.
21.Juni) 535.— ErhebungderGetreide=
ernte und Nachprüfung der Ernteflächen=
erhebung1917 (V. v. 30.Aug.) 753.

Cocgle

Fesen(Forts.)
Höchstpreise für inländischen Fese

aus der Ernte 1917 und für Fesen frühere
Ernten (V. v. 12. Juli) 619. — Ermäßi=
gung der Höchstpreisevom 1.März 1918 ob
(V. v. 24. Nov.) 1082.

Verkehr mit Fesen aus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — zu Saat=
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.—Anderung
(V. v. 25.Sept.) 863.— wegender Saat=
karte (V. v. 22.Dez.) 1124. —Ausdrusch
und Inanspruchnahme(V. v. 24. Nov.) 1082.
— Verkehrmit Stroh von Fesenwährend
des Krieges, Höchstpreise (V. v. 2.Aug.)

Vorratserhebung am 15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

|A

Feststellungsausschüsse,Anweisung über das Ver=
fahren bei den auf Grund des Hilfsdienstgesetzes
gebildetenAusschüssen(v. 30.Jan.) 87.

Festungen, Gebühren für die auf Grund des
§ 40 desGesetzesvom21.Dezember1671,betr.
die Beschränkungendes Grundeigentums in der
Umgebungvon Festungen,in Rayonangelegen.
heitenherangezogenenSachverständigen
(V. v. 11.Jan.)40.

Festungshaft,Herabsetzungvon Mindeststrafen
desMil. Str. G.B. v. 1872,8893,97,141
(G. v. 25.April Art.1 Nr. 10, 13, 16) 382.

Fettabscheider,Aufstellungwährenddes Krieges
(Bek.v. 3.Mai) 395.

Fette,Verkehrmit denaus Knochen gewonne=
nen Fetten während des Krieges (Bek. v.
15.Febr.) 137. (Bek.v. 16.Febr.) 140. (Bek.
v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v. 14. Dez.) 1107.—
Selbstversorger haben Fett von
Schweinen bei der Hausschlachtungan den
Kommunalverbandabzugeben(V. v. 2. Okt.)
881. (Bek.v. 19.Okt.§11)953.— Verwen=
dung pflanzlicherund tierischerFette während
des Krieges zur Herstellungvon Seife und
anderen Waschmitteln und von Leder
(Bek. v. 21. Juni) 545. — Verarbeitung an=
fallender Tiere, Tierkörper und Tier=
körperteileauf Fette (V. v. 17.Aug.) 715.

Fette Stoffe, Beförderungmit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli § 10) 771.



Fettsäuren, Verkehr mit den aus KRnochenge=
wonnenen Fettsäuren während des Krieges
(Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v. 16.Fobr.)
140. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v.
14. Dez.) 1107. — Verwendung aus pflanz=
lichen FettengewonnenerFettsäurenwährend
des Krieges zur Herstellungvon Seife und
anderen Waschmitteln (Bek. v. 21. Juni)
545.

Fichtenholz,Lieferung zur Herstellungvon Zei=
tungsdruckpapier(Bek.v. S. Febr.) 122. (Bek.
v.2.Nov.)996.(Bek.v.13.Dez.)1103.

Fideikommisse s.
misse.

Finanzen, § 3 des Gesetzesvom 15. Juli 1909,
betr. Anderungenim Finanzwesen,findet1917
auf die Kriegsanleihen keineAnwendung (G. v.
30.Mai §4) 446.

Finnland, Anwendung der Verordnung vom
16.Dezember 1916, betr. Auflösung von Ver=
nmägenmit feindlichenStaatsangehörigen,auf
Finnland (Bek. v. 3. Nov.) 1004.

Firma, Angabeder Firma und desOrts der ge=
werblichenNiederlassung auf jeder Packung mit
Gewürzen und deren Ersatzmitteln (Bek. v.
5. Dez.) 1093. — mit Kerzen (Bek. v.
18. Jan. § 13) 64. — auf den Begleit=
scheinen zu Ausbesserungen von

Familienfideikom=

v. 25. Jan.) 75.— Angabeder Firma auf fett=
losenWasch- undReinigungsmitteln
(Bek. v. 19. April § 4) 367.

Firnisse, Anzeige des Vorrats an Firnis und
Firnisersatzstoffen zum Anreiben oder Ver=
schneidenvon Druckfarbeam 1. März 1917
(Bek. v. 16.Febr.) 134.

Fische, Anderung der Verordnung vom 28.No=
vember 1916 über die Beaufsichtigung
der Fischversorgung(V. v. 22.Sept.) 859.

Fischmarinaden,Verbot der Verwendung von
Zucker zur Herstellung von Fischmarinaden
währenddes Krieges (A. B. v. 18.Okt. §15)
928.

Fiskus, GeldstrafennachdemGesetzvom8.April
1917 über die Besteuerung des Personen=und
Güterverkehrsfallen dem Fiskus zu (G. v.
8.April§27)337.
Neichs-Gesetbl.1917.

Cocgle
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Flächenmaße,Abänderungder Bekanntmachung
vom 15. November 1916, betr. Eichung von
Flächenmaßen (Bek. v. 22. Aug.) 750.

Flachs, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Preisbeschränkungen weährenddes
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8.Febr.)112.

Flaschen,Verkehrmit eisernenFlaschenfür ver=
flüssigteund verdichteteGase während des Krie=
ges (Bek. v. 8.März) 223. (Bek. v. 4.Ok..)
887.

Fleisch,Ausgabevon Zusatzfleischkarten
vom 16.April 1917 an durchdie Kommunal=
verbände (Bek. v. 15. April) 355. — Auf=
hebung dieser Bekanntmachung(V. v.
22. Juli) 641. — Regelung des Fleisch==
verbrauchs während des Krieges (V. v.
2.Mai) 387. (V. v. 2.Okt.)881. —Höchst=

preise für Rind= und Schweine=
fleisch (V. v. 5. April § 7) 321. —
für Fleisch ausländischerHerkunft (V. v.
18.Juli) 632.
Neue Fassung der Verordnung über

den Verbrauch von Fleisch während des
Krieges, Abgabe nur gegen Fleischkarte
(Bek. v. 19.Okt.) 949.

Fleischbrühwürfel,Verkehrmit Fleischbrühwürfeln
und ihren Ersatzmittelnwährenddes Krieges
(V. v. 25.Okt.) 969.

Fleischereien s. Schlächtereien.

Fleischkarte,Anrechnungder Fleischvorräteder
Selbstver sorger auf die Fleischkarte(V.
v. 2. Mai) 387. (V. v. 2. Okt.) 881. — Aus=
gabe von Zusatzfleischkarten vom
16.April 1917andurchdie Kommunalverbände
(Bek. v. 15. April) 355. — Aufhebung
dieser Bekanntmachung(V. v. 22. Juli) 641.

Abgabe von Fleisch und Fleisch=
waren während des Krieges nur gegen
Fleischkarte (Bek. v. 19. Okt.) 949. — Aus=
gestaltungder Reichsfleischkarte (V. v.
29. Nov.) 1086.

Fleischkonserven,Verbrauchwährenddes Rrieges,
Abgabenur gegenFleischkarte(Bek.v. 19.Okt.)
949.

G
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Fleischwaren,Regelungdes Verbrauchs (V.
v. 2.Mai) 387. — Verbrauch von Fleisch=
warenwährenddesKrieges,Abgabenur gegen
Fleischkarte(Bek. v. 19. Okt.) 949. — Zu=
satzfleischkarte (Bek. v.15. April) 355.
— Wegfall der Zusatzfleischkarte(V. v.
22.Juli) 641. — Lieferungverdorbener
Fleischwaren an den Kriegsausschußfür
pflanzlicheund tierischeOle und Fette während
des Krieges(Bek. v. 15. Febr.) 137.

Höchstpreise für Fleischwaren aus=
ländischer Herkunft (V. v. 18.Juli) 632.

Flocken,Verarbeitung von Getreide aus der Ernte
1917 zu Flocken (R. Getr. O. v. 21. Juni 8 63)
526.

Flüchtlinges. Kriegsflüchtlinge.

Flugzeuge,AngehörigedesDeutschenHeeresund
der Marine auf Flugzeugen als Kriegs=
teilnehmer (IA.E. v. 20.März) 315.

Fracht für Militär=Flugzeugebei derBe=
fürderung mit der Eisenbahn (Bek. v. 29. Okt.)

s. auchMilitär=Flugzeuge.
Flüsse,wirtschaftlicheMaßnahmenin derBinnen=
schiffahrtwährenddesKrieges(Bek.v. 18.Aug.)
717. — Errichtung von Betriebsvder=
bänden in der Binnenschiffahrt während des
Krieges (Bek.v. 18.Aug.) 720.

Flüssigkeiten, Zulassung von Meßwerkzeu=
gen für Flüssigkeiten zur Eichung (Bek. v.
5.Aug.) 747. — Übergangsbestimmungenfür
die Neueichung von Meßwerkzeugen für
Flüssigkeitenmit gleichartigerEinteilung (Bek.
v. 22.Aug.) 749.
Beförderungbrennbarer Flüssigkeiten

mit der Eisenbahn (Bek. v. 24. l7 968.
Beförderung von Flüssigkeitenmit der

r7 st (Postordn.v. 28.Juli §85, 6, 10, 15)

Fohlen, vierteljährliche kleine Viehzählungen
(Bek. v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.) 701.
— Zählung am 1. Dezember 1917 (V. v.
8. Nov.)1021.
Forderungen,Anmeldungvon Forderungengegen
Schuldner im feindlichen Ausland
(Bek. v. 23. Febr.) 183. — Anmeldung
von Forderungen auf verbündete und
neutrale Länder (Bek.v. 31.Aug.) 737.—

Go gle

Forderungen(Forts.)
bertragung solcher Forderungenauf die

Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.
Veräußerung ausländischerWertpapiere

zur Seschaffungvon Forderungenim Ausland
wohrend des Krieges(Bek. v. 22. März § 6)

1.
Zahlungsverkehr mit demAusland

währenddesKrieges(Bek.v. 8. Febr.) 105.
Formularbücherfür Schlußscheinebei Veräuße=
rung von Gemüse, Obst und Südfrüchten an
Gros= oderKleinhändler(V. v. 3.April § 10)

1.
s. auch Vordrucke.

Forsteigentümer,Heranziehungder Forsteigen=
tümer in Elsaß=Lothringenzur Lieferungvon
Papierholz für Zeitungsdruckpapier(Bek.
v. 8. Febr.) 122. (Bek. v. 13.Dez.) 1103.—
Abgabe von Laubheu und Futter=
1|—4#7 ig währenddesKrieges (V. v. 27.Dez.)

Forstnutzungsberechtigte,Abgabevon Laubheu
und Futterreisig währenddes Krieges
(V.v.27.Dez.)1125.

Fortbildungsschulen,Erlaubnis zum Betriebe
oder zur Leitung privater Fortbildungsschulen
für gewerblichenoder kaufmännischenFach=
tunterrichtwährenddesKrieges(Bek.v. 2.Aug.)

Fracht, Besteuerungdes Güterverkehrs(G. v.
8. April 329. — Inkraftsetzungder die Be=
steuerung des Güterverkehrs betreffendenVor=
schriftendiesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.
— Fracht bei Lieferung von Thomas=
phosphatmehl (V. v.10. Dez.) 1099.

Fracht für Militär=Flugzeuge
(Bek.v.29.Okt.)983.

Frachtausschuß,Anhörung des Frachtausschusses
bei Enteignung von Binnenschiffen oder Um=
schlagsvorrichtungenwährenddesKrieges (Bek.
v.18.Aug.§5)717.

Frachtbrief,vorübergehendeAnderungder 88 55
und 56 der Eisenbahn=Verkehrsordnung,Ver=
kleinerung des Frachtbriefmusters (Bek. v.
27. Dez.) 1127. ·

Frachtgut,Auslieferungvon Frachtgutdurchdie
Fisenbahnan Sonn=-und Festtagenwährend
desKrieges(Bek.v. 14.Febr.)149.



Frachturkundenfür dieBeförderungvonGütern
(G. v. S.April § 17)335.—-Inkraftsetzungder
die Besteuerungvon Gütern betreffendenVor=
schriftendiesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Frachtverträgefür deutscheKauffahrteischiffewäh=
renddesHraiges (Bek.v. 5.Juli) 585.— An=
wendungder Verordnung vom 16. Dezember
1916,betr.Auflösung von Frachtverträgen
mit feindlichenStaatsangehörigen,auf Por=
tugal (Bek. v. 19. Juni) 503. — auf Ruß=
land und Finnland (Bek. v. 3. Nov.)
1004. " .

schaffungReichsbeihilfe gewährt worden
ist (G. v. 7. Nov. 87) 1027.

Fragebogen für Anzeigen über Druckfarbe
und Stoffe dazu (Bek. v. 16. Febr.) 134.—
überPapier, Karton und Pappe (Bek.
v. 20. Sept. §§ 1, 3) 841. — Vordrucke
dazu (das.) 845, 849.

Frankfurt (Main), Sitz einer Schuhhan=
delsgesellschaft (Bek. v. 6. Aug.) 695.

Frankreich,AusgabestellederAufnahme=undVer=
sicherungskartenfür die Angestelltenversicherung
der im vaterländischen Hilfsdienst
im besetztenGebietvon FrankreichBeschäftigten
in Metz (Bek. v. 25.Mai) 435.— Liqui=
dation französischer Unternehmungen(Bek.
v. 14.März) 227.

Anwendungder Verordnung vom 26.No=
vember1914 in der Fassungvom 10.Februar
1916, betr. die zwangsweiseVerwaltung fran=
zösischerUnternehmungen,gegenüberAngehöri=
gen der VereinigtenStaaten von Amerika
(Bek. v. 13.Dez.) 1105.— gegenüberchine=
sischen und siamesischen Staats=
angehörigen(Bek. v. 12.Sept.) 831.

Frauen; stillende und schwangereFrauen sind
während des Krieges Vollmilchversorgungs=
berechtigte(V. v. 3.Nov. § 4) 1006.

Freiheitsstrafen, Umwandlung von Geldstrafen
nach dem Gesetzevom 8. April 1917 über die
Besteuerung des Personen=und Güterverkehrs
in eineFreiheitsstrafefindetnicht statt (G. v.
8.April § 28) 338.

Festsetzung einer Freiheitsstrafe durch
Strafbefehl gegen einen Beschuldigten,
der das achtzehnteLebensjahr noch nicht voll=

Co gle

51
Freiheitsstrafen(Forts.)
endethat,währenddesKrieges (G. v. 21.Okt.
Art. II, 2 c) 1038.

Militärische Freiheitsstrafen, Herab=
setzungder Mindeststrafendes Mil. Str. G. B.
v. 1872,§867,77,93,95,97,141(G. v.
25. April Art. I Nr. 4, 8, 10, 11, 13, 16) 381.

Freimarken für Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli §§3 III, 12VI, IX,. XIII, 20VIII,

49, 50) 764.
Freimarkenstempelauf Postkarten,Postanweisun=
gen(Postordn.v. 28.Juli 887 II, 20 III) 766.
— Bedruckungvon Kartenbriefen,Postkarten,
Briefumschlägenusw.durchdie Reichsdruckerei
mit dem Freimarkenstempel(Postordn. v.
28. Juli § 49 III) 809. — Verbot der Be=
nutzungvon Freimarkenstempelnzum Frei=
machen von Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli §49V) 809.

Freiwillige, Erhöhungder Unterstützungvon Fa=
milien in denDiensteingetretenerFreiwilligen
(Kriegsfreiwilligen),AnderungderVerordnung
vom 21. Januar 1916 (Bek. v. 20. April) 371.
— Erhöhung aus Mitteln der Lieferungs=
verbände (Bek. v. 2. Nov.) 985.

Freiwillige Gerichtsbarkeitin Hcer und Marine
(Bek. v. 8. März) 219.

Fremdenheime,Verbrauch von Fleisch und
Fleischwaren währenddes Krieges, Ab=
gabe nur gegen Fleischkarte (Bek. v.
19.Okt.) 949.

Friedenskonferenz,Beitritt Chinas zu fünf
weiteren auf der Zweiten Haager Friedens=
konferenz abgeschlossenenAbkommen vom
18.Oktober 1907 (Bek. v. 30. Juni) 586.

Friedenspreise,Zuschlagzu den Friedenspreisen
der zum Kriegsdienstausgehobenen.Pferde
(Bek.v. 23.Febr.) 165. (Bek.v. 2.Nov.) 986.

Friedenswirtschaft,Anderung der Verordnung
vom 3.August 1916 über die Bestellungeines
Reichskommissarsfür Übergangswirtschaft(Bek.
v. 22. Nov.) 1064.

Friseure,Versorgungmit Rasier= undKopf=
waschseife während des Krieges (Bek. v.
21. Juni) 546.

Fristen, Erstreckungvon Anfechtungsfristenim
Konkursverfahren gegenüberKriegs=
teilnehmern (Bek. v. 5. Juch 590.
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Fristen(Forts.)
Fristen des Wechsel= und Scheck=

rechts für Elsaß=Lothringen während des
Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 6. (Bek. v. 7. Jan.)
23. (Bek.v. 26.März) 278. (Bek.v. 30.März)
301. (Bek.v. 28.Juni) 566. (Bek.v. 3. Juli)
587. (Bek. v. 28. Juli) 817. (Bek. v.
20. Sept.) 854. (Bek. v. 4. Okt.) 890. (Bek.
v. 20.Dez.) 1114.— AusdehnungderVerord=
nung vom 8. Juni 1916 über Bewilligung von
Zahlungsfristen auf Kriegsteilnehmer
verbündeterStaaten (Bek. v. 8. Nov.).1021.

s. auch Fristung, Notfrist, Pri=
oritätsfristen, Verjährung. Ver=
jährungsfristen.

Fristung im Sinne des § 49 Abs. 3 der Gewerbe=
ordnung während des Krieges (Bek. v. 3. Aug.)
680.

Fruchtkonserven, Verbot der Durchfuhr während
des Krieges (Bek. v. 9. Febr.) 126.

Fruchtpasten,Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellung von Fruchtpastenwährend des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Fruchtsäfte, Herstellung und Absatz während des
Krieges (V. v. 24.Aug.) 729.— Zollerleichte=
rung während des Krieges (Bek. v. 25. Okt.)
966.

Fruchtsirup,Verbot der Verwendungvon Zucker
zur Herstellung von Fruchtsirup während des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Frühdrusch1917 (Bek. v. 2. Juni) 443.
11. Aug.) 709. (V. v. 24. Nov.) 1081.

Frühernte. Inanspruchnahme von landwirtschaft=
lichen Maschinen und Geräten sowie von Trock=
nungsanlagen (Bek v. 2. Juni) 443.

Frühgemüse,Anbau auf Tabakfeldernwährenddes
Krieges (Bek. v. 29. März) 287.

Fuhrkosten, Anderung der Verordnung in der
Fassung vom 16. Juli 1915, betr. Tagegelder,
Fuhrkostenund UmzugskostenderBeamtender
Militär= und Marineverwaltung
(V.v.22.März)299.

Fünfpfennigstücke,Prägung von Fünfpfennig=
stückenaus Aluminium, Einziehung von
Fünfpfennigstücken aus Nickel (Bek. v. 15.
Febr.) 156.— Prägung vonFünfpfennigstücken
aus Eisen (Bek. v. 6.Dez.) 1098.

(V. v.

Cocgle

Firsorg= für Kriegsgefangene(G. v. 15.Aug.)
725.

Fürsten, Aushändigung der Postsendungen für
Bewohner von Schlössern regierender deutscher
Fürsten (Postordn. v. 28. Juli § 39 XI) 801.

Futterkräuter, Absatz und Verwendung von
Futterkräutersamenzu anderenals zu Saat=
jweckenwährenddes Krieges (V. v. 19.Nov.)
1057. .

Futtermittel, Außerkrafttreten der Ver=
ordnung vom 14. Septembere1916über die Ver=
abbeitungvon Bucheckern (V. v. 4.Okt.)

Ausdehnung der Verordnungvom 28.Ja=
nuar 1916,betreffenddie Einfuhr vonFut=
termitteln, und der Ausführungsbestimmungen
daß vom 31.Januar 1916(Bek.v. 14.April)
57.
Anderung der Verordnung vom 24.Juni

1916, betr. Erlaubnis zum Handel mit
Futtermitteln, und Bekämpfung des Ketten=
handels (V. v. 16.Juli) 626.— Anderung
der Liste zur Bekanntmachungvom 28. Januar
1916, betr. die Einfuhr von Futter=
mitteln, Hilfsstoffenund Kunstdünger,be=
züglich zuckerhaltiger Futtermir=
tel (V. v. 17.Okt. § 34) 923.

Verfüttern von Getreide aus der
Ernte 1917 (R. Getr.O. v. 21.Juni 887, 10,
61) 510. — von Getreide und Hülsen=
früchten (V. v. 24. Nov.) 1082. — von
Gerste und Hafer vom 16.Septemberbis
15.November1917 (V.v. 10.Sept.) 825. — vom
15.Nevember1917 bis 15.August 1918 (V.
v. 13. Nov.) 1046. — Verfüttern von Hafer
an Ochsen und Zugkühe während der
Frühjahrsbestellung1917 (Bek. v. 26.Febr.)
191.
Verbot der Verfütterung von Kar=

toffeln, KartoffelstärkesowieErzeugnissen
der Kartoffeltrocknerei.Verfüttern von Kar=
toffeln an Schweine, Federvieh und andere
Tiere (Bek. v. 7.Febr.) 104.— Beschränkung
oder Verbot des Verfütterns von Kar=
toffeln sowie von Erzeugnissender Kar=
toffeltrockhnereiund Kartoffelstärkefabrikation
(V. v. 28. Juni § 13) 753. (V. v. 16.Arg.
§§3, 4) 714. — Aufhebung der Verord=
nung vom 15.April 1916 über das Verfüttern
von Kartoffeln (V. v. 16.Aug. 87) 714.



Futtermittel(Forts.)
VerfütterungvonKleie aus Getreide(V.

v. 18. Okt.) 941.
Verkehr mit den aus Knochen ge=

wonnenen Futtermitteln während des Krieges
(Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v. 16.Febr.)
140. — Verfütterung von Knochen an
Hunde und Geflügel in der eigenenWirtschaft
(Bek. v. 15.Febr.) 137.

Verbot der Verfütterung von Vollmilch
an Tiere (V. v. 3.Nov. § 10) 1009. — Ol=
kuchen als Futtermittel (V. v. 23. Juli, 7)
643. (V. v. 23.Juli §6) 648.

Aberntung von Schilfrohr zu Futter=
zwecken(Bek. v. 6. Juni) 476.

Verarbeitung anfallender Tiere, Tier=
körper und Tierkörperteile auf Futtermittel
(V. v. 17. Aug.) 715. .
Verfütterung von Weintrestern wäh—

renddesKrieges (V. v. 27.Sept.) 871.
Verbot der Verfütterung von Zichorien=

wurzeln (Bek. v. 8. Juni) 482. — von
Zuckerrüben (PBek.v. 17.Okt. #2) 915.—
Nichtkeimfähiger Zuckerrübensamen als
Futtermittel (V. v. 3.Okt. §4) 886.

Verkehr mit zuckerhaltigen Zutter=
mitteln, Außerkrafttreten der Verord=
nung vom 5. Oktober 1916 über Höchst=
preise dafür (V. v. 15. Nov.) 1047.

Futterpflanzen, Bekämpfung von Krankheiten der
zur Fütterung dienenden Pflanzen (Bek. v.
30.Aug.) 745.

Futterreisig, Gewinnung während des Krieges
(V. v. 27. Dez.) 1125.

Futterrüben, Höchstpreise für Futterrüben
aus der Ernte 1917 (V. v. 19. Märzy) 243.

Fütterung,Bekämpfungvon Krankheitender zur
Fütterung dienendenPflanzen (Bek. v. 30.
Aug.) 745.

G
Galipot s. Gummi=Ghatti.
Gänse,Handel mit Gänsenwährenddes Krieges
(V. v. 3. Juli) 581.— VierteljährlicheZäh=
lungen während des Krieges (Bek. v.
9. Aug.) 701.
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Garne, Preisbeschranküngenwährenddes Krieges
(Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.) 112.

Gärten, Aufhebung der Bekanntmachungvom
4. April 1916 über die Bereitstellung von
städtischemGelände zur Kleingartenbestellung
(Bek. v. 9. März) 224. —Neue Fassung
der Verordnung über die Sicherung der
GartenbestellungwährenddesKrieges (Bek. v.
9.März) 225.

Gas, Regelung der Erzeugung, Fort=
leitung und desVerbrauchs von Gas
währenddesKrieges(Bek.v. 21.Juni) 543.—
Ausübung der Befugnissedes Reichskanzlers
hierzu durch den Reichskommissar für
Elektrizität und Gas (Bek. v. 30.Aug.)
743. — durchden Reichskommissar für
die Kohlenverteilung (HBek.v. 3.Okt.)
879. — Preiszuschlag für die Lieferung
von Gas aus Anlaß der Kohlensteuer (G.
v. 8.April § 37) 348.

Gase, Prüfung der Gefäße für Beförderung ver=
dichteter und verflüssigter Gase
mit der Eisenbahnwährenddes Krieges (Bek.
v. 1. März) 212. — Art der Packgefäße,
Füllungder Gefäße währenddesKrieges (Bek.
v. 30.März) 300.— Verwendungoffener
Wagenmit DeckenwährenddesKrieges für
die Beförderung verflüssigter Gase mit der
Eisenbahn (Bek. v. 31. Mai) 442. — Verkehr
mit eisernen Flaschen flr verflüssigte
und verdichtete Gase während des Krieges
(Bek. v. 8. März) 223. — mit verflüssig=
ten und verdichteten Gasen und mit
dendazuerforderlicheneisernenFlaschen(Bet.
v. 4. Okt.) 887.

Gasöl,VerkehrdamitwährenddesKrieges(Bek.
v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61. (Bek.
v. 24.Febr.) 169. (Bek.v. 24.Febr.) 170.

Gasolin fällt nicht unter die Bestimmungen über
Mineralöle und Mineralölerzeugnisse(Bek. v.
18.Jan.812)63.

Gasthäuser,VersorgungderGasthäusermit Zucker
währenddes Krieges (A. B. v. 18.Okt. §13)
927.
s.auchGastwirtschaften.

Gasthöfe,Aushändigung der Postsendungenfür
Empfängerin Gasthöfen(Postordn.v. 28.Juli
§§39 IV. 42 IV) 800.



M
Gastwirte,Fristung im Sinne des§49 Abs.3 der
Gewerbeordnung für den Geschäftsbetriebwäh=
renddesKrieges(Bek.v. 3.Aug.) 680.

Gastwirtschaften,Verbot des Aushangs von Extra=
blättern (Bek. v. 29. Mai) 439. — Aufhebung
des Verbots (Bek. v. 18. Juni) 499. — Be=
kanntgabeder Bierpreise durchAnschlag
(V. v. 20. Febr.) 162. — Aufstellung von
Fettabscheidern während des Krieges
(Bek.v. 3.Mai) 395.
Verbrauchvon Fleisch und Fleisch=

waren während des Krieges, Abgabe nur
gegen Fleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Schlußschein bei dem Erwerb von
Gänsen währenddesKrieges (V. v. 3.Juli
§*6) 582. — Verbot der Verabfolgung von
Sahne während des Krieges (V. v. 3. Nov.
§ 10) 1009.— Bescheinigungbei demErwerb
von Wein (V. v. 31. Aug. §4) 751.

Gebinde, Beschlagnahme(Bek. v. 28. Juni) 577.
(Bek. v. 12.Okt.) 899.— Vergütungfür Ge=
bindebei Lieferungvon Petroleum (Bek.
v. 19.Okt.) 905.

Gebrauchsmuster,Wegfall von Erleichte=
rungen im Gebrauchsmusterrecht in den
Vereinigten Staaten von Amerika
(Bek. v. 6. Mai) 401. — Ausschluß der
Offentlichkeit für gewisseGebrauchs=
musterwährenddesKrieges (Bek.v. 8. Febr.)
121.
Beitritt Schwedens zu der revidierten

Pariser Verbandsübereinkunft vom 2. Juni
1911 zum Schutzedes gewerblichenEigentums
(Bek.v. 30.Dez.16) 3.
Verlängerungder im Artikel 4 der revidier=

ten Pariser ÜbereinkunftvorgesehenenPri=
oritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.) 39.
(Bek. v. 5.Mai) 401. (Bek. v. 22. Mai) 428.
(Bek.v. 15.Nov.) 1050. «
Gewerbliche Schutzrechte von

AngehörigenJtaliens während desKrieges
(Bek.v. 9.Jan.) 29. (Bek.v. 7.Mai) 403.—
von Angehörigen Portugals Cek. v.
28. Dez.) 1128. — Außerkraftsetzung
derVerordnungvom1.Juli 1915über ge=
werbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger,soweitsieRußland und
die Angehörigen Rußlands betrifft, in An=
sehungderGebietedesGeneralgouvernements

Cocgle

Warschau und desk.u. k.Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73.

rolle) für die währenddes Krieges geheimzu=
haltendenGebrauchsmuster(Bek. v. 8.Febr.)
121.

stoffe (Anordn. v. 21.März § 5) 251.
VerlängerungderGültigkeit desGebühren=

tarifs für den Kaiser=Wilhelm=Kanal
bis zum 30. September 1922 (G. v. 18. Juni)
553.
Gebührenfür die auf Grund des § 40 des

Gesetzesvom 21.Dezember1871,betr.die Be=
schränkungendes Grundeigentums in der Um=
gebungvon Festungen,in Rayonange=
legenheiten herangezogenenSachver=
ständigen (V. v. 11. th 40.
Gebühren für Zeugen und Sachver=

ständige nach der Gebührenordnungfür
Zeugen und Sachverständigeim Verfahren vor
den Einigungsämtern während des
Krieges (Anordn. v. 26.Juli §7) 662.— im
Verfahren bei den auf Grund des Hilfs=
dienstgesetzes gebildeten Ausschüussen
(Anw. v. 30. Jan. § 21) 90. — im Verfahren
vor den Schiedsgerichten für Streitig=
keiten mit denHerstellungs=und Vertriebsge=
sellschaftenin der Schuhindustrie Gek.
v. 29. Juli §6) 675. — vor dem Schieds=
gericht für Streitigkeiten mit der Her=
stellungs= und Vertriebsgesellschaft in der
Seifenindustrie (Bek. v. 29. Juli) 676.
— vor den Schiedsstellen für Ange=
legenheiten der Sammelheizung und
Warmwasserversorgung von Miet=
räumen (Anordn. v. 2. Nov. 87) 992.

Gebührenfür Postsendungen (LPost=
ordnungv. 28.Juli) 763.

Zahlung patentamtlicher Ge=
bührenwährenddesKrieges (Bek.v. 8.März)
222.

Gebühren der deutschen Zigaret=
tentabak=Einkaufsgesellschaft in
Dresden für die Zuteilung von Rohtabakan
dieHerstellervon Zigaretten(Bek.v. 27.Dez.)
1133.



Gebührenfreiheit genießen Postsendungenim
Orts-=oderLandbestellbezirkedesAufgabe=Post=
orts nicht (Postordn. v. 28.Juli § 37VI)
799.

Gebührenordnung für Rechtsonwälte, Anwalts=
gebührennach§9 bei derWiederherstel=
lung von Lebens=und Krankenversicherungen
(Bek. v. 20.Dez. §8) 1123.

Gebührentarif für den Kaiser=Wilhelm=Kanal,
Verlängerungder Gültigkeit bis zum 30.Sep=
tember 1922 (G. v. 18.Juni) 553.

Geburtsfälle, Beurkundung von Geburtsfällen
Deutscher im Ausland (ek. v.
18. Jan.) 55. (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Geburtsregister, Eintragung der Legiti=
mation unehelicher Kinder von
Kriegsteilnehmern (Bek.v.18. Jan.)
57.

Geburtsurkunden, Beischreibung der Feststellung
über die Legitimation unehelicherKinder von
Kriegsteilnehmernam Rande der Geburtsur=
kundedurch das Vormundschaftsgericht(Bek.
v. 18.Jan.) 57.

Gefangenesind von der Reisemit der Post aus=
geschlossen(Postordn, v. 28. Juli § 52) 812.

s. auchKriegsgefangene. Straf=
gefangene.

Gefälle, Zuständigkeit des Schöffengerichts bei
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
über die Erhebung öffentlicher Gefälle wäh=
rend des Krieges(G. v. 21.Okt.Art.I.1)
1037.

GefängnisstrafegegenMilitärpersonen,
Herabsetzungvon MindeststrafendesMil. Str.
G.B. v. 72.8871,75,78,93,96,97,108,
110a, 141 (G. v. 25.April Art.I Nr. 5, 7, 9,
10, 12 bis 16) 382.
Gefängnisstrafe bei

gegendie Vorschriften:
über Errichtung, Umwandlung oder Er=

weiterung von Anlagen zur Herstellung von
Aluminium, Tonerde und Ton=
erdehydrat (Bek. v. 16.Mai §4) 410.
— über die Herstellung von Ammoniak=
dünger (Bek. v. 18.Mai § 3) 427. — über
den Handel mit Arzneimitteln (Bek.
v. 22.März §§9, 11) 272. — über Atz=
alkalien und Soda (Bek. v. 17.Okt. §2)

Zuwiderhandlungen

Cocgle
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Gefängnisstrafe(Forts.) ·
903. (Bek. v. 18. Dez. § 2) 1117. — über
Auskunftspflicht (Bek. v. 12. Juli
8§P5, 6) 605.
über die Bereitung von Backware (V.

v. 18. Jan.) 68. — über die bei Behörden
oder in kriegswirtschaftlichenOrganisationen
beschäftigtenPersonen (Bek. v. 3. Mai 88.2
bis 4, 6, 7) 393. — über Bier (V. v.
20.Febr.88) 163.
überdie Errichtungvon Betriebsvder=

bänden in der Binnenschiffahrt
(Bek. v. 18. Aug. Art. II § 6) 721.— über
wirtschaftliche Maßnahmen in der
Binnenschiffahrt (Bek. v. 18. Aug.
§910) 719.

über Verarbeitung von Kartoffeln auf
Branntwein (Bek. v. 22. März §4) 260.
— über den Verkehr mit Beanntwein aus
Klein=und Obstbrennereien(Bek. v. 24.Febr.
§ 10) 181.— über das Verbot der Verarbei=
tung von Topinamburs auf Branntwein
(Bek. v. 12.Mai §2) 407. — über Brannt=
wein aus Wein (Bek. v. 9. Jan. § 10) 28.

überBucheckern (V. v.4. Okt. 8§3) 890.
über Druckfarbe (Bek. v. 16. Febr.

§ 13) 136. (Bek. v. 27.Juli §7) 665. —
über Druckpapier (Bek. v. 30. März
87) 294. (Bek. v. 29.Mai § 5) 440. (Bek.
v. 18. Juni § 4) 499. (Bek. v. 20. Sept. § 5)
840. (Bek. v. 25.Sept. §7) 862. (Bek. v.
28. Dez. § 2) 1131. —betreffend die Reichs=
stelle für Druckpapier (ek. v.
12.Febr. §4) 127.
über Frühdrusch (Bek. v. 2. Juni

88) 444.
über die Bestellung eines Reichskom=

missars für Elektrizität und Gas
(Bek. v. 30.Aug. §7) 744. — über Elek=
trizität und Gas sowie Dampf,
Druckluft, Heiß= und Leitungs=
wasser (Bek.v. 3.Okt. § 6) 880.

über eine Ernteflächenerhebung
im Jahre 1917 (Bek. v. 20. Mai § 10) 416.

über den privaten gewerblichen und
kaufmännischenFachunterricht (Bek. v.
2.Aug. § 8) 685.
überdie EinrichtungeinerReichsstelle

für Faßbewirtschaftung Meichs=
faßstelle](Bek. v. 28.Juni § 8) 576.



Gefängnisstrafe(Forts.)
über die Beaufsichtigungder Fischver=

sorgung (V. v. 22. Sept.) 859. — über
den Verkehr mit eisernen Flaschen
(Bek. v. 8. März §2) 223.
über Fleischbrühwürfel und deren

Ersatzmittel(V. v. 25.Okt. § 5) 970.— über
die Regelung des Fleischverbrauchs
(V. v. 2.Mai Art1 zu 2, § 14) 389.— über
die Regelung des Fleischverbrauchs
und den Handel mit Schweinen (Bek. v.
2. Okt. Art. II, 2) 883. (Bek. v. 19. Okt.
§18) 955.
überdie Einfuhr von Futtermitteln,

Hilfsstoffen und Kunstdünger
(Bek. v. 14. April) 357. — über zucker=
haltige Futtermittel (V. v.15. Nov.
Art. I, 10) 1048.

über den Handel mit Gänsen (V. v.
3.Juli 8 11) 583.

über Gemüse, Obst und Süd=
früchte (LV. v. 3. April § 16) 313. (V. v.
19. Aug.) 723.
überdie ErhebungderGetreideernte

und die Nachprüfung der Ernteflächen=
erhebung im Jahre 1917 (V. v. 30.Aug.
§ 9) 754. — über Inanspruchnahmevon Ge=
treide und Hülsenfrüchten (Bek. v.
22. März § 6) 265. — über den Ausdrusch
und die Inanspruchnahme von Getreide
und Hülsenfrüchten (V. v. 24. Nov.
§68) 1084. — der Reichsgetreideord=
nung für die Ernte 1917(v. 21.Juni §§79,
80) 531.—über denVerkehrmit Getreide,
Hülsenfrüchten, Buchweizen und
Hirse aus der Ernte 1917 zu Saat=
zwecken (V. v. 12.Juli § 15) 613.
überGoldpreise (Bek.v.8. Febr. 84)

118.
überdenVerkehrmit Hafer undSom=

mergerste zu Saatzwecken(Bek.v. 11.Jan.
86) 33.

über die Wiederherstellung der
deutschenHandelsflotte (SG. v.7. Nov.
§§7, 10)1027.

über den Verkehr mit Harz (Bek. v.
22.Jan. §8) 72. — über den Verkehr mit
Harzersatzstoffen (Bek. v. 1.Nov. §8)
980. — über den Verkehr mit Heu aus der
Ernte1917(V. v. 12.Juli §10)602.
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zur Ausführung des Gesetzesvom 5. De=
zember 1916 über den vaterländischen
Hilfsdienst (Bek. v. 1.März § 10) 204.
(Bek. v. 13.Nov. § 16) 1044.
über Höchstpreise für Hafer=

nährmittel und Teigwaren (V. v.
6.Nov.87) 1016.
über Kunsthonig (V. v.7. Dez. § 8)

1096. .
über Kaffee-Ersatzmittel (V. v.

16. Nov. § 8) 1055. !
über Labmägen von Kälbern (V.

v. 1. März § 5) 196. — über Kalkstick=
stoff (V. v. 24. Okt. § 5) 964. — betr. Be=
schränkungendes Verkchrs mit Kampfer
(Bek. v. 16. Febr. §#4) 152.

über die Kartoffelversorgung im
Wirtschaftsjahr 1917/18(Bek. v. 28. Juni § 17)
574. — über Kartoffeln (V. v. 16.Aug.
86) 714.

über Herstellung von fettarmem Hart=
käse (Bek. v. 30.März § 5) 298.
über Miet= und Frachtverträge

für deutsche Kauffahrteischiffe (Bek.
v. 5. Juli § 3) 586.

über Kleie aus Getreide (V. v. 18.Okt.
12) 944.
über den Verkehr mit Knochen,

Knochenerzeugnissen, insbesondere
Knochenfetten, und anderen fetthaltigen
Stoffen (Bek. v. 15. Febr. § 6) 139. (Bek. v.
3. Mai)) 395.

des Kohlensteuergesetzes (v.
8. April §24) 345. — über die Bestellung
eines Reichskommissarsfür die Kohlenver
teilung (Bek. v. 28. Febr. 8 7) 194.

über die Sicherstellung von Kriegs
bedarf (Bek. v. 26.April §6) 378. «

über die Gewinnung von Laubheu und
Futterreisig (V. v. 27.Dez. 8§2)1125.
— über den Handel mit Lebens= und
Futtermitteln und zur Bekämpfung
des Kettenhandels (V. v. 16. Juli)
626. — über den Verkehr mit Leim (Bek.
v. 15.Juli § 12) 630.

über die Malz= und Gerstenkon=
tingente der Bierbrauereien sowie den
Malzhandel (V. v. 20. Nov. § 12) 1059.
(V. v. 20. Nov. § 12) 1063. — über die Her=
stellung von Margarine und Kunst.



Gefängnisstrafe(Forts.) ·
fpeisefett(Bek.v.-22.Dez.§2)1118.—
über den Verkehr mit ausländischem
Mehl (V. v. 13.März § 5) 230.—über die
Bewirtschaftung von Milch und den
Verkehr mit Milch (V. v. 3. Nov. 88 16, 17)
1010. — über Mineralöle, Mine=
ralölerzeugnisse, Erdwachs und
Kerzen (Bek. v. 18.Jan. §18) 64.

über die gewerblicheVerarbeitung
von Reichsmünzen und den Verkehr mit
Silber und Silberwaren (Bek. v. 10.Mai
K 1) 406.

laß der Zusammenlegung von Olmühlen und
über die gewerbsmäßige Herstel=
lung von Ol (V. v. 7.Aug. § 6) 699. —
über Olfrüchte und daraus gewonnene
Produkte (V. v. 23.Juli, Art. 1§ 11) 645. (V.
v. 23. Juli § 10) 649.

betr.denHandelmit Opiumund anderen
Betäubungsmitteln (V. v. 22.März
§ 2) 256.
über Papier, Karton und Pappe

(Bek.v. 20.Sept. §12)843.—überBeschaffung
von Papierholz für Zeitungsdruck=
papier (Bek. v. 2. Nov. 8 15) 1000.

über den Ausschluß der Offentlichkeit
für Patente und Gebrauchsmuster
(Bek. v. 8. Febr. § 4) 122.

über die Bekämpfung von Pflan=
zenkrankheiten (Bek. v.30. Aug. 82)
746.

über Manganerze und Eisenerze
mit niedrigem Phosphorgehalte (Bek.
v. 2. März §7) 200.— über phosphor=
haltige Mineralien und Gesteine(Bek. v.
5.März § 6) 216.

über Befugnisse der Reichsbeklei=
dungsstelle (Bek. v. 22.März § 3) 258.

betr. Verbot der Ein= und Durchfuhrvon
Rubeln (Bek. v. 17.März § 2) 235.
über Sgabtartoshen aus der Ernte

1917 (V. v. 16.Aug.9 6) 712. — über den
Berkehr mit Säcken währenddes Krieges
(Bek. v. 20. Dez. Art. I, 6) 1116. — über
Sämerelien (V. v. 19.Nov. 8§2) 1057.—
über die Einfuhr von Schal= undKrusten=
tieren sowie Zübereitungen von diesen
Tieren (Bek. v. 14.Febr. § 11) 131.
Seichs-Gesenbl.1917.
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über das Schlachten von Tieren (Bek.
v. 2.Juni 82) 471.
überdie ErrichtungvonHerstellungs=

nd Vertriebsgesellschaften in der
chuhindustrie (Bek.v. 17.März Art. II
§510, 11, Art. III 8§3, 4) 239. — über
chuhhandelsgesellschaften (Bek.

v. 26.Juli Art. II § 8, Art. III §4) 669.—
über den Verkehr mit Schuhsohlen,
Sohlenschonern,SohlenbewehrungenundLeder=
ersatzstoffen(Bek. v. 4. Jan. § 7) 9. (Bek. v.
4. Jan. § 3) 11. — über Preisbeschränkungen
bei Ausbesserungenvon Schuhwaren (Bek.
v. 25. Jan. § 9) 76.
über den Verkehr mit Schwefelkies

(Bek. v. 18.Febr.) 153.
überdie Schlachtvieh- und Fleisch=

preise für Schweine und Rinder (V.
v. 5.April § 13) 322.— über die Vornahme
einer Schweinezwischenzählung (V.
v.27.Sept.§4)865.
überSeetang und Seegras (GBek.v.

6. Juni § 6) 476.
über die Errichtung einer Herstellungs=und

Vertriebsgesellschaft in der Seifen=
industrie (Bek. v. 9.Juni Art. II §89,
10,Art. III §83, 4) 488.— überdenVerkehr
mit Seifen, Seifenpulvern und
anderen fetthaltigen Waschmitteln(Bek. v.
21.Juni § 11) 549.

über Silberpreise (GBek.v.19. Juni
Nrt. 5) 506. «

über Stickstoff (Bek. v. 18. Jan. 83)
59. — über den Verkehr mit Stroh und
Häcksel (V. v. 2.Aug. § 17) 691.— über
denVerkehrmit Sulfat (Bek. v. 7. Juni
82) 481.
über den Handel mit Tabakwaren

Gek. v. 28.Juni 889 und 11) 564.— über
denVerkehrmit Terpentinöl und Kien=
öl (Bek. v. 20.Febr. § 7) 160.— über Ket=
tenhandelin Textilien und Textil=
ersatzstoffen (Bek.v.8. Febr. 8§1) 112.
.über denTreuhänder für das feindliche
Vermögen (Bek. v. 19. April §8) 365.

über Vornahme kleiner Viehzählun=
gen (Bek. v. 30.Jan. 8§4) 81.
über die Vornahme einer Erhebung der

Vorrätean Brotgetreide und Mehl,
Gerste, Hafer sowieHülsenfrüchten

1
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Gefängnisstrafe(Forts.)
am 15.Februar 1917 (Bek. v. 14.Jan. § 12)
48. — über eineErhebungder Vorräte an
Kartoffeln am 1. März 1917 (Bek. v.
2.Febr.810)96.

über den Verkehr mit Bienenwachs
(Bek. v. 4. April § 13) 305. — über die Ein=
fuhr von Walfischen, Robben,
Tümmlern und Fleisch von diesen Tieren
(Bek. v. 17. Febr. § 11) 155.
überdenVerkehrmitfettlosen Wasch=

und Reinigungsmitteln Gek. v.
19.April§11)369.
überdieRegelungdesVerkehrsmit Web==,

Wirk=, Strick= und Schuhwaren
(Bek.v. 1.März Art. I) 197.
überWein (V. v.31. Aug. 8§8§8, 9) 752.

— über Weintrester und Trauben==
kerne (V. v. 27.Sept. Art. 13, 4) 871.
betr. die Überlassungausländischer

Wertpapiere an das Reich (Bek. v.
22.März §88, 9) 262.(Bek.v. 22.Mai,
Nr. 3) 430.
überdenVerkehrmit Wild (V. v. 12.Juli

86) 608.
über Wohlfahrtspflege während

desKricges (Bek.v. 15.Febr. § 11) 146.
betr. die übertragung von Zah=

lungsmitteln und Forderungen in
ausländischerWährung auf die Reichsbank
(Bek. v. 31.Aug. Art. 3) 741. — über den
Zahlungsverkehr mit dem Ausland
(Bek.v. 8. Febr. 8§10, 11) 108.

über den Verkehr mit Zentrifugen
und Buttermaschinen(Bek. v. 24.März. § 10)
282. —über Herstellungvon Zigaretten
(Bek.v. 28.Juni §2) 562.— überZigaret=
tentabak (Bek.v. 20.Okt. § 11) 947.
über den Verkehr mit Zucker (V. v.

17.Okt. §832, 33) 923. — über Zucker=
rübensamen (V. v.3. Okt. § 5) 886.

Geflügel,Verfütternvon Knochenan Geflügel
in der eigenenWirtschaft(Bek. v. 15.Febr.)
137.— Regelungdes Verbrauchsvon Ge=
flügel währenddes Krieges (Bek. v. 19.Okt.
9 950.

Gehälter,vierteErgänzungdesBesoldungsgesetzes
v. 21.Okt.) 961.

Cocgle

Geheimhaltungvon Angaben im Interesseder
Landesverteidigungbei der Zulassung von
Wertpapieren zum Börsenhandel (V. v.
30.Nov.) 1089. — Geheimhaltungder Ver=
handlungen und Verhältnisse bei dem Verfah=
ren vor demReichsausschuß für Gewäh=
rung von Beihilfen zur Wiederherstellung
der deutschenHandelsflotte (G. v.
7.Nov.§10)1028.

Gelände, Aufhebung der Bekanntmachungvom
4. April 1916 über Bereitstellung von
städtischemGelände zur Kleingartenbestellung
(Bek. v. 9. März) 224. — Sicherung der
Acker= und Gartenbestellung wäh=
renddesKrieges (Bek.v. 9.März) 225.

Gelatine, Herstellung aus Knochen während des
Krieges (Bek. v. 16. Febr. 8 2) 141.

Geld, Beförderung mit der Post (Postordn. v.
28.Juli § 17) 775.

s. auch Geldsorten.

Geldbeutel, Beförderung mit der Post (Postordn.
v.28.Juli §17)775.

Geldfässer, Beförderung mit der Post (Postordn.
v. 28.Juli § 17) 775.

Geldforderungen, Anmeldung von Geldforderun=
zen gegenSchuldner imfeindlichen Aus=
and (Bek.v. 23.Febr.) 183.
Zahlungsfristfür Kriegsflüchtlinge

währenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr. 85)
114. (Bek. v. 26. Febr.) 192. — Folgen
der nicht rechtzeitigen Zahlung (Bek.
v. 8.Febr. § 8) 115.— AusdehnungderVer=
ordnung vom 8. Juni 1916 über Bewilligung
von Zahlungsfristen auf Kriegsteil=
nehmer verbündeter Staaten (Bek. v. 8. Nov.)
1021.
Zahlungsverkehr mit demAusland

während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105.
Zahlung von Zinsen für Geldforderungen

vom1. April 1917 ab an den Treuhänder
für das feindliche Vermögen (Ceek. v.
19.April § 7) 365.
s. auchForderungen.

Geldkisten, Beförderung mit der Post, (Postordn.
v.28.Juli §17)775.

Geldpakete,Beförderung mit der Post (Postordn.
v. 28.Juli § 17) 775.



Geldsendungen,Beförderungmit der Post (Post=
ordn. v. 28.Juli § 17) 775.

Geldsorten, Anmeldung von Geldsortenin
ausländischerWährung(Bek.v. 31.Aug.) 737.
— lÜbertragung solcher Geldsorten auf
die Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741. —
Mitteilungen über ausländischeGeld=
sorten während des Krieges (Bek. v. 9. Nov.)
1019.

Zahlungsverkehr mit demAusland
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105.
(Bek. v. 8.Febr.) 109. Ber. S. 131.

Geldstücke,Beförderung mit der Post (Postordn.
v. 28. Juli § 17) 775.

Geldstrafen bei Zuwiderhandlungen gegen die
Vorschriften:

über Errichtung,UmwandlungoderErwei=
terungvon Anlagenzur HerstellungvonAlu=
minium, Tonerde und Tonerde=
hydrat (LBek.v. 16.Mai §4) 410. — über
die Herstellung von Ammoniakdünger
(Bek. v. 18.Mai §3) 427. — über den Handel
mit Arzneimitteln (GBek.v. 22. März

I11)272.— überAtzalkalien und
Soda (GBek.v. 17.Okt. §2) 903. (Bek. v.
18.Dez. §2) 1117. — über Auskunfts-
pflicht (Bek.v. 12.Juli 8§5, 6) 605.

über die Bereitung von Backware (V.
v. 18. Jan.) 68. — über die bei Behörden
oder in kriegswirtschaftlichenOrganisationen
beschäftigten Personen(Bek. v. 3. Mai 882
bis 4, 6. 7) 393. — über Bier (V. v. 20. Febr.
§§ 8. 9) 163. — über die Errichtung von Be=
triebsverbänden in der Binnen==
schiffahrt (Bek. v. 18.Aug. Art. II 50)
Deu. — über wirtschaftliche Maß
nahmen in der V#nensschäffay51
(Bek. v. 18.Aug. § 10) 719.

über die Verarbeitung von Kartoffeln
auf Branntwein (Bek. v. 22.März §4)
260. — über denVerkehr mit Branntwein
aus Klein= und Obstbrennereien (Bek. v.
24. Febr. § 10) 181. — über das Verbot der
Verarbeitung von Topinamburs auf
Branntwein (Bek. v. 12. Mcki § 2) 407. —
über Branntwein aus Wein (Bek. v. 9. Jan.
g10) 28.

über Bucheckern (V. v. 4. Okt. § 3)
890. .

Cogle

über Druckfarbe (Bek. v. 16. Febr.
§ 13) 136. (Bek. v. 27. Juli §7) 665.

über Druckpapier (Bek. v. 30. März
87) 294. (Bek.v. 29.Mai § 5) 440. (Bek.v.
18.Juni § 4) 499. (Bek. v. 20.Sept. § 5)
840. (Bek. v. 25. Sept. §7) 862. (Bek. v.
28.Dez. § 2) 1131.—betreffend dieReichs=
stelle für Druckpapier (ek. v.
12. Febr. § 4) 127.
überFrühdrusch (Bek.v.2. Juni §8)

444.
über die Bestellung eines Reichskommissars

für Elektrizität und Gas (Bek. v.
30.Aug. § 7) 744.— über Elektrizität
und Gas sowie Dampf, Druckluft,
Heiß= und Leitungswasser (Bek. v.
3.Okt. § 6) 880.

über eine Ernteflächenerhebung
imJahre1917(Bek.v.20.Mai §10)416.

über den privaten gewerblichen und
kaufmännischenFachunterrich't (Bek. v.
2.Aug. § 8) 685.

über die Einrichtung einer Reichsstelle
für Faßbewirtschaftung eichsfaß=
stelle)(Bek.v. 28.Juni § 8) 576.

über die Beaufsichtigungder Fischver=
sorgung (V. v. 22.Sept.) 859.— überden
Verkehrmit eisernen Flaschen (Bek. v.
8.März § 2) 223.
über Fleischbr ühmwürfel und deren

Ersatzmittel(V. v.25. t. § 5) 970.— über
die Regelung des *5 e ischverbrauchs
(V. v. 2. Mai Art. 1 zu2, § 14) 389. — über
die Regelung des leischverbrauchs
und denHandel mit Schweinen (Bek. v.
2.Okt. Art. II, 2) 833. (Bek.v. 19.Okt. § 18)
955.

überdie Einfuhr von Futtermitteln,
Hilfsstoffen und Kunstdünger CtBek.
v. 14.April) 357.— über zuckerhaltige
Futtermittel (V. v. 15. Nov. Art. I, 10)
1048.
über den Handel mit Gänsen (V. v.

3. Juli § 11) 583.
über die Beurkundungvon Geburts=

und Sterbefällen Deutscher im Ausland
(Bek.v. 18.Jan. § 5) 56.
überGemüse, Obst undSüdfrüchte

(V. v. 3.April 16%313. (V. v. 19.Aug.)
723.

—·



überdie ErhebungderGetreideernte
und die Nachprüfung der Ernteflächen==
erhebung im Jahre 1917 (V. v. 30.Aug.
§ 9) 754. — über Inanspruchnahme von Ge=
treide und Hülsenfrüchten (Bek. v.
22.März§6)265.— überdenAusdrusch
und die Inanspruchnahmevon Getreide
und Hülsenfrüchten (V. v. 24.Nov.F8)
1084. Oer Rcchsgetrecirebr hmun

531. — über den Verkehr mit Getreide,
Hülsenfrüchten, Buchweizen und
Hirse aus der Ernte 1917 zu Saat=
zwecken (V. v. 12. Juli § 15) 613.
16über Goldpreise (öel. v. 8. Febr. §4)
118.
über den Verkehr mit Hafer und Som=

5) 33.
über die Wiederherstellung der

deutschenHandelsflotte (G. v.7. Nov.

über den Verkehr mit Harz (Bek. v.
22. Jan. § 8) 72. — über den Verkehr mit
Harzersatzstoffen (Bek. v. 1.Nov. 88)

Ernte 1917 (V. v. 12. Juli § 10) 602.
zur Ausführung des Gesetzesvom 5. De=

zember 1916 über den vaterländischen
Hilfsdienst (Bek.v. 30.Jan. 889, 11,13)

13.Nov.8815bis 17)1044.
über Höchstpreise für Hafernähr=

mittel und Teigwaren (V. v.6. Nov.

über Kunsthonig (V. v. 7. Dez. 88)
1096.
über Kaffee=Ersatzmittel (V. v.

16.Nov. § 8) 1055.
über Labmägen von Kälbern (V.

stoff (V. v. 24.Okt. § 5) 964.— betr. Be=
schränkungendes Verkehrs mit Kampfer

überdie Kartoffelversorgung im
Wirtschaftsjahr 1917/18 (Bek. v. 28. Juni § 17)
754.— über Kartoffeln (V. v. 16.Aug.
§6 714.
lüber Herstellung von fettarmemHartkäse

Cocgle

ülber Miet= und Frachtverträge
für deutscheKauffahrteischiffe (Bek.
v.5.Juli §3)586.
über Kleie aus Getreide (V. v. 18.Okt.

812) 944.
über den Verkehrmit Knochen, Kno=

chenerzeugnissen, insbesondere Kno=
chenfetten, und anderen fetthaltigen
Stoffen (Bek. v. 15. Febr. § 6) 139. (Bek. v.
3. Mai) 395.
desKohlensteuergesetzes (v. 8.April)

§823,24, 26,27, 30, 31) 345.— überdie Be=
stellungeinesReichskommissarsfür die Koh=
lenverteilung (Bek. v. 28. Febr. § 70
4.
überdenFangvonKrammetsvögeln

vom1.Oktoberbis 31.Dezember1917(Bek.v.
12. Juli) 602. ,
überdie Sicherstellung vonKriegs-

bedarf (Bek. v. 26. April § 6) 378.
über die Gewinnungvon Laubheu und

Futterreisig (V. v. 27. Dez. § 2) 1125.
über den Handel mit Lebens= und

Futtermitteln und zur Bekämpfung des
Kettenhandels (V. v.16. Juli) 626. —.
über den Verkehr mit Leim (Bek. v. 15.Juli
* 12) 630. — über die Veranstaltung von
Lichtspielen (Bek. v.3. Aug. § 3) 682.
(Bek.v. 26.Okt.) 972.
über die Malz= und Gerstenkon=

tingente der Bierbrauereien sowie den
Malzhandel (V. v. 20.Nov. F 12) 1059.
(V. v. 20. Nov. § 12) 1063.— überdie Her=
stellung von Margarine und Kunst=
speisefett (Bek.v. 22.Dez. 8§2)1118.—
über den Verkehr mit ausländischem
Mehl (V. v. 13.März § 5) 230.— überdie
Bewirtschaftung von Milch und den
Verkehrmit Milch (V. v. 3.Nov. §§16, 17)
1010.— überMineralöle, Mineral=
ölerzeugnisse, Erdwachs und Ker=
zen (Bek.v. 18.Jan. § 18) 64.
über die gewerblicheVerarbeitung

von Reichsmünzen und den Verkehrmit
Silber und Silberwaren (Bek. v. 10. Mai
§ 10406.
überdie Lieferung von Ol aus Anlaß

der Zusammenlegungvon Olmühlen und über

OI.(V. v. 7. Aug. 8 6) 699.—über Ol-



Geldstrafen(Forts.)
früchte und daraus gewonneneProdukte
(V. v. 23.Juli, Art. 1 11) 645. (V. v.23.Juli
§ 10) 649.

betr.denHandelmit Opiumund anderen
Betäubungsmitteln (V. v.22. März
82) 256.

über Papier, Karton und Pappe
(Bek. v. 20.Sept. § 12) 843.— überBeschaf=
fung von Papierholz für Zeitungs=
druckpapier (Bek. v. 2. Nov. § 15) 1000.

über den Ausschluß der Offentlichkeit
für Patente und Gebrauchsmuster
(Bek.v. 8.Febr.8§4) 122.

über die Bekämpfung von Pflan=
zenkrankheiten (Bek. v. 30. Aug. § 2)
746.

über Manganerze und Eisenerze
mit niedrigemPhosphorgehalte (Bek.
v. 2. März § 7) 200. — über phosphor=
haltige Mineralien und Gesteine (Bek. v.
5.März § 6) 216.
über die Besteuerung des Perso=

nen= undGüterverkehrs (G. v. S.April
824) 337.

über Befugnisse der Reichsbeklei=
dungsstelle (Bek.v. 22.März § 3) 258.

betr. Verbot der Ein= und Durchfuhr von
Rubeln (Bek. v. 17.März § 2) 235.

über Saatkartoffeln aus der Ernte
1917 (V. v. 16. Aug. § 6) 712.— über den
Verkehr mit Säcken während des Krieges
(Bek. v. 20.Dez. Art. I, 6) 1116.— überSä=
mereien (V. v. 19.Nov. 52) 1057.— über

tieren sowie Zübereitungenvon diesenTie=
ren (Bek.v. 14.Febr. su 131.

über das Schlachten von Tieren (Bek.
v. 2. Juni § 2) 471. ç

überdie Errichtungvon Herstellungs=
und Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v. 17. März
Art. II §§ 10, 11, Art. III 883, 4) 239. —
über Schuhhandelsgesellschaften
(Bek. v. 26.Juli Art II §8, Art. III 844)669.
—über den Verkehr mit Schuhsohlen,
Sohlenschonern,SohlenbewehrungenundLeder=
ersatzstoffen(Bek. v. 4. Jan. § 7) 9. (Bek. v.
4. Jan. § 3) 11. — über Preisbeschränkungen

v. 25.Jan. § 9) 76.

Cocgle

über die staatlicheGenehmigung zur Aus=
gabevonTeilschuldverschreibungen
undVorzugsaktien(Bek.v. 8. März § 3) 220.
über den Verkehr mit Schwefelkies

(Bek. v. 18. Febr.) 153.
überdie Schlacht vieh- undFleisch==

preise für Schweine und Rinder (V.
v. 5. April § 13) 322.— überdie Vornahme
einer Schweinezwischenzählung (V.
v.27.Sept.§4) 865.

über Seetang und Seegras (Bek. v.
6. Juni § 6) 476.
überdie ErrichtungeinerHerstellungs=und

Vertriebsgesellschaftin der Seifenindu=
strie (Bek.v. 9.Juni Art. II 889, 10,Art. III
§§3, 4) 488.— überdenVerkehrmit Sei=
fsen, Seifenpulvern und anderenfett=
saltigen Waschmitteln (Bek. v. 21. Juni
11) 549.
über Silberpreise (Bek. v. 19. Juni

Art. 5) 506.
über Stickstoff (Bek. v. 18. Jan. 8 3)

59. — über den Verkehr mit Stroh und
Häcksel (V. v. 2. Aug. § 17) 691.— über
den Verkehr mit Sulfat (Bek. v. 7. Juni
§2) 481.

über den Handel mit Tabakwaren
(Bek. v. 28.Juni §§9 und 11) 564.— über
denVerkehrmit Terpentinöl und Kien=
51 (Bek.v. 20.Febr. § 7) 160.— überKetten=
handelin Textilien und Textilersatz=
stoffen (Bek. v. 8. Febr. 8 1) 112.
über den Treuhänder für das feind=

liche Vermögen (Bek. v. 19. April § 8) 365.
über Vornahme kleiner Viehzählun=

gen (Bek. v. 30. Jan. §4) 81.
über die Vornahme einer Volkszäh=

lung am 5. Dezember 1917 (Bek. v. 18.Okt.
811)908.
über die Vornahme einer Erhebung der

Vorräte an Brotgetreide undMehl,
Gerste, Hafer sowieHülsenfrüchten
am 15.Februar 1917 (Bek. v. 14.Jan. § 12)
48. — über eine Erhebung der Vorräte an
Kartoffeln am 1. März 1917 (Bek. v.
2.Febr.§10)96.

über den Verkehr mit Bienenwachs
(Bek. v. 4.April § 13) 305.— über die Ein=
fuhr von Walfischen, Robben,
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(Bek. v. 17.Febr. § 11) 155.
über den Verkehr mit fettlosen Wasch=

und Reinigungsmitteln (GBek. v.
19.April §11)369.
überdieRegelungdesVerkehrsmit Web=,

Wirk=, Strick= und Schuhwaren (Bek.
v. 1.März Art. 1I)197.

über Wein (V. v.31. Aug. §§ 8, 9) 752.
— über Weintrester und Trauben=
kerne (V. v. 27. Sept. Art. 1 3, 4) 871.

betr. die Überlassung ausländischer
Wertpapierece an das Reich (Bek. v.
22. März §8 8. 9) 262. (Bek. v. 22. Mai,
Nr.3)450.
über denVerkehrmit Wild (V. v. 12.Juli
86) 608.

über Wohlfahrtspflege während
des Krieges (Bek. v. 15.Febr. § 11) 146.

betr. die Übertragung von Zah=
lungsmitteln und Forderungen in
ausländischer Währung auf die Reichsbank
(Bek. v. 31. Aug. Art. 3) 741. — über den
Zahlungsverkehr mit dem Ausland
(Bek. v. 8. Febr. 8§10, 11) 108.

über den Verkehr mit Zentrifugen
und Buttermaschinen (Bek. v. 24. März § 10)
282. — über Herstellung von Zigaretten
(Bek. v. 28. Juni § 2) 562.— über Ziga=
rettentabak (Bek. v. 20. Okt. § 11) 947.

über den Verkehr mit Zucker (V. v.
17.Okt. 8§32, 33) 923.
über Zuckerrübensamen (V. v.

3. Okt. § 5) 886.

Geldwechsler,Zahlungsverkehr mit dem Ausland
währenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 109.
Ber. S. 131. — Mitteilungern über aus=
ländischeZahlungsmittelwährenddes Krieges
(Bek. v. 9. Nov.) 1019.

Geleefrüchte,Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellung von Geleefrüchtenwährend des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Gelees, Herstellung und Absatzwährend des Krie=
ges(V. v. 24.Aug.) 729.

Geldzeichen,Verbot der Ein= und Durchfuhr auf
Rubel lautender Geldzeichen während des
Krieges (Bek.v. 17.März) 235.

Cocgle

über Beitreibung von Gemeindeabgabenauf
die Vollstreckungder Entscheidungender Miet=
einigungsämter (Anordn. v. 26. Juli § 13)
663.

meindebehörden betr. Einigungsämter
zum Schutze der Mieter während des Krieges.
Befugnisse des Einigungsamts im Be=
zirk einer Gemeindebehörde(Bek. v. 26. Juli)
659. — Bekanntmachung der Errichtung der
Schiedsstelle für Angelegenheitender
Sammelheizung undWarmwasser=
versorgung von Mieträumen (Bek. v.
2.Nov. § 1) 989.

Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erhebung der Getreideernte und Nach=
prüfung der Ernteflächenerhebung1917 (V.
v. 30. Aug.) 753.

Meldepflicht der bei den Gemeindebehör=
den beschäftigtenPersonen zum vaterlän=
dischen Hilfsdienst (Bek. v. 13. Nov.
§ 9) 1042.— Unterstützungder Kommissionen
der Lieferungsverbände bei der
für Gewährung des Stillgeldes aus
Anlaß des vaterländischen Hilfs=
dienstes nötigen Überwachung(Bek. v.
6.Juli §19)596.

Anhörung der Gemeindebehörde vor Er=
teilung der Erlaubnis zur gewerbsmäßigen
öffentlichen Veranstaltung von Lichtspie
len währenddes Krieges (Bek. v. 3. Aug.)
681. — Aufhebung dieser Bekanntmachung
(Bek.v. 26.Okt.) 972.
Volkszählung in allen deutschen

Staatenam5.Dezember1917(Bek.v. 18.0kt.)
906.

Erhebung der Vorräte an Brotgetreide
und Mehl, Gerste, Hafer sowie Hülsenfrüchten
am 15. Februar 1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46. —
an Kartoffeln am1. März 1917 (Bek. v.
2.Febr.) 94.

währenddesKrieges (V. v. 17.Aug.) 715.
Zuständigkeit der Amtsgerichte in

Mieteinigungssachen, solange im
Bezirk einer Gemeindewederein Einigungs=
amt nocheine andere Stelle dafür bestimmt ist
(Bek.v. 15.Sept.) 834.



bemeinden(Forts.)
Preise für Butter währenddesKrieges

(V. v. 25. Aug.) 731. — Neue Fassung
der Verordnung über den Verbrauch von
Fleisch und Fleischwaren währenddes
Krieges, Abgabe nur gegenFleischkarte
(Bek. v. 19.Okt.) 949.

Höchstpreise für Rind= und Schweine=
fleisch (V. v. 5.April §7) 321.— Aufhebung
dieser Bestimmung,Überwachungder gewerbs=
mößigen Abgabeaus demAusland eingeführ=
ten Fleisches von Schlachtschweinen und
Schlachtrindern (V. v. 18. Juli) 632.

Verkehr mit Getreide aus der Ernte
1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — Be=
sondere Aufgaben der Gemeinden dabei (R.
Getr. O. v. 21.Juni §§5, 6, 36 bis 41) 509.

Verkehr mit Getreide, Hülsen=
früchten, Buchweizen und Hirse aus
der Ernte 1917 zu Saatzwecken, Aus=
stellung von Saatkarten (V. v. 12.Juli)
609. — Aufhebung der Bestimmungen
über Ausstellung von Saatkarten (V. v.
22. Dez.) 1124.

Wahl von Ersatzmännern für Beisitzer der
Gewerbegerichte, der Kaufmanns=
gerichte und der Innungsschieds=
gerichte während desKrieges(G. v. 7.Nov.)
1017.

Sammelheizungs= und Warm=
wasserversorgungsanlagen in
Mieträumen (Bek. v. 2. Nov.) 989. (Anordn.
v. 2. Noy.) 991.

Lieferungvon Heu aus derErnte 1917an
das Heer (V. v. 12.Juli 8 4) 600.

Zulassung von Ausnahmen von den Prei=
sen für Kaffee=Ersatzmittel (V. v.
16. Nov. § 9) 1055. (Bek. v. 18. Dez.) 1109.

Kartoffelversorgung vom 16. August
1917 bis zum 15. September 1918 (V. v.

1917 (V. v. 16. Aug.) 713.
Offentliche Bekanntmachungdes Verlangens

des Kriegsausschusses für pflanzliche und tie=
rische Ole und Fette (Knochenstelle)auf Ab=
lieferung anfallender frischer Knochen (Bek.
v. 16.Febr. § 3) 141. (Bek.v. 14.Dez. Art. 1
8 3) 1107.

Befreiung der von Gemeinden für Inhaber
von Kleinwohnungen beschafften Haus=
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Gemeinden(Forts.) « «
brandkohlen vonder Gäliteder Loh.
kensteuer (G. v. S. April § 6) 341. —

Unzulässigkeit der Erhebung eines
Zuschlags zur Kriegssteuer sowieder
Sonderbesteuerungdes Vermögenszuwachses,
Mehreinkommens und Mehrgewinns durch Ge=
meinden(G. v. 9.April § 8) 350. -

Bewirtschaftung von Milch und Verkehr
damit währenddes Krieges (V. v. 3. Nov.)
1005.

Aberntung von Schilfrohr zu Furter=
zwecken(Bek. v. 6. Juni) 476. — Lieferung
von Stroh für Zwecke der Kriegswirtschaft
während des Krieges (V. v. 2. Aug.) 685.

Zulassung von Ausnahmen von den
Höchstpreisen für Teigwaren (V. v.
6.Nov.) 1014.

Todeserklärung Kriegsverscholle=
ner (V. v. 9.Aug. 8§7)704.

Regelung des Verbrauchs von Zucker (V.
v. 17. Okt. Art. 1, 14) 913. (Bek. v. 17. Okt.
§919) 920.

Gemeindeverbände,Befreiung der von Gemeinde=
verbänden für Inhaber von Kleinwohnungen
beschafftenHausbrandkohlenvon der Halfte
der Kohlensteuer (SG. v. 8. April §6)
341. — Unzulässigkeit der Erhebung
eines Zuschlags zur Kriegssteuer
sowie der Sonderbesteuerung des Vermögens=
zuwachses,MehreinkommensundMehrgewinns
durchGemeindeverbände(G. v. 9.April §8)

Gemeinschaft der Kohlensteuer zwischen dem
Deutschen Reich und Luxemburg (Abk. v.
10.Aug.) 981.

Gemenge, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535. — Erhebung der Getreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917 (V. v. 30. Aug.) 753.

Trennung der Körner= und Hülsen=
früchte bei Gemengeaus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni § 4) 509. — Verwen=
dung von Gemengeals Grünfutter (R.
Getr. O. v. 21. Juni § 10) 511. — Verfüttern
von Gemengeaus Hafer und Gerste vom
16.Septemberbis 15.November1917 (V. v.
10.Sept.) 825. — vom 15.November1917



Gemenge (Fortf.)
bis 15. August1918 (V. v. 13.Nov.) 1046.—
Höchstpreise für Gemengeaus der Ernte
1917 (V. v. 24.Juli) 653.
FreigabevonGemengefür Saat zwecke,

Höchstpreise für Saatgut, Saatkarte (Bek.
v. 6.Jan.) 14. — Gemengevon Roggenund
Winterwicken als Saatgut (V. v. 12. Juli
g 10)611.
Den Unternehmern landwirtschaft=

licher Betriebezu belassendesGemengemit
Hülsenfrüchten zur Ernährung der
Selbstversorger vom 1. Oktober bis
15.November1917 (V. v. 27.Sept.) 872.—
vom 15.November1917 bis 15.August 1918
(V. v. 13.Nov.)1046.
Vorratserhebung am 15. Februar

1917(Bek.v.14.Jan.)46.
Gemüse, Verbot der Durchfuhr von Ge=
müseund Gemüseerzeugnissen(Bek. v. 2.Mai)
391. — Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Als frisches Gemüse geernteteAcker=
bohnen.Bohnen, Erbsen,Peluschkensind von
der Beschlagnahmeausgeschlossen(R. Getr.O.
v. 21.Juni § 1) 508.— Anbau von Früh==
gemüse auf Tabakfeldern während des
Krieges (Bek. v. 29.März) 287.
Die Höchstpreise für Hülsenfrüchtegel=

ten nicht für Gemüsesaatgut (V. v.
24.Juli § 8) 655.— Handelmit Gemüse=
saatgut (Bek. v. 23. März) 267. (V. v.
12.Julj § 12) 612.

Verkehr mit Gemüsewährend des Krie=
ges (V. v. 3.April) 307.— 1. Genehmigung
und Übernahmevon Verträgen (das.S§ 1 bis 3)
307.— 2. Preisregelung(das.884 bis 7) 308.
—3. Genehmigungvon Handelsbetrieben(daf.
§88, 9) 310. — 4.Schlußscheine(das. § 10)
311.— 5.Absatzbeschränkungund Enteignung
(das.§§11 bis 15) 312.— 6.Strafbestimmun=
gen(das.8 16) 313. —Anderung der Ver=
brdnung vom 3.April 1917 (V. v. 19.Aug.)
723.
Verkehrmit Mitteln zum Würzen von

Gemüse währenddes Krieges (V. v. 25.Okt.)

Genehmigungzur Errichtungvon Aktiengesell=
schaften, Kommanditgesellschaf=
ten auf Aktien, Gesellschaftenm.b.H. wäh=
rend des Krieges, zur Erhöhung des Grund=
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Genehmigung(Fortf.)
kapitals, zur Ausgabevon — (Bek.
v. 2.Nov.) 987. (Bek.v. 2.Nov.) 988.

Genehmigungdes Reichskanzlerszur Er=
richtung oder Erweiterung von Anlagen zur
Herstellung von Aluminium, nerde
und Tonerdehydrat(Bek.v. 16.Mai § 1) 409.
GenehmigungzumHandelmit Gemüseund

Obst im Umherziehen (V. v. 3. April
8 8) 310. — zum Großhandel mit Ge=
müse, Obstund Südfrüchten(das.§9) 310.—
Genehmigungzur Herstellungvon Marga=
rine und Kunstspe.isefett während des
Krieges (Bek. v. 22. Dez.) 1118. (Bek. v.
22.Dez.)1119.

Genehmigungsscheinfür den Großhandel mit
E*I Obstund Südfrüchten(V. v. 3.April

Generalgouvernementin Belgien, Unfallversiche=
rung von Tätigkeiten im vaterländischenHilfs=
dienst im Gebiete des Generalgouvernements
in Belgien(Bek.v. 2.Juni) 479.

Generalgouvernementin Lublin s. Militär=
Generalgouvernement.

Generalgonvernement Warschau, Unfallver=
sicherung von Tätigkeiten im vaterlän=
dischenHilfsdienst im Gebietedes Gene=
ralgouvernementsWarschau(Bek. v. 2. Juni)
479.— AußerkraftsetzungderVerordnungvom
1.Juli 1915 über gewerbliche Schutz=
rechte feindlicherStaatsangehöriger,soweit
sieRußland und dieAngehörigenRußlands
betrifft, in AnsehungdesGebietsdes General=
gouvernementsWarschau (Bek. v. 25. Jan.) 73.
—Ausnahme von derStundungsvorschriftdes
Zahlungsverbots gegenRußland für
Personen im Generalgouvernement Warschau
(Bek. v. 3.Febr.) 103.

Generalgouverneure, Angestelltenversicherungder
im vaterländischenHissbdienst in den besetzten
ausländischenGebietenBeschäftigten(Bek. v.
25. Mai) 435.

Ü
Generalquartiermeister, Angestelltenversicherung#
der im vaterländischenHilfsdienst in den be=
lettenGebietenBeschäftigten(Bek.v. 25.Mai)
435.
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Gerichte, Ablehnung der Eröffnung des Haupt=
verfahrensusw. bei Verfolgung von Zuwider=
pandlungen gegen Vorschriften über wirt=

Genossenschaften,Festsetzungder Strafen wegen
Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz vom
8. April 1917 über die Besteuerung des Per=
sonen=und Güterverkehrsgegendie Vor= schaftliche Maßnahmen während des
standsmitglieder (G. v. 8.April § 26) Krieges (Bek. v. 18.Jan.) 58.
337. Leistung von Rechtshilfe durch die

Kriegssteuerrücklage inländischer Gerichte für die Einigungsämter wäh=
eingetragener Genossenschaftenvom Mehr= rend des Krieges (Anordn. v. 26.Juli 87)
gewinn währenddes Krieges (G. v. 9.April) 662.— für denRei " sausschuß für Ge=
351. währungvon B id fen zur Widerherstel=

Genossenschaftenals Kommissionärebeidem lun der deutschen Handelsflotte (G. v.
Erwerb von Getreide aus der Ernte 1917 7. Nov.§ 8) 1028.— für die Schiedsge=
(R. Getr. O. v. 21.Juni §28) 516.— Handel richte für Streitigkeiten mit denHerstel
mit nicht selbst gebauten Früchten (Getreide, lungs= und Vertriebsgesellschaften in der
Hülsenfrüchten, Buchweizen, Hirse) zu Saat=
zwecken (LV.v. 12.Juli § 5) 610.

Verarbeitung von Kartoffeln in Trock=
nereien, Stärkefabriken und Brennereien (V. v.

trestern (V. v. 27. Sept.) 871.

Genußmittel, Verwendungvon Zuckerzur Her=
stellungvon Genußmittelnwährenddes Krie=
ges(A. B. v. 18.Okt. §§ 15, 16) 928.

Genußscheine,Genehmigungzur Ausgahe von
Genußscheinen für Ansprüche an Aktiengesell=
schaftenoder Kommanditgesellschaftenauf Ak=
leen (Bek. v. 2.Nov.) 987. (Bek. v. 2.Nov.)

Gepöck,Abgabeim Gepäckverkehre(G. v. 8.April
§ 11) 333. (A. V. v. 4. Juli) 589.— Bezeich=
nung der Gepäckstückeim Eisenbahnverkehr
während des Krieges (Bek. v. 23. Juli) 656. —
BeschränkungdesGewichtsdesReisegepäcksim
Eisenbahnverkehrwährend des Krieges auf

Schuhindustrie (Bek. v.29. Juli 86)
675. — für das Schiedsgerichtfür Streitig=
keitenmit der Herstellungs=und Vertriebs=
gesellschaftin der Seifenindustrie (Bek.
v. 29.Juli) 676.
Aussetzung des Verfahrens in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten während des
Krieges zum Schutze von Angehörigen immo=
biler Truppenteilederösterreichisch=un=
garischen Wehrmacht (Bek. v. 28.Juni)
567.

Ersuchen der Schiedsstellen für Ange=
legenheitender Sammelheizung und
Warmwasserversorgung von Miet=
räumen (Anordn. v. 2. Nov. § 7) 992.

der Zwangsvollstreckunggegen Kriegs=
flüchtlinge währenddes Krieges (Bek. v..
8.Febr. § 7) 115. (Bek. v. 26.Febr.) 192.—
bei Rechtsstreiten über die Wiederherstellung
von Lebens= und Krankenversiche=
rungen (Bek. v. 20.Dez. § 8) 1123.

Gerichtskasse,Zahlung des Bargebots bei Zwangs-
versteigerungenwährenddes Krieges durchEin=
gahlungan die Gerichtskasse(Bek. v. 24.Mai)
432.

Gerichtskosten,Anwendungder Vorschriftenüber
dieBeitreibungvonGerichtskostenauf dieVoll=
streckungder Entscheidungender Eini=
gungsämter (Anordn. v. 15.Sept.) 834.

Gerichtskostengesetz,Gerichtskosten nach § 8 bei
Wiederherstellung von Lebens=und

50kg (Bek. v. 27.Okt.) 974.
Gepäckscheinebei Reisen mit der Post (Postordn.
v. 28.Juli §58V)814.

Geräte, Verwendung von Geräten, die dem
Fischfang dienen,und Handel damit wäh=
rend des Krieges (V. v. 22. Sept.) 859. —
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher
Geräte für die Frühernteund den Frühdrusch
oder die Getreidetrocknung(Bek. v. 2.Juni)
443.— für die Ernte und denDruschvonGe=
treide 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni § 21) 514.
(V. v. 24.Nov.) 1082.— Inanspruchnahme
der bei der Milchlieferung benutzten Krankenversicherungen(Bek. v. 20. Dez. § 8)
Geräte während des Krieges (V. v. 3. Nov. 1123. — Ausdehnung der Verordnung vom
857)1007. 8. Juni 1916überdie Bewilligung von9 ah=
Neichs-Hesenbl.1917. B9

Cocgle
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Gerichtskostengesetz(Forts.) -
lungsfristen auf Kriegsteilnehmerverbün=
deter Staaten (Bek. v. 8. Nov.) 1021.

Gerichtsverfahren s. Verfahren.
Gerichtsverfassungsgesetz,Anderung des § 29,
Streichungdes §75 währenddes Krieges zur
Vereinfachung der Strafrechtspflege (G. v.
21.Okt. Art. I) 1037.

Gerste, Verarbeitung von Gerste in Brannt=
weinbrennereien im Bertriebsjahr
1917/18(Bek. v. 18.Okt. IIIg) 936.— Wei=
terbestehender Druschprämie für Gerste
aus der Ernte 1917 (V. v. 11.Aug.) 709. (V.
v. 24. Nov.) 1081. — Ernteflächenerhe=
bung vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v.
20. Mai)413. — Erntevorschätzung
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535. — Erhebung der

derErnteflächenerhebung1917(V. v. 30.Aug.)
753.

Höchstpreise für Gerste aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (V. v. 12.Juli)
619. — früherer Ernten (V. v. 12. Juli) 619.
— Ermäßigung der Hoöchstpreisevom
1.März1918ab(V. v.24.Nov.)1082.

Verkehr mit Gerste aus der Ernte 1917
(R. Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zu Saat=
zwecken (V. v. 12. Juli) 609. — Anderung
(V. v.25. Sept.) 863. — wegender Saat=
karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme(V. v. 24.Nov.)
1082.

Durchführung der Verordnung vom 6. Juli
1916 über Gerste, freihändiger Er=
werb von Gerste alter Ernte durch die
Reichsgetreidestelle (LV. v.21. Juli)
639.

Inanspiuchnahme der Vorräte für die Er=
nährung des Volkes (Bek. v. 22. März)
263. — Bestimmung der Gerstenmengenfür die
menschliche Ernährung und für die
Verfütterung (KR.Getr. O. v.21. Juni
§56) 524. — Verfütterung von Gerste
vom 16. September bis 15. November 1917
(V. v. 10.Sept.) 825. — vom 15.November
1917 bis 15. August 1918 (V. v. 13. Nov.)
1046.

Den Unternehmernlandwirtschaft=
licher Betriebezu belassendeGerstezur Be=
stellung der Grundstücke (V. v. 20. Juli)
636.— zur Ernährung derSelbstversor=
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Gerste(Forts.)
ger vom 1.August bis 30.September1917
(V. v. 20. Juli) 636. — vom 1. Oktober bis
15.November1917 (V. v. 27.Sept.) 872.

(V.v. 13.Nov.)1046.
- Vorratserhebung am15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Aufhebung der Verordnung vom
6.Juli 1916über Gerstein der Fassungvom
24. Juli 1916 und der Ergänzung vom 1.De=
zember1916 (R. Getr.O. v. 21.Juni §73)
529.

Gerstengraupen,Aufhebung der Verordnung vom
9.September1916 über Höchstpreise (V.
v. 16.Okt.) 901.

Gerstengrütze,Aufhebungder Verordnung vom
9.September1916 über Höchstprei . (V.
v. 16. Okt.) 901.

Gerstenkleie,VerkehrdamitwährenddesKrieges,
Höchstpreise (V. v. 18.Okt.) 941. (A. B.
v. 1.Nov.) 1001. Ber. S. 1084.

Gerstenmalz, Übertragung von Malzkontingenten
der Bierbrauereien (V. v. 20. Nov.) 1058.
(54h v. 20.Nov. §8) 1062.(A. B. v. 19.Dez.)
1112.

Gerstenstroh,neueVorschriftenüber den Verkehr
mit GerstenstrohwährenddesKrieges,Höchst=
preise (V. v. 2. Aug.) 685.

Gesandtschaftsgut,Einfuhr während des Krieges
(Bek.v. 16.Jan.) 42.

Geschäftsgeheimnisse,Offenbarenvon Geschäfts=
eheimnissendurch die bei Behörden oder in
riegswirtschaftlichenOrganisationen beschäftig=
ten nichtbeamtetenPersonen (Bek. v. 3. Mai
§ 7) 394. — Wahrung des Geschäftsgeheim=
nissesdurch die zur Einholung von Aus=
kunft überwirtschaftlicheVerhältnisseBeauf=
tragtenwährenddesKrieges (Bek.v. 12.Juli)
604. —durch die Angestelltenund Beauftragten
der Kriegswirtschaftsstelle für
das deutsche Zeitungsgewerbe
(Bek. v. 16. Febr. § 11) 136. — durch die
Schuhhandelsgesellschalften (Bek.
v. 26.Juli Art. II §7) 668. — durch die
Mitglieder des berwachungsaus.
schusses der Schuhindustrie usw.
(Bek.v. 17.Mäh §9) 239.—durch dieMit=
glieder des berwachungsausschusses der
Seifenindustrie (Bek. v. 9. JuniArt. II
888,10)488.



ordn. v. 28. Juli §§ 1, 2, 9, 11, 30, 35) 763.
Gesellenausschüsse,Verlängerungder Amtsdauer
der Mitglieder und Ersatzmännervon Hand=
werkskammernund ihren Gesellenausschüssen
(Bek. v. 6. Sept.) 829.

Gesellschaften,AusgabevonVorzugsaktien
durch inländischeGesellschaftennur mit staat=
licher Genehmigung(Bek.v. 8.Mär)) 220.

Gesellschaftender Brauereibetriebe
eines Bezirkeswährenddes Krieges (Bek. v.
2. Nov. 886, 8) 994. ·

« Genehmigungzur Errichtung von Ge=
sellschaften m. b. H., zur Erhöhung des
Grundkapitals (Bek. v. 2.Nov.) 987.
(Bek. v. 2. Nov.) 988.

Anmeldung von Forderungen gegen
Schuldner im feindlichen Ausland durch
deutscheGesellschaftenim Ausland oder in den
Schutzgebieten(Bek. v. 23. Febr.) 183.

Festsetzungder Strafen wegen Zuwider=
handlungen gegendas Gesetzüber die Besteue=
rung des Personen=und Güterverkehrsgegen
die Geschäftsführerder Gesellschaftenmit be=
schränkterHaftung (G. v. 8.April § 26) 337.

Vereinigung der Besitzervon Graphit=
gruben und Graphitaufberei=
tungsanstalten zu Gesellschaftenwährend
des Krieges (Bek.v. 4.Aug.) 693.

Ergänzung der Verordnung vom 11.Fe=
bruar 1915, betr. die Veröffentlichung der
Handelsregistereintragungen für
Gesellschaftenm. b. H. (Bek.v. 30.Aug.) 746.

Kriegssteuerrücklage inländischer
Gesellschaften mit beschränkterHaftung vom
Mehrgewinn während des Krieges (G. v.
9. April) 351.

Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin
der Schuhindustrie (Bek. v. 17. März)
236. (Bek.v.24.März) 274. — Schuhhan=
delsgesellschaften (Bek. v. 26. Juli)
666. (Bek. v. 6.Aug.) 695. — Herstellungs=
und Vertriebsgesellschaft in der Seifen=
in dustrie (Bek. v. H. Juni) 485.

Verfütterung von Weintrestern (V. v.
27. Sept.) 871.

Gesell der Schuhhandelsgesellschaften(Bek.
v. 26. Juli) 666.

Gespinste,PreisbeschränkungenwährenddesKrie=
ges (Bek. v. 8.Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.)
112.

*
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Gesteine,ÜbertragungderVersorgungdesdeut=
schenWirtschaftslebensmit Phosphor an
die Kriegs=Phosphat=Gesellschaftm. b. H. in
Berlin (Bek. v. 8. Jan.) 25. — Anzeige
überBeständeund Funde wehrhal er Ge=
steine,Lieferung an die Kriegs=P.beher Ge.
sellschaft, übernahmepreis (Bek. v.
5.März) 215.

Gesteins=Koronit,Anderung in der Beförderung
von Gesteins-KoronitFPI mit der Eisenbahn
(Bek.v. 12.Jan.) 49.

Gesteins=Perchloratzit, Beförderung mit
Eisenbahn (Bek. v. 1.März) 212.

Gesteins=Perdorfit,Beförderungmit der Eisen=
bahn(Bek. v. 1.März) 212.

Gesundheit,Gewährungvon Sterbegeld und
Hinterbliebenenrenten bei Gesund=
heitsschädigungdurch aromatischeNitroverbin=
dungen (Bek. v. 12.Okt.) 900. — Fürsorge
für Kriegsgefangene bei Gesundheits=
störungen(G. v. 15.Aug.) 725.

Gesundheitsamt, Kaiserliches, Erlaubnis des
Reichsamts des Innern zum Arbeiten und
zum Verkehrmit Krankheitserregern
(Bek. v. 21.Nov. 8 1) 1070.

Getreidefür Bierbrauereienvom 1.Oktober1917
ab (V. v. 20.Nov. Art.1 8§5. 7) 1059. (Bek.
v. 20.Nov. §§5, 7) 1062. (A. B. v. 19.Dez.
§§ 4, 5) 1113. — Höchstpreise für
Kaffee=Ersatzmittel aus Getreide(V.
v. 16.Nov.) 1053. »
Ernteflächenerhebung vom 15.

bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 CeBek.v.
21. Juni) 535. — Erhebung der Getreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917(V. v. 30.Aug.) 753.

Höchstpreise für Getreide aus der
Ernte 1917(V. v. 19.März) 243.— Erhöhung
dieserHöchstpreiseum eine Druschprämie,
Frühernte und Frühdrusch 1917 (Bek. v.
2. Juni) 443. — Höchstpreise für inlän=
dischesGetreide aus der Ernte 1917 und für

Getreide früherer Ernten (V. v. 12. Juli) 619.
— Ergänzung,Höchstpreise für Saatgut
von Sommergetreide,Veräußerung, Erwerb
und Lieferung von Sommer= und Win=
tergetreide zu Saatzwecken (V.v.
27. Okt.)975.— Ermäßigung der Höchst=

J

der
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Getreide(Forts.)
preise für Getreide aus der Ernte 1917 vom
1.März 1918ab (V.v. 24.Nov.) 1082.
Verkehrmit Kleie aus Getreidewährend

desKrieges,Höchstpreise (V. v. 18.Okt.)
941. (A. B. v. 1.Nov.) 1001. Ber. S. 1084.

Verkehr mit Mehl aus auslän=
dischem GetreidewährenddesRrieges(V. v.
13.März) 229. Ber. S. 252.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassendesGetreide zur
Bestellung der Grundstücke(V. v. 20.Juli)
636.— zur ErnährungderSelbstversor=
ger vom1. August 1917 ab (V. v. 20. Juli)
636. — vom 1. Oktober bis 15. November 1917
(V. v. 27.Sept.) 872. — vom1. November
1917 ab (V. v. 25. Okt.) 971.

Verkehr mit Getreide aus der Ernte
1917 (R. Getr.O. v. 21. Juni) 507. — zu
Saatzwecken (V. v. 12. Juli) 609. —
Anderungen(V. v.25.Sept.)863. (V. v.27.Okt.
Art. 2) 975. — wegen der Saatkarte
(V. v. 22. Dez.) 1124. — Ausdrusch und
Inanspruchnahme(V. v. 24.Nov.) 1082.

Gewehrgranaten, Beförderung geladener Gewehr=
granatenmit der Eisenbahn(Bek. v. 1.März)
212.

Gewerbegerichte,VerlängerungderAmtsdauerder
Beisitzer der Gewerbegerichtebis zum Ablauf
von 6 Monaten nachBeendigungdes gegen=
wärtigen Kriegszustandes(Bek. v. 12. Juli)
606. — Wahl von Ersatzmännernfür dieseBei=
sitzerwährenddesKrieges(G. v. 7.Nov.) 1017.

Gewerbeordnung,Fristung im Sinne des
#§49Abs.3 der Gewerbeordnungwährenddes
Krieges (Bek. v. 3.Aug.) 680. — Versagung
der Erlaubnis zum BetriebedesGewerbesals
Schauspielunternehmer während
desKrieges(Bek.v. 3.Aug.) 681.— Gewerbs=
mäßigeöffentlicheVeranstaltungvon Licht=
spielen während des Krieges (Bek. v.
3. Aug.) 681. (Bek. v. 30. Aug.) 745. — Auf=
hebung dieser Bekanntmachungen(Bek. v.
36.Okt.)972.

Gewerbetreibende, gewerbsmäßige öffentliche
Veranstaltung von Lichtspielen während
des Krieges (Bek. v. 3. Aug.) 681. (Bek. v.
30.Aug.) 745. — Aufhebung dieserBe=
kanntmachungen(Bek. v. 26. Okt.) 972. — Ab=
gabefetthaltigerWaschmittelan Gewerbetrei=

Google

Gewerbetreibende(Forts.)
bendezu technischen Zwecken (Bek. v.
21. Juni) 546. — Anbietung gewonnener
Knochenerzeugnisse an den Kriegs=
ausschußfür pflanzlicheund tierischeOle und
Fette (Bek. v. 14. Dez. 8§5) 1107.

Gewerbezweige,für die Ausnahmen von § 3
Abs. 1 Satz 1 und von § 4 Abs. 1 Satz 1
des Hausarbeitgesetzesvom 20. Dezember
1911 betr. Lohnverzeichnisseund Lohntafeln,
Lohnbücherund Arbeitszettelgewährtworden
sind (Bek. v. 27. Sept.) 867. — Inkraftsetzung
der §§ 3, 4 des Hausarbeitgesetzes(A. V. v.
3.,Okt.)893.

Gewerbliche Betriebe, Verwendung von Druck=
farbe (Bek. v. 26. Juli) 664. — Gewerbliche
Betriebeals Selbstversorgermit Fleisch (V.
v. 2.Mai) 387. (Bek. v. 19.Okt. §§9, 11)
952. — Verwertung und Verarbeitung von
Milch währenddes Krieges (V. v. 3.Nov.
§§ 10, 12) 1009.— Verwendungvon Zucker
zur Herstellung von Nahrungs=, Genuß= und
Heilmitteln während des Krieges (A. B. v.
18.Okt.8§15,16)928.

Gewerbliche Schutzrechte von Angehörigen
Italiens während des Krieges (Bek. v.
9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. — von
AngehörigenPortugals (Bek. v. 28.Dez.)
1128. — Außerkraftsetzung der Ver=
ordnung vom 1. Juli 1915 über gewerb=
liche Schutzrechte feindlicher Staats=
angehöriger,soweit sie Rußland und die
AngehörigenRußlands betrifft, in Ansehung
der Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k.Militär=General=
ghouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)

Gewerbliche Verwertung, Verbot der Einschmel=
zung oder Verarbeitung von Reichsmünzen be=
hufs gewerblicherVerwertung während des
Krieges (Bek. v. 10.Mai) 406.— außerKurs
gesetzterReichsmünzen(Bek.v. 20.Dez.) 1115.

GewerblichesEigentum, Beitritt Schwedens
zu der revidierten Pariser Verbandsüberein=
kunft vom 2. Juni 1911 zum Schutzeedes ge=
werblichenEigentums(Bek.v. 30.Dez. 16.) 3.
Verlängerung der im Artikel4 der re=
vidierten Pariser Übereinkunft vorgesehenen
Prioritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.)



GewerblichesEigentum(Forts.)
39. (Bek. v. 5. Mai) 401. (Bek. v. 22. Mai)
428. (Bek. v. 7.Aug.) 697. (Bek.v. 18.Aug.)
724. (Bek. v. 20. Aug.) 728. (Bek. v.
15.Nov.) 1050. -

Gewinnanteilscheine,Anmeldung von Ge—
winnanteilscheinen verbündeter und neutraler
Länder (Bek. v. 31. Aug.) 737. — Über—
tragung solcher Gewinnanteilscheineauf die
Reichsbank(Bek. v. 31.Aug.) 741. — Tausch
gegen Waren, Wertpapiere, Kostbarkeiten,
Kunst=und Luxusgegenstände,Grundstückeoder
Schiffe im Ausland nur mit Einwilligung der
Reichsbank(Bek.v. 8.Febr. § 3) 106.— Aus=
nahme(Bek.v. 8.Febr. Art.2 zu 3) 109.

Gewinn=und Verlastrechnung,Bekanntmachung
der Gewinn=und Verlustrechnungvon Aktien=
gesellschaftenund Gesellschaftenm. b. H., Ein=
reichungzumHandelsregister(Bek.v. 30.Aug.)
746.

Gewürze,AnwendungvonBestimmungenderBe=
kanntmachung vom 26. Mai 1916 über die
äußere Kennzeichnung von Waren auf

1093.
Glas, Beförderungvon Gegenständenaus Glas
mit der Post (Postordn. v. 28. Juli § 10) 771.

Glasbeizereien,Beschäftigungvon Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern (Bek. v. 22.Aug.)
727.

Gläser zum Versenden von Krankheits==
erregern (Bek. v. 21.Nov. 8813, 14) 1076.

Glashütten, Beschäftigung von Arbeiterinnen
und jugendlichen Arbeitern (Bek. v. 22. Aug.)
727.

Elasröhren zum VersendenlebenderKulturen
von Krankheitserregern (Bek. v. 21. Nov. 889,
10) 1075.

Glasschleifereien,BeschäftigungvonArbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern (Bek. v. 22.Aug.)
727.

GGlaübersalz,RegelungdesVerkehrsmit Glaüber=
3 wãhrend des Krieges (Bek. v. 16. Mai)
410. (Bek. v. 7.Juni) 481.

Glänbiger, Verpflichtung zur Anmeldung
von Forderungen auf verbündeteund

Cocgle

6
Gläubiger (Fortsf.)
— Schaffungvon Sicherheitfür denGläubiger
bei Veräußerung eines mit Hypothekenoder
Grundschuldenbelasteten,in Liquidation be=
findlichen Grundstücks britischer Unter=
nehmungen(Bek.v. 18.Jan.) 65.

Pfändung des Arbeits= oder Dienst=
lohns oder des Ruhegeldesder Personen,die
in einemprivatenArbeits=oderDienstverhält=
nisse beschäftigtwaren, während des Krieges
(Bek.v. 13.Dez.) 1102.— desRuhegeldesder
im Privatdienst angestelltenPersonen(Bek. v.
22.März) 254.

Aufhebung der Einstellung der Zwangs=
vollstreckung gegen Kriegsflücht=
linge während des Krieges auf Antrag des
Gläubigers (Bek. v. 8. Febr. &§7) 115. (Bek.
v. 26.Febr.)192.

Gloversäure, Verkehr damit während des Krieges,
Höchstpreise (Bek. v. 21. Sept.) 855.

Gold, Höchstpreise währenddes Krieges für
Roh=,Abfall=undBruchgold(Bek.v. 8.Febr.)
117. — Ausnahme von dem Verbote der Ein
fuhr während des Krieges für Goldrubel
(Bek. v. 17.März) 235.

Graphit, Abbau von Graphit währenddes Krie=
ges (Bek. v. 4. Aug.) 693.

Graphitaufbereitungsanstalten, Vereinigung der
Besitzer zu Gesellschaftenwährend des Krieges
(Bek. v. 4.Aug.) 693.

Graphitgruben,Vereinigung der Besitzer zuGe=
sellschaften während des Krieges (Bek. v.
4. Aug.) 693.

Gras, Absatzund Verwendungvon Grassamenzu
anderenals zu SaatzweckenwährenddesKrie=
ges(V. v. 19.Nov.) 1057.

Graupen,Herstellung von Graupenaus Ge=
treide der Ernte 1917 (R.Getr. O. v. 21. Juni
6 63) 526. — Janspruchnhme der Vorräte
für die Ernährung des Volkes (Bek. v.
22.März) 263. — Höchstpreise während
desKrieges(V. v. 16.Okt.) 901.

Grenzverkehr,Ein fuhr von Gegenständenim
kleinen Grenzverkehrefür die Bewohner des
Grenzbezirkeswährenddes Krieges (Bek. v.
16. Jruch 4. . .
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Griechenland,Fortfall der diplomatischenund
konsularischenVertretungen in Griechenland
(G.v.21.Okt.)959.

Grieß, Herstellungvon Grieß aus Getreide der
Ernte 1917 (R.Getr. O. v. 21. Juni § 63)
526.— Höchstpreise währenddesKrieges
(V. v. 16.Okt.) 901.

Grogextrakte,Verbot derVerwendungvon Zucker
ur Herstellung von Grogextrakt während des
ieges(A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Großbritannien und Irland, Ergänzung der Be=
kanntmachung vom31. Juli 1916, betr. Li=
quidation britischer Unternehmungen (Bek. v.
18. Jan.) 65. (Bek. v. 12. Juli) 603.

Großeisenindustrie, Betriebsvorschriften (Bek. v.
1. Dez.) 1090.

Großhandelmit Butter während des Krieges,
Zuschlägezu den Preisen (V. v. 25. Aug.) 731.
— mit Gemüse, Obst und Südfrüchten wäh=
rend des Krieges (V. v. 3. April § 9) 310.
(V. v. 19.Aug.) 723.— Höchstpreise für
Milch währenddesKrieges (V. v. 3.Nov. §8)
1008.

früchte während des Krieges (V. v. 3. April
87) 309.

Großhändler,Schlußscheinefür Veräußerungvon
Gemüse,Obst und Südfrüchtenwährenddes
Krieges an Groß= oder Kleinhändler, For=
mularbuch für Schlußscheine (V. v. 3. April
§910) 311.

Grundbuchamt, wiederkehrendeöffentliche Lasten
von Grundstückenwährend des Krieges (Bek.
v. 12.Juli) 604.

Glrundbuchordnung,Einlegung der weiterenBe=
schwerdenach§ 78 der Grundbuchordnungdurch
Personenim Felde (Bek.v. 8.März) 219.

Grundeigentum, Gebühren für die auf Grund
des§ 40 desGesetzesvom 21.Dezember1871,
betr. die Beschränkungendes Grundeigentums
in der Umgebung von Festungen, in Rayon=
angelegenheiten herangezogenenSach=
verständigen (V. v.11. Jan.) 40.

Grundkapital, Einzahlung auf Aktien bei
ErhöhungdesGrundkapitals von Aktiengesell=
schaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien
und Versicherungsvereinenauf Gegenseitigkeit

Cocgle

Grundkapital(Forts.)
währenddes Krieges durchGutschriftoder
Scheck(Bek.v. 24.Mai) 431.— Genehmigung
zur Erhöhung des Grundkapitals von
Aktiengesellschaften, Kommanditge=
sellschaftenauf Aktien, Gesellschaftenm.b.H.
während des Krieges (Bek. v. 2.Nov.) 987.
(Bek. v. 2.Nov.) 988.

Grundkredit, Unternehmungen,die der Förderung
desGrundkreditsdurchübernahmedesHypo=

#thekenschutzes dienen, unterliegen nicht
derBeaufsichtigungnachMaßgabedesGesetzes
vom 12.Mai 1901 über die privaten Versiche=
rungsunternehmungen(G. v. 24.Okt.) 973.

Grundlohn, BemessungdesGrundlohns für die
KrankenversicherungwährenddesKrieges (Bek.
v. 22. Nov.) 1085. ·

Grundpreise für Butter während des Krieges (V.
v. 25.Aug. 881 bis 6) 731.

Grundschuld, Löschung bei Veräußerung eines in
Liquidation befindlichenGrundstücks britischer
Unternehmungen(Bek. v. 18.Jan.) 65.

Grundstücke,AufhebungderBekanntmachungvom
4. April 1916 über dieBereitstellung von städti⸗
schemGelände zur Kleingartenbestellung (Bek.
v. 9. März) 224. — Sicherung der Acker- und
Gartenbestellung während des Krieges,
neue Fassung (Bek. v. 9.März) 225. —
Ergänzung der Verordnung vom 4. April 1916
über die Festsetzungvon Pachtpreisen
für Kleingärten, Pachtverträge über
Grundstückezum Zwecke gärtnerischer
Nutzungwährenddes Krieges (V. v. 12.Okt.)
897.
Beschädigungoder Zerstörungvon Grund=

stücken zur Herstellung einer Befesti=
gungsanlage während desKrieges (V. v.
4. April) 327.

Enteignung von Grundstückenzum Zwecke
der Graphitförderung während des
Krieges (Bek. v. 4.Aug.) 693.
Wiederkehrende öffentliche Lasten
vonGrundstückenwährenddesKrieges (Bek.v.
12. Juli) 604.

Aufsuchungund Gewinnung von Man=
ganerzen und von Eisenerzen mit
niedrigem Phosphorgehalte (Bek.p.
1.März) 197. (Bek.v. 2.März) 199.—über=
tragung der Aufsuchung und Gewinnung



Grundstücke(Forts.)
phosphorhaltiger Mineralien oder Ge=
steine auf fremden Grundstücken an die
Kriegs=Phosphat=Gesellschaftm.b.H. in Berlin
(Bek. v. 8. Jan.) 25.
Betreten und Befahren eines Grundstücks

zur Aberntung von Schilfrohr für Fut=
lerzwecke(Bek. v. 6. Juni) 476.
Löschung einer Grundschuld oder Hypothek

beiVeräußerung eines in Liquidation
befindlichenGrundstücks britischer Unter=
nehmungen (Bek. v. 18.Jan.) 65.
Erhebung des Zuschlags zur Reichs=

stempelabgabebei Grundstücksübertra=
gungen nach §§ 95, 96 des Reichsstempel=
gesetzesvom 3. Juli 1913 bis 31.März 1920
(G. v. 30.März) 297.
Eingehen von Zahlungsverbind=

lichkei ten gegendasAusland zumErwerbe
vonGrundstückennur mit Einwilligung der
Reichsbank (Bek. v. 8. Febr. § 3) 106.

Grünkern,Herstellung von Grünkern aus selbst=
gebautemDinkel und Spelz der Ernte 1917
(K.Getr.O. v. 21.Juni §§9, 62) 510.—
Aufhebung der Verordnung vom 3. Juli
1916über Grünkern (R. Getr. O. v. 21. Juni
§*73)529. — Höchstpreise während des
Krieges(V. v. 31.Juli) 672.

Grütze,Herstellung von Grütze aus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni § 63) 526. — Inan=
spruchnahme der Vorräte für die Er=
nährung des Volkes (Bek. v. 22. März)
263.— Höchstpreise während des Krieges
(V. v. 16. Okt.) 901.

Guatemala,Fortfall der diplomatischenund kon=
sularischenVertretungen in Guatemala (G.
v. 30.Mai) 445.

Gummi, Anderung der Verordnung vom 22. De=
zember1915, betr.Wegfall der Gummiberei=
fungbei Lastkraftfahrzeugen(Bek.v. 25.Febr.)
182. .

Gumnciaearoides(Aka1-oidl)arz,Erdschellack),
Verkehrdamit währenddes Krieges (Bek. v.
22.Jan.) 69. (Bek.v. 22.Jan.) 70.

Gummi arabicum, Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v.
22.Jan.) 70. ·

Cogle
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Gummi=Ghatti(Gummi=Gutti.Galipot), Verkehr
damit währenddesKrieges (Bek. v. 22.Jan.)
69. (Bek. v. 22. Jan.) 70.

Gummi=Mastix, Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v.
22. Jan.) 70.

Gummi=Tragant,Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v.
22. Jan.) 70.

Gurken, Schlußschein bei Veräußerung an
Groß oder Kleinhändler (V. v. 3. April § 10)
11. -

Gutachterkommission für Schuhwarenpreise in
Berlin, Aufstellung von Richtsätzen für die
Preisberechnung bei Ausbesserungen von
Schuhwaren während des Krieges (Bek. v.
25.Jan.) 75. (Bek. v. 25.Jan.) 77. (Bek.
v. 24. März) 269. (Bek. v. 19. Juli) 637.

Güter, Preiszuschlag für die Güterbeförde=
rung im See=oderBinnenschiffahrtsverkehre(G.
v. 8.April § 37) 348. .
Besteuerung des Güterverkehrs (G.

v. 8.April) 329. — Höhe der Abgabe(das.
§ 12) 334. — Inkraftsetzung der die Besteue=
rung des GüterverkehrsbetreffendenVorschrif=
ten diesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Miet= und Frachtverträge zwecks
Beförderung von Gütern durch deutscheKauf=
fahrteischiffe während des Krieges (Bek. v.
5. Juli) 585.

Güterposten,Beförderungvon Personen(Post=
ordn. v. 28. Juli § 63) 816.

Gutschrift, Einzahlung auf Akkien von Aktien=
esellschaften, Kommanditgesellschaften auf
ktienund Versicherungsvereinenauf Gegen=

seitigkeit durch Gutschrift auf ein Reichsbank=
oder Postscheckkontowährend des Krieges (Bek.
v. 24. Mai) 431.

5
Haag, Beitritt Chinas zu fünf weiterenauf
der Zweiten Haager Friedenskonferenzabge=
schlossenenAbkommenvom 18. Oktober1907
(Bek. v. 30.Juni) 586. «
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Haar, Verbot der Verwendungvon Zuckerzur
HerstellungvonMitteln zur Reinigung,Pflege
oderFärbung desHaareswährenddesKrieges
(A. B. v. 18.Okt.§15)928.

Häcksel,Preise für Säcke bei Lieferung von
Häcksel(Bek. v. 21. April) 372. —Huschag zu
den Höchstpreisen für Häcksel(Bek. v.
8. Juni) 493.

Verkehr mit Häcksel während des
Krieges,Höchstpreise (V. v. 2.Aug. 86)
688. — Außerkrafttreten der gleich=
artigen Verordnungvom 8. November 1915
(V.v. 2.Aug. 11 692.

Hafenbehörden,Mitwirkung bei der Errichtung
von Betriebsverbändenin der Binnenschiffahrt
währenddesKrieges(Bek.v. 18.Aug. Art. III)
721.

Hafer, Verarbeitung von Hafer in Brannt=
weinbrennereien im Bertriebsjahr
1917/18(Bek. v. 18.Okt.III g) 936.

» Weiterbestehender Druschprämie für
Hafer aus derErnte 1917(V. v. 11.Aug.) 709.
(V. v. 24. Nov.) 1081. — Lieferungs⸗
prämie für Hafer aus der Ernte 1917 (V.

b. 24.Nov.)1081.(V.v.19.Dez.)1110.
E.rnteflächenerhebung vom 15.

bis 25.Juni 1917(Bek.v. 20.Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21.Juni) 535.— ErhebungderGetreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917 (V. v. 30.Aug.) 753.
Sicherung des Heeresbedarfs an

Hafer (Bek. v. 19.Mai) 425. — Ablieferung
vonHaferan dieZentralstelle zur Be=
schaffung der Heeresverpflegun

« burchdie Kommunalverbände(Bek. v. 1.Matz
85.
Haferzulage für Holzabfuhr=

pferde bis zum 15. März 1917 (Bek. v.
14. Jan.) 45. — Verfüttern von Hafer
an Ochsen und Zugkühe während der
Frühjahrsbestellung 1917 (Bek. v. 26. Febr.)
191. (Bek. v. 22. März) 263. — Verfütte=
rung von Hafer vom 16. September bis

15. November 1917 (V. v. 10. Sept.) 825. —
vom 15.November1917 bis 15.August 1918
(V. v. 13. Nov.) 1046.

Höchstpreise für Hafer vom31. Ja=
miar 1917ab(V. v. 2. Febr.) 100.— für Hafer

Cocgle

Hafer (Forts.)
ausderErnte 1917(V. v. 19.März) 243. (V.
v. 12. Juli) 619. — früherer Ernten (V. v.
12.Juli) 619.—Ermäßigung der Höchst=
preise vom 1. März 1918 ab (V. v. 24. Nov.)
1082.

Den Unternehmern landwirtschaft
licher Betriebe zu belassenderHafer für die
Bestellung der Grundstücke(V. v. 20.
Juli) 636. — zur Ernährung der Selbst
versorger vom 1. August bis 30.Septem
ber 1917 (V. v. 20. Juli) 636. — vom 1. Ot
tober bis 15. November 1917 (V. v. 27. Sept.)
872. — vom 15. November 1917 bis 15.Augus:
1918 (V. v. 13. Nov.) 1046.
Verkehr mit Hafer aus der Ernte 1917

(R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — zu Saat
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.— Anderung
(V. v. 25. Sept.) 863. — wegen der Saat
karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus
drusch und Inanspruchnahme(V. v. 24.
Nov.) 1082.
Bestimmung der Hfermeuge für dir

menschliche Ernährung und für die
Verfütterung (KR.Getr. O. v. 21. Juni
§56) 524. — Inanspruchnahmeder Vorräte
für die Ernährung des Volkes (Bek. v.
22. März) 263. — Vorratserhebung
am 15. Februar 1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.
Aufhebung der Verordnung vom

6. Juli 1916 über Hafer aus der Ernte 1916 in
der Fassungvom24.Juli 1916(R. Getr.O. v.
21.Juni§873)529.

Haferflocken, Höchstpreise
Krieges (V. v. 6. Nov.) 1014.

Haferkleie,Verkehr damit währenddesKrieges,
Höchstpreise (V. v.18. Okt.) 941. (A.
B. v. 1. Nov.) 1001. Ber. S. 1084.

Hafermehl,Höchstpreise währenddes Krie=
ges (V. v. 6. Nov.) 1014.

Hafernährmittel, Höchstpreise während des
Krieges, Aufhebung der Verordnung vom
2. November 1916 darüber (V. v. 6. Nov.)
1014.

Haferstroh,neueVorschriftenüber den Verkehr
mit HaferstrohwährenddesKrieges,Höchst=
preise (V. v. 2. Aug.) 685. .

während des



HaftbarkeitdesAbsendersfür Nachteileaus vor=
schriftswidrigerVerpackung,Verschließungund
Aufschrift von Postsendungensowie für den
durch Beförderung ausgeschlosseneroder nur
bedingtzugelassenerGegenständeentstandenen
Schaden (Postordn. v. 28. Juli § 27 III) 791.

Haftpflicht der Postverwaltung für die bei Post=
hilfstellen angenommenenPostsendungen sowie
für zollpflichtigeSendungen(Postordn.v. 28.
Juli §§ 29VII, 39XV) 793.

Haftstrasegegen Arbeitgeber und ihre Vertreter
wegenZuwiderhandlungengegendie Bestim=
mungen des Gesetzes über den vaterlän=
dischen Hilfsdienst (Bek. v.30. Jan.
&#13)87. — wegenunterlassener Mel=
dungzum vaterländischenHilfsdienst(Bek.v.
1.März § 10) 204. (Bek. v. 13. Nov. 8§ 15,
17) 1013. — wegen unrichtiger Mel=
dung, Mitteilung oderAuskunft==
erteilung, betr. den vaterländischenHilfs=
dienst(Bek. v. 13.Nov. §17) 1044. — wegen
Rückfallsder Hinterziehung der Koh=
lensteuer (G. v. 8. April § 24) 345.—
wegenZuwiderhandlungen gegen die Bestim=
mungenüber den Fang von Krammets=
bögeln vom 1.Oktober bis 31. Dezember
1917(Bek. v. 12.Juli) 602.

Heftungder Postverwaltung für Postaufträge und
für Postkreditbriefe (Postordn. v. 28. Juli
8S18XV, 21V) 781.

Laiti,WegfallderdiplomatischenVertretungfür
Haiti (G. v. 21. Juli) 651.

Halsschnitt,Verbot desHalsschnittsbeimSchlach=
tenvon Tieren währenddes Krieges, ausge=
nommen beim rituellen Schächten (Bek. v.
2. Juni) 471.

Hamburg,Sitz einer Schuhhandelsgesellschaft
(Bek.v. 6. Aug.) 695.

Hammerwerke,Bestimmungenfür ihren Betrieb
(Bek.v. 1.Dez.)1090.

Handel,ErlaubniszumHandelmit Arznei=
mitteln während des Krieges (Bek. v.
22.März) 270.— Aufhebungdes § 10 Abs.2

Handelmit Gänsen während desKrieges
(V. v. 3. Juli) 581.
Erlaubnis zum Handel im Umher=

ziehen und zum Großhandel mit Ge=
müse, Obst oder Südfrüchten wäh=
renddesKrieges (V. v. 3.April §88, 9) 310.
(V. v. 19. Aug.) 723.
VerbotdesHandelsmit KulturenvonEr=

regern der Cholera, der Pest, des
Rotzes,derMaul= und Klauenseucheoder der
Schweinepest(Bek. v. 21.Nov. § 1) 1069.—
Erlaubnis zum Handel mit Kulturen anderer
Krankheitserreger (Bek. v.21. Nov.
§3)/1071.

Anderung der Verordnung vom 24.Juni
1916, betr. Erlaubnis zum Handel mit
Lebens= und Futtermitteln, Be=
kämpfungdes Kettenhandels usw. (V.
v. 16.Juli) 626.

Handel mit Opium und anderen Betäu=
bungsmitteln während des Krieges (V. v.
22.März)256.

Erlaubnis zum Handel mit Saatgut
von Buchweizen und Hirse, Hülsen=
früchten, Wicken und Lupinen (Bek.
v. 6.Jan.) 14. — mit nicht selbstgebautem
Hafer oder Sommergerste zu Saat=
zwecken(Bek. v. 11. Jan.) 31. — Handel mit
Gemüsesaatgut (Bek. v. 23.März) 268.
(V. v. 12.Juli § 12) 612.
Vertreter des Handels als Beisitzer im

Schiedsgericht für Streitigkeitenmit den
Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrie (Bek. v. 17. März
Art. III § 5) 241. — in der Seifen=
industrie (Bek.v. 9.Juni Art. III § 5) 490.
Handel mit Stroh währenddes Krieges

(V. v. 2.Aug.§5) 688.
Erlaubnis zum Handel mit Tabak=

waren (HBek.v. 28. Juni) 563.
Erlaubnis zum Handelmit Wein (V. v.

31.Aug.85,6)752.
Handelmit Zentrifugen währenddes

Krieges (Bek. v. 24.März) 280.
s. auchUmherziehen.

— Handel mit Buttermaschinen wäh=
renddesKrieges (Bek. v. 24.März) 280.
Nrichs-OSeschbl1917.

–

stellung der deutschenHandelsflotte (G. v.
7. Nov.) 1025.

K
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-Msgesellschaslen, Anmeldungvon Forderun⸗
gen gegenSchuldner im feindlichenAusland
(Bek. v. 23. Febr.) 183. — Festsetzung der
Strafen wegenZuwiderhandlungengegendas
Gesetzvom 8.April 1917über die Besteue=
rung des Personen=und Güterverkehrs gegen
die Gesellschafteroffener Handelsgesell=
schaften(G. v. 8.April. 826) 337.

11.Februar 1915, betr. Veröffentlichungder

746. —Genehmigungsurkunde bei Anmeldung
der Errichtung einer Aktiengesell=
schaft, einer Kommanditgesellschaft auf

Altien oder Gesellschaftm. b. H.oder bei An=
meldung der Erhöhung des Grund=

kapitals, der Ausgabe von Genußscheinen
zur Eintragung in das Handelsregister Gek. v.
2. Nov.) 987.

„anbelston s. Deutscher Handelstag.

Händler, AnzeigederVorräte an Druckfarbe
am1. März 1917 (Bek. v. 16.Febr.) 134.—

Handel mit Gänsen währenddes Krieges
((V. v. 3.Juli) 581.

Händler als Kommissionäre für den
1. Erwerb von Getreide der Ernte 1917
(R. Getr.O. v. 21.Juni §28) 516.— Abgabe
der Kleie aus Getreide durchVermittlung
von Händlern (V. v. 18.Okt. § 9) 943.

Abgabe von Kulturen oderMaterial mit
Krankheitserregern (Bek. v. 21.
Nov. § 3) 1071.
Handel mit Leim (Bek.v. 15. Juli) 627.

Ber. S. 642. — Verbot derAbgabe von
Mehl und Backware durch Händler nach
außerhalb. (R. Getr. O.
525.
Handel mit Saatgut von Buch=
weizen und Hirse, Hülsenfrüch=

"ten, Wicken und Lupinen (ek. v.
6. Jan.) 14. — Saatkarte (Bek. v.
6. Jan.) 19. — Handel mit Getreide,
Hülsenfrüchten, Buchweizen und
Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken
(V. v. 12.Juli) 609.— Saatkarte (V. v.
12.Juli) 617. — Saatkarten für Ge=
müsesaatgut(Bek.v. 23.März) 267.

Sachverständige Händler als Beisitzer
der Schlichtungsausschüsse für Strei=

Cocgle

Händler (Forts.)
tigkeitenüberOlfrüchte (V. v. 23.Juli, 5)
644. (V. v.23.Juli §5)648.
VereinigungSeer Händler süOwide

waren zu Schu andelsgese aften
(Bek. v. 26. Juli). 666.
Verkehrmit Schwefelsäure während

desKrieges(Bek.v. 21.Sept. §3) 857.
Vergütung für Händler mit Stroh (V.

v. 2.Aug. §4 unter4) 687.
Erhebungder Vorräte an Brotgetreide

und Mehl, Gerste,Hafer sowieHülsenfrüchten
am 15.Februar 1917 (Bek. v. 14.Jan.) 46.

s. auchKleinhändler.
Handnebelbomben,Beförderungmit derEisenbahn
währenddesKrieges (Bek.v. 24.Okt.) 967.

Handrohrgranaten,Beförderungmit der Eisen=
bahn währenddes Krieges (Bek.v. 1.März)

Handwerk, Vertreter im Beirat der Reichsbeklei=
dungsstelle(Bek. v. 11.Okt.) 895.

Handwerkerstand,Verlängerung der Amtsdauer
bei denOrganendes Handwerkerstandes(Bek.
v.6.Sept.)829.

Handwerkskammern, Verlängerung der Amts
dauer der Mitglieder und Ersatzmännervon
Handwerkskammern und ihren Gesellenaus=
schüssen(Bek.v. 6.Sept.) 829.

Hanf, Ernteflächenerhebung vom lb.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.—
Höchstpreise für Hanfsamenaus derErnte
1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v. 7. Aug.)
699. — aus der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli)
643. (V. v. 23.Juli) 646. (Bek.v. 7.Aug.)
699. — Preisbeschränkungen wäh=
renddesKrieges (Bek.v. 8. Febr.) 111. (Bek.
v. 8.Febr.) 112. —Verkehr mit Hanfsamen
währenddesKrieges (V. v. 23.Juli) 646.
Lieferung von Rüböl bei Abgabe von

Hanfsamenan den Kriegsausschußfür pflanz=
licheund tierischeOle und Fette währenddes
Krieges (V. v. 7.Aug.) 697.

Hannover, Sitz einer Schuhhandelsgesellschaft
(SBek. v. 6. Aug.) 695.
Hartkäse, Herstellung von fettarmem Hartkäse
während des Krieges, Höchstpreise (Bek.
v. 30.März) 297. ·



Hartpech, Verkehr damit während des Kricges
(Bek.v. 18.Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
(Bek. p. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)
170. .

Lbarz, Ausdehnung der Verordnung vom
7.September1916überdenVerkehrmit Harz
währenddesKrieges (Bek.v. 22.Jan.) 69. —
Ausführungsbestimmungendazu (Bek. v.
22.Jan.) 70.

Harzersatzstoffe,Verkehr damit während des
Krieges(Bek.v. 1.Nov.) 977.(Bek.v. 1.Nov.)
978.

Hasen,VerkehrdamitwährenddesKrieges (V. v.
12.Juli) 607.

Hauptniederlassung,Verpflichtungzur Anmeldung
vonZahlungsmittelnin ausländischerWährung
und von Forderungenauf neutrale und ver=
bündeteLänder für alle Niederlassungender
Hauptniederlassung(Bek. v. 31.Aug. Art. 6)
738.

Hauptwerfahren,Eröffnung des Hauptverfahrens
vor demSchöffengerichtewährenddes Krieges
zur Vereinfachungder Strafrechtspflege(G. v.
21.Okt. Art. I) 1037.

HrupwerteilungeusschußdesSchuhhandels(Bek.
v. 26.Juli Art.II 8§4ff.) 667.

Hausarbeit, Ausnahmen von § 3 Abs. 1
Satz1 und von §4 Abs.1 Satz1 des Hausar=
beitgesetzesvom 20. Dezember 1911 betr.
ofseneAuslage von Lohnverzeichnissen,Aus=
hängen von Lohntafeln, Aushändigung von
a#nbüchernoderArbeitszetteln,Führung der

27. Sept.) 867. — Inkraftsetzung der
883,4 des Hausarbeitgesetzes(A. V. v. 3.Okt.)
893.

Hausbesitzerals Beisitzer der Mieteini=
gungsämter während des Krieges (Bek.
v.26.Juli §4) 660.

Hausbrandkohlen,Befreiung von Hausbrand=
kohlenvon der Kohlensteuer(G. v. 8. April
885, 6) 341.

Oausgut,Befugnis des Inhabers eines standes=
herrlichenHausguts zur Veräußerungauslän=
discherWertpapiere währenddesKrieges
(Bek. v. 22.März 9/6) 262.

Cocgle

75
Haushalt der Schutzgebiete, vorläufige
Regelungfür 1917 (G. v. 30.März) 291.—
FeststellungdesHaushaltsetatsfür 1917(G. v.
30. Mai) 468. v

Haushaltungen,Volkszählung in allen deutschen
Staaten am 5. Dezember 1917 (Bek. v.
18.Okt.) 906.

Haushaltungslistenfür die Volkszählungin allen
deutschenStaaten am 5.Dezember1917 (Bek.
v. 18.Okt.)906.

fetthaltigenWaschmittelnwährenddesKrieges
(Bek.v. 21.Juni) 546.

Hausschlachtungen,Befreiung der Labmägenvon
Kälbern bei Hausschlachtungenvon der Be=
schlagnahme(V. v. 1.März) 195. — Haus=
schlachtungendurchSelbstversorger (V.
v. 2.Mai) 387. (V. v. 2.Okt.) 881. (Bek.
v. 19.Okt. 8§9 bis 15) 952.

Haut, Verbot der Verwendung von Zuckerzur
HerstellungvonMitteln zur Reinigung,Pflege
oder Färbung der Haut währenddesKrieges
(A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Hebammen,Zusatzseifenkartenwährenddes Krie=
ges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Hederich,Höchstpreise für Hederichaus der
Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v.
7.Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23. Juli) 643. (V. v. 23. Juli) 646. (Bek.
v. 7. Aug.) 699.

Nichtlieferung von Ol bei Abgabe
von Hederichan denKriegsausschußfür pflanz=
licheund tierischeOle und Fette währenddes
Krieges (V. v. 7.Aug.) 697.
Verkehr mit Gberich währenddesKrie=

ges (V. v. 23. Juli) 646.

Heer s. Reichsheer.

Herresverwaltungen,die Verordnungvom20.Fe=
bruar 1917 überBier gilt nichtfür das auf
Anordnung der Heeresverwaltungan die
Feldtruppen zu liefernde Bier (V. v.
20.Febr. 8 10) 163.

Ausnahme von den Höchstpreisen für
Hafer vom 31. Januar 1917 ab für die
Heeresverwaltung(V. v. 2. Febr.) 100. —
SicherungdesHeeresbedarfsan Hafer (Bek.
b. 19.Mai) 425

Ke
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Heeresverwaltungen(Forts.)
Lieferung von Heu aus der Ernte 1917 an

das Heer, Höchstpreise (V. v. 12.Juli)
599
Übernahmedes Heilverfahrens für Ange=

hörige feindlicher Staaten an Stelle des
Trägersder Kranken= oderUnfallver=
sicherung (Bek. v. 25. Jan.) 79.
Ausschluß der Offentlichkeit für

Patente und Gebrauchsmusterim Interesse
der Landesverteidigungoder der Kriegswirt=
scast während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.)
121.

Die Betriebe der Heeresverwaltungenunter=
liegen nicht den Vorschriftenüber die Er=
richtung von Herstellungs=und Vertriebsgesell=
schaftenin der Schuhindustrie ( v.
17.März Art. I) 236.

Heilanstalten, Meldepflicht der in Heilanstalten
untergebrachtenPersonen zum vaterländischen
Hilfsdienst (Bek. v. 13.Nov. §§5, 8, 9, 16)
1041.

Heilmittel, Abgabe von Opium und anderen
Betäubungsmittelnwährenddes Krieges nur
in Apothekenund nur als Heilmittel (V. v.
22.März) 256.

Verwendungvon Zucker
von Heilmitteln während des
v. 18.Okt.8815,16)928.

Heißwasser,Regelungder Erzeugung,der Fort=
leitung und des Verbrauchs von Heißwasser
währenddes Krieges (Bek. v. 21. Juni) 543.—
Ausübung der Befugnisse des Reichskanzlers
hierzu durch den Reichskommissar für
Elektrizität undGas (Bek.v. 30.Aug.)
743. — durchden Reichskommissar für
die Kohlenverteilung (Bek.v. 3.Okt.)
879.

Heizstoffe,VerwendungvonHeizstoffenin Sam=
melheizungs= und Warmwasser=
versorgungsanlagen in Mieträumen
(Bek. v. 2.Nov.) 989.

Heizung, Preiszuschlag für die Lieferung
von Heizung aus Anlaß der Kohlensteuer
(G. v. 8. April 8 37) 348.

Helgoland gilt als Kriegsgebiet im Sinne der
Verordnungvom 8. Februar 1917zum Schutze
von Kriegsflüchtlingen(Bek. v. 26.Febr.) 192.

ur Herstellung
rieges (A. B.

Cocgle

Herbstrüben, Ernteflächenerhebung vom 15. bis
25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v. 21.
Juni) 535.— AufhebungderHöchstpreise
vom 26. Oktober 1916 (V. v. 13. Juli) 623.

Herstellungs= und Vertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrie (Bek. v. 17. März) 236.
—Ortlicher BereichundSitz (Bek.v. 24.März)
274.

Verfahren vor demSchiedsgericht für
Streitigkeitenmit den Herstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftenin der Schuhindustrie
(Bek. v. 29. Juli) 673.

Herstellungs= und Vertriebsgesellschaft in
der Seifenindustrie (Bek. v.9. Juni)
485.

Verfahren vor dem Schiedsgericht
für Streitigkeiten mit der Herstellungs= und
Vertriebsgesellschaftin der Seifenin=
dustrie (Bek. v. 29. Juli) 676.

lberweisung der pflanzlichen und tierischen
Ole und Fette sowie der daraus ge=
wonnenen Ol= und Fettsäuren zur Herstellung
von Waschmitteln an die Seifenherstellungs=
und Vertriebsgesellschaft(Bek. v. 21. Juni)
545. — ZusätzlicheVersorgungvon Arbeitern
mit Waschmitteln durch die Seifenherstellungs=
undVertriebsgesellschaft(Bek.v. 21.Juni 82)
546.

HetzbacherSprengchlorat,Beförderung mit der
Eilstann während des Krieges (Bek. v.
1.März) 212.

Hen, Lieferung von Heu aus der Ernte 1917 an
das Heer, Höchstpreise (V. v. 12.Juli)
599

. auchLaubheu.

Hilfsdienst, Bestimmungenzur Ausführung
des Gesetzesüber den vaterländischenHilfs=
dienst (Bek. v. 30. Jan.) 85. (Bek. v. 1. März)
202.
Anweisung über das Verfahren bei

den auf Grund des Hilfsdienstgesetzesge=
bildeten Ausschüssen (v. 30. Jan.)
87. — Tagegelder und Fahrkostender Ver=
treter der Arbeitgeber und Arbeit=
nehmer in der Zentralstelle und in den Aus=
schüssendes vaterländischenHilfsdienstes (Bek.
v. 13. Nov.) 1039. «



dilfsdienst(Forts.)
Meldepflicht zum vaterländischen

Hilfsdienst. Meldekarten (Bek. v.
1.März) 202. — Meldepflicht der männlichen
Deutschen und von Angehörigen der öster=
reichisch=ungarischen Monarchie zum
baterländischen Hilfsdienst, Meldekarten
(Bek. v. 13. Nov.) 1040.
AusdehnungdesGesetzesüberdenvaterlän=

dischenHilfsdienstauf Angehörigeder öster=
reichisch=ungarischen Monarchie (Bek.
v. 4. April) 317.

Angestelltenversicherung der im
daterländischenHilfsdienstBeschäftigten(V. v.
24. Febr.) 171. —in denbesetztenausländischen
Gebieten (Bek. v. 25.Mai) 435. — im Aus=
lande (Bek. v. 12.Okt.) 896.
Invaliden= und Hinterbliebe=

nenversicherung der im vaterländischen
Hilfsdienst Beschäftigten(V. v. 24. Febr.) 171.
(Bek. v. 4. Juni) 472.
Kranken= und Unfallversiche=

rung der im vaterländischenHilfsdienst Be=
schäftigten(V.v.24.Febr.)N71.— Unfall=
versicherung von Tätigkeiten im vater=
ländischen Hilfsdienst im Ausland (Bek. v.
2. Juni) 479.
Sch#t# der im vaterländischenHilfsdienst

tätigen Personen (Bek. v. 3. Mai) 392.
Wochenhilfe aus Anlaß des vater=

ländischenHilfsdienstes(Bek. v. 6.Juli) 591.

Hilfskriegsschiff,Eintragungenüber Hilfskriegs=
schiffeim Schiffsregister (Bek. v. 16.Mai) 411.

Hilfsrichter, Einberufung zum Reichsmilitärge=
richt (G. v. 6.März) 217.

Hilfsstoffe, Ausdehnung der Verordnung vom
28. Januar 1916, betreffend die Einfuhr
von Hilfsstoffen, und der Ausführungsbestim=
mungen dazu vom 31. Januar 1916 (Bek. v.
14.April) 357.

Ginterbliebene,Fürsorgefür Hinterbliebenefeind=
licher Kriegsgefangener(G. v. 15.Aug. §4)
726.

Hinterbliebenenrenten, Gewährung bei Gesund=
heitsschädigungdurcharomatischeNitroverbin=
dungen(Bek.v. 12.Okt.) 900.

Hinterbliebenenversicherung f. Invaliden==
und Hinterbliebenenversicherung.

Cocgle
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HinterlegungdesBargebotsbei Zwangsversteige=
rungen durch Einzahlung an die Gerichtskasse
oder an eine von der Landeszentralbehördebe=
stimmte Kasse während des Krieges (Bek. v.
24. Mai) 432.

Hinterziehungender Kohlensteuer(G. v. 8.April
8§ 4, 21 ff.) 341. — der nach dem Gesetzvom
8.April 1917 über die Besteuerungdes Per=
sonen=und Güterverkehrs zu leistenden Ab=
gaben(G. v. 8. April § 24) 336.

Hirse, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25.Juni 1917(Bek.v. 20.Mai) 413.

Höchstpreise für Hirse aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (V. v. 12.Juli)
619. — früherer Ernten (V. v. 12. Juli) 619.
— Ermäßigung der Höchstpreisevom 1.März
1918ab (V. v. 24.Nov.) 1082.
Freigabe für Saatzwecke, Höchst=

preise für Saatgut, Saatkarte (Bek. v.
6. Jan.) 14. — Verkehr mit Hirse aus der
Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. —
g Saatzwecken (V. v. 12. Juli) 609. —
nderung (V. v. 25. Sept.) 863. — wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.

Den Unternehmernlandwirtschaft=
licher Betriebezu belassendeHirse zur Be=
stellung der Grundstücke(V. v. 20.Juli)
636.— zur ErnährungderSelbstversor=
ger (V. v. 27.Sept.) 872.
Aufhebung der Verordnungen vom
29.Juni und 14.September1916 über Hirse
K. Getr.O.v.21.Juni873)529.

Hochofenfilterstaub,Beförderungmit der Eisen=
bahn(Bek.v. 5.Mai) 402.

Hochofengießereien,Bestimmungen für ihren Be=
trieb (Bek. v. 1.Dez.) 1090.

Hochofenwerke,Bestimmungenfür ihren Betrieb
(Bek. v. 1.Dez.) 1090.

Höchstpreise,AnderungdesGesetzesvom4.August
1914,betr.Höchstpreise,in denFassungenvom
17.Dezember1914 und vom 23.März 1916
(Bek. v. 22. März) 253.

Einziehung und Veräußerung be=
schlagnahmterGegenständezum Hochstpreis
(Bek. v. 22. März) 255. «



Höchstpreise(Forts.)
Höchstpreise währenddes Krieges für

folgendeGeGmenstände=
Abbdeckereifett (Bek. v. 15. Febr.)

137. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. — Acker=
bohnen (V. v. 24. Juli) 653. (V. v. 24.
Nov.) 1082. — Ackerbohnen als Saat=
gut (Bek. v. 6. Jan.) 14. (Bek. v. 23. März)
67. — Abfallschwefelsäure (Bek. v.
25.Juli) 658. (Bek. v. 21.Sept.) 855. —
Ammoniak= Stickstofff Ammo=
niak=Superphosphat (V. v. 28.Aug.)
819. (V. v.19.Dez.)1110.(V. v.28.Dez.)
1128.
.Badesalze, Salze zum Talgschmelzen

(Bek. v. 2.Febr.) 93.
Beförderungen auf Binnenwasser=

straßen, Schleppen,Beladen, Löschenund
Miete von Binnenschiffen (Bek. v.
18.Aug.) 717.

Untergäriges Bier (V. v. 20. Febr.) 162.
— Bodenkohlrabi aus der Ernte 1917
(V. v. 19.März) 243. — Bohnen (V. v.
24. Juli) 653. (V. v. 24. Nov.) 1082.—
Bohnen als Saatgut (Bek. v. 6. Jan.) 14.
(Bek. v. 23.März) 267. — Brot aus aus=
ländischemMehl (V. v. 13.März) 229. Ber.

E. 252. — Brot bei der Abgabean Ver=
braucher(R. Getr.O. v. 21.Juni § 58) 525.—

Buchweizen als Saatgut (Bek.v. 6.Jan.)
14. — Buchweizenaus der Ernte 1917(V. v.
19.März) 243. (V. v. 12.Juli) 619. (V. v.
24. Nrot 1082. — früherer Ernten (V. v.
12.Juli) 619. (V. v. 24.Nov.) 1082. —
Bullen (V. v. 19.März) 243.— Butter
G. v.25.Aug.)731.
Hochprozentiger Carnallit (Bek. v.

2.Febr.) 93.
Dinkel aus der Ernte 1917 (V. v.

19. März) 243. — Inländischer Dinkel
aus der Ernte 1917 (V. v. 12. Juli) 619. (V.
v. 24. Nov.) 1082. — Dotter aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v. 7. Aug.)
699. — aus der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli)

643. (V.v. 23. Juli) 646. (Bek.v. 7.Aug.)
699. — KünstlicheDüngemittel (V. v.
28.Aug.) 819. (V. v. 10.Dez.) 1099. (V. v.
19.Dez.)1110.
Einkorn aus der Ernte 1917 (V. v.

korn aus der Ernte 1917 (V. v. 12.Juli)

Cocgle

619. (V. v. 24.Nov.) 1082. — Emer aus
der Ernte 1917(V. v. 19.März) 243.— In=
ländischer Emer aus der Ernte 1917
(V. v. 12.Juli) 619. (V. v. 24.Nov.) 1082.
—Erbsen (V. v. 24.Juli) 653. (V. v.

— Erbsen als Saatgut
(Bek. v. 6. Jan.) 14. (Bek. v. 23. März) 267.

Färsen (V. v. 19. März) 243. —
Feinseife (Bek. v. 5.Mai) 399. (Bek. v.
21.Juni) 546.— Fesenaus derErnte 1917
(V. v. 19.März) 243. — Inländischer
Fesen aus der Ernte 1917 (V.v. 12. Juli)

Fleischwarenausländischer Herkunft (V.

fleisch (V. v. 5. April § 7) 321. —
Futterrüben aus der Ernte 1917 (V. v.
19.März) 243.
Gänse (V. v. 3. Juli) 581. — Ge=

menge (V. v.24. Juli) 665. — Gemenge
–4 e⸗

müse (V. v. 3.April 884 bis 7) 308. —

243. (V. v. 12.Juli) 619. (V. v. 24.Nov.)
1081. (V. v. 24. Nov.) 1082. — früherer
Ernten (V. v. 12. Juli) 619. (V. v. 24. Nov.)
1082. —Getreide aus derEr##ee1917(V.
v. 19.März) 243.— ErhöhungdieserHöchst=
preise um eine Druschprämie (Bek. v.
2. Juni) 4433.— Inländisches Ge=
treide aus der Ernte 1917 und Getreide
frühererErnten (V. v. 12.Juli) 619. (V. v.
24.Nov.) 1082. — Gloversäure (Bek.
v. 21.Sept.) 855. —Roh=, Abfall= und
Bruchgold (Bek. v. 8. Febr.) 117. —
Graupen, Grieß (V. v. 16.Okt.)901. —
Grünkern (V. v. 31. Juli) 672. —
Grütze (V. v. 16.Okt.) 901.

Häcksel (Bek. v. 8. Juni) 493. (V. v.
2. Aug. 685.— Hafer vom31.Januar 1917
ab (V. v. 2. Febr.) 100. — Hafer aus der
Ernte 1917 (V. v. 19. März) 243. 6 v.

. v.
24. Nov.) 1082. — früherer Ernten (V. v.
12. Juli) 619. (V. v. 24. Nov.) 1082. —
Hafernährmittel (V. v. 6.Nov.) 1014.
— Hanfsamen aus der Ernte 1917 (V. v.
19.März) 243. (Bek.v. 7. Aug.) 699.— aus
der Ernte 1918 (V. v. 23.Juli) 643. (V. v.
28.Juli) 646. (Bek. v. 7. Aug.) 699.— Cu=



böchstpreise(Forts.)
maronharz (Bek. v. 13. Aug.) 710. —
Hederich aus der Ernte 1917 (V. v.
19. März) 243. (Bek. v. 7.Aug.) 699.— aus
der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli) 643. (V. v.
23. Juli) 646. (Bek. v. 7.Aug.) 699.

Heu für das Heer (V. v. 12.Juli) 599.—
Hirse als Saatgut (Bek. v. 6. Jan.) 14. —
Hirse aus der Ernte 1917 (V. v. 19. März)
243. (V. v. 12. Juli) 619. (V. v. 24. Nov.)
1082. — frühererErnten (V. v. 12.Juli) 619.
(V. v. 24.Nov.) 1082.

Holzschliff (Bek. v. 2. Nov. F 12)
1000. — Honig (V. v. 26. Juni) 559. —
Kunsthonig (V. v. 7. Dez.) 1094.
Hülsenfrüchte, aus der Ernte 1917(V. v.
24. Juli) 653. — Anderung (V. v. 21. Aug.)
727. (V. v. 24.Nov.) 1082.
Kaffee=Ersatzmittel (V. v. 16.Nov.)

1053. — Kali (V. v. 28.Aug.) 819. (V. v.
19. Dez.) 1110. (V. v. 28. Dez.) 1128.—
Kalkstickstoff, Zuschläge(V. v. 24.Okt.)
963. — Kammer säure (Bek. v. 25.Juli)
658. (Bek. v. 21. Sept.) 855. — Fettarmer
Hartkäse (Bek. v. 30.März) 297. — Kar=
toffeln aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März)
243. — Kernseife (Btk. v. 5. Mai) 390.
(Bek. v. 21. Juni) 546. — Klaue nöl (Bek.
v. 15.Febr.) 137. (Bek.v. 14.Dez.) 1106.—
Kleie aus Getreide(V. v. 18.Okt.) 941. (A.
B. v. 1.Nov.) 1001. —Knochenfett (Bek.
v. 15.Febr.) 137. (Bek.v. 14.Dez.) 1106.—
Kohlrüben aus der Ernte 1917 (V. v.
19. März) 243. — Kühe (V. v. 19. März)
243.

Leim (Bek. v. 15.Juli) 627. Ber. S.642.
— Leinsamen aus der Ernte 1917 (V. v.
19. März) 243. (Bek. v. 7. Aug.) 699. — aus
der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli) 643. (V. v.
23. Juli) 646. (Bek. v. 7. Aug.) 699. —
Linsen (V. v. 24. Juli) 653. (V. v.
24. Nov.) 1082. — Linsen als Saat=
gut (Bek. v. 6. Jan.) 14. (Bek. v.
23. März) 267. — Lupinen als Saatgut
(Bek. v. 16. Jan.) 53. — Ausdauernde
B 5 pinen als Saatgut (Bek. v. 30. April)

Malz (A.B. v. 19. Dez. 8 5) 1113. —
AusländicchesMe)d (V. v. 13. März) 229.
Ber. S. 252.— Mehl ausBrotgetreide und
Gerste(R. Getr.O. v. 21.Juni § 58) 525.—

Cocgle

79

Söchstpreise(Forts.) «
Melasse und Melasseschnitzel (V. v.
15.Nov.) 1047.— Milch (V. v. 3.Nov. 88)
1008. — Mohn aus der Ernte 1917 (V. v.
19.März) 243. (Bek. v. 7.Aug.)699. — aus
der Ernte 1918 (V. v. 23.Juli) 643. (V. v.
23. Juli). 646. (Bek. v. 7. Aug.) 699. —
Futtermöhren aus der Ernte 1917 (V.
v. 19.März) 243.

Natrium= Ammoniumsulfat=
Superphosphat (V. v. 28. Aug.) 819.
(V. v. 19.Dez.) 1110. (V. v. 28.Dez.) 1128.
Obst (V. v. 3. April 4bis 7) 308.—

Ochsen (V. v. 19.März) 243. — Oleum
(Bek. v. 21.Sept.) 855. — Olfrüchte aus
derErnte 1917(V. v. 19.März) 243. (Bek.v.
7. Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23. Juli) 643. (V. v. 23.Juli) 646. (Bek.v.
7. Aug.) 699.
NPapierholz (Bek. v. 2. Nov. 94) 997.
BPelushhen (V. v. 24.Juli) 653. (V.
24. Nov.) 1082. — als Saatgut (Bek. v.

5 Jan.) 14. — Petroleum (eek. v.
19.Okt.)905. —Wasserlösliche Phos=
phorsäure (V. v. 28. Aug.) 819. (V. v.
*l“ Dez.) 1110. (V. v. 28.Dez.) 1128.

Raps aus derErnte 1917(V. v. 19.März)
243. (Bek. v. 7. Aug.) 699. — aus der Ernte
1918 (V. v. 23. Juli) 643. (V. v. 23. Jult)
646. (Bek. v. 7. Aug.) 699. — Ravison
aus der Ernte 1917 (V. v. 19. März) 243.
(Bek. v. 7. Aug.) 699.—aus der Ernte 1918
(V. v. 23. Jullp 643. (V. v. 23. Juli) 646.
(Bek. v. 7.Aug.) 699. — Fettlose Reini=
gungsmittel (Bek. v. 19. April 8§ 5, 8)
367. — Rindvieh (V. v. 19. März) 243.
(B. v. 5.April) 319.— AusländischesRog.
genmehl (V. v. 13. März) 229. Ber.
S. 252.— Roggenaus der Ernte 1917 (V. v.
19.März)243.
Inländischer Roggen aus der

Ernte 1917sowieRoggenaus früherenErnten
(V. v 12.Juli) 619. (V. v. 24.Nov.) 1082.
Roggenkleie bei Mitverkauf der

Säcke(Bek.v. 4.März) 214.— Rohzucker
(Bek. v. 2.März) 209.
Aufhebungder Höchstpreise für Rül=

ben vom 26. Oktober 1916 (V. v. 13. Juli)
623.— Rübsen aus der Ernte 1917 (V. v.
19.März) 243. (Bek.v. 7.Aug.) 699.— aus



80
öchstpreise(Forts.)
der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli) 643.
23.Juli) 646. (Bek.v. 7.Aug.) 699.
Saatgut von Sommergetreide

(W. m21. tt.), 315.1Schlachuschwelne

(V. v.

bis 15. Januar 1918 (V. v. 23. Nov.) 1079.—
Schlachtvieh (V. v. 19.März) 243. (V. v.
5. April) 319. — Schmierseife (Bek. v.
5. Mai) 399. (Bek. v. 21. Juni) 546.
Schnitzel (3Zuckerschnitzel](V. v. 15.Nov.)
1047. — Schwefel säure (Bek. v. 25.Juli)
658. (Bek. v. 21. Sept.) 855.

Schweine (V. v. 19.März) 243. (V. v.
5. April) 319. — Seife und Seifen=
pulver (Bek. v. 21. Juni) 546. Ber. S. 608.
(Bek. v. 18. Aug.) 716. — Senfsaat aus
der Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek.
v. 7. Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
25=Juliz 643. (V. v. 23. Juli) 646. (Bek.
v. 7.Aug.) 699.— Silber und Silber=
waren (HBek.v. 10. Mai) 406. (Bek. v.
19. Juni) 505. — Soda (Bek. v. 11. Sept.)
8927. — Sonnenblumenkerne aus der
Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v.
7. Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23. Jdh 643. (V. v. 23. Juli) 646. (Bek. v.
7.Aug.) 699.— Spelz aus der Ernte 1917
(V. v. 19. März) 243.— Inländischer
Spelz aus der Ernte 1917 (V. v. 12. Juli)
(i19. (V. v. 24. Nov.) 1082. — Steck=

243. — Stroh (Bek. v. 8. Juni) 493. (V.
v. 2. Aug.) 63.5. — Südfrüchte (V. v.
3. April §7) 309. — Superphosphate
(V. v. 28. Aug.) 319.
(V. v. 28. Dez.) 1128.

Tabakrippen und Tabakstengel
(Bek. v. 21. Juli §20) 641. — Teigwaren
(V. v. 6. Nov.) 1014. — Thomasphos
phatmehl (V. v. 10.Dez.) 1099.— Frische
Trester (V. v. 27.Sept.) 871. —Trocken=
schnitzel (V. v. 15.Nov.) 1047.

Fettlose Waschmittel (Bek. v.
19. April 8§ 5, 8) 367. — Fetthaltige
Waschmittel (Bek. v. 21.Juni) 546. Ber.
S. 608. (Bek. v. 18. Aug.) 716. — In=
ländischer Weizen aus der Ernte 1917
sowie Weizen aus früheren Ernten (V. v.

12. Juli) 619. (V. v. 24.Nov.) 1082.

Cocgle
—

Höchstpreise(Fortf.)
Aufhebung der Verordnung vom 2. No=

vember 1916 über Weizengrieß (V. v.
16.Okt.) 901.

Weizenkleie bei Mitverkauf der Säcke
(Bek. v. 4. März) 214. — Ausländisches
Weizenmehl (V. v. 13.März) 229. Ber.
S. 252.— Wicken (V. v. 24.Jurlh 653.—
Anderung (V. v. 21. Aug.) 727. (V. v.
24.Nov.) 1032. — Wicken als Saatgut (Bek.
v. 16. Jan.) 53.

Aufhebungdes § 3 der Verordnung vom
22. Dezember1914 über die Höchstpreisefür
Bolle und Wollwaren (Bek. v. 20.Mai)
433.

Wollfett (Bek. v. 11. Juni) 494. —
Wruken aus der Ernte 1917 (V. v.
19.März)243.
Zeitungsdruckpapier (Bek. v.

2.Nov. § 12) 1000.— Zellstoff (Bek. v.
2.Nov. 812) 1000.— GedarrteZichorien=
wurzeln (Bek. v. 20.März) 250.— Zuk=
kerrübensamen (V. v.3. Okt.) 885. —
Zuckerschnitzel (V. v. 15. Nov.) 1047.
— Ausländische Zündhölzer (Bek. v.
26.Febr.) 182.

Hofdienst, Meldepflicht der im Hofdienst be=
schäftigtenPersonen zum vaterländischenHilfs=
dienst(Bek.v. 13.Nov. §9) 1042.

druckpapier(Bek. v. 2. Nov.) 996. — in Elsaß=
Lothringen (Bek. v. 8. Febr.) 122. (Bek. v.
13.Dez.)1103.

Holzfässer,Vergütung für Holzfässerbei Liefe=
rung von Petroleum (GBek.v. 19. Okt.)
905

Holzpech,Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 6. Juni) 478. (Bek. v. 6. Juni) 552.

für Zeitungsdruckpapier(Bek. v. 2.Nov.) 996.

Holzteeröl, Holzteerpech
Verkehr damit während des Krieges (Bek. v.
6. Juni) 478. (Bek.v. 6.Juniy) 552.

Honig, Höchstpreise während des Krieges
(V.v.26.Juni)559.

s. aich Kunsthonig.



dornschlãuche,Verkehr damit während des Krie⸗
ges (Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek.v. 16.Febr.)
140.

Hühner, Anzeige der Hausschlachtungen von
Hühnern (V. v. 2. Mai) 387. (Bek. v.
19. Okt. § 10) 952. — Verbrauch von
Hühnern während des Krieges, Abgabe nur
gegenFleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.
— Vierteljährliche Zählungen während
des Krieges (Bek.v. 9.Aug.) 701. .

Hülsenfrüchte, Ernteflächenerhebung
vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai)
413. — Erntevorschätzung 1917 (Bek.
v. 21. Juni) 535.

Höchstpreise für Hülsenfrüchteaus der
Ernte 1917 (V. v. 24.Juli) 653.— Anderung
(V. v. 21. Aug.) 727. (V. v. 24. Nov.) 1082.

Freigabe von Hülsenfrüchten für Saat=
zwecke, Höchstpreise für Saatgut,
Saatkarte (Bek. v. 6. Jan.) 14. — Handel
mit Saatgut von Hülsenfrüchtenzum Ge=
müseanbau (Bek. v. 23. März) 267. (Bek.
v. 23. März) 267. — Verkehr mit
Hülsenfrüchten aus der Ernte 1917 (R.
Getr.O. v. 21. Juni) 507. — zu Saat=
zwecken (V. v. 12. Juli) 609. — An=
derung (V. v. 25. Sept.) 863. — wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme(V. v.
24. Nov.) 1082.

Inanspruchnahme der Vorräte an Hülsen=
früchten für die Ernährung des Volkes
(Bek. v. 22.März) 263. — Bestimmungder
Mengen an Hülsenfrüchten für die mensch=
liche Ernährung und für die Verfütte=
rung (R. Getr. O. v. 21. Juni § 56) 524.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zu belassendeHülsenfrüchte
zur Bestellung der Grundstücke (V. v.
20.Juli) 636.— zur ErnährungderSelbst=
versorger vom 1.Oktoberbis 15.Novem=
ber 1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom
15.November1917bis 15.August1918(V. v.
13. Nov.) 1046.

Vorratserhebung am 15. Februar
1917 (Bek. v. 14.Jan.) 46.

Aufhebung der Verordnung vom
29. Juni 1916 über Hülsenfrüchte in der
Fassungvom27.Juli 1916sowiederArtikel 1,
Neichs-Sesetbl.1917.

41
Hülsenfrüchte(Forts.)
II, IV derVerordnungvom14.Dezember1916
über Hülsenfrüchte(R. Getr.O. v. 21. Juni
973)529.

Hunde, Verfüttern von Knochenan Hunde in
eigenerWirtschaft (Bek. v. 15. Febr.) 137.

Mitnahme von Hunden in die Per=
bn enposten (Postordn.v. 28.Juli § 57)

Hypotheken, Löschung bei Veräußerung eines in
Liquidation befindlichenGrundstücksbritischer
Unternehmungen(Bek. v. 18.Jan.) 65.

Unternehmungen, die der Förderung
des Grundkredits durch Übernahmedes
Hypothekenschutzesdienen, unterliegen nicht der
BeaufsichtigungnachMaßgabedesGesetzesvom
12.Mai 1901über die privatenVersicherungs=
unternehmungen(G. v. 24.Okt.) 973.

J
Jagd, RegelungdesFleischverbrauchsvon Selbst=
versorgern,diedurchAusübungderJagdFleisch
und Fleischwarenzum Verbrauchim eigenen
Haushalt gewinnen (V. v. 2. Mai) 387. —
Neue Fassung der Verorhnung darüber
(Bek. v. 19.Okt. § 9) 952.

Jagdberechtigte,Verfügung über erlegtesWild
währenddes Krieges (V. v. 12.Juli) 607.

Jahresrechnung, Aufstellung der Jahresrechnung
der Orts=,Land=,Betriebs=und Innungskran=
kenkassenwährend des Krieges (Bek. v.
30.Nov.) 1091.

Japankampfers. Kampfer.

Japan=Wachss.Wachs.

Jesuiten, Aufhebung des Gesetzesvom 4. Juli
1872 (G. v. 19.April) 362.

Ilipenüsse,Einfuhr währenddes Krieges (V. v.
23.Juli §11)649.

Infektionskrankheiten,Arbeiten und Verkehrmit
Krankheitserregern(Bek. v. 21. Nov. 8§ 1 bis 8)
1069. — Versendung von Krankheitserregern
(Bek.v. 21.Nov. 989 bis 17) 1075.

L



Inlandgesellschaftin Mannheim, Abteilung der
DeutschenTabakhandels=Gesellschaftvon 1916
m. b. H.,Ausnahme von der Verordnung vom
10. Oktober 1916 über Beschlagnahme
von Tabak (Bek. v. 23.Aug.) 728. — Ande=
rung der Ausführungsbestimmungen vom
10.Oktober 1916 über Rohtabak (Bek. v.
30.Dez. 16.) 1. (Bek.v. 17.Jan.) 54. (Bek.
v. 20.März) 249. (Bek.v. 12.April) 353.—
Anderungder Ausführungsbestimmungenvom
27. Oktober 1916 über Rohtabak (Bek. v.
30.Dez.16.)1. (Bek.v.21.Juli) 640.

Erhebung einer Gebühr für die Ausstellung
von Bezugsscheinen zur Verarbeitun
von inländischem Tabak (Bek. v. 18. Aprinß
359.

Innung, Ernennungvon Beisitzernder Innungs=
schiedsgerichtedurch die Aufsichtsbehörde der
Innung währenddes Krieges (G. v. 7.Nov.)
1017.

Innungskrankenkassen,Aufstellung der Jahres=
rechnung während des Krieges (Bek. v.
30. Nov.) 1091. — Krankenversiche=
rung und Wochenhilfe während des
Krieges (Bek. v. 22.Nov.) 1085.

Innungsschiedsgerichte,Verlängerungder Amts=
dauer der Beisitzer der Innungsschiedsgerichte
bis zum Abluuf von 6 Monaten nach Beendi=
gung des Kriegszustandes (Bek. v. 12. Juli)
606. — Ernennung von Beisitzern der In=
nungsschiedsgerichtewährend des Krieges (G.
v. 7. Nov.) 1017.

Internationalefübereinkunft,revidiertePariser,
vom 2. Juni 1911 zum Schutzedes gewerb=
lichen Eigentums, Beitritt Schwedens (Bek.
v. 30. Dez. 16.) 3. — Verlängerung der
Prioritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.)
39. (Bek. v. 5. Mai) 401. (Bek. v. 22. Mai)
428. (Bek. v. 7. Aug.) 697. (Bek. v. 18. Aug.
724. (Bek. v. 20.Aug.) 728. (Bek. v. 15.Nov.)
1050.

Internationales Übereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr,AnderungderListe derdaran
beteiligten Eisenbahnstrecken(Bek. v. 3. Mai)
400.

Invaliden=und Hinterbliebenenversicherung,Be=
freiungvon Angehörigen feindlicher
Staaten von der Versicherungspflichtwäh=
renddesKrieges (Bek.v. 25.Jan.) 79.— In=

Cocgle

Invaliden=u. Hinterbliebenenversicherung(Fortfs.)
validen=und Hinterbliebenenversicherungder
im vaterländischen Hilfsdienst
Beschäftigten(V. v. 24.Febr. 8§ 1, 14 bis 16)
171. (Bek. v. 4. Juni) 472. —bei der frei=
willigen Kriegskrankenpflege (Bek.
v. 15.März) 231.

Joghurt, VerkehrdamitwährenddesKrieges (V.
v. 3. Nov.) 1005.

Irrenanstalten, Fristung im Sinne des § 49
Abs. 3 der Gewerbeordnung für die Errichtung
von Privat=Irrenanstaltenwährenddes Krie=
ges (Bek. v. 3.Aug.) 680.
Italien,GewerblicheSchutzrechtevon
Angehörigen Italiens während des Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403.—
Anwendung der Vertragszollsätze für
Warenaus Italien (Bek.v. 13.Dez.) 1104.—
Zahlungsverbot gegenItalien (Bek. v.
7. Juni) 483.

Jugendliche Arbeiter, Beschäftigungin Glas=
hütten, Glasschleifereien, Glasbeizereien und
Sandbläsereien (Bek. v. 22. Aug.) 727.

Jugendschriften,Verbrauchvon maschinenglattem,
holzhaltigemDruckpapierfür Jugendschriften
währenddes Krieges (Bek. v. 30. März) 293.
Ber. S. 305. — vom 1. Juli bis 30. Septem=
ber 1917 (Bek. v. 18. Juni) 500. — vom
1. Oktober bis 31. Dezember1917 (Bek. v.
20.Sept.) 839.— vom1. Januar bis 31.März
1918 (Bek. v. 28. Dez.) 1129.

Jute, Preisbeschränkungenwährenddes Krieges
(Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.) 112.

K
Kaffee, als Kaffee=Ersatzmittelgelten auchMi=
schungenvon solchenmit Bohnenkaffee(V. v.
16. Nov.) 1053.

Kaffee=Ersatzmittel,Verwendungvon Zichorien=
wurzeln nur zur Herstellung von Kaffee=Ersatz=
mitteln währenddesKrieges (Bek.v. 8. Juni)
482.— Verkehrmit Kaffee=Ersatzmittelnwäh=
rend des Krieges, Höchstpreise (V. v.
156. Nov.) 1053.— AnderungdieserVerord=
nung (V. v. 18.Dez.) 1109.



Kaffee=Essenzen,Festsetzungvon Preisen dafür
durch den Kriegsausschußfür Kaffee,Tee und
derenErsatzmittel(V. v. 16.Nov. §4) 1054.

Kaffeemischungen,als Kaffee-Ersatzmittelgelten
auchMischungenvon solchenmit Bohnenkaffee
(V. v. 16. Nov.) 1053.

Kähne, Überlassungvon Kähnen zur Aberntung
von Schilfrohr für Futterzweckewährend
des Krieges (Bek. v. 6. Juni) 476.

Kaiserliche Verordnung, Einrichtung des
Kriegsernährungsamts (IA. E. v.
30. Aug.) 824.

Errichtung des Reichswirtschafts=
amts (A. E. v. 21. Okt.) 963.

Anrechnung des Jahres 1917 als
Kriegsjahr (A. E. v. 30.Jan.) 149. —
Ergänzung der Verordnungen vom 7. Septem=
ber 1915, vom 24. Januar 1916 und vom
30. Januar 1917 über Anrechnung von Kriegs=
jahren(A. E. v. 20.März) 315.

Ergänzungder Ziffer 17 1 der Verordnung
vom 1.April 1876, betr. die Ausführung des
Gesetzesvom13. Juni 1873überdieKriegs=
leistungen (V. v. 4. April) 327.

Inkraftsetzung der die Besteuerung des
Güterverkehrs betreffenden Vorschriften
des Gesetzes vom 8. April 1917 (A. V. v.
4. Juli) 589.

Inkraftsetzungder §§ 3, 4 des Haus=
arbeitgesetzes vom 20. Dezember1911
(A. V. v. 3.Okt.) 893.

Rückkehr der wehrpflichtigenDeut=
schen im Ausland (V. v. 26. Febr.) 211. Ber.
S. 232.

Anderung der Verordnung vom 11. De=
zember 1906 in der Fassung vom 16. Juli
1915, betr. Tagegelder, Fuhrkostenund
Umzugskosten der Beamten der Militär=
und Marineverwaltung (GBek. v.
22.März) 299.

Abänderung der Prisenordnung vom
30.September1909(A.V. v. 25.Juni) 554.
(A. V. v. 16. Juli) 631.

Kaiser=Wilhelm=Kanal,Verlängerungder Gültig=
keit des Gebührentarifs bis zum 30. September
1922 (G. v. 18.Juni) 553.

Kakao,Verbot derDurchfuhrvon Zuckerwerkmit
Zusatzvon Kakaomasse(Bek. v. 5. Juli) 588.
(A. B. v. 18.Okt. § 26) 931.

Cocgle
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vom 19. August 1915 über den Verkehrmit
Kakaoschalenwährend des Krieges (Bek. v.
9.März) 222.

Kälbern auf die Fleischkarte der Selbst=
versorger (V. v. 2. Okt.) 881. (Bek. v.
19. Okt. § 13) 954. — Höchstpreise für
Fleisch und Fleischwarenvon Kälbern aus=
ländischer Herkunft (V. v. 18. Juli) 632. —
Verfütterung von Vollmilch an Kelber
unter 6 Wochen während des Krieges (V. v.
3. Nov. § 10) 1009. — Absatz der Lab=
mägen von Köälbernnur mit Erlaubnis des

Ole und Fette (V. v. 1.März) 195.
Anzeigeder Hausschlachtungen von

Kälbern (V. v. 2. Mai) 387. (Bek.v. 19.Okt.
§ 10) 952. — Verbot des Halsschnitts
beim Schlachtenwährend des Krieges, aus=
genommenbeim rituellen Schächten(Bek. v.
2. Juni) 471.
Vierteljährliche kleine Viehzählun=

rEn (Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.)

(Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.) 701.

zu Zeitungen und Zeitschriften (Bek. v.
25.Sept.§4) 862.

preise für bestimmteArten von Kalisalzen
(Bek. v. 2.Febr.) 93. — Höchstpreise für
Kali=Roh= und Düngesalze vom
1. Juli 1917 bis 31. Dezember1918 (G. v.
16. Juni) 501. — Höchstpreise für Mi=
schungenvon Ammoniak=Superphos=
phat und Natrium=Ammonium==
julfat=Superphosphat mit Kali (V.
v.28.Aug.)819.(V. v. 19.Dez.)1110.(V.
v.28.Dez.) 1128.
Anderungdes Gesetzesvom 25. Mai 1910

über den Absatz von Kalisalzen in der
Fassung vom21. Juni 1916 (G. v. 16. Juni)
501. — Inkraftbleiben der Vorschriften der
Ziffer VII desGesetzesvom 21.Juni 1916 für
die Zeit vom 1.April bis 20.Juni 1917(Bek.
v. 26. Juli) 670.

Le



tin-,

Kali undKalisalze(Forts.)
Verlängerung der Amtsperiode der Mit=

glieder der Verteilungsstelle für den
Absatzvon Kalisalzen bis 31.Dezember1917,
ErgänzungderAusführungsbestimmungenvom
9.Huns 1910 zum Gesetzvom25. Mai 1910
(Bek. v. 3. Aug.) 692.

Kalimagnesia,Höchstpreise für schwefelsaure
Kalimagnesia vom 1. Juli 1917 bis 31. De=
zember 1918 (G. v. 16. Juni) 501.

Kaliseise,Abgabein ApothekenwährenddesKrie=
ges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Kaliwerke, Reichsabgabeder Kaliwerksbesitzerfür
jedenDoppelzentnerreines Kali des Gesamt=
absatzes(G. v. 16.Juni zu V a) 503.

Kalkstickstoff,Preise für Verpackungbei der Liefe=
rung (Bek. v. 16. März) 233. — Umlage
für Kalkstickstoff. Errichtung der Preisaus=
gleichstelle für Kalkstickstoff bei dem Reichs=
schatzamte(V. v. 24.Okt.) 963.

Kalziumkarbid,Beförderungmit der Eisenbahn
währenddesKrieges (Bek.v. 12.Jan.) 49.

Kamelhaar, Preisbeschränkungen während des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8.Febr.)112. ·

Kamerun,vorläufigeRegelungdesHaushalts für
1917 (G. v. 30.März) 291. —Feststellung des
Haushaltsetatsfür 1917 (G. v. 30.Mai) 468.

Kammern, Verlängerungder Mitgliedschaftder
Mitglieder derErstenundderZweitenKammer
des Landtags für Elsaß=Lothringen(G. v.
23. Juli) 657.

Kammersäure,Verkehrdamit währenddes Krie=
ges.Höchstpreise (Bek. v. 25. Juli) 658.
(Bek.v. 21.Sept.) 855.

Kampfer, Beschränkungder Verwendung natür=
lichen Kampfers (Japankampfers), Verwen=
dung künstlichen (synthetischen) Kampfers
währenddesKrieges (Bek.v. 16.Febr.) 151.

Kandierte Früchte,Herstellungund Absatzwäh=
rend des Krieges (V. v. 24. Aug.) 729. — Ver=
bot der Verwendungvon Zuckerzur Herstel=
lung kandierter Früchte während des Krieges
(A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Kaninchen,Verkehrmit wildenKaninchenwäh=
renddesKrieges (V. v. 12.Juli) 607.

Cocgle

Kapitulanten,Wochenhiltefür das uneheliche
##ndeinesKapitulanten (V. v. 1.März III)
1. #

Karamelzucker,Verbot der Verwendung vonZucker
zur Fersteiung von Karamelzuckerwährend
des Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Karlsruhe (Baden),Sitz einerSchuhhandelsgesell=
schaft(Bek. v. 6.Aug.) 695.

Karotten, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni 535. — Aufhebung der Höchst=
preise vom26. Oktober 1916 (V. v. 13.Juli)
623. — Schlußschein bei Veräußerung an
Groß= oder Kleinhändler (V. v. &XApril §10)
311.

Karpfen, zollfreie Einfuhr während des Krieges
(Bek. v. 10.Mai) 405.

Karriolposten, Beförderung von Personen (Post=
ordn. v. 28. Juli § 63) 816.

Kartenbriefe,Verkauf zum Nennwertdes Stem=
pels, Bedruckung mit dem Freimarkenstempel
durchdie Reichsdruckerei,Verbot der Verwen=
dung des Freimarkenstempels zum Freimachen
vonPostsendungen(Postordn.v. 28.Juli § 49)

809.
Kartoffeln, Abgabe von Kartoffeln durch den
Kartoffelerzeuger(Bek. v. 24.März) 278. —
Aufhebung dieser Verordnung (V. v.
16.Aug.87)714.
Verarbeitung von Kartoffeln auf Brannt=

wein im Betriebsjahr 1916/17 (Bek. v.
22.März) 259. — im Betriebsjahr 1917/18
(Bek. v. 18.Okt. III d) 936. — Verarbeitung
von Kartoffeln in Brennereien im Be=
triebsjahr 1917/18(V. v. 11. Okt.) 898. —
Aufhebung der Bekanntmachung vom 26. Ok=
tober 1916 über Verarbeitungvon Kartoffeln
auf Branntwein in Kleinbrennereien
(Bek.v. 22.März § 5) 260. 4

Außerkrafttreten der Verordnung vom
2. März 1916 über die Preisfestsetzung
bei Enteignung von Kartoffeln (V. v.
28.Juni §19)574.

Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung für Spätkartoffeln
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535.



Kartoffeln(Forts.)
Verbot der Verfütterungvon Kartoffeln

undErzeugnissenderKartoffeltrocknerei,Ver=
füttern von Kartoffeln an Schweine, Feder=
diehund andereTiere (Bek. v. 7. Febr.) 104.
Höchstpreise für Kartoffeln aus der

Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243.
Verkehrmit Saatkartoffeln aus der

Ernte 1916 (V. v. 24. Mai) 434. — aus der
Ernte 1917 (V. v. 16.Aug.) 711.
Tageskopfsat für denVerbrauchvon

Speisekartoffelnbis zum 20.Juli 1917 (Bek.
v. 7. Febr.) 104. —Aufhebung dieser Ver=
ordnung (V. v. 16. Aug. 8§7) 714.
Versorgung der Bevölkerung

mit Kartoffeln vom 16.August 1917 bis zum
15.September 1918 (V. v. 28. Juni) 569. —
aus der Herbstkartoffelernte 1917 (V. v.
16.Aug.) 713. — Aufhebung der Verord=
nungenvom 26. Juni 1916 über die Kartoffel=
versorgung und vom 1. Dezember 1916 über
Kartoffeln (V. v. 16.Aug. §7) 714.
Verarbeitung von Kartoffeln in Stärke=

fabriken und Trockenanlagen (Bek.
d.24.März) 278.— im Betriebsjahr1917/18
(V. v. 11. Okt.) 898.
Erhebung der Vorräte am 1. März

1917(Bek. v. 2.Febr.) 94.

Kartoffelstärke, Berbotder Verfütterung (Bek.
b. 7. Febr.) 104. — Beschränkung oder
Verbot der Verfütterung (V. v. 28. Juni
913) 573. (V. v. 16.Aug. §§3, 4) 713.

Karton,VerkehrdamitwährenddesKrieges (Bek.
v. 15.Sept.) 835. (Bek.v. 20.Sept.) 841.

Kaschmir,PreisbeschränkungenwährenddesKrie=
ges(Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.)
I12.

Käse,Herstellungvon fettarmemHartkäsewäh=
rend des Krieges, Höchstpreise (Bek. v.
30.März)297.

Kasein,Verkehr damit währenddes Krieges (V.
v. 3. Nov.) 1005. — Verbot der Verwendung
von Milch zur Herstellungvon Kasein für
technischeZwecke(V. v. 3. Nov. § 10) 1009.

Kassen,HinterlegungdesBargebotsbei Zwangs=
versteigerungenwährenddesKriegesdurchEin=
zahlung an eine von der Landeszentralbehörde
bestimmteKasse (Bek. v. 24. Mai) 432.

Cocgle
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Kauffahrteischiffeals Hilfskriegsschiffe,Eintra=
gungen im Schiffsregister (Bek. v. 16. Mai)
411.
Miet= und Frachtverträge für

deutscheKauffahrteischiffewährenddes Krieges
(Bek.v. 5.Juli) 585.
Beitritt Chinas zu denAbkommenvom

18. Oktober 1907 über die Behandlung der
feindlichenKauffahrteischiffebeimAusbruchder
Feindseligkeiten und über die Um=
wandlungvonKauffahrteischiffenin Kriegs=
schiffe (Bek.v. 30.Juni) 586.
Reichsbeihilfen zur Wiederherstel=

lung der deutschenHandelsflotte (G. v.
7. Nov.)1025.

Kaufgeschäfte,Befreiung der Kaufgeschäftewegen
ÜberlassungausländischerWertpapierean das
Reich von der Reichsstempelabgabewährend
des Krieges (Bek. v. 22.März) 260.

Kaufmannsgerichte,Verlängerungder Amtsdauer
der Beisitzer der Kaufmannsgerichtebis zum
Ablauf von 6 Monaten nach Beendigung
des gegenwärtigenKriegszustandes(Bek. v.
12.Juli) 606.— Wahl von Ersatzmännernfür
diese Beisitzer während des Krieges (G. v.
7. Nov.) 1017.

Kaufverträge,Verbot dervorläufigenAbschließung
vonKaufverträgenüberWeintraubenamStock.
Traubenmaische,Traubenmost oder Wein aus
der Ernte 1917 (V. v. 31.Aug. § 3) 751.
Anwendungder Verordnungvom 16. De=

zember1916, betr. Auflösung von Kauf.
verträgen mit feindlichenStaatsangehörigen
auf Portugal (Bek. v. 19. Juni) 503. —
auf Rußland und Finnland (Bek. v.
3. Nov.) 1004.

Kautabak, Handel damit während des Krieges
(Bek. v. 28.Juni) 563. — Verbot der Ver=
wendung von Zucker zur Herstellung von
Kautabak während des Krieges (A. B. v.
18. Okt. § 15) 928.
Bemessungdes Bedarfs an Rohtabak

zur HerstellungvonKautabak(Bek.v. 30.Dez.
16) 1. (Bek. v. 17. Jan.) 54. (Bek. v.
20. März) 249. (Bek. v. 12. April) 353. —
Übertragung des Bedarfsanteils (Bek. v.
27.Dez.)1132.

Kefir, Verkehrdamit währenddesKrieges (V. v.
3. Nov.) 1005.



Kennzeichnungder von der Reichsabgabe
befreiten Postpakete mit Zeitungen und
Zeitschriften(Postordn.v. 28.Juli § 16) 775.

Anwendung von Bestimmungen der Be=
kanntmachung vom 26. Mai 1916über die
äußere Kennzeichnungvon Waren auf Ge=
würze und ihre Ersatzmittel(Bek.v. 5.Dez.)

11. Oktober 1916 über die äußere Kennzeich=
nung der Packungenvon-Seife (Bek. v.
21.Juni) 552.

Kernseife,Höchstpreise währenddes Krieges
(Bek.v. 5.Mai) 399. (Bek. v. 21.Juni) 546.

Ber. S. 608. — Abgabe gegenSeifen=
karte währenddesKrieges(Bek.v. 21.Juni)

1“ 546. «

Kerzen, Verkehr mit Kerzen und Kerzenersatz=

60. (Bek. v. 18. Jan.) 61. (Bek. v. 24. Febr.)
169. (Bek. v. 24. Febr.) 170. — Aufhebung
derVerordnung vom25.September1915über
den Kleinhandel mit Kerzen (Bek. v.
18.Jan. § 5) 61.

Kesselwagen, Lieferung von Schwefelsäure
oder Oleum in Kesselwagen während des
Krieges (Bek. v. 21. Sept.) 855. — Höchst=
preise für Petroleum bei Lieferung in
Kesselwagen während des Krieges (Bek. v.
19.Okt.) 905.

Kettenhandel, Bestrafung der Steigerung des
Preises für Arzneimittel während des
Krieges durch Kettenhandel (Bek. v. 22. März
§9) 272.— für Textilien und Textilersatz=
stoffewährenddes Krieges (Bek. v. 8.Febr.)
112.

Anderung der Verordnung vom 24. Juni
1916,betr.BekämpfungdesKettenhandelsmit
Lebens= und Futtermitteln (V. v.
16.Juli) 626.

Kiautschou,vorläufigeRegelung des Haushalts
für 1917(G. v. 30.März) 291.— Feststellung
desHaushaltsfür 1917(G. v. 30.Mai) 468.

Kienöl, VerkehrdamitwährenddesKrieges (Bek.
v. 17.Febr.) 157. (Bek.v. 20.Febr.) 158.

Kinder, Beurkundung von Geburts= und
Sterbefällen Deutscher im Ausland
während des Krieges (Bek. v. 18. Jan.) 55.
(A. B. v. 15. Okt.) 903.— Eintragung der

Legitimation unehelicher Kinder

Cocgle

Kinder (Forts.) «
von Kriegsteilnehmern in das Ge=
burtsregister (Bek. v. 18. Jan.) 57.

Erhöhung der Unterstützung un=
ehelicher,mit in die Ehe gebrachterKinder der
Ehefrauenin den Dienst eingetretenerMann=
schaften(Bek. v. 20. April) 371. (Bek. v.
2. Nov.) 985. «

Fleischkarten für Kinder (Bek. v.
19.Okt. § 7) 951. (V. v. 29. Nov.) 1086.
Vollmilch für Kinder bis zum6. Jahre

während des Krieges (V. v. 3. Nov. S4) 1006.
Zusatzseifenkarten während des

Krieges für Kinder im Alter bis zu 18 Mo=
naten (Bek. v. 21. Juni) 546.

Wochenhilfe für das unehelicheKind
eines Kapitulanten (V.v. 1. März III)
201. — für das uneheliche Kind eines im
vaterländischen Hilfsdienst Be=
schäftigten(Bek.v. 6. Juli §4) 592. — eines
Priegsteilnehmers (Bek. v. 22. Nov.)
1085.

Kirche, Aufhebung des Gesetzesvom 4. Juli 1872,
betr. den Orden der GesellschaftJesu (G. v.
19.April) 362. 6

Kirchenbehörden,Meldepflicht der bei Kirchen=
behördenbeschäftigtenPersonenzum vaterlän=
dischenHilfsdienst(Bek.v. 13.Nov. 8§9) 1042.

Klage wegen der nach dem Gesetzevom 8. April
1917 über die Besteuerungdes Personen=und
Güterverkehrs zu entrichtendenAbgaben (G. v.
8.April §20)335.

Klauen, Beförderung frischerKlauen mit der
Eisenbahn während des Krieges (Bek. v.
5.Mai) 402.

Klauenöl, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v. 16.Febr.)
140. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v.
14.Dez.) 1107. — Höchstpreise (Bek. v.
15. Febr.) 137. (Bek. v. 14. Dez.) 1106.

Klauenseuche,Arbeitenund Verkehrmit Er=
regernder Klauenseuche(Bek.v. 21.Nov. 8§1
bis 8) 1069. — Versendung solcher Erreger
(Bek.v.21.Nov.8§9bis17)1075.

Klee, Ernteflächenerhebungvom 15. bis 25. Juni
1917(Bek.v. 20.Mai) 413.— Höchst=
preise für Kleeheuaus der Ernte 1917 für
das Heer (V. v. 12.Juli) 599.— Absatzund
Verwendungvon Kleesamen zu anderen
als zuSaatzweckenwährenddes Krieges (V. v.
19. Nov.)1057.



Kleie, Höchstpreise währenddesKrieges für
Roggen=und Weizenkleiebei Mitverkauf der
Säcke, Sackleihgebühr (Bek.v. 4.März) 214.
— Rückgabevon Kleie beim Ausmahlen
vonGetreide derErnte1917(R.Getr.O.
v. 21.Juni § 55) 524. — Verkehrmit Kleie
aus Getreide (V. v. 18.Okt.) 941. (A. B.
v. 1.Nov.) 1001. Ber. S. 1084.— Höchst=
preise während des Krieges (A. B. v.
1. Nov.) 1001. — Außerkrafttreten
der Verordnungdarübervom 5.Januar 1915
sowiederVerordnungvom 19.Dezember1914
über das Vermischenvon Kleie (V., v. 18.Okt.
§14) 944.

Kleinbahnen,
Güterverkehrs (G. v.

Steuerfreiheit (das. § 3) 331. — Inkraftsetzung
der die Besteuerung des Güterverkehrs be=
treffendenVorschriftendiesesGesetzes(A. V. v.
4. Juli) 589.

Kleinbrennereien,Verkehrmit Branntwein
aus Kleinbrennereien(Bek.v. 24.Febr.) 179.
— Aufhebungdes§ 3 dieserVerorksen (Bek.
v. 26. Juni) 561. — Aufhebung der Bekannt=
machungvom 26.Oktober 1916 über Verar=
beitung von Kartoffeln auf Branntwein
in Kleinbrennereien(Bek. v. 22. März § 5)
260.

Kleingärten,AufhebungderBekanntmachungüber
Bereitstellung von städtischemGelände zur
Kleingartenbestellung (Bek. v. 9. März) 224.
— Sicherung der Gartenbestellung
während des Krieges,neue Fassung (Bek.
v. 9.März) 225. — Ergänzungder Verord=
nung vom 4.April 1916 über die Festsetzung
von Pachtpreisen für Kleingärten(V. v.
12.Okt.) 897.

Kleinhandel, Fristung im Sinne des§ 49 Abs.3
der Gewerbeordnungfür die Erlaubnis zum
Kleinhandel mit Branntwein oder
Spiritus währenddes Krieges (Bek. v.
3. Aug.) 680. — Aufhebungder Verordnung
vom 25.September1915überdenKleinhandel
mit Kerzen (Bek. v. 18. Jon. § 5) 61.—
Die Vorschriften vom 4. Dezember 1901 über
den Kleinhandel mit Kerzen gelten auch für
Packungenmit Zeresin= und Wachs
kerzen (Bek. v. 18.Jan. § 13)63.—Handel
mit Wein (V. v. 31.Aug.) 751.

Besteuerung des Personen= und

Cocgle
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Kleinhandel(Forts.)
Höchstpreise für Butter (V. v.

25. Aug. § 10) 733. — für Graupen,
Grieß, Grütze (V. v. 16.Okt.) 901.—
für Hafernährmittel und Teig=
waren (V. v. 6. Nov.) 1014. — für
Kaffee - Ersatzmittel, Aushang
darüber in den Verkaufsräumen (V. v.
16.Nov.) 1053.— für Kunsthonig (V. v.
7.Dez.) 1094. — für Milch (V. v. 3.Nov.
§ 8) 1008.— für Seifen und Seifen=
pulver (Bek. v. 21. Juni) 546. (Bek. v.
18.Aug.) 716.— für Zündwaren (Bek. v.

26. Febr.) 182.
Kleinhandelsgeschsfte,Handel mit Gemüse=
saatgut während des Krieges (Bek. v.
23.März) 267. (V. v. 12.Juli 8 12) 612.

Kleinhandelspreis für Gemüse, Obst und Süd=
früchtewährenddes Krieges (V. v. 3. April 87)
309.

Kleinhändler, Handel mit Gänsen während
desKrieges (V. v. 3.Juli) 581.— Verteilung
von Mehl aus Getreide der Ernte 1917 an
Kleinhändler (R. Getr.O. v. 21.Juni 8 57)
524.
Höchstpreise für Grieß, Grau=

pen, Grütze beim Verkaufan Kleinhändler
(V. v. 16.Okt.) 901. — für Hafernähr=
mittel und Teigwaren (V. v.6. Nov.)
1014. — für Kaffee=Ersatzmittel (V.
v. 16.Nov.) 1053.— für Kunsthonig (V.
v.7.Dez.)1094.

Kleinverkauf, Bekanntgabeder Bierpreise
durch Anschlag (V. v. 20. Febr.) 162. —
Höchstpreise für Kartoffeln aus
der Ernte 1917 beim Kleinverkauf durch den
Erzeuger (V. v. 19.März §2) 244. — Die
Höchstpreise für Lieferungvon Heu aus
der Ernte 1917 an das Heer geltennicht für den
Kleinverkauf(V. v. 12.Juli §§6, 8) 601.—
ebensonicht die Höchstpreisefür Stroh (V.
v. 2. Aug. § 13) 690. — Kleinverkauf von
Zuckerwährend desKrieges (Bek.v. 17.Okt.
§14)919. (A.B. v.18.Okt.811)927.

Kleinverkaufspreise, Kleinverkaufspreis für fett=
armen Hartkäse während des Krieges (Bek.
v. 30.März) 297. — Angabe des Kleinver=
kaufspreisesauf derAngabe jederPackungmit
Kerzen (Bek. v. 18.Jan. 8813, 15) 64.—
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Kleinverkaufspreise(Forts.)
mit Gewürzen und deren Ersatzmitteln
(Bek.v. 5. Dez.) 1093. — auf fettlosen
Wasch= und Reinigungsmitteln
(Bek.v. 19.April §4) 367.

Kleimwohnungen,Befreiung der von Gemeinden
oder Gemeindeverbändenfür Inhaber von
Kleinwohnungen beschafftenHausbrandkohlen

von derHälfte derKohlensteuer(G. v. 8.April
86) 341.
Knappschaftliche Krankenkassen, Krankenversiche=
rung von Angehörigen feindlicher Staaten
währenddesKrieges (Bek.v. 25.Jan.) 79.

Knochen,Beförderung frischerKnochenmit der
Eisenbahn während des Krieges (Bek. v.
5. Mai) 402. — Neue Vorschriften

über den Verkehr mit Knochen und Knochen=
erzeugnissen während des Krieges (Bek. v.
15.Febr.) 137. — Ergänzung und Anderung
(Bek.v. 3.Mai) 395. (Bek.v. 14.Dez.) 1106.
— Ausführungsbestimmungendazu (Bek. v.
16. Febr.) 140.— Anderung(Bek.v. 14.Dez.)
1107.

Knochenfett,Verkehrdamit währenddes Krieges
(Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v. 16.Febr.)
140. (Bek. v. 14.Dez.) 1106. (Bek.v.
14. Dez.) 1107. — Höchstpreise für tech=
nisches Knochenfettund Speiseknochenfett(Bek.
v. 15. Febr.) 137. (Bek. v. 14. Dez.) 1106.

Knochenleim,VerkehrdamitwährenddesKrieges,
25 chstpreise (Bek. v. 15. Juli) 627. Ber.
S. 642.

Knochenöl,Verkehr damit währenddesKrieges
(Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v. 16.Febr.)
140. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v.
14.Dez.)1107.

Knochenstelle s. Kriegsausschuß
pflanzliche und tierische Ol
ette.

Kohl, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
Erntevorschätzung für Weißkohl 1917
(Bek. v. 21.Juni) 535. — Schlußschein
bei Veräußerungan Groß=oderKleinhändler
(V. v. 3.April § 10) 311.

für
ue und

Cocgle

Kohlen, Kohlensteuergesetz (G. v.
8.April) 340. — Reichskommissar für
die Kohlenverteilung(Bek. v. 28.Febr.) 193.
— Schiedsgerichtfür die Kohlenverteilung
(Anordn. v. 21.März) 250. — Regelungdes
Verkehrs mit Kohlen während des Krieges
(Bek. v. 24.Febr.) 167. — Befreiung der
Beförderungenvon Kohlen im Eisenbahnver=
kehrevon derAbgabe nach demGesetzevom
8. April 1917 über die Besteuerung des Per=
lonen=und Güterverkehrs(G. v. 8.April §3)

Gemeinschaft der Kohlensteuer zwi=
schendemDeutschenReichund Luxemburg
(Abk.v. 10.Aug.) 981.

Kohlenausgleichstellen,Errichtung von Kohlen=
ausgleichstellendurch den Reichskommissar für
dieKohlenverteilung(Bek.v. 28.Febr.) 193.

Kohlen=Perchloratzit,Beförderungmit der Eisen=
bahn (Bek. v. 1.März) 212. .

Kohlen=Perdorfit,Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek. v. 1. März) 212.

Kohlensteuergesetz(v. 8. April) 340. — I. Ab=
schnitt. AllgemeineVorschriften(das.§§ 1 bis
12) 340. — II. Abschnitt. Steueraussicht(das.
8813 bis 20) 343. — III. Abschnitt. Straf=
vorschriften(das.8821 bis 31) 344.— IV. Ab=
schnitt. Sonstige Vorschriften(das.§§32 bis
35) 347. — V. Abschnitt. Übergangs=und
Schlußvorschriften(das.§§36 bis 38) 347.

Gemeinschaft der Kohlensteuer zwi=
schendemDeutschenReichund Luxemburg
(Abk.v. 10.Aug.) 981.

Kohlenwasserstoffe,Gewährung von Sterbegeld
und Hinterbliebenenrentebei Gesundheits=
schädigungdurch nitrierte Kohlenwasserstoffe
der aromatischenReihe (Bek. v. 12.Okt.) 900.

Kohlrabi, Schlußschein bei Veräußerung
an Groß= oder Kleinhändler (V. v. 3.April
10) 311. -

Kohlrüben (Bodenkohlrabi, Dotschen,Steckrüben,
Wruken),Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21.Juni) 535. — Aufhebungder Höchst=
preise vom 26. Oktober 1916 (V. v.
13.Juli) 623.— Höchstpreise für Kohl=



1 Kohlrüben (Forts.)
rüben aus der Ernte 1917 (V. v. 19. März)
243. — Schlußschein bei Veräußerung an
Proß= oder Kleinhändler (V. v. 3. April § 10)
11.
Absatz und Verwendung von Samen von

Futterkohlrüben zu anderen als zu Saat=
zweckenwährenddes Krieges (V. v. 19.Nov.)
1057.

Kokain, Handel damit währenddesKrieges (V.
v. 22.März) 256.

Kokosnüsse, Einfuhr während des Krieges (V.
v. 23.Juli §11)649.

Befreiung der Beförderungen von Koks
im Eisenbahnverkehrevon der Abgabe nach
dem Gesetzevom 8. April 1917 über die Be=
steuerung des Personen=und Güterverkehrs (G.
v. 8. April § 3) 330. — Reichskom=
missar für die Kohlenverteilung (Bek. v.
28. Febr.) 193. — Schiedsgericht für
die Kohlenverteilung(Anordn. v. 21. März)
250. — RegelungdesVerkehrs mit Koks
währenddes Krieges (Bek. v. 24.Febr.) 167.

Kolumbien, Anmeldung von Zahlungs=
mitteln in kolumbischerWährung und von
Forderungen auf Kolumbien(Bek.v. 31.Aug.)
737 bertragung solcher Zahlungs=
mittel und Forderungen auf die Reichsbank
(Bek. v. 31.Aug.) 741.

Kommanditgesellschaftenauf Aktien, Genehmi=
gung zur Errichtung von Kommanditge=
sellschaften auf Aktien, zur Erhöhung des
Grundkapitals und zur Ausgabe von
Genußscheinen während des Krieges
(Bek. v. 2. Nov.) 987. (Bek. v. 2. Nov.) 988.
— Einzahlung auf Aktien durch Gut=
schriftoder Scheckwährenddes Krieges (Bek.
v. 24. Mai) 431.

Festsetzung der Strafen wegen Zuwider=
handlungen gegendas Gesetzvom 8. April 1917
über die Besteuerung des Personen=
und Güterverkehrs gegendie persönlich
hoftendenGesellschafter(G. v. 8.April §26)
37.
Kriegssteuerrücklage inländischer

Kommanditzesellschaftenauf AktienvomMehr=
gewinn währenddes Krieges (G. v. 9.April)
351.
Neichs=Gesehbl.1917.

Cocgle
— — — —

Kraftloserklärung von Aktien bei
der Liquidation einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien als einer feindlichen Unternehmung
(Bek. v. 15. Nov.) 1051.

Flaschen für verflüssigteund verdichteteGase
während des Krieges (Bek. v. 8. März) 223.—
für die Bewirtschaftungder verflüssigten
und verdichteten Gase sowieder dazu
erforderlicheneisernenFlaschenwährend des
Krieges (Bek.v. 4.Okt.) 887.

Ausland währenddesKrieges (Bek.v. 8.Febr.
§8) 107. — Kommissionärezum Erwerb von
Getreide aus der Ernte 1917 (R. Getr.O.
v. 21. Juni §§ 26, 28, 32, 33) 516. — Ver=
gütung an KommissionärebeiLieferungvon
Stroh (V. v. 2.Aug. 8§4 unter4) 687.

währenddesKrieges(Bek.v. 8.Febr. 8 8) 107.

ständeund desVerbrauchsvon Papier, Karton
und Pappe (Bek.v. 20.Sept. 883, 6) 841.

reien währenddes Krieges (V. v. 17.Aug.)
715. — Sicherung der Acker= und Gar=
tenbestellung während desKrieges (Bek.

Brennereibesitzer habendemKom=
munalverband über die Verarbeitung von
Kartoffeln auf Branntwein im Be=
triebsjahre1916/17Anzeigezu machen(Bek.v.
22.März) 259. — Verarbeitungvon Kar=
toffeln in Brennereien,Stärkefabrikenund
Trocknereien(V. v. 11.Okt.) 898.— Erteilung
von Bezugsscheinenfür Buttermaschinen
oder Zentrifugen (Bek. v. 24. März)
280. — Preise für Butter während des
Krieges (V. v. 25. Aug.) 731.

Anderung der Verordnung vom 12.August
1916 über Eier (V. v. 24. April) 374.
Höchstpreise für Rind= und

Schweinefleisch (V. v. 5. April 87) 321.
—Regelung desFleischverbrauchs von
Selbstversorgern (V. v. 2. Mai) 387.
(V. v. 2.Okt.) 881.— Ausgabevon Zusatz=
fleischkarten vom 16. April 1917 an
durch die Kommunalverbände (Bek. v.

M



Kommunalverbände(Fortf.)
15.April) 355. — Aufhebung dieser Be=
kanntmachung(V. v. 22. Juli) 641.

Neue Fassung der Verordnung über
denVerbrauchvon Fleisch und Fleisch=
waren während des Krieges, Abgabe nur
gegenFleischkarte (Bek. v. 19. Okt.) 949.

FestsetzungvonHöchstpreisen für Ge=
müse, Obst und Südfrüchte (V. v.
3.April §7) 309. — Verfütterung von
Gerste vom 16.Septemberbis 15.Novem=
ber1917(V. v. 10.Sept.) 825.

Inanspruchnahme der Vorräte von Ge=
treide und Hülsenfrüchten für die
Ernährung des Volkes zugunsten der Kommu=
nalverbände (Bek. v. 22. März) 263. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.
Verkehr mit Getreide aus der

Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. —
zu Saatzwecken (V. v. 12.Juli) 609.—
nderung wegen Ausstellung der Saatkar=
ten (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aufgaben der
Kommunalverbändeim allgemeinen(R. Getr.
O. v.21. Juni 8820 bis 30) 514.— Selbst⸗
wirtschaftendeKommunalverbände(das. 8831
bis 35) 517.

Die Kommunalverbände sind bei Abgabe
von. Getreide, Buchweizen und
Hirse an die Höchstpreise nicht gebun=
den(V. v. 12.Juli § 15) 622.

Wahl von Ersatzmännern für die Beisitzer
der Gewerbegerichte und der Kauf=
mannsgerichte während des Krieges (G.
v. 7. Nov.) 1017.

Bescheinigung,daß Erzeuger ihrer Verpflich=
tung zur Ablieferung von Hafer nachgekom=
men sind (Bek. v. 19.Mai) 425. — Abliefe=
rung von Hafer an die Zentralstelle zur Be=
hnfeunn der Heeresverpflegung(Bek. v. 1.Mai)
385. — Lieferungsprämie für Hafer
aus der Ernte 1917 (V. v. 24. Nov.) 1081.
(V. v. 19. Dez.) 1110. — Bewilligung
einer Haferzulage für Holzabfuhr=
pferde bis zum 15. März 1917 (Bek. v.
14. Jan.) 45. — Verfütterung von
Hafer vom 16.Septemberbis 15.November
1917 (V. v. 10.Sept.) 825.

Die Kommunalverbände sind an die
Höchstpreise für HülsenfrüchtebeiderAb=

Co gle

gabezu Futterzweckennicht gebunden(V. v.
24. Juli § 10) 655.
Zulassung von Ausnahmen von den Preisen
für Kaffee = Ersatzmittel (V. v.
16. Nov.) 1053. (Bek. v. 18. Dez.) 1109.
Versorgung der Bebölkerung mit

Kartoffeln vom 16.August 1917 bis zum
15.September1918 (V. v. 28.Juni) 569. —
aus der Herbstkartoffelernte1917 (V. v.
16.Aug.) 713. — Aus der Enteignung von
Kartoffeln aufkommendeBeträge fließen
dem Kommunalverbande zu (Bek. v. 24. März)
278. (V. v.28.Juni §12)573.

Verkehr mit Kleie während des Krieges
(V. v. 18.Okt.)941. (A.B. v.1.Nov.)1001.
Ber. S. 1084.

Zahlung von Vergütungen für Inan=
spruchnahmelandwirtschaftlicher Ma=
schinen und Geräte sowie von Trock=
mungsanlagen für die Frühernte
1917 (Bek. v. 2. Juni) 443.
Verkehr mit ausländischem Mehl

währenddes Krieges (V. v. 13.März) 229.
Ver. S. 252. — Bewirtschaftungvon Milch
und Verkehrmit Milch währenddes Krieges
(V. v. 3.Nov.) 1005.
Aufhebung der Höchstpreise vom

06 Oktober 1916 für Rüben (V. v. 13. Juli)
623.

Ausstellung von Saatkarten für
Buchweizen und Hirse, Hülsen=
früchte, Lupinen und Wicken für
Verbraucher (Bek. v. 6. Jan. §5) 15. —
von Saatkarten für Buchweizen,
Hirse, Hülsenfrüchte (V. v. 12.Juli)
609. (V. v. 22.Dez.) 1124. — von Saat=
kartenfür Gemüsesaatgut für Händler
(Bek. v. 23. März) 267. — von Saatkarten für
Hafer und Sommergerste (Bek. v.
11. Jan.) 31. — Verkehr mit Saatkar=
toffeln aus der Ernte 1916 (V. v. 24. Mai)
434. — aus der Ernte 1917 (V. v. 16. Aug.)
711.

Abernten von Schilfrohr zu Futter=
zwecken(Bek. v. 6. Juni) 476.

Zulassung von Ausnahmen von den
Höchstpreisen für Teigwaren (V. v.
6. Nov.) 1014.
Nachprüfung der Vorratser=

hebungen vom l5. Februar 1917für Brot=



Kommunalverbände(Forts.) *“½
getreideundMehl, Gerste,Hafer sowieHülsen=
früchte (Bek. v. 14. Jan.) 46. — Erhebung der
Vorräte an Kartoffeln am1. März 1917
(Bek. v. 2. Febr.) 94. ·

Verkehr mit Wild währenddes Krieges
(V. v. 12.Juli) 607.

Vorläufige Regelung des Verkehrs mit
Zucker im Betriebsjahr 1917/18 (V. v.
28. Sept.) 873. — Aufhebung dieser Ver=
ordnung (V. v. 18.Okt.) 932. — Verkehr mit
Zucker währenddes Krieges (V. v. 17.Okt.
Art. 1, 14) 913. (Bek.v. 17.Okt. 8§ 14,17ff.)
919. (A. B. v. 18.Okt. 8§12ff.) 927.

Kommunen, Befreiung von Kommunal=Schuld=
verschreibungen(Zwischenscheinen)inländischer
öffentlich=rechtlicherKreditanstalten von der
Reichsstempelabgabe(Bek.v. 29.März) 292.

Kompottfrüchte,Herstellungund Absatzwährend
desKrieges (V. v. 24.Aug.) 729.

Konditoreien, Verteilung von Mehl aus der
Ernte 1917 an Konditoren (R. Getr. O. v.
21. Juni §57) 524. — Verbot der Abgabe von
Mehl und Backware durch Konditoren nach
außerhalb (R. Getr. O. v. 21. Juni § 58) 525.
— Verbot der Verabfolgung von Sahne
während des Krieges (V. v. 3. Nov. § 10) 1009.
— Erhebung der Vorräte an Brotgetreide
und Mehl, Gerste,Hafer sowieHülsenfrüchten
am 15. Februar 1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.—
Versorgungmit Zucker währenddesKrieges
(A.B. v.18.Okt.§13)927.

Kongregationen,Aufhebung des Gesetzesvom
4. Juli 1872, betr. den Orden der Gesellschaft
Jesu (G. v. 19.April) 362.

Konkursverfahren, Beschränkungen während des
Krieges (Bek. v. 3.Mai) 392. — Erstreckung
von Anfechtungsfristen im Konkurs=
verfahren gegenüber Kriegsteilneh=
mern (Bek. v. 5. Juli) 590.

Konserven, Lieferung verdorbener Kon=
servenan den Kriegsausschußfür pflanzlicheund
tierischeOle während des Krieges (Bek. v.
15.Febr.)137.

s. auchFruchtkonserven.

Konservenfabriken,AufstellungvonFettabscheidern
während des Krieges (Bek. v. 3. Mai) 395.

Cocgle

91

Konsuln, Einfuhr von Lebensmitteln und Klei=
dungsstückenfür die Berufskonsuln fremder Re=
gierungen während des Krieges (Bek. v.
16.Jan.) 42. — Fortfall der konsularischen
Vertretungenin denVereinigten Staa=
ten von Amerika(G. v. 30.März § 5) 291.—
in Bolivien, Brasilien, Chino (G.
v. 30. Mai) 445. — in Costa Rica (G. v.
9.Dez.) 1097.— in Cuba (G. v. 30.Vaih
445. — in Griechenland (G. v.21. Okt.
959. — in Guatemala (SG.v.30. Mai)
445. — in Haiti (G. v. 21.Juli) 651. —
in Peru (G. v. 9. Dez.) 1097. — in Siam
(G. v. 21.Okt.) 959.— in Uruguay (G. v.
9.Dez.) 1097.

Kontaktminen,Beitritt Chinas zu demAbkommen
vom 18.Oktober1907 über die Legung von
unterseeischenselbsttätigenKontaktminen(Bek.
v. 30. Juni) 586.

Konterbande,Abänderung der Prisenordnung vom
30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21. (A. V.
v. 25. Juni) 554.

Kopale, Verkehr damit währenddes Krieges (Bek.
v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22. Jan.) 70.

Kopra, Einfuhr während des Krieges (V. v.
23.Juli § 11) 649.

Korbflaschen,Lieferung von Schwefelsäureoder
Oleum in Korbflaschenwährenddes Krieges
(Bek.v. 21.Sept.) 855. 6%

Körperschaften, Pflicht öffentlich recht==
licher Körperschaftenzur Auskunft über
wirtschaftlicheVerhältnissewährenddesKrieges
(Bek. v. 12. Juli) 604.

Kostbarkeiten,Eingehenvon Zahlungsverbindlich=
keitengegendas Ausland währenddesKrieges
zum Erwerbe von Kostbarkeiten nur mit Ein=
willigung der Reichsbank (Bek. v. 8. Febr. § 3)
106.

Kraftfahrzeuge, Anderung der Verordnung vom
22.Dezember1915,betr.Verkehrmit Lastkraft=
fahrzeugen (Bek. v. 25. Febr.) 182.

Kraftfuttermittels.Futtermittel.
KraftloserklärungvonAktien bei derLiquidation
feindlichenVermögens(Bek.v. 15.Nov.) 1051.

Kraftwerkehabenihre Einrichtungensowie den
elektrischenStrom für die Frühernteund den
Frühdrusch sowie für die Getreidetrocknun
1917zur Verfügungzu stellen(Bek.v. 2.Juniz
443.

M



92·
Krammetsvögel, Gestattung des Fanges vom
1. Oktober bis 31. Dezember1917 (Bek. v.
12. Juli) 602.

Kranke, Aushändigung der Postsendun gen
für Kranke in Krankenanstalten,Ausschlie=
ßung gewisserKranker von der Beförderung
mit den Personenposten (Postordn. v.
28. Juli §§ 39 XII, 52) 801. — Versorgung
Krankermit Vollmilch währenddes Krie=
ges (V. v. 3.Nov. 8 4)) 1006.

Krankenanstalten, Fristung im Sinne des § 49
Abs. 3 der Gewerbeordnung für die Errichtung
von Privat=Krankenanstalten wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 3.Aug.) 680. —
Aushändigung der Postsen dungen für
Kranke in Krankenanstalten(Postordn. v.
28.Juli § 39XII) 801.

Krankengeld,Bemessung des Krankengeldesdurch
die Satzung einer Krankenkassewährend des
Krieges (Bek. v. 22. Nov.) 1085.

Krankenhäuser,Aufstellung von Fettabschei=
dern während des Krieges (Bek. v. 3. Mai)
395.— Krankenhäuserals Selbstversorgermit
Fleisch (V. v. 2. Mai) 387. (V. v.
2.Okt.)881. (Bek.v. 19.Okt.)949.— Zu=
satzseifenkarten während des Krieges
(Bek. v. 21. Juni) 546.

Arbeiten und Verkehr mit Krankheits=
erregern (Bek. v. 21.Nov. 8§2) 1070.

Krankenkassen, Krankenversicherung von Ange=
hörigenfeindlicherStaaten währenddes Krie=
ges (Bek. v. 25. Jan.) 70. — Krankenversiche=
rung der im vaterländischen Hilfs=
dienst Beschäftigten(V. v. 24.Febr. 88 1, 3
bis 9) 171. — Krankenversicherung
und Wochenhilfe während des Krieges
(Bek. v. 22. Nov.) 1085.
Bemessungdes Krankengeldes durch

die Satzung einer Krankenkassewährenddes
Krieges (Bek.v. 22.Nov.) 1085.
Gewährungvon Teuerungszulagen

an Angestellte der Krankenkassen(V. v.
1.Märzl) 200.

Wartezeit für Personen im Kriegs=,
Sanitäts= oder ähnlichen Dienste (V. v.
1.März II) 201. — Erhöhung des Wochen=
geldes (Bek. v. 6. Juni) 477. — Wochen=
hilfe für das unehelicheKind eines Kapi=
tulanten(V. v. 1.März III) 201.— Behand=

Cocgle

Krankenkassen(Forts.)
lung der Anträge auf Gewährung von
Wochenhilfe aus Anlaß des vater=
ländischen Hilfsdienstes (Bek. v.
6.Juli §§10ff.) 594.

Krankenpflege, Invaliden= und Hinterbliebenen=
versicherungdes Personals der freiwilligen
Kriegskrankenpflege(Bek.v. 15.März) 231.

Krankenpfleger, Zusatzseifenkartenwährend des
Krieges(Bek.v. 21.Juni) 546.

Krankenversicherungvon Angehörigen feindlicher
Staaten während des Krieges (Bek. v.
25.Jan.) 79. — der im vaterländischen
Hilfsdienst Beschäftigten(V. v. 24. Febr.
8§ 1, 3 bis 9) 171.— Erhöhung desWochen=
geldes (Bek. v. 6. Juni) 477. — Krankenver=
sicherung und Wochenhilfe während des
Krieges, Festsetzungdes Grundlohns nach§ 180
der Reichsversicherungsordnung(Bek. v.
22. Nov.) 1085.

Wiederherstellung der Rechte aus
Krankenversicherungenbei privaten Ver=
sicherungsunternehmenoder bei einer öffent=
lichen Versicherungsanstalt(Bek. v. 20. Dez.)
1121.

Krankheiten, Ersetzung der Anlage 2 zu der Be=
kanntmachungvom 6.Oktober1900, betr. Be=
stimmungen zur Ausführung des Gesetzes
über die Bekämpfung gemeinfährlicher
Krankheiten, durch neue Vorschriften
überKrankheitserreger(Bek.v. 21.Nov.) 1069.
— Bekämpfung von Pflanzenkrank=
heiten (Bek. v. 30.Aug.) 745. — Zu=
satzseifen karten für Personen,die mit
ansteckenderKrankheitbehaftetsind, während.
des Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Krankheitserreger, Zusatzseifenkartenfür Per=
sonen,die berufsmäßigmit Krankheitserregern
arbeiten, während des Krieges (Bek. v.
21. Juni) 546.

Neue Vorschriften über Arbei=
ten und Verkehr mit Krankheitserregern
(Bek. v. 21. Nov. 8§1 bis 8) 1069. — Ver=
sen dung von Krankheitserregern(Bek. v.
21.Nov. 8§9 bis 17) 1075.

Kreditanstalten, Befreiung von Pfandbriefen
(Zwischenscheinen)und Kommunal=Schuldver=
schreibungen (BZwischenscheinen)inländischer
öffentlich= rechtlicher Kreditanstalten von der
Reichsstempelabgabe(Bek.v. 29.März) 292.



kreditbillette,VerbotderEin=undDurchfuhrauf
Rubel lautender Kreditbillette während des
Krieges(Bek.v. 17.März) 235.

Veräußerung ausländischer Wert=
papiere zur Beschaffungvon Krediten im
Ausland während des Krieges(Bek. v.
22.März §6) 261. — Zahlungsverkehrmir
dem Ausland während des Krieges (Bek. v.
8.Febr.) 105.

Krieg,Sicherungder Ackerbestellung (Bek.
v. 9.März) 224. (Bek.v. 9.März) 225.

Angestelltenversicherung wäh=
renddes Krieges (Bek.v. 2.Aug.) 680. (Bek.
b.12.Okt.) 897. (Bek.v. 19.Okt.)933. (Bek.
v. 11.Dez.)1101.
Auskunftspflicht (Bek. v. 12.Juli)

604.
Anmeldung von Auslandsforde=

rungen (LBek.v. 23.Febr.) 183.
Wirtschaftliche Maßnahmen in der Bin=

nenschiffahrt (Bek. v. 18. Aug.) 7717.
(Bek. v. 18. Aug.) 720. — Ersparnis von
Brennstoffen und Beleuchtungs=
mitteln (V. v. 26. April) 379. — Her=
stellung und Verkauf von Bier (V. v.
20. Febr.) 162. — Zusammenlegungvon
Brauereibetrieben (Bek. v.2. Nov.)
993. (Bek.v. 3.Nov.) 1003.

Rückkehrderwehrpflichtigen Deut=
schen im Ausland (V. v. 26.Febr.) 211. Ber.
S. 232.

Frühdrusch (Bek. v. 2. Juni) 443.—
Dr uschprs miefür Hafer und Gerste (V.
v. 11.Aug.) 709.

Elektrizität, Gas, Dampf, Druckluft,
Heiß= und Leitungswasser (Bek. v. 21. Juni)
543. (Bek. v. 3. Okt.) 879.
Beaufsichtigungder Fischversorgung

(V. v. 22. Sept.) 859. — Verkehr mit
Fässern (Bek. v. 6. Juni) 473. (Bek. v.
28. Juni) 575. (Bek.v. 28.Juni) 577. (Bek.
v. 12. Okt.) 899. — Ausgestaltung der
Reichsfleischkarte (V. v. 29. Nov.)
1086. — Zusatzfleischkarten (Bek. v.
15.März) 355. —Wegfall der Zusatzleisch=
karten (V. v. 22. Juli) 641.
Fristung im Sinne des§49 Abs.3 der

Gewerbeordnung (Bek.v.3. Aug.) 680.

PrägungvonFünfpfennigstückenausA l u⸗
minium (Bek. v. 15.Febr.) 156. — aus
Eisen (Bek.v. 6.Dez.) 1098.

Gewerbliche Schutrechte von
Angehörigen Italiens (Bek. v. 9. Jan.)
29. (Bek. v. 7. Mai) 403. — von Angehörigen
Portugals (Bek. v. 28.Dez.) 1128. —
von AngehörigenRußlands in denGene=
ralgouvernementsWarschauund Lublin (Bek.
v. 25. Jan.) 73.
Reichsgetreideordnung für die

Ernte 1917 (v. 21. Juni) 507. — H#anlpruch=
nahmevonGetreide und Hülsenfrüch=
t 8 (Bek. v. 22. März) 263. (V. v. 24. Nov.)
108
8 Graphitindustrie (Bek. v. 4.Aug.)

Entschädigung für Verhaftung
und Aufenthaltsbeschränkung auf
Grund des Kriegszustandesund des Belage=
rungszustandes(Bek.v. 8. Febr.) 116.

Wiederherstellung der deutschen Han=
delsflotte (G. v. 7. Nov.) 1025.
Verkehrmit Harzersatzstoffen (Bek.

v. 1. Nov.) 977. (Bek. v. 1. Nov.) 978.
Sammelheizungs= und Warmwasser=

versorgungsanlagen in Mieträumen (Bek.
v. 2.Nov.) 989. (Anordn.v. 2.Nov.) 991.

Vaterländischer Hilfsdienst
(Bek. v. 30.Jan.) 85. (Bek. v. 30.Jan.) 87.
(V. v. 24.Febr.) 171. (Bek.v. 1.März) 202.
(Bek. v. 4. April) 317. (Bek. v. 3. Mai) 392.
(Bek. v. 25. Mai) 435. (Bek. v. 2. Juni) 479.
(Bek. v. 4. Juni) 472. (Bek. v. 6. Juli) 591.
(Bek. v. 12. Okt.) 896. (Bek. v. 13.Nov.)
1039. (Bek. v. 13. Nov.) 1040.
AnderungdesGesetzesvom 4.August1914

in den Fassungen vom 17.Dezember 1914 und
vom 23. März 1916, betreffendHöchst=
preise (Bek.v. 22.März) 253.

Verkehr mit Kaffee= Ersatzmitteln
(V. v.16.Nov.)1053.(V. v. 18.Dez.)1109.

Miet= und Frachtverträge für deutsche
Lauffahrteischiffe (Bek. v. 5. Juli)

P,oeestrofungdes Kettenhandels mit
Arzneien (Bek. v. 22.März § 9) 272.—
mit Textilien und Textilersatzstoffen(Bek.
v. 8.Febr.) 112. — BekämpfungdesKetten=



« · Sachverzeichnis1917
Krieg (Forts.) Krieg (Forts.)
handelsmit Lebens- und Futtermit=
teln (V. v. 16. Juli) 626.
Bestellungeines Reichskommissars

für die Kohlenverteilung (Bek. v.
28.Febr.) 193. — Kohlensteuergesetz
(v. 8. April) 340. — Kohlensteuergemeinschaft
mit Luxemburg (Abk. v. 10.Aug.) 981.
Krankenversicherung (Bek. v.

22.Nov.) 1085.—Wiederker stilung
von Krankenversicherungen(Bek. v. 20. Dez.
1121.
Anrechnungdes Jahres 1917 als Kriegs=

jahr (A. E. v. 30.Jan.) 149.— Anrechnung
von Kriegsjahren (A. E. v. 20. März) 315.
Sicherungder Kriegssteuer, Kriegs=

steuerrücklage inländischer Gesellschaften
vom Mehrgewinn (G. v. 9. April) 351. —
Zuschlag zur Kriegssteuer(G. v. 9.April)
349.

Gewinnung von Laubheu und Fut=
terreisig (V. v. 27. Dez.) 1125. — Wie=
derherstellungvon Lebensversicherun=
gen (Bek. v. 20. Dez.) 1121. — Lohn=
pfändung (Bek. v. 13.Dez.) 1102.

Errichtung der Manganerzgesell=
schaft m. b. H. (Bek.v. 2.März) 199.
Schutz der Mieter (Bek. v. 26. Juli) 659.
(Anordn. v. 26.Juli) 661. (Bek.v. 15.Sept.)
834. (Anordn. v. 15.Sept.) 834.

Zusammenlegungvon Olmühlen (V. v.
23.Juli) 643. (V. v. 23.Juli) 646. (V. v.
7.Aug.) 697.

Beschaffungvon Papierholz für Zei=
tungsdruckpapier(Bek. v. 2.Nov.) 996.— in
Elsaß=Lothringen(Bek.v. 8.Febr.) 122. (Bek.
v. 13.Dez.) 1103.
Ausschluß der Offentlichkeit für

Patente und Gebrauchsmuster (Bek. v.
8. Febr.) 121. — Vereinfachungen im Pa=
tentamt (Bek. v. 9. März) 221.
Bestimmungüber eine Anderung in der

Zuständigkeit der Prisengerichte (v.
20. Juli) 638.— Abänderungder Prisen=
ordnung vom 30.September1909 (V. v.
9. Jan.) 21. (A. V. v. 25.Juni) 554. (A. V.
v. 16.Juli) 631. -
Bestellungeines Reichskommissars

für Elektrizität und Gas C(Bek.v.
30. Aug.) 743. — eines Reichskommis=

Co gle

sars für übergangswirtschaft (Bek.
v. 22. Nov.) 1064.

Einrichtung einer Reichsstelle für
Faßbewirtschaftung Meichsfaßstelle!
(Bek.v. 28.Juni) 575.

Errichtung des Reichswirtschafts=
amts(A. E. v. 21.Okt.) 963.
Verbot der Ein= und Durchfuhr von

Rubeln (Bek. v. 17.März) 235.
Ausgabe von Schatzanweisungen

undSchuldverschreibungen während
des Krieges (G. v. 28. Febr.) 207. (G. v.
30.März) 289. (G. v. 30.Mai) 445. (G. v.
21.Juli) 651. (G. v. 21.Okt.) 959. (G. v.
9.Dez.) 1097.
Bedürfnisnachweis für Schauspiel=

unternehmen (Bek.v. 3.Aug.) 681.
Errichtung von Herstellungs= und

Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v. 17.März) 236.
(Bek. v. 24. März) 274. (Bek. v. 29. Juli)
673. — von Schuhhandelsgesell=
schaften (Bek. v. 26.Juli) 666. (Bek. v.
6.Aug.)695.

Ausdehnung der Verordnung vom 20. Ja=
nuar 1916 zum Schutze von Angehörigen
immobiler Truppenteile auf An=
ehörige der österreichisch=ungari=
64 en Wehrmacht (Bek. v. 28. Juni) 567.

Errichtung einer Herstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftin der Seifenindustrie
(Bek.v. 9.Juni) 485. (Bek.v. 29.Juli) 676.
Selbstversorger (Bek. v. 14. Jan.)

46.(Bek.v.22.März)263.(Bek.v. 15.April)
355. (V. v. 2. Mai) 387. (R. Getr.O.
21.Juni 887, 62,63,69) 510. (V.
20.Juli) 636. (V. v. 22.Juli) 641. (V.
27. Sept.) 872. (V. v. 2. Okt.) 881. (V.
18.Okt.) 941. (Bek.v. 19.Okt.) 949. (V.
25.Okt.) 971. (V. v. 3.Nov.) 1005. (V.
13. Nov.) 1046. (V. v. 24. Nov.) 1082.
Besteuerung des Personen= und

Güterverkehrs (G. v.8. April) 329. (V.

—————

Vereinfachungder Strafrechtspflege
(G. v. 21.Okt.) 1037.
Todeserklärung Klriegsverschollener

(Bek.v. 9.Aug.) 702. (Bek.v. 9.Aug.) 703.
Ernennung eines Treuhänders für

dasfeindliche Vermögen(Bek.v. 19.April) 363.



Krieg(Forts.)
Errichtung der Überwachungsstelle

für Ammoniakdünger (Bek.v. 18.Mai)
427.

Liquidation britischer Unternehmungen
(Bek. v.-18.Jan.) 65. (Bek.v. 12.Juli) 603.
— französischer Unternehmungen (Bek.
v. 14. März) 227. — russischer Unterneh=
mungen (Bek. v. 22. Sept.) 876.

wangsverwaltung amerikanischer
Unternehmungen (Bek. v. 13. Dez.) 1105.

Unterstützung von Familien in den
Dienst eingetretener Mannschaften (Bek. v.
20. April) 371. (Bek. v. 2. Nov.) 985.

Kraftloserklärungvon Aktien bei der Li=
quidation feindlichen Vermögens
(Bek. v. 15. Nov.) 1051. — Zwangsverwaltung
und Liquidation des inländischen Vermö=
gens landesflüchtiger Personen(Bek.
v. 12.Juli) 603.
Vergeltungsmaßnahmen gegen

dieVereinigten Staaten von Ame=
tika (Bek. v. 10. Nov.) 1050. — gegen
China, Liberia, Siam GBek. v.
12.Sept.)831.
Anwendung der Verordnung vom 16.De=

zember1916,betr.Verträge mit feindlichen
Staatsangehörigen, auf Portugal (Bek. v.
19.Juni) 503.— aufRußland undFinn=
land (Bek. v. 3. Nov.) 1004.
Sicherung der Volksernährun

(Bek. v. 22.März) 263. (Bek. v. 18.M.
823.
Gesetz,betr. die AbwälzungdesWaren=

umsatzstempels (v. 30. Mai) 441. —
Überlassungausländischer Wertpapiere an
das Reich (Bek. v. 22.März) 260. (Bek. v.
22.Mai) 429.
Wochenhilfe (Bek. v. 6. Juli) 591.

(Bek.v. 22.Nov.) 1085.
Wohlfahrtspflege (Bek.v. 15.Febr.)

43
Stundungsvorschriften derZah=

lungsverbote gegen das feindlicheAus=
land (Bek. v. 17. Jan.) 51. — Anmeldung von
Zahlungsmitteln in ausländischer
Währungund von Forderungenauf verbündete
und neutrale Länder (Bek. v. 31.Aug.) 737.
— Übertragungauf die Reichsbank(Bek. v.
31.Aug.) 741. —Zahlungsverkehr mit
demAusland (Bek.v. 8.Febr.) 105. (Bek.v.

1

Cocgle

8.Febr.) 109. Ber. S. 131. — Zahlungsver=
bot gegendie Vereinigten Staaten
von Amerika (Bek. v.9. Aug.) 708.
Errichtung der Zentralstelle für

Sulfatverteilung (Bek. v. 7. Juni)
481.

Prägung von Zehnpfennigstücken
aus Zink (Bek. v. 22.März) 282. (Bek. v.
29. Nov.) 1089. — Außerkurssetzung der
Zweimarkstücke (Bek.v. 12.Juli) 625.
Zollerleichterungen für Arbeits=

erzeugnisseder in der Schweiz untergebrach=
ten deutschenGefangenen(Bek. v. 8. Febr.)
119. — für elektrische Erzeugnisse(Bek.
v. 9.Aug.) 707.— für Frucht= undPflan=
ben östtze (Bek. v. 25. Okt.) 966. — für
eim (Bek. v. 27.Sept.) 864.— für frisches

Obst (Bek.v. 13.Sept.) 833.
Besondere Kriegsmaßnahmen

s. auchunter Bundesrat, Reichskanz=
ler sowieunter Höchstpreise, Kriegs-

um die Beträge aus der außerordentlichen
Kriegsabgabe,die in Stücken der Kriegs=
anleihenentrichtetwerden(G. v. 30.Mai 85)
446. — Kriegsabgabe der Reichsbank für
1916 (G. v. 27. März)285. — Zuschlag
# der außerordentlichenKriegsabgabevom
ermögenszuwachs von Einzelperso=

nen und vom Mehrgewinne von Gesellschaften
während des Krieges (G. v. 9. April) 349. —
Sicherung der Kriegssteuer(G. v. 9.April)
351.

Hilfsdienstgesetzes vom 5. Dezember
1916 gebildetenAusschüssen(Bek. v. 30. Jan.)
87. — Erlaß nähererBestimmungenüber die
Meldung des WohnungswechselsHilfs=
dienstpflichtiger (Bek. v. 1. März 87)
204.— MeldepflichtzumvaterländischenHilfs=
dienst (Bek. v. 13. Nov. 8§§5, 8, 13) 1041.—
Bezeichnungder für die Kostenerstattungan die
OrtsbehördenzuständigenEinberufungs=
ausschüsse (Bek. v. 1.März §8) 204. —
Vermittlung außerbalddes DeutschenReichs
zu bewirkender Zustellungenim Verfahren vor
denauf Grund des Hilfsdienstgesetzes
gebildetenAusschüssen(Bek. v. 30.Jan. § 10)
89.



Kriegsamt (Fortsf.) *
4 Der Reichskommissar für Elek=
trizität und Gas soll sichin engsterFüh=
lung mit dem Kriegsamt halten (Bek. v.
30.Aug. 8§2)743.
Angliederung desReichskommissars
für die Kohlenverteilung an das
Kriegsamt (Bek. v. 28.Febr. §2) 193.

Dem Kriegsamt unterstehtder Reich

(Bek. v. 18. Jan.) 59.

Kriegsamtsstellen,Mitteilung der bei Verwei=
erung des Abkehrscheins erteilten

Kusrunft durchdenVorsitzendendes Ausschusses
an die zuständigeKriegsamtsstelle(Bek. v.
30.Jan. §2) 85. — Regelungder Zuständig=
keitmehrererfür denBezirk einerOrtsbehörde

gegennahmeder Meldekartensamm=
lung für Hilfsdienstpflichtige (Bek.

1040.

8. Februar 1916über denZahlungsverkehrmit
dem Ausland während des Krieges findet auf
die Kriegsanleihen des DeutschenReichs keine
Anwendung(Bek. v. 8.Febr. Art. 6) 110.

Kriegsausschuß für die deutscheIndustrie, Ver=
treter im Beirat der Reichsbekleidungsstelle
(Bek. v. 11.Okt.) 895.

Kriegsausschußfür Ersatzfutter,Erlaubnis zur
Häerstellung von Branntwein aus Wein=

trestern (Bek. v. 28. Sept.) 875. — Lieferung
aus Knochenhergestellter Futtermittel an

Ferstelung von Gelatine und Leim aus
nochenwährenddesKrieges(Bek.v. 16.Febr.

82 141.— Ausführungsbestimmungenzu der
erordnung vom 14. September 1916 über den

Verkehrmit Leim währenddesKrieges (Bek.
v. 15.Juli) 627. Ber. S. 642. — Abernten
von Schilfrohr zu Futterzweckenwäbrend
des Krieges (Bek. v. 6. Juni) 476. — Über=
nahmevon Seegras und Seetang wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 6. Juni) 475. —

(V.v.2.Aug.888ff.) 688.

Cocgle

mittel, G. m. b. H. in Berlin, Verkehr mit
Kaffee=Ersatzmitteln(V. v. 16.Nov.) 1053.—
Übernahmehöchstpreisfür gedarrte Zicho=
rienwurzeln (Bek.v. 20.März) 250.

und Fette, G. m. b. H. in Berlin, Außer=
krafttreten der Verordnung vom 14.Sep=
tember1916 über Verarbeitungvon Buch=
eckern (V. v. 4. Okt.) 890. — Übernahme
von inländischemHarz und Wachs, Be=
schlagnahmevonausländischemHarz undWachs
(Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22. Jan.) 70.
— Verkehr mit Cumaronharz während
des Krieges (Bek. v. 13.Aug.) 710. (Bek. v.
22.Nov.)1065. (Bek.v. 22.Nov.)1066.—
Verkehr mit Harzersatzstoffen während
des Krieges, Anzeige über Harzersatzstoffean
die Sektion Schellack des Kriegsausschusses
(Bek. v. 1. Nov.) 978. — Verkehr mit Holz=
pech, Holzteer, Holzteeröl und Holzterrbech
während des Krieges (Bek. v. 6. Juni) 478.
(Bek. v. 6. Juni) 552.

Verkehr mit Knochen, Knochenerzeug=
nissen,insbesondereKnochenfetten,und anderen
fetthaltigenStoffen (Bek.v. 15.Febr.) 137.—
Ergänzung und Anderung (Bek. v. 3. Mai)
395. (Bek. v. 14. Dez.) 1106. — Ausfüh=
rungsbestimmungen dazu, Aufgaben der
Knochenstelle (Bek.v. 16.Febr.) 140.—

Erlaubnis zum Absatzder Labmägen
von Kälbern (V. v. 1.März) 195.

Anderungder Verordnung vom 26. Juni
1916 über Olfrüchte und daraus ge=
wonnene Produkte (V. v. 23. Juli) 643. —
Neue Fassung derVerordnung über Ol=

(Bek. v. 23.Juli) 646. — Preise von Ol=
früchten(Bek. v. 7. Aug.) 699. — Lieferung
von Ol und Olkuchen bei Entgegennahme
von Olfrüchten(V. v. 7.Aug.) 697.— Verkehr
mit Terpentinöl und Kienöl während
des Krieges (Bek. v. 17.Febr.) 157. (Bek. v.
20.Febr.) 158.

Einfuhr von Walfischen, Robben,
Tümmlerrn und Fleischvon ihnen (Bek. v.
18. Febr.) 153.
Neue Ausführungsbestimmungenzu der

Verordnung vom 5. Oktober 1916 über den



Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle
und Fette (Forts.) « ···«
Verkehr mit fettlosen Wasch= und Reini=
gungsmitteln (Bek. v. 19. April) 366.
— Ergänzung (Bek. v. 21. Juni) 544. —
Überweisung der pflanzlichen und tierischen
Ole und Fette sowie der daraus gewonnenen
dIl und Fettfäuren zur Herstellung von
Waschmitteln an die Seifenher=
stellungs= und Vertriebsgesell=
schaft und der pflanzlichenund tierischenOle
undFette zur Herstellungvon Leder auf die
einzelnenBetriebe(Bek. v. 21.Juni) 545.
Kriegsbedarf,Abänderungder Bekanntmachung
vom24. Juni 1915 über die Sicherstel=
lung von Kriegsbedarf(Bek.v. 4.April) 316.
— Neue Fassung der Verordnung über
die Sicherstellungvon Kriegsbedarf (Bek. v.
26.April) 375.
Gewährung von Sterbegeld und

Hinterbliebenenrente bei Gesund=
beitsschädigungdurcharomatische Nitroverbin=
dungenbei Herstellungvon Kriegsbedarf(Bek.
v. 12.Okt.) 900.
Der Vorsitzende des Reichsschieds=

gerichtsfür Kriegswirtschaft führt die Bezeich=
nungPräsident“ (Bek. v. 18. Jan.) 67.

Kriegschemikalien=Aktiengesellschaft,im Inland
gewonnener Schwefelkies ist an die Kriegs=
chemikalien=Aktiengesellschaft,Verwaltungsstelle
für private Schwefelwirtschaft,zu liefern (Bek.
v.18.Febr.)153.

Kricgsdienst, Angestellten versicherung
wahrenddes Krieges für Versicherteim Kriegs=
diensteverbündeter oder befreundeter Staaten
(Bek.v. 2.Aug.) 680. — Wartezeit für Per=
sonenim Kriegsdienste bei ihrer Kranken=
kasse (V. v. 1.März [I) 201.— Zuschlagzu
denFriedenspreisender zumKriegsdienstaus=
gehobenenPferde (Bek. v. 23.Febr.) 165.
(Bek.v. 2.Nov.) 986. —Wochenhilfe für
Wöchnerinnenim Kriegsdienst beschäftigter
Ehemänner(Bek.v. 6.Juli § 2) 592.

Kriegsernährungsamt,der Vorstand des
Kriegsernährungsamtsbestehtaus 12 Mit=
gliedern(Bek.v. 23.Febr.) 177.
Errichtungdes Kriegsernährungsamtsals

oberste Reichsbehörde (Bek. v.
18. Aug.) 823. (A. E. v. 30. Aug.) 824. —
Der Vorstand des Kriegsernährungsamtsbe=
Reichs,Gesetbl.1917. «

S-

stehtaus demStaatssekretär, den beidenUnter-
staatssekretärenund 9 weiteren Mitgliedern
(Bek. v. 27. Sept.) 889.
Verkehrmit Ummoniakdünger wäh=

rend des Krieges, Aufsicht über die Über=
wachungsstelle für Ammoniakdünger (Bek. v.
18.Mai) 427.

Verwendung von Rüben bei der Berei=
tung von Roggenbrot während des Krie=
ges (Bek. v. 5. Febr.) 101. — Verkehr mit.
Bucheckern während des Krieges (V. v.
4.Okt.) 890.

Abänderungder Preise für künstliche
Düngemittel und die Mischung von
Kunstdünger(V. v. 28. Aug.) 819. (V. v.
19.Dez.) 1110.— Anderungder Verordnung
vom 19.Dezember 1917 (V. v. 28. Dez.) 1128.

Einsendungder Ausführungsbestimmungen
über die Erntevorschätzung 1917 durch
die Landeszentralbehördenan das Kriegs=
ernährungsamt (Bek. v. 21. Juni) 535. — Er=
hebungder Getreideernte und Nach=
prüfung der Ernteflächenerhebungim Jahre
1917 (V. v. 30. Aug.) 753.

Entsendung von Kommissaren zu den
Sitzungen des Arbeitsausschusses für
Faßbewirtschaftung (Bek. v. 28. Juni
86)576. «
Anderung der Verordnung vom 28. No=

vember1916 über die Beaufsichtigung
der Fischversorgung (V. v. 22. Sept.)

Regelung des Fleischverbrauchs und
Handelmit Schweinen (V. v. 2.Okt.) 881.
— Neue Fassung der Verordnung über

und den Handel mit Schweinen (Bek. v.
19.Okt.)949. . ·
Ausgabe von Zusatzfleischkarten

durch die Kommunalverbände vom
16. April 1917 an (Bek. v. 15.April) 355. —
Wegfall der Zusatzfleischkarten(V. v.
22.Juli) 641.— AusgestaltungderReichs=
fleischkarte (V. v. 29.Nov.) 1086.
Durchführungder Verordnungvom 6.Juli

Ausdrusch und Inanspruchnahmevon Ge=
treide und Hülsenfrüchten (V. v.
24.Nov.) 1082.—Verkehr mit Getreide,
Hülsenfrüchten., Buchweizen und

.»



98
Kriegsernährungsamt(Forts.)
Hirse aus der Ernte 1917 zu Saatzwecken
(V. v. 12. Juli) 609. — Anderungen(V. v.
25.Sept.) 863. (V. v. 22.Dez.) 1124.

Druschprämien für Hafer und
Gerste aus der Ernte 1917 (V. v. 11.Aug.)
709. — Gewährung einer Hafer zulage an
Holzabfuhrpferde bis zum 31. März
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 45. — Verfüttern
von Hafer an Ochsenund Zugkühe während
der Frühjahrsbestellung(Bek. v. 26. Febr.)
191.

Höchstpreise während des Krieges für
folgendeGegenstände:

Buchweizen (V. v. 12. Juli) 619. —
Butter (V. v. 25. Aug.) 731.

Gerste (V. v. 24. Nov.) 1081. (V. v.
19.Dez.) 1110. —Getreide (V. v. 12.Juli)
619. — Graupen (V. v.16. Okt.) 901. —
Grieß (V. v. 16.Okt.) 901. — Grütze (V.
v. 16. Okt.) 901. — Grünkern (V. v.
31.Juli) 672.

Häcksel (Bek.v. 21.April) 371. — Ha=

1110. — Hafernährmittel (V. v.
6. Nov.) 1014. — Hirse (V. v. 12. Juli)
619. — Hülsenfrüchte (V. v.24. Juli)
653. (V. v. 21. Aug.) 727.

Kleie (Bek. v. 4. März) 214.
Schlachtschweine (V. v. 15. Sept.)

837. (V. v. 23. Nov.) 1079.
Teigwaren (V. v. 6. Nov.) 1014.
Gedarrte Zichorien wurzeln (GBek.

v. 20.März) 250. -

tober 1916 über Höchstpreisefür Rüben (V.
v. 13. Juli) 623.

Verkehr mit Kunsthonig während des
Krieges (V. v. 7. Dez.) 1094.

Verkehr mit Kaffee=Ersatzmitteln
währenddesKrieges(V. v. 16.Nov.) 1053.—
Abänderung(V. v. 18.Dez.) 1109.— Preise
für Verpackung von Kalkstickstoff
währenddesKrieges (Bek. v. 16. März) 233.
— Preise für Kalkstickstoff.Errichtungeiner
Preisausgleichstelle für Kalk=
stickstoff bei demReichsschatzamtin Berlin
(V. v. 24.Okt.) 963.
VersorgungderBevölkerungmit Speise=

kartoffeln aus der Herbstkartoffelernte

Cocgle

1917 (V. v. 16.Aug.) 713. — Verarbei=
tung von Kartoffeln in Trocknereien,
Stüärkefabrikenund Brennereien (V. v. 11.Okt.)
898. -.

Ausführungsbestimmungenzu der Verord=
nung vom 18.Oktober1917über Kleie aus
Getreide (v. 1.Nov.) 1001.

GewinnungvonLaubheu undFutter=
reisig (V. v. 27.Dez.) 1125.

Ausführungsbestimmungenzu der Verord=
nungvom20.November1917überdieMalz=
kontingente der Bierbrauereien und den
Malzhandel (v.19. Dez.) 1112. — Be=
wirtschaftung von Milch und Verkehr
mit Milch währenddesKrieges (V. v. 3.Nov.)
1005.
Lieferung von Dl aus Anlaß der Zu=

sammenlegungvon Olmühlen und gewerbs=
mäßige Herstellung von Dl während
des Krieges (V. v. 7. Aug.) 697. — Preise
von Olfrüchten aus den Ernten 1917 und
1918(V. v.7.Aug.)699.

Übertragung der Versorgung des deut=
schenWirtschaftslebens mit Phosphor an

m.b.H. in Berlin (Bek. v. 8. Jan.) 25. —
Ausführung derVerordnung vom 30.Novem=
ber 1916 über phosphorhaltige Mi=
urralien undGesteine (Bek.v. 5.März)

5.

Verkehr mit Saatgut von Buchweizen
und Hirse, Hülsenfrüchten,Wickenund Lupinen
währenddes Krieges (Bek. v. 6.Jan.) 14.—
Anderung(Bek.v. 23.März) 267.— Verkehr
mit Hafer und Sommergerste zu
Saatzwecken (Bek. v. 11. Jan.) 31. —
Höchstpreise für Saatgut von Lupinen
und Wicken (Bek. v. 16.Jan.) 53. — von
ausdauernden Lupinen (Bek. v. 30. April)
389. — von Sommergetreide (V. v.
27. Okt.) 975.

Verkehr mit Sämereien währenddes
Krieges (V. v. 19.Nov.) 1057.
Verwendungvon Steinnußmehl als

Backstreumehl (Bek.v. 13. Juni) 495. — Er=
laß von Bestimmungenüber denVerkehrund
den Verbrauch von stickstoffhaltigen

Preise für Stroh und Häcksel (Bek. v.
8. Juni) 493.



Kriegsernährungsamt(Forts.)
Preise und besondereLieferungsbedingun=

genfür Thomasphosphatmehl (V. v.
10. Dez.) 1099. — Abänderung der Aus=
führungsbestimmungen vom21.Sep=
tember1916 zur Verordnungvom 3. August
1916über Trester und Traubenkerne
(Bek.v. 28.Sept.) 875.
Volkszählung in

Staaten am 5.Dezember 1917 (Bek. v. 18.Okt.)
906.
AußereKennzeichnung von Waren

(Bek.v. 5.Dez.) 1093.
Verkehrmit Zentrifugen und But=

termaschinen während des Krieges (Bek.
v. 24. März) 280. — Verkehr mit Zicho=
rienwurzeln während des Krieges (Bek.
b.8.Juni) 482.
Ausführungsbestimmungen zu

derVerordnungvom27.September1916über
denVerkehr mit Zucker im Betriebsjahr
1916/17(Bek. v. 28. Juli) 671. — Vorläufige
Regelungdes Verkehrsmit Zucker im Be=
triebssahr1917/18(V. v. 28.Sept.)873.—
Aufhebung dieser Verordnung (V. v.
18.Okt.)932. —Ausführungsbestim=
mungenzu der Verordnung vom 17. Ok=
tober1917 über denVerkehrmit Zucker (v.
18.Okt.) 924. — Verkehr mit Zucker=
rübensamen aus der Ernte 1917 sowie
aus denErnten 1918und 1919(V. v. 3.Okt.)
5.
s.auchPräsident.

Kriegsflüchtlinge,Schutzwährenddes Krieges
(Bek.v. 8. Febr.) 113. — Bestimmungdes
Kriegsgebiets im Sinne dieserVerord=
nung(Bek. v. 26.Febr.) 192.

Kriegsfreiwillige, Erhöhung der Unterstützungvon
Familien in den Dienst eingetretenerMann=
schaften,AnderungderVerordnungvom21.Ja=
muar 1916 (Bek. v. 20. April) 371. — Er=
höhungder Unterstützungaus Mitteln der Lie=
ferungsverbände(Bek.v. 2.Nov.) 985.

Kriegsgebietim Sinne derVerordnung. vom
8. Februar 1917 zum Schutzevon Kriegs=
slüchtlingen(Bek.v.26. Febr.) 192.

Lricgogsangen Fürsorge für Kriegsgefangene
(G. v. 15.Aug.) 725. — Einfuhr von Sen=
dungen an Kriegsgefangenewährenddes

Krieges (Bek. v. 16. Jan.) 42. — Beglau=
bigung der Unterschrift einesin feind=
licher Gewalt befindlichen kriegsgefangenen
Deutschen(Bek. v. 8. März) 219. — Zoll=
freiheit der Arbeitserzeugnisseder in der
Schweiz untergebrachten kriegsgefangenen
Deutschen(Bek. v. 8. Febr.) 119.

meladen m. b. H. in Berlin, Verträge über Er=
werbvonObstusw.zur HerstellungvonObst=
konserven während des Krieges (V. v.
24.Aug. Art. 12) 729. «

teilung m.b.H. in Berlin, Verträge über Er=
werb von Obst und Rhabarber zur Herstellung
von Obstwein während des Krieges (V. v.
24. Aug. Art. 1 2, 4) 729.

25.April Art. 1 Nr. 1, 2) 381.

Kriegsjahr (A. E. v. 30.Jan.) 149.— Ergän=
zung der Verordnungen vom 7. September
1915, vom 24. Januar 1916 und vom 30. Ja=
nuar 1917 über Anrechnung von Kriegsjahren
(A. E. v. 20.März) 315.

nungvom 30.September1909 (V. v. 9. Jan.)
21. (A. V. v. 25. Juni) 554.

Invaliden= und Hinter=
bliebenenversicherungdes Personals der frei=
willigen Kriegskrankenpflege(Bek.v. 15.März)
231.

sung der pflanzlichenund tierischenOle und
Fette zur Herstellung von Leder an die einzel=
nen Betriebe(Bek. v. 21.Juni) 545.

Verordnungvom 1.April 1876,betr.die Aus=
führungdes Gesetzesvom 13.Juni 1873 über
die Kriegsleistungen (V. v. 4. April) 327.

Anderung des Militärtarifs für
Eisenbahnen (Bek. v. 29. Okt.) 983.

über die Meldung des Wohnungswechsels
Hilfsdienstpflichtiger in Bayern,
Sachsenund Württembergdurchdas Kriegs=

N“
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Kriegsministerien(Forts.)
ministerium(Bek.v. 1.März §7) 204.— Be=
stimmungen der Kriegsministerien in Bayern,
Sachsen und Württemberg, betr. die Melde=
pflicht zum vaterländischen Hilfsdienst (Bek.
v. 13. Nov. 8§ 5, 8) 1041. — Bezeichnung der
für die Kostenerstattung an die Ortsbehörden

in Bayern,SachsenundWürttembergdurchdas
Kriegsministerium(Bek. v. 1.März § 8) 204.
(Bek.v.13.Nob.813)1043.

Entsendung von Kommissaren zu den
SitzungendesArbeitsausschusses für
Faßbewirtschaftung durchdie Kriegs=

86) 576.
Erlaubnis des zuständigen Kriegsmini=

steriums für Militäranstalten zum
Arbeiten und zum Verkehr mit gewissen
Krankheitserregern (Bek.v. 21.Nov.
§1) 1070.

Kriegsorganisationen,die mit derDurchführung
kriegswirtschaftlicherMaßnahmen beauftragt
sind, haben ihre Bezüge und Beständevon
Papier, Karton und stse anzuzeigen(Bek.v.
0. Sept.883,6)841.

Kriegs=Phosphat=Gesellschaftm.b.H. in Berlin,
VersorgungdesdeutschenWirtschaftslebensmit
Phosphor (Bek. v. 30. Nov. 16.) 16. 1321.
(Bek. v. 8. Jan.) 25. (Bek. v. 5. März) 215.

Kriegsrolle, besondererBand der Patentrolle und
der Gebrauchsinusterrolle für die während des
Krieges geheimzuhaltendenPatente und Ge=
brauchsmuster(Bek.v. 8.Febr.) 121.

Kriegsschiffe,Eintragungen im Schiffsregister über
die als Hilfskriegsschiffe verwendeten Kauf=
fahrteischiffe(Bek. v. 16.Mai) 411.

Kriegsschmieröl=Gesellschaftm.b.H. in Berlin,
Verkehr mit Bienenwachs während des Krieges
(Bek. v. 4. April) 303.— Verkehrmit Mi=
neralölen, Mineralölerzeugnissen,Erd=
wachsund Kerzen währenddes Krieges (Bek. v.
18. Jan.) 61. (Bek. v. 24. Febr.) 170.

Kriegssteuer,Zuschlagzur KriegssteuervomVer=
mögenszuwachsvon Einzelpersonenund vom
Mehrgewinn von Gesellschaftenwährend des
Krieges (G. v. 9. April) 349. — Sicherung der
Kriegssteuer(G. v. 9. April) 351.

Cocgle

Kriegsteilnehmer, Eintragung der Legiti
mation unehelicher Kinder von
Kriegsteilnehmern in das Geburtsregister (Bek.
v. 18. Jan.) 57.
Anrechnung des Jahres 1917 als Kriegs=

jahr (A. E. v. 30. Jan.) 149. — Ergänzung
der Verordnungenvom 7. September1915,
vom 24. Januar 1916 und vom 30. Januar
1917 über Anrechnung von Kriegsjahren
(A. E. v. 20.März) 315.
AngehörigedesDeutschenHeeres und der

Marine auf Luftschiffen, Flugzen=
gen, Schiffen und Fahrzeugen als
Kriegsteilnehmer (A. E. v. 20. März) 315.

Beitragserstattung für Kriegs=

für Angestellte (Bek.v. 19.Okt.)933.
Ergänzung des Gesetzesvom 4. August

1914, betr. den Schutz der infolge des Krie=
gesanWahrnehmungihrer Rechtebehinder=
ten Personen, hinsichtlich der Erstreckung von
Anfechtungsfristen im Konkurs=
verfahren gegenüber Kriegsteilnehmern
(Bek. v. 5. Juli) 590.

" Todeserklärung Kriegsverscholle.
ner (Bek. v. 9. Aug.) 702. — Neue
Fassung der Verordnung darüber (V.1
9.Aug.) 704. Ber. S. 821.
Wochenhilfe für unehelicheKinder

von Kriegsteilnehmern während desKrieges
(Bek. v. 22.Nov.) 1085.
Ausdehnungder Verordnungvom 8. Juni

1916überdie Bewilligung von Zahlungs=
fristen auf Kriegsteilnehmer verbündeter
Staaten (Bek. v. 8. Nov.) 1021.

Kriegsverschollene,Todeserklärung Kriegsver=
schollener(Bek. v. 9.Aug.) 702. — Neue
Fassung der Verordnung darüber (V. p.
9.Aug.) 704. Ber. S. 821.

Kriegswirtschaft,AusschlußderOffentlichkeitfür
Patente und Gebrauchsmusterim Interesse der
Kriegswirtschaftwährenddesserieges GBel. v.
8.Febr.)121.

Anderung derVerordnung vom 3. August
1916 über die Gestellung eines Reichskom=
missars für übergangswirtschaft
(Bek. v. 22.Nov.) 1064.

KriegswirtschaftlicheOrganisationen, Verpflich=
tung der in kriegswirtschaftlichenOrganisationen
beschäftigtennichtbeamtetenPersonen(Bek. v.
3.Mai) 393.



KricgswcrtschastsAltiengesellsehastGeschäftsabtei=
miungder Reichsbekleidungsstelle ist die Ge=
schäftsabteilungder Reichsfaßstelle(Bek. v.
23. Juni § 5) 576.

Kriegswirtschaftsstelle für das deutscheZeitungs=
gewerbe, Erhebungen über Vorräte und Ver=
brauchvon Druckfarbe und Stoffen dazu
Gel. v. 16. Febr.) 134. — Verkehr mit
Druckfarbe vom 1.August 1917 ab (Bek.
r. 26.Juli) 664.

Festsetzungder für Druckwerke, Musi=
kalien, Zeitschriften zu verwendendenMengen
von maschinenglattem,holzhaltigemPapier vom
1. April 1917 ab (Bek. v. 30. März) 293. —
vom 1.Juli bis 30.September1917 (Bek. v.
18. Juni) 500. — vom 1. Oktober bis 31. De=
zember 1917 (Bek. v. 20. Sept.) 839. — vom
I. Januar bis 31.März 1918(Bek.v. 28.Dez.)
1129.— derfür Zeitungenzu verwenden=
den Mengen vom1. April bis 30. Juni 1917
(Bek. v. 31. März) 295. — im Juni 1917 (Bek.
v. 29. Mai) 439. — vom 1. Juli bis 30. Sep=
tember 1917 (Bek. v. 18. Juni) 497. — vom
1.Oktober bis 31. Dezember 1917 (Bek. v.
25. Sept.) 8361.— vom 1. Januar bis
31. “ 1918 (Bek.v. 28.Dez.)1129.

Erhöhung des nach§ 8 der Bekanntmachung
vom 16. Juli 1916 über Druckpapier an
die Kriegswirtschaftsstelle abzuführenden Be=
trags für anderes als maschinenglattes, holz=
ha#migesDruckpapier (Bek. v. 30. April) 380.

Julassung von Ausnahmen von demVerbote
des Aushangs von Zeitungen, Zeitschriften,
Extrablättern (Bek. v. 29. Mai) 439. — Auf=
hebung dieses Verbots (Bek. v. 18. Juni) 499.

Verkehr mit Papier, Karton und
Pappe währenddes Krieges (Bek. v.
20. Sept.) 841.

Kriegswohlfahrtspflege,neueVerihriften überdie
Renelung (Bek. v. 15. Febr.) 1

Kriegszustand, Entschädigung für
oder Aufenthaltsbeschränkungauf Grund des
Kriegszustandes (Bek. v. 8. Febr.) 116.

bereitungendavon,VerbotderDurchfuhr(Bek.
v. 14.Febr.) 129.

Löbel,Beschlagnahme(Bek.v.28.Funi)577.
(Bek.v.12.Okt.)899.

Cocgle
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Kündigung, Schutz der Mieter bei Kündi=
gungdesMietverhältnisseswährenddesKrieges
(Bek. v. 26. Juli) 659. — Verfahren vor“
den Einigungsämtern (Anordn. v.
26.Juli) 661. — Zuständigkeitder Amts=
gerichte in Mieteinigungssachen(Bek. v.
9. Sept.) 834.— Verfahrenvor denAmtsge=
richten (Anordn. v. 15. Sept.) 834.

Kühe,Verfütternvon Hafer an Zugkühewäh=
rend der Frühjahrsbestellung1917 (Bek. v.
26.Febr.) 191. (Bek.v. 22.März) 263.—von
Hafer und Gerste an Zugkühe vom
16.Septemberbis 15.November1917 (V. v.
10. Sept.) 825. — Höchstpreise für
Kühe vom 1.Juli 1917 ab (V. v. 19.März)
243. — Bewirtschaftungvon Kuhmilch
undVerkehrmit KuhmilchwährenddesKrieges
(V. v. 3.Nov.) 1005.
Vierteljährlichekleine Viehzählungen

(Bek.v. 30.Jan.) 81. (Bek. v. 9.Aug.) 701.

Kuhhalter, Bewirtschaftung von Milch undVer=
kehrmit Milch während desKrieges (V. v.
3.Nov.)1005.

Kuhpockenlymphe,Handel
21.Nov.883, 14)1071.

Kulturen mit Krankheitserregern, Verkehr damit,
Versendung (Bek. v. 21. Nov.) 1069.

Kunstbaumwolle, Preisbeschränkungen
des Krieges (Bek.v. 8. Febr.) 111.
8. Febr.) 112.

Kunstdünger,AusdehnungderVerordnung vom
28. Januar 1916, betreffend die Einfuhr von
Kunstdünger,und der Ausführungsbestimmun=
gen dazu vom 31. Januar 1916 (Bek.v.
14.April) 357.
Aufhebungder Verordnung vom 17.Juni

1916, neue Vorschriften über die Mischung
vonKunstdünger(V. v. 28.Aug. Art. III) 620

Kunstgegenstände,Eingehen von Zahlungs=
verbindlichkeiten gegendas Ausland
während des Krieges zum Erwerb von Kunst=
gegenständennur mit Einwilligung derReichs=
bank(Bek.v. 8.Febr. 8 3) 106. .

Kunsthonig, Höchstpreise während besKrie=
ges, Außerkrafttretender Verordnung vom
14. November 1916 (V. v. 7. Dez.) 1094.

damit (Bek. v.

während
(Bek. v.
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Kunstseide, Preisbeschränkungen
Krieges (Bek. v. 8. Febr.

8. Febr.) 112.

Kunstspeisefett,Genehmigung zur Herstellung
währenddes Krieges (Bek. v. 22.Dez.) 1118.
(Bek.v.22.Dez.)1119.

Kunstwolle, Preisbeschränkungenwährend des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8.Febr.)112.

Kursbücher,Verbot der Beifügungzu Zeitungen
und Zeitschriften(Bek. v. 25.Sept. 8§4) 862.

Kurse, Festsetzungdes Kurses, zu dem die De=
bisenstellenwähreid des Krieges kaufen und
verkaufen,mit Zustimmung der Reichsbank
(Bek. v. 8.Febr. § 7) 107. ·
Mitteilungen überWertpapierkurse

währenddes Krieges (Bek. v. 7. Juli) 635.
(Bek. v. 9.Nov.) 1019.— Verbot der Angabe
von Preisen für Wertpapiere in öffent=
lichen Bekanntmachungen usw. während des
Krieges (Bek.v. 8.Nov.) 1019.

während des
111. (Bek.v.

L
Labmägen, Absatzder Labmägen von Kälbern nur
mit Erlaubnis desKriegsausschussesfür pflanz=
licheund tierischeOle undFette.Beschlagnahme
(V. v. 1.März) 195.

zember 1916, betr. die Schließung der Läden
(V. v. 26.April) 379.

Ladeverzeichnisals Ersatz für die Frachtkarte
(Bek. v. 13. Juli) 608.

farbeam 1.März 1917(Bek.v. 16.Febr.) 134.

Landbesteller, Annahme von Postsendungenund
von Bestellungenauf Postwertzeichen(Postordn.
v. 28.Juli §§29, 49II) 791.

Landbriefträger, Mitnahme von Reisendenauf den
Landpostfahrten (Postordn. v. 28. Juli §64)
816. — Übergabevon Briefsendungenmit
Krankheitserregern auf dem Lande
anben Landbriefträger(Bek.v. 21.Nov. § 14)
1078. s

Cogle

Landbutter, Preise währenddes Krieges (V. v.
25.Aug.) 731.

Landesbehörden,Erhebungund Verwaltung der
Kohlensteuer (G. v.8. April § 35) 347.

Landesfinanzbehörden,Gestattungdes Anbaus
von Frühgemüse auf Tabakfeldern während des
Krieges durchdie oberstenLandesfinanzbehörden
(Bek. v. 29.März) 287.

Landesflucht, zwangsweise Verwaltung und
Liquidation des inländischenVermögens landes=
flüchtiger Personen (Bek. v. 12.Juli) 603.

Landesfuttermittelstellen, Verkehr mit Kleie
aus Getreide während des Krieges (V. v.
18. Okt.) 941.

Landeskartoffelstellen,Erhebungder Vorräte an
Kartoffeln am 1.März 1917 (Bek. v. 2. Febr.)
94. — Einrichtung von Landeskartoffelstellen
(V. v. 28.Juni § 6) 570.

Landespolizeibehörden,Aufhebung des Gesetzes
vom 4. Juli 1872, betr. den Orden der Gesell=
schaftJesu (G. v. 19.April) 362.

Landesstellen für Gemüse und Obst, Verkehr mit
Gemüse, Obst und Südfrüchten während des
Krieges (V. v. 3. April) 307.

Landesvermittlungsstellenfür die Verteilung von
Zucker während des Krieges (V. v. 17.Okt.
Art. 1, 15)913. (Bek.v. 17.Okt.8817,25,
20)920.

Landesverteidigung,Ausschluß der Offentlichkeit
für Patente und Gebrauchsmusterim Interesse
der Landesverteidigung(Bek. v. 8.Febr.) 121.
— Geheimhaltung von Angaben im
Interesse der Landesverteidigung bei der Zu=
lassungvon Wertpapieren zum Bör=
senhandel (V. v. 30. Nov.) 1089.

Landeszentralbehörden,Sicherung der Acker=
und Gartenbestellung während des
Krieges (Bek. v. 9.März) 224. — Genehmi=
gung zur Errichtungvon Aktiengesell=
schaften ufsw.während des Krieges (Bek. v.
2. Rov.) 987. (A. B. v. 2. Nov.) 988. —
Verlängerungder Amtsdauer bei denOr=
ganendesHandwerkerstandes (Bek.v.
6.Sept.) 829.— Handel mit Arzneimit=
teln während des Krieges (Bek. v. 22.März)
270.



Landeszentralbehörden(Forts.)
Berechtigung der Landeszentralbehörden

zur Verlangungvon Auskunft über wirt—
schaftlicheVerhältnisse während des Krieges
(Bek. v. 12.Juli) 604.

Regelung des Verkehrs mit Bier während
des Krieges (V. v. 20. Febr.) 162. — Die
Landeszentralbehörden sind Aufsichtsbehörden
im Sinne der Verordnung vom 2. November
1917 überdie Zusammenlegungvon Braue=
reibetrieben während des Krieges (Bek.
v. 2. Nov. 88 16, 17) 995.— Übertragungvon
Malzkontingenten der Bierbraue=

(Bek. v. 20.Nov. §§4, 10, 11) 1062.
Zulassung von Ausnahmen von dem

Verbote der Verarbeitung von Topinam=
burs auf Branntwein (Bek.v. 12.Mai)
407.

Erlaß von Vorschriften über die Sammlung
und Verwertung von Bucheckern (V. v.
4. Okt.) 890. — Preise für Butter während
des Krieges (V. v. 25. Aug.) 731.

Gestattung der Ausübung des Dohnen=
stiegs vom 1.Oktoberbis 31.Dezember1917
(Bek. v. 12. Juli) 602.
Befugnisse betreffs der Einigungs=

ämter zum Schutzeder Mieter während des
Krieges (Bek. v. 26. Juli) 659.

Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai)413. —
ErhebungderGetreideernte undNach=
prüfung der Ernteflächenerhebung1917
(V. v. 30.Aug.) 753.

Privatunterricht in gewerb=
lichen oder kaufmännischen Fächern
währenddes Krieges (Bek. v. 2.Aug.) 683.

Beschlagnahmevon Fässern (Bek. v.
28.Juni §7) 579.

RegelungdesFleischverbrauchs für
Selbstversorger (V. v. 2. Mai) 387.
(V. v.2. Okt.) 881. — Neue Fassung
der Verordnung über den Verkehr mit
Fleisch und Fleischwaren währenddes
Krieges,Abgabenur gegenFleischkarte(Bek.v.
19. Okt.)949.

Anmeldung von Forderungen gegen
Schuldner im feindlichenAusland (Bek. v.
23.Febr.) 183.

Handel mit Gänsen während des Krie=
ges (V. v. 3. Juli) 581.

Cocgle
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Landeszentralbehörden(Forts.) «
Verkehrmit Getreide aus der Ernte

1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — Be=
stimmungenüber das Ausdreschen(das.§§ 4, 5)
509.—Hulaffung selbstwirtschaftenderKommu=
nalverbände(das.§ 31) 517. — Ausdrusch
und Inanspruchnahmevon Getreide und
Hülsenfrüchten (V. v. 24.Nov.) 1032.

RegelungdesAbbausvonGraphit wäh=
rend des Krieges(Bek. v. 4.Aug.) 693. —
Wiederkehrendeöffentliche Lasten von
Grundstücken währenddes Krieges (Bek.
v. 12. Juli) 604.

Entscheidungüber den Antrag auf Ent=
schädigung für Verhaftung oder
Aufenthaltsbeschränkung auf Grund
des Kriegszustandesund des Belagerungszu=
standes(Bek.v. 8. Febr.) 116.
LieferungvonHeu aus derErnte 1917an

das Heer (V. v. 12. Juli) 599.
Sammelheizungs= und Warmwasser=

versorgungsanlagen in Mieträumen (Bek.
v. 2. Nov.) 989.
Befugnis zur Festsetzungvon Höchst=

preisen für Gegenständedes täglichenBe=
darfs (Bek.v. 22.März) 253.— Aufhebungder
Höchstpreise vom 26. Oktober 1916 für
Rüben (V. v. 13.Juli) 623.— Festsetzung
niedrigerer Höchstpreise für Rog=
gen und Weizen aus der Ernte 1917 (V.
v. 12.Juli §3) 619.
Festsetzungvon Preisenfür Kartoffeln

aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. —
Versorgung der Bevölkerung mit
Kartoffeln vom 16. August 1917 bis zum
15.September1918 (V. v. 28.Juni) 569.—.
aus der Herbstkartoffelernte1917 (V. v.
16. Aug.) 713. — Verkehrmit Saatklar=
-1on feln ausderErnte 1917(V. v. 16.Aug.)

Gestattungder Herstellun
Hartkäse während des
30.März)297.
Bestimmungvon Kassen für Einzahlun=

en zur Hinterlegungdes Bargebots bei
Zwangsversteigerungenwährend des Krieges
(Bek.v. 24.Mai) 432.
Verkehrmit Kleie aus Getreidewährend

des Krieges (V. v. 18.Okt.) 941.
ArbeitenundVerkehrmit Krankheits=

erregern (Bek.v. 21.Nov.) 1069.

von fettarmem
rieges (Bek. v.
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Landeszentralbehörden(Forts).
„RegelungdesVerkehrsmit Labmägen

von Kälbern (V. v. 1.März §4) 196.—
Gewinnung von Laubheu und Futter=
reisig währenddesKrieges (V. v. 27.Dez.)
1125.
Gewerbsmäßige öffentliche Veranstaltung

von Lichtspielen während des Krieges
(Bek. v. 3. Aug.) 681. (Bek. v. 30. Ang.) 745.
— Aufhebung dieser Bekanntmachungen
(Bek. v. 26.Okt.) 972. · ·
Kraftloserklärung von Aktien bei

der Liquidation feindlichenVermögens
(Bek. v. 15. Nov.) 1051.

Bewirtschaftung von Milch und Verkehr
mit Milch während des Krieges (V. v. 3. Nov.)
1005. · «

Verarbeitung von Obst während des Krie=
ges (V. v. 24.Aug.) 729. — Erlaß abweichen=
der Bestimmungen von der Verordnung über
Olfrüchte (V.v. 23.Juli, 2) 643. (V. v.
23.Juli § 2) 647. ·

Bestimmung der zuständigen Behörden für
die Enteignung von Papier, Karton und
Pappe durchdie oberste Landeszentral—
behörde(Bek. v. 20. Sept. 89) 843.
Bekämpfung von ·

heiten (Bek. v. 30. Aug.) 745.
Zulassung von Abweichungen von den

Höchstpreisen für Schlachtrinder
(V. v. 19. März) 243. — Festsetzungvon
Höchstpreisen für ausländisches Rog=
gen= undWeizenmehl sowiefür Brot
daraus(V. v. 13.März) 229. Ber. S. 252.
Erhöhung der Saatgutmengen für

Unternehmer landwirtschaftlicherBetriebe (V.
v. 20. Juli) 636. (V. v. 27. Sept.) 872. —
Bestimmung darüber, welche Betriebe als
anerkannte Saatgutwirtschaften
gelten (Bek. v. 6.Jan. §4) 15. (Bek. v.
11. Jan. § 3) 32. « «

Einfuhr von Schal= und Krusten=
tieren und Zübereitungendavon (Bek. v.
14. Febr.) 129. — Verleihung der Befugnis an
Gemeinden oderKommunalverbändezur Ab=
erntung von Schilfrohr für Futterzwecke
(Bek. v. 6. Juni) 476. — Schlachtvieh==
und Fleischpreise für Rinder und
Schweine(V. v.5. April) 319.
Verkehr mit Schuhsohlen, Sohlen==
schonern., Sohlenbewehrungen und

Go gle

Lederersatzstoffen währenddes Krie
ges (Bek. v. 4. Jan. § 6) 8. — Ernennung der
Mitglieder des Schiedsgerichtsfür Streitig=
keitenmit denHerstellungs=undVertriebsgesell=
schaftenin der Schuhindustrie (Bek. v.
17.März Art. III §5) 241. — in der Sei=
fenindustrie (Bek. v. 9. Juni Art. III
§5 490. — Festsetzungvon Tagegeldernund
Reisekostenfür die Mitglieder desSchieds=

stellungs= und Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v. 29. Juli § 1)
674. — mit der Herstellungs=und Vertriebs=

v.29.Juli) 676.
Festsetzungvon Preisen für Schlacht=

schweine vom 1. Mai 1917 ab (V. v.
19.März) 243. — Schweinezwischen=
zählung am 15. Oktober 1917 (V. v.
27. Sept.) 865. «
Neue Vorschriftenüber den Verkehrmit

Stroh und Häcksel währenddesKrieges,
Höchstpreise (V. v. 2. Aug.) 685.

Handel mit Tabakwaren während des
Krieges (Bek. v. 28. Juni) 563. — Verwer=
tung anfallender Tiere, Tierkörper und
Tierkörperreilewährend des Krieges (V. v.
17.Aug.) 715. — Zulassungvon Ausnahmen
von denHöchstpreisen für Teigwaren
(V. v. 6. Nov.) 1004. .
Zustimmung zur Verwaltung imInland be=
findlicherVermögensgegenstände von
Feinden durch den vom Reichskanzler er=
nannten Treuhänder (Bek. v. 19.April)
363. « .

Volkszählung in allen deutschen
Staaten am 5. Dezember 1917 (Bek. v.
18.Okt.) 906.

Mitwirkung bei der Erhebung der Vor=
räte an Brotgetreide und Mehl,
Gerste,Hafer sowieHülsenfrüchtenam 15.Fe.
bruar 1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46. — an Kar=
toffeln am1.März1917 (Bek.v.2.Febr.)91.
Einfuhr von Walfischen, Robben,

Tümmlern und Fleisch von ihnen(Bek. v.
18.Febr.)153.—Handelmit Wein (V. v.
31.Aug.) 751.— VerteilungvonWild wäh=
rend des Krieges (V. v. 12. Juli) 607. —
Wohlfahrtspflege während des Kriec=
ges(Bek.v. 15.Febr.) 143.



Landeszentralbehörden(Forts.)
Verkehrmit Zucker währenddesKrieges

(Bek.v.17.Okt.3817,18,31)920.(A.B. v.
18.Okt. § 28) 932.

Landgericht, für die Ansprücheauf Entschädi=
gung für Verhaftung oder Aufenthaltsbe=
schränkung auf Grund des Kriegszustandes
und desLeelagerungszustandes sind die Zivil=
kammern der Landgerichte zuständig (Bek. v.
8. Febr. 86) 117.

Zuständigkeit für Klagen nach dem Gesetze
vom 8. April 1917 über die Besteuerung
des Personen= und Güterverkehrs
(G. v. 8.April § 20) 335.

Einreichungdes Antrags auf Begründung
der Zuständigkeit des Schöffenge=
richts bei dem Landgerichtewährend des
Krieges zur Vereinfachung der Strafrechts=
pflege(G. v. 21.Okt.Art. II, 1) 1038.

Landheer, Servistarif für die einzelnen Stellen
(G. v. 30.Mai §9) 447.

Landkesselreiniger, Zusatzseifenkarten wäh=
rend desKrieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Landkrankenkassen,Aufstellung der Jahres=
rechnung während des Krieges (Bek. v.
30. Nov.) 1091. — Krankenversiche=
rung und Wochenhilfe während des
Nrieges (Bek. v. 22. Nov.) 1085.

Landkrieg, Beitritt Chinas zu demAbkommen
vom 18. Oktober 1907 über die Gesetzeund
Gebräuche des Landkriegs (Bek. v. 30. Juni)
586. -

LandlieserungvonMilchdurchKommunalver-
bändeoderGemeindenan andereKommunal=
verbändeoderGemeindenwährenddesKrieges
(V. u. 3. Nov. §#7)1007.

Landpostfahrten,MitnahmevonReisenden(Post=
ordn. v. 23.Juli §#64)816.

Landtag, Verlängerung der Mitgliedschaft der
Mitglieder der Ersten und der Zweiten Kammer
des Landtags für Elsaß=Lothringen (G. v.
23. Juli) 657.

Landwege,Besteuerungdes Personen=und Güter=
verkehrs auf Landwegen (G. v. 8. April) 329.
— Inkraftsetzungder die Besteuerung des
Güterverkehrs betreffendenVorschriften dieses
Gesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.
Neichs-Gesebl.1917.

105
Landwirte als Beisitzer der Schlich=
tungsausschüsse für Streitigkeitenüber
Olfrüchte (V. v. 23. Juli, 5) 644. (V. v.
23.Juli §5) 648.
Rücklieferungzuckerhaltiger Fut=

termittel durch Zuckerfabriken an rüben=
lieferndeLandwirte währenddes Krieges (V.
v. 15. Nov.) 1047. — Lieferung von Ol=
kuchen an die Landwirte bei Ablieferung von
Dotter undMohn aus derErnte 1917(Bek.v.
20.April) 372.— Lieferungvon Olkuchen
aus der Ernte 1917 und 1918 an Landwirte
. v. 23. Juli, 7) 645. (V. v. 23. Juli 86)

Saatkarten für Landwirte für Saat=
gut von Buchweizen und Hirse, Hül=
senfrüchten, Wicken und Lupinen
(Bek. v. 6. Jan.) 14. — für Getreide,
Hülsenfrüchte, Buchweizen und
Hirse aus der Ernte 1917 (V. v. 12.Juli)
609. (V. v. 25.Sept.) 863. (V. v. 27.Okt.)
975. (V. v. 22.Dez.) 1124.

Zuschlägezu den Höchstpreisen für
Zuckerrübensamen beim Verkauf an
rübenbauendeLandwirte (V. v. 3.Okt. §3)
886.

Landwirtschaft, Sicherung der Acker= und
Gartenbestellung währenddes Krie=
ges,neue Fa |l ung(Bek. v. 9.März) 225.
—Verkehr mit Ammoniakdünger (Bek.
v. 18.Mai) 427.

Verkehr mit Buttermaschinen und
Zentrifugen(Bek.v. 24.März) 280.
Druschprämie für Gersteund Hafer

(V.v. 11.Aug.)709.
Verkehr mit Eiern (V. v. 24. April) 374.
Ernteflächenerhebung im Jahre

1917 (Bek. v. 20.Mai) 4113.— Erhebungder
Getreideernte und Nachprüfung der
Ernteflächenerhebungim Jahre 1917 (V. v.
30. Aug.) 753. — Erntevorschätzung
(Bek.v. 21.Juni) 535.
Verkehrmit zuckerhaltigenFuttermit=

teln (V. v. 15.Nov.) 1047.
Handel mit Gänsen (V. v.3. Juli) 581.

— Anbau von Frühgemüse auf Tabak=
feldern (Bek. v. 29. M6 287. — Verkehr mit
Gemüse, Obst und Südfrüchten (V. v.
3. April) 307. (V. v. 19.Aug.) 723. — Ver=
kehrmit Gerste (V. v. 21. Juli)639.

·0
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Landwirtschaft(Forts.)
Aufhebung der Bekanntmachungvom

4.April 1916 über Bereitstellungvon städti=
schemGelände zur Kleingartenbestel=
lung (GBek.v. 9. März) 225.

Verkehr mit Getreide aus der Ernte
1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni) 507.

Inanspruchnahme von Getreide und
Hülsenfrüchten (Bek. v.22. März) 263.
(V. v. 24. Nov.) 1082. — Ausdrusch (V.
v. 24. Nov.) 1082.

Verfütterungvon Hafer an Ochsenund
Zugkühewährendder Frühjahrsbestel=
lung (Bek. v. 26. Febr.) 191. — Verfütte=
rung von Hafer und Gerste (GV. v.
10.Aug.) 825. — Verkehrmit Hafer (Bek. v.
1. Mai) 385. — Sicherungdes Heeres=
bedarfs an Hafer (Bek. v. 19.Mai) 425.
— Verkehr mit Heu aus dei Ernte 1917 (V.
v. 12. Juli) 599.

Höchstpreise für Buchweizen (V.
v. 12. Juli) 916. — für Butter (V. v.
25. Aug.) 731. — für künstliche Dünge=
mittel, Mischung von Kunstdünger (V. v.
28.Aug.)819. (V.v.10.Nov.)1099.(V.v.
19. Nov.) 1110. (V. v. 28. Dez.) 1128.— für
landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der
Ernte 1917 (V. v. 19. März) 243. — für
Gerste (V. v. 24.Nov.) 1081. (V. v. 19.Dez.)
1110. — für Getreide (V. v.12. Juli)
619. — für Grünkern (V. v. 31.Juli) 672.
— für Häcksel (Bek.v. 21.April) 371.(Bek.
v. 8. Juni) 493.— für Hafer (V. v.2.Febr.)
100. (V. v. 24.Nov.) 1081. (V. v. 19.Dez.)
1110. — für Hirse (LV. v. 12. Juli) 619.
— für Hülsenfrüchte (V. v. 24. Juli)

653. (V. v. 21. Aug.) 727. — für Kleie

(V. v. 7. Aug.) 699. — für Schlachtvieh
(V. v. 19.März) 243. — für Stroh (Bek.
v. S. Juni) 493.
Verkehrmit Hülsenfrüchten (Bek. v.

23.März) 267.
Verkehr mit Kartoffeln (GBek. v.

7. Febr.) 104. (Bek.v. 24.März) 278. (V. v.
16. Aug.) 713. — Kartoffelversorgungim
Wirtschaftsjahr 1917/18 (V. v. 28. Juni) 569.
—Herstellung von fettarmem Hartkäse
(Bek.v. 30.März) 297.— Verkehrmit Kleie
aus Getreide(V. v. 18.Okt.) 941. (A. B. v.
1. Nov.) 1001.

Cocgle

Inanspruchnahme landwirtschaft=
licher Maschinen und Geräte sownn
Trocknungsanlagenfür die Frühernte und
den Frühdrusch sowie für die Getreide=
trocknung1917 (Bek. v. 2. Juni) 113. — fün
die Ernte und den Drusch von Getreide 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni § 21) 514.

Gewinnung von Laubheu und Futter=
reisig (V. v. 27.Dez.) 1125.— Handel mit
Lebens= und Futtermitteln, Ve=
kämpfung des Kettenhandels (V. v.
16.Juli) 626.

Bewirtschaftung von Milch und Verkehr
mit Milch (V. v. 3.Nov.) 1005.
Verkehr mit Olfrüchten und daraus

gewonnenenProdukten (V. v. 20. April) 372.
(V. v. 23. Juli) 643. (Bek. v. 23. Juli) (116.

Bekämpfung von Pflanzenkrank=
heiten (Bek. v. 30. Aug.) 745.

Saatgut von Buchweizen und Hirse.
Hülsenfrüchten,Wicken und Lupinen (Bek. v.
6. Jan.) 14. (Bek. v. 16. Jan.) 53. (Bek. v.
23.März) 267. (Bek. v. 30. April) 389. —
von Getreide, Hülsenfrüchten,Buchweizen
und Hirse aus der Ernte 1917 (V. v. 12. Julil
609. (V. v. 25.Sept.)863. (V. v. 22.Dez.)
1124.— vonHafer undSommergerste
(Bek. v. 11. Jan.) 31. — von Kartoffeln
(V. v. 24. Mai) 434. — von Kartoffeln
aus der Ernte 1917 (V. v. 16.Aug.) 711.—
von Sommergetreide (V. v. 27.Okt.) 975.

Verkehr mit Sämereien (V. d.
19. Nov.) 1057.

Abernten von Schilfrohr zu Futter=
zwecken(Bek. v. 6. Juni) 476.
Schlachtvieh= und Fleischpreise

für Schweine und Rinder (V. v. 5. April) 319.
— Preise von Schlachtschweinen (V. v.
15. Sept.) 337. (V. v. 23. Nov.) 1079. —
Handel mit Schweinen (V. v. 2. Okt.) 8#l.
(Bek. v. 19.Okt.) 949.

Selbstversorger (V. v. 2. Mai) #l.
(V. v. 20. Juli) 630. (V. v. 27. Sept.) 872,
(V. v. 2. Oft.) 881. (V. v. 25. Okt.) 971.
(V. v. 13.Nov.) 1046.
Verkehrmit Stroh und Häcksel (V. v.

2. Aug.) 685.
Kleine Viehzählungen (Bek. v.

30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.) 701. —
Schweinezmischenzählung (LV. 4

1



Cundwirtschaft (Forts.)
27. Sept.) 865. — BViehzählung am
1. Dezember 1917 (V. v. S. Nov.) 1021.

Beitritt der Niederlande zu der Über=
cinkunt zum Schutze der für die Landwirt=
schaft nützlichen Vögel (Bek. v. 16.Febr.)
191.

Erhebung der Vorräte an Brotge=
treide und Mehl. Gerste, Hafer, Hülsen=
früchten am 15.Februar 1917 (Bek. v. 14.Jan.)
16. — an Kartoffeln am1. März 1917
(Bek. v. 2. Febr.) 91. ·

Verkehr mit Zuckerrübensamen (V.
U. 3. Okt.) 835.

LandwirtschaftlicheBerufsvertretungen,Festsetzung
von Richtpreisen für Saatkartoffeln aus der
Ernte 1917 (V. v. 16. Aug. S§ 4, 5) 712.

Landwirtschaftliche Betriebe, Ablieferung
von Gerreide aus den Vorräten (Bek. v.
2. Juni § 6) 444. —-Verkehr mit Getreide
ans der Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni)
507. — zu Saat zwecken (V. v. 12. Juli)
609. (V. v. 25. Sept.) 363. (V. v. 27. Okt.
Art. 2) 975. — Anderung wegen der Saat=
karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme von Ge=
treide und Hülsenfrüchten (V. v.
241.Nov.) 1082. — Vornahme der Ernte=
arbeiten 1917 (R. Getr. O. 8§ 4, 5) 509. —
Erhebung der (setreideernte und Nach=
prüfung der Ernteflächenerhebung1917 (V. v.
30. Ang.) 753. — Wirtschaftskarten
(R. Getr. O. N 6, 25, 38) 510. (V. v.
28. Juni S7) 571.

Belassung von Vorräten, insbesondere
Saatgut (NR.Getr. O. §43) 521. — Auskunft
über Selbstversorger (R. Getr. O. §49) 523.
— Den UnternehmernlandwirtschaftlicherBe=
triebe für die Ernährung der Selbstver=
sorger und für die Saat zu belassende
Früchte (V. v. 20. Juli) 636. (V. v.
27. Sept.) 872. — Anderung der Verordnung
vom 20.Juli 1917 (V. v. 25.Okt.) 971. —
für die Ernährung der Selbstversorgerund
für die Fütterung vom 15. November
19I17 bis 15. August 1918 zu belassende
Früchte (V. v. 13.Nov.) 1046.
Verarbeitung von Brotgetreideund

Gerste (R. Getr. O. § 63) 526.
Verfüttern von Hafer an Ochsen und

Zugkühe währendder Frühjahrsbestellung

Cocgle

1917 (Bek. v. 26. Febr.) 191. (Bek. v.
22. März) 263. — Verfütterung von
Gerste und Hafer vom 16.September bis
15.November 1917 (V. v. 10. Sept.) 825.

Versorgung der Bevölkerung mit Kar=
toffeln vom 16. August 1917 bis zum
15. September 1918 (V. v. 28. Juni) 569. —
Verarbeitung von Kartoffeln in Brenne=
reien. Stärkefabriken und Trocknereien (V. v.
11. Okt.) 898.

Lieferung von Ol und Olkuchen an
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe bei
Abgabe von Olfrüchten an den Kriegsausschuß
für pflanzlicheund tierischeOle und Fettewäh=
rend des Krieges (V. v. 7. Aug.) 697.

Erhebungder Vorräte an Brotge=
treide und Mehl, Gerste, Hafer sowie du
senfrüchten am 15. Februar 1917 (Bek. v.
14. Jan.) 46.
Verwendungvon Zucker zur Herstellung

von Nahrungs=,Genuß=und Heilmitteln wäh=
rend des Krieges (A. B. v. 18.Okt. §§ 15, 16)
928.

der Zeit der erstmaligenFestsetzungeines
Durchschnittsbrandesfür die nachdem 30. Sep=
tember 1907 errichteten landwirtschaftlichen

Verarbeitung von Rüben und Topinam=
burs im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.
2.März) 209.— Verbot der Verarbeitung
von Topinamburs auf Branntwein, Aus=
nahmen (Bek. v. 12.Mai) 407. — Verarbei=
tung von Zucker, Melasse, Kartof=
feln, Mais im Betriebsjahr 1917/18 (Bek.
v. 18.Okt. III b, d) 936.

des Nohfasergehaltsder Gersten=und Haferkleie
(A. B. v. 1. Nov.§ 2) 1001.

schaftsrat.

v. 3. Nov.) 1005.

Grundstücken während des Krieges (Bek.
v. 12. Juli) 604.

Anderung der Verordnung
vom 22. Dezember1915, betr. Verkehr mit
Lastkraftfahrzeugen(Bek. v. 25. Febr.) 182.

ODtn
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Laubhen,Gewinnungwährenddes Krieges (V.
v. 27.Dez.) 1125.

Laufschreiben über Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli § 47) 808.

Lazarette, Aufstellung von Fettabschneidernwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 3. Mai) 395.

Lebensmittel, Ergänzung der Verordnung vom
11. Dezember 1916, betr. die Schließung
offenerVerkaufsstellen(V. v. 26. April) 379.

Anderungder Verordnung vom24. Juni
1916, betr. Erlaubnis zum Handel mit
Lebensmitteln und Bekämpfung des Ketten=
handels (V. v. 16. Juli) 626.

Lebensversicherungen,Wiederherstellungder Rechte
aus Lebensversicherungen(Bek. v. 20. Dez.)
1121.

Leder, Verwendung pflanzlicher und lierischer
Ole und Fette zur Herstellung von Leder
währenddes Krieges (Bek. v. 21.Juni) 545. —
Zollfreiheit für abgenutzte Lederstücke
und Lederwaren (Bek. v. 4. April) 317. — In=
anspruchnahmedes Altleders von getra=
genenSchuhwaren durchdie Reichsbekleidungs=
stelle (Bek. v. 22.März) 257.

Lederabsälle,Zollfreiheit (Bek. v. 4.April) 317.
Lederersatzstoffe,Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 7. (Bek. v. 4. Jan.)
10. (Bek. v. 1. Aug.) 679. (Bek. v. 7. Nov.)
1014.

Lederleim, Verkehr damit während des Krieges,
Höchstpreise (Bek. v. 15. Juli) 627. Ber.
S. 642.

Legislaturperiode, Verlängerung der Legislatur=
periode des Reichstags (G. v. 23. Juli) 657.

Legitimation,Eintragung der Legitimation un=
ehelicher Kinder von Kriegsteil=
nehmern in das Geburtsregister (Bek v.
18. Jan.) 57.

Lehen, Befugnis der Inhaber eines Lehens zur
Veräußerung ausländischer Wertpapiere wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 22. März § 6) 262.

Leim, Herstellung aus Knochenwährenddes
Krieges (Bek. v. 16. Febr. §2) 141. — Neue
Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung
vom 14.September 1916 über den Verkehr
mit Leim während des Krieges, Höchst=
preise (Bek. v. 15. Juli) 627. Ber. S. 642.
— Zollfreiheit für Leim währenddes
Krieges (Bek. v. 27. Sept.) 864.

Cocgle

Lein, Höchstpreise für Leinsamenaus der
Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek.v.
7. Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23. Juli) 643. (V. v. 23. Juli) 646. (Bek. v.
7. Aug.) 699. — Verkehr mit Leinsamen
währenddesKrieges (V. v. 23.Juli) 646. —
Lieferung von Leinöl bei Ablieferung von

Leinsamen an den Kriegsausschuß für pflanz=
lihe und tierischeOle und Fette(V. v. 7.Aug.)
97.

Leindotter, Ernteflächenerhebung vom 15. bis
25. Juni 1917 (Bet. v. 20.Mai) 413.

Leinöl, Liefserung von Leinöl bei Abgabe von
Leinsamen an den Kriegsaueschuß für pflanz;
liche und tierischeOle und Fette während der
Krieges (V. v. 7. Aug.) 697.

Leipzig, Sit einer Schuhhandelsgesellschaft(Bek.
v. 6. Aug.) 695.

Leitung der Postsendungen (Postordn. v. 28. Juli
§32)794. ,

Leitungswasser, Regelung der Erzeugung, der
Fortleitung und des Verbrauchs von Leitunge=
wasserwährend des Krieges (Bek. v. 21. Juri!
543.— Ausübung der Besugnissedes Reichs=
kanzlers hierzu durch den Reichskom=
missar für Elektrizität und Gas
(Bek. v. 30. Aug.) 743. — durchdenReichs=
kommissar für die Kohlenvertei=
lung (Bek. v. 3. Okt.) 879.

Lenkluftschiffe, Fracht für Militär=Lenkluftschife
bei der Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 29. Okt.) 983.

Liberia, wirtschaftlicheVergeltungsmaßnahmen
gegenLiberia (Bek. v. 12. Sept.) 831.

Lichte s. Dosenlichte, Kerzen.

Lichtspiele, gewerbsmäßige öffentlicheVeranstal=
tung von Lichtspielen während des Krieges
(Bek.v. 3.Aug.) 681. (Bek.v. 30.Aug.) 74.
— Aufhebung dieser Bekanntmachungen
(Bek. v. 26. Okt.) 972.

Lichtspielfilme, Beförderung mit der Post (VPost=
ordn. v. 28. Juli § 6) 765.

Liebesgabensendungen,Einfuhr von Liebesgaben=
sendungenfür die deutschenTruppen, die Rit=
terordenfür die freiwillige Krankenpflegeoder
die Vereinigung vom Roten Kreuze während
des Krieges (Bek. v. 16. Jan.) 42.



Lieferungsprämie für Hafer aus der Ernte 1917
(V. v. 24.Nov.) 1081. (V. v. 19.Dez.) 1110.

Lieferungsverbände,Lieferungvon Heu aus der
Ernte 1917 an das Heer (V. v. 12.Juli) 599.
— von Stroh für Zweckeder Kriegswirt=
schaft(V. v. 2.Aug.) 685.

Gewährung von Wochenhilfe aus An=
laß des vaterländischenHilfsdienstes(Bek. v.
6.Juli 8812,14ff.)594.

Erhöhung der Unterstützung von
Familien in den Dienst eingetretener
Mannschaften aus Mitteln der Lieferungs=
verbände(Bek.v. 2.Nov.) 985.

Lieferungsverträge, Abwälzung des Waren=
umsatzstempels (G. v. 30. Mai) 441.

Anwendung der Verordnung vom 16.De=
zember 1916, betr. Auflösung von Liefe=
rungsverträgenmit feindlichenStaatsangehö=
rigen, auf Portugal (Bek. v. 19. Juni)
503. — auf Rußland und Finnland
(Bek. v. 3. Nov.) 1004.

Liköre, Herstellungund Absatzvon Likör aus
Obst während des Krieges (V. v. 24. Aug.)
729. — Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellungvon LikörenwährenddesKrie=
ges(A.B. v. 18.Okt.§15)928.

Limonaden, Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellung von Limonaden während des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Linienschiffahrt, Miet= und Frachtverträge für
deutscheKauffahrteischiffewährend des Krieges
(Bek. v. 5. Juli) 585.

Linsen, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung1917 (Bek. v. 21. Juni) 535.

Höchstpreise für Linsen aus der Ernte
1917 (V. v. 24.Juli) 653. — Ermäßigung
dieserHöchstpreisevom 1. März 1918 ab (V.
v. 24. Nov.) 1082.— Freigabe für Saat==
zwecke, Höchstpreise für Saatgut.
Saatkarte (Bek. v. 6. Jan.) 14. — Ver=
kehrmit Linsen aus der Ernte 1917 (R. Getr.
O. v. 21. Juni) 507. — zu Saatzwecken
(V. v. 12. Juli) 609. — Anderung (V. v.
25.Sept.) 863.— wegenderSaatkarte (V.
v. 22. Dez.) 1124. — Ausdrusch und In=
anspruchnahme(V. v. 24.Nov.) 1082.

Cocgle
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Linsen (Forts.)
Den Unternehmern landwirtschaft=

licher Betriebe zu belassendeLinsen zur Be=
stellung der Grundstücke (V. v. 20. Juli)
636. — zur Ernährung der Selbstver=
sorger vom1. Oktober bis 15.November
1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom 15.No=
vember 1917 bis 15. August 1918 (V. v.
13. Nov.) 1046.

Vorratserhebung am 15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Liquidation, Kraftloserklärung von
Aktien bei der Ligquidation feindlichen Ver=
mögens (Bek. v. 15. Nov.) 1051.

Ergänzung der Bekanntmachungvom
31. Juli 1916, betr. Liquidation britischer Un=
ternehmungen(Bek. v. 18.Jan.) 65. (Bek.v.
12. Juli) 603. — Liquidation französi=
scher Unternehmungen(Bek. v. 14. März)
227. — russischer Unternehmungen(Bek.
v. 22. Sept.) 876.

Liquidation des inländischen Vermögens
landesflüchtiger Personen (Bek. v.
12.Juli) 603.

Liste der an dem internationalenÜbereinkommen
über den Eisenbahnfrachtverkehr beteiligten
Eisenbahnstrecken,Anderung(Bek. v. 3. Mai)
4

Lohn, Pfändung währenddes Krieges (Bek. v.
13.Dez.) 1102.

Lohnbrauverhältniswährenddes Krieges (Bek.
v. 2.Nov. 8§86,7) 994.

Lohnbücher,Ausnahmevon § 4 Abs. 1 Satz 1
desHausarbeitgesetzesvom 20.Dezember1911,
betr. Aushändigung von Lohnbüchern (Bek. v.
27.Sept.) 867. — Inkraftsetzung des
966 des Hausarbeitgesetzes(A. V. v. 3. Okt.)

Lohntafeln, Ausnahme von § 3 Abs. 1 Satz 1 des
Hausarbeitgesetzes vom 20. Dezember 1911,
betr.Aushängenvon Lohntafeln,Führung der
Lohntafeln (Bek. v. 27.Sept.) 867. — In=
krafsetzung des § 3 des Hausarbeitgesetzes
(A. V. v. 3.Okt.) 893.

sherhus., Ausnahme von § 3 Abs. 1
Satz1 des Hausarbeitgesetzesvom 20.Dezem=
ber 1911, betr. offene Auslage von Lohnver=
zeichnissen,FührungderLohnverzeichnisse(Bek.
v. 27. Sept.) 867. — Inkrafsetzung des
89 des Hausarbeitgesetzes(A. V. v. 3.Okt.)
893.



Löschen, Höchst- und Mindestpreise für Löschen
von Binnenschiffen während des Krieges
(Bek. v. 18. Aug.) 717.

Lublin s. Militär=Generalgouverne=
ment. —

Luftfahrzeuge, Fracht für Militär-Luftfahrzeuge
bei der Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 29. Okt.) 983.

Luftschiffe,Angehörige des deutschenHeeres und
der Marine auf Luftschiffen als Kriegsteilneh=
mer (A. E. v. 20.März) 315.
s. auch Lenkluftschiffe.

Lumpen, Preisbeschränkungenwährend des Krie=
ges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.)
112.

Lupinen, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai)
413. — Freigabe für Saatzwecke, Saat=
karte (Bek. v. 6. Jan.) 14.— Höchst=
preise für Saatgut (Bek. v. 16. Jan.) 53. —
für Saatgut von aus dauernden Lupinen
(Bek. v. 30. April) 389. — Verkehr mit
Stroh von Lupinen während des Krieges,
Höchstpreise (V. v.2. Aug. S§8#ff.) 688.

% Lupulin, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 25. Aug.) 742.

Luxemburg, (Gemeinschaftder Kohlensteuer
mit dem DeutschenReiche (Abk. v. 10.Aug.)
91.

Zahlungsverkehr mit Luxemburg
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr. Art. 7)
110.

Einfuhr in Luxemburg hergestellter Zünd=
höl zer (Bek. v. S. Okt.) 894.

Luxusgegenstände,Eingehen von Zahlungs=
verbindlichkeiten gegen’ das Ausland
währenddes Krieges zum Erwerbe von Luxus=
gegenständennur mit Einwilligung der Reichs=
bank(Bek.v. 8.Febr. § 3) 106.

Luxuspferde,Verbot der Zuweisungvon Körner=
sutter an Luxuspferde (V. v. 10.Sept.) 825.

Luzerne, Ernteflächenerhebung vom 15. bis
25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Höchstpreise für Heu von Luzerne aus
der Ernte 1917 für das Heer (V. v. 12. Juli)
599.

Goccgle

M
Magdeburg, Sitz einer Schuhwarenher=
stellungs= und Vertriebsgesell=
schaft (Bek. v. 24. März) 274.

Magermilch, Verkehr damit während des Krie=
ges (V. v. 3. Nov.) 1005.

Mahlbücher, Führung der Mahlbücher für die
Verarbeitung von Getreide der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni § 63) 526.

Mahlkarten, Ausstellung von Mahlkarten für die
Verarbeitung von Getreide der Ernte 1917 zu
Flocken,Graupen, Grieß, Grütze, Mehl. Schrot
u.a. (R. Getr.O. v. 21.Juni § 63) 526.

Mairüben, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai)
413. — Erntevorschätzung 1917 (Bek.
v. 21. Juni) 535. — Schlußschein bei
Veräußerung an Groß= oder Kleinhändler (V.
v. 3.April 8 10) 311.

Mais, Verarbeitung in Branntwein=
brennereien im Betriebsjahr 1917,/18
(Bek. v. 18.Okt. III d) 936. — Ernte=
flächenerhebung vom 15. bis25. Juni
1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.

Maitrank, Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellung von Maitrank und Maiwein
während des Krieges (A. B. v. 18.Okt. 8§15)
928.

Malz, Höchstpreise für Kaffee=Ersatzmittel
aus Malz während des Krieges (V. v. 16.Nov.)
1053. — Verkehrmit Malz aus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21.Juni) 507. — Üllbertra=
gung von Malzkontingenten der Bier=
brauereien (V. v. 20. Nov.) 1058. (Bek.
v. 20. Nov.) 1060. (A. B. v. 19. Dez.)
1112. — Hochstpreisfür Malz dabei (A. B. v.
19.Dez. § 5) 1113.

Mandeln, Verbot der Verwendung von Zucker
zur Herstellung überzuckerterMandeln während
des Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Manganerze, Versorgung des deutschenWirt=
schaftslebens mit Manganerzen (Bek. v.
1.März) 197. (Bek.v. 2.März) 199.



Manganerzgesellschaftm.b. H. in Berlin, Ver=
jorgung des deutschenWirtschaftslehens mit
Manganerzen und mit Eisenerzen
mit niedrigem Phosphorgehalte (Bek.
v. 2. März) 199.

Mangold, Schlußschein bei Veräußerung an
Groß= oder Kleinhändler (V. v. 3. April § 10)
1I.

Mannheim, Aufgaben der DeutschenTabakhan=
dels .Gesellschaft von 1916 m. b.H. IInland=
gesellschaft!](Bek. v. 30. Dez. 16) 1. (Bek. v.
17. Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek.
v. 12.April) 353. (Bek. v. 18.April) 359.
(Bek. v. 21. Juli) 640. (Bek. v. 23. Aug.) 728.

Mannschaften des Beurlaubtenstandes und der
aktiven Dienstpflicht, Erhöhung der Unter=
stützung von Familien in den Dienst einge=
tretener Mannschaften, Anderung der Verord=
nung vom 21. Jannar 1916 (Bek. v. 20. April
371. Erhöhung der Unterstützungaus Mit=
tein der Lieferungsverbände (Bek. v. 2. Nov.)
985.

Margarine, Genehmigungzur Herstellungwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 22. Dez.) 1118.
(Bek. v. 22. Dez.) 1119.

Margarineverband [Verband der Margarine= und
Speisefettwerke)G. m.b. H. in Berlin, Ertei=
lung der Genehmigung zur Herstellung von
Margarine und Kunstspeisefett während des
Krieges (Bek. v. 22. Dez.) 1119.

Margarinewerke, Verband der Margarinc= und
Speisefettwerke(Bek. v. 22. Dez.) 1119.

Marine, Anrechnungdes Jahres 1917 als Kriegs=
jahr (A. E. v. 30. Jan.) 119. — Angehörige
der Marine auf Luftschiffen, Flug=

als Kriegsteilnehmer (A. E. v. 20. März) 315.
— Freiwillige Gerichtsbarkeit
und andere Rechtsangelegenheitenin der Ma=
rine (Bek. v. 8. März) 219. — Servis=
tarif für die einzelnen Stellen (Bek. v.
30. Mai §9) 147. — Kauffahrteischiffe im
Dienste der Marine als Hilfskriegs=
schiffe. Eintragungen im Schiffsregister
(Bek. v. 16.Mai) 411.

Marineanstalten, Erlaubnis des Reichs=Marine=
amts zum Arbeiten und zum Verkehr
mit Krankheitserregern (Bek. v.
21.Nov.J1) 1070.

Cocgle
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Marinebeamte, Änderung der Verordnung in
der Fassung vom 16. Juli 1915, betr. Tage=
gelder, Fuhrkosten und Umzugskostender Be=
amren der Militär= und Marinever=
waltung (GV.v. 22. März) 299.

Marineverwaltung, die Verordnung vom 20. Fe=
bruar 1917 über Bier gilt nicht für das aufs
Anordnung der Marineverwaltung an die
Feldtruppen zu liefernde Bier (V. v.

20. Febr.) 162.
Die Betriebe der Marineverwaltung unter

liegen nichtdenVorschriftenüber die Errichtung
von Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin
der Schuhindustrie (Bek. v. 17. Mär
Art. 1) 236.

Bestimmung durch die oberste Ma=
rineverwaltungsbehörde, welche
Unternehmungenzur See als kriegerischeanzu=
sehensind (A. E. v. 20.März) 315.
Ausschluß der Offentlichkeit für

Patente und Gebrauchsmusterim Interesse
der Landesverteidigung oder der Kriegswirt=
schaftwährend des Krieges (Bek. v. 8. Febr.)
121.

Marmelade, Verbot der Durchfuhr während des
Krieges (Bek. v. 9: Febr.) 126. — Her=
stellung und Absatzwährenddes Krieges (V. v.
24. Aug.) 729.

Maschinen, Inanspruchnahme landwirt=
schaftlicher Maschinen für die Frühernte
und den Frühdrusch sowie für die Getreide=
trocknung1917 (Bek. v. 2. Juni) 443. — für
die Ernte und den Drusch 1917 (R. Getr. O. v.
21. Juni § 21) 514. (V. v. 24. Nov.) 1082.

Mäster, Handel mit Gänsen während de=
Krieges (V. v. 3.Juli) 581.

Mästungsorganisationen, Vereinbarung höherer
Preise für Schlachtschweinedurch staatlichzug=
lasseneMästungsorganisationen (V. v. 5. April
§2) 320.

Matrikularbeiträge für 1917 (G. v. 30. März
§3)290. (G.v.30.Mai87)446. .

Maultiere,VerfiitterungvonGersteundHaferr-:
Maultiere vom 16. September bis 15. No=
vember 1917 (V. v. 10. Sept.) 825. — don
15.November 1917 bis 15.August 1918 (V. v.
13.Nov.) 1016. .
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Maul=und KlauenseuchedesRindviehs,Arbeiten
und Verkehr mit Erregern der Maul= und
Klauenseuche(Bek. v. 21. Nov.) 1069.

Medaillen, Verbot der Überschreitungder Höchst=
preisefür Silber beiErwerbundEinschmelzung
oder Umarbeitungvon Medaillen (Bek. v.
19. Juni) 505.

Mehl, Inanspruchnahmeder Vorräte an Mehl für

22.März) 263.— Verwendungvon Stein=
nußmehl als Backstreumehl (Bek. v.
13. Juni) 495.

Begriff der Mleie bei zu Mehl verarbeite=
temGetreide (A. B. v. 1. Nov. § 2) 1001. Ber.
S. 1084.

Verkehr mit Mehl aus Getreide der
Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni §54)
524. — Verteilung an Bäcker, Konditoren und
Kleinhändler (das. § 57) 524. — Höchst=
preise für Mehl aus Brotgetreide und Gerste
(das.8§ 58, 9) 5?25.— Verarbeitung von Ge=
treide zu Mehl (das. 8§63) 526.

Vorratserhebung am15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Aufhebung der Verordnung vom
29. Juni 1916 über Mehl aus der Ernte 1916
in der Fassung vom 24. Juli 1916 (R. Getr. O.
v. 21.Juni § 73) 529.

Meistgewicht der Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli §2) 763.

Melasse, Verarbeitung in Branntwein=
brennereien im Betriebsjahr 1917/18
(Bek. v. 18.Okt. IIIc, f. 8) 936. —Verkehr
mit Melasse,Melassefutter und Melasseschnitzeln
währendes Krieges, neue Übernahmepreise,
Außerkrafttreten der Verordnung vom
5.Oktober1916 über Höchstpreise dafür
(V. v. 15. Nov.) 1047. — Entzuckerung
von Melasse während des Krieges (Bek. v.
17.Okt.§8) 917.

Meldebogen für Anzeigen an die Kriegswirt=
schaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbe
über den Verbrauch non Papier, Karton und
Pappe (Bek. v. 20.Sept. § 6) 842. — Vor=
drucke dazu (das.) 851, 853.

Meldekarte für Hilfsdienstpflichtige (Bek. v.
1.März) 202. (Bek. v. 13. Nov.) 1040. —
Vordruck (Bek.v. 1.März) 205. (Bek.v.
13. Nov.) 1045.

Cocgle

Meldepflicht für Hilfsdienstpflichtige(Bek. v.
1.März) 202. (Bek. v. 13.Nov.) 1040.

Melis, Preis für gemahlenenMelis (Bek. v.
17.Okt. 8 12) 918. (A. B. v. 18.Okt. 8 7) 926.

Mengkorn, Verwendung von Mengkorn aus der
Ernte 1917 als Grünfutter (R. Getr. O.
v. 21. Juni § 10) 511. — Vorratser=
hebung am 15. Februar 1917 (Bek. v.
14. Jan.) 46.

Mesothor, Beförderung mesothorhaltiger Körper
mit der Post (Postordn. v. 28. Juli § 6) 765.

Meßgeräte, Abänderung der Bekanntmachung
vom 15.November 1916, betr. Meßbereich der
Flächen=Meßgeräte(Bek. v. 22. Aug.) 750. —
Teilabschnitte der Meßgeräte für Flüssigkeiten
(Bek. v. 5. Aug.) 747.

Meßwerkzeuge,ZulassungvonMeßwerkzeugenfür
Flüssigkeiten zur Eichung (Bek. v.
5.Aug.) 747.— lbergangsbestimmungfür die
Neueichung von Meßwerkzeugen für Flüssig=
keiten mit gleichartiger Einteilung (Bek. v.
22.Aug.)749.

Stempelung der Meßwerkzeuge aus Eisen
für trockene Gegenstände (Bek. v.
22. Aug.) 749.

Metz,AusgabestellederAngestelltenversicherungin
Metz (Bek. v. 25. Mai) 435.

Metzgereien, Aufstellung von Fettabscheidern
während des Krieges (Bek. v. 3. Mail 395.

s. auch Schlächtereien.

Mexriko, s. Vereinigte Staaten von
Mexiko.

Miete für Binnenschiffe während des Krieges
(Bek.v. 18.Aug.) 717.

Mieter, Schutz der Mieter während des Krieges
(Bek. v. 26. Juli) 659. (Anordn. v. 26. Juli)
661. (Bek. v. 15.Sept.) 834. (Anordn. v.
15. Sept.) 834. — Sammelheizungs=
und Warmwasserversorgungsan=
lagen in Mieträumen (Bek. v. 2. Nov.) 989.
(Anordn. v. 2. Nov.) 991.

Mieträume, Sammelheizungs= und Warm=
wasserversorgungsanlagen in Mieträu=
men (Bek. v. 2. Nov.) 989. (Anordn. v.
2.Nov.) 991.



Wietverträgefür deutscheKauffahrteischiffewäh=
Und des Krieges (Bek. v. 5. Juli) 585. — für
Schiffe, zu derenBeschaffungReichsbei=
bkilfe gewährtworden ist (G. v. 7. Nov. 87)
1027.
Aufhebung von Mietverträgen auf An=

irag des Vermieters währenddesKrieges
(Bek. v. 26. Juli) 659. (Anordn. v. 26. Juli)
(Gl. (Bek. v. 15.Sept.) 834. (Anordn. v.
15.Sept.) 834.— auf Antrag desMieters
(PBek.v. 2. Nov. §2) 989.
Anwendungder Verordnungvom 16.De=

jember1916, betr. Auflösung von Miet=
verträgen über Seeschiffe,auf Portugal
Uek. v. 19.Juni) 503. — auf Rußland
undFinnland (Bek. v. 3.Nov.) 1004.
zilch,Einfuhr kondensierterMilch während
des Krieges, Lieferung an die Zentral=Ein=
kaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin (Bek. v.
. Jan.) 13. — Verkehr mit Butterma=
schinen und Zentrifugen währenddes
Krieges(Bek.v. 24.März) 280.

Bewirtschaftung von Milch und
Verkehr mit Milch währenddesKrieges(V.
U.3.Nov.) 1005. ·

Milchmaße,Stempelung(Bek.v. 22.Aug.) 749.
Milchpulver, Einfuhr während des Krieges,
Lieferung an die Zentral=Einkaufsgesellschaft
z. b.H. in Berlin (Bek.v. 5.Jan.) 13.

Milchzucker,Verkehrdamit währenddes Krieges
V. v. 3.Nov.) 1005.

Mil.,tär, Ansehung eines Bauwerkes oder Grund=
ucks, das zur Herstellung einer Befestigungs=
anlage währenddes Krieges beschädigtoder zer=
#.#twird, insoweit als zu militärischen Zwecken
1„Jerwiesen(V. v. 4. April) 327.

Miiläranstalten, Erlaubnis des zuständigen
Nricgsministeriums zum Arbeiten und zum
Verkehr mit gewissen Krankheitser=
legern (Bek. v. 21. Nov. § 1) 1070.

Mililärbeamte, Anderung der Verordnung in der
Fassung vom 16. Juli 1915, betr. Tagegelder,
Fuhrkostenund Umzugskostender Beamten der
Militär= und Marineverwaltung
(V. v. 22.März) 299.

Militärbefehlshaber, Anbringung des Antrags bei
ihi auf Entschädigung für Verhaftung oder
Aufenthaltsbeschränkungauf Grund des Kriegs=
zustandesund desBelagerungszustandes(Bek.
v. S.Febr.) 116.
N#s-Sesehbl.1917.
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Militärdienst,AnrechnungdesJahres1917als
Kriegsjahr (A. E. v. 30. Jan.) 149. — Er=
gänzungder Verordnungenvom 7.September
1915, vom 24. Januar 1916 und vom 30. Ja=
nuar 1917 über Anrechnung von Kriegsjahren
(A. E. v. 20.März) 315. — Angehörige des
deutschenHeeres auf Luftschifsen,Flugzeugen,
Schiffen und Fahrzeugen als Kriegsteilnehmer
(A. E. v. 20.März) 315. ·

Militär=Flugzeuge, Beförderung notgelandeter
Militär=Flugzeuge mit gefüllten Betriebsstoff=
behältern auf der Eisenbahn während des Krie=
ges (Bek. v. 24. Okt.) 968.

Militär=Generalgouvernement in Lublin, k. u. k.,
Außerkraftsetzung der Verordnung vom
1. Juli 1915 über gewerbliche Schutz=
rechte feindlicher Staatsangehöriger, soweit
sie Rußland und die AngehörigenRußlands
betrifft, in Ansehung des Gebiets des k. u. k.
Militär=Generalgouvernementsin Lublin (Bek.
v. 25. Jan.) 73. — Ausnahme von der Stun=
dungsvorschriftdes Zahlungsverbots
gegenRußland für Personen im k. u. k. Mili=
tär=Generalgouvernementin Lublin (Bek. v.
3.Febr.) 103.

Militärgut, Einfuhr währenddes Krieges (Bek.
v. 16. Jan.) 42. — Beförderung mit der
Eisenbahn (Bek. v. 29.Okt.) 983.

Militärpersonen im Sinne des Militär=
strafgesetzes, Herabsetzungvon Mindest=
strafen des Mil. Str. G. B. v. 1872 (G. v.
25.April) 381. «
Fürsorgefür Kriegsgefangene (G.

v. 15.Aug.) 725.
Aushändigung der Postsendungen

für Militärpersonen (Postordn. v. 28. Juli
§ 39Xl) 801. .

Militär=Strafgerichtsordnung, Errichtung von
Urkundenim Felde (8§5des Einf. G.), Ein=
legung der weiteren Beschwerdenach §27 des
Reichsgesetzesüber die Angelegenheitender frei=
willigen Gerichtsbarkeit und nach § 78 der
Grundbuchordnung durch die im § 1 Nr. 1, 6,
7, 8 der Mil. Str. G. O. bezeichnetenPersonen
(Bek. v. 8. März) 219. «

Militärstrafgesetzbuch,Herabsetzungvon Mindest—
strafendesMilitärstrafgesetzbuchsvom 20. Juni
1872 (G. v. 25.April) 381.— Anderungdes
§ 3 des Einführungsgesetzeszum Militärstraf=
gesetzbuch(G. v. 25.April Art. II) 384.

2
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Militärtarif für Eisenbahnen,Anderung(Bek.v.
29.Okt.) 983.

Militär=Transport =Ordnung vom 18. Januar
1899,Anderung(Bek.v. 4.April) 328. (Bek.
v. 13. Juli) 608. (Bek. v. 28. Juli) 672.

Militärverwaltungen, Fürsorge der deutschen
Militärverwaltungen für Kriegsgefan=
gene (SG.v. 15. Aug.) 725.

Militärverwaltungsbehörden,
oberstenMilitärverwaltungsbehörden über An=
träge auf Entschädigung für Verhaftung oder
Aufenthaltsbeschränkungauf Grund des Kriegs=
zustandesund des Belagerungszustandes(Bek.
v. S. Febr.) 116. «

Minden in Westfalen, Aufgaben der Deutschen
Zentrale für Kriegslieferungen von Tabaker=
zeugnissen (Bek. v. 30.Dez. 16) 1. (Bek. v.
17.Jan.)##4.(Bek.v. 20.März)219. (Bek.
v. 12.April) 353. (Bek. v. 28. Juni) 563.
(Bek.v. 27.Dez.)1132.

Mindestpreis für Beförderungen auf Binnen=
wasserstraßen sowie für Schleppen. Be=
laden, Löschen,Miete von Binnenschiffenwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 18.Aug.) 717.

Erhöhung des Mindestpreises für Zucker=
rüben im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.
2. März)209.
Minen, Beitritt Chinas zu dem Abkommen
vom 18.Oktober1907 über die Legung von
unterseeischenselbsttätigenKontaktminen (Bek.
v. 30. Juni) 586.
s. auchSprengminen.

Mineralien, Übertragungder Versorgung des
deutschenWirtschaftslebensmit Phosphor
an dieKriegs=Phosphat=Gesellschaftm. b. H. in
Berlin (Bek. v. 8.Jan.) 25. — Anzeigeüber
Beständeund Funde phosphorhaltigerMine=
ralien, Lieferung an die Kriegs=Phosphat=Ge=
sellschaft, übernahmepreis (tBek. v.
5.März) 215.

Mineralöle, Verkehrmit Mineralölen und Mine=
ralölerzeugnissenwährend des Krieges (Bek.
18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61. (Bek.

v. 24.Febr.) 169. (Bek.v. 24.Febr.) 170.
Ministerium für Elsaß=Lothringen,Beschaffung
von Papierholz für Zeitungsdruckpapierin
Elsaß=Lothringen,Enteignungvon Holz dafür
10 v. 8.Febr.) 122. (Bek. v. 13. Dez.)

Cocgle

Mischfrucht,den Unternehmernlandwirt=
schaftlicher Betriebe zu belassendeMisch=
frucht zur Bestellung der Grundstücke(V. v.
20. Juli) 636.. — Verwendung von Misch=
frucht aus der Ernte 1917 als Grünfutter
(R. Getr.O. v. 21.Juni § 10) 511. — Vor=
ratserhebung am 15.Februar 1917(Bek.
b. 14. Jan.) 46.

Mischsendungen,Beförderung zusammengepackter
Duruucksachen,Geschäftspapiereund Warenproben
als Mischsendungenmit der Post (Postordn. v.
28.Juli 881,2,11,30,35)763. «

Missionen, Aufhebung des Gesetzesvom 4. Juli
1872, betr. den Orden der GesellschaftJesu
(G. v. 19.April) 362.

Mitglieder des Kriegsernährungsamts (Bek. v.
27.Sept.)889. -

Mohair, Preisbeschränkungenwährend des Krie—
ges (Bek.v. 8.Febr.) 111. (Bek.v. 8.Febr.)
112.

Mohn, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1#17 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
Oöchstpreisc für Mohn aus der Ernte 1917
(V. v. 19.März) 243. (Bek.v. 7.Aug.) 69)9.
— aus der Ernte 1918(V. v. 23.Juli) 613.
(V. v. 23. Juli) 646. (Bek. v. 7. Aug.) 699.

Lieferung von Mohnöl bei Abgabe von
Mohn an den Kriegsausschuß für pflanzliche
undtierischeOle undFette(V. v. 7.Aug.) 697.
—Lieferung von Olkuchenan die Landwirte
bei Ablieferung von Mohn aus der Ernte 1917
(Bek. v. 20.April) 372. (V. v. 23.Juli, 7)
645. (V. v. 23.Juli § 6) 648.
Verkehr mit Mohn währenddesKrieges
(V. v.23.Juli) 646.

Mohnöl, Lieferungvon Mohnöl bei Abgabevon
Mohn oder Sonnenblumenkernen an den
Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische
OleundFette(V. v. 7.Aug.)697.

Möhren s. Mohrrüben.
Mohrrüben (rote und gelbeSpeisemöhren,auch
gelbe Rüben genannt), Ernteflächen=
erhebung vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek.
v. 20. Mai) 413. — Erntevorschätzung
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535.
Höchstpreise für Futtermöhrenaus der

Ernte 1917 (V. v. 19. März) 243. — Auf=
hebungder Höchstpreise vom 26.Oktober
1916 für Mohrrüben (V. v. 13. Juli) 623.



Mohrrüben (Forts.)
Absatz und Verwendung von Samen von

Futtermöhrenzu anderenals zu Saatzwecken
währenddesKrieges(V. v. 19.Nov.) 1057.—
Schlußschein bei Veräußerungan Groß=
oderKleinhändler(V. v. 3.April § 10) 311.

Molke, Verkehr damit währenddes Krieges (V. v.
3. Nov.) 1005.

Molkereien, Zuschlägefür Lieferung von Butter
in kleinenPackungen(V. v. 25.Aug. 8§11)733.
— Bewirtschaftungvon Milch und Verkehr

1005.
Molkereibutter,Preise (V. v. 25.Aug.) 731.

Montanwachs,VerkehrdamitwährenddesKrieges
(Bek. v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24. Febr.)
170.— AufhebungderVerordnungvom26.Mai
1916überMontanwachs(Bek.v. 18.Jan. § 5)
61.

Morphin, HandeldamitwährenddesKrieges(V.
v. 22.März) 256.

Most, Verkehrmit Branntwein aus Most
(Bek. v. 24. Febr.) 179.— Herstellung und Ab=
satzvon Most aus Obst(V. v. 24. Aug.) 729.

Mofstrich,VerbotderVerwendungvonZuckerzur
Herstellung von Mostrich während des Krieges
(A. B. v. 18.Okt. 8 15) 928. .

Mowrasaat, Einfuhr während des Krieges (V. v.
23. Juli § 11) 649.

Mühlen, Verarbeitung von Getreide aus der Ernte
1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni 88 48, 49) 522.

Müllereierzeugnisse,Ausmahlenvon Getreideder
Ernte 1917 (R. Getr.O. v. 21.Juni 8§48 bis
55) 522.— Mahlbücher,Mahlkarten(das.8 63)
526. — Aufhebung der Verordnung vom
28. Juni 1915 über das Ausmahlen von Brot=
getreide(R. Getr. O. v. 21. Juni 873) 529.

München,Aufgabender Reichsbranntwein=
stelle, AbteilungMünchen(Bek.v. 24.Febr.
§ 8) 181. — der Süddeutschen Spiri=
tusindustrie, Kommanditgesellschaftauf
Aktien, ZweigniederlassungMünchen (Bek. v.
24.Febr.) 179.
Sitz einer Schuhhandelsgesell=

schaft (Bek. v. 6. Aug.) 695.

Co gle
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Mund, Verbot der Verwendungvon Zuckerzur
HerstellungvonMitteln zur Reinigung,Pflege
oder Färbung der Mundhöhle während des
Krieges(A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Munition, Beförderungmit der Eisenbahn(Bek.
v. 12.Jan.) 49. (Bek.v. 1.März) 212. (Bek.
v. 25.Aug.) 742. (Bek.v. 24.Okt.) 967.

Münzen,VerbotderEin=undDurchfuhraufRu=
bel lautender Münzen während des Krieges
(Bek. v. 17.März) 235.
Prägungvonsuafemeen ausZink,

Einziehungvon Zehnpfennigstückenaus Nik=
kel (Bek.v. 22.März) 282. (Bek.v. 29.Nov.)
1089.— Prägung von Fünfpfennigstückenaus
Aluminium, EinziehungvonFünfpfennig=
stückenaus Nickel (Bek.v. 15.Febr.) 156.—
Prägung von Fünfpfennigstückenaus Eisen
(Bek. v. 6. Dez.) 1098. - .
Einziehung der Zweimarkstücke,

Ausnahme für die in Form von Denkmün⸗
z en geprägtenZweimarkstücke(Bek.v. 12.Juli)
625.

Verbot der Einschmelzung oder Ver=
arbeitungvon Reichsmünzen behufs ge=
werblicherVerwertung während des Krieges
(Bek. v. 10.Mai) 406. — außer Kurs gesetzter
Reichsmünzen(Bek. v. 20. Dez.) 1115. —
Verbot der Überschreitungder Höchst=
preise für Silber bei Erwerb, Einschmelzung
oder Umarbeitung von Münzen (Bek. v.
19.Juni) 505.

Münzunion, beim Zahlungsverkehrmit dem Aus=
land währenddes Krieges geltendie Länder der
lateinischenMünzunion untereinanderals Län=
der verschiedenerWährung (Bek. v. 8. Febr.
§2) 106.

Mufikalien,Verbrauchvonmaschinenglattem,holz=
haltigemDruckpapierfür Musikalien während
des Krieges (Bek. v. 30. März) 293. Ber.
S. 305.—vom 1.Juli bis 30.September1917
(Bek. v. 18.Juni) 500. — vom 1.Oktober bis
31. Dezember 1917 (Bek. v. 20. Sept.) 839. —
vom 1. Januar bis 31. März 1918 (Bek. v.
28.Dez.) 1129.

Muster, Wegfall von Erleichterungen
im Gebrauchsmusterrechtin den Vereinigten
Staaten von Amerika (Bek. v. 6. Mai) 401.

P
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Muster (Forts.)
Ausschluß der Offentlichkeit für

gewisseGebrauchsmusterwãhrend des Krieges
(Bek. v. 8. Febr.) 121.

Beförderung von Mustern mit der Post
(Postordn. v. 28. Juli § 10) 771.

Beitritt Schwedens zu der revidierten
Pariser Verbandsübereinkunftvom 2.Juni 1911
zum Schutzedes ewerblichenEigentums(Bek.
v. 30.Dez. 13.)
« Nerlaiiqeruiiq der im Artikel4 der revidier=
ten Pariser Üübereinkunftvorgesehenen Pri=
oritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.) 39.
(Bek. v. 5.Mai) 401. (Bek. v. 22. Mai) 428.
(Bek. v. 15. Nov.) 1050.

Gewerbliche Scutzrechte von An=
gehörigen Jtaliens während des Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. —
von Angehörigen Portugals (Bek. v.
28. Dez.) 1128. — Außerkraftsetzung
der Verordnung vom 1. Juli 1915 über ge=
werbliche Schutzrechtefeindlicher Staats=
angehöriger,soweitsieRußland und die An=
gehörigen Rußlands betrifft, in Ansehung der
GebietedesGeneralgouvernementsWarschau
und des k. u. k. Militär=Generalgouvernements
in Lublin (Bek. v. 25. Jan.) 73.

N.
Nachbarortsverkehr,Gebühren für Postsendungen
im Nachbarortsverkehre(Postordn.v. 28.Juli
* 37) 799.

Nachforderungenan Porto und Reichsabgabefür
Postsendungen(Postordn. v. 28. Juli § 50 VI)
810.

Nachlieferungvon Zeitungen durchdie Post (Post⸗
ordn. v. 28. Juli 848) 808.

Nachnahmen im Postverkehr (Postordn. v

773.
Preis der Vordrucke zu Nachnahme=

paketkartenund Nachnahmenmit anhängender
Postanweisung (SBek. v. 26. Aug.) 735.
(Postordn. v. 28. Juli § 19 1) 782. — mit an=
bongenderZahlkarte (Bek. v. 26. Aug.)
736.

Cocgle

Nachnahmepaketeim Postverkehr(Postordn. v.
28.Juli 8§12II, 19) 773.

I: 8§ 12II, 14 IV, 19, 29, 30, 41 II,
45) 773.

Nachschußportofür Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli § 50 III) 810.

Nachsendungvon Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli 884“4.50IV)305.

Nägel, VerwendunggewöhnlichereisernerNäacl
zur Verpackungvon Sprengstoffen bei der Be=
förderungmit der Eisenbahnwährenddes Krie=
ges(Bek.v.25.Aug.)742.

Nägel (Fingernägel), Verbot der Verwendung von
Zuckerzur Herstellungvon Mitteln zur Reini=
gung, Pflege oder Färbung der Nägel während
des Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Nähfäden, Preisbeschränkungenwährenddes Krie=
ges (Bek. v. 8.Febr.) 111. (Bek. v. 8.Febr.)
112.

Nährmittelfabriken, Erlöschen der Gültigkeit der
Erlaubnisscheine zum freihändigen Ankauf von
Hafer — § 17 der Verordnungvom 6. Juli
1916— (Bek.v. 19.Mai) 425.

Nahrungsmittel, Verbot der Verwendungvon
Kunsthonig zur HerstellungvonNahrungs=
mitteln (V. v. 7. Dez. § 1) 1094. — Verwen=
dung,von Zucker zur Herstellung von Nah=
rungsmittelnwährenddes Krieges (A. B. v.
18. Okt. 8§ 15, 16) 928. -

Namen, Angabe des Namens und des Ortes der
gewerblichenNiederlassung auf jeder Packung
mit Gewürzen und deren Ersatzmitteln
während des Krieges (Bek. v. 5.Dez.) 1093.
— mit Kerzen (Bek. v. 18. Jan. 8 13) 64. —
auf den Begleitscheinenzu Ausbesserun=
gen von Schuhwaren während des Krieges
(Bek. v. 25.Jan.) 75. — AngabedesNamens
desHerstellersauf fettlosenWasch=undRei=
nigungsmitteln (Bek. v. 19.April §4)
367. ·

Natrium=Ammoniumsulfat=Superphosphat,
Höchstpreise während des Krieges (V.=v.
28.Aug.)819. (V. v. 19.Dez.)1110.(V.v.
28.Dez.)1128.

Natriumsuperoryd,Beförderungmit der Eisen=
bahnwährenddesKrieges (Bek. v. 5.Mai) 402.



Nesselfaser=Verwertungsgesellschaftm. b. H. in
Berlin, Außerkrafttreten der Bekanntmachung
vom 27.Juli 1916überdenAbsatzvon Brenn=
nesseln(Bek.v. 26.Sept.) 864.

Neuguinea,vorläufigeRegelungdesHaushalts für
1917 (Bek. v. 30. März) 291. — Feststellung
des Haushaltsetats für 1917 (Bek. v. 30. Mai)
468.

Nickel, Einziehung von Fünfpfennigstückenaus
Nickel (Bek. v. 15.Febr.) 156.— von Zehn=
pfennigstückenaus Nickel (Bek. v. 22. März)
282. (Bek. v. 29.Nov.) 1089.

Niederlande,Verlängerungder im Artikel 4 der
revidiertenPariser Übereinkunftvom 2. Juni
1911 zum SchutzedesgewerblichenEigentums
vorgesehenenPrioritätsfristen in den
Niederlanden(Bek.v. 7.Aug.) 697.
Beitritt zu der ÜbereinkunftzumSchutze

der für die LandwirtschaftnützlichenVögel
(Bek.v. 16.Febr.) 161.
Anmeldung von Zahlungsmit=

teln in niederländischerWährung und von
Forderungen auf dieNiederlande(Bek.v.
31. Aug.) 737. — Übertragung solcher
Roblungsmige
Reichsbank(Bek.v. 31.Aug.) 741.

Niederlassungen,Aufhebung des Gesetzesvom
4. Juli 1872, betr. den Orden der Gesellschaft
Jesu (G. v. 19.April) 362. ·

Anmeldung der zu einer ausländischenNie=
derlassung des Anmeldepflichtigen gehörigen
Zahlungsmittel in ausländischerWäh=
rung und von Forderungen auf ver=
bündeteund neutraleLänder (Bek.v. 31.Aug.
Art. 3) 737. .

Nitroverbindungen, Gewährung von Sterbegeld
und Hinterbliebenenrenten bei Gesundheits=
schädigungdurcharomatischeNitroverbindungen
(Bek. v. 12. Okt.) 900.

Norddeutsche Brausteuergemeinschafts. Brau=
steuergemeinschaft.

Normal=Eichungskommission,Anderungund Er=
gänzung der Eichordnung vom 8. Novem=
ber 1911 (Bek. v. 22.Aug.) 749.— Abänderung
der Bekanntmachungvom 25. Juni 1915, betr.
Anderung und Ergänzung. der Eichordnung
(Bek.v. 22.Aug.) 750.— AbänderungderBe=
kanntmachungvom 15. November 1916, betr.
Inderung und Ergänzung der Eichordnung
(Bek.v. 22.Aug.) 750.

E Cocgle
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Normal=Eichungskommission(Forts.)
Zulassungvon Meßwerkzeugen für

Flüssigkeiten zur Eichung (Bek. v.
5. Aug.) 747. — Übergangsbestimmungfür die
Neueichung von Meßwerkzeugen für
Flüssigkeiten mit gleichartigerEinteilung
(Bek.v. 22.Aug.) 749.
Zulassung von Präzisionsgewich=

ten aus Eisen zu 500Gramm,1Kilogramm
und 2 Kilogramm ohne Justierhöhlung zur
Eichung (Bek. v. 12.Aug.) 748.

Normalverträge über Gemüse und Obst (V. v.
3. April § 5) 309. (V. v. 24. Aug.) 729.

Norwegen,Verlängerungder im Artikel 4 der re=
vidiertenPariser Übereinkunftzum Schutzedes
gewerblichenEigentumsvom2. Juni 1911vor=
gesehenenPrioritätsfristen für Patente
undWarenzeichen(Bek.v. 18.Aug.) 724.
Norwegen,Dänemarkund Schwedengelten

beim Zahlungsverkehr mit dem Aus=
land währenddesKrieges untereinanderals
LänderverschiedenerWährung(Bek.v. 8.Febr.
§2) 106. ·
Anmeldung von Zahlungsmitteln

in norwegischerWährung und von Forde=
rungen auf Norwegen(Bek.v. 31.Aug.) 737.
—üdbertragung solcherZahlungsmittelund
Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.)741.

Noten, Mitteilungen über ausländische Noten
währenddesKrieges (Bek.v. 9.Nov.) 1019.

s. auchBanknoten.
Notfrist,WahrungderNotfrist bei Einlegungder
weiterenBeschwerdenach§ 27 desReichsgesetes
über die Angelegenheitender freiwilligen Ge=
richtsbarkeitund nach § 78 der Grundbuch=
ordnung durch Personen im Felde (Bek. v.
8.März)219.

Notschlachtungen, Gestattung des Halsschnitts
währenddesKrieges (Bek.v. 2. Juni) 471.—.
Verbrauchvon Fleisch aus Notschlachtungen
währenddes Krieges (Bek. v. 19.Okt. § 15)
954.

Nürnberg,Sitz einerSchuhwarenherstel=
lungs- und Vertriebsgesellschaft
(Bek. v. 24. März) 274. — einer Schuh=
handelsgesellschaft (Bek. v. 6. Aug)
695.
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Nußlerne, Verbot der Verwendung von Zuckerzur
HerstellungüberzuckerterNußkernewährenddes
Krieges (A.B. v. 18. Okt. § 15) 928.

O
Oberversicherungsämter,zur Entscheidung über
Berufungen und Beschwerden,betr. die Unfall=
versicherung der im
Hilfsdienst Beschäftigten,ist das Ober=
versicherungsamtGroß=Berlin zuständig (V. v.
24.Febr. § 10Nr. 9) 174.
Zustimmung desOberversicherungsamts zur

Festsetzungdes Kranken= und Wochen=
geldes durchdie Satzung einer Kranken=
k " sse währenddesKrieges (Bek.v. 22.Nov.)
1085.
EntscheidungüberBeschwerdengegenStraf=

festsetzungender Ausführungsbehördenzur
Durchführungder Unfall versicherung
von Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst
im Ausland, Zuständigkeit des Oberversiche=
rungsamtsGroß=Berlin(Bek.v. 2. Juni) 479.

Obst, Verkehr mit Branntwein aus Obst
(Bek.v. 24.Febr.) 179.— Aufhebungdes§ 3
dieser Verordnung (Bek. v. 26. Juni) 561. —
Verarbeitung von selbsterzeugtemObst zu
Branntwein (Bek. v. 18.Okt. IIIi) 937.

Verarbeitung von Obst währenddes
Krieges (V. v. 24. Aug.) 729.

Verkehr mit Obst während des Krieges
(V. v. 3. April) 307. — 1. Genehmigung und
Übernahmevon Verträgen (das.881 bis 3) 307.
— 2. Preisregelung (das. §§ 4 bis 7) 308. —
3. Genehmigung von Handelsbetrieben (das.
88 8, 9) 310. — 4. Schlußscheine(das. 8 10)
311. — 5. Absatzbeschränkungund Enteignung
(das.§§ 11 bis 15) 312. — 6. Strafbestimmun=

gen (das.§ 16) 313.— AnderungderVerord=
nung vom 3.April 1917 (V. v. 24. Aug.) 729.

#b“llfreiheit für frischesObst während
des Krieges (Bek. v. 13.Sept.) 833.

Obstbranntwein, Verarbeitung von Obst zu Obst=
branntwein während des Krieges (V. v.
24.Aug.) 729.

Obstbrennereien,Verkehr mit Branntwein aus
Obstbrennereien(Bek. v. 24. Febr.) 179. —.
2 ashebungdes8§3 dieserVerordnung(Bek. v.

uni)561.

Cocgle

Obstbrennereien(Fortf.)
Hinausschiebung der Zeit der erstmaligen
Festsetzungeines Durchschnittsbrandesfür die
nachdem30.September1907errichtetenObst=
brennereien(Bek.v. 18.Okt. Ic) 935.

Obstkonserven,Herstellung.und Absatzwährend
desKrieges (V. v. 24. Aug.)729.

Obstkraut,Herstellung und Absatzwährend des
rieges(V. v. 24. Aug.)729.

Obstmark,Hesstellung.und Absatzwährend des
Krieges (V. v. 24. Aug.)729.

Obstmus,Herstellungund Absatzwährenddes
Krieges(V. v. 24.Aug.) 729.

Obstwein (Bek. v. 24. Febr.) 179. — Auf=
hebungdes § 3 dieserVerordnung (Bek. d
26. Juni) 561.
Verarbeitungvon Obst zu Obstweinwäh=

renddesKrieges(V. v. 24.Aug.) 729.— Ver=
wendung von Zucker zur Herstellung von Obst=
weinenwährenddesKrieges(A. B. v. 18.Okt.
9815) 929.

Ochsen, Verfüttern von Hafer während der
Frühjahrsbestellung1917 (Bek. v. 26. Febr.)
191. (Bek. v. 22. März § 2 C) 264.— von
Gerste und Hafer an Zugochsenvom
16.September bis 15.November 1917 (V. v.
10.Sept.) 825.— Höchstpreise für Ochsen
vom1.Juli 1917ab (V. v. 19.März) 243.—
Vierteljährliche kleine Viehzählungen
(Bek.v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.)701.

Offenbach(Main), Sitz einer Schuhwaren=
herstellungs= und Vertriebsge=
sellschaft (Bek. v. 24.März) 274.

Offenbarenvon Betriebs=oder Geschäftsgeheim=
nissen durch die bei Behörden oder in kriegs=
wirtschaftlichen Organisationen beschäftigten
nichtbeamtetenPersonen(Bek. v. 3.Mai 97)
394.

Offentlichkeit des Verfahrens bei den aufGrund
desHilfsdienstgesetzes gebildetenAus=
schüssen,Ausschließungder Offentlichkeit in den
Verhandlungen vor den Smlichtungsausschüsen
(Bek.v. 30. Jan. § 16) 90. — Ausschluß
der Offentlichkeitfür Patente und Ge=
brauchsmusterim Interesseder Landesverteidi=
gung oder der Kriegswirtschaft während des
Krieges(Bek.v. 8.Febr.) 121.



O#ffentlicherVerkehr,BesteuerungdesPersonen=
undGüterverkehrs auf Landwegendurchein
dem öffentlichenVerkehre dienendesUnter=
nehmen (G. v. 8. April) 329. — Inkraftsetzung
der dieBesteuerungdesGüterverkehrsbetreffen=
den Vorschriften dieses Gesetzes (A. V. v.
4. Juli) 589. -

Offnung von Postsendungen durch Postbeamte
“Postordn. v. 28. Juli §§ 35, 46 III) 795.

Ole, Außerkrafttreten der Verordnung
vom 14.September1916überdieVerarbeitung
von Bucheckern (V. v. 4. Okt.) 890.

Verkehr mit den aus Knochen gewonne=
nen Olen während des Krieges (Bek. v.
15. Febr.) 137. (Bek. v. 16. Febr.) 140. (Bek.
v. 14.Dez.) 1106. (Bek. v. 14.Dez.) 1107.

Abgabe des aus Olfrüchten gewonnenen
Oles währenddesKrieges (V. v. 23.Juli. 7)
645. (V. v. 23.Juli §6) 648.— Lieferung von
Ol bei Abgabevon Olfrüchtenan denKriegs=
ausschußfür pflanzliche und tierischeOle und
Fette. Genehmigungder gewerbsmäßi=
gen Herstel u ungvon Ol aus pflanzlichen
Stoffen während des Krieges (V. v. 7. Aug.)
697.

Beförderung von Olen mit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli § 10) 771.

Verwendung pflanzlicher und tierischerOle
zur Herstellung von Seife und anderen
Waschmitteln sowie von. Leder (Bek. v.

derVerordnungüberOlfrüchteund darausge=
wonneneProdukte (Bek. v. 23. Juli) 646.
LieferungvonOl undOlkucher bei Ab=

gabevon Olfrüchtenan denKriegsausschußfür
pflanzlicheund tierischeOle und Fette (V. v.
7.Aug.) 697. ç

(Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61.
(örr. v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)

der Verordnungvom 14.September1916über

Lieferung von Olkuchenan Landwirte bei
Ablieferung von Dotter und Mohn aus der
Ernte 1917 (Bek. v. 20. April) 372. — Liefe=
rung von Olkuchenund Olmehlen aus der Ernte
1917 und 1918an Landwirte (V. v. 23.Juli, 7;
645. (V. v. 23. Juli § 6) 618.— von Ö

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe (V.
v.7.Aug.8§2,3)698.

des Krieges gegenErlaubnisschein,Zusam=
menlegung von Olmühlen(V. v. 23.Juli)
643. (V. v. 23. Juli) 646. — Genehmigung
desPräsidentendesKriegsernährungsamtszur
gewerbsmäßigenHerstellung von Ol au.
pflanzlichenStoffen währenddes Krieges aus21. Juni) 545.

Oleum, Verkehr damit während des Krieges,
Höchstpreise (Bek. v. 21.Sept.) 855.

Olfrüchte, Ernteflächenerhebung vom
14. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.

Anlaß der Zusammenlegung von Sl6*
mühlen(V. v. 7.Aug. § 5) 698.

Olrettich,Einfuhr, währenddes Krieges (V. v.
23. Juli § 11) 649. .

Olsäuren,Verkehrmit den aus Knochen ge=
— Höchstpreise für OlfrüchteausderErnte
1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek.v. 7.Aug.)
699. — aus der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli)
643. (V. v. 23.Juli) 646. (Bek.v. 7.Aug.)
699. ·
Anderungder Verordnungvom 26. Juni

1916 über Olfrüchteund daraus gewonnene
*Produkte,Lieferungvon Olkuchenan Land=

wonnenenOlsäurenwährenddesKrieges (Bek.
v. 15. Febr.) 137. (Bek. v. 16. Febr.) 140.
(Bek. v. 14. Dez.) 1106. (Bek. v. 14. Dez.)
1107.— Verwendungderaus pflanzlichenund
tierischenOlen und Fettengewonnenen8Ö1.
und Fettsäurenzur Herstellungvon Seife
und anderen Waschmitteln (Bek. v. 21. Juni)
545.

wirte bei Ablieferungvon Dotter und Mohn
ausder Ernte 1917 (Bek. v. 20. April) 372.—
Anderungder Verordnungvom 26.Juni 1916
über Olfrüchte und daraus gewonneneProdukte
(V. v. 23. Juli) 643. — Neue Fassung

Opium, HandeldamitwährenddesKrieges(BV.v.
22.März)256. ·

Oranit, Beförderungmit der Eisenbahnwährend
desKrieges(Bek.v. 1.März) 212. .

Cogle
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Orden der GesellschaftJesu, Aufhebungdes Ge=
setzesvom 4. Juli. 1872 (G. v. 19.April) 362.

OrdnungsstrafenwegenZuwiderhandlungen gegen
die Bestimmungen zur Ausführung des §7 des
Gesetzes über den vaterländischen

kunfterteilung, ärztliche Untersuchung](Bek. v.
13.Nov. § 15) 1043. — gegendas Kohlen=
steuergesetz (G. v. 8. April §§ 22, 25) 345.
—gegen das Gesetzüber die Vesteuerung
des Personen= und Güterverkehrs
(G. v. S. April § 25) 337.

Organe, Verlängerung der Amtsdauer der Mit=

ganendes Handwerkerstandes(Bek. v. 6. Sept.)
829.

Organisationen, Verpflichtung der inkriegs=
wirtschaftlichen Organisationen beschäftigten

Oriinalsaatgut, die Höchstpreisoe für Getreide
gelten nicht für Originalsaatgut (V. v.
12. Juli § 13) 622.— Die Höchstpreise
für Hülsenfrüchte gelten nicht für Original=
saatgut(V. v. 24.Juli) 653.— Belassungvon
Getreidesaatgut an Züchter von
Originalsaatgut (V. v. 12. Juli §9) 611.

Orts der gewerblichenNiederlassung auf jeder
Packungmit Gewürzen und derenErsatz=
mitteln während des Krieges (Bek. v. 5. Dez.)
1093. — mit Kerzen (Bek. v. 18. Jan.
*13) 64.— auf denBegleitscheinenzu Aus=
besserungen von Schuhwaren wäh=
renddesKrieges(Bek.v. 25.Jan.) 75.

Die im Felde errichtetenUrkunden be=
dürfen keinerOrtsangabe(Bek. v. 8. März)
219.

Ortsbehörden,Ergänzung der Nachweisungder
Meldepflichtigenzum vaterländischenHilfs=
dienst (Bek. v. 13. Nov.) 1040.
Außerkrafttreten der Verordnung

vom 14. September 1916 über Bucheckern
(V. v. 4. Okt.) 890. — Ausstellung von Er=
laubnisscheinen für Verarbeitung von Ol=
früchten in Mühlen während des Krieges
(V. v. 23.Juli § 1) 647.

Cocgle

ger im Orts=oderLandbestellbezirkedes Auf=
gabe=Postorte (Postordn. v. 28. Juli § 37)

799.

gemachterBriefe nachder Ferngebühr(Post=
ordn. v. 28. Juli § 46) 807.

rechnung während des Krieges (Bek. v.
30. Nov.) 1091. — Krankenversiche=
rung und Wochenhilfe hährend des
Krieges (Bek. v. 22. Nov.) 1085.

vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai
§§ 3, 4) 415. — für die Erhebung der Ge=
treideernte und Nachprüfung der
Ernteflächenerhebung1917 (V. v. 30. Aug.)
753.

behördevorErteilung der Erlaubnis zur ge=
werbsmäßigen öffentlichen Veranstaltung von
Lichtspielen während des Krieges (Bek. v.
3.Aug.)681. (Bek.v. 30.Aug.) 745.— Auf=
hebung dieser Bekanntmachungen(Bek. v.
26.,Okt.)972. -

Ortsverkehre (Postordn. v. 28. Juli § 37) 799.

desHaushalts für 1917(G. v. 30.März) 291.
— Feststellung des Haushaltsetats für 1917
(G. v. 30.Mai) 468.

den vaterländischenHilfsdienst auf Angehörige
derösterreichisch=ungarischenMonarchie(Bek.v.
1epri,) 317.— Meldepflicht(Bek.v. 13.Nov.)
1040.
Einfuhr mit Chlorzinn beschwerterSei=

denwaren aus Österreich=Ungarn(Bek. v.
S.April)328.

Aussetzung des Verfahrens in bürger=
lichen Rechtsstreitigkeiten während.
des Krieges zum Schutzevon Angehörigen im=
mobiler Truppenteile Der österreichisch=ungari=
schenWehrmacht(Bek. v. 28. Juni) 567.

v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61. (Bek.
v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24. Febr.) 170.
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Locht,Ergänzung der Verordnungvom 4.April
1916überdie FestsetzungvonPachtpreisen
für Kleingärten (V. v. 12.Okt.) 897.

PachtverträgeüberGrundstückezum Zweckegärt=
nerischerNutzungwährenddes Krieges (V. v.
12, Okt.) 897.

Packungen,äußereBezeichnungderPackungenmit
Gewürzen und derenErsatzmittelnwährend
des Krieges (Bek. v. 5. Dez.) 1093. — mit
Kerzen (Bek. v. 18.Jan. § 13) 64. — mit
fettlosen Wasch= und Reinigungs=
mitteln (Bek. v. 19. April § 4) 367. —
Aufhebung der Bekanntmachungvom 11. Ok=
tober 1916 über die äußere Kennzeich=
nung der Packungen von Soda, Seife
und sonstigen Waschmitteln (Bek. v.
21.Juni) 552.

Paletbesteller,Annahme gewöhnlicherPakete
(Vostordn.v. 28.Juli §29III) 792.

Pakete,Beförderungmit der Post (Postordn.v.
W.Juli 881,2,4, 6, 12bis 16,19,22,24,
26, 29, 30, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46 V, 50)
763.— Kennzeichnungder von derReichs=
abgabe befreiten Pakete (Postordn. v.
28. Juli§816)775.

s. auchPostpakete.
Paketkartenfür Postpakete(Postordn.v. 28.Juli
88 3, 6, 12 bis 14, 22, 24, 26, 33, 36, 39, 42
bis 44, 46 IV) 764. — Preis der Vor=
druckezu Postpaketkarten(Bek. v. 26.Aug.)
735. (Postordn. v. 28. Juli § 12 VI) 773.

Palmkerne,Einfuhr währenddes Krieges (V. v.
23.Juli § 11) 649.

Papier,VerkehrdamitwährenddesKrieges(Bek.
v. 15.Sept.) 835. (Bek.v. 20.Sept.) 841.

s. auchDruckpapier.
Papierfabriken,Herstellungvon Zeitungesdruck=
papier (Bek. v. 2. Nov.) 996.

Papiergeld,Zahlungsverkehrmit dem Ausland
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105.
(Bek. v. 8. Febr.) 109. Ber. S. 131.
Anmeldung von Papiergeld in aus=

ländischerWährung(Bek.v. 31.Aug.) 737.—
übertragung von solchemPapiergeld auf
dieReichsbank(Bek.v. 31.Aug.) 741.
Neichs=Gesezbl.1917.

Cocgle

121

Papierholz,Beschaffungvon Papierholz für Zei=
tungsdruckpapier(Bek. v. 2.Nov.) 996.— in
Elsaß=Lothringen(Bek.v. 8.Febr.) 122. (Bek.
v.13.Dez.)1103.

Papiersäcke,Erhöhungdes nach§3 der Verord=
nung vom 11. Januar 1916 zulässigen Auf=
schlagszu den Preisen für künstlicheDünge=
mittel bei derLieferungin Papiersäcken(V. v.
«* Aug.Art. II) 820. (V. v. 19.Dez.Art. II)
1111.

Pappe,VerkehrdamitwährenddesKrieges (Bek.
v. 15. Sept.) 835. (Bek. v. 20. Sept.) 841.

Paraffin, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61.
(Bek. v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24. Febr.)
170.

Paraguahy,Anmeldung von Zahlungsmitteln
in Währungvon Paraguayund von Forderun=
genauf Paraguay (Bek. v. 31. Aug.) 737.—
Übertragung solcher Zahlungsmittelund
Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31. Aug.) 741.

Paris, Beitritt Schwedens zu der revidierten
Pariser Verbandsübereinkunft vom 2. Juni
1911 zum Schutze des gewerblichen
Eigentums (Bek.v. 30.Dez. 16.) 3.

Verlängerung der im Artikel 4 der
revidiertenPariser Übereinkunftvorgesehenen
Prioritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.)
39. (Bek. v. 5. Mai) 401. (Bek. v. 22. Mai)
428. (Bek. v. 7. Aug.) 697. (Bek. v. 18. Aug.)
724. (Bek. v. 20.Aug.) 728. (Bek. v. 15.Nov.)
1050.

Pastinak, Absatz und Verwendung von Pastinak=
samenzu anderen als zu Saatzweckenwährend
des Krieges (V. v. 19. Nov.) 1057.

Patentamt, Ausschluß der ÖOffentlich=
keit für Patente und Gebrauchsmusterwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 121. —
Vereinfachungen im Patentamt wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 9. März) 221.—
Erlaß von Bestimmungenüber die Zahlung
patenramtlicher Gebühren während des
Krieges (Bek.v. 8.März) 222.

Patente, Ausschluß der Offentlichkeit
für gewissePatentewährenddesKrieges (Bek.
v. 8. Febr.) 121. — Prüfung der Anmel=
dungenund Erteilung der Patentedurchdie

2



Patente (Forts.)
Prüfungsstelle des Patentamts (Bek.
v. 9. März) 221. — Zahlung patentamtlicher
Gebühren während des Krieges (Bek. v.
8.März) 222.

Patentgesetz,Wegfall der Vorschrift im § 26 Abf. 3
Satz 3 des Patentgesetzesvom 7. April 1891
währenddes Krieges (Bek. v. 9.März § 3) 221.

Patentrecht,Wegfall von Erleichterun=
gen auf dem Gebiete des Patentrechts in den
Vereinigten Staaten on Amerika
(Bek. v. 6. Mai) 401.

Beitritt Schwedens zu der revidierten
Pariser Verband=Hübereinkunft vom 2. Juni
1911 zum Schutzedes gewerblichenEigentums
(Bek. v. 30. Dez. 16.) 3.

Verlängerung der im Artikel 4 der revidier=
ten Pariser Übereinkunft vorgesehenenPrio=
ritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.) 39. (Bek.
v. 5.Mai) 401. (Bek. v. 229.Mai) 428. (Bek.
v. 7. Aug.) 697. (Bek. v. 18.Aug.) 724. (Bek.
v. 20. Aug.) 728. (Bek. b. 15.Nov.) 1050.

Gewerbliche Schutzrechte von An=
gehörigen Jtaliens während des Krieges
(Bek.v. 9. Jan.) 29. (Bek.v. 7.Mai) 403.—
von Angehörigen Portugals (Bek. v.
28. Dez.) 1128. — Außerkraftsetzung
der Verordnung vom 1. Juli 1915 über
gewerbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger, soweit sie Rußland und
die Angehörigen Rußlands betrifft, in An=
sehungder Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k. Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73.

Patentrolle, besondererBand [Kriegsrelle] für die
während des Krieges geheimzuhaltendenPa=
tente (Bek. v. 8. Febr.) 121.

Pe#renen,Beförderung von Patronen für Hand=
seuerwaffenmit der Post (Postordn. v. 28. Juli
i10) 700.

Pech s. Hartpech, Weichpech.
Peluschken,Ernteflächenerhebung vom
15. öiS 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535.

Höchstpreise für Peluschken aus der
Ernte 1917 (P. v. 24. Juli) 656.— Erwäßji=
Fung dieser Höchstpreisevom 1. März 1918 ab

Ceocgle

Peluschken (Fortf.)
(V. v. 24. Nov.) 1082.— Freigabe für Saat=
zwecke, Höchstpreise für Saatgut, Saat=
karte (Bek. v. 6. Jan.) 14. — Verkehr mit
Peluschken aus der Ernte 1917 (R. Getr. O.
v. 21. Juni) 507. — zu Saat zweden (V.
v. 12. Juli) 609.— Änderung (V. v. 25. Sept.)
36.). — wegen der Saatkarte (. v
22. Dez.) 1124. — Ausdrusch und Inan=
spruchnahme(V. v. 214.Nov.) 1082.

Den Unternehmern landwirtfchaft=
licher Betriebe zu belassendePeluschkenzur
Bestellung der (zrundstücke(V. v. 20. Juli)
6300.— zur Ernährung der Selbstver=
sorger vom 1. Dtober bis 15. November
1917 (V. v. 27. Sept.) 872. — vom 15. No
vember 1917 bis 15. August 1918 (V. p.
13. Nov.) 10|16.

Vorratserhebung am 15.Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Perdorfit, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 1. März) 212.

Perkoronit, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 1. März)212.
Perlen, Einfuhr echterPerlen während des Krie=
ges (Bek. v. 16. Jan.) 42.

Personen, Anmeldung von Forderungen gegen
Schuldner im feind,.lichen Ausland durchnatür=
Sicheund juristische Personen(Bek. v. 23. Febr.)
183. — Besteuerung des Personenver=
kehrs(G. v. S. April) 329.

Beförderung von Personen mit der Post
(Postordn. v. 28. Juli 8§ 51 bis 64) 811.—
Ausschließung von Personen von der
Beförderung mit der Post (Postordn. v.
28. Juli § 52) 812.
Volkszählung in allen deutschen

Staaten am 5. Dezember 1917 (Bek. v.
18.Okt.) 906.

Personenbeförderung, Preiszuschlag für die Per=
sonenbeförderungim See= und Binnenschiff=
fahrtsverkehr aus Anlaß der Kohlensteuer (G.
v. S. April § 37) 343.
Personenbeförderungmit den Posten

(Postordn. v. 28. Juli §§ 51 bis 64) 811.
Personenfahrkarten, Außerkrafttreten der Vor=
schriftendes Reichsstempelgesetzesüber den Per=
sonensahrkartenstempel(G. v. 8. April § 34)
339.

l. auch Fahrtarten.



PersonenfahrpreiseAbgabedavon(G. v. 8.April)

P auch Fahrkartenausgabestel=
len.

Personengeld für Reisen mit der Post (Postordn.
v. 28.Juli § 53)812.

Personenposten, Beförderung von Reisenden
(Postordn. v. 28. Juli §§ 51 bis 62) 811.

Personenstand,Anwendung des Gesetzesvom
b. Februar 1875 über die Beurkundung des
Personenstandes und die Cheschließungauf die
Beurkundung von Geburts= und Sterbe=
fällen Deutscher im Ausland (Bek.
v. 18. Jan.) 55. (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Todeserklärung Kriegsverschollener
(Bek. v. 9. Aug.) 702. (V. v. 9. Aug.) 704.
Ber. S. 821.

Peru, Anmeldung von Zahlungsmit=
teln in peruanischer Währung und von
Forderungen auf Peru (Bek. v. 31. Aug.) 737.

Übertragung solcher Zahlungemittel
und Forderungen auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.) 741.

Fortfall der diplomatischen und
konfsularischen Vertretungen in Peru
(G. v. 9. Dez.) 1097.

Pest, Arbeiten und Verkehr mit Pesterregern
(Bek. v. 21. Nov. §§ 1 bis 8) 1069. — Versen=
dung von Pesterregern (Bek. v. 21. Nov. 888
bis 17) 1075. — Aktive Immunisierung der in
Pestlaboratorien zu beschäftigendenPersonen
(Leiter, Vertreter, Diener) gegenPest (Bek. v.
21. Nov. § 8) 1075.

Petroalbit, Beförderung mit der Eisenbahn (Bek.
v. 30.März)300.

Petroleum fällt nicht unter die Bestimmungen
über Mineralöle und Mineralölerzeugnisse (Bek.
v. 18. Jan. §12) 63.

Verbot des Absates von Petroleum bis ein=
schließlich31.August1917zu Leuchtzweckenan
Wiederverkäufervom 1.April 1917 ab, an Ver=
braucher vom 1. Mai 1917 ab (Bek. v.
19.März) 247. — bis einschließlich16.Sep=
tember 1917 (Bek. v. 11.Aug.) 707.

Anderung der Verordnung vom 8. Juli
1915 in der Fassung vom 21. Oktober 1915 und
vom1. Mai 1916 über die Höchstpreise
für Petroleum und die Verteilung der
Petroleumbestände(Bek.v. 19.Okt.) 905.

Ceocgle
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Petrolkoks, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61.
(Bek. v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24. Febr.)
170.

Pfandbriefe, Befreiung von Pfandbriefen (Zwi=
schenscheinen)inländischer öffentlich=rechtlicher
Kreditanstalten von der Reichsstempelabgabe
(Bek. v. 29. März) 292.

Pfändung des Ruhegeldes der im Privat=
dienst angestelltenPersonen während des Krie=
ges (Bek. v. 22.März) 254.— desArbeits=
zderDienstlohns oder des Ruhegel=

zder Personen, die in einem privaten Ar=
es= oder Dienstverhältnissebeschäftigtwaren,
während des Krieges (Bek. v. 13.Dez.) 1102.

Pfennig, Einziehung von Fünfpfennigstückenaus
Nickel, Prägung von Fünfpfennigstückenaus
Aluminium (Bek. v. 15. Febr.) 156.
Prägung von Fünfpfennigstückenaus Eisen
(Bek. v. 6. Dez.) 1098. — Einziehung von
Zehnpfennigstückenaus Nickel, Pragung
von Zehnpfennigstückenaus Zink (Bek. v.
22.März)282. (Bek.v. 29.Nov.)1089.

Pferde, Haferzulage für Holzabfuhr=
pferde bis zum 15. März 1917 (Bek. v.
14. Jan.) 45. — Verfütterung von Gerste
und Hafer an Pferde vom 16. September
bis 15. November 1917 (V. v. 10.Sept.) 825.
— vom 15. November 1917 bis 15. August
1918 (V. v. 13. Nov.) 1046.
Zuschlag zu denFriedenspreisen

der zum Kriegsdienst ausgehobenen Pferde
(Bek. v. 17. Febr.) 165. (Bek. v. 2. Nov.) 936.

Verkehr mit den anfallenden frischen
Knochenvon Pferden, auchder Füße, wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137. (Bek.
v. 16. Febr.) 140. (Bek. v. 14. Dez.) 1106.
(Bek. v. 14.Dez.) 1107.
VierteljährlichekleineViehzählungen

(Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.) 701.
— Zählung am 1. Dezember 1917 (V. v.
8. Nov.) 1021.

Pflanzen, Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
(Bek.v. 30.Aug.) 745.

Pflanzensäfte, Zollerleichterung während des
Krieges (Bek. v. 25. Okt.) 966.

J“
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Pslegeeltern,Erhöhung der Unterstützungvon
Pflegeelternin denDiensteingetretenerMann=
schaften,Anderung der Verordnung vom 21. Ja=
nuar 1916 (Bek. v. 20.April) 371. — Er=
höhung aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek. v. 2.Nov.) 985.

Pflegekinder, Erhöhung der Unterstützung von
Pflegekindern in den Dienst eingetretener
Mannschaften,Anderungder Verordnungvom
21. Januar 1916 (Bek. v. 20. April) 371.—
Erhöhung aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek.v. 2.Nov.) 985.

Phosphor, Übertragung der Versorgung des deut=
schenWirtschaftslebens mit Phosphor an
die Kriegs=Phosphat=Gesellschaftm.b.H. in
Berlin (Bek. v. 8. Jan.) 25. — Anzeige über
Bestände und Funde phosphorhaltiger Mine=
ralien oderGesteinean die Kriegs=Phosphat=
Gesellschaft,übernahmepreis (Bek. v.
5. März) 215. — Versorgung des deutschen
Wirtschaftslebensmit Eisenerzenmit niedrigem
Phosphorgehalte durch die Manganerzgesell=
schaftm.b.H. in Berlin (Bek. v. 1.März)
197. (Bek.v. 2.März) 199.

Phosphorsäure,Höchstpreise während des
Krieges für wasserlösliche Phosphor=
säure (V. v. 28. Aug.) 819. (V. v. 19.Dez.)
1110. (V. v. 28. Dez.) 1128. — für Gesamt=
Phosphorsäure und für zitronenlös=
liche Phosphorsäure(V. v. 10.Dez.) 1099.

Pirmasens, Sitz von Schuhwarenher=
stellungs= und Vertriebsgesell=
schaften (Bek. v. 24.März) 274.

Plätze der Reisendenin denPersonenposten(Post=
ordn. v. 28. Juli § 56) 813.

Polizeibeamte, Befugnis zur Vornahme jeder=
zeitiger Besichtigungender Räume, in denen:

Branntwein aus Wein hergestelltoder
gelagertwird (Bek. v. 9. Jan. §8) 27. —
Buttermaschinen oder Zentrifugen
aufbewahrt oder feilgehalten werden (Bek. v.
24.März) 280.

Getreide aus der Ernte 1917 verar=
beitet wird (R. Getr. O. v. 21. Juni § 49) 523.

Kälbermägen gewonnen, aufbewahrt
oder feilgehalten werden (V. v. 1. März §3)
196. — Kartoffeln gelagert, feilgehalten
eder verarbeitet werden (V. v. 28. Juni § 15)
573.

Cocgle

Polizeibeamte(Forts.) .
Schuhsohlen, Sohlenschoner,

Sohlenbewehrungen und Lederer=
satzstoffe gewerbsmäßighergestellt,aufbe=
wahrt, feilgehalten,verkauftoder sonstin den
Perkehr gebrachtwerden (Bek. v. 25. Jan. §2)
10.

Vieh gehaltenodergefüttertwird (V. v.
28. Juni § 15) 573.

Befugnis zur Vornahme von Besichtigungen
der Räume während der Geschäfts=
oderArbeitszeit, wo Getreide aus
der Ernte 1917oderErzeugnissedarausaufbe=
wahrt, feilgehaltenoder verpacktwerden(R.
Getr. O. v. 21. Juni § 49) 523.

Polizeibehörde, Erlaubnis der Polizeibehörde
zum Arbeiten und zum Verkehrmit gewissen
Krankheitserregern (Bek. v. 21. Nov.
882bis 1070.

Die Bescheinigungenüber den Erwerb von
Wein sind den Beamten der Polizeibehörde
vorzulegen (V. v. 31. Aug. § 4) 751.

Porto für Postsendungen(Postordn. v. 28. Juli
88 50, 33 VI, VIII, 34 II, 44 IV, 45 III, VIII)
809.

Porkofreiheit genießenPostsendungenim Orts=
oder Landbestellbezirkedes Aufgabe=Postorts
nicht (Postordn. v. 28. Juli § 37 VI) 799.

Portugal, Anwendung der Verordnung vom
16. Dezember1916, betr. Verträge mit
feindlichen Staatsangehörigen, auf Portugal
und die portugiesischenKolonien (Bek. v.
19. Juni) 503.

Gewerbliche Schutzrechte von An=
gehörigenPortugals währenddesKrieges(Bek.
v.28.Dez.)1128.

Posen, Ausgabestelleder Angestelltenversicherung
in Posen (Bek. v. 25.Mai) 435.

Positionslaternen, die Bekanntmachung vom
19. März 1917 findet auf den Absatz von
Petroleum für Positionslaternen keine Anwen=
dung(Bek.v. 19.März) 247.

Post, Versendung von Krankheitserregernmit der
Post (Bek.v. 21.Nov. 889, 12, 14, 17) 1075.

Postanweisungen,Übermittlung von Geldbeträgen
durch Postanweisung (Postordn. v. 28. Juli
§§ 1, 3, 18X. 19,20, 22,29,33,36,39,42 bis
45, 46 IV, V., 49, 50) 763. — durchtele=



Postanweisungen(Forts.) «
graphische Postanweisung(Postordn. v.
28. Juli § 20 XI bis XVII) 785. — Preis
der Vordrucke für Postanweisungen (Bek.
v. 26.Aug. Nr. 5 und 6) 736. (Postordn.v.
28.Juli §20III)784.

Postanweisungsverkehr,auf den Postanweisungs=
verkehr findet die Verordnung vom 8. Februar
1917 überdenZahlungsverkehrmit demAus=
land während des Krieges keineAnwendung
(Bek. v. 8.Febr. Art. 8) 111. ·

Postauftrãge (Postordn. v. 28. Juli 88 18, 30, 36,
39, 42 VIII, 44) 776. — Preis der Vor=
drucke für Postaufträge (Bek. v. 26. Aug.)
735. (Postordn.v. 28.Juli 8 18III) 777.—
mit anhängender Zahlkarte (Bek. v.
26. Aug.) 736.

Postauftragskarte, Erteilung von Postaufträgen
auf Postauftragskarten(Postordn.v. 28.Juli
§ 18) 776.

Postauftragsverkehr, auf den Postauftragsver=
kehrfindetdie Verordnung vom 8. Februar 1917
über denZahlungsverkchrmit dem Ausland
währenddesKriegeskeineAnwendung(Bek.v.
8. Febr. Art. 8) 111.

Postausweiskarten(Postordn. v. 28.Juli § 41)
302.

Postbeamte,Offnung der Postsendungendurch
Postbeamte (Postordn. v. 28. Juli §8 35,
46 III) 795.

Postgebühren, Abänderung des Gesetzesvom
21. Juni 1916, betr. eine mit den Post=und
Telegraphengebührenzu erhebendeaußerordent=
liche Reichsabgabe(G. v. 18. Juni) 551.

Posthilfstellen, Behandlung der Postsendungen
(Postordn. v. 28. Juli §§ 29 II, VII, 36 I. VII,
42, 49) 792.

Postkarten, Beförderungmit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli 8§ 1, 3. 7, 30, 49) 763. —
Preis der Vordrucke für Postkarten (Bek.
v. 26. Aug. Nr. 1 und 6) 735. (Postordn. v.
28.Juli §7 II) 766.

Postkreditbriefe (Postordn. v. 28.Juli §821)
786.

Postlagerkarten (Postordn. v. 28. Juli § 41) 802.

PostlagerndeSendungen(Postordn.v. 28. Juli
84, 19VI.24III,41,45)764.

Cocgle
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Postnachnahmens. Nachnahmen.
Postnachnahmeverkehr,auf den Postnachnahme=
verkehr findet die Verordnung vom 8. Februa:
1917 über den Zahlungsverkehr mit dem Aus=
land während des Krieges keine Anwendung
(Bek. v. 8.Febr. Art. 8) 111.
Postordnung vom 20. März 1900, Anderune
(Bek. v. 7. Jan.) 23. (Bek. v. 30. März) 361.
(Bek.v. 3. Juli) 587. (Bek. v. 26.Aug.) 735.
(Bek.v. 28.Juli) 817.

Neue Postordnung (v. 28. Juli) 763. —
Inkrafttretenam 1.Oktober1917(Postordn.v.
28.Juli §66)816.

Postpakete, Einfuhr von Postpaketsendungenauf
Grund konsularischerAusnahmescheinewährend
des Krieges (Bek. v. 16.Jan.) 42. «
s. auchPakete.

Postprotest,Anderung(Bek.v. 7.Jan.) 23. (Bek.
v. 30. März) 301. (Bek. v. 3. Juli) 587. (Bek.
v. 28. Juli) 817. (Bek. v. 4. Okt.) 890.
Protesterhebungdurchdie Post (Postordn.

v.28.Juli §18)776.
Postprotestaufträge(Postordn. v. 28. Juli § 18)
776. — mit Wechselnund Schecken,die in
Elbaz-othxringen zahlbar sind (Bek.
v. 27.Jan.) 23. (Bek. v. 30.März) 301.
(Bek. v. 3. Juli) 587. (Bek.v. 28. Juli) 817.
(Bek. v.4. Okt.) 890. — Preis der Vor=
drucke für Postprotestaufträge,auchmit an=
hängenderZahlkarte (Bek. v. 26. Aug.)
735. (Postordn.v. 28.Juli § 18III) 777.

Postschalter, Auflieferung der Briefsendungen mit
gewissenKrankheitserregernam Puostschalter
(Bek.v. 21.Nov.§ 14) 1078.

Postschalterstunden (Postordn. v.
§§F21III, 30,42 II, VI, 431) 786.

Postscheck,Einzahlung auf Aktien von Aktien=
gesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Ak=
tien und Versicherungsvereinenauf Gegenseitig=
keit durch Gutschrift auf ein Postscheckkonto
währenddesKrieges (Bek.v. 24.Mai) 431.

Postscheckgesetzvom 26. März 1914, Anderung,
Herabsetzungder Stammeinlageauf 25A (G.
v. 30. Mai) 469.

Postscheckordnung,Änderung der Puostscheckord=
mungvom 22.Mai 1914 (Bek. v.26. Aug.)

28. Juli
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Postscheckverkehr,auf den Postscheckverkehrfindet
die Verordnung vom 8. Februar 1917 über den
Zahlungsverkehrmit demAusland währenddes
rieges keine Anwendung (Bek. v. 8.Febr.

Art. 8) 111.

Postsendungen,
28. Juli) 763.

Post=Unterstützungskasse,Verkauf unanbringlicher
Postsendungen zum Besten der Post=Unter=
stützungskasse(Postordn. v. 28. Juli § 46 IV,
VII) 808.

Postvollmacht für die Empfangnahme von Post=
sendungen(Postordn. v. 28. Juli § 39) 799.

Postwertzeichen,Verkauf (Postordn. v. 28. Juli
49) 809.

Pottasche, Verkehr damit während des Krieges
(Bek.v. 18.Dez.) 1117.

Praline, Verbot der Verwendung von Zucker zur
Herstellung von Pralinen während des Krieges
(A. B. v. 18.Okt § 15) 928.

Präsident des Kriegsernährungsamts,
Erenennung der Mitglieder der überwa=
chungsstelle für Ammoniakdün==
ger, Bestimmung über Leitung, Zusammen=
setzungund Geschäftsgangder Überwachungs=
stelle (Bek. v. 18.Mai) 427.

Erlaß von Ausführungsbestimmungen zu
der Verordnung vom 24. Februar 1917 über
denVerkehr mit Branntwein aus Klein=
und Obstbrennereien (Bek. v. 24. Febr.
§9) 181. — Zulassung von Ausnahmen von
denVorschriften der Verordnung vom 22.März
1917 über Verarbeitung von Kartoffeln
auf Branntwein (Bek. v. 22.März) 259.

Zulassung von Ausnahmen von den Vor=
schriftenüber den Handel mit Gänsen wäh=
rend des Krieges (V. v. 3.Juli §§7, 8) 583.

Behandlung (Postordn. v.

1917 zu liefernden Mengen Heu auf die
Bundesstaaten und auf Elsaß=Lothringen (V.
v. 12. Juli §§ 3, 7) 600. — von Stroh (V.
v. 2. Aug. §§ 3, 14) 686.

Zulassung von Ausnahmen von den
Höchstpreisen für Fleisch und Fleisch=
waren ausländischerHerkunft (V. v. 18. Juli)
632. — Zustimmung zur Festsetzungvon
Höchstpreisen für Getreide, Buch=
weizen und Hirse aus der Ernte 1917für
einenHauptort in einemanderenBundesstaate

Cocgle

Präsident (Forts.)
(V. v. 12.Juli § 3) 620.— Zulassung von
Ausnahmen von den Höchstpreisen für
Honig (V. v. 26. Juni) 559.

Festsetzungvon Preisen für Kartoffeln
aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März 82) 244.—
Versorgung der Bevölkerung mit
Kartoffeln vom 16.August1917 bis zum
15. September 1918 (V. v. 28. Juni) 569. —
aus der Herbstkartoffelernte 1917 (V. v.
16.Aug.) 713. — Zulassung von Ausnahmen
von der Verordnung vom 16.August 1917 über
Saatkartoffeln (V. v. 16. Aug. §5)
712.

Zulassung von Ausnahmen von der Ver=
ordnungvom30. März 1917 über Herstellung
von fettarmen Hartkäse (Bek. v. 30. März)
7.
Erlaß von Bestimmungen über Anmeldung.

Sammlung, Behandlung,Aufbewahrungund
Lieferung der Labmägen von Kälbern,
Bestimmung des Übernahmehöchstpreisesfür
Labmägen, Erlaß von Ausführungsbestimmun=
gen (V. v. 1. März) 195.
ZulassungvonAusnahmenvon derVerord=

nungvom13.März 1917überdenVerkehrmir
ausländischem Mehl während des
Krieges (V. v. 13.März § 6) 230. Ber. S. 252.

Verarbeitung von Obst zu Obstbranntwein,
Obstkonserven,Obstwein während des Krieges
(V. v. 24.Aug. Art. 16) 730.— Genehmigung
der gewerbsmäßigenHerstellung von Ol aus
pflanzlichen Stoffen während des Krieges (V.
v. 7. Aug. § 5) 698. — Erlaß näherer Bestim=
mungen über die Preise von Olfrüchten,
Zulassung von Ausnahmen von der Verordnung
über Olfrüchte und daraus gewonneneProduke
(V. v. 23. Juli. 4, 9) 643. (V. v. 23. Juli
884, 8) 648.

Festsetzung der Höchstpreise für
Schlachtschweine und Schlachtrin—
der (V. v. 19. März 886 bis 8) 245. (V. v.
5.April) 319.

Erlaß näherer Bestimmungen für die Über=
lassung und Verladung von Seegras uno
Seetang (Bek. v. 6. Juni) 475.— Ernen=
nung der Beisitzer des Schiedsgerichts über
Speisefette (Bek. v. 9. Juni) 484.
Verkehr mit Stroh und Häcksel während
des Krieges (V. v. 2. Aug.) 685.

Die Landeszentralbehördenhaben das Ge=
samtergebnisder Erhebung der Vorräte an



Präsident (Forts.)
Brotgetreide und Mehl, Gerste, Hafer und
Hülsenfrüchten vom 15. Februar 1917 an den
Präsidenten des Kriegsernährungsamts einzu=
reichen (Bek.v. 14.Jan. § 8) 47.

Präsident des Patentamts, Re=
gelung der Bildung, des Geschäftskreises und
des Geschäftsganges der Prüfungsstel=
len beim Patentamt (Bek. v. 9. März
§ 1) 221.

Der Vorsitzende des Reichsschieds=
gerichts für Kriegswirtschaft führt
die BezeichnungPräsident- (Bek.v. 18. Jan.)
67. ·

Präzisionsgewichte,Zulassung von Präzisions=
gewichtenaus Eisen ohne Justierhöhlungzur
Eichung (Bek. v. 12.Aug.) 748.

Preisausgleichstelle für Kalkstickstoff bei dem
Reichsschatzamtein Berlin, Errichtung (V. v.

24. Okt.) 963.

Preisausschuß bei der DeutschenZigarettentabak=
Einkaufsgesellschaftm. b.H. in Dresden, Fest=
setzungder Preise für die Zigarettentabakarten
(Bek. v. 24.Okt. 8§4,5) 966.

Preise, Verbot der Preisangabe bei Anzeigen über
Arzneimittel in periodischenZeitschriften
nsw. während des Krieges (Bek. v. 22. März
§ 10) 272. — Aufhebung des § 10 Abs. 2 dieser
Bekanntmachung (Bek. v. 15.Juli) 633.

Preise des im November und Dezember
1916 für Tageszeitungen geliefertenmaschinen=
glatten, holzhaltigen Druckpapiers (Bek.
v. 17. Jan.) 50. — des weiterhin gelieferten
maschinenglatten, holzhaltigen Druckpapiers
(Bek. v. 12. Febr.) 126.

Preise für zuckerhaltige Futter=
mittel währenddesKrieges(V. v. 15.Nov.)
1047.

Preisregelung für Gemüse, Obst und
Südfrüchte während des Rrieges (V. v.
3. April 8§ 4 bis 7) 303.

Inlandsverkaufspreise für bestimmteArten
von Kalisalzen (Bek. v. 2. Febr.) 93. —
Preise für Verpackung von Kalkstickstoff
bei derLieferung(Bek.v. 16.März) 233.

Übernahmepreis für den vom Kriegsaus=
schuß für Ersatzfuner übernommenen Leim
(Bek. v. 15. Juli) 627. Ber. S. 642. —
Preise für Lieferung von Leinöl, Mohn=
51I, Rüböl bei Abgabevon Ölfrüchtenan

Cocgle

denKriegsausschußfür pflanzlicheund tierische
Ole und Fette (V. v. 7.Aug.) 697.

Preise für Verleihung der Säcke bei
Lieferung von Roggen=und Weizenkleie wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 4. März) 214.

Übernahmepreis bei Ülberlassung von
Schuhwaren an Schuhhandelsgesellschaften
(Bek.v. 26.Juli Art. III 92) 669.

Preisbeschränkungenbei Ausbesserun=
gen von Schuhwaren während des Krie=
ges (Bek.v. 25.Jan.) 75. (Bek. v. 25.Jan.)
77. — bei Verkäufen von Schuh=
waren (Bek. v. 24. März) 269. (Bek. v.
19. Juli) 637. — bei Verkäufen von Spinn=
stoffen, Garnen und Fäden (Bek. v.
8. Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.) 112.

Anderung der Bekanntmachungvom 25. Fe=
bruar 1915, betr. Verbot von Mittei=
lungen überPreise vonWertpapieren
usw. während des Krieges (Bek. v. 8. Nov.)
1019. —Ausnahmen von diesemVerbote
(Bek. v. 7. Juli) 635. (Bek. v. 9. Nov.) 1019.
Übernahmepreisfür den von der Deutschen

Zigarettentabak=Einkaufsgesellschaftübernom=
menen Zigarettentabak (GtBek.v.
24.Okt.) 965.
Übernahmepreis für Zuckerrüben.

Rohzucker, Verbrauchszucker (V. v.
17. Okt. Art. 1, 2) 910. (Bek. v. 17. Okt.
82) 915. (A.B. v.18.Okt.885,23)925.—
Preise für Zuckerrübensamen bei der
Lieferung an den Züchter (V. v. 3. Okt. 8 1)

Festsetzungdes übernahmepreises
für folgendeGegenständewährenddesKrieges:

Bienenwachs (SBek. v. 4. April)
303. — Branntwein aus Klein= und
Obstbrennereien (Bek. v. 24. Febr.
§§4 ff.) 180. —Branntwein aus Wein
durch den Vorsitzenden der Reichsbranntwein=
stelle (Bek. v. 9. Jan. § 4) 26. — In Anspruch
genommeneBrennstoffe (Bek. v. 24. Febr.
§ 4) 168. (Anordn. v. 21. März) 250.

Cumaronharz (eek. v. 22. Nov.)
1065.

Druckfarbe (Bek. v. 26. Juli §4) 665.
Erdwachs (Bek. v. 18.Jan. 887,10)

63.
Fässer (Bek. v. 6.Juni) 473.
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Preise (Forts.)
Gemüse (V. v. 3. April 8 12) 313.—

Getreide aus der Ernte 1917 (R. Getr. O.
v. 21. Juni § 45) 522.
Harz (Bek. v. 22. Jan. § 5) 71. —

Harzersatzstoffe (Bel. v.1. Nov. § 5)
979. — Holzpech, Holzteer, Holzteeröl,
Holzteerpech(Bek. v. 6. Juni) 478.

Enteignete Kartoffeln (Bek. v.
24. März) 278. (V. v. 28. Juni § 12) 573.—
Kerzen (Bek. v. 18.Jan. §§7, 10) 63. —
Kienöl (Bek. v. 20. Febr.) 158. — Kleie
aus Getreide (V. v. 18.Okt. §8§3, 4) 942. (A.
B. v. 1. Nov.) 1001. — Knochen und
Knochenerzeugnisse (Bek. v. 15.Febr.)
137. (Bek. v. 16. Febr.) 140. — Gegenstände
des Kriegsbedarfs und zur Herstellung
oderzum Betriebevon Kriegsbedarfs=
artikeln (Bek. v. 26. April) 375. — Aus=

ländische Krustentiere und Zübereitungen
davon (Bek. v. 14.Febr.) 129.

Labmägen von Kälbern (V. v.
1.März) 195.
Phosphorhaltige Mineralien

oder Gesteine durch die Kriegs=Phosphat=
Gesellschaft (Bek. v. 5.März) 215. — Mine=
(ralöle und Mineralölerzeugnisse(Bek. v.
18. Jan. 88 7, 10) 63.

· Papier, Karton und Pappe (Bek.
v. 20. Sept. 89) 843. — Papierholz
(Bek. v. 2. Nov. §4) 997. «
Obst (V. v. 3.April § 12) 313.

. Robben und Fleischvon ihnen (Bek. v.
18. Febr.) 153. — Ausländisches Roggen=
mehl (V. v. 13.März) 229.— Außerkraft=
treten der Verordnung vom 26. Oktober 1916
über den Übernahmepreisfür Rüben (V.
v. 13.Juli) 623.
AusländischeSchaltiere und Züberei=

tungen davon (Bek. v. 14. Febr.) 129.
— Schuhsohlen, Sohlenschoner,
Sohlenbewehrungen und Leder=
ersatzstoffe durchdie Ersatzsohlengesellschaft
(Bek. v. 4.Jan.) 7. — Enteignete getra=
gene Schuhwaren (eGBek.v.22. März)
257. — Schwefelkies (Bek. v. 18.Febr.)
153.— EnteigneteStrickwaren (Bek. v.
22. März) 257. — Stroh von Lupinen,
Zuckerrüben=undRunkelrübensamenstroh(V. v.
7. Aug. § 10) 689. — Südfrüchte (V. v.
J.April§12)313.

Cocgle

Preise (Forts.)
Rohtabak anderer als inländischerHer=

kunft (Bek.v. 21.Juli) 640. Ber. S. 677.
Terpentinöl (Bek.v. 20.Febr.)158.

— Tran (Bek. v. 15.Febr.) 137. (Bek. v.
16.Febr.) 140. — Tümmler un)gFleisch
von ihnen(Bek.v. 18.Febr.) 153.
Wachs (Bek. v. 22. Jan. 85) 70. —

18.Febr.) 153.
Die zur Eingangsabfertigung gestellten

Waren durch die Heeres= oder Marinever=
waltung oder eine der kriegswirtschaftlichen
Stellen (Bek. v. 16. Jan. § 3) 43.

Enteignete Web= und Wirkwaren
(Bek. v. 22. März) 257. — Austländisches
Weizenmehl (V. v. 13. März) 229. —
Wollfett (Bek.v. 15.Febr.) 137. (Bek.v.
16. Febr.) 140.
Gedarrte Zichorien wurzeln (C(Bek.

v. 20. März) 250. — Zigarettenroh=
tabak (Bek. v. 20.Okt.)945.
s. auchHöchstpreise.

Preisgabe von Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli § 45 III) 806.

Preisprüfungsämter für Binnenschiffahrt(Bek.
v.18.Aug.§8)718.

Preisprüfungsstellen, Genehmigung zum Handel
mit Gemüse und Obst im Unmherziehen
währenddesKrieges (V. v. 3.April § 8) 310.

Die Bescheinigungenüber den Erwerb von
Wein sind den Beauftragten der Preisprü=
fungsstellevorzulegen(V. v. 31. Aug. § 4)
751. .

Preisstelle für metallischeProdukte in Berlin,
Feststellung der Preise für Gold und
Goldwaren, Einziehung der über den
festgesetztenPreis hinaus vereinbartenBe=
träge (Bek. v. 8.Febr.) 117. —ebenso für
Silber und Silberwaren (eek. v.
19. Juni) 505.

Presse,Verantwortlichkeitder im §21 des Ge=
setzesvom 7. Mai 1874 über die Presse be=
zeichnetenPersonen für Veranstaltungenzu
Wohlfahrtszweckenwährenddes Krieges (Bek.
v. 15.Febr.812)146.



##slohlen,Besteuerung (G. v. 8.April)
— Befreiung der Beförderungenvon

Wutohlen im Eisenbahnverkehrevon der Ab=
gabenach demGesetzevom 8.April 1917über
dieBesteuerungdes Personen=und Güterver=
kehrs(G. v. S.April § 3) 330.

Reichskommissar für die Kohlenver-
teilung (Bek. v. 24. Febr.) 167.— Schieds=
gericht für die Kohlenverteilung (Anordn.
v. 21. März) 250.
RegelungdesVerkehrs mit Preßkohlen

währenddesKrieges(Bek.v. 24.Febr.) 167.
Preßwerke, Bestimmungenfür ihren Betrieb
(Bek. v. 1.Dez.) 1090.

Preußen, Bildung vonWeinbaubezirken(Bek. v.
24.April) 373.

Prioritätsfristen, Verlängerungder im Artikel4
der revidierten Pariser Übereinkunft vom
2. Juni 1911 zum Schutze des gewerblichen
Eigentums vorgesehenenPrioritätsfristen in
den Vereinigten Staaten von Ameriko (Bek.
v. 5. Mai) 401. — in Dänemark (Bek. v.
22. Mai) 428. (Bek. v. 15. Nov.) 1050. — in
den Vereinigten Staaten von Mexiko (Bek.

— in Norwegen(Bek. v. 7. Ang.) 697.
— in Schweden(Bek. v. 18.Aug.) 724.

(Bek. v. 20.Aug.) 728.
Prisenamt, Anderung in der Zuständigkeit der
Prisengerichte (Bestimm. v. 20. Juli) 638.

Prisengerichte,Anderungin der Zuständigkeitder
Prisengerichte (Bestimm. v. 20. Juli) 638.

Prisengerichtsordnung,Anderungin der Zustän=
digkeit der Prisengerichte (Bestimm. v.
20. Juli) 638.

Prisengut, Einfuhr während des Krieges (Bek. v.
16. Jan.) 42.

Prisenordnung, Abänderungder Prisenordnung
vom 30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.
(A. V. v. 25.Juni) 554. (A. V. v. 16.Juli)
631. Ber. S. 652.

Privatdienst, Pfändung des Ruhegeldesder im
Privatdienst angestelltenPersonen während des
Krieges (Bek. v. 22. März) 254.

Privatgut, Einfuhr von Privatgut der Militär=
verwaltung während des Krieges (Bek. v.
16.Jan.) 42.
Neichs-GCesedbl.1917.
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Privatheilanstalten(Entbindungs=,Irren=,Kran=
kenanstalten), Fristung im Sinne des§ 49
Abs. 3 der Gewerbeordnungwährend des Krie=
ges (Bek. v. 3. Aug.) 680.

Privatunterricht, Erlaubnis zur Erteilung von
Privatunterricht in gewerblichenoder kauf=
männischenFächern während des Krieges
(Bek. v. 2. Aug.) 683.

Privatversicherung,Unternehmungen,die der
örderung des Grundkredits durch
bernahme des Hypothekenschutzesdienen,
unterliegennichtderBeaufsichtigungnachMaß=
gabe des Gesetzesvom 12.Mai 1901 über die
privaten Versicherungsunternehmungen(G. v.
24. Okt.) 973. — Wiederlherstellung von
Lebens= und Krankenversicherun=
gen (Bek. v. 20. Dez.) 1121.

Proben, Beförderung mit der Post (Postordn. v.
28. Juli § 10) 771.

Prospekt,Weglassungvon Angabenin demPro=
spektbei der Zulassung von Wertpapieren zum
Börsenhandelim Interesseder Landesverteidi=
gung(V. v. 30.Nov.) 1089.

Protest, Ausschluß der Protesterhebunggemäßden
Stundungsvorschriften der Zahlungsverbote
gegendas feindlicheAusland (Bek.v. 17.Jan.)
51.

Provinzialkartoffelstellen,Einrichtung von
Provinzialkartoffelstellen(V. v. 28.Juni 86)
570.— ErhebungderVorräteanKartoffelnam
1.März 1917 (Bek. v. 2. Febr.) 94.

Prüfer beim Patentamt für die Prüfung der An=
meldungenunddie Erteilung derPatente(Bek.
v. 9.März) 221.

Prüfungsstellebeim Patentamt für die Prüfung
der Anmeldungenund die Erteilung der Pa=
tente(Bek.v. 9.März) 221.

Puddelwerke,Bestimmungenfür ihren Betrieb
(Bek.v. 1.Dez.) 1090.

Pulver, Beförderungmit der Post (Postordn.v.
28.Juli § 10) 771.

Punschextrakt,VerbotderVerwendungvonZucker
zur Herstellungvon Punschextraktwährend des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. 8 15) 928.
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Quark, Verkehrdamit währenddes Krieges (V.
v. 3. Nov.) 1005.

RN
Nadium, Beförderung radiumhaltiger Gegen=
ständemit derPost (Postord.#.v. 28.Juli 86)
765.

Raffinade,Einfuhr von flüssigerRaffinadewäh=
rend des Krieges, Verbot der Durchfuhr (V. v.
7. Dez. § 6) 1095.

Raffinationsrückstände,Verkehr mit öl=und fett=
säurehaltigen Raffinationsrückständen während
des Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137. (Bek. v.
16. Febr.) 140. (Bek. v. 14.Dez.) 1106. (Bek.
v. 14. Dez.) 1107.

Ramie, Preisbeschränkungenwährend des Krie=
ges (Bek.v. 8.Febr.) 111. (Bek. v. 8. Febr.)
112.

RNaps, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413. —
Höchstpreise für Raps ausderErnte 1917
(V. v. 19.März) 243. (Bek. v. 7.Aug.) 699.
—aus der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli) 643.
(V. p. 23.Juli) 646. (Bek.v. 7.Aug.) 699.
Lieferung von Rüböl bei Abgabe von
Raps an den Kriegsausschußfür pflanzlicheund
tierischeOle undFette (V. v. 7.Aug.) 697.
Verkehr mit Raps währenddesKrieges
(V. v. 23.Juli) 646. -

Rasierseise,AbgabegegenSeifenkartewährenddes
Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Rauchen in den Personenpostwagen
(Postordn. v. 28. Juli § 61 II) 815.

Verbot des Rauchensin denRäumen für
Arbeiten mit Krankheitserregern
(Bek. v. 21. Nov. § 6) 1072. -

Rauchtabak,Handel damit währenddes Krieges
(Bek. v. 28. Juni) 563. — Verkauf von Ta⸗
bakrippen auch an Rauchtabakhersteller
(Bek.v. 21.Juli 820) 641.

Bemessungdes Bedarfs an Rohtabak zur
Herstellungvon Rauchtabak(Bek. v. 30.Dez.
16) 1. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek. v.
12.April) 353. — Übertragung des Be=
darfsanteils(Bek.v. 27.Dez.) 1132.

Cocgle

Räume, BeschaffenheitderRäume für Arbeiten
uit=Krankheitserregern(Bek. v. 21.Nov. 87)
1073.

Ravison, Höchstpreise für Ravison aus der
Ernte 1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v.
7.Aug.) 699. — aus der Ernte 1918 (V. v.
23.Juli) 643. (V. v. 23.Juli) 646. (Bek.
v. 7.Aug.) 699. — Nichtließerung von
Ol bei Abgabevon Ravison (V. v. 7. Aug.)
697.

Verkehr mit Rovison währenddes Krie=
ges (V. v. 23.Juli) 646.

Rayons, Gebühren für die auf Grund des
840 des Gesetzesvom 21. Dezember 1871, betr.
die Beschränkungendes Grundeigentums in der
Umgebung derFetongen, in Rayonangelegen=
heitenherangezogenenSachverständigen(V. v.
11.Jan.) 40.

Reblaus, Bildung von Weinbaubezirken(Bek. v.
24. April) 373. «

Rechte,Schutzder infolgedesKrieges anWahr-
nehmungihrerRechtebehinderten,im vater=
ländischen Hilfsdienst im Ausland
tätigen Personen (Bek. v. 3. Mai) 392.

Ergänzung des Gesetzesvom 4. August
1914, betr. Schutz der infolge des Krieges an
Wahrnehmungihrer RechtebehindertenPer=
sonen, hinsichtlichder Erstreckungvon An=
fechtungsfristen im Konkursverfahren
gegenüberKriegsteilnehmern (Bek.v.
5.Juli) 590.
Gewerbliche Schutzrechte vonAn=

gehörigenJtaliens währenddes Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. —
von Angehörigen Portugals (ek. v.
28. Dez.) 1128. — Außerkraftsetzung
der Verordnung vom 1. Juli 1915 über
gewerbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger,soweitsieRußland und
die AngehörigenRußlands betrifft, in An=
sehung der Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und desk.u. k.Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73.
WiederherstellungderRechteaus Lebens=

und Krankenversicherungen (Bek.v.
20.Dez.)1121.

Rechtsangelegenheitenin Heer und Marine für
Personen im Felde oder in Kriegsgefangen=
schaft(Bek.v. 8.März) 219.



Rechtsanwãlte,Anwaltsgebührenbei aufge⸗
hobener Einstellung der Zwangsvollstreckung
egen Kriegsflüchtlingewährend des Krieges
Wel. v. B.Febr. § 7) 115. (Bek.v. 26.Jr.)
192. — bei Rechtsstreitenüberdie Wiederher=
stellung von Lebens= und Kranken=
versicherungen (Bek. v. 20. Dez. 8 8)
1123.

Ausdehnungder Verordnungvom 8. Juni
1916 überdie Vewiligung von¾9ahlungs=
fristen auf Kriegsteilnehmer verbündeter
Staaten (Bek. v. 8.Nov.) 1021.

Rechtshandlungen s. Anfechtung.
Rechtshilse, Leistungvon Rechtshilfe durch die
Gerichte für die Einigungsämter
(Anordn. v. 26. Juli §7) 662. — für den
Reichsausschuß für Gewährung von
Beihilfen zur Wiederherstellungder deut=
schenHandelsflotte (G. v. 7.Nov. §8)
1028. — für das Schiedsgericht für
Streitigkeitenmit denHerstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftenin der Schuhindustrie
(Bek. v. 29. Juli § 6) 675. — mit der Her=
stellungs= und Vertriebsgesellschaft in der
Seifenindustrie (Bek.v. 29.Juli) 676.
— für die Schiedsstellen für Ange=
legenheitender Sammelheizung und

räumen(Anordn. v. 2.Nov. 87) 992.
Rechtsstreitigkeiten,Unterbrechung oder
Aussetzung des Verfahrens in bürger=
lichen Rechtsstreitigkeitenwährend des Krieges
(Bek. v. 3. Mai) 392.— Aussetzung des
Verfahrens in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten
von Kriegsflüchtlingen weährenddes
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 113. (Bek. v.
26. Febr.) 192. — in bürgerlichenRechtsstrei=
tigkeiten zum Schutze von Angehörigen im=
mobiler Truppenteile der öster=
reichisch=ungarischen Wehrmacht(Bek.
v. 28. Juni) 567.

Reeder,Miet= und Frachtverträgefür deutsche
Kauffahrteischiffe während des Krie=
ges (Bek. v. 5. Juli) 585. — Reichsbei=
hilfen zur Wiederherstellung der deutschen
Handelsflotte (G. v.7. Nov.) 1025.

Rehwild, VerkehrdamitwährenddesKrieges (V.
v. 12.Juli) 607. — Verbrauchdes Fleisches
von Rehwild währenddesKrieges,Abgabenur
gegenFleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Cocgle

in Deutschland vom 16.April bis 17. Septem=
ber 1917 ist die mittlere Sonnenzeit des drei=
ßigsten Längengrads östlich von Greenwich
(Bek.v. 16.Febr.) 151.
Gemeinschaftder Kohlensteuer zwi=

schendem DeutschenReich und Luxemburg
(Abk.v. 10.Aug.) 981.
lberlassungausländischerWertpaptere

an das Reich während des Krieges (Bek. v.
22.März) 260. (Vek.v. 22.Mai) 429.

jedenDoppelzentnerreines Kali des Gesamt=
absatzes(G. v. 16.Juni zu Va) 503.
Reichsabgabevom Personen= und

Güterverkehr (G. v. 8. April) 329. —
Inkraftsetzungder dieBesteuerungdesGüter=
verkehrs betreffendenVorschriftendiesesGe=
setzes(A. V. v. 4.Juli) 589.

Abänderung des Gesetzes vom 21. Juni
1916, betr. einemit den Post=und Telegraphen=
gebührenzu erhebendeaußerordentlicheReichs=
abgabe(G. v. 18. Juni) 551.
Kennzeichnung der von der Reichs=

abgabebefreitenPostpakete (Postordn. v.
28. Juli § 16) 775. — Erhebung der Reichs=
abgabebei Nachsendung, Preisgabe,Rücksen=
dungvon Postsendungen, Nachforderung
der Reichsabgabe (Postordn. v. 28. Juli
§§44 IV, 45III, VIII, 50) 805.

des Innern, Entsendung von
Kommissaren zu den Sitzungen des Ar=
beitsausschusses für Faßbewirt==
schaftung (Bek. v. 28. Juni 96) 576.

Erlaubnis für das Kaiserliche Gesundheits=
amt zum Arbeiten und zum Verkehr mit
Krankheitserregern (Bek.v. 21.Nov.
§81)1070.
Abtrennung der sozial= und wirtschafts=

politischenAngelegenheitendesReichsaus dem
GeschäftskreisdesReichsamtsdes Innern, Er=
richtung des Reichswirtschaftsamts
(A.E. v. 21.Okt.)963.

von Familien der Reichsangehörigen, die an
der Rückkehraus demAusland infolge feind=
licher Maßnahmen verhindert oder vom Feinde
verschlepptwordensind(Bek.v. 20.April) 371.

k-
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Reichsanzeiger,Bekanntmachungder Satzungfür
die Herstellungs- und Vertriebsgesellschaftenin
der Schuhindustrie (Bek. v. 17. März
Art. II § 1) 237. — für die Herstellungs=und
Vertriebsgesellschaft in der Seifenin=
dustrie (Bek. v. 9. Juni Art. II § 1) 486.

Reichsausschußfür die Gewährung von Beihilfen
ur Wiederherstellung der deutschenHandels=
1 (G. v. 7.Nov. S§4, 8) 1026.

Reichskank,Einzahlung auf Aktien von
Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf
Aktien und Versicherungsvereinenauf Gegen=
seitigkeit durch einen von der Reichsbank be=
stätigten Scheck oder durch Gutschrift
auf ein Reichsbankkonto während des Krieges
(Bek. v. 24.Mai) 431.

Besoldungsetat für das Reichsbankdirek=
torium für 1917 (G. v. 30. März § 4) 291.
(Bek. . 30. Mai § 8) 447.

Kriegsabgabe der Reichsbank für 1916 (G.
v. 27. März) 285.
Zahlungsverkehr mit demAusland

währenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105.
(Bek. v. 8.Febr.) 109. Ber. S. 131.— Ver=

mittlung bei Versand, Überbringung, Veräuße=
rung oder Verpfändung ausländischerWert=
papiere nach dem Ausland (Bek. v.
22 März) 2560.— bei der Anzeige ausländi=
scherWertpapiere an dis StatistischeAmt des
Reichsschatzamts(Bek. v. 22. Mai) 429. —
Anmeldung von Zahlungsmitteln
in ausländischerWährung und von Forde=
rungen auf verbündeteund neutrale Länder
bei der Reichsbankhauptstelle,Reichsbankstelle
oder Reichsbanknebenstelle(Bek. v. 31. Aug.
Art. 7) 738. — Übertragung solcherZahlungs=
mittel und Forderungen auf die Reichsbank
(Bek. v. 31. Aug.) 741.

Anderung der für die Hinterlegung
bei der Reichsbank geltendenVorschriften (§4
Abs. 2 der Verordnung vom 4. September 1914
—14. 397. —, § 3 der Verordnung vom
30. September 1914 — 14. 421. —, §5 Abs. 2
Satz 1 der Verordnung vom 23. November 1914
— 14. 487.),Abführungvon Geld oderWert=
papieren an den Treuhänder für das
feindliche Vermögen (Bek. v. 19.April § 3) 364.

Cocgle

Reichsbankdirektorium, Mitwirkung bei der Er=
teilung der Genehmigungzur Errichtung von
Aktiengesellschaften ufsw. während
des Krieges (A. B. v. 2. Nov.) 988.

Reichsbeamte,vierte Ergänzung des Besoldungs=
gesetzesvom 15.Juli 1909 (G. v. 21.Okt.)
961.

Reichsbehörden,Errichtung des Kriegser=
nährungsamts als oberste Reichsbe=
hörde (Bek. v. 18. Aug.) 823. (A. E. v.
30.Aug.)824.

Besoldung der Direktoren der ober=
sten Reichsbehörden gemäß der vierten Er=
gänzungdesBesoldungsgesetzes(G. v. 21.Okt.)
961. .

Entscheidung der obersten Reichsbehörde
über Anträgeauf Entschädigungfür Ver=
haftung oderAufenthaltsbeschrän=
kungauf Grund des Kriegszustandesund des
Belagerungezustandes(Bek. v. 8. Febr.) 116.

Meldepflicht der bei Reichsbehörden be=
schäftigten Personen zum vaterländischen
Hilfsdienst (Bek. v. 13.Nov. § 9) 1042.
Befugnis der Reichsbehörden,Porto und

Reichsabgabefür Postsendungen vom
Absender durch die Post einziehenzu
lassen (Postordn. v. 28. Juli § 50 VI) 810.

Reichobekleidungsstelles. Reichsstelle für
bürgerliche Kleidung.

Reichsbevollmächtigtefür Zölle und Steuern,
Rechte und Pflichten bei Ausführung des
Kohlensteuergesetzes wie brzüglichder
Erhebung und Verwaltung der Zölle (G. v.
S. April § 35) 347. — ebensobei Ausführung
des Gesetzesüber die Besteuerungdes Per=
sonen= und Güterverkehrs (G. v.
8. April § 23) 336.

Reichsbranntweinstelle,Verkehr mit Branntwein
aus Klein= und Obstbrennereien
(Bek.v. 24.Febr.) 179.— Aufhebungdes §83
dieser Verordnung (Bek. v. 26. Juni) 561. —
Herstellung und Absatz von Branntwein aus
Wein (Bek. v. 9. Jan.) 25. — Bedarf an
Kartoffeln vom 16.August 1917 bis zum
15.September 1918 (V. v. 28. Juni) 569.

Reichsdruckerei, Bedruckung von Kartenbriefen.
Postkarten, Briefumschlägen,Streifbändern und
Drucksachenkartenmit dem Freimarkenstempel
(Postordn.v. 28.Juli §49 III) 809.



vierten Ergänzung des Besoldungsgesetzes(v.
21.Okt.) 961.
VorübergehendeAnderungder Eisenbahn=

Verkehrsordnung (Bek. v. 7. Febr.) 125. (Bek.
v. 14. Febr.) 149. (Bek. v. 23. Juli) 656. —
des § 12 (Bek. v. 6.Dez.) 1094.— des §30
(Bek. v. 27. Okt.) 974.— der 88 55 und 56
(Frachtbriefmuster] (Bek. v. 27. Dez.) 1127.
Anderung der Anlage C zur Eisenbahn=

Verkehrsordnung (Bek. v. 12. Jan.) 49. (Bek.
v. 1. März) 212. (Bek. v. 30. März) 300.
(Bek.v. 5.Mai) 402. (Bek.v. 31.Mai) 442.
(Bek. v. 25. Aug.) 742. (Bek. v. 24. Okt.)
967.

Neichsfaßstelles. Reichsstelle für Faß
bewirtschaftung.

Reichsfleischkarte,Ausgestaltung, Vordrucke der
Reichsfleischkarte.für Erwachsene und für
Kinder (V. v. 29.Nov.) 1086.

Reichsfleischstelle,Verteilung des aus dem Aus=
land und den besetztenGebieteneingeführten
Wildes währenddes Krieges (V. v. 12.Juli)
i

Reichsfuttermittelstelle,Verwendungvon Fut=
tergetreide aus der Ernte 1917durchdie
Kommunalverbände (R. Getr. O. v. 21. Juni
661)525.
Die Landeszentralbehördenhabenein Ver=

Fichnis der am 15. Februar 1917 vorhandenen
orräte an Gerste und Hafer einzureichen
(Bek. v. 14. Jan. § 8) 47. — Anforderung der
Hafervorräte für die Zentralstellezur
Beschaffungder Heeresverpflegung(Bek. v.
1. Mai) 385. — Zulassungzum Handel mit
nicht selbstgebautemHafer oder Sommer=
gerste zu Saatzwecken(Bek. v. 11.Jan. §4)
32.— Freigabevon Hafer oder Gemenge
aus Gerste und Hafer zur Verfütterung vom
16.September bis 15. November 1917 (V. v.
10.Sept.) 825.
Verkehr mit Kleie aus Getreide während

desKrieges (V. v. 18.Okt.) 941. (A. B. v.
1.Nov.§4) 100.

Genehmigung des Absatzes und der Ver=
wendungvon Sämercien zu anderenals
zu Saatzwecken(V. v. 19.Nov.) 1057.

Cocgle

Klagen auf Grund des Gesetzesüber die Be=
steuerung des Personen- und Güterverkehr3
(G. v. 8. April § 20) 336.

der Verordnung vom 16.Juli 1916 über Gerste
(V. v. 21.Juli) 639.

I. Beschlagnahme(das. §§ 1 bis 12) 508. —

— III. Bewirtschaftungder Vorräte (daf.
§§ 20 bis 41) 514. — III. 1. Aufgabender
Kommunalverbände im allgemeinen (das.
88 20 bis 30) 514. — III. 2. Selbstwirt=
schaftendeKommunalverbände (das. 88 31 bis
35) 517. — III. 3. Aufgaben der Gemeinden
(das. §§ 36 bis 41) 520. — IV. Enteignung
(das.58§42 bis 47) 521. — V. Verarbeitung
der Früchteund Verkehrmit den darausher=
gestelltenErzeugnissen(das. §§ 48 bis 55) 522.
— VI. Verbrauchsregelung(das.§§56 bis 68)
524. — VI. 1. Allgemeine Vorschriften (das.
§§56 bis 61) 524.— VI. 2. BesondereVor=
schriftenfür Selbstversorger(das. §862, 63)
526. — VI. 3. Durchführung der Verbrauchs=
regelung (das.8§§64 bis 68) 527.— VII. Aus=
fcheunpvorschriften(das.§§69 bis 72) 527.
— VIII. Übergangsvorschriften(das.§§73 bis
77) 529.— IX. Schluß=und Strafvorschriften
(das. §8 78 bis 82) 531.

lung der Lieferung von Erzeugnissen an Kom=
munalverbände,die vom 16.August 1917 bis
zum 15.September 1918 Kartoffeln nicht
rechtzeitigliefern (V. v. 28.Juni 8§8) 571.

Genehmigung der Reichsgetreidestelle,
Kontingentstelle, zur Übertragungvon
Malzkontingenten der Bierbrauereien
im Gebiete der Norddeutschen Brausteuer=
gemeinschaft,Lieferungvon Getreidean Bier=
brauereien vom 1. Oktober 1917 ab (V. v.
20. Nov. Art. I §§ 4, 5) 1058. (Bek. v.
20.Nov.8§§4, 5) 1061. (A.B. v. 19.Dez.)
1112.

Durchführung der Verordnung vom 6. Juli
1916über Gerste, freihändigerErwerb von
Gerste alter Ernte (V. v. 21. Juli) 639.

Ersetzung des aus landwirtschaftlichenBe=
trieben aus den Vorräten abgeliefertenGe=
treides (Bek.v. 2.Juni § 6) 444.— Ver=
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kehr mit Getreide aus der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni) 507. — zu Saat=
zwecken (V. v. 12. Juli) 609. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.

Höchstpreise für Getreide, Buch=
weizen und Hirse aus der Ernte 1917
(LWV.v. 12.Juli §§12, 15) 621. — Ermäßi=
gung dieser Höchstpreisevom 1.März 1918 ab
(V. v. 24. Nov.) 1082.

Zuschläge zu den Höchstpreisen für
Hülsenfrüchte, die Reichsstelle ist an die
Höchstpreisenicht gebunden (V. v. 24. Juli
887,10)655. ·
Lieferungsprämie für Hafer aus

der Ernte 1917 (V. v. 24. Nov.) 1081. (V. v.
19.Dez.)1110.

Erhöhung der Saatgutmengen
für Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe
(V. v. 20. Juli) 636. (V. v. 27. Sept.) 872.

BeaufsichtigungderAusstellung der Saat=
karten für Getreide, Hülsenfrüchte,Buch=
weizen und Hirse sowie des Geschäftsbetriebes
der Saatgutwirtschaften (V. v. 22. Dez.) 1124.

Die Landeszentralbehördenhaben ein Ver=
zeichnis der am 15. Februar 1917 vorhandenen
Vorräte an Brotgetreide und Mehl
einzureichen(Bek. v. 14. Jan. § 8) 47.

Reichsgoldmünzen, Verbot des Agiohandels mit
Reichsgoldmünzenwährenddes Krieges (Bek.
v. 8. Febr. § 4) 118.

Reichshauptkasse,Ausgabevon Schatzanweisungen
zur vorübergehendenVerstärkung der ordent=
lichen Betriebsmittel der Reichshauptkasse(G.
v. 30.Mai § 3) 446. (G. v. 21.Okt.) 959.—
Ausgabe von Schuldverschreibungen, Schatz=
anweisungen und Reichswechselnzur Bestrei=
tung einmaliger außerordentlicher Ausgaben
(G. v. 28.Febr.)207. (G. v. 30.Mai) 445.
(G. v. 21.Juli) 651. (G. v. 9.Dez.) 1097.

Reichshaushalt,Nachtragzum Reichshaushalts=
etat für 1916 (G. v. 28. Febr.) 207. — Vor=
läufigeRegelungdesReichshaushaltsfür 1917
(G. v. 30. März) 289. — Feststellungdes
Reichshaushaltsetats für 1917 (G. v. 30.Mai)
445. — Nachtrag (G. v. 21. Juli) 651. —
Zweiter Nachtrag (G. v. 21. Okt.) 959. —
Dritter Nachtrag(G. v. 9.Dez.) 1097.

Cocgle

Die Mittel zur AusführungdesGesetzes
vom 7. November1917 über die Wieder=
herstellung der deutschen Handels=
flotte sind jährlich durch den Reichshaus=
haltsetat anzufordern, Verwendung von drei=
hundertMillionen Mark dazu im Rechnungs=
jahr1917(G.v.7.Nov.812)1028.

Kriegsjahr (IA. E. v.30. Jan.) 149. —
Ergänzungder Verordnungenvom 7.Septem=
ber 1915, vom 24. Januar 1916 und vom
30. Januar 1917 über Anrechnung von Kriegs=
jahren (A. E. v. 20.März) 315.

Angehörige des deutschen Heeres auf
Luftschiffen, Flugzeugen, Schiffen
und Fahrzeugen als Kriegsteilnehmer
(A. E. v. 20.März) 315.

Freiwillige Gerichtsbarkeit
und andere Rechtsangelegenheiten für Per=
sonen im Felde oder in Kriegsgefangenschaft
(Bek. v. 8. März) 219.

Todeserklärung Kriegsverscholle=
ner (Bek. v. 9. Aug.) 702. — Neue
Fassung der Verordnung darüber (V. v.
9.Aug.) 704. Ber. S. 821.

Hirse und Hülsenfrüchtenzu Saatzwecken
(Bek. v. 6. Jan.) 14. (Bek. v. 22. März
§#2II) 265. — von Saatgut von Hülsen=
früchten zum Gemüseanbau (Bek. v.
23. März) 267.

Die Landeszentralbehördenhaben ein Ver=
zeichnisder am 15.Februar 1917vorhandenen
Vorräte an Hülsenfrüchten einzu=
reichen (Bek. v. 14. Jan. § 8) 47.

vom 22.Mai 1916 über die Einrichtung eines
Kriegsernährungsamts (tek. v.
23. Febr.) 177.

Bestimmungen über Einrichtung und Ge=
schäftsgang des Kriegsernährungs=
amts als oberster Reichsbehörde (A. E. v.
30. Aug.) 824. — Einrichtung des
Kriegsernährungsamts (Bek. v.
27. Sept.) 889.
DemReichskanzlerist dasReichswirt=

schaftsamt als besondereZentralbehörde
unmittelbarunterstellt(A. E. v. 21.Okt.) 963.



Reichskanzler(Forts.)
ErmächtigungdesReichskanglers zur Ge=

währung von Reichsbeihilfen zur
Wiederherstellungder deutschen Handels=
flotte und zurWiederbeschaffungder in Ver=
lust geratenenHabe deutscherSchiffsbesatzungen
(G. v. 7.Nov. 981,2) 1025.

Berechtigungdes Reichskanzlerszur Ver=
langung von Auskunft über wirtschaftliche
Verhältnisse währenddes Krieges (Bek. v.
12.Juli) 604.

Gestattung von Ausnahmen von der Ver=
ordnung, betr. Außerkursse zung der
Zweimarkstücke (Bek. v. 12. Juli § 4)
625.

Errichtung von Preisprüfunsäm=
tern für Binnenschiffahrt (Bek. v.
18.Aug. § 8) 718.

Der Reichskanzler ist Aufsichtsbe=
hörde im Sinne der Verordnung vom
2. November 1917 über die Zusammenlegung
von Brauereibetrieben während des
Krieges (Bek. v. 2. Nov. 8§ 16, 17) 995.
Ein KommissardesReichskanzlersist Vor=

sitender des Preisausschusses der
Deutschen Zigarettentabak=Ein=
kaufsgesellschaft m. b. H. in Dresden
(Bek.v.24.Okt.§4)966.

Ermächtigung zur Einberufung von
Hilfsrichtern zum Reichsmilitär=
gericht (G. v. 6. März) 217.

Berufung der Mitglieder des Beirats
für Elektrizität und Gas beim Reichs=
kommissarfür die Kohlenverteilung
(Bek.v.3.Okt.84)879.
Genehmigungzu Anderungender Satzung

und zu Anderungen in der Husanemensebung
des Aufsichtsrats der Reichsstelle für

51)
Ernennung der Mitglieder des ständi=

en Ausschusses für Cumaron=
arz (Bek. v. 22.Nov.) 1066.
Der Reichskanzler oder ein Vertreter führt

denVorsitz im Beirat des Reichskommis=
sars für Übergangswirtschaft
(Bek. v. 22. Nov.) 1064.

Genehmigung der Errichtung neuer
und der Erweiterung bestehender An=
lagen zur Herstellungvon Aluminium,
Wuerde und Tonerdehydrat(Bek. v. 16.Mai)

Cocgle

Aufsicht über den Kriegsaus=
chuß für pflanzlicheund tierische Oleund.
ette (V. v. 23.Juli §7) 649.— überden
berwachungsausschußderSchhuhin dustrie
(Bek. v. 17. März Art. II § 6) 238. — der
Seifenindustrie (Bek. v.9. JuniArt. II
* 6) 487. — über den Geschäftsbetriebder
Süddeutschen Spiritusindustrie,
Kommanditgesellschaftauf Aktien,Zweignieder=
lassung München (Bek. v. 24. Febr. § 7) 181.
— über die Reichsgetreidestelle
(R. Getr. O. v. 21. Juni § 13) 511. — über
die Reichszuckerstelle (Bek. v.17. Okt.
u 915. — über die Zentralstelle für
tzalkalien und Sodoa (Bek. v. 17.Okt.)

903. (Bek. v. 18. Dez.) 1117.— über die
Zentralstelle für Sulfatvertei=
lung in Berlin (Bek. v. 7. Juni) 481.

Erlaß der Satzung für die Schuhhan=
delsgesellschaften, Aussicht über den
Hauptverteilungsausschuß (ek.
v.26.Juli Art.II 881,4,6)667.
Neue Fassung der Bekanntmachung

vom9.März 1917überdie Sicherung der
Acker= und Gartenbestellung wäh=
renddesKrieges (Bek. v. 9.März) 225.
Ausführungsbestimmung,betr. die staat=

Aktiengesellschaften ufsw.(v. 7.Nov.)
988.

Verfahren vor den Amtsgerichten in
Mieteinigungssachen (Anordn. v.
15.Sept.)834.

Angestelltenversicherung der
im vaterlandischenHilfsdienst im Aus=
land Beschäftigten(Bek.v. 12.Okt.) 896.

Außerkrafttreten der Verordnung
vom 7. November 1915, betr. die Einschrän=
kung der Arbeitszeit in Spinnereien,
Webereien,Wirkereienusw. (Bek. v. 9. Sept.)
829. — Aufhebung des § 10 Abs.2 der
Bekanntmachungvom 22. März 1917 über den
Handel mit Arzneimitteln (Bek. v.
15. Juli) 633. — Ausführungsbe=
stimmungen zu der Verordnung vom
16. Oktober 1917 über Atzalkalien und
Soda (Bek. v. 17. Okt.) 903. — Neue
Ausführungsbestimmungen(Bek. v. 18. Dez.)
1117.
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Herstellungvon Bier (V. v. 20.Febr.) 162.
Verarbeitung von Kartoffeln auf

Branntwein im Betriebsjahr 1916/17
(Bek. v. 22. März) 259. — Verkehr mit
Branntwein aus Klein= und Obstbrenne=
reien während des Krieges (Bek. v. 24. Febr.)
179. — Außerkraftsetzungdes § 3 dieser Ver=
ordnung (Bek. v. 26. Juni) 561. — Her=
stellung von Branntwein aus Wein wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 9. Jan.) 25.

Verfahren vor den nach § 14 Abs. 3
der Verordnung vom2. November 1917 über
die Zusammenlegung von Brauereibe=
trieben eingesetztenSchiedsgerichten
(Bek. v. 3. Nov.) 1003.

Aufhebung der Bekanntmachung vom
27. Juli 1916 über den Absatz von Brenn=
nesseln (Bek. v. 26. Sept.) 864.

Ergänzung der Ausführungsbestimmungen
zur Bundesratsverordnung vom 23. November
1916 über die Verwendung von Chlorzinn
zur Beschwerungvon Seidenwaren CGBek.
v. S. April) 328. — Ergänzung und Anderung
der Ausführungsbestimmungen zu der Verord=
nung vom 5.Oktober1916 über den Verkehr
mit Cumaronharz (Bek. v. 13. Aug.)
710. (Bek. v. 22. Nov.) 1066.

Verkehr mit Druckfarbe während des
Krieges (Bek. v. 16. Febr.) 134. (Bek. v.
27. Juli) 664.

Befugnisse der Reichsstelle für
Druckpapier (Bek. v. 12.Febr.) 126.

Das im November und Dezember 1916
zum Druck von Tageszeitungen ge=
lieferte maschinenglatte, holzhaltige Druck=
papier ist zu den von der Reichsstelle
für Druckpapier festgesetzten Preisen zu
berechnen(Bek. v. 17. Jan.) 50. — Ver=
brauch von Druckpapier in der Zeit
vom1. April 1917 bis 30. Juni 1917 (Bek. v.
30. März) 293. Ber. S. 305. (Bek. v.
31. März) 295.— im Juni 1917,Verbot des
Aushangs von Zeitungen, Zeitschriften, Ertra=
blättern (Bek. v. 29. Mai) 439. — Aufhebung
des § 3 der Bekanntmachungvom 29. Mai
1917 über Druckpapier (Bek. v. 18. Juni)
499.— Anderungder Bekanntmachungenvom
19. April 1916 und vom 16. Juli 1916 über
Druckpapier (Bek. v. 30. April) 380. —
Verbrauch von maschinenglattem,holz=

Cocgle

haltigemDruckpapier für Zeitungen
vom 1. Juli 1917 bis 30. September 1917
(Bek. v. 18. Juni) 497. — vom 1. Oktober
1917bis 31.Dezember1917(Bek.v. 25.Sept.)
861. — vom 1. Januar 1918 bis 31. März
1918(Bek.v. 28.Dez.) 1129.— für Druck=
werke, Musikalien, Zeitschriften und pe=
riodische Druckschriftenvom 1. Juli 1917 bis
30. September 1917 (Bek. v. 18. Juni) 500.
— von Druckpapier für Druckwerke ufsw.
vom 1.Oktober 1917 bis 31. Dezember 1917
(Bek. v. 20. Sept.) 839. — vom 1. Januar
1213 bis 31. März 1918 (Bek. v. 28. Dez.)

Anderungder Verordnungvom 12.August
1916 über Eier (V. v. 24. April) 374.
Beitritt Schwedens zu der in Washing=

ton am 2. Juni 1911 revidierten Pariser Ver=
bandsübereinkunftzum Schutzedes gewerb=
lichen Eigentums (Bek. v. 30. Dez. 16.)
3. — Gewerbliche Schutzrechte von
Angehörigen Jtaliens (Bek. v. 9. Jan.)
29. (Bek. v. 7. Mai) 403. — von Angehöri=
gen Portugals (Bek. v. 28. Dez.) 1128.
— Aufßerkraftsetzungder Verordnung vom
1. Juli 1915 über gewerblicheSchutzrechte
feindlicher Staatsangehöriger für die gegen=
wärtigen Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k. Militär=General=
gouvernements Lublin, Vorbehalte dabei
(Bek. v. 25.Jan.) 73.

Verlängerung der im Artikel 4 der revidier=
ten Pariser Übereinkunft vom 2. Juni 1911
zum Schutzedes gewerblichenEigentums vor=
gesehenen Prioritätsfristen in den
Vereinigten Staaten von Amerika (Bek. v.
5. Mai) 401. — in Dänemark (Bek. v.
22. Mai) 428. (Bek. v. 15. Nov.) 1050. — in
den Vereinigten Staaten von Mexiko (Bek.
v. 12.Jan.) 39. — in den Niederlanden
(Bek. v. 7. Aug.) 697. — in Norwegen
(Bek. v. 18. Aug.) 724. — in Schweden
(Bek. v. 20.Aug.) 728.
Wegfall von Erleichterungenauf demGe=

bietedes Patent= undWarenzeichen=
rechts in den Vereinigten Staaten
von Amerika (Bek. v. 6. Mai) 401. — Er=
leichterungenauf dem Gebiete des Patent=,
Gebrauchsmuster=und Warenzeichenrechtsin
Bulgarien (Bek. v. 21. Mai) 429. ·



Reichskanzler (Forts.)
Ausführung der Verordnung vom 16.Ja=

nuar 1917 über die Regelung der Ein=
fuhr während desKrieges (Bek. v. 16.Jan.)
12.

Verfahren vor den Einigungs=
ämtern (Anordn. v. 26. Juli) 661.

Betrieb der Anlagen der Großeisen=
in dustrie (Bek.v. 1.Dez.) 1090.

Anderung der dem internationalenÜber=
einkommenüber den Eisenbahnfracht=
verkehr beigefügten Liste vom 1. Januar
1914(Bek.v. 3.Mai) 400.
Bekanntmachungüber Elektrizität

und Gas sowie Dampf, Druckluft,
Heiß= und Leitungswasser (Bek. v.
3. Okt.) 879.
Einrichtungeiner Reichsstelle für

Faßbewixts haftung [Reichsfaßstelle)
(Bek. v. 28. Juni) 575. — Beschlagnahmevon
Fässern (Bek. v. 28.Juni) 577. — Ande=
rung(Bek.v. 12.Okt.) 899.
Anderungder Verordnungvom 21.August

1916 über die Regelung des Fleischver=
brauchs (Bek. v. 2. Mai) 387.

Ausführungsbestimmung zu der
Verordnung des Bundesrats vom 18. Januar
1917 über die Beurkundung von Ge=

Ausland (v. 15.Okt.) 903.
Bestimmungdes Kriegsgebiets im

Sinne der Verordnungvom 8. Februar 1917
zum Schutzevon Kriegsflüchtlingen
(Bek. v. 26. Febr.) 192.
Anmeldung von Auslandsforde=

rungen (Bek. v. 23. Febr.) 183.
Ausdehnung der Verordnung vom 28. Ja=

nuar 1916, betr. die Einfuhr von
Futtermitteln, Hilfsstoffen und
Kunstdünger, und der Ausführungs=
bestimmungendazu vom 31. Januar 1916
(Bek. v. 14.April) 357.

Handel mit Gänsen während des Krie=
ges (V. v. 3. Juli) 581.
Verkehrmit Gemüse, Obst und Süd=

früchten (V. v. 3. April) 307. — Ande=
rung (V. v. 19.Aug.) 723.
Verbot der Durchfuhr von Ge=

müse und Gemüseerzeugnissen
(Bek. v. 2.Mai) 391.
Neichs-Gesetzbl.1917.

Cocgle

Inanspruchnahme von Getreide und
Hülsenfrüchten (Bek. v. 22.März) 263.
Die Kommunalverbändehaben Hafer=

vorräte der Zentralstelle zur Be=
schaffung der Heeresverpflegung
zur Verfügungzu stellen(Bek.v. 1. Mai) 385.
— Sicherung des Heeresbedarfs an
Hafer (Bek. v. 19.Mai) 425. — Verfütte=
rung von Hafer und Gerste (V.= v.
0. Sept.)825.

Ausdehnung der Verordnung vom 7. Sep=
tember 1916 über den Verkehr mit Harz
während des Krieges (Bek. v. 22. Jaon.) 69. —
Ausführungsbestimmungen dazu (Bek. v.
22.Jan.) 70. — Verkehrmit Harzersatz=
stoffen während des Krieges (Bek. v.
1.Nov.) 977. — Ausführungsbestim=
mungenhierzu (Bek. v. 1.Nov.) 978.

Verfahren vor den Schiedsstellen zur
Entscheidung über Anträge, betr. Sammel=
heizungs= und Warmwasserver=
sorgungsanlagen in Mieträumen (An=
ordn. v. 2. Nov.) 991.

Verkehr mit Heu aus der Ernte 1917 (V.
v. 12.Juli) 599.

Angestelltenversicherung der im
vaterländischen Hilfsdienst Be=
schäftigten(Bek. v. 25. Mai) 435. — In=
validen= und Hinterbliebenen=
versicherung der im vaterländi=
schen Hilfsdienst Beschäftigten(Bek. v.
4. Juni) 472. — Bestimmung von Ausfüh=
rungsbehörden und Erlaß von Bestimmungen
zur Durchführung der Unfallversiche=
rung von Tätigkeiten im vaterländischen
Hilfsdienst im Ausland (Bek. v. 2. Juni) 479.

Höchstpreise während des Krieges:
für Bier (Bek. v. 20. Febr.) 162. — für

Fleisch und Fleischwaren ausländischer
Herkunft(V. v. 18.Juli) 632.— für Hafer
(V. v. 2. Febr.) 100.— für Honig (V. v.
26. Juni) 559. — Anderung der Ausführungs=
bestimmungenzur Verordnung vom 1. Mai
1916 über die Höchstpreise für Pe=
troleum usw. (Bek. v. 19.März) 247. —
Anderungder Bekanntmachungvom 28. Ok=
tober1916,betr.Höchstpreisefür Schwefel=
säure und Oleum (Bek. v. 25.Juli) 658.
— Neue Höchstpreise für Schwefel=

S



Reichskanzler(Forts.)
säure und Oleum (Bek. v. 21. Sept.) 855.
— Schlachtvieh= und Fleischpreise
für Schweine und Rinder bis30. April
1917 und weiterhin (V. v. 5. April) 319. —
Höchstpreise für Silber (Bek. v.
19.Juni) 505. — Anderungder Höchstpreise
für Soda (Bek. v. 11. Sept.) 827. — Auf=
hebung des §3 derVerordnungvom22.De=
zember1914 über die Höchstpreisefür Wolle
und Wollwaren (Bek. v. 20. Mai) 433.
— Höchstpreise für Wollfett (Bek. v.
11. Juni) 494.

Anderung der Verordnung vom 29. Juni
1916 in der Fassungvom 14.Dezember1916
über Hülsenfrüchte (Bek. v. 23. März)
267.

Zulassung weiterer Ausnahmen von der
Bekanntmachung vom 19. August 1915 über
den Verkehr mit Kakaoschalen (Bek. v.
9.März) 222.
Verkehrmit Labmägenvon Kälbern

währenddes Krieges (V. v. 1.März) 195.
Verbrauch von Kartoffeln bis zum

20.Juli 1917 (Bek. v. 7.Febr.) 104.— An=
derungender Bekanntmachungenvom 1. De=
zember 1916/7. Februar 1917 (Bek. v.
24.März) 278.— Anderungdes§ 1 derVer=

kartoffeln (Bek.v. 24.Mai) 434.
Herstellung von fettarmemHart=

käse während des Krieges (Bek. v. 30.März)
297.

Aufhebung der Bekanntmachung vom
11. Oktober 1916 über die äußere Kenn=
zeichnung von Waren (Bek. v. 21.Juni)
552.
AnderungderBekanntmachungvom 15.Fe=

bruar 1917überdenVerkehrmit Knochen,
Knochenerzeugnissen,insbesondere Knochen=
fetten, und anderen fetthaltigen Stoffen (Bek.
v. 14.Dez.) 1106.— Ausführungsbestimmun=
gen zur Verordnung vom 15. Februar 1917
(Bek. v. 16.Febr.) 140.— Anderung(Bek.v.
14.Dez.) 1107.
Bestellungeines Reichskommissars

für die Kohlenverteilung während
des Krieges (Bek. v. 28. Febr.) 193. —
Schiedsgericht für die Kohlenverteilung
(Bek. v. 21.März) 250.

Cocgle

Ausführungder Verordnungvom 24.Juni
1915 über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf (Bek. v. 18.Jan.) 67. —
Neue Fassung der Verordnungüber die
Sicherstellung von Kriegsbedarf
(Bek. v. 26.April) 375.

Anderung der Verordnung vom 24. Juni
1916 über den Handel mit Lebens= und
Futtermitteln und zur Bekämpfungdes
Kettenhandels (V. v.16. Juli) 626.—
Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung
vom 14.September 1916 über den Verkehr mit
0 im währenddesKrieges (Bek.v. 15.Juli)
627.

Neue Fassung der Verordnung über
die Malz= und Gerstenkontingente
der Bierbrauereien sowie den Malzhandel
(Bek. v. 20. Nov.) 1060. — Ausführungs=
bestimmungenzur Verordnung vom 22.De=
zember1917,betr.die Herstellungvon Mar=
garine und Kunstspeisefett (Bek. v.
22. Dez.) 1119.

Durchfuhr von Marmeladen und an=
deren Fruchtkonserven (Bek. v.9. Febr.)
126. — Verkehr mit ausländischem
Mehl während desKrieges (V. v. 13.März)
229. Ber. S. 252.
Anderungder Ausführungsbestimmungen

vom 18. April/16. Dezember1916 zur Ver=
ordnung des Bundesrats über die Einfuhr
von kondensierter Milch und von
Milchpulver (Bek. v.5. Jan.) 13.
Anderungder Militär=Transport=

Ordnung (Bek. v. 4.April) 328. (Bek. v.
14. Juli) 608. (Bek. v. 28. Juli) 672.

Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
vom 18.Januar 1917 über Mineralöle,
Mineralölerzeugnisse, Erdwachs
und Kerzen (Bek.v. 18.Jan.) 61.— Ande=
rung (Bek.v. 24.Febr.) 170.— Anderungder
Verordnungvom 18.Januar 1917 überMi=
neralöle, Mineralölerzeugnisse,
Erd wachs undKerzen (Bek. v. 24.Febr.)
169.

Anderung der Verordnung vom 5. August
1916 über die Verarbeitung von Obst
(V. v. 24.Aug.) 729.
Ausführungsbestimmungenzu der Verord=

nungvom 6.Januar 1916überdas Verbot
der Verwendungvon pflanzlichen und



Reichskanzler(Forts.)
tierischen Olen und Fetten zu tech=
nischen Zwecken(Bek. v. 21.Juni) 545.

Neue Fassung der Verordnung vom
26. Juni 1916 über Olfrüchte und daraus
gewonneneProdukte (Bek. v. 23. Juli) 646.

Verkehr mit Papier, Karton und
Pappe während des Krieges (Bek. v.
20. Sept.) 841.— Beschaffungvon Papier=
holz für Zeitungsdruckpapier in
Elsaß=Lothringen(Bek.v. 8. Febr.) 122. (Bek.
v. 13.Dez.) 1103.

Absatzvon Petroleum zu Leuchtzwecken
(Bek. v. 11.Aug.) 707.— FestsetzungdesZu=
schlags zu den Friedenspreisen der zum
Kriegsdienst ausgehobenen Pferde
(Bek. v. 23. Febr.) 34. (Bek. v. 2. Nov.) 986.
Ausführungsbestimmungenzur Verordnung

vom 1.März 1917 über Manganerze und
Eisenerze mit niedrigemPhosphor==
gehalte (Bek. v. 2. März) 199.

Anderung der Postordnung vom
20.März 1909 (Bek. v. 7. Jan.) 23. (Bek. v.
30.März) 301. (Bek. v. 3. Juli) 587. (Bek.
v. 28. Juli) 817. (Bek. v. 26. Aug.) 735.

Neue Postordnung für das Deutsche
Reich (v. 28. Juli) 763.

nderung der Postscheckordnung
vom 22.Mai 1914 (Bek.v. 26.Aug.) 736.

Behandlung der Postprotestauf=
äge mit Wechseln und Schecken,die in

Elsaß=Lothringen zahlbar sind (Bek.
v. 28. Juli) 817. (Bek. v. 4. Okt.) 890.

Anderung in der Zuständigkeit der
Prisengerichte (Bek. v. 20. Juli) 638.
— Abänderung der Prisenordnung vom
30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.

Bestellung eines Reichskommissars
für Elektrizität und Gas (Bek. v.
30. Aug.) 743.

Einfuhr von Schal= und Krusten=
tieren sowie Zübereitungen von diesen
TierenwährenddesKrieges(Bek.v. 14.Febr.)
129.

Reichsbank in Danzig ist Abrech=
nungsstelle im Sinne des Scheck=
gesetzes (Bek. v. 2.Mai) 396.

Verkehr mit Schilfrohr während des
Krieges (Bek. v. 6.Juni) 476.

Cocgle

Anderung der Ausführungsbestimmungen
ur Verordnung vom 28. September 1916 über
reisbeschränkungen bei Verkäufen

von Schuhwaren (Bek. v. 24. März) 269.
— Ausführungsbestimmungen zur Verordnung
vom 4. Januar 1917 über den Verkehr mit
Schuhsohlen, Sohlenschonern,
Sohlenbewehrungen und Leder=
ersatzstoffen währenddes Krieges (Bek.
v. 4. Jan.) 10. — Anderung (Bek. v. 1. Aug.)
679.— Ergänzung(Bek.v. 7.Nov.) 1014.

Ausführungsbestimmungenzur Verordnung
vom 25. Januar 1917 über Preis==
beschränkungen bei Ausbesserun=
zen von Schuhwaren (Bek. v. 25.Jan.)

Vrrnliher. Bereich und Sitz der
Schuhhandelsgesellschaften ( ek.
v. 6. Aug.) 695.

Erlaß, der Satzung für die Herstel=
lungs-= und Vertriebsgesellschaf=
ten in der Schuhindustrie (Bek. v.
17.März Art. II §1) 237. — Ortlicher Be=
reich und Sitz der Herstellungs= und
Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v. 24.März) 274.
Verfahrenvor demnachArtikel III 8§5der

Bekanntmachungvom 17.März 1917über die
Errichtungvon Herstellungs= und Ver=
triebsgesellschaften in der Schuh=
industrie eingesetztenSchiedsgerichte
(Bek. v. 29.Juli) 673.
Verkehr mit Schwefelkies während

des Krieges (Bek. v. 18. Febr.) 153. — Ver=
kehrmit Seetang und Seegras während
des Krieges (Bek. v. 6. Juni) 475.

Ergänzung der Ausführungsbestimmungen
zur Verordnungvom 21.Juli 1916 über den
Verkehrmit Seife, Seifenpulver und
anderen fetthaltigen Waschmitteln (Bek.
v. 5. Mai) 399. — Neue Ausführungs=
bestimmungenhierüber (Bek. v. 21. Juni) 546.
—Anderung (Bek. v. 18.Aug.) 716.— Ver=
fahren vor dem nachArtikel III §5 der Be=
kanntmachungvom 9.Juni 1917über die Er=
richtungeiner Herstellungs- und Ver=
triebsgesellschaft in der Seifen=
industrie eingesetztenSchiedsgerichte
(Bek.v. 29.Juli) 676.

8*
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Reichskangler(Forts.)
Errichtung eines Schiedsgerichts

nach 822 der Verordnung vom 20. Juli 1916
über Speisefette (Bek. v. 9.Juni) 484.—
Ausführungsbestimmungenzu der Verordnung
vom 16. Mai 1917 über den Verkehr mit
Sulfat während des Krieges (Bek. v.
7. Juni) 481.

Anderung der Ausführungsbestimmungen
vom 10.Oktober1916zu derVerordnungüber
Rohtabak (Bek. v. 30.Dez. 16) 1. (Bek.
17.Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. Ber.

S. 356. (Bek. v. 12.April) 353. (Bek. v.
23. Aug.) 728. (Bek. v. 27. Dez.) 1132. —
Anderung der Ausführungsbestimmungen vom
27. Oktober 1916 über Rohtabak (Bek. v.
30. Dez. 16) 1. (Bek. v. 17.Jan.) 54. (Bek.
v. 21. Juli) 640. — Ausführungsbestimmun=
gen zur Verordnung vom 10. Oktober 1916
über Rohtabak (Bek. v. 18.April) 359. —
Abänderung (Bek. v. 6. Juni) 478. —
Schiedsgericht für Rohtabak anderer
als inländischerHerkunft (Bek. v. 3. Mai) 396.
—Festsetzungder lbernahmepreise für
Rohtabak anderer als inländischer Her=
kunft(Bek.v. 21.Juli) 640.
Anderung der Telegraphenord=

nung vom 16. Juni 1904 (Bek. v. 23. Juni)
562.

Ausdehnung der Verordnung vom 17. Fe=
bruar 1917 über denVerkehr mit Terpen=
tinöl und Kienöl währenddes Krieges
(Bek.v. 6.Juni) 478. —Ausführungs=
bestimmungen zur Verordnung vom
17.Februar 1917 (Bek. v. 20.Febr.) 158.—
Ergängung(Bek. v. 6.Juni) 552.

Neue Fassung der Verordnung vom
18.April 1916überdie Todeserklärung
Kriegsverschollener (Bek. v.9. Aug.)
703.

Ernennung eines Treuhänders für
das feindliche Vermögen durch den Reichskanz=
ler (Bek. v. 19.April) 363.

Liquidation französischer Unterneh=
mungen(Bek. v. 14.März) 227. — russi=
scher Unternehmungen(Bek. v. 22.Sept.)
876.

. Zwangsverwaltung amerikanischer
Unternehmungen(Bek. v. 13.Dez.) 1105.

Cocgle

Vergeltungsmaß=Wirtschaftliche
nahmen gegen die Vereinigten
Staaten von Amerika (Bek. v.
10. Nov.) 1050. — gegen China, Li=
beria und Siam (Bek. v. 12.Sept.) 831.

Anwendung der Verordnung vom 16. De=
zember1916,betr.Verträge mit feindlichen
Staatsangehörigen,auf Portugal (GBek.v.
19. Juni) 503. — auf Rußland (Bek. v.
3. Nov.) 1004.

Erhebung der Vorräte an Brotge=
treide, Mehl, Gerste, Hafer sowie
Hülsenfrüchten am 15. Februar 1917
(Bek. v. 14.Jan.) 46. — an Kartoffeln
am 11.März 1917 (Bek.v. 2. Febr.) 94.

Verkehr mit Bienenwachs während
desKrieges (Bek.v. 4.April) 303.— Einfuhr
von Walfischen, Robben,Tümmlern und
Fleisch von diesenTieren während des Krieges
(Bek.v. 17.Febr.) 153.

Ausführungsbestimmungen zur Verord=
nung vom 5.Oktober1916 über den Verkehr
mit fettlosen Wasch= und Reini=
gungsmitteln (Bek. v. 19.April) 366. —
Ergänzung(Bek.v. 21.Juni) 544.
Verkehrmit Wein währenddes Arieges

(V. v. 31. Aug.) 751. —Bildung von Wein=
baubezirken (Bek. v. 24. April) 373.
Ülberlassungausländischer Wert=

papiere an das Reich (Bek. v. 22. Mai)
429. — Ausnahmen von dem Verbote
vom 25.Februar 1915 von Mitteilungen über
Preise von Wertpapieren usfw. (Bek. v.
7.Juli) 635. (Bek. v. 9.Nov.) 1009.

Anmeldung von Zahlungsmit=
teln in ausländischer Währung
und von Forderungen auf verbündete
und neutrale Länder (Bek. v. 31. Aug.) 737. —
Übertragungvon Zahlungsmirteln und
Forderungen in ausländischer
Währung auf die Reichsbank (Bek. v.
31. Aug.) 741.

Zahlungsverbot gegenItalien
— Stundungs=

vorschrift des Zahlungsverbots
egenRußland (Bek. v. 3.Febr.) 103.—
Faehtunsotehr mit dem Ausland
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 109.
Ber. S. 131. *



Neichskanzler(Fortf.)
Außerkrafttreten der Verordnung

vom 19.April 1916über die Einfuhr von
Zigarettenrohtabak (Bek. v. 20.Okt.)
948. — Ausführungsbestimmun=
gen zu derVerordnungvom20.Oktober1917
über Zigarettentabak (GBek. v. 24.
Okt.) 965. — Ergänzung (Bek. v. 15.Nov.)
1049. (Bek. v. 27.Dez.) 1133.
Neue Fassung der Verordnung über

denVerkehr mit Zucker (Bek v. 17.Okt.)
914. — Durchfuhr von Zuckerwaren
(Bek.v. 5. Juli) 588.
Anderung der Ausführungsbestimmungen

vom16.Dezember1916überdenVerkehrmit
Zündwaren während des Krieges (Bek. v.
26.Febr.) 182. (Bek.v. 8.Okt.) 894.

Reichskartoffelstelle,Verarbeitung von Kartoffeln
in Brennereien, Stärkefabriken
undTrocknereien (V. v. 11.Okt.) 898.
— Erhebung über die Ernteflächen für
Frühkartoffeln (Bek. v. 20.Mai §9)
415.— Zulassung von Ausnahmen von den
Vorschriften über Abgabe von Kartoffeln
(Bek.v. 24. März) 278.
Höchstpreise für Kartoffeln aus der

Ernte1917(V. v. 19.März)243.
Erhebung der Vorräte an Kartoffeln

am 1.März 1917 (Bek. v. 2.Febr.) 94. —
Versorgung der Bevölkerung mit
Kartoffeln vom 16. August 1917 bis zum
15.September 1918 (V. v. 28. Juni) 569. —
aus der Herbstkartoffelernte1917 (V. v.
16.Aug.) 713.
Verkehrmit Saatkartoffeln aus der

Ernte 1917 (V. v. 16.Aug.) 711.

Reichskasse,Abführungvon Beträgender auf
Grund des Gesetzesüber die Besteuerung des
Personen=und Güterverkehrs erkannten Geld=
strafenan die Reichskasse(G. v. 8. April § 27)
337.— Die von den Ausführungsbehörden zur
Durchführungder Unfallversicherung
von Tätigkeiten im vaterländischenHilfs=
dienst im Ausland festgesetztenGeld=
strafen fließen in die Reichskasse(Bek. v.
2.Juni) 479.— Die von denKaliwerks=
besitzern zu entrichtende Abgabe für
jedenDoppelzentnerreines Kali des Gesamt=
absatzes fließt in die Reichskasse (G. v.
16.Juni zu Va) 503. «

Ausland während des Krieges (Bek. v.
8.Febr.) 109. Ber. S. 131.

DeutschenTabakhandels=Gesellschaftvon 1916
[Auslandsgesellschaft] über die Er=
höhungdes Rohtabak=Bedarfsanteilsder Her=
stellervon Tabakerzeugnissen(Bek. v. 30.Dez.
16) 1. (Bek.v. 23.Aug.) 728.— Zustimmung
des Reichskommissarszur übertragung
von Bedarfsanteilen an Rohtabak (Bek. v.
27.Dez.) 1132.
Bewilligung zur Einfuhr von Waren durch

den Reichskommissar für Aus= und
Einfuhrbewilligung in Berlin wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 16. Jan) 42. (Bek.
v. 16. Jan.) 41. ·

Reichskommissar für Elektri=
zität und Gas (Bek. v. 30.Aug.) 743.—
Außerkrafttretendieser Verordnung (Bek. v.
3.Okt.) 879.
Reichskommissar für Faßbe=

wirtschaftung, Vorsitzenderder Reichs=
stelle für Faßbewirtschaftung(Bek. v. 28. Juni
* 4) 575. — Beschlagnahme von
Fässern (Bek. v. 28. Juni) 577. (Bek. v.
12. Okt.) 899.
Reichskommissar für Fischver=

sorgung, Baaufsichtigung der Fischversor=
zung währenddes Krieges (V. v. 22.Sept.)

Reichskommissar zur Erörterung
von Gewalttätigkeiten gegen deut=
scheZivilpersonenin Feindesland,Anmeldung
von ForderungengegenSchuldner im feind=
lichen Ausland durchDeutscheoder deutscheGe=
sellschaftenim Ausland oder in den Schutz=
gebieten (Bek. v. 23. Febr.) 183.

Reichskommissarfür die Kohlenver=
teilung (LBek.v. 28. Febr.) 193. — Kennt=
nisnahme vom Stande der Sache im Verfahren
vor dem Schiedsgerichte für die Kohlen=
verteilung (Anordn. v.21. März § 3)
51. -
übernahme der dem Reichskanzler

auf Grund derVerordnungüberElektrizi=
tät und Gas sowieDampf, Druckluft,Heiß=
und LeitungswasserzustehendenBefugnisse
durch den Reichskommissarfür die Kohlen=
verteilung (Bek. v.3. Okt.) 879
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Reichskommissar(Forts.)

Reichskommissarfür Stickstoffwirt=
schaft (Bek. v. 18.Jan.) 59.
Reichskommissar für Über=

gangswirtschaßte Genehmigung von
iet= und Frachtverträgen für deutsche

Kauffahrteischiffe währenddes Krie=
es (Bek. v. 5.Juli) 585. — Anderung der
Verordnung vom 3. August 1916 über die Be=
stellung eines Reichskommissarsfür Über=
gangswirtschaft(Bek. v. 22. Nov.) 1064.

Reichskommissionzur Sicherstellung des
Papierbedarfs, Anhörung bei Zwei=
feln über die Durchführung der Bekannt=
machungvom 20.September1917 über Pa=
pier, Karton und Pappe (Bek. v.
20.Sept.§10)843.

Reichs=Marineamt, Entsendung von Kommissaren
zu den Sitzungen des Arbeitsausschusses für
Faßbewirtschaftung (Bek.v. 28.Juni
86) 576.

Erlaubnis des Reichs-Marineamts für
Marineanstalten zum Arbeiten und zum Ver=
kehrmit Krankheitserregern (Bek. v.
21.Nov.§1)1070.

Reichsmilitärgericht,Bezeichnungdes Berechtig=
ten und Verpflichteten in dem Beschluß über
Zuerkennungdes Anspruchsauf Entschädigung
für Verhaftung oder Aufenthaltsbeschränkung
auf Grund des Kriegszustandesund des Be=
lagerungszustandes(Bek. v. 8.Febr. 8 1) 116.

Einberufungvon Hilfsrichtern zum
Reichsmilitärgericht(G. v. 6.März) 217.
Servistarif für die einzelnenStellen

(G. v. 30.Mai §9) 447.

Reichsmünzen,Verbot der Einschmelzungoder
Verarbeitung von Reichsmünzen behufs ge=
werblicher Verwertung während des Krieges
(Bek.v. 10.Mai) 406.— außerKurs gesetzter
Reichsmünzen(Bek.v. 20.Dez.) 1115.

Reichs=Post=und Telegraphenverwaltung,neue
Postordnung (v. 28. Juli) 763. — Inkraft=
treten am 1. Oktober 1917 (Postordn. v.
28.Juli § 66) 816.

Reichs=Sackstelles. Rei
Verkehr mit Söä

sstelle für den
en.

Cocgle

Reichsschatzamt,Anzeigen an das Statistische
Amt des Reichsschatzamtsüber dänische,schwe=
dische, schweizerischeWertpapiere (Bek. v.
22. Mai) 429.
Errichtung einer Preisausgleich=

stelle für Kalkstickstoff bei dem
Reichsschatzamte(V. v. 24. Okt.) 963.

Reichsschiedsgerichtfür Kriegswirtschaft, der
Vorsitzende des Reichsschiedsgerichtsfür
Kriegswirtschaft führt die Bezeichnung „Präsi=
dent=(Bek. v. 18. Jan.) 67.
Eine besondereAbteilung des Reichsschieds=

gerichtsfür Kriegswirtschaftbildetdas Schieds=
gerichtfür die Kohlenverteilung (An=
ordn.v. 21.März) 250.
Entscheidung der Streitigkeiten über

Bienenwachs (Bek. v. 4.April) 303. —
über Cumaronharz (Bek. v. 22. Nov.)
1065.— über Leim (Bek. v. 15.Juli §8)
629. Ber. S. 642. — über Mineralöle,
Mineralölerzeugnisse,Erdwachs und Kerzen
(Bek. v. 18. Jan. § 8) 63. — über Speise=
fette (Bek.v. 9. Juni) 484.— überRoh=
tabak (8§§5 und 9 der Verordnung vom
10.Oktober1916— 16. 1145.],soweitRoh=
tabakanderer als inländischer Her=
kunftin Betrachtkommt(Bek.v. 3.Mai) 396.
— überZigarettenrohtabak (Bek. v.
20. Okt. 8§7) 946.
Feststellungdes Übernahmepreisesfür ent=

eignete Fässer (Bek. v. 6. Juni) 473. —
für Cumaronharz (Bek. v. 22. Nov.)
1065. (Bek.v. 22.Nov.) 1066.—für enteignete
Web=, Wirk=,. Strick= und getragene
Schuhwaren (Bek. v. 22.März) 257. —
für Zigarettenrohtabak (Gek. v.
20.Okt. 4)946.

Reichsstellefür bürgerlicheKleidung [Reichs=
bekleidungsstellej in Berlin, Beirat
(Bek. v. 11.Okt.) 895. — Überwachungdes
Verkehrs mit Web=, Wirk=, Strick=
und Schuhwaren während des Krieges
(Bek. v. 1.März) 196. — Inanspruchnahme
derWeb=, Wirk- und getragenenSchuh=
waren (Bek. v. 22.März) 257.

Reichsstelle für den Verkehr mit Säcken
[Reichs=Sackstelle] in Berlin, Ande=
rung der Bekanntmachungvom 27.Juli 1916
über den Verkehr mit Säcken während des



Reichsstellefür denVerkehrmit Säcken(Forts.)
Krieges (Bek. v. 20. Dez.) 1116. — Fest=
setzungenfür den Verkauf gebrauchterRoh=
zuckersäcke (A.B. v. 18.Okt. 8 6) 926.

Reichsstellefür Druckpapierin Berlin, die Preise
des im November und Dezember 1916 für
Tageszeitungen gelieferten maschinen=
latten, holzhaltigenPapiers sind nach den
FestsetzungenderReichsstellezu berechnen(Bek.
v. 17. Jan.) 50. —auch desweiterhin geliefer=
ten Papiers (Bek.v. 12.Febr.) 126.

faßstellej in Berlin, Einrichtung (Bek. v.
28. Juni) 575.

Reichsstellefür GemüseundObstin Berlin, Rege=
lung des Verkehrs mit Gemüse,Obst und Süd=
früchtenwährenddes Krieges (V. v. 3.April)
307. — Anderung(V. v. 19.Aug.) 723. —
Verarbeitung von Obst währenddes Krieges
(V. v. 24. Aug.) 729.

Reichsstellefür Papierholz,G. m. b.H. in Berlin,
Beschaffungvon Papierholz für Zeitungs=
druckpapier (Bek. v. 2.Nov.) 996.— Ent=
eignungvon Holz in Elsaß=Lothringenzu=
gunstender Reichsstellefür Papierholz (Bek.
v. 8. Febr.) 122. (Bek.v. 13.Dez.) 1103.

Reichsstellefür Speisefette,G. m.b.H. in Berlin,
Preise für Butter (V. v. 25. Aug.) 731.—
Zulassung von Ausnahmen von der Verord=
nung über den Verkehr mit Butterma=
schinen und Zentrifugen währenddes
Krieges(Bek.v.24.März§9) 282.— Fett=
armer Hartkäse ist an die Reichsstelle für
Speisefette zu liefern (Bek. v. 30.März) 297.
— Bewirtschaftung von Milch und Verkehr
mit Milch währenddesKrieges(V. v. 3.Nov.)
1005. — Weisungen über die Abgabe des aus
Olfrüchten gewonnenenOl=es während
des Krieges (V. v. 23.Juli, 7) 643. (V. v.
23.Juli § 6) 648.

Reichsstempelabgaben,Befreiung von Pfand=
briefen (Zwischenscheinen)und Kommunal=
Schuldverschreibungen(Zwischenscheinen)in=
ländischer öffentlich=rechtlicherKreditanstalten
vonder Reichsstempelabgabe(Bek.v. 29.März)
292. — Erhebung des Zuschlags zur
Reichsstempelabgabebei Grundstücksübertra=
gungen nach8§ 95, 96 des Reichsstempelgesetzes
bis31.März1920(G.v.30.März)297.

Cocgle
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Reichsstempelgesetzvom 3.Juli 1913, Anderung
derNr. 6 d Spalte 2, 3 desTarifs zumReichs=
stempelgesetz(G. v. 8.April § 32) 338.— In=
kraftsetzungder die Besteuerung des
Güterverkehrs betreffenden Vorschriften
diesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.— Ande=
rung der Tarifnummer4b des Reichsstempel=
gesetzes(G. v. 31. Okt.) 1013. «

Erhebung des Zuschlags zur Reichs=
stempelabgabe bei Grundstücksübertragungen
nach §8 95, 96 des Reichsstempelgesetzesbis
31. März 1920 (G. v. 30. März) 297.
Befreiung von Kauf=und Anschaffungsge=

schäften wegen UÜlberlassungausländischer
Wertpapiere an das Reich von der Ab=
gabe aus Tarifnummer 4 a des Reichsstempel=
esetzes(Bek. v. 22.März §4) 261. — Diese
berlassungbegründetnicht die Verpflichtung
zur EntrichtungdesReichsstempelsnachTarif=
nummer 1 C und 2b, c (das.§6) 261.

Reichstag, Verlängerung der Legislaturperiode
des Reichstags(G. v. 23.Juli) 657.
Inkraftsetzungdes§3 desHausarbeit=

gesetzes vom 20. Dezember 1911 (A. V. v.
3.Okt.) 893.

Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte, Besol=
dungsetatfür das Direktorium für 1917
(G. v. 30.März § 4) 291. (G. v. 30.Mai 88)
447.
Verlängerungder Amtsdauer der Ver=

treter der versichertenAngestellten und ihrer
Arbeitgeber in den Verwaltungsor==
ganender Reichsversicherungsanstalt(Bek.
v.11.Dez.)1101.
Befugnis der Reichsversicherungsanstalt,

nach§ 398 des Lersicherungsgesetesfür Ange=
stelltezu Unrechterstattete Beiträge nicht
zurückzufordern(Bek.v. 19.Okt. § 3) 933.
ErstmaligeAusstelung einer versiche=

rungstechnischen ilanz durch die
Reichsversicherungsanstaltfür Angestellte(Bek.
v.18.Aug.)722.
Angestelltenversicherungder im vater=

ländischen Hilfsdienst Beschäftigten
(V. v. 24.Febr.) 171.— in denbesetzten
ausländischenGebieten (Bek. v. 25. Mai)
435. — im Ausland (Bek. v. 12.Okt.) 896.

Reichsversicherungsordnung,Hinausschiebungder
Wahlen nach der Reichsversicherungsord=
nung bis zum Schlussedes Kalenderjahrs,das
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Reichsversicherungsordnung(Forts.)
demJahre folgt,in demdergegenwärtigeKrieg
beendetist (Bek. v. 11.Jan.) 39.

Beschäftigung von Kriegsgefan=
genen in Betrieben, die der Unfallversiche=
rung unterliegen,Anwendungdes§ 898 Satz1
und der §8 899, 900 der Reichsversicherungs=
ordnung auf die Kriegsgefangenen und ihre
Hinterbliebenen(G. v. 15.Aug. 8§3, 4) 726.

Aufhebung der nach § 1459 der Reichs=
versicherungsordnung festgestellten Versiche=
rungspflichtvon Personal der freiwilli=
gen Kriegskrankenpflege (Bek. v.
15.März) 231.
Ursprungsanstaltim Sinne des § 1418

Satz3 der Reichsversicherungsordnungbei der
Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung
der im vaterländischen Hilfsdienst
Beschäftigten (Bek. v. 4. Juni) 472. — An=
wendung der §§ 118, 119, 223, 418, 435,
210 der Reichsversicherungsordnungauf die
Wochenhilfe aus Anlaß des vater=
ländischen Hilfsdienstes (Bek. v.
6.Juli §89, 10, 14, 17) 594.
Festsetzungdes Grundlohns für die

Krankenversicherung nach§ 180 der
Reichsversicherungsordnungwährenddes Krie=
ges (Bek. v. 22. Nov.) 1085. — Kranken=
und Unfallversicherung von Angehö=
rigen feindlicher Staaten während des Krieges
nach den Vorschriften der Reichsversicherungs=
ordnung (Bek. v. 25. Jan.) 79. — Warte=
zeit für Personen im Kriegs=,Sanitäts= oder
ähnlichenDienste bei ihrer Krankenkasse,
Anwendungdes §195 Abs.1, § 208 Satz?,
§ 199 der Reichsversicherungsordnung(V. v.
1.März II) 201.
Gewährung von Sterbegeld und

Hinterbliebenenrenten nach der
Reichsversicherungsordnung bei Gesundheits=
schädigung durch aromatische Nitrover=
bindungen (Bek. v. 12.Okt.) 900.

Reichswähecung, auf Reichswährung lautende
Zahlungsmittel dürfen währenddes Krieges
nur mit Einwilligung derReichsbanknachdem
Ausland versendet oder überbracht werden
(Bek. v. 8. Febr. § 3) 106. — Reichs=und un=
mittelbare Staatsbehörden bedürfendieser Ein=
willigungnicht(Bek.v. 8.Febr.Art. 4) 110.

„Co gle
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eichswechsel,Ausgabe von Reichswechselnzur
Bestreitungeinmaliger außerordentlicherAus=
guben für 1916 (G. v. 28. Febr.) 207. — für
1917 (G. v. 30. Mai) 445. (G. v. 21. Juli)
651. (G.v.9.Dez.)1097.
eichswirtschaftsamt,Errichtung zur Bearbeitung
der sozial= und wirtschaftspoliti=
schen Angelegenheiten des Reichs (A. E. v.
21. Okt.) 963. — Einzelgehalt des Bureau=
vorstehers beim Reichswirtschaftsamt gemäß
der vierten Ergänzung des Besoldungsgesetzes
(v.21.Okt.)961.
eichs=Zuckerausgleich=Gesellschaftm.b.H. in Ber=
lin, Einziehung oder Auszahlung von Beträgen
für Rohzucker im Betriebsjahr 1916/17
(Bek.v. 28.Juli) 671.— Fracht=und Preis=
ausgleichfür Rohzucker(V. v. 17.Okt. Art. 1,
12)912. (Bek.v.17.Okt.§13)918. (A.B.
v. 18. Okt. §§ 1, 7, 9, 28) 924.

eichszuckerstellein Berlin, Genehmigung zum
Brennen von Zuckerrübenim Betriebsjahr
1917/18(Bek. v. 2.März) 209.
Zulassung von Ausnahmen von den
Höchstpreisen für Honig (V. v.
26. Juni) 559. — für Kunsthonig (V. v.
7.Dez. §7) 1095.— vonderVerordnungvom
3.Oktober1917überZuckerrübensamen
(V. v. 3.Okt.884, 7) 886.
Verkehr mit Zuckerwährenddes Krieges

(V. v. 17. Okt.) 909. — Neue Fassung
der Verordnung (Bek. v. 17. Okt.) 914. —
Ausführungsbestimmungen(v. 18.Okt.) 924.

einigungsmittel, neue Ausführungsbestim=
mungenzu der Verordnung vom 5. Oktober
1916 über fettlose Wasch=und Reinigungs=
mittel (Bek. v. 19.April) 366. — Ergänzung
(Bek. v. 21. Juni) 544.— Abänderungder
Verordnung vom 5. Oktober 1916 über den
Verkehrmit fettlosenReinigungsmitteln(Bek.
v. 21. Juni) 544.

der Eisenbahn während des Krieges (Bek.
v. 23. Juli) 656.

Beschränkungdes Gewichts von Reise=
gepäckstückenbei der Eisen bahnbeför=
derung währenddesKriegesauf 50kg (Bek.
v. 27. Okt.) 974.



Reisegepãch(Forts.)
Beförderung mit den Personen—

posten, Güter= und Karriolposten und mit
Landpostfahrten (Postordn. v. 28. Juli §§ 58,
60. 63, 64 II) 814.

Reisekosten der Mitglieder der Schieds=
gerichte für Streitigkeiten mit den Her=
stellungs=und Vertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrie (Bek. v. 29. Juli § 1)
674. — mit der Herstellungs=und Vertriebs=
gesellschaftin der Seifenindustrie (Bek.
v. 29. Juli) 676.

Reisende, Bezeichnung der Gepäckstückebei der
Beförderung mit der Eisenbahn während
des Krieges (Bek. v. 23. Juli) 656.

Beförderung von Reisendenmit den Per=
sonenposten (Postordn. v. 28. Juli 8§ 55,
56, 61) 813.

Reisig, Gewinnung von Futterreisig während des
Krieges (V. v. 27.Dez.) 1125.

Reißwerg, Preisbeschränkungen während des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8.Febr.) 112.

Revision an das Reichsgerichtbei Klagen auf
Grund des Gesetzesüber die Besteuerung des
Personen=und Güterverkehrs (G. v. 8. April
8 20) 336.

Revisoren, Prüfung des Hergangesder Grün—
dung einer Aktiengesellschaft(Bek. v. 30. Aug.)
746.

Rhabarber, Schlußschein bei Veräußerung
an Groß= oder Kleinhändler (V. v. 3. April
* 10) 311. — Verarbeitung von Rhabarber zu
Obstwein (V. v. 24. Aug.) 729.

Richter, Einberufung als Hilfsrichter zum
Reichsmilitärgericht (G. v.6. März)
217. — Anordnung der Aussetzung der
Veräußerung beschlagnahmter Gegen=
stände (Bek. v. 22. März) 255.

Richtpreise für Saatkartoffeln aus der
Ernte 1917 (V. v. 16.Aug. § 4) 712. — für
ungegorenen,unversteuertenRohtabak in=
ländischerErnte aus dem Erntejahr 1917
(Bek.v. 22.Nov.) 1064.

Rinderfüßes.Rindvieh.
Rindvieh, Hausschlachtungen von Rind=
vieh (V. v. 2. Mai) 387. (V. v. 2.Okt.) 881.
(Bek. v. 19.Okt..889 bis 15) 952.— Ver=
Neichs-Gesetzbl.1917.

Cocgle
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Rindvieh (Forts.)
bot des Halsschnitts beim Schlachten,
ausgenommen beim rituellen Schächten (Bek.
2. Juni) 471.
Neue Fassung der Verordnungüber

denVerbrauch von Fleisch und Fleisch=
waren,Abgabenur gegenFleischkarte(Bek. v.
19.Okt.) 949. «
Höchstpreise für Schlachtrindervom

1.Juli 1917ab (V. v. 19.März) 243.— in
der Zeit vom 1.Juli bis 31.Juli 1917(V. v.
5. April §§3, 4) 320. — für Fleisch und
Fleischwarenausländischer Herkunftvon
Rindvieh (V. v. 18. Juli) 632.

Verkehr mit anfallenden frischen Knochen
von Rindern sowie mit Rinderfüßen
währenddes Krieges (Bek. v. 15.Febr.) 137.
(Bek. v. 16. Febr.) 140. (Bek. v. 14. Dez.)
1106. (Bek. v. 14.Dez.) 1107.
Vierteljährliche kleine Viehzählun=

gEn (Bek.v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.)
7

Robben,Einfuhr von Robben und Fleischvon
ihnen (Bek.v. 18. Febr.) 153.

Roggen, Verarbeitung von Roggen in Brannt=
weinbrennereien im Betriebsjahr
1917/18(Bek. v. 18.Okt. III 8) 936.
Ernteflächenerhebung vom l15.

bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v. 21. Juni)
535. — Erhebung der Getreideernte
und Nachprüfung der Ernteflächen=
erhebung(V. v. 30. Aug.) 753.

Höchstpreise für Roggen aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. — für inländischen
Roggen aus der Ernte 1917 und für Roggen
frühererErnten (V. v. 12.Juli) 619.— Er=
mäßigung dieser Höchstpreisevom 1.März
1918 ab (V. v. 24. Nov.) 1082.

Verkehr mit Roggen aus der Ernte
1917 (R. Getr.O. v. 21. Juni) 507. — zu
Saatzwecken (V. v. 12. Juli) 609. —
Anderung(V. v. 25.Sept.) 863.— wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.

Den Unternehmernlandwirtschaft=
licher Betriebe zu belassenderRoggen zur
Bestellung der Grundstücke (V. v. 20. Juli)
636. — zur Ernährung der Selbstversor=

.
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Noggen(Forts.) .
ger vom 1.August 1917 ab (V. v. 20.Juli)
636. — vom 1. November1917 ab (V. v.
25.Okt.) 971.

Erhebung.der Vorräte an Brotgetreide
und Mehl (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Roggenbrot,Verwendungvon Rüben bei der
Bereitungvon Roggenbrotwährenddes Krie=
ges (Bek. v. 5. Febr.) 101.

Roggenmehl, Verkehr mit ausländischem
Roggenmehl während des Krieges (V. v.
13.März) 229. Ber.S. 252.

Noggenstroh,neueVorschriftenüberdenVerkehr
mit Roggenstroh während des Krieges,
Höchstpreise (V. v.2. Aug.) 685.

Rohfett, Verbrauch während des Krieges, Abgabe
nur gegenFleischkarte (Bek. v. 19.Okt.)
949.

Rohöle, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61.
(Bek. v. 24. Febr.) 169. (Bek. v. 24. Febr.)
170.

Röhrengießereien, Bestimmungen über ihren Be=
trieb (Bek. v. 1.Dez.) 1090.

Rohrpost, die Bedingungen für die Benutzungder
Rohrpost werdendurcheine besondereRohr=
postordnungfestgesetzt(Postordn. v. 28. Juli
§65)816.

Rohtabaks.Tabak.
Rohzucker,Erhöhung des Preises für Roh=
zucker im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.

2.März) 209.
Außerkrafttreten des § 6 der Verordnung

vom 2.Dezember1916überRohzuckerim Be=
triebsjahr 1917/18 (V. v. 15. Nov. Art. II)
1049.
Verkehrmit RohzuckerwährenddesKrieges

(V. v. 17. Okt.) 909. — Neue Fassung
der Verordnung (Bek. v. 17. Okt.) 914. —
Ausführungsbestimmungen (v. 18.Okt.) 924.
— Verbot der Durchfuhr von Roh=
zucker(A. B. v. 18.Okt. 8 26) 931.

Rohzuckermelasse,Verkehr damit während des
Krieges (V. v. 15. Nov.) 1047.

Rollgerste, Aufhebung der Verordnung vom
9. September 1916 über Höchstpreise (V.
v. 16.Okt.) 901.

Cocgle

Rote Rüben(roteBeete),Schlußschein bei
Veräußerung an Groß= oder Kleinhändler (V.
v.3.April§10)311.

Rotwild, Verkehr damit während des Krieges (V.
v. 12. Juli) 607. — Verbrauch des Fleisches
vonRotwild währenddesKrieges,Abgabenur
gegenFleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Rotz, Arbeiten und Verkehrmit Erregern des
Rotzes(Bek.v. 21.Nov. 881 bis 8) 1069.—
Versendungvon Rotzerregern(Bek.v. 21.Nov.
§89 bis 17)1075.

Rubel,VerbotderEin=undDurchfuhrauf Rubel
lautender Geldzeichen während des Krieges.,
ausgenommen die Einfuhr aus den besetzten
Gebieten Rußlands und die Einfuhr von
Goldrubeln(Bek.v. 17.März) 235.

Rüben,Brennen von Rüben im Betriebsjahr
1917/18 (Bek. v. 2. März) 209. (Bek. v.
18. Okt. III,g) 936. — Verwendung von
Rüben bei der Bereitung von Roggenbrot
währenddesKrieges(Bek.v. 5.Febr.) 101.
Ernteflächenerhebung vom 15.

bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v. 21.
Juni) 535. · .

Außerkrafttreten der Verordnung
vom 26.Oktober1916 über Höchstpreise
für Rüben (V. v. 13. Juli) 623.

s. auch Futterrüben, Hepbst
rüben, Kohlrüben, Rote Rüben,
Runkelrüben, Stoppelrüben,
Wasserrüben, Zuckerrüben.

Rübensäfte, Verarbeitung von Rübensaft in
Branntweinbrennereienim Betriebsjahr1917
1918 (Bek. v. 18.Okt.III . 936.

Rüböl, Lieferung von Rüböl bei Abgabe von
Olfrüchten an den Kriegsausschuß für pflanz=
liche und tierischeOle und Fette(V. v7. Aug.)

Rübsen, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
Höchstpreise für Rübsenaus derErnte

1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v. 7. Aug.)
699. — aus der Ernte 1918 (V. v. 23. Juli)
643. (V. v.23.Juli) 646. (Bek.v.7.Aug.) 699.
Lieferung von Rüböl bei Abgabe von

Rübsen an den Kriegsausschuß für pflanzliche
und tierischeOle und Fette(V. v. 7.Aug.) 697.

Verkehr mit Rübsen während des Krie=
ges(V. v. 23.Juli) 646. "
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(G. v. 8.April §24) 345. — bei Hinterzie=
hung der nachdemGesetzüber die Besteuerung
des Personen= und Güterverkehrs
fälligen Abgaben (G. v. 8. April §24) 337. —
bei militärischen Verbrechen und

Vergehen, Herabsetzung von Mindest=
strafendesMil. Str. G. B. v. 72, §871, 72,
75 (G. v. 25.April Art.I Nr.5 bis 7) 382.

Räckforderung von Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli § 33) 794.

Rückkehr der wehrpflichtigen Deutschenim Aus=
land (V. v. 26. Febr.) 211. Ber. S. 232.

Rückschein bei Postsendungen (Postordn. v.
28. Juli §§26,39IX, X) 791.

Rückstandöl, Verkehr damit während des Krieges
4Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
(#er. v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)
170.

Ruhegeld, Pfändung des Ruhegeldesder im
Privatdienst angestelltenPersonen während des
Krieges (Bek. v. 22. März) 254. — der Per=
sonen, die in einem privaten Arbeits= oder
Dienstverhältnisse beschäftigt waren (Bek. v.
13.Dez.) 1102.

Rumänien, Ausgabestelle der Aufnahme= und
Versicherungskarten für die Angestelltenver=
sicherung der im vaterländischen
Hilfsdienst im besetztenGebiet von Ru=
mänien Beschäftigtenin Berlin (Bek. v.
25. Mai) 435. — Anwendung der Ver=
tragszollsätze für Waren aus Rumänien
1Bek. v. 8.Febr.) 120.

Runkelrüben, Ernteflächenerhebung
vom 15. bis 25.Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai)
413. — Erntevorschätzung1917 (Bek. v.
21. Juni) 535.
Aufhebung der Höchstpreise

26. Oitober 1916 (V. v. 13. Juli) 623.
Absatzund Verwendung von Samen von

Futterrunkelrüben zu anderenals zu Saat=
zweckenwährenddes Krieges (V. v. 19.Nov.)
1057.

Verkchr mit Runkelrübensamen=
stroh währenddes Krieges,Höchstpreise
+. v. 2.Aug. 888 ff.) 688.

vom

sicherungskarten für die Angestelltenversiche=
rung der im vaterländischen Hilfs=
dienst im besetztenGebiet von Rußland Be=
schäftigtenin Posen (Bek. v. 25. Mai) 435.

Außerkraftsetzung der Verordnung
vom 1. Juli 1915 über gewerbliche
Schutzrechte feindlicher Staatsangehöriger,
soweit sie Rußland und die Angehörigen
Rußlands betrifft,in AnsehungderGebietedes
GeneralgouvernementsWa uec au und des
k. und k. Militär=Generalgouvernements in
Lublin (Bek. v. 25. Jan.) 73.

Liquidation russischer Unternehmun=
gen (Bek. v. 22. Sept.) 876.
Anwendungder Verordnungvom 16.De=

zember1916, betr. Auflösung von Ver=
trägen mit feindlichenStaatsangehörigen,
auf Rußland(Bek.v. 3.Nov.) 1004.

Ausnahme von der Stundungsvorschrift
des Zahlungsverbots gegenRußland
für Personen im Generalgouvernement War=
schauund im k.u. k.Militär=Gouvernementin
Lublin (Bek. v. 3.Febr.) 103.

S
Saatgut, Verkehr mit Saatgut von Buch=
weizen und Hirse, Hülsenfrüchten,
Lupinen und Wicken, Höchstpreise
für Saatgut von Buchweizen,Hirse und Hül=
senfrüchten, Saatkarte (Bek. v. 6. Jan.)
14. Anderung, Handel mit Saatgut
von Hülsenfrüchtenzum Gemüseanbau(Bek. v.
23.März) 267. — Anderungder Verordnung
vom 29. Juni 1916 in der Fassung vom
14.Dezember1916 bezüglichdes Saatguts von
Hülsenfrüchten zum Gemüseanbau(Bek.
v. 23.März) 267.
Verkehrmit Saatgut von Buchweizen,

Hirse und Hülsenfrüchten aus der
Ernte 1917, Saatkarte (V. v. 12. Juli)
609. — Anderung der Saatkarte (V. v.
22. Dez.) 1124.

Höchstpreise für Saatgut von Buch=
weizen und Hirse aus der Ernte 1917 (V.
v. 12.Juli §14)622.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe für die Saat zu belassende

T.
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Saatgut (Forts.)
Früchte (V. v. 20.Juli) 636. (V. v. 27.Sept.)
72. .
Verkehr mit Saatgut von Getreide der

Ernte 1917(R. Getr. O. v. 21.Juni 888,23,

(V. v. 25. Sept.) 863. (V. v. 22. Dez.
1124. — Höchstpreise für Saatgut von
Getreideaus der Ernte 1917 (V. v. 12.Juli
§14)622.
Veräußerung,Erwerb und Lieferung von

Sommer= und Wintergetreide zu
Saatzwecken (V. v. 27. Okt. Art. 2) 976.
— Höchstpreise für Saatgut von Som=
mergetreide (V. v. 27. Okt. Art. 1)
75.
Verkehr mit Hafer und Sommer=

gerste zu Saatzwecken,Saatkarte (Bek.
v. 11. Jan.) 31.

Zuschläge für anerkanntes Saatgut zu den
Höchstpreisen für Hülsenfrüchte (V. v.
24. Juli § 9) 655.

Verkehr mit Saatkartoffeln aus der
Ernte 1916 (V. v. 24. Mai) 434. — vom
16.Aug. 1917 bis 15.September1918 (V. v.
28.Juni §14) 573.—aus der Ernte1917(V.
v. 16.Aug.) 711. — Abzug des Saatgutbedarfs
bei der Sicherstellung des Bedarfs an
Speisekartoffeln aus der Herbstkartof=
felernte 1917 (V. v. 16.Aug. § 3) 713.

Höchstpreise für Saatgut von Lupi=
nen und Wicken (Bek. v. 16. Jan.) 53. —
von aus dauernden Lupinen (Bek. v.
30.April) 389.

Von der Inanspruchnahme der Vorräte an
Getreide und Hülsenfrüchtenfür die Ernäh=
rung des Volkes bleibt Saatgut ausge=
schlossen(Bek. v. 22. März) 263.

Saatgutwirtschaften(Bek. v. 6. Jan. § 4) 15.
(V. v. 12.Juli) 609. (V. v. 12. Juli §14) 622.
(V. v. 24. Juli § 9) 655. (V. v. 27. Okt.)
975. — Beausfsichtigungdes Geschäftsbetriebes
durchdie Reichsgetreidestelle (V. v.
22.Dez.)1124.

Saatkarten für Buchweizen und Hirsc.
Hülsenfrüchte, Lupinen und Wik=
ken (Bek. v. 6. Jan.) 14. — Vordrucke
dazu (das.) 17, 19. — für Getreide,
Hülenfrüchte, Buchweizen und
Hirse aus der Ernte 1917 (V. v. 12. Juli)
609.— Vordruckedazu(V. v. 12.Juli) 615.—

Cocgle

Saatkarten (Forts.) -
Änderungbetr.AusstellungvonSaat-
karten(V. v. 22. Dez.) 1124. — Saatkarten für
Hafer und Sommergerste (Bek. v.
11.Jan.) 31. —Vordrucke dazu (das.)35,
37. — für Hülsenfrüchte zum Ge=
müseanbau (Bek.v. 23.März) 267.

Saatstellen, Zulassung des Handels mit Saatgut
von Buchweizen und Hirse, Hülsen=
früchten, Lupinen undWicken C(Bek.
v. 6. Jan.) 14. — Verkehr mit Saatgut von
Buchweizen, Hirse und Hülsen=
früchten (V. v. 12. Juli §8 10, 11) 611.

Saatwicken, den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe zur Ernährung der Selbstver=
surkerzu belassendeSaatwicken (V. v. 13.Nov.)

6.

Sachsen,besondereBestimmungen für die Melde=
pflicht in Sachsen zum vaterländischenHilfs=
dienst (Bek. v. 1. März §§ 7, 8) 204. (Bek. v.
13. Nov. 88 5, 8, 13) 1041.

Sachverständige, Gebühren für die auf
Grund des§40 desGesetzesvom21.Dezember
1871, betr. die Beschränkungen des Grund=
eigentums in der Umgebung von Festungen,
in Rayonangelegenheiten herange=
zogenenSachverständigen(V. v. 11. Jan.) 40.

Anhörung von Sachverständigen bei frei=
händigem Verkauf beschlagnahmter Ge=
genstände(Bek. v. 22. März) 255.

Anhörung des Sachverständigenausschusses
bei der Enteignungvon Binnenschiffen
und Umschlagsvorrichtungenwährend des Krie=
ges (Bek. v. 18.Aug. § 5) 717.
Sachverständigebei der Erhebungder Ge=

treideernte und bei der Nachprüfungder
Ernteflächenerhebung 1917 (V. v.
30. Aug.) 753.

Vernehmung von Sachverständigenvor den
Amtsgerichten in Mieteinigungs=
sachen (Anordn. v. 15.Sept.) 834. — vor
den Einigungsämtern (Anordn. v.
26. Juli) 611. — vor den auf Grund des
Hilfsdienstgesetzes gebildeten Aus=
schüssen(Bek.v. 30.Jan. §§9, 10) 86. (Bek.
v. 30. Jan. §§ 17 ff.) 90. — vor demReichs=
ausschuß für Gewährung von Beihilfen zur
Wiederherstellung derdeutschenHan=
delsflotte (G. v. 7. Nov. § 8) 1028. —

vor dem Schiedsgericht für Streitig= 1!



Sachverständige(Forts.)
keiten mit den Herstellungs- und Vertriebs=
gesellschaftenin derSchuhindustrie (ek.
v. 29. Juli § 6) 675. — mit der Herstellungs=
undVertriebsgesellschaftin derSeifenin du=
strie (Bek. v. 29. Juli) 676. — vor den
Schiedsstellen für Angelegenheiten der
Sammelheizung und Warmwafs=
ser versorgung von Mieträumen (An=
ordn. v. 2. Nov. §7) 992.
Zuziehungvon SachverständigenbeimEin=

mietenund Einlagern vonKartoffeln (V.
v.28.Juni §10)572.
Befugnis der von der Polizeibehörde

beauftragten Sachverständigen zur Vornahme
von Besichtigungen der Räume, in denen:
Kälbermägen gewonnen,aufbewahrtoder

feilgehalten werden (V. v. 1.März) 195. —
Schuhsohlen, Sohlenschoner,
Sohlenbewehrungen und Leder=
ersatzstoffe gewerbsmäßig hergestellt,auf=
bewahrt, feilgehalten,verkauft oder sonstin den
Verkehr gebrachtwerden (Bek. v. 4. Jan.) 7.

Säcke, Anderung der Bekanntmachungvom
27.Juli überdenVerkehr mit Säckenwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 20. Dez.) 1116.
Preise für Säckebei Lieferung von Häcksel

(Bek.v. 21.April) 372. (V. v. 2.Aug.§6)
688.—von Roggen= undWeizenkleie,
Sackleihgebühr(Bek. v. 4.März) 214.— von
Saatgut von Buchweizen und Hirse,
Hülsenfrüchten, Lupinen und
Wicken (Bek. v. 6. Jan. 8§8) 16.

Sackleihgebühr bei Lieferung von
Grünkern (V. v. 31. Juli) 672. — von
Hülsenfrüchten (V. v. 24. Juli § 5)
654. — von Thomasphosphatmehl
(V. v. 10.Dez.) 1099.— von Zucker (A. B.
v. 18.Okt. § 6) 926.

Zollfreiheit für Säcke während des
Krieges (Bek. v. 28. Juni) 567.

Sahne, Verkehr damit während des Krieges (V.
v. 3. Nov.) 1005. — Verbot der Verabfolgung
in Konditoreien ufsw. (V. v. 3.Nov.
§10)1009.

Sahnenpulver, Verbot der Herstellung während
des Krieges (V. v. 3. Nov.) 1005.

Salat, Schlußschein bei Veräußerung an

311.

Salze, Höchstpreise für Badesalze und Salze
zum Talgschmelzen(Bek. v. 2.Febr.) 93.

Samen, Handel mit Gemüsesaatgut ge=
mäß § 1 der Verordnungvom 15. November
1916überdenHandelmit Sämereien(Bek.v.
23. März) 267. (V. v. 12. Juli § 12) 612.

Absatz und Verwendung von Samen von
Gras, Klee usw.zu anderenals zu Saat=
zeen während des Krieges (V. v. 19. Nov.)
57.

Samenhandlungen,Zuschlägezu den Höchst=
preisen für Zuckerrübensamen beim
Ferkauf an Rübenbauer (V. v. 3. Okt. 83)
86. «

Sämereien s. Samen.
Sammelheizung, Sammelheizungsanlagen in
Mieträumen (Bek. v. 2. Nov.) 989. (Anordn.
v. 2.Nov.) 991.

Sammelstelle für den Verkehr mit Gemüse, Obst
und Südfrüchten während des Krieges (V. v.
3.April 886,9,15)309.

Sammelwerke, Verbrauch von maschinenglattem,
holzhaltigem Druckpapier für Sammelwerke
während des Krieges (Bek. v. 30. März) 293.
Ber. S. 305.— vom1. Juli bis 30.Septem=
ber 1917 (Bek. v. 18. Juni) 500. — vom
1. Oktober bis 31. Dezember1917 (Bek. v.
20.Sept.) 839.— vom 1.Jan. bis 31.März
1918 (Bek. v. 28. Dez.) 1129.

Sammlungen, öffentliche, zu Kriegswohlfahrts=
zelen. neue Vorschriften (Bek. v. 15. Febr.)

Samoga,vorläufigeRegelungdes Haushalts für
1917 (G. v. 30. März) 291. —Feststellung des
Reichshaushaltsetatsfür 1917(G. v. 30.Mai)
468. -

Sandbläsereien,Beschäftigungvon Arbeiterinnen
und jugendlichenArbeitern (Bek. v. 22. Aug.)

Sanitätsdienst, Angestelltenversiche=
rung während des Kriegesfür Versicherteim
Sanitätsdienst verbündeter oder befreundeter
Staaten (Bek. v. 2. Aug.) 680. — Wartezeit
für Personen im Sanitäts= oder ähnlichen
Dienstebei ihrer Krankenkasse während'
des Krieges (V. v. 1. März lI) 201.—
Wochenhilfe für Wöchnerinnen im Sani=
tätsdienst beschäftigterEhemänner (Wik. v.
6. Juli §2) 592. s
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Satzung der Betriebsverbände in der Binnen⸗
schüffahrt Gek. v. 18. Aug. Art. II)
720. — der Gesellschaftenvon Brauerei=

§8) 994. — derGesellschaftenvon Besitzern
don Graphitgruben und Grayphitaufbe=
reitungsanstalten (Bek. v. 4. Aug. 8 3) 693. —
der Reichsstelle für Papierholz G.
m. b.H. (Bek. v. 2. Nov. § 1) 996. — der
Schuhhandelsgesellschaften (ek.
v. 26. Juli Art. II §§ 1, 2, Art. III § 3)
666. — der Herstellungs= und Ver=
triebsgesellschaften in der Schuh=
in dustrie (Bek. v. 17.März Art. II 8§1

bis 3) 237. —der Herstellungs=und Vertriebs=
gesellschaftin der Seifenindustrie (Bek.
v. 9. Juni Art. II 88 1 bis 3) 486.

Bestimmungen in der Satzung einer
Orts=, Land=, Betriebs= oder In=
mungskrankenkasse über die Aufstel=
lung der Jahresrechnung (Bek. v. 30. Nov.)
1091. — Bemessungdes Kranken= und des

Krankenkasse während des Krieges (Bek.
v. 22. Nov.) 1085.

Saubohnen s. Ackerbohnen.
Schächten, Gestattung des Schächtschnittswäh=
rend des Krieges nur beim rituellen Schächten
von Rindern, Kälbern, Schafen und Ziegen
(Bek. v. 2. Juni) 471.

Schadenersatzdurch die Post für Nachnahmesen=
dungen (Postordn. v. 28. Juli § 19 VIII)
784. — Ersatz des Schadens, der durchdie Be=
förderung ausgeschlosseneroder nur bedingt zu=
gelassenerGegenständeentsteht,durchden Ab=
sender der Postsendungen (Postordn. v.
28.Juli § 27 III) 791.

Schafbocklämmer,Verfüttern von Hafer (Bek. v.
22.März) 263. . .

Schafe,Verbrauchdes Fleisches von Schafen
während des Krieges,
Fleischkarte (Bek. v. 19. Okt.) 949.
(Bek.v.19.Okt.889bis15)952. —
Höchstpreise für Fleisch und Fleisch=

waren ausländischer Herkunft von Scha=
fen (V. v. 18. Juli) 632. — für Schafmilch
während des Krieges (V. v. 3. Nov. § 13)
1010. —-
Hausschlachtungen von Schafen

Cocgle

Schafe(Forts.)
schnitts beim Schlachten, ausgenommen

beim rituellen Schächten(Bek. v. 2. Juni) 471.
—Ablieferung der bei Schlachtungvon Schafen
anfallenden frischen Knochen (Bek. v.
16.Febr.§3)141. (Bek.v.14.Dez.)1107.
VierteljährlichekleineVieh zählungen

(Bek.v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.) 701.
s. auch Schafbocklämmer, Zucht=

schaf böcke.
Schafhalter,gänzlicheroder Teil=Ausschlußvom
Bezuge von Vollmilch oder Magermilch wäh=
rend des Krieges (V. v. 3. Nov. 8 13) 1010.

Schaltiere,Einfuhr von Schaltierenund Züberei=
tungen davon, Verbot der Durchfuhr (Bek. v.
14. Febr.) 129.

Schankwirte,Fristung im Sinne des §49 Abf. 3
der Gewerbeordnungfür die Erlaubnis zum
Geschäftsbetriebewährenddes Krieges (Bek.
v. 3.Aug.) 680.

Schankwirtschaften,Verbot des Aushangsvon
Extrablättern in Schankwirtschaften
währenddes Krieges (Bek. v. 29. Mai) 439.
Woufhebung desVerbots (Bek. v. 18.Juni)
499.

Bekanntgabeder Bierpreise durch An=
Wlag während des Krieges (V. v. 20. Febr.)
16

Verbrauch von Fleisch und Fleisch=
waren währenddes Krieges, Abgabe nur
gegenFleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.
Schlußschein bei dem Erwerb von

Gänsen während des Krieges (V. v. 3. Juli
#*6) 582. — Verbot der Verabfolgung von
Sahne währenddes Krieges (V. v. 3.Nov.
§ 10) 1009. — Bescheinigungenüber den Er=
werbvon Wein (V. v. 31.Aug. §4) 751.

Schatzanweisungen,§ 3 Abs. 2 der Verordnung
vom 8. Februar 1917 über den Zahlungs=
verkehrmit dem Ausland während des Krieges
findet auf den Erwerb von Schatzanweisungen
der Kriegsanleihen des DeutschenReichs keine
Anwendung (Bek. v. 8. Febr Art. 6) 110. —
Ermächtigung des Reichskanzlers zur Ausgabe
von Schatzanweisungen für 1916 (G. v.
28.Febr.)207.—für 1917(G. v. 30.März)
289. (G. v. 30.Mai) 445. (G. v. 21.Juli)
P01. (LG.v. 21. Okt.) 959. (G. v. 9.Dez.)
1097.



Schaufenster, Verbot des. Aushangs von
Extrablättern an Schaufensternwährend
des Krieges (Bek. v. 29. Mai) 439. — Auf=

Verbot der Ausstellung von Butter=
maschinen oder Zentrifugen in
SchaufensternwährenddesKrieges Ger. v.
24.März §6) 281.

Schaumwein,VerbotderVerwendungvon Zucker
zur Herstellung von Schaumwein während des
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Schauspielunternehmer,Fristung im Sinne des
§49 Abs. 3 der Gewerbeordnung für die Er=
laubnis zum Gewerbebetriebewährend des
Krieges (Bek. v. 3.Aug.) 680. — Versagung
der Erlaubnis während des Krieges, wenn ein
Bedürfnis nicht nachgewiesenist (Bek. v.
3.Aug.) 681.

Schecke, Einzahlung auf Aktien von
Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaften
auf Aktien und Versicherungsvereinenauf Ge=
genseitigkeit durch einen von der Reichsbank
bestätigten Scheck oder durch Gutschrift
auf ein Postscheckkontowährend desKrieges
(Bek. v. 24.Mai) 431.

Anmeldung von Scheckenin ausländi=
cherWährung (Bek. v. 31. Aug.) 737.
bertragung solcher Scheckeauf die

Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.
Protestierung von Scheckenbei Post=

aufträgen(Postordn.v. 28. Juli § 18XVII)
782.
Mitteilungen über Scheckeauf das

Ausland währenddes Krieges(Bek.v. 9.Nov.)
101
Scheckebei derVerwaltung feindlichen

Vermögens durch den Treuhänder
(Bek. v. 19. April § 6) 365.
Stundungsvorschriften der Zah=

lungsverbote gegen das feindliche Aus=
land (Bek. v. 17. Icheh 51. — Zahlungs=
verkehr mit dem Ausland während des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 105. (Bek. v.
8. Febr.) 109. Ber. S. 131.
AnderungdesPostscheckgesetzes vom

26.März 1914(G. v. 30.Mai) 469.
Scheckverlehr,AbrechnungsstelleimScheckverkehre
bei der Reichsbankin Danzig (Bek. v.
2. Mai) 396.

Cocgle
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Scheckverkehr(Forts.)

Elsaß=Lothringen währenddes Krieges (Bek.
v. 4. Jan.) 6. (Bek. v. 7.Jan.) 23. (Bek.v.
26. März) 278. (Bek. v. 30. März) 301.
(Bek.v. 28.Juni) 566. (Bek.v. 3.Juli) 587.
(Bek.v. 28.Juli) 817. (Bek.v. 20.Sept.)
854. (Bek. v. 4.Okt.) 890. (Bek. v. 20. Dez.)
1114.
- AnderungdesPostscheckgesetzes vom
26.März 1914(G.v. 30.Mai) 469.

Schellack,Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v. 22. Jan.) 70.

Schiedsgericht,Anrufung des Schiedsgerichtsfür
Streitigkeiten:

über die Lieferung von Bier während des
Krieges (Bek. v. 2.Nov. § 14) 995. — Ver=
fahren vor diesen Schiedsgerichten (Bek. v.
3.Nov.) 1003.— überEnteignungvon Bin=
nenschiffen und Unschlagsvorrichtungen
(Bek. v. 18.Aug. §§5, 6) 717.

über den Übernahmepreisfür zucker==

1047.
aus der Übernahmevon Kleie aus Ge=

treide (V. v. 18. Okt. § 5) 942. (A. B. v.
1.Nov. §3) 1001.
überdie Entschädigungfür die Inanspruch=

nahmevon Manganerzen und von Eisen=
erzenmit niedrigemPhosphorgehalte(Bek. v.
I1.März §3) 198.
über Papierholz für Zeitungsdruck=

papier(Bek.v. 2.Nov. §§3, 4, 9, 11) 997.
über den Preis für Ausbesserungen

von Schuhwaren (Bek. v. 25. Jan.) 75.
(Bek.v. 25.Jan.) 77. — mit denHerstel=
lungs= und Vertriebsgesellschaf=
ten in der Schuhindustrie (Bek. v.
17.März Art. III § 5) 241. (Bek. v. 26. Juli
Art. III § 3) 669. — Verfahren vor diesen
Schiedsgerichten (Bek. v. 29. Juli) 673. —
über Schuhwarenpreise (Bek. v.
24. März) 269. (Bek. v. 19. Juli) 637.

Schiedsgericht für die Kohlenvertei=
lung (Bek. v. 24.Febr. §§4, 5) 168. (An=
ordn.v. 21. März) 250.— für Festsetzungder
Ülbernahmepreisefür GegenständedesKriegs=
bedarfs und zur Herstellungoder zum Be=
triebe von Kriegsbedarfsartikeln (Bek. v.
26.April) 375. — für Streitigkeitenzwischen

[
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esgent (Forts.)
der Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftin

der Seifenindustrie und den Gesell=
schaftern(Bek.v. 9.Juni Art. III 8 5) 490.—
Verfahrenvor diesemSchiedsgerichte(Bek. v.
29. Juli) 676. — für Rohtabak anderer
als inländischerHerkunft (Bek. v. 3.Mai) 396.
— für Speisefette (Bek.v.9. Juni) 484.
— für Tarifänderungenauf Grund des Ge=
setzesüberdie Besteuerung des Perso=
nen=-und Güterverkehrs (G. v.8. April
§58)332.— InkraftsetzungderdieBesteuerung
des Güterverkehrs betreffendenVorschriften
diesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589. — über
den Fracht=und Preisausgleichfür Zucker
(V. v. 17. Okt. Art. 1, 12) 912. (Bek. v.

I7. Okt. § 13) 919. (A. B. v. 18.Okt. 89)
927.

Schiedsstellenfür Angelegenheitender Sam=
melheizung und Warmwasserver=
sorgung von Mieträumen (Bek. v. 2. Nov.)
989. — Verfahren vor den Schiedsstellen
(Anordn. v. 2. Nov.) 991.

Schienenbahnen,Besteuerungdes Personen=und
Güterverkehrs (G. v. 8. April) 329. — In=
kraftsetzungder die Besteuerung des Güter=
verkehrs betreffenden Vorschriften dieses Ge=
setzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Schießmittel, Beförderungmit der Eisenbahn
währenddes Krieges (Bek. v. 25. Aug.) 742.
(Bek. v. 24.Okt.) 967.

Schiffahrt, Abänderung der Prisenordnung
vom 30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.
(A. V. v. 25. Juni) 554. (A. V. v. 16. Juli)
631. Ber. S. 652.

Anderung in der Zuständigkeit der
Prisengerichte (Bestimm. v. 20. Juli)
638.

s. auchBinnenschiffahrt.
Schiffahrtsabgaben,Verlängerungder Gültigkeit
des Gebührentarifs für den Kaiser=Wilhelm=
Kanal (G. v. 18. Juni) 553.

Schiffahrtsabteilungbeim Chef des Feld=
eisenbahnwesens, wirtschaftlicheMaß=
nahmen in der Binnenschiffahrt wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 18. Aug.) 717. —
Errichtung von Betriebsverbänden
in der Binnenschiffahrt während des Krieges
(Bek.v.18.Aug.)720.

Cocgle

Schisse,Eingehenvon Zahlungsverbindlichkeiten
gegendas Ausland während des Krieges zum
Erwerb von Schiffennur mit Einwilligung
der Reichsbank(Bek. v. 8.Febr. §3) 106.—
Ausnahme(Bek.v. 8.Febr. Art. 5) 110.
Reichsbeihilfen zur Wiederherstel=

lung der deutschenHandelsflotte (G. v.
7. Nov.) 1025.

Besteuerung des Personen= und Gü=
terverkehrs (G. v. 8. April) 329. — In=
kraftsetzungder die Besteuerung des Güter=
verkehrsbetreffendenVorschriftendieses Ge=

setzes (A. V. v. 4. Juli) 589.
Kauffahrteischiffeals Hilfskriegs==

chiffe, Eintragungen im Schiffsregister
(Bek. v. 16.Mai) 411.
Abänderungder Prisenordnung vom

30.September1909(V. v. 9.Jan.) 21. (A.V.
v. 25. Juni) 554. (A. V. v. 16. Juli) 631.
Ber. S. 652. , ’.
Anderung in der Zuständigkeit der

PVai sengerichte (Bestimm. v. 20. Juli)

Die Volkszählung in allen deutschen
Staaten am 5. Dezember 1917 erstrecktsichauch
auf Schiffe (Bek. v. 18.Okt.) 906.
1 auch Binnenschiffe, Kauffahr=

teischiffe, Schiffsverkehr.
Schifferorganisationen, Wahl der Vorstands=
mitglieder der Betriebsverbände in
der Binnenschiffahrt(Bek. v. 18.Aug. Art. II84) 721. ·

Schiffsbesatzung,Reichsbeihilfenan
deutscheSchiffsbesatzungenzur Wiederbeschaf=
fung ihrer in Verlust geratenenHabe (G. v.
7. Nov.) 1025. — Tarif dafür (G. v. 7. Nov.
Anl. II) 1033.

Schiffseigentümer,Reichsbeihilfenzur Wieder=
herstellung der deutschenHandelsflotte (G. v.
7. Nov.) 1025.

Schiffskesselreiniger,Zusatzseifenkarten
währenddes Krieges(Bek. v. 21. Juni) 546.

Schiffsproviant,Einfuhr von Schiffsproviantfür
den eigenen Bedarf des Schiffes während des
Krieges (Bek.v. 16.Jan.) 42.

Schiffsregister,Eintragungen über Kauffahrtei=
Mife als Hilfskriegsschiffe(Bek. v. 16.Mai)
411.



Schiffsverkehr,Miet= und Frachtverträgefür
deutscheKauffahrteischiffe während
des Krieges (Bek. v. 5. Juli) 585.
s. auchSchiffe.

Schiffszertifikate s. Zertifikate.
Schilfrohr, Abernten während des Krieges zu
Futterzwecken(Bek. v. 6. Juni) 476.

Schlachtabfälle,AbänderungderVerordnungvom
29. Juni 1916über die Verwertungvon Tier=

körpern und Schlachtabfällen (V. v. 17.Aug.)
715.

Schlachten, Verbot des Halsschnitts
beim Schlachtenvon Tieren während des Krie=
ges, ausgenommen beim rituellen Schächten
(Bek. v. 2. Juni) 471.

Schlächtereien, Bezugsscheine für die Zuteilung
von Fleisch und Fleischwarenan Schlächtereien
währenddesKrieges(Bek.v. 19.Okt.§ 8) 951.

Schlachthäuser, Aufstellung von Fettabscheidern
während des Krieges (Bek. v. 3. Mai) 395.

Schlachtvieh,VerbrauchvonFleisch undFleisch=
waren von Schlachtvieh während des Krieges,
Abgabenur gegenFleischkarte (Bek. v.
19.Okt.) 949.

Höchstpreise für Schlachtschweinebis
30.April 1917(V. v. 5.April §1) 319.—
vom 1. Mai 1917 ab (V. v. 19. März) 243.
(V. v. 5.April §2) 320.— bis 30.November
1917 (V. v. 15.Sept.) 837. — bis 15. Januar
1918 (V. v. 23. Nov.) 1079.— für Schlacht=
rinder vom1. Juli 1917 ab (V. v. 19.März)
243.— vom1. Juli bis 31.Juli 1917 (V. v.
5.April §§3, 4) 320.

Schlagsahne,Verbot der Herstellungwährenddes
Krieges (V. v. 3. Nov. § 10) 1009.

Schlempe, Gewinnung von Weinstein aus der
flüssigenSchlempebei Herstellungvon Brannt=

wein aus Weintrestern (Bek. v. 28. Sept.) 875.
Schleppen,Höchst=und Mindestpreisefür Schlep=
pen von Binnenschiffen während des
Krieges (Bek.v. 18.Aug.) 717.

Schlichtungsausschüsse,Verfahren vor den auf
Grund des Hilfsdienstgesetzes gebil=
detenSchlichtungsausschüssen(Bek.v. 30.Jan.
§68)86. (Bek. v. 30. Jan.) 87.

lichtungsausschüssefür Streitigkeiten
über Olfrüchte während des Krieges (V. v.
23. Juli, 5) 643. (V. v. 23. Juli § 5) 648.
Neichs-Gesebl.1917.

Cocgle
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Schließfächerfür die Abholung von Postsendun=
gen (Postordn. v. 28. Juli§ 42) 802.

Schließung von Betrieben während des Krie=
geswegenZuwiderhandlungengegendie Vor=
schriften:
der Reichsgetreideordnungfür die Ernte

1917 (v. 21. Juni § 69) 527. — über Ver=
arbeitungvon Kartoffeln auf Brannt=
wein (Bek. v. 22. März §2) 259. —über die
Schlachtvieh= und Fleischpreise für
Rinder und Schweine (V. v. 5. April § 12)
322. — über den Verkehr mit Schuhsoh=
len, Sohlenschonern, Sohlen=
bewehrungen und Lederersatzstof=
fen (Bek.v. 4. Jan. § 4) 8. — überZiga=
rettenrohtabak (Bek. v. 20. Okt. § 8)
946. — über den Verkehr mit Zucker (Bek.
v.17.Okt.§29)922.

Ergänzung der Verordnungvom 11. De=
zember 1916, betr. die Schließung der
offenen Verkaufsstellen (V. v.
26.April) 379.

Schlösser, Aushändigung der Postsendungen für
Bewohnervon Schlössernregierenderdeutscher
Fürsten(Postordn.v. 28.Juli § 39XI) 801.

Schlußscheinebei der Veräußerung von Gänsen
während des Krieges (V. v. 3. Juli § 6)
582.—bei derVeräußerungvon Gemüse,Obst
und Südfrüchten an Groß= oder Kleinhändler
(V. v. 3.April § 10) 311.

Schlußzeit für die Einlieferung der Postsendun=
gen (Postordn.v. 28.Juli § 30) 793.

Schmalz, Höchstpreise für Schmalzauslän=
discher Kühs (V. v. 18. Juli) "55Z

Schmieröl,Verkehr damit währenddes Krieges
(Bek.v. 18.Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
Bet v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)

Schmierseife,Höchstpreise während desKrie=
ges (Bek. v. 5.Mai) 399. (Bek. v. 21.Juni)
546. — Verbot der Abgabe während des Krie=
ges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Schnitzel (Zuckerschnitzel),Verkehr damit wäh=
rend des Krieges, neuer Übernahmepreis,
Außerkrafttretender Verordnungvom 5.Okto=
ber 1916 über Hoöchstpreisedafür (V. v.
15. Nov.) 1047.

V
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Schnupftabak,HandeldamitwährenddesKrieges
(Bek.v. 28.Juni) 563.— Verkaufvon Tabak=
rippen an Schnupftabakhersteller (Bek. v.
21. Juli § 20) 641.

Bemessungdes Bedarfs an Rohtabak zur
Herstellungvon Schnupftabak(Bek.v. 30.Dez.
16.) 1. (Bek. v. 17. Jan.) 54. (Bek. v.
20. März) 249. (Bek. v. 12. April) 353. —
übertragung des Bedarfsanteils(Bek. v.
27.Dez.)1132.

Schöffengerichte, uständigkeit des Schöffen=
gerichtswährend desKrieges zur Vereinfachung
der Strafrechtspflege (G. v. 21. Okt.) 1037.

Schokolade,Verbot derVerwendungvon Milch
zur gewerbsmäßigenHerstellungvon Schokolade
währenddes Krieges (V. v. 3. Nov. 8 10)
1009.— Verbot derDurchfuhrvon Zucker=
werk mit Zusatzvon Schokoladeoder Schoko=
ladenersatzstoffen(Bek. v. 5. Juli) 588. (A. B.
v.18.Okt.§26)931.

Schornsteinfeger,Zusatzseifenkartenwährenddes
Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Schrauben, Verwendung unverzinnter eiserner
Schrauben bei der Verpackung von Munition
und Sprengstoffen bei der Beförderung mit der
Eisenbahn während des Krieges (Bek. v.
25. Aug.) 742. .

Schrot, Inanspruchnahme von Schrot (Graupen,
Grütze)zur Ernährung des Volkes (Bek.
v. 22. März) 263. — Herstellung von Schrot
aus Getreide der Ernte 1917 (R. Getr. O.
v. 21.Juni § 63) 526.

Schuhe,Errichtungvon Herstellungs= und
Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie während des Krieges
(Bek. v. 17. März) 236. — Ortlicher

Becreich und Sitz dieser Herstellungs=und
Vertriebsgesellschaften(Bek. v. 24. März) 274.
— Verfahren vor den Schiedsgerichten
für Streitigkeiten mit den Herstellungs=und
Bertriebsgesellschaften in der Schuhindustrie
(Bek.v. 29.Juli) 673.
Errichtung vonSchuhh#ande s geell1

schaften (Bek. v. 26. Juli) 666. — Ort=
licher Bereich und Sitz der Schuhhan=
delsgesellschaften(Bek. v. 6. Aug.) 695.
« Preisbeschränkungen bei Aus=
besserungen von Schuhwarenwährenddes
Krieges (Bek. v. 25. Jan.) 75. (Bek. v.
25.Jan.) 77. — Anderung der Verordnung

Cocgle

Schuhe(Forts.)
vom 28. September 1916 über Preis=
beschränkungen bei Verkäufen von
Schuhwaren(Bek. v. 19.Juli) 637.— Ande=
rung der Ausführungsbestimmungen zur Ver=
ordnung vom 28. September 1916 über
Preisbeschränkungen bei Verkäu=
fen von Schuhwaren(Bek. v. 24.März) 269.
Außerkrafttretender Bekanntmachungvom

21. Juni“/19.Oktober1916 über untaug=
liches Schuhwerk (Bek. v. 4. Jan. 82) 10.
Anderungder Verordnungvom 10.Juni=

23. Dezember 1916 über den Verkehr mit
Schuhwaren während des Krieges (Bek. v.
1.März) 196. ·

s. auch Schuhsohlen.
Schuhhandelsgesellschaften,Errichtung (Bek. v.
26.Juli) 666. — Ortlicher Bereich und
Sitz (Bek.v. 6.Aug.) 695.

Schuhsohlen, Verkehr mit Schuhsohlen während
des Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 7. (Bek. v.
4. Jan.) 10. (Bek. v. 1.Aug.) 679. (Bek. v.
7. Nov.) 1014. .

Schuhwaren, InanspruchnahmegetragenerSchuh=
waren durchdie Reichsbekleidungsstelle(Bek. v.
22. März) 257. — Anderungder Verordnung
vom 10. Juni'23. Dezember 1916 über die
Regelungdes Verkehrsmit Schuhwaren,Bei=
rat der Reichsbekleidungsstelle
(Bek. v. 11. Okt.) 895.

Schuhhandelsgesellschaften
(Bek. v. 26. Juli) 666. (Bek. v. 6. Aug.) 695.

Schuhwarenherstellungs= und Vertriebsgesell=
schaften,Errichtung (Bek. v. 17.März) 236. —
OrtlicherBereichund Sitz (Bek. v. 24.März)
274.— Verfahren vor den Schiedsgerich=
ten für Streitigkeiten mit den Schuhwaren=
herstellungs=und Vertriebsgesellschaften(Bek.
v. 29. Juli) 673.

Schuldbuchforderungen,§ 3 Abs. 2 der Verord=
nung vom 8. Februar 1917 über den Zahlungs=
verkehrmit dem Ausland während des Krieges
findet auf den Erwerb von Schuldbuchforderun=
gen der Kriegsanleihen des DeutschenReichs
keineAnwendung (Bek. v. 8. Febr. Art. 6) 110.

Schuldner, Anmeldung von Forderungen
gegenSchuldner im feindlichen Aus=
land (Bek. v. 23. Febr.) 183.

Pfändung des Arbeits= oder Dienst=
lohns oder des Ruhegeldesder Personen,die



Schuldner(Fort.)
in einem privaten Arbeits= oder Dienstverhält=
nisse beschäftigtwaren, während des Krieges
(Bek.v. 13.Dez.) 1102.— desRuhegeldesder
im Privatdienst angestelltenPersonen (Bek. v.
22.März) 254.

Schuldverschreibungen, § 3 Abs. 2 der Verord=
nung vom 8. Februar 1917 über den Zahlungs=
verkehrmit demAusland währenddesKrieges
findet auf Schuldverschreibungender Kriegsan=
leihen des DeutschenReichs keine Anwendung
(Bek. v. 8. Febr. Art. 6) 110.
Ermächtigung des Reichskanzlers
zur Ausgabe von Schuldverschreibungenfür
1916(G. v. 28.Febr.)207.— für 1917(G.
v. 30.Mai) 445. (G. v. 21.Juli) 651. (G.
v. 9.Dez.) 1097.

Befreiung von Kommunal=Schuld=
verschrei bungen (gZwischenscheinen)in=
ländischer öffentlich=rechtlicherKreditanstalten
von der Reichsstempelabgabe(Bek. v. 29.März)

s. auchTeilschuldverschreibungen.

Schule, Aufhebung des Gesetzesvom 4. Juli 1872,
betr. den Orden der GesellschaftJesu (G. v.
19. April) 362.

Schutz, Beitritt Schwedens zu der revidier=
ten Pariser Verbandsübereinkunft vom 2. Juni
1911 zum Schutze des gewerblichen
Eigentums (Bek.v. 30.Dez. 16.)3.

Verlängerung der im Artikel 4 der
revidierten Pariser Übereinkunftvorgesehenen
Prioritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.)
39. (Bek.v. 5.Mai) 401. (Bek.v. 22.Mai)
428. (Bek. v. 7. Aug.) 697. (Bek. p.
18.Aug.) 724. (Bek. v. 20. Aug.) 728. (Bek.
b. 15. Nov.) 1050.

Gewerbliche Schusrechte von Angehö=
rigen Italiens während des Krieges (Bek.
v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7.Mai) 403. — von
Anzehörigen=Portugals (Bek. v. 28.Dez.)

Außerkraftsetzung der Verordnung
vom1. Juli 1915über gewerblicheSchutzrechte
feindlicherStaatsangehöriger,soweitsieRuß=
land und die Angehörigen Rußlands betrifft,
in Ansehung der Gebiete des Generalgouverne=
ments Warschau und des k. u. k. Militär=
Generalgouvernements in Lublin (Bek. v.
25. Jan.) 73.

Schutz von Kriegsflüchtlin
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.)
(Bek. v. 26. Febr.) 192.

Schutz der im vaterländische
Hilfsdienst tätigen Personen (Bek.
3.Mai) 392.

Ergänzung des Gesetzes vom 4. August
1914, betr. den Schutz der infolge des Krieges
an Wahrnehmungihrer Rechte behinderten
Personen, hinsichtlichder Erstreckungvon An=
fechtungsfristen im Konkursverfahren
gegenüberKriegsteilnehmern (Bek. v.
5.Juli) 590.

SchutzderMieter (Bek. v. 26. Juli) 659.
(Anordn. v. 26. Juli) 661. (Bek. v. 15.Sept.)
834. (Anordn. v. 15. Sept.) 834.

Ausdehnung der Verordnung vom 20. Ja=
nuar 1916 zum Schutze von Angehörigen
immobiler Truppenteile auf Ange=
hörige der österreichisch=ungarischen
Wehrmacht(Bek. v. 28. Juni) 567.
Beitritt derNiederlande zu derÜber=

einkunft zum Schutze der für die Landwirt=
schaftnützlichenVögel (Bek. v. 16.Febr.)
161.

n
v.

für 1917 (Bek. v. 30.März) 291. — Feststel⸗
lung des Haushaltsetats für 1917 (G. v.
30.Mai) 468. — Anmeldung von Forderungen
gegenSchuldner im feindlichen Ausland durch
Deutsche oder deutscheGesellschaftenin den
Schutzgebieten(Bek. v. 23. Febr.) 183.

Handel damit (Bek. v.
21.Nov.§83,14)1071.

hörigen Italiens während des Krieges
(Bek.v. 9.Jan.) 29. (Bek.v. 7.Mai) 403.—
von Angehörigen Portugals (Bek. v.
28.Dez.) 1128.— Außerkraftsetzung
der Verordnung vom 1.Juli 1915 über ge=
werbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger,soweitsieRußland und
die Angehörigen Rußlands betrifft, in An=
sehungder Gebiete desGeneralgouvernements
Warschau und desk.u. k. Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek.v. 25.Jan.)
73. .

UO



Schwarzwild,VerkehrdamitwährenddesKrieges
(V. v. 12.Juli) 607.— Verbrauchdes Fleisches
von SchwarzwildwährenddesKrieges,Abgabe
nur gegen Fleischkarte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Schwarzwurzeln, Schlußschein bei Veräuße=
rung an Groß= oder Kleinhändler (V. v.
3.April § 10) 311.

Schweden,Beitritt zu der revidierten Pariser
Verbandsübereinkunft vom 2. Juni 1911 über
den Schutz des gewerblichen Eigen=
tums C(Bek.v. 30. Dez. 16.) 3. — Verlänge=
rung der im Artikel4 der revidierten Pariser
Übereinkunft vorgesehenenPrioritäts=
fri 4°en in Schweden (Bek. v. 20. Aug.) 728.

inderung der Liste der an dem inter=
nationalen UÜbereinkommenüber den Eisen=
bahnfrachtverkehr beteiligten Eisen=
bahnstrecken(Bek.v. 3.Mai) 400.
ÜberlassungschwedischerWertpapiere

an das Reich während des Krieges (Bek. v.
22.Mai) 429.

Schweden,Dänemark und Norwegen gelten
beim Zahlungsverkehr mit dem Aus=
land während des Krieges untereinander als
Länder verschiedenerWährung (Bek. v. 8. Febr.
§J§2) 106. — Anmeldung von Zah=
lungsmitteln in schwedischerWährung
undvonForderungen auf Schweden(Bek.

Zahlungsmittel und Forderungen auf die
Reichsbank(Bek.v. 31.Aug.) 741.

Schwefelkies,Verkehr damit während des Krieges
(Bek.v. 18.Febr.) 153.

Schwefelsäure,Verkehrdamit währenddes Krie=
es, Höchstpreise (Bek. v. 25.Juli) 568.
Eee v. 21.Sept.) 855.

Shhweine Verfüttern von Gerste (Bek. v.
2. März) 263. — Verbot der Verfütte=
rung von Hafer, Gerste oder Ge=
menge an andereSchweine als an Zucht=
sauen und Eber (V. v. 10. Sept.) 825. —
Verfüttern von Kartoffeln (Bek. v.
7.Febr.) 104.
Neue Fassung der Verordnung über
den Verbrauchvon Fleisch und Fleisch

der Preise für Schlachtschweineund für
Schweinefleisch(V. v. 5.April § 14) 323.

Hausschlachtungen von Schweinen
(V. v.2.Mai) 387. (V. v. 2.Okt.)881. (Ber.
v. 19.Okt. §§9 bis 15) 952.

Höchstpreise für Schlachtschweinebis30.April1917(V. v. 5.April §1) 319.—
vom1. Mai 1917 ab (V. v. 19.März) 243.
(V. v. 5.April 82) 320.—bis 30.November
1917 (V. v. 15. Sept.) 837. —bis 15. Jannar
1918 (V. v. 23.Nov.) 1079.— für Fleisch
und Fleischwaren ausländischer Herkunft
von Schweinen(V. v. 18.Juli) 632.
Ablieferung der bei Schlachtungenvon

Schweinen anfallenden frischen Knochen
(öer. v. 16. Febr. § 3) 141. (Bek. v. 14. Dez.)

Vierteljährliche kleine VWiehzählun gen
(Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. .Aug.) 701. —9
Schweine zwischen zählung am
15. Oktober 1917 (V. v. 27. Sept.) 865.—
Zählung am 1.Dezember1917 (V. v. 8.Nop.)
1021.

derSchweinepest(Bek.v. 21.Nov. 881 bis 8)
1069. — VersendungvonSchweinepesterregern
(Bek.v. 21.Nov. 8§9 bis 17).1075.

nationalen Übereinkommenüber den Ei sen=
bahnfracht verkehr beteiligten Eisen=
bahnstrecken(Bek. v. 3. Mai) 400.
ÜberlassungschweizerischerWertpa piere

an das Reich währenddes Krieges (Bek. v.
22.Mai) 429.
Anmeldung von Zahlungsmit

teln in schweizerischerWährung und von
Forderungen auf die Schweiz (Bek. n.
31. Aug.) 737. — Übertragung solcher
Zahlungsmittel und Forderungen auf die
Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.

Zollfreiheit bei der Einfuhr für
Arbeitserzeugnisse der in der Schweiz unter=
ebrachtenkriegsgefangenen Deut=
6chen (Bek. v. 8.Febr.) 119.

949.
Außerkrafttreten der Bekannt=

machungvom 14.Februar1916 zur Regelung

Goccgle

träge auf Gewährung von Wochenhilfe
aus Anlaß desvaterländischen Hilfs=
dienstes (Bek.v. 6.Juli 8810ff.) 594.



Seegras,EinfuhrwährenddesKrieges(Bek.v.
14.April) 357.—Absatz währenddesKrieges
(Bek. v. 6. Juni) 475.

Seekrieg,Beitritt Chinas zu weiterenauf der
ZweitenHaagerFriedenskonferenzabgeschlosse=
nen Abkommenvom 18. Oktober 1907 über
denSeekrieg(Bek. v. 30.Juni) 586.

Seerecht,Hemmung der Verjährung im
Seerecht (Bek. v. 22.Nov.) 1068. »

Cecsäugetiere,EinfuhrvonSeeäugetierenund
Fleisch von ihnen (Bek. v. 18. Febr.)153.

Sceschiffahrt,Preiszuschlag für die Personen=
und Gürerbe ör en aus Anlaß der
Kohlensteuer(G. v. 8.April § 37) 348.

Abänderung der Prisenordnung
vom 30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.
(A. V. v. 25. Juni) 554. (A. V. v. 16. Juli)
631. Ber. S. 652.

Anderung in der Zuständigkeit der
Grisengerichte (Bestimm. v. 20. Juli)
638.

Seeschiffe,Abänderungder Prisenordnung
vom 30.September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.
(A. V. v. 25. Juni) 554. (A. V. v. 16. Juli)
631. Ber. S. 652.

Anderung in der Zuständigkeit der
Pisengerichte (Bestimm. v. 20. Juli)

Anwendungder Verordnungvom 16.De=
zember 1916, betr. Auflösung von Miet=
verträgen mit feindlichen Staatsangehörigen
über Seeschiffe,auf Portugal (Bek. v.
19. Juni) 503. — auf Rußland und
Finnland (Bek. v. 3.Nov.) 1004.
s. auchBinnenschiffe, Kauffahr=

teischiffe. «
Seetang,Einfuhr währenddes Krieges (Bek. v.
14.April) 357. — Absatzwährend des Krieges
(Bek.v. 6. Juni) 475.

Seide, Preisbeschränkungenwährenddes Krieges
(Bek.v. 8.Febr.) 111. (Bek.v. 8.Febr.) 112.

Seidenwaren,Einfuhrmit Chlorzinnbeschwerter
Seidenwarenaus Österreich=Ungarn(Bek. v.
8.April)328.

Seife, Regelung des Verkehrs mit Seife wäh=
rend des Krieges,Höchstpreise für Fein==,
Kern-, Schmierseife(Bek. v. 5.Mai) 399. —

Cocgle
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Seife (Forts.) -
NeueVorschriften, Höchstpreise auchfür
Seifenpulver, Seifenkarten (Bek. v.
21. Juni) 546. Ber. S. 608. (Bek. v.
18.Aug.) 716.

Verbot der Bezeichnung fettloser
Wasch=und Reinigungsmittelmit Seifer oder
einer das Wort Seifer enthaltendenWort=
verbindung(Bek.v. 19.April 8 1) 366.

Herstellungs= und Vertriebs=
gesellschaft in der Seifenindustrie (Bek.
v. 9. Juni) 485. — Verfahren vor dem
Schiedsgericht für Streitigkeitenmit der
Herstellungs-und Vertriebsgesellschaftin der
Seifenindustrie(Bek.v. 29. Juli)676.

Verwendung pflanzlicher und tierischerOle
und Fette sowis,daraus gewonnener Ol-und
Fettsäuren zur Herstellungvon Seife während
des Krieges (Bek. v. 21. Juni) 545.

Aufhebung der Bekanntmachung vom
11. Oktober1916 über die äußereKennzeich=
nung der Packungenvon Seife (Bek. v.
21. Juni) 552.

Seifenkartefür das ganzeDeutscheReich(Bek.v.
21. Juni) 546.

Seifenpulver,AbgabegegenSeifenkartewährend
des Krieges, Höchstpreise (GBek. v.
21. Juni) 546. Ber. S. 608. (Bek. v.
18.Aug.) 716.

Seilerwaren,BestrafungderSteigerungdesPrei=
sesdurchunlautereMachenschaften,insbesondere
durchKettenhandelwährenddes Krieges (Bek.
v.8.Febr.)112.

Seilfäden,PreisbeschränkungenwährenddesKrie=
ges (Bek. v. 8.Febr.) 111. (Bek. v. 8.Febr.)

112. ..-
Selbstentzündliche Stoffe s. Selbstentzün=
dung.

Selbstentzündung, Beförderung selbstentzünd
licher Stoffe mit der Eisenbahn (Bek. v.
5. Mai) 402. (Bek. v. 25. Aug.) 742.

Selbstversorger,Belassungvon Getreide und
Hülsenfrüchten bei deren Inanspruck=
nahme für die Ernährung des Volkez
(Bek. v. 22. März) 263. (V. v. 24. Nov.)
1082.
RegelungdesFleischverbrauchs für

Selbstversorger(V. v. 2.Mai) 887. (V. v.
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Selbstversorger(Forts.)
2. Okt.) 881. (Bek. v. 19. Okt.) 949. — Zu=
satzfleischkarten für Selbstversorger
(Bek. v. 15.April) 3395. — Aufhebung
dieserBekanntmachung(V. v. 22.Juli) 641.

Den Unternehmern landwirtschaft=
licher Betriebe für die Ernährung der
Selbstversorger zu belassende Früchte vom
1. August bis 30. September 1917 (V. v.
20. Juli) 636. — vom1. Oktober bis 15. No=
vember1917 (V. v. 27.Sept.) 872.— nde=
rung der Verordnung vom 20. Juli (V.
25. Okt.) 971. — für die Vradenn det
Selbstversorger und für die Fütterung
vom 15.November1917 bis 15.August 1918
(V. v. 13.Nov.) 1046.

Selbstversorger mit Getreide aus der
Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni 887, 62,
63) 510. — Entziehung des Rechts der Selbst=
versorgung(R. Getr. O. v. 21. Juni § 69) 528.

Verfütterung von Rleie aus Getreide (V.
b. 18.Okt.) 9I.

Erhebung der Mehlvorräte
15. Februar 1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46.

Bewirtschaftung von Milch und Verkehr
mit Milch währenddes Krieges (V. v. 3. Nov.)
1005. .

Senf, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Höchstpreise für Senfsaat aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (Bek. v. 7. Aug.)
699.— aus der Ernte 1918 (V. v.23.Juli) 643.
(V. v. 23.Juli) 646. (Bek. v. 7.Aug.) 699.
— Lieferung von Rüböl bei Abgabe von
Senfsaat (V. v. 7. Aug.) 697.
Verkehr mit Senf währenddesKrieges

(V. v. 23.Juli) 646.
Verbot der Verwendungvon Zucker zur

Herstellungvon Senf (Mostrich)währenddes
Krieges (A. B. v. 18.Okt. § 15) 928.

Serradella, Ernteflächenerhebungvom 15. bis
25.Juni 1917 (Bek.v. 20.Mai) 413.— Ab=
satzund Verwendung von Serradellasamen zu
anderenals zu SaatzweckenwährenddesKrie
ges (V. v. 19. Nov.) 1057.

Servis, Verzeichnis der einzelnen Stellen des
Landheers, der Marine und des Reichsmilitär=
gerichtsnachdenSätzendesServistarifs (Bek.
v. 30.Mai 89) 447.

am

Cocgle

Sesam, Einfuhr während des Krieges (V. v.
23. Juli § 11) 649.

Siam, Vortfall der diplomatischen und kon=
sularischen Vertretungen in Siam (G. v.
21.Okt.) 9599.—Wirtschaftliche Ver=
geltungsmaßnahmen gegen Siam
(Bek.v. 12.Sept.) 831.

Sicherheit, die Bekanntmachungvom 19. März
1917 findetauf denAbsatzvon Petroleumfür
die im Interesse der öffentlichen Sicher=
heit polizeilich angeordneteBeleuchtungkeine
Anwendung (Bek. v. 19.März) 247.

Sicherung der Kriegssteuer (G. v. 9. April) 351.
Silber, Regelung des Verkehrs mit Silber,

Höchstpreise währenddes Krieges (Bek. v.
10.Mai) 406. (Bek.v. 19.Juni) 505.

Silberwaren, Regelung des Verkehrs mit Silber=
waren, Höchstpreise während des Krieges
bel= v. 10.Mai) 406. (Bek. v. 19.Jan)
505

Sirup, Herstellungund Absatzvon Fruchtsirupen
währenddesKrieges (V.v. 24.Aug.) 729.

Soda, Höchstpreise während des Krieges
(Bek. v. 11.Sept.) 827. — Verbot der Bezeich=
nung wasserlöslicherSalze mit Sodar oder
mit einer das. Wort =Sodas enthaltenden
Wortverbindung(Bek. v. 19.April § 2) 366.
— Aufhebung der Bekanntmachungüber
die äußere Kennzeichnung der Packungen von
Soda (Bek. v. 21. Juni) 552.

Verkehr mit Soda während des Krie=
ges (Bek. v. 16.Okt.) 902.— Ausführungsbe=
stimmungen(Bek.v. 17.Okt.) 903. — Neue
Ausführungsbestimmungen(Bek. v. 18.Dez.)
1117.

Sohlenbewehrungen,Verkehr damit während des
Krieges (Bek. v. 4. Jan.) 7. (Bek. v. 4. Jan.)
10. (Bek.v. 1.Aug.) 679. (Bek.v. 7.Nov.)
1014.

Sohlenschoner,Verkehr damit während desKrie=
ges (Bek. v. 4. Jan.) 7. (Bek. v. 4. Jan.) 10.
(Bek. v. 1.Aug.) 679. (Bek. v. 7. Nov.) 1014.

Sojabohnen,Einfuhr währenddes Krieges (V.
v. 23. Juli) 646.

Solaröl, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 18. Jan.) 60. (Bek. v. 18. Jan.) 61.
(Bek. v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)
170. «



Soldatenstand,militärischeStrafen gegenPer=

Mindeststrafendes Militärstrafgesetzbuchsvon
1872 (G. v. 25. April) 381.

Sommergerste, Verkehr mit Sommergerste zu
Saatzwecken, Saatkarte (Bek. v.
11. Jan.) 31.

Sommergetreide,Höchstpreise für Saatgut
von Sommergetreide, Veräußerung, Erwerb
und Lieferung (V. v. 27. Okt.) 975. — Ver=
kehrmit Sommergetreidezu Saat zwecken,
Saatkarte (V. v. 12.Juli) 609.— Ande=
rung (V. v. 25.Sept.) 863.— Anderungwegen
Ausstellung der Saatkarte (V. v. 22.
Dez.) 1124.

Sommerzeit,die gesetzliche Zeit in Deutsch=
land vom 16.April bis 17.September 1917 ist
die mittlere Sonnenzeit des dreißigstenLän=
gengrads östlich von Greenwich (Bek. v.
16. Febr.) 151.

Sonderblätter,Format derSonderblätterzu Zei=
tungen (Bek. v. 25. Sept. § 5) 862.

s. auchExtrablätter.
Sonnenblumen, Ernteflächenerhebung
vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai)
413. — Höchstpreise für Sonnenblumen=
kerne aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März)
243. (Bek. v. 7. Aug.) 699. — aus der Ernte
1918 (V. v. 23. Juli) 643. (V. v. 23. Juli)
646. (Bek.v. 7.Aug.) 699.— Lieferungvon
Mohnöl bei Abgabe von Sonnenblumen=
kernen(V. v. 7.Aug.) 697.— Verkehr mit
SonnenblumenkernenwährenddesKrieges (V.
v.23.Juli) 646.

Sonnenzeit,die gesetzliche Zeit in Deutsch=
land vom 16.April bis 17.September 1917 ist
die mittlere Sonnenzeit des dreißigstenLän=
gengrads östlich von Greenwich (Bek. v.
16.Febr.) 151.

Soßen, Verkehr mit Mitteln zumWürzen von
Soßen währenddes Krieges (V. v. 25.Okt.)
969.

Spanien, Unmeldung von Zahlungs=
mitteln in spanischerWährung und von
Forderungen auf Spanien (Bek. v. 31.Aug.)
737. — Übertragung solcher Zahlungs=
mittel und Forderungenauf die Reichsbank
(Bek.v. 31.Aug.) 741.

Cocgle

159

Spargel, Schlußschein bei Veräußerungan
Groß= oder Kleinhändler (V. v. 3. April § 10)
311. - -

Speck,Höchstpreise (V. v. 5.April 87) 321.
—für Speckausländischer Herkunft(V.
v. 18. Juli) 632. — Selbstversorger haben
Speckbei Hausschlachtungenvon Schweinenan
den Kommunalverbandabzugeben (V. v.
2. Okt.) 881. (Bek. v. 19.Okt. 8 11) 953. —
Verbrauch von Speckwährenddes Krieges,
Abgabe nur gegen Fleischkarte (Bek. v.
19.Okt.)949.

Speiseanstalten,Aufstellungvon Fettabscheidern
während des Krieges (Bek. v. 3.Mai) 395.

Speisefette,Schiedsgerichtfür Speisefette(Bek.
v. 9. Juni) 484.

s. auchKunstspeisefett.
Speisefettwerke,Verband der Margarine=und
Speisefettwerke(Bek. v. 22. Dez.) 1119.

Speisekartoffeln, Tageskopfsatzfür den Verbrauch
bis zum 20. Juli 1917 (Bek. v. 7. Febr.) 104.
—Versorgung der Bevölkerung mit Speisekar=
toffelnaus der Herbstkartoffelernte1917(V. v.
16. Aug.) 713. — Anrechnung von Saat=
kartoffeln als Speisekartoffeln(V. v.
16.Aug. §3) 712.

Speiseknochenfett,Höchstpreise währenddes
Rrieges (Bek. v. 15. Febr.) 137. (Bek. v.
14.Dez.) 1106.— Verkehrmit Speiseknochen=
fett währenddes Krieges (Bek. v. 16.Febr.)
140. (Bek. v. 14. Dez.) 1107.

Speisen, Verkehr mit Mitteln zum Würzen
von Speisen während des Krieges (V. v.
25.Okt.) 969.

Speisewirtschaften,Verbrauchvon Fleisch und
Fleischwaren während des Krieges, Ab=
gabe nur gegen Fleischkarte (Bek. v.
19.Okt.) 949. — Schlußscheinbei dem Erwerb
von Gänsen während des Krieges (V. v.
3. Juli §6) 582. — Verbot der Verabfolgung
von Sahne während des Krieges (V. v.
3.Nov. § 10) 1009.— Bescheinigungenüber
den Erwerb von Wein (V. v. 31.Aug.8§4)
751.

Spelz, Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
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Spelz(Forts.)
21.Juni) 535.— ErhebungderGetreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917 (V. v. 30. Aug.) 753.

Höchstpreise für Spelz aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. (V. v. 12.Juli)
619. — Ermäßigung dieser Hoöchstpreise
vom 1.März 1918 ab (V. v. 24. Nov.) 1082.
Verkehr mit Spelz aus der Ernte 1917

(R. Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zuSaat=
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.— Anderung
(V. v. 25. Sept.) 863. — wegen der Saat=
karte (V. v.22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme (V. v. 24.
Nov.) 1082.
Herstellungvon Grünkern (R. Getr.O. v.

21.Juni §89, 62) 510.
Den Unternehmern landwirtschaft=

licher Betriebe zu belassender Spelz zur
Bestellung der Grundstücke (V. v.
20.Juli) 636.— zur ErnährungderSelbst=
versorger vom1. August 1917 ab (V. v.
20.Juli) 633. — vom1. November1917 ab
(V. v. 25.Okt.) 971.

Verkehr mit Stroh von Spelz während
des Krieges,Höchstpreise (V. v. 2.Aug.)

Vorratserhebung am15. Februar
1917 (Bek.v. 14.Jan.) 46.

Spinat, Schlußschein bei Veräußerung an
Goß= oder Kleinhändler (V. v. 3. April § 10)
311.

Spinnereien, Außerkrafttreten der Verordnung
vom 7.November1915, betr. Einschränkung
der Arbeitszeit (Bek. v. 9.Sept.) 829.

Spinnpapier, Preisbeschränkungenwährend des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8. Febr.) 112.

Spinnstoffe, Preisbeschränkungenwährend des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8. Febr.) 112.

Spiritus, Anzeige überdie Vorräte an Spiritus
jen AnreibenoderVerschneidenvon Druck=
lar be am 1.März 1917 (Bek. v. 16.Febr.)
4.

Spiritusindustrie s. Süddeutsche Spiri=
tusindustrie.

Cocgle

Spirituszentrale, Ablieferung der bei der Verar=
beitungvon Kartoffelnin Brennereien,Stärke=
fabrikenund TrocknereienhergestelltenErzeug=
mie an die Spirituszentrale (V. v. 11.Okt.)

Sprache in öffentlichenVersammlungen, Auf=
hebungder §§12, 14 Nr. 1 und 6, 8 19 Nr. 3
desVereinsgesetzesvom 19.April 1908 (G. v.
19.April) 361. «

Shrenachlorats. Hetzbocher Sprengchlo=
rat. .

Sprenglapseln,Verpackungbei der Beförderung
mit der Eisenbahn(Bek.v. 12.Jan.) 49.
Sprengminen,BeförderungleichterSprengminen
mit der Eisenbahn(Bek. v. 28.Juli) 672.

Sprengmittel, Beförderungmit der Eisenbahn
(Bek.v. 12.Jan.) 49. (Bek.v. 1.März) 212.
(Bek.v. 30.Märh 300. (Bek.v. 5.Mai) 402.
(Bek. v. 25.Aug.) 742.

Sprengstoffe, Beförderung mit der Eisenbahn
(Bek. v. 12. Jan.) 49. (Bek. v. 1.März) 212.
(Bek. v. 30.März) 300. (Bek. v. 5. Mai) 402.
oeei v. 25.Aug.) 742. (Bek. v. 24.Okt.)
7.

Spreu, die Bestimmungen über den Verkehr mit
Stroh beziehensichnicht auf die beim Aus=
dreschenvon Getreide entstehendeSpreu (V.
v. 2.Aug. §7) 688.

Spruchbehörden, Verlängerung der Amtsdauer
der Beisitzer in den Spruchbehördender Ange=
stelltenversicherung(Bek. v. 11.Dez.) 1101.

Spruchverfahren, Entscheidungvon Streitigkeiten
über Ersatzansprücheaus der Kranken=und Un=
fallversicherungvon Angehörigen feindlicher
Staaten währenddes Krieges im Spruchver=
fahren nach der Reichsversicherungsordnung
(Bek. v. 25. Jan.) 79.

Spülwasserfette, Lieferung der durch Fettab=
scheideroder auf andereWeise gewonnenen
Spülwasserfetteund Klärschlammfettean den
Kriegsausschußfür pflanzlicheund tierischeOle
und Fette (Bek.v. 15.Febr.) 137.

Staaten,staatlicheGenehmigungzur Ausgabevon
Teilschuldverschreibungen und Vorzugsaktien
währenddes Krieges Wet. v. 8. März) 220.

Staatsangehöriges. Feindliche Staats=
angehörige. .



Staatsangehörigkeit,zwangsweise Verwaltung
und Liquidation des inländischenVermögens
der deutschenStaatsangehörigkeit verlustig er=
klärter Personen (Bek. v. 12. Juli) 603.

Staatsanwalt, Begründung der Zuständig=ä
keit des Schöffengerichts währenddes
Krieges,Antrag auf Festsetzungder Strafe bei
liertretungen und Vergehen durch schriftlichen
Strafbefehl des Amtsrichters (G. v. 21. Okt.)
1037. ·
Todeserklärung Kriegsverscholle=

ner (Bek.v. 9.Aug.) 702. — Neue Fas=
sung der Verordnung darüber (V. v.
. Aug.)704. Ber. S. 821. "

Staatsanwaltschaft, Antrag auf Einstellung des
Verfahrens bei Verfolgung von Zuwiderhand=
lungen gegenVorschriften über wirtschaft=
liche Maßnahmen während des Krieges
(Bek.v. 18.Jan.) 58.— AnordnungderVer=
äußerung beschlagnahmter Gegenstände
im Ermittelungsverfahren währenddes Krieges
(Bek. v. 22. März) 255.

Staatsbehörden, Meldepflicht der bei Staatsbe=
hördenbeschäftigtenPersonenzum vaterländi=
schenHilfsdienst (Bek. v. 13.Nov. 89)
1042.

Befugnis, Porto und Reichsabgabe für
Postsendungen vom Absender durch
die Post einziehen zu lassen (Postordn. v.
28.Juli § 50VI) S10.

Staatssekretäre, vierte Ergänzung des Besol=
dungsgesetzes (v.21. Okt.) 961.

Aufhebung der Bestimmung der Verord=
nung vom 3. August 1916 über den Vorsitz des
Staatssekretärs des Innern im
Beirat desReichskommissarsfür übergangs=
wirtschaft (Bek. v. 22. Nov.) 1064.
An der Spitze des Kriegsernäh=

rungsamts als bberster Reichsbehörde
steht ein Staatssekretär (A. E. v. 30. Aug.)
824. — Er gehört zum Vorstand des
Kriegsernährungsamts (Bek. v. 27. Sept.)
889.

Befugnisse des Staatssekretärs
des Kriegsernährungsamts zur
Gestattung von Ausnahmen von der Ver=
ordnungüber Ausdrusch und Inanspruch=
nahmevon Getreide und Hülsenfrüch=
ten (V. v. 24. Nov.) 1082. über Höchst=
Reichs-Gesetzbl.1917.
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Staatssekretäre (Fortf.)
preise für Grieß, Graupen, Grütze(V. p.
16.Okt.) 901. — für Hafernährmittel
und Teigwaren (V. v. 6.Nov.) 1014.—
für Kaffee=Ersatzmittel (V. v.
16. Nov.) 1053. — bei der Regelung des
Fleischverbrauchs währenddes Krieges
(Bek. v. 19.Okt. §§ 5, 6, 13, 19) 951. — bei
der Regelung des Zuckerverbrauchs
während des Krieges (A. B. v. 18.Okt. §8 2,
14) 924. — Aufsicht über die Reichs=
Zuckerausgleich=Gesellschaft (IA.
B. v. 18.Okt.§1) 924.

Städte, Aufhebung der Bekanntmachung vom
4. April 1916 über Bereitstellung von städti=
schemGelände zur Kleingartenbestellung (Bek.
v. 9. März) 224. — Sicherung der Acker=
und Gartenbestellung während des
Krieges, neue Fassung (HBek.v. 9. März)
225.

Städtetags. Deutscher Städtetag.
Stahlwerke, Bestimmungenfür ihren Betrieb
(Bek. v. 1.Dez.) 1090.

Stammeinlageim Postscheckverkehre,Herabsetzung
auf 25%/l10/G.v. 30. Mai) 469.

Stammgut, Befugnisdes Inhabers einesStamm=
guts zur Veräußerung ausländischer Wert=
papiere währenddes Krieges (Bek. v. 22.März
86) 262.

Stammwürze, Stammwürzegehalt für Bier wäh=
rend des Krieges (V. v. 20. Febr.) 162.

Standesamtl in Berlin, Beurkundung von Ge=
burts=und Sterbefällen Deutscherim Ausland
währenddes Krieges (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Standesbeamter,Beurkundung von Geburts=und
Sterbefällen Deutscher im Ausland
(Bek. v. 18. Jan.) 55. (A. B. v. 15. Okt.) 903.

Standesherren, Befugnis des Inhabers eines
standesherrlichenHausguts zur Veräußerung
ausländischerWertpapiere während des Krieges
(Bek. v. 22.März §6) 262.

Stärkefabriken, Verarbeitung von Kartoffeln
(Bek. v. 24. März) 278. (V. v. 11.Okt.) 898.

Statistik. Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535. — Vierteljährliche kleine
Viehzählungen (Bek. v. 30. Jan.) 81.

V
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Ztatistik (Forts.)
(Bek. v. 9. Aug.) 701. — Schweine=
zwischen zählung am 15. Oktober1917
(V. v. 27. Sept.) 865. — Vichzählung am
1.Dezember 1917 (V. v. 8. Nov.) 1021.
Volkszählung in allen deutschen

Staaten am 5. Dezember 1917 (Bek. v.
18.Okt.) 906.

Statistisces' Amt, Ernteflächenerhe=
bung vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v.
20. Mai) 413. — Erntevorschätzung
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535. — Erhebung der
Getreideernte und Nachprüfung
der Ernteflächenerhebung1917 (V. v. 30. Aug.)
753.

Vierteljährliche kleine Viehzählun=
gen (Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.)
701. — Schweinezwischenzählung
am 15.Oktober 1917 (V. v. 27. Sept.) 865. —
Viehzählung am 1. Dezember1917 (V. v.
8. Nov.) 1021.
Volkszählung in allen deutschen

Staaten am 5. Dezember 1917 (Bek. v.
18.Okt.) 906.

Steckrübens. Kohlrüben.
Steinkohlen,Besteuerung (G. v. 8. April)
340. — Reichskommissar für die Kohlenver=
teilung (Bek. v. 28.Febr.) 193. — Schieds=
gericht für die Kohlenverteilung (Anordn. v.
21. März) 250.— Regelung'des Verkehrs
mit Steinkohlen während des Krieges (Bek. v.
24. Febr.) 167. — Befreiung der Be=
förderungen von Steinkohlen im Eisen=
bahnverkehre von der Abgabe nach
dem Gesetzevom 8. April 1917 über die Be=
steuerung des Personen= und Güterverkehrs
(G. v. 8.April §3) 330.

Steinnußmehl als Backstreumehl während des
Krieges (Bek. v. 13. Juni) 495.

Stellvertreter des Reichskanzlers,Einzelgehalt
gemäß der vierten Ergänzung des Besoldungs=
gesetzes(v. 21.Okt.) 961.

Stempel, Abwälzung des Warenumsatzstempels
bei Lieferungsverträgen(G. v. 30.Mai) 441.

Stempelungvon Meßwerkzeugenaus Eisen für
trockene Gegenstände und von Milch=
maßen (Bek. v. 22.Aug.) 749.— von Prä=
zisionsgewichten aus Eisen ohne Justier=
höhlung(Bek.v. 12.Aug.) 748.

Cocgle

Sterbefälle, Beurkundung von Sterbefällen
Deutscher im Ausland (Bek. v.
18. Jan.) 55. (A. B. v. 15.Okt.) 903.

Sterbegeld, GewährungvonSterbegeld bei Ge=
sundheitsschädigungdurch aromatische Nitro=
verbindungen(Bek. v. 12.Okt.) 900.

Steueraufsichtüber die Gewinnung und Auf=
bereitung sowie über die Verarbeitung von
Kohle zu Preßkohlen (G. v. 8. April 88 13
bis 20) 343.

Steuerbehörde, Zurückbehaliung oder Beschlag=
nehme aus dem Ausland eingeführter Kohle
dürchdie Steuerbehörde(G.v. S.April §4) 341.
Festsetzung des Malzkontingents der

Bierbrauereien (Bek. v. 20.Nov. §2)
1061.— MitwirkungbeiderÜbertragungvon
Malzkontingentender Bierbrauereien (A. B.
v. 19.Dez. §8§1, 6) 1112.

Steuern,Kohlen steuergesetz(v. 8.April) 340.
Besteuerung des Personen= und Gü=

terverkehrs (G. v.8. April) 329.— In=
kraftsetzungder die Besteuerung des Güter=
verkehrs betreffenden Vorschriften dieses
Gesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Sicherung der Kriegssteuer (G. v.
8. April) 351. — Zuschlagzur Kriegs=
steuer (G. v. 9.April) 349.
Steuerfreie Verwendung von

Branntwein zur Herstellungvon Fett=
säureestern für Kunstspeisefette
(Bek. v. 28. Juni) 568.

Steuerstellen, Erhebung und Verwaltung der nach
demGesetzevom 8.April 1917 über die Be=
steuerung des Personen= und Güter=
verkehrs zu entrichtendenAbgaben (G. v.
S.April §814, 17, 18, 21) 334. — Inkraft=
setzungder die Besteuerungdes Güter=
verkehrs betreffenden Vorschriften dieses
Gesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Stickstoff,Reichskommissarfür Stickstoffwirtschaft.
Herstellung und Verbrauchvon Stickstoffwäh=
renddes Krieges,Verkehrmit Stickstoff(Bek.
v. 18. Jan.) 59.
s. auchKalkstickstoff.

Stiefeltern, Erhöhung der Unterstützungfür
Stiefeltern in den Dienst eingetretener Man###
schaften(Bek. v. 20. April) 371. — Erhöhung
aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek.v. 2.Nov.) 985.



Stiefgeschwister,Erhöhungder Unterstützungfür
Stiefgeschwisterin den Dienst eingetretener
Mannschaften(Bek. v. 20.April) 371. — Er=
höhung aus Mitteln der Lieferungs=
verbände (Bek. v. 2.Nov.) 985.

Stiefkinder, Erhöhung der Unterstützungfür
Stiefkinder in denDienst eingetretenerMann=
schaften(Bek. v. 20.April) 371.— Erhöhung
aus Mitteln der Lieferungsverbände
(Bek.v. 2.Nov.) 985.

Stielhandgranaten, Beförderung mit der Eisen=
bahn (Bek. v. 4. April) 328.

Stiere, vierteljährlichekleineViehzählungen(Bek.
v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.) 701.

Stoffabfälle, Preisbeschränkungenwährend des
Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. (Bek. v.
8. Febr.) 112.

Stoppelrüben (Turnips), Ernteflächen==
erhebung vom 15. bis 25.Juni 1917(Bek.
v. 20.Mai) 413. — Erntevorschätzung
1917 (Bek. v. 21. Juni) 535. — Aufhebung
der Höchstpreise vom 26. Oktober 1916
(V. v. 13.Juli) 623. — Absatzund Verwen=
dung von Stoppelrübensamen zu
anderenals zu SaatzweckenwährenddesKrie=
ges (V. v. 19. Nov.) 1057.

Strafanstalten,Meldepflichtder in Strafanstalten
untergebrachtenPersonen zum vaterländischen
Hilfsdienst (Bek. v. 13.Nov. 8§5, 8, 9, 16)
1041.

Strafbefehl, amtsrichterlicher Strafbefehl bei
Übertretungenund Vergehen während des
Krieges zur Vereinfachungder Strafrechts=
pflege(G. v. 21.Okt. Art. II, 2) 1038.

Strafgefangene,Beschäftigungwährenddes Krie=
gesmit Außenarbeit(Bek.v. 16.Mai) 412.

Strafgerichte, Vereinfachung der Strafrechtspflege
während des Krieges, Außerkrafttretender
Verordnung vom 7. Oktober 1915 (G. v.
21. Okt.) 1037.

Strafkammer,Zuständigkeitdes Schöffengerichts
währenddesKriegesfür Vergehen,die zur Zu=
ständigkeitder Strafkammer gehören(G. v.
21. Okt.) 1037.

Strasprozeßordnung,Anderungzur Vereinfachung
der Strafrechtspflege während des Krieges (G.
v. 21.Okt. Art. II) 1037.

"
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Strafrechtspflege, Vereinfachung währenddes
Krieges (G. v. 21.Okt.) 1037.

Straßburg (Elsaß), Sitz einer Schuhhandels=
gesellschaft(Bek.v. 6.Aug.) 695.

Straßenbahnen,Besteuerungdes Personen=
und Güterverkehrs (G. v. 8. Aprik)
329.— Höheder Abgabe(das.§ 11) 334.—
Inkraftsetzung der die Besteuerung des Gü=
terverkehrs betreffenden Vorschriftendie=
sesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Straßentankwagen,Höchstpreise für Pe=
troleum bei der Lieferung in Straßentank=
wagen(Bek.v. 19.Okt.) 905.

Streifbänder,Bedruckungmit dem Freimarken=
stempeldurchdie Reichsdruckerei(Postordn.v.
28. Juli § 49 III) 809.

Streitgegenstand,Festsetzungdes Wertes des
Streitgegenstandes bei aufgehobener Einstel.
lung der ZwangsvollstreckunggegenKriegs=
flüchtlinge während des Krieges (Bek. v.
8. Febr. §7) 115. (Bek.v. 26. Febr.)192.

Streitigkeiten: .
aus der Übernahmeund Verwertungvon

. Aröneimitteln (Bek. v. 22. März § 8)
72.
über Lieferung,Aufbewahrungund Eigen=

tumsübergangvon Bienenwachs (Bek. v.
4. April) 303. — über die Lieferung von
Bier währenddes Krieges (Bek. v. 2.Nov.
§14) 995.— überEnteignungvonBinnen=
schiffen und Unschlagsvorrichtungen(Bek.
v. 18.Aug. §§ 5, 6) 717. — über Lieferung
von Branntwein aus Klein= und Obst=
brennereien (Bek. v. 24. Febr. § 5) 180.
aus der Überlassungvon Cumaron=

harz (Bek. v. 22. Nov.) 1065. .
aus der Überlassungvon Druckfarbe

(Bek.v. 26.Juli § 4) 665.— überdenPreis
für Tageszeitungen gelieferten maschinen=
glatten,holzhaltigenDruckpapiers (Bek.
v. 12. Febr.) 126. — über die Übertra=
ung von Druckpapijer zwischen dem

Küpen und dem jetzigen Verleger oder
Drucker von Druckwerken,Musikalien, Zeit=
schriften und sonstigenperiodischenDruck=
schriften(Bek.v. 20.Sept. § 3) 840.
über emuns, Obst undSüdfrüchte

(V. v. 3.April 88 2, 3, 13) 308. «
v.
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Streitigkeiten(Forts.)

über die Inanspruchnahme von
Getreide und Hülsenfrüchten für die
Ernährung des Volkes (Bek. v. 22. März §5)
265. — aus der Reichsgetreideord=
nung für die Ernte 1917 (v. 21. Juni 8§ 12,
29, 47, 68) 511. — über die Ermäßigung
der Höchstpreisefür Getreide und Hül=
senfrüchte vom 1. März 1918 ab (V. v.
24. Nov.J 2) 1083.

über die Verpachtung von Grund=
stücken zum Zwecke gärtnerischer
Nutzung während des Krieges (V. v. 12.Okt.)
897.
über den Preis für Lieferung von Hafer
an die Heeresverwaltung nachdem31. Januar
1917 (V. v. 2. Febr.) 100.— über die Zahlung
der besonderenVergütung für Ablieferung von
Hafer an die Heeresverwaltung (Bek. v.
19. Mai) 425. — über die Lieferungs=
prämie für Hafer und über die Drusch=
prämi efür Hafer und Gerste (V. v. 24.Nov.)
1081.

über die Abgabe von Speck und Fett bei
Hausschlachtungen von Schweinen
(V. v. 2. Okt.) 881. (Bek. v. 19.Okt. §11)
953. ·

über Enteignung von Kartoffeln (Bek.
v. 24. März) 278. (V. v. 28. Juni § 12) 573.
—über Einmieten und Einlagern von Kar=
toffeln (V. v. 28. Juni § 10) 572.
aus der Übernahmevon Kleie aus Ge=

treide(V.v. 18.Okt.§5)942.
über Ersatzansprücheaus der Kranken=

und Unfallversicherung von Angehö=
rigen feindlicher Staaten während des Krieges
(Bek. v. 25.Jan.) 79.

über Preis, Lieferung, Aufbewahrung und
Eigentumsübergangvon Leim (Bek. v.
15. Juli) 627. Ber. S. 642.
über die Entschädigungfür Inanspruch=

nahme von Manganerzen und von
Eisenerzen mit niedrigem Phosphor=
gehalte(Bek. v. 1. März § 4) 198. — über
Lieferung von Milch (V. v. 3. Nov. 87) 1007.
—über Lieferung, Aufbewahrung und Eigen=
tumsübergang von Mineralölen,. Mi=
neralölerzeugnissen,Erdwachs und Kerzen (Bek.
v. 18. Jan. § 8) 63.
über Verarbeitung von Obst (V. v.

24. Aug. Art. 16) 730.

Goccgle

über Lieferungvon Olfrüchten an den
Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische
Ole und Fette (V. v. 23. Juli, 5) 643. (V
v. 23. Juli §5) 648.

über die Überlassungvon Papier, Kar=
ton und Pappe (DBek.v. 20. Sept. 8 9)
843. — über Papierholz für Zeitungs
druckpapier (Bek. v. 2. Nov. §§ 3,9,11) 99r.

über den Preis für Saatgut von Ge=
treide (V. v. 12. Juli § 9) 611. — über die
Einfuhr von Schal= und Krustentieren
sowie Zübereitungen davon (Bek. v. 14. Febr.)

zu Futterzwecken(Bek. v. 6. Juni) 476.
über den Preis für Ausbesserungen

von Schuhwaren (Bek. v. 25. Jan.) 75.
(Bek. v. 25. Jan.) 77. — über Herstel=
lung und Absatz von Schuhwaren
(Bef. v. 17.März Art. III § 5) 240. (Bek. v.
26. Juli Art. III § 3) 669. (Bek. v. 29.Juli)
673. — über Schuhwarenpreise (Bek.
v. 24.März) 269.

der Herstellungs=und Vertriebsgesellschaft
in der Seifenindustrie (Bek. v.
9. Juni Art. III § 5) 490. (Bek. v. 29. Juli)
676. «
über Enteignung, Überlassung,Verladung

und Aufbewahrung von Stroh (V. v. 2. Aug.
*12) 690. -

aus der Übernahme und Verwertung von
Tabakwaren (Bek. v. 28. Juni 88) 564.

über die Einfuhr von Walfischen,
Robben, Tümmlern und Fleisch von
ihnen (Bek. v. 18. Febr.) 133.

über den Fracht= und Preisausgleich für
Zucker (V. v. 17.Okt. Art. 1, 12) 912. (Bek.
v. 17.Okt. § 13) 919. — über die Lieferung
von Zuckerrüben (V. v.17.Okt. Art. 1.2)
909. (Bek. v. 17.Okt. 8 4) 915. — über Liefe=
rung, Aufbewahrung, Eigentumsübergang und
Preis ausdemAuslandeingeführterZucker=
rüben, Rohzucker und Verbrauchs=
zucker (A. B. v. 18.Okt. § 23) 930.

über Zigarettenrohtabak (Bek. v.
20. Okt. § 7) 946.

rend des Krieges (Bek. v. 13. Juni) 495.

10. Juni'23. Dezember 1916 über die Regelung
des Verkehrs mit Strickwarenwährend des



Strickwaren(Forts.)
Krieges (Bek. v. 1. März) 196. (Bek.
v. 11. Okt.) 895. — Preisbeschrän=
kungen während des Krieges (Bek. v.
8. Febr.) 111. — Bestrafung der Steige=
rung des Preises durch unlautere Machenschaf=
ten, insbesondere durch Kettenhandel
währenddes Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 112. —
Inanspruchnahme der Strickwaren durch die
Reichsbekleidungsstelle (GBek. v.
22.März)257.

Stroh, Zuschlag zu dem Übernahmepreis für
Stroh nachderVerordnungvom23.November

Strohes von der Beschlagnahmemit dem Aus=
dreschendes Getreides aus der Ernte 1917 (R.
Getr. O. v. 21. Juni §1) 508.

Verkehr mit Stroh während des Krie=
ges, Höchstpreise (V. v. 2. Aug.) 685. —
Außerkrafttreten der gleichartigen Verordnun=
gen vom S. November 1915, vom 23. November
1916 und vom 8. Juni 1917 (V. v. 2. Aug.
19)692.

Stunden, Vorverlegung der Stunden wäh=
rend der Zeit vom 16.April bis 17. September
1917.(Bek.v. 16.Febr.)151.

Stundung von Portobeträgen ufsw. durch
die Post (Postordn. v. 28.Juli § 50 VII) 810.

Stundungsvorschriften der Zahlungs=
verbote gegendas feindliche Ausland (Bek.
v. 17. Jan.) 51. — Ausnahme von der Stkun=
dungsvorschrift des Zahlungsverbots
gegen Rußland für Personen im General=
gouvernementWarschauund im k. u. k.Militär=
Generalgouvernement in Lublin (Bek. v.
3. Febr.) 103.

Stuttgart, Sitz einer Schuhwarenherstel=

(Bek. v. 24. März) 274. — einer Schuh=
handelsgesellschaft (Bek. v.6. Aug.)
695.

SüddeutscheSpiritusindustrie, Kommanditgesell=
schaftauf Aktien, Absatzvon Branutwein
aus Klein= und Obstbrennereien nur an die
ZweigniederlassungMünchen(Bek.v.24.Febr.)
179.— Aufhebungdes § 3 dieserVerordnung
(Bek. v. 26. Juni) 561. — Ablieferung der bei
der Verarbeitung von Kartoffeln in Brenne=
reien, Stärkefabriken undTrock=

Cocgle
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SüddeutscheSpiritusindustrie (Forts.)
nereien hergestellten Erzeugnisse an die
ZweigniederlassungMünchen (V. v. 11.Okt.)
898.

Südfrüchte, Verkehr damit während des Krieges
(V. v. 3.April) 307.— 1. Genehmigungund
Übernahme von Verträgen (das. §8 1 bis 3)
307. — 2. Preisregelung (das.§§ 4 bis 7) 308.
— 3. Genehmigung von Handelsbetrieben(das.
§88, 9) 310. — 4. Schlußscheine(das. § 10)
311. — 5. Absatzbeschränkungund Enteignung
(das.§§ 11 bis 15) 312. — 6. Strafbestimmun=
gen (das. § 16) 313.

Anderung der Verordnung vom 3. April
1917(V. v. 24.Aug.)729.

SüdwestafrikanischesSchutzgebiet,vorläufige Re=
gelungdesHaushalts für 1917 (G. v. 30.März)
291. — Feststellung des Haushaltsetats für
1917(G.v.30.Mai) 468.

Sulfat, Regelung des Verkehrs damit während
des Krieges (Bek. v. 16.Mai) 410. (Bek. v.
7. Juni) 481.

Superphosphate, Höchstpreise während des
Krieges (V. v. 28. Aug.) 819. (V. v. 19.Dez.)
1110. (V. v. 28. Dez.) 1128.

Suppen, Verkehr mit Mitteln zum Würzen von
Suppenwährenddes Krieges (V. v. 25.Okt.)
969.

Süßigkeiten, Verbot der Verwendung von Milch
zur gewerbsmäßigen Herstellung von Süßig=
keitenwährenddesKrieges(V. v. 3.Nov. § 10)
1009. "

T
Tabak, Verarbeitung von Rohtabak nur
entsprechenddenWeisungen der DeutschenZen=
trale für Kriegslieferungen von Tabakerzeug=
nissen (Bek. v. 30. Dez. 16.) 1. (Bek. v.
17. Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek.
v. 12. April) 353.

Zulassung einer abweichendenRegelung der
Rechtsgeschäfteüber beschlagnahmtenRohtabak
durch die Tabak=Handelsgesellschaftenbei der
Bedarfsbemessung(Bek. v. 23. Aug.) 728. —
übertragung des BedarfsanteilsanRoh=
tabaf (Bek. v. 27. Dez.) 1132. — Anbau
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Tabak(Forts.) · ·-
von Frühgemüse auf Tabakfeldernwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 29. März) 287.
— Handel mit Tabakwaren während des
Krieges (Bek. v. 28.Juni) 563.— Gebühr
für Verarbeitung von Rohtabak,
Gebühr für Bezugsscheine zur
Verarbeitung von inländischem Rohtabak,
Anzeige der monatlich verarbeiteten Roh=
tabake (Bek. v. 18. April) 359. (Bek. v.
6. Juni) 478.

Höchstpreise für Tabakrippen und Ta=
bakstengel (Bek. v. 21. Juli) 640. — Fest=
setzungder Übernahmepreisefür Rohtabak
anderer als inländischer Herkunft (Bek. v.
21. Juli) 640. Ber. S. 677. — Richt=
preise für ungegorenen,unversteuertenRoh=
tabak inländischer Ernte aus dem Erntejahr
1917 (Bek. v. 22. Nov.) 1064.

Entscheidungder Streitigkeiten über
Rohtabak anderer als inländischer
Herkunft 188 5 und 9 der Verordnung vom
10. Oktober 1916 — 16. 1145.] durch das
Reichsschiedsgerichtfür Kriegsbedarf (Bek. v.
3. Mai) 396.

Versteuerung tabakähnlicher Waren
währenddes Krieges (Bek. v. 27. Okt.) 974.
s. auchZigarettenrohtabak.

Tabakabgaben, tabakähnliche Waren als
Ersatz für zigarettensteuerpflichtigeErzeugnisse
unterliegen den Vorschriften des Gesetzesdom
12. Juni 1916 über Erhöhung der Tabak=
abgaben (Bek. v. 27. Okt.) 974.

Tabakblätter, orientalische und ihnen gleichartige
Tabakblätter als Zigarettenrohtabak (Bek. v.
24. Okt.) 965.

Tabakerzeugnisse, Verarbeitung von Roh=
tabak (Bek. v. 30. Dez. 16.) 1. (Bek. v.
17. Jan.) 54. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek.
v. 12. April) 353. — Übertragung von
Bedarfsanteilen an Rohtabak auf andere Her=
steller von Tabakerzeugnissen(Bek. v. 27. Dez.)
1132. — Gebühr für Verarbeitung von Roh=
tabak,Gebühr für Bezugsscheine dazu,
Anzeige der monatlich verarbeitetenRoh=
tabake(Bek. v. 18.April) 359.

Versteuerung tabakähnlicher Waren
als Ersatz für Tabakerzeugnisse (Bek. v.
27. Okt.) 974.

Cocgle

Tabakhandels=Gesellschafts.Deutsche Tabak=
handels=Gesellschaft.

Tabakrippen, Verarbeitung während des Krieges
(Bek. v. 30. Dez. 16.) 1. (Bek. v. 17. Jan.)
54. (Bek. v. 20. März) 249. (Bek. v.
12.April) 353. (Bek. v. 18.April) 359. —
Verkauf von Tabakrippen, Höchstpreise
(Bek.v. 21.Juli 8§20)641.

Tabakstengel,VerarbeitungwährenddesKrieges
(Bek.v. 30.Dez.16.) 1. (Bek.v. 17.Jan.) 54.
(Bek. v. 20.März) 249. (Bek. v. 12.April)
353. (Bek. v. 18.April) 359. — Verkauf von
Tabakstengeln, Höchstpreise (ek. v.
21.Juli § 20) 641.

Tabaksteuergesetz,Abweichungvon § 32 Ziffer 2.
Anbau vonFrühgemüse auf Tabakfeldern wäh
rend des Krieges (Bek. v. 29. März) 287.

Die Herstellung tabakähnlicher Wa=
ren unterliegt den Vorschriften des Tabak=
steuergesetzes(Bek.v. 27.Okt.) 974.

Tabakwaren, Handel damit während des Krieges
(Bek. v. 28. Juni) 563. — Versteuerung
tabakähnlicher Waren während des
Krieges (Bek. v. 27.Okt.) 974.

Tagegelder, Tagegelder der Vertreter der Arbeit=
geber und Arbeitnehmer in der Zentralstelle
und in den Ausschüssen des vaterländischen
Hilfsdienstes (Bek. v. 13.Nov.) 1039.

Anderung der Verordnung in der Fassung
vom 16. Juli 1915, betr. Tagegelder, Fuhr=
kosten und Umzugskosten der Beamten der
Militär= und Marineverwaltung
(V. v. 22.März) 299.

. Tagegelder der Mitglieder der Schieds=
gerichte für Streitigkeiten mit den Herstel=
lungs= und Vertriebsgesellschaften in der
Schuhindustrie (Bek. v.29. Juli §1)
674. — mit der Herstellungs=und Vertriebs=
.gesellschaft in der Seifenindustrie (Bek.
v. 29. Juli) 676.

Tageszeitungen,Preisedesim NovemberundDe=
zember 1916 für Tageszeitungen gelieferten
maschinenglatten, holzhaltigen Druckpapiers
(Bek. v. 17. Jan.) 50. — des weiterhin gelic=
ferten Druckpapiers (Bek. v. 12. Febr.) 126.
Beschaffungvon Papierholz für die

Versorgung der Tageszeitungen mit Druck=
papier für die Zeit vom 1.November 1917 bis
31. Oktober1918 (Bek. v. 2. Nov.) 996.

s. auchZeitungen.



Talg, Höchstpreise für Salze zum Talg—
schmelzen(Bek. v. 2.Febr.) 93.

Tannenholz,Lieferungzur Herstellungvon Zei=
tungsdruckpapier(Bek. v. 8. Febr.) 122. (Bek.
v. 2.Nov.) 996. (Bek.v. 13.Dez.) 1103.

Tarif, Besteuerung des Personen=- und
Güterverkehrs (G. v.8. April 887ff.)
332.—. Inkraftsetzungderdie Beförderungdes
Güterverkehrs betreffenden Vorschriften
diesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Tarif für Reichsbeihilfen an
deutscheSchiffsbesatzungen zur Wie=
derbeschaffungihrer in Verlust geratenenHabe
(G. v. 7.Nov. Anl. II) 1033.

s. auchGebührentarif.

Tarifauszüge, Auskunft über die Preise der
Eisenbahn=Fahrkarten durch die Fahrkarten=
ausgabestellenbeim Fehlen von Tarifauszügen
auf denStationen währenddes Krieges (Bek.
v. 6.Dez.) 1094.

Taschen,Beförderung verschlossenerTaschendurch
die Post zur Zustellung oder Einlieferung von
Postsendungen(Postordn. v. 28. Juli § 50
VIII) Sl0.

Technik,Verbot der Verwendung von Milch zur
Herstellungvon Kasein für technischeZwecke
währenddesKrieges(V. v. 3.Nov. § 10) 1009.

Außerkrafttreten der im Zentralbl. für das
DeutscheReich veröffentlichtenBekanntmachung
vom 21. Juli 1916,betr. Ausführungsbestim=
mungen zur Verordnung über das Verbot der
Verwendungvon pflanzlichenund tierischen
Olen und Fetten zu technischenZwecken
(Bek. v. 21. Juni) 545.

Abgabe von fetthaltigen Wasch=
mitteln an technischeBetriebe zu technischen
ZweckenwährenddesKrieges(Bek.v. 21.Juni)
546. Ber. S. 608.
Verwendungvon Zuckerzu anderentech=

nischenZweckenals zur Herstellungvon Nah=
rungs=,Genuß= und Heilmitteln während des
Krieges nur mit Genehmigungder Reichs=
zuckerstelle(A. B. v. 18.Okt. § 16) 929.

Teigwaren, Höchstpreise während des Krie=
ges (V. v. 6. Nov.) 1014.

Teilschuldverschreibungen,staatlicheGenehmigung
zur Ausgabe von Teilschuldverschreibungen
wäh end des Krieges (Bek. v. 8.März) 220.

Co= gle
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Telegramme, Abänderung des Gesetzes vom
21. Juni 1916, betr. eine mit den Post= und
Telegraphengebührenzu erhebendeaußerordent=
liche Reichsabgabe, Abrundung der Ab=
gabe auf dieGunächstliegende, durchfünf teil=
bare Zahl (G. v. 18. Juni) 551.— Ande=
rung der Telegraphenordnung vom
16. Juni1904 (Bek. v. 23. Juni) 562.

Telegraphengebühren,Abänderung des Gesetzes
vom 21. Juni1916, betr. eine mit den Post=
und Telegraphengebührenzu erhebendeaußer=
ordentlicheReichsabgabe, Abrundung der
Abgabe auf die zunächstliegende,durch fünf
teilbareZahl (G. v. 18.Juni) 551.— Ande=
rung der Telegraphenordnung vom
16.Juni 1904 (Bek.v. 23.Juni) 562.

Telegraphenordnungvom 16.Juni 1904, Ande=
rung (Bek. v. 23.Juni) 562.

TelegraphischePostanweisungen(Postordn. v.
28.Juli § 20XI bis XVII) 785.

Teltower Rüben, Schluß schein bei Veräuße=
rung an Groß= oder Kleinhändler (V. v.
3.April810)311.

Terpentin,Anzeigeüberdie Vorräte an Terpen=
tin und Terpentinersatzzum Anreiben und Ver=
schneidenvonDruckfarbe am 1.März 1917
(Bek.v. 16.Febr.) 134.

Terpentinöl, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 17.Febr.) 157. (Bek. v. 20.Febr.)
158.

Teuerungszulagenfür AngestelltederKranken=
kassen(V. v. 1.März 1) 200.

Textilersatzstoffe,Preisbeschränkung wäh=
rend des Krieges(Bek. v. 8. Febr.) 111.—.
Bestrafung der Steigerung des Preises
durch unlautere Machenschaften,insbesondere
durch Kettenhandel, während des Krie=
ges (Bek.v. 8.Febr.) 112. s

Textilien, Preisbeschränkung während
des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. — Be=
strafung der Steigerungdes Preises durch
unlautere Machenschaften,insbesonderedurch
Kettenhandel, während des Krieges
(Bek. v. 8. Febr.) 112.

Theaters. Schauspielunternehmer.
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Thomasphosphatmehl,Preise und besondereLie=
ferungsbedingungenwährenddes Krieges (V.
v. 10.Dez.)1099.

Tierärzte, Arbeiten und Verkehrmit Krank=
heitserregern (Bek. v. 21. Nov. 8§1
bis 8) 1069. — Versendung von Krankheits=
erregern (Bek. v. 21. Nov. 8§9 bis 17) 1075.
— Zusatzseifenkarten während des
Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Tiere, Verbot des Halsschnitts beim
Schlachten von Tieren während des Krieges,
ausgenommen beim rituellen Schächten (Beck.
v. 2. Juni) 471.
Arbeiten und Verkehr mit Krankheits=
erregern (Bek. v. 21. Nov.) 1069.
Verbotder VerfütterungdonVollmilch

an Tiere außer an Kälber unter 6 Wochen
währenddes Krieges (V. v. 3.Nov. § 10) 1009.

Beförderung lebender Tiere mit der Post
(Postordn. v. 28. Juli § 6) 765. — Auf=
bewahrungsfrist postlagernder Sen=
dungen mit lebenden.Tieren (Postordn. v.
28.Juli § 41 II) 802. — Unbestellbar=
werden solcher Postsendungen(Postordn. v.
28. Juli § 45 I) 805. — Bestellung abzu=
holender Postsendungen mit lebendenTie=
ren, Unbestellbarwerden solcher Sendungen
(Postordn. v. 28. Juli § 43 III) 804. — Nicht=
mitnahme von Tieren außer Hunden in die
Personenpostwagen (LPostordn. v.
28. Juli § 57) 813. .

Verwertung anfallender Tiere wäh—
rend des Krieges (V. v. 17. Aug.) 715.

Tierhalter, Erhebung der Vorräte an Brotgetreide
und Mehl, Gerste, Hafer und Hülsenfrüchten
am 15. Februar 1917 (Bek. v. 15. Jan.) 46. —
Versorgung von Tierhaltern mit Hafer und
Gerste zur Verfütterung an Pferde, Maul=
tiere, Zuchtbullen,Zugochsen,Zugkühe vom
16. September bis 15. November 1917 (V. v.
10.Sept.)825.

Tierkörper, Verwertung anfallender Tierkörper
und Tierkörperteile während des Krieges (V.
v. 17.Aug.)715.

Todeserklärung Kriegsverschollener (Bek. v.
9. Aug.) 702. — Neue Fassung der Ver=
erdung darüber (V. v. 9. Aug.) 704. Ber.
S. 821.

Cocgle

Togo, vorläufige Regelung des Haushalts für
1917 (G. v. 30.März) 291. — Feststellungdes
Haushaltsetats für 1917 (G. v. 30. Mai) 468.

Toiletteseife, Abgabe gegen Seifenkarte während
des Krieges, Höchstpreise (GBek. v.
21. Juni) 546. Ber. S. 608.

Tollwut, Arbeiten und Verkehr mit Erregern der
Tollwut (Bek. v. 21. Nov.) 1069. — Ver=
sendung der Köpfe tollwutverdächtiger Tiere
"lg. dringendes Paket (Bek. v. 21. Nov. §12)
76.

Toluol, Anzeige der Vorräte von Toluol zum An=
reiben oder Verschneidenvon Druckfarbe
am1. März 1917 (Bek. v. 16. Febr.) 134.

Tomaten, Schlußschein bei Veräußerung an
Groß=oderKleinhändler(V. v. 3.April § 10)
311.

Tonerde, Genehmigungdes Reichskanzlerszur
Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur
Herstellung von Tonerde und Tonerdehydrat
(Bek.v. 16.Mai § 1) 409.

Topinamburs, Brennen von Topinamburs im
Betriebsjahr 1917/18(Bek. v. 2.März) 209.
— Verbot der Verarbeitungvon Topinam=
burs auf Branntwein, Ausnahmen (Bek. v.
12. Mai) 407.

Tran, AblieferungvonTran an den Kriegsaus=
schuß für pflanzliche und tierische Ole und
Fette, G. m. b. H. in Berlin, während des
Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137.

Traubenkerne, Abänderung der Verordnung vom
3,.August 1916 über Weintrester und Trauben=
kerne (V. v. 27. Sept.) 871. — der Aus=
führungsbestimmungendazu (Bek. v. 28.Sept.)
875.

Traubenmaische, Verbot der vorläufigen Ab—
schließungvon Kaufverträgenüber Trauben=
maische(V. v. 31. Aug. § 3) 791.

Traubenmost,Verbot dervorläufigen Abschließung
von Kaufverträgen über Traubenmost (V. v.
31.Aug. § 3) 751.

Treibjagden,Anzeige über die Abhaltung von
Treibjagden während des Krieges (V. v.
12.Juli) 607.

Trester, Verarbeitung selbstgewonnenerTrester
zu Branntwein(Bek.v. 18.Okt. III i) 937.



Treuhänderfür das feindlicheVermögen(Bek. v.
19. April) 363.

Trinitroanisol, Gewährungvon Sterbegeldund
Hinterbliebenenrenten bei Gesundheiteschädi=
gung durch Trinitroanisol (Bek. v. 12. Okt.)
900.

Trinitrotoluol, Gewährung von Sterbegeld und
Hinterbliebenenrenten bei Gesundheitsschädi=
gung durch Trinitrotoluol (Bek. v. 12. Okt.)
900.

Trinkbranntwein,Verbot der Verwendungvon
Zuckerzur Herstellungvon süßenTrinkbrannt=
weinenwährenddesKrieges (A. B. v. 18.Okt.
§915) 928.

Trockenanlagen,Verarbeitung von Kartoffeln
(Bek. v. 24.März) 278.

s. auchTrocknereien. Trocknungs=
anlagen.

Trockenkartoffel=Verwertungsgesellschaftm. b. H.
in Berlin, Bedarf an Kartoffeln vom 16.August
1917 bis zum 15. September 1918 (V. v.
28. Juni) 569. — Verbot, die an die
Trockenkartoffel=Verwertungsgesellschaftabzu=
lieferndenKartoffeln zu vergällen (V. v.
16.Aug. § 5) 714.— Ablieferungder bei der
Verarbeitung von Kartoffeln in Brenne=
reien, Stärkefabriken und Trock=
nereien hergestellten Erzeugnisse an die
Trockenkartoffel=Verwertungsgesellschaft(V. v.
11.Okt.) 898.

Trockenschnitzel,VerkehrdamitwährenddesKrie=
ges,neuer Übernahmepreis, Außerkrafttreten
der Verordnung vom 5. Oktober 1916 über
Höchstpreise dafür (V. v. 15. Nov.) 1047.

Trocknereien,Verarbeitung von Kartoffeln (V. v.
11. Okt.) 898.

s. auchTrockenanlagen.

Trocknungsanlagen,Inanspruchnahme von Trock=
nungsanlagen für die Getreidetrocknung 1917
(Bek. d. 2. Juni) 443.
s. auchTrockenanlagen, Trockne=

reien.
Truppe vor dem Feinde, unerlaubte Ent=
fernung von der Truppe, Hembsetzungvon
MindeststrafendesMil. Str. G.B. v. 72, §§66,
67,71,72,75,77,78(G.v.25.AprilArt.1
Nr. 3 bis 9) 381.
Reichs-Gesetzbl.1917.

Cocgle
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Truppen, Ausdehnung der Verordnung vom
20. Januar 1916 zum Schutze von Angehöri=
gen immobiler Truppenteile auf Angehörige
der österreichisch=ungarischen Wehr=
macht (Bek. v. 28. Juni) 567.

Tüberkulose, Zusatzseifenkartenfür Personen, die
mit Tüberkulosebehaftetsind, während des
Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Türkei, Anmeldungvon Zahlungsmittelnin
türkischerWährung und von Forderungen auf
die Türkei (Bek. v. 31. Aug.) 737. — Über=
tragung solcher Zahlungsmittelund Forde=
rungen auf die Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.)
741.

Turnips s. Stoppelrüben.

1
Übereinkommen, Internationales, über den
Eisenbahnfrachtverkehr, Anderung
derListederdaranbeteiligtenEisenbahnstrecken
(Bek. v. 3.Mai) 400.

Übereinkunft, Internationale, revidierte Pariser,
vom 2. Juni 1911 zum Schutzedes gewerb=
lichen Eigentums, Beitritt Schwe=
dens (Bek. v. 30. Dez. 16.) 3. — Verlänge=
rung der Prioritätsfristen (Bek. v.
12. Jan.) 39. (Bek. v. 5.Mai) 401. (Bek.
v. 22.Mai) 428. (Bek. v. 7. Aug.) 697. (Bek.
v. 18. Aug.) 724. (Bek. v. 20. Aug.) 728.
(Bek. v. 15. Nov.) 1050.

Überfrachtportobei BeförderungvonReisegepäck
mit den Personenposten(Postordn. v. 28. Juli
§59)814.

Übergangswirtschaft,Anderungder Verordnung
vom 3. August 1916 über die Bestellung eines
Reichskommissarsfür Übergangswirtschaft(Bek.
v. 22. Nov.) 1064.

Übernahmepreises. Preise.
tbertragung von Zahlungsmitteln und Forde=
rungen in ausländischerWährung auf die
Reichsbank (Bek. v. 31. Aug.) 741.

Übbertretungen,schriftlicherStrafbefehldesAmts=
richterswährenddes Krieges (G. v. 21. Okt.
Art.II,2)1037.

W
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Überwachungsausschußder Schuhindustrie
zur Überwachungder Herstellungund des Ab=
satzesvon Schuhwarenwährenddes Krieges
(Bek. v. 17. März) 236. — Übersendungvon
Abschriften der Beschlüsse der Schieds=
gerich te an den Überwachungsausschuß,
insichtnahmein die Prozeßakten der Schieds=
gerichte(Bek.v. 29.Juli §§10, 13) 676.
Überwachungsausschußder Seifen=

industrie (Bek. v. 9. Juni Art. II 884ff.)
487. — Übersendungvon Abschriften der Be=
schlüssedesSchiedsgerichts an denÜber=
wachungsausschuß,Einsichtnahme in die Pro=
zeßaktendesSchiedsgerichts(Bek. v. 29.Juli)
676.— Regelungder Abgabevon fetthal=
tigen Waschmitteln an Wiederverkäu=
fer, Barbiere, Friseure, an technischeBetriebe
und Gewerbetreibendesowie an Waschanstalten
durch den Überwachungsausschußder Seifen=
industrie (Bek. v. 21. Juni) 546. Ber. S. 608.

Überwachungsstellefür Ammoniakdünger, Errich=
tung zur Überwachungdes Verkehrs mit Am=
moniakdünger während des Krieges (Bek. v.
18.Mai) 427.

Umherziehen,Verbot desHandelsmit Butter=
maschinen oder Zentrifugen im Um=
herziehen während des Krieges (Bek. v.
24.März §7) 281.— GenehmigungdesHan=
dels mit Gemüse und Obst im Umher=
sichenwährend des Krieges (V. v. 3. April
8) 310.

Umlagefür Kalkstickstoff(V. v. 24.Okt.) 963.
Umschlagsvorrichtungenzum Beladen undLöschen
von Binnenschiffen,Höchst= undMindest=
preise für die BenutzungwährenddesKrie=
ges, Enteignung (Bek. v. 18.Aug.) 717.

Umzugskosten,Anderung der Verordnung in der
Fassungvom 16.Juli 1915,betr.Tagegelder,
Fuhrkostenund UmzugskostenderBeamtender
Militär- und Marineverwaltung
(V. v. 22.März) 299.

Unbestellbare Postsendungen
28.Juli §845,46)805.

Unfallversicherungder Betriebsbeamten
während des Krieges (Bek. v. 15. Nov.) 1056.
—von Angehörigen feindlicher Staaten
während des Krieges (Bek. v. 25. Jan.) 79.

(Postordn. v.

Cocgle

Unfallversicherung(Forts.)
(Bek. v. 30. März) 301. — der im vater=
ländischen Hilfsdienst Beschäftigten
(V. v. 24.Febr. §81, 10 bis 13) 171.— von
Tätigkeiten im vaterländischenHilfsdienst
im Ausland (Bek. v. 2. Juni) 479.
Beschäftigungvon Kriegsgefange=

nen in Betrieben, die der Unfallversicherung
unterliegen(G. v. 15.Aug.) 725.

Unterbrechung des Verfahrens in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten während des Krieges (Bek.
v.3.Mai) 392.

Unterhaltung, öffentliche,zu Kriegswohlfahrts=
zwecken,neue Vorschriften (Bek. v. 15. Febr.)
143.

Unternehmer,Pflicht landwirtschaftlicherund ge=
werblicherUnternehmer zur Auskunft über
wirtschaftlicheVerhältnissewährenddesKrieges
(Bek.v. 12.Juli) 604.
Beschäftigung von Kriegsgefan=

genen in Betrieben, die der Unfallversiche=
rung unterliegen (G. v. 15.Aug.) 725.

Unternehmungen,Auskunftspflicht über
LeistungenundLeistungsfähigkeitvonUnterneh=
mungenwährenddesKrieges(Bek.v. 12.Juli)
604.

Unternehmungen, die der Förderung des
Grundkredits durch Übernahme des
Hypothekenschutzesdienen, unterliegen nicht der
Beaufsichtigung nach Maßgabe des Gesetzes
vom 12.Mai 1901 über die privaten Versiche=
rungsunternehmungen(G. v. 24. Okt.) 973.

Ergänzung der Bekanntmachung vom
31. Juli 1916, betr. Liquidation britischer
Unternehmungen(Bek. v. 18. Jan.) 65. (Bek.
v. 12. Juli) 603. — Liquidation franzö=
sischer Unternehmungen (Bek. v. 14.März)
227. — russischer Unternehmungen(Bek.
v. 22. Sept.) 876. — Kraftloserklä=
rung von Aktien bei der Liquidation
feindlichenVermögens(Bek.v. 15.Nov.) 1051.

Anwendung der Verordnungen vom 26. No=
vember1914 usw.über die zwangsweiseVer=
waltung französischer Unternehmungen sowie
vom31. Juli 1916 usw. über die Liquidation
britischer Unternehmungen auf das Vermögen
landesflüchtiger Personen (Bek. v.
12. Juli) 603.



Unternehmungen(Fortf.)
. Anwendungder Verordnungvom 26.No=
vember1914 in der Fassungvom 10.Februar
1916, betr. die zwangsweiseVerwaltung fran=
zösischerUnternehmungen,gegenüberAngehöri=
gen der VereinigtenStaaten von Amerika
(Bek. v. 13.Dez.) 1105.— gegenüberchine=
sischen und siamesischen Staatsange=
hörigen(Bek.v. 12.Sept. Art. 3) 832.
Verwaltung von Unternehmungen,die

Wohlfahrtszwecken dienen, während
des Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 143.

Unteroffiziere,BeglaubigungderUnterschrifteines
in feindlicher Gewalt befindlichenkriegsgefan=
genenDeutschendurchdeutscheMilitärpersonen
mindestensim RangevonUnteroffizieren(Bek.
v. 8.März) 219.— HerabsetzungvonMindest=
strafen des Mil. Str. G. B. v. 1872 (G. v.
25.April) 381.. ·

Unterordnung,Herabsetzungvon Mindeststrafen
für Verletzungder Pflichten der militärischen
Unterordnung,8893,95 bis 97, 108,110a des
Mil. Str. G. V. v. 1872(G. v. 25.April Art.1
Nr.10bis15)382.

Unterricht, Erlaubnis zur Erteilung privaten
Unterrichts in gewerblichenoder kaufmännischen
FächernwährenddesKrieges (Bek.v. 2.Aug.)
683.

Unterrichtsanstalten,Meldepflicht der in Unter=
richtsanstalten untergebrachtenPersonen zum
vaterländischen Hilfsdienst (Bek. v.
13.Nov. §§5, 8, 9, 16) 1041.— Aushändi=
gung der Postsendungen für Zöglinge

in Unterrichtsanstalten (Postordn. v. 28. Juli
§39 XI) 801.

Unterschriften,Beglaubigung der Unterschrift
einesDeutschen,der sichals Kriegsgefangener
in feindlicherGewaltbefindet(Bek.v. 8.März)
219.

Unterstützung,Erhöhung der Unterstützungvon
Familien in den Dienst eingetretenerMann=
schaften, Anderung der Verordnung vom
21.Januar 1916 (Bek. v. 20. April) 371. —
Erhöhungder Unterstützungaus Mitteln der
Lieferungsverbände (Bek. v. 2. Nov.) 985.

Cocgle
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UnzulässigePostsendungen,Behandlung unzu=
lässigerPostsendungenam Aufgabeort oder am
Wohnort des Absenders (Postordn. v.
28.Juli §46) 807.

Urkunden,im Felde errichteteUrkundenbedürfen
keiner Ortsangabe (Bek. v. 8. März) 219.

Uruguay, Anmeldung von Zahlungs=
mitteln in Währung von Uruguay und von
Forderungenauf Uruguay (Bek. v. 31.Aug.)
737. — Übertragung solcher Zahlungs=
mittel und Forderungen auf die Reichsbank
(Bek. v. 31. Aug.) 741. — Fortfall der
diplomatischen und konsulari=
schen Vertretungen in Uruguay (G. v.
9.Dez.)1097.

V
BaterländischerHilfsdienst, Bestimmungenzur
Ausführung des Gesetzesüber denvater=
ländischenHilfsdienst (Bek. v. 30. Jan.) 85.
(Bek. v. 1.März) 202.

Anweisung über das Verfahren bei den
auf Grund des Hilfsdienstgesetzesgebildeten
Ausschüssen (v.30. Jan.) 87. — Tage=
gelder und Fahrkostender Vertreter der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer in
der Zentralstelleund in den Ausschüssendes
vaterländischenHilfsdienstes(Bek.v. 13.Nov.)
1039. "

Meldepflicht zum vaterländischen
Hilfsdienst, Reldekarten (Bek.v.1.März)
202. — Ausdehnungdes Gesetzesüber den
vaterländischenHilfsdienst auf Angehörigeder
österreichisch=ungarischen Monarchie
(Bek. v. 4. April) 317. — Meldepflichtder
männlichenDeutschenundvonAngehörigender
österreichisch=ungarischen Monarchie
zum vaterländischen Hilfsdienst, Melde=
karten (Bek.v. 13.Nov.) 1040.
Angestelltenversicherung der im

vaterländischenHilfsdienst Beschäftigten(V. v.
24.Febr.) 171.— in denbesetzten auslän=
dischenGebieten (Bek. v. 25.Mai) 435.
— im Auslande (GBek. v. 12.Okt.) 896.

Invaliden= und Hinterbliebe=
nenversicherung der im vaterländischen
HilfsdienstBeschäftigten(V. v. 24.Febr.) 171.
(Bek. v. 4. Juni) 472. ·

ws



172

VaterlãndischerHilfsdienst (Forts.)
Kranken= und Unfallversiche=

rungder im vaterländischenHilfsdienstBe=
schäftigten(V. v. 24.Febr.) 171.— Unfall=
versicherung von Tätigkeiten im vater=
ländischen Hilfsdienst im Aus=
land (Bek. v. 2. Juni) 479.
Schutz der im vaterländischenHilfsdienst

tätigen Personen (Bek. v. 3.Mai) 392.
Wochenhilfe aus Anlaß des vaterlän=

dischenHilfsdienstes (Bek. v. 6. Juli) 591.
Venezuela, Anmeldung von Zahlungsmit=
teln in Währung von Venezuela und von For=
derungenauf Venezuela (Bek. v. 31. Aug.)
737. — Übertragung solcher Zahlungs=
mittel und Forderungen auf die Reichsbank
(Bek.v. 31.Aug.) 741.

Veräußerungs. Verkauf.
Verband der Margarine= und Speisefettwerke
s. Margarineverband.

Verband DeutscherZuckerraffinerienG. m. b. H.
in Verlin, Bedarfsanteil der demVerbande an=

zucker(A. B. v. 18.Okt. § 3) 924.
Verbände, Pflicht öffentlich=rechtlicherVerbände
zur Auskunft über wirtschaftlicheVerhältnisse
währenddesKrieges (Bek. v. 12.Juli) 604.

Verband österreichischerSeidenindustrieller in
Wien, Bescheinigung für die Einfuhr mit
Chlorzinn beschwerterSeidenwaren aus Öster=
reich=Ungarn(Bek. v. 8. April) 328.

Verbote s. Durchfuhrverbote.
Verbrauchsabgabe, Erlaß der Verbrauchsabgabe
für Branntwein zur Herstellung von
Fettsäureestern für Kunstspeise=
fette (Bek. v. 28. Juni) 568. — Verbrauchs=
abgabe für Branntwein im Betriebsjahr
1917/18 (Bek. v. 18. Okt., I) 934.

Verbrauchszucker,vorläufigeRegelungdesWei#=
kehrs mit Verbrauchszuckerim Betriebsjahr
1917/18(V. v. 28.Sept.) 873. — Aufhe=
bung dieser Verordnung (V. v. 18. Ok..)
932.

Verkehr mit Verbrauchszuckerwährend des
Krieges (V. v. 17.Okt.) 909.— NeueFassung
der Verordnung (Bek. v. 17. Okt.) 914. —
Ausführungsbestimmungen (v. 18.Okt.) 924.
— Verbot der Durchfuhr von Ver=
brauchszucker(A. B. v. 18.Okt. 8 26) 931.

Co gle

Berderbliche Sachen, bedingte Zulassung zur
Postbeförderung, Verkauf unbestellbarerPost=
sendungenmit verderblichenSachen (Postordn.v.28.Juli 886,45V,VI) 765.

Verein DeutscherZündholzfabrikanten in Berlin,
Anderungder Verordnungvom 16.Dezember
1916(Bek.v. 26.Febr.) 182.

Vereine, Aufhebung der §§ 12, 14 Nr. 1 und 6,
§19 Nr. 3 des Vereinsgesetzesvom 19.April
1908(G. v. 19.April) 361.

VereinigteStaaten von Amerika,Verlänge=
rung der im Artikel 4 der revidierten Pariser
Übereinkunft zum Schutze des gewerb=
lichen Eigentums vorgesehenenPri=
oritätsfristen (Bek. v. 5.Mai) 401. —
Aufhebung der Bekanntmachung vom
21. Oktober 1914, soweit Erleichterun=
gen auf dem Gebiete des Patent= und
Warenzeichenrechts in den Vereinigten
Staaten von Amerika gewährt werden (Bek. v.
6. Mai) 401.
Fortfall der diplomatischen und

konsularischen Vertretungen in
den VereinigtenStaaten von Amerika (G. v.
30.März § 5) 291.
Anwendungder Verordnungvom 7.Okto=

ber 1915überdie Unmeldungdes im In=
land befindlichen Vermögens von Ange=
hörigen feindlicher Staaten auf dasVermögen
von Angehörigen der Vereinigten Staaten von
Amerika (Bek.v. 10.Nov.) 1050.
Zahlungsverbot gegen die Verei=

nigten Staaten von Amerika (Bek. v. 9. Aug.)

Anwendungder Verordnungvom 26.No=
vember1914 in der Fassungvom 10.Februar
1916, betr. die zwangsweise Ver=
waltung französischer Unternehmungen,
gegenüberAngehörigenderVereinigtenStaaten
von Amerika (Bek. v. 13. Dez.) 1105.

Vereinigte Staaten von Mexiko, Verlänge=
rung der im Artikel 4 der revidierten Pariser
Übereinkunft zum Schutze des gewerb=
lichen Eigentums vorgesehenenPriori=
tätsfristen (Bek.v. 12.Jan.) 39.

Vereinsgesetzvom 19. April 1908, Aufhebung der
§ 12, 14Nr. 1 und 6, § 19Nr. 3 (G.v.
19.April) 361.
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Fleischwaren während des Krieges, Ab=
gabe nur gegen Fleischkarte (Bek. v.
19. Okt.) 949. «

Bereinszollgesetz,Anwendung von Bestimmungen
des Vereinszollgesetzesauf die Einfuhr aller
Waren über die Grenzen des DeutschenReichs
währenddes Krieges (Bek. v. 16.Jan.) 41.
(Bek. v. 16.Jan.) 42.

Verfahren vor den Amtsgerichten in Miet=
einigungssachen (Anordn. v. 15.Sept.)
834. — vor den Einigungsämtern
(Anordn. v. 26. Juli) 661. — vor dem
Reichsausschuß für Gewährung von
Beihilfen zur Wiederherstellung der deutschen
Handelsflotte (G. v.7. Nov. 889, 10)
1028. — vor den auf Grund des Hilfs=
dienstgesetzzes gebildetenAusschüssen
Get. v. 30.Jan. 87) 86. (Bek. v. 30.Jan.)
7
Unterbrechungoder Aussetzungdes Verfah=

rens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
(Bek. v. 3. Mai) 392. — Aussetzungdes Ver=
fahrens in bürgerlichenRechtsstreitigkeitenvon
Kriegsflüchtlingen (Bek. v.8. Febr.)
113. (Bek.v. 26.Febr.) 192.
Verfahrenvor denSchiedsgerichten

für Streitigkeitenmit den Herstellungs=und
Vertriebsgesellschaftenin der Schuh=
industrie (Bek. v. 29. Juli) 673. — vor
demSchiedsgerichtfür Streitigkeitenmit der
Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftin der
Seifenindustrie (Bek. v. 29. Juli)
76.
Verfahren vor den Schiedsstellen für

Angelegenheiten der Sammelheizung
und Warmwasserversorgung von
Mieträumen (Anordn. v. 2. Nov.) 991.

Verfahren vor demSchiedsgericht für
Rohtabak anderer als inländischerHerkunft
(Bek. v. 3.Mai) 396.

Verfahren bei der Todeserklärun
Kriegsverschollener (Bek. v. 9. Aug
702. (V. v. 9. Aug.) 704. Ber. S. 821.

EinstellungdesVerfahrensbei Verfolgung
von Zuwiderhandlungengegen Vorschriften
über wirtschaftliche Maßnahmen
während des Krieges (Bek. v. 18.Jan.) 58.

Cocgle

folgung oder Verurteilung nicht ausführbar ist
(Bek. v. 22.März) 255. O

Verfall von Getreide der Ernte 1917
(R. Getr. O. v. 21. Juni 8§ 11,46, 70) 511.—
von Getreide und Hülsenfrüchten
(V. v. 24. Nov. § 6) 1084.— von Vor=
räten (Bek.v. 12.Juli § 5) 606.

einstweilige Verfügungen gegen
das feindlicheVermögen nur mit Genehmigung
des Treuhänders, Aufhebung einstweiliger
Verfügungen (Bek. v. 19. April § 5) 364.

von Zahlungsmitteln in ausländischerWäh=
rung (Bek. v. 31. Aug. Art. 6) 738. ·

ters währenddes Krieges (G. v. 21. Okt.) 1037.

hörigen Italiens während des Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. —
von Angehörigen Portugals (Bek. v.
28.Dez.)1128.

Liquidation französischer Unterneh=
mungen im Wege der Vergeltung (Bek. v.
14. März) 227. — russischer Unterneh=
mungen(Bek. v. 22.Sept.) 876. — Kraft=
loserklärungvon Aktien bei der Liqui=
dation feindlichen Vermögens (Bek. v.
15.Nov.)1051.
Abänderung der Prisenordnung

vom 30. September 1909 (V. v. 9. Jan.) 21.
(A. V. v. 25.Juni) 554. (A. V. v. 16.Juli)
631. Ber. S. 652.
Anwendungder Verordnung vom 16.De=

zember1916, betr. Auflösung von Ver=
trägenmit feindlichenStachsangehönioenaus
Gründen der Vergeltung, auf Portugal
(Bek. v. 19.Juni) 503. — auf Rußland
und Finnland (Bek. v. 3.Nov.) 1004.

Wirtschaftliche Vergeltungsmaßnah=
men gegen die Vereinigten Staaten von
Amerika (Bek. v. 10.Nov.) 1050. (Bek. v.
13.Dez.) 1105.— gegenChina, Liberia,
Siam (Bek. v. 12.Sept.) 831. «
Zahlungsverbot gegendie Ver=

einigten Staaten von Amerika
(Bek. v. 9. Aug.) 708. — gegenChina,
Liberia, Siam (Bek. v.12. Sept.) 831.
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Verhaftung, Entschädigungfür Verhaftung auf Verkaufsstellen(Forts.)
Grund des Kriegszustandesund des Belage= hebungdes Verbots (Bek. v. 18.Juni) 499.
rungszustandes(Bek.v. 8.Febr.) 116. — Ergänzung der Verordnung vom 11.De=

Verjährung,Hemmungder Verjährungwährend zember 1916, betr die Schließung der

22.Nov.) 1068.— im Seerecht (Bek. v.
22.Nov.) 1068. -

Verjährung der Beitragsrückständein der
Angestelltenversicherung (Bek. v.
12. Okt.)897. — Verjährung der Ansprüche
auf Zahlung der Kohlensteuer, Verjäh=
rung der Strafverfolgung von Kohlensteuer=
Hinterziehungen und dnungswidrigkeiten
egendas Kohlensteuergesetz(G. v. 8. April
§12, 29) 343. — Verjährungder Zuwider=
handlungengegendie Vorschriftenüber ge=

werbsmäßige öffentliche Veranstaltung von
Lichtspielen während des Krieges (Bek.
v. 3.Aug. § 3) 682. — Aufhebung dieser
Bekanntmachung(Bek. v. 26.Okt.) 972. —
Verjährung der Ansprücheauf Zahlung der
Abgaben im Personen= und Güter=
verkehr (G. v. 8.April §§10, 19) 333.

des * (Bek.v. 3.Mai §2) 392. (Bek.v. offenenVerkaufsstellen(V. v. 26.April) 379.

19. Juli) 635.
Verkauf beschlagnahmter Gecgenstände
währenddes Krieges (Bek. v. 22.März) 255.
Verkauf von Druckpapier für Druck=

werke, Musikalien, Zeitungen, Zeitschriften
uUusw.nichtohneGenehmigungder Kriegswirt=
schaftsstellefür das deucüoeZeitungsgewerbe
(Bek. v. 20.Sept. § 4) 840. — Schlußscheine
bei Veräußerung von Gemüse, Obst und
Südfrüchten an Groß=oderKleinhändler
währenddesKrieges(V. v. 3.April § 10)311.

Verkauf unbestellbarer Postsen=
dungen (Postordn. v. 28. Juli §§ 45V,
VI, 46 IV bis VII) 807. — von Postwert=
zeichen(Postordn. v. 28.Juli §49) 809.
« Veräußerung eines Schiffes, zu dessen
Beschaffung Reichsbeihilfen gewährt
wordensind, an Ausländer oder an Deutsche
im Ausland (G. v. 7. Nov. § 7) 1027.

AmtlicheVerkaufsstellenfür Postwert=
zeichen (Postordn. v. 28. Juli § 49) 809.

blättern an Stellen des öffentlichen Ver=
kehrs während des Krieges (Bek. v. 29. Mai)
439. — Aufhebung des Verbots (Bek. v.
18. Juni) 499.

zeigenüber Arzneimittel durchVerleger
periodischerDruckschriftenwährenddesKrieges
(Bek.v. 22.März § 10) 272.— für Anzeigen
über Tabakwaren (Bek.v. 28.Juni § 10)

Bezug von maschinenglattem,holzhaltigem
Druckpapierfür Druckwerke vom 1.April
1917 ab (Bek. v. 30.März) 293. Ber. S. 305.
— vom 1. Juli bis 30. September 1917 (Bek.
v. 18. Juni) 500. — vom 1. Oktober bis
31. Dezember 1917 (Bek. v. 20. Sept.) 839. —
vom 1. Januar bis 31. März 1918 (Bek. v.
28. Dez.) 1129. — für Zeitungen vom
1.April bis 30.Juni 1917(Bek.v. 31.März)
295. — im Juni 1917 (Bek.v. 29. Mai) 439.
— vom 1. Juli bis 30. September 1917 (Bek.
v. 18. Juni) 497. — vom 1. Oktober bis
31. Dezember 1917 (Bek. v. 25. Sept.) 861. —
vom 1. Januar bis 31. März 1918 (Bek. v.
28.Dez.) 1129.

Verbot des Aushangs von Zeitun=
en, Zeitschriften,Extrablätternwährenddes
ieges(Bek. v. 29.Mai) 439.— Aufhebung

diesesVerbots (Bek. v. 18. Juni) 499.

659. (Anordn. v. 26. Juli) 661. (Bek.
15.Sept.) 834. (Anordn. v. 15.Sept.) 834.
Sammelheizungs= und Warm=

wasserversorgungs anlagen in Miet=
räumen (Bek. v. 2. Nov.) 989. (Anordn. v.

Berkaufsräume,Aushang überKaffee=Ersatzmittel
(V. v. 16.Nov.) 1053.

Verkaufsstellen,Verbot des Aushangs von
Extrablättern, Beschränkungdes Aus=
hangs von Zeitungen, Zeitschriftenwährend
desKrieges (Bek. v. 29.Mai) 439. — Auf=

2.Nop.)991.
Vermittlungsstellenfür die Kartoffelversorgung
im Wirtschaftsjahr1917/18 (V. v. 28. Juni
§ 6) 570. — Sicherstellung des Bedarfs an
Speisekartoffelnaus der Herbstkartoffelernte
1917(V. v. 16.Aug.)713.
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Bermögen,Sicherung der Kriegssteuer,Be=
schlagnahme des Vermögens bei verwei=
gerterSicherheitsleistung(G. v. 9.April) 351.

Anwendung der Verordnung vom 7. Ok=
tober 1915 über die Anmeldung des im

gen feindlicher Staaten auf das Ver=
mögenvon AngehörigenderVereinigtenStaa=
ten von Amerika (Bek. v. 10.Nov.) 1050.
— chinesischer und siamesischer
Staatsongehöriger (Bek. v. 12.Sept.) 831.
Befreiung des Liquidators von

Beschränkungen bei Veräußerungbriti=
schenVermögens (Bek. v. 12. Juli) 603. —
Kraftloserklärung von Aktien bei der
Liquidation feindlichen Vermögens (Bek.
v. 15. Nov.) 1051. "

Treuhänder für das feindliche
Vermögen (Bek. v. 19. April) 363.
Befugnis der Verwalter von Vermögens=

massenzur VeräußerungausländischerWerl=
papiere während des Krieges (Bek. v.
22.März§6) 261.

Erfüllung vermögensrechtlicher Ansprüche
von Deutschenwährend des Krieges gemäß den
Stundungsvorschriften der Zahlungsver=
botegegen das feindlicheAusland (Bek. v.
17. Jan.) 51. — Zwangsweise Ver=
waltung und Ligquidation des inländischen
Vermögens landesflüchtiger Personen
(Bek. v. 12. Juli) 603.

Bermögenszuwachs,Zuschlag zur Kriegs=
steuer vom Vermögenszuwachswährenddes
Krieges (G. v. 9.April) 349.

Vernichtung von Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli § 46 IV. V, VII) 808.

Berpackung von Cumaronharz (VBek. v.
22.Nov.)1066.
Verpackungvon Munition bei der Be=

förderung mit der Eisenbahn (Bek. v. 12. Jan.)
49. (Bek.v. 1. März) 212. (Bek.v. 25.Aug.)
742. (Bek. v. 24.Okt.) 967. — von frischen
Klauen und Knochen (Bek. v.5. Mai)
402. — von Sprengstoffen (Bek. v.
25. Aug.) 742. (Bek. v. 24. Okt.) 967.
Rreise für Verpackungvon Kalkstick=

stoff bei der Lieferung (Bek. v. 16. März)
233. — von Thomasphosphatmehl
(V. v. 10.Dez.) 1099.
Verpackung von Krankheitserre=

gern bei der Versendungmit der Eisenbahn
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Verpackung(Forts.)
d mit der Post (Bek. v. 21.Nov. 8§9ff.)
75.
Verpackung von Postsendungen

(Postordn. v. 28. Juli §8 15, 17) 774. — durch
Postbeamte(Postordn.v. 28.Juli § 35) 795.

Verpflichtungder bei Behördenoder in kriegs=
wirtschaftlichen Organisationen beschäftigten
nichtbeamtetenPersonen(Bek.v. 3.Mai) 393.

Versammlungen,öffentliche,Aufhebungder8§12,
14 Nr.1 und 6, § 19 Nr. 3 desVereinsgesetzes
vom 19.April 1908(G. v. 19.April) 361.

Versammlungsrecht,Aufhebung der 88 12, 14
Nr. 1 und 6, § 19 Nr. 3 des Vereinsgesetzes
vom 19.April 1908 (G. v. 19. April) 361.

Verschließungvon Postsendungendurch Post=
beamte(Postordn.v. 28.Juli § 35) 795.

Verschluß der Postsendungen(Postordn. v.
28.Juli 8816,17,35)775.

VerschwiegenheitderBeauftragtenderReichs=
stelle für Speisefette, der Vertei=
. lungsstelleoder des Kommunalverbandesin
Milchangelegenheiten während des Krieges.
(V. v. 3. Nov. § 12) 1010. — Verschwiegenheit
beiderEinholungvonAuskunft über wirt=
schaftlicheVerhältnisse während des Krieges
(Bek. v. 12.Juli) 604. — über Zigaret=
tenrohtabak (GBek.v. 20.Okt. § 6) 946.
Verschwiegenheitder Schuhhandels=

gesellscha d en über Geschäftsverhältnisse
während des Krieges(Bek. v. 26. Juli Art. II
§7) 668.— der Beauftragtender Reichs.=
zuckerstelle, der Landeszentralbehörden
und der Kommunalverbändeüber Einrichtun=
gen und Geschäftsverhältnissevon Zucker=
etrieben (Bek.v. 17.Okt. § 27) 922.
Verschwiegenheitder Mitglieder des Über=

wachungsausschussesder Schuhindustrie
(Bek. v. 17. März Art. II § 9) 239. —der
Seifenindustrie (Bek.v.9. Juni Art. II88) 488.

Bersicherungs. Angestellten., Invali=
den= undHinterbliebenen-, Kran=
ken-, Unfallversicherung.

Versicherungsanstalten,Wiederherstellungfreiwil=
liger Lebens=und Krankenversicherungenbei
einer öffentlichen Versicherungsanstalt
(Bek. v. 20.Dez. § 10) 1123.
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Bersicherungsgebührbei Nach=oder Rücksendung
von Wertsendungen mit der Post (Post=
ordn. v. 28.Juli §§44 IV, 45VIII) 805. —
bei der Beförderungvon Reisegepäck mit
den Personenposten(Postordn. v. 28. Juli
859) 814.

Versicherungskartenfür die Angestelltenversiche=
rung der im vaterländischen Hilfs=
dienst in den besetztenausländischenGebieten
Beschäftigten(Bek.v. 25.Mai) 435.— der im
vaterländischen Hilfsdienst im Ausland Be=
schäftigten(Bek. v. 12.Okt.) 896.

Neuer Vordruck der Versicherungs=
karte für die Angestelltenversicherung(Bek. v.
28.Sept.)876.

Bersicherungsnehmer,Wiederherstellungvon Le=
bens= und Krankenversicherungen(Bek. v.
20.Dez.)1121.

Versicherungsträgerfür die Unfallversicherungder
im vaterländischen Hilfsdienst Be=
hftigten ist das Reich (V. v. 24. Febr. 8 10)
73. « '
GewährungvonSterbegeld undHin=

bliebenenrenten bei Gesundhdeitsschädi=
gung durch aromatische Nitroverbin=
dungen durch den Versicherungsträger(Bek.
v. 12.Okt.)900.

Versicherungsunternehmungen, Unternehmungen,
die der Förderung des Grundkredits
durchÜbernahmedesHypothekenschutzesdienen,
unterliegennicht der BeaufsichtigungnachMaß=

gabe des Gesetzesvom 12.Mai 1901 über die
privaten Versicherungsunternehmungen(G. v.
24. Okt.) 973.

Wiederherstellung von Lebens= und
Krankenversicherungen (Bek. v.
20.Dez.) 1121. ·

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Einzah=
lung auf ihre Aktien durchGutschrift oder Scheck
während des Krieges (Bek. v. 24. Mai) 431.

Bersorgung von Kriegsgefangenen (G. v.
15. Aug.) 725.

Versteigerung,Verbot der Versteigerungvon
Wein, soweit es sichnicht um eigenesGewächs
handelt(V. v. 31.Aug. 8§2) 751.

Versteuerung, steuerfreie Verwendung von
Branntwein zur Herstellung von Fett=
säureesternfür Kunstspeisefette (Bek. v.
28. Juni) 568. — Versteuerungtabak=
ähnlicher Waren (Bek.v. 27.Okt.) 974.
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Verstorbene,Aushändigung von Postsendungen
für Verstorbene an die Erben (Postordn. v.
28. Juli § 39 XIII) 801.

Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung, Berlin,
Feststellung des Rohfasergehalts der Gersten=
und Haferkleie (A. B. v. 1. Nov.) 1001.

Versuchsstallungenfür Tiere für Arbeiten mit
Krankheitserregern(Bek. v. 21. Nov. § 6) 1072.

Versuchsstationens. Landwirtschaftliche
Versuchsstationen.

Versuchstierefür Arbeiten mit Krankheitserregern
(Bek.v. 21.Nov. §§6,7) 1072.

Verteilungsstellen, Zuschläge der Verteilungs=
stellen für Butter bei Lieferung von
Landbutter (LV.v.25. Aug. §8) 733.—
Verlängerung der Amtsperiode der Mitglieder
der Verteilungsstelle für die Abgabevon Kali=
salzen bis 31. Dezember 1917 (Bek. v.
3. Aug.) 692. — Abgabe von Kleie aus
Getreide während des Krieges (V. v. 18.Okt.)
941. — Bewirtschaftung der Milch während
des Krieges durch die Verteilungsstellefür
Speisefette (V. v. 3. Nov.) 1005.

Verteilungsstellenfür Wild währenddes
Krieges (V. v. 12. Juli) 607. — Verteilungs=
stelle für Rohzucker Abteilung der Reichs=
zuckerstellerzur Verteilung des Rohzuckersan
Verbrauchszuckerfabrikenwährend des Krieges
(A. B. v. 18.Okt. § 1) 924.

Verträge über Lieferung oder Bezug von Bier
(V. v. 20.Nov. Art. I §6) 1059. (Bek. v.
20. Nov. § 6) 1062. — über Lieferung von
Gemüse oder Obst (V. v. 19.Aug.) 723. —
über Lieferung von Saatkartoffeln aus
der Ernte 1917 (V. v. 16.Aug.) 711. — über
Verarbeitung von Obst (V. v. 24. Aug.) 729.
—über Veräußerung, Erwerb und Lieferung
von Sommergetreide zu Saatzwecken
(V. v. 27. Okt. Art. 2) 976. — über Lieferung
von Zuckerrübensamen (V. v.3. Okt.)
5. ·
AbwälzungdesWarenumsatzstems

a s bei Lieferungsperträgen(G. v. 30.Mai)

Anwendung der Verordnung vom 16.De=
zember 1916, betr. Verträge mit feind=
lichen Staatsangehörigen, auf Por=
tugal (Bek. v. 19. Juni) 503. — auf Ruß==



Verträge (Forts.)
land und Finnland (GBek.v. 3. Nov.)
1004.
s. auch Frachtverträge, Kauf=

verträge, Mietverträge, Pacht=
verträge.

Bertragszollsätzes.Zölle.
Vertrauensleute der Brauereiarbeiter
bei der Zusammenlegungvon Brauereibetrieben
währenddesKrieges (Bek.v. 2.Nov.) 993.—
Vertrauensleutebei der Erhebung der Ge=
treideernte und Nachprüfungder Ernte=
blächenerhebung 1917 (V. v.30. Aug.)
753.

Vertrauensmänner, Verlängerung der Amtsdauer
der nachdemVersicherungegesetzefür Angestellte
gewähltenVertrauensmänner (Bek. v. 11.Dez.)
1101.

Bertreter, Verlängerung der Amtsdauer der nach
dem Versicherungsgesetzefür Angestellte ge=
wählten Vertreter der versichertenAngestellten
und ihrer Arbeitgeberin den Verwaltungs=
organen der Reichsversicherungsanstalt(Bek. v.
11.Dez.)1101.

Vertretungen, Fortfall der diplomatischen und
konsularischen Vertretungen in den Ver=
einigten Staaten von Anmerika(G. v.
30.März §85)291.—in Bolivien, Bra=
silien, China (G.v. 30. Mai 8§2)445.—
in Costa Rica (G. v. 9. Dez.) 1097. — in
Cuba (G. v. 30. Mai §2) 445.— in Grie=
chenland (6G. v. 21. Okt.) 959. — in
Guatemala (G. v. 30.Mai 82) 445.—
in Haiti (G. v. 21.Juli §2) 651. — in
Peru (G. v. 9. Dez.) 1097.— in Siam (G.
v. 21. Okt.) 9599. — in Uruguahy (G. v.
9. Dez.) 1097.

Vertrieb, öffentlicher, für Kriegswohlfahrts=
zwecke,neue Vorschriften (Bek. v. 15.Febr.)
143.

Vertriebegeiellschaften s. Herstellunges=
Vertriebsgesellschaften.

Berwaltungsbehörden, Begründung der Zustän=
digkeit des Schöffengerichts während
des Krieges durch die Verwaltungsbehörde bei
Erhebung der öffentlichen Klage wegen Zu=
widerhandlungen gegen die Vorschriften über
die Erhebung öffentlicher Abgaben
und Gefälle (G. v. 21. Okt. Art. I, 1) 1037.
Neichs-Gesebl.1917.

und

Cocgle

177

Verwaltungsbehörden (Forts.)
EndgültigeFestsetzungdes r berna hme=

preises während des Krieges für Harz=
ersatzstoffe (Bek. v. 1. Nov. §5) 979. —
für Holzpech, Holzteer, Holzteeröl, Holz=
teerpech(Bek. v. 6. Juni) 478. — für Ol=
früchte (V. v. 23.Juli, 5) 643. (V. v.
23. Juli § 5) 648. für Papier: Karton
und Pappe (Bek. v. 20. Sept. J9) 843. —
für Schwefelkies (Bek. v. 1# Febr.) 153.
— für Seegras und Seetang (Bek. v.
6. Juni) 475. — für Stroh (V. v. 2. Aug.
§ 10) 689.— für Terpentinöl undKien=
öl (Bek. v. 20. Febr.) 158.

Gewährung von Rechtshilfe an den
Reichsausschuß für Gewährung von Bei=
hilfen zur Wiederherstellung der deutschen
Han delsflotte (G. v. 7. Nov. §8)
1028. «

Aufnahme von Beweisen auf Ersuchen der
Schiedsstellen für Angelegenheitender
Sammelheizung und Warmwasser=
versorgung von Mieträumen (Anordn. v.
2. Nov. § 7) 992.

Festsetzung von Höchstpreisen für
ausländisches Mehl und Brot daraus
während des Krieges (V. v. 13.März) 229.
Ver. S. 252.

Aufgaben der für Berlin zuständigen
unteren Verwaltungsbehörde bei der An=
gestelltenversicherung der im
vaterländischen Hilfsdienst im
Ausland Beschäftigten (Bek. v. 12.Okt.) 896.

Behandlung der Ortslisten über die Er=
hebungder Getreideerntde und die Nach=
prüfung der Ernteflächenerhebung
1917 durch die umteren Verwaltungsbehör=
den (V. v. 30. Aug. §§ 5, 6) 754.

Befugnis der unteren Verwaltungs=
behörde zur M#bertragung der Nutzung eines
(Grundstücks bis Ende 1918 von dem Be=
rechtigten auf den Kommunalverband zur Si=
cherungder Acker= und Gartenbestel=
lung während des Krieges (Bek. v. 9. März)
225. — Beschwerdeüber Anordnungen hierüber
an diehöhere Verwaltungsbehörde(das.86)
226.

Endgültige Entscheidung der unteren
Verwaltungsbehörden bei Streitigkeiten über
Verpachtung von Grundstücken zum

X
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Verwaltungsbehörden(Forts.)
Zweckegärtnerischer Nutzung (V. v.
12. Okt.) 897.

Entscheidungder unteren Verwaltungs=
behördeüber die Höhe der Vergütung für In=
anspruchnahme der bei der Milchliefe=
rung benutztenGeräte (V. v. 3. Nov. 8 7)
1008.

Endgültige Entscheidungder höheren
Verwaltungsbehörden über Beschwerdenwegen
Erklärung des Verfalls von Getreide
der Ernte 1917 (R. Getr. O. v. 21. Juni 870)
528.

Prüfungsvermerk und Stempel der höhe=
ren Verwaltungsbehörde auf den Saat=
karten für Getreide, Hilsenfrüchte,
Buchweizen und Hirse aus der Ernte 1917 (V.
v.22.Dez.)1124.
Entscheidungder höheren Verwaltungs=

behördeüberdasBedürfnis zur Ergänzungder
Beisitzer,der Gewerbegerichte und der
Kaufmannsgerichte währenddes Krie=
ges (G. v. 7. Nov.) 1017.

Verpflichtung des Vorsitzenden der
Schiedsgerichte für Streitigkeiten mit
den Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin
der Schuhindustrie und seines Stellver=
treters durchdie höhere Verwaltungsbehörde
(Bek. v. 29. Juli §1) 674. — des Schieds=
gerichtsfür Streitigkeiten mit der Herstellungs=
und Vertriebsgesellschaft in der Seifen=
industrie (Bek. v. 29. Juli) 676.

Endgültige Entscheidung der höheren
Verwaltungsbehörden über Streitigkei=
ten:
wegen Überlassungvon Druckfarbe

(Bek. v. 26.Juli §4) 665.
überPreise und Enteignung von Gemüse,

Obst und Südfrüchten (V. v.3. April
§ 13) 313. — aus der Reichsgetreide=
ordnung (vo.21. Juni §§ 12, 29,. 47, 68)
511.— überdie Ermäßigung der Höchst=
preise für Getreide und Hülsenfrüchtevom
1. März 1918 ab (V. v. 24. Nov. 8 2) 1083.
überdenPreis für Lieferungvon Hafer

an die Heeresverwaltung nach dem 31. Januar
1917 (V. v. 2.Febr.) 100.— über die Zah=
lung der besonderenVergütung für Abliefe=
rung von Hafer an die Heeresverwaltung
(Bek. v. 19.Mai) 425. — über die Liefe=
rungsprämie für Hafer und über die
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Druschprämie für Hafer und Gerste (V.
v. 24. Nov.) 1081.

über Enteignung von Kartoffeln (Bek.
v.24.März)278. (V. v.28.Juni §12)573.
— über Einmieten und Einlagern von Kar=
toffeln (V. v. 28. Juni §10) 572.

aus derÜberlassungvon Papier, Kar=
ton und Pappe (Bek. v. 20. Sept. §9) 843.
Außerkrafttreten der Verordnung

vom 26.Oktober1916, betr. Enteignung von
Rüben (V. v. 13. Juli) 623.

über den Preis für Saatgut von Ge=
treide (V. v. 12. Juli §9) 611. — über das
Abernten von Schilfrohr zu Futter=
zwecken (Bek. v. 6. Juni) 476. — über
Enteignung, Überlassung,Verladung und Auf=
bewahrung von Stroh (V. v. 2. Aug. 8 12)
690.

über die Einfuhr von Walfischen,
Robben, Tümmlern und Fleisch von
ihnen (Bek. v. 18. Febr.) 153.
über Lieferung von Zuckerrüben (V.

v. 17. Okt. Art. 1, 2) 910. (Bek. v. 17. Okt.
§4)915.

EndgültigeEntscheidung der höheren
Verwaltungsbehördenüber Beschwerdengegen
Schließung von Betrieben während
des Krieges wegen Zuwiderhandlungen gegen
die Vorschriften:

der Reichsgetreideordnung für
die Ernte 1917 (v. 21. Juni § 69) 528. —
über die Inanspruchnahme von Getreide
und Hülsenfrüchten für die Ernährung
desVolkes (Bek.v. 22.März § 5) 265.

über die Einfuhr von Schal= und Kru=
stentieren sowie Zübereitungen davon
(Bek. v. 14. Febr.) 129. — über die
Schlachtvieh= und Fleischpreise für
Rinder und Schweine (V. v. 5. April § 12)
322. — über den Verkehr mit Schuhsoh=
len, Sohlenschonern, Sohlen=
bewehrungen und Lederersatzstof=
fen (Bek. v. 4. Jan. §4) 8.

über Zigarettenrohtabak (Bek.v.
20.Okt. § 8) 947. — über den Verkehrmit
Zucker währenddesKrieges(Bek.v. 17.Okt.
§929)922.

Kriegschemikalien = Aktien=
gesellschaft.



Verwandte, Erhöhung der Unterstützungvon
Verwandten in den Dienst eingetretenerMann=
schaften, Anderung der Verordnung vom
21. Januar 1916 (Bek. v. 20. April) 371. —
Erhöhung der Unterstützung aus Mitteln der
Lieferungsverbände(Bek. v. 2.Nov.) 985.

Berzeichnis der Erwerber von Kulturen oder
aterial mit gewissen Krankheitserregern
(Bek.v.21.Nov.83)1071.

Bieh, vierteljährlichekleine Viehzählungen
(Bek. v. 30. Jan.) 81. (Bek. v. 9. Aug.) 701.
— Zäglung am 1. Dezember 1917 (V. v.
8. Nov.) 1021.

s. auch Schlachtvieh, Tiere.

Viehabnahmestellen,Veräußerung von Schweinen
mit einem Lebendgewichtevon mehr als 25 kg
während des Krieges nur an die Viehabnahme=
stellen gestattet (V. v. 2. Okt.) 881. (Bek. v.
9. Okt.§9) 952.

Vögel, Beitritt der Niederlandezu der Überein=
kunft zum Schutze der für die Landwirt=
schaftnützlichenVögel (Bek.v. 16.Febr.) 161.

Bolksernährung, Inanspruchnahme von Ge=
treide und Hülsenfrüchten für die
Volksernährung (Bek. v. 22. März) 263. —
Abänderung der Bekanntmachungvom 22. Mai
1916 über Kriegsmaßnahmenzur Siche=
rungder Volksernährung(Bek. v. 18.Aug.)

reisig während des Krieges (V. v. 27. Dez.)
1125.
Errichtungdes Kriegsernährungs=

amts (A. E. v. 30. Aug.) 824.
Bolkszählung am 5. Dezember1917 in allen
deutschenStaaten (Bek. v. 18.Okt.) 906.

Vollmacht für die Empfangnahmevon Postsen=
dungen (Postordn. v. 28. Juli § 39) 799.

Bollmilch, höhereHerstellerhöchstpreisefür Mol=
kereibutter für Gebiete, wo Erzeugerhöchstpreise
für Vollmilch bestehen(V. v. 25. Aug. § 4)
731. — Verkehrmit Vollmilch während des
Krieges (V. v. 3. Nov.) 1005. — Vollmilchver=
sorgungsberechtigte(V. v. 3.Nov. § 4) 1006.

Bollstreckung der Entscheidungender Amtsgerichte
in Mieteinigungssachen (Anordn. v.
15. Sept.) 834. — der Entscheidungender
Einigungsämter (Anordn. v.26. Juli
§13) 663.— derSchiedsstellen für An=
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Vollstreckung (Fortf.) -
gelegenheitender Sammelheizung und
Warmwasserversorgung von Miet=
räumen (Anordn. v. 2. Nov. § 12) 993.

Bordrucke,neuer Vordruck der Versiche=
rungskarte für die Angestelltenver=
sicherung (Bek. v. 28.Sept.) 876.— Vor=
druckefür Anmeldebogenüber Forderun=
gen gegenSchuldner im feindlichen Ausland
(Bek. v. 23. Febr.) 187. — für Anzeigen über
Druckfarbe (Bek. v. 16. Febr.) 134. — für
Schlußscheine für denVerkaufvonGän=
sen und Gänsefleischwährend des Krieges (V.
v. 3. Juli) 584. — für Meldekarten für
Hilfsdienstpflichtige(Bek. v. 1. März) 205.
(Bek. v. 13.Nov.) 1045.— für Saatkar=
ten (Bek. v. 6. Jan.) 17, 19. (Bek. v.
11. Jan.) 35, 37. (V. v. 12. Juli) 615.— für
Anmeldebogenüber Zahlungsmittel in
ausländischerWährung und über Forde=
rungen auf verbündeteund neutrale Länder
(Bek. v. 31. Aug.) 739.
Preis derVordruckezu Einlieferungs=

scheinen für gewöhnlichePakete (Postordn.
v. 28.Juli § 12 XII) 773. — für Nach=
nahmekarten (Bek. v. 26. Aug.) 735.
(Postordn. v. 28. Juli § 191) 782. — für
Paketkarten (Bek. v. 26. Aug.) 735.
(Postordn. v. 28. Juli § 12 VI) 773. — für
Postanweisungen (Bek. v. 26. Aug.)
735. (Postordn.v. 28.Juli § 20 III) 784.—
für Postaufträge (Bek. v. 26. Aug.) 735.
(Postordn.v. 28.Juli § 18III) 777. — für
Postkarten (Bek. v. 26. Aug.) 735. (Post=
ordn. v. 28. Juli § 7 II) 766. — für Nach=
nahmekarten mit anhängender Zahlkarte
und Nachnahme=Zahlkarten (Postordn.v.
28.Juli § 191) 782.— für Zustellungs=
urkunden zu Briefen mit Zustellungs=
urkunde(Postordn.v. 28.Juli § 25VI) 790.

s. auch Formularbücher.
Vormundschaftsgericht, Anordnung der Eintra=
gung der Legitimation unehelicher
Kinder von Kriegsteilnehmern in
das Geburtsregister(Bek. v. 18.Jan.) 57.

Vorprüfer, Übertragungder Geschäftedes Vor=
prüfers im Patentamt an eine Prüfungsstelle
währenddesKrieges(Bek.v. 9.März) 221.

Vorräte, Auskunftspflicht über Vorräte während
desKrieges(Bek.v. 12.Juli) 604.

X
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Vorratserhebungen,
vom 2. Februar 1915 über Vorratserhebungen
in der Fassungvom 3. September1915 und
vom 21. Oktober 1915 durch die Verordnung
vom 12. Juli 1917 über Auskunftspflicht (Bek.
v. 12.Juli § 8) 606.

Erhebung der Vorräte an Brot=
getreide und Mehl, Gerste, Hafer
und Hülsenfrüchten am 15. Februar
1917 (Bek. v. 14. Jan.) 46. — an Druck=
farbe und Stoffen dazu (Bek. v. 16.Febr.)
134. — an Kartoffeln am1. März 1917
(Bek. v. 2. Febr.) 94. — an Papier, Kar=

ton und Pappe (Bek. v. 15. Sept.) 835.
(Bek. v. 20.Sept.) 841.

VorschriftswidrigePostsendungen(Postordn. v.
28.Juli §27)791.

Vorsitender des Reichsschiedsgerichtsfür Kriegs=
wirtschaft führt die Bezeichnung Präsident=
(Bek. v. 18. Jan.) 67.

Vorskand des Kriegsernährungsamts (Bek. v.
27. Sept.) 889.

Vorverlegung der Stunden während der Zeit
vom 13.April bis 17. September1917 (Bek.
v. 16. Febr.) 151.

Vorzugsaktien, staatlicheGenehmigung zur Aus=
gabe von Vorzugsaktien durch inländische Ge=
sellschaften während des Krieges (Bek. v.
8. März) 220.

W
Wachs, Verkehr mit Bienenwachs während
des Krieges (Bek. v. 4. April) 303. — Verkehr
mit Carnaubawachs, chinesischem
Wachs und Japan=Wachs während des
Krieges (Bek. v. 22. Jan.) 69. (Bek. v.
22. Jan.) 70.

s. auch Erdwachs, Montanwachs.

Wackskerzen, die Vorschriften vom 4. Dezember
1901 über denKleinhandelmit Kerzengelten
auch für Packungen mit Wachskerzen(Bek. v.
18. Jan. § 13) 63.

Wagen, Abänderung der Bekanntmachung vom
25. Juni 1915, betr. Eichung von Wagen für
KNlüssigkeiten(Bek. v. 22. Aug.) 70.

Cocgle

Wagenstandgeld,Zahlung von Wagenstandgeld
während des Krieges für Eisenbahngüter (Bek.
v. 7.Febr.)125. (Bek.v. 14.Febr.)149.

Wahlen, Hinausschiebung der Wahlen
nach dem Versicherungsgesetzefür Ange=
stellte bis zum Schlusse desKalenderjahrs,
das dem Jahre folgt, in dem der gegenwärtige
Krieg beendetist (Bek. v. 11.Dez.) 1101.—
ebenso der Wahlen nach der Reichsver=
lücherungsorbnung (Bek. v. 11. Jan.)

2— von Ersatzmännern für die Beisitzer
der Gewerbegerichte und der Kauf=
mannsgerichte währenddes Krieges (G.
v. 7. Nov.) 1017.

Walfische,Einfuhr von Walfischenund Fleisch von
ihnen (Bek. v. 18. Febr.) 153.

Walzwerke,Bestimmungenfür ihren Betrieb (Bek.
v. 1.Dez.) 1090.

Waren, Einfuhr während des Krieges, Bewilli=
gung zur Einfuhr durch den Reichskom=
missar für Aus= und Einfuhrbewil=
ligung in Berlin (Bek. v. 16. Jun.) 42. —
Anderung der Verordnung vom 3. August 1916
über die Regelung der Einfuhr von Waren
und ihrer Verteilung durchden Reichskom=
missar für Übergangswirtschaft
(Bek. v. 22. Nov.) 1064.

Aufhebung der Bekanntmachung vom
11. Oktober 1916 über die äußere Kenn=
zeichnung der Packungenvon Seife,
Sodc und Waschmitteln (GBek. v.
21. Juni) 552. — Anwendung von Bestim=
mungen der Bekanntmachung vom 26. Mai
1916 über die äußere Kennzeichnung von
Waren auf Gewürze und ihre Ersatzmittel
(Bek. v. 5. Dez.) 1093.

Anderung des Reichsstempelge
setzes, Ermächtigungdes Bundesrats, Be=
freiungen und Ermäßigungen für einzelne
Gattungen von Waren zuzulassen (G. v.
31.Okt.)1013.

Eingehen von Zahlungsverbind=
lich keiten gegen das Ausland während des
Krieges zum Erwerbe von Waren nur mit Ein=
willigung der Reichsbank (Bek. v. 8. Febr. § 3)
106. — Ausnahme (Bek. v. 8. Febr. Art. 2
zu 3) 109.

Zollfreiheit für Arbeitserzeugnisse
der in der Schweiz untergebrachtenkriegs==



Waren (Forts.)
gefangenen Deutschen Get. v.
8. Febr.) 119. — Anwendung der Ver—
tragszollsätze für Waren aus Jtalien
(Bek.v. 13.Dez.) 1104.— aus Rumänien
(Bek.v. 8.Febr.) 120.

Warenproben,Beförderungmit der Post (Post=
ordn. v. 78.Juli §§ 1, 2, 7, 10, 11, 30, 35)
763.

Warenumsatzstempel,Abwälzung des Warenum=
satzstempelsbei Lieferungsverträgen(G. v.
30. Mai) 441.
Werenzeichen,Prüfung und Eintragung der
Warenzeichenwährend des Krieges durch die
Prüfungsstelle im Patentamt
(Bek.v. 9.März) 221.
Wegfall von Erleichterungen

auf dem Gebiete des Warenzeichenrechts in
den Vereinigten Staaten von
Amerika (Bek. v. 6.Mai) 401.

Beitritt Schwedenszu der revidierten
Pariser Verbandsübereinkunftvom 2. Juni
1911zum Schutzedes gewerblichenEigentums
(Bek.v. 30.Dez.16.) 3.

Verlängerung der im Artikel 4 der revidier=
ten Pariser ÜbereinkunftvorgesehenenPri=
oritätsfristen (Bek. v. 12. Jan.) 39.
(Bek. v. 5.Mai) 401. (Bek.v. 22.Mai) 428.
(Bek. v. 7. Aug.) 697. (Bek. v. 15. Nov.) 1050.
· Gewerbliche Schutzrechte von An—
gehörigen Jtaliens während des Krieges
(Bek. v. 9. Jan.) 29. (Bek. v. 7. Mai) 403. —
von Angehörigen Portugals CGek. v.
28.Dez.) 1128.— Außerkraftsetzung
der Verordnungvom 1.Juli 1915 über ge=
werbliche Schutzrechte feindlicher
Staatsangehöriger,soweitsie Rußland und
die Angehörigen Rußlands betrifft, in An=
sehungder Gebiete des Generalgouvernements
Warschau und des k. u. k. Militär=General=
gouvernementsin Lublin (Bek. v. 25. Jan.)
73.

Warmwasserversorgung,Warmwasserversorgungs=
anlagenin Mieträumen (Bek.v. 2.Nov.) 989.
(Anordn. v. 2.Nov.) 991.

Reisende (Postordn. v. 28. Juli § 62) 815.

mitteln an Waschanstaltenwährend des Krieges
(Bek. v. 21. Juni) 546. Ber. S. 608.

Waschmittel, Herstellungs= und Ver=
triebsgesellschaft in der Seifen=
industrie für fetthaltige Waschmittel
(Bek. v. 9. Juni) 485.
Neue Ausführungsbestimmungenzur Ver=

ordnung vom 18.April 1916 über den Verkehr
mit Seifen, Seifenpulvern und anderen fett=
haltigen Weaschmitteln(Bek. v. 21. Juni)
546. Ber. S. 608. — Anderung C(Bek.v.
18.Aug.) 716.
Neue Ausführungsbestimmungenzu der

Verordnung vom 5.Oktober 1916 über den
Verkehr mit fettlosen Wasch=und Reini=
gungsmitteln(Bek. v. 19.April) 366.— Er=
gänzung(Bek. v. 21.Juni) 544. — Abände=
rung der Verordnung vom 5.Oktober1916
überdenVerkehrmit fettlosen Waschmit=
teln (Bek. v. 21. Juni) 544.
Verwendungpflanzlicherund tierischerOle

und Fette sowie darausgewonnenerOl=und
Fettsäurenzur Herstellungvon Waschmitteln
währenddesKrieges (Bek. v. 21.Juni) 545.
Aufhebung der Bekanntmachungvom

11.Oktober 1916 über die äußere Kenn=
zeichnung der Packungen von. Wasch=
mitteln (Bek. v. 21. Juni) 552.

Wasseraus Anlaß der Kohlensteuer (G.
v. 8. April § 37) 348. — Regelung der Erzeu=

Heiß= und Leitungswasser während
des Krieges (Bek. v. 21.Juni) 543.— Aus=
übungder demReichskanzlerhierfür zustehen=
den Rechtedurchden Reichskommissar
für Elektrizität und Gas (Bek. v.
30. Aug.) 743. — durch den Reichskom=
missar für die Kohlenverteilung
(Bek.v. 3.Okt.)879. «
s.auchWarmwasserversorgung.Warschau s. Generalgouvernement

Warschau.
Wartezeit für Personen im Kriegs=, Sanitäts=
oder ähnlichen Dienste bei ihrer Krankenkasse
währenddes Krieges (V. v. 1.März II) 201.

Wasserbaubehörden,Mitwirkung bei der Errich=
tung von Betriebsverbändenin der Binnen=
schiffahrtwährenddes Krieges (Bek. v. 18.Aug.
Art. III) 721. «

Cogle
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Wasserfahrzeuge,Verwendung von Wasserfahr⸗
zeugen, die dem Fischfang dienen, und
Handel damit während des Krieges (V. v.
22. Sept.) 859. — Überlassungvon Wasserfahr=
eugen zum Abernten von Schilfrohr für
Fueer becge (Bek. v. 6. Juni) 476.

Wasserrüben, Ernteflächenerhebung
vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai)
413. — Erntevorschätzung 1917
(Bek. v. 21. Juni) 535.

Aufhebung der Höchstpreise vom
26. Oktober 1916 (V. v. 13. Juli) 623. —
Absatz. und Verwendung von Wasser=
rübensamen zu anderen als zu Saat=
= währenddesKrieges (V. v. 19.Nov.)
57.

Wasserstoff,Beförderungmit der Eisenbahnwäh=
renddesKrieges(Bek.v. 30.März) 300.

Wasserstraßen,Besteuerungdes Personen=
und Güterverkehrs (G. v. 8. April)
329.— Inkraftsetzungder die Besteuerungdes
Güterverkehrs betreffenden Vorschriften
diesesGesetzes(A. V. v. 4. Juli) 589.

Webereien,Außerkrafttreten der Verordnung vom
7. November 1915, betr. Einschränkungder Ar=
beitszeit (Bek. v. 9. Sept.) 329.

Webwaren, Anderung der Verordnung vom
10. Juni'23. Dezember1916 über die Rege=
lung desVerkehrsmit Webwarenwährenddes
Krieges (Bek. v. 1. März) 196. (Bek. v.
11. Okt.) 8995. — Preisbeschränkun=
gen währenddes Krieges (Bek. v. 8.Febr.)

111. — Bestrafung der Steigerung des
Preises durchunlautereMachenschaften,insbe=
sondere durch Kettenhandel, während
des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 112.— Inan=
spruchnahmederWebwarendurchdie Reichs=
bexleidungsstelle (Bek. v. 22. März)
57.

Wechsel, Anmeldung von Wechselnin aus=
ländischerWährung(Bek.v. 31.Aug.) 737.—
Überlassung solcherWechselan die Reichsbank
(Bek. v. 31. Aug.) 741. «

Wechsel bei der Verwaltung feind=
lichen Vermögens durch den Treuhänder
(Bek. v. 19.April 86) 365.
Fristen des Wechsel=und Scheckrechts

für Elsaß=Lothringenwährend des Krieges
(Bek. v. 4. Jan.) 6. (Bek. v. 7. Jan.) 23.
(Bek. p. 26.März) 278. (Bek. v. 30.März)

Cocgle

Wechsel(Forts.) -
301. (Bek. v. 28. Juni) 566. (Bek. v.
3. Juli) 587. (Bek. v. 28.Juli) 817. (Bek.
v. 20. Sept.) 854. (Bek. v. 4. Okt.) 890. (Bek.

sfristen
v. 20.Dez.) 1114.

im Wechsel=
uli) 635.

Verjährun
rechte(Bek. v. 19.
Mitteilungen über Wechselauf das

Ausland während des Krieges (Bek. v.
9. Nov.) 1019.

Vorzeigungvon Wechselndurchdie Post
zur Annahmeerklärung Postauf=
trägezur Annahmeeinholung],zur Zahlung
oder zur Protesterhebung (Postprotest=
aufträge) (Postordn. v. 28. Juli § 18) 776.

Stundungsvorschriften der Zah=
lungsverbotegegendas feindlicheAusland (Bek.
v. 17.Jan.) 51. — Zahlungsverkehr
mit demAuslandwährenddesKrieges(Bek.v.
8.Febr.) 105. (Bek. v. 8.Febr.) 109. Ber.
S. 131.

Wechselprotest,Anderung(Bek.v. 7.Jan.) 23.
(Bek. v. 30.März) 301. (Bek. v. 3. Juli)
587. (Bek.v. 4.Okt.)890.

Erhebung des Protestes durch die Post
bei Wechseln (Postprotest) (Postordn. v.
28.Juli § 18) 776.

Wechselrecht,Fristen desWechsel=und Scheck=
rechts für Elsaß=Lothringenwährend des Krie=
ges (Bek. v. 4. Jan.) 6. (Bek. v. 7. Jan.) 23.
(Bek. v. 26.März) 278. (Bek. v. 30.März)
301. (Bek.v. 28.Juni) 566. (Bek.v. 3. Juli)
587. (Bek. v. 28. Juli) 817. (Bek. v.
20.Sept.) 854. (Bek. v. 4.Okt.) 890. (Bek.
v.20.Dez.)1114.
Verjährungsfristen im Wechsel=

rechte(Bek. v. 19. Juli) 635.
Wechselstempelgesetz,8§.23,24 desWechselstempel=
gesetzesvom 15.Juli 1909 findenAnwendung
auf das Verfahren bei Zuwiderhandlungen
gegendas Gesetzüber die Besteuerungdes Per=
sonen-und Güterverkehrs(G. v. 8.April §27)
337.

Wehrmacht,Ausdehnungder Verordnung vom
20.Januar 1916 zum Schutze von Ange
hörigen immobiler Truppenteile auf Ange=
hörige der österreichisch=ungari=
schen Wehrmacht (Bek. v. 28. Juni) 567.

Wehrpflicht, Rückkehr der wehrpflichtigen Deut=
Henim Ausland (V. v. 26.Febr.) 211. Ber.



Wehrpflichtige,Feststellungder Gründe für die
Auflösung des Beschäftigungsverhältnisseszu=
rückgestellterWehrpflichtigerim vaterländischen
Hilfsdienst durch die Schlichtungsausschüsse
(Bek.v. 30.Jan. § 35) 92.

Weichpech,Verkehr damit währenddes Krieges
(Bek.v. 18.Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
(Bek. v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)
170.

Weiden, Ernteflächenerhebungvom 15. bis 25.
Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.

Wein, Herstellung und Absatz von Brannt=
wein aus Wein (Bek. v. 9. Jan.) 25.— Auf=
hebung des § 3 dieser Verordnung (Bek. v.
26. Juni) 561. — Verkehr mit Branntwein aus
Kunstwein, Most, Tresterwein, Weintrestern,
Weinhefe,Wurzeln oder Rückständendavon
(Bek.v. 24.Febr.)179.
Verarbeitung von selbsterzeugtem

Bein zu Branntwein (Bek. v. 18.Okt. IIIi)
7.

75) Verkehr mit Wein (V. v. 31. Aug.)
1.

Weinbau, Herstellung von Branntwein aus
Weintrestern(Bek.v. 28.Sept.) 875. —Ver=
fütterung von Wieintrestern (V. v.
27.Sept.) 871.— Verbot der vorläufigenAb=
schließung von Kaufverträgen über Wein=
traubenamStock (V. v. 31.Aug. § 3) 751.

Weinbaubezirke,Bildung von Weinbaubezirken
(Bek. v. 24.April) 373.

Weinstein, Gewinnung aus der flüssigenSchlempe
bei Herstellung von Branntwein aus Wein=
trestern(Bek.v. 28.Sept.) 875.

Weintrauben, Verbot der vorläufigenAbschlie=
ßungvon KaufverträgenüberWeintraubenam
Stock(V. v. 31.Aug. 8§3) 751.

Weintrester,Herstellung von Branntwein
aus Weintrestern (Bek. v. 28. Sept.) 875. —
Verfütterung von Weintrestern(V. v.
27.Sept.)871.

Weißkohl, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535.

Weißzuckerfabriken,Herstellungvon Verbrauchs=
zuckerwährend des Krieges (V. v. 17.Okt.
Art. 1, 8) 911. (Bek. v. 17.Okt. § 10) 917.

Weizen,VerarbeitungvonWeizenzu Brannt=
wein im Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v.
18.Okt. III 98)936. ·
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Weizen (Forts.)
Ernteflächenerhebung vom 15.

bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21.Juni) 535.— ErhebungderGetreide=
ernte und Nachprüfung der Ernte=
flächenerhebung1917 (V. v. 30.Aug.) 753.

Höchstpreise für Weizen aus der Ernte
1917 (V. v. 19.März) 243. —für inländischen
Weizen aus der Ernte 1917 und für Weizen
früherer Ernten (V. v. 12. Juli) 619. — Er=
mäßigung dieser Höchstpreisevom 1.März
1918ab (V. v. 24.Nov.) 1082.
Verkehr mit WeizenausderErnte 1917

(R. Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zu Saat=
zwecken (V. v. 12.Juli) 609.— Anderung
(V. v. 25. Sept.) 863. — wegen der Saat=

karte (V. v. 22. Dez.) 1124. — Aus=
drusch und Inanspruchnahme (V. v.
24.Nov.) 1082.

Den Unternehmnernlandwirtschaft=
licher Betriebe zu belassenderWeizen zur
Bestellung der Grundstücke (V. v.
20. Juli) 636. — zur Ernährung der
Selbstversorger vom 1. August 1917
ab (V. v. 20.uch 636.— vom 1.November
1917ab (V. v. 25.Okt.) 971.

Erhebung der Vorräte an Brotge=
treide und Mehl am15. Februar 1917
(Bek. v. 14.Jan.) 46.

Weizengrieß, Aufhebung der Verordnung
vom 2. November 1916 über Höchstpreise
(V. v. 16.Okt.) 901.

Weizenmalz,Übertragungvon Malzkontingenten
der Bierbrauereien (V. v. 20. Nov.) 1058.
(Bek. v. 20. Nov. § 8) 1062. (A. B. v.
19.Dez.) 1112.

Weizenmehl,Verkchr mit ausländischem
Weizenmehl während des Krieges (V. v.
13.März) 229. Ber. S. 252.

Weizenstroh, neue Vorschriften über den Verkehr
mit Weizenstroh während des Krieges,
Höchstpreise (V. v. 2. Aug.) 685.

Werbung,öffentliche,für Kriegswohlfahrtszwecke
(Bek.v. 15.Febr.) 143.

Werkverträge,Anwendungder Verordnungvom
16.Dezember1916, betr. Auflösung von
Werkverträgenmit feindlichenStaatsangehöri=
gen, auf Portugal (Bek. v. 19. Juni) 503.
— auf Rußland und Finnland Cek.
v. 3.Nov.) 1004.
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Wermutwein,Verbot derVerwendungvon Zucker
zur Herstellungvon Wermutweinwährenddes
Krieges (A. B. v. 18.Okt. 8 15) 928.

Wertbriefe, Beförderung mit der Post (Post=
ordn.v. 28.Juli §83, 14bis 16,22,26,29,30,
35. 36, 39, 42, 44, 45, 46 V. 50) 764.

Wertpakete,Beförderung mit der Post (Postordn.
v.28.Juli §§12,14bis16,22,26,29,30,35,
36, 39, 42, 44, 45, 46 V. 50) 773.

Wertpapiere, UAnmeldung von Wertpapieren
verbündeter und neutraler Länder (Bek. v.
31. Aug.) 737. — Überlassung solcher
Wertpapiere an die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.) 741.

Überlassung ausländischer Wert=
papierean das Reich währenddes Krieges
(Bek. v. 22.März) 260. (Bek. v. 22.Mai)
429.

AnderungderBekanntmachungvom25.Fe=
bruar 1915, betr. Verbot von Mittei=
lungen über Preise von Wertpapieren
usw. während des Krieges (Bek. v. 8. Nov.)
1019. — Ausnahmen von diesemVerbote
(Bek. v. 7. Juli) 635. (Bek. v. 9. Nov.) 1019.
— Weglassungvon Angabenim Interesseder
Landesverteidigung bei der Zu=
lassung von Wertpapieren zum Börsen=
handel (V. v. 30. Nov.) 1089.
Eingehen von Zahlungsverbind=

lichkeiten gegendas Ausland während
des Krieges zum Erwerb von Wertpapieren
nur mit Einwilligung der Reichsbank(Bek. v.
8.Febr. § 3) 106.

Wertsendungen,Beförderung mit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli §§ 3, 12, 14 bis 16, 22, 26,

Wetter=Perkoronit,Beförderungmit der Eisen=
bahn(Bek.v. 12.Jan.) 49. ·

Wicken,Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (LBek. v.
21. Juni) 535.

Höchstpreise für Wicken aus der
Ernte 1917 (V. v. 24. Juli) 653. — Ande=
rung (V. v. 21. Aug.) 727. — Ermäßigung
dieserHöchstpreisevom 1.März 1918 ab (V. v.
24. Nov.) 1082.

Freigabe zu Saatzwecken, Saat=
karte (Bek. v. 6. Jan.) 14. — Höchst=
preise für Saatgut (Bek. v. 16. Jan.) 53.

Verkehr mit Wickenaus der Ernte 1917
(KR. Getr.O. v. 21.Juni) 507.— zu Saat=

Cocgle

Wicken(Vorts.) ·
zwecken(V.v.12.Juli§10)611.—-i1·iii-
derung(V. v. 25. Sept.) 863. — wegender
Saatkarte (V. v. 22. Dez.) 1124. —
Ausdrusch und Inanspruchnahme (V. v.
24. Nov.) 1082.
Den Unternehmernlandwirtschaft=

licher Betriebezu belassendeSaatwickenzur
Bestellung der Grundstücke (V. v.
27.Sept.)872.

Wien, Verband österreichischerSeidenindustrieller
(Bek.v. 8.April) 328.

Wiesen, Ernteflächenerhebungvom 15.
25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.

Wild, Regelung des Fleischverbrauchsvon
Selbstversorgern, Anrechnung von
Wildbret auf die Fleischkarte (V. v. 2. Mai)
387. (V. v. 2. Okt.) 881. (Bek. v. 19. Okt.
13) 954. .
Verbrauch des Fleisches von Wild

währenddesKrieges,AbgabegegenFleisch=
karte (Bek. v. 19.Okt.) 949.

Wildbret s.Wild.
Wintergetreide,Verkehr mit Wintergetreidezu
Saatzwecken, Saatkarte (V. v.
12.Juli) 609.— Anderung(V. v. 25.Sept.)
863. — wegen der Saatkarte (V. v.
22. Dez.) 1124. — Veräußerung, Erwerb und
Lieferung von Wintergetreide zu Saat=
zwecken (V. v. 27. Okt. Art. 2) 976.

Winzer, Verfütterung von Weintrestern (V. v.
27.Sept.)871.

Wirkereien, Außerkrafttreten der Verordnung
vom 7. November1915, betr. die Einschrän=
kungder Arbeitszeit (Bek. v. 9.Sept.) 829.

Wirkwaren, Anderung der Verordnung vom
10. Juni'23. Dezember1916 über die Rege=
lung desVerkehrsmit Wirkwarenwährenddes
Krieges (Bek. v. 1. März) 196. (Bek. o.
11. Okt.) 895. — Preisbeschränkungenwäh=
rend des Krieges (Bek. v. 8. Febr.) 111. —
Bestrafung der Steigerung des Preises
durch unlautere Machenschaften, insbesondere
durch Kettenhandel während des Krieges
(Bek. v. 8. Febr.) 112. — Inanspruchnahme
der Wirkwaren durch die Reichsbeklei=
dungsstelle (Bek. v. 22.März) 257.

WirtschaftlicheMaßnahmen, Verfolgung von Zu=
widerhandlungengegenVorschriftenüberwirt=
schaftlicheMaßnahmen währenddes Krieges
(Bek. v. 18. Jan.) 58. — Einziehung und Ver=

bis



WirtschaftlicheMaßnahmen (Forts.)
äußerung beschlagnahmterGegenstände wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 22. März) 255.

Wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen gegendie
Vereinigten Staaten von Ame=
rika (Bek. v. 10. Nov.) 1050. (Bek. v.
13.Dez.)1105.— gegenChina, Liberia,
Siam (Bek. v. 12. Sept.) 831.

WirtschaftlicheVerhältnisse, Auskunftspflicht über
wirtschaftlicheVerhältnisse während des Krie=
ges (Bek. v. 12. Juli) 604.

Wirtschaftskarten für landwirtschaftlicheBetriebe
(R. Getr.O. v. 21. Juni 8§86, 25, 38) 510.
(V. v. 28. Juni §7) 571.

Wochenhilfe, Erhöhung des Wochengeldes (Bek.
v. 6. Juni) 477. — Wochenhilfe für das un=
ehelicheKind eines Kapitulanten (V. v.
1.März III) 201. — für das unehelicheKind
eines im vaterländischen Hilfs=
dienst Beschäftigten (Bek. v. 6. Juli §4)
592. — für unehelicheKinder von Kriegs==
teilnehmern während des Krieges (Bek.
v. 22. Nov.) 1085. — Wochenhilfe aus Anlaß
des vaterländischen Hilfsdienstes
(Bek. v. 6. Juli) 591.

Wohlfahrtspflege, Regelung während des Krieges
(Bek. v. 15. Febr.) 143.

Wohnsitz,Geltendmachungvon Ansprüchen
von Personen, die im Ausland ihren Wohnsitz
haben,währenddes Kricges (Bek. v. 4.Jan.) 5.
(Bek. v. 26. März) 277. (Bek. v. 28. Juni)
566. (Bek. v. 20. Sept.) 854. (Bek. v.
20.Dez.)1114.

Wolle, Preisbeschränkungenwährend des Krieges
(Bek.v. 8.Febr.) 111. (Bek.v. 8. Febr.) 112.
— Aufhebung des § 3 der Verordnung vom
22. Dezember 1914 über die Höchstpreise
für Wolle und Wollwaren (Bek. v. 20. Mai)
433.

Wollfett, Ablieferung an den Kriegsausschuß für
pflunzlicheund tierischeOlc und Fette, G. m.
b.H. in Berlin, während des Krieges (Bek. v.
15.Febr.) 137. — Höchstpreise (Bek. v.
11. Juni) 494.

Wruken, Ernteflächenerhebung vom
15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413.
— Erntevorschätzung 1917 (Bek. v.
21. Juni) 535. — Höchstpreise für
Wruken aus der Ernte 1917 (V. v. 19.März)
243. — Aufhebung der Höchstpreise vom
26. Oktober 1916 (V. v. 13. Juli) 623. —
Neichs=Gesetzbl.1917.
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Wruken(Forts.)
Absatz und Verwendung von Wruken=
samen zu anderen als zu Saatzweckenwäh=
rend des Krieges (V. v. 19. Nov.) 1057.

Würste, Ablieferung verdorbener Wuürste
an den Kriegsausschuß für pflanzliche und
tierischeOle und Fette, G. m.b.H. in Berlin,
während des Krieges (Bek. v. 15. Febr.) 137.
— Höchstpreise für Wurstwaren (V. v.
5. April §7) 321. — für Wurstwaren aus=
ländischer Herkunft (V. v. 18. Juli) 632.

Verbrauch von Wurst während des
Krieges, Abgabe nur gegen Fleischkarte
(Bek. v. 19. Okt.) 949.

Wurstfabriken, Aufstellung von Fettabscheidern
während des Krieges (Bek. v. 3. Mai) 395.

Württemberg, Kontingent der Branntwein=
brennereien in Württemberg im Be=
triebsjahr1917/18(Bek.v. 18.Okt. II a) 935.

Besondere Bestimmungen für die Melde=
pflicht in Sachsenzum vaterländischenHilfs=
dienst (Bek. v. 1.März §§ 7, 8) 204. (Bek.
v. 13.Nov.§§5,8, 13)1041.

Wurzelfrüchte, Ernteflächenerhebung
vom 15. bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20.Mai)
413. — Erntevorschätzung 1917 (Bek.
v. 21. Juni) 535.

Wurzeln, Verarbeitung von Wurzeln zu Brannt=
wein (Bek.v. 18.Okt. III i) 937.

Würzen, Verkehr mit Mitteln zum Würzen von
Suppen usw. während des Krieges (V. v.
25. Okt.) 969.

t
Tylol, Anzeige über die Vorräte an Kylol zum
Anreiben oder Verschneiden von Druck=
farbe am1. März 1917 (Bek. v. 16.Febr.)134.

9V
Yoghurt s. Joghurt.

3
Zahlkarten bei Postaufträgen, Nachnahmen
mit anhängenderZahlkarte (Bek. v. 26. Aug.)
8 18III, IV. X, 19,21)777.— Preis der
Vordruckezu Zahlkarten bei Postaufträgen.
Nachnahme=Paketkartenund Nachnahmekarten
mit anhängenderZahlkarte(Bek. v. 26.Aug.)
k . (Postordn.v. 28. Juli §§ 181II, 191)

v
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Zählung, vierteljährliche kleine Viehzählun=
gen (Bek.v. 30.Jan.) 81. (Bek.v. 9.Aug.)
701. — Schweinezwischenzählung
am 15. Oktober 1917 (V. v. 27. Sept.) 865.
— Viehzählung am 1. Dezember 1917 (V. v.
8. Nov.) 1021.
Volkszählung am5. Dezember1917

in. allen deutschenStaaten (Bek. v. 18.Okt.)
6.

Zahlungen, Folgen der nicht rechtzeitigen Zah=
lung einer Geldforderung während des
Krieges (Bek. v. 8. Febr. § 8) 115. (Bek. v.
26. Febr.) 192.
Zahlung patentamtlicher Gebühren

währenddesKrieges (Bek. v. 8.März) 222.
Zahlung des Portos und der anderen Ge=

bührenfür Postsen dungen (Postordn. v.
28.Juli § 50) 809.

Zahlungsverbot gegen die Ver=
einigten Staaten von Amerika
(Bek. v. 9. Aug.) 708. — gegen Italien
(Bek. v. 7. Juni) 483. — gegen China,
Liberia, Siam (SBek.v.12. Sept.) 831.

Stundungsvorschriften der Zah=
lungsverbote gegen das feindliche Aus=
land (Bek. v. 17. Jan.) 51. — Ausnahme
von der Stundungsvorschrift des
Zahlungsverbots gegen Rußland für Per=
sonenim GeneralgouvernementWarschauund
im k. u. k. Militär=Generalgouvernement in
Lublin (Bek.v. 3. Febr.) 103.

Zahlung des Bargebots bei Zwangs=
versteigerungen während des Krieges
(Bek. v. 24. Mai) 432.

Zahlungseinstellung, Erstreckungder Fristen für
die Anfechtung der vor der Zahlungs=
einstellung vorgenommenen Rechtshandlungen
gegenüberKriegsteilnehmern (Bek. v. 5. Juli)
590.

Zahlungsfristen, Bewilligung von Zahlungs=
fristen an die im vaterländischen
Hilfsdienst tätigen Personen (Bek. v.
3.Mai) 392.— an Kriegsflüchtlinge
während des Krieges (Bek. v. 8. Febr. § 5)
114. (Bek. v. 26.Febr.) 192.

Ausdehnung der Verordnung vom 8. Juni
1916überdie Bewilligung von Zahlungs=
fristen auf Kriegsteilnehmer verbündeter
Staaten (Bek. v. 8. Nov.) 1021.

s. auchAnfechtungsfristen.

Cocgle

Zahlungsmittel, Anmeldung von Zah=
lungsmitteln in ausländischerWährung (Bek.
v. 31.Aug.) 737.— Übertragung solcher
Zahlungsmittel auf die Reichsbank (Bek. v.
31. Aug.) 741. — Mitteilungen über
ausländische Zahlungsmittel während
des Krieges (Bek. v. 9. Nov.) 1019.

Veräußerung ausländischer Wertpapiere
zur BeschaffungausländischerZahlungsmittel
(Bek. v. 22. März § 6) 261.

Zahlungsverkehr mit dem Aus=
land während des Krieges (Bek. v. 8. Febr.)
105. (Bek. v. 8. Febr.) 109. Ber. S. 131.
Ausprägung von Fünfpfennigstücken

aus Aluminium (Bek. v. 15. Febr.) 156. —
aus Eisen (Bek. v. 6.Dez.) 1098.— von Zehn=
pfennigstückenaus Zink (Bek. v. 22. März)
282. (Bek.v. 29.Nov.)1089.

Außerkurssetzung der Zwei=
markstücke, Ausnahme für die in Form
von Denkmünzen geprägten Zweimarkstücke
(Bek. v. 12. Juli) 625.

Zahlungsunfähigkeit, Erstreckung von Anfech=
tungsfristen im Konkursverfahren gegen=
über Kriegsteilnehmern (Bek. v. 5. Juli) 590.

Zahnärzte, schriftliche Anweisung für die Ver=
wendung natürlichen Kampfers (Ja=
pankampfers) während des Krieges (Bek. v.
16. Febr.) 151. — Zusatzseifenkarten
während des Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Zahntechniker, Zusatzseifenkarten während des
Krieges (Bek. v. 21. Juni) 546.

Zehnpfennigstücke,Einziehung von Zehnpfennig=
stückenaus Nickel, Prägung von Zehn=
pfennigstückenaus Zink (Bek. v. 22.März)
282. (Bek. v. 29. Nov.) 1089.

Zeit, Vorverlegung der Stunden wäh=
rend der Zeit vom 16.April bis 17.Septem=
ber 1917(Bek.v. 16.Febr.) 151.

Zeitschriften, Verbrauch von maschinenglattem.
holzhaltigemDruckpapier für Zeitschrif=
ten währenddes Krieges (Bek. v. 30. März)
293. Ber. S. 305.— vom1.Juli bis 30.Sep=
tember 1917 (Bek. v. 18. Juni) 500. — vom
1. Oktober bis 31. Dezember 1917 (Bek. v.
20.Sept.) 839. — vom1. Januar bis 31.März
1918 (Bek. v. 28. Dez.) 1129.

Verkauf von Druckpapier zu Zeit=
schriften nicht ohne Genehmigung der Kriegs=
wirtschaftsstelle für das deutsche Zeitungs=
gewerbe(Bek.v. 20.Sept. § 4) 840.



Zeitschriften(Forts.)
Verbot des Aushangs von Zeit—

schriftenwährenddesKrieges(Bek.v. 29.Mai)
439. — Aufhebung des Verbots (Bek. v.
18. Juni) 499.

Verbot der Preisangabe bei Ankündigun=
gen über Veräußerung von Arzneimit=
teln in periodischenZeitschriften während des
Krieges (Bek. v. 22. März § 10) 272. — Auf=
hebung dieses Verbots (Bek. v. 15.Juli) 633.
Verbot der Beifügung von Fahrplä=

nen, Kalendern, Kursbüchern
(Bek. v. 25.Sept. § 4) 862.

Beförderung von Zeitschriften mit der
Post als Drucksachen (Postordn. v.
28.Juli § 8) 766.— Kennzeichnungder von
der Reichsabgabe befreiten VPostpakete
mit Zeitschriften(Postordn.v. 28.Juli § 16)
775.— Gebühr für Bestellung von Zeit=
schriftendurch die Post (Postordn. v. 28. Juli
§36 X) 798.

Ankündigungen von Wohlfahrts=
veranstaltungen während des Krieges
(Bek. v. 15. Febr.) 143.

s. auchZeitungen.
Zeitungen, Verbrauch von anderem als ma=
schinenglattem,holzhaltigem Druckpapier
für Zeitungenwährenddes Krieges (Bek. v.
30. März) 293. Ber. S. 305. — Bezug von
maschinenglattem, holzhaltigem
Druckpapier vom 1. April bis 30. Juni 1917
(Bek. v. 31. März) 295. — im Juni 1917
(Bek. v. 29. Mai) 439. — vom 1. Juli bis
30. September 1917 (Bek. v. 18. Juni) 197.
— vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1917
(Bek. v. 25. Sept.) 861. — vom 1. Januar bis
31.März 1918 (Bek. v. 28.Dez.) 1129.

Verkauf von Druckpapier zu Zeitun=
gen nicht ohneGenehmigungder Kriegswirt=
schaftsstellefür das deutscheZeitungsgewerbe
(Bek.v.20.Sept.§4)340.

Verbot des Aushangs von Zeitun=
gen (Bek. v. 29.Mai) 439.— Auphebungdes
Verbots (Bek. v. 18. Juni) 499.

Beschaffungvon Papierholz für Zei=
tungsdruckpapier(Bek. v. 2.Nov.) 996. — in
Elsaß=Lothringen (HBek.v. 8. Febr.)
122. (Bek. v. 13.Dez.) 1103.

Verbot der Beifügung von Fahrplä=
nen, Kalendern, Kursbüchern,
Format für Sonderblätter (Bek. v.
25.Sept. 9§4, 5) 862.

Cocgle
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Zeitungen (Forts.)

Beförderungvon Zeitungenmit der Post
als Drucksachen (Postordn. v. 28. Juli
§8) 766.— Vertrieb der Zeitungendurch
die Post (Postordn. v. 28. Juli §§ 1, 28,
29IV) 763. — Zeitungsbestellgeld
(Postordn. v. 28. Juli § 36 X) 798. — Nach
lieferung von Zeitungen durchdie Post
(Postordn. v. 28.Juli § 48) 808. — Über=
weisung von Zeitungendurchdie Post an
eine andere Postanstalt (Postordn. v. 28. Juli
§ 44 V) 805. — Kennzeichnung der von
der Reichsabgabe befreiten Postpakete
mit Zeitungen (Postordn. v. 28. Juli 8 16)
775.
Ankündigungen von Wohlfahrts=

veranstaltungen währenddes Krieges
(Bek. v. 15.Febr.) 143.

Ergänzung der Verordnung vom 11. De=
zember 1916, betr. die Schließung der
offenenVerkaufsstellenfür Zeitungen (V. v.
26.April) 379.

s. auch Tageszeitungen.
Zeitungsanzeigen,Verbot des Angebots von
Buttermaschinen oder Zentrifu=
gen während des Krieges (Bek. v. 24. Mär
§ 6) 281. — Verbot des Angebots von Anlei
tungenzur Herstellungvon Ersatzmitteln
für Lebens= oder Futtermittel wäh=
renddesKrieges (V. v. 16.Juli) 626.

s. auch Ankündigungen, Anzei=
gen.

Zeitungsbeilagen, Beförderung außergewöhnlicher
Zeitungsbeilagen mit den durch die Post ver=
triebenen Zeitungen und Zeitschriften (Post=
ordn. v. 28.Juli § 8IV,XIV bis XVII) 767.

Zeitungsbestellgeldfür das Abtragenvon Zei=
tungen und Zeitschriften durch die Post (Post=
ordn. v. 28. Juli § 36 X) 798.

Zeitungsdruckpapier, Beschaffungvon Papierholz
für Zeitungsdruckpapier(Bek. v. 2. Nov.) 996.
—in Elsaß=Lothringen(Bek.v. 8.Febr.) 122.
(Bek.v. 13.Dez.)1103.

s. auch Druckpapier.
Zeitungsüberweisung, Überweisung einer durch
die Post vertriebenenZeitung an eine andere
Postanstalt (Postordn. v. 28. Juli § 44 V)
305. ·

Zeitungsverleger als Mitglieder des Aufsichtsrats
der Reichsstellefür Papierholz (Bek. v. 2. Nov.
§ 1) 996. r.
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Zeitungsvertriebdurch die Post (Postordn. v.
28.Juli 881,28,29IV) 763.

Zellhorn, Beförderung mit der Post (Postordn.
v. 28.Juli § 6) 765.

Zellstoffabriken,Verarbeitung von Papierholz für
Zeitungsdruckpapier (Bek. v. 2. Nop.) 996.

Zement, Erlaß von Bestimmungen über die Er=
zeugung und den Absatz, über die Preise und
Lieferungsbedingungen von Zement durch den
Reichskanzler (Bek. v. 25. Jan.) 74.

Zentralbehörden, Errichtung des Reichswirt=
schaftsamts als besondere,dem Reichs=
kanzler unmittelbar unterstellte Zentralbehörde
(A. E. v. 21.Okt.) 963.
Bestimmungenüber die Verpflichtungder

bei Behörden oder in kriegswirtschaftlichenOr=
ganisationen beschäftigten nichtbeamte=
ten Personen (Bek. v. 3. Mai) 393.

Erteilung der Genehmigung zur Ausgabe
von Teilschuldverschreibungen und
Vorzugsaktien während des Krieges
durch die Zentralbehörden der Bundesstaaten
(Bek. v. 8. März) 220.

s. auch Landeszentralbehörden.
Zentrale, Deutsche, für Kriegslieferungen von
Tabakerzeugnissens. Deutsche Zentrale.

Zentral=Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin,
Einfuhr von kondensierter Milch und
von Milchpulver während des Krieges (Bek. v.
5. Jan.) 13. — Einfuhr von Schal= und
Krustentieren sowie Zübereitungen
davon (Bek. v. 14. Febr.) 129. — Einfuhr von
Zuckerrüben, Rohzucker und Ver=
brauchszucker währenddes Krieges (A.
B. v. 18.Okt. 8§§820 ff.) 929.

ZentralstellebeimKriegsamt,das Verfahrenvor
der Zentralstellefür BeschwerdengegenEnt=
scheidungender Ausschüssefür den vater=
ländischen Hilfsdienst ist gebühren=
und stempelfrei (Bek. v. 30. Jan. §7) 86. —
Verfahren vor den auf Grund des Hilfsdienst=
gesetzesgebildetenAusschüssen(Bek.v. 30.Jan.)
87. — Vernehmung von Zeugen und Sachver=
ständigen(Bek.v. 30.Jan. §§9, 10) 86. (Bek.
v. 30. Jan. §§ 17 ff.) 90. «

Tagegelder und Fahrkosten der Vertreter
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Zen=
tralstelle für den vaterländischen
Hilfsdienst (Bek. v. 13.Nov.) 1039.

Zentralstellefür Atzalkalienund Soda, Genehmi=
gung zum Absatz von Atzalkalien und Soda
während des Krieges (Bek. v. 17. Okt.) 903.

Cocgle

Zentralstellefür Atalkalien und Soda (Fortf.)
— Neue Bestimmungen darüber sowie über
Pottasche(Bek. v. 18.Dez.) 1117.

Zentralstelle für Sulfatverteilung in Berlin, Ver=
kehrmit Sulfat währenddesKrieges (Bek. v.
7. Juni) 481.

Zentralstelle zur Beschaffung der Heeresverpfle=
gung in Berlin, Abnahme der in Anspruch ge=
nommenenHafervorräte (Bek. v. 1.Mai)

D.

Zentrifugen,Verkehrdamit währenddes Krieges
(Bek. v. 24. März) 280.

Zeresin, Verkehr damit während des Krieges
(Bek. v. 18.Jan.) 60. (Bek. v. 18.Jan.) 61.
(Fer v. 24.Febr.) 169. (Bek. v. 24.Febr.)

Zeresinkerzen,die Vorschriften vom 4.Dezember
1901über denKleinhandelmit Kerzen gelten
auch für Packungenmit Zeresinkerzen(Bek. v.
18. Jan. § 13) 63.

Zerstörung von Grundstücken zur Herstellung
einer Befestigungsanlage währenddes
Krieges (V. v. 4. April) 327.

Zertifikate, Schiffsgertifikate für die als Hilfs=
kriegsschiffeverwendetenKauffahrteischiffe(Bek.
v. 16. Mai) 411.

Zeugen, Vernehmung vor den Amtsgerichten in
ieteinigungssachen (Anordn. v.

15. Sept.) 834. — vor den ECinigungs=
aämtern (Anordn. v. 26. Juli §7) 662. —
vor dem Reichsausschuß für Gewährung
von Beihilfen zur Wiederherstellung der
deutschenHandelsflotte (G. v.7. Nov.
§8) 1028.— vor denauf Grund desHilfs=
dienstgesetzes gebildeten Ausschüssen
(Bek. v. 30. Jan. §§ 9, 10) 86. (Bek. v.
30.Jan. §§17ff.) 90.— vor denSchieds=
gerichten für Streitigkeitenmit den Her=
stellungs= und Vertriebsgesellschaftenin der
Schuhindustrie (Vek. v. 29. Juli §6)
675. — vor dem Schiedsgericht für Streitig=
keitenmit der Herstellungs=und Vertriebs=
gesellschaftin der Seifenindustrie (Bek.
v. 29. Juli) 676. — vor den Schiedsstel=
len für Angelegenheiten der Sammel=
heizung und Warmwasserversor=
gung von Mieträumen (Anordn. v. 2.Nov.87) 02.

Zichorienwurzeln,Übernahmehöchstpreisfür ge—
darrte Zichorienwurzeln (Bek. v. 20. März)
250. — Verbot der Verfütterung, Verwen=
dung nur zur Herstellungvon Kaffee=Ersag=
mitteln (Bek. v. 8. Juni) 482.



Ziegen,Ablieferung der bei Schlachtungenvon
Ziegen anfallenden frischen Knochen(Bek. v.
16.Febr.§3) 141.(Bek.v. 14.Dez.)1107.
— Verbot des Halsschnitts beim
Schlachtenwährend des Krieges, ausgenommen
beim rituellen Schächten(Bek. v. 2. Juni) 471.

Höchstpreise für Ziegenmilch während
des Krieges (V. v. 3. Nov. § 13) 1010.

Vierteljährliche Zählungen während
des Krieges (Bek. v. 9. Aug.) 701.

Ziegenböcke, Verfüttern von Hafer (Bek. v.
22. März) 263. (V. v. 10. Sept.) 825. —
Vierteljährliche Zählungen während des Krie=
ges (Bek. v. 9. Aug.) 701.

Ziegenhalter, gänzlicher oder Teil=Ausschlußvom
Bezugevon Vollmilch oderMagermilchwäh=
rend des Krieges (V. v. 3. Nov. § 13) 1010.

Zigaretten, Bemessungdes Bedarfs an Roh=
tabakzur Herstellungvon Zigaretten(Bek. v.
20.März) 249. (Bek. v. 12.April) 353. —
überkragung des Bedarfsanteils(Bek. v.
27.Dez.)1132.

Herstellung von Zigaretten während des
Krieges (Bek. v. 28. Juni) 562. (Bek. v.
27.Dez.) 1133. — Handel mit Zigaretten
während des Krieges (Bek. v. 28. Juni) 563.
Verkauf von Tabakrippen durch

Zigarettenhersteller an Rauchtabak= oder
Schnupftabakhersteller(Bek. v. 21. Juli §20)
641.

Verbot der Durchfuhr von Zigaret=
tentabak (Bek. v. 6. Nov.) 1011. (Bek. v.
15.Nov.)1049.

Zigarettenrohtabak, Beschlagnahme zu=
gunsten der Deutschen Zigarettentabak=Ein=
kaufsgesellschaftm. b.H. in Dresden (Bek v.
20. Okt.) 945. — Ergänzung (Bek. v. 6. Nov.)
1011.— Ausführungsbestimmungen(Bek. v.
24. Okt.) 965. — Ergänzungen (Bek. v.
15.Nov.) 1049. (Bek. v. 27.Dez.) 1133.—
Außerkrafttreten der Verordnung vom
19.April 1916 über die Einfuhr von Ziga=
rettenrohtabak(Bek. v. 20. Okt.) 948.

Zigarettensteuergesetzvom 3. Juni 1906/15.Juli
1909, Anwendung auf tabakähnliche
Waren währenddesKrieges (Bek.v.27. Okt.)
974.

Zigarettentabak=Einkaufsgesellschaftm. b. H. in
Berlin, Außerkrafttreten der Verordnung
vom 19. April 1916 über die Einfuhr von
Zigarettenrohtabak (Bek. v. 20. Okt.) 948. —
Verkauf von Tabakrippen durch Zigar=

Cocgle
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Zigarettentabak=Einkaufsgesellschaft(Forts.)
renhersteller an Rauchtabak=oder Schnupf=
tabakhersteller(Bek. v. 21. Juli § 20) 641.

Zigarettentabak=Einkaufsgesellschaftm. b. H. in
Dresden s. Deutsche Zigaretten=
tabak=Einkaufsgesellschaft.

Zigarren, Handel damit währenddes Krieges
(Bek. v. 28. Juni) 563. — Bemessungdes
Bedarfs an Rohtabakzur Herstellungvon
Zigarren (Bek. v. 30. Dez. 16) 1. (Bek. v.
17.Jan.) 54. (Bek. v. 20.März) 219. (Bek.
v. 12. April) 353. — übertragung des
Bedarfsanteils (Bek. v. 27. Dez.) 1132.

Zink, Prägung von Zehnpfennigstückenaus Zink
160 v. 22.März) 282. (Bek. v. 29.Nov.)

Zinsscheine,Anmeldung von Zinsscheinen
neutraler und verbündeter Länder (Bek. v.
31.Aug.) 737. — Ühbertragung solcher
Zinsscheine auf die Reichsbank (Bek. v.
31.Aug.) 741.

Tausch von Zinsscheinengegen Waren,
Wertpapiere, Kostbarkeiten,Kunst=und Luxus=
gegenstände,Grundstückeoder Schiffe im Aus=
lande nur mit Einwilligung der Reichsbank
(Bek. v. 8. Febr. § 3) 106. — Ausnahme (Bek.
v. 8.Febr. Art. 2 zu 3) 109.

ZivilkammernderLandgerichte.Zuständigkeitfür
Ansprüche auf Entschädigung für Verhaftung
oder Aufenthaltsbeschränkungauf Grund des
Kriegszustandes und des Belagerungszustandes
(Bek.v. 8. Febr. § 6) 117.

Zöglinge, Aushändigungder Postsendungenfür
Zöglinge in Erziehungs= und Unterrichts=
anstalten (Postordn. v. 28. Juli § 39 XI) 801.

Zollausschlüsse,Regelung der Einfuhr aller
Waren während des Krieges (Bek. v. 16. Jan.)
41. (Bek. v. 16.Jan.) 12.

Zollbehörden, selbständigeZulassung der Einfuhr
von Waren während des Krieges (Bek. v.
16.Jan.) 42.

Zölle, Anwendung der Vertragsgollsätze für
Waren, die aus Italien durch die Heeres=
und Marineverwaltung oder durch gemein=
nützige Gesellschaften eingeführt werden, die
ausschließlich der deutschen Volkswirtschaft
währenddesKriegesdienen(Bek.v. 13.Dez.)
1104. — für Waren aus Rumänien (Bek.
u. S. Febr.) 120.

Zollerleichterung für Frucht= und Pflanzensäfte
währenddesKrieges (Bek. v. 25.Okt.) 966.
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Zollfreiheit, für Arbeitserzeugnisseder in der
Schweiz untergebrachtengefangenen Teut=
schen(Bek. v. 8. Febr.) 119. — für elektro=
technische Erzeugnisse bei der Einfuhr
aus den besetztenfeindlichen Gebieten (Bek. v.
9.Aug.) 707. — für Erdbeeren während
des Krieges (Bek. v. 10. Mai) 405. — für
Karpfen während des Krieges (Bek. v.
10. Mai) 405. — für Lederabfälle, ab=
genutzteLederstückeund Lederwaren (Bek. v.
4. April) 317. — für Leim während des
Krieges (Bek. v. 27. Sept.) 864. —für frisches
Obst während des Krieges (Bek. v. 13.Sept.)
833.— für Säcke währenddesKrieges(Bek.
v. 28. Juni) 567.

Zollgebict, Versteuerung der aus den dem Zoll=
gebiet angeschlossenenStaaten und Gebiets=
teilen eingehendenKohle (G. v. S. April §§ 33,
34) 347.

Zollpflichtige Sendungen, Übergabebeförderter
zollpflichtiger Sendungen durch die Post an
die zuständige Zoll= oder Steuerstelle (Post=
ordn. v. 28. Juli §39 XV) 802.

Zollstellen, Regelung der Einfuhr aller Waren
während des Krieges (Bek. v. 16. Jan.) 41.
(Bek. v. 16.Jan.) 42.

Zollstraßen, Einfuhr von Kohle aus dem Aus=
lande nur auf einer Zollstraße (G. v. 8. April
8§20,22)344.

Zollstunden, Einfuhr von Kohle aus dem Aus=
lande nur während der Zollstunden (G. v.
S. April 88§20, 22) 344.

Zolltarif, Anderungder Nr. 59, Zollerleichterung
für Frucht=und Pflanzensäftewährend des
Krieges (Bek. v. 25. Okt.) 966. — Anderung
der Nr. 569, Zollfreiheit für Lederabfälle, ab=
genugzteLederstückeund Lederwaren (Bek. v.
4.April) 317.

golltarisgeset, Einfuhr der auf Grund des § 6

vom 25. Dezember 1902 vom Zoll befreiten
Gegenstände während des Krieges (Bek. v.
16. Jan.) 42.

Zübereitungen,Handel mit Zübereitungenzur
Beseitigung,Linderung oder Verhütung von
Krankheiten während des Krieges (Bek.
v. 22.März) 270. — Handel mit Züberei=
tungen von Opium und anderen Betäu=
bungsmitteln während des Krieges (V. v.
22. März) 256. — Einfuhr von Zübereitun=
gen von Schal= und Krustentieren,
Verbot der Durchfuhr(Bek. v. 14.Febr.) 129.

Cocgle

Zuchtbullen,Verfüttern von Hafer (Bek. v
22.März) 263. — von Hafer und Gerste
vom 16. September bis 15. November 1917
(V. v. 10.Sept.) 825. — vom 15.November
1014 bis 15. August 1918 (V. v. 13. Nov.)
1046.

Züchter, Handel mit Gänsen währenddes
Krieges (V. v. 3. Juli) 581. — Belassung von
Getreidesaatgutan Züchter von Origi=
nalsaatgut (V. v. 12. Juli §9) 611. —
Die Höchstpreisefür Getreide geltennicht
für Originalsaatgut(V. v. 12.Juli § 13) 622.
— Die Hoöchstpreisefür Hülsenfrüchte gelten
nicht für Originalsaatgut (V. v. 24. Juli
§ 8) 655. — Verkehrmit Zuckerrüben=
samen (V. v. 3. Okt.) 885.

Zuchthausstrafe,Herabsetzungvon Mindeststrafen
des Mil. Str. G. B. v. 72, §§ 71, 72, 75, 97,
108, 110a (G. v. 25. April Art. I Nr. 5 bis 7,
13 bis 15) 382.

Zuchtsauen,Verfüttern von Hafer und Gerste
vom 16. September bis 15. November 1917
(V. v. 10.Sept.) 825. — vom 14. November
1917 bis 15. August 1918 (V. v. 13. Nov.)
1046. s

Zuchtschafböcke,Verfüttern von Hafer (Bek. v.
22. März) 263. (V. v. 10.Sept.) 825.

Zucker, Ermäßigung der Zuckersteuerfür den als
Zumaischstoff in Branntweinbrenne=
reien im Betriebsjahr 1917/18 verwendeten
Zucker (Bek. v. 18. Okt. III c) 936.

Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr
1916·17 (Bek. v. 5. Juli) 588. (Bek. u.
28. Juli) 671. — Vorläufige Negelung
des Verkehrs mit Zucker im Betriebsjahr
1917/18 (V. v. 28. Sept.) 873. — Auf=
hebung dieser Verordnung (V. v. 18.Okt.)
932.

Verkehr mit Zucker während des Krie=
ges (V. v. 17. Okt.) 909. — Neuc Fas=
sung der Verordnung (Bek. v. 17.Okt.) 911.
— Ausführungsbestimmungen (v. 18. Okt.)
924.

s. auchRohzucker.
Zuckerfabriken,Lieferung von Zuckerrüben=
samen an rübenbauendeLandwirte (V. v.
3. Okt. § 3) 886. — von zuckerhaltigen
Futtermitteln (V. v. 15. Nov.) 1047.
Verkehr mit Zuckerwährenddes Krieges

(V. v. 17.Okt.) 909. — leue Fassung
der Verordnung (Bek. v. 17. Okt.) 914.
Ausführungsbestimmungen " 18. Okt.) 9241.



Zuckerfärbemittel,Verbot der Verwendung von
Zucker zur Herstellung von Zuckerfärbemitteln
(A.B. v. 18.Okt.§15)928.

Zuckerkarten(Bek. v. 17.Okt. § 18) 920.
Zuckerrüben,Verbot der Verwendung bei der Be=
reitung von Roggenbrot während des
Krieges (Bek. v. 5. Febr.) 101.

Krieges (A. B. v. 18.Okt. 88 20 ff.) 929. —
Verbot der Durchfuhr (IA. B. v.
18.Okt. § 26) 931. «

Ernteflächenerhebung vom 15.
bis 25. Juni 1917 (Bek. v. 20. Mai) 413. —
Erntevorschätzung 1917 (GBek. v.
21. Juni) 535. · ·
Erhöhung des Mindestpreises im

Betriebsjahr 1917/18 (Bek. v. 2. März) 209.
Außerkrafttreten des 86 der Ver—

ordnung vom 2. Dezember 1916 über Zucker=
rüben im Betriebsjahr 1917/18 (V. v. 15.Nov.
Art. II) 10149.— Verkehr mit Zuckerrüben
während des Krieges (V. v. 17. Okt. Art. 1,
2, 4) 909. (Bek. v. 17.Okt. §§2 bis 5) 915.
(A. B. v. 18.Okt. §2) 924. — Verkehr mit
Zuckerrübensamen, Höchstpreise

rübensamenstroh, Höchstpreise
(V. v. 2. Aug. 8§88 ff.) 688. *

Zuckerschnitzel,Verkehr damit während des Krie=
ges, neuer übernahmepreis, Außer=
krafttreten der Verordnung vom 5. Ok=
tober 1916 über Höchstpreise für Zucker=
schnitzel(V. v. 15.Nov.) 1047.

Zuckersirup,Einfuhr währenddesKrieges,Verbot
der Durchfuhr (V. v. 7. Dez. § 6) 1095.

Zuckerwaren, Verbot der Durchfuhr (Bek. v.
5. Juli) 588. (A. B. v. 18. Okt. 826) 931.

Zuckerwerk,Verbot der Durchfuhr (Bek.v. 5. Juli)
588. (A. B. v. 18.Okt. §26) 931.

Zugkühe s. Kühc.
Zugochsens. Ochsen.
Zugtiere,Verfüttern von Hafer und Gerste
el. v. 22.März §2 C) 264.

Zulassung zum Handel mit nicht selbst gebauten
Früchten (Getreide, Hülsenfrüchten, Buch=
weizen, Hirse) zu Saatzwecken (V. v.
12.Juli § 5) 610. ·

Zündhölzer, Höchstpreise für aus dem Aus=
land eingeführteZündhölzer (Bek. v. 26.Febr.)
182. — Einfuhr in Luxemburg hergestell=
ter Zündhölzer (Bek. v. S. Okt.) 894.

Cocgle
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Zündhütchen,Beförderungmit der Post (Post=
ordn. v. 28. Juli § 6) 765.

Zündspiegel,Beförderungmit derPost (Postordn.
v. 28.Juli § 6) 765.

Zündwaren, Höchstpreise währenddes Krie=
ges (Bek. v. 26.Febr.) 182.— Anderungder
Ausführungsbestimmungen vom 16.Dezember
1916 über den Verkehr mit Zündwaren wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 26. Febr.) 182.
(Bek.v. S.Okt.) 394.

Zurückziehung von Postsendungen (Postordn. v.
28.Juli §33) 794.

Zusammenlegung von Brauereibetrie=
ben während des Krieges (Bek. v. 2. Nov.)
993. (Bek. v. 3.Nov.) 1003.— Zusammen=
legung von Olmühlen (Bek. v. 23. Juli
§ 1) 647. (V. v. 7. Aug.) 697.

Zusammenlegungsausschuß für die Zusammen=
legung von Breuereibetriebenwährend des
Krieges (Bek. v. 2. Nov.) 993.

Zusammenlegungsbezirke für die Zusammen=
legung von Brauereibetrieben während des
Krieges (Bek. v. 2. Nov.) 993.

Zusammenlegungskommissarfür die Zusammen=
legung von Brauereibetrieben wäh=
rend des Krieges (Bek. v. 2. Nov.) 993.
(Bek. v. 3. Nov. 1003. — Hörung des
Zusammenlegungskommissars vor Genehmi=
gung der Übertragungvon Malzkontingenten
von Bierbrauereien (A. B. v. 19. Dez. § 3)
1112. «

Zusatzfleischkarten,Ausgabe von Zusatzfleischkarten
vom 16. April 1917 an durch die Kommunal=
verbände (Bek. v. 15. April) 355. — Auf=
hebung dieser Bekanntmachung (V. v.
22.Juli) 641.

Zusatzseifenkarten,währenddes Krieges (Bek. v.
21. Juni) 546. — für Arbeiter, bei denen in=
folge der Einwirkung von SchmierölersatzEr=
krankungender Haut eintreten (Bek. v. 5.Mai)
399. (Bek. v. 21. Juni) 546.

Zuschlag zur Kriegssteuer (G. v. 9. April)
349.— ErhebungdesZuschlagszur Reichs=
stempelabgabe bei Grundstücksübertra=
gungen nach §§ 95, 96 des Reichsstempel=
gesetzesbis 31. März 1920 (G. v. 30. März) 297.

Zuschlag zu den Friedenspreisen
der zum Kriegsdienst ausgehobenenPferde
(Bek. v. 17. Febr.) 165. (Bek. v. 2. Nov.) 986.

Zuschlagkarten,Höhe der von Zuschlagkartenfür
beschleunigteBeförderung zu entrichtendenAb=
gabe(G. v. 8.April § 11) 333.
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Zuständigkeit der Amtsgerichte in Miet=
einigungssachen (Bek. v. 15. Sept.) 8334.

Zuständigkeit für die Ansprüche auf
Entschädigung für Verhaftung
oder Aufenthaltsbeschränkung auf
Grund desKriegszustandes und des Belage=

ständigkeit der Landgerichte in Klagen auf
Grund des Gesetzesvom 8. April 1917 über
die Besteuerung des Personen= und
Güterverkehrs (G. v. 8. April § 20)
336. — des Schöffengerichts während
desKrieges zur VereinfachungderStrafrechts=
pflege (G. v. 21.Okt.) 1037.

Zustellungenim Verfahrenvor den auf Grund
des Hilfsdienstgesetzes gebildeten
Ausschüssen(Bek. v. 30.Jan. §88 bis 11) 89.
— Zustellung der Entscheidungüber den An=
trag auf Entschädigung für Verhaftung oder
Aufenthaltsbeschränkungauf Grunddes Kriegs=
zustandesund des Belagerungszustandes(Bek.
v. 8.Febr. § 5) 116. [

Zustellungsurkunden, Beförderung von Briefen
mit Zustellungsurkundedurchdie Post (Post=
ordn. v. 28.Juli §8§25, 40, 42VIII) 789.—
Rücksendung der Zustellungsurkunde (Post=
ordn. v. 28. Juli § 25VIII, 37III) 790.—
Zustellungsurkunden dürfen Einschreib=
briefen, Wertbriefen und Nach=
nahmen nichtbeigefügt werden(Postordn.
v. 28. Juli S§ 13, 14, 19) 773.

Preis derVordrucke für Zustellungs=
urkundenzu Briefen mit Zustellungsurkunde
(Bek.v. 26.Aug.) 735. (Postordn.v. 28.Juli
9#25V.) 790.

Zwangsversteigerung, wiederkehrende öffent=
liche Lasten eines Grundstücks bei der
Beschlagnahme im Zwangsversteigerungsver=
fabren während des Krieges (Bek. v. 12.Juli)
604

Zwangsverwaltungund Liquidation des inländi—
schenVermögenslandesflüchtiger Per=
sonen(Bek. v. 12. Juli) 603.

Anwendung der Verordnung vom 10. Fe=
bruar 1916 über die Zwangsverwaltung aus=
ländischer Unternehmungen gegenüber An=
gehörigen der Vereinigten Staaten
von Amerika (Bek. v. 13.Dez.) 1105.—
gegenüber siamesischen und chinesi=

[

schen Staatsangehörigen(Bek. v. 12. Sept.
Art. 3) 832.
Wiederkehrende öffentliche Lasten
eines Grundstücks bei der Beschlagnahme
im Zwangsverwaltungsverfahrenwährenddes
Krieges (Bek.v. 12.Juli) 604.

bei ZwangsvollstreckungenwährenddesKrie=
ges (Bek. v. 24. Mai) 432.

Beschränkung der Zwangsvollstreckung
wegenGeldforderungen während des
Krieges (Bek. v. 3. Mai) 392.

Zwangsvollstreckungim Verfahren vor dem
Schiedsgericht für die Kohlenvertei=
lung (Anordn.v. 21.März §4) 251.

Einstellung der Zwangsvollstreckung
gegenKriegsflüchtlinge während des
Krieges (Bek.v. 8.Febr. 8§6, 7) 114. (Bek.
v. 26.Febr.)192.
Zwangsvollstreckungder Beschlüsseder

Schiedsgerichte für Streitigkeiten mit
den Herstellungs=und Vertriebsgesellschaftenin
der Schuhindustrie (Bek. v. 29. Juli
*#11) 676. — des Schiedsgerichts für
Streitigkeiten mit der Herstellungs=und Ver=
triebsgesellschaftin der Seifenindustrie
(Bek. v. 29. Juli) 676.
Zwangsvollstreckungengegendas feind=

liche Vermögen nur mit Genehmiaung
des Treuhänders, Aufhebungvon Zwangs=
vollstreckungen(Bek. v. 19.April § 5) 364.

Ausdehnung der Verordnung vom 8. Juni
1916überdie Bewilligung von Zahlungs=
fristen auf Kriegsteilnehmer verbündeter
Staaten (Bek.v. 8.Nov.) 1021.

in Form von DenkmünzengeprägtenZwei=
markstücke(Bek. v. 12. Juli) 625.

Groß= oder Kleinhändler (V. v. 3 April § 10)
311.

an den Empfänger an Zwischenorten(Postordn.
v. 28.Juli § 34) 795.

Befreiung von Pfandbriefen
(Zwischenscheinen)und Kommunal=-Schuldver=
schreibungen(Zwischenscheinen)öffentlich=recht=
licher Kreditanstaltenvon der Reichsstempel=
abgabe(Bek. v. 29.März) 292.

Cocgle


